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Vorerin nerungen

zur ersten Ausgabe.

Die Kunde der Hellenischen Allerthümer steht noch

in ihren Anfängen; grofser Stoff ist vorhanden, die

meisten wissen ihn nicht zu gebrauchen. Wenige

Gegenstände sind genügend abgehandelt, weil wer

Einzelnes einigermafsen erschöpfen will, das Ganze

kennen mufs : ein Entwurf des Ganzen, mit wissen-

schaftlichem Geiste und umfassenden Ansichten ge-

arbeitet, und nach festen Begriffen geordnet, nicht

wie die bisherigen ein roher und unzusammenhän-

gender Wust, nicht von einem Zusammenträger,

sondern einem Forscher und Kenner, ist um so

mehr ein Bedürfnifs des gegenwärtigen Zeitalters,

jemehr sich die Masse der Alterthumsgelehrten, der

Jüngern vorzüglich , in einer an sich keinesweges

verächtlichen, aber meist auf das Geringfügigste

gerichteten Sprachforschung und kaum mehr Wort-

sondern Silben- und Buchstabenkritik selbstgenüg-

sam gefällt, bei welcher die ächten Philologen

früherer Jahrhunderte ihre Beruhigung nicht gefun-

den hatten und wodurch diejenigen, die ihrem Na-

men zufolge des Eratosthenes Nachfolger, im Besitz

der ausgebreitetsten Kunde sein sollten, in der Form

untergehend zu vornehmen Grammatisten einschrum-
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pfen, und unsere Wissenschaft dem Leben und dem
jetzigen Standpunkte der Gelehrsamkeit immer mehr

entfremden. Aber ehe es möglich ist jenes Bedürf-

nifs gründlich zu befriedigen, müssen einzelne Theile

nach einem nicht zu kleinlichen Mafsstabe bearbeitet

werden. Ein Beitrag hierzu sei dieses Werk über

einen selten berücksichtigten Gegenstand der Alter-

thumskunde; sollte es manchen zu grofs scheinen,

so tröstet den Verfasser das Bewufstsein, soviel nach

Kürze gestrebt zu haben als Klarheit und Umsicht

erlaubten, und sich selbst scheint er eher durch

Gedrängtheit, welche leicht Härten und schroffe

Übergänge erzeugt, und durch Zusammenfassen

mannigfacher und schwieriger Untersuchungen in

einem verhältnifsmäfsig geringen Räume, als durch

Weitschweifigkeit dem Tadel ausgesetzt zu sein.

Gänzliche Vollständigkeit ist kaum erreichbar: um
Wichtigeres nicht zufällig zu übersehen, ist die

Herausgabe nicht übereilt, sondern wenigstens die

Hälfte der Horazischen Frist ausgehalten worden.

In der Darstellung suchte der Verfasser die Mittel-

strafse zwischen geschichtlicher Forschung und Er-

zählung zu halten, verzichtend jedoch auf Glätte und

Flüssigkeit der Rede, welche nicht jn eines Jeden

Weise liegt, und wie die unübertrefflichen alten

Muster lehren, kein nothwendiges Erfordernifs eines

guten Vortrages ist. Die Schreibart der Hellenischen

Namen ist, zumal in den ersten Bogen, hier und da un-

gleich geworden; auch haben sich einige andereFehler
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nicht vermeiden lassen, wovon nur die bedeutendem

nebst wenigen Zusätzen am Schlüsse angezeigt wor-

den sind
;
geringere wird der Leser selbst verbessern.

Die Inschriften sind von den Neuern, zumal in

unserem Vaterlande sehr vernachlässigt worden, un-

geachtet nur nach einer umfassenden Sammlung der-

selben die innere Geschichte des Hellenischen Volkes

dargestellt werden kann. Was in den Beilagen von

solchen zum Theil noch nicht herausgegebenen Ur-

kunden mitgetheilt worden, ist in Schriftzeichen ge-

druckt, welche der Steinschrift näher kommen als

die gewöhnlichen, und zuerst von E. D. Clarke in

seinen Reisen und dem Werklein über die nach Cam-

bridge gekommenen Inschriften angewandt sind. Die

Preufsische Akademie der Wissenschaften hat sie für

die Sammlung der Inschriften verfertigen lassen,

welche sie mit Genehmigung des jede nützliche Un-

ternehmung fördernden Ministeriums auf öffentliche

Kosten unternommen hat, und dem mit jenem Werke

vorzüglich beschäftigten Verfasser gestattet, dieselben

hierbei gleich zu gebrauchen : welches mit gebühren-

dem Dank anerkannt zu werden verdient. Insonder-

heit die Betrachtung dieser Urkunden, aber auch die

gesammte Untersuchung über das Finanzwesen der

Hellenen zwingt uns mit dem Homerischen Sänger

auszurufen

:

Unser Wissen ist nichts; wir horchen allein dem Gerüchte.

Berlin im Mai 1817.

,
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zur zweiten Ausgabe.

Jjereits vor fünfzehn Jahren war der Verfasser ver-

anlafst, das vorliegende Werk neu herauszugeben.

Er begann damals eine Durchsicht desselben zu die-

sem Zwecke, gerieth aber dabei in metrologische

Untersuchungen, welche ihn so fesselten, dafs ihm

unter den Händen das besondere Buch über dieMafse

und Gewichte entstand, welches im Jahre 1838 er-

schienen ist. Eine weitere nothwendige Vorarbeit

für die neue Ausgabe der Staatshaushaltung derAthe-

ner war die Behandlung der einige'Jahre vorher aus-

gegrabenen Urkunden über das Seewesen, welche

im Jahre 1840 bekannt gemacht worden sind. Bis

zum Jahre 1845 hielten den Verfasser andere Be-

schäftigungen ab, Hand an die neue Ausgabe zu le-

gen: dann fing er an die seit Erscheinen des ersten

Bandes des Corpus Inscriptionum Graecarum, vor-

züglich die von Rangabe in seinem verdienstlichen

Werke herausgegebenen Attischen Inschriften durch-

zuarbeiten, aus welchen Stoff für den Gegenstand

zu entnehmen war. Zwei derselben sind in der Ab-

handlung „über zwei Attische Rechnungsurkunden"
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in den Schriften der Akademie der Wissenschaften

vom Jahre 1846 besonders erläutert und werden hier

nicht wiederholt. Nach Beendigung dieser Vorar-

beiten hat der Verfasser die vier Bücher von der

Staatshaushaltung nebst den Beilagen, grofsentheils

unter den ungünstigsten Zeitumständen, verbessert

und hier und da erweitert. Hierbei sind, aufser den

kleinen Bemerkungen des Englischen Übersetzers

Hrn. G. C. Lewis, die neueren Forschungen, wenn

auch nicht überall darauf verwiesen ist, so benutzt,

dafs soviel wie möglich die ursprüngliche Fassung

bestehen blieb, nicht aber ist die Umarbeitung bis

zu dem Grade gesteigert worden, als ob das Werk

ganz von neuem geschrieben würde: wefshalb denn

auch manches, was zur Bestätigung oder Erweiterung

des Gesagten aus späteren Forschungen anderer hin-

zugefügt werden konnte, absichtlich nicht hinzuge-

fügt ist: doch wird der Augenschein lehren, dafs

vieles umgestaltet, vieles zugesetzt worden, wie es

nach einem vollen Menschenalter, welches seit dem

ersten Erscheinen des Werkes verflossen, erwartet

werden mufs. Manche Einwendungen, die der Ver-

fasser nicht begründet fand, sind übergangen, andere

unerwähnt durch bestimmtere Fassung beseitigt, die

wahren befolgt, wenige ausdrücklich widerlegt wor-

den. Die bedeutendste Umwandlung haben die Bei-

lagen erfahren. Diese umfafsten in der ersten Aus-

gabe einundzwanzig Nummern; dieselbe Zahl ist

auch hier beibehalten, aber unter den einzelnen

[2]
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Nummern häufig ganz anderes begriffen. Diejenigen

Stücke, welche aus der früheren Ausgabe in die vor-

liegende, wenn auch mit bedeutenden Veränderungen

oder starker Vermehrung, herübergenommen wor-

den, sind meistens mit denselben Ziffern wie früher

bezeichnet, damit die darauf bezüglichen Anführun-

gen, besonders in dem Corpus Inscriptionum Grae-

carum, aber auch in den Schriften anderer Gelehr-

ten, auch noch für diese Ausgabe gelten könnten:

an die Stelle ausgeworfener Stücke sind andere ge-

setzt ; hierbei konnte eine Anordnung nach der Zeit

nicht befolgt werden, die auch in der früheren Aus-

gabe nicht durchweg beobachtet war. Die Gründe

der Weglassung einiger Stücke zu entwickeln, die

Wahl der neuen zu rechtfertigen, den Inhalt der

Nummern beider Ausgaben genau zu vergleichen,

hält der Verfasser für überflüssig, und er bemerkt

hierüber nur Folgendes. Die Beilagen XX und XXI
der ersten Ausgabe verdienten damals ihre Stelle;

nach ihrer Aufnahme in das Corpus Inscriptionum

Graecarum konnten sie füglich wegbleiben, und sind

durch andere sehr wichtige Stücke ersetzt, welche

die nächste Beziehung auf die Finanzen Athens

haben, namentlich durch die Tributlisten, die hier

neu bearbeitet erscheinen. Für Beilage X, wel-

che die Übergab -Urkunden der Schatzmeister von

der Burg aus den Zeiten vor Euklid begreift, bildet

zwar die entsprechende Nummer der alten Ausgabe

nebst N. XI ebenderselben die Grundlage, welche
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damals zu geben allein möglicli war; nachdem aber

mittlerweile viele solcherUrkunden ans Licht gekom-

men und dennoch weder im Corpus Inscriplionum

Graecarum noch bei Rangabe alle zusammengefafst

sind, so schien es angemessen, alle übersichtlich

zusammenzustellen, jedoch ohne die in den bezeich-

neten Werken schon enthaltenen Grundtexte zu

wiederholen. Von anderen Inschriften sind nicht

wenige, die allerdings eine Stelle unter den Beilagen

einzunehmen geeignet waren, dennoch nicht aufge-

nommen, weil sie der Verfasser schon anderwärts

ausführlich behandelt hat. Übrigens ist ein grofser

Theil des zweiten, die Beilagen enthaltenden Ban-

des früher als der erste gedruckt; daher Einiges,

dessen Benutzung im zweiten Bande man erwarten

könnte, nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

Sowohl in den Büchern von der Staatshaushaltung

als in den Beilagen sind die Seitenzahlen der alten

Ausgabe, soweit die Texte noch übereinstimmen,

am Rande der neuen vermerkt, damit die in vielen

Schriften und namentlich in dem Buche über die

Urkunden vom Seewesen vorkommenden, nach jener

gemachten Anführungen auch auf diese pafsten. Bei

der Herausgabe der genannten Urkunden vom See-

wesen ist gleich Anfangs darauf gerechnet worden,

dafs sie einen Theil der neuen Ausgabe der Staats-

haushaltung der Athener bilden sollten
;
jenes Werk

ist daher jetzt unverändert, auch mit Beibehaltung

des Jahres seines Erscheinens, als dritter Band der

[2-]
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Staatshaushaltung , den beiden ersten beigegeben.

In den einschlagenden Theilen der Staatshaushaltung

ist auf dieses Urkundenbuch in der Art Bezug ge-

nommen, dafs Wiederholungen, so weit es immer

möglich war, vermieden wurden. Das Registerj

welchem wenige Verbesserungen und Nachträge zu

dem ganzen Werke, vorzüglich aber zu dem dritten

Bande voraufgehen, hat mit diesen zusammen einen

besondern Titel erhalten, um nach Belieben abge-

sondert oder dem dritten Bande angefügt werden

zu können.

Berlin im Januar 1850.



Die Staatshaushaltung der Athener.

ErstesBuch.

1. V\' ären Flädieninhalt und Menschenzahl der einzige Mafs- i.

Stab für die Gröfse und Bedeutung der Staaten , so stände

der Attische weit unter Hunnischen und Mongolischen Horden.

Aber die Masse erregt nur Staunen ; der Geist ladet Herz und

Gemüth zu bewundernder Liebe ein: jene stürzt zusamrhen ^h,^ t^ip^-^

über sich selber, wenn kein lebendiger Geist in ihr ^^2^iti. /^CW^*^1^^^

Dem Geiste ist alles unterthan: dieser versicherte den Athenern ^'-^^^ *-^

einen hohen Rang unter den Völkern der AVeltgeschlchte.

Durch diesen überwand eine geringe Schaar die zahllosen

Haufen der Barbaren bei Marathon, Salamis und Platää : der

Weg der Freiheit ging über Leichen, aber aus der blutigen

Saat erwuchs ein Geschlecht, welches der Geist der Todten

zu neuen grofsen Thaten entflammte. Durch dieselbe Geistes-

kraft erwarb eine kleine Bürgerzahl, eine Stadt die Herrschaft

über tausend, wie Ein Feldherr grofsen Schaaren gebietet: in

unendlicher Fülle und geordneter Mannigfaltigkeit entfaltete

sich zugleich die Blume der Kunst, das Leben zu erheitern

und zu vergeistigen; und die Welsen schöpften aus dem tiefen

Quell ihrer Seelen und der Natur ewige Gedanken Gottes:

Athen ward die Lehrerin aller edeln und freien Künste und

der Wissenschaften, die Erzieherin der Zeitgenossen und der

Nachwelt. Aber der Geist bedarf aufser der Tugend der

Seele zur äufsern Wirksamkeit sinnlicher Kräfte, welche alle

für Geld feil gehalten werden: diese mächtige Springfeder

setzt das ganze Getriebe menschlicher Thätigkeit in Bewegung.

I. 1



2 Buch I, 1.

2 Wie einer Familie Wohl ohne geordnetes Hauswesen nicht

besteht, also kann der Staatsverein, eine durch die Natur selbst

hervorgebrachte Gemeinschaft der Familien, die Einkünfte für

seinen Aufwand und eine wohlbestellte Ordnung in denselben

nicht entbehren; und weil beinahe alle Verhältnisse des Staates

und der Einzelnen In die grofse Haushaltung des gemeinen

Wesens verschlungen sind, kann weder das Leben des Alter-

thums ohne Kunde seiner Finanzen, noch sein Finanzwesen

ohne die genauere Einsicht Ins Innere des Staates und öffent-

lichen Lebens verstanden werden. Darum habe ich es unter-

nommen, die Haushaltung des Attischen Staates, des gröfsten

und edelsten aller Hellenischen, so weit meine Kräfte und

Kenntnisse hinreichen, ausführlich zu entwickeln. Zum Ziele

nahm Ich die Wahrheit, und ich bcdaure nicht, wenn die

unbedingte Verehrung der Alten gemäfsigt werden mufs, weil

sich ergiebt, dafs, wo sie Gold berühren, auch Ihren Händen

Schmutz anklebt. Oder sollen die Geschichten der Vergangen-

heit blofs zur Begeisterung der Jugend geschrieben werden?

Soll der Alterthumsforscher verhehlen, dafs auch damals, wie

jetzt, alles unter der Sonne unvollkommen war? Gestehen

wir lieber, dafs viele unter den Vortreffjichsten des Alter-

thums an den gemeinsamen Fehlern des Menschengeschlechtes

krankten ; dafs diese Fehler In Ihren leidenschaftlichen Naturen

nur desto stärker hervorbrachen, je weniger die Milde und

Demuth einer sanfteren Religion, nach welcher sie kein Be-

dürfnifs fühlten, Ihre Herzen fromm erquickte; dafs endlich

diese Fehler, gehegt und geschmeichelt, den herrlichen Bau

des Altierthums selbst untergruben und umstürzten.

In dem grofsen Kreise der Gegenstände, welche hier Ins

Auge gefafst werden, sind bisher wenige einer umfassenden

Darstellung unterworfen worden: allgemeine Ansichten, geist-

reiche Blicke ersetzen nicht die gründliche Untersuchung, und

je sparsamer die Quellen fliefsen, desto dringender wird die

Verpflichtung, das Vorhandene getreulich zu nutzen, und

daraus die allgemeinen Urthelle zu bilden, gleich entfernt

von vornehmer Oberflächlichkeit und geistloser Kleinmeisterel,
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welche sich mit dem Schellengeklingel kritischen und gram- 3

matischen Prunkes behängt. Jeder andere Gang läfst entweder

den Betrachtenden In unendlichen und un zusammenhängenden,

nach der Welse der meisten Alterthumsforscher nur äufserllch

verbundenen Einzelheiten sich verlieren, oder führt In Irrthü-

mer, welche oft durch scheinbare Schönheit bestechen. So

versuchte man , die Nachlässigkeit der Alten für Erwerb und

ihre geringe Sorge für die Finanzen aus der Herrschaft der

Religion über ihre Gemüther zu erklären ; aber nicht zu ge-

denken, dafs Frömmigkeit mit wohlgeordneter Haushaltung

besser als mit schlechter besteht, Ist die Voraussetzung selber

falsch, indem wir nicht finden, weder dafs die Staaten weniger

um Ihre Einkünfte und Bestreitung der Ausgaben besorgt

gewesen als heutzutage, noch dafs die Einzelnen Irdische Güter

mehr verschmäht hätten. War das Finanzwesen der Hellenen

schlecht bestellt, so liegen andere, In Ihren Verfassungen zu

suchende Ursachen zum Grunde. Was die W^Issenschaft der

Staatshaushaltung betrifft, so war diese allerdings bei den

Alten unausgeblldet; die Verhältnisse waren zu einfach, um
Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung zu werden: und

die Alten bis auf Aristoteles, Ja er selber noch, behandelten

die Wissenschaften In gröfsern Massen, ohne für jeden ein-

zelnen Thell des praktischen Lebens eine besondere Wissen-

schaft auszusondern : daher Aristoteles In der Politik wie von

der Erziehung, also auch von den Finanzen, wiewohl nur

beiläufig, spricht: In der sei es Aristotelischen oder Theo-

phrastlschen Ökonomik wird nach Aristotelischer Art, aber

sehr kurz, über die Staatshaushaltung wissenschaftlich gespro-

chen ; nur die Platonischen Schriften über den Staat enthalten

vom Finanzwesen beinahe nichts , weil so ideale Staaten , als

die Platonischen, so wenig einer genau geregelten Haushal-

tung, als einer ausführlichen Gesetzgebung bedurften: wohl

aber finden sich bei Piaton schon die gesundesten Grundsätze

über Gegenstände des Erwerbes, namentlich eine musterhafte

Begründung des berühmten Grundsatzes von der Thellung der

Arbeit, und allgemeine in die Staatsökonomie einschlagende

1*
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nicht unmerkwürdlge Aufserungen treffen wir bei Xenophon

an. Überdies zogen die Alten die Grenze strenger zwischen

den einer wissenschaftlichen Behandlung fähigen, oder sie nicht

gestattenden Dingen: die Finanzkunst aber, indem sie auf

lauter schwankende Zustände bezüglich ist, um aus immer un-

4 gleichen Einkünften die Immer ungleichen Bedürfnisse zu be-

streiten, und den einen nach den andern ein richtiges und

den Kräften und Umständen angemessenes Verhältnlfs zu geben,

schien sicherlich den Alten zu wissenschaftlicher Darstellung

nicht geeignet. Grundsätze für die Ausübung hingegen fehlten

kelnesweges, obgleich verschieden nach Zelten und Orten, und

mehr oder weniger ausgebildet. Sparta konnte bei seiner ein-

einfachen Verfassung kein geordnetes Finanzwesen aufnehmen;

Athens Bedürfnisse und Einnahmen waren so bedeutend, dafs

die Sorge für die Finanzen bald nothwendig wurde : aber erst

seit den Perserkriegen konnten sich alle Verhältnisse bestimmt

entwickeln, und nach Alexander mufsten sie mit dem Verluste

der Freiheit wiederum ihre Elgenthümllchkelt verlieren. Zwi-

schen diesen beiden Grenzpunkten grofsenthells bewegt sich

unsere Darstellung: Früheres und Späteres berücksichtigen

wir, wie die Einrichtungen anderer Hellenischen Gemeinwesen,

nur gelegentlich. In Athen und in diesem Zeitalter erscheint

aber die Hellenische Staatshaushaltung nach dem gröfsten Mafs-

stabe: alle demokratischen Staaten der Hellenen hatten ohne

Zweifel im Ganzen genommen dieselbe Einrichtung der Finan-

zen, einzelne Dinge abgerechnet, welche aus der elgenthüm-

llchen Lage der einzelnen Staaten hervorgingen. Um so mehr

ist zu beklagen, dafs Schriften, wie Aristoteles' Verfassung

von Athen und Philochoros' Bücher, von welchen besondere

Aufschlüsse erwartet werden könnten, für immer verloren sind,

und andere, wie Xenophon's Büchlein von den Quellen der

Einkünfte (tts^] tto^mu), eine über die Mafsen geringe Aus-

beute geben.

2. Wie viel Geld der Staat bedürfe, um dasjenige, was

er bezweckt, auszurichten, was mit ^er Einnahme geleistet

werden könne, endlich die Summe der Einkünfte selbst und
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ihr VerValtnifs zum Vermögen des Volkes kann nicht bestimmt

werden, ohne die Preise der Dinge, den herkömmlichen Lohn

und den gewöhnlichen Gewinn und Zinsfufs zn kennen. Über

den letzten können wir nach Salmasius' Vorarbeit kurz sein:

die Preise auszumitteln, ist ein Unternehmen, welches auf

Nachsicht Anspruch hat, weil die W^andelbarkeit derselben 5

nach Zeiten und Orten, die Unbestimmtheit und Unzuverläs-

sigkeit der wenigen Quellen, theils scherzender Komiker oder

alles ihrem Zwecke gemäfs modelnder Redner, jeden Schritt

der Untersuchung erschwert, und da Barthelemy" sich davon

abschrecken liefs, auch kein halbtüchtiger Vorgänger Erleich-

terung gewährt,* ungeachtet nicht allein das Römische, sondern

sogar das Hebräische Alterthum zu solchen Forschungen an-

gereizt hat." Vor der Betrachtung der Attischen Finanzen

sei also dieses erste Buch der Bestimmung der Preise, des

Lohnes und Zinses gewidmet.

Die edlen Metalle, Silber und Gold, sind der Mafsstab

der Preise: wiewohl bekannt ist, dafs ebenso gut vom Silber

oder Gold gesagt werden könne, es sei theurer oder wohlfeiler

geworden im Verhältnlfs der übrigen W^aaren, als von diesen,

sie seien v/ohlfeller oder theurer geworden, gegen die edlen

Metalle. Und in Wahrheit, wenn anerkannter Mafsen im

Alterthum weniger edles Metall für andere Bedürfnisse gegeben

wurde, kam dieses nicht vom geringern Werthe der übrigen

" S. Anacharsis Bd. VIT, S. LXXVIII. der Deutschen Cbers.

* Den Meursius de fort. Att. Cap. IV. oder Gillies' Betrachtungen

über die Geschichte, die Sitten und den Charakter der Griechen vom

Schlufs des Peloponnesischen Krieges bis zur Schlacht bei Ghäronea,

in der Einleitung, und einzelnes Zerstreute wird man hierher nicht

rechnen wollen.

'^ Hamberger de pretiis rerum apud veteres Romanos disputatio,

Gotting. 1754. 4. V. Keffenbrink über das Verhaltnifs des Werthes

des Geldes zu den Lebensmitteln seit Constantin dem Grofsen bis zur

Theilunc des Reichs unter Theodosius dem Grofsen, und über desselben

Einflufs, Berlin 1777. 8. beides gekrönte Preisschriflen. Michaelis de

pretiis rerum apud Hebraeos ante exilium Babylonicum, Comm. Soc.

Reg. Scient. Gotting. Bd. IIL (1753.) S. l45.
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Waaren, sondern vom hohem dieses Metalls. Denn der Vor-

rath alles dessen, was aufser dem Silber und Golde zum Leben

nothwendig Ist, stand Im Durchschnitt genommen gewifs In

demselben Verhältnifs zu dem Bedürfnifs, wie In spätem Zei-

6 ten, einzelne Dinge ausgenommen, welche nicht schlechthin

unentbehrlich sind: aber die vorräthlge Masse des edlen Me-

talls Ist In Jahrtausenden durch fortgesetztes Durchwühlen der

Erde und Eröffnung neuer ergiebiger Quellen, namentlich

durch die Entdeckung Amerlka's, Im Ganzen und abgesehen

von einzelnen Ländern, aus Mielchen es In gewissen Zelten

abgeflossen, vermehrt worden, da seine Unverwüstlichkeit

und Kostbarkelt es in den meisten Fällen gegen den Unter-

gang schützte.

3. Die Menge des edlen Metalls, sowohl des ungepräg-

ten als besonders des geprägten, wuchs Anfangs langsam in

Hellas, bald aber schneller, da die Schätze des Morgenlandes

sich öffneten: und In demselben Grade stiegen die Preise, so-

dafs In Demosthenes' Zeltalter das Geld fünfmal geringern

^Verth gehabt zu haben scheint, als Im Solonischen. Freilich

ist es keinem Zweifel unterworfen, dafs, so weit die Über-

lieferung zurückreicht, Gold und Silber «in Hellas und den

angrenzenden Ländern im Gebrauche war, und auch zu Ge-

räthen und Schmuck verarbeitet wurde; eine Zusammenstellung

dessen, was aus Homer darüber hervorgeht, wird man erlassen,

da es unserm Zwecke fern liegt. Eine grofse Anhäufung der

edlen Metalle in den heroischen Zelten wird auch derjenige

nicht behaupten wollen, welcher die Homerischen Angaben

für wahr oder dem Wahren, was das eigene Zeitalter des Dich-

ters darbot, angemessen halten möchte. In der frühern ge-

schichtlichen Zeit war nach unverwerflichen Zeugnissen wie

in Rom, also in Hellas besonders des Goldes äufserst wenig:

in Krösos' Zelten war es in den Hellenischen Ländern nach

Theopomp nicht käuflich zu linden: die Spartaner, als sie

dessen zu einem Weihgeschenke bedurften, wollten von

Krösos Gold kaufen, offenbar weil sie es näher nicht erhalten
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konnten. " Der Athener Alkmäon gründete den Reichthum

seines Hauses dadurch, dafs Krösos Ihm erlaubte, so viel Gold

aus seiner Schatzkammer zu nehmen, als er auf einmal tragen

könnte, und Ihm dann noch ebensoviel dazu schenkte.* Selbst

in den siebziger Olympladen war reines Gold eine Seltenheit.

Als HIeron von Syrakus dem Delphischen Apoll einen Drel-

fufs mit einer Siegesgöttin aus reinem Golde senden wollte,

konnte er das erforderliche Metall nicht auftreiben, bis seine

Geschäftsträger zu dem Korlnther Archlteles kamen , welcher

lange In kleinen Partien Gold aufgekauft und gesammelt hatte,

wie derselbe Theopomp und Phanlas von Eresos erzählten.*'

Das eigentliche Hellas selbst hatte nicht viele Bergwerke edlen

Metalls. Obenan unter denselben stehen die Attischen Silber-

gruben von Laurlon, welche Anfangs sehr ergiebig waren:

Thessalien hatte Golderze, Siphnos Silber und Gold, das den 7

Hellenen benachbarte Epeiros Silber, welches auch In Kypros

gefunden wurde. '' Aber einen vorzüglichen Reichthum schlofs

das Pangälsche Gebirge auf der Grenze Makedoniens und

Thrake's In sich : und aufser ihm ist in Thrake der goldführende

Hebros.^ An jenem Gebirge selbst waren Silber- und Gold-

Gruben, und auf beiden Selten desselben, westlich bis an den

Strymon und Päonien, östlich bis Skapte Hyle. -^ Selbst in

Päonien, sagte man, fänden die Ackerleute beim Pflügen

Goldthellchen. ^ Auf der Ostseite waren die wichtigsten Gold-

" Von Rom Plinius N. G. XXXIII, 5 ff. I6 ff. A7 ff. Vom Übrigen

Theopomp bei Atlienäos VI, S. 231. F. vergl. S. 231. B. Ilerodot I, 69-

* Heiodot VI, 125.

^ Beim Athenäos VI, S. 232. A.

^ Mehr davon giebt Beitemeier über den Bergbau der Alten S. 64 ff.

Von Laurion s. unten III, 3.

' Plinius K G. XXXIII, 21. und andere.

/ Ilerodot VII, 112. Strabo VII, (Chrestom.) S. 331. und sonst.

Xenophon Hellen. V, 2, 12. Plin. N. G. VII, 57. Athenäos II, S. 42. B.

Lucian Ikaromenippos 18. und der Schob das. Clemens v. Alexan-

drien u. a,

^ Strabo a. a. O.

I
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bergwerke bei Skapte Hyle, und das edle Metall erstreckte sich

hinüber nach Thasos, wo sehr ansehnlicher und einträglicher

Bergbau zuerst von den Phönikern, welche auch den Bergbau

am festen Lande daselbst zuerst gegründet hatten, dann von

den Thasiern getrieben wurde, bis die Athener sich der Gru-

ben von Skapte Hyle bemächtigten:'' westlich, in Makedonien,

wurde schon von Alexander Amyntas' Sohn, dem Ersten, In

den Zelten der Perserkriege täglich ein Silbertalent aus den

Bergwerken gewonnen,"^ die Hauptorte aber waren Daton und

Krenides, später Philippi, welches um Olymp. 105, 1 die

Thasler besetzt hatten, nachher aber Philipp von Makedonien

so benutzte, dafs er aus den vorher unbedeutenden Gruben

jährlich tausend Talente soll gezogen haben; woselbst, dem

8 Glauben der Menschen nach, das Gold sogar wieder wuchs.''

Wenn daher alte Geschichtschreiber behaupten,'' Philipp habe

eine goldne Schale, als ein grofses Kleinod, so ängstlich be-

wahrt, dafs er sie schlafend unter das Kopfkissen legte, dafs

ferner vor dem Philippischen Zeltalter ein silbernes Gefäfs

eine Seltenheit gewesen sei; so folgt hieraus kelnesweges,

dafs noch wenig Metall der Erde abgewonnen war, da Im

Gegentheil schon ansehnliche Bergwerke, ;selbst in Hellas und

den nächsten Gegenden betrieben worden waren, und aus dem

Morgenlande viel Silber und Gold herübergekommen war,

sondern nur, dafs zum Privatgebrauche wenig verarbeitet wurde,

und der Luxus seine Höhe noch nicht erreicht hatte.

Asien und Afrika lieferten ohne Vergleich mehr edles

Metall; einiges auch diejenigen Orte, welche eine Zeltlang

von Hellenen besessen waren, wie Astyra bei Abydos Gold-

bergwerke hatte, die noch In Xenophon's Zeltalter betrieben

" S. Buch III, 3.

* Herodot V, 17.

*" Strabo a. a. O. Diodor XVI, 3. 8. Appian v. Bürgerkr. IV,

106. Plinius N. G. XXXVII, 15. der sogenannte Aristoteles Mirab.

ausc. Cap. A2.

** Bei Athen. VI. in der angef. St. vergl. Plinius N. G.

XXXIIl, 14.
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wurden ,
" und zur Zeit des Strabo , obgleich unbedeutend,

noch die Spuren einer frühern stärkern Benutzung zeigten. *

Um Ägypten, das übrige Afrika und viele einzelne Fundorte

zu übergehen, und nur Beispielsweise einige hervorstechende

Punkte zu berühren, so waren Kolchls, Lydien und Phryglen

als goldreiche Länder ausgezeichnet. Von der Goldwäsche in

Kolchis leiteten einige die Sage vom goldnen Fliefs ab;" wer

kennt nicht Midas' und Gyges' und Krösos' Relchthum, die

Goldgruben vom Tmolos und Sipylos, den Goldsand des Pak-

tolos? Der Lyder Pythes oder Pythlos, Herr von Kelänä an

den Quellen des Mäander, der reichste und unglücklichste

Mann seiner Zeit, besafs der Sage nach, die immerhin über-

trieben sein mag, aus den Bergwerken und Goldwäschereien 9

2000 Talente Silbers und 3,993,000 goldne Dareiken, welche

ihm Xerxes auf 4,000,000 vermehrte,'' das ist, die Vermehrung

eingerechnet und das Gold nur nach dem zehnfachen Werthe

des Silbers, das Talent aber nach Attischem Gewicht genom-

men, 23 Millionen Thaler Preufs. Man nehme nur das Drittel

als wahre Summe, welcher Schatz für einen kleinen Herrn!

Überhaupt waren im Persischen Reiche ungeheure Summen
todt niedergelegt, welche den, freilich nicht in Umlauf be-

findlichen, Metallrelchthum beweisen. Kyros erhielt, wie

Pllnius" berichtet, durch die Besiegung Asiens 34,000 Pfund

Gold, ohne das verarbeitete und Gefäfse; an Silber aber, was

schwer zu glauben, 500,000 Talente; nach dem Zusammen-

hange hielt Pllnlus sie, wir wissen nicht warum, für Ägyp-
tische Talente von achtzig Römischen Pfunden. Abgerechnet

was die Satrapen zogen oder was in den Provinzen für die

Verwaltung verbraucht wurde, flössen unter Dareios Hystaspes'

Sohn in den königlichen Schatz jährlich 7600 Babylonische

« Xenophon Hell. IV, 8, 37.

* Strabo XVI, S. 680.

' Strabo I, S. 45. XI, S. 499. und die Ausleger, Plinius N. G.

xxxm, 15.

^ Herodot VII, 28. uud die Ausleger.

' XXXIII, 15.
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Talente Silbers," welche nach der Berechnungsweise des He-

rodot* jedes siebzig Eubölsche Minen sind, zusammen also

8866|- Euböische Talente; thut man hierzu die besonders

aufgeführten 140 Babylonischen Talente, welche auf die Ki-

likische Reiterei verwandt wurden, so erhält man 7740 Baby-

lonische oder 9030 Euböische Talente: wiewohl im Texte des

Schriftstellers die Summe auf 9540 berechnet wird, und nur

Eine Handschrift 9880 theils am Rande theils durch Nach-

besserung im Texte giebt; ein Irrthum, welcher auf keine Art

verbessert werden kann. Aufserdem lieferten die Inder jedes

Jahr 360 Euböische Talente feinen Goldes, welche nach dem

dreizehnfachen Werthe des Goldes gegen das Silber 4680 Sil-

bertalente betragen, sodafs nach dem Texte des Geschicht-

schreibers des Königs Einkommen 14,560 Talente, oder wenn

man selber zusammenrechnet was im Herodot nach heutiger

Lesart angegeben ist, ohne das auf die Kilikische Reiterei

verwandte 13,546, und mit diesem 13,710 Euböische Talente

betrug. Von den ergiebigen Goldbergwerken Indiens nebst

seinen goldführenden Flüssen, unter welche namentlich der

10 Ganges gehört, entstand die Fabel von den goldgrabenden

Ameisen. ' Aus jenen jährlichen Einkünften wurde der kö-

nigliche Schatz gebildet, welcher eine grofse Menge edlen

Metalls aufser Umlauf setzte: offenbar war es Grundsatz, Gold

und Silber nur so viel auszumünzen, als zum Verkehr noth-

wendig wäre und die Ausgaben des Staates erforderten.'' Auch

in Hellas lagen grofse Summen aufser dem Verkehr in den

Schätzen aufgehäuft. Athens Burg verschlofs 9700 Talente

geprägtes Silber, aufser dem goldnen und silbernen Geräthe:

der Delphische Gott hatte eine Menge der kostbarsten Klein-

odien. Schon Gyges sandte sehr viele goldne und silberne

Weihgeschenke nach Delphi, unter diesen sechs goldne Misch-

" Herodot III, 94
* III, 89.

' Herodot IH, 102 ff. Plin. N. G. XXXIII, 21. und Strabo im

fünfzehnten Buche an mehren Stellen.

'' Strabo XV, S. 735.
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geTafse, an Gewicht drelfslg Talente, welche daselbst in dem

Korinthischen Schatzhause aufgestellt waren." Ich übergehe

die zahllosen Gaben anderer, und erinnere nur an Krösos'

fromme Freigebigkeit;* aufser dem, was er andern Tempeln

gab, weihte er nach Delphi viel Silber, ein Mischgefäfs von

diesem Metall, sechshundert Amphoren fassend, vier silberne

Fässer, einen goldnen und silbernen Weihkessel, runde silberne

Glefsgerafse; eine goldne Bildsäule, drei Ellen hoch; 117 Halb-

ziegel von Gold, zusammen nach Herodot 232-^ Talente schwer,

worunter 4~ Talente reines Gold, das übrige Weifsgold; wo-

gegen Diodor ungenau 120, jeden zu zwei Talenten rechnet;

einen goldnen Löwen, zehn Talente schwer, wovon im Brande

des Tempels zur Zeit der Plsistratischen Herrschaft viertehalb

Talente reinen Goldes abschmolzen; ein goldnes Mischgefäfs,

an Gewicht 8 Talente und 42 Minen, und nach Diodor noch

360 goldne Schalen, jede zu zwei Minen, nebst vielen andern

Kostbarkeiten. Die Schalen, den Löwen und die weibliche It

drei Ellen hohe Bildsäule rechnet Diodor zu drelfslg Talenten

an, sodafs für das Gewicht der letztern acht Talente übrig

bleiben: zählt man alles zusammen, so betragen die Weihge-

schenke des Krösos, ohne vieles andere Geschmeide, an Gold

allein über 271 Talente, ungerechnet dasjenige, dessen Gewicht

nicht angegeben ist. Nimmt man hierzu das übrige Gold, so

erscheint DIodor's Angabe nicht übertrieben, dafs später davon

für viertausend Silbertalente Goldmünzen geprägt worden.

Diese aufgehäuften Metallmassen zerstreute allmälig vorzüglich

der Krieg. Wenn der Perserkönig auf zwölfhundert Kameelen

Geld und Kostbarkelten Im Felde mitführte, "^ so bereicherten

die Unglücksfälle seiner Heere die Hellenen desto mehr, und

die Geschichte hat viele Beispiele von solchen aufbewahrt,

welche hierdurch ihren Wohlstand gegründet hatten. Bald

mufsten der grofse Herrscher und seine Satrapen sich bequemen,

" Herodot I, l4.

^ Herodot I, 50 ff. Diodor XVT, 56. Was Wesseling zu letzterer

Stelle sagt, hier zu berücksichtigen, würde zu weit führen.

' Demosth. von den Symmor. S. 185.
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Hellenischen Söldnern grofse Summen Goldes zu bezahlen,

Subsldien, Geschenke und Bestechungsgelder zu spenden:

Sparta erhielt von Perslen zur Kriegführung über fünftausend

Talente.'' Was Athen gesammelt hatte, brachten Perikles'

Bauunternehmungen, sein glänzender Aufwand für Werke der

bildenden Kunst, Schauspiele und Krieg in viele Hände; die

tempelräuberischen Phokier prägten aus den Delphischen

Schätzen an Silber und Gold zehntausend Talente, welche der

Krieg verzehrte;* Philipp von Makedonien endlich führte seine

Feldzüge gleich sehr mit Gold als Waffen. So kam eine be-

deutende Geldmasse von den Perserkriegen bis in Demosthenes'

Zeltalter in Umlauf, und das edle Metall mufste nothwendig

an Werth verlieren, wie später, als Constantln der Grofse aus

12 den Kleinodien der heidnischen Tempel Geld prägen liefs."

Aber welche Menge edlen Metalls flofs durch Alexanders Un-

terwerfung Asiens in das Abendland! Zugegeben, dafs seine

Geschichtschreiber die Angaben übertrieben, die Hauptsache

bleibt doch gewifs. Aufser dem, was im Lager und in Ba-

bylon gefunden ward, berechnet man die Schätze von Susa

und Persis auf 40,000, nach andern 50,000 Talente;'' der

Schatz von Pasargadä wird auf 6000, der Persepolitanlsche auf

120,000 Talente angegeben: überhaupt sollen, nach der bei

Strabo erhaltenen Nachricht, nach Ekbatana 180,000 Tälente

zusammengebracht worden sein;* 8000, welche Dareios bei

sich hatte, wurden von seinen Mördern genommen. Alexan-

ders Freigebigkeit und Verschwendung stimmt zusammen mit

so Ungeheuern Summen. Seine tägliche Mahlzeit kostete

100 Minen; seinen Soldaten gab er grofse Belohnungen, und

° Isokr. Sujujuax- ^2.

* Diod. a. a. O. Athenäos VI, S. 231. D.
* Monitio ad Theodos. Aug. de inhibenda largitate, Thes. Ant.

Rom. Bd. XI, S. l4l5. nach Taylor's Erklärung zum Marm. Sand-

wic. S. 38.

«^ Strabo XV, S. 731. Arrian III, 3. Justin XI, l4. Curtius V, 2.

Plutarch Alex. 36.

' Strabo a. a. O. und andere.
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bezahlte ihre Schulden mit 9870 Talenten; dem Phokion bot

er 100 Talente, schenkte 2000 den Thessalern; Hephästion's

Leichenbegängnifs soll 12,000 Talente gekostet haben, Aristo-

teles' naturgeschichtliche Forschungen 800:" Angaben die

freilich grofsen Bedenken unterworfen sind. Er erhob jährlich

in Asien 30,000 Talente, und hinterliefs nur einen Schatz von

50,000/ Auch der Reichthum seiner Satrapen war aufser-

ordentlich: Harpalos soll 5000 Talente zusammengescharrt

haben, wiewohl er in Athen nur 750 angab." Alexanders 13

Nachfolger sammelten nicht nur ungeheure Summen, sondern

setzten sie durch ihre Kriege auch wieder in Umlauf. Die

Gold- und Silberplatten am Palast zu Ekbatana waren schon

unter Alexander gröfstentheils weggenommen : Antigonos und

Seleukos Nlkator fuhren damit fort: dessen ungeachtet konnte

Antiochos der Grofse von den wenigen Gold- aber vielen

Silberziegeln und der Goldeinfassung der Säulen eines Tempels

beinahe 4000 Talente prägen lassen.'' Die Ungeheuern Ab-

gaben, welche in den Makedonischen Reichen erhoben wurden,

die Schwelgerei und Freigebigkeit der Könige, welche alles

Mafs übersteigt, setzen eine gewaltige Masse haaren Geldes

voraus. Fast beispiellos sind die Geschenke, welche von den

Königen dieser Zeit den Rhodiern um Olymp. 140 gemacht

wurden, als ihre Sladt und die Insel durch Erdbeben verwüstet

ward." Ein Fest des Ptolemäos Phlladelphos kostete nicht

weniger als 2239 Talente 50 Minen, ^ sicherlich nicht

Kupfertalente; der Aufwand der Ptolemäer für die Seemacht

" Über die Schulden der Soldaten und Phokion s. Plutarch Alex. 70.

Phok. 18. die andern Angaben sind bekannt, schon aus Rambach z.

Potter, Bd. III, S. 186. 187.

* Justin XIII, 1. und die Ausleger.

' Diodor XVII, 108. Leben der zehn Redner, S. 264. des Tübing.

Plutarch's, vergl. Hypereides g. Demosth. in den neulich gefundenen

Bruchstücken.

'^ Polybios X, 27.

' Polyb. V, 88. 89.

/ Athen. V, S. 203. B.
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und andere Dinge war aufserordentlicb. Appian" berichtet,

gestützt auf Urkunden, das Geld oder der Schatz {y^Y^\j.ci-a)

des zweiten Königs In Ägypten nach Alexander, des Ptolemäos

Phlladelphos, in den Schatzkammern, habe 740,000 Ägyptische

Talente betragen. Diese Summe Ist als Betrag eines liegenden

Schatzes allerdings nicht glaublich, selbst wenn man nur kleine

Ptolemäische Talente, etwa halbe Aeginäische annimmt; will

man aber setzen, die Rechnung sei In Kupfertalenten gemacht,

wIeLetronne* thut, so kämen nach dem Verhältnifs des Kupfer-

werthes zum Silberwerth 1 zu 60, welches derselbe annimmt,

nur 12,333-|- Ptolemäische Silbertalente heraus. Phlladelphos

nahm jährlich aus Ägypten 14,800 Talente und anderthalb

Millionen Artaben Getreide ein,*" und noch Ptolemäos Auletes

dem Cicero'^ zufolge 12,500 Talente, obwohl dem DIodor' ge-

rade für dieselbe Zelt, da er In Ägypten war, nur über 6000

Talente Einkünfte des Königs angegeben wurden. So grofsen

Aufwand auch Phlladelphos machte, ist es mir doch nicht

wahrscheinlich, dafs seine Schätze kaum dem Einkommen eines

Jahres gleich waren, wenn man zumal das zu Gefäfsen oder

Geräthen verarbeitete Silber und Gold^ mitrechnet: obgleich

nach heutigem Mafsstabe ein solcher Schatz schon sehr bedeu-

tend wäre. Es scheint mir daher gevsagt, die von Appian

angegebene Summe für den Werth seiner Schätze In Kupfer-

talenten zu halten, und Ich möchte davon eine andere Erklärung

aufstellen. Wenn Phlladelphos jährlich 14,800 Talente Eln-

° Rom. Gesch. Vorrede 10. Dafs unter dem zweiten König nach

Alexander Phlladelphos gemeint sei, nicht Soter, geht aus der ganzen

Erzählung des Appian hervor. Vergl. die Anm. von Schweighäuser.

* Recompense promise a qui decouvrira ou ramenera deux esclaves

echappes d'Alexandrie (Paris 1833. 4.) S. 13.

' Hieronymus zu Daniel XI, 5. Er sagt ausdrücklich de Aegypto.
'' Bei Strabo XVII, S. 798.

' Diod. XVII, 52. Wie auch schon andere vemtiuthet haben,

sind die Angaben des Cicero und des Diodor vielleicht gleichbedeutend,

und dort sind kleinere, hier gröfsere Talente gemeint. Von den ver-

schiedenen Ägyptischen Münzfüfsen s. unten.

f Vergl. z. B. Kallixenos beim Athen. V, S. 196— 203.
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künfte hatte und man dazu als Werth des Getreides auch nur

500 Talente zusetzt, also im Ganzen 15,300 Talente rechnet,

so erhält man als Gesammteinnahme seiner achtunddreifsigjäh-

rigen Regierung 581,400 Talente; dies war aber nur die Ein-

nahme aus Ägypten: rechnet man, er habe jährlich aus seinen

andern Ländern durchschnittlich etwas über 4170 Talente ge-

zogen, so erreicht man die Appianische Summe als Gesammt-

betrag der Einkünfte der Regierung des Philadelphos ; diese

konnte Appian fälschlich als Betrag des Schatzes ansehen.

Ebenso hat man in Athen den Gesammtbetrag der Gelder zu-

sammengezogen, welche Lykurg während seiner Amtsführung

verrechnet hatte. Übrigens sogen die Ptolemäer die Länder

gänzlich aus, und die Steuern und Tribute wurden mit be- 14

waffneter Macht von den habsüchtigsten Generalpachtern ein-

gezogen, nicht durch Soldaten, darf man sagen, sondern durch

Räuberbanden. Die Einkünfte allein von Kölesyrien, Phönike

und Judäa mit Samaria wurden von Ptolemäos Euergetes für

8000 Talente verpachtet; ein Jude kaufte sie für das Doppelte,

und lieferte noch obendrein den Erlös der eingezogenen Güter

derjenigen, welche nicht zahlten, in den königlichen Schatz. °

Nach dem Gesagten war in dem Zeitalter der Makedoni-

schen Reiche das edle Metall in den östlichen Küstenländern

des Mittelmeeres in grofser Menge vorhanden; und wäre nicht

so viel verarbeitet, anderes in den Schätzen todt niedergelegt

worden, so müfste sein Preis gegen die übrigen W^aaren weit

tiefer gefallen sein als wirklich gefunden wird. Der Römer
"Weltherrschaft endlich führte den Reichthum der Morgenlän-

der zum Theil nach Italien, während Hellas verarmte: eben

dorthin flössen die Silber- und Goldvorräthe des westlichen

Europa. Italiens Goldflüsse und Goldgruben wurden wegen

der Gallischen und Spanischen vernachlässigt: der Po und alle

Alpenflüsse führten Gold
;

grofse Goldwerke waren bei dem
Alpenvolke der Salasser. Bei Aquileia wurde in einer Tiefe

von zwei Fufs beinahe ganz reines Gold, von der Gröfse einer

" Josephus Jüd. AUertli. XII, 4.



16 Buch I, 3. 4.

Bohne oder Lupine, gefunden, wovon nur der achte Thell in

die Schlacken ging, anderes unreiner, aber doch ergiebig, je-

doch nur bis zu einer Tiefe von fünfzehn Fufs gehend, wie

Strabo aus Polyblos berichtet. Auch hatten die angrenzenden

Gegenden Goldwäschereien. Unter Nero gewann man eine

Zeitlang in Dalmatischen Gruben täglich 50 Pfund Gold.

Gallien war reich an Golderzen, welche zum Theil nur ein

Dreifsigstel Silber enthielten; auch hatte es Silberbergwerke.

Spaniens Berge und Flüsse, wie der Tajo, enthielten viel edles

15 Metall, und wurden vor den Römern schon von den Karthagern

benutzt: Privatleute gewannen in ergiebigen Zeiten binnen

drei Tagen ein Euböisches Talent Silbers, und die Silberhütten

von Neu-Karthago, welche nebst den Bergwerken 40,000 Men-

schen beschäftigten, brachten dem Römischen Volke täglich

25,000 Denare, oder, wie Polyblos sich ausdrückt, Drachmen

ein. Galläclen, Lusitanlen, und besonders Asturlen, lieferten

manches Jahr 20,000 Pfund Gold. " Aber der Werth der

edlen Metalle fiel nicht Im Verhältnlfs ihrer Vermehrung, weil

der Luxus wieder einen Abflufs nach aufsen erzeugte, grofse

Massen, zu Kunstwerken verarbeitet, aufser Umlauf gesetzt

wurden, und aus andern Gründen mehr.

4. Das geprägte Metall oder Geld ist ebenso wie das

ungeprägte eine Waare, und war natürlich Im Hellenischen

Alterthum so gut als jetzt Gegenstand des Handels bei den

Wechslern. Abgesehen von dem willkürlichen Werthe, wel-

chen einzelne Staaten für ihre Bürger einer gewissen Münz-

sorte geben können, bestimmt Schrot und Korn seine Geltung:

wovon in Beziehung auf die Hellenen und besonders Athen

° Alles hier Gesagte findet sich beim Strabo im dritten, vierten

und fünften, bei Plinius im dreiunddreifsigsten Buche, und bei Diodor

im fünften, namentlich Cap. 27. 36. Wer die Fundorte der Erze in

den alten Zeiten genauer kennen will, wird nicht unbefriedigt von

Reitemeier's Schrift über den Bergbau der Alten weggehen; wir haben

die Sache hier nur beiläufig berühren wollen. Über die Spanischen

Bergwerke verdient Bethe, de Hispaniae antiquae re metallica, ad

locum Straboüis IIb. ÜL nachgelesen zu werden.
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nur so viel gesagt werden soll, als zur Verständigung für das

Folgende nothwendig scheint. Nicht allein in Attika, sondern

beinahe in allen Hellenischen Staaten, selbst aufser Hellas rech-

nete man nach Talenten von sechzig Minen, die Mine zu

hundert Drachmen, die Drachme zu sechs Obolen: in Athen

wird der Obolos in acht Chalküs," der Chalküs in sieben Lepta

eingetheilt. Bis zu -^ Obolos herab wurde das Athenische

Geld in der P\egel nur in Silber ausgeprägt, das Dichalkon

oder — Obolos in Silber oder Kupfer, der Chalküs und die

geringeren Münzen nur in Kupfer. Ein einziges Mal in den i6

altern Zeiten wurde statt Silbers Kupfer, wahrscheinlich Obolen,

ausgemünzt, welche aber nicht lange gültig blieben:* finden

sich in spätem Schriftstellern, wie bei Lucian,'" kupferne

Obolen erwähnt, so dürfen sie keinesweges für alt Athenisches

Geld gehalten werden. Unter den gröfseren Silberstücken

sind die Tetradrachmen die gewöhnlichsten und gröfsten, und

der Attische Stater Silbers ist dasselbe was ein Attisches

Tetradrachmon;'' man rechnet aber gewöhnlich nicht nach

" Blofs durch Schreibfehler werden auch 6 -^aXxoi auf den Obolos

angegeben, wie ich schon in den metrologischen Unters. S. 32 f. be-

merkt habe, vergl. auch S. 25, wo derselbe Fehler aus einem metro-

logischen Stücke bei Galen angeführt wird. Ich berichtige gelegentlich

den daselbst S. 32. Z. 8 v. u. und S. 33. Z. 7 eingeschlichenen Schreib-

fehler „auf die Drachme" statt „auf den Obolos." Ausführlicher habe

ich übrigens in Gerhard's archcäol. Zeitung 1847. N. 3 gegen Letronne

gezeigt, dafs eine solche Theilung des Obolos in 6 )(aXxo\}Q niemals

stattgefunden hat und dafs auch der zu Salamis gefundene Pvechentisch

(Revue archeol. 3. Jahrg. 1846. S. 2SG) nicht veranlafst, den Athenern

eine andere Eintheilung als die in 8 ^aXy.ovq beizulegen. Die Einrich-

tung dieses Rechentisches ist weiterhin von A. J. H. Vincent in einem

Briefe an Letronne (Revue archeol. N. 15. Sept. 1846) erklärt, und

ich habe gefunden, dafs auch das von diesem Gesagte gerade zur Be-

stätigung unserer Ansicht dient: was ich hier nicht näher erörtern will.

* S. Buch IV, 19.

' Charon Cap. 11.

'' Nach dem bereits von andern angeführten Heron und den übrigen

Metrologen. Dasselbe erhellt aus Hesych. in ykaZxtq AavpMxuai in

Vergleich mit dem Artikel ykav^, aus welchem bei Suidas in axarrip

I. 2
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17 fliesen, sondern nach Drachmen, wie die Römer nach Sesterzen;

wo eine Summe ohne Benennung der Einheit steht, sind in

den Attischen Schriftstellern und Inschriften Drachmen ge-

meint.''

Eine genaue und allgemein gültige Werthbestlmmnng

des Attischen Silbergeldes Ist aus mehren Gründen, vorzüglich

aber defshalb unmöglich, weil es nicht immer ein und dasselbe

Schrot und Korn hatte. Je nachdem man vom Gewicht und

Gehalt verschiedener Tetradrachmen oder anderen Voraus-

setzungen, namentlich gewisser Verhältnisse des Attischen

Geldes zum Römischen Geld und Gewicht ausging, bekam

man andere Werthe. So legte, um altere zu übergehen,

Eckhel'^ eine offenbar nicht sehr genaue VN'^erthbestlminung

des Augustischen Denars zu Grunde, welchen er zu 18 schwe-

ren Kreuzern annahm; dieser verhält sich aber zur Atiischen

Drachme ohngefähr wie 8 zu 9: so ermittelte er sehr ungenau

rechnend den Werth der Drachme zu 20 schweren Kreuzern,

das Talent zu 2000 Fl. nach dem Zwanzigguldenfufs (1333-j

Thlr. Sachs.). Genauere Untersuchungen hat Barthelemy'^ mit

Beihülfe des Königl. Commissars für das Proben und Feln-

machen der Münzen, Tlllet, angestellt. Er unterscheidet die

altern und Jüngern Tetradrachmen. Für jene, welche er bis

vielleicht zu Ende des Peloponnesischen Krieges setzt, nimmt

er gegründet auf Untersuchung von 28 Münzstücken, unter

welchen die aiii besten erhaltenen 324 Par. Gran wogen, mit

Zurechnung von vier Gran, die sie durch Abnutzung verloren

haben möchten, das Gewicht von 328 Gran (82 auf die

zu schreiben ist itrpd^pa'^iiov (statt rtTfdyfjjvov) vojuiio-jua; ferner aus

Phot. in crraTyjp, wo ebenso zu schreiben, und aus Lex. Seg. S. 25i

in srnTphaig (vergl. Harpokr. in dems. Worte), Lex. Seg. S. 307 in

TeTpa^pa;)^)uioi/, u. a. Vergl. Letronne S. 90 der gleich näher anzufüh-

renden Consid. gen.

" So ^laxocnaiy ^Ckiai^ ^ig^tkiuL u. dgl. in den Rednern und sonst.

S. Taylor z. Marm. Sandwic. S. 29. 30.

* D. N. Bd. I, S. XLVL Bd. V, S. 18. 28. Bd. If, S. 208.

' Anacbars. Bd. VII, S. LXXl ff. der Deutschen Übers.
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Drachme) an: womit auch die Goldmünzen übereinstimmen,

welchen ein bestimmtes Drachmengewicht von den Alten zu-

geschrieben wird." Eines jener Telradrachmen wurde auf die

Kapelle gebracht, und das Silber beinahe ganz rein befunden,

da es nur ;^ unedles Metall enthielt; denn Athen münzte sein

Silbergeld sehr fein aus, während manche Staaten Blei oder

Kupfer zumischten: wefshalb das Attische Geld vorzüglich

geschätzt war und überall mit Vortheil umgesetzt wurde/

Barthelemy berechnet hiernach mit Zuschlag des damals ge-

bräuchlichen Prägeschatzes das Talent zu nahe 5775 LIv. oder,

53^ LIv. auf die Kölnische feine Mark gerechnet, 1445 Thlr.

7 Gr. ll|f^ Pf. Conv. Geld, also die Drachme zu 5 Gr. 9.376 Pf.

Doch stellt Barthelemy auch höhere Werthe des Talentes nach

gröfseren Gewichten von Tetradrachmen dar. Er wog ferner

160 Tetradrachmen, die er theils zu Paris thells anderwärts

erhielt; er nimmt nach diesen, jedoch ohne genaue Durch-

schnittsberechnung, für das nächste Jahrhundert nach Perlkles

das Gewicht des Tetradrachmon zu 3l6 Gran, und nach der

Untersuchung des Korns eines Tetradrachmon nimmt er einen

Zusatz von ^ zu dem Silber an, obwohl ein anderes über

1^ Zusatz hatte; demnach berechnet er die Drachme mit Weg-
lassung eines kleinen Bruches zu 18 Sous und das Talent zu

5400 LIv. beinahe 1351-|- Thlr. Conv. Geld. Letronne'" hat

aus mehr als fünfhundert Attischen Münzstücken Gewichte von

" Veigl. unten Cap. 5.

* Xenoph, v. Einkommen 3. vergl. Aristoph. Frösche 730— 736.

Polyb. XXII, 15, 8. und dazu XXll, 26, 19. wo der Zusatz apiVrou

freilich zeigt, dafs anerkannt auch das Attische Geld verschiedene Feine

hatte. Auch finden sicli Stücke anderer Staaten, die feiner als das

Attische Geld sind (Hussey Essay on the ancient weights and mo-

ney S. 47).

' Considerations generales sur l'evaluation des monnaies Grecques

et Romaines (Paris 1817. 4.) S. 89 ff. Diese treffliche Schrift ist ge-

richtet gegen des Grafen Germain Garnier Abhandlung sur la valeur

des monnaies de compte chez les peuples de I'antiquite (Paris 1817),

nach dessen seltsamen Aufstellungen der Werth der Drachme und des

Reclmnngsdenars 35 Centimen beträgt!

2*
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328, 164, 82, 41 Par. Gran imd andere in die Elntliellung

des Attischen Geldes passende festgestellt, welche mit jenen

verhältnifsmäfsig übereinstimmen. Dies ist das Gewicht von

altern Telradrachmen, Doppeldrachmen, Drachmen und halben

Drachmen; die Tetradrachmen muthmafslich des dritten, viel-

leicht auch schon des vierten Jahrhunderts vor der Christlichen

Zeitrechnung erheben sich dagegen nach ebendesselben Unter-

suchungen selten über 304— 308 Gran, was auf die Drachme

76— 77 Gran giebt. Er nimmt daher für die ältere Drachme,

ohne etwas für die Abnutzung zuzurechnen, das Gewicht von

82 Gran an. Fast dieselbe Bestimmung ergiebt sich aus der

Betrachtung des Römischen Pfundes. Dieses war von Savot

zu 6048 Par. Gran berechnet, worauf Rome de l'Isle wieder

zurückgekommen ist; und hiermit vereinigte sich auch Ideler's

Bestimmung des Römischen Fufses." Der Zusammenhang des

Längen- und Körpermafses mit dem Gewichte, welcher auf

dem ^Vassergewichte beruht, ist freilich für Rom sicher, und

ich glaube nicht ohne Grund vermuthet zu haben,* dafs er

auf einer den Hellenen aus dem Morgenlande, den Römern

von den Hellenen zugekommenen Überlieferung beruhe: da

sich zumal bis auf Hippokrates zurück die Aufmerksamkeit der

Hellenen auf das Wassergewicht nachweisen läfst.' Indessen

glaube ich in meinen metrologischen Untersuchungen gezeigt

zu haben, dafs eine volle Übereinstimmung des Römischen

Längenfufses mit dem Gewichte nicht stattgefunden habe, und

das Pfund nicht nach dem Längenfufse bestimmbar sei. De la

Nauze setzt das Römische Pfund auf 6144 Gran. Letronne''

hat aus Goldmünzen, die nach Scrupeln bestimmt sind, das

Römische Pfund zu 6154 oder rund 6160 Gran gesetzt; ich

* Ablih. der philol. hist. Klasse der Berl. Akad. der Wiss. vom
J. 1812 und 1813. S. 154. 162.

* Metrol. Unters. S. 26.

' S. meine kleine Abhandlung über die Kenntnisse der Alten von

der verschiedenen Schwere des AVassers, Monatsbericlite der Akad. v.

J. 1839. S. 173 ff.

'' A. a. O. S. 3 ff.
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liabe mich in den metrologischen Untersucluingen für 6165 Grau

entsclileden, indem ich den Durchschnitt der von ihm gewo-

genen Stücke anders berechnet habe. Es ist nicht zu ver-

schweigen, dafs andere Untersuchungen, namentlich ans Ge-

wichtstücken, wieder andere Ergebnisse liefern; aus 1350

Silbermünzen fand Letronne selber" ein Pfund von nur

6136.8 Gran, und 602 wohlerhaltene Denare, welche aus mehr

als 2000 im J. 1829 zu Fiesole gefundenen ausgewählt waren,

gaben für das Pfund wenig über 6l40 Gran; womit überein-

stimmend Dureau de la Malle* wieder zu dem früheren Ansätze

des Römischen Pfundes auf 6144 Gran zurückgekehrt ist.

Dennoch dürfte die Bestimmung aus den Goldmünzen auf

jeden Fall den Vorzug verdienen; und ich glaube, der Vor-

wurf, welchen man der Letronne'schen Untersuchung gemacht

hat," es seien dabei manche leichtere Goldstücke nicht in

Rechnung gebracht, ist nicht ganz begründet: denn bei der

natürlichen Neigung zu leicht zu münzen, scheinen sehr leichte

Stücke in solchen Untersuchungen nicht mitzählen zu dürfen.

Ich halte es daher für das Sicherste, das Römische Pfund zu

6165 Par. Gran zu nehmen. Nun bestimmt aber der Römi-

sche Rath in dem Friedensschlufs mit Antiochos, das Talent

Attischen Geldes solle in den Zahlungen des Königs an Rom
nicht unter 80 Römischen Pfunden halten:'' da also hiernach

die Attische Mine sich zum Römischen Pfunde wie 4 : 3 ver-

hält, was sich auch daraus bestätigt, dafs der Attischen Mine

16 Römische Unzen gegeben werden, so ergiebt das Pfund-

gewicht von 6165 Gran für die Mine 8220 Gran, für die

Drachme 82.2 Gran, für das Tetradrachmon 328.8 Gran, für

das Talent 493,200 Par. Gran oder 56.007 Preufs! Pfunde, für

die Mine || Preufs. Pfund. Ganz neuerlich hat Prokesch von

" S. 44.

* Sur le Systeme metrique des Romains, Mem. de l'Acad. des

Inscr. Bd. XII. (1836.) S. daselbst S. 29.1 über die zu Fiesole gefun-

denen Münzen.
« Dureau de la Malle a. a. O. S. 290.

'' Livius XXXVIII, 38. Polyb. XXII, 26.
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Osten neue Wagimgen Attischer Münzen angestellt, und na-

mentlich für die Tetradrachmen sogar 329 Gran, und überhaupt

für die ältesten des Solonischen Fufses Gewichte gefunden,

welche ihn bestimmten, meine Feststellung anzuerkennen."

Das Gesagte gilt aber allerdings nur von dem ursprünglichen

und vollwichtigen Fufs, wonach 75 Attische Drachmen auf

das Römische Pfund gingen; und hierauf gründete sich, nach

Letronne's Bemerkung, die Bestimmung des Römischen Raths

Jn jenem Friedensvertrag: später verminderte man das Ge-

wicht, sodafs man sogar Drachmen und Denare als gleich-

bedeutend ansah. Das Römische Pfund hielt nämlich nach

den Zeugnissen der Alten 84 ältere Denare, später, nach all-

mäliger Verringerung des Geldes und zwar um Nero's Zeit,

96 Denare,* womit auch die gewogenen Münzen übereinstim-

men. Da nun in dem Zeitalter, als die Römer mit Hellas in

gröfsere Berührung kamen, die geprägte Attische Drachme von

76 bis 77 Pariser Gran wenig gröfser war als der ältere Denar

von 73 bis 74 Gran,'^ wovon 84 auf das Pfund gemünzt wur-

den, so pflegte man Denar und Drachme für einerlei zu nehmen

und das eine Wort durch das andere zu übersetzen; was auch

für die Folgezeit fortdauerte.

Wurm'' giebty die Letronne'schen Forschungen zu Grunde

legend, eine Zurückführung des Attischen Geldes auf den

Zwanzigguldenfufs. Die Kölnische Mark hält 4403.1 Par.

Gran; zwanzig Gulden aber enthalten eine feine Mark Silbers.

Für das Attische Silbergeld nimmt Wurm durchschnittlich die

Feine von 0.97 an; als das Gewicht der alten Drachme aber

nimmt er 82^ Gran. Ihr Werth im Conventionsgelde ist

also 5 Gr. 9.4887 Pf. und der Werth des alten Talentes

" Diese Untersuchungen, welche zu den Schriften der Berliner

Akademie gehören, habe ich in der Handschrift gelesen, da sie zur

Zeit der Abfassung des Vorliegenden noch ungedruckt waren.

* Eckhel D. N. Bd. V, S. 6. Letronne a. a. O. S. 35 ff.

' Vergl. Letronne a. a. O. S. 99.

'^ De ponderum, nummorum, mensurarum ac de anni ordinarii

rationibus ap. Rom. et Gr. S. 55 ff.
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1447 Thlr. 16.3o6 Gr. Das Gewicht der Jüngern Draclime

setzt er auf 77^- Gran, wonach die Drachme 5 Gr. 5.25896 Pf.

Sachs. 6000 Drachmen aher 1359 Thlr. 13.476 Gr. welche

6000 Drachmen zwar, da das Talent und die Mine wahrschein-

lich dasselbe Gewicht wie früher hatten, leichter sind als ein

Talent, aher doch in Zahlung als ein Talent angesehen wor-

den sein müssen, wenn nicht ein anderes ausdrücklich bestimmt

wurde. Obwohl nun der Zusatz an unedlem Metall Im alten

Gelde sehr ungleich Ist," weil er nicht absichtlich, sondern

zufällig war, Indem sie das Silber nicht rein auszuschmelzen

verstanden, und obwohl anderseits In einigen Attischen Sil-

berstücken, den Alten unbewufst, einiges Gold enthalten war;

so können w ir doch bei der Wurm'schen Berechnung für das

ältere Geld soweit stehen bleiben, dafs wir für den gerin-

gen Betrag, um welchen wir die Attische Drachme höher

nehmen, nur etwas weniges hinzufügen und das alte Talent

auf 1449 Thlr. Conv. G. ansetzen. Aber auch so verschwin-

det für unser Werk noch Immer nicht alles Bedenken, wie

hoch das Attische Geld zu rechnen sei. Denn obgleich die

Mehrzahl der Thatsachen, welche wir anführen. In* diejenige

Zeit fällt, wo die Drachme noch vollwichtig war, so gehen

wir doch bisweilen Ins vierte und dritte Jahrhundert vor der

Christlichen Zeltrechnung herab, als die Drachme weniger

inneren \Verth hatte. Sodann Ist es Bedürfnlfs einen Werth

anzunehmen, welcher für die Drachme ebensowohl als das

Talent, wenn sie auf einen der gangbarsten Münzfüfse Deutsch-

lands zurückgefübrt werden, keine zu unbequeme Brüche giebt.

Endlich ist bei diesen Berechnungen in dem W^erthe des

Geldes, aufweiche das Attische zurückgeführt wird, der Präge-

schatz des erstem mitenthalten: ob jedoch die Athener einen

Prägeschatz auf den Werth des Silbergeldes aufschlugen, Ist

sehr ungewifs, und NIebuhr* stellt dies sogar für die Alten

überhaupt In Bezug auf alles Geld, in Bezug auf das Kupfergeld

" S. aufser Barthelemy Hussey a. a. O. S. 45.

* Rom. Gesch. Bd. I, S. 5l6. dritte Ausg.
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jedoch falsch, in Abrede : haben nun die Athener beim Silber

den Prägeschatz nicht gekannt, so kann er nicht mitgerechnet

werden Im Werthe des Geldes, welchem das Attische gleich-

gesetzt wird, well ihr Geld nur den Werth des Materials

hatte. Wie viel Indessen für den Prägeschatz In Bezug auf das

heutige Geld abzuziehen sei, ist schwer bestimmbar, weil er

in verschiedenen Staaten und Zelten verschieden angesetzt

wird, und der Werth des ungemünzten Silbers auch kein fest-

stehender ist. Nach Tillet's Angabe bei Barthelemy verhielt

sich damals in Frankreich der Werth der Mark des gesetzlich

leglrten Silbergeldes, welche aus 8 Thalerstücken von 6 Liv.

und aus 3 Zwölfsousstücken bestand (nicht der ausgemünzten

feinen Mark Silbers, wie man es genommen hat"), zu dem Werthe

der ungemünzten Mark von gleicher Beschaffenheit, wie 37

zu 36: wendet man dieses Mafs des Prägeschatzes auf den

angesetzten W^erth des altern Talentes, 1449 Thlr. Conv. Geld

an, so gehen hiervon etwas über 39 Thlr. ab, und es bleiben

nur ohngefähr 1410 Thlr. W^ill man aus diesem ^Verthe eine

Summe bilden, welche im Zwanzigguldenfufs nach der Eln-

thellung in Thaler, Groschen und Pfennige brauchbare Zahlen

für die W'erthe der Drachme und des Talentes glebt, so dürfte

der Ansatz des Talentes zu 1375 Thlr. und der Drachme zu

5 Gr. 6 Pf. der beste sein, und zwar umsomehr, da derselbe,

wenn man den Werth späterer 6000 Drachmen mit ähnlicher

Veranschlagung des Prägeschatzes von 1359 Thlr. auf 1322 Thlr.

ermäfsigt, in der Mitte zwischen beiden Werthen Hegt, und

doch näher dem gröfsern, welcher mehr als der kleinere zu

berücksichtigen ist. Der Prägeschatz kann aber auch geringer

sein als nach Tillet, und steht das ungemünzte Silber höher

im Preise, so kann er, da der Münzfufs feststeht, sehr klein

werden oder ganz verschwinden. W^erden in Preufsen, wie

es wohl vorkommt, für die Mark feines Silber, woraus 14 Thlr.

geprägt werden, 13-|- Thlr. bezahlt, so bleibt bei diesem Preise,

nach Abrechnung des Werthes des zugesetzten Kupfers, nur ein

" Wurm a. a. (). S. 31.
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Prägeschatz von ^ für das Coiirant; wird, Avas gleichfalls vor-

kommt, das Silber höher bezahlt, so verringert sich der Präge-

schatz oder verschwindet ganz. "Will man nun von dem Werthe

des Geldes, mit welchem das Attische verglichen wird, nur

einen geringen Prägeschatz und überdies den dazu kommenden

Werth des zugesetzten Kupfers abziehen, der füglich ganz

weggelassen werden kann, so glebt das Preufsische Courant

eine genaue und bequeme Verglelchung mit dem alten Attischen

Sllbergelde. Nach dem Verhältnlfs des Conventionsgeldes zum
Preufsischen Courant 21 : 20, welches in dem wirklichen Sil-

bergehalte beruht, ' betragen nämlich 1449 Thlr. Sachs, in

Preiilslschem Courant 1521^ Thlr. In dem Werthe des

Preufsischen Geldes ist aber der Prägeschatz und der Werth

des zugesetzten Kupfers enthalten. Letzteres kostet, den

Centner zu 30 Thlr. gerechnet, ziemlich genau 5 Thlr. ; rech-

net man diesen Kupferwerth und einen Prägeschatz von ohn-

gefähr Einem Procent ab, so kann man für beides die 21^ Thlr.

von dem Werlhe des altern Attischen Talentes in Preufsischem

Gelde weglassen. So wird der Werth des altern Attischen

Silbertalentes, Sllberwerth gegen Sllberwerth gerechnet,

1500 Thlr. Preufs. Cour, sein, die Mine 25 Thlr. die Drachme

6 gGr. der Obolos 1 gGr. Da nun für unsere Betrachtung

vorzüglich das ältere Attische Geld in Betracht kommt, und

in diesem der eigentlich normale Fufs ausgedrückt war, so

werde ich diese Art zu rechnen befolgen. Doch bemerke ich

noch, dafs Prokesch die Attischen Münzen von verringertem

Fufse für älter hält als gewöhnlich angenommen wird. Den
llömlschen Denar des Freistaates kann man abrundend zu —
der vollwichtigen Attischen Drachme rechnen.

Vor Solon war das Attische Geld schwerer; auch das

Handelsgewicht war später noch gröfser als das Geldgewicht:

100 neue Drachmen waren 72— 73 alten Drachmen gleich,

aber das alte Gewicht blieb mit sehr geringer Abwandelung

als Ilandclsgewicht bestehen, welchem man später noch ein

Übergewicht zufügte. Durch die Solonische Veränderung trat

das Attische Geld, welches vorher zu dem Aeginäischen in
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dem Verhältnifs von 5 : 6 stand, in das Verliältnlfs 3:5;" zum

alten Attischen Gelde verhielt es sich wie 18 : 25. Gegen die

schwere Aeglnälsche Drachme (S^ayjj.Yi 7rciyj7ci) heifst die At-

tische die leichte (S^a^ur, Xstttyi): erstere beträgt 10 Attische

Obolen, sodafs das Aeginäische Talent 10,000 Attische Drach-

men aufwog.* Es war dem Babylonischen gleich. Indessen

ist das Aeginäische Geld bald so leicht ausgeprägt worden,

dafs es sich zum Attischen ohngefähr wie 3:2 verhielt; und

der vollwichtige Fufs hat sich nur in andern Staaten, nament-

lich in dem Silbergeld der Makedonier vor Alexander dem

Grofsen erhalten. Der Aeginäische Silberetater und alle Stater

dieses Fufses sind Didrachmen. Dem Aeginäischen ursprüng-

lich gleich zu schätzen ist das Korinthische Talent, *" welches

jedoch später gleichfalls vermindert wurde ; die Korinther hatten

Stater von 10 Obolen, nämlich Aeginäischen, an Gewicht.''

Dem Korinthischen Stater gleich zu schätzen ist das Sicilische

Dekalitron ; denn die in Silber ausgeprägte Litra der Sikelioten

wird von Aristoteles In der Verfassung der Himeräer als Obolos

und in der Verfassung der Akragantiner bestimmter als Aeginäl-

scher Obolos an Werth bezeichnet.* Die Litra selbst ist ur-

sprünglich Italisch und Sicilisch; das Talent hielt 120 Litren,

und die Litra ist eine halbe Mine.^ Man rechnete nach Litren

Kupfers, und das Aequivalent der vollwichtigen Kupferliträ war

der Aeginäische Obolos Silbers oder die Silberlitra (i-|-Ob. Att.).

" S. zu Inschrift XIX, §. 4. in den Beilagen.

* PoUux IX, 76. 86. und dort die Ausleger. Vergl. Hesych. in

XeitTug und 7tu)(eiYi ^pa-x^jx^.

' Gellius N. A. I, 8. mögen nun daselbst die Worte ^ raXavrov

acht oder eingeschoben sein: im letztern Falle sind sie eine gelehrte

Erklärung.

«^ Pollux IV, 175. IX, 81.

' Pollux IV, 174. 175. IX, 80. 81. Vergl. Salmasius de M. U.

VI, S. 242.

•^ Metrol. Unters. Abschn. XVIII. und hierzu Nachträge in der

Vorrede zum Verzeichnifs der Vorlesungen der Berliner Universität v.

Winter 1843— 1844. Dazu gehört vielleicht auch in den Gromaticis

Ausg. V. Lachmann S. 374 : „CXX librae maximum talenlum est," ausisidor.
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Diese ist weiterhin auf den Werth von l^- Attisclie Obolen

herabg.egangen, welches nach Aristoteles" der Werth des SI- 18

clllschen Nummos ist. Die vollwichtigen SIcillschen Talente

und LItren Kupfers wurden aber wie das Römische Geldpfund

reducirt, und zwar wahrscheinlich auf zwei und eine Unze,

wobei jedoch zugleich der Kupferwerth sich änderte: hierdurch

entstanden die kleinen SIcillschen Talente, das ältere und das

jüngere, jenes Im ^Verthe von 24 Nummen, dieses Im wirk-

lichen Werthe von 12 Nummen,* welches aber als blofse

Landesmünze (yoiMrfj.ci Z7riyjj)oiov) Im kleinen Verkehr den will-

kürlichen Werth des Doppelten hatte, ungeachtet sein wirk-

licher W^erth nur 12 Nummen oder drei Drachmen betrug,

was Festus durch drei Denare bezeichnet. Solche kleine re-

ducirte Kupfertalente und Kupferlitren sind es, nach welchen

in den Inschriften von Tauromenlon gerechnet wird. Übrigens

bot der Nummos eine vollkommene Ausgleichung mit dem

Attischen Gelde dar, dessen Fufs schon frühzeitig sich sehr

weit und namentlich nach SIcIlIen verbreitet hatte.

Vorzüglich oft kommt in den alten Schriftstellern das

Euböische Talent vor, welches abgesehen von Asien, wo meines

Erachtens sein Ursprung zu suchen ist,'' besonders wegen der

Verbreitung der Chalkidier, in den Italischen Colonien in

Grofsgrlechenland in Gebrauch gekommen zu sein scheint,

und defshalb in den Verträgen der Römer mit andern Staaten

genannt wird, aber auch im Herodot, welcher manche Theile

seiner Geschichte bekanntlich erst nach seiner W^anderung gen

Thuril verfafste oder veränderte: doch war Ihm das Euböische

Gewicht gewifs auch schon aus der eigentlichen Hellas und

" Bei Pollux IX, 87.

* Aristoteles bei Pollux IX, 87. Vergl. Suidas in raXavTov j Schol.

Greg. Naz. bei Jungermann zu Poll. u. a. Ausführlicher ist der Gegen-

stand behandelt metrol. Unters. Abschn, XXI und XXV.
" S. metrol. Unters. Abschn. Vlll. 1. Was den ausgedehnten

Gebrauch des Euböischen Gewichtes betrifft, so ist dem anderweitig

Beigebrachten die Erwähnung der Euböischen Mine beim Fleischgewicht

zu Priene Corp. Inscr. Gr. N. 2906 zuzufügen.
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aus Asien bekannt. Auch Ist es für manche Angaben, von

19 welchen wir Gebrauch machen müssen, wünschenswerth zu

wissen, wie viel das Ägyptische und Alexandrinische Talent

betragen habe: aber wir stofsen hier auf widersprechende Anga-

ben, die sich nur durch Annahme ganz verschiedener Gewicht-

systeme vereinigen lassen. Das Ägyptische Talent, um zuerst

von diesem zu reden, betrug nach Varro beim Plinius achtzig

Pfund Römisch," und kann also vom Attischen nicht wesent-

lich verschieden gewesen sein, indem die Attische Mine zum

Römischen Pfund sich wie 4 : 3 verhält. Hiermit stimmt die

alte metrologische Bestimmung genau überein, die Ägyptische

wie die Attische Mine habe 16 Unzen betragen.* Dagegen

weisen die Ptolemäischen Silbermünzen, auch bis auf einen

gewissen Grad die Goldmünzen, auf den Aegin'aisch- Makedo-

nischen Fufs. Es scheint jedoch, dafs man dieses Aegin'aisch-

Makedonische Talent halbirt und die Hälfte davon Talent ge-

nannt habe: die oft vorkommenden Alexandrlnlschen Drachmen

(^AXs^auB^siai) scheinen solche halbe Aeginäische gewesen zu

sein." Ja das sogenannte Ptolemälsche Talent des Heron be-

" Plinius N. G. XXXIII, 15.

* Metrol. Unters. S. l44.

' Ebendas. S. l47 ff. Zu den daselbst (S. l4S) angeführten In-

schriften sind noch N. 3521 und 3599 zuzufügen. Das angeführte

Halbiren des schweren Geldes habe ich in den metrol. Unters, auch für

das Tyrische, Antiochische und minder entschieden für das Rhodische

und Kistophorengeld nachgewiesen; für doppeltes Rhodisches Geld ent-

scheidet aber das dpyvpiov 'Po^cou ^.etttou in den Inschriften von My-

lasa C. I. Gr. N. 2693. e. und f. Dieses leichte Rhodische Geld scheint

immer mehr verringert worden zu sein; in den metrologischen Unter-

suchungen S. 101 ist nachgewiesen, dafs die Drachme unter 40 Engl.

Gran herabging; nach einer später entdeckten Inschrift von Kibyra

(Spratt und Forbes Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratis, Bd. II,

S. 287) galt aber die Rhodische Drachme unter Vespasian in Kibyra

nur -|" des Römischen Denars, der damals nur etwa 64 Par. Gran wog,

sodafs, gleich gutes Silber angenommen, auf die Rhodische Drachme

nur 40 Par. Gran kämen. In einer Inschrift von Tenos C. I. Gr.

N. 2334 wird es als ein übertriebenes Aufgeld dargestellt, dafs für
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trägt sogar nur 62-|- Römische Pfunde, also noch weniger als

das halbe Aeginäische, und ist dem Gewichte nach dasselbe wie

das spätere sogenannte Attische Talent der Kaiserzeit oder das

Talent von 6000 Römischen Rechnungsdrachmen, deren 96 auf

das Römische Pfund gehen. Dem Ptolemäischen des Heron iden-

tisch ist das von Pollux" erwähnte Ägyptische Talent, welches 20

bei gleicher Kinthellung mit dem Attischen und allen übrigen

Hellenischen Talenten nur 1500 Attische Drachmen Silbers

galt; das Ptolemälsche des Heron war nämlich gleich schwer

wie das sogenannte Attische der Kaiserzeit, hatte aber wie

Heron ausdrücklich bemerkt, nur den vierten Theil des Wer-

thes, weil es nicht Silber, sondern Potin war: unter Attischen

Drachmen sind aber hier bei PoUux die spätem Denare zu

verstehen, welche ich Römische Rechnungsdrachmen nenne.

Die Potlndrachme aus diesem Talent wurde im gemeinen

Leben dem Attischen Obolos gleich geschätzt, welches, wenn

man darunter einen vollwichtigen Solonischen verstand, keinen

grofsen Unterschied von der Werthbestimmung des Pollux

und Heron erglebt: aber wenn Heron die Ptolemälsche Mine

auf den fünften Theil der Aeginäischen anschlägt, so pafst

dieses nicht damit zusammen/ Ferner gab es ein Alexandri-

nlsches Talent, welches an Gewicht das Doppelte des so eben

angeführten war, nämlich 125 Römische Pfunde; dies ist das-

jenige, welches nach Festus" 12,000 Denare gegolten hat.

Aufserdem gab es in Alexandrien ein sogenanntes Holztalent,

welches Heron zum Attischen im Verhältnlfs von 6:5 setzt;

er meinte hier unter dem Attischen das spätere von 6000 Rö-

mischen Rechnungsdrachmen, aber ich glaube, dafs er sich hierin

irrte, und jenes Verhältnlfs sich auf das vollwichtige Solonische

bezog, da mit vielen Gründen sich zeigen läfst, dafs in den

100 Rhodische Drachmen 105 der daselbst gangbaren gefordert wur-

den; letztere habe ich ehemals für Attische gehalten, was nach meinen

spätem Untersuchungen über das Rhodische Geld nicht mehr zulässig ist.

" IX, 86.

* S. hierüber metrol. Unters. S. 80.

* In Talentum, wo statt XII zu lesen XII m.
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Kaiserzeiten ein Talent In Alexandrien gebräuchlich war, wel-

ches sich zum Si>lonischen etwa wie 6 : 5 verhielt. Dieses

scheint dasjenige zu sein, nach welchem Appian das Eubölsche

Talent auf 7000 Alexandrinische Drachmen ansetzt." Dies

führt uns auf die Bestimmung des Euböischen Talentes. He-

rodot* rechnet, wenn die Lesart richtig ist, auf das Babylo-

nische Talent 70 Euböische Minen, Pollux^ 7000 Attische

21 Drachmen: hier ist also das Euböische und Attische Talent

als gleich angenommen. Nach Aelian'' hingegen beträgt das

Babylonische Talent 72 Attische Minen, eine Angabe, welche

offenbar der ohngefahren von 70 Minen vorzuziehen Ist. Es

erhellt hieraus, dafs das Euböische und Attische Talent für

gleich grofs oder nahe gleich erachtet wurde. Aber unter

diesem Attischen kann nicht das Solonische Geldtalent ver-

standen sein, wenn auch Pollux und Aellan, Ihre Gewährs-

männer nicht richtig fassend, dieses glauben mochten; denn

die Münzen beweisen, dafs das Euböische Gewicht schwerer

als das Solonlsch -Attische Geldgewicht war. Nun kennen

wir ein Vorsolonlsch- Attisches Geldgewicht, welches später

als Handelsgewicht fortdauerte; dieses verhielt sich zum So-

lonischen wie 25:18. Nur dieses kann dasjenige sein, von

welchem 72 Minen ein Babylonisches Talent waren, oder. was

einerlei Ist, ein Aeglnäisches. Das Euböische Talent verhält

sich also zum Aeginälschen wie 5:6, und ist nichts anderes

als das Vorsolonische Geldtalent der Athener, welches als

Handelsgewicht fortbestand.' Nach genauester Bestimmung

sind also 100 Euböische Drachmen 138-|- Solonische; und

hiermit stimmt Applan's Angabe, das Euböische Talent sei

" Appian Sicil. Gesch. II, 2. Über die sämmtlichen Ägyptischen

Talente habe ich in den metrol. Unters. Abschn. X ausführlich gehan-

delt, und man wird daselbst auch zu dem hier Gesagten die genaueren

Beweise finden.

* III, 89.

' IX, 86.
'

«^ V. H. I, 22.

' Vergl. metrol. Unters. Abschn. Vlll. IX. und V.



Buch I, 4. 5. 31

7000 Alexandrinischc Draclimen, sehr nalie zusammen, wenn

er nach einem Alexanclrinlschen Talent rechnete, welches sich

zum Solonischen wie 6 : 5 verhielt. Denn dieses Alexandrl-

nlsche war In diesem Falle zum Solonischen Im Verhältnlfs

von 120 : 100, und zum Euhölschen Im Verhältnlfs von 6:7 =
120:140, sodafs das Solonische sich zum Euhölschen wie

100 : 140 verhielt, ein Verhältnlfs, welches dem ohen gefun-

denen 100 : 138-|- ganz nahe liegt. Der kleine Unterschied,

welcher noch übrig bleibt, hat ohne Zweifel darin seinen

Grund, da fs Applan das Verhältnlfs des Alexandrlnischen zum

Euhölschen auf 6:7 = 120:140 abgerundet hat, während es

vielmehr genauer 120 : 138-|- war. Diese Darstellung macht

es überflüssig, die höchst verderbte Stelle des Festus" über 22

das Euböische Talent zu berücksichtigen.

5. Des Goldes Werth ist veränderlicher als des Silbers,

welches daher, wie für die andern Waaren, also auch für das

Gold als Mafsstab des Preises angesehen werden kann.* In der

Europäischen Hellas waren viele Goldmünzen, besonders fremde,

in Umlauf, von welchen Ich die wichtigsten anführen werde.

Das Gold wurde, wie auch wahrscheinlich das Silber, zuerst

" Euboicum talentiim nummo Graeco Septem miliuni et quingen-

torum cistophororum est, nostro quattuor milium denaiiorum. Beides

ist ungereimt. Was die Kistophoren betrifft, die im Durchschnitt gegen

2A0 Pariser Gran wiegen, so habe ich in den metrol. Unters. S. 100 f.

eine Möglichkeit nachgewiesen, wie man das Kistophorentalent (1500

Kistophoren) mifsverständlicli auf 4500 Denare schätzen konnte, was
Festus in einer andern Stelle ihut; aber 7500 Kistophoren konnten

nimmermehr auf ein Euböisches Talent gehen. Schliefslich bemerke

ich, dafs die Angabe des Etymologen in EJßoixoi/ vofxicrpa, wonach

dasselbe von einem Orte in Argos, wo Pheidon zuerst Gold geprägt

habe, benannt sein soll, ein Märchen ist, indem Pheidon schwerlich

schon Gold geprägt hat, und der Euböische Fufs zu weit verbreitet

ist, um von jenem Orte den Namen zu haben, und, wenn Pheidon der

Urheber desselben wäre, der Aeginäisclie Münzfufs davon nicht ver-

schieden sein könnte,

* Dieser Gedanke liegt schon bei Xenophon's Lobrede auf das

Silber (v. Einkomm. 4) deutlich genug zu Grunde.
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in Lydien geprägt;" Krösos llefs den von ihm genannten

23 goldnen Stater schlagen, in einer Zeit, als Hellas noch äufserst

arm an Golde war: wenn wirklich Polykrates von Samos noch

um die sechzigste Olympiade die Spartaner mit falschen Gold-

münzen täuschte, was dem Herodot zufolge freilich leeres

Gerücht war,* so konnten die Hellenen damals noch wenig

geprägtes Gold gesehen haben, indem selbst die Spartaner

sonst nicht so gröblich könnten betrogen worden sein. Bald

darauf schlug Dareios Hystaspes' Sohn Goldmünzen, wenn

auch nicht er zuerst im Persischen Reiche ; er liefs die Darelken

vom feinsten Golde '^ prägen, welche in den Verkehr der Hel-

lenen übergingen, und auch in den Kassen Athens und anderer

Hellenischen Staaten vorkamen.'' Ihr Gewicht, welches

Philipp von Makedonien, Alexander und Lysimachos und andere

Fürsten und Staaten in ihren Goldmünzen beibehielten, betrug

nach den Zeugnissen der Schriftsteller sowohl, welche sie dem

Werthe des bei den Athenern sogenannten Chrysüs gleich-

schätzen, als nach der Abwägung vorhandener Stücke, ziemlich

zwei Attische Drachmen:' daher von den Grammatikern ihr

Werth auf 20 Drachmen Silbers bestimmt wird und beim

Truppensold, namentlich in Kleinasien, fünf auf eine Mine,

300 auf das Talent gerechnet werden,-^ nach dem Verhältnifs

des Goldes zum Silber wie 10 : 1. Dafs man auch in Alhen

unter dem Goldstater oder Chrysüs Stücke von zwei Drachmen

" Herodot T, 94.

* Herodot HI, 56.

' Herodot IV, l66. IJbrigens gab es auch silberne Dareiken;

Plutarch im Kimon 10. Deren sind auch noch welche auf uns ge-

kommen; ihr Gewicht ist aber von dem der goklnen gänzlich verschie-

den, und vielmehr nach dem Babylonischen Fufs bestimmt,

"^ Inschr. XL 2. und in Bezug auf Lebadeia und den Schatz des

Trophonios daselbst C. I. Gr. N. 1571.

' Harpokr. in Aapstxog und daraus Suidas, Schol. Aristoph.

Ekkles. 59S. Lex. Seg. S. 237. Vergl. Barthelemy, Mem. de l'Acad.

d. Inscr. Bd. XLVH, S. 201. 202. Eckhel. D. N. Bd. I, S^ XLL
/ Harpokr. Suid. Schol. Aristoph. und Lex. Seg. a. a. O. Xenophon

Anabas. I, 7, 18.
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Gewichtes und 20 Sllberdrachmen Werlhes verstand, be-

zeugen gute Quellen:" nach dieser Geltung sind bei Lyslas

5000 Stater In der Berechnung des Kononischen Vermögens

zu etwa 100,000 Drachmen angeschlagen/ Den Attischen

Chrysüs erwähnt Polliix'^ in einer Werthbestlmmung eines

kleinen Goldtalentes. Weil jedoch kein sicherer Attischer 24

Goldstater vorhanden war,'' wollte Eckhel bezweifeln, dafs

derselbe geprägt gewesen;' aber obgleich die goldnen Stater

bei Eupolls^ nicht gerade Attisches Geld zu sein brauchen,

wissen wir doch gewifs, dafs Athen Gold prägte, namentlich

unter dem Archon Antigenes, ein Jahr vor Aristophanes' Frö-

schen, Olymp. 93, 2. aus goldnen Bildern der Siegesgöttin,

welche Aristophanes, da sie wahrscheinlich stark mit Kupfer

versetzt waren, schlechte Kupferstücke nennt. ^ Ebenderselbe

1 Polemarch beim Hesych. und Harpokr. a. a. O. vergl. Pollux

IV, 173. Zonaras Ann. S. 540. B sagt aus Dio Cassius allgemeiner, bei

den Hellenen sei das Goldstück 20 Drachmen werth.

* Lysias f. Aristoph. Vermögen S. 659- Beisk. Das Kapitalver-

mögen des Konon betrug nach dieser Stelle gegen vierzig Talente: es

bestand aber in 5000 Statern und drei andern Summen von 10,000

Drachmen, drei Talenten und siebzehn Talenten. Bechnet man die

5000 Stater zu 100,000 Drachmen, so beträgt die Summe 38f Ta-

lente, welches dem Ausdrucke „gegen vierzig Talente" vollkommen

angemessen ist.

' IX, 55.

•^ S. Barthelemy a. a. O. S. 206.

' D. N. Bd. I, S. XLI. ff. Bd. II, S. 206. 207.

f Pollux IX, 58.

^ Aristoph. Frosch. 732. und der Schob aus Hellanikos und Plii-

lochoros, vergl. Suidas in )(ji.\y.iov. S.auch Buch IV, 19. Schol. Aristoph.

Bitter 1091 und Suidas in yka^t, LittaiTai behaupten, die Attische Gold-

münze habe das Gepräge der Eule gehabt. Freilich wohl! denn wel-

ches andere Gepräge liefse sich erwarten.? Aber die Stellen können

nichts beweisen, indem in denselben, wie bei Hesych. in Aaupeta, die

Laurischen Gruben für Goldbergwerke gehalten werden, und folglich

die Lauriotischen Eulen für Goldmünzen, da sie doch Silbermünzen

sind. Vergl. meine Abhandlung über die Laurischen Silberbergwerke in

den Denkschriften der Berliner Akademie d. Wiss. J. 1815.

I. 3
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stellt das neue Gold {acavov y^ovrlov) dem alten Gelde {ccDyjaov

vöixirjxn) entgegen, worunter offenbar Sllbergeld gemeint ist;

es dürfte daher in Athen selten und nicht früh Gold geprägt

worden sein. Aufser dieser Stelle des Aristophanes giebt es

keine, aus welcher mit Sicherheit entnommen werden könnte,

dafs goldne Stater in Athen geprägt worden; denn wenn von

dem Werthe des Chrysüs bei den Attikern einige Male die

Rede ist, so folgt nicht, dafs Attische Münzen gemeint seien.

Auch Perlkles spricht bei Thukydldes" nur von geprägtem

Silber im Schatze und nicht von geprägtem Golde daselbst:

hätte Athen viele eigene Goldmünzen gehabt, so würde es

davon auch im Schatze gehabt haben; wiewohl freilich des

Perlkles Rede auch wieder nicht völlig beweisend ist, da sich

doch nicht längnen läfst, dafs geprägtes Gold Im Schatze war,

wenn auch nicht Attisches. Auf der andern Seite scheint es

nicht gegründet, dafs gar keine Attische Goldmünzen mehr

vorhanden und die, welche hier und da gezeigt werden, ge-

fälscht seien; einige Stater, welche durchaus den Charakter

der Achtheit tragen, befinden sich im Brittischen Museum,

einer in der Hunter'schen Sammlung,* mit dem Minervenhaupt

und der Eule; zwei andere Stater in der l^ammlung des Thom.

Thomas Esq. scheinen ebenfalls acht." Hr. v. Prokesch hält

einige, die er in Athen gesehen hat, gleichfalls für zuverlässig.

Zweifelhaft sind die von Rangabe'' erwähnten. Ein kleines

Stück, im Brittischen Museum, ist ein Zwelobolenstück oder

Sechstelstater. * Alle ächten Stücke scheinen jedoch nicht

älter als Alexander's des Grofsen Zeit zu sein.

" II, 13.

* Hussey Essay on the ancient weights and money, S. 90 ff.

' Catalogue of the second portion of Greek, Roman and foreign

medieval coins and medals, forming the third and last part of the

truly valuable cabinet formed during the last fifty years by the late

Thomas Thomas Esq. S. 202. Das Gewicht beider Stücke ist ganz

dem Attischen gemäfs.

'^ Antt. Hell. S. 223.

* Hussey S. 92. Ein kleines Goldstück, ein bracteatus, worauf

eine Eule, welches in einem Allischen Grabe gefunden sein soll, wird
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Die häufigsten goldnen Stater aiifser den Krösischen und

Persischen sind die Phokalschen, Lampsakenischen und KyzI-

kenlschen, von denen die ersten und letzten ehemals von den

Münzkundigen fälschlich für eingehildete Münzen gehalten

v\'urden , weil man glaubte, es seien keine mehr vorhanden:

obwohl man selbst in diesem Falle nicht halte abläuanen

können, dafs es welche gegeben habe, da sie frühzeitig von

den Königen der Makedonischen Dynastie in Asien konnten

eingeschmolzen sein. Und wirklich glebt es meines Wissens

keinen Kyzikenischen Stater mehr mit dem vollständigen

Gepräge, welches Ihm die alten Quellen zuschreiben. Der

Phokalsche Stater kommt sowohl In den Schriftstellern als

Inschriften, namentlich den Verzeichnissen der Weihgeschenke

auf der Athenischen Burg, als geprägtes Geld vor;" an silberne

Stücke kann dabei nicht gedacht werden. Indem mit dem 25

Namen eines Phokalschen Staters der Begriff einer Goldmünze

unzertrennlich verbunden ist. Glaubhafte Phokalsche Gold-

münzen sind Tetradrachmen oder Doppelstater und leichte

Tetrobolen oder Drittelstater (j^i-m) aus dem Fufs der goldnen

Darelken. ^ Auch Phokalsche Sechstel (zHrca ^cfj:-ccaBsg) kommen
als Münzstücke vor," offenbar Diobolen. Die Phokai's genannte

für älter als die Münzkunst ausgegeben (Revue de la numismatique

Beige, Tirlemont ohne Jahreszahl, Bd. I, S. 364). Es soll ein Obo-

los sein.

" '^rarrip 4>wxasJ? Demosth. gegen Boot, über die Mitgift S. 1019.

15. ^(jixaiTYig Thukyd. IV, 52. Pollux IX, 93. wo aus Kallisthenes

auch ^wxatg vorkommt, wie bei Hesych. in ^wxai?. Zwei Phokalsche

Stater als Weihgeschenk in der Inschrift XII. §. 19 mit andern Pilo«

kaischen Münzen zusammengestellt können eben so wenig ungeprägte

oder eingebildete Münzen sein als die Aeginäischen Stater Inschr. XII.

§. 43 und öfter, und andere in Verzeichnissen der Attischen Tempel-

schätze vorkommende Geldsorten. Auch das ^pvciov 4>wxaixov Beil.

N. XIV. 12. m ist wohl Goldmünze.

* Metrol. Unters. S. 135 f. Über den Ausdruck Tpi-rr, von Gold-

münzen s. Hesych. in sxtv].

•^ Inschr. XII. §. 19 und in den dort angeführten Stellen. Vergl.

über e'xTy] Hesych.

3*
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Münze ist nach Hesycliios das schlechteste Gold (ro y.ayATTov

r^vTiou). Die LampsakenIschen Stater haben, abgerechnet ein

Stück aus dem Babylonischen Fufs, das Gewicht der goldnen

Darelken ;" sie kommen auch In Athenischen Kassen vor.*

. Dafs die Kyzikener geprägt waren, beweisen viele Stellen.

Es folgt dies schon aus einem Bruchstücke des Eupolls In den

Städten;' bei Demosthenes gegen Lakritos werden 100 Kyzi-

kener ausdrücklich als gemünztes Gold angesehen;"' Lyslas

erwähnt unter seinem haaren Vorrathe 400 Kyzikener mit

100 Darelken und drei Talenten Silbers, und nach einer andern

Stelle desselben werden 30 Kyzikener haar eingehändigt.'

Der Sold der Truppen am Pontos wurde nach Xenophon's

Feldzug des Kyros biswellen In Kyzikenern wie sonst In

Darelken bezahlt. Auch kommen sie in altern Zelten nicht

selten nach den Inschriften im Athenischen Schatz und in

den Athenischen Kassen vor. -^ Und wenn Hesychlos, Photlos,

Suidas und andere^ das Gepräge des Kyzikeners als ein schö-

nes und wohl gemünztes angeben, auf der einen Seite ein

weibliches Antllz, und zwar der Mutter der Götter, nämlich

der daselbst verehrten SIpylenIschen, auf der andern eines Lö-

26 wen Vorderthell, wer kann dabei an einen andern Kyzikenischen

Stater denken als den gewöhnlichen goldnen? Endlich bemerkt

« Metrol. Unters. S. 134 und S. 51.

* Inschr. XVI. 2.

' Bei Meineke N. V.

'^ S. 935. 13. oTL exarov (rvur^peg 'Kv^ixyivoI rc^piysvoivro, xal rovro

To ^pya-Lov ^t^avsixwg etri u. s. \v. Xpuo-tov und apyvpiov heifst in den

alten Schriftstellern immer kleines, das ist gemünztes oder verarbeitetes

Gold und Silber. Bei Demosth. g. Meid. S. 570. 15. ort tJJ? fxev Ila-

pakov rafXLev<Tag Kü^txrjvwi/ »jpTracre tcXeiw
yi

ttevts TaXavra, sind Kv^tx»]vo2

die Bürger von Kyzikos, nicht Geld. S. Ulpian das.

' Gegen Eratosth. S. 39 i. gegen Diogeiton S. 894 ff. vergl.

S. 903.

/ Beilage II. A. 12. C. 45 (ergänzt), D. 53. V (A). Z. 9. XI. 2.

XVI. 2 (ergänzt).

^ Wie der Sprichwörtersammler Zenobios IV, 71. Vergl. auch

Diogenian V, 66.
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Deniosthenes, " dafs 120 Kyzikener im Bosporos 3360 Attische

Drachmen, einer 28 gegolten habe: vermuthllch nicht well

das Gewicht desselben mehr als zwei Attische Drachmen be-

trug, sondern well das Gold damals dort höher stand, im

vierzehnfachen Verhältnlfs zum Silber. Die vorhandenen Stücke,

welche man für Kyzikenisch hält, sind von ziemlich unsicherem

Ursprünge, und meines Wissens Ist keines mit dem vollstän-

digen, so eben angegebenen Gepräge erhalten, sondern nur

welche mit einem Löwenkopfe. Aus den Gewichten jener

Stücke läfst sich auf einen Stater von zwei sehr geringen

Attischen Drachmen schllefsen, wenn anders etwas daraus ge-

schlossen werden kann; ein sehr altes Stück jedoch führt auf

einen Stater vom Gewicht des Babylonischen oder Aeglnälschen

DIdrachmon,* und nach einem Kyzikenischen Gewichtstück mit

Inschrift^ scheint allerdings dieses Gewicht in Kyzikos Stater

geheifsen zu haben. Wenn aber bei Demosthenes solche

schwere Stater gemeint wären, so würde ein zu geringer

Goldwerth vorauszusetzen sein, als dafs ich. jenes annehmen

möchte, da zumal der Zusammenhang eher darauf führt, es

sei von einem hohen Goldcurs die Rede. Ich kann daher

nicht glauben, dafs der Kyzikenische Stater der Demostheni-

schen Zeit mehr als etwa zwei Attische Drachmen gewesen

sei. Alle einfachen goldnen Stater sind übrigens als Dldrach-

men irgend eines Fufses anzusehen; Lysimachos und andere

prägten aber auch zweifache und vierfache;'' desgleichen gab

es halbe (yjM^vj-oi),' Drittel, Sechstel, Zwölftel (yiimshtu).

Für einen halben Stater hält Scallger-^ das Damaretlon, wel-

ches Damareta, Gelon's Gemahlin und Theron's Tochter, nach

" Gegen Phormion S. 9l4. 11. o ^s Ku^ixrjvo? h^vvuro Ixet sixocri

yal oxTw ^pa)(^jxa.g 'ArTixac, und 13. twi; fxsv yctp IxaxoV xal dxo(Ti ara-

Tirjpwj/ yiyvovxai Tptf^tXtat rptaxocnai E^yfxoi/ra.

* Metrol. Unters. S. 136 f. und S. 51.

' C. I. Gr. N. 3681.

^ Eckhel D. N. Bd. I, S. L.

* PoUux VI, l6l. IX, 59.

f De re numm. S. 13. 17.
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Diodor aus dem Kranze von 100 Talenten, den ihr die

Karthager beim Frledensschliifs schenkten, nach Pollux aus

dem Schmucke der Frauen, den sie für die Kosten des

Krieges mit den Karthagern hergegeben hatten, um die 7oste

Olympiade prägen llefs." Scaliger's Annahme ist trotz der

Verwunderung anderer darüber vollkommen gegründet, indem

der Werth des Damaretlon dem Diodor zufolge zehn Attische

Drachmen, also halb soviel als des gewöhnlichen Staters be-

trug. Die Sicllier nannten diese Goldmünze Pentekontalitron,

nach dem Gewichte,* wie Diodor behauptet. Da aber 50 Si-

cilische Litren 13 Drachmen o^- Obolen Attischen Münzge-

wichtes betragen, so ist offenbar nicht vom Goldgewichte des

Damaretlon die Rede, welches nur eine Drachme betragen konnte,

27 sondern mit schiefem Ausdruck vom Gewichte des Silbers,

welches in Sicillen dem Damaretlon gleichgeschätzt wurde.

AVenn nach dem ehemals gewöhnlichen Verhältnifs des Goldes

zum Silber wie 10 : 1 das Damaretlon zehn Attische Drachmen

galt, so nahmen -es die Sicllier, bei welchen das Gold wahr-

scheinlich höher stand, für 50 Litren Silber nach dem Ver-

hältnifs von 13-5" : 1 , oder wenn die Litra damals schon auf

i— Attische Obolen vermindert war, nach dem Verhältnifs

von 12-i-: 1.'

Welche Bedeutung beim Golde die Namen Talent und

Mine haben, ist vielfältig besprochen worden. Nach dem

gewöhnlichen Texte des Pollux'^ galt der goldne Stater eine

Mine, welches ganz unerklärlich scheint; man müfste denn mit

Rambach ' an Goldmünzen von acht bis zehn Drachmen Gew icht

" Diodor Xr, 26. Pollux IX, 85. Schob Pind. Olymp. II, 29. der

gewühnl. Zählung, Hesych. in AyjjuotpsTtoi', Eustath. zu Odyss. rj,

S. 1567. 62.

* 'Atto TOU CTTaSjUtOU.

«• Vergl. metrol. Unters. S. 304 f. auch S. 321 f.

"^ IX. 57. ^^ ^(^pvarovg o-Taryjp ^vav ri^wctTO. Hierher gehört auch

Hesych. TSTpao-TaTrjpoj/* TSTpajmvouv.

' Zum Potter Bd. III, S. l69. Ähnlich Letronne Recompense

promise a qui decouvrira ou ramenera deux esclaves S. 10, der darunter
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denken, welchen allerdings der Werth einer Silbermine zu-

kommt. Gesetzt aber auch, Pollux habe eine starke Gold-

münze, wie die gröfste Ptolemäische, Stater nennen können,

so pafst doch diese Auffassung nicht in seinen Zusammenhang;

und überdies handelt er geradezu vom Attischen Sprachge-

brauch, sodafs man glauben könnte, ein Stater Gold sei auch

Mine genannt worden. Aber die Stelle des Pollux ist viel-

mehr verderbt; er hatte nicht vom Goldstater gesprochen,

sondern von dem, was man im Gewichte bisweilen Stater

nannte; man habe, meint er. Im Gewichte crra-y^ für Mine

gebraucht. Dies zeigt der Zusammenhang, und Bentley's**

Scharfblick hatte es längst erkannt. Es kann daher nicht da-

von die Rede sein, dafs man irgend ein kleines Goldgewicht

Mine genannt habe. Dafs dagegen beim Golde allerdings ein

Sprachgebrauch statt gefunden habe, nach welchem ein kleines

Gewicht Talent hiefs, wird dadurch wahrscheinlich, dafs eben-

derselbe Grammatiker In zwei anderen Stellen* drei Attische

Goldstater oder Chrysüs ein Goldtalent nennt. Die von Sal-

maslus' vorgeschlagene Verbesserung anzunehmen hindert eben

dieses, dafs Pollux dasselbe zweimal bemerkt. Ich glaube 2S

daher mit Joh. Fr. Gronov,*^ dafs ein Gewicht von sechs

Drachmen Goldes nach einem In gewissen Fällen herkömmlichen

Sprachgebrauch Talent genannt wurde, wahrscheinlich, wie

ein Ptolemäisches Oktadrachmon Goldes versteht, welches ich als

Tetradrachmon des Aeginäischen Fufses fasse, ohne in Abrede stellen

zu wollen, dafs es auch als Oktadrachmon angesehen werden konnte

(metrol. Unters. S. l4l. l46).

" Epistoll. S. 251 der Friedemann'schen Sammlung. Statt XP^^°^'^

setzt er oTa^juof, was wenigstens dem Sinne nach das Richtige ist.

* IV, 173. IX, 53. _ _
' Er will nämlich statt rper? (F) vielmehr rptaxocr/ou? oder T,

weil 300 Chrysüs nach dem Verhältnifs des Goldes zum Silber wie

10 : 1 ein Talent Silbers betragen. Dürfte man den Text ändern,

so könnte statt zper? auch TpiQ-x^ikcovq geschrieben werden, welches

abgekürzt von jenem nicht sehr verschieden ist: 3000 goldne Stater

wiegen ein Talent.

'^ De pec. vet. III, 7.
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man vermuthet hat, well das Talent Kupfer soviel galt, nach

einem späteren Verhältnifs des Goldes zum Kupfer wie 1000 : 1.

Vollkommen bestätigt wird die Angabe des PoUux durch die

Nachricht, dafs das Makedonische Talent drei Goldstater be-

tragen habe;" ebenso berechnete Philemon der Komiker 6 %§v-

crovg zu zwei Talenten. W^ahrscheinlich rechneten die Gold-

schmiede nach diesen kleinen Talenten: und wenn goldne

Kränze von vielen Talenten angeführt werden, sind keine

andere als solche gemeint. Wer wird glauben, dafs die Kar-

thager der Damareta einen Kranz von 100 Talenten Goldes

geschenkt haben,* wenn ein Talent Goldes hier das gewöhn-

liche Gewicht des Silbertalentes oder auch nur ein Gewicht

Goldes vom Werth eines Silbertalentes wäre? Wie könnte

wohl davon die Rede sein, die Chersonesiten hätten Rath und

Volk der Athener mit einem goldnen Kranz von 60 Talenten

geehrt, '^ wenn eine so grofse Summe gemeint wäre? Und

wie ungeheuer würden solche Kränze gewesen sein? Wenn
aber 100 Goldtalente 600 Drachmen Goldes sind, und 60 Gold-

talente 360 Drachmen, so sind diese immer noch ansehnliche

Kränze. Die gröfsten, welche mir in Schriftstellern in den altern

Zeiten vorgekommen, sind der funfzehnpfündige des Jupiter in

Tarracona, der, welchen die Karthager dem Capitolinischen

Jupiter im Jahre der Stadt 412 sandten, von 25 Pfund Gold

29 (1875 Attischen Drachmen Goldes), und der freilich ungeheure

aus der Zeit des Ptolemäos Philadelphos von 10,000 goldnen

" Eustath. zu Iliad. i, S. 7^0. 20. Dasselbe kommt Lex. Seg.

S. 306 in TttXavTa vor, wo zu lesen: Sui/arat ^i rpei^ p^puo-oug, wg o

QvareipYivog (Nikander). S. Meier Andocidd. VI. 3. S. VIII. Hiernach

ist meine Stelle hierüber in den metrol. Unters. S. 344 zu berichtigen,

wo ich mehr von dem Gegenstande beigebracht habe, namentlich auch

darüber, dafs Heron-Didymos das Homerische Talent Goldes für zwei

Attische Drachmen erklärt.

* Diodor XI, 26.

*" Zweifelhaftes Actenstück b. Demosth. v. d. Krone S. 265. 25.

Von dem Kranze zu Tarracona Sueton im Galba 12. von dem Geschenke

der Karthager an den Capitolinischen Jupiter Livius VII, 38. von dem

Kranze des Ptolemäos Athen. V, S. 202. B. S. 202. D.
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Statern, welcher bei einem Festzuge unter jenem König auf

dem Throne des Ptolemäos Soter lag, nebst einem andern

80 Ellen langen, von Gold und Edelsteinen. Aus späterer

Zelt, der des Augustus , ist die Sendung eines Kranzes von

2000 Goldstatern (^vrovg) von den Mytilenäern nach Rom.**

Auf der Athenischen Burg waren viele goldne Kränze von

17-|- bis zu 100 Drachmen an Gewicht. Ein Kranz, welchen

der berühmte Lysander der Athenäa zu Athen weihte, wog
66 Drachmen 5 Obolen. Zwei Kränze, Ehrengeschenke für

Athenaea auf der Burg, wogen der eine 245 Drachmen 1^ Obo-

los, der andere 272 Drachmen 3-|- Obolos: ein anderer für

ebendieselbe 232 Dr. 5 Ob. Der gröfste auf der Burg ist

von 1250 Drachmen Goldes.* Ein Kranz von nur 10 Chrysüs

kommt in einer Rhodischen Inschrift vor, von einer religiösen

Körperschaft zuerkannt; ein allerdings bedeutender von 100

Chrysüs in einer Aeginäischen.' Häufig wird auch angegeben,

wie viel Geld in Silber auf den Kranz zu verwenden sei,

womit jemand geehrt wird; ich bemerke in dieser Beziehung

nur, dafs nach den Inschriftlichen Beschlüssen gewöhnliche

Werthe der Art in Athen 500 und 1000 Drachmen Silbers

sind ; doch kommen auch geringere vor. Ein Kranz, dem De-

lischen Apoll an dem grofsen vierjährigen Feste dargebracht,

kostete nur 1500 Drachmen Silbers,'' und kann folglich, wenn
die Arbeit auch gering angeschlagen wird, wenig über 140

Drachmen Goldes gewogen haben. Nach diesen Beispielen,

die mit vielen vermehrt werden können, müssen also wohl

die Talente, welche bei dem Kranze der Damareta und dem

Chersonesitlschen angegeben sind, kleine von sechs Drachmen

Goldes sein. Unläugbar jedoch helfst ein Goldtalent oft

auch soviel Gold, als dem Werthe nach einem Silbertalente

gleichgeschätzt wird; und endlich ein Gewicht Gold von

" C. I. Gr. N. 2167. d (Bd. II, S. 1025).

* Beilagen X— XIV. Der von 1250 Drachmen ist im Hekatom-

pedos vor Euklid Art. t, wenn die Lesart richtig ist.

' C. I. Gr. N. 2525. K N. 2l40.

«^ Inschr. VII. §. 5.
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seclistausend Drachmen, dessen Werth gegen das Silber vom

jedesmal bestehenden Verhältnlfs beider gegen einander ab-

hängt. "

6. Der gewöhnliche Preis des Goldes läfst sich sowohl

30 aus den bereits angeführten Angaben, als aus andern Nach-

richten bestimmen. Das gewöhnlichste Verhältnlfs In älteren

Zelten scheint 10 : 1 gewesen zu sein, dem zufolge, was vom

Werthe des zwei Drachmen wiegenden Staters gesagt worden:

dieses Verhältnlfs dürfte In Asien sich festgestellt haben. Wir
finden es namentlich In Athen von Lyslas bei der Berechnung

des Kononischen Vermögens und überhaupt In der gewöhn-

lichen Veranschlagung des Chrysüs zu 20 Drachmen Sllber-

werth angenommen;* es folgt jedoch hieraus nicht, dafs zu

Lyslas' Zelten das Gold gerade so stand, da man um der Be-

quemlichkeit der Berechnung willen dieses Verhältnlfs gern

zu Grunde legen mochte. Allmällg stieg der Werth des

Goldes, thells wegen verhältnlfsmäfslg gröfserer Vermehrung

des Silbers, bis auf Verhältnisse, welche denen Im neuern

Europa (13-|- : 1 bis 15 : 1) ähnlich sind, aber den Umständen

gemäfs schwankten. Wenn wir noch Im Menander" ein Ta-

lent Goldes nur 10 Talenten Silbers gleichgeschätzt finden, so

müfste das Gold entweder damals durch die Feldzüge des

Alexander in Asien, welche Perslens Schätze öffneten, gefallen

sein, oder Menander rechnet nach dem rundesten Verhältnlfs.

" Herodot III, 95. Menander beim Pollux VI, 76. Polybios XXII,

15. von der Mine letzterer. Die verwirrte Stelle des Suidas in oßoXog

und des daselbst von Küster nachgewiesenen Photios kann beim AVerthe

des Goldtalentes nicht in Betracht kommen.
* Man vergleiche noch über dieses Verhältnifs J. F. Grouov de

pec. vet. II, 8. Dasselbe Verhältnifs setzt mit Bestimmtheit Ilesych.

in ^pay^iJLYi ^pva-lov nach der in den Anmerkungen gegebenen richtigen

Verbesserung, und Suidas in ^pa^fx^. In einigen Gegenden des

Morgenlandes war das Gold gewifs wohlfeiler: wie Strabo im 1 6. Buche

von einem den Sabäern benachbarten Lande erzählt, Gold habe dort

nur den zwiefachen Werth des Silbers und den dreifachen des Erzes

gehabt.

' Bei Pollux IX. 76.
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Auch kehrt dasselbe Verhältnifs noch später wieder: im J. d. St.

566 (vor Chr. 189) stellten die Römer frei bei Contributlonen

Gold statt Silbers zu diesem Preise zu zahlen," der denn

wahrscheinlich bedeutend zu niedrig gestellt war. Aber schon

in dem Gespräche über die Gewinnsucht/ welches ehemals

unter dem Namen HIpparch für Platonisch galt, und allerdings

aus den Platonischen Zelten herrührt, hatte das Gold zwölf-

fachen Werth; Herodot rechnet gar dreizehnfachen :

" nach

jenem galt also der Chrysüs 24, nach diesem 26 Silberdrachmen.

Aus dem oben besprochenen Werthe des Damaretlon zu schlle-

fsen, war in Gelon's Zelten In Sicillen das Gold auf 13-|- oder 31

mindestens 12^ gestiegen ; Diodor, alter Gewohnheit folgend,

berechnet dagegen offenbar den Sllberwerth des Damaretlon

nach dem Verhältnifs 10 : 1. Bei dem Schwanken der Preise

kann es nicht befremden, wenn wir annehmen, der Kyzlkener

habe nur zwei Drachmen Goldes gewogen, sei aber In einer ge-

wissen Zeit, unter Demosthenes, Im Bosporos auf 28 Drachmen

Silber geschätzt worden, weil der Werth des Goldes gegen

das Silber gerade damals dort bis auf 14 gestiegen war. Die

Römer prägten im J. d. St. 547 das Gold zu dem Werthe

von etwa 17.143 gegen das Silber aus. Indem das Scriptulum

zu dem Werthe von 20 Sesterzen ausgemünzt wurde; dies

ist aber offenbar eine Finanzoperation gewesen, und wahr-

scheinlich war das Scriptulum Gold damals nur 16 Sesterzen

oder 4 Denare werlh, sodafs es gegen das Silber wie 13.7 :

1

stand.'' Seit dem Anfange des achten Jahrhunderts der Stadt,

als man den aureus, 40 auf das Pfund, auf 25 Denare stellte,

stand das Gold in Münz- und Handelswerth gegen das Silber

11^, fiel aber hernach noch. Später hat es, nach einem Gesetz

im Theodosischen Codex, den Werth von 14.4. Im J. 422

" Polyb. XXII, 15, 8. Liv. XXXVIII, 11.

* 8. 231. D.

^ III, 95.

^ Diese Verhältnisse ergeben sich aus den Nachrichten bei Plinius

XXXIII, 3 (13) und XIX, 1 (4) durch Berechnung nach dem Werthe

des Denars in der damaligen Zeit.
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der Christlichen Zeitrechnung war das Gold bis auf 18 ge-

stiegen." Als Cäsar Gallien geplündert hatte, verkaufte er

das Gold um drei Viertel des damaligen Preises (das Pfund

zu 3000 Sesterzen statt 4000); wie nach Polybios' Erzählung

durch die schnelle Vermehrung des Goldes aus den Bergwer-

ken von Aquileia der Preis desselben in Italien für einige

Zeit um einen Drittheil sank.*

Die zeitweise Steigerung des Goldpreises in Hellas mag

aufser der Vermehrung des in Umlauf befindlichen Silbers

mehre andere Gründe gehabt haben. Die zunehmende Ver-

arbeitung des Goldes zu Schmuck, Geräthen und Kunstwerken,

besonders für die Götter, trug ohne Zweifel etwas dazu bei.

Auch der lebhaftere Handel mufste das Gold in die Höhe

treiben: denn beim Mangel der Wechsel mufste viel baares

Geld von einem Orte zum andern gebracht werden, wozu das

Gold am bequemsten ist. Der Sold der Truppen wurde in

Gold bezahlt: die Kriegskassen bedurften daher eines beträcht-

32 liehen Vorrathes, und die Nachfrage nach Gold mufste in den

beständigen Kriegen bedeutend sein. Wahrscheinlich kam viel

geprägtes Gold durch Aufhäufung in öffentlichen und Privat-

schätzen aus dem Verkehr. Sparta verschlang mehre Geschlech-

ter hindurch viel edles Metall: wie in Äsop's Fabel sah man

die Spuren des hineingewanderten, aber niemals des heraus-

kommenden,' vorzüglich wohl weil der Staat das Gold und

Silber in Verschlufs hatte und allein für den Krieg und äufsere

Unternehmungen wieder ausgab,'' obgleich auch Privatleute

wider das Gesetz Schätze sammelten. Lysander schickte

1000, dem Diodor zufolge sogar 1500 Talente Goldes (Silber

" S. über den Goldpreis in Rom im Ganzen Hamberger de pretiis

reram S. 7 ff. Letronne Consid. gener. S. 58—113. Wurm de pond.

et mens. S. 35 ff. bei welchen man die Beweise für das finden wird,

was hier nicht besonders belegt ist.

* Sueton im Cäsar 54. Polyb. XXXIV, 10.

' Alkib. II, S. 122. zu Ende, in Platon»s Werken.

'^ s. Buch rv, 19.
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oder in Silberwerth) nach Hause, 470 auf einmal." Sollten

die Spartaner nicht vorzüglich Gold aufgehäuft haben, zumal

da dieses zur Löhnung der Soldaten pflegte gebraucht zu

werden?*

Aufser dem guten Silber und Golde hatten viele Helleni-

sche Staaten ein auswärts entweder ungültiges oder stark ver-

lierendes, nur zum innern Verkehr bestimmtes Geld {vojxitixu

l7riyjx)^iov)y wohin unter andern sämmtllche Kupfer- und Eisen-

münze gehört, deren Werth durch Staatsgebote grofsentheils

weit über den wahren gehoben war. In Athen war aufser 33

den kleinsten Nominalen kein solches Geld gewöhnlich, aus-

genommen dafs unter dem Archon Kallias (Olymp. 93, 3) eine

bald nachher wieder verrufene Kupfermünze geprägt wurde,"

und in den Zeiten der Kaiserherrschaft. Auch ist das Kupfer-

geld aufser Italien und Sicilien bei den Hellenen und Asiaten

nicht alt, und selbst in Sicilien wurde es nicht viel früher

als in Hellas gemünzt.'' Über den Handelspreis des Kupfers,

Zinnes und Eisens in Hellas habe ich nirgends eine bestimmte

Angabe gefunden. Indessen habe ich anderwärts' wahrscheinlich

" Plutarch im Nikias 28. Lysander 16—18. Diodor XIII, 106.

welcher aber wohl übertreibt , wenn diese ganze Summe auf einmal,

nach der Eroberung von Sestos nach Sparta soll geschickt worden sein.

Über die letzte Angabe von 470 Talenten s. Xenophon Hellen. III, 2, 6.

* Nach Plutarch war was Lysander schickte meist mit Eulen ge-

prägt: als muthmafslichen Grund fügt er hinzu, weil das meiste Geld

damals wegen der Athener (Sia Toug 'AS^rjvaioug) die Eule zum Gepräge

gehabt habe. Ohne mich auf dasjenige einzulassen, was Corsini F. A.

Bd. 11, S. 235 hierüber sagt, bemerke ich, dafs jenes Geld zwar nicht

von Athen erhoben war, aber von Staaten, wo Attisches Silbergeld in

Umlauf war, und letzteres war gewifs um das Ende des Peloponnesi-

schen Krieges und in der nächstfolgenden Zeit in dem Bereiche der

damaligen und vormaligen Athenischen Bundesgenossenschaft das gang-

barste Geld.

* S. Buch IV, 19.

'^ Metrol. Unters. S. 340.

* Ebendas. S. 342 ff. In demselben Werke ist auch von den andern

sichern oder wahrscheinlichen Verhältnissen hier und da gehandelt. Ein
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gemacht, dafs das älteste durchschnittliche Verhältnifs des Ku-
pferwerthes zum Sllberwerth 1 : 300 gewesen sei ; der Kupfer-

werth mag auch noch tiefer herabgegangen sein: aber er scheint

allmahh'g sich doch sehr gesteigert zu haben, nur nicht in dem
Grade, wie in den Münzfiifsen, in welchen er wenigstens sehr

häufig viel höher als im Handelspreise angenommen wurde.

Unter den Ptolemäern scheint das Werthverhältnifs des Silbers

zum Kupfer in der ohngefähren Ausmünzung 60 : 1 gewesen

zu sein; bei den Römern war er im Zweiunzenfufs 140:1,

im Uncialfufs 112:1, im Halbunzenfufs 56:1. In SIcIlien

scheint in der Aristotelischen Zeit das neue Talent in der

Ausmünzung einen Kupferwerth von ^^ gesetzt zu haben,

sodafs es so viel als im Handel das doppelte oder ältere Ta-

lent, nämlich 24 Nummen galt, während sein wahrer Werth
nur 12 Nummen war. Vom Blei erzählt der Verfasser des

zweiten Buches der Aristotelischen Ökonomik," dafs es von

den Grubenbesitzern für zwei Drachmen verkauft wurde, Py-

thokles aber, ohne Zweifel der Zeitgenosse des Demosthenes,

dem Staate rieth, den Alleinhandel mit diesem einheimischea

Erzeugnifs der Laurlschen Gruben an sich zu relfsen, und es

für sechs Drachmen zu verkaufen. Das Gewicht ist nicht

angegeben, aber ohne Zweifel ist das Handelstalent (rciXav-ov

sehr hoher Werth des Kupfers würde sich aus den verkauften Schiff-

schnäbeln ergeben, von welchen ich in den Urkunden über das See-

wesen S. 101 gehandelt habe: aber ich mufs bei den dort geäufserten

Bedenken verharren, und verweise auf die Nachträge zu dem Urkunden-

buche N. XIV. e. 192. Wenn ich in der daselbst S. 101 ansestellten

Berechnung das Handelstalent „von etwa 100 Minen" nenne, so habe

ich eine sehr runde Zahl (statt 89^) Minen, mit Einrechnung des Über-

gewichts) genommen, weil auf nähere Bestimmung nichts ankam, ja

sogar, je höher das Handelstalent angenommen wurde, desto wohlfeiler

der Kupferpreis sich stellte, und gerade gezeigt werden sollte, dafs

selbst bei einem sehr grofsen Talent der Kupferpreis sich nach der

behandelten Angabe zu hoch ergebe.

** Cap. 36. wo statt Tupiwi/ entweder Aauptwv oder dpyvpBiuiv zu

lesen. Dafs das Blei in den Silberbergwerken gewonnen worden, habe

ich anderwärts gezeigt.
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llxTToaiüov) gemeint. Nehmen wir das Handelstalent nach der

späteren Bestimmung in der vierzehnten Beilage, aber ohne

Übergewicht, so beträgt es 8280 Drachmen Silbergewicht,

ohngefähr 77 Pfund Preufs. welche also vorher etwa 12 gGr.

seit Pythokles, wenn der Vorschlag durchging, das Dreifache

galten. Der Werth von zwei Drachmen mag aber auf einer

besondern Niedrigkeit des damaligen Preises in Attika beruht

haben; denn schon Olymp. 93, 2 finden wir in der Baurech-

nung vom Poliastempel" einen viel höheren Preis, 5 Drachmen

für das Talent. In Rom kosteten 100 Pfund gemeines Blei,

welches 7500 Attische Gewichtdrachmen sind, 7 Denare.*

7. Nächst der Menge des haaren Geldes hängen die

Preise von dem Bedürfnifs oder der Nachfrage, im Verhältnlfs

zum vorhandenen Vorrath ab: da ersteres durch die Bevölkerung

bestimmt wird, so wird es nothwendig sein von dieser zu

reden. Der Flächenraum von Attika beträgt nach der Karte

von Barble du Bocage, welche zu den Reisen des Anacharsis

gehört," 36yj, von Salamis 1{§, und von Helena j^ Meilen 34

ins Gevierte, zusammen also nahe 37-|- geographische Quadrat-

nieilen. Auf der neuern Im Jahre 1811 herausgekommenen

Karte von ebendemselben "^ finden sich für Attika 39^, für

Salamis l-f- und für Helena j^ Meilen ins Gevierte, zusam-

men 41. Nach dem Kiepert'schen Blatte von Argolis, Korinthia,

Megarls und Attika ist mir der Flächenraum von Atllka mit

Oropia, Salamis und Helena auf etwa 47 Quadratmeilen berech-

net worden. Wie dieser kleine Raum bevölkert war, hat viele

" Rangabe Antt. Hell. I. N. 57. B.

* Plin. N. G. XXXIV, 48.

• L'Attique, la Megaride et partie de I'Isle d'Eiibee, 1785.

'' Carte generale de la Grece et d'une grande partie de ses co-

lonies tant en Europe qu'en Asie, pour le voyage du jeiine Anacharse,

par J. D. Barbie du Bocage, commencee en 1798, terminee en 1809.

Paris 1811. Die Berechnung des Flächeninhalts nach den beiden erst-

genannten Karten hat mir Herr Klöden, als Kartenzeichner hinlänglich

bekannt, mit grofser Genauigkeit gemacht.
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Gelehrte beschäftigt: die Alten behaupten nicht nur im All-

gemeinen, Athen sei die volkreichste der Hellenischen Städte

gewesen, ° sondern sie gehen auch bestimmte eben dahin füh-

rende Nachrichten, deren Glaubwürdigkeit zwar von Montes-

quieu,* Hume ' und andern Englischen und Französischen

Schriftstellern in Zweifel gezogen, von andern aber nicht un-

glücklich vertheldigt wird. Von letztern nenne ich besonders

Sainte-Croix, als denjenigen, welcher mit Benutzung seiner

Vorgänger diesen wichtigen Gegenstand ausführlich abgehan-

delt hat,'' zugleich mit Rücksicht auf die Umstände, welche

in gewissen Zeitläuften ein Steigen oder Fallen der Bevölke-

rung hervorbrachten ; worauf ich in der folgenden Ausführung

nicht sehen werde, theils wegen Mangels hinlänglicher Quellen,

theils weil unser Zweck eine soweit ins Einzelne gehende

Ausführung nicht gestattet: sowie ich auch unwesentliche,

35 auf die Hauptsache keinen Einfiufs habende Irrthümer dieses

Gelehrten nicht rügen will. Ich übergehe alle Versuche, aus

der Kriegesmacht Athens die Volkszahl zu bestimmen, da die

Angaben, welche hier in Betracht zu ziehen wären , theils

« Meursius de F. A. IV, S. 24.

* Geist der Gesetze XXIII, 7.

" Versuch über die Bevölkerung bei den Alten, S. 237 ff.

^ Denkschriften der Akad. d. Inschr. Bd. XLVIII. In den neuesten

Zeiten ist der Gegenstand wiederholt behandelt worden. Letronne

(Mem. de l'Institut, Acad. des Inscr. et B. L. Bd. VI, S. 165 ff.) setzt

die Bevölkerung von Attika auf 70,000 Athenische Einwohner, 40,000

Schulzverwandte und 110,000 Sklaven herab. Leake (Topogr. v. Athen)

und Clinton (Fast. Hell, in dem zuerst erschienenen Bande Append.

XXII) stimmen im Wesentlichen mit mir überein, und letzterer hat

anderer entgegengesetzte Ansichten sorgfältig beleuchtet. Gegen Niebuhr

Rom. Gesch. Bd. II, S. 80. 2. Ausg. der an der überlieferten Sklaven-

zahl zweifelt, erklärt sich Lewis Cambr. philol. Mus. Fase. I, S. 136.

Ebenderselbe hat in der Vorrede zur ersten Ausgabe seiner Übersetzung

des vorliegenden Werkes gewichtige Bemerkungen gegen Letronne und

gegen einen diesen Gegenstand betreffenden Aufsatz im Museum criti-

cum Bd. I, S. 215 beigebracht.
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weil sie meist zu allgemein sind, ohne genaue Unterscheidung

der Stände, Bürger, Schutzverwandten und Sklaven, thells auch

aus andern Gründen kein sicheres Ergebnifs erwarten lassen.

Die Gesammtbevölkerung von Attika würde sich ergeben,

wenn wir die Anzahl der Bürger, der Schutzverwandten und

Sklaven mit ihren Weibern und Kindern erst einzeln ausge-

lunden hätten. Über die Bürgerzahl sind die meisten Nach-

richten vorhanden ; aber sie lauten verschieden je nach der

Verschiedenheit des Zeitalters und der gröfsern oder geringern

Genauigkeit der Angaben; dafs sie aber bedeutend war, läfst

sich schon aus Xenophon schliefsen, wenn er die Athener

sämmtlichen Böotern, nämlich die Bürger den Bürgern gleich-

schätzt. " Alle einzelnen Bestimmungen schwanken, eine ein-

zige aus den ältesten Zeiten abgerechnet, zwischen nahe an

20,000 und 30,000. Zwar erzählte Phllochoros* selbst von

Kekrops' Regierung, dafs unter ihr 20,000 Menschen gezählt

worden seien, worunter der Schriftsteller wahrscheinlich Bür-

ger verstand: aber dieses ist eine fabelhafte Sage, welche

vermuthllch der spätem Bürgerzahl angepafst ist. Merkwür-

diger ist die Nachricht des Pollux," dafs jedes der 360 alten

Geschlechter, welche vor Kleisthenes in den vier alten Stäm-

men enthalten waren, drelfsig Männer enthielt, daher die Ge- 36

schlechter auch r^tay.aSsg hiefsen: woraus sich eine Bürgerzahl

von 10,800 erglebt. Kann man dagegen einwenden, dafs eine

geschlossene Zahl undenkbar sei, so möchte doch wenigstens

geantwortet werden können, dafs zu irgend einer Zeit, als die

Stammverfassung geordnet wurde, diese Zahl als Durchschnitt

angenommen ward, ohne dafs sie dieses blieb: wie die Römer

den Hauptmann Centurio nennen, wenn er auch nur 60 Mann

befehligt, konnte ein Geschlecht Triakas heifsen, wenn es

gleich 50 Männer und darüber befafste. Dafs die Bürgerzahl

° Denkw. d. Sükr. III, 5, 2.

* Beim Scliol. des Pindar Olymp. IX, 68. wo die Worte rov rm
*A^-Y]vaiwv ^^fiov nal ro Ttkl^Boq keinen Gegensatz enthalten , sondern

nkY]^og (Volkszahl) eine nähere Bestimmung ist.

' VIU, 111.

I. 4
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30,000 betragen habe, war eine gewöhnliche Annahme von

den Zelten der Perserkriege bis zu Ende des Peloponnesischen

Krieges: Herodot" läfst den Aristagoras von Mllet 30,000

stimmrähige Athener überreden; Aristophanes in den Ekkle-

siazusen,* welche nach der Anarchie geschrieben sind, spricht

sogar von mehr als 30,000; und der Verfasser des Axiochos^

giebt die Volksversammlung, In welcher die Feldherrn nach

dem Siege bei den Arginusen verurtheilt wurden, gleichfalls

stärker als diese Zahl an. Dies sind offenbar Überschätzungen:

Herodot, damit er an dem Beispiele des Aristagoras zeige,

wie viel leichler es sei viele als Einen zu überreden, mochte

immerhin eine gangbare, aber keinesweges genaue und be-

glaubigte Zahl wählen; mit einem Komiker darf es so genau

nicht genommen werden, und der Verfasser des Axiochos wird

eben auch keine Seelenlisten eingesehen haben, welche nach

den grofsen Niederlagen In Sicilien und einem mit abwech-

selndem Glücke so lange geführten Kriege wahrscheinlich eine

ganz andere Zahl würden gegeben haben. ^Vollte man auch

annehmen, in jenen Zahlen der Bürger in der Volksversamm-

lung seien viele einbegriffen, welche eigentlich kein Stimm-

recht hatten, sondern sich dasselbe widerrechtlich anmafsten,

nimmermehr wird man auf 30,000 kommen, zumal da niemals

alle Bürger, selbst bei den wichtigsten Dingen, der Volks-

37 Versammlung beiwohnten. Ganz anders lauten die Nachrich-

ten, welche sich auf wirkliche Zählungen gründen. Bei Ge-

legenheit einer Kornspende, welche wie alle Verlheilungen

nach den lexiarchischen Registern an die erwachsenen Bürger

von achtzehn Jahren an geschah, wurde unter dem Archon

Lysimachides (Olymp. 83, 4) eine Untersuchung über die

Ebenbürtigkeit (yurinoryig) gehalten: da fanden sich nach Phi-

lochoros nur 14,240 ächte Athener; 4760, welche sich ein-

geschlichen hatten, wurden defshalb nach Plutarch verkauft,

" V, 97.

* Vs. 1124.

' Cap. 12.
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auf jeden Fall aber ausgestofsen. Vorher waren also 19,000

als Bürger anerkannt. Die Summe Ist freilich zu rund, um
als vollkommen genau angesehen zu werden; Plutarch, welcher

wahrscheinlich auch nur dem Philochoros folgt, nennt 14,040

als ächte, und nahe an 5000 als ausgestofsene." Da beim

Ausbruch des Peloponnesischen Krieges aufser 13,000 zum

Felddienst bestimmten Hopllten noch 16,000 andere in Athen

waren, welche aus den ältesten und jüngsten Bürgern und

einer Anzahl Schutzverwandten bestanden,'^ so mufs die Bür-

gerzahl damals schon wieder höher gewesen sein; was In den

Kriegen umkam, ohne durch Nachwuchs ersetzt zu werden,

ergänzte man bisweilen durch Einbürgerung, wie besonders

unter Euklid (Olymp. 94, 2) und nach der Schlacht bei Chä-

ronea geschah. Ganz angemessen finden wir daher In der

ersten angeblich Demosthenischen Rede gegen Aristogeiton"

die Bürgerzahl auf beinahe 20,000 geschätzt. Piaton im Kritlas

nimmt eben soviel für die ältesten Zeiten des Attischen Staates

an, ohne Zweifel in seiner Dichtung das Verhältnlfs seiner

Zelt auf den frühesten Zustand des Staates übertragend; und 3S

die neueren Hellenischen Schriftsteller, wie LIbanlos, folgen

derselben Angabe.'' Ziemlich mit den Worten der Demosthe-

nischen Rede stimmt eine Nachricht aus derselben Zeit. Als

nämlich Lykurg das Vermögen des DIphllos von 160 Talenten

verthellen liefs, empfing jeder Bürger 50 Drachmen von dieser

" Philochoros beim Schob Aristoph. Wespen 71 6. Plutarch im

Perikles 37.

* Thukyd. II, 13.

" S. 785. 24. Die Unächtheit der zweiten Rede ist von Altern

und Neuern anerkannt: dafs die erste von Demosthenes sei, bezwei-

felte Dionysios, und auch im Ilarpokration (in S-swptf) ist sie mit

Verdacht der Unächtheit genannt. Ich halte die erste für ein Werk
der Alexandrinischen Zeit (s. Urkunden vom Seewesen S. 538 f.) Zum
Sprachgebrauch des ojuou in unserer Stelle vergl. Hesych. Suid. Harpokr.

und Phot. in ojwou.

"^ S. Meursius de F. A. IV. Nach der Auslegung des Sclioliasten

wäre dieselbe Bürgerzahl von Aristoph. W^espen 707 angenommen:

aber mit Bestimmtheit liegt es in Aristophanes' Worten nicht.

4*
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Summe;" sodafs 19,200 Bürger herauskommen. Die Aussage,

unter Antipater's Regierung (Olymp. 114, 2) habe Athen 21,000

Bürger gehabt,* ist unzuverlässig, indem sie aus einer spätem

Volkszählung entnommen ist; der ungenaue DIodor'' träumt

vollends von 31,000, indem er nämlich, statt 12,000 bei

Plutarch, 22,000 rechnet, welche des vollen Bürgerrechts be-

raubt wurden, und 9000 übrig bleibende annimmt, in letzterem

mit Plutarch übereinstimmend. Diese 12,000 Ausgestofsenen,

welche zum Thell das Land verlassen hatten, wurden Olymp.

115, 3 wieder hergestellt.'' Bald hernach fällt eine Volks-

zählung, die eben diejenige ist, welcher die im Plutarch an-

gegebene Summe der unter Antipater gebliebenen und ver-

jagten Bürger angepafst wurde. Sie geschah von Demetrios

dem Phalerer, als er Archon war, Olymp. Il7, 4.' und ergab

nachKtesikles^" die Zahl von 21,000 Bürgern, 10,000 Schutz-

39 verwandten und 400,000 Sklaven. Zu den Schutzverwandten

gehören, was sich von selber versteht, auch die Isotelen; nicht

ansässige Fremde sind natürlich nicht gerechnet. Aus dieser

Angabe hat man die Gesammtzahl der Attischen Bevölkerung

auf verschiedene Weise bestimmt. Nach der gewöhnlichen

statistischen Regel nahm man meistens die erwachsenen Männer

als vierten Theil der Seelen: hiernach ergaben sich 84,000

Bürgerliche, und für die Schutzverwandten 40,000. Aber mit

den Sklaven gerieth man in Verlegenheit, indem die Anzahl

der Seelen nach demselben Verhältnlfs oder auch nach etwas

geringerem zu aufserordentlich herauskam. Hume, darauf aus-

gehend, die Bevölkerung Im Alterthum möglichst herabzusetzen,

* Leben der zehn Redner im Lykurg gegen Ende. Der Zusatz

y] w? Tivs? ixvav, verdient wohl keine Rücksicht.

* Plutarch im Phokion 28.

' XVIII, 18. Die Stelle zu ändern scheint mir unstatthaft, da

Diodor so gern die Zahlen übertreibt.

'^ Diodor XVIII, 66.

' Dies ist die richtige Zeitbestimmung, welche Ste-Croix S. 64

gemacht hat.

/ Bei Athen. VI, S. 272. B.
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kämpft mit vielen Gründen gegen diese Sklavenmenge, und

setzt zuletzt statt der 400,000 nur 40,000, vv^elche er als die

erwachsenen Männer ansieht, wozu dann die Weiber und

Kinder hinzuzurechnen wären. Die Gründe sind aber theils

unbedeutend, theils beruhen sie auf falschen Voraussetzungen.

So ist alles, was er über das Volksvermögen von Attika sagt,

welches nur 6000 Talente betragen haben soll, vollkommen

falsch; sodann wurden bei Sklaven nicht allein erwachsene

Männer gerechnet oder Familienväter, welches ein auf Sklaven

gar nicht anwendbarer Begriff ist, sondern man zählte sie

gleich Schafen und Rindern nur nach Köpfen, wie bereits

Gillies " bemerkt hat: denn wie jene sind sie Besitzthum.

400,000 ist also in der Angabe des Ktesikles die Gesammt-

summe aller Sklavenseelen. Hiermit stimmt denn auch eine

Stelle des Ilypereides überein, aus welcher man schliefsen kann,

dafs aufser den Sklaven in der Stadt auf dem Lande mit Ein-

schlufs der Bergwerke über 150,000 erwachsene männliche

Sklaven waren;* rechnet man hierzu etwa 50,000 städtische

" Betrachtungen über die Geschichte, Sitten und Ckarakter der

Griechen S. 15 der Deutschen Lbers. v. Macher. Diese Übersetzung

übertrifft ihre Urschrift, was wirklich schwer ist, an Gemeinheit und

Plattheit.

^ Suidas in a7r£v|;y]cj)icraTo hat nämlich folgendes Bruchstück aus

des Hypereides Bede gegen Aristogeiton: "Ottw? Ttfwrov jusv fJivpLa^ag

TtX^LOv; 7] S'ExaTrei/TE tov^ Ix tÖoi/ spyyi/ twv dpyvpBLwv xctl rovg xctra tyjv aXkviv

^(jipav, ensira rovg ot^itXovTag t^ ^irj|uocrtw.xai tov; ccTf'jUOUf xal rovg a7r£i|/v]-

^tcrusvou? xal tov; ditolxovg — Man vergleiche hierzu Kiefsling Lycurgi

Fragm. S. 198 ff Welches auch der Zusammenhang dieser Stelle gewesen

sein mag, so erkennt man, dafs der Redner die erwachsene männliche

Bevölkerung, mit Ausschlufs insbesondere der vollberechtigten Bürger,

nach ihren Klassen angiebt. Tov; dnolxov;, obgleich es in gewisser

Beziehung zulässig scheinen könnte, ist unwahrscheinlich, und man
hat mit Recht jueroixou? vermuthet. Da die ia-orsXEtg auch fxsroixoi sind,

und die nicht ansässigen Fremden nicht zur Bevölkerung gehören, son-

dern nur die ^ivoi juircixot, so sind die Klassen erschöpft, wenn die

am Anfange genannten Myriaden^Sklaven sind, was auch aus der

näheren Bezeichnung hervorgeht. Da jedoch eine Bezeichnung des

Standes derselben nicht dasteht, vermuthe ich, es seien im Vorhergehen-
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erwaclisene männliche Sklaven, so kommen Im Ganzen über

200,000 erwachsene männliche heraus, also über die Hälfte

der überlieferten Gesammtzahl, sodafs für Weiber und Uner-

wachsene die geringere Hälfte übrig bleibt. Die Bevölkerung

von Atlika betrüge also nach obiger Berechnung, ohne die

nicht ansässigen Fremden, 524,000 Menschen. Höher berech-

net sie Wallace, indem er 580,000 und darüber herausbringt:

und Ste-Crolx geht bis auf 639,500. Er rechnet nämlich zu

der Sklavenzahl noch 100,000 Kinder hinzu, auf einen erwach-

senen Mann oder Familienvater aber nicht vier, sondern 4-|-,

sodafs die freie Bevölkerung gröfser wird. Da dieses Ver-

^^ hältnlfs für die südlichen Länder allerdings richtiger zu sein

scheint, so können die Bürgerlichen füglich auf 94,500, die

Schutzverwandten aber auf 45,000 angenommen werden: um
aber nicht blofs den Zeltpunkt des Demetrios sondern den

mittlem Durchschnitt von 20,000 Bürgern zu Grunde zu

legen, rechne ich nur 90,000 Bürgerliche und 45,000 Schutz-

verwandte. Was die Zahl der Sklaven betrifft, so ist sie allzu

rund; der Berichterstatter nahm ohne Zweifel das vierte Hun-

derttausend voll, wie viele Tausende daran auch fehlen mochten.

den schon Sklaven genannt gewesen; und dies können nur die städti-

schen gewesen sein, die, wir wissen nicht warum, vorweg mit den

Bürgern zusammen genannt waren; von diesen werden die aufserstädti-

schen unterschieden, und unter letztem zuerst die in den Bergwerken

genannt, weil dort die Sklaven in Masse angehäuft waren, dann aber

die SV TV) oKXy] x^'p*?» ^i® auf dem übrigen Lande, im Gegensatze

gegen die Stadt, also die in den ländlichen Demen (Kiefsling rechnet

irrig die in den Demen und die auf der Flotte auch noch ab wie die

städtischen). Die Stadt kann man dem Sprachgebrauche gemäfs nicht

zu der aWr] x<^P" rechnen; >j aXkri X"P^ bildet den Gegensatz zu dem

Bergwerksbezirke: hätte der Redner in den erhaltenen Worten auch

die städtischen einbegreifen wollen, so würde er gewifs gesagt haben:

Toug SV öcTTei xal rovg Ix rwv epywv twi/ äpyupsioav xal rov; xara t»]i/ aXXrji;

Xwpa«'. Fs erhellt hieraus, dafs mit Ausschlufs der städtischen Sklaven

über 150,000 erwachsene männliche Sklaven in Attika waren. Fafst

man den Redner beim Worte, so müfsten es sogar mehr Myriaden als

15, also etwa 160,000 oder 170,000 gewesen sein.
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Es wird genug sein, 365,000 Sklaven zu rechnen mit Weibern

und Kindern ; weibliche Sklaven wurden weniger gehalten und

folglich war auch die Kinderzahl geringer. Rechnet man

210,000 erwachsene männliche Sklaven, so bleiben nach unse-

rem Ansatz noch 155,000 Köpfe auf Weiber und Kinder.

Hierzu genommen 135,000 Freie, erhalt man als Mittelzahl

der Bevölkerung rund 500,000 Seelen, unter welchen die

Mehrzahl männlich sind.

Das Verhältnlfs der Freien zu den Sklaven kann folglich

wie 27:100, oder etwa wie 1:4 angenommen werden: In

den Amerikanischen Zuckerpflanzungen war es sogar 1 : 6. Zu

grofs kann diese Sklavenzahl nach den Verhältnissen von At-

tika's Bewohnern nicht scheinen. Auch der ärmere Bürger

pflegte einen Sklaven zu haben" zur Besorgung seines Haus-

wesens; In jeder mäfsigen Haushaltung brauchte man deren

viele zu allen möglichen Geschäften, als Mahlen, Backen,

Kochen, Kleidermachen, Auslaufen, zum Begleiten der Herren

und Frauen, welche selten ohne Bedienung ausgingen: wer

Aufwand machen und vornehm scheinen wollte, nahm wohl drei

Begleiter mit.* Selbst Philosophen findet man, welche 10 Skla-

ven hielten.'' Auch vermiethete man Sklaven als Lohnbediente;

sie besorgten Viehzucht und Ackerbau; sie betrieben die Berg-

werke und das Hüttenwesen, alle Handwerke und Gewerbe, die

Arbelt der Tagelöhner grofsenthells
;
ganze Schaaren arbeiteten

in den zahlreichen Werkstätten , durch welche Athen ausge- 41

zeichnet war; eine grofse Anzahl war auf den Handelsschiffen

und Kriegsflotten beschäftigt. Um mehre Beispiele von solchen

zu übergehen, welche eine kleinere Zahl von Sklaven hatten, so

hielt Tiniarch In seinen Werkstätten 11 oder 12,"' Demosthenes

" Vergl. zum Beispiel den Anfang von Aiistophanes' Plutos.

* Demosthenes für Pliormion S. 958. l'l.

' Ste-Cioix S. 172.

'' Aeschines gegen Timarch S. 118. Darunter waren 9—10 Schu-

ster, ein Weib, welches feine Zeuge arbeitete und auf den Markt

brachte, und ein Buntwirker (noLxLkrriq) , was die Späteren TrXoupapiog

(plumarius) nennen; s. Muratori Thes. Inscr. Bd. II, S. DCCCCVI. 13
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Vater 52 oder 53, ohne die Sklavinnen seines Hauses," Lysias

und Polemarch 120. * Dafs bei einem freien Manne häufig

50 Sklaven w^aren, bei Reichen auch mehr, bemerkt Piaton

ausdrücklich;" hatte doch Phllemonides 300, Hipponikos 600,

Nikias 1000 allein In den Bergw^erken."^ Diese Thatsachen

weisen auf eine grofse Sklavenzahl. Hume macht aber dage-

gen einen Einwurf aus dem Xenophon. Dieser schlägt näm-

lich dem Staate vor,* öffentliche Sklaven in die Bergwerke

zu kaufen, und führt namentlich an, wie viel Einkünfte der

Staat von denselben einnehmen würde, wenn er erst 10,000

hätte, mit der Bemerkung: „dafs sie aber (die Bergwerke)

vielmal so viel aufnehmen können, wird mir bezeugen, wer

sich etwa noch erinnert, wie viel das Sklavengefall vor den

Vorfällen bei Dekeleia einbrachte." Hieraus schliefst der an-

geführte Schriftsteller, die Anzahl könne so erstaunlich nicht

gewesen sein. Indem die Verminderung durch den Krieg von

Dekeleia doch nur 20,000 betrug,^ und die Vermehrung von

10,000 zu einer grofsen Zahl von 400,000 in keinem bedeu-

tenden Verhältnifs steht. Man mufs aber bedenken, dafs man

seit dem Dekelischen Kriege wohl aufhörte viele Sklaven zu

halten, wegen der Leichtigkeit des Entfliehens, und mehr noch

42 als entliefen, abgeschafft worden sein können; dafs Xenophon

sogar selbst sagt, die Anzahl sei vormals sehr grofs gewesen,

und meint, die Menge derselben vor dem Dekelischen Kriege

und wieder S. DGCCCXXIV 11. nebst dessen A.bh. de textrina in

den Autt. Ital. Pollux VII, 34. 35. und die Ausleger, Schob Aesch.

S. 730. Reisk. Lex. Seg. S. 295. Solche kleinere Fabriken waren

viele in Athen; von der Art sind ohne Zweifel die der c-axy^y^dvTat,

oder Verfertiger von Kopfnetzen (Pollux X, 192. schlechter erklärt im

Lex. Seg. S. 302) und die der ^apjuaxoTpißai bei Demosth. g. Olympiod.

S. 1170. 27.

" Demosth. gegen Aphobos L S. 816. vergl. S. 828. 1.

* Lysias gegen Eratosthenes S. 395.

" Staat LX, S. 578. D. E.
'^ Xenophon V. Eink. 4.

' A. a. O.

/ Thukyd. VH, 27.
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beweise, daf^ die Bergwerke, von welchen allein die Rede Ist,

vielnial 10,000 beschäftigen könnten. Doch will ich nicht

läugnen, dafs die Stelle wunderlich lautet und allerlei Unklar-

heiten enthält; wefshalb man aber eben desto weniger darauf

fufsen kann. Welt unbegreiflicher sind zwei andere, von Hume

gleichfalls angezweifelte Erzählungen, des TImäos, dafs Korinth

460,000, und des Aristoteles, dafs Aegina 470,000 Sklaven

einmal gehabt hätten." Verdorben scheinen die Zahlen durch-

aus nicht zu sein ; indefs will Ich sie gern für übertrieben

halten. Aber dafs die Korinther sehr viele Sklaven hielten,

beweiset schon der Ausdruck der Chönixmesser (^oiuiHoiAr^ai),

womit sie bezeichnet wurden; Aegina, dessen unmittelbares

Gebiet, die Insel, freilich nur in etwa zwei Quadratmeilen

bestand, konnte vor den Perserkriegen und während derselben

bis zu seinem Verfall unmöglich eine grofse Handelsstadt sein

^und bedeutende Seemacht haben, ohne ansehnliche Bevölkerung

und besonders ohne viele Sklaven: seine Meerherrschaft und

der kräftige Widerstand gegen Athen sind ohne grofse Men-

schenmenge undenkbar. Die Zufuhr erhielt Aegina aus den

Ländern am schwarzen Meere, wie der Peloponnes,* besonders ^

wohl Korinth. Indessen braucht kaum bemerkt zu werden,

'dafs eine ansehnliche Bevölkerung Korinth's und Aegina's nur

von den frühern Zeiten, ehe Athen die Seeherrschaft und den

Handel an sich rifs, angenommen werden dürfe.

Wie die Menschenmasse von 500,000 Seelen in Attika

verthellt war, kann nicht genau bestimmt werden. Athen

selbst hatte über 10,000 Häuser. In der Regel bewohnte ein

Haus nur eine Familie, und 14 Freie waren in Einer Familie

oder Haus eine grofse Anzahl-/ aber Mlethhäuser (a-vvoimcci) A3

wurden von vielen Familien bewohnt, und Fabrikhäuser ent-

hielten ganze Hunderte von Sklaven. Eben so mufste der

« Athen. VI, S. 272. B. D. Schol. Find. Olymp. VIII, 30. der

^gewöhnt. Zählung.

* Herodot VII, l47. und daraus Polyän in den Strategemen.

" Xenophon Denkw. d. Sokr. II, 7, 2.
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Bezirk der Bergwerke ganz aufserord entlieh bevölkert sein.*

Der Umfang der Stadt mit den Hafenstädten wird von Dio-

genes von Sinope bei DIo Chrysostomos auf 200 Stadien,

von Aristides auf eine Tagereise angegeben;* die Berechnung

aus dem Umfange der Mauern ergiebt jedoch nur 148 Stadien,

und es scheint nicht, dafs irgend ein Theil des Umfanges nicht

ummauert war, obwohl es nach den neuesten Untersuchungen

über die Hafen und Mauern Athens von Ulrichs so scheinen

könnte. Die Bergwerke sind in einem Baum von 60 Stadien

in der Breite, die andere Ausdehnung ist unbekannt. Rechnet

man für die Stadt und Hafen 180,000, für den engern Berg-

werksbezirk 60,000 Menschen, und den Raum beider auf drei

Quadratmeilen, so wird nicht zuviel angenommen werden.

So bleiben unter Voraussetzung des Fl'achenraumes von 40

Meilen für die übrigen 37 Meilen ins Gevierte 260,000 Seelen,

wenig über 7000 auf die Meile; welches bei der Menge kleiner

zum Theil sicher sehr bevölkerter Städte oder Flecken, Dörfer

und Höfe, welche in Attika waren, nicht zu verwundern ist.

Rechnet man aber auf den gesammten Flächenraum 7 Quadrat-

meilen mehr, so kommen auf die Meile mit Ausnahme der

genannten Striche nur 5909 Seelen. Eine grofse Menge von

Lebensmitteln aber erforderte diese Bevölkerung allerdings:

indefs darf nicht aufser Acht gelassen werden, dafs Sklaven

schlecht genährt wurden, und vorzüglich nur Getreidezufuhr

erforderlich war. Wie viel aber Getreide erfordert wurde,

werde ich unten zu bestimmen versuchen.

8. Alle zum Leben erforderlichen Dinge schafft entweder

eigene Erzeugung und Verarbeitung oder Handel. Für den

Feldbau war Attika so schlecht eben nicht, wie viele meinen

;

das Erdreich war allerdings steinig an vielen Orten und uneben,

% " Über die grofse Aiixahl der Sklaven in den Bergwerken vergl.

Athen. VI, S. 272. E. eine Stelle, die freilich nicht sowohl ein bestimm-

tes geschichtliches Zeugnifs als vielmehr eine Betrachtung enthält. Dafs

jedoch eine sehr grofse Masse in den Bergwerken arbeitete, läfst sich

nicht bestreiten; vergl. oben zur Stelle des Hypereides.

* Dio Chrys. VI, S. 199. Reisk. Aristides Panath. S. 187. Jebb.
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mancher Rauriii Felsen, wo nicht gesäet werrlen konnte; aber

auch das magere Land trug wenigstens Gerste," nicht so leicht

Weizen; und die Milde des Hlmmelstrlches llefs alle edlen

Früchte in Attika zuerst reifen und zuletzt ausgehen.* Jeg-

liche Pflanzen- und Viehgattung gedieh trotz dem magern 44

Boden.'" Auch die Kunst ohne Zweifel that das Ihrige, da

die Alten in allen Dingen des gemeinen Lebens gesunde, auf

die Ausübung berechnete Grundsätze hatten, und sogar in

Sokrates' Zelten schon Schriftsteller über den Ackerbau vor-

handen waren.'' Viele Athener lebten meistens auf dem Lande,

und wie bei den Römern, so war bei den Athenern der Feld-

bau, AA enn auch nicht die unmittelbare Handarbeit dabei, ge-

ehrt, nach dem Lobe des Xenophon und anderer zu schllefsen,
'^

Aristoteles oder Theophrast nennt ein ackerbauendes Volk das

gerechteste; der Ackerbau wird als der gerechteste und natur-

gemäfseste Erwerbzweig dargestellt: der gerechteste, weil er

nicht von Menschen gewinnt, weder mit ihrem Willen, wie

beim Lohndienst und Handel, noch wider ihren Willen, wie

im Kriege; der naturgemäfseste , weil Alles von der Mutter

Nahrung erhält, und des Menschen Mutter die Erde ist. End-

lich preisen die Alten den Ackerbau, weil er Körper und Seele

kräftig und tapfer und zum Kriege geschickt macht, während

die meisten Gewerbe und der Handel beide schwächen und

entnerven. Begüterte beschäftigten sich mit der Aufsicht;

die meiste Handarbelt fiel den Sklaven anhelm, welche Knechte,

oft auch Verwalter waren, und die Kosten des Feldbaues er-

leichterten, was Immer auch die Neuern gegen die Wohlfeilheit

° Thukyd. I, 2. wo die Ausleger mehr von der Magerkeit des

Bodens nachweisen. Vorzüglich ist Xenophon v. Einkommen in der

Einleitung zu lesen.

* Xenoph. ebenda«,

' Piaton im Kritias S. 110. E.

'^ S. meine Vorrede zu den Gesprächen des Sokratikers Simon

S. XIX.

' Xenoph. Oekou. 4 ff. Aristot. Polit. VI, 4. und das erste Buch

der Aristotelischen oder Theophrastischen Oekon. Cap. 2.
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der Sklavenarbeit vorbringen mögen. So nährte den Acker-

bauer sein Feld hinlänglich: in theuern Zelten bereicherte er

sich sogar." Am ansehnlichsten war der Ertrag an Wein,

Oliven, Feigen und Honig; der Wein war anderwärts wohl

besser, aber Öl und Honig ganz vorzüglich,* letzterer beson-

45 ders in der Gegend der Bergwerke" und überhaupt auf dem

Hymettos: auch die Feigen waren sehr geschätzt. Noch jetzt

ist die Bienenzucht in Attika bedeutend, der Ölbäume finden

sich ganze W^älder: der Wein gilt für gesund.'' Der Staat

gab Gesetze, damit diese Erzeugnisse nicht vermindert würden,

oder der eine vom andern in Erzielung derselben beeinträch-

tigt werden könnte: daher die Solonischen Verordnungen in

Betreff der Bienenzucht;' daher kein Olivenstamm ausgegraben

werden durfte, aufser für öffentliche Feste, oder zum eigenen

Gebrauch von jedem Eigenthümer jährlich zwei, oder für eine

Todtenbestattung.-^ Manche dieser Erzeugnisse -vn urden aus-

geführt. Zwar soll nach Piutarch^ Solon alle Ausfuhr der

Erzeugnisse des Bodens verboten und mit Fluch belegt haben,

welchen der Archon auszusprechen oder hundert Drachmen

Strafe zu erlegen hatte: welches sogar aus der ersten Gesetz-

tafel des Solon hervorgegangen sein soll; ' glücklicherweise

widerspricht sich aber dieser Schriftsteller gleich hernach selbst,

wenn er das berüchtigte Verbot der Feigenausfuhr nur als

wahrscheinlich annimmt. Nur öl soll auszuführen von Solon

erlaubt worden sein, wie derselbe bemerkt; und ein Beispiel

beweiset die Freiheit der Ölausfuhr,^ mindestens eine bedingte

Rede gegen Phänippos S. lO'iS. 12.

* Des unäcliten Aeschines Brief 5.

S. 399.

r»|%~^ *' S. Wheler, Chandler und andere Reisende. Vom Öl vergl.

""^^^eursius Fort. Att. Cap. X.

i^;^ * Petit. Att. Ges. V, 1, 6.

V'*' ^ Demosthenes gegen Makart. S. 1074.

^

**'''
^ Solon 2k. Vergl. denselben zu Ende der Schrift de curiositate,

T wo das Verbot der Feigenausfuhr nur zur Erklärung des V^ortes cru-

xocjjaWv]? benutzt wird.

* Plutarch im Solon 2 sagt nach Anderer Überlieferung: nXarwi't

*
-^^-V, * Des unächl
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und beschränkte, über welche wir aus der Hadrianischen Ge-

setzgebung für Athen nähere Bestimmungen übrig haben."

"Was das Verbot der Feigenausfiihr betrifft, so bin ich voll-

kommen überzeugt, dafs ein solches in den Zeiten, aus wel-

chen man sichere Kunde hatte, nicht bestand. Was darüber

in den Schriftstellern vorkommt, dient immer nur, um den

Namen der Sykophanten zu erklären: Plutarch selbst wagt 46

höchstens von sehr frühen Zeilen es anzunehmen: hätten die

Alten aber eine zuverlässige Nachricht von einem solchen

T^5 dno^vifxlaq s^o^iov eXaioxi tivoQ ev AtyuTTTW ^taS-ecrtv 'ysvia-^a.i. Selbst

wenn Platon's Reise nach Ägypten erdichtet wäre, bliebe diese Stelle

doch in ihrer Beweiskraft bestehen; aber die Zweifel an jener Reise

beruhen blofs auf einer Grille. Sollte man sich wundern, dafs Piaton

Ölhandel trieb, so fasse man nur die Stelle des Plutarch näher ins

Auge und bedenke die Verhältnisse des Alterthums, und alle Verwun-

derung wird aufhören. Piaton mufste Reisegeld in Ägypten haben.

Zu diesem Zwecke verkaufte er wahrscheinlich in Athen Öl von eigenen

Grundslücken an einen Handelsmann, der es nach Ägypten führen

wollte; das Geld wurde aber erst in Ägypten bezahlt, und blieb bis

dahin zinsbar gegen die Hypothek der Waare hepoirkow ausgeliehen.

Vergl. unten Cap. 23. Natürlich ging Piaton mit demselben Schiffe,

worauf seine Hypothek sich befand, und erhielt das Geld, nachdem

der Kaufmann seine Waare verkauft hatte. Ungereimt beschränkt Pe-

titns Att. Ges. V, 5, 1 die Erlaubnifs der Ölausfuhr auf die mit Öl

gefüllten Krüge der Panathenaischen Sieger. Allerdings sagt Schol,

Pind. Nem. X, 64: ovx. saxt ^s l^aywyv] eXulov l§ 'AS-rj^w)/, et juvj rotg

vixwcri: worin die Wahrheit liegen mag, dafs die Ausfuhr nicht unbe-

schränkt war, und dafs die Sieger für das gewonnene Öl freie Aus-

fuhr hatten. Die Kampfpreise bestanden aber nicht blofs in Einem

Kruge voll Öl, sondern 6— l40 Amphoren Öls wurden gegeben (Inschr.

in der Ephem. archäol. N. 136).

" C I. Gr. N. 355. Hiernach waren die Ölbauer gehalten, ein

Drittel des Ertrages oder von gewissen Grundstücken ein Achtel an

den Staat zu dessen Bedarf zu verkaufen; wovon jedoch, wenn der

Ertrag höher war als dafs der Staat davon soviel bedurfte, etwas

nachgelassen wurde: über den Verkauf zur Ausfuhr (to Ttncpaa-xsiv In

l^ayjiyr^) und über die Ausfuhr selbst sind nähere Förmlichkeiten be-

stimmt. Aus einem besondern Grunde habe ich im G. I. Gr. vermuthet,

dafs eine Beschränkung der Art schon älter war.
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,: Gesetze gehabt, so würden sie nicht so unbestimmt über den

_ Ursprung jener Benennung sprechen. Fand jemals ein Verbot

*|^ statt, so hatte es gewifs nicht den von Hume" scherzhaft an-
•'* genommenen Grund, dafs den Athenern ihre Feigen zu kost-

bar für fremde Gaumen schienen, wiewohl Istros bei Athe-

näos* sich fast so ausdrückt; sondern es wäre dadurch die

Vermehrung der Feigen im Lande bezweckt worden, als sie

noch sehr selten waren, in den ältesten Zeiten. Diese Ansicht

' H; liefse sich aus Stellen des Scholiasten zum Platon'" und anderer

Grammatiker bilden, worin die Entstehung des Sykophanten-

namens in eine Zeit gesetzt wird, als diese in Attika vorzüg-

lich treffliche Frucht zuerst daselbst aufgefunden worden sein

soll. Aber viel wahrscheinlicher ist die Erzählung, dafs In

einer Hungersnoth heilige Feigenbäume Ihrer Früchte beraubt,

und nachdem wieder bessere Zeit eingetreten war, Anklagen

hiergegen gerichtet worden waren:'' gleichwie gegen diejeni-

gen, welche die heiligen Ölbäume antasteten, schwere Be-

schuldigungen konnten erhoben werden, wovon Lysias In der

Vertheidigungsrede über den helligen Ölbaum ein merkwürdiges

" A. a. O. S. 81.

* III, S. 74. E. Die Stelle des Istros in seiner Atthis, aus welcher

Athenäos die gewöhnliche Erklärung des Wortes (n)xo^uvTY]q anführt,

scheint die Hauptquelle dieser Erklärung zu sein, welche von den

Spätem oft wiederholt wird; s. aufser den nachher in besonderer Be-

ziehung angeführten Stellen Plutarch Solon 24. und de curiositate am
Schlufs, Lex. Seg. S. 304.

*" S. l47. Ruhnk. Photios und Suidas in c-vxo^avreZv ^ Etym. M.

in crvxo^avTia. Ein entfernter Anklang an diese Ansicht findet sich

auch im Schol. Aristoph. Plut. 874.

'' Schol. Aristoph. Plut. 31. und daraus Suidas in avxo(^a.vT-^g. Von

einer Hungersnoth wird auch die Entstehung des Wortes aXtrijptoj

freilich schlecht abgeleitet. Plutarch de curiositate gegen Ende: Aifxov

yap ug toixev 'AS'yji/ot/oij icr^upou yevojjLtvov xa.1 tui/ I^ovtwi; itvpov eij

fjLsa-ov ov (f)spoi/Twy, dWa. xpv^ct xal »/uxTwp ev raig oixiaiQ oKovvTuiv Trspitoj/-

rtg Ir^'pou;/ twi^ puXwv toV \\jocpov, tlr uhiTYipioi Ttpogiqyoptvl^Yic-av : wozu

die Kaffeeriecher unter Friedrich dem Grofsen eine sehr genaue Pa-

rallele geben.
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Beispiel liefert. Ja auch abgesehen von heHIgen Feigenbäumen

kann der Name daher entstanden sein, dafs man bei schwerer

"Verpönung des Fruchtdiebstahls, die Anzeige solcher kleinen

Ycrgehen wie das Wegnehmen von Felgen für niederträchtig

und boshaft hielt." Hier wäre also an kein Verbot der Aus-

fuhr zu denken, welches nur bei Dingen, an welchen der

Staat Mangel hatte, wie beim Getreide und einigen andern

Gegenständen, nachgewiesen werden kann; aufser dafs, wie

beim öl, zuerst der Bedarf des Staates gedeckt werden mufste,

und daher die freie Ausfuhr nur für einen Theil des Erzeug-

ten gestattet war. Die Viehzucht war gewifs nicht unbedeu-

tend: am zahlreichsten waren Schafe und Ziegen. Von letzteren "^7

hat sogar einer der vier alten Stämme, Aegikoreis, den Namen
;

jene waren in verschiedenen Arten vorhanden, besonders auch

edle Schafe;* um die Schafzucht zu vermehren, war in einem

uralten Gesetze geboten worden, Schafe nicht zu schlachten, ehe

sie gelammt haben oder geschoren worden seien r'^ aber diese

und ähnliche Verordnungen waren schon zu Solon's Zeit längst

aufgehoben. Auch Schweine wurden gehalten, und von gröfse-

rem Vieh Esel und Maulthiere In ziemlicher Anzahl. Pferde

" Hierauf kommt die Erklärung des Festus (S. 302. Müller) hin-

aus, welche in dem Auszuge des Paulus so lautet: Atticos quondam

iuvenes solitos aiunt in hortos irrumpere ficosque deligere. Quam ob

causam lege est constitutum, ut qui id fecisset capite truncaretur: quam

poenam qui prosequerentur ob parvola detrimenta, sycophanlas appel-

lalos. Zur Erläuterung dient, dafs nach Alkiphron III, 4o Drakon und

Solon auf Traubendiebstahl den Tod gesetzt haben sollen; vergl. über

Drakon in dieser Hinsicht Plutarch Sol. 17. Auch kann man damit

die nicht unwahrscheinliche Erklärung des Dacier von der Glosse des

Festus Halapanta als aXo^dvxYig vergleichen; s. S. 448 der Comm.

in der Ausgabe von Lindemann.

* Demosth. g. Euergos und Mnesib. S. 1155. 3. oder wer sonst

Verfasser dieser von den Alten angezweifelten Rede sein mag (s. Har-

pokr. in i^'tii)ui6i/>jv), Athen. XII, S. 540. D.
* Androtion bei Athen. IX, S. 375. C. Philochoros ebenda-

selbst I, S. 9. C. Mehr dergleichen alte Gesetze hat Petitus V, 3

gesammelt
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und Hornvieh waren Anfangs offenbar selten; Philochoros"

erwähnt ein uraltes Verbot letzteres zu schlachten: die Sel-

tenheit der Pferde aber erhellt aus der anfänglichen Gering-

fügigkeit der Athenischen Reiterei, welche nach der Verfassung

der Naukrarien nur 96— 100 Mann betrug, und zu den Zeiten

der Marathonischen Schlacht nicht einmal vorhanden war.

Späterhin wurden Pferde und Ochsen genug gehalten, wozu

besonders die Euböischen Triften Gelegenheit gaben. Die

W^aldungen lieferten meist nur Brennholz: der Schiffbau er-

forderte Holzzufuhr. Der Fischfang war ergiebig; die Berg-

werke gaben aufser dem Silber Blei, metallische Farben,

Farbenerden, vielleicht auch Kupfer; und alle Hüttenerzeug-

nisse Attika's waren vorzüglich geschätzt: die Steinbrüche

lieferten die schönsten Sorten von Marmor, Pentelischen und

Hymettischen, welche das Ausland bezog.*

Die Gewerbe standen nirgends im Hellenischen Alterthume

in Achtung, am wenigsten jedoch in aristokratisch oder oli-

garchisch beherrschten Staaten: niemals wird sich ein Mann

von altem Adel zu denselben herabgelassen haben, obwohl

48 umgekehrt ein Fabrikant sich zum Staatsruder emporschwingen

konnte, ein Kleon, Hyperbolos und andere der Art. Die

älteren Staatsmänner begünstigten jedoch den Gewerbfleifs,

besonders Sojon, Themistokles und Perikles, der letzte am

allermeisten, theils damit die geringere Klasse sich besser

nähren könnte, theils damit die Stadt volkreicher würde, der

Handel wüchse, und die beträchtliche Flotte, durch welche

seit Themistokles das Meer beherrscht werden sollte, bemannt

werden könnte:'' wefshalb die Schutzverwandten für Athen

" Beim Athen. IX, S. 375. C.

* Vergl. Xenoplion vom Einkommen 1.

* Die Beweise hierzu finden sich überall. Sehr deutlich drückt

sich in Betreff des Themistokles besonders Diodor XI, 43 aus. Was
Perikles in dieser Hinsicht durch seine Beförderung der schönen

Künste geleistet hat, ist aufserord entlich und vom Plutarch Perikl. 12

wohl hervorgehoben. Vergl. Letronne über die Wandmalerei S.

470 ff.
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unentbehrlich waren/ welche vorzüglich Gewerbe und Handel

trieben, und auf den Kriegschiffen zu dienen verpflichtet 49

waren. Der angesehene Bürger, welcher nicht eben wie ein

Perlkles, Alklblades oder Kalllas HIpponlkos' Sohn, hoch-

adellchen Sinn hatte, schämte sich eines grofsen für seine

Rechnung betriebenen Fabrikgeschäftes nicht; der geringere

war durch seine Umstände so gut als der arme Schutzver-

wandte oder Sklave zur Handarbelt genöthlgt. Nur ein po-

litischer Phantastiker oder phantastischer Politiker, wie Phaleas

von Chalkedon, der auch Gleichheit des Vermögens der Bür-

ger, zunächst im Grundelgenthume wollte, konnte den Ge-

danken aushecken , der an die heutzutage vorgeschlagenen

öffentlichen Werkstätten erinnert, aber nicht demokratisch

sondern vielmehr aristokratisch war, den Gedanken, die Ge-

werbe im Staate sollten insgesammt von Staatsknechten be-

trieben werden: im Zusammenhange damit erwähnt Aristoteles^

einen Plan, der in Athen, wir wissen nicht wann, von DIo-

phantos gemacht worden; doch ist nicht klar, ob nach dem

DIophantlschen Plan alle Handwerker sollten Staatsknechte

sein oder nur die für das gemeine Wesen arbeilenden: in-

dessen scheint mir letzteres glaublicher. Übrigens war eine

Beschränkung der Gewerbefreiheit um so weniger denkbar,

da die Gewerbe geringfügig schienen; jeder Schutzverwandte

konnte Gewerbe treiben, obgleich er keinen Grundbesitz haben

durfte: nur in Rücksicht des Verkaufes auf dem Markte waren

die Fremden den Einheimischen nachgesetzt, indem sie die

Erlaubnifs dazu besonders versteuern niufsten: das Solonische

" Schrift vom Athenischen Staat in den Werken des Xenophon, 4,

12. Über meine jetzige Ansicht vom Verfasser dieser Schrift erkläre

ich mich unten Buch III, 5.

* Polit. II, 4, 13. Vergl. Petit. V, 6, 1. Ich habe es blofs als

Plan dargestellt: der Ausdruck Aio^avTog xerecrxeua^s enthält doch

nicht nothwendig die Ausführung. Ob alle Handwerker oder nur die

für den Staat arbeitenden gemeint seien, hängt von der Auslegung des

Ausdruckes rovg xa Koiva Ipyu^ofxivovg ab.

I. 5
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Gesetz, Männer sollten nicht mit Salben bandeln," ist blofs

pädagogiscb, um die Männer von welblscben Arbeiten zu ent-

fernen, wurde aber später nicht gehalten; Aescbines der Phi-

losoph hatte eine Salbenfabrlk. Bei dieser vollkommenen

Freiheit, der Menge der Schutzverwandten und Sklaven und

der Möglichkeit eines bedeutenden auswärtigen Absatzes durch

den Seehandel, endlich bei der Gröfse des inländischen Be-

sodürfnisses, welches durch die Fremden vermehrt wurde, blühten

alle Gewerbe, und Athen enthielt eine grofse Anzahl Fabriken,

welche eine Menge Arbeiter beschäftigten. Athenische Waffen

und andere Metallarbeiten, Geräthe, Zeuge, standen in grofsem

Rufe; Gerber, Waffenschmiede, Lampenmacher, Tuchmacher,

selbst Müller und Bäcker, welche Ihre Kunst vortrefflich ver-

standen, lebten im Überflufs/ Was die Preise der Waaren

betrifft, so sollte man glauben, sie wären verhältnifsmäfslg

sehr wohlfeil gewesen, da die Arbeiter, thells sogar die Auf-

seher, Sklaven waren, der Lohn nicht sehr hoch stand, und

völlige Gewerbefreiheit vorhanden war: allein die starke Aus-

fuhr vertheuerte sie wieder, sowie der hohe ZInsfufs und der

hiernach sich richtende grofse Gewinn, welchen die Fabrikan-

ten und Handelsleute nahmen. Indessen wurden viele Dinge,

wie Brod und Kleidung, in vielen Familien selbst bereitet.

9. Was Attika nicht selber erzeugte, empfing es durch

den Handel, und es konnte, die aufserordentlichsten Umstände

abgerechnet, wo Krieg die Zufuhr hemmte, nicht in Verlegen-

heit kommen, weil es anderer Länder Überflufs benutzte: seine

Lage an der See sicherte ihm selbst für die Zeit eines Mlfs-

wachses die erforderlichen Zufuhren , da Mifswachs nicht zu-

gleich überall eintritt, und nur die Binnenländer sich im Falle

schlechter Ernte nicht leicht mit Getreide versehen können."

Obgleich keine Insel, hat es doch alle Vortheile derselben,

" Petit. V, 6, 3.

* Um nur eine Stelle anzuführen, s. Xenopli. Denkw. d. Sokr. IT,

7, 3 — 6. Von der Ausfuhr der Fabrikarbeiten kann Wolf z. Leptin.

S. 252 nachgelesen werden.

' S. die Schrift v. Athen. Staat unter Xenophon's Werken, 2, 6.
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wohlgelegene und gute Hafen, in welchen es mit allen Winden

das Nothwendige empfangt, und selbst Gelegenheit zum Land-

handel; den Verkehr beförderte das gute Geld: der Kaufmann

war daher nicht genöthlgt Rückfracht zu nehmen, wiewohl es

auch daran nicht fehlte, sondern konnte baares Gelde ausführen."

Denn Verbote der Geldausfuhr sind im Alterthum unbekannt

und beim Mangel der Wechsel ungedenkbar. Brachten nicht

Seekriege und Kaperei eine Stockung im Handel hervor, so

kamen alle Güter der Auswärtigen nach Athen: hier konntest

man Fremdes so gut wie Eigenes geniefsen; was anderwärts

kaum einzeln zu bekommen war, fand im Piräeus sich zusam-

men/ Aufser dem Getreide, kostbaren Weinen, Eisen, Erz

und andern Handelsgegenständen aus allen Gegenden des Mit-

telmeeres führte man namentlich von den Küsten des schwarzen

Meeres Sklaven, Schiffbauholz, gesalzene Fische, Honig, Wachs,

Pech, Wolle, Takelwerk, Leder, Ziegenfelle und dergleichen,

aus Byzanz, Thrake und Makedonien gleichfalls Holz, Sklaven

und gesalzene Fische, ferner Sklaven aus Thessalien, wohin

sie aus dem Innern kamen, aus Phrygien und Mllet feine

Wolle und Teppiche ein/ Was SIcilien Süfses hat, sagt ein

politisch sehr gebildeter Mann,"' was Italien, Kypros, Lydien,

der Pontos, der Peloponnes, versammelt Athen durch seine

Meerherrschaft; aus diesem ausgebreiteten Verkehr leitet der-

selbe sogar eine Sprachmischung aus allen Mundarten daselbst

her und die Aufnahme barbarischer Wörter in den Gebrauch

des gemeinen Lebens. Dagegen verführte Athen seine eige-

nen Landeserzeugnisse und Arbeiten; aufserdem tauschten die

Athener Waaren um, welche sie anderwärts abholten. So

nahmen sie auf den Inseln und Küsten des Aegeischen

Meeres, zu Peparethos, Kos, Thasos, Mende, Sklone und

anderwärts Weine ein, welche nach dem Pontos gebracht

° Xenophon v. Einkommen 1, 3.

* Thukyd. II, 38. Isokr. Panegyr. S. 64 der Hall. Ausg.

' S. über die meisten dieser Gegenstände Barthel. Anach. Bd. IV,

319 d. Deutsch. Übers. Wolf z. Leptin. S. 252.

'' Vom Athen. Staat 2, 7-

5*
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wurden." Nur der Buchhandel war In Hellas nicht in dem

Grade eingerichtet, wie er im Römischen Reiche sich aus-

gedehnt hat. Die Hellenen hatten wie die Römer gebildete

Haussklaven, welche sie zum Abschreiben verv/enden konnten;

so war Philoxenos der Dithyrambiker früher Sklave bei Mela-

nippides dem Jüngern ; Eukleides läfst zu Megara, nach Platon's

Theätet, durch einen Sklaven ein philosophisches Gespräch

vorlesen; Rhianos der Dichter, der weise Aesop waren erst

Sklaven.* Ich übergehe anderes. Indessen gab es allerdings

Händler mit Büchern; in Sokrates' Zeit mufs in der Orchestra

des Dionysischen Theaters, natürlich zur Zeit wann nicht ge-

spielt wurde, ein Buchhandel gewesen sein; wo man des

Anaxagoras Bücher, wenn hoch, zu einer Drachme haben

konnte.' Ein späteres Beispiel von Buchhandel zu Athen

giebt das Leben des Stoikers Zenon.'' In Athen war schon

zu Eupolls' Zelten ein Büchermarkt (tu ßißxla):' aber es ist

sehr zu bezweifeln, ob geschriebene Bücher dort verkauft

wurden, da schwerlich damit die Orchestra bezeichnet ist,

sondern vielmehr ein bestimmter Ort auf dem grofsen Haupt-

markte. Der Name des Buchhändlers und Bücherschreibers

(ßißXioTT'jjXYig und ßißXioy^uipog) In den alten Komikern , die

Nothwendigkeit der Bücher zum Unterricht, das Vorhandensein

kleiner Büchersammlungen -^ sind keine Beweise für eine grofse

Ausdehnung des Buchhandels, dessen Bestehen in kleinerem

Mafsstabe In Abrede zu stellen Ich nicht beabsichtige. Ein

" Demosth. g. Lakrit. S. 935. 6.

* Becker Charikles Bd. I, S. 210 sagt im Gegentheil: „Diese Klasse

wissenschaftlich gebildeter Diener (der librarii) fehlt im Griechischen

Hause, wo alle Sklaven nur zu materiellen Zwecken verwendet wer-

den, gänzlich." Wenn derselbe behauptet, ich suchte jeden Gedanken

an Buchhandel in Platon's Zeiten zu entfernen, so ist dies nicht genau

gesagt.

' Dies ist der Sinn der meistentheils mifsverstandenen Stelle des

Piaton Apol. S. 26. D. E.

«^ Diog. L. VII, 2. V

' PolLix IX, 47.

/ Von diesen Punkten s. Becker a. a. O.
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ausgedehnter Buchhandel In die Ferne Ist noch weniger an-

zunehmen: woraus kelnesweges folgt, dafs sich die Bücher

nicht auch In die Ferne verbreiteten, nur nicht gerade auf

dem Wege eines organisirten Buchhandels. Des Euripides

Tragödien und seine Gesänge müssen In Sicilien sehr selten

gewesen sein, da nach der Niederlage des Attischen Heeres

\le\e Athener sich dort durch kleine Proben derselben rette-

ten, weil die Sikelioten die Euripideische Poesie liebten." In

Salmydessos fand Xenophon* von Schiffen, die nach dem Pon-

tes gefahren und dort gescheitert waren, nebst Buhebetten,

Kästchen und andern Dingen, die von den Bhedern (vavtü.Y^^oig)

in hölzernen Kisten verführt wurden, auch viele Bücher (ßlßXot)

:

in einigen Handschriften heifsen sie geschriebene Bücher

(^ßißXoi ysy^aixij.2ucci): aber dieser Zusatz Ist sehr verdächtig,

und es ist schwer zu glauben, dafs die Bheder viele ge-

schriebene Bücher nach dem Pontos führten: dafs sie un-

beschriebene als Fabrikat in Masse ausführten, Ist weit eher

anzunehmen. Ein Handel In die Ferne (ifXTto^la) mit Schriften 52

war in Platon's Zelten noch so auffallend, dafs Hermodoros,

welcher die Bücher dieses Schriftstellers damals In Sicilien

verkaufte, zu einem Sprichwort Anlafs gab: „Mit Beden

treibet Hermodoros Handelschaft." " Übrigens war die Schif-

fahrt zwischen den Hellenischen Staaten sehr belebt, und

die Handelschiffe scheinen eine beträchtliche Gröfse gehabt

zu haben; um aufserordentliche und spätere Beispiele nicht

anzuführen, so finden wir bei Demosthenes*' ein Handelsfahr-

zeug, welches aufser der Ladung, Sklaven und Schiffmann-

schaft über 300 Freie führte.

Athen hatte viele Einrichtungen zur Beschützung des

Handels und Handhabung der dahin einschlagenden Polizei.

Hierher gehören die Vorsteher des Emporiums {i7riiJi.£kY^Tut toC

" Pliitarch Nikias 29.

* Feldz. d. Kyr. VII, 5, l4.

" Cic. Br. an Alt. XIII, 21. Zenob. V, 6 mit den verwandten

Sammlungen, und Suid. in Aoyoicriv 'Epjmo^wpo; IjwwopeueTai.

^ G. Phorm. S. 910. 12.
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ilxTTo^io'j), zehn durchs Loos ernannte Männer;" die Agorano-

men, fünf in der Stadt, und eben so viele im PIräeus;* die

Metronomen, welche die Aufsicht über die Richtigkeit der

Mafse hatten, meines Erachtens zehn in der Stadt, und fünf

im Piräeus,'^ und deren Unterbediente wahrscheinlich die Pro-

53 metreten waren, welche das Getreide und andere Samenfrüchte

" Demosth, g. Lakiit. S. 9k\. \5. die Rede gegen Theokrines

S. 1324, 10. Dinarch g. Aristog. S. 81, 82, Harpokr. in eTTtpelv^Tv]?

IjuTTopiou, Suid. in iTrijueXrjTat , Lex. Seg. S. 255. Sigonius IV, 3 von

der Verfassung der x\thener.

* Diese Zahl giebt Harpokr. in txyopcLvo^xoi nach Aristoteles an;

die Lesart ist durch Bekker's genaue Ausgabe gesichert; die abweichende

in der verfälschten Blancardischen Ausgabe, wonach in der Stadt 15

gewesen sein sollen, verdient keine Berücksichtigung. Vergl. C. L Gr.

Bd. T, S. 337. b. In der Kaiserzeit kommen zu Athen blofs zwei Ago-

ranomen vor (C. I. Gr. N. 313).

" Bei Harpokration steht aufser der verfälschten Blancardischen

Ausgabe, die als Gesammtzahl 20, als Zahl derer in der Stadt 15 giebt,

in den übrigen so: rjcrav §8 xov dpi^fxov TrsvTsxat'S'exa, tig fjisv tov JIbl-

puia ^'ixu, it'ivtz ^' dq olcttv, was auch Bekker nach den Handschriften

gegeben hat, jedoch so, dafs die Zahlen nur mit ts', t' und e' bezeich-

net sind; die Handschrift D hat indefs le fxsv slg Iletpata, S- Ss stg

aaxu, welche Lesart auch in den Suidas übergegangen ist. Photios

hat in den zwei Artikeln über die Metronomen ^sxa tcv dpi^fxov (oder

Tov api^fxov S'sxa oder rov dpL^fjiov iS'), wv (auch ohne wv) ttsvts fxkv hv

aarei, irevre §s h Ileipaiet, und auch n'zvTB fxhv sg üstpaia, svv'sa ^^ etg

acTTu; Lex. Seg. S. 278 S'exa tqv apiS-piou, wi/ nivre ^'hv jjcav sv tw Het-

patEt, TrsvTs ^e ev aaTU. Die Gesammtzahl ist 15 bei Harpokr. in dem

Bekker'schen gewifs sichersten Texte, und es ist glaublicher, dafs

die Lesart des Harpokr. richtig sei in der Gesammtzahl als die bei Phot.

da sie die auffallendere und eine ungewöhnliche ist. Ob man nun

im Piräeus 5, in der Stadt 10 setzen solle, oder umgekehrt, ist eine

andere Frage. Unten Cap. 15 habe ich mich dafür entschieden, dafs auch

15 Sitophylaken waren, und zwar 5 im Piräeus, 10 in der Stadt: nach

dieser Analogie wage ich es bei Harpokr. zu schreiben: tlg pW tov

üsipaia TTspTe, ^exa ^' üg aa-rv. Man könnte zwar sagen, es seien an

beiden Orten 5 Metronomen wie 5 Agoranomen gewesen: aber wie

ich schon bemerkt habe, hat die Gesammtzahl 15 die Voraussetzung

der Richtigkeit gegen die Gesammtzahl 10 für sich.
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gegen Lohn vemiafsen." Überhaupt sorgte man genau für

Mafs und Gewicht; ein schätzbares Bruchstück eines darauf

bezüglichen Volksbeschlusses habe ich in den Beilagen mit-

getheilt/ Das Zutrauen Avar in Hellas gering, doch besafsen

es grofse Häuser in allen Hellenischen Ländern und konnten

Geld aufnehmen auf ihren Namen:'" Kaufleute aus gewissen

Städten, wie die Phaseliten, Avarcn als unzuverlässig verrufen.''

Fehlendes Zutrauen ersetzte die Bürgschaft, nach Athenischen

Gesetzen gültig auf Jahresfrist. " Auch die Strenge der Schuld-

gesetze war dafür förderlich: denn die Wichtigkeit desselben

für Handel und Erwerb blieb den Athenern nicht verborgen.-^

„In den Athenischen Gesetzen," sagt Demosthenes, „sind viele

vortreffliche Schutzmittel für den Gläubiger; denn der Handel

geht von den Verleihenden aus, ohne welche kein Fahrzeug,

kein Schiffer, kein Reisender abfahren könnte, nicht aber von

den Borgenden": selbst ein Bürger, der als Kaufmann dem

Gläubiger das Pfand entzog für eine auf Bodmerei ausgeliehene

Summe, konnte sogar am Leben gestraft werden.^ Nicht

minder ernsthaft waren die Verordnungen gegen falsche An- 54

kläger der Kaufleute und der Schiffer/ Ihre Streitigkeiten

gehörten ehemals vor die Nautodiken' als Gerichtsvorstand oder

" Harpokr. in TTpo^uETpr^Tat, Lex. Seg. S. 290. u. a.

* Beilage XiX.

' Demosth. g. Polykl. S. 1224. 3.

'' Demosth. g. Lakrit. im Anfang.

' Demosth. g. Apatur. S. 901. 7.

f Demosth. f. Phorm. S. 958.

^ Demosth. g. Phorm. S. 922. Auch fand Gefängnifsstrafe gegen

säumige Schuldner statt, jedoch nur in Ilandelsachen. S. Hudtvvalker

V. d. Diät. S. 152 f.

'' Rede g. Theokrines S. 1324. 1325. vergl unten Buch III, 10.

' Von ihnen s. Sigonius R. A. IV, 3. Pelitus V, 5, 9. Matthiä

Mise. Philol. Bd. I, S. 247. Att. Procefs von Meiei- und Schönemann

S. 83 ff. Heffter die Athen. Gerichtsverf. S. 40l (vergl. S. l64), de

Vries de fenore nautico S. 103 ff. Baumstark de curatoribus emporii

et nautodicis, Theod. Bergk Zeitschrift f. Alt. Wiss. 1845. N. 119-

Schümann Antt. iur. publ. Gr. S. 268. Merkwürdig ist, dafs sie ehe-

mals auch die ypacj»] ^evta? einleiteten.
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als Ricliter; später hatten unstreitig die Thesmotheten die

Einleitung dieser RechtsVandel. Bei den Rechtsachen zwi-

schen Bürgern verschiedener Staaten fand vermöge beson-

derer Verträge eine Appellation aus dem einen Staate in den

andern statt. ° Schon zu Lysias' Zelten versammelten sich die

Nautodlken durchs Loos eintretend im Gamelion, um im Win-

ter zu richten, wenn die Schiffahrt ruht,* damit die Kauf-

leute und Schiffer nicht an der Verfolgung ihrer Geschäfte

verhindert würden: so vortheilhaft dieses war, so wurden doch

nicht alle Nachthelle für die Handelnden dadurch entfernt,

indem, wenn der Prozefs nicht im Laufe des Winters ent-

schieden war, entweder die Parteien denselben zum Schaden

ihres Gewerbes im Sommer fortsetzen mufsten, oder der

Rechtshandel bis zum folgenden Winter liegen blieb und

andern Richtern übergeben wurde. Xenophon*" schlägt vor,

der Behörde des Emporlums einen Preis zu setzen für die

schnellste und gerechteste Entscheidung der Handelsachen:

und wirklich wurde bald hernach, in den Philippischen Zeiten,''

diesem Übel durch die Einführung der monatlichen Prozesse

(&lJLixY,voi hiHai) gesteuert, zu welchen die Rechtshändel über

Handelsachen, Eranos, Mitgift und Bergsachen gehörten.'

55 Diese fanden in den sechs Wintermonaten statt, damit die

Seefahrer schnell ihr Recht erlangend absegeln könnten;^

und ein Prozefs durfte nicht, wie einige glaubten, durch diese

ganze Zeit hingeschleppt, sondern mufste binnen Monatfrist

entschieden werden.^ Endlich duldeten die Hellenen auch

" Dies sind die 5ixai aito cufzßoXwv.

* Lysias Trspt S'rjfjioo-. a^ix. S. 593.

* Vom Einkommen 3.

"^ S. die Rede über Halonnesos S. 79. 18 ff.

' Pollux VIII, G5. 101. Suidas in sjujuiv^voi ^Uoll aus Harpokr. in

dems. Wort, Lex. Seg. S. 237. Von den Bergsachen habe ich dasselbe

erwiesen in meiner Abhandlung über die Silberbergwerke von Laurion

in den Denkschr. d. Berl. Akad. d. Wiss. v. 1815.

/ Demoslh. g. Apalur. S. 900. 3. Petitus V, 5, 9.

^ S. die Rede über Halonnesos, Lex. Seg. und Petitus a. a. O.

Salmasius de M. ü. XVI, S. 691.
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eine Art Handelsconsiiln in der Person des Proxenos eines

jeden Staates, welcher in Folge der öfTentllcben Gastfreund-

schaft als freiwilliger Geschäftträger desselben verpflichtet

w^ar sich der Bürger anzunehmen , die am Orte handelten.

Starb zum Beispiel in einem Platze ein Herakleote, so mufste

sich der Proxenos von Herakleia vermöge dieser seiner Stellung

über das hinterlassene Vermögen unterrichten." In Argos

nimmt der Herakleotische Proxenos, als ein Herakleote da-

selbst dem Tode nahe war, von diesem sein Vermögen in

Empfang.*

Unter den vielen Vorschlägen zur Beförderung des Han-

dels, welche Xenophon in der Schrift vom Einkommen thut,

findet sich nirgends eine Ermahnung zur Herstellung der

Handelsfreiheit: entweder lag diese nicht im Gesichtskreise des

Alterthums, oder sie mufs vollkommen bestanden haben. Letz-

teres behauptet ohngefähr Heeren:^ „Man wufste nichts,"

sagt er, „von einer Handelsbilanz ; und alle die daraus fliefsen-

den gewaltsamen Mafsregeln blieben daher natürlich unbekannt.

Man hatte Zölle, so gut wie wir. Aber sie hatten nur die

Bestimmung die Staatseinkünfte zu vermehren; nicht wie bei

den Neuern, durch Entfernung dieser oder jener Waaren die

Erwerbthätigkeit zu lenken. Man findet keine Ausfuhrverbote 56

der rohen Producte, keine Begünstigung der Manufacturen auf

Kosten der ackerbauenden Klasse. In diesem Sinne also war

Freiheit der Gewerbe, des Handels und des Verkehrs. Und
dies war Regel. Wohl mag man indefs da, wo alles durch

die Umstände, nicht nach einer Theorie sich bestimmte, einzelne

Ausnahmen, vielleicht einzelne Beispiele finden, dafs der

Staat sich auf einige Zeit ein Monopol anmafste. Aber wie

weit ist es noch von da bis zu unserem Mercantil- und Zwang-

system." Wie viel Wahres hierin liege, verkenne ich nicht;

aber auch die Rückseite mufs gezeigt werden. Nach den

" Demosth. g. Kallipp. S. 1237. l6.

* Ebendas. S. 1238. 27.

" Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der Völker

der alten Welt, Bd. III, S. 283.
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Grundsätzen des Alterthums, welche nicht etwa blofs wissen-

schaftlich, sondern von der Gesammthelt des Volkes anerkannt

lind In der Natur der Hellenen tief gewurzelt waren, umfafst

und beherrscht der Staat alle menschlichen Verhältnisse. Nicht

blofs In Kreta und Lakedämon, zwei völlig abgeschlossenen und

für Handelsfreiheit unempfänglichen Staaten, sondern überall

in Hellas, selbst im überfreien Athen, war der ärmste wie

der reichste Bürger überzeugt, dafs der Staat das Eigenthum

aller Einzelnen In Anspruch nehmen könne: jede Beschränkung

im Umsätze desselben, nach den Umständen verfügt, erschien

als gerecht, und konnte erst dann als Beeinträchtigung ange-

sehen werden, seit des Staates einziger Zweck In die Sicher-

stellung der Personen und des Eigenthums gesetzt wurde:

was keinem der Alten jemals einfiel. Im Gegentheil wurde

aller Verkehr und Handel als bedingt durch den Staatsvereln

betrachtet, weil jene erst durch geordnetes Zusammenleben

möglich werden: hierin lag zugleich das Recht des Staates,

den Verkehr zu bestimmen, ja thellwelse dessen Vorthell an

sich zu relfsen. Wer damit nicht übereinstimmte, gehörte

nicht in den Staat, und konnte ausscheiden. Aus dieser An-

sicht gingen die Monopole des Staats hervor, welche nicht

selten, aber auch nicht dauernd gewesen zu sein scheinen: ihre

Einträglichkeit hatte man an Privatleuten erprobt, welche sich

durch Aufkäuferei solche verschafft hatten.'' Doch muthete

57 gewifs kein Freistaat jemals seinen Bürgern zu, was nur in

tyrannisch regierten Ländern geschehen kann, dafs sie dem

Staate die Waaren für sein Monopol in bestimmter Menge

und zu bestimmtem niedrigen Preise erzeugen sollten. Der

Alleinhandel mit dem Blei, welchen Pythokles den Athenern vor-

schlug, schadete keinem Bergbauer, wenn anders der Vorschlag

ausgeführt ward: die Hervorbringenden sollten vom Staate den-

selben Preis erhalten, um welchen sie vorher verkauft hatten.*

Eben so unschuldig ist das Bankmonopol, welches die Byzantier

" Vergl. Aristot. Polit I, 11. Bekk.

* S. oben 6 zu Ende.
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in einer Geldverlegenheit einem Einzigen verkauften." Un-

gerechter mag das Verfahren der Selymbrlaner in einer Flnanz-

noth gewesen sein, dafs sie alle Getreidevorräthe mit Ausschliifs

des jährlichen Bedarfs eines jeglichen zu einem bestimmten

Preise an sich nahmen, und hernach zu einem höhern Preise

verkauften mit Freigebung der Ausfuhr, welche vorher nicht

statt gefunden hatte/ Doch wie viele Arten von Monopolen

mögen in Hellas noch gewesen sein! "Wahrscheinlich war es

Grundsatz der Staaten, in Geldverlegenheiten danach zu grei-

fen.'' Überdies finden sich genug Beweise, dafs die Staaten

Ausfuhr und Einfuhr nach Zweck und Bedürfnifs leiteten, was

mit völliger Handelsfreiheit eben nicht stimmt. Aristoteles''

setzt fünf Gegenst'ände der Staatsklugheit als die wichtigsten,

Finanzen, Krieg und Frieden, Sicherung des Landes, Einfuhr

und Ausfuhr, Gesetzgebung: in Bezug auf Einfuhr und Aus-

fuhr müsse man wissen, wie viel Lebensmittel der Staat be-

dürfe, wie viel davon im Lande erzeugt oder eingeführt werden

könne, und welcher Einfuhr und Ausfuhr der Staat benöthigt

sei, um Übereinkunft und Verträge zu schllefsen mit denen,

deren man hierzu sich bedienen müsse. Der Handel war also

ein Gegenstand der Staatskunst, woraus vielfältige Beschrän- 58

kungen und anderseits Begünstigungen entstehen mufsten.

War auch nicht die Ausfuhr aller Erzeugnisse des Bodens

aufser dem Öl von Solon verboten,' so erkannte dieser doch

ungeachtet seines freien Sinnes die Zulässigkeit solcher Verbote

an : und auch die ölausfuhr wurde, vermuthlich nicht erst unter

Hadrian, sondern schon in altern Zelten so geregelt, dafs erst das

Bedürfnifs des Staates gesichert wurde; der Ausführende mufste

bei Strafe des Verlustes das Auszuführende mit Angabe derer,

von denen er es bezogen hatte, declariren (a7roy§d(psT^ai)/

" S. das zweite Buch der Aristotelischen Ökonomik 2, 17.

* Ebendas.

' Vergl. Aristot. Polit. I, 11.

'^ Rhetor. I, 4.

' S. üben 8.

f C. I. Gr. N. 355.
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Die Getreideausfuhr war in Attika immer verboten;" andere

Staaten hatten gewifs ähnliche Gesetze, wie die Selymbrianer

wenigstens zur Zeit des Mangels die Kornausfuhr sperr-

ten.* Auch gab es in Athen viele andere Waaren, deren Aus-

fuhr verboten war («tto^^vjt«) , wie Bauholz, Pech, Wachs,

Tauwerk, Flachs, Askome, Dinge welche für Bau und Aus-

rüstung der Flotte vorzüglich wichtig waren." Man könnte

zwar glauben, dafs diese Sperre blofs gegen die Peloponnesier

während des Krieges bestand;'' aber wie oft genofs denn Hel-

las die Segnungen des Friedens? Auch Staaten, welche Über-

fiufs an Holz hatten, gaben die Ausfuhr desselben nicht

unbedingt zu, sondern es bedurfte der Verträge, worin die

Bestimmungen sehr genau gemacht wurden. So bewilligte

Amyntas II. von Makedonien durch Vertrag den Chalkidiern

Ausfuhr des Peches und aller Arten von Holz zum Bau der

Häuser, für den Schiffbau brauchbarer Hölzer aber mit der

Beschränkung, dafs Tannenholz (ßXaripa) nur für den Bedarf

des Staates ausgeführt werden dürfe, nachdem derselbe vorher

mit dem König darüber Rücksprache genommen , alles gegen

" Ulpian zu Demosth. g. Timokr. S. 822.

* Nach dem zweiten Buche der dem Aristoteles zugeschriebenen

Ökonomik.

•^ S. hierüber Aristoph. Frösche 365. 367. und Schob desgl. Span-

heim zu dieser Stelle und Casaub. zu Theophr. Char. 23. Das Verbot

der Ausfuhr von Schiffbauholz kann man selbst ohne ausdrücklichen

Beweis annehmen, da Attika gerade daran Mangel hatte. Die Erwäh-

nung des Verbotes der Holzausfuhr bei Theophrast, welche mit einer

für Athen unwahrscheinlichen, einem Einzelnen gegebenen Erlaubnifs

zollfreier Ausfuhr in Verbindung steht, scheint sich auf Makedonien

zu beziehen, was der Zusammenhang anzunehmen erlaubt und räth.

tiber die cVxw/jiaTa s. zu den Urkunden vom Seewesen S. 106 ff. Die

dort weggelassene Stelle des Thom. M. in BvXaxog sagt nichts Be-

stimmtes aus.

'^ Wohin auch Aristoph. nebst dem Schob a. a. O. und Aristoph,

Bitter 278 führt.
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die tarifmäfsigen Zölle." Andokides/ von Riiderhölzern spre-

chend, bemerkt, Arclielaos der König von Makedonien habe

ihm vermöge väterlicher Gastfreundschaft gestattet soviel er

wolle auszuführen: es war also eine ausdrückliche Erlaubnifs

zur Ausfuhr erforderlich. Dafs der Krieg nothwendige Be-

schränkungen mit sich brachte, versteht sich von selbst: Athens

"Waffenfabriken lieferten vielen Staaten den Bedarf; daher

natürlich gegen diejenigen, welche dem Feinde Waffen zu-

führten, Gesetze nothwendig waren : wie Timarch verordnete, 59

dafs mit dem Tode bestraft werde, wer dem Philippos Waffen

liefere oder Schlffgeräthe.'" Noch mehr: auch die Einfuhr

wurde in Kriegszeiten untersagt, wie der Böotischen Dochte,

wahrhaftig nicht wie Casaubonus aus Aristophanes' Scherzen

schlofs,'^ weil man dadurch Brandstiftung befürchtete, sondern

weil überhaupt alle Einfuhr aus Böotlen verboten war, um
dieses Land durch Hemmung des Verkehrs zu ängstigen, wie

Aristophanes selbst beweist. ' Ebenso hatte Perlkies nach

desselben Dichters Acharnern^ und vieler Schriftsteller Zeug-

nifs die Megarer von allem Verkehr mit Attika ausgeschlossen,

um sie zu drücken. Im fünfzehnten Jahre des Peloponnesi-

schen Krieges erklärten die Athener Makedonien, das Reich

des Perdlkkas, in Blokadestand.^ Athens Meerherrschaft eignete

sich das Recht zu, einen beständigen Handelsdespotismus

auszuüben: es kannte den Vortheil seiner Seestellung, den

" Olynthische Inschrift zu Wien, bei Arneth Beschreibung der

zum k. k. Münzkabinet gehörigen Statuen u. s. w. (Wien 1846) S. 4l,

behandelt von Sauppe Inscrippt. Maced. quattuor S. 15 ff.

* Von seiner Rückkehr S. 81.

*' Demosth. de fals. leg. S. 433. 4. vergl. die Anm. z. Petit.

A. G. S. 517 der Wessel. Ausg.

'' Aristoph. Acharn. 9iG. und der Schob Casaub. a. a. O.

• Acharn. von Vs. 860 an.

/ Vergl. bes. das Inhaltverzeichnifs dieses Stückes, Thukyd. I, 139»

Plutarch Perikl. 30. Diodor XII, 39 ff.

^ Thuk. V, 83. xarlxXYjcrav ^e tou cturou -^n^wvoq xcu Maxt^ovlcLf X T

*A^v]vatot IXep^txxay. Eine grammatisch schwierige Stelle j aber der |

Sinn kann kein anderer sein.
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der geistreiche Verfasser der Schrift vom Attischen Staate In

jeder Beziehung vortrefflich hervorgehoben hat. Jede Stadt,

bemerkt er unter anderem," bedarf irgend einer Einfuhr oder

Ausfuhr; beider kann sie nicht theilhaftig werden, wenn sie

nicht den Meerbeherrschern unterth'anig ist; von diesen hängt

alle Ausfuhr des Überflusses anderer Staaten ab. Hat ein Staat

Überfliifs an Schiffbauholz, an Eisen, Kupfer, Flachs, ^Vachs;

wohin soll er es umsetzen, wenn der Beherrscher des Meeres

ihm nicht die Erlaubnifs glebt? „Auf diesen Erzeugnissen

beruht meine Flotte; von dem beziehe ich Holz, von dem

Eisen, von dem Kupfer, von dem Flachs, von dem Wachs.

Aufserdem wird man nicht gestatten, diese Erzeugnisse an-

derswohin zu verführen, zu denen die unsere Gegner sind,

oder man wird jenen den Gebrauch des Meeres nehmen, falls

sie dorthin ausführen.* Ich habe ohne Mühe alles dieses aus

der Erde durch das Meer; kein anderer Staat aber hat hiervon

zwei Dinge, keiner zugleich Flachs und Holz, oder Eisen und

Kupfer, sondern einer dies, der andere das." In den Zelten

der Macht Athens, während des Peloponnesischen Krieges,

wurde der Hellespont von den Athenern bewacht, und es war

dort eine eigene Behörde aufgestellt (die Hellespontophylaken,

wie sie meines Erachtens helfsen); ohne Bewilligung der Athe-

ner konnte aus dem Pontos, oder aus Byzanz, kein Getreide

nach Irgend einem Orte geführt werden; in dem Falle einer

Bewilligung wurde bestimmt, bis zu welcher Höhe jährlich

dem begünstigten Staate die Einfuhr gestattet sei, und das

Einzuführende mufste bei der aufgestellten Athenischen Behörde

declarirt werden.' Im Kriege, der, wie schon bemerkt, ebenso

sehr durch Handelsperre als mit den Waffen geführt wurde, legte

60 man Beschlag auf die Schiffe, kaperte, hielt Fahrzeuge an oder

'» 2, 3. H. 12.

* So verstehe ich die Worte v. Staat der Athen. 2, 11. «po? JV

TQvroig aXKoce aysiv ovk lacrou<rti', otrivsg awiitaXoL yj^uiV eicti/, rj ov XP*]*

coviai TyJ Sa>.aTTyj,

* Decrete für Methone Beilage XXI. Das Declariren heifst dort

<ypa(j)scr;&at, C. I. Gr. N. 355. 1569 und sonst d7ioypd^z<r^at.
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nahm sie weg, selbst solche, gegen welche der Staat dazu

nicht berechtigt hatte: durch die Prlsengerlchte zu dem unge-

recht verlornen Gute wiederzugelangen war äufserst schwer.

Dafs diese Mafsregehi der Athener den äufsersten Hafs erzeug-

ten, kann nicht befremden: gegen den Volksbeschlufs wider

die Megarer thaten selbst die Spartaner Einsprache; dafs er

nicht zurückgenommen wurde, war der nächste Vorwand zur

Unternehmung des Peloponnesischen Krieges.

Die Athener suchten durch mancherlei Beschränkungen

der Handelsfreiheit für Ihren vermeinten oder wahren Vorthell

zu sorgen. Man wollte durch solche die Zufuhr erzwingen

thells solcher ^Vaaren, die dem Lande nothwendig waren,

thells anderer, die auf den Markt Im Athenischen Hafen ge-

bracht werden sollten, um dort verkauft zu werden, damit

derselbe ein allgemeiner Stapelplatz würde. Diese Verord-

nungen sind thells aufserordentllch hart. So durfte kein Ein-

wohner anderswohin als In das Attische Emporlum Getreide

führen: gegen den dawider Sündigenden fand Phasis sowie

Eisangelle Statt. " Ebenso war festgesetzt, wie viel von jeder

Ladung Getreide, welche im Hafen angekommen war, in Athen

selbst bleiben müsse, wie ich unten zeigen werde. Aufserdem

durfte, was äufserst beschränkend war, kein Athener oder

Attischer Schutzverwandter Geld ausleihen auf ein Fahrzeug,

welches nicht mit Rückfracht nach Athen zurückkehrte, Ge-

treide oder andern Waaren.* Hört man freilich auf Salma- 61

slus,*^ so bezöge sich dieses Gesetz blofs auf den Getreidehandel,

und es wäre nur nicht erlaubt gewesen, Geld zu verleihen,

* S. unten 15.

* Demosth. g. Lakrit. S. 9^'*!. 9— 20. aus dem Gesetz: *Ap'yvpiQv

^\ juv] h^zXvai SK^owai AS-vjvatcüi; y.a.1 twv jusTotxooi; xZv A^yji/yjcrt usxot-

xovvtbiv juiyj^ei't, \).y\^\ wi/ outoi xvpioi eicnv , £1? vavv tjTif oiv jui>] )uieX7tr|

a^etv ucTQv 'A^yj^a^e, xai raWa ra yEypafJLfxsvu Ttepi exacrrou

auTwi/. Die letzten Worte zeigen^ dafs noch viele Bestimmungen

folgten, welche der Redner wegläfst, und in diesen waren ohne Zweifel

auch die übrigen Waaren einzeln oder im Allgemeinen angegeben.

' De M. U. V, S. 193 ff.
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womit auswärts Getreide gekauft werden sollte, aufser mit

der Verpflichtung, dafs das Getreide nach Athen geführt werde:

diese Meinung ist aber gänzlich ungegründet. Die Verordnung

lautet vielmehr so, dafs auf kein Schiff könne Geld geliehen

werden, welches nicht Getreide nach Athen führe : wäre dieses

aber der vollständige Inhalt, so hätte gar kein Geld auf See-

zins gegeben werden können, aufser auf Getreideschiffe. Da
dieses nun sicher falsch ist, so ist offenbar, dafs wir das Ge-

setz unvollständig besitzen: welches auch beim Demosthenes

gegen Lakritos hinlänglich bezeichnet ist: das Getreide, als

das Wichtigste, war nur zuerst und ausdrücklich genannt.

In mehren Stellen wird deutlich gesagt, man dürfe überhaupt

in kein fremdes Emporium borgen, ohne dafs das Getreide

genannt wäre.* In dem Bodmereivertrag beim Demosthenes

gegen Lakritos, auf welchen Fall gerade das Gesetz angewandt

ist, wird gar nicht festgesetzt, weder dafs Getreide noch was

sonst als Rückfracht genommen werden solle: und der Schuld-

ner behauptete sogar selbst, er habe Eingesalzenes und Koer

W^ein als Rückfracht nach Athen bringen wollen:* auch wird

62 in keiner ähnlichen Urkunde jemals die Art der Waare be-

stimmt, welche als Rückfracht genommen werden müsse, son-

dern nur die Hypothek und dafs Rückfracht von gleichem

Werth genommen werden solle: wie wäre es endlich möglich,

die Waare zu bestimmen, welche als Rückfracht einzunehmen

sei, da der Kaufmann nach den Verhältnissen und seinem

Vortheile wählen mufs, und keine sichere Rechnung voraus-

machen kann ? Man kann dagegen wohl sagen, es würde auch

unklug gewesen sein zu bestimmen, dafs überhaupt Rückfracht

** G. Lakrit. a. a. 0. xul S'txy] äutw juiv] ecrrw rtBpl tou dpyvploVj o av

IhS"« aXkoa-k TTv] ^ ^A^r\va^e. Demosth. g. Dionysodor S. 12S4. 15;

ort ohx av ^ctvBtcraifXBv elg trspov efxnopiov ou^ii/ aXV ij sU ABrivag. Die

Stelle g. Lakrit. S. 94l. 15: hav ^e rig Ix^w napu raux, zlvai n^V ^da-iv

xai rriv onto-yput^rlv tou apyvpLOV npoq Tovq s7ri/jisX»]Ta?, xaS-a Trspt tr^t; i/ewg

xat TOU c-lrov el'pyjTat, xaxa rauT«, beweist hiergegen aus vielen

Gründen nichts.

* S. 933. 15.
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genommen werden müsse, da der Kaufmann es ja zweckmäfslger

finden konnte, keine Rückfracht zu nehmen, sondern leer zu

fahren; aber man sieht doch, dafs bei der Ausleihung auf

Hin- und Herfahrt jedenfalls Rückfracht genommen werden

mufstc: die Fälle, dafs durchaus keine Art von Fracht nach

Athen vorgekommen Aväre, mögen zu selten gewesen sein,

als dafs das Gesetz in Bezug auf Geldverleihung darauf Rück-

sicht genommen hätte; und mindestens wird man zugeben

müssen, dafs nicht Geld auf ein Schiff oder dessen Waare aus-

geliehen werden konnte, aufser unter der Bedingung, dafs das

Schiff nach Athen zurückkehre: denn es steht zu deutlich in

den Quellen, es dürfe nicht Geld verliehen werden in ein

anderes Emporium als nach Athen, und ,,Geld verleihen in ein

anderes Emporium", helfse nichts anderes als Geld verleihen

auf ein Schiff, welches nicht nach Athen zurückkehrt." Wir
müssen also zugeben, dafs allgemein auf kein Schiff noch auf

die darin befindliche Waare Geld in Athen ausgeliehen werden

konnte, aufser unter der Verpflichtung der Rückkehr nach

Athen: damit kein Athenisches Vermögen zum Vorthell eines

fremden Handelsplatzes benutzt würde. Hiermit steht die Er-

laubnifs, Geld allein auf die Zeit der Fahrt nach einem Orte

mit Ausschlufs der Rückfahrt (krs^o-nrXo'uu) auszuleihen, in keinem

Widerspruch. Wenn einem Schiffer von Athen bis Rhodos

Geld geliehen wird, ohne dafs er das Geld erst in Athen,

nachdem er wieder angekommen, zu bezahlen hatte, sondern er

dasselbe gleich in Rhodos wieder erstatten mufs, so folgt

hieraus nicht, dafs er nicht wieder zurückkehren müsse; ge-

setzlich ist er hierzu verpflichtet, ebenso gut als ob ihm das

" Man vergleiche nur Demostli. g. Lakrit. S. 9^1 und Demosth.

g. Dionysodor S. 1284. Die abweichenden Darstellungen von Platner

Att. Procefs und Klagen Bd. II, S. 358 ff. und de Vries de fen. naut,

S. 22 f. sind zwar, zumal die des ersteren, sehr ansprechend; aber ich

habe mich davon nicht überzeugen können. Höchstens könnte aus

seiner Darstellung folgen, dafs die Athenische Handelspolitik in diesem

Punkte falsch gewesen ; aber falsche Handelspolitik haben viele Staaten

lange Zeit hindurch befolgt und befolgen sie noch.

I. 6



82 Buch I, 9.

Geld bis zur Rückkehr nach Athen geliehen wäre: der Unter-

schied ist nur, dafs in jenem Falle der Gläubiger die Gefahr

blofs der Hinfahrt, in diesem auch der Herfahrt trägt."

63 Unter der Bedingung der Rückfahrt nach Athen kann auch

auf die Zeit der Hinfahrt allein Geld verliehen werden:

schlechthin verboten ist dieses nur alsdann, wenn das Schiff

nicht wieder zurückkommen will. Übrigens waren auf die

Verletzung dieses Gesetzes schwere Strafen gelegt: auf anders

ausgeliehenes Geld konnte nicht geklagt werden; die Fehlen-

den durfte man mittelst einer Phasis verfolgen;* der Borgende,

wenn er nicht zurückkam, konnte folglich am Leben gestraft

werden. * Wie man auch durch Verträge mit andern Staaten

die Zufuhr erzwang, davon liefert die merkwürdige Verhand-

lung mit den Städten der Insel Keos ein Beispiel, vermuthlich

eines von vielen: nach diesem Abkommen mit Keos darf der

vorzügliche Röthel dieser Insel nirgendshin als nach Athen

ausgeführt werden, und auf keinem andern Fahrzeuge als

welches vom Staate, wir wissen nicht ob von Athen oder von

Keos, bezeichnet worden.'' Wenn nun die freisinnigen Athener

" Man hüte sich gegen diese Ansicht etwa' die Stelle des Demosth.

g. Dionysodor S. 1284. 8 — 20 gebrauchen zu wollen; denn diese, rich-

tig verstanden, stimmt hiermit vollkommen überein. Wenn dort Dio-

nysodor und Parmeniskos Geld borgen wollen für die Fahrt von Athen

nach Ägypten und von da nach Rhodos, so ist dieses eTsporckow ohne

Verpflichtung der Rückkehr: worein die Ausleihenden eben nicht wil-

ligen dürfen. War krsponXovv ausgeliehen, so wurde natürlich Rück-

fracht oder Rückkehr in dem Vertrage nicht stipulirt, da jene nicht

zur Hypothek diente; es genügte die Überzeugung, dafs der Rheder

wieder zurückkommen werde. Diese konnte man sich leicht verschaffen;

z. B. in den Fällen bei Demosthenes gegen Phorniion halte der Kauf-

mann schon Geld dfjL^oTsponXovv aufgenommen, ehedenn ihm noch etc-

po-nkow geborgt wurde. Übrigens vergl. über die hier einschlagenden

Begriffe I, 25.

* Dem. g. Lakrit. a. a. O.

^ Demosth. g. Dionysod. S. 1295. 8 ff. wo der Zusammenhang

dahin leitet.

** S. Beilage XVIII.
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solclie Beschränkungen des Handels für die Einwohner Athens

und durch Verträge auch für andere machten, so läfst sich

denken, wie anderer Staaten Gesetze beschaffen sein mochten.

In Aegina und Argos scheinen sogar frühzeitig Attische Fa-

brikale verboten worden zu sein, wiewohl aus einem angeblich

religiösen Grunde, und zunächst für den heiligen Gebrauch."

•Auch im Innern Verkehr war kelnesweges unbeschränkte Frei-

heit, und konnte bei den Grundsätzen der Alten, bei welchen

sich, nur auf eine andere Weise als bei uns, die Polizei doch >

in alles mischte, nicht vorhanden sein. Taxen waren nicht

unbekannt: Athen setzte in Arlstophanes' Zelten einmal den

Salzprels auf ein Bestimmtes herab, was jedoch nicht lange

anhielt, wahrscheinlich weil Mangel eintrat.'^ Beim Getreide

finden wir allerdings eine grofse Freiheit der Preise: doch

setzte man verderblicher Aufkäuferei Grenzen. Der Klein-

handel auf dem Markte war ehemals nach der Strenge des

Gesetzes den Fremden untersagt; jedoch findet er sich erlaubt

gegen eine Abgabe, welche vom Schutzgeld der ansäfslgen

Fremden verschieden ist. '^ Auf den Grofshandel im Emporium

aber ist dieses nicht zu beziehen.

Das Emporium der Athener ist im Piraeeus ; seit man

diesen hob, verschwindet der Phalerlsche Hafen für den Han-

del und die Seemacht. Der Piraeeus Im weitern Sinn'' begreift

drei besondere geschlossene Hafenbassins, das gröfste, welches

auch Piraeeus im engeren Sinne genannt werden kann, eigentlich

" Herodot V, 88.

* Aristoph. Ekkl. 809 und Schob

' Demosth. g. Eubulid. S. 1308. 9. S. 1309. 5. wo dies heilst

^svixa, Tskeiv.

^ So Kallikrates oder Menekles beim Schob Aristoph. Frieden l44.

Daselbst ist nur der erste Hafen von den dreien genannt; da man

dieses nicht bemerkte, ist die falsche Ansicht entstanden, der auch ich

in dem Buche über die Seeurkunden S. 64 gefolgt bin. Die richtige

Bestimmung der Häfen hat zuerst Ulrichs gegeben: Ot Xtjuei/s; xai ra

jjiaxpa T8/;)^r) i^v *AS^y]vwv, Athen 1843. 8. (abgedruckt aus dem 'EpavtcrTv];)

;

vergl. denselben Zeitschrift für Alt. Wiss. 1844. N. 3 ff. in der Ab-

handlung „über das Attische Emporium im Piräeus."

6*
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aber der Hafen des Kanlliaros (Kai&u^ov Xiij.y^v) lieifst, das

mittlere oder Zea und ein drittes kleineres in Munycliia. An
allen drei Bassins waren Schiffhäuser für die Kriegsflotte, am

Hafen des Kantharos zugleich das grofse Seezeughaus (j-^svo-

S-y'.vv;). Die sämmtlichen grofsartigen Gebäude für das Krieg-

seewesen im Hafen des Kantharos, wo jedoch nur der vierte

Thell" der Schiffiiäuser sich befand, scheinen auf der Piraei-

schen Halbinsel zunächst dem Eingange d^s benannten Hafens

' gelegen zu haben; weiter einwärts war der Emporialhafen, an

dessen Ufer das Aphrodision (ein jedem Hafen des Alterthums

sehr nolhwendiges Helligthum) und weiter im Umkreise fünf

Stoen erbaut waren,* deren eine die lange hiefs/ An densel-

ben werden die Lagerhäuser («-oT-aVsi^^) und ähnliche Anstalten

64 gelegen haben.'' In einer dieser Stoen oder Ihnen nahe dicht

am Ufer war auch das Deigma, " wo die Verkäufer die Proben

" Ich sage absichtlich „der vierte Theil", nicht nur „ohngefahr

der vierte Theil". Nach dem Werke über die Seeurkunden S. 68 sind

im Hafen des Kantharos 96, in Munychia 82, in Zea \dG Schiffiiäu-

ser: nach Stiabo ist aber anzunehmen, dafs ihrer ursprünglich 400, zur

Zeit jener Urkunde aber nur nicht alle wieder hergestellt waren: und

nach den Zahlen, welche in den Urkunden vorkommen, darf man wohl

setzen, es seien ursprünglich im Hafen des Kantharos 100, in IMuny-

chia 100 und in Zea 200 gewesen.

* I allikrates oder Menekles ebendas.

' Demosth. g. Phormion S. 918. Thukyd. VIIT, 90. Pausan. I, 1,3.

Ver^l. Ulrichs S. 21 der erstem Schrift. Nach Thukydides haben die

Yierhundert sie durchbaut (S^iwxo^o'jtxy]<rai/), das heifst entweder in zwei

Theile getrennt oder durch eine Mauer von der anstofsenden Gegend

getrennt. Die ursprüngliche Anlage kann von Perikles gemacht sein;

wahrscheinlich ist die ak^itoitwkiq croa., deren Erbauung ihm zuge-

schrieben wird (Schob Aristoph. Acliarn. 547), eben diese.

^ VergL Ulrichs in der zweiten Schrift S. 56.

* Xenoph. Hellen. V, 1, 21. Aristoph. Ritter 975 und Schob,

Lysias Fragm. S. 31. Demosth. g. Lakrit. S. 9^2. 20. g. Polykl. S.

1214. 18. Polyän VI, 2, 2, Harpokr. und Tim. Lex. Plat. in ^sryjua,

Pollux IX, 3-4 und dort Jungermann, Lex. Seg. S. 237. Casaub. z.

Theophr. Char. 23. Das Deigma zu Rhodos erwähnen , Polybios V,

88, 8. Diodor XIX, 45. Auch die Probe selbst heifst Deigma, Plutarch.

Demosth. 23.
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Hirer^Yaaren für die Käufer ausstellten, die von allen Gegenden

herkamen, um Waaren zu holen. Das Emporium war der

gesetzliche Stapelplatz, wo mit Ausschlufs der ührlgen Häfen

die Einfuhr nach Attika und der Seehandel, Kauf und Verkauf

der Waaren zur weiteren Verschiffung stattfand; wenn nicht

etwa einige andere Orte, wie Eleusis oder Thorikos, noch

besondere Rechte hatten. 'VS^ar nicht eine ganze Stadt oder

Insel seihst Emporium, so wurde das Emporium bestimmt

abgegrenzt, wie es in Chalkis aufser der Stadtmauer lag;" so

war im Piraeeus das Emporium mit Grenzsteinen oder andern

Bezeichnungen (o^oig^ a-/]!xsioig) von den übrigen Landungs-

plätzen und von dem übrigen Piraeeus geschieden.* Diese

Begrenzung trennte es nicht blofs von den Kriegswerften;

es mufs daher angenommen werden, es habe die Begrenzung

einen mercantlllsch -finanziellen Zweck gehabt: ohne Zweifel

war das Emporium ein Freihafen, und nur die Waaren, welche

über die Grenzen des Emporlums eingebracht wurden, zahlten

den Eingangszoll, von anderen Avurden aber nur die beson-

deren Emporlalgefälle erhoben. Ebenso wenig wird man von

den auswärtsher In das Emporium gebrachten W^aaren, wenn

sie aus diesem seewärts verführt wurden, den vollen Aus-

gangszoll erhoben haben.

Durch die gewöhnlichen Beschränkungen konnten bei der

Mäfsigkelt der Zölle, aufserordentllche Erpressungszölle abge-

rechnet, die Waaren nicht sehr vertheuert werden: aber er-

höht wurden die Preise durch den grofsen Gewinn, welchen

die Kaufleute nahmen. Dafs der Gewinn grofs war, beweiset

^ schon die Höhe des Seezinses (fenus nauticum), wobei dreifsig

vom Hundert für einen Sommer nichts Ungewöhnliches war.

Hume's Bemerkung,'' dafs grofse Zinsen und grofser Gewinn

ein untrüglicher Beweis seien, wie Gewerbüells und Handel

noch in ihrer Kindheit ständen, findet die stärkste Anwendung

" Dikäarch S. l46 Fuhr.

* Demosth. g. Lakrit. S. .932. l4. Grenzstein bei Uhichs in dei-

zweiten Schrift: EMnORIO||KAIHOAO||HOROC.
' Versuche S. 222.
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auf die altern Zelten der Hellenlsclien Völker, aber einigen

auch auf die Periklelsclien und nächstfolgenden. Ein Samisches

Schiff, erzählt Herodot," welches durch göttliche Schickung

aus Ägypten nach Tartessos in Iberien geralben war, als kein

Hellene noch, selbst die Phokäer nicht, dorthin handelten,

gewann an einer Ladung sechzig Talente; denn der Zehnte

an die Hera betrug sechs Talente: wahrscheinlich hatte es

Silber wohlfeil für seine Waaren eingetauscht/ Einen gröfsern

Gewinn hatten Hellenische Kaufleute niemals gemacht, aus-

genommen den Agineten Sostratos, mit welchem sich niemand

darin messen konnte: wie viel aber der Werth der Ladung

des Samlschen Fahrzeuges betrug, lafst sich natürlich nicht

bestimmen, da die Lasten und Waaren der Schiffe sehr ver-

65 schieden waren ; man findet Schiffladungen von blofs zwei

Talenten an Werth, aber auch von gröfserem, wie ein Nau-

kratltisches Schiff bei Demosthenes auf 9-^ Talent geschätzt

war. * Auch In Lysias' Zelten soll ein Schiff von Athen ins

Adriatische Meer seine Ladung von zwei Talenten so gut ver-

zinst haben, dafs es das Capital verdoppelte. '^ Es versteht

sich von selbst, dafs die Kleinhändler (^etTTYiXoi) der Höhe des

ZInsfufses gemäfs gleichfalls einen sehr grofsen Vorthell von

den Waaren nahmen.

10. Überall In der alten W^elt, aber hier mehr, dort

minder, waren die nothwendigen Lebensbedürfnisse im Ganzen

genommen wohlfeiler als heutzutage; aber im Einzelnen finden

sich Beispiele genug vom Gegentheil. Die Hauptursachen

jener Erscheinung sind die geringere in Umlauf befindliche

Geldmasse, die ungemeine Fruchtbarkeit der südlichen Gegen-

den, wo Hellenen wohnten oder handelten, Gegenden, welche

damals aufserordentllch wohl angebaut waren, jetzt aber ver-

nachlässigt sind; und die Unmöglichkeit der Ausfuhr in die

entlegenen Länder, welche mit den Ländern am Mittelmeer

" IV, 452.

* Vergl. was Diodor V, 35 von den Phönikern erzählt.

• Demosth. g. Timokr. S. 696 und öfter.

'' Lysias g. Diogeiton S. 908.
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keinen orler geringen Verkehr hatten. Letzleres ist besonclers

der Grund der grofsen Wohlfellheit des Weines: die Menge

desselben, welche beinahe in allen südlichen Gegenden erzielt

wurde, verthellte sich nicht über einen so bedeutenden Pvaum

der Erde wie jetzo. Indessen mufs bei Betrachtung der Preise

im Aiterthume der Unterschied der Orte und Zeiten Avohl

erwogen werden. In Rom und Athen war es In der höchsten

Llüthe des Staates so wohlfeil nicht als In Ober-Italien und

Lusitanlen. In Ober- Italien galt noch in Polyblos' Zeiten"

der dem Attischen gleiche SIcIlIsche Medimnos Weizen, um
ein unbedeutendes geringer als der Preufsische Scheffel, der 66

Angabe des Geschichtschreibers zufolge nur 4 Obolen, ein

Preis, der auf einer ungenauen Verglelchung der Römischen

Münze mit der Griechischen und darauf zu beruhen scheint,

dafs der Modlus, -^ Medimnos, 2 Asse galt, also der Medimnos

12 Asse, welche den Denar der Drachme gleichgeachtet eigent-

lich 4-J-
Ob. betragen, wofür man aber allerdings 4 altsoloni-

sche Obolen (4 gGr.) rechnen kann. Der Medimnos Gerste

galt hiervon die Hälfte, der Metretes Wein, etwa 34-|- Preufs.

Quart, so viel als die Gerste! Die Reisenden pflegten mit

den Gastwirthen nicht, wie anderwärts, über die Preise der

einzelnen Dinge übereinzukommen, sondern machten nur aus,

wieviel sie für sämmtllchen Bedarf einer Person geben sollten:

die Wirthe forderten gewöhnlich — As oder -^ Ob. (eigentlich

nur Yb ^^' "vvenig über 2 gute Pf.) und gingen über diesen

Ansatz selten hinaus. In Lusitanlen kostete nach demselben

Geschichtschreiber * der SIcIlIsche Medimnos Gerste eine

Drachme, der Weizen neun Obolen Alexandrlnisch ;
*" der

Metretes Wein soviel als die Gerste ; ein mäfsiges Zicklein

" Polyb. II, 15. Polybios hat die Römische Münze auf Griechische

zurückgeführt, indem er den Denar der Drachme gleichschätzt und die

Weithe in Griechischem Gelde abrundet; wie diese Abrundung ge-

macht sei, darüber s. mefvol. Unters. S. 4 18.

* XXXIV, 8, 7. Über die Lesart s. Schweighäuser im Lex. Polyb.

S. 555.

" Über dieses Geld s. oben 4.
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einen Obolos, ein Hase ebensoviel, ein Lamm drei bis vier

Obolen, ein fettes 100 Minen wiegendes Schwein fünf, ein

Schaf zwei, ein Zugochse zehn, ein Kalb fünf Drachmen; ein

Talent Feigen, ohngefähr 56 Pfund, drei Obolen: Wlldpret

hatte gar keinen Werth, sondern wurde als Zugabe gegeben.

Auf Athen nach den Perserkriegen sind so niedrige Preise

nicht anwendbar. Unter Solon galt allerdings ein Ochse nur

fünf Drachmen, ein Schaf eine Drachme und ebensoviel der

Medimnos Getreide: aber allmälig stiegen die Preise bis auf

das Fünffache, In manchen Dingen bis auf das Zehn- und Zwan-

zigfache: was nach den Beispielen neuerer Zeit nicht befremdet.

Das haare Geld mehrte sich nicht nur, sondern durch steigende

Bevölkerung und zunehmenden Verkehr wurde sein Umlauf

beschleunigt. So galt Athen schon im Sokratlschen Zeitalter

für einen kostspieligen Aufenthaltsort. " Überhaupt haben

einige die Wohlfeilheit im Alterthum übertrieben, indem sie

meinten, dafs man der Wahrheit am nächsten komme, wenn

67 man annehme, die Preise seien im Durchschnitt zehnmal nie-

driger als im achtzehnten Jahrhundert gewesen:^ die Ge-

treidepreise, nach welchen sich viele andere richten müssen,

beweisen das Gegenlhell. Durchschnittspreise lassen sich

jedoch sehr schwer bestimmen, da zu wenige und nur sehr

zufallige Angaben vorhanden sind. Letronne' setzt für Hellas,

namentlich Athen ums J, vor Chr. 400 als Durchschnittpreis

den Werth des Medimnos Getreide auf 2-|- Dr. und demnach

den Werth des Getreides gegen Silber wie 1 : 3146, für Rom
50 Jahre vor der Christlichen Zeitrechnung wie 1:2681, in

Frankreich vor dem J. 1520 wie 1 : 4320 und Im neunzehnten

Jahrhundert wie 1 : 1050. Diese Rechnung, wonach die Ge-

treidepreise jetzt die jlreifachen gegen die Zeit der Blüthe von

Hellas waren, scheint auch mir die annehmlichste. Damit man

über das Einzelne bestimmter urtheilen könne, will ich der

" Plutarcli von der Seelenruhe 10.

* Gillies a. a. O. S. 19. Eben dieses nimmt Wolf an über eine

milde Stiftung Trajans S. 6.

* Consid. gener. S. 119»
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Ordnung nach von den Preisen der unbewegliclien Güter, der

Sklaven, des Ylehes, Getreides, Brodes, ^Veines, Öls und

anderer Lebensbedürfnisse, auch des Holzes, der Kleidung nnd

der verschiedenen Geräthe, soweit ich darüber habe Auskunft

finden können, ausführlicher handeln.

11. Der AVerth des angebauten Landes von Attika war

nach seiner Lage und Güte natürlich sehr verschieden. Die

Grundstücke in der Nähe der Stadt hatten einen viel höhern

Preis als die entfernten;" das Baumzucht habende Land (yyj

TTscpvrsvixzuYj) mufste theurer sein, als das sogenannte kahle,i^

(yYj '^i/.Yi)j das fette und gute als das magere. Unter den

vielen Stellen über den Werth von Länderelen enthält eine

einzige eine ohngefähre Angabe des Flächenraumes, und dieses

ohne Bestimmung der Lage und Beschaffenheit. Arlstophanes

beim Lyslas* hatte ein Haus für fünf Minen und 300 Plethren

Landes gekauft; beides zusammen kostete ihm mehr als fünf

Talente. Nehmen wir an, es habe ihm fünf Talente und .

zwanzig Minen gekostet, und ziehen davon den Hauswerth

ab, so bleiben für das Land 27,000 Drachmen, wonach auf

ein Plethron 90 Drachmen (22 Thlr. 12 gGr.) kommen. Das

Plethron aber beträgt 10,000 Fufs Hellenisches Flächenmafs,

ohngefähr 9648 Fufs Rhelnl. Der Magdeburger Morgen von

180 Ruthen Ins Gevierte (25920 Fufs) würde also etwa 242 Dr.

oder ohngefähr 60 Thlr. gekostet haben: welches mit jener 68

übertriebenen Ansicht von dem zehnfach geringeren Preise im

Alterthum kelnesweges übereinstimmt. Indessen mag mancher

Acker geringer Im Preise gewesen sein: aber als Durchschnitt-

preis des Plethron darf doch wohl die Summe von 50 Drachmen

angenommen werden, abgesehen von zufälligen Umständen,

durch welche der Werth der Grundstücke fallen mochte.

Übrigens scheinen die Länderelen in Attika in ziemlich kleine

Stücke zertheilt gewesen zu sein. Alkibiades' väterliches Erbe

" Xenoph. v. Einkommen 4.

* Rede für Aristoph. Vermögen S. 633 und S. 642, wo statt ova-iav

mit Maikland oixloLv zu lesen.
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betrug nicht mehr als Arlstophanes gekauft hatte, obwohl seine

Familie eine der angesehensten war: in Demosthenes' Zeiten

erst kauften einzelne vieles Grundelgenthum an sich. Am
ausgedehntesten waren die sogenannten Grenzstücke (iryji-icci),

entlegene Landgüter am Meeresufer oder am Gebirge." So

wird das Grenzstück des Timarch in Sphettos grofs genannt,

aber verwildert durch seine Nachlässigkeit;* das des Ph'anip-

pos in Kytheron hatte über vierzig Stadien oder 240 Plethren

Längenmafs Im Umfang." Wie grofs der Flächeninhalt war,

kann man daraus noch nicht genau erkennen ; nehmen wir

weder eine zu grofse noch eine zu geringe Verschiedenheit der

Durchmesser an, sondern etwa es sei noch einmal so lang als

breit gewesen, so hatte es 3200 Plethren Flächeninhalt. In-

dessen finden sich auch sehr kleine Grenzstücke; wie eines

von 60 Drachmen Kaufwerth.'' Von andern Gütern habe ich

folgende W^erthe angemerkt, welche zum Thcll eine sehr

grofse Zerstückelung des Grundelgenthums beweisen. Eine

ganze Anzahl Grundstücke wurde für 4837-|- Drachme ver-

kauft; eines derselben für 167^ Drachme. Ein Grundstück in

Kothokidae wurde für 250 Drachmen verkauft.' Bei Lysias

wird ein Gut in Sphettos angeführt, fünf Minen werth, ein

anderes bei Isäos von mehr als zehn Minen, und bei ersterem

eines in Klkynna, vom Gläubiger zu 10 Minen angeschlagen -J

^^ Harpokr. in ha-^^ariu, Scliol. z. Aeschines g. Timarch S. 73(S,

737. Reisk. Lex. Seg. S. 256 und die Ausleger zu Aeschines und

Demosthenes in den anzuführenden Stellen. Auch Herodot VI, 127

nennt abgelegene Landgüter s<r)(aTid;. Gewifs falsch ist die Meinung,

dafs die Grundstücke an den Grenzen der Gaue so geheifsen hätten

:

ausgenommen dafs freilich viele Gaue von Meer und Gebirg be-

grenzt waren.

* Aesch. g. Timarch S. 117. 119.

* Rede g. Phänipp. S. 1040, 15. Der Zusammenhang lehrt, dafs

nicht Flächeninhalt sondern Umfang gemeint ist.

'' Beilage XYIL nebst Anmerkung.

* Ebendas.

^ Lysias wepl ^»jjuocriwv d^ix. S. 59'i. vergl. S. 593. 595. Isäos v.

Menekles' Erbschaft S. 221. Orell.
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gleichwie Im Terenz" eines für die letztere Summe vcrpTandet

wird. TImarch verkaufte ein Grundstück in Alopeke, ellf bis

zwölf Stadien von der Mauer, unter dem Preise für zwanzig 69

Minen/ So findet sich ferner ein Gut in Prospalta dreifsig

Minen werth/ eines in Oenoe von fünfzig Minen.'' Ein

Grundstück des Kiron war nach Isäos' Ausdruck leicht sogar ^

ein Talent wei?th : woraus zu schliefsen, dafs dieses schon für

ein bedeutendes Stück galt: ein gleicher Werth kommt beim

Demosthenes vor von einem Gute, welches Weinbau gehabt

zu haben scheint.' Noch ansehnlicher sind die Werthe von

70 Minen, und von 75 Minen eines Gutes In Athmonon, von

zwei Talenten In Eleusis, und von 2-|- Talenten in Thria.^

Über andere liegende Gründe habe ich nichts gefunden; aufser

dafs Bergwerksantheile zu einem Talent, auch neunzig Minen

* Phorm. IV, 3, 56. Verpfändungen von Grundstücken auf ge-

wisse Summen finden wir auch in opoig; aber ich übergehe sie, da sich

daraus die Werthe nicht sicher bestimmen lassen. So wenn C. I. Gr.

N. 530 auf einem Grundstücke 2000 Drachmen Ttju^j Ivotjjstlousvrj? ste-

hen, kann es doch viel mehr Werth gehabt haben. Dasselbe gilt von

den opoi; bei Rofs, Demen N. 35. Inscriptt. Gr. inedd. 11, S. 32.

Finlay Transactt. of the R. Soc. of litt. III. 2. S. 395 u. a. Ebenso

lasse ich die Werthe sehr vieler Grundstücke auf Tenos (C. I. G.

N. 2338) weg, da sie nicht unterrichtend sind, sowie das Verzeichnifs

der verpfändeten Grundstücke daselbst (N. 2338. b. Bd. II, S. 1056).

Das Verzeichnifs Delphischer Grundstücke C. I. Gr. N. 1690, wo Werthe

in Statern und ihren Theilen nach Phokischem Silbergeide (worin zwei

herabgegangene Aeginäische Drachmen ein Stater) angegeben sind, ent-

hält, wie ich gezeigt habe, nicht Kaufpreise, ist also ebenfalls für

unsern Zweck unbrauchbar. Werthe von Grundstücken zu Mylasa

giebt C. I. Gr. N. 2693. e. und 2694. _^
^ Aeschines g. Timarch S. 119. %
" Isäos über Hagn. Erbsch. S 294 (nach Bekker's Lesart aus den

Handschriften, Oxf. Ausg. S. 159). 29S.

-^ Is. a. a. O. S. 294.

' Is. über Kiron's Erbschaft S. 218. Demosth. g. Onetor I, S. 872

zu Ende, II, S. 876, 10. vergl. I, S. 871, 22.

/ Isäos über Menekl. Erbsch. S. 220, 221. Orell. über Philoktem.

Erbsch. S. l40. über Ilagn. Erbsch. S. 292 ff.
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vorkommen, deren Preis bisweilen wohl durch Umstände

höher stieg.

"

12. Was die Häuser betrifft, so hatte Athen deren über

zehntausend,*^ vermuthllch ohne die Staatsgebäude und die

aufser der Mauer gelegenen Anlagen: bei dem grofsen Um-
fange der Stadt und der Häfen lagen aber viele Plätze unbe-

baut.^ Die Häuser waren meistenthells klein und unansehnlich,

die Strafsen krumm und enge; ein Fremder, sagt DIkäarch,''

möchte zweifeln beim plötzlichen Anblick, ob dieses wirklich

der Athener Stadt sei: nur der Piiäeus war regelmäfsig an-

70 gelegt von dem Baumeister HIppodamos dem jMIlesier, wir

wissen nicht genau wann, wahrscheinlich aber in der Perikle-

ischen Zeit. Die obern Stockwerke hingen häufig über die

Strafse herüber; Treppen, Geländer und auswärts aufgehende

Thüren beengten den Weg: Xhemlstokles und Aristides be-

wirkten in Übereinstimmung mit dem Areopag welter nichts,

als dafs die Strafsen ferner nicht verbaut wurden, worauf auch

später gehalten ward: ^ des HIppIas und Iphlkrates Plane zur

Abrelfsung des auf die öffentliche Strafse Vorspringenden'^

wurden nicht ausgeführt, well es dabei nicht auf Verschönerung

der Stadt, sondern auf Geldschneiden abgesehen war. Aufser

den Prachtgebäuden des Staates hatten allerdings auch Privat-

leute wo nicht sehr grofse, doch wohlgebaute und mit dem

Schmucke der Kunst gezierte Wohnungen schon früh und vor-

züglich im Perikleischen Zeitalter;^ doch scheinen die Bewoh-

ner Athens erst im Demosthenischen Zeltalter sich mehr ansehn-

** S. meine Abhandlung von den Laiirischen Silbcrbergvverken in

den Abhandlungen der Berl. Akad. d. Wiss. v. J. IS 15.

* Xenophon Denkw. d. Sokr. III, 6, l4. Hierher zieht man auch

Xenoph. ükon. 8, 22. welches aber unsicher.

' Xenoph. v. Eiiik. 2.

-^ S. 140. Fuhr.

* Heraklid. Polit. und die alle Schrift v. Athen. Staat 3, 'i.

^ / S. Meursius F. A. S. 20.

<" Vergl. Letionne, über Wandmalerei S. 279 ff.
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liebe Häuser gebaut zu baben. Vor Alters, sagt dieser Redner,"

batte das gemeine ^Vesen Überilufs und war glänzend, für

sieb erbob sich keiner über die Menge: wufste einer später

nocb die Häuser des Tbemistokles, Aristides, Miltiades, Kinion

oder anderer Grofsen der frühern Zeit, so sab er sie vor

den andern durcb nichts ausgezeichnet; aber des Staates Bau-

werke waren aufserordentlicb: über die gleichzeitigen Staats-

männer hingegen klagt er, dafs sie Gebäude aufführten, welche

die öffentlichen an Glanz überträfen. Meidias baute in Eleusis

ein Haus gröfser als irgend eines dort/ Die meisten Gebäude

Agaren jedocb aucb in dieser Zeit nocb schlecbt gebaut, wie

Pbokion's,'^ und hatten gleicb denen zu Pompeji und Herku-

laneum einen bescbränkten Raum: daher sie nicht tbeuer sein

konnten. Die Arbeit war wohlfeil: Steine batte man genug,

und das Holz konnte leicht zugeführt werden; nocb weniger 71

kostspielig wurden die Gebäude dadurch, dafs sie meist mit

Fachwerk oder aus ungebrannten, an der Luft getrockneten

Lehmsteinen aufgeführt wurden, welche letztere Bauart, weil

sie dauerhafter ist als die mit weichen Steinen, selbst bei an-

sehnlicben Gebäuden angewandt wurde.'' Eine vortbeilhafte

Lage und der gewöhnliche hohe Mietbzins mochten indefs den

Häuserwerlb erböben: aucb konnte man natürlich hei unverstän-

dig und verscbwenderiscb unternommenen Bauten viel Geld auf

ein unnützes Haus wenden.' Die Attiscbe Spracbe unterscbei-

det übrigens Wobnbäuser {oly.lai) und Mietbbäuser (cr'Jvoiniai)i

zufälliger Weise kann freilieb aucb ein Wobnbaus vermietbet,

° Demosth. g. Aristokr. S. 689, 11— 24. Olynth. III, S. 35,

l4 — 2h. S. 36, 20. aus beiden ist in der Rede Trspt awra^stj^g S. 17A—
175 zusammengetlickt. Denn die ganze Rede wird mit Recht dem

Demoslhenes abgesprochen.

* Demosth. g. Meid. S. 565, 24.

' Plutarcll Phok. 18.

*' Dafs die Athenischen Privatgebäude mit Lehmziegeln gebaut

waren, beweiset zum Theil Demosth. b. Plutarch in dessen Leben 11.

Vom Lbrigen s. Hirt Baukunst der Alten S. l43.

' Xenoph. Oekon. 3, 1.
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und ein Mielhhaus vom Eigenthümer selbst bewohnt werden;

woraus erklärlich Ist, wie die Gelehrten In den Irrthum ge-

ralhen konnten, dafs durch das letztere W^ort (rvuoiHia) manch-

mal überhaupt ein Haus, ohne den Begriff des Vermlethens

bezeichnet werde: da doch die Abstammung des W"ortes selbst

zeigt, dafs dabei an ein Zusammenwohnen mehrer Familien

gedacht werde, welche entweder alle, oder einige davon, zur

- MIethe wohnen.

Die Preise der Häuser, welche In den alten Schriftstellern

vorkommen, gehen von drei Minen (75 Thir.) bis 120 Minen

(3000 Thlr.), je nach der Gröfse, Lage und Beschaffenheit.

Die Angaben sind folgende: ein Häuschen, welches wahrschein-

lich verkleinernd Isäos nicht drei Minen werth achtet; ein

Haus zu Eleusis, zu fünfMInen bei ebendemselben;" ein kleines

Häuschen beim Hermes Psithyristes zu Athen, für sieben Minen

72 verkauft nach einem andern Redner;* ein anderes für zehn

Minen verpfändet nach Demosthenes, ein Besitz geringer Leute,

wie die unbedeutende Mitgift derselben von vierzig Minen

und andere Umstände beweisen:" womit verbunden werden

kann die Verpfändung eines Hauses für denselben Werth bei

dem Athenisches Leben darstellenden Terenz;'' ein Wohnhaus

in der Stadt von dreizehn Minen bei Isäos;' ein Miethhaus

auf dem Lande für sechzehn Minen verpfändet, bei Deriiosthe-

nes;^ ein vermlethetes Haus In der Stadt, von zwanzig Minen,

bei Isäos, ^ und mehre von demselben Werth bei Isäos, De-

mosthenes und Aeschines,^ das eine hinter der Burg; ein

" Isäos V. Menekl. Erbsch. S. 221. Orell. von Hagnias' Erbsch.

S. 293.

* Rede g. Neära S. 1358, 6— 9.

• Demoßth. g. Spud. S. 1029, 20. vergl. S. 1032, 21. Si 1033, 26.

'' Phorm. IV, 3, 58.

• V. Kiron's Erbsch. S. 219.

/ G. Nikostrat. S. 1250, 18.

f A. a. O.

* Isäos von Hagn. Erbsch. S. 29k nach Bekker's Lesart aus den

Handschriften (Oxf. Ausg. S. 159). Demosth. g. Onetor II, S. 876, 9

und öfter, Aesch. g. Timarch S. 119.
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Haus für drelfsig Minen gekauft, und ein anderes von demselben

Wertli bei Isäos und Demostbenes," jenes In Mellte; ein

Mlethbaus im Keraraeikos für vierzig Minen als Mitgift ge-

geben bei Isäos, ein anderes In der Stadt für 44 Minen über-

lassen bei ebendemselben;* desgleicben von fünfzig Minen bei

Isäos und Lysias;'^ des relcben Wecbslers Pasion Mietbbaus

zu biindert Minen gescbätzt;'' endlich ein Haus mit komischer

Freigebigkeit für zwei Talente gekauft bei Plautus, und zwei

hölzerne Säulen daran, ohne Fuhrlohn zu drei Minen geschätzt.'

Ich füge noch hinzu den Werth ein^s Badehauses Im Serangion 73

im Piräeus ^ von drelfsig Minen, und den muthmafslichen eines

andern von vierzig Minen, da derjenige, welcher einen Recht-

strelt (Bmy, i^ovXYjg) darüber verlor, soviel bezahlen mufste.

^

13. Der Handelspreis der Sklaven war abgesehen von

der in gröfserer oder geringerer Concurrenz und Vorrath ge-

gründeten Verschiedenheit,'' nach Alter, Gesundheit, Stärke,

Schönheit, geistigen Anlagen, Kunstfertigkeiten und sittlicher

Beschaffenheit sehr mannigfach. Der eine Sklave, sagt Xeno-

nophon,' ist wohl zwei Minen werth, der andere kaum eine

halbe; mancher fünf oder zehn: und Nikias Nikeratos' Sohn

soll einen Aufseher in die Bergwerke sogar für ein Talent

gekauft haben. Mühlen- und Bergwerk -Sklaven waren ohne

Zweifel die geringsten. Wenn Luclan in der scherzhaften

" Isäos v. Hagn. Erbsch. S. 293, Demosth. g. Aphob. I, S. 816, 21.

* V. Dikäog. Erbsch. S. 104. v. Philoktem. Eibsch. S. l40.

* Isäos V. Dikäog. Erbsch. S. 105. Lysias f. Aristoph. Vermögen

S. 633.

'^ Demosth. g. Stephan. I, S. 1110, 8.

' Mostell. III, 1, 113 ff. III, 2, 138. Ich übergehe andere

nicht auf Athen bezügliche Stellen, wie die in dem unächten Briefe

des Aeschines 9.

/ Isäos V. Philoktem. Erbsch. S. 140. Zum Serangion vergl. Harpokr.

in diesem Wort.

^ Isäos v.Dikäog.Erbsch.S. 101. Über die ^txvj l^ouX»)? s.BuchIII,12.

* Hierher gehören z. B. Spottpreise, wie von den Karthagischen

Soldaten bei Liv. XXI, 4l.

• Denkw. d. Sokr. II. 5, 2.
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Schätzung der Philosophen" den Sokrates zu zwei Talenten,

den Peripatetiker zu zwanzig, Chrysipp zu zwölf, den Pylha-

goreer zu zehn, Dion von Syrakus zu zwei Minen anschlägt,

und um den W^erth des Diogenes zu übergehen Philon den

Skeptiker einer Mine werth hält mit dem Bemerken, er sei

für die Mühle bestimmt, so ist das letzte offenbar der ge-

wöhnliche Preis für den Mühlensklaven. Angenommen der

Athenische Staat, bemerkt Xenophon,^ kaufe 1200 Sklaven,

und vermiethe sie In die Bergwerke gegen eine tägliche Ab-

gabe von einem Obolos für jeden Kopf, und verwende den

Gesammtertrag jährlich auf Ankauf neuer Sklaven, welche

74 wieder eben diesen Ertrag gewähren, der eben so verwendet

werden soll, und so immer fort; so werde der Staat durch diese

Einkünfte in fünf bis sechs Jahren 6000 Sklaven haben. Sind

in dieser Zahl die ursprünglichen 1200 einbegriffen, wie Ich

glaube, so Ist der Kaufpreis hier zu 125— 150 Drachmen ge-

nommen; sind sie nicht einbegriffen, was aber unwahrschein-

lich Ist, so würde ein Bergwerksklave gar nur zu 100— 125

Drachmen gerechnet sein. Bei Demosthenes" werden auf ein

Bergwerk mit 30 Sklaven 105 Minen durch einen Scheinkauf

geliehen von zwei Gläubigern, deren einer Nikobulos 45 Minen,

der andere Euergos ein Talent giebt: dieser hat die Grube,

jener die Sklaven zum Pfand, und tritt sie nach aufgehobenem

Kaufvertrag auch wieder ab:'' folglich ist hier der Sklave zu

150 Drachmen (3 7-|- Thlr.) angeschlagen, und mehr konnte ein

solcher In der Regel nicht gelten, obgleich des Sprechers

Gegner behaupteten, Bergwerk und Sklaven zusammen wären

viel mehr werth gewesen.' Wenn dagegen Barthelemy^ den

"Werth der Bergwerksklaven auf 300—600 Drachmen rechnet,

" 'Biu)v rcpac-LQ 27.

* V. Eink. 4, 23.

' G. Pantänet. S. 967.

'' S. ebendas. S. 967, 18 und S. 972, 21.

' Ich verweise der Kürze wegen auf meine Abh. über die Silber-

gruben von Laurion (S. 40).

/ Anachars. Bd. V, S. 34 d. Deutsch. Übers.
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so beruht diese Angabe auf einer Irrigen Voraussetzung. Ge-

meine Haus -Sklaven und Sklavinnen können auch nicht viel

mehr gegolten haben als jene." Zwei Sklaven werden zu-

sammen bei Demosthenes' zu 2-|- Mine veranschlagt; bei eben-

demselben finden wir einen Sklaven für zwei Minen gekauft.''

Demosthenes' Vater halte Eisenarbeiter oder Schwertmacher,

die thells fünf thells sechs Minen, die geringsten nicht unter

drei werth waren, und 20 Stubimacher, zusammen 40 Minen 75

werth. Die Stuhlmacher mit den 32 oder 33 Schwertfegern

werden mit Elnschlufs eines Talentes Kapital zu vier Talenten

und fünfzig Minen angegeben.'' Wenn aber der Redner, wo
er von dem Vermögen spricht, welches ihm übergeben wor-

den, 14 Schwertmacher mit 30 Minen haaren Geldes und einem

Hause von 30 Minen nur auf 70 Minen,' und folglich jeden

zu 71 Drachmen rechnet, so Ist dieses eine schwer begreif-

liche Berechnung, selbst wenn man vorausstetzt, dafs Haus

und Sklaven mittlerweile durch Alter sehr an Werth verloren

hatten. Wie grofsen EInflufs die Kunst auf den Werth eines

Sklaven hatte, erhellt schon aus dem angeführten Beispiele

der Schwertfeger : denn je höhern Ertrag sie gaben, desto

theurer waren sie. Wenn ein Bergwerksklave nur einen Obolos

" Man vergl. hierzu die freilich unbestimmten Angaben beiAristoph.

Plut. 147. Isäos y. Kiron's Erbsch. S. 218 — 220.

* G. Nikostr. S. 1246, 7. vergl. S. 1252 f. Nach wiederholter

Erwägung der Stellen und des Sachverhältnisses finde ich, der Sprecher

wolle sagen, er habe gewifs nicht zu niedrig geschätzt, wie denn auch

der Eigenthümer selber die Sklaven nicht höher geschätzt habe. Den-

noch scheint der Werth von 2-i- Mine für beide zusammen zu gelten.

Doch ist auffallend, dafs dv^pdno^a ohne Artikel steht; aber das Fehlen

des Artikels beweiset nicht, dafs jeder einzeln zu dem genannten

Werthe geschätzt sei, sondern unter dieser Voraussetzung würde der

Ausdruck fast noch auffallender sein. Die Sklaven mögen schwach

oder alt und darum von geringem Werthe gewesen sein.

' G. Spud. S. 1030, 8.

'' Demosth. g. Aphob. I, S. 816, 5. Vergl. über die Stelle Wester-

mann Zeitschrift f. Alt. Wiss. 1845. N. 97.

' Vergl. Demosth. g. Aphob. I, S. 815. S. 817, 23. und S. 821.

I. 7
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täglichen Gewinn abwarf, so trug ein Schuster zwei, Ja der

Vorsteher der AVerkstätte drei Obolen." Der Preis von fünf

Minen, welchen wir oben bei kunstverständigen Sklaven fan-

den, scheint übrigens kein ungewöhnlicher gewesen zu sein,

76 wohin eine Erzählung bei Diogenes* weiset; die Römischen

Soldaten, welche Hannibal in Achaia verkauft hatte, wurden

nach einem von Achaia selbst gesetzten Preise durch eine

Vergütung von fünf Minen losgekauft, welche der Staat den

Herren gab.'" In einer den Philosophen Aristipp betreffenden

Erzählung wird jedoch der Preis von 10 Minen wie ein ge-

wöhnlicher für einen Sklaven betrachtet. "^ Meist überein-

stimmend mit diesen Angaben sind die Kaufpreise, w^elche für

Sklaven erlegt wurden bei der Freilassung durch Verkauf an

einen Gott, unter der Bedingung, dafs dies göttliche Eigen-

thum übrigens frei sei und von keinem könne in Sklaverei

gebracht werden. Man findet bei Verkaufverträgen der Art,

gröfstenthells Delphischen, die alle viel jünger als Alexander's

des Grofsen Zeitalter sind, die verschiedensten Preise, für

Männer und Weiber von 3 — 6 Minen, worunter 4 und 5 Minen

am häufigsten: geringere Preise kommen selten darunter vor,

wie Mann und Weib zusammen 5 Minen, ein kleines Mädchen

zu 2 Minen, ein anderes solches zu 2 'Minen 17 Stater und

1 Drachme, ein Weib zu dem beispiellos niedrigen Preise

von 20 Statern Silbergeld; die höchsten vorkommenden Preise

sind für ein Weib 8, für einen Mann 10, für ein Weib

15 Minen.' Die hohen Preise führen jedoch dahin, dafs bei

*» Aeschin. g. Timarch. S. 118.

^ Buch II. in Aristipp's Leben.

* 1200 kosteten dem Staate 100 Talente nach Polybios, Liv.

XXXIV, 50. Dies war Ol. l46, 1. im J. d. St. 558.

•^ Schrift von der Erziehung in den Werken des Plutarch Cap. 7.

' C. I. Gr. K 1699—1710 (Delphisch), Cuitius Anecdd. Delph.

N. 2-35. und S. 20 (von Tithorea), S. 27; C. I. Gr. N. 1607 (Lokrisch,

nicht wie geglaubt wurde Böotisch), N. 1756 (Lokrisch). Der ganz

niedrige Preis findet sich bei Curtius N. 33, der von 8 Minen bei dem-

selben N. 21, der von 10 Minen C. L Gr. N. l607, der von 15 Minen



Buch I, 13. 99

manclien dieser Freilassungen mehr als gewöhnlich bezahlt

wurde; überdies dürfte der Münzfufs in diesen Verträgen nicht

der Attische, sondern ein verminderter Aeginäischer sein, der

in Phokis gebräuchlich war;" wodurch die Preise sich bedeu-

tend erhöhen: denn dieser herabgegangene Aeginäische Fufs

ist etwa 1-|- des Attischen. Plautus scheint, wie die Komiker

häufig, einen hohen Anschlag zu machen, wenn er einen derben

guten Sklaven zu 20 IMinen schätzt, und ein Kind für 6 Minen

verkaufen läfst. * Theokrines' Vater wurde, weil er eine

Sklavin des Kephisodor hatte in Freiheit setzen wollen, in

eine Geldbufse von 500 Drachmen an den Staat verurtheilt:

diese Biifse betrug dem Gesetz gemäfs die Hälfte der Gesammt-

bufse: die andere Hälfte erhielt der beeinträchtigte Herr, und

diese war vermuthlich einfacher Schadenersatz, sodafs die Skia- 77

vin zu fünf Minen angeschlagen scheint." Bei verbuhlten

Dirnen und Kitharspielerinnen findet man 20 bis 30 Minen als

gewöhnlichen Preis;'' Neära wird zu beliebigem Gebrauch für

30 Minen verkauft.^ Eine Mohrin und ein alter Eunuch kosten

beim Terenz 20 Minen. -^ Der Luxus steigerte selbst diese

Preise noch; wenn in Athen für 10 Minen ein vortrefflicher

bei Curtins N. 25. Dergleichen Leute sind der Sache nach Freigelas-

sene, der Form nach heilige Sklaven, ispo^ouloi, wie die Venera zu

Eryx in Sicilien, die Dirnen der Aphrodite in Korinth, die Hierodu-

len von Komana im Pontos, welche der Priester eben so wenig an

einen andern, als der Thessalische Ritter seinen leibeigenen Peneslen,

oder der Spartaner den Heloten aufser Landes verkaufen konnte.

Yergl. Strabo XII, S. 558.

" Metrol Unters. S. 84.

* Captiv. II, 2, 103. V, 2, 21. 4, 15.

' Rede g. Theokrin. S. 1327. 1328. Vergl. Buch III, 12.

'' Terenz Brüder IT, 1, 37- 2, 15. IV, 7, 24. und sonst, Plaut.

Mostellar. an mehren Stellen, Curcul. I, 1, 63. II, 3, 65. und öfter,

Terenz Phorm. III, 3, 24. Isokrates v. Umtausch S. 124. Orell.

' Rede g. Neära S. 1354. l6.

/ Ter. Eunuch I, 2, 89. Ungenau heilst es V, 5, 13. der Eunuch

habe so viel gekostet. Die Mohrin scheint wenig werth gewesen zu

sein, vergh III, 2, 18.

7*
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Sklave gekauft werden konnte, so überstieg der Römische

Preis zu Columella's Zeit auch diesen/ wie der heutige Ne-

gerwerth: schon in dem Zeltalter der ersten Ptolemäer wurden

Knaben und Mädchen zum Hofdienst mit einem Alexandrlni-

schen Talent bezahlt.* Das Lösegeld für Gefangene richtete

sich nur zum Theil nach dem Preise tüchtiger Sklaven. Die-

sem angemessen ist es, wenn in den altern Zeiten bei den

Peloponnesiern festgesetzt war, für den Mann sollten zwei

Minen Lösegeld gegeben werden, ohne Zweifel schweres

Geld;^ wenn die Chalkidier, welche vor den Perserkriegen

in Athen gefangen safsen, der Mann für zwei Minen freige-

lassen werden,"' eine Summe, zu welcher später in Potidäa

der unvermögende Bürger seinen Leib wie ein Kapital ver-

steuerte; wenn ferner Dionysios der ältere, nachdem er die

Reginer besiegt hatte, aufser der Erstattung der Kriegskosten,

für jeden Mann drei Minen Lösegeld fordert, wiewohl nach

TSDiodor eine;' wenn Hannibal die Römischen Gefangenen für

drei Minen auf einen Kopf losgeben will; wenn in den Phi-

lippischen Zelten, als viele Athener in Makedonien gefangen

waren, das gewöhnliche Lösegeld drei bis fünf Minen betrug.^

Da aber häuilg die Würde eines Mannes, der Reichthum und

die Wichtigkeit desselben in Betracht gezogen wurden, so be-

stimmte man willkürlich ein höheres Lösegeld. Nikostratos

in einer Demosthenischen Rede^ mufste sich für 26 Minen

loskaufen ; Piaton /wurde für 20 oder 30 Minen von Annlkeris

aus der Gefangenschaft befreit; für welche Summe, als die

" Hamberger de pretiis rerum S. 32. vergl. Jugler de nundin.

serv. 7. S. 85 ff.

* Joseph. Jüd. Alterth. Xu, 4.

^ Herodot VI, 79.

'^ Herodot V, 77.

' Ersteres nach der Aristot. Oekon. Buch ü, wovon die Erzäh-

lung des Diodor XIV, 111 in mehren Punkten abweicht. Die Sache

fällt Olymp, 98, 2. Eine Mine Lösegeld erwähnt sehr unbestimmt

Aristot. Nik. Eth. V, 10.

/ Polyb. VI, 56. Demosth. w. wapaTtp. S. 394, 13. ^

* G. Nikostrat. S. 1248, 23.
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Freunde des Weisen sie wieder zusammengebracht und dem

Annlkerls gegeben hatten, letzterer ihm einen Garten an der

Akademie kaufte." Nach Aeschlnes* war ein Talent das Löse-

geld für einen noch nicht besonders reichen Mann. König

Philipp behauptet in seinem Sendschreiben an die Athener,''

der Attische Feldherr Diopelthes habe den Amphllochos, einen

bedeutenden Mann, der zu Gesandtschaften gebraucht wurde,

nicht anders als für 15 Talente losgegeben. Daher, um der

"Willkür vorzubeugen, Demetrios der Städteeroberer mit den

Rhodlern den Vertrag schlofs, die Freien sollten für zehn,

die Sklaven für fünf Minen ausgelöst werden.''

Die Sklaven sind in Rücksicht des Besitzes jedem andern

Eigenthume gleich : sie können als Hypothek gegeben, als Pfand

genommen werden.' Sie arbeiten entweder auf Rechnung

des Herrn, oder für sich gegen ein gewisses dem Herrn zu

zahlendes Geld, oder sie werden vermiethet nicht allein in

Bergwerke, sondern auch zu andern Arbeiten, selbst in fremde

Werkstätten, oder als Lohnbediente, gegen ein an den Herrn 79

zu entrichtendes Geld (uTrocpo^u),^ welches auch von Sklaven,

die auf der Flotte dienten, der Herr bezog. Der Ertrag der-

selben mufste nach der Natur der Sache sehr grofs sein, weil

wie beim Vieh das Kapital und die im Alterthum so hohen

Zinsen zugleich herausgeschlagen werden mufsten, indem sie

durch das Alter ihren Werth verlieren, und mit ihrem Tode

das darin steckende Geld eine verzehrte Summe ist. Man nehme

" Diog. L. m, 20. Plutarch v. Exil. 10. Seneca Br. 74. Macrob.

Sat. I, 11. Verwirrt ist wie gewöhnlich Diodor's Erzählung XV, 7.

* n. wapawp. S. 274.

' Demosth. S. 159, 15.

•^ Diodor XX, 84.

' Demosth. g. Pantänet. S. 967. g. Aphob. I, S. 821, 12. S. 822.

g. Onetor T, S. 871, 11.

/ Demosth. g. Nikostrat. S. 1253, 1. 11. g. Aphob. I, S. 819, 26.

Schrift V. Staat d. Athen. 1. an mehren Stellen, vorzüglich 11. welche

Stelle wohl von Heindorf im Wesentlichen richtig verbessert ist,

Theophr. Char. 22. Andok. v. d. Myst. S. 19-
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hierzu die grofse Gefahr des Entlaufens, besonders wenn Krieg

im Lande war und bei den Heeren;" man mufs ihnen nach-

reiten, Belohnungen auf das W^Iederelnfangen (rMj-roa) be-

kannt machen lassen i*^ der Gedanke einer Sklavenversicherungs-

anstalt stieg erst zu Alexander's Zelt In Babylon In dem Kopfe

eines Makedonischen Grofsen, Antimenes des Rhodlers auf,

welcher es übernahm, gegen einen jährlichen Beitrag von acht

Drachmen für jeden beim Heere befindlichen Sklaven den Preis

desselben, wie ihn der Elgenthümer geschätzt hatte, wenn er

entlaufen war zu erstatten; welches er leicht thun konnte, da

die Statthalter genöthigt wurden, den Sklaven, der In Ihre

Provinz gelaufen war, entweder wieder zu schaffen oder zu

bezahlen.' Wie hoch sich indessen ein Sklave verzlnsete,

läfst sich auf keine W^else bestimmt angeben. Die 32 oder

33 Elsenarbeiter oder Schwertfeger des Demosthenes warfen

jährlich 30, die 20 Stuhlmacher 12 Minen reinen Ertrag ab;

da jene 190, diese 40 Minen werth waren,'' so trugen die

80 letztern 30, die erstem nur 15}| vom Hundert: eine Ungleich-

heit, welche auffallend genug ist: der Herr giebt übrigens

die zu verarbeitenden Stoffe, und vlelleidit möchte auch auf

den Gewinn, welchen er von diesen zieht, ein Theil des Vor-

theils geschrieben werden müssen. Wenn Timarch's Leder-

arbeiter täglich zwei, der Vorsteher drei Obolen an ihren

Herrn abgaben, so ist diese Abgabe vermuthlich nicht blofs

" Thuk. VII, 27. und VII, 13.

* Plat. Protag. zu Anfang, Xenoph. Denkvv. d. Sokr. II, 10, 2.

Lucian Fugitiv. 27. Aegyptischer Papyrus, herausgegeben von Letronne

Recompense promise a qui decouvrira ou ramenera deux esclaves

echappes d'Alexandrie (Paris 1833. 4.), nebst des Herausgebers Be-

merkungen. Die für die Nachvveisung oder Zurückstellung eines Skla-

ven in dem Papyrus ausgesetzten Belohnungen sind ziemlich hoch

(Letr. S. 23).

* S. Aristot. Oekon. II, 2, 34. Niebuhr hat Antigenes statt Anti-

menes zu schreiben verlangt; die Gründe von Gölllirg und Lewis

(Philolügical Museum N. 1. S. 139 f.) haben mich bestimmt die alte

Lesart beizubehalten.

'^ Dem. g. Aphob. I, S. 816.
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für (las in den Sklaven steckende Kapital zu rechnen, sondern

enthält ebenfalls den Vorthell, welchen der Herr für die Lie-

ferung der verarbeiteten Stoffe nimmt. Hieraus kann man

schliefsen, dafs wenn Bergwerksklaven, an Pachter vermiethet,

ihrem Herrn täglich einen Obolos einbringen, welches 350

Arbelttage gerechnet auf einen MIttelwerth von 140 Drachmen

47|y vom Hundert ausmacht, dieser Ertrag kelnesweges allein

von den Sklaven, sondern zugleich von den damit verpachteten

Bergwerken herrührt; welches Ich anderswo mit mehren Grün-

den unterstützt habe."

14. Unter den Hausthleren standen die Pferde In Attika

verhältnifsmäfslg in hohem Preise, nicht blofs wegen ihres

Nutzens und der Schwierigkeit sie zu halten, sondern wegen

der Neigung zum Aufwand: indem der Ritter edle und starke

Rosse zum Kriege und festlichem Aufzug, der Vornehme und

Ehrgeizige für die hochgefeierten Rennkämpfe hielt, entstand

besonders unter den Jüngeren jene unsägliche Rofssucht, von

welcher Arlstophanes in den Wolken ein Beispiel aufstellt

und viele Schriftsteller berichten;* sodafs manche durch Pferde-

zucht verarmten, während andere dadurch reich wurden. *"

Auch stellte man frühzeitig kunstmäfsige Grundsätze über die

Behandlung der Pferde auf, welche schon vor Xenophon Simon,

ein berühmter Reiter, dargestellt hatte. "^ Ein gemeines Pferd,

wie es etwa der Landmann hatte, kostete 3 Minen (75 Thlr.). 81

Durch Pferdezucht, sagt der Sprecher beim Isäos,* hast du

dein Vermögen nicht durchgebracht; denn niemals besafsest

du ein Pferd, welches über drei Minen werth gewesen wäre.

Ein stattliches Reitpferd hingegen, oder ein Wagenrenner,

wird nach Arlstophanes mit zwölf Minen bezahlt, und da man

sogar auf ein verpfändetes Pferd so viel darleiht, mag dieser

" Abh. über die Laurischen Bergwerke.

* Vergl. Xenoph. von der Reitkunst I, 12. Terenz Andr. I, 1.

Bach zu Xenoph. Ökon. 2, 6. und andere mehr.

' Xenoph. Okon. 3, 8. Viele Alten reden vom xu^innoTpo^etv.

^ Xenoph. v. d. Reitk. 1. und dort Schneider.

' Y. Dikäog. Erbsch. S. Il6.
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Preis ganz gewöhnlich gewesen sein." LIebhaherel aberstei-

gerte den Preis ins Unendliche: so gab man 13 Talente für

den Bukephalos/ Ein MauUhlergespann, vermuthllch zwei

keineswegs vorzügliche sondern nur zum gewöhnlichen Ge-

brauch auf dem Lande bestimmte Thiere, wurden zu 5-j, auch

8 Minen verkauft." Die Esel waren vermuthllch verhältnlfs-

mäfsig viel wohlfeiler: doch habe ich aufser der scherzhaften

Erzählung des Luclan,'' wie der Esel Lucius, nachdem ihn

niemand hatte kaufen wollen, endlich bei einem hausirenden

Priester der Syrischen Göttin für die hohe Summe von 30

Drachmen angebracht worden, nichts über diesen Gegenstand

in Bezug auf Hellas gefunden; und auch diese Stelle beweiset

nichts für den in alten Zelten und namentlich in Attika ge-

wöhnlichen Preis. Was das Rindvieh betrifft, so weifs ich

nicht woher ein Engländer die Angabe schöpfen konnte, ein

Ochse habe in Sokrates' Zeiten acht Schillinge gekostet: wo-

gegen alles spricht. Bei der Delischen Theorie verkündete

der Herold, wenn einem ein Geschenk gegeben wurde, es

würden ihm so und so viel Ochsen gegeben werden, und man

gab dann so und so viel mal zwei Attische Drachmen;' es

ist aber kein hinlänglicher Grund vorhanden, darin einen sehr

alten Preis der Ochsen zu suchen, da sich diese Sitte in Über-

einstimmung mit der Überlieferung daraus erklären läfst, dafs

auf den alten Didrachmen (namentlich den Attischen, wie ich

vermuthe vom Euböischen Fufs) ein Stier geprägt war.-^

82 In Athen war unter Solon der Preis des gewöhnlichen

Ochsen 5 Drachmen (1 Thlr. 6 gGr.), das Fünffache des

" Aristoph. Wolken 20. 1226. Lysias xar/jy. xaxoX. S. 306 f.

* Chares bei Gell. N. A. V, 2. Bei den Römern kommen unge-

heure Preise für Esel vor; s. Dureau de la Malle Mem. de l'Inst. roy.

de France, Bd. XIII, S. 468.

* Isäos v. Philüktem. Erbsck S. l40.

•^ Esel 35.

' Pollux, IX, 61.
'

/ Vergl. metrol. Unters. S. 121 f. Auch die Euböischen Münzen

zeigen häufig dieses Gepräge.
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Schafes;" auserlesene Opferthlere waren aber im sechzehnten

der Solonischen Axonen mehrfach höher geschätzt, obgleich

gegen die spätem Preise sehr wohlfeil:* In Lusitanien galt

der Ochse nach Polyblos 10 Drachmen, ein Kalb die Hälfte, ein

Schaf nur ein Fünftel davon : In Rom war der Werth eines

Ochsen gegen Schafe zehnfach." Wenn daher In der Blüthe-

zeit Athens ein Schaf, wie gleich erhellen wird, je nach Alter,

Art und dem Schwanken der Preise 10 bis 20 Drachmen

kostete, so kann ein Ochse zu 50 bis 100 Drachmen (12-|- bis

25 Thlr.) gerechnet werden. Olymp. 92, 3 wurden für eine

Hekatombe 5114 Drachmen ausgegeben; waren ohngefähr

100 Ochsen dafür gekauft, so betrug der Preis eines Ochsen

damals etwa 51 Drachmen. Aber Olymp. 101, 3 kostete eine

Hekatombe von 109 Ochsen 8419 Drachmen, also das Stück

durchschnittlich 77-|- Drachmen : in beiden Fällen sind auser-

lesene Opferthlere gemeint.'' Olymp. 100, 1 wird In einem

Delphischen Amphiktyonenbeschlufs' für den auserlesensten

Hauptstier des Opfers, den Heros-Stier {ßovg Y,§oog)y welchen

man auch den anführenden Stier {ßovg Y^ysixt^v) nannte, der

" Plutarch Solon 23. aus Demetr. Phal.

* Plutarch ebendas.

' Hamberger in der angef. Schrift, Taylor zum Marin. Sandw.

S. 37. Vergl. metrol. Unters. S. 420 ff.

'^ S. Inschr. I, Pryt. 2. und dazu Barthel. in den Denkschr. d.

Akad. d. Inschr. Bd. XLVIII, S. 355. ferner Inschr. VII, §. 5. vergl.

Taylor z. Marm. Sandw. S. 36. In einem Vor - Euklidischen Demio-

pratenverzeichnifs bei Bangabe A.ntt. Hell. N. 349. S. 403 könnte man

in der letzten Zeile ßos ^u[o] lesen; dazu gehört die Ziffer AA (20 Dr.).

Aber darauf gebe ich nichts; die Inschrift ist so verstümmelt, dafs man

nicht sicher ergänzen kann, und es mögen dort vielmehr Ochsenhäute

mit Bangabe zu verstehen sein, und zwar mehr als zwei, indem noch

die vorhergehende Zeile zu demselben Artikel zu nehmen ist.

' C. I. Gr. N. 1688 nebst den Anmerkungen, worin der Stater gegen

meine später gewonnene Überzeugung als Tetradrachmon und das Aegi-

näische Geld vollwichtig genommen ist. Über den runden Werth des

herabgegangenen s. oben Cap. 4; in den metrol. Unters. S. 423 habe

ich diesen in der Bereclmung jener 100 Aeg. Stater noch geringer

genommen.
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Preis von 100 Aeginälschen Statern festgesetzt; dieser Stater

ist ein DIdrachmon, und rechnet man Ihn nach einem runden

"Werthe des herabgegangenen Fiifses, so betragen 100 solcher

Stater 300 Attische Drachmen (75 Thlr.). Man legte aber

auf einen Stier der Art auch einen solchen Werth, dafs lason

von Pherae einen goldnen Kranz als Preis für die Stadt aus-

setzte, welche zum Pythlschen Opfer den schönsten Hauplstler

ernährt haben würde. Ein Werth von 100 Drachmen für

einen Ochsen, der als Siegespreis gegeben wurde, findet sich

zu Athen nach Euklid." In dem heerdenrelchen SIcIlIen war

zu EpIcharmos' Zelt der Preis wie es scheint eben so wie in

Athen unter Solon. Denn ein schönes Kalb kostete nach

jenem Komiker* zehn Nummen oder 2-^ Drachmen Attisch,"

und da der Werth eines ausgewachsenen Ochsen nach der

Ähnlichkeit der Lusitanischen Preise wohl als das Doppelte

83 angenommen werden kann, so mochte ein Stier damals in

Sicilien zwanzig Nummen oder fünf Drachmen Attischen Gel-

des kosten: doch kann man freilich annehmen, dafs der Preis

auch viel höher ging.'' In Massalla, in dessen Nachbarschaft

grofser Überflufs an Rindvieh war, scheint, etwa im vierten

Jahrhundert vor Chr. dem Priester für einen Opferstier mit

Einschlufs der Opfergebühren nach der von den Karthagern

für ihren dortigen Tempel geregelten Taxe der Preis von

10 Sekeln oder vollwichtigen Babylonisch -Aeginälschen Di-

drachmen (33-|- Att. Drachmen) gezahlt worden zu sein, und

" In einer Panathenaischen Inschrift Ephem. archäol, N. 136 unter

den vtxvjTyjpi Ol?: H evav^pia. ^vkrj yjxwcry] ßovi;, ferner H ^vkri vtxwcry)

ßoug und AAA Xafxita^Tq^opw vixwvri u^^p/aj; hier scheint die Summe

von 100 Drachmen für den Werth eines Stieres gegeben zu sein. In

der Inschrift von Ilion C. I. Gr. N. 35^9 werden jedem Stamme 150

Alexandrinische Drachmen für ein Opfer bezahlt, und es sollen davon

eine Kuh, ein männliches Schaaf und Backwerk dargebracht werden.

* Bei Pollux IX, 80. Vergl. metrol. Unters. S. 3l6.

' Vergl. oben Cap. 4. Höchstens könnte man noch eine Kleinig-

keit zusetzen, wenn man den Nummos noch als vollwichtigen Aegi-

nälschen Obolos nehmen will.

'' Vergl. metrol. Unters. S. 3l6 und S. ^22 f.
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halb soviel für ein junges Rind oder einen Widder." In dem

Talmudlschen Buche Mlschna Menacliotb* wird der Werth eines

gelobten Opferstieres, tbells mit ibells ohne Trankopfer auf

eine Mine (oO Sela oder Sekel), ein Kalb auf fünf Sela oder

Sekel, ein Widder auf zwei, ein Lamm auf ein Sela, nebst

Trankopfer bestimmt: hier Ist der Preis des Opferstieres be-

deutend hoch, das Fünffache des Massalischen Preises. Ein

Spanferkel kaufte man zu Athen im Peloponnesischen Kriege

für drei Drachmen (18 gGr.).*^ Ein mäfsiges Opferschäfleln,

für den heib'gen Zweck auserlesen, schlägt einer bei Menan-

der'' zu zehn Drachmen (2-j Tlilr.) an. Auch In Lyslas' Zeiten

kann der Preis eben nicht geringer gewesen sein: sonst konnte

doch der schurkische Vormund bei diesem Redner, wenn er

in seiner Rechnung die Dinge noch so übertrieben hoch an-

setzen wollte, für ein Lamm zu den DIonysIen nicht sechzehn

Drachmen anschreiben." Eine nicht ganz bestimmte, aber

merkwürdige Angabe liefert noch die Rede gegen Euergos

und Mnesibulos. Theophemos hatte dem Sprecher fünfzig edle

Schafe nebst dem Hirten weggenommen, und überdies einen

Sklaven mit einer kostbaren Wasserurne und einiges Hlrten-

geräthe.-^ Der Sprecher war aber dem Theophemos eine Geld-

bufse schuldig, welche nebst Epobelie und Prytaneien 1313

Drachmen 2 Obolen betrug;^ er behauptet die weggenomme-

nen Schafe mit dem Hirten seien mehr als die Bufse werth.*

Rechnen wir den Hirten recht hoch, über drei Minen, so be-

halten wir für 50 Schafe den Werth von 1000 Drachmen:

" Movers, das Opferwesen der Karthager S. 77 ff. Andere Bei-

spiele das. übergehe ich.

* XIIT, 8. Vergl. Movers S. 81 ff.

'^ Aristoph. Frieden 373.

•^ Beim Athen. IV, S. \h6. E. VIII, S. 364. D. Spohn Lectt. Theo-

crit. Spec. I. S. 23 fafst TcpoßaTtoi; ayaTz-q-zov anders : ovicula, „qualis ad

sacrificium apta et accepta diis habebatur;" ich zweifle ob richtig.

' Lysias g. Diogeit. S. 906.

f S. 1155. Diese Schafe heifsen Ttpaßara, fiokaKoi.

e S. 1158, 24. S. 1162, 20. S. 1164, 10.

* S. 1156, 15. 23. Vergl. S. 1164, 5.
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hiernach kommt ein ausgewachsenes edles Schaf auf mindestens

20 Drachmen (5 Thlr.). Über den Werth der in Attika sehr

häufigen Ziegen habe ich nichts gefunden, aufser dafs bei

84lsäos'' 100 Stück nebst 60 Schafen, einem Pferd und Geräthe

auf 30 Minen geschätzt werden. Als ein Beispiel des Luxus

mag noch angeführt werden, dafs Alkibiades einen Hund, den

er gleich nachher seiner vorzüglichsten Schönheit beraubte,

für 70 Minen kaufte.* Ich füge hier eine Bemerkung über

Thierhäute bei. Für die frische Haut eines ausgewachsenen

Opferthieres werden den Priestern 3 Drachmen vergütet nach

einem um Olymp. 100 verfafsten Opfertarif; " ohne Zweifel

sind Ochsenhäute gemeint. Über Schaffelle ist eine Stelle

im Theokrit,'' die aber einen thörichten Kauf betrifft und daher

unbrauchbar ist.

15. Eine ausführlichere Erörterung erfordert das Getreide.

Attika bedurfte einer ansehnlichen Zufuhr; kein Staat, behauptet

Demosthenes, braucht soviel;' die Athenischen Gesandten bei

Livius^ rühmen sich 100,000 Mafs geliefert zu haben, unge-

achtet ihr Staat selbst sogar für den Landmann Einfuhr nöthig

habe. Wieviel brauchte aber Attika? Wieviel konnte es

selbst hervorbringen? Wieviel mufste durch Einfuhr geschafft

werden? Die Beantwortung dieser Fragen, welche die Athener

von einem Staatsmanne verlangten,^ ist uns Spätgebornen viel

schwerer, und doch zur Einsicht in die Verhältnisse noth-

wendig: ich unternehme sie, mich bescheidend, dafs Ich irren

" Von Hagn. Erbsch. S. 29^. Noch unbestimmter ist die Stelle

V. Philoktem. Erbsch. S. l40.

* Plutarch Alk. 9. PoUux V, 44.

' Herausgegeben von mir in der Vorrede zu dem Verzeichnifs der

Vorl. der Berl. Univ. Winter 1835— 1836. (Eph. archäeol. N. 117.

118.) A. §. 3. B. §. 2. Die Stellen sind zwar verstümmelt, können aber

nichts anderes enthalten haben.

'^ XV, 18. und dazu Spohn Lectl. Theoer. I, S. 22 ff.

' Dem. von der Krone S. 254. 21. und g. Lept. a. unten anzuf. O.

^ XLIII, 6.

^ Xenoph. Denkw. d. Sokr. III, 6, 13. vergl. Aristot. Rhet. I, 4.
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könne. Nach der obigen Auseinandersetzung kann in Attika

eine Bevölkerung von 135,000 freien Seelen und 365,000 Skla-

ven angenommen werden. Ein erwachsener Sklave empfangt

nach zuverlässigen Nachrichten täglich eine Chönix oder den

48sten Theil eines Attischen Medimnos," und braucht folglich

in einem Gemeinjahr von 354 Tagen 7-— Medimnen. Eben-

soviel, und zwar bereitete Gerstengraupen, wird in einem

Vertrage über zu bewilligende Zufuhr für die Spartiaten auf

der Insel bei Pylos auf den Diener gerechnet, auf den Spar-

tiaten aber allerdings das Doppelte.* Die Römischen Sklaven

erhielten 4— 5 Modien monatlich, also jährlich 8— 10 Me-

dimnen." Nehmen wir unter den Sklaven 25,000 so junge

Kinder an, dafs sie bedeutend weniger Nahrung brauchen, so

würden die übrigen 340,000 jährlich 2,507,500 Medimnen

verzehren; wobei wir nicht in Anschlag bringen, dafs auf die

Weiber weniger zu rechnen ist. Rechnet man auf ein sehr

junges Sklavenkind jährlich vier Medimnen, so würde die ge-'

sammte Sklavenbevölkerung 2,607,500 Medimnen brauchen. 85

Unter den Freien ist eine viel gröfsere Anzahl auf sehr junge

Kinder zu rechnen; aber auch die Erwachsenen, da sie bessere

Nahrung als die Sklaven genossen, werden nicht soviel Getreide

" S. weiter unten in diesem Cap.

* Thukyd. IV, l6.

<^ S. Durea« de la Malle Econ. polit. des Romains Bd. I, S. 274 f.

der jedoch die Angabe von 4 Modien, welche sich bei Donat findet,

nicht gelten lassen will. Er scheint mir zu grofses Gewicht auf die

angeführte rhetorisirende Stelle des Sällust zu legen. Der Ackerbauer

erhielt nach Cato im Durchschnitt täglich 3 Pfund Par. Markgew.

Brod (Dureau de la Malle ebendas. S. 273). Das Getreide, welches

der Römische Soldat empfing, giebt nach Dureau de la Malle's richtiger

Bemerkung keinen Mafsstab für die Verzehrung, da es als Theil des

Soldes auf ganze Monate und verschieden nach Verschiedenheit der

Truppengattung geliefert wurde : der Fufsgänger erhielt monatlich höch-

stens -|- Medimnen, der Römische Reiter aufser der Gerste zwei Me-

dimnen Weizen, der bundesgenossische Reiter nur 1~ Medimnos, alles

nach Attischem Mafse gerechnet (Polyb. VI, 39)* Beim Reiter ist ohne

Zweifel der Diener miteingerechnet.
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verzehrt haben, und die H'dlfte derselben sind Weiber, die im

Durchschnitt weniger verzehren. Es wird reichlich gerechnet

sein, wenn wir auf einen Freien im Durchschnitt 6 Medininen

rechnen, zusammen auf 135,000 Seelen 810,000 Medlmnen."

Sonach betrüge der Gesammtbedarf eines gemeinen Jahres

3,417,500 Medimnen, oder da eine genaue Rechnung doch

unmöglich ist, rund 3,400,000 ohne die Aussaat, welche zu

bestimmen schwieriger ist. 'Wenn man übrigens glauben

wollte, es sei noch mehr erfordert worden, weil auch die

Fremden, welche in der Flotte oder im Heere dienten, ver-

sorgt werden mufsten , so bedenke man, dafs vielmehr die

Abwesenheit einer grofsen Anzahl Soldaten und Matrosen von

Athen macht, dafs eher weniger nöthig ist, da das Heer meist

von aufsen versorgt wird: wogegen allerdings zugegeben wer-

den kann, dafs die Nothwendigkelt, ihr eigenes Land von aufsen

zu versorgen, den Athenern die Aufstellung vieler Söldner,

welche doch auch Korn brauchten, erschwerte.* Dafs nun

Attika soviel als erforderlich war nicht hervorbrachte, wissen

wir: auf den Markt im PIräeus aber kam überall her Getreide,

aus dem Pontos, das ist vorzüglich aus der Taurischen Halb-

insel oder dem KImmerischen Bosporos, dann aus Thrake,

Syrien, Ägypten, Libyen, Siclllen." Am bekanntesten ist die

" Ich habe absichtlich viel gerechnet, da die Hellenen verhältnifs-

mäfsig viel Getreide verzehrt zu haben scheinen; aber dafs der Freie

mehr Getreide verbrauchte als der Sklave, wie Dureau de la Malle

a. a. O. S. 275 voraussetzt, davon kann ich mich nicht überzeugen;

ausgenommen, dafs für Krieger; namentlich von den Spartanern, mehr

gerechnet wird. Sechs Medimnen sind, wenn wir den Medimnos Wei-

zen mit Dureau de la Malle (Bd. I, Taf. 8), der dieses Mafs kleiner als

ich schätzt, nur zu 80 Pfund Par. Markgevv. rechnen, 480 Pfund, wäh-

rend ein Pariser noch nicht ein Pfund täglich verzehrt (s. dens. Bd. I,

S. 273). Freilich wiegt die Gerste bedeutend weniger; aber dafür ist

auch auf den erwachsenen Sklaven von uns weit mehr gerechnet.

* Xenoph. Hellen. Gesch. VI, 1, 4.

' Theophrast Pflanzengesch. VIII, 4. Vergl. Barthel. Anach. Bd. IV,

S. 318. 319. Wolf zur Lept. S. 253. Meursius F. A. Gap. IV und

viele zerstreute Stellen der Redner.
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Komziifuhr aus dem Ponlos oder der Taurischen Halbinsel,

wo die Aussaat auch ohne besonders sorgfältigen Landbau das

Dreifsigfache trug;" wefshalb Byzanz den Athenern sehr wich-

tig war: ebendefswegen zum Thell suchte auch Philipp von

Makedonien dieser Stadt sich zu bemächtigen. * Aus dem

Thrakischen Chersones zogen zu Lyslas' Zeiten Privatleute,

wahrscheinlich von den Attischen Kleruchien, Korn." Aus den

übrigen Ländern holten thells die Attischen Kaufleute Getreide,

theils trieb Kypros und Rhodos den Zwischenhandel. Von J

jener Insel kamen in Andokides' Zeiten bedeutende Kornflotten

nach Athen: von dieser, welche doch selbst eingeführtes Ge-

treide nöthig hatte und nach Polybios später aus Sicillen

bekam, finden wir bei Lykurg Nachricht.'' Hierzu kommt,

dafs Euböa, zu Perikl^s' und Alklblades' Zeit mit Kleruchen

besetzt, Getreide und andere Bedürfnisse lieferte, welche vor

der Spartanischen Besetzung von Dekeleia über Oropos ein-

geführt wurden, nachher aber um Sunlon herumschiffen mufs-

ten, welches defshalb befestigt wurde. ' Es mufste folglich eine

bedeutende Menge Getreide eingebracht werden, obgleich

nicht alles zum inländischen Verbrauch, sondern auch um im

Piräeus an Auswärtige verkauft zu werden. Desto auffallender

erscheint daher Demosthenes' Angabe,^ die nicht mehr als

400,000 Medimnen betragende Ponlische Einfuhr sei der ganzen

aus allen übrigen Ländern nahe glelchzuachten, sodafs die Ge-

sammtelnfuhr wenig mehr als 800,000 Medimnen gewesen wäre,

abgerechnet was nicht ausgeladen, sondern im Piräeus nach

" Strabo VII, S. 311.

* Demosth. von der Krone a. a. O.

' Vergl Lys. g. Diogeit. S. 902.

•^ Andokides von seiner Rückkehr S. C5. £6. Lykurg g. Leokr.

S. l49. Polyb. XXYIII, 2.

• Thuk. VII, 28. vergl. VIII, 4.

/ G. Lept. S. 466. 467. Die Worte: Ttpog roivvv unavta rov Ix

Tuji' aXkwv IjUTToptwv a^iavovfxsvov o Ix tou ttcvtov ctitoj eignXswv satlv,

bezeichnen übrigens keine Gleichheit, sondern nur eine Annäherung der

Menge des Pontischen Getreides an die Menge des übrigen, wovon

ein deutlicher Beweis Herodot VIII, 44. vergl. 48.
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andern Ländern umgesetzt wurde. Demosthenes beruft sich

auf die Bücher der SItophylaken ; aber sollte er es wohl so

genau mit seinen Worten nehmen? Alle Attischen Redner,

selbst der edelste, Demosthenes, beugten die Wahrheit mög-

lichst sanft für Ihren Zweck." Gewifs darf die Gesammteinfuhr

im Durchschnitt rund auf eine MlUIon angeschlagen werden;

in besonders schlechten Jahren aber, wo selbst das kornreiche

Böotlen, wenigstens nach zweijähriger Unfruchtbarkeit, Zufuhr

87 brauchte,* hatte Attika ohne Zweifel viel mehr nöthlg. Legen

wir die genannte Mittelzahl zum Grunde, so mufste Attika

2,400,000 Medimnen erzeugen, welches meines Bedünkens

nicht unmöglich war. Allerdings Ist das Land gebirgig; aber

die Höhe der Berge Ist nicht so bedeutend, dafs sie hätten

unfruchtbar sein müssen: nackte Felsen, welche freilich in

Attika nicht selten waren, machen doch einen kleinen Thell

der Oberfläche aus, und wo der steinige Boden mit einiger

Erde gemischt war, konnte Gerste gebaut werden; die Kunst

that das ihrige. Überhaupt kommt es für die Fruchtbarkeit

nicht blofs auf die Güte des Bodens an, sondern auf viele

andere Umstände," die für Attika nicht ungünstig waren; und

Attika war für Gerste, welche am meisten verzehrt wurde,

ein ganz vorzügliches Land.'' Wir wollen den Flächenraum

von Attika zunächst nur zu 40 Quadratmeilen, oder 64,000

Stadien oder 2,304,000 Plethren rechnen. Wieviel hiervon

getreidetragendes Land war, wird man nicht verlangen von

uns durch geschichtliches Zeugnifs zu erfahren: aber Attika

war gewifs sehr gut angebaut, und so läfst sich wohl die

Möglichkeit, dafs soviel Land mit Getreide angebaut war, als

zur Erzielung von 2,400,000 Medimnen gehört, schwerlich

" Ungenau in geschichtlichen Dingen sind alle Redner. Demosthenes

V. d. Krone S. 306 setzt das Verhältnifs der Athenischen Schiffe gegen

die der andern Griechen in der Seeschlacht gegen die Perser 200 : 100

statt 200: 178.

* Xenoph. Hellen. Gesch. V, 4, 54.

' Vergl. Theophrast Pflanzengesch. VIII, 7. S. 272 f.^ Sehn.

«* Kpi3o<j)opo5 api<rrT), sagt Theophrast VIII, 8. S. 274.
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laugnen. Bei den Leontlnern in SlcUIen" wurde das Jugerum,

worunter das Römische oder ein mit diesem ziemlich gleiches

Ackermafs zu verstehen, etwas über 2-|- Plethren, ohngefähr mit

einem Medimnos Getreide besäet, sowie auf einen Magdeburger

Morgen von 25,920 Fufs Rh. welcher nicht viel gröfser Ist

als das 28,800 Römische oder 25,591 Rheinländische Fufs be-

betragende Jugerum, bei manchem Land und Getreide ein

Scheffel Aussaat gerechnet wird, der wenig gröfser als der

Medimnos ist: das fruchtbare Land trug in guten Jahren das

achte, in den besten das zehnte Korn. Auch in Italien wur-

den auf das Jugerum gewöhnlich 6 Modien, also ein Medimnos

Gerste ausgesäet, Weizen 5 Modien, Spelz 10.* Nehmen

wir etwa dasselbe Mafs der Aussaat für Attika an, so würden

auf ein Plethron für Gerste 17^ Chönlken Aussaat kommen,

wofür man rund 18 wird rechnen dürfen. Nimmt man ferner

als Ertrag im Durchschnitt das siebente Korn, was man wohl

thun kann, da heutzutage, wo der Boden und der Ackerbau

gewifs schlechter geworden ist, die Vervielfältigung des Ge-

treides in Attika nach Hobhouse'^ fünf oder sechs, und niemals

mehr als zehn beträgt: so trug ein Plethron In Attika 2-|- Me-

dimnen, und zu 2,400,000 MedImnen wurden 914,286 Plethren

Landes erfordert. Überdies bedurfte man der Aussaat zum

Besäen dieses Landes, also noch eines Siebentels des Vorigen

" Cic. Verr. lljtsjAr. U>
* Varro R. R. I, U.
' A Journey through Albania and other Provinces of Turkey in

Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810.

By J. C. Hobhouse, Lond. 1813. Bd. I, S. 4ll. Über das Mafs der

Aussaat im alten Italien und über den Ertrag der Felder in verschie-

denen Ländern s. Dureau de la Malle Econ. polit. des Romains Bd. II,

S. 119 ff. Da A-ttika's Boden mager war, so könnte nach Ansicht

dieser Zusammenstellungen und andern ähnlichen Erfahrungen der Ertrag

von uns zu hoch angenommen scheinen, vielleicht auch die Aussaat,

da der Leontinische Boden für besonders gut gilt; anderseits haben

wir aber auch den Bedarf sehr reichlich gerechnet, und überdies war

ja Attika für die Gerste so ausgezeichnet gut, dafs es denselben Ertrag

wie der Leontinische Boden für Weizen liefern konnte.

I. 8
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ofler 130,612 Plethren zur Gewinnung dieser Aussaat, und

zur Gewinnung der Aussaat dieser 130,612 Plethren wieder

den Ertrag von 18,659 Plethren, und für die Aussaat auf diese

wieder 2666 Plethren, und so fort weiter zurück. So werden

zur Deckung der Aussaat 152,381 Plethren erfordert werden,

im Ganzen also 1,066,667 Plethren. Diese tragen 2,800,000

Medimnen, wovon der siebente Theil, 400,000 Medimnen, zur

Aussaat verwandt wird, sodafs noch 2,400,000 Medimnen zur

8s Verzehrung kommen. Zieht man diese für die Gewinnung

des Getreides erforderlichen 1,066,667 Plethren ab, so ver-

bleiben 1,237,333 Plethren für Brachfelder, Baumzucht, Wein,

der jedoch zum Theil zwischen der Gerste gebaut wurde,

indem die Reben an den Bäumen sich emporwanden, Hülsen-

früchte und Knollengewächse, Gartenbau, Futter des Viehes

und Wiesen, Sumpf, Gewässer, wüstes Land, Wege und

Wohnung. Es ist nicht zu läugnen, dafs dieses Ergebnifs

Bedenken erregen kann; und scheinbar sehr ungünstig dafür

ist der Umstand, dafs auf Phänippos' Gut, welches wir oben"

zu 3200 Plethren angeschlagen haben, nur über 1000 Medimnen

Gerste Ertrag gerechnet werden, und zu 1000 Medimnen nur

381 Plethren Landes gehören. Indessen war dasselbe ein

Grenzstück, und abgerechnet, dafs es 800 Metreten Wein trug,

mufs es viel Waldung gehabt haben, da Phänippos täglich für

mehr als 12 Drachmen Holz daraus gewann.* Auf jeden Fall

ist unser Ergebnifs keine Unmöglichkeit. Es verhält sich nacli

demselben das Getreideland zu dem übrigen wie 5 : 6, während

in Frankreich das Ackerland oder Getreideland fast die Hälfte

des Ganzen ist;' dafs für den alt- Attischen Ackerbau auf

" Cap. 11.

* Rede g. Phänipp. S. 1045, 5 und 104l, 3.

* J)ureau de la Malle tcon. polit. des Rom. Bd. I, S. 282. In

einer Abhandlung Mus. crit. N. VI. (Bd. II.) S. 215, wovon Clinton

Fast. Hell, im zweiten (zuerst erschienenen Bande) S. 392 einen Aus-

zug geliefert hat, wird eine Rechnung aufgestellt, wonach bei Annahme

einer Bevölkerung von 527,660 Köpfen und 800,000 Medimnen Einfuhr

noch nicht der fünfte Theil der Grundfläche von Attika zu dem Bedarf
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Brachfelder viel zu rechnen sei, möchte ich bezweifeln. Den-

noch gebe ich zu, dafs die ganze Rechnung trüglich sein kann;

sowohl für den Bedarf als für die Gröfse des Landes, die

Ertragsfahigkeit des Bodens und die Masse des eingeführten

Getreides fehlt es an sicheren Grundlagen; aber eben defshalb

möchte ich die Frage über die Bevölkerung Attika's nicht von

der Berechnung des erforderlichen Getreides für dieselbe ab-

hängig machen. Was die Gröfse des Landes betrifft, so haben

wir in der Rechnung nur 40 Quadratmeilen angenommen;

sind aber nach einem andern Überschlage 47 zu setzen, so

gewinnt man noch 403,200 Plethren; wodurch sich das Ver-

h'altnifs des nicht Getreide tragenden Landes gegen das Ge-

treide tragende vortheilhafter stellt. Eine Vergleichung mit

dem Ertrage von Lakonika will ich nicht anstellen, da die

Berechnung desselben, welche man aus Plutarch" anstellen

wollte, auf falschen Voraussetzungen beruht.

Bei einer Einfuhr von beinahe einem Drittel des Bedarfes,

welche zu Zeiten des Mifswachses nicht einmal hinreichen

konnte, mufste grofser Mangel entstehen,* wenn keine zweck-

mäfsige Anstalten getroffen wurden. Die Sorge für das

Getreide ging daher zu Athen ins Gröfse: man befestigte

Sunion, wie bemerkt worden, um das Herumfahren der Korn-

flotte um das Vorgebirge zu sichern; bewaffnete Schiffe be- 89

gleiteten die Getreideflotten, wie die Pontlsche;" als Pollis

erforderlich gewesen wäre. Diese Rechnung ist in einem seltsamen

Widerspruch mit der unsrigen, zumal da bei derselben Attika's Flächen-

raum geringer als von uns angenommen wird.

" Lykurg 8. Lakonika hatte nämlich 39,000 Grundstücke, worunter

9000 Spartanische: eines trug dem Eigenthümer 82 Medimnen Gerste,

wonach man den Gesamratertrag berechnet hat. Man bedachte aber

nicht, dafs diese 82 Medimnen nur die Abgabe oder Pacht der Heloten

sind; dafs es ungewifs ist, ob die Stelle blofs von den Spartani-

schen, oder auch von den übrigen Grundstücken zu verstehen sei;

endlich dafs der Lakonische Medimnos bedeutend gröfser ist als der

Attische.

* Vergl. zum Beispiele Dem. g. Phorm. S. 918, 8. g. Lept. S. 467.

' Dem. V. d. Krone S. 250. 251. g. PolyU S. 1211, 25.

8*



116 Bucli I, 15,

der Spartaner mit sechzig Kriegschiffen bei Keos, Aegina und

Andros stand, lieferte ihm Chabrias eine Schlacht, damit das

Getreide von Gerästos in Euböa nach dem Piräeus gelangen

könnte." Die Ausfuhr war unbedingt verboten: vom fremden

Im Attischen Emporium angelangten Getreide mufsten gesetz-

lich zwei Drittel In die Stadt gebracht werden, wozu die

Emporlalvorsteher zwangen;'^ das heifst, nur ein Drittel konnte

aus dem Emporium im Piräeus wieder in andere Länder ab-

geholt werden. Um dem Aufhäufen und Zurückhalten des

Getreldes'^ möglichst vorzubeugen, war die Aufkäuferei sehr

beschränkt; es war nicht erlaubt, über fünfzig Trachten ((po.ofxc))

auf einmal zu kaufen;'' Übertretung dieses Gesetzes wurde

mit dem Tode bestraft. Auch durften die Kornhändler od^r

Aufkäufer den Medimnos nur einen Obolos theurer verkaufen,

als sie eingekauft hatten. Dessen ungeachtet vertheuerten

diese, gewöhnlich Schutzverwandte, durch Überbieten In

90 schlimmen Zelten das Getreide, und verkauften es oft an dem-

selben Tage eine Drachme höher.'' Lyslas kann nicht genug

" Xenoph. Hell. Gesch. V, 4, 6l. Diodor. XV, 34.

* Harpokr. in l7rtfxs>.yjTv|? IpTropiou, aus Aristoteles, und Lex. Seg.

S. 255. wo aus Harpokr. ^Airixav statt daruov zu schreiben, und das

Übrige zu ergänzen ist.

*' Vergl. Plutarch de curiosit. zu Ende.

'' ^opfiog, von (})6pw, ist gewöhnlich ein geflochtener Korb, worin

das Getreide vermuthlich aufgehoben wurde ; Taylor z. Lysias vergleicht

damit der Italer cumeras oder cumera, deren es zweierlei, gröfsere und

kleinere gab; die letztern hielten fünf oder sechs Modien, also ohnge-

fähr einen Attischen Medimnos. S. Akron zu Horaz Serm. I, 1, 53.

Wahrscheinlich war in Athen der Phormos vom Medimnos nicht sehr

verschieden; ein Medimnos Weizen wiegt etwa achtzig bis neunzig

Pfund, und kann daher wohl als eine Tracht gelten: wie Luculi nach

Plutarch seinem Heer 30,000 Medimnen Korn von ebenso viel Gala-

tern nachtragen liefs. Die Glosseme der Grammatiker in den AVörter-

büchern geben keine Auskunft über die Gröfse: Petitus Meinung aber,

dafs ^opiiog nur soviel sei als xo<pivog (~ vom Attischen Medimnos),

st ungereimt. S. dessen Att. Ges. V, 5, 7.

* S. die Rede des Lysias gegen die Kornhändler, besonders S. 715.

718. 720.



Buch I, 15. 117

von Her Verriichtlieit dieser W^ucherer erzählen, welche ebenso

verhafst waren als In neuern Zelten: indessen mufs man hier-

von freilich auch einen guten Theil auf das gemeine Vorurtheil

gegen die Freiheit des Verkehrs rechnen. Sie kaufen auf,

heifst es, unter dem Vorwand, für das Beste des Volks zu sor-

gen oder von den Behörden Befehl zu haben; aber wenn eine

Kriegsteuer ausgeschrieben worden, bewährt sich Ihr angeb-

licher Gemeinsinn nicht. Sie gewinnen beim öffentlichen

Unglück: sie sehen dasselbe so gern, dafs sie die ersten Nach-

richten davon haben, oder selbst welche erdichten, etwa dafs

die Schiffe Im Pontos genommen oder vernichtet seien, Han-

delsplätze geschlossen, Verträge aufgekündigt worden; sogar

wenn die Feinde ruhen, plagen sie den Bürger, indem sie das

Getreide an sich bringen, und beim gröfsten Bedürfnifs nicht

verkaufen wollen, damit man nicht über die Preise mit Ihnen

rechte, sondern zufrieden sei, um jeden Preis Korn zu erhal-

ten." Nicht einmal die Verkäufer hatten durch sie Vorlheil,

was heutzutage die Lehrer der Staatswirthschaft besonders zu

Gunsten der Aufkäuferei behaupten: im Gegentheil litten jene

durch das Gewerbe und die Verschwörungen der Kornhändler,

von welchen sie sogar verfolgt wurden/ Wäre Ihnen nicht

Lebensstrafe angedroht, sagt Lyslas,*" so würden sie kaum mehr

erträglich sein. Während aller übrige Waarenverkauf unter

der Aufsicht der Agoranomen stand, hatte daher der Staat,

um dem Getreidewucher zu steuern, über dieses einzige Ge-

werbe die besondere Behörde der SItophylaken gesetzt,'' an-

fänglich aus drei Männern bestehend, nachher zehn In der

Stadt, fünf Im PIräeus, vermuthllch well Ihre Geschäfte ver-

mehrt wurden: diese haben Listen des eingeführten Getreides, 91

und aufser der Aufsicht über dieses auch die über Mehl und

Brod, dafs es nach gesetzlichem Gewicht und Preis verkauft

" Ebendas. S. 720. 721 ff.

* Ebendas. S. 726. 727.

' S. 725.

'' Ebendas. S. 722.
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werde." Aber die Sltophylaken selbst konnten bisweilen dem

Unfug; des Überbletens von Seiten der Aufkäufer nicht steuern,

und wurden zu den äufsersten Strafen, sogar zum Tode ver-

urtheilt:'^ wobei man ebenso sehr vor der Unordnung in der

Getreidepolizei als vor der furchtbaren Rechtspflege erschrickt.

Noch nachtheiliger waren die Speculationen der Kaufleute,

welche, wie Xenophon bemerkt,' das Getreide überall herhol-

ten, aber nicht am ersten besten Orte absetzten, sondern wo
sie ausgewittert hatten, dafs es am theuersten wäre. Ando-

kides'' erzählt von einem Complot, wodurch der Kypriscben

" Drei Sitophylaken nennt Lysias a. a. O. S. 717. Die andere

Angabe beruht auf Aristot. v. Staat d. Athen, b. Harpokr. in c-lto^v-

XaxsQy wo in den Handschriften steht: ^crav Se lov apiS^jutov le jj\v Iv

acTTEi, T S' £v JlsipaLet. Valesius hat richtig verbessert: Yia-ctv ^s rov

dpi^^ov TTsvTexafösxa • ^exa jxsv h aarsi. Auch Petit. V, 5, 7 sah das

AVahre, aber seine Verbesserung ist hinsichtlich der Wortstellung falsch,

und S'i'xa ist blofs zu verdoppeln. Die verstümmelte Lesart bei Har-

pokr. ist auch in den Suidas übergegangen. Bei Photios liest man:

Yja-av ^s Toi/ äpLB'fxov TtaXcLi ^\v TrevTsxat^Exa h acrTst, it'ivtz Ss Iv Hct-

paisi, ucTTspoi/ ^8 X \x\v Ev uo-TBL^ T Ss SV Usipuist. Mau sieht auch hier

denselben Fehler wie im Harpokr. und Suid. Ich vermulhe, dafs in

der ersten Quelle stand: yjcrav ^h tov dpi^fxov naXai fxkv rpeig, ucrrspoi/

§£ 7rsvT£xat§£xa, S'exa iLisi» sv acvn^ ttIi/ts Vs iv Ilstpaier. Von dem Ge-

treide mufsten zwei Drittel aus dem Hafen in die Stadt gebracht wer-

den ; die Zahl der Sitophylaken an beiden Orten stimmt also nach des

Valesius Verbesserung mit der Vertheilung des eingeführten Getreides

unter Hafen und Stadt überein. L'berdies ist die Zahl TrevTsxat^Exa

sicher, und dafs diese die Gesammtzahl war, kann man aus der Ver-

gleichung des Artikels ixsrpovojxoL bei Harpokr. erkennen. Das Geschäft

der Sitophylaken erhellt aus Demosth. g. Lept. a. a. O. Harpokr. und

Lex. Seg. S. 300. Die Aufsicht über BVod und bereitetes Getreide

findet sich auch schon im Perikleischen Zeitalter. S. den alten Komi-

ker (rauthmafslich Kratinos) bei Plutarch praec. polit. 15.

* Lysias a. a. O. S. 718. 723. 725 zu Ende und 726 im Anfang.

Vielleicht gehört hierher auch Demosth. g. Timokr. S. 743, 4. wonach

Leute im Gefängnifs safsen, welche im Getreidewesen Unrecht gethan.

' Ökon. 20, 27.

'' Von seiner Rückkehr S. 85. 86. Der Redner war bekanntlich

Kaufmann.
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Kornflotte, welche nach Athen bestimmt war, eine andere

Richtung gegeben werden sollte: er nöthlgte aber die An- ^^

Stifter ihren Plan zu verlassen. Niemand that im Getreide-

wesen Athen und den übrigen Hellenen gröfsern Schaden als

Kleomenes von Alexandria, Alexanders Satrap in Ägypten,

w^elcher grofse KornvorrUthe aufhäufte, die Preise willkürlich

bestimmte, und wegen der grofsen Anzahl Diener, welche er

beim Kornhandel hatte, im Stande war, die Verhältnisse überall

genau zu erforschen. Da er dreierlei Leute hielt, diejenigen,

welche das Getreide absandten, die Begleiter desselben, und

andere, welche an Ort und Stelle es empfingen und absetz-

ten, liefs er seine Kornschiffe nicht eher in einen Handelsplatz

einlaufen, als seine dortigen Gehülfen Nachricht gegeben hat-

ten, wie die Preise ständen: waren sie hoch, so wurden sie

dorthin geführt; wo nicht, wurde anderwärts ausgeladen. Da-

durch stiegen die Kornpreise in Athen bedeutend, bis Sicilische

Zufuhr abhalf." Von der Kunst dieses berüchtigten Korn-

wucherers giebt der Verfasser des zweiten Buches der Aristo-

telischen Ökonomik noch andere Beispiele. In einer Theurung,

als man den Medimnos mit zehn Drachmen bezahlte, berief er

die Verkäufer, um zu erfahren., zu welchem Preise sie ihr

Getreide ihm überlassen wollten: da sie erbötig waren, ihm

wohlfeiler als den Kaufleuten zu verkaufen, bezahlte er ihnen

denselben Preis, setzte aber hernach den Medimnos auf 32

Drachmen! Als auswärts grofser Mangel war, in Ägypten

selbst mäfsiger, verbot er die Ausfuhr; auf die Vorstellung

der Nomarchen, dafs die Abgaben nicht könnten bezahlt wer-

den, wenn die Ausfuhr nicht freigegeben würde, gestattete

er sie, aber mit einem so hohen Zoll, dafs wenig ausgerührt,

den Nomarchen ihr Vorwand zur Nichtzahlung der Steuern

genommen, und aufserdem von dem Ausgangszoll eine grofse

Summe erhoben wurde.

Die Athener suchten durch mehre Mittel die Getreide-

zufuhr zu sichern oder zu vermehren. Schon das allgemeine

" Demosth. g. Dionysod. S. 1285.
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93 Gesetz, dafs auf kein Fahrzeug ausgeliehen werden sollte,

welches nicht Rückfracht nach Athen nähme, unter welcher

das Getreide ausdrücklich genannt war," gehört hierher: noch

mehr das andere, dafs kein In Attika wohnhafter anderswohin

als in das Attische Emporium Getreide führen dürfe; gegen

den Übertreter konnte die Phasis, nach Lykurg auch die Eis-

angelie gebraucht, und folglich auf Todesstrafe erkannt wer-

den.* Zur Zeit ihrer Macht hemmten die Athener auch die

Getreideausfuhr aus dem Pontos oder Byzanz in andere Städte

als die, welchen sie die Erlaubnifs der Einfuhr gaben/ Theo-

philos behauptet,'' die Getreidekaufleute hätten in Athen Ab-

gabenfreiheit gehabt; von den Zeiten der Unabhängigkeit kann

dieses offenbar nicht gelten, es sei denn als vorübergehende

Begünstigung, oder in sehr beschränktem Sinne. Die Atelie

hat nämlich sehr viele Bedeutungen: entweder Ist sie eine

allgemeine (aTsXsicc aTrui'Tuju), oder Freiheit von den Liturgien

oder gewissen Zöllen und andern Abgaben.* Die allgemeine

Abgabenfreiheit gaben die Athener zum Beispiel den vater-

landlosen Byzantiern und Thasiern, welche Schutzverwandte

von Athen wurden, in Thrasybul's Zeiten,-^ und dem Leukon,

" S. oben 9.

* Demosth. g. Phorm. S. 918, 5. g. Lakrit. S. 9^1, 4. Lykurg,

g. Leokr. S. 156. und die Rede gegen Theokrines. Was die Phasis

betrifft, so ist diese sicher nach der letzten, woraus (S. 1325, 28)

besonders zu merken, dafs der Anzeiger die Hälfte der verfallenen

Waaren erhielt. Man vergleiche noch über die Phasis gegen dieses

Verbrechen die Ausleger des Pollux VIII, 47. und Lex. Seg. S. 313

in ^aLVBiv, woselbst die W^orte ^ sjXTtopov dXka)(_o^i epya^oy.Bvo\) nur

hierauf bezogen werden können. Über die Eisangelie in Bezug hier-

auf s. Matthiä Mise, philol. Th. 1, S. 231.

*" S. oben 9.

"^ Theophil. I, 2. nach der aus Handschriften gezogenen Verbes-

serung des Salmasius de M. U. V, S. 195.

' S. Wolf z. Lept. S. LXXI ff. und Inschriften hier und da. Eine

merkwürdige Nebenbestimmung der freien Einfuhr und Ausfuhr aller

Sachen enl xT>i<rsi ist C. I. Gr. N. 2056 in einer Inschrift von Odessos,

und N. 3723 in einer, die von Kios zu sein scheint.

/ Demosth. g. Lept. S. 474. 475.
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Herrn von Bosporos, nebst seinen Söhnen, welclier namentllcli

auch Zollfreiheit hatte." Unter dieser allgemeinen Atelle war 94

die Freiheit von den Zöllen, den Liturgien mit Ausschlufs der

Trierarchie, wovon nur unter gewissen gesetzmäfsigen Be-

dingungen Befreiung stattfand, und bei Schutzverwandten

noch vom Schutzgeld und in einzelnen Fällen von der Yer-

mögensteuer begriffen, wohl auch die Opferfreiheit (uA?,stcc

is^(^u)j deren Wesen ich anderweitig aufgezeigt habe/ Dafs

diese allgemeine Abgabenfreiheit die Getreidekaufleute nicht

haben konnten, erhellt schon daraus, dafs sie mehre der be-

sondern Freiheiten nicht hatten. Abgesehen nämlich von der

allgemeinen Abgabenfreiheit hätten sie zunächst Zollfreiheit

haben können für das eingeführte Getreide: aber da In Athen

der Getreidezoll verpachtet war,'^ welcher gänzlich hätte weg-

fallen müssen, wenn eine freie Einfuhr für alle Getreidekauf-

leute gesetzlich gewesen wäre, so bedarf diese Behauptung

keiner Widerlegung. Desto ungedenkbarer ist es, dafs sie

Zollfreiheit von andern W^aaren hatten für Einfuhr oder Aus-

fuhr. Waren sie aber etwa frei von den regelmäfsigen Li-

turgien? Unmöglich, da nach Demosthenes sowohl der Bürger

als Schutzverwandten so wenige davon befreit waren;'' auch

würde dieser Redner nicht unterlassen haben, den Nachtheil

" Demosth. g. Lept. S. 466—468. Dafs er zollfrei war, erhellt

aus der Zusammenstellung der ihm und seinen Söhnen gegebenen Alelie

mit der von ihm allen Athenern gestatteten S. 466, 29. Diese gänz-

liche Atelie scheint auch den Thebanern und Olynthiern einmal gegeben

zu sein (Harpokr, in icroTsX^';) , wenn nicht darunter Freiheit vom
Schutzgeld und Liturgien gemeint ist, falls sie als Schutzvervvandte

nach Athen ziehen, wie die Byzantier den nach Byzanz ziehenden

Athenern aufser dem allen gegebenen Bürgerrecht Liturgienfreiheit

gaben. S. den freilich zweifelhaften Volksbeschlufs bei Demosth. v. d.

Krone S. 256. Vergl. über die Atelie den Beschlufs der Arkader in

Kreta C. L Gr. N. 1542. 3052, und viele andere Beschlüsse in den

Inschriften.

* C. L Gr. N. 82. Bd. I, S. 122. B.

' S. die Rede g. Neära S. 1353, 23.

^ S. Buch III, 21.
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fiir die Getreideeinfuhr auseinanderzusetzen, welcher durch die

Aufhebung der Atelle der Getreidekaufleute erwachsen würde,

95 wenn eine solche stattgehabt hätte, da er in der Rede gegen

Leptines alle Gründe gegen diese Aufhebung hervorsucht, und

namentlich bei Leukon's Atelie von der Gefahr spricht, welche

durch Aufhebung der Atelie für die freie Getreideausfuhr aus

dem Bosporos entstehen könne. Man kann hieraus sogar schlie-

fsen, dafs die Atelie der Getreidekaufleute überhaupt nicht,

oder in einer sehr beschränkten Befreiung bestanden habe.

Höchstens wäre möglich, dafs die getreidezuführenden Schutz-

genossen von herabsetzenden Liturgien , als Skaphephorie

und dergleichen, oder vom Schutzgeld befreit gewesen." Ganz

ungereimt endlich Ist die Behauptung des Scholiasten zum

Aristophanes,* dafs überhaupt die seefahrenden Kaufleute Be-

freiung von der Vermögensteuer In Athen gehabt. Nicht

einmal von Liturgien waren sie ausgenommen, was auch äufserst

unbillig gewesen wäre: Andokides, obgleich Kaufmann, leistete

Liturgien, und zwar ernannt, nicht aus eigenem Anerbieten.''

Die AVahrhelt ist, dafs die zur See Handelnden eine gewisse,

nähern Bestimmungen unterworfene Freiheit vom Kriegsdienste

hatten, sodafs sie in gewissen dringenden Fällen auf Ihre Ein-

sprache davon entbunden wurden: und dies Ist auch von den

Erklärern des Arlstophanes und von Suidas ohne Einschrän-

kung auf dringende Fälle überliefert.'' Da nun Freiheit vom

" Vom letzteren s. Buch III, 7.

* Zu Plut. 905. mit Berufung auf eine sehr unbestimmte Aussage

des Euphronios.

' Andokid. v. d. Myst. S. GS. vergl. die Inschrift C. L Gr. N. 213.

Leben der zehn Redner S. 229.

'' Die von uns genannte Einsprache ist eine o-x^^/i?. Dafs durch

eine cxy^^k; der Kaufmann sich von irgend einer Leistung befreien

konnte, erhellt aus Aristoph. Plut. 905, wo auf die Frage, ob er eju-

TTopoj sei, der Sykophant antwortet: Nai, (jxjjrrTojuat y', 0TavTu;)^w; und

aus Ekkles. 1019, wo der Jüngling, um sich von dem der Alten zu

erweisenden Liebesdienste loszumachen, sagt: aXV ejuTropoj ilvai <ncfp\iQ-

ixai. Wenn der Kriegsdienst jene Leistung war, so ist, wie auch Vofs

sah, in der letztern Stelle der Witz sehr angemessen, nach dem Satze
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Kriegsdienst auch Atelie heifst, " so finde Ich es am wahrschein-

lichsten, dafs die angebh'che Atelie der Getreidekaiifleute hei

Theophilos nichts anderes, als diese allen Kaufleuten vergönnte

sehr bedingte Freiheit war. Übrigens hatte Athen auch öffent- 96

liehe Getreideniederlagen, Im Odeion, Pompeion, auf der langen

Halle und bei den Werften, woselbst dem Volke Korn, Brod

und dergleichen verkauft wurde. ^ Es Ist jedoch nicht voll-

kommen klar, ob das darin befindliche Getreide blofs dem

Staate gehörte, oder ob daselbst auch das Korn der Kaufleute

vermessen wurde; letzteres Ist wenigstens für einzelne Fälle

gewifs.' Und sicher Ist es, dafs auf Staatskosten bedeutende

„Militat omnis amans." Da an Befreiung der Kaiifleute von Vermögen-

Steuer nicht zu denken ist, so bleibt von den Worten des Scholiasten

zum Plutos nur das als annehmbar übrig, was er vom Kriege und

Kriegsdienst sagt: S'to xal o c"OKQ^a.v'VY\q Xkyzi^ qtl orav j/ei^vjrat rig xai-

f/og Tvo'ksfxov xat slg^opag^ sfj.nopov hfxavTov dnoxakw. Und hernach:

npo^ao-i^ofj.aL, ^y]o-LV, ors nkfXTCofxat tlg tov iroXs fxov. Suidas : 'Eju-

iiopog elfXL crx>^7rTOjU£i/o?' 'Apio-xo'^ai/yjC, snl rwi/ npO(pacril^ofX£V'j}v »|/£i)§vj xatu

^siXiav' zlgaysruL ydp ti; Xsywi/, ort oxe TrsjUTroj/ai slg noXsfJLOv ^ a-xy^TTTO-

fxai e^Ttopog slvai, wg tuv sfxnopwv juvj I^iovtcov srcl nag cvpatziag ^lu to

£uYpv]crTov ta irpog Tpocjjyji/ ^spovrag. Der Sinn der letzten verderbten

Worte ist derselbe wie der des Euphronios beim Schob Plat. (in

falscher Beziehung auf die Vermögensteuer) : wf ti]v TtoXiv wc})s>.oui/ts5

TtXsiana §ia t^? uvtwv IjUTropt'a^. Schob Ekkles. 1019: üpocjjacrtcrojuat

uvai ejxiTopog, wg Itcc xiv^vvevov'V(j}v^ eirstS'»] oux scrrpaTsvowo ot spTropoi.

Dafs diese Freiheit jedoch eine sehr beschränkte war, kann man aus

Lykurg g. Leokrates S. 178 f. sehen.

" S. die Pvede gegen Neära S. 1353. Ob aber die Freiheit vom
Kriegsdienste auch unter der drsksiu aTta.wwv befafst werde, läfst sich

billig bezweifeln, obgleich der Kriegsdienst unter die tsXv] gehört:

wenigstens wage ich nicht ohne ausdrückliches Zeuguifs dieses anzu-

nehmen.

* Dem. g. Phorm. S. 918. Über den öffentlichen Getreideverkauf

s. noch Schob Aristoph. Ritter 103. über das Odeion Lex. Seg. S. 318.

über Getreidemagazine überhaupt PoUux IX, 45 mit den Auslegern.

Von der langen Halle s. oben Cap. 9. Verschieden davon ist nach De-

moslhenes der Platz h tw vswptw, wo die Weizenbrode verkauft wurden.

' Nach Dem. a. a. O. S. 918, 2/1 — 26. Thukyd. VIII, 90 in Be-

zug auf die lange Halle unter der Regierung der Vierhundert, welche
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Vorrälhe gekauft wurden, welche in jenen Magazinen sein

mufsten. Dieses Getreide wurde thells aus den Staatseinkünf-

ten, thells aus freiwilligen Beiträgen angekauft: ein Kaufmann

Chrysippos rühmt sich mit seinem Bruder dazu ein Talent

gegeben zu haben, wieviel auch Demosthenes schenkte. " Zur

Besorgung des Kaufes waren Sitonä bestellt, deren Amt nicht

unbedeutend schien, weil es vorzügliches Zutrauen des Volkes

voraussetzte, und Apodekten, welche das Getreide in Empfang

nahmen und vermessen liefsen. Die erstere Stelle bekleidete

einmal Demosthenes, und damals gab er wohl jenen freiwil-

ligen Beitrag.* Natürlich verkaufte man dem Volke zu sehr

niedrigem Preise, weil sonst freiwillige Zuschüsse nicht nöthig

gewesen wären: vielleicht wurde auch das gekaufte Getreide

bisweilen umsonst gegeben: denn etwas zu entscheiden ist bei

dem Mangel hinlänglicher Nachrichten unmöglich. Selbst wo
man glauben sollte, man hätte einmal eine sichere Angabe,

legt die Unbestimmtheit des Ausdrucks und die Schwierigkeit

der Auslegung unüberwindliche Hindernisse in den Weg. So

erzählt Demosthenes in der Rede gegen Leptlnes, dafs vor

97 zwei Jahren in einer Getreidenoth Leukon so viel und so

wohlfeil geschickt habe, dafs fünfzehn Talente, welche Kalllsthe-

nes verwaltete, Überschufs geblieben wären: aber man kann

darüber streiten, ob der Überschufs so gemeint sei, wie es

die Ausleger nehmen, dafs man diese fünfzehn Talente, welche

zu dem für Getreideankauf bestimmten Gelde gehörten, nicht

die Getreidebesitzer nöthigten alles schon vorhandene und seewärts

einkommende Getreide dorthin zubringen und zu verkaufen. Von der

aX())iT07rwXi5 crroa, welche dieselbe zu sein scheint, sagt Schol. Aristoph.

Acharn. 547: ottou xai atrog eTt'sxsno rr]g iroXewg^ also dem Worte

nach Staats ei genthum: aber ob der Scholiast so streng beim Worte

zu nehmen, ist zweifelhaft.

" Dem. g. Phorm. S.918, 27. Attischer Volksbescblufs hinter dem
Leben der zehn Redner im Plutarch I. und die Stelle in den Seeur-

kunden, auf welche ich S. 229 meiner Schrift darüber Bezug nehme.

Nicht hierher gehörig scheint Theophr. Char. 25.

* PoUux Vm, 114. Dem. v. d. Krone S. 310, 1.
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gebraucht habe, oder ob sie nach dem Verkauf des Getreides

an das Volk, well so wohlfeil eingekauft war, als reiner Ge-

winn des Staates übrig blieben." Auf diese Sendung bezieht

man übrigens mit Wahrscheinlichkeit die Aussage Strabo's/

welche auf einen bestimmten Zeitpunkt gehen mufs, dafs Leu-

kon aus Theudosia den Athenern 2,100,000 Medimnen geschickt

habe; und es Ist gedenkbar, dafs dieses in Einem Jahre ge-

schah. Denn da Attika unserer Annahme zufolge 3,400,000

brauchte, wovon es in der Regel 2,400,000 selbst hervorbringen

mochte, konnte leicht einmal bei Mlfswachs nur etwa die Hälfte

im Lande erzeugt werden, und während die übrigen Länder

wegen des allgemeinen Mangels nichts lieferten, Leukon fast

allein das Mangelnde ersetzen. In einzelnen Fällen finden

sich in Athen freie Kornspenden (^cnToSoriai)^ welche in Rom
sehr häufig waren, dort wie hier zur Beruhigung des ärmeren

Volkes.^ Frei vertheilt wurden vorzüglich die Geschenke,:

welche dem Volke bisweilen von Auswärtigen gegeben wur-

den. So versprach Demetrios der Belagerer Olymp. 118, 2

den Athenern 150,000 Medimnen Weizen als Geschenk seines

" Die Stelle lautet S. 467, l4— 17 also: *AXka npompva-i vno^

^eiag napa, itaciv avBpwi^oii; yBvofXsvYiq ov fxovov ujuti» Uavov cltov aTrecrrsi-

Xsv, aXkoi rocovrov wgre itsvT^Kul^Bxa dpyvpiov TaXavra, a f^aWLcr^e-

VYig ^tuxyjcre, Ttpognspiyevso-^ai. Offenbar ist toctoutou zu schreiben

mit Hier. Wolf, wozu vergl. die Anmerkung von Fr. Aug. Wolf, z.

Lept. S. 257. 258. Die Sache fällt um Olymp. 105, 4. Die eigent-

liche Zweideutigkeit liegt in TrposTrspij/svscrS^at. Man könnte sagen,

wenn Demosthenes blofs den Ijberschufs von dem zum Ankauf be-

stimmten Gelde hätte bezeichnen wollen, würde er Ttspiyzvsc-BoLL gesagt

haben; Ttpogitepiy&vic-Bcti deute auf Erwerb des Überschusses, nämlich

durch Verkauf an die Bürger: aber ich wage nicht darauf zu bauen.

An auswärtigen Verkauf kann gar nicht gedacht werden. Was Bake

über diese Stelle geschrieben hat, ist von C. Fr. Hermann Gott. gel.

Anzeigen 1849. N. 100. S. 1037 f. einer Erwägung unterworfen, die eine

weitere Besprechung überflüssig macht.

* VII, S. 311.

* Aristoph. Wespen 71 4. Der Name crno^oa-lu findet sich bei

Pollux VIII, 103 mit der Bemerkung, dafs dabei Gegenschreiber («V
Tiypa^eXg) gebraucht worden, aus Andokides,



126 Buch I, 15.

Vaters." So schickte Spartokos IV. Eumelos' Sohn, König

in Bosporos, welcher von Olymp. 119, 1 zwanzig Jahre re-

gierte, nach einem in dem Jahre des Archon DIotImos, wahr-

scheinlich in Olymp. 123, 3. verfafsten Beschlusse eben damals

dem Volke über 10,000, vermiithlich nach Raoul- Röchelte

12,000 Medimnen , wie ich denke je tausend auf jeden

Stamm gerechnet;* und nach einem in demselben Jahre später

gefafsten Beschlufs schenkte Äudoleon der König der Päoner

dem Volke 7500 Makedonische Medimnen, die er auf eigene

Kosten in die Hafen des Staates schaffen liefs:' beide indem

sie dem Volke Glück wünschten zu dem wieder erlangten

freien Besitze der Stadt. Schon früher, Olymp. 83, 4 unter

dem Archon Lysimachides, erhielt Athen von einem unbekann-

'^ Plutarch Demetr. 10. Diodor XX, A6.

* Attischer Volksbeschlufs für Spartokos C. I. Gr. N. 107, zu

welchem später eine Ergänzung gefunden und aufser Ephem. archäol.

N. 176 von Meier im Int. Bl. der A. L. Z. 1836. N. 43 herausgegeben

ist. Beide Stücke sind verbunden bei Franz Elemm. epigr. Gr. S. 175 ff.

Über das Zeitalter dieses Beschlusses und des folgenden für Äudoleon

s. Meier. Über die Zeit des Spartokos IV oder, wie Diodor ihn

nennt. Spartakos, s. Diod. XX, 100. Derselbe kommt in Inschriften

des Bosporanischen Reiches öfter vor. Ein anderer älterer (Sparto-

kos I.) findet sich bei Diodor XJI, 31. 36. wo die Ausleger nachzusehen,

gleichfalls als König des Kimmerischen Bosporos, ein anderer (Spar-

tokos II.) XIV, 93. und noch einer (Spartokos III.) als König im

Pontes bei Diodor XVI, 52. dessen Nachfolger sein Bruder Pärisades

war. Durch Pontos wird hier das Bosporanische Reich bezeichnet. Ein

fünfter Spartokos, Sohn des Pärisades, kommt in einer Inschrift vor,

und vielleicht gab es noch einen sechsten. Über alle s. C. I. Gr.

Bd. II, S. 91 ff. nebst den Inschriften S. 148 — 159. S. 1001 f. um später

bekannt gewordenes zu übergehen.

' Volksbeschlufs für Äudoleon, unter anderen herausgegeben von

Meier Int. Bl. der A. L. Z. 1834. N. 31. Ich vermuthe, dafs der Ma-

kedonische Medimnos sich zum Attischen ebenso verhielt wie das Ta-

lent, das heifst wie 5:3; sodafs Äudoleon noch etwas mehr als Spar-

tokos gab. „Die Häfen des Staates" sind hier wahrscheinlich andere

als der Piräeus, der damals nicht in der Gewalt der Athener gewesen

zu sein scheint.
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ten Psammetich aus Ägypten, auf Anlafs von Mangel und

Bitten 40,000 Medlmnen Weizen, welche unter die ächten

Bürger verthellt wurden." Hiermit verwechselt der Scholiast

des Aristophanes* eine andere Austhellung, wobei jeder Bürger

fünf Medlmnen Gerste erhielt, wiewohl er selbst einsieht, dafs

von 40,000 Medlmnen 14,240 Bürger nicht jeder fünf Me-

dlmnen erhalten konnte. Die Spende, von welcher Aristopha-

nes spricht, fällt um Olymp. 89, 1. ein Jahr vor den Wespen

des Dichters, als unter dem Archon Isarchos ein Zug nach

Euböa unternommen worden. Man hatte wohl damals grofse

Getreidevorräthe aus dieser Insel zu erhalten gehofft, und 99

defshalb jedem Bürger fünfzig Medlmnen versprochen, auch

eine neue Prüfung derselben In Rücksicht ihres Bürgerthums

unternommen; allein sie erhielten nur fünf Medlmnen. " Die

Austhellung des Landes in Euböa, welche Aristophanes von

dieser Getreidespende bestimmt unterscheidet, kann zugleich

damals versprochen worden sein. Bekannt ist die Getreide-

spende des Atticus an das armselig gewordene Volk.''

Vor der Bestimmung der Getreideprelse mufs ich Einiges

über das Getreidemafs sagen. Der Attische Getreide-Medimnos

(lASifM'og ariTYiOog) hielt nach der gewöhnlichen im Handel ge-

bräuchlichen EInthellung sechs Sechstel (szrsTg), oder 48 Chö-

niken, 192 Kotylen (y.orvXui): das letztgenannte Mafs kommt

bei trockenen und flüssigen Dingen vor. ^ Wenn Pollux im

vierten Buche und andere drei Kotylen statt vier auf eine

" Philochoros b. Schol. Aristoph. Wesp. 7l6, wo ^ ixvpid^ag zu

schreiben aus Plutarch Perikl. 37. Über die Bürgerzahl vergl. oben 7.

* A. a. O.

' Aristoph. im Text, wo die Worte j^sviag ^svy^v auf Bürgerprü-

fungen führen, welche bei Spenden sehr strenge waren. Über den

Archon, unter welchem der Feldzug unternommen worden, s. Palmer.

Exerc. in Auct. Gr. S. 738. Man vergleiche hierzu die Fragmente des

Philochoros v. Lenz und Siebeiis S. 51. 52.

•^ Nepos Alt. 2.

' Pollux X, 113. IV, 168. VII, 195. vergl. Athen. XI, S. 479. F.

und andere.
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Chönix rechnen, gehört dieses in eine andere als die bekann-

tere Rechnungsweise der Athener. " Eine Chönix ist die ge-

wöhnliche t'ägliche Nahrung (-^ixs^Yicricc r^ocpr,),^ besonders für

Sklaven, daher auch die Korinther, weil sie sehr viele Sklaven

hielten, von der Pythischen Priesterin Chönixmesser sollen

genannt sein.'' Ein Athlete konnte freilich nach Theophrast

2-^ Attische Chöniken zu Athen täglich verzehren;'' aber in

BÖotien verzehrte er kaum 1-|- ChÖnlken, weil der Böotische

"Weizen schwerer und nahrhafter war: ein Beweis, dafs we-

nigstens von gutem Getreide selbst der Athlete nicht viel

100 über eine Chönix brauchte. Wenn Aglais für eine Mahlzeit

zwölf Litren (nicht Minen) Fleisch mit einem Chus Wein
brauchte, so ist es natürlich, wenn sie vier Chöniken Wei-
zenbrod afs. Sie war eine Trompeterin von grofsem Ruf;

Herodoros von Megara, auch ein aufserordentllcher Trompeter,

afs täglich sechs Chöniken Welzenbrod, acht Minen oder nach

anderer Überlieferung zwanzig Litren Fleisch, und trank noch

einmal soviel als jene:' vieler anderer Frefskünstler nicht zu

" S. metrol. Unters. S. 201 f.

* Vergl. Herodot VIT, 187. (aus welchem man freilich schliefsen

könnte, dafs eine Chönix wenig wäre: aber man mufs bedenken,

dafs er von viel verzehrenden auf dem Marsch befindliclien Solda-

ten spricht.) Suidas in IlvBayopa tu, c-vußoXa ^m ra^s, Athen. III,

S. 98. E. Vergl. auch Buch II, 22. In Ägypten scheint man eine

Artabe, -|- des Attischen Medimnos, also 36 Chöniken, als monatliche

Nahrung gerechnet zu haben; s. Franz C. I. Gr. Bd. III, S. 303. Aus

den spätem Quittungen von Soldaten in Nubien C. I. Gr. N. 5109 läfst

sich nichts Bestimmtes hierüber entnehmen, da bald mehr bald weniger

für einen Monat empfangen worden; doch wird in dem ISten Stück

über eine Artabe für einen Monat quittirt, es kann aber hier die klei-

nere unter den Römern gebräuchliche Artabe gemeint sein.

' Athen. VI, S. 272. B.

«^ Pflanzengesch. VIII, 4. S. 265. Sehn.

• Von der Aglais s. Poseidippos bei Athenäos X, S. 4l5. B. und

bei Aelian V. H. I, 26. Athenäos giebt in Bexug auf sie bei dem

Fleisch Litren, Aelian Minen an; letzterer glaubte nämlich Litren seien

Minen, während sie nur halbe Minen sind. S. oben Cap. 4. Von He-

rodoros s. Amarantos bei Athenäos X, S. 4l4. F. Pollux IV, 89. Jener
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gedenken, welche man beim Athenäos finden kann. Auch die

Spartaner, welche sich mit guter, aber einfacher Speise nähr-

ten, scheinen viel gegessen zu haben; daher einer monatlich

einen Medimnos Gerstengraupen, der noch obendrein bedeutend

gröfser als der Attische war, aufser der andern wenigen Speise

zu der Gemeinmahlzelt liefern nuifste," und für die bei Pylos

auf der Insel eingeschlossenen täglich zwei Chönlken Gersten-

graupen gerechnet wurden/ Die Athenischen Gefangenen in

den Syrakusischen Steinbrüchen erhielten nur die Hälfte einer

Chönix, nämlich zwei Kotylen Gerste und eine Kotyle W^asser,

auf acht Monate zugestanden:" dafs sie bei dieser magern Kost

schon in den ersten siebzig Tagen vor Hunger und Durst zum

Theil umkamen, ist nicht zu verwundern. Die Gröfse dieser

Mafse erglebt sich übrigens aus der Bestimmung des Medimnos

von selbst. Ohne auf die Angaben früherer Rücksicht zu

nehmen, bemerke ich Folgendes. Der Attische Medimnos hielt 101

gleich dem Sicilischen sechs Römische Modlen, der Modlus

aber 16, die Amphora 48 Sextarien, also der Attische Medimnos

giebt 20 Litren, dieser 8 Minen Fleisch bei Herodoros an. In meinen

metrol. Unters. S. 29^ hat sich ein unwesentliches Versehen in den

Namen der Gewährsmänner eingeschlichen. Es ist dort zu schreiben

Z. 10 f. „Allerdings setzt Aelian in einer Erzählung von einer grofsen

Esserin 12 Minen, wo Athenaeos (X, S. 4l5. B) ebenso viele

Litren nannte;" und Z. 17 ist statt „Herodor" zusetzen: „Amaran-
tes (bei Athen. X, S. 4l4. F)."

* Plutarch Lykurg. 12. Dikäarch bei Athen. IV, S. l4l. C. vergl.

metrol. Unters. S. 276. wo statt „Theophrast" zu lesen ist „Dikäarch."

* Thukyd. IV, 16.

' Thukyd. VII, 87. Plutarch Nik. 29. vergl. Eustath. z. II. Xi

S. 1282, 15. Diodor XIII, 33 behauptet, Diokles' Vorschlag sei an-

genommen worden, die gefangenen Athener, Sicilier und Italer sollten

im Gefängnifs arbeiten und täglich zwei Chöniken erhalten (XIII, 19):

allein obgleich hier von einer andern Zeit die Rede ist, wo sie näm-

lich aus den Steinbrüchen wieder herausgebracht von den übrigen Ge-

fangenen getrennt sein würden, scheint Diodor doch wenig Glauben

zu verdienen, und hat wohl Kotylen mit Chöniken verwechselt. Es

bedarf keines Beweises für die Behauptung, dafs Diodor ein sehr un-

genauer Geschichtschreiber ist.

I. 9
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zwei Amphoren." Amphora aber oder Qiiadrantal ist der Rö-

mische Kubikfufs, welcher, da der Römische Fufs L'ängenmafs

nach dem genäherten Werthe 131.15 Pariser Linien hält,

1305.453 Pariser Kublkzoll fafste. Der Medimnos betrüge

also ohngefähr 2611 Pariser Kublkzoll. Ich habe mich jedoch

durch anderweitige Untersuchungen überzeugt, dafs das Rö-

mische Quadrantal, welches nach dem Gewichte bestimmt wurde,

nach dieser Bestimmung gröfser war, und zum Olympischen

Kubikfufs sich wie 9:10 verhielt, der Olympische Kubikfufs

aber zum Attischen Metretes wie 20:27, und dafs ersterer

1477 Par. Kublkzoll hielt,* folglich der Medimnos, -|- des Me-

tretes oder -j- des Olympischen Kubikfufses, 2658.6 Par. Ku-

blkzoll. Der Preufsische Scheffel hält nach der jetzigen Be-

stimmung 2770.742 Par. Kublkzoll; der Attische Medimnos

ist also beinahe 0.96 des Preufsischen Scheffels oder nahe an

P desselben. Von andern Getreldemafsen berühre ich dem

Zwecke gemäfs nur die Artabe und den Böotischen Kophinos.

Die Artabe ist thells ein Persisch-Medlsches, thells ein Ägyp-
tisches Mafs. Die Persische betrug nach Herodot" einen Me-

dimnos und drei Chönlken Attisch; andere setzen sie nach

ohngefährer Schätzung dem Attischen Medimnos gleich.'' Die

Ägyptische Artabe ist eine gedoppelte: die eine und zwar die

ältere ist dem Attischen Metretes gleich, also — des Attischen

Medimnos; die andere oder angeblich jüngere, welche unter

den Römern in Gebrauch war, ist dem Olympischen Kubikfufs

gleich, also — des Attischen Medimnos. Die gröfsere scheint

unter den Ptolemäern die gebräuchlichste gewesen zu sein.*

102 Der Böotische Kophinos, welcher bei trockenen und flüssigen

Sachen gebraucht wurde, fafst drei Choen,^ folglich -|- Metretes

" Metrol. Unters. S. 204.

* Metrol. Unters. Abschn. XV-XVII.
' I, 192.

'' Suid. Hesych. Polyän IV, 3, 32. Vergl, metrolog. Unters.

S. 243 f.

' Metrol. Unters. S. 242 f.

f Pollux IV, l6!9. Hesych. in xo^tvog.
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oder da letzterer 144 Kotylen hielt, 36 Kolylen, das ist neun

Chöniken oder ^ Medimnos Attischen Mafses.

Die Preise der verschiedenen Getreidearten sind natürlich

verschieden: in SIcilien und Ober-Italien hatte die Gerste nur

den halben Werth des Weizens, in Athen galt sie vermuthllch

w^ie in Lusitanien zwei Drittel vom Preise des letzteren;"

nicht immer findet sich aber bei dem Getreidepreis auch die

Gattung bestimmt. Wie aus den Beispielen hervorgeht, v\ aren

in Athen von Solon bis Dcmosthenes die Preise im Steigen

begriffen; doch findet sich wieder in einem und demselben

Zeitalter ein grofses Schwanken, je nachdem die Jahre ergiebig

waren, die Zufuhr durch Umstände vermehrt oder vermindert

wurde, die Aufkäuferei in und aufserhalb Attika schädlich

wirkte, und auswärts hohe Zölle erhoben oder den Athenern

nachgelassen wurden, wie zum Beispiel Leukon und Paerisades,

Könige von Bosporos, von welchen jener den Dreifsigstel des

ausgehenden Getreides zu erheben pflegte, das Athenische

Volk mit Zollfreiheit beschenkt hatten/ Niemals kamen die

Preise in Athen wieder so weit herab, wie unter Solon, als

der Medimnos eine Drachme (6 gGr.) galt.^ Die Gersten-

graupen (aXcpira) kosteten in Sokrates' Zelten der Medimnos

zwei Drachmen (12 gGr.), vier Chöniken einen Obolos,'' 103

worunter jedoch nicht nach unserer Art bereitete Graupen zu

verstehen sind. Wenn aber Diogenes der Kyniker in seinem

Zeltalter die Chönix Gerstengraupen auf zwei Chalküs schätzt,

folglich den Medimnos ebenfalls zu ZAvei Drachmen,' so kann

dieses nur für die wohlfeilsten Jahre gelten, da in jener Zeit

" Von Ober-Italien und Lusitanien s. oben 10. Von Sicilien und

Athen wird gleich die Rede sein.

* Demosth. g. Lept S. 467. g. Phorm. S. 917, 25.

' Plutarch Solon 23. Petitus Att. Gesch. I, 1, 3 will achtzehn

Drachmen statt einer in den Text hineinbringen!

'^ Plutarch v. d. Seelenruhe 10. Stob. Serm. XGV. S. 521. Vergl.

Barthel. in den Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVIII, S. 3^4 über

den Getreidepreis.

' Diog. L. VI, 35.

9*
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der gewölinliclie Preis in Athen bereits viel höher war. Bei

Aristophanes" behauptet einer einen Hekteus Weizen verloren

zu haben , weil er nicht in der Volksversammlung gewesen

war und folglich das Triobolon nicht erhalten hatte: woraus

zu schliefsen, dafs um Olymp. 96 und 97 der Medimnos Wei-

zen drei Drachmen kostete (18 gGr.), welches mit dem eben

angeführten Preise der Gerste übereinstimmt. Um Olymp.

100 wird In dem Tarif der Opfergebühren (U^süocrvuu) für den

Zwölftel Medimnos (YiiMZHrsuüu) Weizen der Preis von 3 Obolen

gesetzt/ welches auf den Medimnos 6 Drachmen beträgt; ich

glaube jedoch, dafs der Medimnos damals kaum mehr als

3 Drachmen gekostet haben wird, den Priestern aber erlaubt

wurde einen bedeutenden Gewinn zu nehmen. Aber unler

Demosthenes, und zwar nach Alexanders Unternehmung gegen

Theben war schon fünf Drachmen (1 Thlr. 6 gGr.) ein gang-

barer Preis, zu welchem bei Mangel wohlgesinnte Kaufleute

den Weizen verkauften, wie Chrysippos 10,000 Medimnen.'

Nach der Rede gegen Phänippos'' niufs selbst die Gerste eine

« Ekkl. 5^5.

* Von mir herausgegeben vor dem Verzeichnifs der Vorles. der

Berl. Univ. W^inter 1835 — 1836, Ephem. archäol. N. 117. 118.

* Demosth. g. Phorm. S. 918. Dieser Preis heilst hier y[ xoS-e-

aTYixvXa Ttjüt^'. Letionne Consid. gen. S. 113 versteht hierunter eine

Taxe; aber dies würde eher
»J

cJptcrpsvr] sein. Auch erkennt man aus

der Stelle selbst, dafs eine Taxe damals nicht vorhanden war. Ka^Ecm]-

xu^a ist der gßVvöhnliche, herkömmliche, gangbare Preis, wie er jedes-

mal gerade ist (Demosth. g. Dionysod. S, 1285), und könnte so hier

dem übermäfsigen von 16 Drachmen, auf welchen damals das Getreide

getrieben war, entgegengesetzt sein; da indefs der Sprecher davon redet,

er habe 10,000 Medimnen Getreide eingeführt gehabt, und dieses zu

der xaS-ecTTvjxut'a tl^jl^ verkauft, so ist dieser Preis vielleicht hier der

sogenannte Kostenpreis: Chrysippos verkaufte zu dem Preise zu dem

er einsekauft hatte, wie Andokides v. s. Rückkehr S. 81 sagt: Ovk

13-eXyjaa itpd^aa-^m wXsov ^ ocrou Ijuiot xaT8<rT»jcraw (et xwTrsi?). Das Ijuoi

konnte von Demosthenes unbedenklich weggelassen werden, wie es

auch im Deutschen in der entsprechenden Redeweise weggelassen wird.

'' S. 1048, 24.
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Zeit lang sechs Drachmen gekostet haben, da achtzehn Drach-

men das Dreifache des vorigen Preises genannt werden. Nicht

sehr verschieden waren die Preise in andern Hellenischen

Staaten. Im zweiten Buche der Aristotelischen Ökonomik

wird erzählt, dafs die Gerstengraupen zu Lampsakos vier

Drachmen (1 Thlr.) gekostet, vom Staate aber, um Gewinn

zu ziehen, für einen bestimmten Fall auf sechs Drachmen

gesetzt worden. In Olbia, in der Nähe des kornreichen Kim-

merischen Bosporos , finden wir, vermuthlich im ersten oder

zweiten Jahrhundert vor Chr. für den Medimnos Weizen,

soviel sich beurtheilen läfst Preise von 2, 4 bis gegen 8 Dr. °

In Sicilien hatten die Römer im J. d. St. 680 für ihre Lie-

ferungen das frumentum decumanum alterum den Modlus zu

drei, imperatum zu vier, aestimatum den ^Weizen zu vier, die

Gerste zu zwei Sesterzen angesetzt, mit der Bedingung der

Lieferung an jeden von ihnen bestimmten Ort SIciliens: ein

Preis, welcher damals nicht sehr hoch gewesen sein mufs,

weil die Römer nicht konnten theuer kaufen wollen, der aber

zugleich den Ackerbauern nach Cicero's Aussage erträglich

war. Folglich war damals der Medimnos des decumanum al- to4

terum zu 18 Sesterzen (etwa 1 Thlr. Pr.) der Medimnos des

imperatum und aestimatum die Gerste zu 12 Sesterzen (etwa

16 gGr. Pr.) der Weizen zu 24 Sesterzen (etwa 1 Thlr.

8 gGr. Pr.) geschätzt; doch kostete zur Zeit der Prätur des

Verres der Modius Weizen im Verkehr nur 2 bis 3 Sesterzen,

der Medimnos also 12 bis 18; namentlich Avird auch der Preis

von 15 Sesterzen angeführt.* Im J. d. St. 818 galt in Rom
der Preis von drei Sesterzen für den Modlus, also von 18 für

den Medimnos für gering ;*" doch war das Silbergeld damals

nur -|- dessen, welches zur Zeit des Freistaates geprägt worden,

-^ C. I. Gr. Bd. II, S. 124.

* Cic. Verr. Frument. ih. 75. 81. 8-1

* Tac. Ann. XV, ^9. l ber die ältesten GetreiJepreise zu Rom
habe ich in den metrol. Unters. S. 4l6 ff. gehandelt; vergl. über die

Römischen Getreidepreise überhaupt auch Letronne Consid. gen. S. 1 15 ff*

Dnreau de la Malle Econ. polit. des Romains Bd, I, S. 105— 11!.
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sodafs 18 Seslerzen nur etwa 21 gGr. waren. Früher mufs

aber das Getreide, wie wir vom Vieh schllefsen können,"

auch In SIcIlIen viel wohlfeiler gewesen sein. Die Ägyptischen

Getreidepreise zu kennen würde nicht unwichtig sein; indessen

wissen wir nur, dafs unter den Ptolemäern der Ägyptische

Spelt (so dürfen Avir wohl o?.J^« übersetzen) die Artabe zu

zwei Drachmen Silbers geschätzt wurde, worunter man halbe

vollwichtige Aeginäische scheint verstehen zu müssen, sodafs

die Artabe gewöhnlich 1|- Attische Drachmen kostete: ist dar-

unter, wie es scheint, die gröfsere Artabe von -|- Attischen

Medimnen gemeint, so galt der Attische Medimnos der ge-

wöhnlichen Schätzung nach 2 Dr. 1^ Ob. Attisch. Die Artabe

"Weizen galt unter den Ptolemäern in gewöhnlicher Schätzung

100 Kupferdrachmen; gehen davon, nach Letronne, 60 auf

eine Silberdrachme, so kostete sie 1-|- Ägyptische Silberdrachmen

oder ebensoviel halbe Aeginäische Drachmen, oder 1 Dr. 2^ Ob.

Attisch, der Attische Medimnos also 1 Dr. 5^ Ob. Attisch.

Doch war in theuren Zeiten der Ägyptische Spelt auch bis

auf 300 Kupferdrachmen getrieben worden, also auf 5 Ägyp-
tische Drachmen Silbers oder 4 Dr. 1 Ob. Attisch, der Atti-

sche Medimnos also bis auf 5 Dr. 3-|- Ob. Attisch.* Diese

Preise sind so mäfsig, dafs der Verdacht entstehen könnte, es

sei die kleinere Artabe gemeint, oder das Geld zu gering an-

geschlagen; indessen mögen die gewöhnlichen Preise in Ägyp-
ten allerdings niedrig gewesen sein. Ganz aufserordentliche

Preise sind solche, wenn in Athen das Getreide auf sechzehn,

und selbst die Gerste auf achtzehn Drachmen stieg, in Olbia

der Medimnos VN^elzen auf 13-^, ja 33-^ Dr. wenn zu Rom

" S. oben Cap. l4.

* Die Beweise hierzu finden sich C. I. Gr. Bd. ITI, S. 300 f. von

Franz gegeben, bei welchem S. 300. a. Z. 13 v. u. zu lesen ist: ex

Peyroni ratione -|-" (statt -j). Dafs ~ die Artabe bezeichne, was mir

in den nietrol. Unters. S. l47 noch unsicher schien, davon habe ich

mich jetzt voUig überzeugt, und aus den Preisen ist dagegen nichts

einzuwenden. Über das Ägyptische Geld s. oben Cap. 4.
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im J. d. St. 544 der Slcilische Medimnos Korn nach PolyMos

auf fünfzehn Drachmen oder vielmehr Denare kam, und bei

Dolabella's Heer, welchem die Zufuhr bei Laodicea abgeschnit-

ten war, der Medimnos W^eizen zwölf Drachmen kostete."

Aus einer sehr verderbten Stelle des Strattls bei Pollux'' geht 105

wenigstens soviel hervor, dafs ein Sklave zur grofsen Ver-

wunderung seines Herrn den Böotlschen Kophinos Gersten-

graupen um vier Drachmen gekauft zu haben vorgiebt, welches

für den Medimnos 21 Drachmen 2 Obolen giebt; und aus

demselben Grammatiker kann man schllefsen, dafs ein alter

Schriftsteller von einem Weizenpreis von 32 Drachmen sprach,

ohne Zweifel in Bezug auf den schon oben angeführten Wucher

des Kleomenes,'^ nicht zu gedenken, dafs der Medimnos Wei-

zen bei einer Blokade Athens durch Demetrios den Städte-

belagerer mit 300 Drachmen, und während der Sullanischen

Belagerung zu Athen auf tausend Drachmen stieg, da man

während letzterer sogar Schuhe und lederne Flaschen afs;

gleichwie in Casilinum, wo die Pränestiner von Hannibal

belagert wurden, dasselbe Mafs mit zweihundert Drachmen

bezahlt wurde.''

" Demosth. g. Phoim. S. 918. Rede g. Phänipp. S. 1045, 4.

C. I. Gr. Bd. II, S. 124. Polyb. IX, U. Cic. ad Farn. XII, 13.

* Pollux IV, 169. Petitus a. a. O. berechnet aus dieser Stelle den

Medimnos zu 128 Drachmen!

' Bei Pollux IV, 165 stand ehemals das Wort rpiaxovTa^i^pa-^txi-

TtvpyoL, ein abgeschmacktes Gebilde, welches nur Petitus konnte bei-

behalten und in rpiaxovra^L'^pa-^jxonvp'yoi. verbessern wollen. Unstreitig

ist die Lesart der Vossischen Handschrift TpiäxovTa^L^pa^fxoL 'Kvpol das

Richtige, und folglich ein Weizenpreis damit bezeichnet; offenbar der

von Kleomenes gesetzte. Ganz grundlos ist die Lesart ^i^pa-^jjLoi, und

die Kühii'sche Verrauthung Tpiaxai^sxd^pay^^uoL: Jungcrmaun's Verbes-

serung Tp laxovTa^pa-^fxoi, hat zwar einige Wahrscheinlichkeit, und es

stimmt damit Bekker's Text, aber ich halte doch die Schreibart der

Vossischen Handschrift für richtig, womit die Lesart der Handschrift C

bei Bekker rpLaxovra S/5pa;)^|uot im Wesentlichen eins ist. Regelrechter

wäre allerdings ^voxuLTpiaxovrd^pa)(_jxot.

'^ Plutarch Demetr. 33, wo jMo'S'io^ statt jus^ijuvo; zu nehmen ist,

Plutarch Sylla 13, und Strabo V, S. 249, wo in der Erzählung von
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106 Die Brodsorten waren bei den Hellenen und namentlich

in Athen aufserordentlich mannigfach, und die Athener erfin-

derisch in der Bereitung vieler und schöner Arten ;

" Athenäos

und Pollux geben dem Liebhaber der Kochkunst und B'äckerei

hinlänglichen Stoff zu Betrachtungen, welche wir anzustellen

uns weder aufgelegt noch berufen fühlen. Die allgemeinsten

Unterschiede sind die des Weizenbrodes {u^-og) und Gersten-

brodes Qj.a^ci): ccXcpira bezeichnet bald Gerstengraupen, bald

ein daraus bereitetes, besonders feines und kuchenartiges Brod.*

Ich habe aber durchaus kein klares Zeugnifs über die Preise

finden können, welche jedoch, da für die Bereitung, nach dem

ZInsfufse zu schllefsen, ein grofser Gewinn genommen werden

mufste, im Verhältnisse zum Getreidepreise wahrscheinlich

hoch waren. In iVthen pflegten aus einer Chönix Getreide

vier grofse oder acht kleine Brode gebacken zu werden, folg-

lich aus einer Kotyle ein grofses oder zwei kleine:'" in theu-

ren Zelten, zum Beispiel als das Getreide sechzehn Drachmen

kostete, mochte ein \Veizenbrod dieser Art, wahrscheinlich

ein grofses von einer Kotyle einen Obolos kosten: wohin

man ziehen kann , dafs eben damals die Weizenbrode im Pi-

räeus Obolenweise verkauft wurden.'' In Alexandrla verkaufte

man den sogenannten cc^rog oßsXlag oder oßsAiTYig für einen

Casilinum schlechthin der Mediinnos genannt wird, ohne die gemessene

Sache, was wenigstens einem Casaubonus nicht hätte auffallen sollen,

da es so häufig vorkommt. PliniuSj Frontin und Valerius Maximus

setzen freilich an dessen Stelle eine Maus; aber Strabo war ein zu

vernünfliger Mann, um zu sagen, was die Gelehrten ihm aufbürden,

man habe für eine Maus 200 Drachmen gegeben, und die Verkäufer

seien gestorben, die Käufer aber hätten sich das Leben gefristet Mit

einer Maus?

" Athen. III, S. 112. C. und öfter.

* Ich verweise, um viele andere Stellen zu übergehen, nur auf

Xenoph. Ökon. 8, 9. Piaton Rep. II, S. 372. B. Pollux VI, 78. Lber

jüia^a vergl. unten 2.3,

' Schol. Aristoph. Wespen 438. Lysistr. 1208. ^

'' Demoslh. g. Phorm. S. 918.
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Obolos,** ebenso wahrscheinlich In Athen,* woraus sich jedoch

nichts für die Preise schllefsen läfst, well die Gröfse unbe-

kannt Ist, und jenes Alexandrlnlsche Brod kein gewöhnliches, 107

sondern etwas kostbareres war, welches dem gemeinen V^el-

zenbrode entgegengesetzt wird.*" Übrigens wurden auch viel

gröfsere Brode gebacken, wie von drei Chönlken:'' ja an den

DIonysIen trug man dem erfindenden Gott zu Ehren Brode

von einem bis drei Medimnen umher, welche gleichfalls a^-ot

cßsXlai hiefsen.'

16. Das gewöhnliche Mafs der Flüssigkeiten ist der Me-

tretes, welcher zwölf Choes oder 144 Kotylen hält und wel-

chem das gewöhnliche Gefäfs (afj.(poosvg, xuSog, Hspccßtou) ange-

pafst war. Ich habe den Attischen Metretes auf 1993.95 Ku-

blkzoll bestimmt.^ Das jetzige Preufsische Quart von 64Preufs.

KiibikzoU beträgt 57.7237 Par.KublkzoU; also fafst der Metretes

über 34-|-Pr. Quart, die Kotyle 0,24 Quart. Wer erstaunt

daher nicht über die aufserordentllche Wohlfeilheit des Weines

im Alterthum, wenn man Preise liest, wie sie oben von

" S. von denselben und dem Preise Pollux I, 2-48 und öfter,

Athen. II, S. 111. B. welchen Eustath. zu II. v, S. 930. zu Odyss. a,

S. 39. 38. ausgeschrieben hat.

' Wenn die Erklärung von oßoX/ag aprovQ bei Aristophanes Lex.

Seg. S. 111 richtig ist.

'' Pherekr. beim Athen, a. a. O. und Nikochares der Komiker

ebendas. XIV, S. 645. C. Übrigens ist die Meinung, welche bei Athen,

und daraus bei Eustath. erwähnt wird, und Seber'n zu Pollux I, 248

gefiel, dafs dieses Brod vom Preise den Namen habe, höchst unwahr-

scheinlich, obgleich oßoXoq und oßsXog ein Wort ist, und ursprünglich

eine Metalls tange, Gabel oder Bratspiefs, alsdann die Münze bezeichnet.

Vergl. Plutarch Lysand. 17. Pollux IX, 77. und die Ausleger, Etym.

in oßzXiaxoq, desgl. die Ausleger z. Athen, a. a. O. und Taylor z.

Marm. Sandw. S. 49. Ohne Zweifel war es von den Gabeln oder

langen Hölzern benannt, woran es in der Asche gebacken wurde.

S. Athen. III, a. a. O. und dort die Ausleger, Phot. S. 229-

'' Xenoph. Anab. VII, 3, 23.

' Pollux VI, 75. vergl. Eustath.

f Metrol. Unters. S. 278.
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Ober-Italien und Lusitanien angeführt worden," wonach 34-|-

Preufs. Quart vier Obolen Attisch oder eine Drachme Alexan-

drinisch, 4— 5 gGr. kosteten! Und da die Alten den AVein,

108 ohne ihn stark mischen zu wollen, mit zwei Theilen Wasser

versetzten, mufs der gewöhnliche Wein, wie man ihn trank,

als das wohlfeilste aller Lebensbedürfnisse angesehen werden,

wovon die Ursache bereits angegeben worden. Wenn in

Lusitanien der Metretes Wein dem Medimnos Gerste gleich

geachtet wurde, so scheint er in Athen sogar unter der Gerste

gestanden zu haben, indem nach der Rede gegen Phänippos,

als die Preise die dreifachen der gewöhnlichen waren, die

Gerste achtzehn, der Attische Landwein aber zwölf Drachmen

kostete. * Nach einfachem Preise hat also der Metretes

Wein vier Drachmen gekostet, welches jedoch wie der Preis

der Gerste von sechs Drachmen schon selber für theuer gelten

könnte: indefs mag immerhin der Wein früher gewöhnlich

vier Drachmen gekostet haben, da doch nicht anzunehmen ist,

dafs er in Attika stets im gleichen Mafse wie das Getreide

eine Preiserhöhung erfahren habe. Bei Demosthenes^ wer-

den in einer Vertragsurkunde 3000 Mendäische Gefafse {y.s-

^u\xiu) Wein zu 6000 Drachmen angeschlagen, also das Gefafs

zu zwei Drachmen (12 gGr.), und dabei waren noch die Ko-

sten eingerechnet, welche auf die Geräthschaften zu ver-

wenden waren {slg ty^v y,aTua-xsvYiV ty,v ttsoi tqu olucv). Die

Gefafse selbst sind unstreitig miteingerechnet; aber ich be-

greife nicht, wie für zwei Drachmen Gefäfs und Wein ge-

schafft werden konnten, wenn diese Gefafse Metreten waren,

was das Wort (hs^c^xio) im engern Sinne allerdings bezeich-

net: denn grofse Thongefafse waren auch bei aller Wohlfell-

helt dieses Fabrikats doch nicht so werthlos, dafs sie kaum In

Anschlag gebracht worden wären.'' Wir müssen daher an-

nehmen, dafs hier kleine Krüge, die beim Mend'aerwein mögen

° Cap. 10.

* Rede g. Phänipp. S. 1045, 4 und 1048, 24.

' G. Lakrit. S. 928 zu Ende.

•^ S. unten Cap. 19.
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gebräuchlich gewesen sein, gemeint seien, da zumal der Men-

däerwein ein vorzüglicher war und selbst an den herrlichsten

Makedonischen Gastmahlen getrunken wurde." \Yenn aber

Polybios* erzählt, die Rhodler hätten den Sinopern, als letztere

Olymp. 179, 4 von Mithridat bekriegt wurden, aus der Summe
von 140,000 Drachmen 10,000 Gefäfse (ys^uixia) Wein, 300

Talente zubereitetes Haar, 100 Talente zubereitete Sehnen,

1000 vollständige Waffenrüstungen, vier Wurfmaschinen mit

Geschofs und Bedienung und 3000 geprägte Goldstücke an-

geschafft, so Ist leicht einzusehen, dafs dieses nur bei einem

sehr geringen Preise des Weines möglich war; man müfste

denn auch hier die Gefäfse für kleinere halten, was nicht

annehmbar scheint. Von dem Weine, welcher trikotylos hiefs,

kosteten drei Kotylen oder beinahe -|- Quart einen Obolos

(1 gGr):*" welches für den Metretes acht Drachmen ausmacht. 109

Dieser war also von weit besserer Art als der gewöhnliche, oder

erscheint nur theurer, weil die Kleinhändler (HanriXot), welche

Obolenweise verkauften, viel aufschlugen. Von kostbarem

Weinen galt der Chier schon In Sokrates' Zelten zu Athen

der Metretes eine Mine'' (25 Thlr.). 10 Obolen für den

Chus Wein, also der Metretes 20 Drachmen, scheint in einem

Komiker als übertriebener Preis angegeben zu sein. ' Bei

Diophantos dem Alexandrlnlschen Mathematiker,-^ der freilich

° Athen. IV, S. 129. D. um andere Stellen von der Güte dieses

Weines zu übergehen.

* rv, 56.

" Hesych. in TptxoTuXoc, in Bezug auf Aristoph. Thesmoph. 750.

Einen noch höhern Preis, wonach drei Choen vier Drachmen, folglich

der Metretes sechzehn kosten soll, will Joh. Capellus de mensur. II, 43

im Pollux IV, 169 finden, setzt aber dabei eine Textveränderung

voraus, welche nicht angenommen werden kann.

^ Plutarch v. d. Seelenruhe 10.

' Alexis bei Athen. III, S. 118. A.

f Append. Epigr. zur Anthol. Palat. Jacobs N. 19. In dem be-

kannten Tarif des Diokletian, welcher zu Stratonicea gefunden worden,

und den Dureau de la Malle Econ. polit. des Romains Bd. I, S. 111 ff.

mit Hülfe Borghesi's trefflich enträthselt hat, gehen die Preise der
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sehr spät ist, kommen "Weine zu 5 und 8 Drachmen der Chus,

also der Metretes zu 60 und 96 Drachmen (15 Thlr. und

24 Thlr.) vor; doch kann dieses Mafs gröfser als das Attische

gewesen sein." Das Öl, obgleich in Attika, Kleinasien und

den Inseln in Menge erzeugt, mochte sich wegen des grofsen

Bedarfs Im Alterthum für Erleuchtung, Speisen und Gymnasien

auf einem höhern Preise erhalten haben. Ich finde darüber

jedoch, was die Hellenen betrifft, zwei sehr verschiedene An-

gaben: die eine in dem x\ttischen Opfertarif* um Olymp. 100,

worin, obwohl er hohe Schätzungen zu enthalten scheint, 3 Ko-

tylen nur zu 1-— Obolen gesetzt sind, also der Metretes nur

12 Drachmen (3 Thlr.) kostet; die andere Im sogenannten

zweiten Buche der Aristotelischen Ökonomik, '^ wonach In

Lampsakos der Chus Öl drei Drachmen, und dann vermöge

einer darauf gelegten Abgabe von der Hälfte des Preises

Italischen Weine von 8 bis 30 Denaren Kupfer für den Italischen

Sextarius, welcher zwei Attische Kotylen, 0.''j8 Preufs. Quart beträgt.

Jenen Denar berechnet Dureau de la Malle zu 2y Centimen. Die Preise

gehen also von 20 Centimen bis 75, was auf den Attischen Metretes

576— 2l60 Centimen beträgt, von etwa 6 bis etwa 23 Solonische

Drachmen oder etwa I-5- Thlr. bis 5— Thlr. Preufs. Ausnahmeweise

habe ich hier den Diokletianischen Tarif erwähnt, den ich, weil er in

so späte Zeit gehört, sonst nicht berühre; ich bemerke nur noch, dafs

auch die Bruchstücke des Griechischen Textes desselben, welche

neuerlich bei Karystos auf £uböa gefunden worden, von mir einge-

sehen sind.

" Vergl. metrol. Unters. S. 242 f.

* S. oben Cap. 45.

' II, 2, 7. Die Auflage betrug beim Wein, Getreide und andern

Dingen die Hälfte des Werthes; bei der Bestimmung derselben für

das Öl ist aber eine Lücke im Text. Klar ist, dafs der Chus Öl nach

Zurechnung der Auflage A-^ Drachmen kostete : dafs aber die Auflage

auf den Chus nur ein Triobolon war, wie Camerarius übersetzt, ist

willkürliche Annahme. In dem ganzen Zusammenhang gegründet ist

die Ansicht, dafs auch auf das Öl eine Abgabe von der Hälfte des

alten Preises gelegt war; ich ergänze daher: xal tov iXato^. rov ^oa

ovTtt ^pa^jjLwv rpiwv nwXtZv Terrapwv xal rpiwßohov, und hiernach ist

der Preis im Texte bestimmt.
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44- Drachmen kostete, folglich der Metretes ohne die Abgabe

36 Drachmen (9 Thlr. wenn Attisches Geld gemeint ist).

Das Salz, welches nach Phormen, oder nach Medimnen und

Chönlken gemessen wurde," konnte Athen vermöge seiner

Meerherrschaft leicht einführen, und so lange Nisäa In Megarls 110

Attisch war, dorther am leichtesten beziehen;* aufserdem hatte

Attika selbst Salzquellen, Gephyra gegenüber jenseits des Ke-

phlsos, und vermuthllch auch Salzwerke am Meeresufer ;'^ Indefs

habe Ich vom Preise nichts gefunden, als dafs die Athener

einmal versuchten den Preis durch Volksbeschlufs herabzu-

setzen,'' und dafs zur Zelt grofser Theurung, als die Seezufuhr

abgeschnitten war und der Medimnos Weizen mit 300 Drach-

men bezahlt wurde, dasselbe Mafs Salz 40 Drachmen kostete,'

sodafs es In gewöhnlichen Zelten sehr billig gewesen zu sein

scheint. Was das Holz betrifft, so mufste grofses Bauholz,

besonders für die Flotte, weither, vorzüglich aus Makedonien,

eingeführt werden/ selbst Palllsaden und Balken für den Berg-

bau wurden zu Schiffe eingebracht:^ kleines Holz zum Brennen

war wohl In Menge vorhanden, besonders Buchenholz: woraus

Kohlen gebrannt wurden, mit welchem Geschäft die Acharner

sich vorzüglich abgaben.'^ Menschen und Esel trugen Kohlen

in Körben, Brennholz und Wellen in die Stadt:' so schickte

" Pollux X, i69. aus den Demiopraten, Aristoph. Acharn. 8l4.

Aristo!. Eth. Eudem. H, 2. Thiergesch. VIII, 10.

* Aristoph. Acharn. 760. mit Schol. und Auslegern.

" Ob die akfjivpL^eg (C. I. Gr. N. 103. Hesych. in aXuuptS'sf, Lex.

Seg. S. 383, 16) hierher gehören, habe ich C. I. Gr. N. 103 im Zweifel

gelassen, und weifs auch jetzo nichts weiter darüber zu sagen ; soviel

ist aber klar, dafs sie am Ufer gelegene Striche waren, welche einen

salzigen Boden hatten.

'' Aristoph. Ekkl. 809. und Schol.

' Plutarch Demetr. 35.

/ Thuk.IV, 108. Xenoph. Hellen. Gesch. VI, 1, 4. Dem. g. Alexand.

TTspl (Tvv^YixZv S. 219, 14. vergl. g. Timoth. S. 1192, 1. S. 1195, 1.

s Demosth. g. Meid. S. 568.

* Aristoph. Acharn.

• Pollux VI, 111. VII, 109.
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Phänippos aus seinem in Kytheron gelegenen Grenzstück täg-

licli sechs Esel mit Holz beladen nach Athen, welche jeden

Tag zwölf Drachmen einbrachten," wonach die Tracht eines

Esels auf zwei Drachmen (12 gGr.) zu schätzen. Soviel

kleines Holz oder Reiser, als zu einem kleinen Opfer erfor-

derlich war, wird nach dem Opfertarif mit 2 Obolen (2 gGr.)

vergütet/

17. Die Mahlzeit der Athener, welche kleintafelnd (im-

x^oT^ccTTs^ot) genannt werden, war meist gering, und hatte

wenig Annehmlichkeit." Wenn also das gewöhnliche Essen

nicht viel kostete, so waren dagegen grofse Gelage mit Salben,

111 Flöten- und Kitharspielerinnen, Thasierweln, Aalen, K'ase,

Honig und dergleichen keinesweges wohlfeil: sie kosteten

wohl, sagt Menander, ein kleines Talent. Bei Eupolis in den

Schmeichlern wird eine solche Mahlzeit auf 100 Drachmen

und ebenso hoch der Wein gerechnet;'' ^^'^"g ^ür Athen,

aber gering gegen die Schwelgerei der Könige: Alexanders

Tafel von sechzig bis siebzig Personen kostete täglich hundert

Minen (2500 Thlr.).' Alles, was aufser dem von Getreide

bereiteten gegessen wird, wurde ursprünglich unter dem Na-

men Opson (p-^/ov, o-^Mviov) befafst: Piaion begreift darunter

namentlich Salz, Oliven, Käse, Knollengewächse, Kohl, Feigen,

Myrtenbeeren, Nüsse, Hülsenfrüchte,^ und es versteht sich von

" Rede gegen Phänipp. S. 104l, 3.

* In meiner Ausgabe dieses Tarifs (Vorr. zu dem Verzeichnifs

der Vorlesungen der Berl. Univ. Winter 1835— 1836) findet sich ein

doppelter Werth IM und H, und ich habe jenen in den Ergänzungen

befolgt. Aber wo ich nach Rofs III gegeben habe, steht in der Eph.

arcbäol. N. 117 N, welches in II zu verwandeln. Die Taxen sind in

jenem Tarif in solchen Dingen immer gleich, und es fällt somit die

von 3 Obolen ganz weg.

' S. die Komiker Antiphanes b. Athen. IV, S. 131. E. Lynkeus

ebendas. F. Alexis ebendas. S. 137. D.

«^ PoUux IX, 59.

' Athen. IV, S. l46. C.

/ Athen. VU, S. 277- A.' Platon v. Staat H, S. 372. C. vergl.

Xenoph. Ökon. 8, 9.
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selbst, dafs auch die Wurzelnahrung, Rettige, Rüben und

dergleichen und alle Fleisch- und Fischspeisen eingeschlossen

waren; allmähllg aber veränderte sich der Sprachgebrauch dahin,

dafs nur Fische, die Lieblingspelse der Lüstlinge, darunter

verstanden wurden." Kohl und FIschleln für einen Alten zur

Mahlzelt kauft der Sklave bei Terenz für einen Obolos (1 gGr.)

ein:* aber nur ein ganz schändlicher Geizhals kann nach Theo-

phrast^ seiner Frau drei Chalküs (|- gGr.) zum Opson geben:

drei Obolen scheinen für wenige mäfsige Personen hinlänglich

gewesen zu sein, das Opson unbereitet einzukaufen;'' daher

Lysias' den Ansatz eines Vormundes für das Opson zweier

Knaben und eines kleinen Mädchens zu fünf Obolen (5 gGr.)

gewaltig übersetzt findet. Eines Aristippos Opson konnte mit

drei Obolen nicht bestritten werden;^ und für das Opson 112

eines Hochzeltschmauses scheinen dem Terenzlschen Sklaven

zehn Drachmen (2 Thlr. 12 gGr.) sehr unzulänglich.^ Ein-

zelne, jedoch zum Theil ungenaue Bestimmungen finden sich

folgende. Vier kleine zubereitete Stückchen Fleisch kosten

nach Antiphanes einen Obolos; ein Stück Fleisch, wie man

es zum Essen bekam, vermuthllch etwas grofs, nach Aristo-

phanes -|" Obolos.'^ Beim Komiker Aristophon' scheint ein

Gastwirth für kleine Leberchen und einen Darm, vermuthllch

Wurst, fünf Chalküs (-|- gGr.) zu nehmen; vielleicht von

mehren Gästen, die zusammen afsen, von jedem soviel. Ein

Rebhuhn, was ein anderer mit einem Obolos bezahlt hätte,

soll Aristipp für fünfzig Drachmen gekauft haben. * Ein Ge-

richt Böotlscher Krammetsvögel für einen Festtag kostet bei

'^ Athen. VII, S. 276. E.

* Andr. II, 2, 32.

' Char. 2S.

'* Thugenides bei Pollux VI, 38.

' G. Diogeit. S. 905.

f Diog. L. II, im Leben desselben.

* Andr. II, 6, 20.

* Antiphan. b. Athen. IV, S. 431. E. Aristoph. Frösche 562.

' Pollux IX, 70.

* Diog. L. a. a. O.
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Aristophanes eine Drachme (6 gGr.), sieben Malsen, Vögel,

welche, wo sie häufig sind, sehr wohlfeil zu sein pflegen,

werden zu einem Obolos nicht für theuer gehalten;" und um
auch dieses nicht zu übergehen, auf dem Athenischen Vogel-

niarkt kauften Liebhaber eine Dohle für einen Obolos, eine

Krähe für drei/ An Fischen hatte Athen Überflufs, und die

kleinen, welche In allen fischreichen Gegenden werlhlos sind,

galten natürlich auch dort wenig. Merabrades, kleine Fische,

kann man sich für vier Chalküs kaufen, aber keine Aale oder

Thunfische, sagt der Komiker Tlmokles;" Aphyen {uipvag),

welche nach Luclan erstaunlich klein und leicht sind, hat man

113 eine Menge für einen Obolos; ihre Wohlfellheit wird beson-

ders erwähnt. Der Wursthändler beim Aristophanes will der

Artemis Agrotera 1000 Ziegen opfern, das Dankopfer für die

Marathonische Schlacht scherzhaft überbietend, wenn hundert

Trichides, gleichfalls kleine Fische, für einen Obolos gekauft

werden könnten,'' welches also nicht möglich war. Gröfsere

und bessere Fische waren theuer, und die Fischhändler werden

als ein unverschämtes und gieriges Volk verschrieen. Für

einen Meerpolypen fordern sie vier Obolen (4 gGr.), für eine

Kestra, wahrscheinlich eine Hechtart, das Doppelte, für zwei

Kestrels (mugiles) zehn Obolen, wogegen acht geboten wer-

den: für einen Meerwolf (A«/3j3a;^) verlangt einer zehn Obolen,

ohne zu bestimmen was für, kommt es aber ans Bezahlen,

sagt Diphilos, so hat er Aeginäische gemeint.' Eine Schüssel

Meerigel kostet zubereitet nach dem Komiker Lynkeus^ acht

Obolen, ein Meeraal (yoyy^og) kostet bei Alexis^ 10 Obolen.

" Aristoph. Acharn. 960. "Vögel 1079- mit d. Schol.

* Aristoph. Vögel 18.

' B. Athen. VI, S. 24l. A.

'' Lucian Fischer 48. Aristoph. Bitter 646. 660.

' Athen. VI, S. 224. C. bis S. 227. B.

/ B. Athen. IV, S. 132. B.

«' Ebendas. III, S. 118. A. In derselben Stelle des Alexis kommen
noch viele Preise vor; sie sind aber theilweise der Übertreibung ver-

dächtig, theilweise aus andern Gründen unbrauchbar, namentlich auch

in einigen Fällen weil die Quantität nicht bestimmt ist.
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Die Aale, besonders Kopalsche, waren ein Lieblingsessen der

Athener, und wurden, wie Geflügel und Vögel, aus Böotlen

gebracht:" einer kostete In Arlstophanes' Zellen drei Drachmen

(18 gGr.).* Elngesalzenes (-u^i%og)y besonders Fische, wurde

aus dem Pontos, Phryglen, Ägypten, Sardinien und Cadix weit

verführt," und war zu Athen in Menge vorhanden, aber von

verschiedener Güte; das gemeine wurde dem Fleisch nach-

gesetzt, und war Nahrung geringer Leute, auch des Land-

manns, nach Demosthenes und Arlstophanes. Von gemeiner

Art mufs der Tarichos gewesen sein, von welchem einer bei

dem Komiker NIkostratos oder Philetaeros'' ohne Zweifel sehr

übertrieben sagt, er habe ein grofses Stück, wohl eine Drachme

werth, für zwei Obolen gekauft, was nicht zwölf Menschen

in drei Tagen aufessen würden. Wie das Sprichwort sagt,

kostete wohl oft das Eingesalzene einen Obolos, aber die

Würze dazu zwei;' der Komiker Philippldes^ rechnet für ein 1I4

" Aristoph. Frieden 1005. und Schol. auch Schol. Lysistr. 703.

Pollux VI, 63. Aristoph. in den Acharnern.

* Aristoph. Acharn. 96 1.

' Pollux VI, 48.

'^ Bei Athen. III, S. 118. E.

' *OßoXov Ta.pi-)(_og, ^u' oßo'kuv taprvfjiara, Michael Apostol. XIV, 9.

Vergl. Alexis bei Athen. III, S. 117. D. wo Tarichos für einen Obolos

vorkommt. Andere Preise bei Alexis (a. a. O. S. 117. E. — 118. A)

übergehe ich aus dem angegebenen Grunde.

^ Bei Athen. VI, S. 230. A. In Rom bezahlte man in des altern

Cato Zeit nach dessen eigenem Zeugnifs ein Keramion Pontisches

mit 300 Denaren, oder wie Polybios gewöhnlich sagt, Drachmen.

S. Polyb. XXXI, 24. Vergl. Plutarch Qu. symp. IV, 4, 2. wo dem

Cato der Ausspruch beigelegt wird, ein Keramion werde theurer ver-

kauft als was eine Hekatombe von 100 Schafen und einem Stier im

Verkauf einbringen würde. Verbindet man beide Aussagen, so könnte

man daraus auch etwas über den damaligen Werth der Hauslhiere

ableiten; das Ergebnifs ist jedoch zu unsicher, und ich habe daher in

den metrol. Unters, bei diesem Gegenstande auf diese Stelle nicht

Bücksicht genommen. Über die Preise des Tarichos und über den

Garos und dessen Preis bei den Römern vergl. noch Köhler's Tap i;(_of

(Petersburg 1832. 4.) S. 50 ff.

L 10
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Gericht Eingesalzenes für eine Person zwei bis drei Obolen,

die Kappern auf einem besondern Tellerchen zu drei Chalküs.

Von Käsen war der Kythnische, ein Luxusartikel, sehr be-

rühmt; der unter diesem Namen auf Keos bereitete wurde

sogar mit 90 Drachmen das Talent bezahlt." Nimmt man dies

für ein Handelstalent von beinahe 9ü Minen, so kostete die

Mine Münzgewicht, || Preufs. Pfund, eine Drachme (6 gGr.).

Ein gemeiner Käse, von ungewissem Gewicht, wurde zu

-|- Obolos gekauft/ Dafs geringe Gemüse, wie Kohl, wohlfeil

waren, braucht kaum bemerkt zu werden; vo^ den Hülsen-

früchten läfst sich dasselbe aus Demosthenes*^ schliefsen, wel-

cher, um eine grofse Theurung zu bezeichnen, sagt: „Ihr

wisset, dafs die Erbsen {oooßoiY theuer waren." Die Lupinen,

welche aus den Schoten genossen wurden, waren nach Tlmo-

kles' vielleicht scherzweise übertriebener Aussage so theuer,

dafs man acht Schoten für einen Obolos kaufte, obgleich sie

sonst nach Chöniken gemessen wurden. ' Eine Chönix Oliven

kostete in Sokrates' Zeiten zwei Chalküs^ {\ gGr.). Über

den Honig haben wir sehr abweichende Angaben; in dem

" Aeschylides vom Landbau bei Aelian Tbiergesch. XVT, 32, vergl.

daselbst die Ausleger und Bröndsted, Keos S. 83. Man wollte statt 90 Dr.

gar 190 setzen; es genügt hiergegen auf die Anmerkung von Jacobs

zu verweisen: doch setze ich hinzu, dafs 190 Dr. eine höchst un-

wahrscheinliche, 90 eine wahrscheinliche Zahl ist, weil so die Mine

einen runden Preis erhält, man mag nach dem Münztalent oder nach

dem Haudelstalent rechnen.

* Diog. L. VI, ^6.

' G. Androt. S. 598, 4.

^ Ervum ervilia L. wofür unsere Sprache kein Wort hat, daher

meine Übersetzung nur eine ohngefähre ist.

' Timokles h. Athen. VI, S. 240. E. Von ihrem Gebrauch und

ihren Eigenschaften Alexis bei Athen. II, S. 55. C. und bei Pollux VI, 45.

und hier die Ausleger, auch Athen. II, S. 55. F. Columella X, 115.

von ihrer Messung Inschr. XLX. §. 3. Ob hier und bei den Oliven

gröfsere Chöniken von l-;- und 3 Getreidechöniken gemeint seien

(vergl. Inschr. XIX), lasse ich dahin gestellt.

^ Plutarch v. d. Seelenruhe 10.
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Opfertarif aus der Zeit um Olymp. 100 wird die Kotyle,

ohngefähr -^ Quart, auf 3 Obolen (3 gGr.) geschätzt; von

sehr kostbarem und feinem Honig, einem Luxusartikel, wurde

aber schon in Sokrates' Zeiten dasselbe Mafs mit fünf Drach-

men (1 Thlr. 6 gGr.) bezahlt;" was allerdings für sehr theuer

galt. Der warme Trank, welchen die Alten wie Thee tranken,

kostete nach Philemon'^ einen Chalküs (-§- gGr.).

18. Die Kleidung der Athener war sehr verschieden in

Stoff, Farbe und Schnitt nach Alter, Geschlecht, Jahreszeit, 115

Stand, Vermögen, Liebhaberei und Zweck, und die Mode,

obgleich nicht so allgewaltig als in neuern Zeiten, wirkte

auch damals schon. Am gewöhnlichsten waren die wollenen

Gewänder; doch wurden auch leinene, vorzüglich vom weib-

lichen Geschlecht getragen, und diese waren, sehr feine ab-

gerechnet, wohlfeil.^ Kostbar waren die Amorglschen Zeuge,

die feiner als ßyssus und Karpasus, beinahe durchsichtig, auch

gefärbt waren, und von der Lisel Amorgos, wo sie am besten

verfertigt wurden, Ihren Namen haben sollen, obgleich andere

denselben von der Farbe (cliJLooyri) oder am besten von der

Pflanze (ciixo^yYn ^l^o^yig oder auch aiJ-cayog) herleiten, von

welcher letztern vermuthlich die Insel selber genannt war.''

" Plutarch a. a. O. Aristophanes' (Frieden 253) Ausdruck, der

Attische Honig sei vier Obolen werth, ist sprichwörtlich zu verstehen,

indem damit etwas Kostbares und Theures bezeichnet wird. S. Schol.

und Suid. in rsrpwßoXov und rsTTapwv oßoXwv: Küster hat beide Stellen

mifsverstanden.

* B. Pollux IX, 67. welcher (70) aus der Geringfügigkeit des

Preises richtig schliefst, dafs Wasser zum Trinken, nicht zum Baden,

gemeint sei. Philemon's Worte sind: ^aXnov S-sppoi; ^v, in der Ab-

rechnung eines Gastes mit dem Wirthe; das Vorhergehende bezieht

sich auf die andern dem Gaste gereichten Sachen.

" S. den unächten Platonischen Brief XIII, S. 363. A.

'' Sie heifsen dfiopyL^ia, duopyi^sQ, p^tTwvs? dixopyivoi. Man s.

davon Aristoph. Lysistr. 150. und Schol. Lysistr. 736. Schol. Aeschin.

S. 737. b. Reiske, Plat. Brief a. a. O. Pausanias den Lexikographen bei

Eustath. z. Dionys. Perieg. 525. Pollux VII, 57. 74. Harpokr. Hesych.

Suid. Etyni. Dafs auch die Pflanze ajuopyoff hiefs, scheint aus Harpokr.

und Pausanias hervorzugehen.

10*
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Selbst wollene Gewänder, wenn der Stoff vorzüglich und das

Gewebe sehr gut war, wie die Persische Kaunake," mochten

einen hohen Werth haben. Die uns vorgekommenen Preise

sind folgende. Sokrates beim Plutarch* erklärt es für wohl-

feil, dafs zu Athen eine Exomis, ein Gewand mit einem Ärmel,

welches den andern Arm blofs liefs, gemeiner Leute Tracht,

zehn Drachmen (2 Thlr. 12 gGr.) koste. Eine Chlamys, das

gewöhnliche Kleid der Ritter und junger Männer, Makedoni-

schen und Thessalischen Ursprungs, '^ helfst bei Pollux'' drei-

stalerig {t^kttutyi^oq), gewifs nicht vom Gewicht, sondern vom

Werthe dreier Silberstater oder zwölf Drachmen (3 Thlr.).

116 Ein Bürger in den Ekklesiazusen des Aristophanes, ' welcher

ohne Oberkleid erscheint, weil seine Frau bereits damit in

die Volksversammlung gegangen war, erklärt, da über die

Rettung des Staates gehandelt wird, dafs er selbst eine Rettung

von vier Statern (j-(/:rY,oiag tstcuttutyjOO'j) bedürfe, wo nicht

mit PoUux^ gezweifelt werden kann, ob von Gewicht oder

Münze die Rede sei, sondern offenbar der Preis des Ober-

kleides von sechzehn Drachmen (4 Thlr.) bezeichnet wird.

Wenn der Jüngling im Plutos^ von seiner betagten Gellebten

zwanzig Drachmen (5 Thlr.) zu einem Oberkleide fordert, so

mag er ein vorzügliches Gewand im Sinne haben. Dafs der

Purpur In Athen drei Minen koste, führt Sokrates als ein

Beispiel der Theurung der Luxuswaaren In Athen an;* man

könnte zweifeln, ob darunter Gewand oder ein gewisses Mafs

" Aristoph. Wespen 1132. Il40.

* A. a. O.

' Pollux VII, 46. X, 124. und dazu Hemsterh. ferner X, 164.

Ammonios in ^Xafjtuf und Strabo a. a. O. von Dorville z. Chariton

S. A55. Leipz. Ausg.

'^ VI, 165.

' Vers 4 13.

/ IX, 58.

f Vers 883.

* B. Plutarch a. a. O. Der Preis im C. I. Gr. N. 1^88. 27 von 150

Aeginäischen Statern für ein dixitB-^ovov kann nicht mit Sicherheit in

die Betrachtung der Gewandpreise gezogen werden; s. das. die Anm.
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des Färbestoffes bezelclinet sei-, meines Bedünkens niiifs aber

ersleres angenommen werden. Von dem in Achaia wachsen-

den Byssus ist bekannt, dafs die Gewänder daraus mit Gold

anfgewogen wurden." In Schuhen wurde grofser Luxus ge-

trieben; Lakonische, die Prachtschuhe der Männer, Slkyonlsche,

Persische, Tyrrhenische, Skythlsche, Arglvische, Rhodlsche,

Amyklälsche, Thessallsche, Thrakische Fufsbekleidung und an-

dere mehr, findet man neben einander in den Hellenischen

Landschaften;* und gleichwie unsere Mode nach berühmten

Namen unbedeutende Dinge benennt, so hatte man allerlei

nach angesehenen Männern benannte Formen von Schuhen,

welche jene angegeben hatten, Alklbladlsche, Iphlkratlsche und

dergleichen." Ein Paar Weiberschuhe, auch die Slkyonlschen, 117

kosten nach Luclan'' zwei Drachmen (12 gGr.); zu Männer-

schuhen fordert der obgenannte Jüngling im Aristophanischen

Plutos' acht Drachmen (2 Thlr.), was verhältnifsmäfslg viel

ist und entweder einen Überschufs gewähren sollte, oder für

sehr kostbare und mit allerlei Schmuck versehene Fufsbeklei-

dung war. Unter die theuersten Dinge Im Alterthum gehörte

die Salbe: eine Kotyle feiner, wahrscheinlich morgenländischer,

kostete zu Athen nach HIpparch und Menander^ fünf bis zehn

Minen, also etwa -^ Quart 125— 250 Thlr. Tropfbare Salbe

die Kotyle für zv/ei Minen (50 Thlr.) gefällt dem Sprecher

beim Komiker Antiphanes nicht. ^ Dafs die Athener, obgleich

sie grofse Liebhaber der Salben und alles zur Verschönerung

" Plin. N. G. XIX, 4.

* Aristophanes hier und da, und besonders Pollux VII, 85 — 89.

' 'AXHtßia^ei«. oder 'AXxißia'^eg (uwo^yjuat) , 'Ic})tKpaTtS'65, Aeivta^ej,

2piv^upt^6ta, Muvaxia. S. Pollux a. a. O. mit den Auslegern, Athen. XII,

S. 534. C. Schol. Lucian. dial. meretr. l4. Die Iphikratischen waren

jedoch keine blofse Modeerfindung, sondern eine wesentlich verbesserte

Fufsbekleidung für die Soldaten.

'^ Dial. meretr. 7. l4.

' Vers 984.

/ B. Athen. XV, S. 691. C.

^ B. Athen, ebendas. D.
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des Lebens beitragenden waren, diese hohen Preise nicht leicht

bezahlen konnten, bedarf keines Beweises; sie bedienten sich

wohl meistens geringerer Sorten, solcher Salbe etwa, wovon,

wie bei Lucian," ein kleines alabasternes Flaschchen, aus Phö-

nicien gebracht, zwei Drachmen (12 gGr.) kostete.

19. Nicht unwichtig für die Beurtheilung mancher Ver-

bal tnisse würde die Kenntnifs der Preise der verschiedenen

Geräthschaften, Waffen und Schiffe sein: aber die Alten liefern

wenige Angaben, und die vorhandenen sind theils zu hoch,

um für gewöhnliche Preise gelten zu können; wiewohl glaub-

lich ist, dafs ungeachtet des geringen Lohnes und der Sklaverei

von den Fabrikanten bei dem hohen ZInsfufs ein grofser Ge-

winn genommen wurde, welcher gewisse Geräthschaften ver-

theuerte. Indem wir berühmte oder ausgezeichnete Werke

118 der Kunst übergehen , deren unschätzbarer W^erth nur durch

die Liebhaberei des Käufers bestimmt wird, führen wir fol-

gende Bestimmungen an. Nach einem Epigramm des Simoni-

des von Keos,^ also in sehr früher Zeit, hatte eine offen-

bar sehr gut gearbeitete Bildsäule der Artemis 200 Parische

Drachmen gekostet; wie auch der Parische Münzfufs beschaffen

gewesen, so ist dies sehr wohlfeil, obgleich wir nicht wissen,

ob ein grofses oder kleines Bildwerk gemeint sei; auch der

Stoff ist nicht bestimmt: da aber der Künstler unstreitig ein

Parier war, so wird das Werk von Marmor gewesen sein.

Dagegen finden wir in einem Ausspruche des Kynikers Dio-

genes den Preis, zu welchem man eine Bildsäule (duS^iag)

" A. a. O. 14.

* N. 215 der Sammlung von Schneidewin. Im Schol. Pind. N. V.

zu Anfang war angegeben, wie viel Geld Pindar von den Verwandten

eines Aeginetischen Knaben für ein Siegeslied auf diesen verlangt habe

;

es sei soviel gewesen, dafs sie meinten, es sei besser dafür eine eherne

Bildsäule (ay^pia;) machen zu lassen. Die überlieferte Summe ist rpstg

^pa^juac; ich habe r^m-^iklaq vermuthet. Die ganze Erzählung ist

sicher eine ungereimte, später erfundene Fabel ; es ist daher gleichgül-

tig, welche Summe in der Stelle stand: doch konnte ein Späterer leicht

3000 Drachmen als Preis einer Bildsäule setzen.
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verkaufte, zu 3000 Draclimen angegeben." Besser hier als

unter dem Lohn werden die Zahlungen für Bildhauerarbeit

erwähnt, welche In der 93. Olymp, in Athen gegeben wur-

den: Ich meine für die kleinen 0^.6, noch nicht 2' Preufs.

hohen marmornen Bildsäulen am Fries des Poliastempels,

welche vorn mit der feinsten Kunst gearbeitet, hinten aber

flach waren, weil sie sich an den Fries anlehnten. Für eine

Figur dieser Gröfse, einen jungen Mann darstellend, wurden

60 Drachmen bezahlt, für ein Pferd und die dabei befindliche

männliche Figur 120, für einen Wagen mit zwei Pferden und

einem Jüngling 240, für den Führer eines Pferdes 60, für

ein Pferd und einen Mann dabei, nebst einer Stele, 127, für

einen Mann, der den Zügel hält, 60, für einen auf einen Stab

gelehnten Mann 60, für eine Frau mit einem an sie heran-

fallenden Kinde 80 Drachmen.* Die einzelne Figur ohne an-

deres Beiwerk kostete also 60 Drachmen (15 Thlr.). Für ein

Wachsmodell einer architektonischen Decoration an der Decke

(yjxküYi oder -HctXy^Yi, Im Kymation der Kalymmata) zahlte man

8 Drachmen; ebenso viel für das Wachsmodell einer andern

(der ciHctvBcc für die Kalymmata); für die Ausführung der

erstem für jedes Stück 14 Drachmen." Ein kleiner Wagen
zum Spielen für Kinder kostete nach Arlstophanes einen

Obolos, ebenso viel ein sehr schönes ölfläschlein (A'/j^rvS-tov),''

ob von Thon oder Leder welfs Ich nicht, da beides vorkommt.

Von Preisen der Thongefafse finden wir überliefert: für 6 Kra-

ter 4 Drachmen (also das Stück zu 4 Obolen, 4 gGr.); für

32 Stück sehr mittelmäfsig bemalter Gefafse von fast 5" Höhe

2 Dr. 4-i- Ob. ohngefähr — Obolos auf das Stück;' für ein

- Diog. L. VI, 35.

* Rechnung bei Rangabe Antt. Hell. N. 57. Ä. wovon ich den

ersten Posten, weil er verstümmelt ist, weggelassen habe. Über das

Mafs und die Beschaffenheit der Figuren s. Rang. S. 71 f.

' Ebendas. N. 57. B zu Anfang und zu Ende.

'' Aristoph. Wolken 86 1. Frösche 1267.

' Diese Preise sind aus Marken auf Gefäfsen ermittelt von Le-

tronne, Supplement aux observations sur les noms des vases Grecs,
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irdenes Fafs (na^og) drei Drachmen" (18 gGr.), was aber dem

Zusammenhang nach als hoher oder komisch übertriebener

Preis anzusehen. Offenbar waren also Thongefäfse sehr wohl-

feil. Eine Hydria, unsicher von welchem Stoff, als Kampf-

preis gegeben, wird zu 30 Drachmen (7-|- Thlr.) gerechnet.*

Ein eherner zusammengesetzter Schenktisch (iyyu^YfHYi) mit

Satyrgesichtern und Stierköpfen wird bei Lysias " kaum 30

Drachmen werth geachtet; ein kleiner zweirädriger Wagen
zum Wettrennen, wahrscheinlich mit vielem Schmuck von

Elfenbein, Erz, Silber und dergleichen, wie ihn die Alten

auch an Betten und anderem Geräthe anbrachten,'' kostet mit

den Rädern drei Minen (75 Thlr.).' Komisch übertrieben ist

wohl der Preis einer Sense oder Sichel {hoz-rravov) in Friedens-

zeiten bei Arlstophanes,^ wenn fünfzig Drachmen (12^ Thlr.)

angegeben werden. Ein geheimer Schlüssel nebst Ring kostete

in desselben Zeltalter drei Obolen, ein Zauberring eine Drach-

me.^ Ein Büchlein zu einer Vertragsurkunde (yDccixixaribiou)^

das helfst ein kleines, gewöhnlich hölzernes Diptychon aus

zwei \\^achstafeln schlägt Demosthenes auf zwei Chalküs

("i- Obolos) an. "* Hölzerne Tafeln {cravl^zg), auf welche Rech-

nungen geschrieben wurden, kosteten Olymp. 93, 2 das Stück

Extrait du Journal des Savants, Nov. Dec. 1837. Jan. 1838. S. 18 ff.

Ich habe jedoch den von ihm angenommenen Preis für die Kylix C.

I. Gr. N. 545 weggelassen, wo die Drachme nicht sicher als Werth

angesehen werden kann, und den Preis für die ßa(|)ia oder ßac^eta,

welche er anführt, da mir die Stelle, aus welcher er diesen gezogen

hat, nicht hinlänglich sicher erklärt scheint.

" Aristoph. Frieden 1201, Bei Appuleius Metamorph. IX. wird

ein altes irdenes Fafs, worin ein Mann hinlänglichen Raum hat, wie in

dem des Diogenes, erst für 5, dann für 7 Denare verkauft.

* S. oben Cap. 14.

' Fragm. S. 15.

'* Plutarch v. d. Vermeidung der Schulden 2. 3.

' Aristoph. Wolken 31.

/ Frieden 1200.

f Aristoph. Thesm. 432. Plut. 885.

* Dem. g. Dionysod. S. 1283, 4. vergl. Salmas. de M.U.X, S.403.
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eine Drachme;" diese müssen ziemlich grofs und gut gearbeitet

gewesen sein. Zwei Stücke Papyrus {ya^rai) zu den Ab-

schriften der Rechnung kosteten ebendamals 2 Dr. 4 Ob.*

(16 gGr.); das Papier scheint hiernach sehr theuer gewesen

zu sein, ungeachtet geschriebene Bücher wohlfeil waren, da

des Anaxafforas Bücher um dieselbe Zeit wenn hoch zu einero

Drachme zu haben waren ;*" oder das Papier, worauf Staats-

rechnungen geschrieben wurden, war ausgezeichnet gutes.

Geschlagenes Gold zum Vergolden kostet das Blatt (niraXov)

von ungewisser Gröfse eine Drachme.'' Bekannt ist der Preis

eines Strickes, wie man ihn eben zum Aufhängen braucht,

ein Obolos.' Waffengeräthe möchte nicht wohlfeil gewesen

sein; in Kriegszeiten, wo die Nachfrage stark war, gab man

nach Aristophanes, welcher wahrscheinlich die höchsten, wo
nicht gar erdichtete Preise setzt, für einen Panzer, aus me-

tallenen Kettchen gefertigt {aXvcrihitJTog), zehn Minen (250Thlr.), 119

für einen Helm wie es scheint eine Mine (25 Thlr.), für eine

Kriegstrompete sechzig Drachmen (15 Thlr.).-^ Nicht minder

ungewöhnlich sind die in einer Amphlktyonischen Inschrift*'

angegebenen Taxen, für einen Schild 200, für einen Helm-

busch 15 Aeginälsche Stater, also für jenen nach herabgegan-

genem Gelde 600, für diese 45 Attische Drachmen (150 Thlr.

und ll-|-Thlr.); diese Geräthe scheinen mir Schmuck eines

kolossalen Bildes zu sein. In einer Keischen Inschrift,* die

mindestens später als Alexanders des Grofsen Zeit ist, finden

sich dagegen Waffen als Siegerpreise, also gewifs gute Stücke,

» Rechnung bei Rangabe Antt. Hell. N. 57. A. 30 und B. 33. Für

Steinplatten kann ich crai/t'S'a? nicht hallen; es fehlt wenigstens mir

hierzu an irgend einer Beweisstelle.

* Ebendas. B. 31.

' Piaton Apol. S. 26. D. E.

'^ Rangabe Antt. Hell. N. 57. B. 35. 42.

' Lucian Timon 20.

/ Aristoph. Frieden 1223. mit Schol. 1250 und 1240.

*" C. I. Gr. N, 1688. Vom Aeginäischen Gelde s. oben.

* C. I. Gr. N. 2360.
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ZU Preisen geschätzt, welche nicht übertrieben sind: einen

Bogen zu 7 Drachmen (1 Thlr. 18 gGr.), Bogen und Köcher

zu 15 Dr. also den Köcher zu 8 Dr. (2 Thlr.), ein Katapul-

tengeschofs (novrog) zu 2 Dr. (12 gGr.), ein ebensolches nebst

kriegerischer Kopfbedeckung (Trs^iHscpaXcda) für den Abschie-

fsenden zu 8 Dr. also die Kopfbedeckung zu 6 Dr. (1-|- Thlr.),

drei Wurfsplefse (>'Oy%(xi) zu 1 Dr. 4 Ob. also das Stück zu

3-|- Obolen, drei ebensolche und die Kopfbedeckung für den

Schützen zu 8 Dr. also die Kopfbedeckung und die Wurf-

splefse ohngefähr so geschätzt, wie schon gesagt Ist; einen Schild

zu mehr als 20 Dr. (vielleicht 25 oder 30, da eine Ziffer am

Schlufs fehlt). Zur Bestimmung der Kosten des Seewesens

wäre es besonders wünschenswerth, die Preise der zum Schiff-

bau gehörigen Sachen zu wissen ; aus den Schriftstellern läfst

sich aber wenig Bestimmtes entnehmen, und selbst die Ur-

kunden über das Seewesen geben nur unvollständige Auskunft.

Ruderhölzer (>cüo7rs7g) wurden zu Athen Im Demosthenischen

Zeltalter amtlich zu drei Drachmen (18 gGr.) das Stück gerech-

net; Andokides behauptet, er habe solche zu Samos für fünf

Drachmen verkaufen können, zur Zelt der Herrschaft der Vier-

hundert zu Athen, als in Samos für die Attische Flotte grofse

Nachfrage war." Schlechte, nicht probehaltige Ruder für

Trieren werden in der Demosthenischen Zelt zu 2 Drachmen

(12 gGr.) das Stück im Durchschnitt gerechnet,* Die zwei

Steuer einer Triere scheinen 25 Dr. (4 Thlr. 6 gGr.) ge-

kostet zu haben." Der kleine Staken {xovTog tua^og) ist min-

destens zu 7 Drachmen (1 Thlr. 18 gGr.) taxirt; der grofse

Mast der Triere zu 37 Drachmen (9 Thlr. 6 gGr.), die zwei

grofsen Raaen wahrscheinlich zu 23 Dr. (5 Thlr. 18 gGr.).''

Die Segel waren thells feine, thells grobe; ein feines soll

150 Drachmen (37-|- Thlr.) mehr gekostet haben als das

* S. über die Seeurkunden S. 11 4.

* Ebendas. S. 113 f.

' Ebendas. S. 207.

'' Ebendas. S. 126. 129. 206.
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grobe;" was mir immer noch sehr auffällig ist. Die vier Hy-

pozome (Taiuimgürtungen) einer Triere kosteten wabrscliein-

lich etwa 475 Drachmen* (118-|- Thlr.). Die Askome (lederne

Futterungen der Rojepforten) kosten nach der Taxe 43 Dr.

2 Ob.' (10 Thlr. 20 gGr.); rechnet man mit uns 170 Ruder,

so wird das einzelne Askom derselben l^- Ob. gekostet haben,

und das Askom jedes der beiden Steuer '2~ Ob. Vier Schnäbel,

welche von Erz waren, aber unbrauchbar geworden, wurden

für etwas mehr als 520 Drachmen verkauft.'' Lucian,' wel-

cher seines Zeitalters wegen und als Spafsmacher kein hin-

länglicher Zeuge sein kann, läfst den betrügerischen Gott

Hermes in einer Abrechnung mit Charon für einen Anker zu

dessen Nachen fünf Drachmen, angeblich den Kostenpreis, for-

dern, was dem kargen Fährmann viel scheint, für den Riem,

woran das Ruder befestigt wird (r^oTrMrri^), zwei Obolen, für

eine Nadel zum Zusammennähen des Segeltuches fünf Obolen,

für Wachs zum Verpichen, Nägel und Seil zum Raatau (vtts^u)

zusammen zwei Drachmen. Der Werth sämmtlicher hölzernen

und hängenden Geräthe eines mäfsigen Schiffes, wie die Triere

ist, läfst sich aus diesen Angaben noch keinesweges beurthei-

len; dafs er jedoch für eine Tetrere über ein Talent betrug,

läfst sich nach Mafsgabe anderer Nachrichten schwerlich in

Abrede stellen, und für die Triere dürfte er auch nicht viel

geringer gewesen sein.^ Was ein ganzes Schiff mit oder

ohne Geräthe im Verhältnifs seiner Gröfse gekostet habe, ist

noch unergründlicher. In einem Bodmereivertrag bei De-

mosthenes'^ werden auf ein Handelsfahrzeug 3000 Drachmen

" Ebendas. S. 54l, wenn die Lesart HHH richtig ist, wie Ussing

behauptet.

* Ebendas. S. 206 f.

' Ebendas. S. 108 und 200.

'' Ebendas. S. 100.

' Todtengespr, 4.

^ S. die Zusammenstellung in der Schrift über die Seeurkunden

S. 207 f. Die Stelle des Demosthenes g. Polykl. S. 1215, 21 genügt

auch nicht zu einer Bestimmung des Werthes der Geräthe.

s- G. Dionysodor S. 1283, 18.
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geborgt, wodurch man nlclit berechtigt ist anzunehmen, das

Schiff habe keinen gröfsern Werlh gehabt, indem in Athen

nicht selten beim Seezins doppelte Hypothek vorkömmt, und

das Fahrzeug kann auch einen vielfach höhern Werth gehabt

haben. Ein anderes Handelsfahrzeug wird für 4000 Drachmen

verkauft;" aber wir kennen weder seine Gröfse nach seine

Beschaffenheit. Was den Rumpf der Triere oder des gewöhn-

lichen Kriegschiffes betrifft, so sind wir darüber wenig unter-

richtet. Da die Arbeit wohlfeil war und die Schiffe leicht

gebaut wurden, wefshalb sie nicht lange hielten, leicht auf

der hohen See zu Grunde gingen und in den Schlachten zer-

120 trümmert wurden, so dürfte der Werth allerdings verhältnifs-

mäfsig gegen unsere Schiffe nicht kostspielig gewesen sein. Aus

den Kosten derTrierarchle läfst sich dafür gar nichts entnehmen,

da der Trierarch nicht zur Stellung des Rumpfes verpflichtet

war. Aus der Erzählung, Themistokles habe von den jähr-

lichen Einkünften der Bergwerke 100 oder 200 Trieren zu

bauen veranlafst, würde man für jene Zeit ein Ergebnifs ziehen

können, wenn nicht sowohl der jährliche Betrag der Berg-

werksgelder als die Zahl der Jahre unsicher wäre: doch ist

Polyän's Angabe, dafs je von einem Talent ein Schiff gebaut

worden,* nicht unglaubwürdig, aber wohl zu merken nur in

Bezug auf den Rumpf. Später indefs und namentlich in dem

Zeitalter des Demosthenes mufste bei allgemeiner Steigerung

der Preise selbst der blofse Rumpf einer Triere viel höher

zu stehen kommen. Hätten wir doch statt des Scheinkaufes

der Trieren für fünf Drachmen, wofür die Korinther den

Athenern einmal das Stück abliefsen,*" eine Angabe über den

wahren Werth derselben! Jetzt mufs es uns genügen zu

wissen, dafs für den gänzlichen Umbau oder Neubau des Rum-

pfes einer alten Triere 5000 Drachmen, und wenn sie für

" Demosth. g. Apatur. S. 896, 5.

* S. meine Abhandlung über die Laurischen Silberbergwerke.

Nach Diodor (s. unten II, 19) wurden vielleicht jährlich 20 Trieren

gebaut.

' Herodot VI, 89.
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Pferdetransport bestimmt war, 5o00 Draclimen, für die ge-

wöhnliche Ausbesserung der Triere 1200, der Tetrere 1500

Drachmen im Demoslhenischen Zeitalter die gewöhnlichen

Taxen waren.

"

20. Aus dem Bisherigen läfst sich ohngefähr ermessen,

wieviel zum Lebensunterhalt eines ordentlichen Mannes In

den besten Zeiten Athens erforderlich war. Der mäfsigste

Mann brauchte täglich für das Opson einen Obolos, für eine

Chönix Getreide nach dem Gerstenpreis im Sokratischen Zeit-

alter — Obolos, zusammen in einem Jahre, zu 360 Tagen ge-

rechnet, 75 Drachmen; für Kleidung und Schuhe wenigstens

fünfzehn Drachmen; eine Familie von vier erwachsenen Per-

sonen mufste also mindestens 360 Drachmen (90 Thlr.) für

die angegebenen Bedürfnisse brauchen, welche Summe jedoch

im Demosthenischen Zeitalter bei einem Getreidepreise von

fünf Drachmen für jede Person um 22-|-, für vier also um

90 Drachmen (22^ Thlr.) höher sein mufste; wozu noch die

Wohnung kommt, deren Werth mindestens zu drei Minen 121

angeschlagen, nach dem gewöhnlichen Zinsfufs zwölf vom

Hundert eine Ausgabe von 36 Drachmen (9 Thlr.) begründet;

sodafs die ärmlichste Familie von vier freien erwachsenen

Personen Im Durchschnitt etwa 120 Thaler jährlich brauchte,

wenn sie nicht von Wasser und Brod leben wollte. Sokrates

hatte nicht, wie man fabelte, zwei Frauen zugleich, sondern

nach einander, Myrto, welche er arm und wahrscheinlich ohne

Mitgift nahm, und Xanthippe, und drei Kinder, wovon Lam-

prokles beim Tode des Vaters bereits erwachsen, Sophroniskos

und Menexenos aber unmündig waren;* für seine Person trieb

er kein Gewerbe, nachdem er die Kunst seiner Jugend dem

niegestillten Streben nach Weisheit aufgeopfert hatte; seine

Lehre gewährte keine Einkünfte. Nach Xenophon*" lebte er

" S. über die Seeurkunden S. 220. 226. 199 ff.

* Platon Apol. 25. und dort Fischer.

' Ökon. 2. Nach Meursius, welchen andere ausgeschrieben ha-

ben, lebte er davon sehr ordentlich (perhoneste)! S. Fort. Att. IV,

S. 30.
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von seinem Vermögen, welches, wenn es einen guten Käufer

(muy,ty,c) fände, das Haus eingerechnet alles in allem leicht

fünf Minen bringen könnte, und er bedurfte nur eines kleinen

Zuschusses von seinen Freunden: woraus man auf eine ganz

aufserordentllche Wohlfeilheit In Athen schlofs. Offenbar aber

konnte Sokrates von den Zinsen eines so kleinen Vermögens

mit seiner Familie nicht leben: denn wenn das Haus noch so

ärmlich war, kann es unter drei Minen nicht angeschlagen

. werden, sodafs, wenn auch das Geräthe nicht einmal in Be-

tracht gezogen wird, seine übrige zinsbare Habe nur zwei

Minen, und die Einkünfte davon jährlich nach dem gewöhn-

lichen Zinsfufs nur 24 Drachmen betrugen, wovon er nicht

die Gerste für sich und seine Frau, geschwelge denn die

übrigen Bedürfnisse und den Unterhalt der Kinder bestreiten

konnte. Soll man also etwa den Ausdruck „Käufer (oJiv^riJ?)"

von einem Pachter des Vermögens verstehen, und fünf Minen

122 als das jährliche Pachtgeld? Diese Aushülfe wäre die leich-

teste ; aber kaufen (musTtBui) statt pachten sagen die Alten,

soviel mir bekannt ist, blofs bei den Staatseinkünften, deren

Verpachtung ein wirklicher Verkauf des dem Staate zustehen-

den Gefälls ist; von verpachteten Grunds.tücken oder dem

Gesammtvermögen (oly.oQ) eines Menschen, welches einem Un-

ternehmer in Pacht gegeben wird, bedient man sich des Aus-

druckes Vermlethen (^ijutS-oüv) , und die Verpachtung des Ge-

sammtvermögens findet sich überdies meines Wissens blofs bei

Waisengut. Dazu kommt, dafs Kritobul In demselben Sinne,

wie Sokrates zu fünf, auf mehr als 500 Minen geschätzt wird,

mit der Bemerkung, er komme zurück, weil er grofse Opfer

bestreite, Gastfreunde bewirthe, viele Bürger speise und unter-

stütze, Pferde halte, öffentliche Leistungen thue und neben

seiner Frau noch Knabenliebschaften hege; Dinge, welche er

bei einem Einkommen von 8-^ Talenten ohne Zweifel hätte

ausführen können, aber nicht bei soviel Vermögen. Wir
müssen also glauben, dafs Xenophon das Gesammtvermögen

des Sokrates nur auf fünf Minen angab; aber dieses für

wahr zu halten, sind wir ebenso wenig berechtigt, als es zu
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verwerfen; die Geschichte der alten Weisen ist so verwirrt

und mit Sagen verbrämt, und schon von gleichzeitigen Schrift-

stellern sind ihre Lebensumstände so verschieden dargestellt

worden, dafs man selten auf festem Boden steht. So soll der

Platonischen Vertheidigungsrede zufolge Sokrates behauptet

haben, er könne zu seiner Lösung nur etwa eine Mine Silbers

erlegen; wie auch Eubulides sagte: nach andern schätzte er

den ganzen Handel auf 25 Drachmen, und in der dem Xeno-

phon beigelegten Vertheidigungsschrift wird überliefert, er

habe seinen Procefs weder selbst geschätzt noch von seinen

Freunden schätzen lassen!" So behauptete dem Xenophon

entgegen der kundige Demetrios von Phaleron, Sokrates habe

aufser dem Hause siebzig Minen bei Kriton auf Zinsen gehabt;

und LIbanlos, er habe achtzig Minen, den Nachlafs seines Va- 123

ters, bei einem Freunde eingebüfst, der in seinen Geschäften

verunglückt sei, worunter wenigstens nicht der begüterte

Kriton mit Schneider verstanden werden kann.* Gesetzt aber

auch, Xenophon's Angabe sei vollkommen richtig, so mufs

man bedenken, dafs entweder die Mutter der jungen Söhne

sich und beide Kinder mit Arbeit oder aus Ihrer Mitgift nährte,

und Lamprokles sich selbst, und die berühmte Haushaltungs-

kunst des Sokrates wahrscheinlich auch darin bestand, dafs er

diese zur Arbelt anhielt. Mag er dann immerhin von seinen

24 Drachmen mit einem Zuschufs der Freunde gelebt haben:

niemand konnte so leben wie er. Zwar soll er öfter zu Hause

und auf öffentlichen Altären geopfert haben," aber ohne Zwei-

fel nur gebackene Thiere nach der Weise der Armen, eigent-

lich Brode, welche grofsentheils selbst mit verzehrt wurden,

und wozu auch seine Familie beitrug; er lebte im strengsten

Sinne von Wasser und Brod, ausgenommen bei fremden Gast-

mahlen, und konnte sich defshalb, wie er gethan haben soll,

" Piaton Apol. 28. Diog. L. II, 4l. Xenoph. Apol. 23.

* Demetr. b. Plutarch Aristid. 1. wo ti]v oixtav statt des Reiske'-

schen yriv oixsi'av wieder herzustellen; Liban. Apol. Bd. III, S. 7. Schnei-

der z. Xenoph. a. a. O.

' Xenoph. Denkw. d. Sokr. im Anfg.
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des wohlfeilen Preises der Gerste, vier Chönlken für einen

Obolos, ganz besonders freuen;" er trug kein Unterkleid; auch

das Oberkleid war schlecht, Sommers und Winters dasselbe;

gewöhnlich ging er barfufs, und seine Slaatssohlen, welche er

bisweilen unterband, mochten für seine Lebenszeit dieselben

sein. Statt des Opson zur Mahlzeit diente Ihm Lustwandeln

vor seinem Hause: kurz kein Sklave war so schlecht als er

unterhalten.* Sein gröfster Aufwand war gewlfs die Drachme,

welche er dem Prodikos gab; und ohne der Gröfse seines

124 Geistes zu nahe zu treten, darf man wohl kühn behaupten,

dafs in Rücksicht der Armseligkeit und eines gewissen Ky-

nismus die Darstellung des Arlstophanes nicht sehr übertrie-

ben, sondern Im Wesentlichen nach dem Leben gezeichnet ist.

Wenn von 120 Thalern in Sokrates' Zeiten vier Personen

leben sollten, mufsten sie sich ärmlich behelfen : wer ordent-

lich leben wollte, brauchte schon damals und mehr noch in

Demosthenes' Zeitalter eine beträchtlichere Summe. Nach der

Rede gegen Phänipp' hinterllefs dem Kläger und seinem Bru-

der ihr Vater jedem 45 Minen, wovon, heifst es, nicht leicht

zu leben ist; nämlich von den Zinsen, welche nach gewöhn-

lichem Zinsfufs 540 Drachmen (135 Thlr.) betragen. Isäos

über das Erbgut des Hagnias'' erzählt, Stratokies und sein

Bruder hätten von ihrem Yater ein Vermögen geerbt, welches

zwar zu unbedeutend gewesen, um davon Staatsleistungen zu

machen, aber hinlänglich sie zu nähren: da nun Stratokies'

* S. Plutarch und Stob, in den oben (15) angef. Stellen.

* Xenoph. a. a. O. I, 5. 2. Piaton Gastmahl S. 174. A. Athen. IV,

S. 157. E. Barfufs gingen manche, selbst der reiche und angesehene

Lykurg (s. Leben der zehn Redner).

' S. 10/(5, 17.

** S. 292. wo zu lesen: etvai fj.\v Uavd, XBnovpyeZv ^h p*] agia,

wie Reiske vorgeschlagen hat, jedoch mit Beifügung einer andern

schlechten Vermuthung. Ou;^ Uavoi verräth sich als verderbt, einmal

weil p>] stehen müfste , sodann weil es ungereimt wäre zu bemerken,

es sei das Vermögen zwar nicht hinlänglich zum Leben, aber zu

gering für Leistung von Liturgien gewesen.
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Vermögen bei seinem Tode 5-|- Talente betrug, aiifser der

Mitgift seiner Frau von zwanzig Minen, welche nicht zu sei-

nem Nachlafs gerechnet werden kann, und da er von demselben

vier Talente 44 Minen theils erworben theils zugeerbt hatte;

so betrug sein väterliches Erbtheil 46 Minen, welches nach

gewöhnlichem Zinsfufs fünf Minen 52 Drachmen, und zu dem

Zinsfufs achtzehn vom Hundert, zu welchem er auslieh, acht

Minen 28 Drachmen, mit den Zinsen der Mitgift aber, zwölf

vom Hundert gerechnet, zehn Minen 68 Drachmen (267 Tlilr.)

jährliche Einkünfte abwarf, wovon er natürlich leben konnte.

Mantitheos bei Demosthenes" behauptet, von den Zinsen der 125

mütterlichen Mitgift, welche ein Talent betrug, habe er ernährt

und erzogen werden können, folglich nach herkömmlichem

Zinsfufs von 720 Drachmen (180 Thlr.). Für den jungen

Demosthenes selbst, seine noch jüngere Schwester und die

Mutter wurden jährlich sieben Minen (175 Thlr.) bezahlt, ohne

die Wohnung, da sie Im eigenen Hause lebten; auch wurde

davon das Lehrgeld für Demosthenes nicht bestritten, welches

die Vormünder schuldig blieben."* Nachdem Lyslas von der

schurkischen Abrechnung des Vormundes der Kinder des Dio-

dotos gesprochen, welcher zum Beispiel für Kleidung, Schuhe

und Haarschur binnen acht Jahren über ein Talent, und zu

Opfern und Festen mehr als 4000 Drachmen in Anrechnung

gebracht hatte, und am Ende nur zwei Minen Silbers und

drelfsig Kyzikener herausgeben wollte, wodurch sie würden

arm geworden seln;'^ bemerkt er,'' wenn er soviel setze, als

niemand je In der Stadt, für zwei Knaben und Ihre Schwester,

einen Pädagogen und eine Dienerin: so könne er nicht mehr

als tausend Drachmen (250 Thlr.) jährlich rechnen, welches

auf jeden Tag nicht viel weniger als drei Drachmen ausmache;

was allerdings in den Zeiten dieses Redners für drei Kinder

und zwei Personen Dienerschaft zuviel scheinen mufste. In

" G. Boot, von der Mitgift S. 1009, 28. S. 1023, 6.

* Demosth. g. Aphob. I, S. 824, 26 ff. S. 828, 5.

' G. Diogeit. S, 903. vergl. S. 897. und S. 905.

•^ Ebendas. S. 910.

I. 11
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Solon's Zelten freilich mufste man mit einem Obolos schon

weit kommen können, da dieser Gesetzgeber verbot, dafs eine

Frau auf einen Auszug oder Fahrt mehr als für soviel Speise

und Getränke, und einen Korb, der über eine Elle grofs wäre,

niilnähme:" wogegen es viel scheint, wenn die Trözenler nach

Plutarch* jedem der von Athen unter Xerxes geflohenen Athe-

nischen Greise, Weiber und Kinder täglich zwei Obolen zu

126 geben beschlossen haben sollen. In den Zelten der Blüthe

des Staates aber konnte mit zwei oder drei Obolen täglich

selbst Eine Person nur mittelmäfsig unterhalten werden."

Bei dem allen bleibt die Wohlfeilheit und Leichtigkeit des

Lebens grofs. Nach der edlen Frömmigkeit der Hellenen

gegen die Verstorbenen kostete der Tod eines Menschen, Be-

gräbnifs und Denkmal, häufig mehr als viele Jahre seines Le-

bens, da Privatleute drei, zehn, fünfzig, ja 120 Minen darauf

verwandten.''

Das Vermögen des Attischen Volkes mit Ausschlufs der

Staatsgüter und Bergwerke habe ich unten' nach einer wahr-

scheinlichen Berechnung auf 30,000 bis 40,000 Talente an-

geschlagen; rechnet man hiervon auch nur 20,000 Talente

als ertragTdhlges Eigenthum, so hätte jeder der 20,000 Bürger

die Zinsen eines Talentes, oder nach dem gewöhnlichen Zins-

fufs 720 Drachmen jährliche Einnahme gehabt, wenn das Ver-

mögen gleich vertheilt gewesen wäre, was die alten Weisen

und Staatsmänner jederzeit für das höchste Glück eines Staates

" Plutarch Solon 21.

* Themistoki. 10.

" Lucian (Epist. Saturn. 21) sagt, um mit Weizen- oder Gersten-

brod und etwas Kresse, Thymian oder Zwiebeln dazu sich zu sättigen,

brauche man vier Obolen, gerade soviel als bei demselben ein karger

Yater dem achtzehnjährigen Sohne zu seiner täglichen Beköstigung

giebt (Todtengespr. 7). Dies kann man aber auf alte Zeiten und Athen

nicht ohne weiteres anwenden.

'' Lysias g. Philon S. 88'i. der unächte Plat. Brief XITI, S. 36l. E.

Demoslh. g. Boot, über die Mitgift S. 1023, 22. Lysias g. Diogeit.

S. 905. Demoslh. g. Stephan. I, S. 1124, 15.

' IV, 4.
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halten, und zugereclinet den Erwerb Ihrer Arbelt hätten sie

alle ordentlich leben können. Aber eine bedeutende Bürger-

zahl war arm; andere besafsen ein grolses Vermögen, von

welchem sie bei der Wohlfeilheit und der Höhe des Zinsfufses

schwelgen und doch dabei noch neues erwerben konnten, weil

das Vermögen sich ausnehmend schnell mehrte. Diese Un-

gleichheit verdarb den Staat und die Sitten. Die natürlichste

Folge derselben war die Unterlhänigkeit der Armen gegen

die Reichen, obgleich sie dieselben Ansprüche machen zu kön- 127

nen glaubten: die Reichen übten jene in Rom so berüchtigte

Bewerbung um die Volksgunst, bald edler, bald gemeiner.

Betrieb sie^ einer auch auf eine schöne und wohlthätige Weise,

wie Kimon, welcher der erste seiner Mitbürger wurde, weil

er aufser seinen grofsen Eigenschaften, dem Pisistratos gleich

seine Ländereien und Gärten ohne Wächter liefs, seine Früchte

und sein Haus gleichsam zu allgemeinem Gut machte, vielen

der Armen täglich eine wohlfeile Mahlzeit bereit hielt, Dürf-

tige beerdigen, auf seinen Ausgängen kleine Münzen spenden,

und seine Begleiter mit abgerissenen Bürgern die Kleidung

wechseln liefs;" so entstand doch selbst hierdurch eine arm-

selige Bettelei und niedrige Abhängigkeit selbstherrschendcr

Bürger. Dieses mochte indefs noch erträglich sein; aber da

nicht jeder Staatsmann soviel Vermögen hatte, solchen Auf.

wand vom Seinigen zu machen, und zur Gunslbewerbung die

Freigebigkeit gegen das Volk nothwendig war, wurden von

den Volksführern die Geldverthellungen an den Festen, die

Löhnung der Krieger, Ekkleslasten, Richter, Senatoren, die

kostspieligen Opfer, die Kleruchien eingeführt: man zwang die

Bundesgenossen in Athen ihr Recht zu verfolgen, aus andern

Gründen und um den Bürgern mehr Richtersold und Nahrung

zuzuwenden;* jegliche Bedrückung der Verbündeten, öffent-

liche Verbrechen entstanden hieraus, welche die Staatsmänner

" Theopomp b. Athen. XII, S. 533. A. Plutarch Kimon 10. zum

Theil aus Aristoteles, und Perikl. 9.

* Schrift V. Att. Staat unter den Xenophontischen.

11*
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eben wegen der Araiuth des Volkes begehen zu müssen vor-

gaben." Als die Rache dafür, der Abfall der Bundesgenossen

eintrat, war die Hülflosigkelt gröfser, da die Menge träge zur

Arbeit, vornehm und genufssüchtig geworden war: kein Mittel

blieb übrig, als die vorige Herrschaft wieder zu erstreben.

Hierzu der Armen Neid gegen die Reichen, deren Güter sie

128 gern verthellt sahen, und auf welche, wenn Bestechungen

vergebens angewandt^wurden, die ganze ochlokratische ^Vuth

fiel. Xenophon in der Schrift vom Einkommen sah vortreff-

lich ein, dafs dem Privatwohlstande aufgeholfen werden müsse;

aber abgesehen von der Unzulänglichkeit seiner Vorschläge

war Athen, selbst wenn der äufsere Wohlstand herstellbar

gewesen wäre, doch ohne Rettung verloren, weil die Seeleu

der Bürger nicht so leicht wieder zum Innern Wohlbestehen

konnten zurückgeführt werden.

21. Angemessen der Wohlfeilheit der Lebensbedürfnisse

mufste auch der Arbeitlohn im Alterthum geringer als heut-

zutage sein; und die Menge der Arbeitsuchenden, wozu aufser

den Theten und Schutzverwandten ein grofser Thell der Skla-

ven zu rechnen Ist, mufste denselben noch vermindern, da die

Concurrenz überall diese Folge hat:* sodafs die Sklavenfamilien

der Reichen den Erwerb der geringen Bürgerklasse beeinträch-

tigten. Die Phokier, bei welchen früher das Sklavenhalten

verboten gewesen sein soll, warfen dem Mnason, der tausend

und mehr Sklaven besafs, nicht mit Unrecht vor, er setze eben

so viele arme Bürger aufser Nahrung." Nach dem Pelopon-

nesischen Kriege mufsten selbst Bürger, welche auf einem

höhern Fufs zu leben gewohnt waren, soviel Überwindung es

kostete, durch Tagelohn oder auf andere Art, mit ihrer Hände

Arbeit sich ernähren, weil sie ihre auswärtigen Länderelen

verloren hatten, wegen des Geldmangels und der geringeren

Bevölkerung die Miethen gesunken, und Anleihen nicht zu

Xenoph. v. Einkomm, zu Anfg.

Vergl. Xenoph. v. Einkomm. 4,

Athen. VI, S. 264. C. vergl. S. 272. B.
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erhalten waren." Indessen finde Ich doch den Tagelohn nicht

übermäfsig gering. Luclan glebt für Timon's Zeltalter, wenn

er anders nicht etwa Späteres in frühere Zeiten überträgt,

den Tagelohn auf einem entlegenen Grenzstücke für Acker-

oder Gartenbau auf vier Obolen (4 gGr.) an:* eben dieses

ist eines Lastträgers Lohn bei Arlstophanes, und drei Obolen 129

der eines gemeinen Arbeiters, welcher Koth trägt." Als

Ptolemäos den Rhodlern hundert Bauleute nebst 350 Arbeitern

schickte, um das vom Erdbeben Zerstörte wieder aufzurichten,

gab er Ihnen jährlich zum Opson vierzehn Talente, auf den

Mann drei Obolen,'' wir wissen nicht nach welchem Münzfufs;

dies war, wenn es Sklaven waren, Beköstigung aufser dem

Getreide, wenn Freie, doch nur ein Theil des Lohnes, da

der Mensch aufser dem Opson noch anderes nöthig hat. In

Olymp. 93 erhielt zu Athen der Sägearbeiter (TroirTYig) bei

Staatsbauten täglich eine Drachme;' es scheinen mir aber Stein-

säger gemeint. Ein Zimmermann erhielt 5 Obolen täglich

bei demselben Bau.^ Bei einer ganzen Anzahl im Tagelohn

arbeitender Personen, wahrscheinlich keinesweges Handwerker,

sondern geringerer Arbeiter, finden wir, im Perikleischen Zeit-

alter wie es scheint, einen Tagelohn von einer Drachme.
*^

Für Aufstellung der Dachung, Errichtung und Abnehmen von

Gerüsten erhalten eine Anzahl Personen jeder eine Drachme,

wahrscheinlich auch Tagelohn oder nach einem den Tagelohn

wenig übersteigenden Accord.'^ Tüchtige Arbeiter müssen die

Philosophen Menedemos und Askleplades in ihrer Jugend ge-

wesen seln^ wenn sie mit Mahlen in einer Getreidemühle alle

" Xenoph. Denkw. d. Sokr. IT, 7, 8.

* Liician Timon 6. 12.

• Aristoph. b. Pollux VII, 133. und Ekkles. 310.
•^ Polyb. V, 88.

' Rangabe Antt. Hell. N. 56. A. 29 ff. Sie machten die Kalym-

mata, die schwerlich hölzern waren, obwohl dies Bangabe S.65 aufstellt.

^ Ebendas, B. zu Anfang, nach Rangabe's richtiger Ergänzung.
^ Ebendas. N. 87.

^ Ebendas. N. 56. A.
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Nacht sich beide zwei Drachmen verdienten." Höher gestellte

Personen oder solche, die mit der Feder arbeiteten, wurden

nach acht demokratischem Grundsatz nicht besser bezahlt. Der

Architekt beim Pollastempel erhielt nicht mehr als ein Säger

oder gemeiner Bauarbeiter, täglich eine Drachme (6 gGr.),

der Unterschreiber {vnoy^cifj.>xcirsvg) der Baubehörde täglich

5 Obolen^ (5 gGr.). Einzelne Dienste, bei welchen zugleich

eine Gefälligkeit von dem Arbeitenden erwiesen wird, wurden

zu Athen, wie in allen grofsen Städten, theuer bezahlt. \Venn

Dionysos in den Fröschen des Aristophanes" von einem Last-

träger seinen Bündel tragen lassen will, fordert dieser zwei

Drachmen; als der Gott dem Schatten neun Obolen bietet,

erklärt er, ehe er dieses thäte, müfste er wieder lebendig

werden. Wenn diese Unterredung im Schattenreich nicht ein

Auftritt aus dem wirklichen Leben ist, hat sie keine Spitze:

ein lebender Lastträger zu x\.then war wohl eben so unver-

schämt im Fordern, und wurde weniger geboten, mochte er

sagen: ,,Ich müfste sterben, ehe ich dieses thä.te." Das Fähr-

geld zur See Ist aufserordentlich billig, besonders für weite

Pielsen: von Aegina nach dem Piräeus, also auf mehr als vier

geographische Meilen, zahlte man in Platon's Zeit zwei Obolen

(2 gGr.); von Ägypten oder dem Pontos ebendahin gab in

demselben Zeitalter ein Mann mit Familie und Gepäck höch-

stens zwei Drachmen (12 gGr.): ein Beweis, dafs der Handel

sehr einträglich war, sodafs man den Reisenden nicht viel

130 abzunehmen nöthig fand. Zu Lucian's Zeiten gab man von

Athen nach Aegina vier Obolen.'' Bedeutender erscheint die

Fracht des Holzes bei Demosthenes,' wo für eine Schiffladung

" Phanodemos und Philochoros b. Athen. IV, S. l68. A.

* Bauiechnung aus Olymp. 93 bei Rangabe N. 5G. A. 55— 59- und

N. 57. B. 8-H. veröl, liangabe S. 67. und S. 78.

' Vers 172 ff.

** Plat, Goig. S. 511. D, wo man sich hüte, etwa blofs an eine

Gabe für den Steuermann zu denken, Lucian Navig, 15.

* G. Timoth. S. 1192. Dafs nur eine Schiffladung gemeint sei,

erhellt aus der Erwähnung eines einzigen Schiffherrn ebendas. Z. 24.
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aus Makedonien nach Athen 1750 Drachmen bezahlt werden:

das ungeheure Getreideschiff Isis, welches in den Kaiserzeiten

aus Ägypten nach Italien soviel Korn führte, dafs man be-

hauptete, die Ladung wäre für ganz Attika auf ein Jahr zu-

reichend, warf jährlich mindestens zwölf Talente Frachtgeld

ab." Von Keos, welches gleich vor Sunion lag, wurde das

Talent Fracht mit einem Obolos bezahlt.* Ein Oberkleid zu

walken kostete drei Obolen.*" Für die EIngrabung eines Volks-

beschlusses von ziemlichem Umfange wurden mit EInschlufs

des Marmors gewöhnlich ohne genaue Rücksicht auf die Gröfse

des Denkmales dreifsig Drachmen (7-i- Thlr.) gezahlt;'' für sehr

grofse Inschriften gab man jedoch 50 Drachmen, wie für die

Inschrift vom Mauernbau in dem Demosthenischen Zeitalter, und

für die EIngrabung s'ammtllcher Volksbeschlüsse des Lykurg

unter dem Archon Anaxikrates (Olymp. 118, 2);' welches nur

daraus erklärbar Ist, dafs die Schrift gewöhnlich sehr klein war.

Die grofse Inschrift, welche Karthelemy bekannt gemacht hat

und die ich im Anhange mlttheile,^ hat nur 3' 8" 4'" Par. Höhe,

6" G'" Dicke, das Obertheil, welches ein Bild in erhobener

Arbeit enthält, ist V 1", das Untertheil, worauf die Schrift

eingegraben ist, 2' 4" G'" breit. Die ganze Inschrift besteht

in vierzig Zellen, aus Buchstaben, welche 3-^- Linien hoch sind.

" Lucian a. a. O. 13,

* Beilage XVIII, wo raXdvTov die einzig mögliche Ergänzung ist.

" Aristoph. Wesp. 1123. vergl. 1122.

'^ C. I. Gr. N. 87. 100. Curtius Inscr. Alt. N. 4. S. 13 (Ephem.

archäol. N. 401) und sonst öfter. Ephem. archäol. N. 371 und N. 402

stehen jedoch nur 20 Drachmen ; wohl nur Felder des Steinschreibers

oder des Abschreibenden, der wegen des folgenden A von ^pa)(_uag

sehr leicht vorkommen konnte. So steht Eph. archäol. N. 4ü8 richtig

30 Dr. aber Pittakis giebt in seiner Übertragung nur 20.

' Otfr. Müller de munimm. Ath. S. 35. Z. 33. wo der Raum keine

längere Ziffer als P zuläfst; Volksbeschl, III. hinter dem Leben der

zehn Redner. Anaxikrates ist zwar auch Olymp. 125, 2 Archon; aber

alle Umstände vereinigen sich dafür, dafs hier der frühere gemeint sei.

S. Meier, Vit. Lycurgi S. LXX.

/ Beil. I.
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mit Zwischenräumen zwischen den Zeilen von zwei Linien

Höhe, sodafs die Höhe der Inschrift selbst 1' 6" 4'" beträgt.

Von Kunstarbeiten habe ich Einiges schon bei den Preisen der

Fabrikate bemerkt; hier Tilge ich bei, dafs die enkaustische

Färbung des Kymation des inneren Architravs am Poliastempel

Olymp. 93 mit 5 Obolen (5 gGr.) für den laufenden Fufs

bezahlt wurde." Das Canneliren einer Säule an jenem sehr

zierlich gearbeiteten Tempel wird mit 110 Drachmen bezahlt.*

Ich füge noch hinzu das Badegeld, obgleich dieses nicht blofser

131 Lohn für Arbeit ist, welches nach Lucian'^ zwei Obolen be-

trug; für die edle Arbelt des Haarrupfens mit Pech, um eine

weibliche Haut zu bekommen, zahlt ein feines Herrchen bei

Philemon vier Personen, jedem sechs Chalküs, wie es nach

einer Stelle des Pollux scheint. '' Übrigens hatten Reiche

eigene, und das Athenische Volk öffentliche Bäder.'

Die Löhnung der Krieger war nach den Zeltaltern und

Umständen verschieden, und schwankt zwischen zwei Obolen

und mit Einschlufs der Verpflegungsgelder zwei Drachmen für

einen Hopliten und seinen Diener; die Reiter erhielten das

Zwei- bis Vierfache, Offiziere gewöhnlich das Doppelte, Feld-

herrn nur das Vierfache, indem wie bei der im Tagelohn ge-

leisteten Arbeit die höhere Stellung nicht in dem Grade wie

heutzutage in Anschlag kam. Die Verpflegungsgelder waren

dem Solde gewöhnlich gleich. Für zwei bis drei Obolen

konnte der Soldat sich mäfsig verpflegen, zumal da es an vielen

Orten viel wohlfeiler als in Athen war; sein Sold war theils

Überschufs, theils für Kleidung und Bewaffnung, und kam

Beute hinzu, so konnte er sich bereichern. Hieraus erklärt

" Rechnung bei Rangabe Antt. Hell. N. 56. A. 45. N. 57. B. 42.

* Ebendas. N. 57. B. S. 53. nach Rangabe's Herstellungen. Zah-

lungen für andere Arbeiten, die in derselben Baurechnung vorkommen,

übergehe ich, weil sich die Arbeiten schwer beurtheilen lassen.

* Lexiphanes 2.

'' IX, 66. und dazu Hcmsterh. Dies geschieht im Bade.

' Schrift V. Att. Staat 2, 10. vergl. Barthel. Anach. Bd. II, S. 270

d. Deutsch, Übers.
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sich, wie der Komiker Theopomp " sagen kann, mit zwei

Obolen Sold ernähre der Mann eine Frau, mit vier Obolcn

befände er sich vollends glücklich: wo nur der Sold des Krie-

gers gemeint ist, ohne die Verpflegung. Der Sold der Rich-

ter und Ekklesiasten betrug zuletzt drei Obolen, und diente

gleich den Theorlken nur als Zuschufs zum Lebensunterhalt

der Bürger: der Hellast bei Arlstophanes* zeigt deutlich, wel-

che Schwierigkeit es habe, davon für drei Personen Brod,

Opson und Holz zu schaffen: Kleidung und Wohnung rechnet

er nicht, weil er sie aus seinem Vermögen bestreitet. Der

Senatoren- und Gesandten-Sold war beträchtlicher. Am reich- 132

liebsten bezahlte man die freien Künste und Wissenschaften

und die Buhlerei. Die alten Staaten hielten öffentliche be-

soldete Ärzte,' wie Hippokrates öffentlicher Arzt zu Athen

gewesen sein soll: diese hatten wiederum Diener, besonders

Sklaven, welche bei geringen Leuten und Unfreien ihre Ge-

schäfte besorgten. "^ Der berühmte Arzt Demokedes von Kroton

hatte um die sechzigste Olympiade, ungeachtet noch wenig

Geld in Umlauf war, das grofse Gehalt von einem Talent

Silbers (1500 Thlrn. da Attisches Geld gemeint scheint); nach

Athen berufen erhielt er 100 Minen (2500 Thlr.), bis Poly-

krates von Samos ihm zwei Talente gab.' Auf ähnliche Weise

waren ohne Zweifel viele andere Künstler vom Staate bezahlt,

wie die Baumeister zu Rhodos und Kyzikos und gewifs an

jedem bedeutenden Orte: denn nicht alle, besonders von aufsen

berufene Baumelster werden im Tagelohn gestanden haben,

wie manche zu Athen. Sehr ansehnlich war der Lohn der

Musiker und Schauspieler. Amöbeus, ein Sänger des alten

" In den SrpaTtwTtcri bei Pollux IX, 64:

xaiTot Ttg ovx av eixog eu TrpuTTOi T£TpwpoA.£^w;/,

bI vvv ys ^LwßoXov ^epuv avrjp xpe^st yovaXxa.

* Wesp. 299. vergl. 699.

' Xenoph. Denkw. d. Sokr. IV, 2, 5. Plat. Gorg. S. 455. B. Vom
Sold Strabo IV, S. 181. Diod. XII, 13.

'^ Piaton Gesetze IV, S. 720. A ff.

' Herodot III, 131.
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Athen, erhielt für jedesmal, wenn er auftrat, ein Attisches

Talent;" dafs die Flötenspieler sich stark bezahlen liefsen, ist

bekannt. In einer freilich jungen doch vor die Herrschart der

Römer fallenden Korkyr'äischen Inschrift* werden 50 Korin-

thische Minen als Lohn für drei Auleten, drei Tragöden und

drei Komöden bestimmt für eine Festlichkeit, aufser ihrer

kostspieligen Verpflegung. Ausgezeichnete Schauspieler wur-

den nicht geringer bezahlt, obgleich sie aufser der Zeit ihrer

Beschäftigung in Athen auf Reisen" noch viel verdienten: wie

Polos oder Aristodemos in zwei Tagen oder gar in einem

Tage oder für das Auftreten in Einem Stücke ein Talent ver-

dient haben soll.'' Alle diese Künstler erhielten noch oben-

133 drein Siegespreise. Auch gemeine herumziehende Schauspieler,

Gaukler, Zauberer, Wahrsager hatten ihr gutes Auskommen,

wiewohl der Einzelne wenig zahlte, Chalküs, Obolen , doch

auch eine Drachme. ' Lehrgelder waren bei den Gewerben

lind Künsten, auch bei der Arzneikunde, schon in Sokrates'

Zeiten eingeführt.-^ Für einen Theil des Unterrichts in der

Tonkunst und Leibesübungen mufsten in Athen die Stämme

sorgen, welche ihre Lehrer hatten, zu denen die Jugend des

ganzen Stammes ging:^ in den übrigen Schulen bezahlte der

'^ Aristeas b. Athen. XV, S. 623. D.

* C. I. Gr. N. 1845.

* Vergl. Demosth. de fals. leg. und das zweite Inhaltverzeichnifs

dieser Ptede.

"^ Leben der zehn Redner S. 268 der Tübing. Ausg. Gellius XT,

9, 10. Von dem Sold der gewöhnlichen Schauspieler bei den Römern

s. Lipsius Exe. N. zu Tacit. Annal. I. Dafs Demosthenes dem Schau-

spieler Neoptolemos 10,000 Drachmen gegeben habe, um ihn mit langem

Athem sprechen zu lehren, wie im Leben der zehn Redner S. 260 steht,

ist schwer zu glauben.

^ Casaub. zu Theophr. Char. 6. Von den Wahrsagern giebt Lucian

viel; das merkwürdigste Beispiel der Bereicherung durch diese Kunst

steht im Isokr. Aeginet.

/ Plat. Menon S. 90. B ff.

s Demosth. g. Boot, über den Namen S. 1001, 19. '^
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Einzelne, " wir wissen nicht wieviel: eine Ausnahme würde

die Gesetzgebung des Charondas gemacht haben, in welcher

für die Grammatisten Gehalte sollen bestimmt gewesen sein,

wenn die Gesetze, aus welchen Dlodor'^ schöpfte, nicht er-

dichtet wären. Die Lehrer der Weisheit und Beredtsamkeit

oder Sophisten wurden erst später vom Staate besoldet, aber

früher liefsen sie von ihren Schülern sich grofse Summen
bezahlen, Nachfolger der lohnsüchtigen Lyriker, deren Begei-

sterung häufig durch Gold angeregt sein wollte.' Zuerst soll

Protagoras der Abderite um Geld gelehrt haben, welcher von

einem Schüler für die vollkommene Ausbildung 100 Minen (2500 134

Thlr.) nahm;'' ebenso viel forderte Gorgias,* der dessen unge-

achtet nur 1000 Stater Vermögen hinterliefs, ^ und Zenon von

Elea,^ sonst den Sophisten unähnlich. Bei einem so hohen Preise

der Weisheit ist es natürlich, dafs man marktete und sich über

billige Bedingungen zu vereinigen suchte. Hippias verdiente

sich schon als junger Mann in Sicilien neben Protagoras in

kurzer Zeit 150 Minen, sogar aus einem kleinen Städtchen

" Demosth. g. Aphob. I, S. 828.

* Diod. XII, 13. Obgleich ihre Unächtheit erwiesen ist, kann man

doch nicht alles darin Vorkommende als erdichtet verwerfen: aber dieses

Gesetz schmeckt stark nach dem Alexandrinischen Zeitalter.

" Von dem Ehrensold der Gelehrten haben viele gehandelt; das

Wichtigste hat Wolf verm. Sehr. S. 42 ff. ohne grofsen Prunk von

Anführungen zusammengestellt. Genauer behandelt, um mehre andere

zu übergehen, die hierher einschlagenden Gegenstände Otfr. Müller:

Quam curam respublica apud Graecos et Romanos litteris doctrinisque

colendis et prumovendis impenderit, quaeritur (Göttingen 1837. 4.), be-

sonders in den Anmerkungen S. 25 ff.

'' Quintil. Inst. Or. III, 1. Gell. V, 10. Diog. IX, 52. und dort

Menage.

' Suidas und Diod. XII, 53.

f Isokr. V. d. Antid. S. 84. Orell. Ausg.

^ Piaton Alkib. I, S. 119. A. Der Schob Aristoph. Wolken 873

meint, unter einem Talent hcätten die Lehrer nicht leicht genommen:

wäre darauf etwas zu geben, was aber schwerlich der Fall ist, so

müfste dieses blofs auf die Sokratischen Zeiten bezogen werden.



172 Buch I, 21.

mehr als zwanzig Minen, nicht durch grofse Curse, wie es

scheint, sondern mit kielnern Unternehmungen." Aber all-

mähllg stimmte die Menge der Lehrenden den Preis herab:

Euenos von Paros nahm schon zu Sokrates' Zelten zum Ge-

spötte der Leute nur zehn Minen (250 Thir.),* um welche

Summe auch Isokrates die ganze Redekunst lehrte ;'^ und diese

erschien In Lykurg's Zeltalter als der gewöhnliche Ehrensold

eines Lehrers der Beredtsamkelt. '^ Endlich bequemten sich

selbst die Sokratiker um Lohn zu lehren, was Arlstipp zuerst

135 gethan haben soll.' Übrigens llefs man auch für einzelne

Vorträge von jedem Zuhörer bezahlen, wie Prodikos ein, zwei,

vier bis fünfzig Drachmen.-^ Reden für Geld schrieb zuerst

Antiphon, und llefs sich theuer dafür bezahlen.^ Wir schä-

men uns beinahe, von den Preisen der Buhlerel und Unzucht

mit Weibern und Männern zu sprechen, welche nach Suldas

und Zonaras^ sogar vom Staate sollen bestimmt gewesen sein:

drei Chalküs, ein, zwei Obolen, eine Drachme;' ein Stater

bei Dirnen mittlerer Gattung:''" aber eine Lals nahm für eine

Nacht 10,000 Drachmen.' Ein Knabe bei Lyslas"* soll sich

" Fiat. Hipp. d. gröfs. S. 282. E. Mehr von 'Hippias geben Suid.

Philostr. Leben d. Soph. I, 1, 11. Appulej. Florid. S. 3A6. Elm.

* Plat. Veitheid. d. Sokr. S. 20. B.

'' Dem. g. Lakr. S. 938, 17. Plutarch Leben des Demosth. und

der Verfasser der Leben der zehn Redner im Isokr.

'' Leben der zehn Redner im Lykurg.

' Diog. II, 65. und dort Menage, vergl. 72. 74. Er soll 500 bis

1000 Drachmen genommen haben, wiewohl andere die dahin gehörigen

Geschichtchen auf Isokrates beziehen.

/ Plat. Kratyl. im Anfg. Aristot. Rhet. III, l4. Philostr. a. a. O. 12.

Scbol. Aristoph. Wolken 360. Suid. in IlpoS'txov, Eudok. Ion. S. 365.

^ Van Spaan (Ruhnken) üb. Antiph. S. 809. Bd. VII. d. Reisk. R.

* In S'iaypajujua.

' Hesych. in rpiavTOTtdpvYi, Athen. VI, S. 24l. E. Aristoph. Thesm.

1207. Die diübolares sind bekannt.

* Der Komiker Theopomp b. PoUux IX, S9.

' Sotion b. Gell. I, 8, 8.

'^ G. Simon S. l47. l48.
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für 300 Drachmen förmlich vermlethet, und Timarch seine

Keuschheit um zwanzig Minen verkauft haben."

22. Die Höhe des ZInsfufses in Hellas wird entweder

nach der Anzahl der Obolen oder Drachmen bestimmt, welche

monatlich für die geborgle Mine bezahlt werden, oder nach

dem Thelle des Kapitals, der jährlich oder für die ganze Zeit

der Anleihe als Zins gegeben wird. Nach ersterer Art zu

reden heifst ein Zins von jährlichen acht vom Hundert zu vier

Obolen (joHog rsr^'JißoXog) y von zehn vom Hundert zu fünf

Obolen (IttI Tv'ivrs oßoXoig)^ von zwölf vom Hundert zu einer

Drachme {km S^u^/^ur,), von sechzehn vom Hundert zu acht

Obolen (Itt' ohtm cßoXoig), von achtzehn vom Hundert zu neun

Obolen (In Ivv'ia oßoXoig), von 24 oder 36 vom Hundert zu

zwei oder drei Drachmen (Irrt §'jt/, r^ir) S^w^/j^alg): nach dem

andern Sprachgebrauch sind Drittel-, Fünftel-, Sechstel-, Achtel-, 136

Zehntel -Zinsen jährlich oder in einer bestimmten Frist 33-|-,

20, 16-|-, 12^-, 10 vom Hundert (röy^ot Inir^iroi, irrt-rrsixTi-rot,

scpsHToi, iTToySooty inihcy.ctToi).^ Die Stellen der Alten lassen

keinem Zweifel Raum, dafs die angeführten Ausdrücke diesen

Sinn haben, und bei der erstem Benennungsart die genannte

Obolen- und Drachmen-Zahl monatlich, bei der andern aber der

Theil Aes Kapitals jährliche oder bei Seezinsen auf die im Ver-

trage bestimmte Zeit der Schiffahrt zu leistende Zinsen seien:

nur unkritische ältere Schriftsteller, welche Salmasius bereits

weitläuftig widerlegt hat, haben die ungereimte Behauptung

aufgestellt, dafs der zehnte, achte, sechste, fünfte, dritte Theil

° Der falsche Aeschines Br. 7.

* Die Wörter IwiTpiTog, eitirBrapTOQ u. s. vv. haben in den mathe-

matischen und musikalischen Schriften der Alten den Begriff i~-, 1— u.

s. w. wie der Anfänger aus meiner Abhandlung über die Bildung der

Weltseele in Timäos des Piaton, Studien 1817. St. I, S. 50 lernen

kann: dafs sie bei der Zinsrechnung -|- u. s. w. bedeuten, hat schon

Salmasius de M. U. I. bemerkt. Vergl. Schneider zu Xenophon vom
Einkommen S. 183, Auch ist dieser Gebrauch ganz natürlich; denn

die Zinsen sind zu dem Kapital, als zur Einheit, hinzukommende

Drittel u. s. w.
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der geliehenen Summe monatliche Zinsen seien, oder in Bod-

mereiverträgen sogar tägliche; und man erstaunt, wenn noch

Barthelemy" dem Petitus nachsprechend sechzehn vom Hun-

dert als monatliche Zinsen ansieht. Die Hauptquelle dieses

Irrthums liegt in der Meinung, dafs alle Zinsen monatlich be-

zahlt wurden, welches allerdings häufig geschah:'^ allein nicht

nur ist bei Bodmereiverträgen monatliche Zinszahlung undenk-

bar, indem der Borgende erst nach seiner Bückkehr bezahlen

kann und mufs; sondern selbst bei Landzinsen war die jähr-

liche Zinszahlung nicht ungewöhnlich:" ja selbst wenn überall

137 und immer im Alterthum die Zinsen monatlich erlegt worden

wären, würde aus dem Namen der Drittel-, Fünftel-, Sechstel-,

Achtel-Zinsen nicht folgen, dafs der sovielte Theil des Kapi-

tals monatlich hätte gegeben werden müssen, so wenig als

heutzutage, da vierteljährig oder halbjährig bezahlt wird, aus

dem Ausdruck, dafs ein Kapital zu fünf vom Hundert verliehen

werde, folget, dafs alle Viertel- oder Halbjahre fünf vom Hun-

dert bezahlt werden. Übrigens sind, abgesehen von Bodme-

reiverträgen, welche nicht gerade auf ein Jahr lauten, die

Zehntel -Zinsen (rcy^oi imBsy.ciroi) einerlei mit dem ZInsfufs von

fünf Obolen, die Achtel -Zinsen (12-|- vom Hundert) wenig

verschieden vom ZInsfufs zu einer Drachme (12 vom Hundert):

die Sechstel-Zinsen (16-|- vom Hundert) wenig von dem ZIns-

fufs zu acht Obolen (16 vom Hundert), die Fünftel- Zinsen

(20 vom Hundert) wenig vom Zins zu neun Obolen (18 vom

Hundert), die Drittel -Zinsen (33-|-) wenig vom ZInsfufs zu

drei Drachmen (36 vom Hundert): aber wie die anzuführenden

" Anach. Bd. IV, S. 322 d. Deutsch. Übers.

* Äristoph. Wolken im Anfg. und 731 ff.

* Demosth. g. Polykl. S. 1225, 15. Korkyräische Inschrift C. I.

Gr. N, 1845. §. 2. Selbst wenn der Zinsfufs nach Monaten bestimmt

ist, kann jährliche Zahlung stattfinden, wie die genannte Inschrift be-

weiset. Auch in der Orchomenischen Urkunde C. I. Gr. N. 156y. a. III.

ist der Zinsfufs monatweise bestimmt, aber die Einforderung, von

welcher die Rede ist, brauchte defshalb nicht nothwendig monatlich

zu sein.

J
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Jjeispiele beweisen, sind sie defshalb nicht für einerlei ge-

nommen worden, sondern jeder Ausdruck mufs genau, wie er

lautet, verstanden werden, da sich die Ausleihenden unbe-

stimmter Ausdrücke nicht bedienen konnten. Erst In Justi-

nlan's Zeltalter wurde die centesima, welche genau genommen

der Zlnsfufs zu einer Drachme ist, mit dem Achtel-Zins (-c>i(i}

sTToy^öt/j) oder 12^ vom Hundert für einerlei genommen, wie

Salmasius richtig bemerkt, obgleich er selbst, wo von älteren

Zeiten die Rede ist, nicht immer genau zwischen den genann-

ten wenig verschiedenen Zinsfüfsen unterscheidet.

Schon aus dieser vorläufigen Erörterung des Sprachge-

brauches ergiebt sich, dafs die Zinsen in Hellas nicht so gering

waren, wie in unsern Tagen und in Rom In Cicero's Zeit-

alter: der niedrigste Zlnsfufs zu Athen scheint, abgerechnet

gewisse fast nur scheinbare Zinszahlungen des Staates an

heilige Schätze, zehn vom Hundert gewesen zu sein, der

höchste 36: über letztern gehen auch die Beispiele von See- 13S

zinsen nicht hinaus, wiewohl diese dadurch höher sind, dals

die Schiffahrtzelt, auf welche in der Regel ausgeliehen wird,

kürzer als ein Jahr ist. Zu der Aussage des Casaubonus,"

dafs man auch vier Drachmen monatliche Zinsen genommen

habe, finde ich keinen Beweis, wiewohl Wucherer ohne Scheu

soviel nahmen als sie eben erhalten konnten; der Zins von

der Hälfte des Geliehenen (riiMoXiog ronog) findet sich erst ge-

raume Zeit nach Christus, bei geliehenen und in Natur zurück-

zugebenden Früchten.* Die Ursache des hohen Zlnsfufses

kann nur darin liegen, dafs schwerer als jetzo Geld geliehen

erhalten wurde, oder, was einerlei ist, dafs mehr Geld zu

leihen gesucht wurde, und weniger konnte geborgt erhalten

werden. Dafs aber daran im Allgemeinen nicht die g'^rlngere

Masse des haaren Geldes schuld war, scheint daraus zu er-

hellen, dafs in dem Verhältnifs, als weniger Geld vorhanden

war, weniger gesucht zu werden brauchte, indem die Preise

" Z. Theophr. Char. 6.

* Salmas. de M. U. VIII.
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der Dinge dadurch niedriger gehalten wurden, und dafs selbst

die Grundstücke eine höhere Pacht trugen, acht vom Hun-

dert des Werthes, verpachtetes Gesammtvermögen aber noch

mehr als zwölf vom Hundert:" sodafs die Höhe des Zinsfufses

nicht als etwas dem haaren Gelde Eigenthümllches erscheint,

sondern einen gemeinschaftlichen Grund mit der Pacht haben

mufs. Der Einwand, der Werth der Grundstücke selbst im

Yerhältnifs zu ihrem Ertrage habe sich nach der Höhe des

Zinsfufses niedriger gestellt, Ist zwar nicht ganz zu verwer-

fen, scheint aber doch nicht entscheidend, da Grund und Bo-

den ursprünglicher ist als der Zinsfufs. Die Hauptgründe

scheinen daher zu sein, dafs Geld zu niedrigen Zinsen ungern

ausgeliehen wurde, weil, wer damit selbst Geschäfte treiben

wollte, durch Handel und Gewerbe grofse Zinsen herausschla-

gen konnte,* sowie derjenige, welcher sein Gut selbst be-

wlrthschaftete, wegen der weniger kostspieligen Sklavenarbeit

mehr reinen Ertrag hatte als jetzo unter veränderten Verhält-

nissen; sodann, dafs das Zutrauen fehlte, welches bei dem

139 Mangel an sittlichen Grundsätzen und der Unvollkommenheit

der Staatsverfassung und bürgerlichen Gesetzgebung, und be-

sonders bei der Schwierigkeit, sein Rech.t in einem andern

Staate zu verfolgen, gering war. Selbst die Solonische Ge-

setzgebung, durch welche das Privatrecht in Athen genauer

bestimmt wurde, verminderte, so wohlthätig und gerecht sie

war, dennoch die Sicherheit der Gläubiger, indem sie das

Pfandrecht an den Leib des Schuldners aufhob, und durch die

Seisachtheia überhaupt zeigte, wie wenig Achtung der Staat

vor dem Elgenthume habe, mag nun durch dieselbe blofs

der Münzfufs verringert, oder zugleich die Höhe der Zinsen

ermäfsigt, oder gar für gewisse Fälle wenigstens eine voll-

ständige Vernichtung der Schuldforderungen herbeigeführt

worden sein.' Auch die Strenge der Schuldgesetze konnte

« S. unten 24.

* Vergl. oben 9-

* Plutarch Solon 15.
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nicht hinreichen, grofses Zutrauen im Geldverleihen hervor-

zubringen, da die Anwendung in der Hand übel eingerichteter

Gerichtshöfe lag, und dem boshaften Schuldner allerlei Aus-

flüchte und schlechte Mittel gegen den Gläubiger zu Gebote

standen. Zur Erhöhung des ZInsfufses mochte endlich das

Wechslergewerbe " beitragen, da die Wechsler von Leuten,

welche mit der Verwaltung ihres Vermögens sich nicht be-

fassen wollten, zu mafsigen Zinsen Geld annahmen,* um es

andern mit Vortheil zu verleihen. Der Handel mit fremdem

Gelde machte den Hauptthell des Geschäftes der W^echsler

aus,'^ obgleich sie bisweilen auch eigenes darin stecken hatten;

die Umwechselung der Münzen gegen Aufgeld'' war keincs-

weges ihre ausschliefsllche Beschäftigung. Von niederer Her- 140

kunft gewöhnlich. Freigelassene, Fremde oder Eingebürgerte,

sahen sie weniger darauf, durch Verbindungen mit guten Häu-

sern sich zu heben, als auf Geld; ^ aber sie erlangten grofses

Zutrauen, welches bei bedeutenden Häusern durch ganz Hellas

ging, und wurden hierdurch in ihrem Gewerbe sehr unter-

stützt;^ ja sie behaupteten ein solches Ansehen, dafs sie nicht

allein schon vermöge ihres Gewerbes sicher schienen, und

ohne Zeugen Geschäfte mit ihnen gemacht wurden,^ sondern

wie heutzutage bei Gerichten, Gelder und Schuldbriefe bei

ihnen niedergelegt. Vertrage vor ihnen geschlossen und auf-

gehoben wurden.^' Wie bedeutend ihre Geschäfte waren,

zeigt Paslon's grofses Vermögen, dessen Wechselbank jährlich

" Ijber dieses kann man vorzüglich den Salmasius de fenore tra-

pezitico und de usuris, und den scharfdenkenden Heraldus Animadv.

in Salmas. Obss. II, 24. 25 nachsehen.

* So hatte zum Beispiel Demosthenes' Vater einen Theil seiner

Kapitalien bei Wechslern. Dem. g. Aphob. I, S. 8I6 zu Ende.

' Dem. f. Phorm. S..948 zu Anfg.

'' Isokr. Trapezit. 21. Demosth. de fals. leg. S. 376, 2. g. Polykl.

S. 1216, IS. Pollux III, 84. VII, 170.

' Dem. f. Phorm. S. 953.

/ Vergl, Dem. f. Phorm. S. 958 zu Anfg. g. Polykl. S. 1224, 3.

^ Isokr. Trapezit. 2.

* Demosth. g. Kallipp. S. 1243, 8. g. Dionysodor S. 1287, 20.

I. 12
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hundert Minen reinen Ertrag gab;" doch glebt es auch Bei-

spiele, dafs sie fielen und alles verloren/ Sie liehen auch

auf Pfänder.'' Sie nahmen 36 vom Hundert, was unter recht-

lichen Leuten aufser dem Seezins schwerlich vorkommt. Die

gemeinen Wucherer (joHoyXvipoi, toculliones, oßo7.oT7artti, Y,fxs-

^ohavsiTTai)^ welche von der Noth der Armen oder der Ver-

schwendungsucht junger Leute Gewinn zogen, nahmen wohl

täglich für die Mine einen Obolos,'' dem überall nach dem

Leben schildernden Theophrasl' zufolge sogar täglich andert-

141 halb Obolen für die Drachme; und was In Plutarch's Zelten

vorkam, dafs sie die Zinsen gleich Anfangs von der geliehenen

Summe zurückbehielten und wieder auf Zinsen gaben,^ hatten

sie wahrscheinlich auch in den blühenden Zelten des Atheni-

schen Staates schon ausgeklügelt. Wegen dieser hohen Zin-

sen, und weil sie dieselben mit aller Härte eintrieben, den

" Demosth. f. Phorm. S. 947, 25.

* Demosth. f. Phorm. S. 959. g. Stephan. I, S. 1120, 20 ff. Ulpiaa

z. Demosth. g. Timokr.

' Demosth. g. Nikostr. S. 1249, 10.

'' In einem sehr übel erhaltenen Scholion zum Aeschines g. Ti-

marcli (Monatsbericht der k. Akad. d. Wiss. vom J. 1836. S. 1.3 und

Abhh. der Akad. von dems. Jahre, S. 230) wird bei Gelegenheit der

Dreifsigmänner gesagt: xal Ix twi/ likova-twv \' r'ps3->]crav c'ßoXocrraTai,

£cm ^avzicral knl oßoXw r-^v fxvav ^avBt^ovrsq. Soviel ich erkennen

kann, ist dies nicht von der Zeit der Dreifsigmänner zu verstehen,

sondern soll ein Beispiel sein, dafs es aufser jenen noch mehre Drei-

fsiger gegeben habe. 'OßoXocrraTat sind anerkannt Wucherer; diese

können unmöglich einen Obolos monatlich für die Mine genommen
haben, sondern nur täghch, was in dringenden Geldbedürfnissen zu

geben manchem sogar angenehm sein mochte. Dafs der Staat dazu

besondere Personen gleich privilegirten Pfandleihern ernannt habe, ist

freilich auffallend und kann höchstens eine vorübergehende Mafsregel

in schlimmen Zeitläuften gewesen sein. Wollte man übrigens in die-

sem Falle o'ßoXocTTaTcti nicht für Wucherer nehmen, so bleibt es immer

undenkbar, dafs von monatlichen Zinsen die Rede sei.

' Char. 6. und dort Casaub. vergl. Heraldus Anim. in Salmas.

Obss. ad I. A. et R. II, 21.

•^ Plutar^h vom Vermeiden des Schuldenmachens 4.
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Schuldnern Häuser und Güter wegnahmen, und weder Milde

noch irgend eine andere Rücksicht als auf ihren Gewinn kann-

ten, zogen sich die Wechsler und Geldverieiher einen theils

unverdienten theils wirklich verdienten Hafs zu als das ver-

ruchteste Geschlecht der Menschen."

Aus Freundschaft oder Gefälligkeit lieh man natürlich wie

zu allen Zeiten ohne Zinsen, ohne Handschrift und Hypothek

oder Pfand, mit oder ohne Zeugen {yji^o^oTov, aTvyy^acJ'ioi');''

sodann auf eine förmliche und feierliche Vertragsurkunde

((T'jyyoctipYi) i die von einem Dritten in einem Diptychon von

Wachstafeln geschrieben, von Zeugen unterzeichnet und einem

Wechsler in Verwahrung gegeben wurde.' Die Hypothek

wird entweder dem Gläubiger eingehändigt oder nicht; letztere

ist die Hypothek im engern Sinne, erstere das Pfand (iusy^v-

^ov):'^ die Hypothek in engerer Bedeutung ist gewöhnlich un-

bewegliches Gut, bisweilen bewegliches, wie Sklaven, und

besonders bei Seezinsen Waare, Schiff, vielleicht auch Fracht-

geld; das Pfand pflegt bewegliches Eigenthum zu sein, doch

findet sich auch unbewegliches, Häuser und Ländereien, zum
Pfand gegeben, und zwar gewöhnlich bei der Sicherheit für 142

Mitgift und verpachtetes Waisenvermögen. Auf den freien Kör-

per auszuleihen {^avsi^stv iui a-oüiJiart) war in Athen seit Solon

verboten," wie Diodor meint, nach dem Muster des Ägypti-

schen Gesetzes; in andern Staaten dauerte dieser rohe und

barbarische Gebrauch fort, ungeachtet Ackergeräthe als Pfand

zu nehmen untersagt war.^ Waffen konnten in Athen als

° Demosth. g. Stephan. I, S. 1122 zu Ende und S. 1123 im Anfg.

g. Pantän. S. 981. 982. Anti[)hanes der Komiker im Mic-onovYipog b.

Athen. YI, S. 226. E. Vergl. Herald, a. a. O. II, 24, 1. 2.

* Demoslh. g. Timoth. S. 1185, 12. Salmas. de M. U. X,

S. 381.

' Salmas. ebendas.

'^ Salmas. a. a. O. XI^

" Diog. L. und Plutarch im Solon, dieser auch in der Schrift v.

Vermeiden des Schuldenmachens 4.

f Salmas. a. a. 0. XYII, S. 749.

12*
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Pfand weder genommen noch gegeben werden." Man hatte

auch öffentliche Schiildbücher in Hellas, wie unsere Hypothe-

kenbücher: aber in Athen sind sie nicht nachzuweisen. Da-

gegen waren verschuldete oder verpfändete Grundstücke mit

steinernen Tafeln oder Pfosten bezeichnet, auf welchen Schuld

und Gläubiger stand (oooi):^ eine uralte, schon vor Solon

" Petit. Att. Ges. VIII, 1, 6.

* Deniosth. an vielen Stellen, welche Reiske gesammelt hat im

Ind. Isaeos V. Philoktem. Erbsch. S. l4l, Pollux III, 85. IX, 9. Etym.

in aa-TtxTov und opo?, und Harpokr. in denselben Wörtern , Hesych. in

opo? und wpicTjusi'V], Lex. Seg. S. 2S5. Photios in opoi; in mehren Arti-

keln. Vergl. Salmas. a. a. O. XV. Es v^aren arrfkai, steinerne Tafeln

oder Säulen, deren nicht wenige in den neueren Zeiten wieder aufge-

funden worden sind. C. I. Gr. N. 530: 'Etfi 0ea(j)pa<rTOu ap)(^ovro(; opog

^wptov TtjuyJ? svo^siko^xLvvig #ai/ocrrpaTw JlaLav. XX. N. 5 51: Opog

yjjipiov xäi olxiaq dirorcfXYijJia TratS't opcjjaww Aioysirovoi; TIpoßa. Eofs Inscr.

Gr. inedd. Fase. II, S. 52: Opo; oixlag xal xriitov a.nomifXY]jjiSV'Jüv 7Tpoix\t]^

TV] AioS'wpou ^vycnpl K.a'hXicr'uparY] XPhll. Ebenfalls opot für aTrcTtjuyj-

jutara sind die Bruchstücke C. I. Gr. N. 5 32. 533, und mit diesen ist

das Tenische Verzeichnifs der aTroTtjuyjuaTa für Mitgift C.LGr. ]S. 2338. b.

Bd. II, S. 1056 zu vergleichen, und die entfernter ähnlichen Stücke

N. 2347. i. Bd. II, S. 1059 von Syros, 'Uyricro^ zr,g KXeopßporou Bvyu^

tpog npoi^ To ^(joplavy und Ifi. 2264. n. Bd. II, S. 1037 von Amorgos,

"Opog Talg otxt'ais twv arroTSTijuy)U6J/wi/ Nrxi^o-aplTy) eig Tyji; Tfpowa (welche,,

wi€ noch dabei vermerkt ist, auf den Fall des Todes der Nikesarele

an die Göttin Aphrodite fielen). Rofs Demen N. 50: Opog oixlag xal

p^wpt'oi» TijuocrTpaT>5? u. s. w. (offenbar auch dnoTCfXYifjioi. für Mitgift). Die

Verpfändung kann auch als Verkauf unter dem Vorbehalt der Wieder-

einlösung geschehen, worauf sich andere opoi beziehen, wie: Opog ^w-

ptou TrETTpapti^ou enl Xucret Sriact^aig *lcr[o^atTouJ ^yjuoTOu H (Meier im

archäol. Int. Bl. der A. L. Z. 1834. N. 2. S. 16. nebst meinen Bemer-

kungen ebendas. 1835. N. 4. S. 30. und nach der sehr wahrscheinlichen

Herstellung von C. Keil Analect. epigr. S. 142). "Opog X"P'°" Tsirpa-

)xkvoy) Inl XvcBi EuSu^t'xv) u. s. w. (archäol. Int. Bl. 1 8 35. N. 4. S. 60).

£ Opog] olxtag nenpufjikvYig ml Xvcei p 'Ap;)^e^»])uw AlyikisL (Rofs Demen

N. 3.i). "opog ywpi'ou TrsTrpajuewou epaviaraii Totg jusra 'KaXkiriXovg

HHHHAA. (Finlay Transactt. of the R. Soc. of Litt. III. 2. S. 5^5),

wo auch Itti Xvaet gemeint scheint. Hölzerne Tafeln als opovg kann

man nicht nachweisen, obgleich Etym. und Lex. Seg. S. 192, 5.
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bestellende Sitte, welcher selber bezeugt, d.'jfs durch seine

Staatsverfassung die vorher an allen Grundstücken stehenden

Steine entfernt worden seien, indem er die Schuldner irgend-

wie befreite oder erleichterte.

Ist das Kapital nicht mit der Hypothek dem Untergange

und der Gläubiger nicht vertragsmäfsig dem Verlust ausge-

setzt, so sind die Zinsen Landzinsen (tohoi syyvoi oder syysioi)." 143

Weder die Landzinsen, von welchen ich zunächst rede, noch

die Seezinsen hatten ein gesetzlich bestimmtes Mafs; sollte

auch, was Androtion behauptete, Solon für die von ihm vor-

gefundenen Schulden den Zinsfufs ermäfsigt haben, so erlaubte

er doch für die folgenden Zeiten sein Kapital so hoch unter-

zubringen als jeder wollte;* und nur In dem einzigen Falle,

wenn der von seiner Ehefrau getrennte Mann die Mitgift bei

der Scheidung nicht sogleich zurückgab, war der Zinsfufs von

neun Obolen (achtzehn vom Hundert) gesetzlich bestimmt,

wahrscheinlich weil dieser damals der gewöhnliche war.
"^

Selbst in Lysias' und Isäos' Zeiten sind diese hohen Zinsen

noch unverfänglich; letzterer erzählt'' wie etwas Gewöhnliches,

dafs einer vierzig Minen zu neun Obolen ausgeliehen, und

S. 285, 12 für die o{.ovg das Wort cravt^e? gebrauchen, vielleicht aus Mifs-

verstand der Stelle in der Demosth. Rede g. Aristog. I, S. 791, 11.

Übrigens war die Aufrichtung solcher Steine zur Erwerbung der Hy-

pothek keinesvveges nothvvendig; s. Herald, Anim. in Salmas. Obss. ad

I. A. et R. IV, 3. 8.

" S. Salmas. a. a. O. III. Die Handschriften geben hidd das er-

stere Wort, für welches sich Salmasius entscheidet, bald das letztere:

die erslere Form ist unstreitig die ältere und richtigere, hat aber auch

etymologisch dieselbe Bedeutung wie eyy&Log; vergl. über die Seeur-

kunden S. 162.

* To dpyvfiQv a-TOicrifJLov sTvai Itj) ottocw av ßouXvjTai o S'avei^wv,

Gesetz b. Lysias g, Theomnest. S. 360. ^Sr^crai war damals ^aveicai,

vom Zuwägen beim Ausleihen; daher auch oßoXoo-TaTvj^'. Oros in Etym.

unter oßtXiaxoi;.

' Rede g. Neära S. 1362, 9. Dem. g. Aphob. I, 818, 27. Vergl

Salmas. de M. U. IV, S. 159.

'' Von Hagu. Erbsch. S. 293.
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davon Jälirllcli 750 Drachmen Ertrag geliaLt liaLe; iinrl ebenso

borgte Timarch." Der Zlnsfufs von acht Obalen (sechzehn

vom Hundert) findet sich bei Demosthenes:* der Zins von

einer Drachme (zwölf vom Hundert), welcher noch heutzutage

der gewöhnliche In der Levante ist, war im Demosthenischen

Zeltalter häufig, aber nach den eigenen Worten des Redners

niedrig, obgleich darnach ein Talent 720 Drachmen jährlichen

Ertrag gab, wovon eine Familie von wenigen Personen leben

144 konnte. " Der Zinsfufs von fünf Obolen oder Zehntelzins

kommt Im Demosthenes'' vor, und im Gegensatz ^egen Drit-

telzinsen in einer Erzählung von Mörokles aus Demosthenes'

Zeitalter beim Aristoteles.' Tempelgelder, die wohl nur sehr

sicher ausgeliehen wurden, finden wir in Olymp. 86 von der

Attischen Behörde des Delischen Tempels zu diesem Zehntel-

zins ausgethan.-^ Zwölf bis achtzehn vom Hundert scheint der

gewöhnlichste Zins In Athen gewesen zu sein: dafs Salmaslus*"

gerade den Sechstelzins (16-|- vom Hundert) für den üblichsten

in Athen hielt, Ist ohne Begründung. Beispiele höherer Zin-

sen finden sich mehre. Demos, der Sohn jenes berühmten

" Aesch. g. Timarcb S. 127.

* G. Nikostr. S. 1250, 18.

' Demosth. g. Aphob. I, S. 8l6, 11. S. 820, 20. S. 824, 22. n, S.

839, 24. Aesch. g. Ktesiph. S. 497. Ein weiteres Beispiel dieses Zins-

fufses ist C. I.Gr. N.9.3. aus Olymp. 108, 4. Vergl. Niebuhr Rom. Gesch.

Bd. II, S. 436. In einer Attischen Inschrift C. I. Gr. N. 354 wird dieser

Zins exaroarLotoi toxoi genannt, übersetzt aus usurae centesimae, und

ein Zeichen für das Zeitalter des Denkmales; ebenso exaTocrTtato? Toxog

bei Zonaras Wörterb. S. 650 und in den Basiliken IX, 3, 87.

'^ Demoslh. g. Onetor I, S. 866, 4.

' Aristot. Rhet. IIT, 10. vergl. Salmas. M. U. II, S. 4l. Auch in

der unächten Aristot. Ökon. 2, 3 der Schneider'schen Ausgabe kommen

«TTi^axaTot Toxot vor bei Gelegenheit eines von den Byzanliern auf die

Schiffe gelegten Beschlages ; welches aber als etwas Aufserordentliches

anzusehen ist.

^ Inschrift in meiner Abh. über Delos (Schriften der Akademie

vom J. 1834) Cap. 9-

e A. a. O I, S. 10.
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Pyrllanipes, der Gesandter in Persien gewesen war, erbietet

sich dem Aristophanes eine goldne Schale, welche er vom

Perserkönig erhalten hatte, für sechzehn Minen zu verpfänden,

nnd nach kurzer Zeit für zwanzig einzulösen." Als Aeschines

der Sokratiker eine Salbenfabrik unternehmen wollte, nahm

er von einem Wechsler Geld zu drei Drachmen (36 vom Hun-

dert) auf, wobei er zurückkam, bis er von einem andern die-

selbe Summe zu neun Obolen erhielt/ Ich füge noch Bei-

spiele des Zinsfufses aus anderen Hellenischen Staaten bei.

Die Klazomenier verzinsten den Anführern ihrer Mielhtruppen

eine Schuld von zwanzig Talenten jährlich mit vieren nach

dem Fünftelzinsfufs (^rocog sTrl-suTTTog)." Der Landzins im

I)Osporos war zuweilen der Sechstelzins (rcxog SipsHTcg) , wo- 145

nach Phormion bei Demosthenes'' für 120 Kyzikener, jeden

zu 28 Attischen Drachmen gerechnet, 560 Drachmen gezahlt

zu haben vorgab, 16— vom Hundert. Im Böotischen Orcho-

menos findet sich ein Zinsfufs von mehren, vermuthlich zwei

Drachmen für einen Monat; und In einem Korkyräischen

Staatsbeschlufs wird bestimmt, dafs gewisse Gelder nicht höher

noch niedriger als zu zwei Drachmen monatlich (24 vom Hun-

dert) ausgeliehen werden sollten,' wo an Seezins gar nicht

gedacht werden kann. Doch finden wir auch mäfsfgere Zinsen

in nicht Attischen Ländern, wie in Tenos zur Zeit Pompejus'

des Grofsen den Zins von einer Drachme (zwölf vom Hun-

dert), ja aus besonderer Gefälligkeit sogar von vier Obolen

(acht vom Hundert).^ In Ilion zahlte im dritten oder zweiten

" Lysias für Aristoph, Güter S. G29 ff.

* Lysias Fragm. S. h.

' S. die unächte Aristot. Ökonomik.
'^ G. Phorm. S. 91^, 10. Vergl. über £(j)sxTo? xcxa; auch llarpokr.

Suidas, Phot. und Zonaras in £<J)sxtoc -voxoq. Was Photios in I^sxtouj

Toxouj und Lex. Seg. S. 257 darüber hat, ist ganz ungereimt und grün-

det sich auf eine falsche Etymologie und die falsche Schreibari l:))Sxro?.

' C. L Gr. N. 1569. a. IIL und N. 18 'l5. §. 2 nebst den Anmer-

kungen.

/ G. L Gr. N. 2J35.
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Jalirlumdcrt vor Chr. die Staatsbank für Staatsgelder zehn

vom Hundert." In Thera wurden für eine heilige Stiftung,

wobei die Erben ohne Zweifel für das auf ihr Grundelgen-

thum eingetragene Stiftungskapital nur niedrige Zinsen zahlen

sollten, jährlich nur sieben vom Hundert bezahlt.* Die soge-

nannte Epobelle des Piaton in den Büchern von den Gesetzen,
*"

nach denen in dem zweiten idealen Staate gar keine Zinsen

erlaubt sein sollen, ist kein ZInsfufs, wie einige gemeint

haben, sondern wie die Attische Epobelle eine Geldstrafe, wel-

che zInsartIg nach Monaten bestimmt ist. Wenn nämlich einer

den Lohn ein Jahr lang schuldig geblieben ist, mufs er als

Strafe für die säumige Zahlung für jeden Monat davon die

Epobelle oder einen Obolos von der Drachme zahlen.

23. Einen noch höhern Gewinn gewährte den Rentirern,

Unglücksfälle abgerechnet, der Seezins {joHoq vuvtihoQj sy.So-

crig)'^ oder die Bodmerei, wobei nach Hellenischem Gebrauche

das Schiff oder die Ladung, welche auf diese Weise zugleich

assecurirt Averden, vielleicht auch das Fähr- und Frachtgeld

für das Kapital haftet. Am häufigsten scheint das Ausleihen

aufWaaren (Itii rolg ypY^uctyn'j errt ro7g cpoorioiQj im 7^ ifXTrcalcc),

seltener auf das Fahrzeug {km ty\ vy^i^ im t(Z TzXoltxy), am selten-

sten, falls es überhaupt stattfand, auf das Fähr- oder Fracht-

146 geld (wenn im tw uuv}.w diesen Sinn hat) gewesen zu sein.'

" Toxov ^ixarov C. I. Gr. N. 3599.

* C. I. Gr. Bd. II, S. 370. b.

' XT, S. 921. C. vergl. V, 8. 7/l2. C. Salmas. de M. U. I, S. 12.

Schneider zu Xenoph. v. Eink. S. 182.

'' S. Salmas. a. a. O. V, S. 219. Schneider a. a. O. S. 181.

' Vergl. zum Sprachgebrauch Schneider a. a. O. S. 180. Beispiele

von Seezinsen auf das Schiff giebt Demosthenes g. Lakr. S. 9-iij 22.

lind g. Dionysod. S. 1283, 18. vergl. den Inhalt S. 1282, 4. u. a. m.

Wie der scharfsinnige Hudtwalcker (v. d. Diät. S. l40) die Behauptung

wird rechtfertigen können, in Athen sei beim fenus nauticum stets das

Schiff ver[)fändet worden., begreife ich nicht: das Gegentheil erhellt

aus den Stellen des Demosthenes, welche theils Schneider iheils wir

anführen. Die Frage, ob auf das Fähr- oder Frachtgeld ein Bodme-

reivertrag gemacht werden konnte, hängt davon ab, ob bei Demosthenes
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Wenn der Trlerarch ApoIIodor bei Demoslhenes" gegen See-

zinsen 800 Drachmen Geld aufnimmt unter der Bedingung,

g. Lakrit. S. 933, 22 und S. 9^^, 9 sm tw muXw tw Big -cov Ilovrov xal

kn auTw TW rcXoiw, worauf Antipater zu Athen dem Schiffherrn Hy-

blesios geliehen hatte, vavXov Fähr- und Frachtgeld oder die dem

Schiffherrn zugehörige Ladung sei. Aus der Rede selbst läfst sich dies

nicht entscheiden: in der Rede g. Timoth. S. 1192, 3 ff. ist vavXov sicher

das Frachtgeld; dagegen scheint in der Rede des Demosthenes g. Ze-

nothemis S. 882, 13 vuvXov allerdings die Fracht des Schiffherrn zu

sein, nämlich das Getreide, welches nach des Redners Behauptung dem

Protos gehörte und von Demon, dem Gläubiger des Protos auf diesem

Getreide, als Hypothek für seine Anleihe in Anspruch genommen war,

nach der Behauptung des Gegners Zenothemis dagegen dem Schiff-

lierrn Hegestratos gehört haben soll, der es dem Zenothemis für eine

Anleihe zur Hypothek gegeben habe. NauXoi/ niüfste also bald Fähr-

oder Frachtgeld, wie gewöhnlich, bald die dem Schiffherrn gehörige

eigene Ladung bedeutet haben, t nser AVort Fracht bezeichnet ähn-

lich bald die versandte Waare, bald den für die Beförderung derselben

bedungenen Lohn.

" G. Polykl. S. 1212 oben. Zwar sind gegen unsere Ansicht von

dieser Stelle Bedenken erhoben worden: man hat die Stelle, auf wel-

che ich nochmals zurückkommen werde, für interpolirt erklärt und in

Abrede gestellt, dafs in ihr von einem Bodmereiverträge die Rede sei

(de Vries de fen. naut. S. 43 ff. S. 69 ff.); aber mit Unrecht. Hier

spreche ich davon nur insofern als es sich um den Bodmereivertrag

auf das Geräthe des ApoIIodor handelt. ApoIIodor hatte auswärts (im

Hellespont im weiteren Sinne) zu Achtei-Seezinsen Geld aufgenommen;

denn er hoffte bald zurückzukommen, und es wurde also, ohne Zweifel

unter Angabe der Frist, welche Angabe doch durchaus nöthig war,

dieser nicht hohe Seezins festgesetzt. Dafür waren die Geräthe zur

Hypothek gegeben. Dafs unterdessen diese Geräthe zu Athen dem Po-

lykles von den Freunden des ApoIIodor gegen Bezahlung angeboten

wurden, widerstreitet dieser Vorstellung nicht; ja die Worte des Freun-

des (S. 1215) *0(})eiXei yap dpyvpiov Ixet, o ^laXva-ai. ßouXerai Ix tJJ?

Tipyjc Twi; o-xeuwi/, können gerade auf jene Bodmereischuld bezogen wer-

den: und wird hernach (ebendas.) wieder gesagt, die Freunde hätten

mit dem Gelde ein Grundstück in Attika durch Abtragung von dreifsig

Minen auslösen wollen, so ist das ebenso wenig ein Beweis dagegen,

dafs ApoIIodor die Geräthe durch Bodmereivertrag schon zur See-

hypollick gegeben halte: denn die Geräthe konnten viel mehr wertli
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Kapital und Zinsen zurückzuzahlen, wenn das Scliiff, welclics

doch dem Staate gehört und wofür er einen Nachfolger in

der Trierarchie erwartet, glücklich nach Athen gekommen; so

ist wahrscheinlich nur das Schiffgeräthe als Hypothek gegeben

worden, welches dem Apollodor seiner eigenen Aussage nach

alles selbst gehörte. Diese In Rom verhafsten Seezinsen schei-

nen in Hellas und namentlich in Athen als einer Handelstadt

nicht anstöfsig gewesen zu sein, waren aber gefährlich, weil

mit dem Verlust der Hypothek Kapital und Zinsen verloren

gingen: Verträge auf Seezinsen, wobei der Gläubiger die

Gefahr nicht trug, waren durch die Rhodischen Gesetze ver-

boten, das helfst, man konnte keine so hohen Zinsen nehmen,

sein, sodafs dem Apollodor noch 800 Drachmen und darüber aus dem

Erlös Übermacht werden konnten, um die Gerälhe von der Schuld zu

befreien und seinem Nachfolger zu übergeben, dem sie zum Kauf an-

geboten waren. Dafs Apollodor selber sie dann dem Nachfolger an-

bietet (S. J217), spricht nicht gegen unsere Ansicht: erhielt er den

Werth, so zahlte er sofort dem Gläubiger die Schuld. Ferner kann

man sagen, Apollodor habe ja nicht Geld so aufnehmen können, dafs es

nach der Rückkehr des Schiffes nach Athen zahlbar war, da er nicht

habe wissen können, ob das Schiff während seiner Trierarchie zurück-

kehren werde; aber hiergegen ist zu erinnern, dafs er vorausgesetzt

hatte, er werde bald mit dem Schiffe zurückkehren (S. 12 12 uulen),

und es kann ja in dem Bodmereiverträge auch für den Fall, dafs er

nicht mit dem Schiffe heimkehrte, eine Bestimmung gemacht gewesen

sein. Um diese Voraussetzung, auf die es ihm ankommt, auszudrücken,

setzt der Sprecher schon vorher (S. 1212 oben) die Worte zu: erw-

Bkvrog ^s xov likolov AS'rjwa^e a-no^ovvai auTo (to vauTtxov) xcd tou? to-

xoug. Dieser Infinitiv hat freilich streng genommen nichts wovon er

abhängt : aber Wortfügungen nach dem Sinne sind den Alten gewöhn-

lich; in dem vorhergehenden avtiko^iriv liegt der Begriff „Ich machte

einen Vertrag" eingeschlossen, und von diesem Begriff hängt der In-

finitiv ab. Wollte man aber auch die angegebenen Worte, deren

Zweck ich nachgewiesen habe, tilgen, so bliebe noch immer übrig,

dafs der Redner sagt: vavxixov ai/6i>.0ju*]i/ litoy'^oQv; und dafs vauTixoi/

nicht auf einen Bodmereivertrag gehe, sondern wie gesagt worden, nur

auf höhere Zinsen gleich Seezinsen, ist zumal in diesem Zusammen-

hange unmöglich, und auch aus Xenoph. v. Eink. 3 nicht erweislich.
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als beim Seezins gewöhnlich waren, ohne die Gefahr des Ver-

lustes zu übernehmen ; da aber nach Altischem Recht jeder

Zinsen nehmen konnte soviel er wollte, fällt diese Einschrän-

kung für Athen weg: und solche Verträge, wie sie das Rho-

dlsche Gesetz verbot, gehören auf keinen Fall zu den Verträgen

über nautischen Zins, well keine oder eine nicht zur See be-

findliche Hypothek dabei sein würde." Seezinsverträge wurden

durch eine Schiffahrturkunde (imvrtyJi a-vyy^cccpYi)^ eingegangen,

welche man bei einem Wechsler niederlegte: '^ eine solche Ist 147

vollständig und zwar gedoppelt bei Demosthenes gegen des

Lakritos Paragraphe, und eine andere thellwelse In dessen

Rede gegen DIonysodor enthalten. Die Summe wurde auf

bestimmte Zelt und für die Fahrt nach einem gewissen Ort

oder Land ausgeliehen, und der Schuldner war verpflichtet

dahin zu fahren, wohin die Urkunde lautete, bei schwerer

Strafe der Übertretung. '' Wurde blofs für die Hinfahrt (ßrs-

^cttXo'ji') geliehen, so mufsten Kapital und Zinsen am Orte der

liestlmmung bezahlt werden, entweder dem mitgekommenen

Gläubiger oder einem andern dazu beauftragten Empfänger,

wohin der oft mitgesandte Kermakoluthos zu rechnen;' lautete

die Urkunde auf Hin- und Herfahrt {aiMpoTs^oTrXovv)^ so wurde

die Zahlung nach der Rückkehr geleistet. Bisweilen war dabei

doppelte Hypothek, sodafs bei Waaren der Schuldner noch

einmal soviel an Werth verpflichtete als das Geliehene betrug;

obwohl dies In den Urkunden nicht ausdrücklich zu bestimmen

nöthig war, da es genügte, dafs die W^aare nach ihrem ganzen

Werthe dem Gläubiger zur Hypothek diente.^ Bei Verträgen

" Über den Sinn des Rhodischen Gesetzes, welchen Salmasins

nicht gefafst hatte, s. Hudtwalcker de fenore nautico Romano S. 7.

* Demosth. g. Lakrit. S. 932, 3. vergl. Lex. Seg. S. 283 und andere.

' Demosth. g. Phorm. S. 908, 20.

'^ Demosth. g. Dionysod. S. 1286' oben.

' Demosth. g. Phorm. S. 909, 24. S. 9l4, 28.

/ Demosth. g. Phorm. S. 908 ff. g. Lakrit. S. 925-928. In der

erstem Stelle ist S. 908, 24 die doppelte Hypothek ausdrücklich be-

stimmt, indem für 2000 Drachmen Anleihe Waare von 4000 Drachmen
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über Hin- und Herfahrt niufs, wenn die verpflichtete Waarc
verkauft wird, neue von gleichem Werthe zuriickgeladen wer-

den." Die Strenge der Gesetze gegen denjenigen, welcher

dem Gläubiger die Hypothek entzieht, ist bereits oben be-

merkt worden: die Verträge bestimmen aber gewöhnlich noch

eine Bufse, wenn der Schuldner nicht In der bestimmten Frist

nach der Rückkehr Kapital und Zinsen bezahle, oder nicht die

ganze Hypothek zurückliefere oder sonst gegen den Vertrag

Werlh verpflichtet wird. Ob daselbst die Lesart Inl htpa vnoBi^xv\

richtig sei oder nicht und was sie bedeute, davon hängt für unsere

Sache nichts ab; wenn man aber in jener Stelle die 4000 Drachmen

in 6000 Drachmen verwandeln, also dreifache Hypothek hineinbringen

wollte, weil sonst im folgenden die Rechnung niclit stimme, sondern

2000 Drachmen zu wenig ergebe, so ist hierbei etwas übersehen.

Aufser den 2000 Drachmen, wofür ein Waarenvverth von 4000 Drach-

men verpflichtet wurde, hatte der Schuldner noch von einem zweiten

Gläubiger 4500, von einem dritten 1000 Drachmen aufgenommen: nach

den Verträgen, wird gesagt, hätte er aber für 11,500 Drachmen

Waaren einnehmen müssen. Er schuldete an alle drei Gläubiger zu-

sammen 7500 Drachmen, wie der Redner selber sagt und die Rech-

nung ergiebt; Waaren aber sollte er für 11,500 Drachmen einnehmen.

Da dem Sprecher statt 2000 Drachmen der Werlh von 4000 ver-

pflichtet war, so mufste der Schuldner mindestens für 9500 Drachmen

Waare einnehmen. Wenn nun dafür die Zahl 11,500 gefunden wird,

so folgt keinesweges, dafs die Zahl 4000 in 6000 zu verwandeln oder

die Stelle irgendwie sonst -zu ändern sei, sondern nur, dafs für die

4500 und 1000 Drachmen, welche der Schuldner von den beiden an-

dern Gläubigern aufgenommen hatte, nicht blofs ein Waarenwerth von

4500+1000 = 5500 Dr. sondern nach den Verträgen, auf welche

ausdrücklich Bezug genommen wird, noch für 2000 Dr. Waare mehr

sollte genommen werden. Übrigens mag freilich oft auch dreifache,

oft auch nur einfache Hypothek gegeben worden sein, oder eine das

Einfache wenig übersteigende Hypothek, was schon aus der eben be-

handelten Stelle hervorgeht, man mag die 2000 Dr. welche den beiden

andern Gläubigern über den Betrag der geliehenen Kapitalien versichert

waren, unter die beiden austheilen wie man wolle; und wir linden

auch auf ein Schiff, welches eben nur den Werth von 40 Minen hatte,

gerade soviel ausgeliehen (Demosth. g. Apatur. S. 894 ff.).

" Demosth. g. Phorm. S. 909, 26.



Buch I, 23. 189

handle, zum Beispiel dafs statt des einfachen Kapitals das dop-

pelte, oder statt 2000 Drachmen Kapital und 600 Drachmen

Zinsen die Summe von 5000 Drachmen erlegt werde." Bis

zur Rückzahlung mufs dem Gläubiger die Hypothek unange-

tastet verbleiben, wenn sie gerettet Ist: und zu gröCserer

Sicherheit haftet dafür nach besonderer Übereinkunft biswellen 14S

auch das gesammte Vermögen des Schuldners.* Waisengelder

konnten nicht auf Bodmerei gegeben werden, wiewohl dieses

Gesetz öfter übertreten wurde.
*"

Da nach der Länge der Zeit, der Weite der Schiffahrt,

der Gefährlichkeit der Gew'ässer durch Stürme, Klippen, feind-

liche Flotten, Seeräuber oder freigegebene Kaperei das Wag-
nifs sehr verschieden war, so läfst sich beim Seezins weniger

als beim Landzins ein In Hellas üblicher ZInsfufs denken, und

ganz ungegründet ist die Behauptung des Salmaslus,*' dafs der

Fünftel-ZIns In Athen der vorzüglich gebräuchliche gewesen.

Für die einseitige Hinfahrt mufste der Zins wegen der kür-

zeren Zeit und Gefahr geringer sein als für Hin- und Her-

fahrt, da zumal Reisende, welche mit einem Schiffe fahren

und Geld mitnehmen wollten, dasselbe gern auf die Hinfahrt

verleihen mufsten, um unterdessen davon Zinsen zu ziehen.

Diphllos^ läfst einen Koch von einem Schiffherrn sprechen,

" Demosth. g. Dionysod. S. 1294, 12. g. Phorm. S. 915, 1.

S. 916, 27. vergl. S. 9l''i, 6.

* Urkunde in d. Rede g. Lakrit.

* Lys. Fragm. S. 37. Hierher gehört auch der Fall bei Lys. g.

Diogeit. S. 90S.

«^ De M. U. I, S. 10. V, S. 209. wo er sich vergeblich auf Xeno-

phon beruft.

' Im Maler bei Athen. VII, S. 292. B:

uW' iTspoQ eijTreTrXsuxEi/ Ix Bv^avrlov

Tpiratoc, ÄTraS-yjc, EUTropyjxO)?, TTSpi^apyjj

tlg §£x' snl Tri fxva. yzyovkvai xal ^wS'exa,

\a\lx)v ra. vavXa xat ^ava 6fvyyuvu}V.

Zu epvyydvuiv in der Bedeutung „prahlend" vergl. Suidas in ripvyyavtv.

TpiraiQQ heifst nicht, er sei vor drei Tagen angekommen, sondern

er habe drei Tage zur Fahrt gebraucht, was eine grofse Schnelligkeit
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wie er Ihn braucht, nicht einem, der für ein Gelübde opfert,

nachdem er Mast oder Steuer verloren oder Fracht hat über

Bord werfen müssen, sondern einem, der grofses Glück ge-

habt, der die Fahrt von Byzanz In drei Tagen ohne Verlust

zurückgelegt hat, der vergnügt darüber Ist, dafs Ihm zehn und

zwölf vom Hundert geworden sind, der von seinen Fracht-

oder Fährgeldern spricht, mit seinen zinstragenden Kapitalien

prahlt. Die zinstragenden Kapitalien sind eben die, welche

ihm jenen Gewinn brachten ; well sie Ihm in drei Tagen zehn

oder zwölf vom Hundert gebracht haben, prahlt er damit wie

mit den Fährgeldern von derselben Belse. Offenbar hat er

nach des Dichters Darstellung Geld auf die durch Ihn ver-

schifften Waaren an die Elgenthümer der letztem auf Seezins

von Byzanz nach Athen ausgethan, und so zugleich die Asse-

curanz der von Ihm zu verschiffenden Waaren selbst über-

nommen, damit aber in drei Tagen zehn und zwölf vom Hun-

dert gewonnen, also ein sehr gutes Geschäft gemacht. Wli*

haben demnach hier Seezinsen von zehn und zwölf vom Hun-

dert für die blofse Hinfahrt. Ein anderes Beispiel eines Zinses

von ähnlicher Höhe für blofse Hinfahrt Ist bei Demosthenes"

ist, aber nicht unglaublich nach den^ wenn auch meist geringeren Bei-

spielen, die ich zu Sophokl. Antig. S. 186 f. angeführt habe.

" Demosth. g. Polykl. S. 1211 unten; 'Elgayye'k^ivToiv ^"k ort Bu-

t^dwiQi xat 'Ka\xY\^OVIOL itoCkiv xarayov<n ra icXota xal aeaj/xa^ouo-i toi/

cXrov l^atpsi'o-S'ai, Savsicrajusvo? Ij/w apyvpiov napa, Xaips^jjuou (oder

'ApYs§.) fJiBv Tou Ai'a<})7.uaT(:ou nsvrsnal^sxx juva? Inl toxov, oxraxoa-lag S's

^payfxaQ napa Nixittttou tou vavx\r\po\) vavxixov avziko^r\v^ oq Itu^ej/ wi;

Iv S/iffTw, Ijioj/S'oov, ctw^svto^ ^e TOU n\oLov 'A^yjva^e dno^ovvai avro xal

TOU? Toxovg' xal 7rejuv|/ac Euxxyjfiova . . . £xs>.£uo-a juot auToV vavraq juio-^w-

aaa-^ai . . . Lber den Infinitiv aTro^ouvat und über einiges andere diese

Stelle Betreffende habe ich kurz vorher gesprochen. ^AveiKofiriv ist

anakolulhisch statt dveXonevo;, was bei jusv und ^h öfter vorkommt:

ein deutliches Beispiel von vielen giebt Herodot VI, 13. opIovTg? ajma

ukv loucrai; ctTa^iyjv itoXkriv Ix rCiV luvwv l^sxovro Tovg Xoyouf, afxa Si

xaTt(^aiv£'uo c-<^i sTj/at a^ui/aTa Ta ßacriXiog itpY[y\xaza uTTEpßaXscr^af,

cu TS ETTio-Tctjuei/ot . . . gauz wie hier ^aveicrajuevoj apyvpiov liapd Xaipe-

^»jjuou fjiii/ . . . hmaxoo'iag &i . . . aveiXo'jujji/ ... xat nsuxpag : und wie dort
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der Achlel-Zlns (12^ vom Hundert) , welchen der Trierarch 149

Apollodor dem Schiffer NIkIppos giebt von Sestos nach Athen,

so jedoch, dafs die Triere erst nach HIeron znr Geleitung der

Getreideflotte geht, und Kapital und Zinsen nach glücklicher

xaxs^uLverOy so könnte hier ai/silo'juvjv geradezu weggelassen weiden.

VI, 19- ^yp'^o-^'»] snLxoivov ^pYiaTYifiov, 10 jusi/ Iq auTOuc tou? Apj/stouff

^'ifov^ rr[v Vs 7rapEi/Sy]xv]v s^pyjae Iq Milrjcrtou?. Ebenso VI, 2.5 zu Ende.

Ähnlich ist auch Herod. VllJ, 69. »rpo? jusv Eußotr) cr^sag l^eXoxaxssii/,

«; ov Tta.ps.Qvtoq auTou, tct£ §£ auTo; TrapscxsuacTO SEv^cracS-ai vauuavsoi'-

Ta;, der Lbeigang aus dem indi reden Infinitiv in den Indicativ. Aufser-

dem sind einige andere Schwierigkeiten in der Stelle, an welcher sich

vorzüglich Salmasius de M. U. V. S. 219 und Beiske versucht haben;

die Anmerkuncen des letztern sind, weil er vom Zinswesen durchaus

keinen Begriff hat, baarer Unsinn. 'Etti toxoi/, wofür Hier. Wolf nicht

uneben inl toxj will, schien zu unbestimmt: Salmasius verbessert ly-

j/uw Toxw, Reiske möchte lyyzio-o toxou oder lyydwv toxwv; soll aber

einmal etwas vom Zinsfufse darin liegen, so erwartet man eher einen

einzelnen besondern Zinsfufs als die allgemeine Gattung. *0; srup^^si;

wi/ h 2y]o-Tw kann auf vavTDiov nicht bezogen werden, weil dieses ein

Keulrum ist, wie in der gleich anzuführenden Xenophontischen Stelle,

bei Demosth. g. Aphob, I, S. 8l6, 26 vaurtxa Iß^ojwvj'xoi/Ta juv«?, und

sonst: aber Salmasius' schon an sich unwahrscheinliche Verbesserunnen

und Q\> sind um so weniger zulässig, als ein in Sestos zu irgend

einer Zeit üblicher Seezins ohne Unterschied der Gefahr ungedenkbar

ist. Reiske hat willkürlich die Worte oq sTu^ev wv Iv 2y]crTw, iitoy^Gov

nach litl Toxov gesetzt: allein das Sichersie ist, dafs litoy'^oov den See-

zins bezeichne, wie es auch Lex. Seg. S. 252 obwohl mit falscher

Beziehung auf eine Hypothek von Waaren fafst: denn dafs die Glosse

auf unsere Stelle bezüglich sei, lehrt die Vergleichung des Harpokr.

in Inoy^oov. Meine Meinung ist kürzlich diese. 'Ewi toxov ist zuge-

setzt, um herauszuheben, dafs Chäredemos dem Apollodor nicht etwa

als Freund und Landsmann ohne Zinsen geliehen, sondern worauf es

dem Sprecher ankommt, gegen Zinsen: wie hoch diese waren, brauchte

nicht nothwendig gesagt zu werden, und ist vielleicht übergangen, weil

es dem Chäredemos nicht angenehm gewesen wäre, dafs es gesagt

würde. Die Worte oq ethj^^ei/ ^v Iv Sv^cttw können nur nothdürftig auf

ISikippos bezogen werden: höchst wahrscheinlich gehören sie nach

Xarp£§>jpou \x\v tou 'Ai/acj^Xucrr/ou; denn da es befremden konnte den

Anaphlystier bei Sestos genannt zu finden, war es natürlich zuzufügen,

dafs dieser zufällig dort gewesen.
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150 Heimkehr in Athen bezahlt werden. Den Betrag dieses Achtel-

Zinses berechnet Harpokratlon gut zu drei Obolen vom Te-

tradrachmon. Höhere Seezinsen finden wir öfter. Xenopbon

vom Einkommen" schlägt vor, öffentliche Gebäude für die

Bequemlichkeit der Kaufleute anzulegen, um den Bürgern da-

davon Einkünfte zu verschaffen, und setzt voraus, dafs der

nöthlge Vorschufs durch Beiträge von verschiedener Gröfse

zusammengebracht werde, jeder Empfänger aber die gleiche

Einnahme von täglich drei Obolen erhalte: dann bemerkt er,

wer zehn Minen einsetzte, würde hiernach beinahe den Fünf-

tel-SeezIns (vw^rixlv Tyj^cv inlTrsixurov), wer fünf Minen, mehr

als den Drittel- Zins erhalten; die meisten, welche weniger

einsetzten, würden mehr als ihr im Vorschufs steckendes Ka-

pial zu jährlicher Einnahme bekommen, zum Beispiel für eine

Mine beinahe zwei. Offenbar werden hier Fünftel- und Drittel-

Zinsen als gewöhnliche Seezinsen angesehen ; auf die mit die-

sen verbundene Gefahr bezieht sich das Lob, welches Xeno-

phon den aus seinem Vorschlag zu hoffenden Einkünften giebt,

dafs sie im Staate selbst entspringen, was das Sicherste und

Dauerndste sei. Zugleich erhellt, dafs Fünftel -Zinsen hier

genau zwanzig vom Hundert und Drittel- Zinsen 33-1- vom

Hundert seien, welche letztere Harpokratlon'^ ganz recht auf

151 acht Obolen für das Tetradrachmon bestimmt, und dafs jene

nicht etwa mit dem Zins von neun Obolen, diese mit dem

von drei Drachmen (18 und 36 vom Hundert) verwechselt

" 3, 7 — l4. Den ganzen Zusammenhang dieses Entwurfes und

die bei dessen Erklärung begangenen Irrthümer habe ich IV, 21 be-

leuchtet : hier bemerke ich nur, dafs Salmasius die de M. U. T, S. 25

vorgeschlagene falsche Verbesserung ebendas. V, S. 192 selber für über-

.llüssig erklärt hat.

* In iTTiTpiratg, bezüglich auf eine Stelle des Isäos gegen Kalli-

phon, wo ohne Zweifel von einem Seezinsvertrage die Rede war.

Ausgehend von der Beispielsweise gewählten Berechnungsart bei Har-

pokratlon, acht Obolen vom Tetradrachmon, verwechselt der unwissende

Glossensammler Lex. Seg. S. 253 sehr ungeschickt den Drittel-Zins mit

dem Zinsfufs von acht Obolen.

J



Buch I, 23. 193

werden dürfen. Denn das Jahr mit Xenophon rund zu 360

Tagen gerechnet, geben tägliche drei Obolen ein jährliches

Einkommen von 180 Drachmen, welche von zehn Minen 18,

von fünf aber 36 Procent sind: jenes nun nennt der Ver-

fasser beinähe den Fünftel-, dieses mehr als den Drittel-Zins.

Noch andere Zinsbestimmungen kommen im Demosthenes vor.

Phormlon hatte zwanzig Minen auf Hin- und Herfahrt nach

dem Pontos zu sechs Minen Zinsen geliehen, also zu dreifsig

vom Hundert." In der sehr nachlässig geschriebenen Urkunde

In der Rede gegen Lakritos werden 3000 Drachmen auf Men-

dälschen Wein geliehen, von Athen nach Mende oder Skione,

und von da nach dem Bosporos, und wenn der Schuldner will,

links an der Küste des schwarzen Meeres bis an den Borysthe-

nes, für Hin- und Herfahrt das Tausend zu 225 Drachmen.

Hierbei wird jedoch vorausgesetzt, dafs die Schuldner, Phase-

liten von Geburt, die Rückfahrt aus dem Pontos vor dem

Frühaufgang des Arktur im Boedromion, vor dem zwanzigsten

September, antreten, als womit der Herbst (cpBwoTruj^ou) und

die gefährliche Schiffahrt beginnt: statt des Zlnsfufses von

224" vom Hundert tritt hingegen der höhere von 30 vom

Hundert oder 300 vom Tausend ein, wenn die Rückfahrt aus

dem Pontos gen Hieron an der Mündung des Bosporos nach

dem Arktur angetreten wird, welches bisweilen geschah.*

" Demosth. g. Phorm. S. 91 4, 6.

* S. Demosth. g. Polykl S. 1212, l4— 24. Die Lage von Hieron

ist in Bithynien hart am Thrakischen Bosporos: s. Harpokr. und Suidas

in !<{)' 'Ispov lind das im C. I. Gr. Bd. 11, S. 975 zusammengestellte. Es

war ein Stapelplatz, wo die aus dem Pontos zurückkehrenden Schiffer

anhielten. Was Petitus über diesen Vertrag geschrieben, ist unter aller

Kritik; Salmasius de M. U. V, S. 209 ff. erklärt den Vertrag weitläuftig,

hat sich aber bei der Auslegung der dritten Bestimmung gänzlich von der

Wahrheit entfernt, und dadurch alles verwirrt. Ileraldus Anim. in Salm.

Obss. ad T. A. etR. IT, 20 deckt diese Irrthümer theils auf, theils vermehrt

er sie mit eigenen. Die Worte IcJi/ ^e juvj sUßdXwa-i, nach welchen ein

Komma zu setzen, können nicht auf die Fahrt aus dem Hellespont ins

Aegäische Meer, wie Salmasius meint, sondern nach dem Zusammenhange

der Urkunde nur auf die Einfahrt in den Pontos bezogen werden.

I. 13
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152 Da der Vertrag auf verschiedene Orte lautet, und freigestellt

wird, ob die Schuldner in den Pontos einfahren wollen oder

nicht, so wird zum Schlufs noch eine nähere Bestimmung

hinzugefügt für den Fall, dafs sie nicht in den Pontos ein-

laufen. Alsdann müssen sie nämlich, um die Hundstagstürme

zu vermeiden, zehn Tage vom Frühaufgang des Hundsternes

(sVt Hvui), womit der Spätsommer (cttm^u) beginnt, Ende Ju-

lius im Hellespont liegen bleiben, an sicherem Orte ausladen,

und dann nach Athen zurückkommen; woselbst sie die im

vorigen Jahre bestimmten Zinsen zu zahlen haben. Der Zusatz

„im vorigen Jahre" ist überflüssig, aber wahr: die Urkunde

war im Frühjahr ausgestellt, da die Schiffahrt begann; das

Jahr aber endet und beginnt um die Mitte des Sommers, um
die Zeit der Sommersonnenwende, folglich fallt der Frühauf-

gang des Hundsternes ins folgende Jahr. Unter den letzt-

genannten Zinsen sind die geringeren verstanden : denn die

höhern treten nur ein, wenn die Abfahrt aus dem Pontos

nach dem Arktur angetreten wird, und kommen also gar nicht

in Betracht, wenn das Schiff nicht in den Pontos eingelaufen

ist. Dagegen konnte bei diesem Falle eine neue Gefahr ein-

treten, welche bei der Fahrt in den Pontos nicht stattfindet;

die Schuldner konnten vom Hellespont in der Zeit der Hunds-

tagstürme zurückfahren, woran bei einer Fahrt in den Pontos

nicht zu denken ist wegen der Länge des Weges: daher wird

für jenen Fall das Liegenbleiben im Hellespont festgesetzt.

153 Was die Sicherheit des Ortes betrifft, wo ausgeladen werden

soll, so wird bestimmt, dafs dieses an keinem Platze geschehen

dürfe, wo die Athener das Repressalienrecht hätten (ottov au

fx-^ (TvXai MTtu 'A^Y|ualotg)^, man sollte aber erwarten, dafs viel-

mehr von Orten gesprochen werde, wo man gegen die Athener

(««T 'ASriuaiMu) diese Berechtigung gegeben: denn die Gläu-

biger, deren einer sogar ein Athener ist, können nichts von

den Athenern fürchten; und da die Schuldner in Athen han-

deln, konnten auch diese nichts von den Athenern zu besorgen

haben. Diese Schwierigkeit hebt sich jedoch leicht. Nicht zu

gedenken, dafs die Trierarchen gerade in diesem Zeitalter die
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Repressalien auch an solchen ausübten, gegen welche sie vom

Staate nicht berechtigt waren, folglich Athenisches und Pha-

selltisches Eigenthum von ihnen leicht In Beschlag genommen

werden konnte, sobald es nach einem Orte ging oder von

einem Orte kam, gegen welchen die Athener Repressalien er-

laubt hatten: so ist es ja natürlich, dafs In dem Vertrage das

Ausladen an einem Platze verboten wird, gegen welchen die

Athener Repressalien gebrauchen, weil wechselseitig an jenem

Ort das Athenische Eigenthum und folglich die Hypothek

wieder weggenommen wird von denen, welche durch die

Athener beraubt worden. Übrigens beziehen sich diese Han-

delsverträge In der Regel nur auf die Schiffahrtzeit vom Früh-

ling bis Spätjahr, biswellen auf noch kürzere Zeit, bei einer

Fahrt, welche schnell beendigt werden kann: zur Heimzahlung

wird nach der Rückkehr gewöhnlich eine Frist verstattet, wie

Im Vertrage In der Rede gegen Lakritos Kapital und Zinsen

binnen zwanzig Tagen nach der Ankunft in Athen bezahlt

werden müssen, jedoch mit Abzug dessen, was etwa nach ge-

meinschaftlichem Beschlufs der im Schiffe Befindlichen über

Bord geworfen, oder was vom Feinde genommen sein möchte.

Oft waren aber die Seezinsen auch für längere Zelt. So

borgt einer nach Demosthenes Im Metageltnion, Im hohen

Sommer, und Ist nur verpflichtet. In demselben Jahre, also

vor dem nächsten Sommersanfang wieder zu bezahlen." Hier- 154

bei traten ohne Zweifel verhältnlfsmäfsig gröfsere Zinsen ein;

wie sie durch die weitere Fahrt gröfser werden.* Meisten-

thells hatte jedoch der Gläubiger sein Kapital zum Winter

für eigene Benutzung wieder zurück.

24. In einiger Übereinstimmung mit dem Zlnsfufs mufste

auch der Betrag der Miethe und Pacht, namentlich der Häuser,

anderer Grundstücke und endlich des Gesammtvdpmögens ste-

hen. Die meisten Fremden, worunter Im weltern Sinne auch

die Schutzverwandten {^ivot ßzToiHoi) begriffen sind, wohnten

" Demosth. g. Dionysod. S. 1283, 19. S. 1284, 10.

* Ebendas. S. 1286 unten.

13*
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mit Ausnahme der Isolden, welche wle<^er unter die Schutz-

verwandten gehören (ßsroty.oi irorsXslg), mit einer verhältnlfs-

mäfslgen Anzahl Sklaven In Athen, wozu ich auch die Hafen-

städte rechne, manche Schulzverwandte aber überdies auch in

den Demen" zur MIethe. Denn dafs der Fremde Im engern

Sinne kein Haus besitzen konnte, versteht sich von selbst,

waren Fremde vorübergehend des Handels wegen in Athen,

oder um ihre Prozesse zu betreiben, welche sie oft Jahre

lang aufhielten,* oder aus irgend welchen Gründen, so wohn-

ten sie, gastfreundliche Aufnahme Einzelner abgerechnet, In

geraietheten Wohnungen. Die Schutzverwandten, 45,000 See-

len ohne Ihre Sklaven, bildeten einen sehr grofsen Theil der

Gewerbetreibenden ; dafs auch sie, abgerechnet besonders prl-

vlleglrte, keine Häuser besitzen konnten, erhellt iheils aus

Xenophon,'^ thells aus dem Umstände, dafs kein Schutzgenosse,

sondern nur der Bürger Geld auf Häuser und anderes Grund-

elgenthum mit der Sicherheit einer leichten Einforderung des

Ausgeliehenen ausleihen konnte.'' Weil nämlich der Schulz-

genosse nicht zum Grundbesitz berechtigt war, so konnte

Grundeigenthum keine sichere Hypothek für ihn sein, Indem

er niemals in den Besitz derselben ko/nmen konnte: wie zu

Byzanz die Schutzverwandten nicht zu den ihnen verpfändeten

Grundstücken gelangen konnten, weil sie das Recht des Grund-

155 elgenthums nicht hatten, bis der Staat gegen einen bedeuten-

den Abzug vom Kapital ihnen die Erlaubnlfs zur Besitznahme

der Hypothek gab.' Dieses Ist für alle Hellenischen Staaten

gültig: wenn daher ein Fremder eingebürgert oder Isopolit-^

" Letzteres erhellt aus vielen Beispielen ; vergl. zu Beil. XII. §. 42.

* Schrift V. Athen. Staat 1. vergl. 3 zu Anfg.

' Vom Einkommen 2, 6.

'' Demosth. f. Phorm. S. 9^l6,

^ S. die Aristot. Ökon. II, 2, 3.

^ S. den Byzantischen, wenn auch unsichern Beschlufs bei Demosth.

von der Krone S. 256. und was dort Taylor beibringt, die Inschriften

von Keos C. I. Gr. N. 2352 ff. die Kretischen C. I. Gr. N. 2558 und

N. 3052, den Beschlufs der Lokrischen Chaleier N. 1567, der Thebaner

N. 1565, den Odessischen N. 2056 u. a. m.
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oder Proxenos" wird, so püegt in den Urkunden darüber ihs

Reclit des Grundbesitzes ausdrücklich verliehen zu werden.

Vielleicht Hegt das Recht des Grundbesitzes In der Proxenle

an sich noch nicht, obwohl In Korkyra sogar der Staat selber

den Proxenen Grundstücke kaufte, jedoch nur zur Nutzung,

nicht mit Elgenthumsrecht:* dagegen müssen In Attika die

Isotelen zum liäuserbesitz berechtigt gewesen sein, da Lyslas

und Polemarch drei Häuser hatten/ womit die Berechtigung

der Isotelen zum Bergbau übereinstimmt. Da nun beinahe

" Die Zahl der Proxenie-Decrete, worin sich dies ausgedrückt

findet, ist so zahlreich, dafs ich Beläge nicht zufüge. Es kommt auch

vor, dafs mit der Proxenie nicht blofs das Recht des Grundbesitzes,

sondern sogar das Bürgerrecht zusammen ertheilt wird (s. zu C. I. Gr.

I«j. 2053. b. und zu N. 2056); doch nicht in der eigentlichen Hellas

soviel mir erinnerlich, wohl aber in eiitfernlern Gegenden, und aller-

dings auch in den Inseln (C. I. Gr. N. 2330. 235i). Mehr Beispiele

kann man aus dem C. I. Gr. zusammenstellen.

^* C. I. Gr. N. 1840.

" Lys. g. Eratosth. S. 395. Vergl. auch die obgleich nicht voll-

kommen beweisende Stelle Platou's v. Staate I, S. 328. B. Dafs Lysias

sein Leben in Athen als Isotele beschlofs, ist bekannt (Leben der zehn

Redner in Piutarch's Werken und Phot. Cod. 262); und diese Stellung

desselben bezeichnet Cicero (Brut. 16) mit dem Ausdruck „functus

omni civium honore." Nun könnte es zwar scheinen, er sei erst wäh-

rend der Anarchie in Folge eines bekannten damals im Piräeus gefafs-

ten Beschlusses (Xenoph. Hell. H, 4, 25) Isotele geworden; aber da

es nicht zweifelhaft ist, dafs er und sein Bruder schon in der Äiuirchie

und natürlich vorher drei Häuser hatten, und die nicht privilegirten

Schutzverwandten Häuser nicht besitzen konnten, so bleibt der einzige

Ausweg der, dafs sie als Isotelen die Häuser besessen und Lysias nicht

erst während der Anarchie Isotele wurde. Rechnet Lysias mit den

Worten des Theognis sich und seinen Bruder zu den fjisTot'xoic (S. 386),

so ist dies dem Gesagten nicht entgegen, da auch der* Isotele Schutz-

verwandter ist. Bei Ussing Inscr. Gr. inedd. N. 57 findet sich ein

Volksbeschlufs, wodurch ein Phaselite die Isotelie mit dem Rechte des

Grundbesitzes erhält; wenn dies auch ausdrücklich zugefügt ist, so

folgt daraus nicht, dafs es nicht schon in der Isotelie selber enthalten

war: denn ebenso wird es öfter bei Ertheilung des Bürgerrechtes zu-

gefügt, in welchem es doch sicher schon einbegriffen ist.
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allein die Bürger Häuser besitzen konnten, war das Häiiser-

vermiethen in Athen ein bedeutender Erwerbzweig; man baute

eigene MIethhäuser (rvuotyJa^) , und Unternehmer (w^Jp^Xr^otj

(s-ra^lxov^/jDi) pachteten ganze Häuser, um sie Aftermietheri

zum Bewohnen zu überlassen." Die Hausmiethe wurde, wi<

die Zinsen, monatlich bezahlt oder berechnet, und gewöhnlicl

durch einen Sklaven eingefordert/ Die Behauptung der Gram-

matiker,'' dafs sie nach Prytanlen abgetragen worden sei, ist

in dieser Allgemeinheit ungereimt, aber von Häusern des Staa-

tes verstanden vermuthlich richtig. Dafs der Häuserbau, ver-

156 nünftig unternommen, vorthellhaft war und bereichern konnti

bemerkt Xenophon;'' aber der Betrag der Miethe im Verhält

nifs zu den Erbauungskosten und dem Hauswerthe mufste nacl

der Lage sehr verschieden und beim Stelgen oder Fallen dei

Bevölkerung schwankend sein; nach der Anarchie, durch welch(

die Volksmenge sehr abgenommen hatte, trugen viele Häusei

nichts ein.' Die einzige genaue Angabe über die MIeth(

findet sich bei Isäos,^ wonach ein Haus von dreifsig Minei

Werth in Melite, und ein anderes in Eleusis von fünf Minen

zusammen jährlich drei Minen eintrugen, S-y- vom Hundert

welches wenig ist im Verhältnifs zum Zinsfufs, und vielleich

nicht als allgemeine Regel angenommen werden darf, wie Safc

masius glaubte.'^ Die Pacht der Länderelen mufste geringe!

sein, als die Zinsen des darin steckenden Kapitals, wem
es ausgeliehen wurde: auch wird ausdrücklich bemerkt, daf

in den guten alten Zelten die Grundstücke den Armern gegei

" Ammonios, Harpokr. Phot. Lex. rhet. im Anhange zur En«

Ausgabe des Photios S. 673. und H^ych. in vauxXyjpo; nebst den Aus

legem, auch Kühn z. Pollux I, 74. ^^
* Casaub.' z. Theophr. Char. 10.

'^ Ammon. und Thom. M. in wpuxai/Eioi/.

** Ökon. 3, 1.

' Xenoph. Denkvv. d. Sokr, II, 7, 2.

/ V. Hagn. Erbsch. S. 295. ^

* De M. U. XIX, S. 848,
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billiges Pachtgel«! überlassen wurden." Nach Isäos^ trug ein

Landgut in Thria, loO Minen wertb, zwölf Minen Pacht, also

nur acht vom Hundert. Von der Sklavenverpachtung, beson-

ders mit Bergwerken, habe ich oben gehandelt; die Zahl der

Procente läfst sich aber nicht bestimmen. Denn wenn in

Demosthenes' Rede gegen Pantänetos" ein für sechzig Minen

gekauftes Bergwerk mit dreifsig Sklaven, zusammen auf 105

Minen gerechnet, für monatliche 105 Drachmen verpachtet

wird; so kann hieraus nichts geschlossen werden, weil die

Pachturkunde nur eine Förmlichkeit, eigentlich aber der Pach- 157

ter Eigenthümer ist, und das Pachtgeld zwölf Procent Zinsen

für ein auf Bergwerk und Sklaven aufgenommenes Kapital.

Sonderbar ist die Angabe,'' dafs für die Pacht von Pasion's

Wechselbude Phormion jährlich 160 Minen bezahlt habe,

aufserdem dafs der Pachter zwei hinterlassene Kinder des Eigen-

thümers zu ernähren hatte: wer wird, sagt Apollodor, für die

hölzernen Geräthschaften , Platz und Bücher soviel bezahlen?

Trug doch dem Pasion selbst die Wechselbude nur jährlich

hundert Minen ein. Zwar kommt jene Behauptung sogar in

der Pachturkunde vor,' welche aber nicht hinlänglich beglau-

bigt ist: war die Pacht so bedeutend, so mufs mit Apollodor

angenommen werden, dafs Pasion dem* Phormion zugleich Geld

überllels, welches in dem Geschäfte stack. Späterhin wurde

die Wechselbude, natürlich nicht Platz, Geräthe, und Bücher

nach ihrem sachlichen Wertlie, sondern die Kundschaft, jedoch

ohne darin steckendes Geld, für ein Talent verpachtet,^ wobei

" Isokr. Areopag. 12. Ein Beispiel einer sehr wohlfeilen emphy-

teutischen Pachtung zu Mylasa unter fünf vom Hundert des Werthes

der Grundstücke s. C. I. Gr. N. 2693. e, und ein anderes einer noch

billigern derselben Art zu Gambreion in Mysien C. I. Gr. N. 3561.

Dieses emphyteutische Pachtgeld wird ^opog genannt.

* Ebendas.

' S.967.

'^ Demosth. f. Phorm. S. 956, 6. S. 960, 10.

• Demosth. g. Steph. I, S. 1111. und über die Verdächligkeit der

Urkunde S. 1110, 18.

/ Demosth. f. Phorm. S. 956, 10. S. 9^i8, 15.
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der Pacliter dann durch den Handel mit fremdem Gelde, wel-

ches aus Zutrauen zu Paslon's Hause gegeben war, immer

noch bedeutenden Gewinn behalten mochte. Einen grofsen

Vorthell für die Elgenthümer gewährte, wenn man dem De-

mosthenes trauen darf, die Verpachtung des Hauses (m-Zt^oütj«?

oMo-o) , das helfst des gesammten Vermögens," welche viel

mehr als zwölf vom Hundert abwarf, und wodurch Familien

von ein bis zwei Talenten öfter zum zwei- und dreifachen

Vermögen kamen: wie des Antldoros Vermögen, welches ein ge-

wisser Theogenes gepachtet hatte, in sechs Jahren von 3-j- Ta-

lenten auf sechs Talente stieg.* Auf diese Welse mufste der

15S Archon das Vermögen der Waisen verpachten mit den Vor-

mündern, oder es konnte gegen sie die Phasis erhoben wer-

den; zur Sicherheit mufste der Pachter ein Unterpfand («tto-

TilxY^ixct) geben.''

** Vergl. über den Begriff von olMq Xenoph. Ökon. 1, 4. 5.

* Demosth. g. Aphob. I, S. 831, 26 ff. S. 83.3, 22 ff. g. Aphob.

»|/£u^ojuapT. S. 862, 20.

" Lys. g, Diogeit. S. 906 unten, Isäos v. Philoktem. Eibsch. S. l4l.

Demosth. g. Aphob, an den angef. Stellen, g. Onetor II, S. 877. Har-

pokr. in aTroTtjuyjxat mit den Auslegern, Hesych. in aTroTtjuyj^aTa , Pol-

lux VIII, l42 und 89 nebst den Auslegern. Vergl. Herald. Animadv.

in Salmas. Obss. ad I. A. et R. III, 6, 5 ff. Von dem aTroTLjxriuä bei

Pachtungen vergl. C. I. Gr. N. 82. 103. und zu C. I. Gr. N. 530. auch

N. 532. Zunächst hierher gehört der opog C. I. Gr. N. 532: opog ;)^wpiou

xal ohtag a7roTi|Lii]juia itul^I opf};ai/w AioysLTovog Ilpoßa. Von der Phasis

s. PoUux VIII, 47. die dazu angeführte Epit. d. Harpokr. und Etym.

Phot. Suid. Lex. Seg. S. 313. 315.



Zweites Buch,

1. Wenn wir nach diesen vorläufigen Untersuchungen auf 159

die Attische Staatshaushaltung selbst kommen, drängt sich zu-

erst die Frage auf, ob bei den Alten das Finanzwesen jene

alles verschlingende aufserordentllche Wichtigkeit, und eben-

denselben EInflufs auf den Bestand und Verfall der Staaten

hatte, wie In neuern Zelten. Hegewisch" äufserte zuerst seine

Verwunderung darüber, dafs die Staaten des Alterthums fast

niemals, die neuern häufig wegen der Abgaben und Finanzen

Umwälzungen erlitten hätten: welches nachher dahin bestimmt

wurde, dafs im Alterthum vorzüglich die Rechts- und Gerichts-

verfassung, in der neuern ^Zeit aber das Finanzwesen Anlafs

zu Staatsveränderungen gegeben habe/ Diese Erscheinung ist

insofern unläugbar, ^}s in den demokratischen Staaten des

Alterthums aus Verweigerung der Abgaben nicht leicht eine

Umwälzung von Innen entstehen konnte: die Demokratie war

aber die herrschende Form des Hellenischen Alterthums in

seiner schönsten Blüthe. In dieser ist der Fordernde und

Zahlende scheinbar einer und ebenderselbe; woher sollte also

eine Verweigerung der Steuern kommen? Doch mufs man

allerdings bedenken, dafs in der vollständigen Demokratie die

Mehrheit der Armen über das Vermögen der Reichern, die

in der Minderheit sind, verfügt: findet also auch eine Verwei-

gerung der Abgaben nicht statt, so hat doch der demokratische

" Hist. Versuch über-die Rom. Fin. S. 44 ff.

* Wagemann' de quibusdam causis, ex quibus tum in veteribus

tum in recenliorum civitatibus turbae ortae sunt, aut Status reipublicae

mmutatus est, Heidelberg 1810. 4.
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Druck einen Zwiespalt zwischen den Besitzenden und der

ärmern Klasse erzeugt; aus den Vermögensverhältnissen ent-

standen also häufig Unruhen," ja der grofse Kampf der Ari-

stokratie oder Oligarchie und der Demokratie gegen einander,

der ganz Hellas fortdauernd bewegte, ist ein Kampf der Be-

sitzenden und Nichtbesitzenden gewesen, und nachdem die

Demokratie oder vielmehr Ochlokratie gesiegt hatte, wurden

die Besitzenden durch übermäfsige Anstrengung so erschöpft,

dafs der Wohlstand und mit Ihm die Macht von Hellas sank.

Wiederum jedoch zahlt das Volk in einer Demokratie nie für

Unternehmungen, die seinem wahren oder scheinbaren Vor-

160 theile fremd sind, wie dieses In aristokratisch oder despotisch

regierten Staaten vorkommen kann: wenn daher auch bei ein-

zelnen Unzufriedenheit sich regen konnte, so war die Mehrheit

der Bürger mit den Flnanzmafsregeln des Staates einverstan-

den, well sie dieselben selbst angeordnet hatte: und eine

Empörung konnte daraus ebenso wenig entspringen, als jemals

zu Athen Volksbewegungen aus einem Aufgebote zum Kriege

hervorgegangen sind. Die Quelle der Unruhen mufsten also

hier vorzüglich Beeinträchtigungen der Rechte der Bürger

sein, besonders in Bezug auf den Anthell an der Regierung;

wogegen in den neuern Monarchien die Völker meist un-

bekümmert wer herrsche, nur von denjenigen sich gedrückt

fühlten, welche ihnen durch Abgaben und andern Zwang Elgen-

thum und Nahrung verkümmerten; aufser dafs in einzelnen Zeit-

läuften, in welchen der politische Sinn allgemeiner angeregt

wurde, das Volk eine gröfsere Anerkennung verlangte. In den

nicht demokratischen Staaten des Alterthums war die Regie-

rung, besonders der Tyrannen, allerdings auch drückender

Lasten wegen verhafst, noch mehr aber freilich wegen der

Beraubung der Freiheit überhaupt: aus beiden zusammen ent-

sprangen hier unzählige Umwälzungen. Übrigens war auch

* Richtig meinten daher manche, to wept rag öva-lcu; tlvai fxkyiffrov

xtray^^ai xakCig' itzpl yap tovtuv nouta-^ai ...Tag o-rao-etf ndvictq (Aristot.

Polit. II, h. Sehn.).

I
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den Freistaaten die Sorge für ihren Finanzzustand keinesweges

so unbedeutend, als einige sich vorgestellt haben ; man schätzte

das Geld nicht minder hoch als jelzo, die Staatsbedürfnisse

waren verhältnlfsmäfslg nicht geringer als im heutigen Europa,

wenigstens was Athen betrifft, obgleich die Gegenstände, für

welche die Ausgaben gemacht wurden, und die Mittel sich

aus der Verlegenheit zu helfen, von den unsrigen nach der

verschiedenen Lage zum Thell sehr verschieden waren. Na-

mentlich hatten die Alten aus Gründen, welche v/Ir unten

berühren werden, kein künstliches öffentliches Schuldenwesen:

aber der Bedarf des Staates war defshalb für die Einzelnen

nicht weniger drückend. Denn wenn heutzutage, um Zinsen

und Kapital der Staatschulden allmähllg abzutragen, neue

Auflagen erforderlich sind, so wird dafür der Steuerpflichtige

im Augenblick des dringenden Bedürfnisses nicht in Anspruch

genommen, und kann die Summe, welche er damals mit grö- 161

fserer Unbequemlichkeit auf einmal hätte zahlen müssen, in

einer Reihe von Jahren mit mäfsigen Zinsen abtragen; wo-

gegen im Alterthum in der Regel der Aufwand des gemeinen

Wesens sogleich von den Zahlungspflichtigen gedeckt, und

von diesen ein Theil ihres Kapitals aufgeopfert werden mufste,

welchen sie vortheilhaft zu neuem Erwerb hätten verwenden

können: sodafs der Mangel des Staatschuldenwesens eher lästig

für die Bürger der alten Staaten war, und die Finanzverfassung

für sie härter. Dafs in Athen kein Archon an der Spitze der

Finanzverwaltung steht, kann um so weniger eine Gering-

schätzung derselben beweisen, da der Einflufs der Archonten

frühzeitig gering wurde; überall aber waren die Finanzen in

den Händen des Herrschers, die Finanzgesetzgebung zu Athen

vom Volke, ihre Verwaltung vom höchsten Rath abhängig.

Damals wie jetzo wurde die Finanzverwaltung als einer der

wichtigsten Zweige der öffentlichen Geschäfte angesehen;

und wer dieselbe, wie Aristides und Lykurg, in blühenden

Zustand brachte, erwarb sich Wohlwollen und unvergäng-

lichen Ruhm; einige Staatsmänner beschäftigten sich auch im

Hellenischen Alterthum schon ausschliefslich mit diesem Theile
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der Verwaltung," und alle grofsen Demagogen suchten mittel-

baren oder unmittelbaren EInflufs darauf zu erhalten, well die

öffentlichen Gelder das vorzüglichste Hülfsmlttel waren, wo-

mit sie sich beim Volke In Gunst setzen und darin erhalten

konnten, wie Eubulos von Anaphlystos,* welcher sich vor-

zugsweise dem Finanzwesen widmete, dauernde Liebe erwarb,

vorzüglich freilich Indem er der Habsucht des genufssüchtigen

Volkes durch Verthellung der wohl erworbenen und verwal-

teten Gelder und durch öffentlichen Aufwand schmeichelte.

Wäre zu Athen nicht jede einigermafsen weitgreifende und

allgemeine Mafsregel durch die Volksgemelne beschlossen wor-

162 den, so würden die Finanzstellen keine geringere Wichtig-

keit bekommen haben, als in den neuern Staaten; wiewohl

auch so der Vorsteher der öffentlichen Einkünfte eine der

wichtigsten Behörden war. Endlich trug die schlechte Finanz-

einrichtung Athens zum Untergang des Staates wesentlich bei,

seitdem der letztere von aufsen bedroht zu sein angefangen

hatte. Wenn der Körper des Staates leidet, mufs die Seele

zugleich erkranken oder unfähig werden, ihre Geschäfte zu

versehen; übermäfsige Anstrengung und Ausschweifung zer-

rüttet den Leib des Staates wie des Einzelnen. Athen aber

überspannte seine sinnlichen und körperlichen Kräfte, unter

welchen das Geld nicht die letzte Ist, thells in edlen und

grofsen Bestrebungen , thells durch eitle und schwelgerische

Vergeudung, woraus eine Schwäche und Erschlaffung er-

folgte, die jedem kräftigen Stofs erliegen mufste. Kann also

wohl behauptet werden, das Finanzwesen sei den Alten minder

wichtig als uns gewesen, und habe einen geringern EInflufs

auf das Staatenwohl gehabt? Gewifs nicht, wenn man anders

die Verglelchung richtig anstellt, und den Unterschied nicht

übersieht, welcher in der sehr ungleichen Gröfse der merk-

würdigsten und wichtigsten Staaten des Alterthums und des

heutigen Europa liegt.

* Aristot. Polit. I, 7. (tl.>

* Plutarch praec. reip. ger. 15. Vergl. Aesch. g. Ktesiphon S. 4 17.



Buch II, 1. 205

J. J. Rousseau" behauptet, der EInfluss der Finanzver-

waltung mehre sich in dem Mafse, als die \^''irksamkeit anderer

Triebkräfte sich vermindere, und eine Regierung sei auf die

letzte Stufe des Verderbnisses gekommen, wenn sie keinen

andern Nerv mehr habe als das Geld: nun aber gehe jede

Regierung unaufhörlich zur Erschlaffung fort, und folglich

könne kein Staat bestehen, wenn seine Einkünfte sich nicht

unanfhörlich vermehrten. Sollten auch diese Bemerkungen

In dieser Allgemeinheit nicht ganz richtig sein, wiewohl die

meisten Erfahrungen dahin führen, so ist doch gewifs: wo
die edlern Triebfedern des menschlichen Geistes noch lebendig

sind, bedarf der Staat eines künstlichen Maschinenwerkes zur

Ilerbeischaffung des Geldes weit weniger, weil der Augenblick 163

des Bedürfnisses die Bürger aufregt, zur Befriedigung desselben

keine Aufopferung und Anstrengung zu scheuen. Dieses ist

auf Athen vor der Perikleischen Staatsverwaltung und beson-

ders vor dem Peloponnesischen Kriege anwendbar, in welche

Zeit der Wendepunkt der Athenischen Gesinnung fällt. Die

Bedrückung der Bundesgenossen und der damit zusammen-

hängende Lohndienst lehrten sie mehr auf fremde Kosten als

durch eigene Aufopferungen sich Gröfse erwerben; jedoch

wirkte das Gift langsam, weil das Gefühl der Würde, welche

sie durch die L'berwindung der Barbaren und Errettung des

gemeinsamen Vaterlandes erworben hatten, noch nicht erloschen

war, weil Ehrgeiz die Wirkung edlerer Bewegungsgründe

ersetzte, und weil man aus Hoffnung auf reichlichen Ersatz,

welchen der Sieg gewähren konnte, augenblickliche Opfer

nicht scheute. Indessen gewann die Finanzverwaltung seit

Perlkles allerdings eine gröfsere Wichtigkeit, und bei dem
Erschlaffen der sittlichen Kräfte mehrten sich die Geldbedürf-

nisse. Athen wufste aber in demselben Grade seine Einkünfte

zu erhöhen durch gesteigerte Tribute, erprefste Zölle und

Steuern, und erhielt sich, ungeachtet grofser Unglücksfälle

" Discours sur l'origine et les fondemens de I'inegalite parmi les

hommes S. 3l4. (Genf 1782. Bd. I. der Werke).
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und Niederlagen, bis die sittliche Kraft fast gänzlich erstarb,

und die Einkünfte, statt sich zu mehren, sogar verringert

wurden. Nun ward es ohnmächtig und verlor seine Selb-

ständigkeit. Rousseau schliefst aus den obigen Sätzen, die

erste Regel der Finanzverwaltung sei, die Bedürfnisse mög-

lichst zu verhindern, und darauf die gröfste Aufmerksamkeit

zu verwenden, dafs sie nicht entstehen: denn die Hülfe komme
trotz aller Sorgfalt Immer erst nach dem Übel und langsamer,

und lasse daher den Staat Immer in einem leidenden Zustande:

ja während man dem einen zu steuern suche, mache sich schon

ein anderes fühlbar; die neuen Hülfsquellen selbst erzeugten

neue Schwierigkeiten; das Volk werde gedrückt, die Regierung

verliere alle Kraft, und richte wenig aus mit vielem Geld:

aus der Beobachtung jenes Grundsatzes, den Bedürfnissen vor-

I64zubeugen, glaubt er die Wunder der alten Regierungen er-

klären zu können, welche mehr mit Ihrer Sparsamkeit ver-

mochten, als die unsrigen mit ihren Schätzen. Ich führe diese

Bemerkung defshalb an, damit sie niemand auf Athen anwende,

wo seit Perlkles Bedürfnifs auf Bedürfnifs geschaffen, die Fi-

nanzverwaltung immer wichtiger gemacht, und die Noth immer

gröfser wurde. Besonders ist dieses in Betreff der verschie-

denen Löhnungen einleuchtend, die freilich zum Thell durch

die Umstände erzeugt wurden, durch die Armuth der Bürger

und die grofsen Ansprüche, welche der Staat nun einmal nicht

aufgeben wollte, denen aber Athen aus sich selber nicht ge-

nügen konnte. Und diese Vermehrung der Bedürfnisse des

Staates weit über das Mafs seiner Innern Kräfte hinaus machte

dem Athenischen Volk eine gröfsere Sorge für das Finanz-

wesen nöthig als in irgend einem andern Hellenischen Staat.

2. Wollen wir das Finanzwesen Athens in seinem ganzen

Umfange kennen lernen, so müssen wir betrachten, wie das-

selbe verwaltet wurde, welches die Staatsbedürfnisse waren,

w^elche Einnahmen der Staat zur Befriedigung derselben hatte,

und ob letztere gewöhnlich zureichend waren oder gar einen

Überschufs gewährten, und welcher aufserordentllchen Hülfs-

mittel man sich in eintretenden Verlegenheiten bediente. Wir
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beschränken uns hierbei auf die Haushaltung des Staates selbst,

mit Ausschlufs untergeordneter Gemeinen und Körperschaften;

wiewohl, da Athen eine Stadt und zugleich Staat ist, manches

hier zu den Staatsfmanzen gerechnet werden mufs, was in

gröfsern Staaten nur einer Gemeine Sache sein würde: sowie

manche Thelle der Finanzen untergeordneter Gemeinen in so

genauer Verbindung mit dem Staate stehen, dafs sie defshalb

nicht übergangen werden dürfen. Der Aufwand der Tempel

und helligen Gemeinschaften wurde zum Theil aus eigenen

vom Staate unabhängigen Einkünften bestritten, und insofern

wird von diesen hier nicht gehandelt werden; inwiefern aber

der Staat Zuschüsse gab, oder der heiligen Einkünfte und

Schätze in Geldverlegenheiten unter der Bedingung der Wie-

dererstattung sich bediente," greifen die Finanzen des Staates 165

und frommer Anstalten allerdings in einander ein, und letztere

verdienen daher wenigstens gelegentliche Berücksichtigung.

3. Die gesetzgebende Gewalt hat wie in allen Dingen,

so in den Finanzsachen zu Athen die Volksgemeine als Macht-

haber und Herr (y.v^iog); durch die von derselben ausgegangene

Gesetzgebung sind alle regelmäfsigen Ausgaben und Einnahmen

festgesetzt, und jede aufserordentllche Mafsregel mufs durch

Volksbeschlufs Gesetzeskraft erhalten. Aber die Verwaltung

lag in den Händen des Rathes der Fünfhundert, als verant-

wortlichen Geschäftsführers der Volksgemeine; dieser arbeitete

der Volksversammlung berathend vor, und hatte die verschie-

denen Zweige der Staatshaushaltung unter Aufsicht. Dafs der

Rath diesen umfassenden Geschäftkreis in Beziehung auf die

Finanzen hatte, erhellt aus den einzelnen Beispielen seiner

Thätigkeit: er mufs nach der Schrift über den Athenischen

Staat* mit Anschaffung der Gelder, mit Abnahme der Tribute

und, wie aus einer andern Quelle zu schllefsen ist,** anderen

auf die Tribute bezüglichen Gegenständen, mit Verwaltung

Veigl. zum Beispiel Thukyd. II, 13. VI, 8.

3, 2. Vergl. Petit. Att. Ges, II, 1, 1.

C. I. Gr. N. 75. 17 f.
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des Seewesens und der Helligthiimer sich beschäftigen ; unter

seiner Aufsicht geschah die Verpachtung der Gefälle; bei ihm

mufsten diejenigen, welche öffentliche oder hellige Gelder

vom Staate hatten, sie erlegen, oder derselbe sie nach den

Gefällpachlgesetzen einfordern," daher er berechtigt war, die

Pachter oder ihre Bürgen und die Einnehmer, wenn sie nicht

zahlten, zu fesseln und einzukerkern;* in ihm machten die

Apodekten Vorlagen über das Eingekommene und Ausstehende;

vor ihm übergaben und übernahmen die Schatzmeister der

Göttin die Schätze und nahmen die Geldstrafen in Empfang;

er bestimmt die Verwendung der Gelder, selbst in Kleinig-

keiten, wie beim Lohne der Dichter; namentlich wird seine

166 Aufsicht über die vom Staate unterhaltene Reiterei, und die

Prüfung der vom gemeinen Wesen unterstützten Schwachen

(^nBvuuruüu) unter seinen Geschäften erwähnt; unter seiner

Leitung werden die öffentlichen Schulden bezahlt.'' Man Ist

daher berechtigt anzunehmen, dafs auch alles übrige seiner

höchsten Aufsicht anvertraut war. In altern Zelten möchte

auch der Areopag, welcher vor der Verringerung seiner Macht

durch Ephlaltes so bedeutend war, Gewalt über das Finanz-

wesen gehabt haben; In den Perserkriegen llefs dieser einmal

jedem Waffentragenden oder auf der Flotte Dienenden acht

Drachmen zahlen,"' gewifs nicht vom Privatvermögen der Areo-

paglten, wiewohl gesagt wird, die Athener hätten damals keine

öffentlichen Gelder gehabt, sondern aus der Staatskasse: wor-

aus ich eben die ßefugnifs dieser obersten Regierungsbehörde,

auch über Geld zu verfügen, schllefsen möchte. Ob später

dem Areopag In Beziehung auf das Tributwesen eine Thätlg-

kelt zukam, wie ich vermuthet habe, läfst sich nicht sicher

ermessen.'

" Demosth. g. Tiraokr. S. 730.

* S. den Eid bei Petit. Ilf, 1, 2. vergl. 10.

« Beil. in, §. 5. Eine unklare Erwähnung des Rathes in Geld-

sachen findet sich C. I. Gr. N. 80.

*' Plutarch Themistokl. 10. aus Aristoteles.

• S. zu C. I. Gr. N. 75. und dagegen die Addenda.
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Die dem Rathe untergeordneten Behörden und Diener,

durch welche das Finanzwesen besorgt wird, sind thells solche,

welche die zur Erhebung der Einkünfte nothwendigen An-

stalten und Vorbereitungen treffen oder dieselben eintreiben,

iheils Schatzmeister der Kassen, in welche die Einkünfte ab-

geliefert, worin sie verwahrt, und bei welchen sie verausgabt

werden: iheils endlich solche, welche die Rechnungen abneh-

men. Von den ersten wird weniges hinreichend sein, da bei

der Betrachtung der Einnahmen die Art ihrer Betreibung zum

Theil wieder berücksichtigt werden mufs. Alle regelmlifsigen

Gefalle waren an Staatspachter (r£?Muui) verpachtet: für diese

bedurfte es also keiner besondern Stellen zum Einfordern,

aufser zur Erhebung der Gelder von den Pachtern; wohl aber

war eine Behörde nöthig, welche die Verpachtung oder wie

die Alten sagen, den Verkauf der Gefalle besorgte. Alles

nun was der Staat verkaufte oder verpachtete, Gefälle, lie- 167

gende Gründe, Bergwerke, eingezogene Güter, wohin auch

das Vermögen öffentlicher Schuldner nach der letzten Frist

zu rechnen, und der Leib der Schutzverwandten, welche das

Schutzgeld nicht erlegen, und Fremder, welche sich der Ein-

drängung ins Bürgerrecht oder des Verbrechens des Apostasion

schuldig gemacht haben; alles dieses, sage ich, nebst der

Verdingung der öffentlichen Arbeiten, wenigstens in gewissen

Fällen und Zeiten, war obwohl nicht immer ohne Mitwirkung

anderer Behörden der Besorgung der zehn Poleten überlassen,

einer Regierungsstelle (chyji)^ zu welcher jeder Stamm einen

hergab, und deren Sitzungsort das sogenannte Poleterion war."

Unter ihnen war einer Prytanis, welcher den Vorstand hatte;

für den Verkauf der Gefälle und ohne Zweifel auch der ein-

gezogenen Güter waren ihnen spater die Vorsteher des

" Aristo.t. im Staat der Athener bei Harpokr. in TrwXvjrat, Suidas

in n'xiXy]Tal und 7roü>.y]Tirjj, Phot. in nwXriral (zAveimal), Hesycb. und Lex.

Seg. S. 291. Pollux VIII, 99. Harpokr. in jusTotxtoi;, Rede g. Arislog. I,

S. 787 unten, Seeurkunde XVI, S. SH. nebst Anm. S. 5^.i f. Vergl.

Petit. II, 5, 2. Schlecht ist die Erklärung Lex. Seg. S. 192, 21, Von
der Verdingung der Arbeiten s. Buch II, 10.

L 14
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Theorlkon beigegeben;" alles aber verwalteten sie im Namen

und unter dem Ansehen des Rathes, wefshalb wir zum Beispiel

beim Verkauf der Funfzigstels und der Hurensteuer von der

Mitwirkung des letztern lesen/ Dagegen werden die Tempel-

güter von den Vorstehern der Helligthümer verwaltet und

verpachtet, wie schon aus der Sandwicher Steinschrift geschlos-

sen werden kann, worin die Aniphlktyonen von Delos über

die Pachtungen Rechenschaft ablegen ; '^ und eine Urkunde

über das Eigenthum des Dellschtn Tempels aus Olvmp. 86 be-

zieht sich eben darauf/ das Eigenthum der Stämme, Gaue

und anderer Gemeinen verpachteten diese selbst durch ihre

Vorsteher, welche auch die Einkünfte einzogen.' Eine andere

Klasse der öffentlichen Einkünfte waren die Gerichts- und

Strafgelder; diese wurden von den Vorstehern des Gerichts-

hofes, welcher den Rechtshandel entschieden hatte, aufgeschrie-

ben, oder wenn der Archon selbst eine Strafauflage (sttSoXy)

gemacht hatte, wurde diese von diesem verzeichnet, und was

dem Staate zufiel, an die sogenannten Einforderer {tt^ux-o^sc;')

überwiesen, was aber heilig war, an die Schatzmeister der

168 Kasse, welcher es gehörte/ Von den Schatzmeistern finden

wir, dafs sie eine Strafaullage (sTrißoXy,). des Magistrates auf

eigene Verantwortung für ungültig erklärten.^ Gewisse Geld-

" Pollux VIII, 99. dessen Ausdruck etwas zweideutig ist.

* Vergl. Buch III, 4 und 7.

' Beil. VII.

'' Herausgegeben von uns in den Schriften der Akad. d. Wiss.

vom J. 1S34.

' C. I. Gr. N. 82. 88. 89. 93. 102. 103. 104. Demosth. g. Eubulid.

S. 1318, 18.

•^ Andokides v. d. Myst. S. 36. Inschr. bei Rangabe Antt. Hell.

N. 297 (vor Eukhd), Demosth. g. Makart. S. 1074. Aeschin. g. Timarch.

S. 62. 63. Rede g. Theokrin. S. 1327, 29. S. 1337, 26. Rede g. Ari-^

Steg. I, 778, 18.

* Lysias ijTrep tou crTpaTtwTou S. 323 f. woraus gezogen scheint,

was Pollux VIII, 97 entweder von den Schatzmeistern oder von den

Kolakreten, die ihm jedoch mit jenen einerlei sind, aussagt: sT^ov ^
l^owiav Kul ^»j^tav d<^sXuVf ei aS'/xws vno twv dp)(^Q\rtwv eTrtßXyjS'etyj. Dafs
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strafen wurden beim Archon König eingeschrieben, der in

dieser Beziehung mit den Praktoren und den Schatzmeistern

der Göttin und der andern Götter zusammengestellt wird;"

vermuthllch wurden bei Ihm die an die Stammheroen fallenden

Bufsen oder Thelle der Bufsen eingeschrieben. War bezahlt,

so löschte die Behörde, welche die Einforderung hatte, zum

Beispiel die Praktoren, mit dem Rathe den Namen.* Die

Tribute der Bundesgenossen mufsten ohne besondere Einfor-

derung abgeliefert werden; doch bedurfte es auch für diese

gewisser vorübergehenden Behörden, wie derjenigen, welche

bei neuen Schätzungen die vom unterwürfigen Staate zu zah-

lende Summe bestimmten, anderer, welche den Tribut, wenn

er nicht bezahlt wurde, beitrieben (sjiXoys7g): letztere wurden

aus den Reichen gewählt (ri^i^YiTau), das helfst durch Chelrotonle

ernannt, können aber sowenig als erstere für eine bleibende Fi-

nanzstelle angesehen werden, sind nicht nothwendig dieselben

wie die öfter ausgesandten Argyrologen, und kommen nur in

einem Bruchstücke des Antiphon über den Tribut der Samo-

thraker als eine für einen bestimmten Fall ernannte Behörde,

und in einem Bruchstücke des Lysias vor. ^ Wie die Spartaner

Harmosten, so hatten die Athener als Aufseher Episkopen und

ähnliche Personen in den zinsbaren Staaten;'' dafs sie aber mit

der Beitreibung der Tribute zu thun hatten, wissen wir nicht:

ihre Erwähnung bei Antiphon in der Pxede über den Tribut

der LIndler ist dafür kein hlnlängl Icher Beweis. Dafs die

ordentlichen Staatsleistungen (Xsirov^yuxt) richtig von den

Bürgern besorgt wurden, war eine Angelegenheit der einzel-

nen Stämme, und gehörte folglich in den Geschäftkreis der

dieses nur auf eigene Gefahr der Schatzmeister bei einer enißoX-^ ge-

schehen war und geschehen konnte, hat Heffter Athen. Gerichtsverf.

SAl9 bemerkt.

" Andokid. v. d. Myst. S. 37.

* Andok. a. a. O. S. 38.

' Bei Harpokr. und Suid. in h'Ko'yug. Diese exkaystg erwähnt auch

Lex. Seg. S. 245, 33.

'' S. Buch III, 16.

14*
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l^'9 Stanimvorsteher (e7ri(jt.sXYircci tmu (p'jXtZv), welchen dieses sowie

die Aufsicht über das Kassenwesen der Stämme, von den

Schriftstellern auch beigelegt wird:" dafs dabei jedoch die mit

Besorgung der Festlichkeit, für welche eine solche Leistung

zu machen war, beauftragte Behörde mitzuwirken hatte,* liegt

in der Natur der Sache, tiber die Trierarchie hatten theils

einige andere unten zu bezeichnende Behörden die Aufsicht,

theils die Vorsteher der dafür eingerichteten Gemeinschaften,

in den alten Zeiten ohne Zweifel die Naukraren, später die

Aufseher der Symmorien {i7rtixsXY,-ai tmu TXJtxfxo^iiZu), nebst der

für die Symmorien verordneten Kriegsbehörde. Für die aufser-

ordentliche Vermögensteuer {sUipo^u) waren zum Behuf der

Bestimmung der Beiträge eigene Personen gesetzt, liriy^capilg

oder Btayoucpslg, wahrscheinlich zehn: diese belangten auch die

säumigen Zahler. *^ Aufser diesen mufsten die Vorsteher der

Symmorien, seitdem diese Einrichtung bei der Vermögensteuer

bestand, die Hauptsorge für die Vertheilung haben. Zur Ein-

forderung brauchte man gleichfalls eine Behörde, die syJ.oyslgy'^

und zwar eine durchs Loos ernannte {xXy,d(jjtyi ^p%Yj),' In

allen dahin einschlagenden Geschäften mufsten endlich die

Demarchen vorzüglich nützlich sein, und vor ihnen die Nau-

kraren,^ welche die beste Auskunft über das Vermögen der

^ S. Sigon. de Rep. Athen. IV, 2. Hauptstelle Demosth. g. Meid. S. 5 19.

* Demosth. a. a. O.

' Haipokr. in Imypa^sXq^ ^tap/pajtxpa, Suidas in verschiedenen Stel-

len, in Iniypu^ziQ, ^laj/pacf/sr?, ^laypafxjjta und ImyvwuovcQ^ Etym. in hm-

ypa^eig und sTrt^/vwjuoi/e; , Lex. Seg. S. 254. Pollux VIII, 103. vergl.

Isokr. Trapez. 2t. Sigon. R. A. IV, 3.

'^ Suid. in Ixkayetq, wo sie jedoch mit den ^laypa^iva-i verwech-

selt werden. Diese exXoyBig sind vielleicht die signfaTTovTSi; xa o-rpx-

TtuTixa, welche Demosth. g. Polykl. S. 1209, 9 in Bezug auf einen

bestimmten Fall anführt.

' Auf sie beziehe ich nämlich die Stelle des Demosthenes g.

Androt. S. 607 f. g. Timokr. S. 750. wo von der gewöhnlichen Behörde

zur Eintreibung der üq^opa die Rede ist. Hierher gehört auch Lex.

Seg. v>. 190, 26: x'X.r;pwTat otp-^cd npcuaopuiVy IxXoyewv xul dvTiypa^Yi.

J Vergl. Pollux VUI, 108.



Bucli TT, 3. 213

Einwolincr geben konnten; wenn den Demarclien das Ein-

sammeln öffentlicher Gelder von den Bürgern beigelegt wird,"

so sind darunter freilich vorzüglich die Forderungen gemeint,

welche ein Gau als solcher an seine Mitglieder oder an andere

Personen hatte: doch ist zuzugeben, dafs sie zu allerlei Geld-

einforderungen auch des Staates besonders beauftragt wurden/ I70

Für die Einziehung rückständiger Vermögensteuern ernannten

Rath und Volk mit Beseitigung der erloosten i^XcysiQ einmal

auch besondere Personen durch Chcirotonie, in Folge eines

Volksbeschlusses, indem Androtion mit neun andern dazu so

gewählt wurde. "^ Ähnlichen Zwecken dienten auch, doch

nur vorübergehend, die nach der Herrschaft der dreifsig Män-

ner eingeführten Syndiken (tvi^^moi), Fiscale des Staates, welche

über eingezogene Güter urtheilten;'' die (rvXy.oysiQ, welche das

einzuziehende Vermögen der Oligarchen verzeichneten;' die

^YiTYjal, eine bisweilen niedergesetzte fiscalische Fjehörde, um

auszuforschen, wer dem Staate Geld schuldig sei, besonders

wegen Unterschleifsy Doch wurden mit diesem Namen auch

" Demosth. g. Eubulid. S. 1318, 20. Vergl. über die Naukraren

in dieser Hinsicht Buch III, 2.

* Ein freilich dunkles Beispiel C. I. Gr. N. 80. Ausführlicher be-

handelt diesen Punkt uiit den Belägen Platner, Beiträge zur Kenntnifs

des Attischen Rechts S. 219 ff.

' Demosth. g. Androt. S. 607 f. g. Timokr. S. 750. Dafs sie durch

Cheirotonie ernannt waren, steht g. Androt. S. 6ll, die Zehnzahl der

Behörde g. Timokr. S. 762.

"^ Sigon. B. A. IV, 4. Petit. III, 2, 31. wo Wesseling aus Vale-

sius z. Harpokr. in o-ui/^ixoi die klaren Stellen des Lysias anführt (für

Mantith. S. 574. wspi liq^. a^ix. S. 597. g. Poliuch. S. 613. f. Aristoph.

Vermög. S. 635). Aus Harpokration hat den Artikel auch Phot. in

c-ov^ixoi. Vergl. Herald. Animadv. in Salmas. Obss. HI, 10, 13.

• S. zu Beil. VIII, §. 2, 7.

f Sigon. R. A. IV, 3. Hudtwalcker v. d. Diäteten S. 58 und dazu

noch Demosth. g. Timokr. S. 696, 9. Lex. Seg. S. 261. Beide letzten

Stellen giebt auch Shiiter Lect. Andocid. S. 55. Vergl. Phot. in C^TyjTyfc.

In Pellene hiefsen sie juacrrpoi; pacT^pec kamen bei Hypereides vor.

S. Harpokr. Lex. Seg. S. 279. Suid. Phot. in pao-Tyjpsc und fjao-Tetps;:

nach dem letzten im erstem Artikel und dem Lex, Seg. sollen sich
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solche genannt, die mit der Entdeckung und Ausforschung

anderer Verbrechen in gewissen Fällen vom Staate beauftragt

171 waren." Diese und die Praktoren rechnet Pollux* unter die

Diener (C7TY,^zTag) , da sie vielmehr eine Regierungsbehörde

{u^yj) waren, welche zu bekleiden auch vornehme Bürger sich

nicht schämten.

4. Alle durch die vorbereitenden Stellen besorgten Ein-

künfte mufsten an andere abgeliefert werden, welche sie zum

Gebrauch vertheilten oder zur Aufbewahrung behielten. Wenn
Arlstoteles*^ von den Regierungstellen spricht, führt er auch

diejenigen an, zu welchen die öffentlichen Einkünfte hinge-

bracht werden, welche sie aufbeben und zu den einzelnen

Vcrwaltungszweigen vertheilen : diese nennt man, wie er hin-

zusetzt, Apodekten und Schatzmeister. In Athen waren die

Apodekten nach der Stammzahl zehn, durchs Loos ernannt:

diese hatte Kleisthenes eingesetzt statt der alten Kolakreten,''

und sie dauerten auch nach Euklid fort, ausgenommen dafs

unter dem Einflüsse des Eubulos die Theorikenvorsteher die

Geschäfte derselben eine Zeitlang an sich gerissen hatten.'

Sie hatten die Verzeichnisse derer, welche dem Staate schuldig

diese auf die Untersuchung der eingezogenen Güter bezogen haben,

und waren also mit den a-oXkoyiZa-i verwandt. Wenn übrigens Hudt-

w^alcker S. 32 die Zeteten nur insofern als Regierungstelle (ap^rj) an-

zusehen scheint, als auch Richter, Herolde, Schreiber zu letztern ge-

rechnet würden, so ist dies meines Bedünkens unrichtig: aber es ist

hier nicht der Ort den Begriff der apx.^ und ihres Gegensatzes der

viTYip&a-ia im Attischen Staate zu entwickeln.

" Andok. v. d. Myst. S. 7. 18. 20. 32.

* VIII, ll4. 115.

' Polit. VI, 5, 4. Sehn.

'^ Androtion bei Harpokr. in a.Tto^sx.rui. Fälschlich ist mir die

Meinung beigelegt worden, die Apodekten seien erst unter Euklid ein-

gesetzt worden; dies habe ich niemals und nirgends gesagt, sondern

es ist mifsverständlich aus einer Bemerkimg C. I. Gr. N. 84. S.

123. b geschlossen, deren Sinn ein ganz anderer ist, wie aus S. 124. b

erhellt.

• Buch II, 7.
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waren, empfingen das eingezahlte Geld, trugen es ein und

bemerkten das Rückständige, löschten im Rathhause in Ge-

genwart des Rathes die Schuldner von der Liste und gaben

diese wieder ins Archiv zurück: endlich verthellten sie mit

dem Rathe die eingelaufenen Summen, das helfst, schrieben

sie an die einzelnen Kassen über. Ihren Geschäftkreis hatte

Aristoteles in der Verfassung Athens genau beschrieben; hier-

unter gehört auch das Richten der Rechtshändel, welche auf

die von ihnen verwalteten Gegenstände bezüglich waren,"

wie dieses zu Athen beinahe jeder Behörde zustand. Soviel

wir aus den erhaltenen Nachrichten sehen können, nehmen

sie im Rathe, wo sie die Schuldner tilgen, alle Staatsgelder in

Empfang.^ Aber sie hatten keine Kasse, aufweiche besondere I72

Zweige der Staatskosten angewiesen waren; dafs aus den eben-

angeführten Worten des Aristoteles eine solche Kasse der

Apodekten, zumal für Athen, nicht folge, braucht kaum be-

merkt zu werden, und sie pafst nicht in den Organismus der

Attischen Finanzbehörden: sie überschrieben nur das einge-

kommene Geld den Kassen, und inwiefern die Austhellung

der Gelder an die verschiedenen Kassen nicht immer beim

Empfang selber geschehen konnte, mufste bei ihnen, wir wissen

nicht wo, vielleicht im Rathhause, vorübergehend Geld liegen

bleiben. So finden wir denn, dafs sie zu bestimmter Zeit aus

den eingezahlten Geldern die Austhellung der gesetzlich zu

bestimmten Zwecken angewiesenen Summen machen," natürlich

" Pollux VIII, 97. Harpokr. in aTro^sxTat aus Aristoteles und An-

drolion, Suid. Etym. Hesych, Lex. Seg. S. 198. Zonar. in dno^suTUL.

Ich bemerke hier ein für allemal, dafs ich den letztern, da er meist

nur Vorhandenes ausschrieb, nicht immer anführen werde. Die Apodek-

ten kommen auch bei Demosth. g. Timokr. S. 750, 24 als Personen

vor, die bei der Einkassirung von Geldern gegenwärtig waren.

* Aufser dem schon Gesagten gehören hierher die urkundlichen

Beweise aus den Seeinschriften; s. .die einleitende Abhandlung zu den-

selben S. 57.

' C. I. Gr. N. 84 (aus Olymp. 100, 4): pepiVai ^s to dpyvpiov ro

iiprifxsvQv Tovg dno^ixTaq Ix Twi/ xaraßaX^.Ofjisvwi' ^pvjjuiaTuv, inzL^av ra ex

Twi/ yojuiwv |U8pf(rwcri)/.
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in der Regel an die besonderen Kassen, welche zu diesen

Zwecken gebildet waren. Denkt man ihre Verwaltung so

beschränkt, so verwundert man sich nicht darüber, dafs die

Abnahme auch der Tribute der Bundesgenossen Ihnen von

Pollux ausdrücklich zugeschrieben wird, obgleich für diese die

Hellenotamlen bestimmt scheinen: denn wenn letztere vor der

Übertragung der Delischen Kasse nach Athen und Ihrer Ver-

einigung mit dem Attischen Schatz die einzigen Abnehmer

der Tribute waren, und zugleich die Verwahrer; so konnten

nachher die Tribute doch von den iVpodekten im Rathe ab-

genommen, alsdann aber in die Kasse der Hellenotamlen zur

Bestreitung der darauf angewiesenen Ausgaben abgeliefert

werden: nach der Aufhebung der Hellenotamlen endlich konnte

ohnehin keine andere Behörde die Beiträge der Bundesgenos-

sen In Empfang nehmen als die Apodekten. Es ist hiermit

indessen wohl vereinbar, dafs bisweilen vom Volke auch an

die Apodekten zur unmittelbaren Zahlung an die ausführende

Behörde Geld für einen einzelnen Aufwand angewiesen wurde,

von welchem man erwarten könnte, er sei aus einer beson-

dern Verwaltungskasse zu leisten gewesen: aber die Stellen,

welche zu dieser Annahme zu berechtigen scheinen," sind

dennoch nicht entscheidend, da nicht klar ist, dafs die In Rede

stehende Zahlung unmittelbar von den Apodekten au die

ausführende Behörde erfolgt sei, und nicht an eine besondere

Verwaltungsbehörde. Für die Stämme und Gaue besorgten

die Schatzmeister derselben* zugleich die Abnahme der eln-

" C. I. Gr. N. 84. Urkunde in den Seeinschriften N. XIV. b. 205.

S. 464, wo statt [S'oui/otjt vielmehr nach der Gröfse der Lücke [jiieptcraji

zu schreiben ist; Ephem. archaeol. N. 301.

* S. von diesen C. I. Gr. N. 82, wo zwei Schatzmeister eines

Gaues vorkommen, wenn nicht nach der verschiedenen Lesart in den

Add. ra}jLcaig zu schreiben ist; ferner N. 70. a. wo gleich zu Anfang

zwei Schatzmeister des Gaues der Skaraboniden gemeint scheinen;

N. 88. 89. 93. 102. wo die rajuimt eines Demos in der Mehrzahl ge-

nannt sind; N. 100, wo Ein TUfxia; des Demos erscheint und zugleich

ein Gegenschreiber (ai/Tiypa<})6u;) desselben; C. L Gr. N. 104. wo der

Tttjuiac eines Stammes vorkommt.
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zuzahlenden Gelder, womit jedoch die Einforderung nicht zu

verwechseln ist, die wenigstens in gewissen Fällen von dem

Demarchen geschah," wie denn auch bei den Stämmen an der

Empfangnahme andere Beamte Anthell nahmen;* desgleichen

hatten diese Schatzmeister, wie sich von selbst versteht, die

Aufbewahrung der Gelder. Ebenso wurden die den heiligen

Kassen zukommenden Einkünfte unabhängig von den Apodek-

ten an deren Schatzmeister abgeliefert.

5. Jeder einigermafsen bedeutende Tempel nämlich halte

einen Schatz, welcher aus den Geschenken, dem Überschufs

vom Ertrage der heiligen Güter und andern dem Gotte zu-

fllefsenden Einkünften gebildet war: diesen Schätzen standen

Schatzmeister der heiligen Gelder (tccixicxi tmu Is^üuu y^YijxarMu)

vor.*" In Athen war der vorzüglichste heilige Schatz der der

Athena auf der Burg, in welchen, um von den dahin geliefer-

ten öffentlichen Geldern hier zu schwelgen, aufser den bedeu-

tenden Weihgeschenken und Pachtgeldern, manche Geldstrafen

ganz,'' von andern der zehnte Theil, desgleichen der Zehnte

der Beute und eingezogener Güter' und anderes flofs. Die 173

Weihgeschenke für die Athena befanden sich in den verschie-

denen Theilen des grofsen Tempels der Jungfrau, in dem Pro-

neion, dem Hekatompedos und dem Parthenon ; aus der Nach-

zelle wird in den altern Zeiten, vor Euklid, kein Weihgeschenk

erwähnt. Hierüber unterrichten uns die vielen Inschriften

genau. ^ Diese Tempelschätze der Athena mit EInschlufs der

Gelder verwahren die Schatzmeister der Athena oder Göttin,

auch Schatzmeister der heiligen Sachen der Athena oder Göttin

genannt (rafMui TY,g 3'sov oder tmi» Tvjg •9'sou, rafxiat tmu Is^mv

" C. I. Gr. N. 101.

* C. T. Gr. N. 104.

' Aristot. Polit. VI, 5, 11. Sehn.

'^ S. Buch III, 12.

' "Während die andern Götter nur den Funfzigstel erhielten von

gewissen Dingen. S. von diesen Zehnten Buch III, 6. 12. l4.

f Beilagen N. X. XII— XIV. Über die verschiedenen Theile des

grofsen Tempels s. C. I. Gr. Bd. I, S. 176 ff. Vergl. unten Buch III, 20.
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yoYjjLaroov rr^g ^AS'YiVaiccg ^ rccfxlat tijjv Isqmv <y(OYjixaT'jju rr^g 3'sov).

Die älteste Erwähnung dieser Behörde bei Herodot" gehört

in die Zeiten der Schlacht bei Salamis; sie erscheint ferner,

und zwar als eine für sich allein bestehende in den Übergab-

Urkunden seit der Einweihung des grofsen Tempels auf der

Burg mit Ausschlufs weniger Jahre, aus welchen die Urkunden

fehlen, bis Olymp. 93, 3; ebenso in zahlreichen Rechnungen

aus der Zeit vor Euklid, später in einem Gesetz bei Demosthe-

nes,* welches ohne Zweifel aus früherer Zeit stammte, in

einer Inschrift aus Olymp. 98, A." in einer auf Olymp. 104, 4

bezüglichen Stelle des Aeschines,'' in einem Volksbeschlufs

aus Olymp. 113, 4.' einem andern wahrscheinlich aus Olymp.

120, iJ und sonst. Ebenso hatte jeder Tempel seine beson-

dere Schatzmeister, welche nebst Vorstehern {iniTraTcag) und

Opferern QsooTroioig) die Gelder desselben verwalteten.^ Um
die Mitte der neunzigsten Olympiade aber wurden diese ein-

zelnen Tempelschatzmeister mit Ausschlufs der Schatzmeister

der Athena in eine einzige Behörde zusammengezogen, als

„Schatzmeister der Götter oder der andern Götter (Tccfxicu tmv

SsMu oder tü?!/ cikXoju ^smv),'' deren Ernennung nach denselben

Bestimmungen geschah, wie die der Schatzmeister der Athena;

diese sollten gleichfalls auf der Burg (iu ttoXsi) und zwar in

der Nachzelle die Schätze verwalten;* nachträglich' wurde be-

stimmt, die Schätze der Athena sollten rechts, die andern links

in der Nachzelle bewahrt werden: welches sich vorzugsweise

auf Gelder bezieht, da fortwährend die Weihgeschenke der

" VIII, 51. Tttjuta? Tou lepou.

* G. Makart. S. 1075, 2.

' Beilage N. XIII.

-^ G. Timarch S. 127.

' S. die Seeurkunden N. XIV, S. A65.

f Ephem. archäol. N. 223. unter dem Aichon Hegemachos. Z. 3

und l4 scheint nämlich dort *Hy£p«;j^ou zu lesen.

e Beil. 111, §. 7.

* Beil. III, §. 6.

* Beil. IV.



Buch II, 5. 219

Atliena in den andern Tempeltliellen sich befanden, und auch

nach Euklid nur wenige Weihgeschenke In der Nachzelle waren.

Nunmehr waren also alle heiligen Gelder auf der Burg. Wenn 174

daher nach dieser Zeit von Schatzmeistern der heiligen Gel-

der auf der Burg die Rede ist, wie bei Andokides," so lafst

sich ohne nähere Bestimmungen nicht entscheiden, welche

gemeint seien. Sowie aber der ursprünglichen Einrichtung

nach die Schatzmeister der Göttin und die Schatzmeister der

Götter ganz verschiedene Behörden waren, so blieben sie auch

später meist gesondert, welches die Erwähnung der Schatz-

meister der Göttin für sich allein, und ihre Entgegensetzung

gegen die Schatzmeister der Götter bei Demosthenes^ beweisen.

Indessen finden wir beide eine Zeitlang verbunden als Eine

Behörde. Seit der Anarchie war die Geschäftsthätigkeit der

Schatzmeister der Göttin bei weitem geringer als vorher, da

keine Tribute mehr eingingen; es ist daher wahrscheinlich,

dafs man seit Euklid die beiden Schatzmeisterämter, das der

Göttin und das der andern Götter, in denselben Personen

verband, von Olymp. 94, 2 an. Diese Verbindung erscheint

in einer Inschrift, die ich mit höchster Wahrscheinlichkeit auf

die Schatzmeister von Olymp. 94, 4 und 95, 1 bezogen habe,*"

und in einer andern, welche die Schatzmeister von Olymp. 95, 2

bis 95, 4 betrifft.'' In beiden Inschriften werden sie „Schatz-

meister der Göttin und der andern Götter {-cqMui twv U^wv

y^^YixuTtjov -Y^g "K^Yiväg y.at tuou aXXüou Bsuji'y genannt, und sind

zusammen nur zehn, statt dafs ursprünglich die Schatzmeister

" V. d. Myst. S. 65. wo das Wort TipovßäXXovro nicht auf die

Schatzmeisterstelle pafst, wozu man nicht vorgeschlagen wurde, sondern

ungenau damit in Verbindung gesetzt ist, sodafs man daraus heraus-

denken mufs: eiwi; fie Xay(j.Xv Tctulav.

' G. Timokr, S. 743, 1. ot rafxtai, ecj)' wi/ o ^OTtia-^o^ofio; Ii/£7rpr](r3-»j,

xal Gl Twu TYJQ ^eou, xal ot rwv aXkwv BeZv. Die Worte des Volks-

beschlusses bei Andokid. v. d. Myst. S. 36 touj rajuta? t^j Btov xal

Tuv aWuv Bewv sind eine ungenaue Zusammenfassung beider obschon

verschiedenen Behörden.

' Beilage XIV, 11.

•^ Beilage N. XII.
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der Athena allein zehn waren, und folglich die nach ihrem

Muster eingeführten Schatzmeister der andern Götter ebenso-

viele. Sie überlieferten mit einander die Schätze der Athena

und anderer Götter, namentlich der Brauronischen Artemis;

obwohl auch schon vor dieser Vereinigung einige andern

Göttern gehörige Stücke, namentlich eines des Zeus Polieus

und eines des Herakles zu Eläeus, von den Schatzmeistern

der Göttin im Hekatompedos und Parthenon bewahrt wurden."

Während dieser Vereinigung finden wir Weihgeschenke auch

im Opisthodomos,* was früher nicht vorkommt. Die Verbin-

dung dauerte aber nicht lange: denn dafs schon Olymp. 98, 4

die Schatzmeister der Göttin wieder für sich bestehen, und

zwar in der Zehnzahl, kann nicht In Zweifel gezogen werden;"

demnach müssen damals die Schatzmeister der Götter von jenen

wieder getrennt gewesen sein. Über die Schatzmeister der

175 Göttin unterrichten uns Harpokration und Pollux aus Aristo-

teles näher.'' Ihrer waren nämlich zehn, wie die Inschriften

lehren aus jedem Stamme einer, durchs Loos ernannt, was

auch urkundlich feststeht," jedoch nur aus den Pentakoslo-

medimnen; nachdem die Klasse der Pentakosiomedimnen auf-

gehoben war,^ wurde wahrscheinlich auf eine andere Art eine

bestimmte Schätzung für dieselben festgesetzt. Sie empfangen

und übergeben die Schätze, Gelder und Kostbarkeiten, na-

mentlich die Bildsäule der Athena, die Bilder der Siegesgöttin

und allen übrigen Schmuck, In Gegenwart des Ralhes*^ wie die

Apodekten; sie erhalten die der Göttin zufallenden Geldstrafen

" Beil. X. Hekalomp. li, Parthenon dd.

* Beil. XII.

* Wegen Inschr. XIII. (Überschrift), wo die Ausfüllung des Raumes

soviele Namen erfordert.

'' Harpokr. in rufitaiy Photios, Suidas, auch Philemon Lex. technol.

und Lex. Seg. S. 306. Pollux VIII, 97.

' Beilaoe III, §. 6.

/ S. Buch IV, 5.

«^ Zu dessen Gegenwart man Beilage III, §. 7 in Bezug auf die

Schatzmeister der Götter vergleiche.
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zur Aufbewahrung; unter ihrer Aufsicht steht alles heilige

kostbare Geräthe der Tempel der Athena auf der Burg, na-

mentlich nach Demosthenes gegen Timokrates" die Ehrenbeute

des Staates (rci aairrsia TYJg noXzMg), Xerxes' silberfüfslger Ses-

sel, der goldne Säbel des Mardonios, und eine Menge herr-

licher Sachen im grofsen Burgtempel. Die Stelle war jährig;

am Schlüsse jedes Jahres übergaben die Vorgänger ihren Nach-

folgern das ihnen überlieferte und das hinzugekommene (r«

in-iTsicc). Ihre Rechenschaft wurde vor Euklid grofsentheils

vierjährig, nach einer von den grofsen Panathenäen bis zu

ebendenselben laufenden Finanz- oder Rechnungsperiode zu-

sammengestellt, und zwar die der übernommenen und über-

gebenen Tempelkleinodien ohne Ausnahme vierjährig, aber auch

die Schatzrechnungen über Verausgabtes wenigstens iheilweise/

Ahnlich waren die Verhältnisse der Schatzmeister der andern

Götter, da letztere ganz nach dem Muster der erstem eingesetzt

waren. Alle bisher genannten Sachen übrigens, welche die bei-

den Schatzmelslerbeliörden verwahrten, waren heilig (Is^u); aber

wer führte die Aufsicht über das nicht geheiligte Geld {gtiu

<^/^aYifxctTa) im Schatze auf der Burg? Nach einer nicht ver-

ächtlichen Angabe bei Suidas" bewahrten jene durchs Loos

ernannten Schatzmeister, welche die Bildsäule der Athena haben, 176

also offenbar die Schatzmeister der Göttin, auch die öffent-

lichen Gelder.'' Dasjenige Geld nämlich, welches vermittelst

eines Volksbeschlusses in den Schatz gebracht wird, wohin

es die Apodekten überwiesen, wird als der Athena dargebracht

" S. 74 t. vergl Sigon. R. A. lY, 3.

* S. unten Buch II, 8.

* Im ersten Artikel rabiat.

•^ Die Vorstelhing, ehemals, nämlich ohngefähr bis gegen den Anfang

des Peloponnesischen Krieges, hätten die Epistaten der Prytanen den

Schatz des Staates verwaltet, beruht auf einem Mifsverständnifs, wie

ich in der Abhandlung über zwei Attische Rechnungsurkunden (Schrif-

ten der Akad. v. J. 1846. S. 5 des besondern Abdruckes) schon nach-

gewiesen habe.
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angeselien," obgleich es nicht als unmittelbares Eigenthum

derselben betrachtet werden kann/ und mufs folglich von den

Schatzmeistern der Göttin verwahrt werden: diese zahlen

daraus wieder zurück auf Ermächtigung durch Volksbeschlufs,

wie die Rechnungen beweisen. Die Schatzmeister der Göttin

waren also nicht blofs Tempelschatzmeister im engern Sinne,

sondern zugleich Bewahrer des öffentlichen Schatzes; sie wer-

den auch bisweilen schlechtweg Schatzmeister (-«u/«:) genannt/

So heifst Androtion Schatzmeister ohne weitern Zusatz/ der

doch nichts anderes als Schatzmeister der Göttin gewesen sein

kann, da er die goldnen Kränze, Weihgeschenke und Pomp-

gerälhe namentlich der Athena, und andere in ihrem Tempel

aufgehobene, unter sich hatte, welche verändern zu lassen er

das Volk beredete. Dafs Androtion durch Cheirotonie des

Yolkes hätte erwählt werden müssen, wie man nach Petitus"

Darstellung schliefsen sollte, beruht blofs auf einer Verwir-

rung des Ulpian.-^

177 6. Ganz verschieden von diesen Stellen war der Schatz-

meister oder Vorsteher der öffentlichen Einkünfte

(rcciMccg oder i7riiJ.£XYiTYig rYjg tioiuYjg ttooqoSo'j) , die angesehenste

aller Finanzbehörden, welche nicht durchs Loos, sondern durch

Cheirotonie des Volkes besetzt wurde. Arlstides bekleidete

" Nach Beilage III, §. 2. IttsiS^»] t^ 'A^i^vata ra rpig-^Lkia rd-

\avra. avsvrjvsj/XTai 1; itoXiv, a. e^/vjcfjto-To.

* Das Nähere hierüber s. Buch III, 20.

' Vefgl. Harpokr. Suid. u. s. w. Dahin gehört auch Lysias uVsp

Tou oTpartwTou S. i2i. 324.

'' Demosth. g. Androt. S. 615, 17.

' Alt. Ges. III, 2, 33.

f Gelegentlich bemerke ich, dafs bei Demoslhenes it. itapoLTtp.

S. 435, 8 gesagt wird, Kephisophon sei durch eine ypa^>] h^iav ^py^ua-

Twv verfolgt worden, weil er 7 Minen 3 Tage auf die Wechslerbank

(sTTt Ty]v Tpanre^av) gelegt habe. Ohne Zweifel ist Kephisophon Schatz-

meisler der heiligen Gelder gewesen, und verwandte das heilige Geld

zu eigenem Vortheil; dafs dies einmal vorgekommen ist,, bemerkt auch

Ulpian zur Rede gegen Timokrates.
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dieses Amt durch Chelrolonle ernannt;" Lykurg helfst aus-

drücklich In demVolksbeschluls, durch welchen ihm nach seinem

Tode Ehrenbezeigungen beschlossen wurden,* Schatzmeister

der öffentlichen Einkünfte (jajxuxg ry,g hou'YiQ vr^ogcSov), und

gleich darauf wird bemerkt, dafs er vom Volke erwählt wor-

den; im Leben der zehn Redner selbsf^ wird ein Gesetz er-

wähnt, worin dieser Schatzmeister der durch Cheirotonie für

die öffentlichen Gelder erwählte (o <yjiooTouY,^£iQ l-rn rci Sr,uoTia

f/^üYiiJ-arci) genannt wird; und nur von diesem gilt, was Ulpian

auj unrechten Orte bemerkt, dafs der Schatzmeister durch

Cheirotonie ernannt werden mufste. Diese Würde war übri-

gens nicht einjährig, wie die Stellen der Schatzmeister auf

der Burg, sondern vierjährig, nämlich eine Penteterls durch.

^Vie milstrauisch und neidisch auch die Demokratie ist, war

sie doch nicht so verblendet, dafs sie alle Regierungstellen

jährig machte oder zu allen durchs Loos ernannte: man be-

griff, dafs man von diesen acht demokratischen Gewohnheiten

da abweichen müsse, wo Kunst und Erfahrung zum Herrschen

nöthig ist.'' Von Lykurg wird ausdrücklich erzählt, er habe

dieses Schatzamt durch drei Penteteriden verwaltet,* und Dio-

dor sagt, er habe zwölf Jahre den öffentlichen Einkünften

vorgestanden. -^ Es konnte einer und ebenderselbe in altern

Zeiten wieder erwählt werden, wie das Beispiel des Aristides

beweiset: nach der ersten Penteteris des Lykurg bewirkte je- 178

doch die Elfersucht ein Gesetz, wonach es nicht mehr erlaubt

sein sollte, länger als fünf Jahre dieses Amt zu verwalten

(^IXY, TrXsiM TT&UTS ItWV BliTTSll' TOI' ^SlDOTOUyi&iUTCi im T« BriixoTta

" Plutarch Äristid. 4. wo er l7r^jU£X1^Ty]$ twi/ xoivCjv Trpo^o^wi' heifst.

* Volksbeschl. III. hinter dem Leben der zehn Redner. Der Ver-

fasser des Lebens sagt kürzer blofs rafXLag.

" Im Lykurg. Petitus a. a. O. verwirrt diesen ganzen Gegenstand

auf eine widerliche Weise. Er verdient keine Widerlegung.

«^ Aristot. Polit. VI, 1, 8. Sehn.

' Leben der zehn Piedner (aus dem Volksbeschl. III.) und dar-

aus Phot.

^ Diodor XVI, 88. SwS'sxa Ixy\ ru<; npogo^ovg t^j noktusg S'iotxrjVaj.
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<y>^Y,ixuTn) :" wefshalb Lykurg In den beiden folgenden Zelt-

räumen unter fremdem Namen die Geschäfte leitete.* Dafs

von fünf Jahren die Rede Ist, könnte verführen zu glauben,

die Stelle sei fünfjährig gewesen: allein der Ausdruck mufs

für ungenau gehalten werden, und Im Gesetz stand gewifs

nur von einer Penteterls, nicht von fünf Jahren: eine Pente-

terls war nach allem Sprachgebrauch Immer nur vier Jahre;

der Sprachgebrauch einiger späteren Schriftsteller kommt hier

nicht In Betracht. Ohne Zweifel waren viele Flnanzperloden

vierjährig; v^^Ie namentlich die Bestimmung der Tribute In

der Regel alle vier Jahre gemacht wurde. Daher die Dauer

dieser Behörde. Auch andere Stellen waren vierjährig In

Athen, Indem sie sich nach den grofsen Panathenäen richteten,

fünfjährig meines Wissens keine. Den Anfang dieses Schatz-

meisteramtes habe ich anderwärts ' mit Wahrscheinlichkeit

ausgemittelt: er fiel Ins Jahr der grofsen Panathenäen, das dritte

jeder Olympiade, um Wintersanfang.

Wie angesehen auch der Vorsteher der öffentlichen Ein-

künfte sein mochte, so hatte er doch keine unumschränkte

Macht Finanzverfügungen zu machen, sondern war wie jede

Behörde an die Gesetze und VolksbeschlüsS'e gebunden; auch

war er keinesweges ausschllefsllch derjenige, von welchem alle

Finanzsachen ausgingen, sondern jeder, der In der Volksver-

sammlung und dem Rathe zu sprechen das Recht hatte, jeder

179 Redner und Demagog konnte Vorschläge machen;'' und obgleich

" Leben der zehn Redner S. 251. Bd. VI. der Tüb. Ausg. Die

Worte ^to To (j)S-acrat voaov sicevsyxsti/, jurj TrXstw u. s. w. lauten so,

als ob Lykurg das Gesetz selber gegeben habe, welches schwer zu

glauben ist. Das Subject zu ^S-aVai ist ausgefallen, mag es rtva oder

ein bestimmter Name gewesen sein.

* Leben der zehn Redner ebendas. tjber diese Sache und über

den Punkt, ob bei Lykurg's Schatzmeisteramt die Periode vier- oder

fünfjährig gewesen, vergl. noch Buch 111, 19.

' Zu Beil. VIII, §. 2.

'' Ich bemerke beiläufig, dafs Gillies (Betrachtungen über die Ge-

schichte, Sitten und Char. d. Gr. S. 136 d. Deutsch. IJbers.) die Dema-

gogen Eukrates den Wollhändler, Lysikles den Schafhändler, Hyperbolos
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der Vorsteher der öffentlichen Einkünfte der Natur der Sache

nach die Mittel und Wege ausfindig zu machen (svqs7i^ ttozcvq)

vorzüglich geeignet war, was auch Lykurg that," gab es

vielleicht doch in "altern Zeiten zuweilen noch eine besondere

Behörde, welche für Anschaffung der nölhigen Einkünfte zu

sorgen und darauf zu denken hatte. Für eine solche erklärt der

Verfasser des rhetorischen Wörterbuches* die Poristen {rro-

DiTTCii)y welche Antiphon '^ mit den Poleten und Praktoren

zusammenstellt. Den Umfang der Geschäfte und Befugnisse

des Vorstehers der öffentlichen Einkünfte zu bestimmen, ist

überhaupt äufserst schwierig. Er war keine Behörde, welche

blofs wie die Apodekten das Geld empfangen hätte, ohne eine

ständige Kasse zu haben, da er ausdrücklich und in einer amt-

lichen Schrift Schatzmeister genannt wird, noch war er, wie

die Schatzmeister auf der Burg blofs Bewahrer von Geldern,

welche in der Regel nicht ausgegeben wurden. Lykurg's

Beispiel beweiset, dafs alles eingekommene und verausgabte

Geld durch seine Hände ging: folglich ist er der allgemeine

Einnehmer und Aufseher über alle zahlenden Kassen oder der

allgemeine Zahlmeister, welcher alles durch die Apodekten

eingenommene und zur Ausgabe bestimmte Geld erhält, und

die einzelnen Kassen damit versorgt, mit Ausnahme der Ver-

mögensteuern, welche als Kriegsgelder ohne Zweifel sogleich

an die Kriegskasse geliefert wurden, und ursprünglich auch

der Tribute, so lange diese unabhängig von Athens Finanzen

den Lampenmacher, Kleon den Gerber zu Schatzmeistern macht, durch

einen falschen Schlafs, wie es scheint, aus Aristoph. Ritt. 101 ff. da

deren Wirksamkeit, auch wo sie ins Finanzwesen übergriff, schon aus

ihrer demagogischen Eigenschaft erklärlich ist.

" S. unten Buch III, \9.

* Lex. Seg. S. 2.94, 19. TIopto-Tat: nopiatai tlcriv upy^'^ rig *A^>j-

VY](nV) r\Tiq Ttopovg e^vjTsf uno toutou yap xai npogriyopsv^ricrav.

' n. 10^ y^opvn. S. 791 unten. Demosthenes (Philipp. I, S. 49, 17)

verbindet twi^ ^pvjjuarwv rctjutai xa\ nopLcnatj aber er gebraucht das

Wort so, dafs man darauf nicht gründen kann, es sei zu seiner Zeit

Name einer öffentlichen Behörde gewesen.

I. 15
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ISO durch die Hellenotamlen verwaltet wurden, vielleicht auch

nachher bis zur Aufhebung der Hellenotamlen. Er bestreitet

was zur Verwaltung erfordert wird: zur Verwaltung {^loly.rrig)

aber gehört aller regelmäfsige Aufwand im Friedenszustand.

Hierzu waren zuerst die Gefälle (jiXrj) angewiesen, nebst

gewissen Nachzahlungen:" die Verwahrung und Verwendung

dieser fiel also sicherlich ihm zu. Da die Besoldung der

Gerichte offenbar zur Verwaltung gehört, so mufs der Sold

der Richter, obgleich dafür eine eigene Kasse bestand, eben-

falls von ihm abgehangen haben, abgesehen von besondern

Fällen, in welchen er von den Schatzmeistern der Göttin zu

zahlen war.* Übrigens kam ihm gewifs eine allgemeine Auf-

sicht über die Erhebung aller dieser Einkünfte zu: nur ver-

möge dieser konnte Lykurg dem Zollpachter verwehren, dem

Xenokrates Scbutzgeld abzufordern ;
'^ vermöge dieser Aristides

- Unterschleif und Veruntreuungen nachweisen;'' nur daraus er-

klärt sich, wie Lykurg die Finanzen in jeder HInsi<?ht heben,

viele Kostbarkelten anschaffen und soviel erübrigen konnte,

dafs er grofse Gebäude und Flotten baute.' Kurz, der Vor-

steher der öffentlichen Einkünfte hatte allein unter allen Be-

hörden die ganze Übersicht der Einkünfte und Ausgaben, und

konnte daher am sichersten über die Möglichkeit der Vermeh-

rung jener und der Ersparung in diesen urlhellen, und weise

Mafsregeln beim Rath und Volk veranlassen: er war unter

andern Verhältnissen was in den neuern Staaten der Finanz-

minister. Mit VN'^ahrschelnlichkelt bezieht auf diesen Schatz-

meister Valeslus-^ die Stelle des Aristophanes, nach welcher

der Schatzmeister das Siegel des Volkes hat, wiewohl auch

" Demosth. g. Timokr. S. 731, 4.

* S. gleich hernach.

' Leben der zehn Redner im Lykurg.

'' Plutarch Aiistid. a. a. O.

' Leben der zehn Redner, und der IIL Volksbeschl. daselbst.

f Z. Harpokr. in aito^ixTai. Die Stelle des Aristoph. ist Ritter

9ki. wo der Schol. verkehrt von einer blofsen Verwaltung der Pryta-

neien spricht.
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die Schatzmeister auf der Burg ihre Siegel zum Versiegeln isi

der Schatzkammer hatten."

Als ausgebende Behörde heifst der Aufseher der öffent-

lichen Einkünfte auch Vorsteher der Verwaltung (o aVl rrig

Bioixy,rsüüg oder o stti tyi Sioi:<ri(Tsi) 3^ welche Stelle von jener

nicht verschieden ist. Äschines" schreibt dem zur Verwaltung

(sTTf Tr,u y,otvYiV SiaiHYiTti') gewählten Aphobetos zugleich eine

gutgeführte Aufsicht über die öffentlichen Einkünfte zu (««-

?MQ xai BtPicci'jog ri/ju vusnauou Ttoogo^ucv i7rt!xsXY,S'siQ) : dem Lykurg

als Vorsteher der letztern wird die Verwaltung (SioiHY,Tt<;) nicht

allein vom Verfasser der Leben der zehn Redner und von dem

der Demosthenischen Briefe'' beigelegt, sondern er hatte sie

auch gewifs, da er jährlich die ganzen Einkünfte verausgabte,

vertheilte' und verrechnete: Pollux-^ endlich zeigt die Einer-

lelhelt beider Behörden hinlänglich, wenn er den von der

Verwaltung (reu iiri TY,g Sici^YirsMg) eine gewählte, nicht er-

looste Behörde nennt für Einnahmen und Ausgaben («ttI rc/Tf

TT^ogiovroüv hcci auaXiry.oiJ.ivüüv). Als solcher mulste er alle Aus-

gaben machen für die Polizei, Bauwerke, Anschaffung von

Pompgeräthen, Opfer des Staates, Feier der Feste, weil auch

diese zur Verwaltung, nämlich zur heiligen (Is^ä BiciHY^Tig)^

" Vergl. Beilage IH, §. 6.

* Diese Benennung kommt öfter vor, wie das Folgende zeigt, und

die Stellen lassen sich aus den darin enthaltenen Anführungen leicht

zusammenfassen. Ich führe dazu noch den Titel einer Dinarchischen

Rede xaxa Aiowacov tov inl t^ ^ioii(.y\<j-u an bei Dionys. Halik. S. 11 6,

29. Sylb.

* rispi 7rapa7rpso-ß. S. 315.

«^ Brief III.

' Diesen Ausdruck gebraucht Stratokies in dem Beschlufs III. beim

Leben der zehn Redner: xat ^lai/et'juta; Ix XY[q koivyiQ TrpojoS'ou juupitt

xai oxTaxiQ-x^i'kia xat kvaxoa-ia rakavia.

/ VIII, 113.

« Xenoph. Hell. VI, 1, 2. vergl. Demosth, g. Timokr. S. 730, 24.

S. 731, 1. Insofern konnte auch das ^swptxoy zur ^ioixY]<jiq gerechnet

werden, wie bei Hypereides (g. Demoslh. S. 13 meiner Ausgabe, bei

Sauppe in Schneidewin's Philologus 3. Jahrg. S. 6l7) geschieht.

15*
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im Gegensatz der profanen {orlct) gehören. So besorgte Lykurg

wenigstens zum Thell vermöge dieses Amtes, zum Thell als

besonders erwählter Aufseher {i-niTTurYig) den !Bau der Werfte,

der Hafen, Gymnasien, Palästren, Acs Theaters, des Odeums,

des Zeughauses und dergleichen, und die Anschaffung des

heiligen Geräthes." Habron der Sohn des Lykurg wird als

int TYi hioiy.Y,T£i zusammen mit den Poleten und zwei andern,

welche ohne Zweifel die Aufseher des Werkes (sTrixTurctt) sind,

bei der Verdingung des Mauernbaues genannt.* Ferner ge-

hören in seinen Geschäftkreis als Thelle der Verwaltung die

in Friedenszelten verordnete Erwerbung der Schiffe, Waffen-

geräthe und Geschosse, welche Lykurg gleichfalls unter sich

1S2 hatte; endlich hatte er unstreitig für alle Löhnungen in Frie-

denszelten, und für die übrige Erhaltung des Innern zu sorgen.

Jedoch waren für einzelne Thelle der Verwaltung einzelne

Kassen gebildet, welche der Schatzmeister der öffentlichen

Einkünfte versorgte. Ganz unabhängig von ihm war aber

sicherlich das Theorikon und die Kriegskasse: in die eine oder

andere lieferte er, wie gezeigt werden wird, seinen Überschufs,

ohne dafs das Weitere Ihn anging; ja eine Zeltlang hatten

die Schatzmeister des Theorikon sogar ejnen grofsen Theil

der Verwaltung selbst, da in ihnen mehre Behörden vereinigt

wurden. Zwei Thatsachen, in welchen der Vorsteher der

öffentlichen Einkünfte als Schatzmeister des Theorikon erschei-

nen möchte, lassen sich durch Erklärung entfernen. Lykurg

bewirkte die Verurthellung des DIphilos, welcher gegen den

Staat gesündigt hatte in Beziehung auf dessen Elgenthum, die

Bergwerke, und verthellte das eingezogene Vermögen nach

Art des Theorikon unter das Volk;" aber dieser Fall beweiset

nichts, weil es eine aufserordentliche, nicht im gewöhnlichen

Gang der Sache liegende Mafsregel war: höchstens könnte

" Leben der zehn Redner ii. a. (s. unten Buch III, 19). Für den

Theaterbau war er nach dieser Quelle Inic-TaTriQ.

* Olfr. Müller de munimm. Alh. S. 34. Z. 36. vergl. wegen der

Lesart Ussing Zeitschrift f. Alt. Wiss. 1848. N. 62,
'

' Leben der zehn Redner.
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man daraus schllefsen , was sich oliiiehin von selbst verslehl,

dafs auch das Bergwesen im Gebiete der Thätigkelt dieser

Behörde lag; aber auch ohnedies konnte Lykurg als Ankläger

gegen DIphllos auftreten und als Volksredner oder Demagcg

jenen heillosen Vorschlag zur Geldverthellung machen. Als

Demades die Einkünfte des Staates unter sich hatte, sagt Plii-

tarch," verlangte das Volk Gelder von ihm, um den von

Alexander Abgefallenen eine Flotte zu Hülfe zu senden ; De-

mades brachte das Volk von seinen Gedanken ab, Indem er

ihm antwortete: „Ihr habet Geld; denn Ich habe gesorgt, dafs

ihr zu den Choen jeder eine halbe Mine erhalten sollet: wollet

ihr aber dieses jetzo anwenden, so verbraucht dann euer eige-

nes." Nach dem Ausdruck des Schriftstellers könnte man auf

den ersten Anblick den Demades für den Aufseher der öffent-

lichen Einkünfte halten: aber da Demades ganz In der Eigen-

schaft eines Theorlkenvorstehers erscheint, welcher Geld zu

den Festen an die Bürger vertheilt, und Plutarch's W'^orte,

er habe die Einkünfte des Staates unter sich gehabt, doch

nicht nothwendig auf einen Schatzmeister der Verwaltung isj

rühren, so glaube ich nicht annehmen zu dürfen, dafs er letz-

teres Amt bekleidet habe: wozu auch ein so leichtsinniger

und ausschweifend verschwenderischer Mensch nicht geeignet

scheinen konnte. Weit mehr pafste er zum Theorikenvor-

steher: je leichtfertiger ein solcher war, desto mehr konnte

sich das Attische Volk von seiner Amtsführung versprechen.

Demades hatte gesorgt, dafs die Theorlkenkasse wohl gefüllt

wäre: aber diese wurde in Kriegszelten von Wohlgesinnten

immer in Anspruch genommen für Rüstungen, und der Streit

ist berühmt geworden, welcher in Athen darüber geführt

wurde, ob die Theorlkengelder in Kriegsgelder zu verwandeln

seien. Hieran denke man auch bei dieser Geschichte, und

man wird überzeugt werden, dafs Demades nicht die öffent-

lichen Einkünfte überhaupt, sondern die Theorlkengelder ver-

" Praec. reip. ger. 25. ore rd; itpogo'^oug i^X^^ ^¥ ^^''^^ "^^^ ttoXjwj.

Die Sache gehört in Olymp. 1J2, 2. Vergl. zu Beil. VIII.
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waltete. In den früheren Zeiten und bis In die letzten des

Demostbenes finden wir übrigens nur einen Vorsteher der

Verwaltung. Indessen sind Veränderungen In der Einrichtung

der Behörden In keinem Zweige des Staatswesens eher zu er-

warten als in den Finanzen; und sicher hat eine aus mehren

Personen zusammengesetzte Vorsteherschaft der Verwaltung

eine Zeltlang bestanden. Doch Ist es schwer die Zeit genau

zu bestimmen. In einem Beschlüsse aus der Zeit des Deme-

Irlos des Pollorketen für Herodoros von Lampsakos" finden

wir einen Vorsteher (rci/ in-) rf, ^ioixY,Tsi) ^ welcher das für

EIngrabung der Volksbeschlüsse erforderliche Geld zu zahlen

hat, während die Kosten für Errichtung einer Bildsäule ein

ungewisser Magistrat mit den Trittyarchen der Stämme leistet,

vielleicht thellwelse aus Einkünften der Stämme: dieser Be-

schlufs scheint mir mit Clarlsse wenig älter als Olymp. 123, 3.

und man kann demnach annehmen, dafs etwa bis gegen Olymp.

'J23, 3 die alte Einrichtung fortdauerte. Dagegen finden wir

in den Beschlüssen für die Könige Spartokos und Audoleon,*

welche wahrscheinlich In Olymp. 123, 3 gehören, in der Mehr-

zahl Tovg I/Tt -Yi Stot}iY,Tsi gcuanut, und dies.e zahlen dort nicht

allein für die EIngrabung der Volksbeschlüsse, sondern auch

für die zuerkannten Kränze und Bildsäulen das Erforderliche.

Um diese Zeit mufs also die Änderung erfolgt sein. Von

einem andern Volksbeschlufs,'^ worin diese Vorsteher ebenfalls

" Ephem. aichaeol. N. 4l. Ciarisse Inscr. Gr. par S. 7 ff. Diese

Inschrift, von welcher ich eine sehr gute Rossische Abschrift besitze,

ist genau a-roi-)^y]^ov geschrieben. Der Schlafs ist nach sicherer Er-

gänzung: \^d^vaypa\pat ^e to'^e to \|;y]||[(f)icrjua rcv ypa,u])L(aT6a rov xata,

'itp-oxav\\\j.iav h cttj^Xv]] Xl^lvy] xal CT^crai h\\ [axpoTroXet ' tlq^ ^e xr[V

CLvay^cL'^Ylv tJJ? [cr||Tv{X.y]g ^qvvul toJv litt tvJ ^ioi-it.[Yic-zi t||o aVaXwpa].

N von TON ist in der Ephem. erhallen. Der ungewisse Magistrat

(|]toi/J r]i/) und die Trittyarchen kommen Z. 44 vor. Weiter

fehlt unten nichts. Ciarisse setzt die Inschrift in Olymp. 123, 2. und

ich kann Besseres nicht finden.

* Diese sind Buch I, 15 näher nachgewiesen.

* C. I. Gr. N. 112. Der Artikel t[oucJ ist nach dem Mafse der

Lücke sicher eraänzt.
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in der Mehrheit genannt waren, wissen wir nur, dafs er In

die Zelt der zwölf Stämme gehört, und er fügt sich ganz gut

in die nächste Zelt von Olymp. 123, 3 ah. Darnach hatten

sie für Anfertigung und Verkündung eines Kranzes zu zahlen."

Dleselhe Zeltbestimmung gilt von einem Bruchstück,'^ in wel-

chem die Kosten der Eingrabung und Aufstellung eines Ehren-

beschlusses dem Kriegszahlmeister und den Vorstehern der

Verwaltung (in der Mehrzahl) zusammen zugewiesen werden.

Aber der Beschlufs für Zenon den Stoiker, '^ der nicht älter

ist als Olymp. 128, erwähnt wieder nur Einen Vorsteher der

Verwaltung (rou im, rYJg SioiHYiCrs'jjg): er zahlt dort blofs für

die Eingrabung des Beschlusses; wer die Kosten für den be-

schlossenen Kranz und den Bau eines Grabdenkmals zu zahlen

hatte, ist nicht angegeben.

Dem Gesagten zufolge mufs ein grofser Thell der Ein-

künfte des Staates an diese Behörde geliefert worden sein,

deren Kasse so zu sagen eine Generalverwaltungskasse war.

Zwar liefse es sich denken, dafs diese Behörde gar keine Kasse

gehabt, sondern die für die Verwaltung bestimmten Gelder

gleich an die Kassen der einzelnen Verwaltungszweige hätte

bei den Apodekten überschreiben lassen: aber diese Vorstel-

lung ist nicht haltbar, thells nach dem über die Stelle über-

haupt Gesagten, thells weil auf den Vorstand der Verwaltung

ausdrücklich Zahlungen angewiesen werden. Die einzig halt-

bare Ansicht ist die, dafs der Vorstand der Verwaltung eben

eine Generalkasse der Verwaltung unter sich hatte, von dieser

aber viele besondere Kassen abgezweigt waren: in anderen

Zeiten aber konnte eine Gattung von Ausgaben auf die Ge-

neralkasse der Verwaltung angewiesen werden, in anderen

" Ebenso C. I. Gr. N. 113, wo jedoch die Mehrheil der Personen

nicht erweisbar ist, obwohl ich sie für richtig halte.

* Epliem. archaeol. N. 339. Vergl. unten beim rajUi«? crxpaTtwTtxwi'.

' Bei Diog. L. VII, 11. Dieser Beschlufs ist, denke ich, doch

sicher erst nach dem Tode des Zenon geschrieben; wiewohl elw.ns

darin vorkommt, was hiergegen zu streiten scheint, eine Schwierigkeit,

die ich andern überlasse zu löseu.
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auf eine Specialkasse, was namentlich von den Koslen der

EIngrabung der Volksbesclilüsse gilt, worüber wir aus einem

leicht zu erachtenden Grunde am meisten unterrichtet sind;

auch kann man nicht wissen, ob zu allen Zelten jede der be-

kannten Kassen bestand, da auch heutzutage solche Einrich-

tungen sehr beweglich sind; endlich kann man gar nicht ver-

langen, dafs wir über einen so verwickelten Organismus wie

das Kassenwesen aus so wenigen und nur zufällig erhaltenen

Nachrichten vollständige Auskunft erthellen. Doch kennen

wir mehre In den Bereich der Verwaltung gehörige besondere

Kassen. Der Rath der Fünfhundert hatte manche Ausgaben,

namentlich für Opfer; daher finden wir wenigstens In der Zelt

der zwölf Stämme einen vom Rathe aus Ihm erwählten Schatz-

meister des Rathes," der den Opferern (UcoTrciclg) des

Rathes zahlt und natürlich auch für alle übrigen Bedürfnisse

die Zahlungen gemacht haben Avird. Ein Titel der Ausgaben

des Rathes Ist der Titel der Ausgaben in Gemäfshelt von

Psephismen;* nach der Ähnlichkeit des Schatzmeisters des Vol-

kes werden diese von dem Schatzmeister des Rathes geleistet

worden sein. Nicht selten wird der Schatzmeister des

Volkes (jcüxtccg Tov ByiIjlo'j) erwähnt. Er ist^ was sich jetzt

sicher ermessen läfst, von dem Vorsteher der Verwaltung ver-

schieden; denn beide sind in ganz verschiedener Beziehung

In einem und demselben Denkmal, der Inschrift vom Mauern-

bau, '^ um die Demosthenische Zeit genannt. Ein Titel seiner

" C. I. Gr. N. 115. Eben ein solcher scheint N. Il6 gemeint, und

in der späten Inschrift Add. N. 196. b, wo der Schatzmeister zufällig

Prytane ist, was zur Berichtigung meines Ausdruckes S. 907. a zu

bemerken.

^ Beilage XIV, 12. h, wo nach dem sogleich folgenden die Er-

gänzung \jx Twi/ xard i|yy](j)tVjUaTa cfvaXto-Jxojmsvuv ry ßovX^ unzweifel-

haft ist.

" Bei Müller de munimm. Ath. S. 34. Z. 33 und 36. Aufserdem

kommt der zuixtaQ rov 5^'juou oft in Inschriften vor bei Gelegenheit der

Anweisung zur Zahlung der Kosten für die Eingrabung der' Volks-

beschlüsse aus dem Titel twi/ xam v|;/]<j)icrjuaTa dvaXiaxojxkvuv tu ^*]*jüw,

Ephem. archacol. N. 407, um Olymp. 105, 4. da darin der Archon

i
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Ausgaben war „aus dem, was in Gemäfsheit von Be-

schlüssen vom Volke verwandt wird (I« tmu nc<ra yl/V)-

cliiTfjLccTa uvaXiry.oixiiiMv tuj SrjxWj oder itc tuju sig ra y.u-cc v>j-

(piTiMira avaXuTKOfxzuMv tuj ^Y,fX(xi)
y^""* offenbar im Gegensatze

gegen die anderwärts erwähnten gesetzlich feststehenden

Verwendungen, * welche einen oder mehre andere Titel bil-

Agathükles vorkommt; Ephem. archaeol. N. 401 (Curtius Inscr. Alt.

S. 1.3) vor Olymp. 109, 3; Ephem. archaeol. N. 371 aus Olymp. Il4, 2;

Yolksbeschlufs für Lykurg beim Leben der zehn Redner N. IIL aus

Olymp. 118, 2 (s. Buch I, 21); Beschlufs des Attischen Kleruchen-

slaales auf Salamis, welcher Staat nach Athenischer Weise eingerich-

tet war, G. L Gr. N. 108, nicht älter als Olymp. 137 (s. Bd. I, S. .900

die Addenda und zu noch näherer Bestimmung Schorn Gesch. Griechen-

lands seit der Entstehung des Aetolischen und Achäischen Bundes

S. 93); C. L Gr. N. 92, Ephem. archaeol. N. 408, Ephem. archaeol.

N. 950, Ephem. archaeol. IS. 32, wo sicher zu ergänzen: si? Si t»]i/

ä\_va.ypa.^r\v T^?i| crryJXv]? ^Joui/ai toV rafxlav [tou 5>]|uou|| AAA ^pa^ll"^^

Ix Twv xara i(/y]^icr[/jaTa dv\\akia-xJofxivwv tw ^i^'jbic«); und in andern theils

ungedruckteu Inschriften (s. unter anderem die nächste Anm.). In der

Inschrift Ephem. archaeol. N. 402 wird die Zahlung für das Aufschrei-

ben des Beschlusses auf den Taptag schlechthin angewiesen, wo tou

^^fxov wohl nur zufällig weggelassen ist.

" Die erstere Formel ohne dg xä findet sich C. I. Gr. N. 92. Eph.

archaeol. N. 32. N. 371. N. 401 (Curtius Inscr. Att. S. 13). N. 4 19.

N. 950. und in einem soviel ich weifs ungedruckten Proxeniebeschlufs,

dessen Ende sicher so zu ergänzen: tlg ^\ [^tvjv avaypa&riV t^?] o-t^'Xv]5

Souv|l[^at rov -vaulav tou ^Jv^pou: AAA : S'j|[^paj)^pßS Ix rwv xätöJ ij>y](})t-

cTjuaTa alH^va>.to-xojuei/wv tw §»]juw. In Ephem. archaeol. N. 401 steht

jedoch statt dvaXicrxoixsv'xiv das wenig verschiedene f^tepi^ojasvwi/. Die

andere i^rmel mit üg rä. stand in der Inschrift vom Mauernbau, wie

die Gröfse der Lücke beweist; sie steht C. I. Gr. N. 108 vollständig,

Ephem. archaeol. N. 407 fast vollständig. Beide Formeln haben den-

selben Sinn: Volksbeschl. III. hinter dem Leben der zehn Redner da-

gegen steht Ix Twu slg Ta v|/. u. s. w. welches blofs auf die Kosten

der Psephismen, nicht der Ausführung derselben gehen würde ; ich bin

völlig überzeugt, dafs hier dg to, xaza 4/. zu verbessern sei, wie ich

C. I. Gr. N. 108 vermuthet habe. Übrigens steht in diesen Formeln

bald ^ovvai oder ^o'tw, bald /ieptVaij beides ist gleichbedeutend, wie

unzählige Beispiele zeigen.

^ C. I. Gr. N. 84. vergl. Buch II, 4.
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deten. Dafs unter jenem Titel nicht blofs die Kosten fiir

EIngrabnng von Volksbeschlüssen befafst waren, versteht sich

dem AVortlaute nach schon von selbst: es steht aber überdies

aus Beispielen fest, dafs auch der Aufwand für das Beschlos-

sene, wie für einen Kranz und Reisegelder für beschlossene

Gesandtschaft, darauf angewiesen werden." Eine andere For-

mel findet sich In einem Beschlüsse für Straton König von

Sldon,* wonach die Schatzmeister für die Eingrabung des

Beschlusses aus den zehn Talenten zahlen sollen, und

zwar um Olymp. 101— 103. Habe Ich früher vermuthet, diese

Schatzmeister seien die Vorsteher der Verwaltung, so steht

dieser Meinung entgegen, dafs um jene Zeit dieser Vorstand

nicht aus mehren Personen zusammengesetzt war, und dafs

der Vorstand der Verwaltung nicht schlechthin „die Schatz-

meister" ohne nähere Bestimmung genannt werden konnten.

Offenbar Ist die Anweisung ,,auf die zehn Talente" eine aufser-

ordenlllche; diese zehn Talente waren ohne Zweifel in dem

verlorenen Anfange des Beschlusses genannt, und sind höchst

wahrscheinlich von Straton den Athenern geschenkt worden:

ich vermuthe, sie waren den Schatzmeistern von der Burg

überantwortet worden, was ebenfalls im Vorhergehenden wird

gesagt gewesen sein, und die Schatzmeister waren daher die

vorher benannten, und man wies aufserordentlicher Weise die

Zahlung für Eingrabung des Beschlusses auf die geschenkte

Summe und sonach auf die Schatzmeister von der Burg an.

Für die Bauwerke, zum Beispiel Mauerbau, für den Stra-

fsenbau, die Werfte, den Schiffbau, die Opfer waren besondere

Behörden gesetzt (rsr/^OTrotcij oBottoioi, imfxsXY,Tcti tmv vsm'oixi',

Taty,oo7roiol , Udotcoioi und dergleichen mehr), welche theils für

ein ganzes Jahr, theils als Commissionen" für kürzere Zelt

ernannt wurden: alle diese hatten Ihre von den Schatzmeistern

der Verwaltung abhängende Kasslrer. Dafs die Opfervorsteher,

" C. I. Gr. N. 108. Ephem. archäol. N. 407.

* C. I. Gr. N. 87. H ^^ T>]v ä.vaypoi^r\v Tr\<; a-tvikr^q ^ouvai toü? tä-

piÄf Ttj ypa\jL\xaxtX t^; ßouX^? AAA ^pap^juiac Ix Twt» Jsxa raXavTwv.

' Aeschin. g. Ktesipli. S. k25.
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desgleichen die Allilotheten Gelder erhalten, zeigen die In-

schriften:" sehen wir, dafs die Schatzmeister der Göttin Sum-

men an sie zahlen, so kann dieses nur ein Zuschufs gewesen

sein, und regelmäfsig mufsten ihre Gelder aus der Verwal-

tungskasse kommen,* ausgenommen Zeiten, in welchen die

Bestreitung solcher Feste auf die Hellenotamien angewiesen

war. •" Der Schatzmeister der Schlffbaugelder (-ufMug tmv

TQiY^Donoiucv oder richtiger r^tYi^oTroüttiZv) wird oft erwähnt, **

desgleichen die der Mauerbauer (raixlui riZv Tsi<y^o7ioiuli>) ^ und

von letztern ausdrücklich bemerkt, dafs sie ihre Gelder von 184

der Verwaltungskasse erhielten.' Ebenso giebt es einen Schatz-

meister der hängenden Geräthe (ruixiag hz£[xutt(jjv) und einen

für die Werfte (tccimuc sg tu usmoicc), wenn anders diese Kassen

hatten und nicht blofse Bewahrer von Geräthen waren. -^ Aufser

andern Dingen nennt Demosthenes unter den Gegenständen

der Verwaltung den Aufwand für Richtersold, Sold für Volks-

versammlung, Rath, Reiterei:^ dafür waren natürlich unter-

geordnete Kassen bestimmt. Den Sold des Rathes und der

Volksversammlung, welcher letztere von den Thesmotheten

gegeben wurde,''' haben wohl die zwei Schatzmeister, der eine

des Rathes, der andere des Volkes, von welchen wir schon

gesprochen haben, aus dem Titel ,,für die Ausgaben nach den

Gesetzen" bezahlt: die Verpfiegungsgelder der Reiterei zahlen

im Peloponnesischen Kriege die Hellenotamien aus den an sie

gelieferten Schatzgeldern,' indem damals viele Ausgaben des

" S. Beilage I. Pryt. 2. Beilage II. D.

* Weil sie für die ispa ^loixvjcrig sind, Demosth. g. Timokr,

S. 730, 24. S. 731, 1.

" Vergl. zu Beilage II. D,

'' Demoslh. g. Androt. S. 598. Seeurkunden hier und da (s. die

Einleitung S. 59 ff.)-

' 'Ex T^? ^£oixy]o-£w?. S. Aeschin. g. Ktesiph. S. 425. vergl. S. 4=15.

^ S. zu den Seeurkunden S. 58 f.

« G. Timokr. S. 731, 1-5 und 21. 22.

* Buch II, l4.

' Beilage I.



236 Buch II, 6.

Attischen Staates, namentlich für Feste, deren Zier die Reiterei

war, aus bundesgenossischen Geldern bezahlt wurden; später,

wo die Hellenotainien gar nicht mehr bestanden, fiel diese Aus-

gabe In den Bereich des Vorstehers der Verwaltung: ob aber

dafür eine eigene Kasse bestand oder die Zahlung vom Schatz-

meister des Volkes geleistet wurde, wissen wir nicht. Da end-

lich die heiligen TrIeren, wenigstens die Paralos, wohl auch die

Salaminische und sicher die später aufgekommene Amnionische

selbst im Frieden Sold erhielten, so wurden die Schatzmeister

derselben wahrscheinlich grofsenthells von dem Vorsteher der

Verwaltung versorgt. Der Schatzmeister der Paralos war eine

angesehene Stelle, welche durch Chelrotonie besetzt wurde,

weil aufser dem, was für dieses Schiff oder dessen Mannschaft

bezahlt werden mufste, Gelder durch dasselbe Übermacht oder

durch Ihren Schatzmeister bezahlt wurden;" ebenso wurden

die andern gewählt: diese Schatzmeister der heiligen Trieren,

welche auch Harpokration und Pollux nebst andern Gramma-

tikern aus Aristoteles kennen, lieferten dem Trierarchen den

Aufwand,* soweit er nicht von Ihm selber zu bestreiten war.

* Demosth. g. Meid. S. 570, 3. 13. 22. und das. Ulpian.

* Pollux VIII, ll6. TUfXLag kxakovv rovg rar^ hpaiq Tptyjpec-i Xsi-

Tovpyovvrag, aXXov^ ^ rpirjpap^ouj. Die nähere Bestimmung hierzu habe

ich iu dem Werke über die Seeurkunden S. l68 ff. gemacht. Harpokr.

185 und daraus Suid. in raju/ai sagen: slcrl ^i xiveg xat twj/ rpirjpwt/ ra^iai,

w5 avTog <^iXoc7Ql.oq <pY]<nv , nämlich Aristoteles: eine Stelle, welche

blofs auf die heiligen Trieren bezüglich ist, wie Photios in Ta|utai zeigt:

ticrl Se xat aXkoi tay.''aL ctp^ovrei; ^stporovriTol Inl rag iepag xal ^Yifxo-

clag rpiyjpsif, o y.sv srtl rriv itapaXov, o 5« iitl Ty]i/ tou Apjuwvo?. Avjjuo-

eriai ist hier im Gegensatze der nicht im gewöhnlichen Dienste stehenden

Schiffe gesagt, die man fälschlich als nicht öffentliche ansah, und ist

nur eine andere Bezeichnung der lepwi/. Die folgende Bemerkung bei

Harpokr. und den Andern aus dem Marikas des Eupolis scheint auf

Schatzmeister aller Trierarchen überhaupt zu gehen, wiewohl eine be-

stimmte Entscheidung nicht möglich ist, wie Buch IV, 11 von uns

bemerkt wird. Den Schatzmeister der Ammouis erwähnen Suidas und

Photios in rajutat mit dem der Paralos zusammen. Ob Antiphanes

der Lamptrer, welcher auf dem Schiffe des Schiffherrn Philippos als
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"Was wir vom RIcbtersolde sagten, dafs fiir diese zur 186

Verwaltung gehörige Ausgabe eine eigene Kasse gebildet war,

erbält seine näbere Erläuterung durch die Betrachtung der

Kolakreten, über welche Ruhnkenius" Stellen der Alten ge-

sammelt hat, ohne über das Wesen dieser räthselhaften Be-

hörde Licht zu verbreiten. Schon der sonderbare Name*

beweiset, dafs sie aus entferntem Alterthum stammen : Kola-

kreten (>ijj},ciy.^£Tcci) heifsen sie als Sammler von Opferstiicken

(eigentlich y^Xctycs-ai) / ein Ausdruck, wonach sie Speise- IS7

meister gewesen sein müssen für gewisse öffentliche Mahl-

zeiten, womit übereinstimmt, was gleich hernach von ihnen

gesagt werden wird: sie nahmen ohne Zweifel zugleich die

Ehrengeschenke an, welche in den ältesten Zeiten die Könige,

dann die Archonten und Prytanen als Richter für die Rechts-

pflege erhielten, und verwalteten alles, was damals von Finanz-

wesen da sein konnte. Jener mythische Pyrandros, welchen

Kallisthenes'' als Schatzmeister {ruixiag rtjjv hYjj(.0Ttuji>) in die

Zeit des uralten Eleusinischen Krieges setzt, mag ebenfalls

Schatzmeister mitschifft (Demosth. g. Timoth. S. 1188, 20. S. 1189, 2),

des letzteren Privatschatzmeister war oder ein öffentlicher, ist mir un-

klar. Lbrigens zahlte der Staat auch unmittelbar an Trierarchen, nicht

durch Schatzmeister der Trieren, sondern durch die nach den Verhält-

nissen zunächst vorstehende Behörde, wie durch die Hellenotamien

(Beil. L Pryt. 9); ebenso zahlen die Amphiktyonen von Delos an

den Trierarchen selbst, nicht an einen Schatzmeister der Theoris

(Beil. VII, §. 5).

" Z. Tim. Plat. Lex. S. 171.

* Von x-jjXy], einem vorzüglichen Stücke des Opferthieres, welches

als gesetzlicher Anlheil des Priesters oder der Priesterin unter den

fapwcrui/oic aufgeführt zu werden pflegt, wie das ^spfj.a, womit der Schol.

Aristoj)h. und daraus Suidas in der Stelle über xwXaxperat die xwXaf

gut verbinden.

* Wie Timäos S. l7l und Photios schreiben, der Abstammung

nach. Vergl. Schol. Aristoph. Wesp. 693. und daraus Suidas im zwei-

ten Artikel.

'' *Ev TptTw TÖ3v QpaxiKSv in den angeblich Plutarchischen Paral-

lelen Cap. 31.
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nur ein Kolakrete des Königs sollen gewesen sein, wenn er

nicht, wohin der Name desselben und die Erzählung selber

weiset, blofs als Getreidebeamter zu fassen ist; und wenn wir

in Kyzikos ein von dem Namen der Kolakreten abgeleitetes

Zeitwort finden, womit die Amtsführung einer Behörde be-

zeichnet wird," so erhellt, dafs sie schon mit der alten Nelei-

schen Kolonie nach Milet, von dort nach Kyzikos kamen, wie

die Munychische Artemis und die Namen der vier alten Atti-

schen Stämme: obwohl im Laufe der Zeiten sich ihr Geschäft-

kreis zu Kyzikos verändert oder beschränkt haben wird. Solon

liefs die Kolakreten bestehen, wie sovieles andere; Kleisthe-

nes setzte statt ihrer die Apodekten;* sie waren nun nicht

mehr Einnehmer der Abgaben, sondern bekamen einen andern

Geschäflkreis. Aber welchen? Nach dem grofsen Etymolo-

glkon*" waren sie Schatzmeister von Geldern und ordneten

das Trierarchenwesen: dieses konnte nur vor Kleisthenes sein,

wo sie alle Leistungen der Bürger, und folglich auch das

Seewesen In Aufsicht haben mochten; und allerdings stimmt

" Ot^s exw'X.faJxpsTvjcrav, C. I. Gr. N. 3660 mit der Anm.
* Androtion bei Harpokration in dno^sxTOii.

' S. S2S^ \h: KoXaxp'.tai, ol rdv dpyvplwv rafiiaLy ot to Tptyjpap^etw

itarrov. Der Ausdruck tww dfyupiwv kommt in dieser Sache auch in

Lex. Seg. S. 275 vor. Ta dfyvpiu für Geld ist sogar Attisch; Pollüx hat

es ans Eupolis und Arislophanes angemerkt, und Arisloph. Vögel 600

steht Twi; dpyopiuiv fest. Da es auch rafXLaq giebt, die andere Sachen

als Geld verwalten und verwahren, so ist der Ausdruck ganz ange-

messen; er wird überdies durch das Wort dpyvpoTUuiaQ (s. zu C. I. Gr.

N. 35A, desgleichen C. I. Gr. N. 2787. 2S17. 3773. 4500) gerechtfertigt.

Ohne alle Zweideutigkeit ist der Ausdruck des Hesychios: x'xiXaKpsTai,

dpyvp txol rafxiai, ovg tivsq oiovrai novov tou ^ixuotuov irpOLcraa-^ai.

Es ist daher ein seltsamer Einfall, jenes rwv dpyvpiwv der Glossen für

Twi' dpyvpzi(jov zu nehmen und die Kolakreten für Bergwerkschatzmei-

ster zu halten, deren Annahme überdies aus vielen Gründen unstatthaft

ist. Der Zusatz ot to rpivjpap^srv btuttou könnte zwar dahin leiten,

an die Bergwerksgelder zu denken, aus welchen unter Themistokles

die Schiffe gebaut wurden; aber TpiYipap)(^Bii> und vav; noieTa-^at. sind

sehr verschiedene Dinge.
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ilamit überein, dafs sie ehemals naiikrarlsche Gelder verwalteten,

wovon sogleich die Rede sein wird: von den spätem Zelten,

seit wir bestimmtere Nachrichten über die Trlerarchle haben,

Ist diese Behauptung ungereimt, und nirgends findet sich da-

von die geringste Spur. Ebenso wenig können sie nach

Klelsthenes Bewahrer helliger Gelder gewesen sein, wiewohl

sie Pollux" mit den Schatzmeistern der Göttin verwechselt.

Nur dafs sie Verwalter des Richtersoldes waren, ist gewifs,

nicht allein aus Stellen der Grammatiker,* sondern selbst aus ISS

dem Komiker Arlstophanes*" für die damalige Zelt; und diesen

verthellten sie wohl persönlich, als Unterbeamte des Vor-

stehers der Verwaltung. Aristophanes der Grammatiker be-

hauptet ausdrückllcb, was auch Hesychios anglebt, sie hätten

welter nichts als den Richtersold zu besorgen gehabt:'' ein

Zeugnlfs, welches unter allen das gröfste Gewicht hat. Ob

sie nach Euklid noch bestanden, wissen wir zwar nicht sicher;

doch sehe Ich keinen Grund dagegen: denn wenn in Olymp.

113, 4 der Richtersold für gewisse das Seewesen in Beziehung

auf den Schutz des Landes angehende Prozesse aus der Kasse

der Sclialzmeister der Göttin geliefert wurde, so beruht dies

auf einer besondern Verordnung, wodurch eine Ausnahme fest-

gesetzt wurde." Doch mögen solche Ausnahmen Ursache ge-

worden sein, dafs die Kolakreten mit den Schatzmeistern der

Göttin verwechselt worden sind. Wenn der armselige Gram-

matiker der Bibliothek von St. Germain, welchen Ruhnkenius

angeführt und Bekker herausgegeben hat,^ den Kolakreten die

" VllI, 97.

* Schol. Aristoph. Wesp. 693 und 723. Vögel 1540. Phot. und

das rhetorische Wörterbuch in der Engl. Ausgabe des Phot. S. 672.

Tim. a. a. O. Lex. Seg. S. 275. Hesych. Suid. in xwXaxperat, dieser

im zweiten Artikel aus Schol. Aristoph.

• In den angeführten Stellen.

'' Aristoph. Gramm, beim Schol. Aristoph. Vögel 1540. Hesych.

a. a. O.

' Seeurkunden XIV, S. 465. nebst den Bemerkungen S. 468 und

S. 210 f.

^ Lex. Seg. S. 190, 50. ol xpuTovvrsg ^ixuariHviv ^>]jutav.
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Gewalt über die richterliche Geldstrafe beilegt, so ist dies of-

fenbar ein Mifsverständnifs, welches darauf zu beruhen scheint,

dafs man sie, wie Pollux thut, mit den Schatzmeistern der Göt-

tin verwechselte und diesen das Recht zuschrieb, Strafauflagen

der Magistrate aufzuheben." Der Scholiast des Aristophanes*

rechnet noch die Besorgung der Mahlzeiten im Prylaneion zu

ihrem Geschäfte, eine so unbedeutende Sache, dafs Aristopha-

nes der Grammatiker sie wahrscheinlich nicht in Betracht zu

ziehen gut fand: und dieses Geschäft müssen sie allerdings

gehabt haben. Denn da sie eine aus der Zeit vor Kleisthenes

stammende Behörde sind, der Richtersold aber erst von Perikles

eingeführt wurde; so mufsten sie in dieser Zwischenzeit irgend

ein Geschäft verwalten, nämlich eben die Besorgung der Spei-

sungen im Prytaneion, ein Schatten ihres altern Amtes. Schon

der Name der Prytaneien als Gerichtsgelder beweiset, dafs

diese ehemals den Prytanen als Richtern im Prytaneion wie

ein Richtersold erlegt wurden, woraus Ihre Mahlzelten theil-

weise mochten bestritten werden; wie sich jene in Rücksicht

der Gerichtsbarkeit zu den Archonten verhalten haben mögen,

189 als letztere noch selbst richteten, geht uns hier nichts an: als

hernach der Richtersold eingeführt wurde, schien es eben defs-

halb sehr natürlich, ihnen dessen Auszahlung zu übergeben.

So findet sich eine vollkommene Einheit zwischen zwei Ge-

schäften, welche auf den ersten Anblick sehr verschiedenartig

scheinen; und schwerlich kann man bezweifeln, dafs sie beides

auch von dieser Zeit an neben einander besorgten, so lange

sie bestanden: wer es nachher besorgte, verlohnt nicht der

Mühe zu untersuchen. Schliefslich müssen wir noch beseiti-

gen, was der Scholiast zu den Vögeln beibringt, um die Im

Ganzen von uns angenommene Behauptung des Grammatikers

Aristophanes zu widerlegen. Androtion der Verfasser einer

Atthis hatte nämlich geschrieben, dafs nach einem Gesetze

die Kolakreten den Theoren gen Python aus den N«u;^?.i^^t«oiV

" S. oben Buch II, 3.

* Vogel 1540.
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Reisegeld und die Summen für allen übrigen Aufwand aus-

zahlen sollten: woraus die Überlieferung der Grammatiker ent-

standen scheint, sie hätten die Kasse für die Feste oder Götter

gehabt." Man wird in den Quellen vergeblich suchen, was die

^(xvy.}-Yi^tyul gewesen seien: mir ist klar, dafs die Gelder der

Naukrarien (eigentlich nach alter Sprache Nuvyoaoiy.cc) gemeint

sind: aber Ich glaube, dafs Androtion, wo er dieses Gesetz

anführte, von den Einrichtungen vor Kleisthenes sprach. Auf

diese Welse lassen sich der Grammatiker Arislophanes und

Androtion leicht vereinigen; und wir brauchen die Kolakre-

ten nach Kleisthenes nicht mehr als Schatzmeister heiliger

Gelder anzusehen; was zu allem übrigen durchaus nicht pas-

sen will.

7. Eine besondere Behörde bestand bis zu Ende des Pe-

loponneslschen Krieges für die Verwaltung der Tribute, die

Hellenotamien oder Schatzmeister der Hellenen, welche die

Verwaltung der Kasse zu Delos oder die Hellenotaniie ('EaA>j-

i'craiJLut)^ hatten, nachdem wegen Pausanias' Verrath nach der

Schlacht bei Platää (Olymp. 75, 2) Athen zur Hegemonie ge- 190

langt, und jene Kasse auf Betrieb des Aristides errichtet wor-

den war. Diese Stelle wurde gleich Anfangs ausschliefslich

mit Athenern besetzt: sie empfing den Tribut und legte Ihn

nieder in der Dellschen Schatzkammer, im Apolltempel, wo
die Zusammenkünfte der Bundesgenossen gehalten wurden."

Dafs sie fortwährend die Verwahrung dieser Gelder hatten,''

versteht sich von selbst. Sie wurden beibehalten, als die

" Schol. Aristoph. Vögel 1540. Wespen 693. Timäos, Lex. Seg.

und Phot. auch das rhetorische Wörterbuch in der Engl. Ausgabe des

Photios S. 672.

* Xenoph. v. Eink. 5, 5. w^enn nicht 'EXXvjvoTajuts/a? zu lesen.

' 'Thuk. I, 96. Nepos Aristid. 3. Plutarch Arislid. 24. Andokides

vom Frieden S. 107. welche Rede von den Alten als unächt ange-

zweifelt worden, aber offenbar von Andokides ist. Auch Antiphon

(de caede Herod. S. 739) erwähnt die Behörde, aber wir lernen dar-

aus nichts.

'' Schol. Thuk. a. a. O.

I. 16
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Kasse unter dem Vorwande gröfserer Sicherheit nach Athen

übertragen wurde: eine That, welche schon Aristides zwar

für ungerecht, aber nützlich erklärte, deren ganze Ungerech-

tigkeit aber erst durch Perikles' Verschwendung hervortrat."

Bis zur Anarchie kommen die Hellenotamien, besonders in

den Inschriften,* sehr häufig vor; nach der Anarchie findet

sich keine Spur derselben mehr; ganz sicher stellte die neue

Verfassung sie nicht wieder her, weil die Hegemonie und der

Bundesgenossen Zinsbarkeit aufgehört hatte: und bekam Athen

später auch wieder Tribute, so wurde doch diese Behörde

nicht für ihre Verwaltung wiederhergestellt.' Daher wissen

die Grammatiker von diesen Schatzmeistern beinahe nichts;

Harpokration sagt aus Aristoteles, sie seien eine Reglerung-

stelle in Athen gewesen, welche Geld verwaltete; der Ety-

molog, sie seien die Verwahrer der gemeinsamen Hellenischen

Gelder; Suidas'' giebt nur anderwärts her bekanntes; Pollux'

191 behauptet, sie hätten die Tribute eingesammelt, und die Ver-

fassung der zinspflichtigen Inseln in Obhut gehabt, da letzteres

vielmehr der Episkopen Sache war, ersteres insoweit unnöthig

* Plutaich Aristid. 25. Perikl. 12. Nepos a. a. O. Diodor XII, 38.

* Um die Häufigkeit ihrev Erwähnung vor ' der Anarchie in den

Inschriften einleuchtend zu machen, stelle ich die im Folgenden be-

nutzten Inschriften zusammen nebst einigen andern, die sonst nicht von

uns angeführt sind, weil sich daraus nichts Besonderes enlnehmen

läfst: 1) Beilage I. II. III. IV. V. X, l6. XVI, 1. 2) Inschrift aus Olymp.

88, 3 ff. welche ich in der Abhandlung über zwei Attische Rechnungs-

urkunden, Schriften d. Akad. vom J, 1S46 behandelt habe. 3) C. I Gr.

N. l48 und 1^9. 4) Nicht seltene Erwähnungen in den Tributlisten,

aufgezählt Beilage XX. allg. Bemerkungen Abschn. II. 5) Rangabe Antt.

Helh N. 259. S. 3^3 und N. 345. S. 389. Üssing Inscr. Gr. inedd.

N. 56. S. 52.

' iDer Hellenotamias, welcher nach den Leben der zehn Redner

(im Lykurg) in der Demokratie nach den Dreifsigen verbannt wurde,

war früher Hellenotamias gewesen. Der Hellenotamias C. L Gr. N.

1124 ist von anderer Art.

'^ Bd. I, S. 715. Küst.

' VIII, l4. Zonaras in 'EXXrji/OTajMtat, wo Iv ^r^ta zu schreiben,

verdient kaum Erwähnung.
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als die Tributpfllclulgen die Gelder in der Regel selbst ein-

lieferten, im Frühling zur Zeit der DIonysien In der Stadt,*

welche alljährlich gefeiert wurden: nur für aufserordentllche

Fälle wurden eigene Personen zur Eintreibung {zy,>.oyiiq) er-

nannt/ die von den Hellenotaniien verschieden waren. Am
richtigsten drückt sich Hesychlos aus, wenn er letztere die

Schatzmeister des eingelieferten Tributes bei den Athenern

nennt.'' Aber die meiste Auskunft über sie geben nicht we-

nige Inschriften aus den Zelten vor Euklid. Die Ernennungs-

art ist unbekannt: doch finde ich wahrscheinlich, dafs sie, wie

die Schatzmeister der Götter, aus den Pentakosiomedlmnen

durchs Loos besetzt wurden. Sie wechselten jährlich.'' Bar-

thelemy' weifs, dafs ihrer zehn waren, aus jedem Stamme

einer: ich habe diese Angabe nicht nur nirgends gefunden,

sondern kann sie ziemlich sicher widerlegen. In der ersten

Beilage (aus Olymp. 92, 3) werden nämlich schon ellf Helle-

notamlen genannt, Kalllmachos von Hagnus, Phrasitelldes von

Ikaria, Perikles von Cholargos, Dionyslos von Kydathenäon,

Thrason der Butade, Proxenos von Aphldna, Spudias von Phlya,

Anätlos von Sphettos, Phalanthos von Alopeke, Eupolis von

Aphldna, Kalllas von Euonymia: von welchen Kalllmachos,

Perikles und Anätlos aus dem einen Stamme Akamantis, die

beiden Aphldnäer aus demselben Stamme, vermuthllch aus der

Aiantis sind, zu welcher Aphldna in den frühesten Zelten ge-

hört zu haben scheint: ja noch mehr, Perikles und Anätlos

waren sogar In derselben Prytanle, in der sechsten, und die

Leiden Aphldnäer ebenfalls in derselben, in der siebenten,

Hellenotaniien. Man ist daher genöthlgt anzunehmen, dafs 192

° Schol. Äristoph. Acharn. 503. aus Eupolis, und zu 377 (bei

Dindorf in Klammern).

* Buch 11, 3.

* Ol Tou xopj^o|ji£i/ou <j)o'pou Trapc? 'AS'vjvaiot? Tctuiat. Einen schlech-

ten Artikel Lex. Seg. S. 188. (^ix, oi/oju.) übergehe ich.

'^ Daher der Ausdruck 'E'X.Xyji'OTajutatf tvoig in der Rechnungsurkunde

Abb. d. Akad. v. J. 1846. Z. 26.

' Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVIII, S. 34 1.

16
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auf die Stämme entweder keine Rücksicht genommen wurde,

was auch unnöthig war, da die Behörde ursprünglich nicht

auf einheimische Verwaltung ging, oder dafs aus jedem Stamme

mehre genommen wurden. Ersteres finde ich wahrscheinlicher,

und glaube, dafs Ihrer nur zehn waren, welche aber ihr Amt
nicht zu Anfang des Jahres, sondern nach den Panathenäen

gegen Ende der ersten Prytanie antraten: nimmt man dieses

an, so fallen zwei der genannten, Kallimachos und Phrasitelides,

von der Ellfzahl weg, und wir hätten in der Inschrift nur

neun, welche Amisgenossen waren, der Name des zehnten

aber wäre nicht auf uns gekommen. Dafs sie dennoch meist

aus verschiedenen Stämmen sind, wie mich die Untersuchung

auch anderer Urkunden gelehrt hat, Ist leicht zu erklären.

Noch schwieriger als Ihre Anzahl ist ihr Geschäftkreis zu

bestimmen. Als die Kasse noch In Delos war, mufsten sie

zugleich Apodekten und Schatzmeister sein; nachher scheinen

die Apodekten die Tribute im Ralhe abgenommen zu haben

und die Hellenolamlen blofs Vorsteher der daraus gebildeten

Kasse gewesen zu sein:" als jene in einen Zoll verwandelt

wurden, blieben sie wohl die Kassirer auch für diesen. Ge-

wisse Abzüge von den Tributen für eine heilige Kasse schei-

nen von Ihnen bezahlt worden und sie defshalb in den Listen

genannt zu sein. In welchen jene Abzüge verzeichnet sind.*

Sodann mufsten auf Ihre Kasse gewisse Ausgaben des Staates

angewiesen sein: zunächst diejenigen, wozu die Tribute ur-

sprünglich bestimmt waren, der Aufwand für gemeinschaftliche

Kriege und Bundesfeierlichkeiten ; aber später betrachteten die

Athener das Geld als ihr Elgenthum, und bestritten damit

Bauwerke und Kunstunternehmungen, Feste, Austheilungen

und Theoriken.^ Was die Hellenotamlen nicht brauchten,

wurde natürlich In den Schatz auf die Burg geliefert,'' wel-

cher meist aus den Tributen gebildet war; über diese Gelder,

" Vergl. Buch II, 4.

* S. Beilage XX. allg. Bemerkungen Abschn. II.
^

' Plutarch Aristid. 24. Perikl. 12.

'' Vergl. Beilage II. Ä. 6 f.



Buch IT, 7. 2i5

sobald sie abgeliefert waren, oder selbst vor der Abliefernng;

nach Athen, wenn sie schon zum Voraus für den Schatz an-

gewiesen waren, hatten nicht mehr sie, sondern die Schatz-

meister der Göttin auf der Burg die Aufsicht. Un» Einzel-

heiten anzuführen, so sehen wir, dafs sie aus ihrer Kasse zu

dem Propyläenbau an dessen Vorsteher zahlen;" dafs bei ihnen 193

befindliche Gelder um Olymp. 90 zur Tilgung der Staalschulden

angewiesen werden.* Dagegen werden ihnen in Olymp. 92, 3

Summen aus dem Schatze verabfolgt, um die VerpHeguiigs-

gelder für die Reiterei, die Diobelie und Kriegsgelder zu

zahlen ;'^ und zahlreiche Auszahlungen an sie zur Bestreitung

der Diobelie finden wir in der nächsten Zeit.'' Damals sclieint

nicht der Schatzmeister der Verwaltung die Reiterei im Frie-

den bezahlt zu haben, sondern die Hellenotamien: der Kriegs-

schatzmeister aber und die Vorsteher des Theorikon waren

noch nicht vorhanden, sondern erst nach der Aufhebung der

Hellenotamien eingesetzt, welche vorher alle Zahlungen fler

Art hatten. Aufser den berührten Fällen finden wir während

des Peloponnesischen Krieges noch oft, dafs ihnen von den

Schatzmeistern der Göttin Gelder ausgehändigt werden, vor-

züglich für die Kriegführung,' sogar auch Geräthe von edlem

Metall, offenbar zur Ver\'\ endung statt Geldes :-^ bisweilen ge-

schieht die Zahlung zugleich an sie und an Feldherrn; oft

wurde aber auch aus dem Schatze an die Heerführer unmit-

telbar gezahlt. Dafs den Hellenotamien der Schatz zahlt, ist

nicht auffallend; ihre Kasse mufs erschöpft gewesen sein, und

" Beilage XVI, 1. B.

* Beilage III, §. 3.

' Beilage I.

«^ C. I. Gr. N. 148. 149.

* Man veigl. in dieser Hinsicht noch Beilage II hier und da,

Beilage V. Inschrift aus Olymp. 88, 3 ff. (erstes und zweites Jahr, wo
sogar noch an die vorjährigen Hellenotamien gezahlt wird) bei Bang.

Antt. Hell. N. Il6. 117. von uns erklärt in den Abhh. der Akad. v.

J. 1846.

/ Beilage X, t6 (G. II. aus Muthmafsung, und D. II).
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der Schatz kam ihnen zu Hülfe, damit sie zahlen könnten,

was auf sie angewiesen war. Hieraus erklärt sich, warum in

manchen Rechnungen Zahlungen an sie für gewisse Bedürf-

nisse vorkommen, wovon in andern nichts erwähnt ist. Gleich-

falls zur Deckung des Mangelnden wird ihnen Gold aus helligen

Geldern geliehen, um an die Athlolheten zu zahlen." Hier-

nach müssen sie sehr viel zu bestreiten gehabt haben, und

ihre Geschäfte nicht unbedeutend gewesen sein. Um diese

leichter zu versehen, theilten sie dieselben unter einander:*

auch hatten sie zu Gehülfen Beisitzer (ttu^sS^oi)/ welche mit

ihnen die Geschäfte besorgten.

Sowie nach Euklid keine Hellenotamlen mehr vorkommen,

so finden wir vor demselben keinen Kriegszahlmeister noch

Theorlkenvorsteher: jene hatten aber alle Geschäfte, welche

später diesen gehörten, und wir sind daher berechtigt anzu-

nehmen, dafs durch die Euklidische Verfassung an die Stelle

der Hellenotamlen zwei neue Stellen, das Kriegszahlmeister-

amt und die Theorlkenbehörde, gesetzt wurden. Der Krlegs-

194 Zahlmeister (jaiMag T-^ccTiuortyMv) wird nur selten angeführt:

der Verfasser des Lebens der zehn Redner'' bemerkt, Kallias

Habron's Sohn von Bäte, Lykurg's Schwager, habe unter dem

Archon Chärondas (Olymp. 110, 3) dieses Amt verwaltet; und

in einer späteren Inschrift, wahrscheinlich nach Olymp. 123,

erkennt man noch eine Erwähnung derselben Behörde." Ver-

muthllch war die Stelle nur In Kriegszeiten besetzt, und wurde

aufgehoben, wenn keine bewaffnete Macht mehr in Thätigkeit

war. Der Kriegschatz selbst wurde, etwanige Tribute abge-

" Beilage II. D.

* AVie besonders Beilage I. IL und C. I. Gr. N. l48 beweisen.

'' Beilage I. Pryt. 6. Beilage II hier und da, C. I. Gr. N. l48. l49.

'' Leben des Lykurg, nach Salmasius' Verbesserung: denn gewöhn-

lich wird er KaXaioc genannt. KAAAIOT und KAAAIOT haben fast

dieselben Züge. Lber die Person s. zu den Seeurkunden S. 240.

' Ephem. archaeoL N. ^i9 , wo so zu ergänzen: sig ,^i T>]y aiva-

)/pa<j)y]||[j; xat Tyjv avaS-jJEcrii' xr^q CTr\hf\(; {xeptcruL xov ta\iiav\\ [twi/ crpa-

Tt^wTixww xai Touf Inl ttJ" ^loixrjcrat to y6J|[^vojLt£vov avaXw^Jpa.
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rechnet, aus zwei Quellen gebildet, welche jedoch beule sehr

unsicher waren. Nach alten Gesetzen" war der Überschuls

der Verwaltung In Kriegszeiten bestimmt für das Heer (ju

TTSQiouTa yoYiixa-cc ~Y,g Sioi^YiTsujg slucci Trourtijj-iy.a): aber das

Volk hatte den V\'^ahnslnn, jederzeit den Überschufs als Theo-

rlka angesehen wissen zu wollen; ja der Volkschmeichler

Eubulos setzte sogar den Vorschlag durch, wer wieder darauf

antrage, die Theorika in Kriegsgelder zu verwandeln, solle

den Tod erleiden. Dieses Gesetz, welches die Kriegführung

lähmte, wurde von den Wohlgesinnten häufig angegriffen:

Demosthenes machte darauf aufmerksam, dafs die Athener viel

Kriegsgelder hätten, aber dieselben an den Festen vergeudeten:

Apollodor verfiel In eine Geldstrafe von fünfzehn Talenten,

als er die Verwendung des Überschusses für den Krieg vor-

geschlagen und für den Augenblick durchgesetzt hatte: ^ und

wiewohl Eubulos selbst wiederum den Vorschlag that, die

Theorika In Kriegsgelder zu verwandeln," und nach Phllocho-

ros'' auf Demosthenes' Betrieb Olymp. 110, 2 alle Staatsgelder lyj

für den Krieg bestimmt wurden, so konnten doch verrätherlsche

oder leichtfertige Staatsmänner der Kriegskasse die bedeutend-

sten Summen entziehen. Indem sie dem Volke eine Geldspende

anboten: wovon Demades das scheufsllchste Beispiel lieferte.

Aufserdem war für den Kriegschatz die aufserordentllche Ver-

mögensteuer {slgcpo^cc) bestimmt;' aber da diese ungern be-

willigt wurde, so war die Kasse gewöhnlich leer. Übrigens

waren viele höhere und untergeordnete Stellen für die Be-

wahrung und Auszahlung der Kriegsgelder erforderlich. Nicht

alle Feldherrn, wenigstens In Demosthenes' Zelt, vermuthlich

" Rede g. Neära S. 1346. 1347. Liban. Einl. z. Olynth. I. vergl.

Demoslh. Olynth. I, S. l4, 19. und Olynth. IIl. (zum Beispiel S. 31).

Harpokr. in ^swpixä und daraus Suid. und Etyiu. Vergl. Rulmk. Hist.

crit. Or. S. l46. Bd. Vlll. d. Reisk. Redner.

* Rede g. Neära S. 1346, 19.

* Demosth. mpl irapanps<rß. S. 434, 24.

'' Fragm. S. 76.

' Demosth. g. Poiykl. S. 1209 oben, und üfler.
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aber auch schon früher, waren wirkliche Befehlshaber der

Truppen oder Orte, sondern nur die Feldherrn des Fufsvolks

und der Reiterei jedes Heeres (a-TourY,ycg 6 im tmv ottawu oder

oTT/.iT'Xi'y und S7TI T'Slu iTtTTiMt'), uud clllche In gewissen Zelten

für besondere Ortllchkelten ernannte (arTaa-Y,yog o im reu Tisi-

^uiUj" i-TTi TYiU Mo'ji'vyjuu nca ru vsuiaia Hsyjiooroi'YjiMuog ^^ o

im TYiU yjj)^ciii ty/U TtKoaXtctv, o im rYJg y^Moag);"^ andere waren

für die Kriegsverwaltung bestimmt, namentlich für die Sym-

morlen der TrIerarchIe,(Tronrryj'yo^' o iiri rag crv}x}A.02iccg Y,zY,ixivog):'*

einer hatte, wenn nicht Quellen und Auslegung täuschen, als

Feldherr der Verwaltung {crroarY^yog o int Bioty,Y,Tsoüg) thells

Anthell an der Gerichtsbarkelt und andere Geschäfte, theils

die Auszahlung des Truppensoldes,' wozu er seinen Schatz-

meister haben nuifste. Unter den Vorschlägen zu Rüstungen

verlangt Demosthenes^ namentlich, dafs man Schatzmeister und

öffentliche Diener (^j^/zoo-Zcu?) bestellen müsse für die Bewahrung

' Inschrift bei Rofs, Hellenika I, S. 68.

* Dinarch g. Philokl. S. 92.

' S. zu den Seeurkunden S. 527. wo zu schreiben N. 178. 179

(statt 177. 178).

•^ Seeurkunde XIV. a. 215. vergl. die einleitende Abhandlung S. 210.

' In dem Beschlufs bei Demosth. v. d. Krone S. 238, 12 steht näm-

lich in Bezug auf eine Art von Kriegsgericht: wspt ^s tou d^wdrov

iitiHpivbTt/) in\ Twi/ oTtkuiv arparriyog xat o snl tyIq ^loixvjcrewg xat o ypafji-

fxuTBv; rr^q ßovXv]i. Ich verstelle also aus dem Vorhergehenden crrpaT»j-

•yoq Inl t>5? ^iolx. denn was der Vorsteher der Verwaltung mit einer

solchen Untersuchung zu thun haben sollte, ist schwer einzusehen; der

Schreiber des Rathes dagegen ist nicht unpassend dabei. Ebendas.

S. 265, 8 ist Itti twv ottXwv als Truppenanfiihrer genannt, und gleich

hernach Philon o Itti t^? §lo^x/]o•ewc, der um Truppensold auszuzahlen

halte ausschiffen sollen; sowie o litl tui> otcXwv Feldherr ist, so scheint

auch Im t^? ^iolk. Feldherr zu sein, da zumal auch hier der Vor-

steher der Verwaltung nicht an seinem Orte ist. Indessen stehen beide

Stellen in verdächtigen Volksbeschlüssen.

^ Bede über den Chersones S. 101, l4. Hieraus ist die ganze

Stelle in die vierte Philippische Rede (S. 137) übertragen, deren Un-

ächtheit schon Valckenaer Aum. zu seiner Rede de Philipp. Mac. S. 251.

und Wolf z. Lept. Prolegg. S. LX. erkannt haben.
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der KrlegsgelJer, über ihre Verwaltung so genau als möglich

wachen, und von den Angestellten, nicht von dem Feldherrn

Rechenschaft darüber fordern müsse. Manche in den Schrift-

stellern vorkommende Schatzmeister der Feldherrn scheinen

jedoch nur Privatkassirer derselben, und nicht im Dienste des

Staates gewesen zu sein, wie Philokrates des Ergokles, und

Antimachos des Timotheos, der diesem alles verwaltete und sich 196

auch einen Schreiber hielt." Desgleichen hatten die Trierarchen

Schatzmeister.^

Durch das Theorikon (ro Bsuöoty.ov , ra Srs'jo^iy.a oder

S's'xoty.cc y^^Yiixurci) j die verderblichste Ausgeburt des Periklei-

schen Zeitalters, entstand in einem kleinen Freistaate eine

Verschwendung, welche verhältnifsm'äfslg nicht geringer war

als an den üppigsten Höfen, und grofse Summen verschlang,

während die Kriege aus Geldmangel verloren gingen. Man

versteht darunter die Gelder, welche zur Feier der Feste und

Spiele dem Volke ausgetheilt wurden," thells um den Bürgern

das Eintrittsgeld in das Schauspiel zu erstatten, theils zur Berei-

tung einer bessern Mahlzeit; zum Theil wurden sie auf Opfer

verwandt,'' womit eine öffentliche Speisung verbunden war.

Der Natur der Sache nach war dazu der Überschufs der Verwal-

tung bestimmt; aber in den altern Zeiten wurde daneben noch

der Schatz bedacht: später konnte um so weniger etwas in den

Schatz kommen, da nicht einmal die Kriegskasse den Überschufs

erhielt. Die Vorsteher des Theorikon heifsen nicht Schatz-

meister, aber sie haben offenbar doch eine Kasse: sie gehören

zu den Regierungstellen, und zwar den angesehenen, von der

" Lysias g. Philokr. S. 829. Demostli. g. Timotli. S. 1186, 17.

S. 1187, 10.

* S. Buch II, 6. Welcher Schatzmeister unter dem zu verstehen,

welcher dem Trierarchen, der sein Schiff zuerst fertig ausgerüstet

stellte, den Kranz gab (Demosth. v. der trierarch. Krone S. 1228, 5),

ist unklar; man kann an verschiedene denken. Den Kriegschatzmeister

darunter zu verstehen ist gewifs bedenklich.

' PoUux VIII, 113. Harpokr. Suid. Hesych. Etyöi. Ammonios.
'' Dcmoslh. V. d. Krone S. 226, 22. vergl. unten Cap. 13.
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Volksversammlung durch Chelrotonie erwählten." Ihr Amt
197 scheint jährig gewesen zu sein/ Ihre Zahl wird nirgends

bestimmt; vermuthllch waren es aber zehn, aus jedem Stamme

einer, was bei einer so weitgreifenden Stelle schwerlich an-

ders sein konnte.'" Ihre Benennung ist schwankend {cco%y, ini

TW iJ'ZfJJQlHU), im TW r^SMOlHM OüU, Ol &7TI 70 •^SUOOffiQV HSy^SlZOTCl'Y^-

IXiVOlj STTl TMU <TSUJ01HMU TSrayiJ.iUOg, iTtl TOV •^SCfJOiyOV tiUTUTTU'^Zl'^f

S's'jüoiy,Yj o:oyY,, ao'yjjov tiZu ^-swDiHMVy ol irrt ro ^SMoiy.ou v^ov^f/si'Oj).

Zu dem ursprünglichen Geschäftkreise der Vorsteher des Theo-

rlkon kam, als Eubulos von Anaphlystos diese Würde beklei-

dete und sich des Volkes Zutrauen in hohem Grade erworben

hatte, ein grofser Theil der übrigen Verwaltung, namentlich die

" Aesch. g. Ktesiph. S. 4l6. 4 18. Die Zeit ihrer Ernennung suchte

Petitus Att. Ges. III, 2, 35 zu bestimmen; die Grundlagen seines Schlus-

ses sind aber unsicher, und ich übergehe daher diesen Punkt. Doch

mufs das Amtsjahr der Vorsteher nicht mit dem bürgerlichen gestimmt

haben; sonst könnte Aeschines g. Ktesiph. S. 4l6 nicht soviel Um-

stände machen, um zu beweisen, dafs Demosthenes noch Theoriken-

vorsteher war, als Ktesiphon ihn bekränzen lassen wollte.

* Die Art wie Aeschines g. Ktesiph. S. 4l6 von der Ernennung

des Demosthenes zum Theorikeuvorsteher spricht, führt mit Wahr-

scheinlichkeit dahin. Aeschines will angeben lassen, an welchem Tage

welches Archontenjahres Demosthenes zum Theorikeuvorsteher ernannt

worden, um zu zeigen, dafs dieser zur Zeit, da Ktesiphon das Be-

kränzungsdecret für ihn schrieb, noch Theorikeuvorsteher gewesen.

Wäre die Stelle nicht einjährig, sondern etwa vierjährig, so würde

Aeschines nicht sagen, es solle angegeben werden, inl Tivog ap^ovroQ

er gewählt worden sei, sondern es würde wohl davon die Rede sein,

äno Tivoi apx_ovroi; [x^XP'' '^^'*'°^ ^®^^ ^^^ gesetzlich gereicht habe.

* Die Behauptung, die Theorikenbehörde sei eine einzige Person

gewesen, ist mit den Stellen der Alten nicht vereinbar; vollends die

Behauptung, diese eine Person sei der Vorsteher der Verwaltung ge-

wesen, widerspricht allen Verhältnissen, und widerlegt sich aus dem

Ganzen unserer Darstellung von selbst, zu allernächst aus der zuletzt

angeführten Stelle des Aeschines. Vergl. hierüber noch Westermanu

Zeitschrift f. Alt. Wiss. 1837. N. 36.

'' Aesch. a. a. O. Demosth. v. d. Krone S. 264, 10. S. 243, 27.

S. 266, 22. Lex. Seg. S. 264. Suid. Etym. Pollux VIII, 99.
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Controle der öffentlichen Einkünfte, das Amt der Apodekten,

das ^Ve^ftamt, der Bau des Zeughauses, der Strafsen, letzterer

vielleicht zum Thell defshalb, weil dieses mit den Pompauf-

zügen zusammenhing, und beinahe die ganze übrige Verwal-

tung, wie Aeschines vielleicht etwas übertreibend behauptet.

"

Als Vorsteher des Theorikon scheint Eubulos den Schiffbau

besorgt zu haben/ Auch die Zuziehung dieser Behörde zu

den Verkäufen der Poleten'^ bezieht man am natürlichsten auf

diese Zeit. Demosthenes war um die Zeit der Schlacht bei

Chäronea gleichzeitig Theorikenbeamter und Vorsteher des

Mauernbaues, aber letzteres nicht in seiner Eigenschaft als

Theorikenvorsteher, sondern durch besondere Wahl.'' Der

Umfang der ThÜtigkeit der Theorikenbehörde in einer so

schlechten Zelt kann niemanden befremden. Das Theorikon

befördert den Privatvortheil der Bürger; die Volksversammlung

beschlofs daher diejenigen mit einem bedeutenden Einflufs

auszurüsten, welche den Beutel jedes Einzelnen auf gemeine

Kosten füllen konnten und wollten. Das Athenische Volk Ist

ein Tyrann, und die Theorikenkasse sein Privatschatz: will

ein Tyrann einen Privatschatz haben, der immer gefüllt sein

soll, um daraus seine Lüste zu befriedigen, so wird er wohl

daran thun, die Vorsteher desselben mit einer grofsen Macht 198

zu bekleiden, um den Verwaltungszweigen nur soviel aus

den Staatseinkünften zukommen zu lassen, als ohne Nachthell

des Privatschatzes möglich ist. Jene ochlokratische Einrich-

tung wurde zwischen Olymp. 110, 2 und 112, 3 wieder auf-

gehoben.'

8. Bei diesen Behörden mufste viel geschrieben, Aus-

gabe und Einnahme eingetragen, über alles die Anweisung,

auf welche bezahlt wurde, nebst den Quittungen über die

Zahlung aufgezeichnet, endlich die Abrechnung abgefafst werden.

" Aesch. a. a. O. S. 4l7 ff.

* Dinarch g. Demosth. S. 66.

' Buch 11, 3.

** Aeschines und Demosthenes vom Kranze.

' Petit. Att. Ges. III, 2, 36.
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Alles dieses war das Werk der Schreiber und Unterschreiber

(y^uixuccriig und CTToyoaixfxurcHg), So hatten die Schatzmeister

der heiligen Gelder, die Hellenotamien, die Amphiktyonen von

Delos, die verschie«lenen Vorsteher der öffentlichen Werke,

überhaupt ziemlich jede Behörde ihren Schreiber i" so selbst

untergeordnete oder Pnvatkassirer, wie von Antimachos Ti-

motheos' Schatzmeister eben bemerkt worden. Diese beim

^Rechnungswesen angestellten Bürger waren geringe Leute;

l Idoch datlren die Behörden sehr häufig entweder nach ihnen

'

/ allein, oder doch mit Zusetzung derselben. Aber auch öffent-

liche Sklaven (JSy.jxotioi), welche der Staat hatte lernen lassen,

wurden gebraucht, und theils zur Rechnungsführung gegeben,

wie den Feldherrn und Kassirern im Kriege,* theils als Ge-

199 genschrelber («i'r<7^«(/)£??, contrarotulatores), wie bei den Schatz-

meistern der heiligen Gelder und bei den Kriegsteuern eine Con-

trole stattgefunden zu haben scheint, obgleich Demosthenes

meint, bei letztern controlire schon jeder Bezahlende selbst.
'^

Ein amtlicher Schreiber einer Staatsbehörde (uayr,) Ist niemals

ein Sklave; wenn der Schreiber Nikomachos von Lyslas'' ein

öffentlicher Sklave {^Y,fj.oTiog) genannt wird, so gehört dieses

nicht hierher: er war erstlich nur Copist oder Unterschreiber;

und jenen Namen giebt ihm der Redner nur aus gewöhnlicher

Parteilichkeit und rücksichtlich seines Vaters, da er selber bei

den Phratoren eingeschrieben, folglich Bürger v>ar. Zur Con-

trole zogen aber die Athener die öffentlichen Sklaven sogar

vor, weil diese In der Untersuchung ohne Weiteres auf die

Folter gebucht werden konnten, die Folter aber als das sicherste

Mittel die Wahrheit zu erforschen angesehen wurde. *" Ein

^
" Beispiele hiervon geben die Inschriften, schon die in die Bei-

lagen anfgenommenen, in grofscr Anzahl.

* Demosth. v. Cherson. S. 101, l4. und daraus Philipp. IV, S. 137.

Ulpian z. Demosth. Olynth. II.

' Demosth. g. Androt. S. 6l5, 12 ff. Lex. Seg. S. 197.

•^ G. Nikom. S. 842. vergl. S. 836. 837.

' Demosth. g. Aphob. v|/6u5o,u. S. 846. S. 846, 7. S. 848, 8. S.

856, 20. Dafs mau der Aussage der Sklaven auf der Folter mehr
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eines Verbrechens angeschuldigter Bürger konnte der Unter-

suchung halber nur dann auf die Folter gebracht werden, wenn

zuvor ,,der Volksbeschlufs unter Skamandrios (-0 i~] ^y.ajjxtv-

S^tov sl/YiLpiTixay aufgehoben worden, der dieses verbot." Sagt

Lysias von Theodotos, einem verbnhlten Platäischen Knaben,

er habe auf die Folter gebracht werden können,* so ist an-

zunehmen, er sei nicht Bürger gewesen, obwohl die meisten

Platäer Bürger waren und Eingebürgerte sogar Platäer ge-

nannt wurden. Er war aber auf jeden Fall ein Freier; es

mufs also möglich gewesen sein Freie zur Folter zu bringen,

die nicht Bürger waren, was auch aus andern Stellen erhellt:
'^

gewifs war es jedoch nicht so leicht wie bei Sklaven.

Aufser jenen ganz untergeordneten Gegenschreibern gab

es bedeutendere, welche zum Theil mit den Schreibern ver-

wechselt worden. Die Betrachtung derselben ist für unsern 200

Zweck nothwendig, und wegen ihrer mufs auch von den

ersten Schreibern des Attischen Staates gehandelt werden,

über welche es schvs'er hält ins Klare zu kommen.'' Sui-

Gewicht beimafs als dem eidlichen Zeugnifs der Freien, zeigt noch

besonders Hudtvvalcker v. d. Diät. S. .51.

" Andok. v. d. Myst. S. 22.

* Apol. g. Simon S. 153. Vergl. Meier und Schümann Att. Pro-

cefs S. 686.

" Lysias g. Agorat. S. 46 1 f. Antiphon v. Herodes' Ermordung

S. 729, was freilich auf eine in Mytilene vorgekommene Sache sich

bezieht; aber das Lesbische Recht dürfte in dieser Beziehung schwer-

lich vom Attischen verschieden gewesen sein. Das Foltern des Wei-
bes bei Antijdion xaTny. ^apa. S. 6 1.5 kann nicht mit Sicherheit hierher

gezogen werden, da weder klar ist, dafs sie eine Freie war, noch ob

die Folter zur Untersuchung gedient halte oder Theil der Strafe war.

Die Folter als Strafe gehört nicht zu dieser Betrachtung: ich be-

merke nur, dafs in dem Falle bei Demosthenes v. d. Krone S. 271 die

Folter mir "i'lieil der Strafe scheint.

'' Einige Sammlungen über die Schreiber geben aufser Valesius

zu Harpokr. Meursius Lect. Att. VI, 25. Petilus Alt. Ges. III, 2, 28,

Barthelemy Schriften d. Akad. der Inschr. Bd. XLVIII, S. 345. Im
C. I. Gr. habe ich hier und da von den Schreibern gesprochen; über

dunkle Punkte habe ich mich dort schwankend ausgedrückt und über-
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das" glebt drei Schreiber an, welche eben die ersten Staat-

schreiber sind. Diese bestimmt Pollux* genauer dahin: einer,

der Schreiber nach der Prytanle {y^a^xixurzvg o aaru Tr^'jraucluv),

wird vom Ralhe durchs Loos ernannt, um Schrlflen und Volks-

beschlüsse zu bewahren, offenbar der, von welchem nach Har-

pokratlon" Aristoteles ausführlich gehandelt hatte; der andere

wird vom Ralhe durch Chelrotonle erw'ählt, für die Gesetze;

ein dritter vom Volke erwählter liest dem Rathe und Volke

vor. Es kommt darauf an, die In Schriftstellern und Insclirlften

vorkommenden Schreiber auf die bezeichneten zurückzuführen.

dies in Kleinigkeiten geirrt (namentlich zu N. 81. 107. 124. 190. und

dazu Add. Bd. 1, S. 907): aber auch nach den Verbesserungen, die ich

im Folgenden stillschweigend gemacht habe, ist noch nicht völliges

Licht in die Sache gekommen.
" Said. xXvipuToi ^e (ypauuaTsij) »jo-av rov dpi^nov Tpetg j/ca^ovraq

xa, ^riuQC-ia. ou^svo? 5e Yicrav xvpioL aXV yj tou ypu^tiv xai avayvwvui.

Das erste, x^v^poorot, ist in dieser Aligemeinheit wenigstens für die

altern Zeiten falsch.

^ VllI, 9S. ypaufianv; o xaru npvravBiav, xXyjpuB-slf vno tj^? ßou-

X^C Inl TW Ta ypdufxaTa <^vXa.TT£iv xal ra »|/^ ! tcrpara xal tTspof enl Touff

vojXQvq unro tJJ? ßouXI]^ ^sipoTovovjj.svog. o S"5 vno tou Syjfxou atps^ug

ypufiKiutivg dvayivojaxsi Tw ^»juw xal tvj ßovXr}. Vergl, namentlich über

den dritten Suidas in ypajUjuareus: vitavt-yivuiaxe §e t^ ßovkrj xal tw §y]uw

Ta itpariouBva, was blols auf diesen bezogen werden kann. Ähnlich

Lex. Seg. S. 185, li
' rpaujuaTeu?, AyjuotrS'suy]? vnsp KTy]crt:}3Wi.To;. o ypafXfJLUTBv; ttw? t8

xaS-tcTöTo xal TL enpuTTsVy wg twv ypa|uiuaTwv t Icti nvpiog xal Ta 4'i1-

(j)tVuaTa Ta yBvoueva 4u\aTT£t xat Ta aXka izavtx ai/Tij/pa^^STai xat itapa-

xd^Y\Tai tTi ßouTfJ^, ^s^yJXwxsv 'ApioTOTs>.r)C h 'AS-yjvatwv TroXtTst'a. Dieser

Artikel bezieht sich zwar auf den in dem BeschUifs bei Demosth. v.

d. Krone S. 238, l4 vorkommenden ypajuuaTsu^ t^; ßou7,.)J?; dies ist

jedoch kein Grund den Artikel nicht von dem nach Pollux für jede

Prytanie ernannten zu verstehen. Anffallend ist, dafs Harpokration

sagt: xai Ta akXa ndvTa dvTiypd'^eTai xal TzapaxaBr,Tai r^ ßouX^. Dies

pafst vielmehr nur auf den a'vTi)'pa4)suc, von welchem Pollux VIII, 98

sagt: xat nuvTa dvrsypd^STO napaxa^T^a.ivog rri ßovXri: Valesius zu Har-

pokr. erkennt daher in jenen Worten richtig eine Verwechselung mit

dem Gegenschreiber, wogegen Kühn's Einwendungen (zu Pollux VIII, 98)

nichts bedeuten.
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Der erste kann, aiuli abgesehen von der amtlichen Benennung,

als Prytanienschrelber bezeichnet werden; er wecbselt mit

jeder Prytanle, und Ist derjenige, welcher In den Beschlüssen

vor Euklid, und sehr häutig auch später, nach der Angabe des

die Prvtanle führenden Stammes als Schreiber angegeben wird,

in den Beschlüssen nach Euklid öfter mit der bestimmten Be-

zeichnung, dafs er der Schreiber dieser Prytanle sei; nach

diesem Schreiber der ersten Prytanle wird In altern Zelten

das Jahr mit oder ohne den 'Archon bezeichnet (Itt« r^<? ßov-

Xv^c, •(} Ss7ua TTO'jjTOQ iyDajj.jjLUTS'js)." Natürlich loosten um die

Stelle nur die, welche dazu geneigt waren; und es konnte

einer und derselbe In demselben Jahre, wenn er sich öfter mel-

dete. In mehren Prytanlen zu der Stelle gelangen, wie Lyslstra-

tos von Päania unter dem Archon Diotimos Schreiber der

siebenten und der zwölften Prytanle war, der Antlochls und

der Pandlonis. * Er Ist ein Senator; In den meisten Fällen, die

uns vorliegen, nicht Prytane; doch konnte auch ein Prytane

dafür loosen, und In etlichen Fällen Ist er einer der Pryta-

nen." Er erscheint unter dem Namen y^awMXTsvQ o y.ara rrav-

Tcwsiciv In einem Gesetze des TImokrates bei Demosthenes,''

wenn es ganz acht Ist, vor Olymp. 106, 4. und hat danach

die VerpHichtung, das Erkenntnlfs des Rathes In einer Elsan-

gelie den Thesmolheten zuzustellen. In späten Inschriften,'

nach Traian, kommt er mit demselben Namen oder auch mit

der Benennung o nsoi ro ßrjxa unter den Aisiten vor, natürlich

" S. zu Beil. I. und III; andere zahlreiche Beispiele übergehe ich.

* Meier Int. B. der Ä. L. Z. 1836. N. 4.3. nach den Beschlüssen

für Spartokos und für Audoleon.

* In dem Decret für Audoleon; im C. I. Gr. N. 124; in dem Be-

eret gegen Antiphon im Leben der zehn Redner S. 225 (nach der Com-

bination, welche ich C. I. Gr. Bd. I, S. 907 gemacht habe). Meine

früheren Bedenken gegen die beiden letztern Fälle sind dem ersten

gemäfs nicht mehr zulässig.

•^ G. Timokr. S. 720, 22.

' S. zu C. 1. Gr. N. 190. Zu den dort benutzten Inschriften ist

aufser N. 196. b in den Addendis jetzt noch ein Bruchstück bei Rofs

V. d. Demen N. 11 zuzufügen.
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nur für die Prytanie seiner Amtsführung und falls er niclit

Prytane ist: denn Aislten sind Parasiten der Prytanen. Aus

der Zwischenzelt finden wir zahlreiche Inschriften, In welchen

dem Schreiber nach der Prytanie die Bekanntmachung der

Volksbeschlüsse durch Aufstellung von Tafeln aufgetragen wird;

soweit diese Urkunden sichere Kennzeichen der Zelt tragen,

ist die älteste die Inschrift vom Mauernbau" unter der Ver-

waltung des Habron, des Sohnes des Lykurg, welche Urkunde,

w^enn Habron nur den Namen zur Verwaltung hergab, eigent-

lich aber Lykurg sie führte, nicht unter Olymp. 113 herab-

gerückt werden kann; alle andern sind erweislich später als

Olymp. 114, zum Thell aus der Zelt der zwölf Stämme, na-

mentlich aus Olymp. 123, um Olymp. 127 und bis ins erste

Jahrhundert vor Chr. herab, oder sie können später als

Olymp. 114 seln.'^ Dagegen kommt der Name y^ufxixuTsvg

TY,g ßo'jXY,g früher als der Name yoccßixccrsvg y.aTa Tr^v-avziccv

vor; wir finden ihn schon vor Euklid in einem Beschlufs, ohne

dafs jedoch das Geschäft klar wäre, welches dem damit be-

zeichneten obliegt;" aber das Geschäft, für Aufschreibung oder

Bekanntmachung der Beschlüsse zu sorgen, wird schon vor

Euklid dem youwxurzvg TYJg ßovXr,g aufgetragen,*' und demnächst

" S. bei Müller de munimm. Ath. S. 3'i. Z. 31.

* C. I. Gr. N. 107 (aus Olymp. 12.3), Ephem. arcliaeol. N. 4l

(Ciarisse Inscr. Gr. Par. N. 1, ebenfalls aus Olymp. 123), Eph. archaeol.

N. 1. Z. 42 (Ciarisse Inscr. Gr. tres N. 2, aus der Zeit des Chremo-

nides um Olymp. 127), C. I. Gr. N. 112 und 113 (aus der Zeit der

zwölf Stämme), Ephem. archaeol. N. 334 (aus der Zeit, da mehre
Vorsteher der Verwaltung waren), Ephem. archaeol. N. 86 (Rofs De-

men ?^. 13, nicht älter als das erste Jahrh. vor Chr.); ferner die In-

schriften bei Davidüff, Reisen Bd. IL Anhang N. 47. Ephem. archaeol.

N. 95. 187. 209. 357. 4 19. 950. und das oben Buch II, 6 angeführte

Bruchstück eines Volksbeschlusses, welches ungedruckt scheint. C. I. Gr.

N. 125 ist der yp. xazd npvravsLav zwar bis auf das letzte N blofs er-

gänzt, aber dennoch sicher, und auch dieser Beschlufs trägt deutlich

genug das Gepräge späterer Zeit.

' Inschrift bei Rangabe Antt Hell. N. 273 (Ephem.^ archaeol. N.

244, Curtius Inscr. Att. S. 29).

«^ Inschrift bei Rang. N. 274.
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in solchen Urkunden, die 'alter als Olymp. 114 sind;" die

jüngste, in welcher dies dem yoccixjxaTsvg TY-g ßov/.Y,Q zugewie-

sen wird, ist aus Olymp. 114, 3.* und alle ührigen, worin

der y^afxfxccrsvg TYfi ßo-j>.Yfi bei Gelegenheit der Bekanntmachung

der Beschlüsse vorkommt, können älter als dieses Jahr sein/

sowie eine unsichere Urkunde hei Demosthenes,'' in welcher

derselbe in anderer Hinsicht genannt ist, sich gleichfalls auf

einen frühern Zeitpunkt bezieht. Ich komme daher von neuem

auf die schon früher geäufserle Vermuthung zurück, die Benen-

nung des Schreibers, welchem die Bekanntmachung der Decrete

obliegt, stv verändert worden, und der Schreiber der Prytanie

sei derselbe, der in den früheren Urkunden Schreiber des Rathes

heifst: man habe aber die Benennung geändert, nachdem noch

ein anderer Rathschreiber zugekommen. Man könnte zwar

auch sagen, das Geschäft sei von dem einen auf den andern

übertragen worden; aber theils kommt die ganze Benennung

yoawxa-svg naja 7rpvTcci'sicci> früher nicht vor, thells löst die

letztere Annahme nicht die ganze Schwierigkeit. Es glebt

nämlich noch einen und wie mir scheint entscheidenden Grund

" C. I. Gr. N. 84, aus Olymp. 100, 4; C. I. Gr. N. 87, aus Olymp.

101 — 103; C. I. Gr. N. 90, wahrscheinlich aus Olymp. 106, 2- Ephem.

archaeol. N. 40l (Curtius Inscr. Att. S. 13), vor Olymp. 109, 3. Die

Inschrift C. I. Gr. N. 92 lasse ich aus, obwohl auch dort meine Er-

gänzung des ypcLjXfx. Ty]5 ßovX^g unzweifelhaft ist.

* Ephem. archaeol. N. 371 am Schlufs des ersten Decretes, dessen

Anfang fehlt. Dieses Decret war das vom Senat in Form eines Volks-

beschlusses vorgelegte und vom Volke beschlossene Probuieuma; das

folgende Decret ist ein Ergänzungsantrag dazu, und ist unter dem Ar-

chon Philokles verfafst, also auch das erste. Philoklcs kommt Olymp.

97, 1 und 11 4, 3 als Archon vor; aber in das erstere Jahr pafst der*
zweite Beschlufs seiner Form nach nicht.

' C. I. Gr. N. 92 nach sicherer Ergänzung; Beilage XIV. 12. h
(Ephem. archaeol. TN. 948); Ephem. archaeol. N. 158, 184 (wahrschein-

lich aus Olymp. 106, 1. indem Z. 1 [Inl 'E\m]vov ap^ovroQ zu lesen

scheint), 301, 402, 473.

-^ Von der Krone S. 238, l4.

I. 17
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für unsere Aufstellung: ich habe nämlich anderwärts" nachge-

wiesen, dafs der Schreiber, dessen Name im Anfange der De-

crete steht als dessen, welcher Schreiber der Prytanie war,

vor Euklid die Bekanntmachung oder Aufschreibung derDecrete

besorgte; der aber diese Bekanntmachung besorgte, heifst vor

Euklid ausdrücklich y^uwxarsvg TY,g ßovXYjg. Ja schon in der

Formel, welche in den Vor -Euklidischen Beschlüssen häufig

ist, „unter dem Rathe, welchem" der oder jener ,, erster Schrei-

ber war" (im Tv^g ßov7.Yi^'j r) o ^iivu Tr^üJrog syoaixiJLUTsvs), ist es

ausgesprochen, dafs damals der Prytanienschrelber der vorzüg-

lichste und eigentliche Schreiber des Rathes, yocciJ.iJ.a-svg -r^g

ßo'u}.Y,g war: denn hierdurch ist der erste Prytanienschrelber

nicht als Schreiber nur der Prytanie, sondern als Schreiber

des Rathes in der ersten Prytanie bezeichnet. Nimmt man

demnach an, bis frühestens Olymp. 114, 3 sei der Schreiber

1^ nach der Prytanie Schreiber des Rathes genannt worden, so

mufs man freilich das Gesetz des TImokrates wenn nicht für

ganz unächt, doch für ein solches halten, welches aus einer

späteren den veränderten Verhältnissen der Zelt angepafsteii

Redaction eingefügt worden, in Bezug auf die Inschrift vom

Mauernbau aber entweder dieses Denkmal und die Verwaltung

des Habron nach Olymp. 114, 3 setzen, oder annehmen, in

Olymp. 113 und 114 habe als in einer Übergangsperiode die

Benennung geschwankt. Soviel von dem Prytanienschrelber,

welcher Im Rathe durchs Loos ernannt wurde. Die beiden

andern Staatschreiber wurden nach Pollux durch Wahl ernannt.

Der eine wurde ihm zufolge vom Rathe durch Chelrotonie

gewählt, und zwar für die Gesetze. Hierunter kann man doch

schwerlich etwas anderes als die Bewahrung, Nachweisung und

erforderlichen Falls Aushändigung der Gesetze verstehen. Da

dieses Geschäft ganz unabhängig von dem Wechsel der Pry-

tanlen ist, so kann man mit Wahrscheinlichkeit annehmen,

diese Stelle sei jährig gewesen. In der That finden wir einen

jährigen Schreiber in einer ziemlich späten Inschrift, welche

" S. zu Beilage XXI. am Schlufs.
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auf einem von ihm selber wegen Erlangung dieses Amtes

geweihten Denkmale stand:" zum Beweise, dafs hier nicht

von einer geringen Stelle die Rede sei: aber dieser Schreiber

hatte sein Amt erloost. Es scheint mir indefs unbedenklich

anzunehmen, die Ernennungsart habe gewechselt: so wurde

der Gegenschreiber des Rathes früher gewählt, später durchs

Loos ernannt.* Einen Namen welfs ich für diesen Schreiber

nicht; dafs er ein Senator war, scheint nicht zweifelhaft. War
er jährig, so kann er nicht mehr für den Schreiber der Se-

natoren (youix'xuTsvg tmv ßovXs.'UTiMv) gelten, welcher in den

Inschriften später Kaiserzeit '^ stets als einer der Prytanen vor-

kommt und folglich mit der Prytanle wechselte: doch kann

dieser an die Stelle eines früheren jährigen gesetzt worden

sein. Der zweite der erwählten Staatschreiber wurde vom
Volke ernannt; er liest, wie Pollux sagt, dem Ralhe und Volke

vor. Bei Thukydides'' liest der Schreiber des Staates (o yaccix-

fj.ctT£vg TY[g TToAS'jjg) in der Volksversammlung die Depeschen

vor; dieser ist also von Polliix gemeint. Der Staat ist „Rath

und Volk;" finden wir daher um Olymp. 127 am Schlufs einer

Prytanenllste einen Schreiber für Rath und Volk (ypaufjLctrsCg

rri ßo'j}.Yi HUI TW 6>5//a;),' so wird dies nur eine andere Benen-

" Ephem. archaeol. N. 568 : [n]aX>.v]i'Euc Xa.-xßv ypoL\X'

fiarsucjl \tov ItiiJ — Jo? app^ovTog hiavtov a.vk^r\xzv. Die Form der

Buchstaben dürfte auf ein der Christlichen Zeitrechnung kurz voraus-

gehendes Zeitalter hinweisen. Was Rangabe Antt. Hell. N. Il4 imd

250 von einem jahrigen Schreiber der Epistaten des Rathes sagt, be-

ruht darauf, dafs er Epistaten öffentlicher Bauwerke für Epistaten des

Bathes hielt; dagegen, dafs in der vorliegenden Inschrift ein jähriger

Schreiber gemeint sei, scheint mir iinläugbar.

* Pollux VllI, 98.

' S. zu C. I. Gr. N. 190, und dazu die später gefundene Inschrift

im Bullettino delP Inst, di corr. arch. Bd. XX. (1848.) S. 37.

'^ VII, 10.

* C. I. Gr. N. 183. Die Zeitbestimmung dieser Inschrift beruht

darauf, dafs darin Amynomachos des Philokrates Sohn von Bäte vor-

kommt; Spalte II. Z. 9 ist nämlich BaTyjS-si' zu lesen. Dieser über-

lebte den Epikur, der ihn zum Erben einsetzte (Diog. L. X, 16. vergl.

17*
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nung fiir rlen Schreiber des Staates sein. In den Inschriften

der Kalserzelt" kommt gleichfalls in den Prytanenllsten noch

der Sclirelber des Rathes und des Volkes (y^cciJ.uccrsvQ r^? ßcv'

/.Yjg y.cii Tov SyiIxcii) vor, und zwar In den vorhandenen Beispie-

len unter den Aisiten; er brauchte also nicht Prytane zu sein,*

war aber ohne Zweifel ein Senator. Die Dauer seines Amtes

ist unbekannt; doch möchte er prytanlenwelse gewechselt ha-

ben.'" Um die Schwierigkelten zu vermehren, begegnet uns

noch In demselben Zeltalter, In welchem der Schreiber für

Rath und Volk vorkommt, ein Schreiber des Volkes (yoccfxua-

TsO? TOV ByjUov), dem In Olymp. 118, 2 und um Olymp. 128

die Bekanntmachung der Volksbeschlüsse aufgetragen wlrd^''

die sonst in demselben Zeltalter dem Schreiber nach der Pry-

tanie zukommt. Wahrscheinlich Ist dies nur ein abgekürzter

Ausdruck zur Bezeichnung des Schreibers des Rathes und Vol-

kes; warum Ihm aber das gewöhnliche Geschäft des Prytanlen-

schrelbers beigelegt Ist, welfs Ich nicht: denn mit diesem

Ralhschreiber kann er nicht einerlei sein. In den Prytanen-

llsten der späten Kaiserzeiten' findet sich endlich noch ein

Unterschreiber des Rathes (vTroy^ctuuarsvQ) unter den Aisiten;

er war vermuthllch jährlich, und nicht Senator. Viele solche

Cic. de fm. 11, 31). Epikur starb Olymp. 127, 2. Ein von diesem

Amynomachos verfafstes Decret, unter dem Archon Ölbios, findet sich

Ephem. archaeol. N. 369. Curtius Inscr. Ätt. N. 1.

" S. zu C. I. Gr. N. 190.

* N. iy6. b ist er auch nicht Prytane, sowenig als in den andern

Inschriften.

* Im Lex. Seg. S. 185, A heifst es: TpafXfxuTtvQ, o dvayivwcxwv ryj

ßovX^ xai TW ^y]Uco ra TrpojTsraj/juieva. xara ^povovg i^XXua-creTO.

Stände diese Bemerkung bei einem Kundigeren, so könnte sie bewei-

sen, dafs der Schreiber des Rathes und Volkes wirklich mit jeder Pry-

tanie wechselte.

^ Vülksbeschlufs fiir Lykurg hinter dem Leben der zehn Redner

N. III, für Zenon bei Diog. L. VII, 11. Ein dritter, worin derselbe

yp. Tou ^vjuou, Ephem. archaeol. N. 51, wird in dasselb^ oder ein nahes

Zeitalter fallen.

' S. zu C. I. Gr. N. 190.
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Untersclirelber gab es bereits im alten Athen, welche theiis -201

den höhern, theils den kleinen und untergeordneten Behörden

dienten.

"

Verschieden von allen diesen Schreibern sind nun die

Gegenschreiber, Ich meine die vornehmern, indem ich von

den gemeinen bereits gehandelt habe. Solcher gab es zwei,

einen des Rathes und einen der Verwallnng. * Die Stellen

der Grammatiker über dieselben sind sehr unklar. Über den

Gegenschreiber des Rathes (chriyocupsCg rr.g ßov}.YiQ) halle

Aristoteles Im Staate der Athener gehandelt; aufser den nichts

sagenden Erv^^ähnungen in einigen Stellen" ist die Angabe des

" Antiph. TT. Tou ^opguT. S. 792 oben. Demosth. v. d. Krone

S. 3l4, 7. iJjroj/pajui|utaTsu£iv[ xai uTryjpeTEiV Tolg dp-^^i^Loig, Lysias g. Nikora.

S. 864 dreimal, Aeschines de fals. leg. S. cJöi, 17. S. 4l9, 2J. Rech-

nungsuikunde bei Rang. Antt. Hell. N. 56. A, 57. B.

* Harpokr. in uvriypaf^evg: o xaSiarajusi/oj Itfi twv xaraß'jiXXovT'jiv

Tiva. Tri TcXst p^pyjjuaTa, w;t£ uvriypu^Bcr^ai rauza. Ay],uocrS-si;y];- sv tw

xara 'Av^porluvog (eine Stelle, welche hierher nicht gehört, sondern

untergeordnetere Gegenschreiber betrifft), xai A.La")(ivY]Q Iv tw xara Kt»]-

eri(j)wvTog. SiTTot ^s Y\a-av a.vrLypa^£i(;, o jusu t^c ^totxvjcrEC;;?, w? c[)y]cri 4>i-

"ko-^opoq- 5e iy^q ßovXy\;^ wq 'ApicrTOTsXvj? sv 'A^-yji^atwv noXiizia. Die

ganze Stelle findet sich auch im Suidas. Pollux VllI, 98 : d\'-nypa^ivq

npoTspov fjisv aipiTogy avBig ^a x'X.yjpwTo;; yjv, xat rraira avTsj/p a(|);To itapa-

xa3>])ut£V05 TYj ßouX'^. ^-00 S' yj^crai/, o \xkv triq ßouXrJij, o S's tJJ; ^loixyjcrswf.

Was hierauf folgt, Xoywvai' xal toutouc x^y^pot
yj

ßou"X.y| xax' apX^'' '^^

TrapaxoXouS-erv Toiq ^totxojcri, kann ich nach wiederholter iberlegung

nur für einen neuen x\rtikel halten, der die Logisten betrifft, wie es

Bekker in seiner Ausgabe giebt. Nur der eine Gegenschreiber (der des

Rallies) war später xlvjpwTog, nicht beide. S. von dieser Stelle auch

hernach bei den Logisten. Im Lex. Seg. S. 190, 26 wird blofs allge-^

mein die dvxiyp&.^Yi unter den xXv]pcoTatc ap;)^a^c erwähnt.

" Suidas in ypajUjuaTeu?, Lex. Seg. S. 185, l6. Schol. Aristoph.

Ritter 1253. Die verwirrte Stelle des Schol. laulet so: Itk S"y/aou §"8

(o ypafXjütaTEu^) uTToypacfjsu? iXtyito' o S's tou ßouXsuTvjpiou ävTiypa^zvq.

^Ylfxoaiov ^s ysvousvQv sypa^ov «jU({)OTspoi xa Xsyofxivu. Diese sinnlosen

Worte sucht Kühn zu Pollux VII F, 98 zu verbes^;ern; aber seine Ver-

bessernng giebt ebenso wenig Sinn. Der vKoypa^Bu; mag der viroypafx-

fxarsvg der Inschiifteu sein. AV ie die Stelle jelzl lar.tcl, sind Schreibrr

und Gegenschreiber darin durch einander gemengt; veigl. Petit. Att,

Ges. 111, 2, 28.
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Pollux, der Gegenscbrelber sei ursprünglich flurcli Cheirotonie

erwählt, später erloost worden, auf diesen zu beziehen. Er

bat nach den Grammatikern alles Im Rathe gegengeschrieben,

also die Controle aller Verhandlungen geführt: ohne Zweifel

war er ein Senator; in den Inschriften aus später Kalserzelt"

erscheint er unter den A'isiten, und ist in den vorhandenen

Beispielen nicht aus den Prytanen. Der Gegenschreiber der

Verwaltung (ai^-iy^ccipsvg ty^q hioiy.r^yztxiq) ist nach der Benennung

selbst zur Controle des Vorsteheramtes der Verwaltung be-

stimmt; von ihm hatte Phllochoros* gehandelt, und auf Ihn

scheint mir, nach wiederholter Überlegung, vermöge der Stel-

lung der Sätze bei Harpokratlon die Angabe zu beziehen, er

sei angestellt gewesen bei der Niederlegung der Gelder von

Seiten der Einzahlenden, um dabei die Controle zu führen:

wiewohl der Ausdruck für diese Sache sehr schief ist, da diese

Niederlegung nicht im Amte des Vorstehers der Verwaltung,

sondern bei den Apodekten stattfand, man müfste ihn denn auch

202 hier zugezogen haben. Aeschines'^ sagt, der Staat habe früher

einen durch Cheirotonie erwählten Gegenschreiber gehabt,

welcher In jeder Prytanle dem Volke die Einkünfte verrech-

nete, bis auch diese Stelle mit der Theorlkenbehörde vereinigt

wurde, und folglich das Apodektengeschäft und die Controle

in einer Hand lag. Da alle Einkünfte im Rathe abgenommen

wurden, so habe ich ehemals geglaubt, es sei hier von dem

" S. zu C. I. Gr. N. 190.

* Philochoios bei Harpokr. in a.vtiy^a.^i-\3<; und daraus Suidas;

vergl. auch Pollux VIII, 98.

«^ G. Ktesiph. S. 4 17. Vergl Ulpian z. Demosth. g. Androt. a. a. O.

In der Stelle des Aeschines ist r^v t^ ttoXsi, nicht ;^6tpoTovy]TOi; t^ ttoXsi

zu verbinden, wie Jemand glaubt; obwohl nicht zu bezweifeln ist, dafs

der Gegenschreiber der Verwaltung vom Volke gewählt worden. Wenn
Aeschines sagt, es sei ehemals ein durch Cheirotonie gewählter Gegen-

schreiber dagewesen, so könnte man glauben, Pollux habe theilvveise

daraus das entnommen, was er vom Gegenschreiber des Käthes sagt,

dafs dieser früher durch Cheirotonie, später durchs Loos ernannt wor-

den: aber dann würde er sich wohl für das erstere auf Aeschines be-

zogen haben, und jene Vermuthung hat daher keine Wahrscheinlichkeit.
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Gegensclireiber des Rathes die Rede; da jedoch der Vorstelier

der Verwaltung alles Eingegangene verrechnete, nnd da es

undenkbar Ist, dafs die Steile des Gegenschreibers des Rathes

von der Theorlkenbehörde versehen werden konnte, so bin Ich

jetzt überzeugt, dafs Aeschlnes von dem Gegenschreiber der Ver-

waltung zu verstehen Ist. Alle Schreiber und Gegenschreiber ^0^

vermuthllch, gewifs aber die Unterschreiber durften nicht zwei-

mal, das Ist, nicht zwei Jahre nach einander, derselben Rehörde

dienen," sondern wechselten alle Jahre. Auf Neben- oder

Mltschrelber (T'jyy^cqxfxcirsio), welche andern zur Unterstützung

dienten, Ist dies jedoch nicht auszudehnen.''' In der Zelt der

zwölf Stämme kommt auch noch ein besonderer ai'ayjcapsvQ

vor, welcher für die Aufzeichnung der Schriften (uvccy^cccpri

r<Zv y^aix^jLccTm>) zu sorgen hatte und unstreitig ein Senator

war."

Durch die Rechnungsführung der Schreiber und die Con-

trole der Gegenschreiber wurde die bei Niederlegung des Am-

tes herkömmliche Rechenschaft möglich gemacht. Es Hegt Im

Wesen der Demokratie, dafs jede Rehörde verantwortlich sei;

unter den unterscheidenden Merkmalen einer demokratischen

Behörde Ist die Verantwortlichkeit keine der geringsten, wäh-

rend In den aristokratischen und ollgarchlschen Staaten ^qs

" Dies ist offenbar der Sinn des Gesetzes bei Lysias g. Nikom.

S. 864 unten: vnoypajXfj.afsva-oLi ovx s^ecrTt ^Ig lov auToi/ t^ ^Rxil '^i?

auTY], wiewohl der Ausdruck etwas sonderbar ist: aber nach dem

Zusammenhange glaube ich es so nehmen zu müssen. Demoslhenes

de fals. leg. S. 4 19 sagt von der Aeschineischen Familie: uTroyfrajUjüa-

TsuovTsc §' ouToi xai u7)ry]p£Toili'T8C dnaa-aig raig oip-)(a.iq dpyvpiov eiXvjcjjscrav,

xai To rsXevTutov ui u/awi; j/pa^juaTsr; p^sipoTowyjS-Ji/Tec ^vo er/j ^tsrpa-

^Yi<rav £v T^ S'oXw, Trpso-ßsuwi/ S'' a7r£o-Ta>.To i/vv avrog Ix raury]?. Vergl.

S. 365. Hier ist offenbar von Schreibern die Rede, die durch Cheiro-

tonie gewählt jährig waren: ob aber die zwei Jahre auf Einen und

denselben zu beziehen, und ob sie unmittelbar auf einander folgende

seien, ist unklar. Auch scheint unter diesen Schreiberstellen keiner der

ersten Staatschreiber gemeint zu sein.

* S. zu Beilage XX, N, XL. Z. 21.

' Ephem. archaeol. N. 32, vergl. Ciarisse Inscr. Gr. Ires N. 3.
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Alterthums, wie in Sparta und Kreta, die höchsten Behörden,

nämlich die wahrhaft aristokratischen und ollgarchischen, keine

Verantworlh'chkelt hatten. Daher ging In Athen die Rech-

iningsplllchtlgkelt sehr weit: niemand, der Irgend einen Anthell

an der Regierung oder Verwaltung hat, ist derselben entnom-

men: der Rath der Fünfhundert, selbst der Areopag, wenig-

stens nach flem Verluste seiner gröfsern Macht, waren Rechen-

schaft schuldig: sogar die Priester und Priesterinnen Insgesammt

mufsten über die Geschenke (yLa) Rechnung ablegen, selbst

die Geschlechter, wie die Eiimolpiden und Keryken, auch die

Trierarchen, wiewohl diese Immer von ihrem Eigenen auf-

wandten; kein Rechnungspflichtiger konnte verreisen, sein Ver-

mögen einem Gotte weihen oder auch nur ein Weihgeschenk

setzen, keiner ein Testament machen, sich aus einer Familie

in die andere adoptiren lassen; mit einem Worte: der Gesetz-

geber halte das sämmtliche Vermögen des Rechnungspflichti-

204 gen gepfändet, so lange bis er Rechenschaft abgelegt hatte."

Ebenso konnte dem Rechnungspflichtigen keine Ehrenbezeigung

oder Relohniing, zum Beispiel kein Kranz zuerkannt werden.*

Nur die Richter sind nicht rechenschaftpflichtig. " Diejenigen

Behörden, welche sich mit der Abnehmung der Rechenschaft

in Geldsachen beschäftigten, nannte man in den Hellenischen

Staaten nach Aristoteles'' hier sv^'juot, dort ?,oyiTTcciy i^srurrat

oder (TvvYiyo^oi. In Athen gehörten alle Rechenschaften mit

Ausnahme derer der Feldherrn " vor die Logisten und Euthy-

nen.^ Beide Behörden bestanden gleichzeitig nebeneinander

" Aesch. g. Klesiph. S. 405 ff.

* Aesch. und Demostli. v. d. Krone.

* Arisloph. Wesp. 585. vergl. Hudtvvalcker v. d. Diätet. S. 32.

'' Polit. VI. im letzten Cap.

' Pollux Vin, 88. wonach die Thesmotheten die zvBvvai; der Feld-

herrn vor Gericht brachten.

^ Über die Logisten und Euthynen s. auch meine Abhandlung im

Rhein. Museum v. J. 1827. Bd. I, Abth. f. Philol. Gesch. und Philos.

S. 58 ff. Die daselbst S. 72 genannten Inschriften C. I. Gr. N. 202 —
206 gehören nicht in diese Untersuchung, da sie Tenisch sind (C. I. Gr.

Bd. II, S. 250).
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vor und nach Eulclld." Dafs die Logisten mit dem Rechnungs-

wesen zu tbun haben, beweiset scbon der Name: die Eutliynen

stehen mit ihnen in unmittelbarem Zusammenhange, und zwar

keinesweges so, wie einige glauben, dafs die Logisten die

Rechenschaft über Geldverwaltung besorgten, die Eulhynen

aber über die übrige Amtsführung, gemachte Anordnungen und

Einrichtungen, sondern beide beziehen sich auf beides; wobei

jedoch die Rechenschaft über Geldverwaltung der Natur der

Sache nach das umfangreichere Geschäft sein mufste, und die

Rechenschaft über Ämter ohne Geldverwaltung zunächst blofs

in der Erklärung nichts empfangen oder verwandt zu haben

bestand,* im übrigen aber nur in Folge einer vorgekommenen

Anklage eingetreten zu sein scheint. '^ Beide Arten der Beam-

ten mufsten nämlich nach dem Gesetz sich zur Rechenschaft

melden und ihre Rechnung oder Erklärung einreichen „bei

dem Schreiber und den Logisten" Q.oyov y.ui sC3^vvctg iyy^ucpstu

TToog Tov yocqxij.ciTia hui rovg }.oyiT-ciQ); da der Schreiber vor-

ansteht, so ist es sehr zweifelhaft, ob der Schreiber der Lo-

gisten und nicht vielmehr ein höherer gemeint sei.'' Die

Logisten fordern in allen Fällen durch den Herold zum An-

klagen Jtuf, stellen den Rechnungspflichtigen zur beliebigen

Anklage vor und führen die Rechtshändel ins Gericht ein.'

" Die Logisten werden vor Euklid erwähnt in dem Volksbeschlufs

des Patrokleides bei Andokides, in den Urkunden Beilage III, C. I. Gr.

N. l49 und in der Urkunde von Olymp. 88, 3 ff. welche ich in den

Schriften der Akademie von 1846 herausgegeben habe; nach Euklid

öfter in den Rednern. Euthynen finden sich vor Euklid C. I. Gr.

N. 70 und in dem Volksbeschlufs des Patrokleides, nach Euklid G. I. Gr.

N. 88 und in den Seeurkunden N. XIV.

* Aescli. g. Ktesiph. S. 4l4.

• Schömann Antt. iur. publ. Gr. S. 240.

•^ Veigl. Bekker's Scholiasten (Ausgabe der Reden v. d. Krone v^

J. 1815) S. 250. Dagegen sagt gleich hernach ein anderes Scholion:

XoyiorriQ IxacTTyjt,' (|)u\^(,' biq. ypajjL^aTia. ^\ ExacToi eX-^ov. Xsyei ovv vvv tqv

rdv XoyiurZv. Niemand wird dies für ein geschichtliches Zeugnifs halten.

' Aesch. g. Ktesiph. S. 403— 408. Demosth. it. itapaitp. S. 406 zu

Ende, v. d. Krone S. 266, 9. Von der Einführung der Rechtshändel

ins Gericht gleich hernach mehr.
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Die unmittelbare Verbindung der Eutbynen mit den Logisten

bei der Rechenschaft beweiset schlagend der Volksbeschlufs bei

Andokides, in welchem von denen gesprochen wird, deren Re-

chenschaften in den Logisterien von den Euthynen oder Pare-

dren ungenügend und eine Klage begründend befunden wor-

den : " auch liest man von s'jSvi>c< bei den Logisten, und Xoyiruog

205 bei den Euthynen öfter, und der Etymolog* sagt, zu seiner

Zeit hiefsen Logisten, die sonst Euthynen genannt worden

seien. Den Unterschied beider hatte Aristoteles in der Ver-

fassung der Athener angegeben ;'^ aber die Grammatiker haben

nicht beliebt, sich genau darüber zu erklären. Zuvörderst steht

jetzt fest, dafs vor Euklid geraume Zeit eine Behörde der

Logisten bestand, welche auch die Dreifsiger hiefsen und

das ganze Rechnungswesen des Staates besorgten.'' Später ist

die Zahl verringert worden; auf diese spätere Zeit beziehen

sich die Angaben der Grammatiker, deren Hauptquelle sicher-

lich Aristoteles ist. Dem Harpokration' zufolge waren zehn

" Von d. Myst, S. 37. ocrwi/ BvBvvac rivsg stcrt xars-yi/wcriiisi/ai sv rotg

XoyiarTYipcoig (vergl. Lysias g. Polystr. S. 672) vito twu eu^ui/wv r) twv

wape^pwv. Statt ^ ist wohl xal zu lesen, wie C. I. Gr. N. 88 und

Seeurkunde XIV, S. 466.

* In ivBvvoi. Daraus nahmen es Photios und Zonaras, bei wel-

chem lies: NojLtwv ^w^exötw. Beim Schol. Aristoph. Acharn. 720 findet

man die Bemerkung: dyopavojxovg ^k, ov; vvv XoyLatag xa>.ou|iiev, und so

gebraucht das Wort der Schol. zu Vs. 896. Mehr über diesen Sprach-

gebrauch giebt Meier Att. Prozefs S. 89.

'' Harpokr. in XoyicTai. Die Stelle des Harpokr. haben die spä-

teren, Suidas, Photios, Schol. Demosth. S. 6l und S. 74. Beisk. und

Schol. Aesch. S. 249 in Bekkei's Ausgabe der Bede von der Krone

V. J. 1815, ausgeschrieben, aber die Bemerkung in Betreff des Aristoteles

ausgelassen.

'' S. Abschn. II. der allgem. Bemerkungen zu den Tributlisten.

' In Xoyiaral und suSui/ai, und daraus Suid. und Phot. in Xoyia-xal

und 6uSui/ai, desgleichen Lex. Seg. S. 245. 276. u. a. Man sagt von

der Person tvBwog und euS^uVyjc, im Plural eiBwoi und euSui/ai; die

Sache ist »j euS^um, (Gesetz bei Demosth. g. Timokr. S. 717, 19. wo
die Betonungen zv^vva oder Bv^vva falsch), im Plural ivS-vvcLi: desglei-

chen Yi 6u3w*], welches die Grammatiker als das Gewöhnliche anfüli-
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Logisten, bei denen man binnen dreiTsIg Tagen nach nieder-

gelegtem Amte Rechenschaft gab; ebensoviele Euthynen, bei

welchen dasselbe geschah. In der Zehnzahl der Logisten und

Euthynen stimmen alle überein, " und sie ist sogar von Aristo-

teles In der Staatsverfassung der Athener bezeugt.* Pollux

glebt in der jetzt vorliegenden Gestalt seines ^Ve^kes eine

Verschiedenheit beider in der Ernennungsform an, n'amlich

dafs der Rath die Logisten durchs Loos ernannt habe, um die

Verwaltenden, wie er sich ausdrückt, zu begleiten, das ist,

auf sie zu achten, die Euthynen aber, wie die Beisitzer der

neun Archonten, zugenommen wurden. *" Dies ist jedoch ge-

wifs falsch, und scheint auf verderbter Lesart zu beruhen;

worauf ich hernach zurückkommen werde: denn es ist nicht

glaublich, dafs die Euthynen, welche keine Beisitzer, sondern

eine wirkliche Behörde sind, wie Beisitzer blofs zugenommen,

das heifst von der Behörde nach eigenem Belieben als Gehülfen

angenommen werden. Wie die Logisten, so sind auch die Eu-

thynen durchs Loos ernannt w orden, einer aus jedem Stamme;''

ren, was aber auf späterem Gebrauch beruhen möchte. Anders Göttling

zu Aristot. Polit. S. 359.

" Aufser Harpokr. und seinen Ausschreibern Etym. in euSuvot und

Pollux VIII, 45. Aus Pollux VIII, 99 schliefst Petitus III, 2, 6. dafs es

noch zwei andere Logisten gegeben habe: aber diese zwei anderen,

die er für Logisten hielt, sind die beiden Gegenschreiber.

* In dem rhetor. Wörterbuche hinter der Engl. Ausgabe des Photios

S. 672: XoyKTxal ^\ alpovvTUi S^exa, wo aipouvrat nicht der richtige Aus-

druck ist.

' Pollux VIII, 99. 100. In der ersten Stelle ist mit Bekker zu

lesen: XoyicrraL' xal rovTovg ^ ßouXrj x'X.yjpot xar' ap^yji/ wq TtapaxoXovBstv

roig ^ioLxo\j<riv. Gewöhnlich sind in derselben die dvTiyfu^tti und Xo-

•yiaral durcheinander gewirrt, welche Verwirrung in den Schob Aesch.

Reisk. Bd. III, S. 739 übergegangen ist. Der seltsame Ausdruck nupa-

xoXov^ttv roTq ^totxoucri pafst ziemlich auf die Logisten. Goltfr. Hermann

hat dagegen diese W^orte auf die Gegenschreiber bezogen, und ich bin

ihm in der Abh. über die Logisten S. 82 zu nachgiebig gefolgt.

•^ Über diese Ernennungsart der Logisten s. aufser Pollux noch

Etym. M. in Xoyia-Tul, Lex. Seg. S. 276, 17. über die der Euthynen

Photios in tvBvvog.
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beide wohl wie andere Magistrale, nicht wie PoIIux sagt die

Logisten vom Ralhe. Welches aber die Verschiedenheit ihrer

Geschäfte war, läfst sich mit grofser Wahrscheinlichkeit be-

stimmen. Die Logisten sind die Hauptpersonen, und bei ihnen

wurden wie gesagt die Rechenschaften eingegeben, die sie

untersuchten: auch Feststellung der Staalschulden, Zinsberech-

nungen und dergleichen besorgten sie" als die Rechner des

206 Staates wenigstens vor Euklid. Aber mit der Rechnung (Äo-

yiTfjLog oder ?^oyog) und auch später, wenn ein Kläger auf-

trat, welcher jedoch nur binnen einer bestimmten Zeit klagen

konnte,* nämlich binnen jenen drelfsig Tagen nach Nieder-

legung des Amtes, mufste Rede und Antwort und Recht-

fertigung (svBvua)" über alles gegeben werden; die Prüfung

vieler Punkte war aber schwierig und weitläuftig: hierzu nun

waren die Euthynen bestimmt, wie schon der Name schllefsen

läfst. Die Euthynen mufsten sich den Bestand vorlegen las-

sen;'' sie untersuchten natürlich in allen Dingen alles That-

sächliche, Inventarien, Beläge und alle Einzelheiten; sie

konnten mit ihren Beisitzern erkennen, dafs die Rechenschaft

unbefriedigend, dafs Geld oder Geldeswerth fehle oder entwen-

det sei, Geschenke angenommen worden, und dergleichen. Sie

mochten dann sogleich die Gelder, welche fehlten, einziehen,'

" Beilage III, §. 4. Urkunde aus Olymp. 88, 3 ff. welche ich in

den Schriften der Akademie vom J. 18^46 behandelt habe, nebst den

allgemeinen Bemerkungen über die Tributinschriften Abschn. II.

* Pollux YIII, /l5.

* Gewöhnlich werden Xoyoq und euSum verbunden, aber in der

Verbindung zugleich unterschieden, wie Beilage III, §. 8. C. 1. Gr. N.

108. 2l4. Aesch. g. Ktesiph. S. 397. 403. und überall.

'^ C. I. Gr. N. 70 in einer sehr alten Inschrift die Angelegenheiten

der Skamboniden betreffend, aus einer Eidesformel: xa.1 tu xoivu tiZv

"Sxanß'jjvi^wv (Tww xat «Tro^wcrw Trapa rov tv^vvov to xaS^^xov; und her-

nach aufser der Formel: oti äv rSv xoivISv jm»] äito^i^wa-iv wapa rov iv^vvov.

' Hierauf sind die Worte des Pullux VIII, 99 zu beziehen: üg-

ftpao-a-ova-L xal rovq e^opxa; (s. über diese Stelle weiter unten), und Schob

Plat. S. 459. Bekker: Ixitpaa-a-ei ^\ o tv^vvog o&a Itti tj)^ «PX^^> "^ wpoff-

TsraxTai, Z^Xov Tiveg tlg to ^yj/iocriov.
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falls kein Verbrechen begangen schien. Zahlte der von Ihnen

für schuldend erkannte nicht oder lag ein Verbrechen vor, so

kam die Sache vor einen Gerichtshof, so gut als wenn ein

anderer besonderer Kläger auftrat," und die Euthynen müssen

" Unter dem Archon Alexias Olymp. P3, 4 wurden durch den

Volksbeschlufs des Patrokleides den öffentlichen Schuldnern, bis zum

Ende des vorigen Jahres (Olymp. 93, 3 unter dem Archon Kallias)

gerechnet, die Schulden erlassen, und die dadurch ehrlos gewordenen

wieder in ihre Rechte eingesetzt; hierbei wird zugleich Verzeihung

verordnet für diejenigen, oa-wv svS'vvot.i rivig slai xuTsyvwcrfjdvai sv Totg

Xcyta-TYiptoit; vno twv sv^vvwv rj (vielmehr xal) twv TrctpeS'pwj/,
yj juvjttw

tigYiyfj.ivat. dg to ^ixacrY]piov ypa^al riv'sg stcri Trepi twu bvQvvwv, mit zu-

gefiigter Zeilbestimmung st? toi/ avrov toutoi/ -^povov. Zum Verständnifs

dieser Steile bemerke ich Folgendes. Es wurde nicht allein die öf-

fentliche Schuld und Atimie erlassen, in welche die Schuldigen durch

eine schon zuerkannte Strafe verfallen waren, sondern zugleich be-

stimmt, dafs auch die Klagen gegen Behörden, welche aus derselben

Zeit wegen unrichtiger Abrechnung in Anspruch genommen wären,

sollten vernichtet werden, das ist, die noch nicht abgeurtheilten, son-

dern noch schwebenden Prozesse sollten niedergeschlagen werden.

Diese sind aber von zweierlei Art: erstlich halten die Euthynen oder

ihre Beisitzer bei Untersuchung der Rechenschaften gewisse Behörden

für schuldig und Reinigungsprozesse gegen sie erkannt (suSui/ai xa-

Tej/vwcr/x£i/ar Iv Totg XoyiorriQLoiq)^ wodurch aber, da nur ein Gerichtshof

entscheiden kann, noch keine Strafe erkannt ist; oder es hatte ein An-

kläger Klagen in Bezug auf jene Abrechnungen gegen die Rechenschaft

ablegenden Behörden eingegeben, aber die Klagen waren noch nicht vor

den Gerichtshof gebracht {ypa^al itzpl twi/ suSui/wv jurjTtw ugr^y^kvai dg

TO ^ixaatYipiov) : beide Arten sollen niedergeschlagen werden. Auch

erslere Fälle sind solche, welche noch nicht vor den Gerichtshof ge-

bracht sind, was sich aber von selbst versteht und darum nicht gesagt

wird: es wird aber die erste Art defshalb besonders hervorgehoben,

weil die darunter begriffenen Beklagten schon ein Präjudiz einer Be-

hörde gegen sich haben, und mehr belastet erscheinen als die übrigen.

Ein solcher Fall wird in dem Beschlufs aus Olymp. 113, 4. Seeurkunde

N. XIV, S. 466 berührt. Jener Beschlufs setzt eine Strafe von 10,000

Drachmen gegen jeden, sei er Beamter oder Privatmann (nämlich rech-

nungspllichtiger, wie die Trierarchen rechnungspllichtige Privatleute

sind), wenn er das in dem Volksbeschlufs befolüene nicht thucj der
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in solchen Fällen selbst Kläger gewesen sein oder Kläger aiifge-

207 stellt haben. Die Klagen, welche hierher gehörten (selbst svS'jrai

genannt)," gingen an die Hauptbehörde, die Logisten ; diese lei-

teten den Rechtshandel ein, wie schon bemerkt worden, und be-

setzten, wie einige der Grammatiker wenigstens behaupten, den

Gerichtshof, welcher In der Sache richtete.* Die Besetzung

geschah In der Regel mit 501 Richtern. '^ Jeder Euthyne hatte

mehre Beisitzer (Tra^sB^ot): diese werden in dem Vor -Eukli-

dischen Beschlufs des Patrokleldes bei Andokides erwähnt, und

in zwei öffentlichen Urkunden, aus welchen man deutlich

sieht, dafs der einzelne Euthynos mehre Beisitzer hatte.''

Photlos' lehrt uns, dafs auf jeden zwei kamen. Wahrscheinllcli

Euthynos und die Beisitzer sollen aber nothwendig wider ihn er-

kennen oder sie schulden selber: nicht als ob sie Richter wären,

sondern sie sind gehalten, den Ungehorsamen für schuldig zu erklären,

und wenn er nicht vorher schon zahlt, die Anklage zu veranlassen

wie heutzutage die Staatsanwälte. Man kann noch fragen, warum in

dem Beschlufs des Patrokleides nicht auch die genannt werden, deren

Prozefsangelegenheiten in Bezug auf die Zeit bis zu Ende des vorigen

Jahres zwar schon vor den Gerichtshof gebracht, aber nicht entschie-

den sind. Aber dergleichen Fälle werden nicht vorhanden gewesen

sein, weil, wenn der Prozefs einmal vor den Gerichtshof gebracht war,

die Entscheidung alsobald erfolgte, ohne dafs sie durch Einreden oder

Zwischenprozesse konnte aufgehalten werden.

" Pollux a. a. O.

* S. oben die Stellen der Redner und dazu TJIpian zu Demosth.

TT. noipaitp. S. 246. (Par.) Schol. Aesch, S. 250 in Bekker's Au>^gabe der

Reden v. d. Krone v. J. 1815. Suidas in euSuV/], Lex. rhet. Seg, S. 245.

desgleichen Lex. Seg. S. 310, 6. Etym. M. in tvBvvat und Phot. in

euSui/a. Vergl. Petit, a. a. O.

" Aristoteles in der Staatsverf. der Athener nach dem rhetor.

Wörterbuche im Anhange zur Engl. Ausgabe des Photios S. 672.

"^ C. L Gr. N. 88 und Seeurkunde XIV, S. 466. Aus letzlerer

Stelle wird es überwiegend wahrscheinlich, dafs auch in der erstem ein

Euthyne des Staates mit seinen Beisitzern gemeint ist, obgleich eine

Angelegenheit eines Demos in Rede steht.

' EuSui/o?* ctp^rj riv tig. I§ IxaaTYiQ §^ ^uTu^? tva x'Xyjpouo'i, toutw

^» Suo 7pap6§pouf. Man lasse sich nicht dadurch irren, dafs hier auch

die Beisitzer wie erlooste erscheinen j der Ausdruck ist vielmehr für
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wurden alle Beisitzer der Behörden wie die der obersten Ar-

clionten" ohne Zuthun des Staates, vorbehaltlich der Prüfung

(hoyAjxctyicc) und der Rechnungspflichtigkeit, von den Beamten

selbst zugenommen, und was bei Pollux nach dem gegenwär-

tigen Texte von den Euthynen ausgesagt wird, sie seien wie

die Beisitzer der neun Archonten zugenommen worden, Ist

von den Beisitzern der Euthynen zu verstehen.* Die Euthy-

nen und ihre Beisitzer scheinen die Prüfung der Rechenschaf-

ten auch der Gaubeamten besorgt zu haben. *" Bei der Mannig-

faltigkeit der Geschäfte theilten sie sich: wir finden gewöhnlich

nur einen Euthynos, mit oder ohne seine Beisitzer, in einer

Sache beschäftigt.'' Endlich leisteten der Behörde auch zehn

ungenau zu nehmen. Hesychios erwähnt in suSuVa? ans Aristoteles die

Beisitzer der Archonten; diese haben nichts mit denen der Euthynen

gemein, und es ist rein zufällig, dafs sie in dem Artikel ixiBvvaq vor-

kommen.
" Pollux VIII, 92. Aristoteles bei Harpokr. in ndps^pog, und bei

Hesych. in tv^vvag. Dieses Zunehmen von Seiten der Archonten

nennt Pollux aipslcr^ai, Aristoteles lajußavsiv.

* Die Stelle des Pollux VIIT, 99 lautet jetzt so: ol ^^ su3ui^ot,

w^TTsp OL naps^pot, roT; hvia ap^oucri npogaipoxjvrai. ovxoi §•' dgrtpa.aaova't

xal rovQ s)(_ovTag. Wie sie herzustellen sei, ist nicht klar; aber der

Sinn mufs der oben ausgedrückte gewesen sein. Zunächst gehört Totg

evv&a ap-xQVü-L nicht zu Trape^poi, sondern es ist so zu interpungiren:

w^TTsp OL ivapedpoi toi? svvsa ap^j^oucrt, Tcpo(;a.ipovvTaL; sodann ist Trpoff-

aipovvTai sonst vielmehr ein Medium, wie VIII, ^2 und überall, und

ursprünglich mag ohngefähr so etwas gestanden haben: ol &s zv^moi

r\a-uv ^sxa x'X.yjpwToi, xal toutwi/ TrapsS'pot, w^Trsp ol TrapsS'poi toXq Ivvka

ftp^oucrj, ovq xat auTot TtpoqatpoMwaL. ouTOi ö eiQTcpaa-c-ova-i xai rovg svov-

rag ti rdv §yjpocrt'x)v. Die letzten Worte sind schon vor uns aus Pha-

vorinus zugesetzt worden. Eine Spur von den Beisitzern der Euthynen

ist auch im Schob Plat. S. 459. Bekker; doch sind sie dort offenbar

mit den Beisitzern der Archonten vermischt.

' C. I. Gr. N. 70. 88.

'^ Ebendas. und Seeurkunde N. XIV, S. A66. In N. 70 lese ich

jetzt Ttapa tov bv^vvov (s. C. I. Gr. Bd. I, S. 890). Beim Schol. Plat.

S. A59 sind zwar die Beisitzer der Euthynen offenbar mit denen der

Archonten verwechselt; aber er spricht doch eigentlich von den Bei-

sitzern der Euthynen, und stellt auch die Logisten damit zusammen,
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erlooste öffentliche Anwälte (TvuY,yo^oi) Beistand," welche von

den durch Cheirotonie erwählten zu unterscheiden sind;*

wahrscheinlich unterstützten sie vor Gericht die Anklage durch

20S Reden. Ich Tüge noch hinzu, dafs, wer Rechenschaft zu geben

versäumt hatte, durch eine besondere Klage {Blrir, aXoyiov) ver-

folgt werden konnte.'"

An lobenswerlhen und strengen Einrichtungen fehlte es

also in Athen nicht; aber was helfen alle Vorsichtsniafsregeln,

wo der Geist der Verwaltung schlecht ist? In Athen aber

war er schlecht. Die Menschen sind von jeher ungerecht

und geldgierig und gewissenlos gewesen, und die Hellenen

vorzüglich; voll Selbstsucht und Eigennutz erlaubten sie sich

alles zur Befriedigung ihrer Sinne: wer sie unbefangen und

durch ihre hohen Geistesgaben unbestochen betrachtet, findet,

und was er sagt, jeder Archon habe einen Eutliynos und Paiedros ge-

habt, mag die Wahrheit enthalten, dafs man jeder Rechenschaft legen-

den Behörde einen bestimmten Euthynos mit seinen Beisitzern zutheilte.

° Lex. Seg. S. 301. rhetor. Wörterbuch hinter der Engl. Ausgabe

des Photios S. 672 aus Aristoteles' Staatsverf. der Athener. Eber die

xXripwrovQ cvvriyopovQ vergl. auch Schol. Aristoph. Wesp. 689. aus Aristo-

teles. Dafs diese mit den Euthynen einerlei gewesen, ist um so weniger

anzunehmen, als Aristoteles auch die Euthynen selbst erwähnt und

ihren Unterschied von den Logisten angegeben hatte (Harpokr. in

tv^vvai und Xoyiaiai).

* Schöraann de Comitt. S. 108.

' Suid. Hesych. Etym. in dXoyiov ^/xv), Lex. rhet. bei der Engl.

Ausgabe des Photios S. 66^1. Pollux VIII, 54. Gelegentlich bemerke

ich, dafs „die Rechenschaft gut finden" mit dem Ausdluck rag su^^uVag

imc-YiucLLvecr^-ai bezeichnet wird; Demosth. v. d. Krone S. 310, 21.

'ETctcryjjuaivscr^at ist überhaupt billigen, litaivstv (vergl. Aesch. it. napctnp,

S. 230. Harpokr. in iTrtcvjpaii/EcrS'at und daraus Suidas und Zonar.

S. 8^8. vergl. S. 830. und des Herausgebers Anmerkung), weil nämlich,

was unterschrieben und untersiegelt wird, von dem, welcher die Ent-

scheidung hat, gebilligt ist: jedoch wäre es möglich, dafs die Rechen-

schaft, nachdem sie von der Behörde richtig befunden worden, von

dieser das besiegelte Zeugnifs der Richtigkeit beigeschrieben erhalten

hätte, sodafs InLarifJLatvea-i^uL Tuq svBvvag die durch solche Untersiegelung

belegte Billigung derselben bezeichnen könnte.
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wenn er eines sittlichen Urthells fähig ist, ein losgebundenes

und wüstes Privatleben, im Staat ein Gewebe verworrener

Leidenschaften und schlechter Neigungen, und was das Schlimm-

ste Ist, in der Volksgesinnung Härte und Rohelt und Mangel

an sittlichem Gefühl in höherem Grade als heutzutage In der

Regel in der christlichen Welt. Edle Erscheinungen sind

untergegangen und werden niemals wieder so schön hervor-

kommen; aber die Grundsätze der Menge haben sich veredelt,

wenn auch erhabene Geister des Alterthums ebenso rein wa-

ren, als die erhabensten der neuern Zeit: und hierin Hegt der

Fortschritt der Menschheit. Bei jenen Grundsätzen der Hel-

lenen, welche aus ihren Geschichtschreibern und Philosophen

sich hinreichend erweisen lassen, kann es nicht befremden,

dafs in Athen Betrug am Staate an der Tagesordnung war:

schon Arlstides Themistokles' Zeltgenosse klagte darüber; man 209

glaubte gewissermafsen ein Recht dazu zu haben, und wer zu

strenge war, kam In übles Gerede." Überall liest man von

unterschlagenen Geldern und Diebstahl der Behörden; auch

das Heilige war nicht heilig. Die Römer hatten wenigstens

eine alte Zeit, in welcher Treue und Redlichkeit galt: bei

den Hellenen wird man diese vergeblich suchen. Jene band

ein Eidschwur, dafs sie grofse Summen ohne Unterschleif ver-

walteten: aber wenn In Hellas, sagt Polyblos* der wahrheit-

liebende Hellene, der Staat Jemanden auch nur ein Talent

anvertraut, und er zehn Gegenschreiber hat, und ebensoviele

Siegel, und doppelt soviele Zeugen, kann er die Treue nicht

bewahren. Nicht selten wurden daher Finanzbehörden zum

Tode verurthellt oder zu Verlust des Vermögens und Gefängnifs,

bisweilen freilich mit Unrecht, wenn die Gelder zufällig verloren

gingen ;'^ aber die Logisten liefsen sich auch schimpflich beste-

chen, um dem Verbrecher gegen den Gerechten durchzuhelfen.''

" Plutarch Aristid. 4.

* VI, 56.

' Vergl. z, B. Demosth. g. Timoth. S. 1187. 1197. g. Timokr.

S. 742 ff.

'' Aesch. g. Timarch. S. 126.

I. 18
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Selbst der grofse Perlkles konnte daher in den Verdacht kom-

men, nicht frei von Veruntreuung zu sein ; so konnte es der

junge Alklbiades für besser erklären, er möchte darüber nach-

denken, wie er keine Rechnung ablege, als wie er Rechenschaft

gebe." Unstreitig haben die Komiker, welche jeden ausge-

zeichneten Mann herunterrissen, auch gegen Ihn übertrieben,

wie Aristophanes in den Wolken einen Absatz aus Perlkles'

Abrechnung, welche er als Feldherr abgelegt hatte, mlfsbilll-

gend bespöttelt, ungeachtet er hier vollkommen rein war. Er

hatte nämlich zehn Talente blofs unter dem Namen zum Be-

dürfnlfs als ausgegeben verrechnet; aber sie wurden aner-

2l0kannt, weil man wufste, dafs sie zu Bestechung verwandt

w^orden waren, und w^Il die Namen derer, die sie erhalten

hatten, nicht konnten genannt werden, ohne den Spartaner-

^könlg Plelstonax und den Harmosten Kleandridas vor den Kopf

zu stofsen.^ Dennoch war die Sage allgemein, dafs Perlkles

mit seiner Abrechnung In grofser Verlegenheit war. Vor dem

Ausbruch des Peloponnesischen Krieges gerleth Pheldias der

Bildhauer, wie es scheint durch arglistige Nachstellung, in

Untersuchung wegen unterschlagenen Goldes:" damals half

Perlkles ihm und sich heraus; aber mehre andere Händel wur-

den dem Perlkles zum Verdrufs angefangen,' und da man längst

unzufrieden mit seiner Verschwendung war,'' endlich Rechen-

schaft über seine Geldverwaltung verlangt. Die Wichtigkeit

der Sache erhellt aus dem dabei vorgeschlagenen Verfahren:

die Rechnung sollte vor den Prytanen abgelegt werden ; nach

° Plütarch Alkib. 7. Diod. XII, 38.

* Aristoph. Wolken 856. und Schol. und daraus Suidas in S'eov,

"Ecfjopoi, si; ^sov, eig io ^so»/, Lex. Seg. S. 234. Der Schol. Aristoph.

nennt zw^anzig, Suidas bald fünfzehn, bald fünfzig Talente: ich bin der

Angabe des Plütarch (Perikl. 22. 23) gefolgt, welcher gröfsere Glaub-

würdigkeit hat.

* Plütarch Perikl. 31. Eben diesen gegen Perikles gerichteten Han-

del berührt Piaton Gorg. S. 51 6 A. wo s. Ileindorf: der Schol. Aristoph.

a. a. O. und Suidas vermischen dies mit andern Sachen. \

"^ Plütarch Perikl. l4.



Buch II, 8. 275

dem Volksbeschlusse des Drakontides sollten die Richter auf

der Burg vom Altar abstimmen, welches die feierlichste Ent-

scheidung war. Durch Hagnon wurde letztere Bestimmung

vernichtet, und festgesetzt, dafs fünfzehnhundert Richter über

diese Sache urtheilen sollten, von welcher ungewifs war, ob

sie Diebstahl oder irgend ein anderes Verbrechen sei." Um
diesen Handel niederzuschlagen, wobei er ein Opfer der Par-

teiwuth zugleich und wo nicht der Untreue, doch vielleicht

einer Überschreitung oder eines Versehens von seiner Seite

werden konnte, sollPerikles die Kriegesfackel entzündet haben:*

eine harte Anklage, welche aber begreiflicher wird, wenn man 211

bedenkt, dafs mehre Anfasse zusammenkamen. Was erlauben

sich nicht in einem von Parteien zerrissenen Staate politische

Gegner wider einander? Ich bitte es den Manen des grofsen

Geistes ab, wenn ich Bedenken gegen seine Uneigennützigkeit

erhoben habe; er war über das Geld erhaben und offenbar

unbestechlich.'^ Auch Demosthenes nahm gewifs kein Geld

gegen den Staat, und hat sich nicht von Harpalos bestechen

lassen; aber allerdings mag er es nicht verschmäht haben Gold

vom Perserkönig anzunehmen, wenn es ihm zur Ermunterung

in der Verfolgung der Plane dienen sollte, die er dem Vater-

lande zuträglich fand. Er scheint mir ohngefähr wie Themi-

stokles den Grundsatz gehabt zu haben, welchen Piaton '^ ver-

wirft, man dürfe für das Gute Geschenke nehmen, aber nicht

für das Böse; und die Athener gaben, wie Hypereides sagt,

nicht gesetzlich, aber aus Nachsicht und Milde, den Feldherrn

und Rednern gern nach, dafs sie Vortheil zögen, nur das eine

" Plutarch ebendas. 32.

* Plutarch ebendas. 31. 32. Diod. XII, 38 ff. Aristoph. Frieden

604 ff, und Schob Von den Schwierigkeiten der Zeitrechnung s. Dod-

well Ännal. Thuc. im sechsten Jahr des Pelop. Kr. Heyne antiq. Aufs.

St. I, S. 188 ff.

•" Thukyd. U, 60. ^j^pvjpaTwv KpetVcrwi/, 6S. ^py]juaTwi; S'tacjjai/wj a^w-

poxaTo?; ersterer Ausdruck ist dem Peiikles selber in den Mund
gelegt.

'' Gesetze XII, S. 9SS. C.

18*
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wahrend, dafs ihnen durch den Staat, nicht gegen den

Staat das, was genommen wird, zu Theil werde."

Damit die Abrechnungen der Behörden die gröfste Öffent-

lichkeit hätten, wurden sie wie die Volksbeschlüsse in Stein

gegraben ausgestellt. So stellte Lykurg vor der von ihm

neuerbauten Ringeschule die Rechenschaft über seine Finanz-

verwaltung auf;^ Bruchstücke einer solchen Abrechnung des

Schatzmeisters der öffentlichen Einkünfte, und vermuthlich der

Lykurgischen selbst, habe ich in den Beilagen gegeben." Die

Schatzmeister der Göttin und der andern Götter stellten die

Verzeichnisse dessen, was sie an 'Weihgeschenken und Tempel-

geräthen empfangen und ihren Nachfolgern überliefert hatten,

212 in Stein geschrieben aus. Eine grofse Anzahl dieser Urkun-

den theile ich mehr oder minder vollständig oder verstümmelt

in den Beilagen mit.'' Nicht minder mufsten die Schatzmeister

ihre Rechnungen über alle Einnahmen und Ausgaben jährlich

auf diese Weise bekannt machen.^ Sehr ansehnliche Reste

solcher Rechnungen besitzen wir noch, und ein Theil dersel-

ben ist in den Beilagen von uns gegeben. Wir haben Ab-

rechnungen der Schatzmeister, gröfstentheils nur über die

Ausgaben, aus Olymp. 86, 4 in Betreff des Aufwandes für den

Korkyrälschen Krieg, ^ für Olymp. 88, 3— 89, 2 nebst Be-

rechnung der für die Schatzgelder zu leistenden Zinsen durch

** IToXXa ujxsig, w av^psi; ^ixaa-xal, ^l^ore exovrei; roii c-rpaTriyoti; koX

rotg priTOpa-Lv w^skua-^ctL ^ ou twi/ vojucov avroTg S'eS'wxoTwi» touto Troteiv,

aXka. T^s ujuETspa? npaorriTog xal ^iXavB^pwTiiug, bv jxovov Trapacj^uXaTToi/TEff,

oTTws ^t' ujuag xat p»] xa3-' u|ixwv earai lo Xa\x^a.vo^zvov. Hypereides g.

Demosth. nach der Verbindung der Bruchstücke, welche Sauppe in

Schneidewin's Philologus Jahrg. III, S. 629 vortrefflich gemacht hat,

und die freilich auch mir nicht hätte entgehen sollen.

* Leben des Lykurg zu Ende, in den Lebensbeschreibungen der

zehn Redner.

' VIII und VIIL B.

'^ N. X-XIV.
• Beilage III, §. 7. 8.

^ Behandelt in der Abhandlung über zwei Attische Rechnungs-

urkunden, Schriften d. Akad. v. J. 1846.



Buch II, 8. 277

die Logisten," für Olymp. 90, 3 — 91, 2/ wahrscheinlich für

Olymp. 92, 1^ und 92, 2.^^ für Olymp. 92, 3/ ferner für

92, AJ 93, 1. 2.^ soviel sich ermitteln läfst. Vermischte

Bruchstücke von Geldrechnungen nebst einem sehr merkwür-

digen Bruchstück einer Übergab-Urkunde besonderer Art sind

in der ellften Beilage zusammengenommen. Aus einer umfas-

senden Berechnung der Schulden des Staates an den Burgschatz

und der Zinsen ist ein kleines Bruchstück vorhanden.* Wir
haben ferner Einnahme- und Ausgaberechnungen der Vorsteher

öffentlicher Bauten,' namentlich eine vom Propyläenbau; die

ausführlichste und wichtigste ist die über den Bau des Polias-

tempels aus Olymp. 93, 2.^ deren Mittheilung Ich mir versagen

mufste, weil sie zu umfangreich ist. Von der Attischen Be-

hörde des Delischen Tempels sind thells Urkunden der Über-

gabe der heiligen Schätze' erhalten, theils Rechnungen über

Einnahmen, Ausgaben, Ausstände und die übrige Verwaltung."*

" Ebendas. Diesem Stücke sehr ähnlich mufs die Urkunde gewe-

sen sein, wovon Rangabe in der Revue archeologique IL Jahrg. S. 324

(Paris 1845) ein sehr kleines Bruchstück herausgegeben hat.

* Beilage N. IT.

" Beilage N. V.

•^ Beilage N. VI.

' Beilage N. I.

/ C. I. Gr. N. 148.

*" C. I. Gr. N. l49 (vergl. über die nähere Zeitbestimmung zu Beil.

N. V. VI).

^ C. I. Gr. N. 156. vergl. Add. Das Stück ist Vor -Euklidisch.

' Beilage N. XVI, 1-3.

* Rangabe Antt. Hell. N. 56 ff. v. Quast, das Erechtheion zu Athen

(Berlin 1840), Stephaui Annali dell' Inst, di corrisp. archeol. Bd. XV
(1843), S. 287 ff. Fr. Thiersch über das Erechtheum auf der Akropolis

zu Athen, in den Abhh. der Münchner Akad. d. Wiss. philos. Klasse,

V. Bd. HI. Abth. Tafel I. vergl. auch Bergk Zeitschrift £ Alt. W^iss.

1845. Nr 24.

' Beilagen XV. und XV. B.

"" Urkunde aus Olymp. 86, 3. von mir herausgegeben in der Ab-

handlung über eine Attische Urkunde das Vermögen dieses Tempels

betreffend (Schriften d. Akad. v. J. 1834); und die Urkunden in den

Beilagen VII. A. B.
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Die Inventarien und Übergab -Urkunden der Werftvorsleher

erwähne Ich nur mit drei Worten; die Listen, welche sich

auf die Tribute beziehen," sind zahlreich und ausführlich. Auch

die Poleten stellten Verzeichnisse der eingezogenen Güter

(hY,uio7r^cx-c() nach dem Verkauf auf steinernen Tafeln aus; Ta-

feln der Art standen thells auf der Burg, thells in Rücksicht

derer, die wegen Frevels gegen die Eleuslnischen Göttinnen

verurtheilt worden, in Eleusis,* oder sonst. Die neunte Bei-

lage enthält sehr wahrscheinlich ein Bruchstück aus einer sol-

chen Urkunde; ein anderes merkwürdigeres" ist so unvoll-

kommen herausgegeben, dafs ich es nicht mitthellen wollte;

ein drittes derselben Art'' ist sehr verstümmelt; ein viertes,

älter als Eukleldes^ Ist wie ich vermuthe das fünfte Bruchstück

in der eilften Beilage. Auch von Verzeichnissen verkaufter

Bergwerke^ und von Listen der Verkaufsteuer für veräufserte

Grundstücke^ sind Bruchstücke vorhanden. Diese Urkunden

geben uns selbst in ihrer unvollständigen Erhaltung noch ein

lebendiges Bild der regen Verwaltungsthätigkelt. Inschriften

dieser und ähnlicher Art fanden die Hellenischen Gelehrten

selbst wichtig genug um Sammlungen davon anzulegen. Phi-

lochoros' Attische Epigramme befafstdn zwar wahrscheinlich

nur dichterische Inschriften; aber der Relsebeschrelber Pole-

mon, der als Liebhaber der Inschriften sogar den Beinamen

Stelokopas erhalten hatte, schrieb vier Bücher über die Weih-

" Beilage XX.
* Pollux X, 97. Casaub. z. Athen. XI, S. 476. E. Hemst. z. Pol-

lux X, 96.

" Bei Pittakis, Pancienne Athenes S. 38, behandelt von Rangabe

Antt. Hell. N. 348. Die Urkunde scheint ans Olymp. 9^, 4 zu sein,

und enthält unter anderem verkaufte Güter des Axiochos des Sohnes

des Alkibiades von Skambonidae, des bekannten Adeimantos des Sohneg

des Leukolophides, des Euphiletos des Sohnes des Timotheos von Ky*

dathenäon.

'' Bei Rangabe a. a. O. N. 349- S. 403. \

* C. I. Gr. N. 162. 163.

/Beilage XVII.
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geschenke auf der Burg," vieles über andere Inschriften, und

sammelte Volksbeschlüsse* von Steinen, namentlich zu Athen.

Bekannt Ist die umfassende Sammlung von Volksbeschlüssen,

ohne Zweifel zum Thell aus Inschriften, welche Krateros an- 213

gelegt und worin er auch Tributlisten mitgethellt hatte/ Eine

Sammlung der Demiopraten war ebenfalls vorhanden, und wird

häufig von Pollux Im zehnten Buche,'' einmal von Athenäos*

angeführt; hieraus kennt ersterer das Verzeichnlfs der einge-

zogenen Güter des Alkibiades:^ In dieser Demiopratensamm-

lung befanden sich auch nebenher aufgenommene Rechenschaf-

ten der Schatzmeister von der Burg über die Abgabe der

heiligen Kleinodien, unter andern eine, welche sich zufälliger

Weise erhalten hat oder womit die jetzt erhaltene nahe ver-

wandt war.^ Wahrscheinlich war das von Pollux^ aufgeführte

" Athen. VI, 23 i. D. und dort Casaub.

* Ein Beispiel Athen. VI, S. 234. E. Aus ihm ist wohl auch die

Inschrift im Anakeion S. 235. B genommen.

' Aus einer solchen Sammlung entlehnt sind die Volksbesctdiisse,

welche sich hinter der Lebensbeschreibung der zehn Kedner befinden.

Über die Tributlisten in dem Werke des Krateros s. die Einleitung zu

Beilage XX.
'^ S. z. Beilage IX.

" XI, 476. E.

/ Pollux X, 36. 38.

^ S. zu Inschr. XIII, Z. 37.

* Kat cTTaS-juiia S^ ^akxa sv tv] sn 'AXxißia^ov ap'X^ovroq dvaypa^^

Twu hv dxponoXeL ctvaS'vjjuaTwv avayiypaTvrai^ X, 126, Was daraus ange-

führt wird, finden wir in zwei noch vorhandienen Urkunden nach Euklid:

s. zu Beilage XII, §. 25. Ein Archon Alkibiades ist nicht zu finden;

Pollux verwechselte den ersten Schatzmeister der Göttin oder der Göt-

ter, welcher zu Anfang der Inschrift stand, mit dem Archon. Indessen

ist hier nicht der grofse Alkibiades gemeint; als erster Schatzmeister

der Göttin ist er nicht mit Wahrscheinlichkeit unterzubringen, da die

vor der Anarchie fast alle bekannt sind; und an das Amt der Schatz-

meister der andern Götter ist schwerlich zu denken. iJberdies ist dem

Gesagten gemäfs anzimehmen, dafs die Urkunde, von welcher Pollux

spricht, eine Nach-Euklidische ist. Indefs mag auch der grofse Alki-

biades einmal Schatzmeister auf der Burg gewesen sein, nur nicht



280 Blich II, 8. 9.

Verzeiclinifs der Weihgeschenke auf der Burg unter dem Ar-

clion Alkiblades, das Ist eine Übergab -Urkunde der Schatz-

meister, deren erster er war, aus diesen Demlopraten entlehnt.

214 9. So wesentlich die Abrechnnng zu einer geordneten

Finanzverwaltung ist, ist sie doch allein nicht hinreichend:

das erste Erfordernifs derselben Ist ein richtiger Über-
schlag der Ausgaben und Einnahmen, sodafs letztere

die erstem decken. Dergleichen wurde schwerlich in irgend

einem Hellenischen Staate regelmäfsig und im Voraus ange-

fertigt;" durch Erfahrung indefs und durch die Rechnungen

mufste sich bald ergeben, wie hoch die regelmäfsigen Ausgaben

und Einkünfte sich beliefen, und inwiefern diese zureichend

oder nicht, jene nothwendig oder überflüssig wären. Aristo-

teles^ sagt: „Wer über die Finanzen berathen will, mufs die

Einkünfte des Staates kennen, welche sie sind, und wie grofs,

damit, wenn ein Zweig derselben fehlt, er hinzugefügt, wenn

er zu gering ist, vermehrt werde; aufserdem aber alle Aus-

gaben des Staates, damit, wenn eine überflüssig ist, sie auf-

gehoben, wenn zu grofs, vermindert werde; denn nicht allein

das Vorhandene mehrend wird man reicher, sondern auch die

Ausgaben vermindernd. Und dieses kann man nicht allein aus

erster. Wäre er nicht Schatzmeister auf der Burg gewesen, wie halte

er dazu kommen können, dafs er, wie Plutarch in seinem Leben er-

zählt, viel goldnes und silbernes Pompgeräthe des Staates in seinem

Hause gehabt hätte, welches er wie sein Eigenthum gebrauchte ? War
er Schatzmeister auf der Burg, so konnte er dieses haben, indem er

sich über göttliche und menschliche Rechte hinwegsetzte, und was in

dem Tempel aufbewahrt werden sollte, nach seinem Hause bringen

liefs. Verschieden von jener aus Phäax gezogenen Erzählung des Plu-

tarch ist die in der zweifelhaften Rede des A.ndokides g. Alkib. S. 126.

127. von Pompgeräthen, welche Alkibiades in Olympia zum Behuf

seines Siegesfestes von den Architheoren der Athener geborgt hatte.

Dies hat schon Ruhnken (Hist. crit. orat. S. 138. im VIII. Bd. d. Reisk.

Redn.) bemerkt.

" Was davon Piaton Gesetze XII, S. 955. D sagt, beweiset nicht

für einen regelmäfsigen Voranschlag.

* Rhetor. I, 4. vergl. Xenoph. Denkw. d. Sokr. III, 6. 4—6.



Buch II, 9. 10. 281

Erfahrung am Eigenen lernen, sondern um Rath hierüber zu

geben, mufs man auch dessen kundig sein, was andere erfun-

den haben." Hier ist die Aufgabe klar dargelegt, welche ein

Vorsteher der öffentlichen Einkünfte sich vorsetzen mufste;

dafs jedoch die Athener in der schwierigen Anwendung dieser

an sich einfachen Grundsätze immer richtig zu Werke gegan-

gen seien, läfst sich bezweifeln. Die Nothwendigkelt, nach-

her Gewohnheit oder Bequemlichkeit des Volkes führte gewisse

Ausgaben ein: waren die Einkünfte dazu nicht hinlänglich, so

mufsten jene vermindert oder diese vermehrt werden: aber

dieses geschah gewifs melstentheils hinterher. Bei eintreten-

den aufserordentlichen Bedürfnissen war dieses in höherem

Grade der Fall; und seitdem der Schatz erschöpft war, hemmte

Geldmangel jegliche grofse Unternehmung. Übrigens kennen

wir die Höhe der Attischen Staatseinkünfte aus verschiedenen

Zeiten, viel weniger der Ausgaben, welche ohnehin nach den

Umständen sehr verschieden waren. Ich handle zuerst von letz- 215

teren: ihre Betrachtung schlägt in viele Thelle der Alterthümer

ein, und wir können daher keine so vollständige und abge-

schlossene Darstellung davon liefern, als von den Einnahmen,

sondern müssen uns begnügen, die Hauptpunkte zu berühren.

Die ordentlichen Ausgaben lassen sich auf folgende zurück-

führen : Aufwand für Bauwerke, Polizei, Feier der Feste, Spen-

den an das Volk, Sold in Friedenszeiten, Armenunterstützung,

öffentliche Belohnungen, Anschaffung von Waffen, Schiffen

und Reiterei im Frieden. Aufserordentliche Bedürfnisse ent-

standen durch die Kriege, wovon ich am Ende dieses Buches

spreche.

10. Die öffentlichen Bauwerke, deren Herrlichkeit und

prachtvolle Kunst noch in den Trümmern Bewunderung erregt,

hatten soviel gekostet, dafs sie ohne den aus Tributen gebil-

deten Schatz nicht hätten bestritten werden können; selbst

ihre Unterhaltung mufste eine bedeutende stehende Ausgabe

erfordern. Ich erinnere nur an den Bau des Piräeus durch

Themistokles, die Befestigung sowohl der andern als dieses

Hafens, den Markt des HIppodamos, das Theater, die vielen
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Tempel und Helliglhümer daselbst; die Werfte, wo die Schiffe

in Schiffhäusern {vswgoUoig) lagen, waren mit tausend Talenten

(anderthalb Millionen Thaler) erbaut, und nachdem sie in der

Anarchie für drei Talente von den Unternehmern zerstört

worden, wieder neu aufgeführt und von Lykurg vollendet

worden.'" Ein herrh'ches Werk im Piräeus war das von Phl-

lon erbaute, von Sulla zerstörte Seezeughaus {o-asvo^y^kyi).

Die Befestigung Athens war riesenmäfsig; aufser der Burg war

die Stadt, und wieder für sich der Piräeus und Munychia be-

festigt; beide letztere m einem Umkreise von anderthalb Deut-

schen Meilen, mit Mauern, welche Themistokles angefangen,

aber nur auf die Hälfte der Höhe gebracht, Perlkles aber voll-

endet hatte, 40 Ellen oder 60 Fufs hoch und so breit, dafs

bei ihrem Bau zwei Wagen in entgegengesetzter Richtung

216 darauf hin und her fuhren, von Quadern ohne Kitt, mit eiser-

nen Klammern zusammengefügt:* Stadt und Hafen endlich

waren durch die langen Mauern verbunden, nämlich durch die

beiden Parallelmauern oder die sogenannten Schenkel (ja o-A'Ky^,

vierzig Stadien oder eine Deutsche Melle lang, wovon die

«ine Mauer die nördliche oder äufsere {to ßc^siovy ro t^u^Bsv

rs7%og), die andere die südliche oder mittlere (ro vortov , ro

Sia iJLSTov) heifst, und durch die 35 Stadien lange Phalerische

Mauer, zum Theil auf morastigem mit Felsstücken ausgefüll-

tem Grunde. Erst durch die Inschrift vom Mauernbau'" be-

kommen wir einen vollkommenem Begriff von diesen Mauern,

die sogar bedacht waren, damit die Vertheidiger von oben

geschützt wären. Und diese ungeheuren Werke erbaute man

nach der Zerstörung unter den Drelfsigmännern grofsentheils

von neuem, wozu damals freilich Persisches Geld gespendet

wurde.'' Hierzu kamen in Kriegszeiten Erdwälle, Graben,

Brustwehren zur Verstärkung derWerke; ferner die Befestigun-

gen kleinerer Orte in Attika. So war Eleusis fest, als eine

" Isokr. Areopagit. 27. Meurs. Fort. Att. VII.

* Thukyd. J, 93. Äppian Mithrid. 30.
^

' Otfr. Müller de munimentis Athenarum.

«^ Xenoph. Hellen. IV, 8, 12.
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alte ehemals unabhängige Stadt; so Anaphlystos, wie Xeno-

phon" und Skylax berichten; Sunion, welches im Peloponne-

sischen Kriege fest gemacht Avurde,* sowie Thorikos;" Pa-

nakton'' und Oenoe/ starke Grenzplätze gegen Böotien; das

stark befestigte Phyle/ endlich Aphldna und Rhamnus, welche

in den Philippischen Zelten, wie Phyle, Sunion und Eleusis

als Zufluchtörter bestimmt werden.^ 'Wieviele herrliche Bau-

werke und Anlagen enthielt aber die Stadt mit ihren Umge-

bungen! Man denke an die Versammlungs-, n Gerichts- und

Marktplätze, die herrlich geschmückten Hallen, das Pompeion,

Prytanelon, Tholos, Rathhaus und andere Gebäude für die

Staatsbehörden, die grofse Menge Tempel, das herrliche Thea-

ter, das Odelon, die Ringeschulen, Gymnasien, Stadien, Hip-

podrome, Wasserleitungen, Brunnen, Bäder nebst den dazu

gehörigen Gebäuden zum Kleiderablegen,* und dergleichen

mehr. W^as hatte endlich die Verschönerung der Burg ge-

kostet! Allein der Eingang, die Propyläen, ein Werk von 217

fünf Jahren, machte einen Aufwand von 2012 Talenten' oder

" V. Einkommen 4, 44. Skylax nennt vier feste Orte, Eleusis,

Anaphlystos, Sunion, Rhamnus.

* Thukyd. VIII, 4.

" Xenoph. Hell. I, 2, 1. Vergl. v. Einkommen a. a. O.

'^ Thukyd. V, 3. Pausan. I, 25, 5. Im Peloponnesischen Kriege

hatten die Böoter die Festung zerstört.

* Thukyd. II, 18.

/ Xenoph. Hell. II, 4, 2. Diod. XIV, 32. Nep. Thrasyb. 2.

S" Unsicherer Beschlufs bei Demosth. v. d. Krone S. 238.

* Schrift vom Staate d. Ath. 2, 10.

' Heliodor b. Harpokr. und Suid. in TrpoTruXata, vergl. Phot. bei

welchem ß^iß' aus der Dresdner Abschrift zu lesen. Man mufs sich

bei dieser Angabe nicht dadurch irre machen lassen, dafs nach Thuk.

II, 13 auf den Krieg gegen Potidäa bis zur Zeit jener Rede des Peri-

kles, und auf die Bauwerke des Perikles überhaupt, nur 3700 Talente

von den Schatzgeldern verwandt worden; denn aufser dem Schatze

hatte man ja noch die grofsen laufenden Jahreseinkünfte verwandt.

Leake's Berechnung der Kosten der Bauwerke des Perikles (Topogr.

V. Athen S. 426 ff der Deutschen Übers, vom J. 1829) beruht daher

auf einer unrichtigen Grundlage.
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mehr als drei Millionen Thaler. Ebendaselbst sind sovlele

Tempel, der Tempel der Nike, der mehrtheillge Tempel der

Polias oder das Erechtheion, und der erhabene Tempel der

Jungfrau Athena, welchen man gegen den amtlichen Sprach-

gebrauch der alten Urkunden schon im Alterthum wie jetzt

Parthenon nannte; alle diese mit den kostbarsten Bildsäulen

und andern Werken der Kunst geschmückt und mit goldnen

, und silbernen Gefäfsen bereichert. Wieviele oft kommende

kleine Ausgaben, an welche wir kaum denken, fanden sich

noch in einem alten Staate! zum Beispiel der Bau der Altäre,

welche jedesmal für gewisse Feste errichtet wurden. ° Eben

dahin gehören die häufigen 'VS'^elhgeschenke und dergleichen

mehr. Nicht zu übergehen ist auch der Strafsenbau, sowohl

was das Strafsenpflaster in- Athen betrifft, als der Bau der

Strafsen nach den Häfen, der heiligen Strafse nach Eleusis,

und vielleicht nach Delphi bis an die Grenze, indem behaup-

tet wird, die Athener hätten zuerst den Weg nach Delphi

gebahnt. Ich gebe zu, dafs die Römer und Karthager mehr

auf Strafsenbau verwandt haben als die Hellenen; aber sehr

befahrene, zumal für heilige Aufzüge bestimmte Strafsen waren

gebaut, und nicht blofs holprlcht gepflastert, sondern mit klei-

nem aus den Steinbrüchen genommenen Gestein zugleich fest

und eben gemacht.* Für alle diese Arbeiten waren theils

beständige, theils auf Zeit ernannte Behörden bestellt. Für

218 die Herstellung der Mauern ernannte man eigene Commlssarien

(jet^oTToioi) y unter den Vorstehern der öffentlichen Werke

° Plutarch Leben des Demosth. 27.

* ^KÜpo»/ ist soviel als XaxuTr»], was beim Behauen der Steine ab-

fällt, selbst Mörtel. Hiervon kommt crxupwTi] olot;^ dergleichen eine

für Pompen zu Kyrene war (Pindar Pyth. V, 90 ff.): folglich ist dies

keine gepflasterte, sondern mit zerschlagenem Gestein sorgfältiger ge-

baute Strafse. Sxupconf] 0^05 wird aber durch Xi^oo-TpwTog erklärt, und

es ist mir daher wahrscheinlich, dafs auch unter diesem wenigstens

nicht immer eine gepflasterte, sondern eine mit zerschlagenem Gestein

gebaute Strafse zu denken sei.
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{iTTtTTUTcctg TMv SyiixoG-iüof s^yujv) wie Aeschines sagt" die Vor-

steher des gröfsten, welche wie die Trierenbauer, von jedem

Stamme einer gewählt wurden.* Jeder andern Bauunterneh-

miing standen solche Epistaten vor; als ein solcher baute Peri-

kles und später Lykurg. *" Beispiele dieser Vorsteher mit ihrem

Schreiber finden sich unter anderem beim Bau der Propyläen
j

und des Tempels der Polias.'' Aufserdem hatten die Tempel '

fortdauernd Vorsteher {iTria-rarag) ^ welche mit den Schatz-

meistern, Priestern und Opferern (Is^oTvoioig) in den Tempeln

zusammengestellt werden.* Desgleichen waren fjür den Stra-

fsen- und Wasserbau Behörden angestellt {phonoioi, iTtirruTca

TMv v^aTüov)J Die Strafsenpolizei hatten die Astynomen, fünf

in der Stadt, und ebensoviele im Piräeus; sie sorgten theils

für den öffentlichen Anstand theils für die Beinlichkeit, und

hatten daher die Aufsicht über Flöten- und Kitharspielerinnen

und über die Kothführer {H07TüoXoyQi)J Die Behörden gaben

" G. Ktesiphon S. 400. vergl. Sigon. R. A. lY, 3. PoUux VIII, ll4

rechnet sie fälschlich unter die Diener, wie auch die Opferer (lepcTroiot)

und Boonen.

* Aesch. a. a. O. S. 422. 425.

' Plutarch Perikl. (vergl. Diod. XII, 39) , und Leben des Lykurg

unter den zehn Rednern.

'^ Beilagen XYI. 1-3. C. L Gr. N. 160. §. \. Von einer Rech-

nung dieser sTrtcrTaTww sind die Bruchstücke bei Rangabe N. 56 ff. wo
auch ein Unterschreiber genannt ist. Auch kommen iTricrHsuacrTai twv

hf!a\> vor in einem alten Gesetz bei Athen. VI, S. 235. D.

' Beilage III, §. 7. Vergl. XIV. 12. o.

/ Sigon. R. A. rV, 3. S. 176. Bd. L seiner Werke. Petit. Att

Ges. V, 1, 3. Von den o'^onoioiq s. besonders Aesch. g. Ktesiph. S. 4l9

und Kratinos bei Plutarch. praec. reip. ger. 15. 'ETrio-TaTy]? u^arwv war

Themistokles ; s. Plutarch Themistoki. 31. Vergl. von dieser Art Be-

hörden Aristot. Polit. VI, 5, 3. und über den Gegenstand Ernst Curtius,

die städtischen Wasserbauten der Hellenen (Berlin 1847. 8.). Die von

Sigonius angeführten xpvjvo^uXaxs? gehören wahrscheinlich nicht unter

die Behörden (s. die Anm. des Herausgebers zu der angeführten Stelle).

^ Aristot. b. Harpokr. in acTTuyojuot, und daraus Suidas, Lex. Sog.

S. 455. Alle stimmen in der Zahl der Astynomen überein, nur nicht

nach der Blancardischen Ausgabe des Harpokration, worin die Zahlen
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in der Regel wie in Rom die Bauarbeit Unternehmern (1^70-

7.aßoigy i^yoüuaig, iMo-^oorciig) zur Ausführung, welches nament-

lich von der Ausbesserung der Tempel und öffentlichen Ge-

219 bände schon früher nachgewiesen ist," aber auch von Neubauten

gilt. So übernahmen die Alkm'aoniden den Bau des Delphi-

schen Tempels gegen 300 Talente, und führten ihn schöner

aus, als der Plan oder das Modell vorgeschrieben hatte ;'^ so

baute unter Perikles der Architekt Kallikrates die lange Mauer

als Unternehmer.'' Dasselbe Verfahren fand bei geringeren

Sachen, wie bei Errichtung von Altären '^ statt. Die Leistungen

wurden genau bestimmt; grofse Arbeiten theilte man: wie die

Herstellung der Mauern nach der bekannten Inschrift von dem

Architekten in zehn Theile gelheilt und diese Thelle an ein-

zelne Unternehmer überlassen wurden.^ Die Unternehmer

waren gewöhnlich Baumeister; aber von diesen sind die an-

gestellten Architekten des Staates zu unterscheiden, welche

die Oberaufsicht führten und den Epistaten beigegeben wa-

verfälscht sind. Vergl. C. I. Gr. Bd. I, S. 337. b. Casaubonus zu Suet.

Tib. 61 versteht unter den xonpoXoyoig hier Possen reifs er, was ich

trotz der schnurrigen Zusammenstellung mit den lustigen Dirnen nicht

für richtig halte. Man vergl. dagegen unter anderen Pollux VII, 134

über die Bedeutung des Wortes.

" Petit. Att. Ges. I, 2, 7.

* Herodot V, 62. II, 180 und andere (s. Explicatt. zu Pindar

Pyth:VII).

^ Plutarch Perikl. 13.

«^ S. Buch m, 13.

• Die Inschrift vom Mauernbau enthielt die zu machenden Lei-

ßtnngen und zugleich den Zuschlag an die Unternehmer. Aus einem

ähnlichen Denkmal, einer Verdinguug von noch nicht vollendeter Holz-

arbeit, wahrscheinlich in einem Tempel, vor Euklid, ist das Bruchstück

erhalten, welches ich im archäol. Int. Bl. der A. L. Z. 1835. N. 5

herausgegeben habe ; dasselbe findet sich in der Ephem. archäol. N. 232

und bei Rang. N. 88. Vielleicht sind von dieser Art auch die Bruch-

stücke bei Rang. N. 345. 3-46. Eine sehr ausführliche Verdingungs-

urkunde, betreffend die Herstellung des Delischen Tempels, steht

C. I. Gr. N. 2266 j sie ist jedoch nicht Attisch.
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ren;" wahrscheinlich wurden sie immer wie in dem Falle,

welcher in der Inschrift vom Mauernbau vorliegt, vom Volke

durch Cheirotonle erwählt. Die Verdingung geschah von den

Poleten mit dem Vorsteher der Verwaltung, jedoch ohne

Zweifel unter Mitwirkung der Bauvorsteher, die in der Inschrift

vom Mauernbau auch genannt waren ;'^ der Staat lieferte bis-

weilen einen Theil des Materials.^ Indessen ist die Verdingung

der Werke nicht ohne Ausnahme gewesen ; der Pollastempel,

der besonders sorgfältig und zierlich ausgeführt worden, ist of-

fenbar nicht ganz von Unternehmern gebaut worden, sondern

wenigstens die in Olymp. 1)3, 2 gemachten Arbeiten wurden

unmittelbar von der Behörde mit dem angestellten Architekten

geleitet, nur einzelne kleinere Stücke von den Künstlern oder

Handwerkern in Accord, anderes aber im Tagelohn gearbeitet

und beides vom Staate einzeln bezahlt. '^ In erforderlichen

Fällen machten die Vorsteher mit dem Architekten eine Auf-

nahme dessen, was vollendet sei oder nur halbgearbeitet, woraus

sich das Mangelnde ergab; vermuthlich geschah dieses in der

Regel um den Anfang des Jahres, Avie es beim Pollastempel

" C. I. Gr. N. 160 und 2266. Dahin gehört auch der Architekt

in der Urkunde Rang. N. 56 ff. In einem Volksbesclilufs über Bauver-

dingung, wovon jedoch fast nichts übrig ist, C. I. Gr. N. 77, wird der

ap;)^iTexTw»; tou i;ew, der Staatsarchitekt, unterschieden von den Archi-

tekten, welche die Unternehmer waren. C, I. Gr. N. l60 haben Müller

und ich ehemals den Architekten nicht richtig zugleich für den Unter-

nehmer gehalten. Ob Beilage III. B von einem angestellten Architekten

oder von Unternehmern die Bede sei, ist unklar.

* Vergl. Buch II, 6.

' Wie in Delos das Erz C. I. Gr. N. 2266. Vergl. auch Otfr.

Müller de munimm. Athen. S. 40 des Bogens E. Im archäol. Int. Bl.

der A. L. Z. 1835. N. 4 habe ich ein Bruchstück einer Inschrift her-

ausgegeben, bei Rang. N. 130, worin Ulmen- und Cedernhölzer (^uXa

TTTsXetVa, xu7raptTTti/a) vorkommen, mit Nennung zweier Personen Phloxis

und Philon; diese Hölzer sind entweder von den genannten zu einem

Bau geliefert oder nach Vollendung des Baues als übrig geblieben an

sie verkauft worden. Aber freilich ist nicht klar, ob sie an Unter-

nehmer vom Staate geliefert worden.
'^ Urkunde bei Rang. N. 56 ff.
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Olymp. 92, 4 nach der thellwelse vorhandenen Urkunde der

Aufnahme in der ersten Prytanie geschah. " Bei der Übergabe

fand eine Prüfung des Werkes (BoHifjiaa-la) durch eigens dazu

bestimmte Männer (^omixurrag oder k7tiTi\xy\rag) statt. '^ Andere

Besonderheiten überlasse ich dem Leser aus den Urkunden zu

entnehmen, welche auf unsere Zelt gekommen sind.

Der Aufwand für die Bauwerke war der Natur der Sache

nach ganz unbestimmt, und richtete sich nach der Zulänglich-

kelt der Einkünfte und dem Bedürfnisse. Zur Wiederherstel-

lung der Mauern hatte Demosthenes beinahe zehn Talente

empfangen;*" aber es ist unsicher, ob er, , welcher blofs für

den Pandionischen Stamm war, alles Geld erhalten hatte, oder

seine neun Amtsgenossen noch besonders, welches letztere

dadurch wahrscheinlich wird, dafs nicht von Einem Schatz-

meister allein, sondern von mehren die Rede ist: dafs jedoch

die Stämme den Bau nicht bestritten haben, wie es nach einer

Stelle des Aeschines scheinen könnte, sondern der Staat, er-

kennt man leicht, well die Gelder dazu aus der Verwaltung

gegeben wurden. Vermuthllch hatte der Beauftragte eines

jeden Stammes einen bestimmten Theil der Mauer herzustellen,

und Demosthenes für seinen Theil jene Summe empfangen;

aber diese war unzureichend: er legte von eigenem Gelde nach

Ausweis eines angeblich gleichzeitigen und eines andern später

gefafsten Volksbeschlusses drei Talente zu, aufser zwei auf

seine Kosten um den Piräeus gezogenen Graben. '' Timotheos*

" C. I. Gr. N. 160. §. 1. Dafs dieses schöne Denkmal unvollstän-

dig sei, wie ich behauptet habe, ist zwar bestritten worden, hat sich

aber dadurch bestätigt, dafs im J. 1836 noch ein kleines Stück des

Fehlenden gefunden wurde; s. dieses Stück bei Rofs, Kunstblatt 1840.

N. 18. Ephem. archäol. N. 215. Rang. N. S6. Stephan! in den Annali

dellMnst. di corrisp. archeol. Bd. XV (1843). S. 2SG.

* G. I. Gr. IS. 102, wo von dem Theater im Piräeus die Rede,

welches dem Demos gehört; C. I. Gr. N. 226G.

' Aesch. g. Ktesiph. S. 4l5. vergl. S. 425.

•^ Volksbeschl. h. Demosth. v. d. Krone S. 266 und Volksbeschl. I.

hinter dem Leben der zehn Redner. Bei Aeschines g. Ktcsiphon S. 405

werden nur hundert Minen genannt, offenbar durch Verwechselung mit
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Sohn Konon mufste zehn Talente auf Mauerausbesserung ver-

wenden. In der Regel mochte auf die Bauwerke, wenn die

Noth nicht drängte, nur Überschufs der Einkünfte verwandt

werden, wie in einem alten Volksbeschhifs für die Werfte 220

und Mauern angewiesen wird, was nach Bezahlung der Staat-

schulden von den dazu bestimmten Geldern etwa übrig bliebe;"

doch finden wir eine Vermögensteuer für den Bau des See-

zeughauses/ Jener Überschufs war in den Zeiten des Perlkles

vermöge der Tribute aufserordentlich grofs, und daraus der

Schatz gebildet: so konnte jener, wie Plutarch"^ sich ausdrückt,

tausendtalentige Tempel bauen, verbrauchte aber auch 3700

Talente aus dem Schatz für Bauwerke und den Krieg bei

Potidäa,'' ungerechnet was er aus den laufenden Einkünften

zugenommen haben mochte. Auch nach Perlkles baute man

noch aus den Schatzgeldern.' Vor ihm hatten, den Peisistra-

tos ausgenommen, vorzüglich Themistokles und Kimon gebaut;

nach ihm verdient Konon als Wiederhersteller der Mauern

genannt zu werden, und Lykurg, der sovieles Unvollendete,

die Werfte, das Zeughaus, das Dionysische Theater ausbaute,

das Panathenäische Stadium, das Gymnasium, Odeion, Lykeion

anlegte, mit vielen andern Unternehmungen die Stadt ver-

schönerte, und überdies vieles Pompgeräthe, Schmuck der

Göttin, goldne NIken, und goldnen und silbernen Schmuck

für hundert Kanephoren anschaffte.-^ Aber im Ganzen waren

die öffentlichen Bauten dieses Zeitalters unbedeutend gegen

dem, was er als Theorikenvorsteher zugab (v. d. Krone S. 266): die-

sem folgt der Verfasser des Lebens der zehn Redner (S. 263 d. Tüb.

Ausg.). Von Konon s. Nepos Timoth. 4,

" Beilage III, §. 9.

* S. Buch IV, 1.

' Perikl. 12.

'' Thukyd. II, 13.

' S. die Urkunden Beilage XVL und Rang. N. 56 ff.

^ S. die Stellen bei Meursius Fort. Att. S. 58 der Quartausg. wo
nur die Hauptquelle, der dritte Volksbeschlufs hinter dem Leben der

zehn Redner vergessen ist.

I. 19
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die frühern, während die Pracht der Privatgebäude zugenom-

men hatte. „In alten Zeiten," sagt Demosthenes," „war alles

Öffentliche reich und herrlich. Jeder für sich zeichnete sich vor

der Menge nicht aus. Die Häuser des Aristides, Themistokles,

Mlltiades und anderer Grofsen jener Zeit, wenn ja einer sie

weifs, sehen nicht schöner aus als eines Mannes vom grofsen

2il Haufen; aber des Staates Gebäude und Anstalten sind so grofs,

dafs sie von keinem Spätem übertroffen werden können : diese

Propyläen, die Schiffhäuser, die Hallen, der Piräeus, das andere,

womit ihr die Stadt ausgerüstet erblickt 1 Jetzo hat jeder derer,

die den Staat verwalten, soviel Überschufs, dafs mehre der-

selben sich prächtigere Häuser erbaut haben als die öffentlichen;

Land haben einige mehr zusammengekauft, als ihr alle habt,

welche ihr in den Gerichten sitzet. Was ihr aber öffentlich

baut und mörtelt, wie klein und kärglich dieses ist, das ist

eine Schande zu sagen. Was soll man von euern Werken

anführen? die Brustwehren, die wir bewerfen und bestreichen?

die Wege, die wir ausbessern? die Brunnen? die Possen?"

So spricht der feurige Eiferer für das Wohl und den Ruhm
seines Vaterlandes; seine Strafreden könnten mit wenigen

Änderungen unserem Zeitalter gehalten werden, welches mit

vergänglichem Tand Schätze vergeudend wenig Grofses und

Dauerhaftes erschafft.

11. Die Polizei in dem Umfange, welchea sie in den

Staaten des heutigen Europa hat, konnte bei den Hellenen

schon defshalb nicht als ein Abgesondertes hervortreten, weil

in einem Freistaate die richterliche Entscheidung in allen

Dingen dem polizeilichen Verfahren vorgezogen wurde: eine

geheime oder sogenannte hohe Polizei vollends ist als eine

besondere Einrichtung in einer Demokratie ungedenkbar; aber

eine strenge Aufsicht war durch die Befugnifs der Bürger

gegeben, in allen das gemeine Wohl beeinträchtigenden

" G. Aristokr. S. 689, 11-24. Olynth. III, S. 35. 36. welche

beide Stellen ich in eins zusammengezogen habe. Yergl. die unächte

Rede nzpl o-wragsco? S. 174, 17- bis S. 175, 12.
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Dingen als Kläger aufzutreten, und man übte dieses Recht

nicht ohne Arglist, Neid und Verläumdung: es bestand ein

System des AuHauerns und der Inquisition, welches in seinen

Folgen nicht minder gefährlich und schrecklich war, als die

verruchtesten Anstalten neuerer Despoten, aber vor diesen

doch den doppelten Vorzug hatte, dafs niemand ohne offenes

Gericht verurthellt werden konnte, und dafs es dem Staate

nichts kostete. Als eine abgesonderte Anstalt bestand im Al-

terthum nur die wohlthätige Polizei, die Strafsenpollzei, \yelche

die Astynomen hatten, und die Polizei des Marktes und Han- 222

dels, und auch diese verursachten wenig Aufwand; endlich

waren allerdings Anstalten erforderlich in Bezug auf die Frem-

den, und zur Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit in

der Stadt, besonders bei Versammlungen. Fremde wurden in

allen Hellenischen Staaten ungeachtet der Gastlichkeit wie

Feinde betrachtet, und standen ebendefshalb In Athen unter

der Gerichtsbarkeit des Polemarchos, wie zu Rom des Praetor

peregrinus : vermuthllch hatte er auch die Fremdenpolizei, und

unter ihm möchte auch das Pafswesen gestanden haben, von

welchem sich eine leise Andeutung In einem Aristophanischen

Scherze fnidet." Zur Sicherheit und Ordnung diente die aus

öffentlichen Sklaven {hY^^Mo-ioig)^ gebildete Stadtwache: diese

obgleich niedrigen Menschen hatten Ansehen, well der Staat

seine Rechte durch sie als seine Häscher ausüben llefs; auch

bei der Aufsicht über Mafs und Gewicht waren solche ange-

stellt,*^ und untergeordnete Herold- und Gegenschreiberstellen /

nebst allerlei Diensten bei den Versammlungen und Gerichten

wurden von ebendenselben bekleidet. Diejenigen öffentlichen

Sklaven, welche die Stadtwache bildeten, mufs man wie eine

Leibwache des Athenischen Volkes ansehen; wie Polykrates

" Vögel 1209. und Schob zu 12l4. Der Name ist a^payig, cnjjm-

ßoXoi/, bei Plautus Capt. II, 3, 90 syngraplms.

* Von diesen s. Harpokr. Suid. Etym. Pollux IX, 10. und dort

Hemst. desgleichen Maussac z. Harpokr. in S'jjfioVioj, Lex, Seg.

S. 234.

' Beilage XIX, §. 5 ff.

19*
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von Samos als Tyrann sich tausend Bogenschützen hielt/ so

das Athenische Volk. Sie heifsen gewöhnlich Bogenschützen

(ro^örca) oder von dem Vaterlande der Mehrheit Skythen, auch

Speusinier, und lehten unter Gezeiten auf dem Markte, später

auf dem Areopagos. * Es waren darunter besonders auch

2>3 Thraker und andere Barbaren. Die Vorgesetzten dieser und

Avohl auch der freien Schützen hlefsen Toxarchen (To^a^%oi).'

Die Anzahl derselben wuchs allmählig; zuerst wurden bald

nach der Schlacht bei Salamis dreihundert angekauft:'' später

stieg ihre Anzahl nach dem Schollasten des Aristophanes zu

den Acharnern und nach Suldas bis auf tausend, nach Andokides

und Aeschlnes bis auf zwölfhundert. ' Sie konnten übrigens

" Herodot III, 59. A5.

* Pollux VIII, 132 und Ausl Aristoph. Lysistr. 437. Acharn. 54.

Schneider zu Xenoph. Denkw. d. Sokr. III, 6. Lex. Seg. S. 234. Phot.

in To^oTai.

' C. I. Gr. N. 80.

•^ Aescliin. mpi TrapaTTpsaß. S. 335.

' Aeschin. a. a. O. S. 3i6. ^iXlovg §6 xaX ^laxoo-toug InnzcLq xct-

TzarYia-ajxeu xai To^oTct? sTspovg roa-o vrovg. Hieronymus Wolf fragt,

ob dreihundert oder sechshundert gemeint seien, indem er krspovg to-

ffovTovg in Verbindung bringt mit den S. 335 genannten dreihundert,

welche zuerst gekauft waren. Mir ist gewifs, dafs ein solches ezEpoi

TocrouToi nur auf die unmittelbar vorhergegangene Zahl, hier also nur

auf ^lKlovc; xcd <$LaxoaLovg bezogen werden kann, und dafs hier die

ganze Anzahl der Bogenschützen mit Einschlufs der erst gekauften,

die ohnehin unterdessen meistens gestorben sein mochten und wieder

ersetzt waren, gemeint ist. Die Erwähnung der zuerst gekauften Bo-

genschützen geht überdies so weit vorher, dafs man sie schon aus den

Augen verloren hat. Aber es tritt nun die Schwierigkeit ein, was

tTspoi TocTouTot hcifsc. Uniäugbar ist, was Hier. Wolf zeigt, und aus

ihm Viger aufgenommen hat, dafs es öfter ist noch einmal soviel,

indem man die vorhergegangene Zahl rechnet, und sie noch einmal

dazu schlägt; aber unstreitig heifst es ursprünglich und strenge genom-

men nur ebensoviel, wie trspo? toiovtoq eben ein solcher: so

bei Aeschin. g. Ktesiph. S. 488. Ix IlsXoTrovvi^a-Qv jj.\v nXtlovag ^ ^igx}--

Xiovg onkixag^ I5 'Axapmi/t'a? Vs erlpoug TocrouTouf. Dafs es in unserer

Stelle so gemeint sei, zeigt besonders Andokides vom Fneden S. 9i:

^ikiovg T£ Kul ^lUKoa-iQvg linteag, kuI lo^orag TOcrouTouf Irspouff xätsot»]-



Buch n, li. 12. 293

auch im Felde gebraiiclit werden; wiewohl die Athener anfser-

dem freie Schützen hatten, von welchen ich unten sprechen

werde. Der Aufwand, welchen sie verursachten, läfst sich 2-4

ziemlich berechnen. Da es starke, tüchtige und treue Men-

schen sein mufsten, so kann der Kaufpreis nicht unter drei

bis vier Minen gesetzt werden, und da Kriegsunfalle abge-

rechnet etwa in drelfsig bis vierzig Jahren die ganze Mann-

schaft wieder ersetzt werden mufste, so mochten jährlich we-

nigstens dreifsig nachgekauft werden, welches einen Aufwand

von i-^ bis 2 Talenten machte. Rechnet man für ihren Sold

mit Verpflegung täglich auch nur drei Obolen," da sie als Leib-

eigene des Staates wohl geringer als die Krieger bezahlt

werden mochten, so betrug dies jährlich etwa 36 Talente.

12. Die Feier der Feste erzeugte Im Attischen Staate

frühzeitig eine Verschwendung, welche ebenso unbegrenzt

war, als der Aufwand prachtliebender Fürsten Tür ihre Hof-

haltung: aber sie war edler und schöner, weil sie zur Ver-

herrlichung des Ganzen diente, und alle Bürger, nicht blofs

einzelne Auserwählte an diesen Feierlichkeiten Antheil hatten

;

well sie an das theuerste Kleinod der Menschheit, die Religion,

crajuei», wo das voraustretende tocovtoi); entscheidet. Dies stimmt auch

am besten mit Suidas und dem Scholiasten : in Athen waren 1200

Reiter, aber mehre sprechen nur von tausend; ebenso Suidas und der

Scholiast im Verhältnifs zu Aeschines. Das einzig auffallende könnte

das irspovg sein, da Bogenscbützen keine Reiter sind; aber der Zu-

fügung des Irkpovg liegt dieselbe Hellenische Anschauungsweise za

Grunde wie die, wonach Xenophon sagt: lovg onXttag xat Tovg aXkovi;

hmkoLQ u. dergl. häufig. Anders urtheilt Scheibe in Schneidewin's Phi-

lologus 3. Jahrg. S. 542 ff. Übrigens beweiset der Fortschritt der

Erzählung, dafs hier nicht von Bogenschützen im Allgemeinen, son-

dern von den Sklaven die Rede ist, da die erstem dreihundert bestimmt

gekaufte heifsen.

" Drei Obolen in Verbindung mit Bogenschützen finden wir C. I.

Gr. N. 80; Sold oder Verpflegung scheint es nach meiner jetzigen An-

sicht nicht gewesen zu sein^ wohl aber eine nach dem täglichen Solde

bestimmte Zahlung irgend einer Art, die jedoch nicht blofs die frem-

den Schützen betraf.
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geknüpft war, und durch die Spiele, welche mächtig auf die

Volksbildung wirkten, der Gemeinsinn ebensowohl als der

Geschmack und das Kunsturtheil erweckt und befestigt wur-

den. Freisinnig war es, grofse Summen auf die Künste zu

verwenden, die an den Festen der Götter in höchster Vollen-

dung erschienen ; auf kostbare und dauernde Geräthe, Gewän-

der, Teppiche; auf Chöre und musische Spiele, auf ein vollen-

detes Theater, gleich vortrefflich im Scherz und Ernst; fromm

war es, den Göttern nicht Knochen zu opfern, wie in Sparta,

und das Irdische verschmähend auf die Verehrung der Himm-

lischen zu verwenden, was sie den Sterblichen gegeben haben.

Auch war es natürlich, dafs der Opfernde an dem Opfermahle

Theil nahm: wenn aber endlich das Volk die besten Einkünfte

des Staates verschmausete, sodafs die Opfer nicht mehr der

Götter sondern der Menschen wegen eingeführt schienen,

225 damit das Volk vom gemeinen Wesen ernährt würde," so war

dies niedrig zugleich und unklug, weil, um dieses durchzufüh-

ren, nothwendig jene Bedrückung der Bundesgenossen erfolgen

mufste, welche den Untergang des Staates vorbereitete, und

diesem die Kräfte zu seiner Vertheidigung auf eine leichtsin-

nige und unverzeihliche Weise geraubt Wurden. Die Athener

hatten nicht allein doppelt soviel Feste als andere Hellenische

Staaten,* sondern ihre Feier ging auch allem vor. „Die Pan-

athenäen, die Dionysien," sagt Demosthenes,'^ „werden immer

zur rechten Zeit gefeiert, worauf ihr so grofse Summen ver-

wendet als auf keine Seeunternehmung, und wobei ihr solche

Zurüstungen machet, wie sie niemand sonst hat; aber eure

Flotten kommen immer zu spät." Selbst Plutarch, sonst ein

Bewunderer, welcher mit schönen Redensarten und einem lie-

benswürdigen Gemüth die Köpfe vieler Gelehrten durch ihre

" Vergl. die Schrift vom Staat d. Athen. 2, 9.

* Ebendas. 3, 8. Man kann mit dem Schol. Aristoph. Wesp. 66

1

den sechsten Tag für ein Fest rechnen, was freiHch nicht mehr Fest-

tage als heutzutage giebt. Nach dem Schol. Thuk. II, 38 opferten die

Athener alle Tage im Jahre mit Ausnahme Eines Tages.

' Philipp. I, S. 50, 3.
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Herzen bestochen hat, verkennt in dem Buche vom Ruhm der

Athener ° diese grofse Schwäche derselben nicht, indem er

nach der Aufzählung des tragischen Pompes fortfahrt: „Dar-

auf hinschauend sagte der Lakedämoner nicht übel, die Athener

fehlten gewaltig, indem sie den Ernst auf Scherz verwendeten,

das heifst, die Summen zur Bestreitung grofser Kriegsflotten

und grofser Heere Marschgelder für das Theater verschwen-

deten. Denn wenn man jedes Schauspiel berechnet, wie theuer

es zu stehen kam, so findet sich, das Volk habe mehr auf

Bacchen und Phönissen und Oedipusse und Antigonen und der

Medea und Elektra Unheil verwandt, als auf die Kriegführung

für Hegemonie und Freiheit gegen die Barbaren." Wie kost-

spielig die Feste des Staates und seine Ausgaben dafür waren,

kann man schon darnach beurthellen, dafs der Demos Plotheia

für sich zu den Aphrodisien 1200 Drachmen, zu den Anakeien

gleichfalls 1200, wahrscheinlich ebensoviel zu den Apollonien,

und halbsoviel zu den Pandien aufwandte und noch 5000 Dr.

für Opfer an seine Schatzmeister anwies; aufserdem zahlte er

7000 Drachmen in's Herakleion.*

Die bedeutendsten Ausgaben für die Feste sind aufser dem

Theorikon die für Opfer, Spiele und Pompen: an vielen Festen

waren alle drei verbunden, wie an den grofsen Dionysien, und 226

solche mufsten daher äufserst kostbar sein.'' Die Opfer waren

von sehr verschiedener Art: erstlich eine Menge geringer,

diesem oder jenem Gott oder heiligen Wesen darzubringender,

welche in kleinen Thieren, Ferkeln, Schafen, Hähnen und

dergleichen, oder in Kuchen und Früchten bestanden, wohin

" Cap. 6.

* C. I. Gr. N. 82. Zwei der angeführten Ziffern hat Sauppe Rhein.

Mus. 1845. S. 290 berichtigt, welchem ich folge.

' Eine Geschichte von der Kostspieligkeit der Dionysien, vorzüg-

lich durch die Opfer, wird erzählt im zweiten Buch der Aristot Ökon.

Cap. 6. wobei man an Athen gedacht hat. Es ist aber nicht sicher,

ob sie dahin gehöre. Mir ist am wahrscheinlichsten, dafs sie auf An

-

tissa bezüghch sei, indem 'AvTicrcaro? der Vaterlandsname dessen ist,

der als Urheber des angeführten Vorschlages genannt war.
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auch die Opfer vor jeder Volksversammlung, jeder Senatsitzung,

jedem Gerichte gehören; dann gröfsere von alten Zeiten her-

kömmliche. Die alten sehr heiligen Opfer heifsen väterliche

(jru-^ioi ^vtIcci), und ihnen vs^erden die an den zugesetzten

Festen (ini^i-oig ko^rcag) entgegengestellt: jene v\^urden we-

nigstens in den schlechten spätem Zeiten kärglicher gefeiert,

oder fielen sogar aus; mit diesen waren Schmause verbunden,

und man schlachtete dabei wohl dreihundert Ochsen auf öf-

fentliche Kosten, während man die väterlichen Opfer aus den

Pachtgeldern der heiligen Ländereien bestritt, dergestalt dafs

man sie durch Unternehmer gegen eine gewisse aus diesen

gezahlte Summe bestreiten liefs." Von der Menge jener

" Isokr. Areopag. 11. Ou^' et rrors \x\v 5o|£isv aurorc;, rpiaxo<Tiovi

ßovQ sTrepTToi;, ottots ^\ rup^otsi/, rag Tcarpiovg ^vaiag e^sXinov ov^s rag

fxh eniBiTQvg lopraj (vergl. Harpokr. in diesem Ausdruck), aig kcrrtua-tg

Tig TtpogsLY]^ fxeyaXoTtpBTtwg rjyov, ev S's rotg ayionaroig rdv hpwv dito pi-

crS-wjuaTuv sS-uou. Dafs UTto |ixtcr3'w|xaTui' sei Ix tui/ izubvlxwv npogo^(j}Vj

ist die WJeinung des Didymos bei Harpokr. in dieser Glosse: Ai^vfxog

^rio-Lv ypafXfJiarLxoq, dvrl rov Ix tCjv tsjusi'ixwi' npogo^wv ' exacrrw yctp S'ew

TrXeS-pa yr[g aTrsvejuoi;, l§ wv jUtcrS^oupsvwv ai sig Tctf ^v(rtag eylvovro S'a-

ndvaL. Dieses ist auch der einzige Sinn, welcher in dem Ausdruck

diio fXLc-^wfxdrwv liegen kann: die Grammatiker wirren aber in die Er-

klärung dieses Ausdruckes auch das hinein, dafs die Opfer an Unter-

nehmer verdungen wurden, und da wir finden, dafs auch die Altäre auf

diese Weise gebaut wurden (s. Buch III, 13), so ist in diese Über-

lieferung kein Zweifel zu setzen, und sie ist den Verhältnissen nach

eben auf diese Opfer dno juto-^wjuarwv zu beziehen, nur dafs der Aus-

druck dno juto-S-wjUöTwi/ nichts mit dieser Verdingung gemein hat. Ein

Beispiel der Opfer dito jutcrS^wjuaTwv , wenn auch vielleicht nicht blofs

aus heiligen Ländereien, giebt der Beschlufs des Demos Plotheia C. I.

Gr. N. 82. Dafs die Opfer an Unternehmer gegeben wurden, besagen

die letzten Worte des Harpokration : ou ydp xar sucreßeiai' e^vov ra

lepEia, dWd jutcrS-oujus voi, und deutlicher Lex. Seg. S. 207 in dno picrS-w-

fxaxoov, wovon ich mit Übergehung des vorauf geschickten Geschwätzes

nur das Ende hersetzen will : sSoc ydp r\v toig ßo\)Xo\ikvoig yua-^ovc^ai

tag S-ucrt'a?, xai TsXog r\v tZv S'ucrtwi/ TttAjXoujuevoi/ tw ßouXojusvw. Der

letzte Satz ist sehr schief ausgedrückt; denn wie sollte dies ein t'tkog

sein, wenn Jemand gegen Bezahlung des Staates eine Unternehmung
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grofsen Opfer kann man sich überzeugen, wenn man bedenkt, 227

dafs das sogenannte Haiitgeld (Ss^ixaTixou) Olymp. 111, 3 blofs

für sieben Monate 5148-|- Drachmen betrug, wie aus der achten

Beilage erhellt, in welcher mehre der Feste, an denen grofse

Opfer dargebracht wurden, namhaft gemacht werden. So

empfing die Artemis Agrotera am MarathonIschen Siegesfest

allein fünfhundert junge Ziegen:" die häufigen grofsen Stier-

opfer aber waren ein besonderer Köder für das Volk, wefs-

halb Demosthenes* diesem geschickte Ochsen mit dem Theo-

rlkon verbindet. Blofs der Ankauf einer Hekatombe kostete

Im Durchschnitt schon ein Talent, *" und aufserdem waren na-

türlich mit den Feierlichkeiten viele andere Auslagen verbun-

den. Das Solonische Gesetz hatte In den heiligen Satzungen

(nv^ßsig) Opfer und andere Festlichkelten bestimmt: ein ein-

ziges war auf drei Talente angesetzt. Aber dieses schien In

Lyslas' Zeiten sehr wenig: der Schreiber NIkomachos, welcher

die Gesetze abzuschreiben hatte, setzte aus eigener Machtvoll-

kommenheit neun Talente, weil dieses der Frömmigkeit, nicht

der Knauserei, angemessen sei, und zwar in einem Zeitpunkt,

wo der Staat Mauern und Werfte aus Armuth zerfallen liefs,

seine Schulden nicht bezahlen, nicht drei Talente an die Böoter

abtragen konnte, um sich der gegen ihn ergriffenen Repres-

salien zu entledigen: wodurch der Staat In zwei Jahren zwölf

Talente verlor, und aufser Stand gesetzt wurde, die väterlichen

übernimmt? Dieser Grammatiker kennt den wahren Sinn des omo juu

o-^wjuaTwi/ gar nicht mehr. Eine andere Glosse Lex. Seg. S. 432 lautet

so: OLTCO fxicrS-wjußTwv : ol 'Arrixot IXtyov outw S'Tjiuocrtag Bvc-icLq^ äg spyo-

XaßovvrsQ hskovv: von dieser gilt das Ebengesagte gleichfalls. Von
dem Vernachlässigen der väterlichen Opfer vergl. auch Lysias g. Niko-

mach. in der gleich anzuf. St. und von den Volkspeisungen in den

Tempeln Petit. I, 2, 1.

° S. die Stellen in meiner Vorrede zum Verzeichnifs der Vorlesun-

gen der Berl. Univers. Sommer 1816. S. 4
* Olynth. III, S. 37, 6. Dies waren Geschenke aus der Staats-

kasse. Ganz andere sind die zu Inschr. I. zweite Pryt. berührten.

'' Buch I, l4.
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228 Opfer zu leisten." Demosthenes legte als Vorsteher des Theo-

rikon hundert Minen zu den Opfern zu, welche er aus dieser

Kasse bestritt,* ein Beweis, dafs auch diese, obgleich meistens

wohlgefüllt, dem Volke nicht genügte. Aufser den vom Staate

bestrittenen Opfern (BY,iJioTsXri h^a:) gab es aber noch viele,

welche einzelne Gemeinen und Gesellschaften darbrachten, wie

die Gaue (SyiIxotihcI Uoa) und die Orgeonengemeinschaften (o^-

ysüouiHa),^ der Stammspeisungen nicht zu gedenken, von wel-

chen ich unten reden werde. Die Spiele an den Festen waren

theils musische, theils gymnische, beide nicht ohne bedeutende

Kosten: die Chöre in und aufser dem Schauspiel, ihre Ein-

lehrung, Unterhaltung und Ausrüstung, Bezahlung der Musiker

und Schauspieler'' nebst Dekoration, Maschinerie und Bekleidung,

" Lysias g. Nikon. S. 856—860. welche Stelle von den Auslegern

nicht ganz verstanden worden ist.

* Volksbeschl. bei Demosth. v. d. Krone S. 266, 23. Leben der

zehn Redner S. 263. wo die Worte: awsS'wxs ^i itai ^£ij)poTg fivplag

darauf gehen.

" Lex. Seg. S. 2h0. Hesych. und Harpokr. in ^vjjuiotsXv] Upd. Diese

Ausdrücke kamen in den Solonischen Gesetzen zum Theil vor, wie

die S"y])uoTs>.v] isp«, sowie bei Aeschines g. Timarch S. 47. S. 176. g.

Ktesiph. S. 566. Ebenso in der Rede g. Neära S. 1374, 2. S. 1374,

•4. in der Formel et^tsvai eiq ra ^>]|wot6X>J tepa, welche Reiske'n im

Wortregister z. Demosth. und Buttmann z. Mid. S. 125 nicht mit Un-

recht bewog an Tempel zu denken: aber tl;uvai eig ra lepa bezieht

sich offenbar besonders auf Zutritt zu den Opfern, wenn gleich es

auch zunächst die Erlaubnifs in die Tempel zu gehen bezeichnet, in

welchen die Opfer gehalten wurden. Auf diese Stellen gehen übrigens

auch alle Erklärungen der Grammatiker, und etwa noch auf die von

Buttmann vortrefflich verbesserten Worte in dem Dodonäischen Orakel

b. Demosth. g. Mid. S. 531, 24. Ebenderselbe führt a. a. O. aus Pol-

lux die ^riixoreXstg eopxa? an, wobei diese Opfer dargebracht wurden.

Thyatirenische Inschrift C. L Gr. N. 3493: rcig ^»jjuoTeXsrg Verlag xctl

kopiag ä^^ovwg xod avuTrepxptrw? enireXicravra h tyj navriyvpsi. Inschrift

von Halikarnafs C. L Gr. N. 2656, 25 f. : h u Si pyjvi >j ^va-la. crwre-

"ktnai >] ^rjjuoTslyf^j vergl. auch Z. 9. ThiUi. II, 15 hat eopxyjv §r)(iOTEX^,

und Herodot VI, 57. Dio Cassius XLIII, 25 ^va-Uv ^rijxoTtXj].

'^ S. oben Buch I, 21.
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und bei den gymnischen Spielen die Unterhaltung der Käm-

pfer jeder Art und die Lieferung alles dessen, was zu ihren

Übungen und zum Wettstreit selbst gehörte, erforderten einen

bedeutenden Aufwand: und wurde gleich dieses zum Theil 229

durch unmittelbare Leistungen, Choregie und Gymnasiarchie,

bestritten, so kam alles doch zuletzt aus derselben Quelle, und

es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob der Staat das

Geld erhebt und dafür die Spiele giebt, oder der Privatmann

statt des Geldes die Sache selbst leistet. Dazu kommen die

Siegerpreise, theils solche, die keinen grofsen Geldwerth hat-

ten, thells ziemlich kostbare, in Geld (bei dywo-ip u^yv^i-atg).

Kränzen oder Dreifüfsen, die der Staat oder die das Fest ge-

bende Behörde lieferte, oder der Sieger selbst auf seine Kosten

aufstellen liefs." In einer Inschrift nach Euklid* finden wir

einen Siegerkranz für einen Kitharsänger von 85 Drachmen

Goldes, der immerhin tausend Silberdrachmen gekostet haben

mochte. In einer andern Inschrift,^ gleichfalls aus der Zeit

nach Euklid, sind die Siegerpreise für die Kitharsänger und

Flötensänger, Kitharspieler und Flötenspieler angegeben; die

Ziffern sind zwar sehr mangelhaft und lassen sich auch aus

den drei handschriftlichen Copien, welche ich aufser den her-

ausgegebenen besitze, nicht völlig herstellen; doch erkennt

man, dafs der erste Kitharsänger mit Einschlufs des Kranzes

mindestens 2500 Drachmen erhält, der fünfte noch 300; ich

vermuthe, der zweite habe 1200, der dritte 600, der vierte

400 erhalten, womit sich die erhaltenen Ziffern vertragen.

Von den Flötensängern scheint der erste 300, der zweite

100 Drachmen empfangen zu haben. Für den ersten Kithar-

spieler waren 500 Drachmen und ein Kranz von 300 Drachmen

bestimmt; der dritte erhält noch mindestens 100 Drachmen.

Bei den Spielen des Poseidon im Piräeus erhielt nach einer

Verordnung des Lykurg der erste kyklische Chor, der den

" Lysias für Aristoph. Vermögen; Beilage VII, §. 5.

* Beilage XII, §.15 und dort die Anmerk.

' Pittakis, l'anc. Alh. S. 382. Ephem. archäol. N. 170. Davidoff,

Reisen Bd. II, Anhang N. 36.
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Sieg erlangt, wenigstens zehn, der zweite acht, der dritte

sechs Minen zur Belohnung." Für gymnische und curulische

Sieger, ohne Zweifel an den Panathen'äen, waren einer Nach-

Euklidischen Inschrift zufolge* eine grofse Anzahl Preise in

öl ausgesetzt, welche von 6 Amphoren (Metreten) bis auf

140 steigen; aufserdem noch allerlei Preise für andere Spiele

von 30 Drachmen bis 200, ein Stier, und 200 Drachmen zur

festlichen Speisung: und doch haben wir nur ein Bruchstück

des Ganzen vor uns. Selbst den Athenischen Siegern in den

auswärtigen, als allgemeine Hellenische anerkannten, heiligen

Spielen waren schon von Solon Belohnungen in Geld ver-

sichert, welche für ihre Zeit nicht unbedeutend waren, den

Olympischen fünfhundert Drachmen, den Isthmischen hundert:

die Pythischen und Nemeischen wurden zur Zeit der Solonischen

Gesetzgebung nicht gefeiert.^ Soll endlich auch erwähnt wer-

den, wie grofs die Pracht der Athenischen Pompen oder hei-

ligen Aufzüge war? Sie gaben den Schauspielen nichts nach;

man scheute dabei keine Kosten, und selbst die Reiterei wurde

zum Theil um ihrer willen im Frieden stets unterhalten. Ver-

wandt damit sind die öffentlichen Leichenbestattungen (By/Ixo-

ariui rcccjyal), die freilich nur im Kriege vorkamen. Desto

häufiger waren gröfsere und kleinere Theorien oder heilige

Gesandtschaften, welche nach allen vier grofsen Hellenischen

230 Spielen, nach Delos und an andere heilige Orte zu Festen

gesandt wurden, und Opfer und Pompen in sich vereinigten

:

einen Theil der Kosten trug der Architheoros als Liturg,

einen andern der Staat: wie die Theoren gen Delphi nach

einem alten Gesetz Reisegelder erhielten und Geld zum übrigen

Aufwand, und wie bei Aristophanes ein freilich geringer und

verächtlicher Theorensold von zwei Obolen für einen Theoren

gen Paros vorkommt;'' wie endlich der Architheoros nach Delos

" Leben der zehn Redner S. 252.

* Ephem. archäol. N. 136.

• Corsini Diss. agonist. IV, 2.

•* Von jenen Androt. b. Schol. Aristoph. Vögel 1540 (vergl. oben

Buch II, 6), von diesem Aristoph. Wesp. 1183. wo weder das Eintritts-
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aus der heiligen Kasse ein Talent empfing." Die Theoren

mufsten mit derjenigen Pracht und Würde erscheinen, welche

dem Ansehen ihres Staates angemessen war; sie zogen herr-

lich bekränzt auf bekränzten W^agen einher, welche oft kostbar

gemalt, vergoldet und mit Teppichen behangen waren;* als

Nikias Architheoros nach Delos war, liefs er sogar eine eigene

Brücke von Rheneia nach Delos für seinen Einzug bauen, in

einer Länge von vier Stadien. '^ Die Überfahrt der Theoren

und Chöre von Athen nach Delos kostete in einem spätem

Fall allein siebentausend Drachmen,'' und das ganze von dieser

Theorie gefeierte vierjährige Delische Fest nach der vorhan-

denen Abrechnung mit EInschlufs dieses Postens, aber ohne

viele andere ausgefallene, vier Talente 43 Drachmen, wiewohl

nicht der Staatskasse, sondern dem von Athen abhängigen De-

lischen Tempel. Nach allem diesem Ist leicht zu ermessen,

dafs der Staat vieles Geld auf die Feier der Feste verwandte

:

man war biswellen sogar genöthigt, auf den Schatz anzuwei-

sen, um diese Ausgaben zu decken. So wurden Olymp. 92, 3

fünf Talente und tausend Drachmen für die Athlotheten zur 231

Feier der grofsen Panathenäen, und 5114 Drachmen an die

Opferer für die Hekatombe aus dem Schatze gezahlt, und

fünf Jahre früher an die Athlotheten zu demselben Fest 648

Kyzikenische Goldstater;" ein grofser Theil des übrigen in

Olymp. 92, 3 nach der vorhandenen Rechnung aus dem Schatze

bezahlten Geldes, bei welchem die Bestimmung nicht angege-

ben Ist, scheint ebenfalls für die Feste gewesen zu seln.-^

gekl für Schauspiel, noch Soldatensold gemeint sein kann, wie der

Scliol. meint. Ersteres pafst gar nicht; in letzterem Falle wäre ein

Soldat scherzhaft Theoros genannt, was sehr unwahrscheinlich ist.

" Beilage VII,. §. 5.

* riesych. in S-ewptxoj und die Ausl. und Plutarch Nik. 3.

' Plutarch a. a. O. Vergl Taylor z. Marm. Sandwic. S. 18.

'^ Beilage VII, §. 5.

' Beilage I. zweite Pryt. Beilage II. D.

^ Barthelemy Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVIII, S. 378

berechnet die Summe der nach Beil. I aus dem Schatze für die Feste

gelieferten Gelder aus falschen Voraussetzungen: vvefshalb ich von

seiner Rechnung keinen Gebrauch gemacht habe.
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Für die Verwaltung und Besorgung aller Religionsfeier-

lichkeiten waren unbesoldete Behörden gesetzt, welche unter

die vornehmern gehören; solche sind unter anderen die Auf-

seher der Mysterien und der Dionysien (s7riiJi.sXY,Tat tmu ixvrrYi-

^iMUy Tüüu Atoi"j(ri(jüi^). Auch hatten die ersten Archonten be-

stimmte Opfer," die Feldherrn,* die Volksversammler (a-v?.-

Xoysig rov ByiIj.ov) / für Delos die Amphiktyonen. Vorzüglich

aber waren jährige Opferer (Is^cttoio) hut iviav-ov) bestellt,

zehn an der Zahl, durchs Loos ernannt; aufserdem wurden

für einzelne Festlichkeiten besondere Opferer vom Staate ge-

setzt: so bald drei bald zehn gewählte der ehrwürdigen Göt-

tinnen oder Eumeniden (Is^orroioi rcug crsjxvccig Sscilg); und es

gab überdies viele andere für andere Festlichkeiten des Staates

und der Gemeinen und besonderer Körperschaften. Die für

einzelne Feste vom Staat angesetzten wird man, da ihr Amt

nicht lange dauern konnte und jegliches Fest mit dem Namen

U^Q\/.Yiviu bezeichnet zu werden pflegte, unter der Benennung

der monatlichen Opferer {intixY,vioi) begreifen können, womit

solche scheinen bezeichnet zu werden, welche entweder das

Jahr hindurch an bestimmten Monatstagen Opfer vollziehen

oder auch nur in Einem Monat.'' Auch scheint jeder Tempel

" Sigon. R. A. IV, 7.

* Beilage Vffl, §. 2. 3. auch VBI. b.

• Beilage VIII, §. 2. auch VIII. b, und zu VIII, §. 2 die Anmerkungen.

^ Die tspoTraious xar' hiaviov erwähnt Beilage I. Pryt. 2. Von

diesen sind Etym. M. und Phot. in teponoiol, Pollux VIII, 107. Lex.

Seg. S. 265 zu verstehen. Besonders häufig kommen die Upoitotol

Beilage VlII vor, einmal unstreitig bei den Panathenäen, und hier be-

stimmt die jährigen, wenn meine Ergänzung richtig ist, woran ich nicht

zweifle. Drei teponoiol r<Sv crepvwv S-ewj/, welche Photios anführt, kom-

men bei Demosth. g. Mid. S. 552, 6 vor; sie wurden nach Demosthe-

nes aus allen Athenern gewählt, nicht erloost: Dinarch erwähnte aber

einen Fall, da ihrer zehn waren (Etym. M. in lepoTroiot), ohne Zweifel

auch gewählte. Die a-efxvcd Beul sind die Eumeniden (Ulpian, Schob

Aesch. S. 747. Reisk. Harpokr. Phot. in VBjJival ^eat, Lex. Seg. S. 303).

Von den liri/jnQvtois s. Hesych. in htifii^vioi und in Upo-noicl und das

von den Auslegern angeführte nebst den Bemerkungen G. I. Gr. Bd. 11,
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seine besondere Opfervorsleher gehabt zu haben. ° Merkwür-

diger Weise finden wir bei gewissen Opfern, wahrscheinlich

selbst bei den Athenäen, sogar Isotelen und Fremde zu dieser

Stelle zugelassen. * Für die Spiele hatte man Athlotheten, 232

welche namentlich die grofsen Panathenäen besorgten, ver-

muthlich jedoch mit Ausschlufs der Opfer," ferner Agonotheten

und dergleichen. Eine der angesehensten Würden endlich,

welche Demosthenes mit den Aufsehern der Mysterien und

Opferern, LIbanios mit Sitonen, Feldherrn und Gesandten

zusammenstellt, sind die von der Volksversammlung gewähl-

ten Ochsenkäufer {ßo<2vai), welche das zu den Opfern und

Speisungen erforderliche Schlachtvieh anschafften:*' ein Be-

weis, wie wichtig dem Volke diese Einrichtungen waren, die

S. 1133. Viele Beispiele von besondern h^cnoioXq kann man aus dem

C. I. Gr. zusammenstellen; Einiges hat Ussing Inscr. Gr. inedd, S. 47 f.

darüber gesammelt. Was das Geschäft der UpoitoiCiv betrifft, so mach-

ten sie, wie man aus Demosthenes sieht, den Anfang des Opfers oder

die Immolation der Hostie (to xarctp^aa-^ai twv ispwv), und brachten

also das Opfer wirklich dar: sie werden daher von den Grammatikern

als wirkliche Opferer angesehen. Doch sind sie von der Priesterschaft

gesondert wie die Schatzmeister (Aristot. Polit. VI, 5, 11 Sehn.), und

zugleich und vorzüglich Verwaltungsbehörde: wie sie auch Beilage III,

§. 5 von den Priestern unterschieden werden, und ebendas. §. 7 mit

den iTTio-TccTaif und rajixtaig zusammen und C. I. Gr. N. 71. a in einer

sehr alten Inschrift als Verwaltungsbehörde erscheinen.

" Beilage III, §. 7.

* Inschriften bei Rofs v. d. Demen N. 21 und 12. Man kann

hierzu vergleichen, dafs nach C. I. Gr. N. 70. a, wenn ich richtig er-

gänzt habe, dei; Demos der Skamboniden seinen Schutzverwandten eine

gewisse Opfergemeinschaft schon in alten Zeiten zugestanden hatte.

* S. zu Beilage I. Pryt. 2. obgleich die Grammatiker (s. das. die

Anm.) behaupten, die Opferer hätten an den grofsen Panathenäen nichts

zu thun.

'^ Demosth. g. Mid. S. 570, 7. und das. Ulpian, Liban. Declam.

Vlll. Harpokr. Suid. in ßowi/yj?, Lex. Seg. S. 219. Harpokration: ort

>.aju7rpo5 y\v o ßowvv]? xat al fxiyirrai dp'^a.l ItsI toutw ey^uporovovvTO.

Pollux VIII, ll4 führt sie fälschlich unter den Diensten (yitripea-laiq)

auf. Beilage VÜI und VIII. h kommen sie öfter vor.
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seinem Magen ebenso sehr als seiner Frömmigkeit zusagten,

und wobei man lebhaft an den Rinderbraten von Alt-England

erinnert wird.

13. Sehr gewöhnlich waren die öffentlichen Spenden

oder Vertheilungen an das Volk {^tccvoixai, ^taSdrsig). Dahin

gehören schon die oben berührten Getreidevertheilungen," die

Kleruchien und die vor Themistokles vertheilten Bergwerks-

einkünfte; endlich die Theorikengelder, deren Einführung dem

Perikles zur Last fällt. Denn da dieser seines geringen Ver-

mögens wegen andern Staatsmännern und Volksfiihrern an

Freigebigkeit nachstehen mufste, wandte er sich nach Aristo-

teles' Zeugnifs auf den Rath des Demonides von Oea zur

233 Vertheilung der öffentlichen Einkünfte, und bestach den Volks-

haufen theils mit den Theorlken, theils mit dem Richteilohn

und andern Soldarten,* während er ihn zugleich mit Pompen,

Speisungen und andern Festlichkeiten angenehm unterhielt.

Die Liebhaber der Lakonischen Sitten, welche wie Piaton und

sein Lehrer auf dem wahrhaft sittlichen Standpunkte waren,

sahen ein, dafs Perikles seine Athener geldgierig und faul,

geschwätzig und feige, verschwenderisch, übel gewöhnt und

unbändig gemacht hatte, indem er durch Spenden, Löhnungen

und Kleruchien sie vom Öffentlichen nährte," und durch pracht-

volle Feste ihrer Sinnlichkeit und Genufssucht schmeichelte;

ja Perikles selbst war ein zu geistvoller Mann, als dafs er

diese Folgen seiner Mafsregeln verkennen konnte: aber er

erblickte keine andere Möglichkeit seine und des Volkes Herr-

schaft in Hellas zu behaupten, als durch solche Unterstützung

des Volkes; er erkannte, dafs mit ihm Athens Macht unter-

gehen würde, und suchte sich möglichst lange zu halten; übri-

gens verachtete er den Haufen ebenso sehr, als er ihn fütterte.

Indessen fehlte es dem Volke, so lange Perikles lebte, weder an

Thätigkeit noch Gemeinsinn, um jene Mafsregeln unschädlich

« Buch I, 15.

* Plutarch Perikl. 9. vergl. 11.

' Piaton Gorg. S. 515. E. Plutarch Perikl. 9.
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zu machen; und so lange weder Ungerechtigkeit nach aufsen

noch Schlaffheit in den Unternehmungen, und Unordnungen

im Staate daraus erwuchsen, mochte es sogar recht und billig

scheinen, dafs die Bürger die Früchte ihrer Anstrengungen

und ihrer Tapferkeit genössen: auch konnte Perikles nicht

sehen, dafs zwanzig Olympiaden nach seinem Tode der Haufe

Heber die Staatseinkünfte verschmausen als einen Feldzug für

seine Freiheit unternehmen würde: ein Verderbnifs, welches

erst von schlechtem, allen Launen des zwanzigtausendhäuptigen

Ungeheuers schmeichelnden, geldsüchtigen und verrätherischen

Rednern oder Demagogen erzeugt wurde. Insofern mag man

dem grofsen Manne weniger zürnen. Aber das mufste er

doch erkannt haben, dafs die Bedrückung der Bundesgenossen,

die Ochlokratie und die Ungerechtigkeit gegen die reichern 234

Bürger durch seine Grundsätze nothwendig gesteigert werden

mufsten. Perikles selbst erhöhte die Tribute um ein Geringes,

aber seine Nachfolger viel stärker, um diese Geldverschleu-

derungen zu decken; talenteweise brachte man an den Diony-

sien den Überschufs der Tribute zur Vertheilung in die Or-

chestra; hier zeigte man den Bundesgenossen, wie man ihr

Vermögen ansehe." Um die Volksherrschaft zu mäfsigen, war

Aufhebung des Soldes sehr zuträglich; daher unter der Politie

der Fünftausend (Olymp. 92, 1), welche jedoch von sehr kur-

zer Dauer war, keine Regierungstelle Sold empfing.* Endlich

bemerkt schon Aristoteles," dafs die Volkslöhnungen den

Vornehmen gefährlich seien, indem Vermögensteuern, Ein-

ziehungen des Vermögens und Bestechlichkeit der Gerichte

daraus entsprängen; man sprach nicht allein dem Staate Güter

zu, um die Einkünfte zu vermehren, '^ sondern die Volksführer

sagten öffentlich bei Prozessen, wenn man nicht diesen oder

jenen verurtheilte, könnte die Soldzahlung dem Volke nicht

" Isokr. Sujujucj;^. 29.

* Thuk. VIII, 97.

' Polit. VI, 3. Sehn.

"* Lysias g, Nikomach. S. 86l.

I. 20
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geleistet werden:" daher die Reichen, um jedem Neide zu

begegnen, häufig freiwillige Spenden machten.* Sogar aufser

der Ordnung vertheilte man den Erlös eingezogener Güter

unter die Bürger: selbst der achtungswerthe Lykurg verschleu-

derte so 160 Talente, welche das Vermögen des Diphllos ein-

gebracht hatte. Nicht genug also, dafs dem Staate durch

diese Vertheflungen die besten Kräfte für vortheilhafte und

erspriefsliche Unternehmungen geraubt wurden, erweckte man

die Lust nach fremdem Gute, und nährte die Spannung zwi-

235 sehen den Reichen und Armen, welche in den Staaten des

Alterthums ein fortdauerndes und höchst gerährliches Übel

war, und auch heutzutage werden kann.*" Aristoteles'' sagt

mit Recht: ,,VVo Einkünfte vorhanden sind, mufs man nicht

thun was jetzt die Demagogen; denn diese vertheilen das Über-

bleibende; sie nehmen zugleich und bedürfen wieder eben-

desselben: eine solche Hülfe für die Armen ist nichts anderes

als das durchlöcherte Fafs." Aber das sittliche Verderben,

welches dadurch erzeugt wurde, überwog den übrigen Nach-

theil noch: die Athener selbst wurden Danaidenfässer, in welche

stets Befriedigung der Begierden eingefüllt wurde, ohne je-

mals vollkommen zu befriedigen.

Der Ursprung der Theorikengelder, dieses Krebses der

Athenischen Staatswohlfahrt, lag in dem Eintrittsgeld zu den

Schauspielen. Da nämlich bei dem vormals freien Eintritt

durch den Zulauf vieler zum Theil nicht berechtigten Menschen

Gedränge, Schlägereien und anderes Unheil entstanden waren,

während Athen nur ein hölzernes Theater hatte, in welchem

durch solche Unordnung Gerüste brechen konnten und wirk-

lich brachen: beschlofs der Staat die Sitze für zwei Obolen

zu verkaufen, damit aber die Armen nicht vom Feste ausge-

schlossen würden, zahlte man diesen das Eintrittsgeld, gegen

" Lysias g. Epikrates im Anf.

* Herald. Animadv. in Salmas. Observ. ad I. A. et R. VI, 3, 13.

* Geschrieben im J. 1815. \

'' Polit. VI, 3, 4 Sehn.
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dessen Erlegung jeder seinen Sitz erhielt;" die Reichen ver-

schmähten ohne Zweifel dieses wie andere Geldspenden An-

fangs,* wiewohl sie Im Demosthenischen Zeitalter das Theori-

kon annahmen/ und wohl auch anzunehmen gedrungen sein

mufsten, well Verschmähung desselben ihnen für Übermuth

und Erhebung über die andern Bürger würde ausgelegt wor-

den sein. Das Eintrittsgeld für das Schauspiel kann übrigens 236

früher eingeführt sein, als das Theorlkon vom Staate bezahlt

wurde: es ist sehr glaublich, dafs erst nachdem eine Zeitlang

die Bürger aus ihrem Eigenen es erlegt hatten, der Staat mit

Rücksicht auf die Armen sich dazu anheischig machte; und

nicht unwahrscheinlich kann die Einführung des Eintrittsgel-

des schon um die siebzigste Olymplade gesetzt werden, in

welcher Zeit die Gerüste einmal einstürzten, als Pratinas und

mit ihm wahrscheinlich Aeschylos Schauspiele gaben.'' Aber

die Bezahlung des Theorlkon aus der Staatskasse kam erst

durch Perlkles auf;' wenn Harpokratlon den Agyrrhios als

Urheber des Theorlkon in dem ausgedehntem Begriff von

Geldverthellungen nennt, so bezieht sich dieses auf eine spä-

tere Vermehrung desselben, von welcher ich nachher reden

" Liban. Inhalt zu Demosth. Olynth I. Schol. zu Lucian's Timon 49.

Suidas im ersten Artikel S-ewptxoi/, und Etym. in Bswpixov äpyvpiov, wo
wie bei Photios ein Gemische von den in andern Grammatikern vor-

kommenden Artikeln steht. AVas Lex. Seg. (^ix. ovo\x.) S. 189, 29 hat,

verdient keine Erwähnung.

* Vergl. Herald. Animadv. in Salmas. Observ. ad I. A. et R.

VI, 3, 11.

' Philipp. IV, S. l4l, 18. welche Rede übrigens, wie Valckenaer

und Fr. Aug. Wolf richtig bemerkten (an den Buch II, 7 angef. St.),

nicht Demosthenisch, sondern aus Demosthenischen zusammengeflickt

ist, und einen sophistischen Ton hat. Insonderheit ist die S. l4l vor-

kommende Vertheidigung des Theorikon mit Demosthenes in geradem

Widerspruche.

'' S. Gr. trag, princ. S. 38 und besonders Hermann de choro Eume-
nidum Aeschyli Diss. II, S. VIII. XlV.

' Ulpian zu Demosth. Olynth. I. Plutarch Perikl. 9.

20*
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werde." Diese Spenduug des Theorlkon füllte das Theater.*

Übrigens wurde das Eintrittsgeld an den Theaterpachter oder

Architekten {B-sarguovY^g , ^s^t^ottwAt^?, a^yjrsxTMv) bezahlt,'

welcher ein Unternehmer war, der das Theater im Stande er-

halten mufste, und an den Staat etwas für die Pacht zahlte,

wie wir beim Piräeischen Theater sehen."' Der unzuverlässige

Ulpian behauptet, nur ein Obolos sei dem Architekten gege-

ben worden , den andern hätten die Bürger für ihren Unter-

halt empfangen: dies ist aber vollkommen grundlos, indem

37 zwei Obolen nach Demosthenes^ das Eintrittsgeld für die

" Mit Unrecht wirft Petitus IV, 10, 9 dem Grammatiker eine Ver-

wechselung mit dem Volksversammlungssold vor.

'' Plutarch de sanit. tuend. S. 372. Bd. I. Hutt. Ausg.

" Ulpian z. Demosth. Olynth. I. vergl. Casaub. z. Theophr. Char.

11. Architekt heifst er bei Demosth. v. d. Krone S. 234, 23.

•^ C. I. Gr. N. 102.

' V. d. Krone S. 2^h, 2A. Dies ist der klare Sinn der Stelle. 'Ei/

rolv ^voLv oßoXoiv heifst „auf dem Zweiobolenplatz." Wie der

oder jener Ort des Marktes ol l-^^vsg, ra ßißXtu u. dergl. hiefs, so

nannte man den Raum der gewöhnlichen Plätze im Theater tw §uo

cßo>.u). Die Erklärung der Formel nach der Analogie sv Aiovva-ov ist

nicht zulässig, da man hiernach h rri ^voiv oß. erwarten würde (näm-

lich e^pa oder 0ea). Was in den Scholien zu dieser Stelle von einem

oder drei Obolen Eintrittsgeld gesagt wird (S. 281 f. der Bekker'scheu

Ausg. V. J. 1815), ist armseliges Geschwätz. Bessere Plätze werden

theurer haben bezahlt werden dürfen ; doch verdienen die Angaben von

einem Eintrittsgeld von einer Drachme wenig Glauben. Suidas (im

ersten Artikel S^ewpixa), Photios (im ersten Artikel ^ewptxa) und Schol.

zu Lucian's Timon Cap. 49 geben nämlich an, damit die Armen nicht

gegen die Reichen zurückständen, hätte man den Preis des Platzes

durch Volksbeschlufs nur auf eine Drachme gesetzt; der Schol. Luc.

sagt sogar, es hätte nicht mehr und nicht weniger bezahlt werden dür-

fen. Es scheint dies nur aus dem unten von uns angeführten Ansatz

des Theorikon von einer Drachme entnommen zu sein. Die Stelle des

Piaton Apol. S. 26. D. E, welche auf das höhere Eintrittsgeld von einer

Drachme bezogen worden, haben wir Buch I, 9 beseitigt. Wenn
übrigens das Eintrittsgeld dem Architekten oder Unternehmer zukam,

so kann es befremden, dafs Demosthenes scherzweise anerkennt, da-

durch, dafs die Gesandten auf seine Anordnung vom Architekten Plätze
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gewöhnlichen Plätze waren: jedoch liegt unabhängig davon

die Wahrheit dabei zu Grunde, dafs zugleich für die Mahlzeit

der Bürger Theoriken bezahlt wurden." Die Berechtigung

zum Empfang der Theoriken erhielt man durch die Einschrei-

bung ins Bürgerbuch (7^Y,^iccoyiHov y^cqxfxarsiov)',^ nach Stammen

und Demen und Männern wurde es also verthellt. " War einer

verreist, so durfte für ihn kein Theorlkon genommen werden;

nahm es doch ein anderer für ihn ein, so setzte er sich der

gröfsten Gefahr aus: wie Konon von Päania ein Talent zahlen

mufste, weil er für seinen abwesenden Sohn das Theorlkon

genommen hatte, und dies scheint noch eine gnädige Strafe

gewesen zu seln.*^ Die Verthellung solcher Gelder geschah

in der Volksversammlung,* welche zum Theil im Theater selbst

gehalten wurde, zumal wenn sie sich auf Dionysische Feier-

lichkeiten bezog ;^ und man verthellte auch an den Dlonyslen

selbst im Theater solche Spenden.^

Die Theoriken erhielten sehr bald eine gröfsere Aus-

dehnung. Man schritt zu Geldverthellungen auch aufser den

augevviesen erhalten hätten, sei dem Staat ein kleiner Vortheil ent-

gangen. Dies ist aber daraus erklärlich, dafs dem Theaterpachter ohne

Zweifel die angewiesenen Ehrenplätze für die Gesandten (Trpoe^p/a

Aesch. g. Ktesiph. S. 466) vom Staate bezahlt werden mufsten.

" Harpokr, in S-swptxa (aus Philinos), woraus bei Suidas der

zweite und bei Photios der dritte Artikel S-ewpixa abgeschrieben ist.

Ich werde, da dieses gewöhnlich ist, den Suidas und Photios, wo sie

nichts Neues haben, nicht immer anführen.

* Demosth. g. Leochar. S. 1091 f.

" Herald, a. a. O. VI, 3, 10. Dazu noch Lucian Timon 4.9.

'^ Hypereides g. Demosthenes in den von mir hergestellten Bruch-

stücken S. 19 des besonderen aus der A. L. Z. 1848. (N. 22 3 — 227)

gemachten Abdruckes, nebst meiner Anmerkung S. 20. Harpokr. iu

S-Ewptxov führt dafür, dafs Abwesende kein Theorikon sich zahlen lassen

durften, auch des Hypereides Rede gegen Archestratides an, entweder

aus Versehen, oder weil darin noch ausführlicher davon gehandelt war.

' Aesch. g. Ktesiph. S. 642 f.

f Demosth. g. Mid. S. 517. Aesch. de fals. leg. S. 24l. C. I. Gr.

N. 113. 122. Volksbeschlufs bei Joseph. Jüd. Archäol. XVI, 8, 5.

^ Isokr. Sufxua;)^. 29.
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Schauspielen,'' aber immer zur Feier der Feste, bei welchen

meistens doch irgend ein Spiel oder Aufzug zu schauen war,

wefshalb der Name immer noch anwendbar blieb; sowie man

unter den Theorikengeldern auch zu Opfern und andern Feier-

23S lichkeiten verwandte Summen begriff/ Nicht nur an den

Panathenäen" und Dionysien, sondern an allen grofsen Festen

(Ic^oij.Yiuicitg)'^ bezahlte man Theoriken. Der Bürger sollte da-

durch in den Stand gesetzt werden, den Festtag mit einer

bessern Mahlzeit zu feiern; aus dieser veränderten Bestimmung

entstand sogar eine Ungewifshelt, woher das Theorikon den

Namen habe, und Ammonios läugnet geradezu gegen Cäcilius,

dafs es auf Schauspiele {^zccg) bezüglich sei.' Hierbei ent-

steht die Frage, ob mit der Erweiterung des Zweckes der

Ansatz des Theorikon für die einzelnen Feste erhöht worden

sei, und daraus die Verschiedenheit in den Angaben der Schrift-

steller sich erklären lasse. Die Grammatiker sprechen in der

Regel mit Beziehung auf das Eintrittsgeld von zwei Obolen;^

und dafs das Eintrittsgeld soviel betragen habe, steht fest.

Auch wird in einer dem Demosthenes zwar fälschlich beige-

legten, aber defshalb nicht unglaubwürdigen Rede^ das Theo-

rikon, über dessen Austheilung angeblich eben eine Volksver-

239 Sammlung gehalten wird, zu zwei Obolen angenommen. Auch

ein Scherz des Aristophanes in den Fröschen,* Olymp. 93, 3.

scheint auf das Theorikon von zwei Obolen anzuspielen, wenn

" Libanios a. a. O.

* Harpokr. a. a. O. Hesych. in ^swpixa ^pyffxaTa, Bewpixov dpyvpiov

und S-£«poi, nebst den von den Auslegern angeführten; zweifelhaftes

Actenstück bei Demosth. v. d. Krone S. 266, 23. Vergl. oben Cap. 7.

' Hesych. in S-ewpixa ;)^py)/aaTa, Demosth. g. Leochar. a. a. O.
'^ Ulpian zu Demosth. Olynth. III.

' Ammonios in ^ewpo'g, wo er schlecht ableitet von BtCiv wptiv:

^la To ev raTg hopratg bIq rovg ^eovg tva-eßttv xat eni^veiv (wie Valck.

statt sni^Blv verbessert) xat BV(^patvBcr^ai,.

f Ulpian, Libanios, Suid. im ersten Artikel, Elym. Phot. im ersten

Artikel, Schol. Aristoph. Wesp. 1183.

^ üepi (TUPTa^cwj S. l69, 1.

* Vs. 191.
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er sagt: „Wieviel vermögen die zwei Obolen nicht!" ob-

gleich dabei an den Richtersold gedacht worden. Es ist daher

nichts einfacher als den Ausdruck Di ob eile (SiMßsXlu) auf

das Theorikon zu beziehen, nicht aber auf den Richtersold,

der wie nachher erhellen wird niemals zwei Obolen betragen

hat, so wenig als jemals der Volksversammlungssold. Die

Grammatiker geben von diesem Worte eine so schwankende

Erklärung," dafs man erkennt, sie haben davon keine klare

Vorstellung gehabt; aufserdem findet sich dasselbe bei Xeno-

phon, bei Aristoteles und in den Inschriften vor Euklid.

Xenophon* nennt in der Geschichte der nächsten Tage nach

der Schlacht bei den Arginusen, also gleichfalls Olymp. 93, 3.

den Archedemos, der damals Vorsteher des Volkes (oder I)e-

magog) gewesen und für die Dlobelie sorgte. Es ist vorzüg-

lich die Sache des Demagogen, für das Theorikon zu sorgen

;

Archedemos klagte damals den Eraslnides an, er haCe Geld

aus dem Hellespont, welches dem Staate gehöre: was ist na-

türlicher als anzunehmen, jener habe dieses Geld und die Bufse

" Etym. M. S. 280, 24. Lex. Seg. S. 237, 15: ^twßsXta, oßsXot

^uo, ovg ^Yi\xoi; xa^yj'utvos Ipta^ocfjo'psi. AVeder xa^Y\\x^voq uoch IjUicrS-o-

<j)opet enthält etv^as Bestimmtes oder für Sold gegen das Theorikon Ent-

scheidendes. Das Volk sitzt in den Volksversammlungen, in den Gerich-

ten, im Theater; und wenn auch das Theorikon nicht eigentlich Lohn war,

so kann doch der Grammatiker, zumal wenn er nicht genau Bescheid

wufste, sich des Ausdruckes ptcr^o(})op£ti/ in gröfserer Allgemeinheit be-

dient haben. Selbst in der Rede Philipp. IV, S. l69, 8 scheint fxio-^o-

(})opetv nicht nur allgemein, sondern dem Zusammenhange nach sogar

bestimmt vom Theorikon gemeint zu sein. Noch sicherer ist kcl-vo.-

|uio-S-o{})op6tv von Theopomp bei Athen. IV, S. l66. E mit der vorzüg-

lichsten Rücksicht auf das Theorikon gesetzt: o twi/ 'AS'vji'atwi' ^y\]xo(;

Toiq «po^o^oug xaTajuio-^o<j)opwy, anders als es bei Aesch. g. Ktesiph.

S. 300 gebraucht scheint. Ebenso wird die Unterstützung der c?^ui/aTwv

geradezu juicr^og genannt; Aeschines gebraucht davon picr£o(j)opEiv, und

derselbe Ausdruck und picrS-o^ wird dafür von den Grammatikern an-

gewandt.

* Hell. I, 7, 2. nach der vortrefflichen der Spur der Handschriften

abgelauschten Verbesserung von L. Dindorf: 'Ap;^e^»]|uoc o tou Srjpou

TOTE 7Ppo£crT/]X(jo; xat T^? S'iwßeTu/af eTrtpeXojUSvof.
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des Erasinides zur Verthellung bringen wollen, und darum

gebe ihm Xenopbon einen Seitenhieb mit der Bemerkung, er

babe für die DIobelie oder das Theorikon gesorgt? Möglich,

dafs diese Sorge auch eine amtliche war: dies ist nicht im

Widerspruch damit, dafs das Theorikon auf die Hellenotamien

angewiesen war; denn diese sind nur die Schatzmeister des-

selben, und müssen die Zahlung leisten: aber dafs recht oft

und viel bezablt werde, dafür konnte das Volk einen andern

sogar amtlich sorgen lassen; überdies konnte Archedemos auch

Hellenotamlas sein. Aristoteles spricht gegen die Ausführ-

barkeit und einigermafsen auch gegen die Nützlichkeit der

Gleichheit des Vermögens im Staate; hier sagt er unter an-

derem:" „Ferner ist die Schlechtigkeit der Menschen uner-

sättlich, und zuerst ist schon allein DIobolIe (^lUüßoXlct) hin-

länglich, wenn aber diese erst Herkommen geworden, bedürfen

sie immer mehr, bis sie ins Grenzenlose gekommen: denn

grenzenlos ist die Natur der Begierde, für deren Erfüllung

die Masse lebt." Diese Worte passen weder zum Richtersolde

noch zum Solde der Volksversammlungen, welche beide weder

von zwei Obolen ausgegangen noch über den geringen Ansatz

von drei Obolen gestiegen sind: Aristoteles mufs von einem

viel gröfseren Mifsbrauche sprechen, von einem solchen, wo-

durch wirklich mittelst der Verthellung der Staatseinkünfte

eine Art Gleichheit entstand : er kann also unter DIobolIe nur

das Theorikon gemeint haben. In den Inschriften finden wir

für die DIobelie Olymp. 92, 3* aus dem Schatz in der dritten,

vierten und fünften Prytanle je eine, in der siebenten zwei

Zahlungen geleistet, zusammen 16 Talente 4787 Dr. 3-^ Ob.

Im folgenden Jahre '^ sind in der zweiten Prytanle gegen 4-|- Ta-

lente in dreizehn Zahlungen, Jedoch nur an zehn Zahltagen,

zur DIobelie aus verschiedenen Schatzabtheilungen gegeben,

zum Theil in äufserst geringen Quoten, bis zu 4-|- Obolen

" Polit. II, 4, 11. Sehn. II, 7. Bekk.

* Beilage I.

' C. I. Gr. N. l/l8. Auch N. l49, 9 kam die Diobelie vor (vergl.

die Add.) und vielleicht auch Z. 25.
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berab; diese mögen nach dem augenblicklichen Bestände der

Kassen der Schatzmeister als Zuschüsse thells voraus- thells

nachbezahlt sein, ohne dafs man gerade dreizehn besondere

DIobellen anzunehmen hat, da zumal aus verschiedenen Schatz-

abthellungen, und dreimal an Einem Tage zwei Zahlungen

geleistet sind. Wenn meine Vermuthung nicht t'äuscht, so

ist die dritte Zahlung von 2 Talenten 987 Dr. für die DIo-

belle von Aegina, an Kleruchen geleistet, welche natürlich

nicht als Verreiste anzusehen sind, und zwar vermuthllch für

ein ganzes Jahr. Diese Zahlungen sind sämmtllch an die Hel-

lenotamlen geleistet: dafs auf diese das Theorlkon angewiesen

war, ist angemessen; dafs der Richtersold, weit weniger:"

auch wird man schwerlich Kleruchenstaaten Richtersold be-

zahlt haben. Alles spricht also dafür, dafs die DIobelie Theo-

rlkon war; indessen konnte man diese DIobelie verdoppeln

und vervielfachen für dieses oder jenes Fest, und es folgt aus

den Inschriften nicht, dafs man damals nur jedesmal zwei

Obolen bezahlt habe. Aber Phllochoros bei Harpokration be-

hauptet, das Theorlkon sei gleich ursprünglich höher gewesen.

„Das Theorlkon," sagt er, „war zuerst eine Drachme für das

Schauspiel, woher es auch In den folgenden Zelten den Namen
hatte;" und denselben Ansatz führen auch Grammatiker für

die Zeit des DIophantos, Olymp. 96, 2 an;* Lucian^ spricht

° Wenn der Schol. Aristoph. Wesp. 682 sagt, das richterliche

Triobolon sei aus den Tributen gegeben worden, so ist dies ein Ür-

iheil, kein Zeugnifs, und das Behauptete folgt nicht aus der Stelle des

Aristophanes , die nur ganz allgemein aussagt, dafs dieses Triobolon

auf der von den Bürgern erworbenen Macht Athens beruhe. Doch

gebe ich zu, dafs aus den Tributen Zuschufs zum Richtersold gegeben

wurde; aber dieser mufste aus dem Schatz an die Kolakreten geliefert

werden, nicht aber an die Hellenotamien : denn die Kolakreten waren

die Verwalter des Richtersoldes.

* Hesych. und Suid. in ^pa-)(ji.r[ ;^a>.a^wcra, Zenob. III, 27.

" Lob d. Demosth. 36. wo J. M. Gesner bei der Drachme an den

Rednersold denkt, welcher aber zu unbedeutend für das Ganze ist, um
gemeint zu sein. Warum führte er nicht eher den Senatorensold an?
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von der Drachme und den drei Obolen in einem solchen Zu-

sammenhange, dafs die erstere nur auf Theorlkon, letztere auf

Volksversammlungs- oder Richtersold bezogen werden können;

und in den untergeschobenen Demosthenischen Einleitungen

zu Volksreden " heifst es: „Mit einer Drachme und einem

Chus (nämlich Wein) und vier Obolen hielten die Redner

das Volk wie die Arzte den Sterbenden hin." Unstreitig ist

also das Theorikon sehr veränderlich gewesen;* da indefs aus

früherer und späterer Zeit zwei Obolen erwähnt werden, so

scheint der höhere Ansatz Anfangs nur darauf beruht zu haben,

dafs man, wie schon angedeutet, den regelmäfsigen Ansatz der

zwei Obolen für mehrtägige Feste verdoppelte oder verdrei-

fachte, dergestalt, dafs für dreitägige Feste eine Drachme her-

auskam, für zweitägige vier Obolen. Auch mochte man bald

selbst für einen Tag doppelte oder dreifache Diobelie zahlen.

Hierdurch erklärt sich, ohne dafs wir den Namen Diobelie dem

Theorikon entziehen, wie Phllochoros als ursprünglichen Ansatz

die Drachme bezeichnen konnte: vermuthlich rechnete man auf

die gröfsern Feste wie die Panathenäen und Dionysien ein

dreifaches Theorikon, was für die grofsen Dionysien sogar

wenig ist, da an ihnen offenbar mehr als drei Tage gespielt

wurde. So erTclärt sich ferner die Angabe über das Theorikon

unter Diophant; der Einwurf dagegen, der Staat habe damals

240 ein so starkes Theorikon nicht zahlen können, weil er sich

noch nicht wieder erholt hatte, will nichts bedeuten: theils

fing der Staat zu jener Zeit an sich wieder etwas aufzunehmen,

theils hat man in Athen schon damals so schlecht gewirth-

schaftet, dafs man dem Vorthelle des gemeinen Wesens und

den dringenden Staatsbedürfnissen die Gelder entzog, um sie

der Masse durch Vertheilungen zuzuwenden, und es war ge-

wifs in der nächsten Zeit nach der Anarchie das erste Bestre-

ben der Demagogen, die Theoriken wiederherzustellen, deren

" S. 1459, 27.

* Harpokr. aXXoxz ixsvxoi aXXwf wptVS'yj to ^i^ojxtvov tl; te tag

S-««? xttl slg rag ^o-iag xal hoprdg—
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der geringere Bürger in jenen Jahren auch sehr bedürfen

mochte, da vieles auswärtige Grundelgenthum verloren ge-

gangen und in Athen Nahrungslosigkelt entstanden war. Aus

einer etwas schief ausgedrückten Stelle des Harpokratlon " kann

man schliefsen, dafs die Wiederherstellung von Agyrrhios aus-

ging, dessen Blüthe in diesen Zeitraum fällt, und welcher, wie

nachher gezeigt werden wird, um dieselbe Zeit den Sold der

Volksversammlung verdreifachte. Endlich erklärt sich durch

unsere Annahme, wie In der angeführten Stelle des falschen

Demosthenes In Einem Athem zugleich von einer Drachme

und vier Obolen die Rede sein kann: denn beide können dort

Theorikon sein: dazu gab man bisweilen, wie aus derselben

Stelle zu schliefsen, auch noch einen Chus Wein.

Rechnet man für das Theorikon 18,000 Empfänger, und 241

weniger können es doch schwerlich gewesen sein, so betrug

die einfache Diobelle ein Talent: und da gewifs für mindestens

25 bis 30 Tage bezahlt wurde, so dürfen wir die geringste

Ausgabe dafür auf jährlich 25 bis 30 Talente anschlagen ; doch

mag sie auch schon in guten Zelten leicht das Doppelte und

Dreifache betragen haben. Indessen ging man immer weiter,

und verschwendete, wie oben bemerkt worden, durch Theoriken

alle Kriegsgelder: dafs jedoch die Theorikenkasse tausend Ta-

lente betragen habe, die auf diese Welse verschleudert worden

seien, wie ein neuerer Schriftsteller sagt, ist mir nicht ge-

lungen bewährt zu finden. W^ohl aber linden wir ein sicheres

Zeugnifs bei Hypereides und Deinarchos,* dafs im Demosthe-

nischen Zeltalter jedem Berechtigten fünf Drachmen Theorikon

auf einmal^ bezahlt wurden, wenn wir 18,000 Empfänger rech-

nen fünfzehn Talente; und das Zehnfache hiervon versprach

" In S-Ewptxa: (ösoopixa y]i/ rivu bv xoivS ^prjjuaTa dito twi/ t^j no-

Xew5 itpoqo^wv crwayon^va' ravra ^^ nporepov jxkv ilg xaj tou TtoXijxov

)(_pzictg h^vkdrxBTO xal IxaXeiro o-TpariwTtxa , ucrrepo«/ S^ xarsTtS'STO etj

TE ra; ^y]|jioo"iag xaraa-xtva.; xal ^iavof;ta5, w»/ npwxog ^p^ato 'Ayvppioq o

J»)paywyo5. Ebenso Photios, der nur das Wichtigste, die Erwähnung
des Agyrrhios, wegläfst.

* Hypereides g. Demosth. S. 19 und dazu die Anm. S. 20,
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Demades zu den Choen. " Also lieferten sich die Athener dem

Makedonischen Herrscher aus. „Mit Epaminondas' Tod," sagt

lustin,* der ohne Zweifel hier einen Theopompischen Gedan-

ken erhalten hat, „fiel auch der Athener Tugend. Denn nach-

dem derjenige verloren war, mit welchem sie wetteiferten,

vergeuden sie in Trägheit und Starrsucht versunken, durch

Feste und Spiele die öffentlichen Einkünfte, welche sonst zur

Ausrüstung von Flotten und Heeren gebraucht wurden; und

mit den berühmtesten Schauspielern und Dichtern feiern sie

Schauspiele, häufiger im Theater als in den Lägern, bessere

Versmacher mehr lobend al» bessere Feldherrn. Da wurden

die öffentlichen Gefälle, womit sonst Krieger und Ruderer

genährt wurden, dem Stadtvolke verthellt." So konnte Philipp

auftauchen. Was bei Perlkles schon ein Erzeugnifs der Selbst-

sucht war, wurde von unsittlichen Staatsmännern benutzt, um
auf einen unsittlich gewordenen Volkshaufen zu seinem Ver-

derben zu wirken ; wir haben hier einen schlagenden Beweis,

wie zerstörend die Sittenlosigkelt derer, die an der Spitze

der Staaten stehen, für das Wohl der letztern sei. Denn

waren nicht die Hauptbeförderer des Theorlkon weichliche,

sittenlose, tugendhafter Handlungen unfähige Menschen? Jener

Agyrrhios, der durch seine Verschwendung der Staatseinkünfte

242 sich so beliebt gemacht hatte, dafs er nach Thrasybul's Tode

Olymp. 97 zum Feldherrn an dessen Stelle ernannt wurde
'^

und in dem Rufe eines grofsen Volksfreundes stand, war ein

höchst weibischer Mensch, trieb Zollpacht, und safs viele Jahre

wegen veruntreuter Gelder im Gefängnlfs.'' Eubulos von

Anaphlystos erwarb sich mit seiner Theorlkenverthellung den

" S. Buch II, 6.

* VI, 9. Er sagt am Ende: Dividi coeptum est, welches doch

nicht vollkommen richtig ist.

' Xenoph. Hell. IV, 8, 31. Diod. XIV, 99.

'* S. von ihm Harpokr. in 'Ayvppiog und dort Valesius, ferner

Suidas; dann Demosth. g. Timokr. S. 742, 16. der ihn im Ernste lobt,

und Andokides v. d. Myst. S. 65. der ihn spottvveise tqi/ xaXov xccya.-

^ov nennt, und die Sammlung des Meursius Lect. Att. VI, 4.
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höchsten Grad der Volksgimst," und nach seinem Tode wur-

den ihm, wie dem Lykurg und Demosthenes, grofse Ehrenbe-

zeigungen erwiesen, von welchen Hypereides in einer Rede

(7Tso\ TuJi' ECßov?,o'j Sm^süüu) handelte: aber er war des Philip-

pismus so sehr als einer verdächtig, und beförderte betriebsam

des Staates Untergang. Der strenge, aber verständige Theo-

pomp liefs ihm vollkommen Gerechtigkeit widerfahren: dafs

er nicht allein ein berühmter, sondern auch thätiger und sorg-

samer Demagog gewesen sei, aber unter ihm und durch seine

Geldspenden Athen den Gipfel der Feigheit und Schlaffheit

erreicht habe, indem es sogar Tarent an Schwelgerei und

Verschwendung übertraf/ Was sollen wir endlich von De-

mades sagen, der jedem Athener, wie schon bemerkt, für die 243

Choen fünfzig Drachmen versprach, um die Rüstung einer

Flotte gegen Alexander zur Unterstützung der Hellenen zu

hintertreiben? der die Unverschämtheit so weit trieb, die Geld-

vertheilungen den Kitt der Demokratie zu nennen ?* Dies

vvagte selbst Aeschines nicht, welcher sich wenigstens gegen

die Verprassung der Einkünfte erklärte,'' schöne Worte auf

der Zunge, den Trug im Herzen. Aber welches war auch

" S. Buch II, 1 und 7. Von den Theoriken, die er vertheilte,

s. besonders Philinos b. Harpckr. Phot. Suid. in diesem Worte.
^ Theopoinp hatte im zehnten Buch der Philippischen Geschichten

von den Attischen Demagogen gehandelt, und namentlich vom Eubulos.

Einiges daraus giebt Harpokr. in EußouT^og, anderes Athen. IV, S. 166. E.

nach welchem er ihn acrwTog genannt hätte. Allein die zum Beweis

angeführte Stelle des Theopomp geht auf das Athenische Volk, nicht

auf Enbulos : xat too-ovtov aa-'jitia. xai likzovz^ia. S'isi/yjvop^s tou ^vjjuou tou

TapavTt'vwy, o(tov o p,ei/ itspl taq kaTiaa-Big el)(B fxovov dxparwg, o ^h twv

*A^y\valu}v xal Tag ftpogo^ovg xaTajuicrS-o<|)opwi; ^idTBTsXsxsv. Dies sah Casau-

bonus, aber Schweigliäuser verwirrt wieder alles. Offenbar hatte jedoch

Theopomp den Eubulos heftig getadelt, und ihn zu seinem Nachtheil

mit Kallistratos Kallikrates' Sohn zusammengestellt, dessen üppiges

Leben er zwar allerdings durchzog, aber seine politische Wirksamkeit

scheint er gelobt zu haben.

' Plutarch Qu. Plat. X, 4.

'' Aeschin. g. Ktesiph. S. 642.
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Demades' öffentliches und Privatleben? Ein Mann von so

glänzenden Eigenschaften des Geistes, dafs ein Alter von ihm

sagen konnte, er sei über dem Staat gewesen, während De-

mosthenes nur des Staates würdig heifsen könne, wurde er

zum offenbaren Staatsverräther, weil er nur seinen Lüsten

fröhnte, und seine Grundsätze ebenso leicht und flatterhaft

waren als sein Witz. Umsonst verlangt er Verzeihung, wenn

er vieles gegen die Würde und grofse Gesinnung des Staates

thue, weil er nur die Trümmer des Staatschiffes im Schiffbruch

lenke; er selbst war, wie Plutarch sich glücklich ausdrückt,

des Staates Schiffbruch." Wie schändlich gab er sich dem

Willen des Antipater hin, wie gefiel er sich in jeder Gesetz-

widrigkeit und schwelgerischem Reichthum, von Salben duftend

und in einer köstlichen Chlamys einhergehend! Er lebte so,

dafs ihm Antipater nie Geld genug geben konnte, und treffend

sagte dieser von ihm, dafs in seinem Alter wie von einem

244 abgeschälten Opferthiere nichts mehr als Bauch und Zunge

übrig sei/ Kaum erlaubt sein verruchtes Leben seinem trau-

rigen Tode ein menschliches Bedauern zu schenken.

14. Die Besoldungen zu Athen waren von mancherlei

Art, aber die bedeutendsten der Sold der Volksversammlung,

des Rathes und der Gerichte. Die Natur der Demokratie er-

fordert, dafs das gesammte Volk in einer Versammlung seine

Angelegenheiten lenke, dessen Geschäfte aber und Beschlüsse

ein Ausschufs vorbereite, jenen vorstehe und das Beschlossene

ausführe: soll keine wilde Pöbelherrschaft entstehen, mufs das

Volk für diesen Antheil an der Regierung nicht bezahlt wer-

den, wozu auch auf rechtmäfsigem Wege keine Einkünfte aufge-

trieben werden können, sondern wer Antheil an der Regierung

nehmen will, mufs seinen Unterhalt aus eigenem Einkommen

haben. Indessen war Athen nicht der einzige Staat, in welchem

* Plutarch Phok. 1. wo er ihn mvcij/iov t^? noXew? nennt, was

zwar nicht genau Schiffbruch, sondern Trümmer im Schiffbruch ist,

aber in unserer Sprache sich nicht füglich anders als mit jenem Worte

verdeutlichen läfst.

* Plutarch Phok. 20. 26. 30.
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das Volk für das Regleren besoldet wurde; eine ähnliche Söld-

nerei hatten die Demagogen In Rhodos eingeführt." Was
den Richtersold betrifft, so Ist eine Vergütung für die Mühe

des Richtens billig, und war von jeher Sitte; nur Oligarchien

konnten die Reichen durch angedrohte Strafen zum Richten

zwingen, statt dafs In der Demokratie die Armen dafür bezahlt

wurden:* aber bei der Menge der Richter In einem demokra-

tischen Gerichtshofe liefs sich jene Vergütung nur durch ein be-

deutendes Einkommen decken, welches ohne Druck unmög-

lich beschafft werden konnte. Und hätte Athen, wie andere

Staaten, nur seine eigenen Rechtshändel geschlichtet, so würde

ein Richtersold weniger nöthig gewesen sein ; die Rürger wä-

ren bei ihren Geschäften geblieben, emsig und arbeitsam. Aber

zum gröfsten Schaden der Bundesgenossen hatte Athen sich

über diese die Gerichtsbarkeit angemafst, damit sie ganz In

seiner Macht wären, und es gefiel dem Volke, dafs dadurch

die Zölle und Sportein ergiebiger, und der Miethzins der 245

Häuser und Sklaven gesteigert wurden." Hierdurch wuchs

in der Blüthezelt des Staates die Anzahl der Rechtshändel so,

dafs In Athen mehr zu richten war als In ganz Hellas, und

der Rechtsgang, zumal da soviele Tage wegen der Feste aus-

fielen, äufserst langsam wurde,'' wenn nicht Bestechung Ihn be-

schleunigte, für welche In Athen ebenso wie in Rom, sehr gute

Einrichtungen ziemlich öffentlich getroffen waren. Manchen

Tag safs beinahe der dritte Thell der Bürger zu Gericht:

hieraus mufste nothwendig jene Richterwuth entstehen, welche

Arlstophanes in den Wespen beschreibt, und die Bürger mufsten

nicht allein lohngierig und nützlicher Beschäftigung abgeneigt,

sondern auch streitsüchtig und sophistisch werden, eine ganze

Stadt voll Rabulisten und Rechtsverdrehern , ohne gründliche

Kunde des Rechtes, aber desto kühner und leichtsinniger, die

nach des Komikers Ausdruck wie zu Richtern vermummte Schafe

" Aristot. Polit. V, 4, 2. Sehn. (V, 5).

* Aristot. Polit. IV, 7, 2. Sehn. (IV, 9) und IV, 11, 8 Sehn. (IV, l4).

' Schrift V. Staat d. Athen. 3. Aristoph. Vögel l430. l465.

'^ Schrift v. Staat d. Athen. 3, 2.
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mit Stab und Mantel fiir drei Obolen dasitzend die Geschäfte

zu lenken glaubten, während sie selbst von Parteihäuptern

gegängelt wurden.

Mit dem Volksversammlungssolde (|MT^og ixaXY^ria-

(TTiy.og) bezahlte sich der Herrscher selbst. Um die Ehre der

Erfindung streiten sich Kallistratos und Agyrrhios; glücklicher-

weise können beide befriedigt werden: Perikles hatte daran,

soviel wir wissen, keinen Antheil, und mit Wahrscheinlich-

keit läfst sich zugleich behaupten, dafs dieser Sold wenigstens

in der ersten Zeit seiner Verwaltung noch nicht gezahlt wurde.

„Als der grofsherzige Myronides noch herrschte," bemerkt

Aristophanes" in Beziehung auf den Ekklesiastensold, „ver-

waltete niemand den Staat um Geld:" Myronides war ein

älterer Zeitgenosse des Perikles;*^ nach der Zeit also, da My-

ronides den Haupteinflufs hatte, und folglich wohl erst einige

246 Zeit nach dem Anfange des Perikleischen Einflusses wurde der

Ekklesiastensold eingeführt, und zwar zunächst ein Obolos,

später drei. Dafs bis zur Einführung der drei Obolen ein

Obolos gegeben wurde, erhellt aus Aristophanes." Den Obo-

los als Ekklesiastensold erfand, wie es scheint, nach einem

sprichwörtlich gewordenen Witz eines Komikers,'' Kallistratos

" Ekkles. 302.

* Myroüides war schon zur Zeit der Schlacht bei Salamis Ge-

sandter nach Sparta (Volksbeschlufs bei Plutarch Aristid. 10), und

zwar zusammen mit dem Vater des Perikles Xanthippos; dann Olymp.

80, 4 Feldherr bei Oenophyta, damals auf dem Gipfel seines Ruhmes.

Thuk. T, 105. 108. IV, 95. Diodor XI, 79. 81. Vergl. Plutarch Perikl.

l6. Was es mit seiner Erwähnung in den Demen des Eupolis (Plu-

tarch Perikl. 24) für eine Bewandtnifs habe, ist mir unklar. Ein an-

derer Myronides ist der bei Demosth. g. Timokr. S. 742, 25.

" Ekkl. 300 ff. Aristophanes sagt, früher als nur ein Obolos ge-

geben worden, sei nicht ein solches Gedränge nach der Volksversamm-

lung gewesen als jetzt bei drei Obolen Lohn: wäre vor den drei

Obolen gar nichts gegeben worden, so hätte er sagen müssen, es sei

kein solches Gedränge gewesen als nichts gegeben wurde.

'' Append. Vatic. Proverb. III, 35. Paroemiogr. Gr. v; Leutsch u.

Schneidewin S. 437: *Oßo'Kov evps Jlapvvrriq, Kuk\i<rrparog 'A^Vyjo-t



Buch II, 14. 321

mit dem Beinamen Parnytes oder vielmehr Parnope, geraume

Zeit vor Arlstophanes' Ekklesiazusen, welche nicht vor Olymp.

96, 4 aufgeführt wurden; aber Genaueres wissen wir davon

nicht, da dieser Kallistratos ganz unbekannt ist. Am berühm-

testen ist Kallistratos Kallikrates' Sohn von Aphidna, der al-

lerdings in der Komödie durchgezogen worden zu sein scheint,
*"

des Agyrrhios naher Verwandter, berühmter Staatsmann, Red-

ner und Feldherr in der 100. und 101. Olympiade,* wegen

seines Privatlebens getadelt von Theopomp, aber gelobt wegen

seiner Thätigkeit;*^ der den Demosthenes in dem bekannten

Rechtstreit über Oropos durch seine siegreiche Rede zuerst

zum Studium der Beredtsamkeit entflammt haben soll,"' und

damals freigesprochen, später Olymp. 104, 3 durch ein dop-

noXiTsvcrufxevog, sTtixaXovfJLBVQg ^'k ITapvuTv^?, jxia-^ov cra^s ToiV ^ixuaTatq xa.1

Totq IxxXv] 0"iacrTai5' oS-ei/ cxcotttoi/twi/ auTov twv xwpixui/ stg napoijxiav

vfk^£ To ysXoiov. Hesych. HapvonY], KaWicrrpa-vog 'ABrivaioq. Meineke

Fragm. Comm. Gr. Bd. IV, S. 700 vermuthet Ilapi/oTrtf, als ein von

Trapvoif; gebildetes Feminin ; aber IlapvoV/] ist gut gebildet, von MepoTrvj,

'AepoTTy]. Was die Beimischung der Richter betrifft (rot? ^ixctaruig),

so handle ich davon beim Bicbtersold. Wenn jene Redensart daher

gekommen sein soll, dafs Kallistratos einen Sold von zwei Obolen um
Einen, also auf drei erhöht habe, kann ich dies schon an sich nicht

wahrscheinlich finden, und überdies hat erweislich weder der Richter-

noch der Yolksversammlungssold jemals zwei Obolen betragen, also

nicht von zweien auf drei erhöht sein können. Dafs Petitus, Att.

Ges. 111, 1, 3 meint, die hier vorkommenden Ekklesiasten könnten die

Redner sein, ist sehr natürlich, da Petitus immer auf das Unnatürlichste

verfällt.

" Meineke Fragm. Comm. Gr. Bd. III, S. 209. Über ihn s. be-

sonders Demosthenes v. d. Krone S. 301, 18. g. Timokr. S. 742, 23.

TTspi TrapaTrpscrß. S. 436, 13. Rede g. Neära S. 1353, 19 und S. 1359, 18.

g. Timoth. S. 1187, 7. S. 11S8, 10. S. 1198, 10. Letztere Rede ist

nach Ilarpokr. in xccxoTs^i/twi/ nicht von Demosthenes, wie bekanntlich

die gegen Neära, wenn nicht die Stelle des Harpokr. verderbt ist.

Auch in Xenoph. Hell, kommt dieser Kallistratos öfter vor.

* S. Buch III, 18.

' B. Athen. IV, S. l66. E.

'' Vergl. Ruhnk. Hist. crit. orat. S. l40. Bd. VIII. d. Reisk. Redn.

I. 21
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peltes Urtheil zum Tode verdammt, in Makedonien, namentlich

in Methone, später an andern Orten Thrake's, auch in Thasos

lebte, Städtegründer und Stifter von Datos," ohne Zweifel

derselbe, welchem die Verbesserung des Zollwesens in Make-

donien zugeschrieben wird,* endlich nach seiner Rückkehr aus

247 der Verbannung hingerichtet." Doch dieser lebte zu spät, als

dafs er könnte den Obolos eingeführt haben; viel weniger

dürfen wir an denjenigen denken, welcher Olymp. 106, 2

Archon war. Eher könnte, um geringere zu übergehen, Kal-

listratos Empedos' Sohn gemeint sein, welcher Olymp. 91, 4

als Hipparch im Sicilischen Feldzuge umkam,'' oder Kallistra-

tos von Marathon, aus der Aiantis, der Olymp. 92, 3 Schatz-

meisler der Göttin war,* oder jener Kallistratos, welcher als

Ritter des Leontischen Stammes, in der Anarchie von denen

im Piräeus getödtet wurde. ^ Doch vielleicht ist es keiner

von allen diesen, sondern ein anderer aus der Familie des be-

rühmten Aphidnäer's, aber viel älter als dieser; diese Familie

scheint an der Wuth gelitten zu haben, dem Volke Spenden

zu verschaffen, da Agyrrhios zu ebenderselben gehört und

wahrscheinlich auch Kallikrates, dessen wir beim Richtersolde

gedenken werden. Die Vermehrung des Ekklesiastensoldes

auf drei Obolen geschah offenbar kurz vor Aristophanes'

" Demosth. g. Polykl. S. 1220. 1221. Skylax S. 27. Isokr. Sufji-

juap^. 9. Vergl. Niebuhr Denkschr. d. Berl. Akad. 1804—1811. histor.

philol. Classe S. 9i. 9h.

* Aristotelische Ökon. II, 2, 22. Nach Arnold Schäfer, der über Kal-

listratos am besten handelt, in Schneidewin's Philologus Jahrg. III,

S. 607, hat er diese als Feldherr in Olymp. 100, 3 bewirkt, nach an-

dern in seiner Verbannung. Beides ist mösHch: doch finde ich das

letztere immer noch wahrscheinlicher.

" Lykurg g. Leokr. S. 198.

•^ Pausan. VII, l6. In dem Leben der zehn Redner (Demosth.

zu Anfang) wird dieser sonderbar mit dem berühmten Aphidnäer ver-

wechselt.

' Beilage I. Überschrift.
''-

/ Xenoph. Hell. II, 4, 18.
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Ekklesiazusen, in Olymp. 96." zur Zeit da Agyrrhlos das Theo-

rlkon wieder eingeführt hat: und eben dem Agyrrhios schreibt

der Schollast des Aristophanes* die erste Einführung des Ek-

klesiastensoldes zu; woraus sich vermuthen läfst, was auch

Petitus merkte/ dafs dieser der Vermehrer war.

- Aristoph. Ekkl. 302. 380. 392. 543. Auch Phit. 329 kommt
dieser erhöhte Sold vor: diese Stelle ist also aus der zweiten Olymp.

97, 4 gegebenen Ausgabe; die erste fällt in Olymp. 92, 4. Das Tri-

obolon bei der Volksversammlung erwähnt auch der Schob Aristoph.

Plut. 171.

* Ekkl 102.

' Att. Ges. III, 1, 3. Wenn der Schob Aristoph. Flut. 330 von

einer Erhöhung des Soldes auf drei Obolen spricht, welche Kleon ge-

macht haben soll, so ist nicht ohne Weiteres klar, ob dieses vom
Ekklesiastensold oder vom Richtersold zu oehmen sei. Es sollte dort

nach der Aristophanischen Stelle eigentlich vom Richtersold die Rede

sein; aber der Scholiast ist in der verkehrten Vorstellung befangen,

dafs in der Ekklesia gerichtet worden, nur jedoch von denen, die das

sechzigste Jahr erreicht hätten. Man weifs also nicht, ob man die

Erhöhung durch Kleon auf den Sold der Richter oder auf den Volks-

versammlungssold beziehen solb Bezieht man sie auf den Volksver-

sammlungssold, so wäre mit Sievers (Gesch. Griechenlands vom Ende

des Pelop. Krieges bis zur Schlacht bei Mantinea S. 99) zu setzen,

Kleon habe diesen Sold auf drei Obolen gebracht, seit der Anarchie

aber sei er ausgesetzt und von Agyrrhios wiederhergestellt worden.

Dies ist aber nicht zulässig, da Aristophanes das Gegentheil beweiset

(s. oben). Vielmehr ist also die Erhöhung des Soldes, welche Kleon

machte, auf den Richtersold zu beziehen. Der Richter- und Volks-

versammlungssold sind übrigens von altern und neuern Erklärern häufig

mit einander verwirrt worden, namentlich von Spanheim zum Aristo-

phanes und vom Scholiasten dieses Komikers. Der Erklärer, von

welchem die Anmerkung zu Wölk. 86 1 herrührt, hält sogar den oßoXog

iqkiaarixoQ für den Ekklesiastensold: welche Stelle man nicht verbes-

sern mufs, wenn man nicht etwa des Scholiasten Unwissenheit ver-

stecken will. Vergl. über diese Verwechselung auch Schömann de Comitt.

S. 69 ff. Ich führe noch an, dafs ich absichtlich Pollux VIII, 113 nicht

benutzt habe, weil seine Worte zu unbestimmt sind, als dafs sie mit Meur-

sius Lect. Alt. V, 12. VI, 4 auf den Ekklesiastensold von einem Obolos könn-

ten bezogen werden: man kann sogar viel besser die daselbst vorkommenden

drei Wörter TptwßoXoy, ^u' oßoXw, oßoXoQ alle auf den Richtersold beziehen.

21 *
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Die Zahl der Athenischen Bürger kann im Durchschnitt,

2i3 wie oben gezeigt worden, nicht über 20,000 angenommen

werden ; an Volksversammlungen von 30,000 Köpfen zu glau-

ben ist thöricht. Aber von jenen Zwanzigtausend waren

viele auf dem Lande, Im Kriege und in Handelsgeschäften ab-

wesend, oder gingen, wenn sie auch In der Stadt waren, nicht

in die Volksversammlung: sodafs wir, aufserordentllche Fälle

abgerechnet, die Volksversammlung uns so grofs eben nicht

denken dürfen. Seitdem jedoch die drei Obolen eingeführt

waren, kamen die Armern in ziemlicher Anzahl; sonst, da der

Ekkleslast nur einen Obolos erhielt, sagt Arlstophanes In den

Ekklesiazusen, safsen die Leute aufsen und schwatzten; jetzt, da

sie drei Obolen empfangen, drängen sie sich zu;" sie rissen sich

um diesen kleinen Sold. * Die Reichern aber, welche In den

alten Volksversammlungen gern ausblieben," sodafs Aristoteles*^

vorschlägt, Ihnen wie In den Oligarchien in Beziehung auf das

Richteramt, eine Strafe zu setzen, wenn sie nicht erschienen,

damit eine erspriefsliche Mischung beider entstehe, diese Rei-

chern machten den kleinern Theil aus. Im Durchschnitt, glaube

ich, kann man eine Volksversammlung selbst in Friedenszeiten

durchschnittlich kaum zu 8000 rechnen. . Als eine amtliche

Angabe finden wir bei Thukydides' in Bezug auf die Zelten

des Peloponnesischen Krieges, dafs wegen der Heereszüge

und der Geschäfte im Auslande auch zu den wichtigsten Ange-

legenheiten nicht fünftausend zusammenkamen. Ferner enthält

über die Stärke gewöhnlicher Volksversammlungen die Stimmen-

zahl von 6000 ein Kennzeichen, welche zu Beschlüssen, die

249 einen Einzelnen betrafen (privileglls oder vouotg In ni'S^i%

" Aristoph. Ekkl. 302 ff. Vergl. damit das Urtheü des Aristoteles

Polit. lY, 12, 9. Sehn. (IV, 15), dafs, wo Reichthum unter dem Volke,

oder ein Sold der Ekklesiasten, das müfsige Volk oft zusammenkomme

und alles selbst entscheide, ohne grofsen Einflufs des Rathes.

* Aristoph. Plut. 329.

' Aristot. Polit. IV, 5, 5. Sehn. (IV, 6).

'' Polit. IV, 11, 8. Sehn. (IV, l4).
'

' VIII. 72.
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namentlich über die sogenannte Sicherheit (a^suc), Einbür-

gerung und Ostracismus, gesetzlich erfordert wurde, aber nur

zu diesen, nicht zu jedem Volksbeschlufs. Plutarch" allein

sieht jene Zahl als die Gesammtzahl derer an, welche zu einer

gültigen Volksversammlung über Ostracismus zusammengekom-

men sein und abstimmen mufsten, sodafs, wenn nicht diese

Zahl wirklich abstimmte, der Ostracismus nicht vollzogen wer-

den konnte; waren soviele da, so sei dann über jeden besonders

gestimmt, und auf wen die meisten Stimmen trafen, dieser

verwiesen worden: wobei er doch wohl absolute Mehrheit

der Stimmen unter ,,den meisten" verstanden haben wird.

Nach öfterer Überlegung mufs Ich mich trotzdem, was eben

aus Thukydides berichtet worden, dieser Meinung entschieden

entgegenstellen. Vielmehr wurde zu allen Privilegien die Zu-

stimmung von mindestens 6000 erfordert, und nur durch be-

jahende Abstimmung sovleler, natürlich wenn sie die Mehrheit

bildeten, war ein Privilegium beschlossen. Dies bezeugt Phl-

lochorös* ausdrücklich für den Ostracismus; aus Ihm Ist ziem-

lich wörtlich dieselbe Angabe beim Schollasten zum Arlstopha-

nes" und bei Phllemon'' entlehnt. Pollux^ sagt mit andern

Worten dasselbe deutlich. Zweideutiger drückt sich ein

wiederum anders gefafster Artikel der Lexikographen ^ aus, der

aber doch auch ebendenselben Sinn haben dürfte. In Bezug

auf die Sicherheit besagt das Gesetz bei Demosthenes^ aus-

drücklich, sie könne nicht beschlossen werden, wenn nicht

" Äristid. 7.

* Im Anhange zur Engl. Ausg. des Photios S. 675.

' Zu den Rittern 851.

** Lex. technol. S. 89 Osann.

' VIII, 20.

^ Etym. M. 3^9, l4. ij^axig-^ikitjiv ^^ yivofxkvo^v (twv ocrTpaxwv) fpvyiq

^£xaeT>)s yliYi^ll^sTUL tou xpivojj.svov. Timaeos Lex. Plat. S. Il4. Ruhnk.

TW»/ ocTTpaxwv vnsp \^axi<;-/J.\ioi yzvo\xkvtj)v {|)uyv] ^sxaETvjf i|;y](J)t^eTai tou

xpivojaevou. Das uTrep £^. ist so allein gesagt gewifs falsch; richtig aber

wenn gesagt wäre k^ay.Lq-^ikLtj3v ^ uTr^p e|.

^ G. Timokr. S. 715, 3, vergl. die Worte des Redners S. 715, 15.
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wenigstens 6000 Athener abstimmten, und zwar verborgen

und zustimmend (&ai> ixyi ^yYicJnrcciA.zuoüu 'ASyiVuIoov ia.vj sKuttov

s^ci^iigy^tXi'jjUj olg av (^o^Yi fiovßSyjU yl/Yi(pii^oiMi>oig^, Demosthe-

nes selber drückt dies aber im Folgenden kürzer so aus: „es

müfsten nicht weniger als sechstausend stimmen," weil man

nach dem Gesetze schon wufste, wie dies zu nehmen sei.

Wenn der Redner gegen Neära" sagt, die Ertheiliing des

Bürgerrechtes sei nicht gültig, wenn nicht über 6000 Bürger

verborgen gestimmt hätten, so sind nach derselben Ausdrucks-

weise bejahende Stimmen zu verstehen; sagt er „über 6000"

statt „6000," so wird man hierüber nicht rechten wollen, da

doch nicht leicht gerade rund 6000 bejahende Stimmen sich

gewöhnlich werden gefunden haben. Alle diese Fälle endlich

sind nur abgeleitet aus dem allgemeinen Gesetze über Privi-

legien, welches in zweierlei Redactionen, einer Vor-Euklldl-

schen^ und einer andern, welche unter Euklid gemacht sein

wird," übereinstimmend dahin lautet, Privilegien könnten nur

gemacht werden, wenn 6000 (oder mindestens 6000) verbor-

gen und zustimmend abstimmten. Demgemäfs mufs eine Stim-

menzahl von 6000 als eine starke Mehrheit In wichtigen Dingen

angesehen worden sein: schwerlich also rechnete man auf eine

Anwesenheit von mehr als 8000: doch mag In der Zelt des

abblühenden Staates auch bei unwichtigeren Dingen und ge-

wöhnlich, des Soldes wegen die Versammlung zahlreicher ge-

wesen sein als früher. Rechnet man nun auf achttausend, so

betrug der SöId einer Versammlung, zu drei Obolen für den

Mann, etwa 4000 Drachmen. Regelmafsige Versammlungen

aber waren jährlich vierzig: die aufserordentllchen, welche

noch aufserdem stark besucht waren, überstiegen in sehr ver-

wirrten Zeitläuften die Zahl der ordentlichen;'' im Durchschnitt

« S. 1375, 15,

* Bei Andok. v. d. Myst. S. 42: hav p*] i^axig-x^Lkloig ^o^r\ xpu-

* Bei Demosth. g. Timokr. S. 719, 5: xpTq^ia-ctiXBvwv pv] sXarvov

'' Aesch. TTspt ffapaTrpeaß. S. 251.
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kann man aber schwerlich mehr als jährlich zehn, auf jede

Prytanle eine rechnen. Dergestalt kann man den Volksver-

sammlungssold nicht höher als zu 30 bis 35 Talenten Im Jahre

anschlagen, und irrig ist das Vorgeben, er sei der Staatskasse

schwerer gefallen als der Richtersold. " Übrigens geschah die

Auszahlung beim Eintritt in die Versammlung durch die Thes-

motheten;* zu spät kommende gingen leer aus.*"

Nicht viel geringer war die Ausgabe für die Besoldung

des Rathes der Fünfhundert (ixi^^og ßo'jXsvrtaoq). Diese

betrug fiir jeden Tag, da der Rath zusammen kam, eine

Drachme:"' Senatstage aber sind meist dieselben wie die Ge- 250

richtstage, nämlich alle, mit Ausschlufs der Feste, welche die

einzigen freien Tage der Senatoren waren, also etwa drei-

hundert.^ Der Aufwand betrug also jährlich 25 Talente. Wie
der Rathsold bezahlt wurde, wissen wir nicht; wahrscheinlich

geschah es tagweise. Als die Vierhundert die Demokratie auf-

hoben, und den Senat aus dem Rathhause herausjagten, gaben

sie den Senatoren den Sold für die ganze noch übrige Zeit,

welches nichts anderes sein kann als für den Rest ihres Amts-

jahres.^ Oligarchien zahlen sonst keinen Sold.

15. Der bedeutendste Posten unter den im Frieden ge-

wöhnlichen Löhnungen ist der Richtersold (iMcrSog Sinam-

ftog). Die Einführung desselben wird in einem Abschnitte

" Wie Meiners sagt, Gesch. d. Urspr. Fortg. und Verf. d. Wiss.

Bd. IT, S. 150.

* Aristoph. Ekkl. 290.

' Aristoph. ebendas. und 381.

"^ Hesych. in ßovXrig Xax}tv ^ Xenoph. Hell. II, 3, 48. Sehn, und

Ausleger.

* Vergl. Aristoph. Thesmoph. 85. An einigen Festlagen war der

Senat ursprünglich in Thätigkeit, und wurde erst später von den Ge-

schäften entbunden, wie die Urkunde bei Athen. IV, S. 171. E zeigt.

f Tou vTcoXoinov -x^povQX) nuviog, Thuk. VIII, 69. Ebenso erklärt

diese Stelle der treffliche Visclier, die oligarchische Partei und die

Helarien in Athen S. 28. und die Worte sagen dies klar aus. Anders

Krüger, Dionysn Historiogr. S. 377. ^
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der Arlstotellsclien Politik," welchen Göttling mit Recht für

nichl? Aristotelisch erklärt, dem Perikles zugeschrieben; und es

ist kein Grund vorhanden, hieran zu zweifeln: auf ein anderes

Zeugnifs des Aristoteles hin wird überliefert, dafs der Richter-

sold nicht festgestanden, sondern sich verändert habe. * Wel-

ches waren nun diese Veränderungen, und wann traten sie

ein? Geht man nach der Analogie des Volksversammlungssol-

des, so mufs man urtheilen, der Richtersold sei Anfangs ein

Obolos gCAvesen, nachher drei, welches letztere auch aufser

Zweifel steht: eine Mittelstufe war beim Volksversammlungs-

solde nicht vorgekommen, wird also auch beim Richtersolde

nicht bestanden haben. Noch mehr: der Richtersold war der

frühere; Perikles hatte diesen eingeführt, aber noch nicht den

Volksversammlungssold; letzterer scheint nur auf Nachahmung

des ersteren zu beruhen ; wie der Volksversammlungssold An-

fangs einen Obolos betrug, ebenso und vor ihm schon wird

der Richtersold, dem jener nachgeahmt war, einen Obolos

betragen haben, gerade wie später der Volksversammlungssold

auf drei Obolen gesetzt wurde, nachdem der Richtersold längst

" Polit. II, 9, 3. Sehn. (12. Bekk.) VergL Plutarch Perikl. 9,

dessen Ausdruck jedoch zu allgemein ist, um für die erste Einführung

des Riclitersoldes durch Perikles beweisen zu können.

* Schol. Aristoph. AVesp. 299. 6S2, an letzterer Stelle aus Aristo-

teles' Politien; Schol. Wolken 86l. Plut. 329. Vögel 1540. Hesych.

in ^txao-Tixoi/, Suid. in vJXiacrat. l'ber den Ausdruck der Grammatiker

vergl. Hemsterh. z. Plut. a. a. O. Wenn übrigens die Grammatiker den

Richter- und Volksversammlungssold oft verwechseln, hüte man sich zu

glauben, dies sie auch hier geschehen, wo sie von einer Veränderung

des Richtersoldes sprechen; der Scholiast, welcher sich dabei auf Ari-

stoteles' Politien (nicht auf die Politik, wie man glaubt) beruft, wird

sich so plump nicht geirrt haben. Falsche Ansichten gründet wie ge-

wöhnlich Petitus Att. Ges. III, 1, 3 auf falsches Verständnifs des Schol.

Aristoph. Goltfr. Hermann in der zweiten Ausgabe der Wolken, Vor-

rede S. L ff. sucht zu zeigen, der Richtersold sei immer drei Obolen

gewesen. Einen Grund für dieses Urtheil finde ich bei ihm nicht; seine

Kritiken und Ausstellungen aber, hoffe ich, erledigen sich durch unsere

Darstellung jetzt von selbst.
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auf diese Höhe gestiegen war. Mit dieser Betrachtung stimmt

überein, was wir bei Aristophanes lesen. Strepsiades sagt in

den Wolken," er habe den ersten heliastischen Obolos ange-

wandt, um seinem Söhnlein, als es sechsjährig gewesen, einen

kleinen Wagen zu kaufen. Obwohl ich bei öfterer Erwägung

dieser Stelle bedachte, dafs man dies als eine triviale Redens-

art nehmen könne, die nicht beweise, dafs Strepsiades, als er

den ersten Richterlohn empfing, gerade nur Einen Obolos

erhalten habe, so scheint mir doch, dafs die Alten genauer

sprechen ; und da eine Veränderung im Richtersolde glaubhaft

überh'efert ist, und die Analogie des Volksversammlungssoldes

darauf führt, auch der Richtersold habe ursprünglich einen

Obolos betragen, so trage ich kein Bedenken, die Stelle des

Aristophanes darauf auszulegen. Da man um Olymp. 89, 1

in den ^Volken das Söhnlein schon als einen stattlichen Reiter

findet, so Hegt dabei die Vorstellung zu Grunde, dafs etwa 251

Olymp. 84 oder 85 der Heliastensold von einem Obolos be-

stand; er mag aber schon bedeutend früher, vielleicht schon

damals eingeführt sein, als Perikles zugleich mit der Herab-

setzung des Areopagos die Macht der durchs Loos ernannten

Richter vermehrte. Man könnte übrigens eine Spur des he-

liastischen Obolos auch in dem Witzworte des Komikers über

Kallistratos als „Erfinder des Obolos" suchen, weil die alte

Erläuterung desselben auf den Richtersold wie auf den Ekkle-

siastensold hinweist;* aber die Erzählung über Kallistratos hat

ihre hinlängliche Erklärung im Volksversammlungssolde, und

nicht Kallistratos, sondern Perikles war der Erfinder des

Richtersoldes: und dafs etwa Perikles hierbei, wie beim

Sturze des Areopagos, einen andern vorgeschoben und sich

dadurch des Verdienstes um das Volk beraubt habe, finde ich

unwahrscheinlich. Einen Richtersold von zwei Obolen zur

Zeit der Aristophanischen Frösche spiegelt uns der Scholiast

vor; auch eine Drachme wohl habe man in jenem Zeitalter

" Vs. 861.

* S. oben Buch II, l4.
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erhalten," 'Was letztere betrifft, so ist die Verwechselung

entweder mit der Drachme der Diäteten oder mit dem Redner-

lohn (jMcr^og <7'jvYiyo^iHog) offenbar, von welchem letztern Ari-

stophanes In einer Stelle spricht, die der Scholiast vielleicht

auf den Richtersold bezog. Von einem Richtersold von zwei

Obolen findet sich ferner das unbestimmte Gerede beim Scho-

llasten zu den Vögeln und den Wespen,* die Richter hätten

bisweilen zvs^ei Obolen empfangen; entweder schlofs der Gram-

matiker dies aus den Worten in den Fröschen: „Wieviel

vermögen die zwei Obolen nicht," oder er hatte etwas von

der DIobelie gehört, und hielt diese für Richtersold. Sodann

scheint Pollux'' einen Richtersold von zwei Obolen angenom-

men zu haben, aber ohne Regründung. Der Richtersold von

zwei Obolen verschwindet ganz, wenn man näher auf das an-

erkannt sichere heliastische Triobolon eingeht, dessen beson-

ders die Grammatiker,'' zugleich mit Anerkennung des vorge-

kommenen Wechsels, häufig gedenken. War nämlich dieses

Triobolon als Richtersold schon früher eingeführt als die

Aristophanischen Frösche, welche Olymp. 93, 3 gegeben wor-

" Schol. Aristoph. Frösche l4l. vergl. in Rücksicht der zu den

Fröschen angegebenen Drachme auch Schol. Wesp. 656. Welcker zu

den Fröschen a. a. O. erkennt zwar an, dafs das Triobolon früher

möchte eingeführt gewesen sein, will aber die Erklärung des Scho-

liasten halten, indem er glaubt, Aristophanes rede nur noch nach alter

Sprachweise von zwei Obolen, obgleich man damals schon drei em-

pfangen habe. Dies läfst sich schwerlich annehmen, und ich zweifle

nicht, dafs er meine Erklärung vorziehen werde.

* Vögel 15'iO. Wespen 299. Dindf.

'^ VIII, 113. nach Spanheim's Erklärung zu Aristoph. Wolken 86 1,

welche ich der Meursischen vorziehe, wie schon oben augedeutet, ohne

jedoch mit Spanheim dem Pollux zu glauben.

•^ Pollux VIII, 20. Hesych. in ^txao-TixoV , Suid. in rikiaaraX und

ßtfxTyjpta, Schol. Aristoph. aufser den von uns besonders angeführten

Stellen Plut. 277. Wesp. 299. Suid. und Phot. in cru|ußo>.o»/, Schol.

Demosth. bei Reiske Bd. II, S. 133. auch Lucian bis accus. 12 und 15.

Mehre andere Stellen übergehe ich, weil sie nichts entlialten, was sie

der Anführung würdig machte.
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den, so wird niemand glauben, dafs die Athener denselben zum

Schaden ihres Beutels wieder herabsetzten : und wirklich war

es früher eingeführt. In den Vögeln des Aristophanes,"

Olymp. 91, 2. erscheint das Triobolon als Richtersold, wie die

Verbindung mit den Kolakreten zeigt; ja viel früher schon in

den Rittern Olymp. 88, 4 und in den Wespen Olymp. 89, 2.*

In beiden Stücken wird besonders Kleon angezapft, und In 252

den Rittern offenbar als Begünstiger des Triobolon aufge-

führt, *" in welchen er sich rühmt, er werde jederzeit dafür

sorgen, dafs es daran nicht fehle, und dem Volke damit

schmeichelt, alten Götlersprüchen zufolge werde es in Arka-

dien einst für fünf Obolen Recht sprechen, wenn nämlich,

wie der Schollast hinzusetzt, die Peloponnesier würden über-

wunden sein.'' Nimmt man hierzu das Zeugnifs der Schollen

zum Aristophanes, so erhellt bis zur Gewifsheit, dafs niemand

anderes als dieser saubere Demagog in der Zeit seiner Blüthe

um die 88. Olymp, den Richtersold von einem Obolos auf das

Dreifache erhöht habe. In einem Scholion zum Plutos' wird

nämlich zwar eigentlich vom Ekklesiastensolde gehandelt, aber

der Scholiast glaubt, gewisse Ekkleslasten hätten In der Volks-

versammlung gerichtet, und fügt in seiner schlechten Sprache

hinzu : „Die Demagogen machten, dafs diese Ekkleslasten (man

sieht nicht ob er alle oder die angeblich richtenden meint)

von dem Staate ein Gewisses erhielten, den Staat dazu über-

" Vs. 1540.

* Ritter 51. 255. Wespen 607. 682. 688. 797. 1116. Auch in

den Hören des Aristophanes kam dieses Triobolon vor (Hesych. in

^txacrTixov), sowie bei dem Komiker Phrynichos (Schob Aristoph.

Wesp. 299).

' Ritter 255.

'^ Ritter 797. Diese Stelle hat Spanheim z. d. V^olken 86l höchst

sonderbar mifsverstanden, und daraus geschlossen, in Arkadien habe

der Richtersold fünf Obolen betragen. Die ehrlichen Arkader dachten

wohl nie an Bichtersold: aber Kleon spiegelt den Athenern die Aus-

dehnung der Gerichtsbarkeit bis mitten in den Peloponnes und einen

fetten Sold vor.

' Vs. 330.
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redend: nachher aber machte Kleon dieses zu einem Triobolon."

Die letztere Nachricht ist bei aller übrigen Unkunde des Scho-

iiasten unverdächtig: sie kann aber nicht auf den Ekkleslasten-

sold bezogen werden, der, wie erwiesen Ist, erst einige Jahre

nach der Anarchie, lange nach Kleon's Tod auf ein Triobolon

gesetzt wurde:" folglich hat Kleon den Richtersold auf drei Obo-

len erhöht. Ebendasselbe sagt der Schollast zu den Wespen*

ohne alle Zweideutigkeit. Von diesen drei Obolen soll an-

geblich einer für Brod oder Getreide, einer für das Opson,

einer für das Holz gegeben Avorden sein.*" Auch der Heros

Lykos, unter dessen Schutz das Gerichtwesen stand, erhielt

253 regelmäfslg seine drei Obolen, wenn In einem Gerichtshof

gerichtet wurde, wo er ein Helligthum hatte. '' Eine weitere

Erhöhung des Richtersoldes als auf drei Obolen kennen wir

nicht. Jedoch findet sich noch eine merkwürdige Nachricht,

welche sich an ein Sprüchwort knüpft. Sprach man von etwas

sehr Grofsen oder das Mafs Übersteigenden, so sagte man:

„Dieses geht über das des Kalllkrates (utts^ TaKciXAiy,oc<Tovg)V^'

Klearch leitete dieses Sprüchwort von dem grofsen Relchthum

eines Kalllkrates von Karystos ab; Aristoteles im Staate der

Athener dagegen hatte gesagt, ein gewisser Kalllkrates habe

zuerst die Richterlöhnungen Ins Übermafs vermehrt (K«>.>.t-

HDUTYiU Tiva TTDi^Tov To\ig BiKUTTiHOvg iJ.ij'3'ovg stg V7rsoßo?.r,u CCV^YJ-

cr<xi)y eine Angabe, die nicht ohne Grund sein kann. Auf das

Triobolon kann dies jedoch nicht bezogen werden; wer wird

* S. üben Buch II, l4. Diesen Punkt hat Gottfr. Hermann gänz-

lich übersehen, und schon dadurch erledigt sich seine ganze Ansicht.

Mir stimmt unter anderen Röscher Thukyd. S. 418 bei.

* Vs. 299.

' Schob Wespen 300.

•^ S. Hudtwalcker v. d. Diät. S. 14.

' Suidas und Photios in urr^p ra KaXXtxparouf , Plutarch Prov,

Alex. N. 111. Zenob. VI, 29. und ohne die Erwähnung des auf Aristo-

teles bezüglichen Diogenian VIII, 62. Arseuios Violet. S. 458 u. a. die

zu den Sprüchwörtersammlungen S. 170 und 318 Götting. Ausg. nach-

gewiesen sind. In einigen dieser findet sich Korinth statt Karystos.
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glauben, die Einführung desselben sei dem Aristoteles oder

gar den Athenern als etwas so Übertriebenes erschienen, dafs

jener daraus das ^prüchwort erklären oder bei diesen sich

daraus ein Sprüchwort bilden konnte, ,,Dieses geht über das

des Kallikrates!" Und wäre durch Kallikrates ein noch höherer

und höchst übertriebener Richterlohn wirklich eingeführt wor-

den, so würde dies eine so bekannte Sache gewesen sein,

dafs Klearch dem Sprüchworte nicht einen andern Ursprung

leihen konnte. Ich halte daher die Überlieferung aus Aristo-

teles nicht für ganz genau ; Aristoteles wird nur von einem

höchst übertriebenen Vorschlage des Kallikrates gesprochen

haben, der verworfen und verspottet wurde: dieser mag aller-

dings der erste gewesen und von Kleon dann ein mäfsigerer

durchgesetzt worden sein. Man mufs die Vermehrung nur

als eine beantragte fassen, die nicht zur Ausführung kam."

Dieser Kallikrates kann der Vater des berühmten Aphidnäers

Kallistratos gewesen sein oder ein anderer aus derselben

Familie, deren Liebhaberei für Spenden bereits bemerklich

gemacht worden. An Kallikrates den Sohn des berühmten

Kallistratos zu denken fehlt es an jeder Veranlassung: vielmehr

mufs man die Sache in viel frühere Zeit setzen.

Die Bezahlung des Richtersoldes, welche den Kolakreten

oblag und von diesen selbst in denjenigen Fällen besorgt,

werden konnte, wo die Schatzmeister der Göttin das Geld zu

liefern hatten, geschah bei jeder einzelnen Gerichtsversamm-

lung,* und zwar folgender Gestalt. Aufser dem Richtstabe

erhielt jeder beim Eintritt in den Gerichtshof ein Täfelchen

{rr^jxßoXcv genannt); nach Beendigung der Sitzung giebt er

beim Herausgehen dieses dem Prytanis ab und empfängt dafür

den Sold: wer zu spät in die Gerichtsversammlung kam, lief

° Man kann sich denken, Aristoteles habe so etwas gesagt: TIpwToy

jmVu Ka>.>.ixpaTy)5 sItts toi/ ^uacmxoi/ }xi<r^ov elg ... au^^crai ... vo-repoi;

^i KXswv . .

.

* Lucian a. a. O.
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Gefahr nichts zu erhalten." Zur Deckung des Aufwandes

mufsten In Bezug auf Privatsachen zunächst die Prytanelen be-

stimmt sein; diese können jedoch unmöglich zugereicht haben;

denn die Prytanelen waren im Verhältnlfs zur Zahl der Richter

gering:* also mufsten die übrigen Staatseinkünfte zuschiefsen,

besonders die Strafgelder und in altern Zelten wohl der Schatz

aus den Tributen/ Den Betrag berechnet Arlstophanes auf

jährliche 150 Talente, indem er 300 Gerichtstage annimmt

und täglich 6000 Richter, welche das Triobolon erhalten:''

und dafs die Ausgabe nicht gering war, lehren auch andere

Andeutungen. Indessen Ist die Rechnung des Aristophanes

offenbar auf die gröfste Zahl der Richter gegründet, welche

sechstausend war, die aber nicht alle Tage In Thätigkelt kamen.

Sechstausend wurden für jedes Jahr bestimmt; aber aus diesen

wurden für jeglichen einzelnen Rechtshandel die Richter erst

auserlesen, und nur wenn sie wirklich einem Gerichtshofe zu-

getheilt worden, erhielten sie den Sold. Die zehn gewöhn-

254 liehen Athenischen Gerichtshöfe, jeder zu 500 Richtern, erfor-

derten täglich höchstens fünftausend.' Nun kommen zwar auch

sogenannte grofse Gerichte von 1000, 1500, 2000, ja 6000

Richtern vor, aber auch wieder kleine von 201, 401 und dergl.-^

" Schol. Arist. Flut. 277. und vorzüglich Aristot. St. d. Atli. beim

Schol. zu 278. ferner Suidas in ßaxTyipta, Etym. in crujußoXov, Pollnx

VIII, 16. Aristoph. Wesp. 710.

* S. Buch III, 9.

' Vergl. Schol. Aristoph. Wesp. 682.

•^ Wesp. 660 ff. mit Schol. Etwa 60 Festtage, an welchen man

nicht richtete, sind für Athen nicht zuviel: so bleiben 300 Gerichtstage.

Vergl. oben Buch I, 12. Die Volksversammlungstage und die »Jjuspaf

a7roc})pa^ac hat Aristophanes nicht abgezogen. Dafs den ganzen Skiro-

phorion hindurch Gerichtsferien waren, wie Hudtwaicker v. d. Diät. S. 30

annimmt, kann ich nicht finden; Demosthenes g. Timokr. S. 704, 25

und indirect Lysias g. Euander S. 790 sprechen sogar dagegen.

' S. Matthiä Mise, philol. Bd. I, S. 251 ff. vergl. auch S. 158.

/ Aufser Matthiä s. PoUux VIII, 53. imd 48. Lex. Seg. S. 310,

30. und S. 189, 20. Phot. in >]>.tata. Vergl. endlich vorzüglich den

Attischen Prozefs von Meier und Schümann S. 138 ff.
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Etwas geringer mag also die Ausgabe gewesen sein als Aristo-

phanes angiebt: indessen wollen wir seine Bestimmung für

die Zeiten vor der Anarchie als eine ohngefähre hingehen

lassen, und die Kosten der Gerichtsbarkeit auf 150 Talente

anschlagen, zumal da viele andere kleine Ausgaben aufser dem

Solde bei den Gerichten vorkommen mufsten; nach Euklid aber,

als die Bundesgenossen abgefallen waren, konnten unmöglich

soviele Richter sein, und die Kosten mufsten daher geringer

werden. Da übrigens in Kriegszeiten, wenigstens manchmal,

die Gerichte aufhörten," so fielen dann diese Ausgaben weg.

Der Lohn der Diateten ist von der Staatskasse unabhängig:

sie werden für jeden Rechtshandel im Ganzen abgelohnt, und

zwar von den streitenden Parteien selbst. Der Di'atet erhält

bei Anstellung der Klage vom Kläger eine Drachme (jra^aTTu-

mg), und ebensoviel von dem Beklagten bei seiner Antomosie,

ebensoviel bei jedem Fristgesuch oder Hypomosie und wieder-

um bei der dagegen gerichteten Anthypomosie/ Ein gering-

fügiger Grammatiker" behauptet, die Diäteten hätten viele

Prozesse erhalten und die Behörden alles mögliche angewandt,

die Niedersetzung von Gerichten zu verhindern, damit der

Staat nicht so grofsen Aufwand auf den Richtersold machen

müsse: aber nach der Gesinnung der Athener zu schliefsen, 255

kann ein solcher Beweggrund höchstens für Zeiten grofser

Armuth des Staates angenommen werden, und in der Regel

beförderte man die Geldspenden zur Unterstützung des Volkes.

" Lys. Tpspl ^uoa-. a^tx. S. 590.

* Pollux VIII, 39. 127. Harpokr. in Trapacrrao-i?, und daraus Suid.

und Phot. Lex. Seg. S. 290. 298. In gleicher Bedeutung findet sich

napaxaTclaTacng bei Phot. Etym. M. und Lex. Seg. veigl. Hudtwalcker v.

d. Diät. S, l4 ff. und besonders Meier v. d. Diäteten S. 13 ff. der je-

doch diese Benennung anficht. Derselbe ist zugleich der Meinung,

diese Sportein seien dem Staate zugefallen und die öffentlichen Diäteten

von diesem für jeden Geschäftstag mit einer Drachme besoldet worden:

welches Westermann bestreitet (Berichte über die Verhandlungen der

K. Sächsischen Gesellschaft d. Wiss. zu Leipzig, 1. Bd. S. 450 f.).

" Schol. Demosth. bei IVeiske Bd. II, S. 133. welchem Hudtwalcker

beitritt a. a. O. S. 34.
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16. Einen geringen Aufwand begründete die Besoldung

der Öffentlichen Sachwalter oder Redner (iMj-^og crvuy.yo-

^laog), welcher eine Drachme betrug, wie der Schollast des

Aristophanes behauptet nur wenn sie für den Staat sprachen

;

und Arlstophanes selber führt dahin." Auch die Gesandten

wurden im Alterthum besoldet: und obgleich man stehende

Gesandtschaften, die Erfindung der Franzosen, nicht kannte,

so können die Ausgaben dafür doch unter die regelmäfsigen

gerechnet werden, da Gesandte sehr häufig geschickt wurden,

und wenn sie weit, zum Beispiel nach Perslen, reisten, lange

ausblieben : die Gesandten an Philipp von Makedonien beglei-

teten denselben sogar auf Marsch und Reisen.^ Waren Ge-

sandte an Ort und Stelle angekommen, so hatten sie nicht

nöthig auf eigene Kosten zu leben; sie erhielten nicht nur

Gastgeschenke sowohl von freien Staaten als Königen, '^ und

wurden von jenen zuweilen mit dem Vorsitz in den Schauspielen

beehrt, wie man aus Demosthenes und Aeschines vom Kranze

sieht, sondern wurden auch gastlich empfangen, und wohnten

gewöhnlich beim Proxenos, obgleich ein Beispiel vorkommt, wo
eine Gesandtschaft an Philippos aus besondern Gründen den

Gasthof vorzieht.'' Aber als Reisegeld (iipoSioi^y Tro^aicv) zahlte

256 Ihnen der Staat eine Summe voraus. ' In Aristophanes' Zeiten

erhielten die Gesandten täglich zwei oder drei Drachmen.-^

° Aristoph. Wesp. 689. und Schol.

* Demosth. Philipp. IH, S. 113, 18.

' Demosth. Trepi 7rapa7rp£o-ß. S. 393, 25. Lys. f. Aristoph. Güter

S. 629. Aelian V. H. I, 22. und die Inschriften hier und da, z. B.

C. I. Gr. N. 1193. N. 3052.

t Rede über Halonnes S. 81, 19. Xenoph. Hell. V, 4, 22. Demosth.

wspt napanp. S. 390, 26.

' Etym. M. S. 684, 8. Lex. Seg. S. 296, 12. C. I. Gr. N. 107.

N. 2556, 29. Ephem. archäol. N. 407. Nach den von Casaubonus zu

Theophr. Char. XI angeführten Schollen des Marcellinus zum Hermo-

genes auf dreifsig Tage, nach den Schollen bei Walz Rhet. Gr. Bd. IV,

S. 697 tausend Drachmen : jedoch ist Athen dabei nicht genannt. Bei-

des beruht blofs auf Erdichtung der Rhetoren.

^ Acharn. 65. und nach dem Zusammenhange 602.
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Ein Reisegeld, wie es kein anderer Staat gegeben hatte, ist

nach Demosthenes das, welches zehn an Philippos abgeschickte

Athenische Gesandte empfingen, tausend Drachmen;" welche

Gesandte zwar bis in den dritten Monat ausblieben, aber

ebenso gut viel kürzer hätten fertig werden können. Da diese

Gesandten etwa siebzig Tage ausblieben, so ist die Summe

für die ganze Zeit eben nicht grofs. Zehn Gesandte pflegten

die Athener häufig zu schicken, in geringern Sachen aber auch

wenigere. Die Sophronisten oder Aufseher der Jünglinge in

den Übungschulen, deren jährlich zehn, aus jedem Stamme

einer, durch Cheirotonie des Volkes erwählt wurden, erhielten

jeder täglich eine Drachme Sold.* Auch die Episkopen,

welche in unterwürfige Städte gesandt wurden, waren besol- 257

det,' wahrscheinlich jedoch auf Kosten der Sädte, welchen sie

vorstanden. Nicht weniger mochten die Nomotheten be-

soldet sein, eine Gesetzkommission von 501, 1001 oder 1501

" Demosth. it. irapanp. S. 390, 23. Dafs ihrer zehn waren, ist

trotz dem Volksbeschlufs bei Demosth. v. d. Krone S. 235, wo nur

fünf genannt sind, anderwärts von mir erwiesen. Demosthenes sagt

übrigens n. itapanp. S. 359, S und S. 398, 22. sowie v. d. Krone

S. 235, 22 übertreibend, sie seien drei volle Monate ausgeblieben, oder

gar sie hätten so lange in Makedonien gesessen; wir können die Zeit

genau berechnen, und sie betrug nur zwei Monate und 10 Tage, vom
3ten (oder 4ten) Munychion bis 13ten Skirophorion.

* Lex. Seg. S. 301. Phot. in cru^poi/iaTat, vergl. Etym. in dems.

Wort: in beiden letztern lies lxdcTf\<; ^-oXr^q tXq. Die Worte des Ety-

mologen hat aufser dem Phavorin auch Stobäos: s. Fischer's Ind.

Aeschin. in <rw<tpoi/icrTat, wo aber, wie von Hemsterhuis zum PoUux

VIII, 138 und andern ganz verkehrt hundert Sophronisten nach der

falschen Lesart in den angegebenen Grammatikern angenommen werden.

Die Glosse bezieht sich auf Demosth. n. Ttapanp. S. 433, 3. wo aber

nur eine Anspielung auf diese Behörde ist, die aufserdem im Axiochos

S. 367. A vorkommt. In der Zeit der dreizehn Stämme, seit Hadriau,

waren 6 Sophronisten und ebensoviele Hyposophronisten; doch findet

man auch nur 4 Sophronisten in jener Zeit. S. zu C. I. Gr. N. 271 ff.

Auch die Demen hatten schon in den älteren Zeiten an ihren beson-

deren Festen ihre eigenen Sophronisten, C. I. Gr. N. 21 4.

' Aristoph. Vögel 1023 ff

I. 22
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Hellasten ; denn diese waren an das Triobolon gewöhnt, und

das Gesetz befiehlt dem Rathe, das Geld für die Nomotheten

zu besorgen. " Die Erhebung der Einkünfte erforderte keine

besoldete Stellen, da sie verpachtet waren: selbst wenn der

Rath nöthig fand durch einen bestellten Einnehmer die Gelder

von den Pachtern einzutreiben, wurde dieser schwerlich be-

soldet. Alle Diener der Behörden erhielten Lohn, wie die

Prometreten,* aber diese vermuthlich von den Verkäufern;

ursprünglich war es unstreitig sogar ein grundsätzlicher Unter-

schied zwischen Dienst (vV-^^st/«) und Reglerungstelle («^%>l)»

dafs jener für Lohn, diese ohne Lohn verwaltet wurde. Be-

sonders verdienen die Herolde und Schreiber genannt zu wer-

den; gewisse Herolde, ferner auch die nicht zu den Dienern

gehörigen Schreiber der Prytanle, des Rathes, des Rathes und

Volkes, der Gegenschreiber des Rathes erhielten namentlich

freie Speisung In der Tholos, auch wenn sie nicht Prytanen

waren; desgleichen der Unterschreiber des Rathes.^ Abschrei-

bern der Gesetze wurde ein Lohn bedungen für eine bestimmte

' /Zeit, in welcher sie die Arbelt vollenden sollten;"' für die

Aufschreibung der Volksbeschlüsse auf öffentlich auszustellen-

den Tafeln wurden in jedem Falle besondere Summen ausge-

worfen. " Wie bedeutend in Athen und anderwärts der Sold

der Arzte, die Belohnungen der Sänger und Tonkünstler wa-

258 ren, ist im ersten Buche gezeigt worden;-^ wie viele andere

mufste aber der Staat noch für Ihre Dienste entweder selbst

oder durch untergeordnete Gemeinen entschädigen lassen, wie

Kitharisten, Pädotriben und dergleichen mehr! Auch die Dich-

ter erhielten Lohn, welchen ihnen der Rath der Fünfhundert

" Bei Demosth. g. Timokr. S. 706, 23. Vergl. Wolf Prolegg. z.

Lept. S. CXLVII. Schömann de Comitt. Ath. S. 250 ff.

^ Harpokr. in 7rpoju£Tpy]Tat.

' S. die Buch 11^ 8 angeführten Inschriften, und Demosth. «. wa-

pawp. S. 4l9, 2S.

'^ Lysias g. Nikom.
• Buch II, 6.

f Cap. 21.
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gab, und vermiithlich einen nicht unbedeutenden, da Agyrrhios

und Archinos, von Komikern beleidigt, es der Mühe werth

achteten, das Volk zur Schmälerung desselben zu bewegen."

Beständigen Sold in Friedenszeiten bekamen endlich etliche

hundert Matrosen. In den altern Zeiten hatten die Athener

zwei heilige 'frieren, die Paralos, deren Mannschaft den be-

sondern Namen der Paraliten (7rccocc}7rcci , auch 7tci^u7,oi) führt,

und die Salaminische, deren Mannschaft die Salaminier sind;

letztere wird gewöhnlich für die Delische Theoris gehalten:*

sie wurden, weil sie schnell segelnd waren, zu Theorien,

Botschaften, Überbringung und Abholung von Geldern und

Personen, desgleichen in Schlachten, und in diesen gern als

Feldherrnschiffe gebraucht. Dafs die Mannschaft der Paralos,

obgleich sie gewöhnlich die meiste Zeit zu Hause safs, einen

fortdauernden Sold von vier Obolen täglich erhielt, wird mit

Bestimmtheit überliefert;' da aber die Salaminische dieselben

Dienste that, so kann man unbedenklich die Salaminier eben-

falls als besoldet ansehen. Da der Sold der Trierenmannschaft

" Schol. Ekkl. 102. Aristoph. Frosch. 370. und Schol. mit Bezug

auf die Komiker Piaton und Sannyrion. Hesych. \iicBov' ro snaBXov

T'3i/ xwjuixwv. xal 10V ajUcf;opea. eufxia-Boi ^h ttsi/Ts ricrav. Was von dem
Amphoreus gesagt wird, erläutert sich aus den Panathenaischen Preisen,

von welchen oben die Rede war, geht aber die Komiker nichts an.

Die Bemerkung über die fünf ist wohl begründet; diese bezieht sich

darauf, dafs jederzeit fünf Komiker miteinander in den Kampf traten,

die gewifs alle bezahlt wurden: die Preise der Siegenden sind aber

davon unabhängig, und nur drei erhielten Preise. Ein Lohn der Tra-

giker ist aufser andern aus Schol. Aristoph. Frieden 696 klar. Dafs

auch die Dithyrambiker bezahlt wurden, ist nicht zu bezweifeln, ob

vom Staate oder von den Stämmen, wohin Schol. Aristoph. Vögel l404

führt, mag dahin gestellt bleiben.

* S. von beiden Sigon. R. A. IV, 5. Bei Phot. in ndpaXoi und

bei andern werden die Salaminische und die Paralos für eine und

dieselbe ausgegeben, welches falsch ist. Bei demselben in ndpaXog

S. 282 und in dem ersten x\rtikel S. 283 werden sie richtig unter-

schieden. Von den Namen der Mannschaft Pollux VIII, 11 6. Phot.

S. 283 im zweiten Artikel, Suid. Hesych. in TrapaXtV/jf, und andere.

' Harpokr. in ndpaXot; und Phot. S. 283. im zweiten Artikel.

22*



340 Buch n, 16.

gewöhnlich so berechnet wird, dafs man den Lohn von zwei-

hundert Gemeinen anschlägt, so beträgt der Sold zweier Trieren

259 zu vier Obolen das Jahr zu 365 Tagen gerechnet, sodafs der

Schaltmonat unter alle Jahre vertheilt wird, sechzehn Talente

1333-|- Dr. Auch eine Ammonis kommt schon bei Aristoteles

und DInarch vor, und später zu Ehren der vielverehrten Kö-

nige eine Antlgonis und eine Demetrias, welche nicht blofs

an die Stelle älterer gekommen waren, sondern neben der

Ammonis und Paralos bestanden, endlich eine Ptolemais," die

° Harpokr. in 'A)U)uwvi? und dort Maussac und Valesius, Phot. in

ndfictXoi und nupaXog (S. 282), Lex. Seg. S. 267, rhetor. Wörterbuch

im Anhange zur Engl. Ausg. des Phot. S. 676. Schol. Demosth. S. 52.

Reisk. Suidas im letzten Artikel ndfaXog, Ulpian z. Demosth. Meid.

S. 21 4. Ausg. V. Meier. Mehr über die heiligen Trieren s. in dem

Buche über die Seeurkunden S. 76 ff. und über die Ammonis insbeson-

dere S. 79. Von diesen heiligen Trieren hatte Philochoros im sechsten

Buche der Atthis gehandelt (Harpokr, in Upoi Tptyfpvjj, vergl. meine

Abhandlung über den Plan der Atthis des Philochoros in den Schriften

d. Akad. v. J. 1832, S. 20 f. des besondern Abdrucks). In dem An-

hange zum Phot. a. a. O. ist hieraus angeführt: 4>iXop^opo? (nicht 2t>j-

ert>^.) §"8 61/ TJ^ s"" TETTapag u-oTug oT^s, jrpwTa^ )usi/ Suo, 'Afi^uvta^a (nicht

'Apopia^a) xai TlapaXov, irpogyzvojj.ivag Bl Ay]|Li»jTp'ia§a xal 'Avriyovt^a.

Hiernach scheint die Ammonias mit der alten Salaminia dieselbe zu

sein; und dies kann man darin bestätigt finden, dafs auch aus Aristo-

teles und Dinarch nur die Ammonias und Paralos angeführt werden

(in dems. Anhange, vergl. in Bezug auf Dinarch und die Ammonias

oder Ammonis Harpokr. in 'Afxfxwvlg), dafs bei Phot. und Suid. in ra-

}j.taL gesagt wird, es gebe auch Schatzmeister der heiligen Trieren,

einen für die Paralos, den andern für die Ammonis, endlich dafs Pro-

togenes gerade die Paralos und Ammonis gemalt hatte. Aber in den

Seeurkunden, in welchen seltsamer Weise die Ammonis fehlt, finden

wir eine Triere Salaminia noch in den letzten Jahren des Aristoteles,

in welche doch die Politien gewifs nicht gehören (Urkunde XIV. XVI);

zwar wird sie als zu Grunde gegangen angeführt, mufs aber doch ganz

kurz vor Olymp. 113, 4 vorhanden gewesen sein. Ferner war in

Olymp. Il4, 3 noch eine Triere Salaminia vorhanden (Urkunde XVII).

Es ist daher vielleicht nur zufällig, dafs die Salaminia nicht mehr be-

stimmt als heilige für diese Zeit nachgewiesen werden kann. Was
aber die Stelle des Philochoros betrifft, so folgt daraus allerdings, dafs
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aber viellelclit mit dem gleichnamigen Stamme nur an die

Stelle der Demetrias getreten war. " Wie es mit dem Solde

dieser gehalten wurde, wissen wir nicht; die Ammonis we-

nigstens hatte wie die Paralos einen Schatzmeister, und ver-

muthlich also auch die andern: und da namentlich die Ammo-
nis auch im Frieden diente, so mochte besonders auch sie im

Frieden besoldete Seeleute haben.

Ich werde gleich hernach noch von zwei andern Arten

der Löhnung in Friedenszeiten sprechen, dem Reitersold und

der Unterstützung der Schwächlichen, welche gleichfalls Sold

genannt wird:* alle zusammengenommen machten einen nicht

geringen Aufwand. Um jedoch diesen einigermafsen zu min-

dern und damit niemand über die Gebühr Vortheil vom Staate

zö^e, bestimmte das Gesetz, niemand sollte von mehren Seiten

Sold ziehen (wr) SiyJ^su \mt^o^o^ziv). ' Der Sold der Richter,

Redner, Ekklesiasten, Senatoren, Soldaten, Matrosen, Reiter,

kurz alle Löhnungen schlössen sich also dergestalt aus, dafs

keiner denselben Tag zweifachen Sold haben konnte. Übrigens

behaupten die Grammatiker, der Sold sei nach Prytanlen be-

zahlt worden:*' dies ist aber in dieser Allgemeinheit unrichtig. 260

in der Zeit der zwölf Stämme, auf welche sich seine Angabe über die

vier heiligen Schiffe bezieht, die Salaminia nicht mehr heiliges Schiff

war, nicht darum, weil die Ammonis an ihre Stelle getreten, sondern,

wie ich vermuthe, weil nach dem Abfalle von Salamis Olymp. 115

(vergl. zu C. I. Gr. N. 108) die Athener nicht mehr ein heiliges Schiff

dieses Namens mochten haben wollen.

" Ulpian a. a. O. nennt die Antigonis und Ptolemais zusammen

ohne die Demetrias; dies führt dahin, letztere sei von der Ptolemais

verdrängt worden: wenn anders auf Ulpian etwas zu geben ist.

* Aesch. g. Timarch S. 123.

' Demosth. g. Timokr. S. 739, 6. Nur Petitus (Att. Ges. V, 6, 2)

konnte dem thörichten Ulpian glauben, dafs darunter ein Verbot zu

verstehen sei, mehre Gewerbe zu treiben.

'' Ammonios und daraus Thom. M. in it^-otavitov. Hesych. in eben

diesem Worte sagt Ttp\)xcLviiov hiefse auch i^ IttI \i.y\vl fiia-^ot^opla, womit

wahrscheinlich der Sold gewisser Beamten und Unterbeamten bezeichnet

ist, welcher prytauienweise bezahlt wurde; in der späten Zeit stimm-

ten nämlich die Prytanien in der Regöl mit den Monaten zusammen.
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Denn die Richter und die Volksversammlung nebst den Theo-

rlken wurden tagweise bezahlt, die Soldaten und Matrosen im

Kriege monatlich; von manchen andern ist es aber unstreitig

wahr, soweit der Sold für alle Tage ununterbrochen fortlief.

Nichts ist namentlich passender, als dafs die Schreiber und an-

deren Diener nach Prytanien bezahlt wurden; der Lohn für

den Architekten und den Unterschreiber wird in den Bau-

rechnungen vom Poliastempel prytanlenwelse in Ausgabe ge-

stellt und ist also wohl auch so bezahlt worden; von den Unter-

stützten ist dasselbe gewifs, und von den Reitern und Matrosen

in Frledenszelten mufs es schon der Gleichmäfsigkeit wegen

angenommen werden. Auch war diese Art der Zahlung für

die Abrechnung, welche nach Prytanien geschah, die einfachste.

17. Eine löbliche Anstalt war die Unterstützung der

Bürger, welche wegen körperlicher Gebrechen oder Schwäche

ihren Unterhalt zu erwerben unfähig waren (aBvuccToi); diese war

aber, da die Barmherzigkeit nicht eben eine Hellenische Tugend

ist, den Athenern ausschliefslich eigen ; ebenso unterhielt Athen

die Kinder der im Kriege Gebliebenen bis zur Volljährigkeit:"

das letztere war ihnen mit andern Staaten, wie Aristoteles

bezeugt, gemein: doch mufs es früher nicht an vielen Orten

geschehen sein, da Hippodamos der Milesler sonst nicht hätte

glauben können, dieses Gesetz seiner Verfassung sei ganz

neu.* Im Bezug auf die im Kriege Verstümmelten wird PI-

sistratos als der Urheber dieser Einrichtung genannt;" eine

Nachricht, welche alle Wahrscheinlichkeit hat, da Plsistratos

milde gesinnt war, angemafste Herrscher gern wohlthun, um
sich beliebt zu machen, endlich die Athener bei ihrem Hafs

gegen die Tyrannei Ihm diese Ehre nicht würden beigelegt

haben, wenn er sie nicht verdient hätte: nach andern'' beruht

die Sache auf einem Gesetze des Solon, und das Beispiel gab

" Aristid. Panath. Bd. I, S. 331. Cant. Ausg.

* Aristot. Polit. IT, 5, 4. Sehn.

' Plutaich Solon 31.

** Schol. Aeschin. bei Taylor z. Lys. Bd. V, S. 739- Reisk. Ausg.

und bei Reisk. zu Aesch. Bd. III, S. 738.
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letzterer dem Pisistratos allerdings durch einen zum Besten

eines Einzelnen gemachten Vorschlag, wie Heraklides bei Plu-

tarch bezeugt. In den frühern Zeiten hatte Athen den Ruhm,

dafs kein Bürger des Nothwendigen bedürftig war, noch die

Begegnenden ansprechend den Staat beschämte;" aber nach

dem Peloponnesischen Kriege schaute überall Armuth heraus, 261

und nicht wenige mochten dieser Unterstützung bedürfen,

wenn sie schwächlich oder verstümmelt wurden. Das Gesetz

beschränkte dieselbe auf diejenigen, welche unter drei Minen

Vermögen hatten/ in den Sokratischen Zeiten schon war ein

solches Vermögen äufserst unbedeutend und sonach waren die

Unterstützten wirklich sehr bedürftig. Jedoch glaube ich nicht,

dafs die Athener mit der Verleihung dieser kleinen Pfründe

sehr sparsam waren; der Mann, für welchen Lysias'^ die Rede

schreibt um zu zeigen, dafs er diese Unterstützung verdiene,

treibt wenigstens eine Kunst, wiewohl er behauptet, sie er-

nähre ihn nicht, und reitet zuweilen, aber freilich nicht auf

eigenem Pferde, und weil er nicht anders als auf zwei Stöcken

gehen könne. Zuerkannt wurde dieser Sold durch Volksbe-

schlufs;'' aber die Prüfung der Personen geschah vom Rathe

der Fünfhundert;' die Bezahlung erhielten sie nach Prytanien,

daher, wer die Prüfung In einer Prytanie versäumte, den Sold

in derselben verlor, und bis zur andern warten mufste.^

" Isokr. Areop. 38.

* Harpokr. Said. Hesych. Lex. Seg. S. 345 (Bibl. Coisl. S. 603).

und die angeführten Stellen der Wörterbücher bei Taylor a. a. O. und^

bei den Auslegern des Hesychios.

' ITspi Tou d^wuTov. Diese Rede ist übrigens in einem so possir-

lichen Tone verfafst, dafs ich sie für eine blofse Übungsrede halte,

die nicht vorgetragen wurde : wenigstens hätten die Athener sich höch-

lich verwundern müssen über die Spafshaftigkeit dieses um Sold flehen-

den Menschen.

^ Herald Änim. in Salmas. Observ. ad I. A. et R. III, 8, 4.

* Aeschin. g. Timarch. S. 123. Harpokr. Suid. Hesych. Lex. Seg.

S. 345. Bibl. Coisl. S. 238.

^ Aeschin a. a. O.
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Wenn in einem Scliollon zum Aeschlnes, welches Taylor

in seinen Anmerkungen herausgegeben hat, von dieser Unter-

stützung gesagt wird, sie habe täglich drei Obolen betragen,

so spukt hier wieder das Trlobolon der Richter, welches den

Grammatikern überall im Kopfe steckt. Niemals betrug der

Sold der Schwachen mehr als zwei Obolen, niemals unter

262 einem: man könnte geneigt sein zu glauben, nach der gröfsern

oder geringern Bedürftigkeit hätten die einen mehr die andern

weniger empfangen: aber wahrscheinlicher beruht der Unter-

schied auf den Zeltaltern, und man hatte den Ansatz verdop-

pelt, als die Schwierigkeit des Unterhaltes gestiegen war.

Doch ist es schwer sich aus den Zeugnissen der Schriftsteller

zu vernehmen. Nach einer Rede des Lysias wird ein Obolos

gegeben:" Harpokration* sagt, die Schwachen oder Untüchtigen

(uBvuccToi) hätten täglich zwei Obolen erhalten, oder einen

Obolos, wie Aristoteles In der Staatsverfassung der Athener

berichte, wie aber Phllochoros, alle Monate neun Drachmen.

Dasselbe bezeugt vom Phllochoros Suidas;'^ Hesychios spricht

von zwei Obolen ohne nähere Bestimmung. Suidas und einige

andere Wörterbücher'' sagen, einige hätten einen, andere zwei

Obolen empfangen: aber schon Bast' hat erwiesen, dafs im

Suidas eine falsche Lesart sei, und nach der wahren der Gram-

matiker sagte, einige Schriftsteller lehrten, sie hätten einen,

" Lys. a. a. O. S. 749. S. 758.

* In d^muToi S. 6. Bekk.

' In a^ui'aToi, vergl. Zonaras in ä^vvaroi. Das Lex. Seg. S. 345

(Bibl. Coisl. S. 603) dichtet dem Philochoios an gesagt zu haben, sie

hätten täglich fünf Obolen empfangen; allein die Lesart nivre oder T
ist entstanden aus T ^pa)(^jj.ai; xara fi^va, wie mit Vergleichung und

Verbesserung des Lex. Bibl. Coisl. S. 238. Alberti gezeigt hat z. Hesych.

in a^ui/arot.

•^ Suidas in d^vvaroi, Zonaras und das Lex. Bibl. Coisl. S. 238.

Im Suidas und Zonaras ist, wenn man ihnen leihen will, was in der

Glosse ursprünglich gestanden hatte, zu schreiben: hXafxßavov ^k ourot

^oxtjuiacr3-6i/T6; utto r^f ßovX^g tu)v irivTaxoctwv ol fxiv ^aciv ixacry); ^i-

pa{ oßoXovg §uo, ol §i oßoXov.

' Epist. crit. S. 176.
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andere sie hätten zwei empfangen; wonach es sich von selbst

versteht, dafs auch in den andern der Irrthum auf dieselbe

Weise gehoben werden mufs. In einem der Wörterbücher

"

wird freilich auch dem Aristoteles wieder die Angabe beigelegt,

sie hätten zwei Obolen empfangen. Wir sehen hieraus, dafs

in der altern Zeit, der des Lysias, nur Ein Obolos gegeben

wurde. Hatte Aristoteles gleichfalls nur von Einem Obolos

gesprochen, wie mir wahrscheinlicher ist, so dauerte diese

geringere Unterstützung in dessen Zeit noch fort; hätte aber

Aristoteles schon zwei angegeben, so müfste der Ansatz schon

im Demosthenischen Zeltalter verdoppelt gewesen sein. Für

Philochoros' Zelten aber wird man den Ansatz von zwei Obolen

anzunehmen geneigt sein; denn dieser Ansatz gehört erweis-

lich nicht in die frühere Zeit, und dafs die Verdoppelung erst

später als Philochoros stattgefunden habe, ist schwer zu glauben.

Die Angabe des Philochoros, der ein Greis war als Eratosthe- 263

nes ein Jüngling, scheint nun wirklich nicht verschieden von

derjenigen, dafs zwei Obolen gegeben worden. Zwei Obolen

täglich machen auf den hohlen Monat von 29 Tagen neun

Drachmen vier Obolen: letztere mochten die Grammatiker weg-

gelassen haben. Freilich wird man erwarten, er hätte auf den

vollen Monat rechnen und zugleich also auch zehn Drachmen

angeben müssen: aber wer bürgt dafür, dafs nicht auch dieses

weggelassen ist? Oder soll man annehmen, er habe nur von

fünf Drachmen gesprochen, und die neune beruhten auf falscher

Lesart?* Dann müfste allerdings zu seiner Zeit der geringere

Satz noch bestanden haben. Denn des Philochoros Bestimmung

nach Monaten enthält in sich selbst den Beweis, dafs er von

den spätem Zelten rede, in welchen die Prytanien in der Re-

gel mit den Monaten übereinstimmten. Wüfsten wir nun,

wieviele dieser Unterstützung im Durchschnitt bedürftig ge-

wesen, so liefse sich ein Überschlag der Ausgabe machen:

' Lex. Seg. S. 345 (Bibl. Coisl. S. 603).

* Dahin kann die Lesart ni\m oder T Lex. Seg. S. 345 (Bibl.

ioifil. S. 603) führen.
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aber wenn Meurslus" fünfhundert annimmt, so beruht dies

auf einer falschen Lesart im Suidas. Bei der Bedürftigkeit der

meisten Athenischen Bürger und den häufigen Kriegen kann

man jedoch fünfhundert als die niedrigste Zahl der zu unter-

stützenden abgelebten Greise, Blinden, Lahmen, Kranken und

Verstümmelten annehmen, und die Summe zu ihrer Unter-

stützung, je nachdem man einen oder zwei Obolen rechnet,

auf mindestens fünf oder zehn Talente anschlagen. Hierzu

kam der Unterhalt der Waisen derer, welche im Kriege um-

gekommen waren, bis zum achtzehnten Jahre, während welcher

Zeit der Staat sie zugleich unterrichten liefs, um sie zuletzt

mit einer vollen Rüstung geschmückt zu entlassen.* Dafs die

264 Anzahl der Waisen nach sovielen Kriegen grofs war, würde

man auch ohne Isokrates' Andeutung" annehmen müssen. Ver-

schieden von dieser öffentlichen Unterstützung ist diejenige,

welche sich Privatpersonen vermittelst einer besondern Über-

einkunft angedelhen lassen durch eine eingegangene Gesell-

schaft 0^avog).'^ Eranos heifst die Gesellschaft selbst und das

zusammengeschossene Geld, die Mitglieder Eranisten, deren

Gesammtheit die Gemeinheit der Eranisten {to xoivou tiZv i^cc-

viTToou), Ihr Vorsteher Eranarch; die Zwecke sind von der

verschiedensten Art. Lustige Gesellen wollen ein Mahl be-

streiten, eine Körperschaft will eine Feierlichkeit begehen.

" Lectt. Att. VI, 5.

* Petit. Att. Ges. VIII, 3, 6. u. a.

• Sujupa;)^. 29.

^ Ich erinnere hieran nur mit wenigen W"orten; ausführlich han-

deln davon mehre ältere Schriftsteller, welche einander wechselseitig

berichtigen, wovon die vorzüglichsten sind: Petit. Att. Ges. V, 7, 1.

Salmas. de usuris Cap. 3. Defens. misc. Cap. 1 ff. Herald. Observ.

Cap. 43. Animadv. in Salmas. Observ. ad I. A. et Rom. VI, 1 — 8.

Eine gemeinverständliche Darstellung jedoch mit einigen Verstöfsen

giebt Birger Thorlacius populäre Aufs, das Gr. Uöm. und Nord. Al-

terlh. betreffend, Deutsche Übers. S. 71 ff. Die letzten mir bekannten

Schriften darüber sind die von J. J. van Holst de eranis vett. Gr. inpri-

mis ex iure Attico (Leiden 1832. 8.) und von Fr. L. C. Rasmussen «spi

im Ipavwv (Kopenh. 1833. 8.).



Buch II, 17. 18. 347

ein Gastgelag halten, ihre Absichten durch Bestechung errei-

chen;" so wird der Aufwand durch einen Eranos zusammen-

gebracht. Solche Verbindungen waren In den demokratischen

Staaten der Hellenen sehr häufig; wohin die mannigfachsten

politischen und religiösen Gesellschaften, Zünfte, Handels-

und Schiffahrtverbindungen gehören: manche derselben, beson-

ders die religiösen (^lUJ^ol), jedoch auch andere Eranisten,

waren im Besitz liegender Gründe:* und wie die Staaten und

untergeordneten Volksgemeinen können diese Gemeinschaften

Beschlüsse fassen, welche sie In Stein verewigten;" endlich

gab es Gesetze über diese Gesellschaften (s^auiHoi vo!J,ot) und

nach Ihnen genannte Rechtshändel (z^uvihui BUcd), bei welchen,

wie bei Handelsachen, ein schnellerer Rechtsgang verordnet

war.'' Eine besondere Art von Eranos nun Ist derjenige, 265

welcher zur Unterstützung hülfloser Bürger gemacht wird;

er begründet wechselseitige Hülfe, und man erwartet, dafs der

Unterstützte, wenn er in bessere Umstände gekommen, wie-

derum zurückzahle.'

18. Eine kleine Ausgabe verursachte ein Thell der öf-

fentlichen Belohnungen und Ehrenbezeigungen. Aufser der

Speisung der Prytanen und Ihrer Beigeordneten erhielten ge-

wisse Personen die Speisung Im Prytaneion (criTYing iv n^vrcc^

vsitv) als Ehrenerweisung. Die Ertheilung des goldnen Kranzes

(crTscl)ai>og) war nichts seltenes: der Rath der Fünfhundert,

wenn er seine Pflichten gewissenhaft erfüllt hatte, wurde

alljährlich bekränzt;^ die Staaten gaben einander Kränze, und

" Demosth. v. d. Krone S. 329, 15.

* Ökonomik in den Aristot. Schriften II, 2, 3. Beilage N. XVII

und die Buch I, 22 angeführten opot.

' S. zum Beispiel C. I. Gr. N. 109. HO. 120. 126. 267.

'^ S. Buch I, 9. Pollux VIII, iU.
' Isäos v. Hagn. Erbsch. S. 294. Theophr. Char. 17. Ein Ver-

f,eichnifs solcher Eranisten, und zwar fremder zu Athen, und ihrer

Beiträge habe ich in der Inschrift C. I. Gr. N. l64 vermuthet; aus

einer spätem Mittheilung habe ich gesehen, dafs jenes Bruchstück von

anderer Art ist und nach Hermione (Kastri) gehört.

•^ Demosth. g. Androt. Vergl. Aeschin. g. Timarch. S. 130.
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Privatpersonen wurden häufig vom Staate bekränzt: wie schwer

die goldnen Kränze waren, habe ich oben gezeigt. " In altern

Zeiten wurden jedoch diese nicht häufig gegeben: die nach

der Anarchie das Volk von Phyle nach Athen zurückführten,

empfingen nur Zweigkränze, die damals höher geachtet wurden

als die goldnen unter Demosthenes.* Die Errichtung der

ehernen Bildsäule (sIkmv) eines um den Staat verdienten Man-

nes war ehemals noch viel seltener; nach Solon, Harmodios

und Aristogeiton, den Tyrannenmördern, wurde diese Ehre

zuerst dem Konon zutheil, als dem Befreier von dem uner-

träglichen Joche der Spartaner, '^ aber später verschwendete

man auch diese Belohnung: Chabrias, Iphikrates, Timotheos

hatten solche und andere noch verdient, obgleich es anstöfsig

schien, ihre Thaten ihnen allein zuzuschreiben;'' aber schon

266 damals wurden auch geringe oder keine Verdienste hoch ge-

feiert, und unter Demetrios dem Phalerer trieben es die Athener

so weit, dafs sie in einem Jahre ihm 360 Bildsäulen zu Fufse,

zu Pferde und zu Wagen aufrichten liefsen. ' Dieser Leicht-

sinn war Folge theils der Theoriken, womit die Volksführer

das Volk schlaff gemacht und zur Schmeichelei gegen sie be-

wogen hatten,^ theils des allgemeinen Verfalls des Staates und

der Sitten, und des Unterganges einer einfach würdigen Ge-

sinnung, welche äufsern Glanz verschmähend in der Ausübung

grofser Tugenden selbst Belohnung findet. Athen zeigt als

" Buch I, 5.

* Aeschin. g. Ktesiph. S. 570 ff. besonders S. 577.

' Demosth. g. Lept. S. 478.

'' Aeschin. g. Ktesiph. S. 635. Vergl. die Rede trspi crui/ra^ewc S. 172.

' Diog. L. V, 75. und was daselbst Menage anführt.

f Vergl. Nepos Miltiad. Ausführlich hat von diesen und andern

Ehrenbezeigungen K. E. Köhler gehandelt in der trefflichen Schrift:

Etwas zur Beantwortung der Frage, gab es bei den Alten Belohnungen

des Verdienstes um den Staat, welche den Ritterorden neuerer Zeit

ähnlich waren, drittes Buch, in den Dörpt. Beiträgen 18l4. erste und

zweite Hälfte. Jetzt geben die Inschriften einen noch reicheren Stoff,

welchen bis ins Einzelne auszubeuten hier nicht meine Absicht sein

kann.
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Freistaal, in welchem dieses Verderbnifs niemals den höchsten

Grad erreichen kann, nur ein kleines Bild dessen, was in

monarchisch oder despotisch beherrschten Staaten, wenn die

sittliche Kraft des Volkes und der Regierung gebrochen ist,

in vergröfsertem Mafsstabe erscheint. Da werden Staat und

Privatleute titel- und rangsüchtig, wie besonders das östliche

und westliche Römische Kalserthum zeigt; man erschafft Ehren-

bezeigungen jeder Art, und verleiht sie verschwenderisch;

Rangordnungen und morgenländisches Hofgepränge werden

dem Westen aufgedrängt; verlorenen Innern Werth soll äufse-

rer Prunk und Schein ersetzen, der die Gemülher eitel und

dienstbar macht, und wo möglich soll niemand einen persön-

lichen Werth haben, aller vom Machthaber erborgt sein. In

einzelnen Fällen waren in Athen Geldbelohnungen gebräuch-

lich. Nach der Rückkehr des Volkes aus dem PIräeus erhielten

diejenigen, welche von Phyle aus die Herstellung der Demo-
kratie unternommen hatten, zu Opfern und Weihgeschenken 267

tausend Drachmen, welches auf einen jedoch noch keine zehn

Drachmen betrug. " Dem PIndar wurden für das schöne Lob

der Athener, wofür die Thebaner ihn in Strafe genommen

hatten, nach Isokrates zehntausend Drachmen gegeben, nach

einem Spätem das Doppelte der Geldstrafe, in welche er ver-

urtheilt worden war. * Aristides' Sohn LysImachos erhielt,

um seinen Vater zu ehren, auf Alklbiades' Vorschlag hundert

Minen Silbers, hundert Plethren mit Bäumen bepflanztes und

ebensoviel kahles Ackerland in Euböa und aufserdem täglich

vier Drachmen:'^ eine unvernünftige und zwecklose Verschwen-

dung an einen ganz unbedeutenden und werthlosen Menschen.

Gemäfsigter gab man jeder der beiden Töchter des trefflichen

1 V " Aeschin. g. Ktesiph. S. 576.

* Isokr. v. Umtausch S. 87 der Orelli'schen Ausg. Die andere

Nachricht giebt der Verfasser des vierten Aeschineischen Briefes S. 669.

Die Geldstrafe selbst geben Andere nur auf tausend Drachmen an.

S. zu den Bruchst. d. Pind. S. 580. Thl. II. Bd. IL meiner Ausgabe,

und in dems. Bd. S. 18.

' Demosth. Lept. 95. und das. Wolf.
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Mannes dreitausend Drachmen Mitgift, der Tochter des Lysi-

machos die Speisung wie den Olympischen Siegern ; und andere

fortlaufende Geldunterstützungen mehr wurden bis auf Deme-

trios den Phalerer herab den Nachkommen des Aristides be-

willigt." Diese einzelnen Beispiele, welche mit vielen andern

vermehrt werden könnten, beweisen, dafs das Athenische Volk

mit Gnadengehalten nicht unfreigebig war. Eine Erwähnung

verdienen endlich noch Preise auf Entdeckung von Verbrechen

(^IJLYiUVT^a) : wie bei Andokides* zwei vorkommen, von zehn-

tausend und von tausend Drachmen, welche beide ausgezahlt

wurden.

268 10. Dafs der Attische Staat, obgleich die wohlhabenden

Bürger sich selbst bewaffneten, auch für einen Waffenvorrath

sorgen mufste, und nicht allein erst im Kriege, sondern schon

in Friedenszeiten, um im Nothfalle die Armen, die ansässigen

Fremden, ja sogar Sklaven auszurüsten, scheint in der Natur

der Sache zu liegen. Dasselbe gilt von Anschaffung anderer

Kriegsbedürfnisse, vorzüglich aber von dem Seewesen. Im

Piräeus waren die Werfte, die Schiffhäuser, das Seezeughaus,

welches Segel, Taue, Lederwerk, Ruderwerk und anderes

Schiffgeräthe enthielt; zehn Werftaufs.eher (i7nfX£?.Y-cu tuov

vsüüoiMv) waren über das gesammte Material des Seewesens ge-

setzt. *" Der Schiffbau für den Krieg wurde im Frieden wie

im Kriege unablässig betrieben. Themistokles schon hatte das

Gesetz gegeben, dafs jährlich zwanzig neue Trieren gebaut

werden sollten: Diodor'' erzählt dieses zwar unter Olymp. 75, 4.

aber wahrscheinlich fafst er, wie oft, um seine unmittelbar

darauf folgende Erzählung damit einzuleiten, Einrichtungen

aus früheren Zelten hier zusammen, und Themistokles hatte

" Plutarch Aristid. 27. eine verwirrte Stelle, woraus ich nur das

gezogen habe, was sicher darin liegt.

* V. d. Myst. S. l4. Ähnliche Belohnungen sind die Preise,

welche auf den Kopf von Verbrechern gesetzt wurden. Vergl. Aristoph.

Vögel 1072 ff.

*" S. zu den Seeurkunden S. 48 ff.

'' Diodor XI, 43.
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dieses Gesetz bereits viel früher vorgeschlagen, nämlich damals

als er den Beschliifs auswirkte, die Bergwerksgelder zum Schiff-

bau gegen die Aeglnelen zu verwenden." Wir wissen nicht,

ob In der Folge ebensoviel Schiffe jälirllch gebaut wurden;

aber viel weniger konnte man schwerlich anfertigen, da die

Trieren bald alterten, und gewöhnlich dreihundert bis vier-

hundert vorhanden waren. Die Pflicht für den Trierenbau

zu sorgen hatte der Rath der Fünfhundert:* that er dieses

nicht, so wurde Ihm der gewöhnliche Kranz verweigert; die

Besorgung des Baues selbst geschah, wie es scheint, gewöhn-

lich durch eine besondere Commlsslon, die Trierenbauer.
'^

In Demosthenes' Zelten mufste in einem Jahre der Bau unter-

bleiben, weil der Kassirer derselben mit 2-~ Talenten entlaufen

war:'' diese Summe Ist klein, und defshalb könnte man glauben, 269

damals sei nicht viel regelmäfslg gebaut worden; allein ver-

muthllch mochte durch jene Summe nur noch die Arbelt be-

stritten werden sollen, indem das Holz und anderes Zubehör

schon angeschafft war, und vielleicht auch jene nur noch thell-

welse, sodafs hieraus kein triftiger Grund dafür hergenommen

werden kann, dafs damals weniger als zwanzig neue Trieren

jährlich angeschafft wurden. Seit Alexander wurde wenig

mehr gebaut, weil Makedonien kein Bauholz mehr lieferte.

Demetrios der Städtebelagerer versprach den Athenern Olymp.

118, 2 Holz zu hundert Trieren;' ein Beweis, dafs sie Mangel

an demselben hatten.

Auf einen andern Thell der Kriegesmacht verwandte Athen

gleichfalls etwas in Friedenszelten, auf die Reiterei, thells

weil dieselbe ein Hauptschmuck der festlichen Aufzüge war,

bei welchen sie durch Schönheit der Männer und Rosse und

" S. meine Abhandlung über die Silbergruben von Laurion in den

Denkschr. d. Beil. Akad. Hauptstellen darüber Herodot VII, l44. Nepos

Theniistokl. 2. Polyän Strat. 1, 30, 5. Plutarch Themistoki. 4.

* Demosth. g. An.lrot. S. 398, 20 ff.

' Vergl. über die Seeurkunden S. 59.

'' Demosth. a. a. O.

' Diodor XX, 46. Plutarch Demetr. 10.
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herrliche Rüstung einen prachtvollen Anblick gewährte, thells

weil die Alten wohl wufsten, dafs Mann und Rofs ohne vor-

ausgegangene Übung keinen für den Krieg brauchbaren Reiter

ausmachen. Der Ralh der Fünfhundert hat eine besondere

Aufsicht über die Reiterei, und prüft Rofs und Reiter:" zum

270 Dienst zu Pferde sind die Reichen gesetzlich verpflichtet. Der

Aufwand für die Reiterei in Friedenszeiten betrug nach Xe-

nophon* an vierzig Talente; hiermit stimmt einigermafsen die

in der ersten Beilage mitgetheilte Inschrift überein, wonach

in vier Prytanien aus dem Schatze für die Reiterei bezahlt

wurden In der ersten 3 Talente 3328 Dr. 34- Ob., in der dritten

5 Talente 4820 Dr., In der vierten 3 Talente, in der siebenten

4 Talente, im Ganzen 16 Talente 2148 Dr. 3^ Ob. Das Übrige

scheint aus den laufenden Einkünften bestritten worden zu

sein. Die Bestimmung der auf die Reiterei verwandten Gelder

•war vorzüglich zur Verpflegung: Ulpian sagt ausdrücklich, dafs

der Reltersold für die Ernährung des Pferdes gegeben wurde, '^

und in der angezeigten Inschrift wird diese Ausgabe stets unter

dem Namen der Verpflegung für die Reiterei {a-lrog 'Itzttciq)

aufgeführt. W^levlel aber hiervon die Einzelnen erhielten,

haben die Gelehrten auf verschiedene Weise bestimmt, je

nachdem sie tausend oder zwölfhundert Ritter zu Athen an-

nahmen:'' In letzterem Falle rechnet man sechzehn Drachmen

monatlich oder etwa drei Obolen täglich, im ersteren zwanzig

Drachmen monatlich oder auf den Tag etwa vier Obolen.

Beides scheint zu wenig, da sogar die besoldeten Matrosen

in Friedenszelten täglich vier Obolen erhielten, der Ritter

271 aber nicht nur einen Knecht, sondern auch zwei Rosse halten

mufste. Die Verpflegung des Reiters im Kriege kostete den

" Xenophon Hipparch. 4, 8 und 13. Sehn. Ökon. 9, 15. Sehn, des-

gleichen Lykurg b. Harpokr. in ^oxtjuao-^etf.

* Hippareh. 1, 19.

' Zu Demosth. g. Timokr. S. 460.

«^ Petit. Att. Ges. VIII, 1, 2. Baithel. Anaehars. Bd. II, S. 152. der

Deutsch. IJbers. Larcher, Denkschr. der Akad. der Inschr. Bd. XLVIII,

S.d2.
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Athenern täglich eine Drachme." Ohne Zweifel gah man im

Frieden ebensoviel, und der Unterschied war nur dieser, dafs

im Kriege aufser den Verpflegungsgeldern Löhnung gereicht

wurde. Hiermit stimmt zusammen, dafs in einer Inschrift,*

deren voller Inhalt freilich nicht mehr sicher bestimmt werden

kann, bei Bogenschützen drei Obolen, bei Reitern eine Drachme

erwähnt wird, mag nun damit der tägliche Friedenslohn, den

ich eben als einerlei mit dem Verpflegungsgeld ansehe, oder

irgend eine andere damit in Verhältnifs stehende Zahlung ge-

meint sein. Es ist mir also wahrscheinlich, dafs man zu der

Zeit, als 1200 Reiter waren, keinesweges sämmtllche Reiterei

im Frieden besoldete, sondern nur etwa sechshundert: und

eine Zeitlang hatte Athen auch nur soviele. " Für diese nun

würde der Verpflegungssold, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet,

wie Xenophon anderwärts thut, 36 Talente betragen haben.

Xenophon sagt nur, an 40 Talente habe der Staat jährlich für

die Reiterei bezahlt: da nun aufser der Verpflegung noch anderer

Aufwand dafür erfordert wurde, so ist unsere Berechnung der

Verpflegungsgelder eher zu hoch als zu niedrig. Die nach der

angeführten Inschrift aus dem Schatze gemachten Zahlungen,

welche ohnehin in jeder Prytanle ungleich sind, können für

das Mafs der Kosten wenig beweisen, da es Zuschüsse sind, die

zum Thell für Rückstände aus vergangenen Prytanlen bezahlt

sein konnten. W^enn endlich Barthelemj*^ behauptet, dafs die

" S. Buch II, 22.

* C. I. Gr. N. 80. Was ich dort über die Bedeutung dieses Denk-

mals aufgestellt habe, erledigt sich von selbst aus dem über die Ka-

tastasis gleich hernach Gesagten.

' S. Buch II, 21.

«^ Denkschr. d. Äkad. d. Inschr. Bd. XLVIII, S. 351. mit Berufung

auf Lykurg g. Leokr. S. 233. Reisk. Dafs bei den Panathenäen Reiler-

spiele stattfanden, ist bekannt, und es sind mehre hierauf bezügliche

Inschriften vorhanden, deren nähere Erwägung nicht hierher gehört.

Verpflichtung an diesen Spielen aufzutreten mag nach Art der Liturgien

stattgefunden haben; daher Lykurg den Aufwand auf Hippotrophie mit

dem für Choregie vergleicht und dem trierarchischen Aufwand entgegen-

setzt. Ohngefähr von derselben Art sind die Stellen des Xenophon

I. 23
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Ritter manchmal ihr Pferd selbst ernährt hätten, so bezieht

er auf die Reiterei eine Stelle, welche ein Verpflegungsgeld

für den öffentlichen Dienst nicht ausschliefst und namentlich

auf diejenigen bezogen werden kann, welche, um in Spielen

nach dem Preise zu ringen, Aufwand auf Pferde machten.

Verschieden von den Verpflegungsgeldern war die soge-

nannte Katastasis, welche ich früher mit jenen für einerlei

hielt. "Wir kennen diese nur sehr wenig. Lysias" erzählt,

nach der Anarchie sei den Rittern, welche während derselben

gedient hatten, die Katastasis auf Volksbeschlufs wieder abge-

fordert worden, und zu diesem Zwecke hätten die Phylarchen

die Liste jener Ritter einreichen müssen. Auch die Komiker

Eupolis* und Piaton '^ hatten diese Katastasis erwähnt, und sie

war also nicht blofs während der Anarchie bezahlt worden.

Harpokration und die ihn ausschreiben sagen, es scheine dies

ein Geld zu sein, welches vom Staate den Reitern oder Rit-

tern bei ihrer Aufstellung oder Einstellung (fccc-uTTuytg) ge-

geben worden; und dieses geht auch aus Eupolis'' hervor.

Mit demselben Worte soll die Prüfung der Reiter durch den

Rath bezeichnet worden sein,'' was auch alle Wahrscheinlich-

keit für sich hat, da diese Prüfung eben mit der Aufstellung

verbunden war. Wird aber bei den Grammatikern die Ver-

muthung hinzugefügt, dieses Geld sei den gewesenen Reitern

Ökon. 2, 6 und Hipparch. 1, 11 über Nöthigung zur Hippotrophie; ich

enthalte mich absichtlich der Gesetze anderer Hellenischen Staaten, da

diese nichts beweisen können, und bemerke nur noch, dafs ich zugebe,

die Nöthigung zur Hippotrophie beziehe sich auch auf den gewöhn-

lichen Reiterdienst, dafs aber hieraus nicht folgt, es sei keinVerptlegungs-

geld gegeben worden.

" F. Mantith. S. 57

L

* Bei Harpokr. Suid. Phot. in xurarrua-iq.

' Bei Harpokr.

'^ Bei Harpokr. in den Versen aus den ^tkoigy die auch Suid.

und Phot haben:

OuH eo-wcjjpoi/rjcra?, w TrpEcrßuTa, Ti]i/ xa.Tacrua'iv

tY\v^s Xafjißavwv u^vu) nplv xdl na^&Tv i^v iTmiKrpj.

• Lex. Seg. S. 270, 30.
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wieder abgefordert worden, wenn ihnen Nachfolger gegeben

wurden, so ist das in einem einzelnen Falle nach der Anarchie

Geschehene unrichtig verallgemeinert: jene Zurückforderung

geschah in diesem Falle auf besonderen Volksbeschlufs, weil

die Reiter vorzügliche Diener der Dreifsiger gewesen waren

und sich so verhafst gemacht hatten, dafs es für einen Schimpf

galt, damals Reiter gewesen zu sein: vielmehr erhellt hieraus,

dafs die Kataslasis den Empfängern in der Regel verblieb.

Sold oder Verpflegung kann sie aber nicht gewesen sein; denn

sie wurde einfürallemal bei der Einstellung bezahlt, was weder

mit Sold noch mit Verpflegung zu geschehen pflegte: auch

passen die von Lysias gewählten Ausdrücke" nicht auf Sold

oder Verpflegung, und ebenso wenig der Name selbst. Dem-
nach kann unter der Katastasis nur ein Ausrüstungsgeld ver-

standen werden,* das heifst ein Zuschufs zur Ausrüstung, der

jedoch vermuthlich nicht sehr bedeutend war. Ebenso haben

die Römer zugleich ein aes hordearium zur Fütterung des Ros-

ses und ein aes equestre als Ausrüstung?geld bezahlt: doch

darf man die Beträge dieser Gelder bei den Römern nicht auf

Athen anwenden.

20. Diese Ausgaben zusammen konnten, wenn von jeder

nur der mindeste Ansatz genommen wird, jährlich nicht we-

niger als vierhundert Talente betragen; kamen aber grofse

Bauten, aufserordentliche Geldvertheilungen und bedeutender

Aufwand auf Feste hinzu, so mochte man in einem Jahre leicht

tausend Talente aufbrauchen, selbst ohne Kriege zu führen,

deren Kosten unbegrenzt sind. Vierhundert Talente, welche 272

in Silberwerth 600,000 Thaler betragen, waren im Alterthum

wenigstens dreimal soviel als heutzutage, wenn der Werth
des edlen Metalls mit dem Werthe der gewöhnlichen Lebens-

" Nämlich nupakaßdvru und sp^^oi/xac, wofür eher dXr^^ivut gebraucht

sein würde, wenn Sold oder Verpflegung gemeint wäre.

* So nahm es Pieiske z. Lys. (dagegen Larcher a. a. O.), desgleichen

Meier (s. C. I. Gr. Bd. I, S. 896) ; ausführlicher erweist es C. Fr. Her-

mann, Progymnasm. II. ad Aristoph. Eqq. S. 30 ff. und ihm folgend

Scheibe, die oligarchische Umwälzung zu Athen S. l45 f.

23*
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bedürfnisse verglichen wird: In dieser Hinsicht kann man also

jene Ausgabe der dreifachen gleichsetzen: welche gegen eine

Bevölkerung von 500,000 Seelen ziemlich verhältnlfsmäfslg ist.

Stieg jedoch die Ausgabe, was gewifs häufig geschah, bis auf

tausend Talente und höher, entweder durch Kriege oder be-

sondere Verschwendung, und mufsten die Bürger hierbei, wie

Immer, noch besondere unmittelbare Leistungen tragen, so

war der Aufwand den Innern Kräften des Staates offenbar

unangemessen, und ohne Druck auf die reichere Klasse durch

Vermögensteuern oder ohne tributpflichtige Unterthanen schwer

zu decken. Der Krieg erzeugte nun allerdings sehr grofse

aufs erordentliche Ausgaben. Heutzutage kostet die Aus-

rüstung der Heere dem Staate grofse Summen; dieses fiel bei

den Hellenen beinahe ganz weg, Indem jeder Bürger Kleidung

und Bewaffnung mitbrachte, was freilich auch als eine Auf-

lage oder Abgabe zu betrachten Ist: auch die Söldner stellten

sich völlig gerüstet; nur etwa, wenn Ärmere, fremde Ange-

sessene oder Sklaven zu Felde ziehen sollten, war eine Bei-

hülfe von Selten des Staates erforderlich. Einen bedeutenden

Aufwand macht ferner bei der heutigen Kriegführung Ge-
schütz und Munition: da aber Im Alterthum schweres Ge-

schütz seiner Unbehülfiichkelt wegen selten Im Felde gebraucht

wurde, so war dafür gewöhnlich nur zu sorgen, wenn feste

Plätze belagert oder vertheldigt werden sollten: die Anschaffung

leichter Pfeile und Wurfsplefse Ist von geringerem Belang.

Der Seekrieg aber verursachte besondere Kosten für die

Ausrüstung der Flotten, wofür In Friedenszeiten nicht soviel

gesorgt werden konnte, dafs nichts mehr zu thun übrig ge-

blieben wäre. Endlich mufste Fufsvolk, Beiterel und beider

273 Trofs nebst den Schiffmannschaften verpflegt und besol-

det werden: wenn dieses weniger zu kosten scheint als heut-

zutage, weil kein stehendes Heer gehalten, und folglich Ver-

pflegung und Löhnung nur für kurze Zeit geleistet wurden,

so war die Ausgabe auf der andern Seite wieder drückender,

weil der Soldat bei weitem besser bezahlt wurde, und die

Kriege wenigstens in dem Zeitalter der Blüthe des Attischen
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Staates beinalie Immer fortdauerten. Um einen Überblick über

diese Gegenstände zu gewinnen, wollen wir sie einzeln be-

trachten, nachdem wir zuvor die Gröfse der Attischen Krie-

gesmacht kennen gelernt haben.

21. Obgleich die Gröfse der Heere im Hellenischen

Alterthum nach den Umständen und dem Bedürfnifs sehr ver-

schieden war, und bestimmte Zahlen viel weniger angegeben

werden können als bei unseren Staaten, so kann sicher doch

behauptet werden, dafs kein neuerer Staat selbst in unseren

Zeiten, in welchen die gröfsten Heere ins Feld gestellt wur-

den, verhältnifsmäfsig seiner Bevölkerung eine so gröfse regel-

mäfsige Macht als Athen aufstellte: und ebenso gewifs war

die Kriegesmacht der Athener jeder andern Hellenischen nicht

nur gewachsen, sondern Sparta abgerechnet überlegen. W^as

Demosthenes" noch von dem damaligen Staate sagt, er habe

unter allen die gröfste Macht an Schiffen, schwerbewaffnetem

Fufsvolk, Reiterei und Geld, mufste von den Zeiten der un-

geschwächten Kraft Athens in gröfserem Mafse gelten, aufser

dafs Sparta mehr Landtruppen ins Feld stellen konnte: bei

den Einfällen in Attika zu Anfang des Peloponnesischen Krie-

ges war die daselbst versammelte Peloponnesisch-Böotische

Macht blofs an Schwerbewaffneten 60,000 Mann stark,* und

folglich das gesammte Heer über das Doppelte. Von den

Sicilischen und Italischen Staaten der Hellenen liest man

freilich viel höhere Angaben; nach Diodor schlagen sich

300,000 Sybariten mit 100,000 Krotoniaten ; Philistos gab die

Kriegesmacht des Dionysios auf 100,000 zu Fufs, 10,000 zu 274

Pferde und 400 Kriegschiffe an, welche 80,000 Mann erfor-

dern: erstcres ist eine sichtbare Übertreibung, fast gröfser als

heutige Zeitungen sie zu liefern pflegen : ob letzteres gedenk-

bar sei, überlasse ich andern zu entscheiden. Hume^ hat bereits

* Philipp. I, 51, 20.

* Plutaich Perikl. 33.

' Versuch über die Bevölkerung bei den Alten, S. 230 ff. (Essays,

Lond. 1760. Bd. 11.)
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die übermäfsigen Angaben der Alten nicht mit Unrecht ge-

rügt, wenn er im Einzelnen auch irren sollte.

Es ist nicht genug zu wissen, dafs Athen etwa 20,000

Bürger hatte, welche zum Kriegsdienste verpflichtet waren:

wollte man allein hiernach seine Streitkräfte messen, so würde

man sehr unrichtig rechnen; am sichersten gelangen wir zu

einem befriedigenden Ergebnifs, wenn wir, ohne auf Voll-

ständigkeit Anspruch zu machen, Hauptangaben über die Land-

und Seemacht aus den verschiedenen Zeitaltern zusammen-

stellen. Vom Trojanischen Kriege zu reden, worin die Athener

mit fünfzig oder einer andern Sage nach mit sechzig Schiffen

erschienen," verlohnt der Mühe nicht; von der Solonischen

Zeit läfst sich etwas einigermafsen Sicheres sagen. Vor der

Verfassung des Klelsthenes nämlich hatte Athen zwölf Phra-

trien, und in jeder derselben vier Naukrarien oder Naukarien,

welche ursprünglich als öffentliche Körperschaften dasjenige

waren was später die Gaue: sie müssen sogar vor Solon vor-

handen gewesen sein, weil die Vorsteher der Naukraren (tt^v-

Tuvsig T'jjv vava^ci^Mv') vor dessen Gesetzgebung genannt wer-

den,* und wenn Aristoteles '^ ihre Einrichtung dem Solon

zuschreibt, können wir diese Angabe nur auf ihre Bestätigung

275 durch Solon's Staatsverfassung beziehen. Jede Naukrarle nun

stellte zwei Reiter, zusammen 96, und ein Schiff, allie folg-

lich 48: das ganze Kriegswesen aber wurde, was die Bestrei-

tung der Kosten betrifft, ohneZweifel nach Naukrarien besorgt.''

" II. ß. 55S. Eurip. Iphig. Aul. 247. Vergl. Gr. trag, princ. S. 238.

* HerodotV, 71. An ihrer Stelle nennt Thukyd. I, 126 die neun

Archonten: diese standen vermuthlich an der Spitze der Prytanen.

' B. Phot. in vavxpaptct.

•^ Pollux Vlll, 108. aus welcher Stelle Zeune z. Xenoph. Hip-

parch. 9, 3 falsche Schlüsse gezogen hat, Hesych. in vavxkapog, Phot.

a. a. O. Schul. Aristoph. Wölk. 37. Ammon. in vauxXvjpoi, Harpokr.

und Suidas in vavxpapla. Von den 96 Reitern scheint eine verstüm-

melte Stelle in dem Lex. rhet. bei der Engl. Ausgab^ des Photios

S. 669 in kntta'yfxa zu handeln; s. Meier's Anmerkung in seiner Aus-

gabe jenes Bruchstückes.
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Als demnächst Kleisthenes die Gaue einführte, blieben den-

noch die Naukrarien, vermuthlich In finanzieller und militä-

rischer Rücksicht; aber er machte deren fünfzig, In jedem

Stamme fünf," und demnach hatte man nunmehr 100 Reiter

und 50 Schiffe. Hiermit stimmt vollkommen überein, wenn

nach Herodot* die Athener im Kriege gpgen die Aeglneten vor

den Perserkriegen nur fünfzig eigene Schiffe aufstellen können,

und zwanzig von den Korinthern sich geben lassen müssen,

um Ihre Macht zu vergröfsern: dafs hierunter übrigens Trie-

ren,*^ nicht kleinere Kriegschiffe gemeint sind, erhellt unter

anderem schon aus der Zusammenstellung mit den Korinthi-

schen, da die Korinther zuerst Trieren hatten. Mit 70 Schiffen

nun unternahm Miltiades nach der Marathonischen Schlacht

den Heereszug gegen Faros.'' Aber Themlstokles vermehrte

gerade damals die Seemacht, und brachte sie zu der Höhe,

welche wir in den Perserkriegen finden seit den Treffen bei

Artemision und Salamis. In jenem fochten 271 Hellenische

Trieren, unter diesen 127 Athenische, welche zum Theil mit

Plat'aern bemannt waren, weil diese keine eigene Schiffe hat-

ten; aufserdem gab Athen den Chalkidiern zwanzig:' zu diesen

kamen noch 53 Attische hinzu, sodafs Athen 200 Schiffe zählte,

welche bei Salamis fochten, obgleich die ganze Hellenische 276

Flotte hier nur 378 Trieren ausmachte.^ Mit diesen Hero-

" Kleidemos b. Pliot. a. a. O.

* VI, 89.

^ Mehr hiervon in der einleitenden Abhandlung zu den Seeurkun-

den S. 73 f.

'^ Herodot VI, 132.

' Herodot VIII, 1. Herodot versteht hier und fast überall, wo er

Schiffe im Kriege nennt, Trieren, wie der Gegensatz gegen die Pente-

konteren beweiset. Vergl. auch VIII, 42— 48.

/ Herodot VIII, l4, 42— 48. Zählt man aber bei Herodot die einzel-

nen Angaben zusammen, so erhält man für die Gesammtzahl nur 366; es

mufs daher etwas ausgefallen sein, wie andere schon angemerkt haben.

Über die Zahl 200 oder, ohne die Chalkidischen, 480 vergl. noch Herodot

VII, l44. VIII, 61. Plutarch Themistoki. 11, 1 4. Ich übergehe die unbe-

stimmteren Stellen Thukyd. I, 74. Isokr. Panegyr. S. 79, 82. Hall. Ausg.
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dotisclien Angaben stimmt Demosthenes in der Rede von der

Krone" genau überein, in so weit sie die Athener betreffen,

indem er von 300 Hellenischen Trieren 200 Athenische rech-

net: wie es zugegangen sein mag, dafs in der Rede von den

Symmorien* nur 100 Athenische unter den 300 Hellenischen

genannt werden, ist mir ein Räthsel: ja man könnte dadurch

sogar auf Verdacht gegen die Achtheit dieser Rede geführt

werden, wenn nicht sovieles für sie spräche. Die Bemannung

der 180 Trieren erforderte übrigens 36,000 Mann, worunter

nur wenige Platäer waren : da aber die Athener damals ihr

Land gänzlich verlassen hatten, so mufste es nicht schwierig

sein, soviele Trieren zu besetzen, blofs mit Bürgern und

Schutzverwandten, älteren und Jüngern, auch ohne Sklaven;

Landmacht war für den Augenblick nicht vorhanden. Wie
stark aber diese war, lernen wir aus den Schlachten bei Ma-

rathon und Platää. Dort fochten nach Einigen neuntausend,'"

nach Andern wahrscheinlicher zehntausend'' Athener, indem

man wohl aus jedem Stamme tausend nahm; natürlich waren

es lauter Hopliten: dafs unter diesen Sklaven waren, ist für

jene Zeit un^«^enkbar, und wenn Pausanlas,' sogar mit

Berufung auf die Grabdenkmäler, und also wohl mit Sicherheit

behauptet, dort hätten zuerst Sklaven gefochten, so müssen

" S. 306, 21.

* S. 186, 5.

' So Pausanias X, 20, 2. der darunter sogar die Mannschaft von

„unbrauchbarem Alter" und die Sklaven befafst; und IV, 25, 2 giebt

er „noch nicht zehntausend" an, wie es scheint blofs die Athener in

Anschlag bringend. Auch Suidas in 'iTTTtia;, welcher Artikel aus einem

ziemlich guten Schriftsteller entlehnt ist, giebt 9000 Athener und

1000 Platäer an, Nepos Miltiad. 5 10,000 mit Einschlufs der Platäer,

Pseudoplutarch in den kleinen Parallelen Cap. 1 9000 Athener.

'^ Diese Angabe findet sich nur bei lustin II, 9 und aus ihm bei

Orosius; aber es hat eine innere Wahrscheinlichkeit, dafs man aus

jedem Stamme 1000, nicht 900 nach Marathon befehligte.

' I, 32, 3. wonach man vermuthen köiuite, die Sklaven hätten zu

den Platäern gehört; X, 20, 2 rechnet er sie aber ausdrücklich zu den

9000 Athenern.
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sie entweder unter den Platäern gewesen sein, oder sie hatten

aufser der Hoplitenmacht als Leichtbewaffnete gefochten.

"

Athen konnte damals aufser einer mäfsigen Besatzung der

Stadt, Avelche man sich wohl nicht so entblöfst, wie Plutarch*

meint, denken darf, schwerlich mehr Truppen aufstellen, un-

geachtet eben erst 4OO0 streitbare Kleruchen aus Chalkis an-

gekommen waren:" vermuthlich waren nämlich nur die drei 277

obern Klassen Hopliten, die Theten aber leichtbewaffnet; erst

später wohl machte man auch Theten zu Hopliten, was noch

in den Zeiten des Peloponnesischen Krieges als etwas Beson-

deres angemerkt wird.'' Bogenschützen und Reiterei hatten

die Athener in dieser Schlacht nicht;' selbst die wenige Rei-

terei, welche nach den früheren Einrichtungen hätte da sein

müssen, war also nicht im Stande, und die ganze Klasse der

Ritter damals blofs ein Name. Attika war für Reiterei nicht

geeignet:^ nur in grofsen Ebenen gedeiht das Rofs, und ist

diese Waffengattung wirksam; und es bildete sich im Alter-

thum gewöhnlich die Aristokratie oder Oligarchie daraus hervor,

welcher unter allen Hellenen die Athener am meisten abge-

neigt waren. Böotien, Phokis, Lokris^ und Thessalien sind

die Hauptländer, worin die Reiterei stark war: schon die

Pisistratiden hatten 1000 Thessalische Reiter gegen die Spar-

taner zu Hülfe, die ein Thessalischer Machthaber ihnen zu-

geführt hatte ;'^ und aus alter ßundesgenossenschaft halfen die

Thessalischen Ritter vor und in dem Peloponnesischen Kriege

" Solcher waren bei den Heeren sehr viele, ohne dafs sie in

Rechnung gebracht zu werden pflegten.

* Aristid. 5.

" Herodot VI, 100.

*' Vergl. Ilarpokr. in O^te?; Thukyd. VI, AS. wo diese thetischen

Hopliten überdies nur als Epibaten der Schiffe, das ist dort bestimmt

als Seesoldaten, gebraucht werden.

' Herodot VI, 112.

/ Herodot IX, 13.

s Thukyd. II, 9.

* Herodot V, 63.
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den Athenern." Bei Platää betrug das schwerbewaffnete Fufs-

volk der Hellenen 38,700 Mann, dabei 69,500 Leichtbewaffnete,

ohne die 1800 leichtbewaffneten Thespier: darunter waren

5000 Spartaner mit 35,000 leichtbewaffneten Heloten, und

5000 Lakonische Hopllten mit 5000 Leichtbewaffneten; die

Athener hatten nur 8000 Hopllten, aber ebensoviel Leicht-

bewaffnete, indem Herodot ausdrücklich auf jeden Hopllten im

278 Durchschnitt einen Leichtbewaffneten rechnet, ausgenommen

die Spartaner, deren jeder sieben bei sich hatte.* Reiterei

scheint das verbündete Hellenische Heer nicht gehabt zu haben,

da die Reitervölker auf der Seite der Perser waren ; aber

Bogenschützen hatten die Athener zu Lande nun zuerst," ohne

Zweifel bürgerliche, welche zu den Leichtbewaffneten gehör-

ten und gewifs Theten waren: zur See hatte man schon bei

Salamis über 700 Bogenschützen gebraucht. Die Athener

würden gewifs in der Platälschen Schlacht mehr Truppen auf-

gestellt haben, wenn sie nicht zugleich Mannschaften bei der

Flotte gehabt hätten, welche bei Mykale focht, nach Herodot

110, nach Diodor 250 Trieren stark, unter Anführung des

Leotychldes und von Seiten der Athener des Xanthippos.'' In

der nächsten Zelt blieb die Athenische Macht sich ziemlich

gleich: KImon befehligte 200 Attische und 100 verbündete

Trieren, nach der einen, nach der bessern Thukydidelschen

Angabe aber doch zusammengenommen 200 Trieren; zu Lande

waren sie nicht stärker als vorher. In der Schlacht bei Ta-

nagra Olymp. 80, 4 war das gesammte Athenische Landheer,

abgerechnet was damals In Ägypten war; dabei befanden sich

" Thukyd. I, 102. 107. II, 22.

* Herodot IX, 28 ff. vergl. 6l. In der Zahl der Leichtbewaffneten

rechnet Herodot achthundert mehr, als seine eigenen Angaben ergeben:

diese Schwierigkeit ist unauflöslich. Ich übergehe die Erzählungen des

Diodor und Pausanias, die wenig Ansehen haben können. In der An-

zahl der Athenischen Hopliten stimmt Plutarch Aristid. 1 1 überein.

' Herodot IX, 60. vergl. 22. Von den Bogenschützen in der

Schlacht bei Salamis s. Plutarch ThemistokL l4.

«^ Herodot Vm, 131. Diodor XI, 34.
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tausend Ärgiver, und aiifserdem andere Bundesgenossen; und

doch machten sie zusammen nur 14,000 Mann aus," nämlich

ohne die Leichtbewaffneten, welche gewöhnlich nicht gerech-

net werden. Zugleich war aber eine Flotte von 50 Schiffen

gegen die Spartaner in See, welche gleichfalls 10,000 Mann

erforderte. Man suchte jedoch Land- und Seemacht immer 279

mehr zu verbessern und zu vermehren. In dreizehn Jahren

vor dem Aeginetischen Kriege (Olymp. 77 bis 80), sagen

Andokides und Aeschines in einer grofsentheils sehr verwirr-

ten Stelle,* woraus jedoch nach Verbesserung der Irrthümer

einige Wahrheit gezogen werden kann, hatte man zu den

200 Schiffen noch neue hundert hinzugefügt, also sehr viele

gebaut, um die alten zu ersetzen und soviel neue aufzustellen;

man hatte aufserdem 300 Reiter gebildet, und die ersten

300 Skythlschen Schützen gekauft. Im folgenden Olymp. 83, 3

mit Sparta geschlossenen und bis zum Peloponnesischen Kriege

gehaltenen Waffenstillstände wurde wieder ansehnlich gebaut,

sodafs Olymp. 87, 2 hundert neue Trieren zu besondern Zwecken

aufzuheben beschlossen werden konnte;" die Reiter wurden

auf 1200 erhöht, und ebensoviel Bogenschützen gebildet.''

Auch nach dem Frieden des NIklas (Olymp. 89, 3), fährt

Aeschines fort, habe man 300 seefähige, oder wie Andokides

sagt sogar 400 Trieren besessen oder geschafft. Ziemlich

übereinstimmend mit den Hauptangaben, welche hier angeführt

werden, ist die Rechnung des Perlkles beim Ausbruche des

Peloponnesischen Krieges.' Nach dieser hatte Athen auch

damals nicht mehr als 13,000 zum Felddienst taugliche Schwer-

bewaffnete; aber aufser diesen zu Besatzungen und Vertheidl-

gung der Stadt 16,000 aus den ältesten und jüngsten Bürgern

« Thukyd. I, 107. Diodor XI, 80.

* Aeschin. n. napanp. S. 334— 337. geschöpft aus Andokides vom

Frieden im Anfg.

" S. unten Cap. 23. Dieses schwebte dem Redner hier vor.

«^ S. oben Cap. 11.

' Thukyd. II, 13. Der ungenaue Diodor (XII, 40) weicht hiervon

wenig ab, und ist nicht so ausführlich wie Thukydides.
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und den Schutzverwandten, soviel deren schwerbewaffnet wa-

ren; ferner 1200 Reiter mit EInschlufs der berittenen Bogen-

schützen, 1600 Schützen zu Fufse, und 300 zum Absegeln

280 fertige Trieren, nach Xenophon" auf den Werften und in

See zusammen 400 : Isokrates nennt rednerisch doppelt soviel

als alle andern hatten.

Rechnet man auf 300 Trieren eine Bemannung von

60,000 Mann, so beträgt die ganze Anzahl der Mannschaft

nicht weniger als 91,800 Mann: unbegreiflich viel für eine

Bevölkerung von 500,000 Menschen, worunter fast vier Fünftel

Sklaven. Man könnte zwar sagen, Athen habe wohl keine

300 Trieren bemannen können, wenn alle Hopllten abgezogen

wurden: aber rechnet man auch etwa acht- bis zehntausend

derer, die zu Lande als Hopllten zu dienen pflegten, als ein-

begriffen unter der Schiffmannschaft, so bleibt die Macht Immer

sehr grofs. Indessen wird sie durch folgende Bemerkungen

erklärlich. Die Anzahl der Hopllten ist gröfser als in den

Angaben aus früherer Zelt, well Leute von geringerem oder

höherem Aller mitgerechnet werden, die nur als Besatzung,

nicht in Feldschlachten dienen konnten : diesen wurden noch

Schutzverwandte beigegeben. Alle waren, zwar regelmäfsig

bewaffnet, aber dem Wesen nach von einem Aufgebot in

Masse oder Landsturm nicht verschieden, und umfafsteh die

ganze streitbare Bevölkerung vom achtzehnten Jahre bis zum

sechzigsten. Die Schutzverwandten kommen als Hopllten

anfangs nur unter den Besatzungsoldaten vor; später dienten

sie auch In Feldzügen, wozu man sogar nicht ansässige Fremde

aufbot;* aber Reiter konnten sie nicht werden :'^ und auch

* Feldzug d. Kyr. VIT, 1, 27. Isokr. Panegyr. S. 85. Zu der Zahl

dreihundert ist zu vergleichen Aristoph. Acharn. SAh. Auf vierhundert

waren die Schiffplätze im Piräeus ursprünglich berechnet, wie Strabo

IX, S. 395 lehrt, hinzusetzend ebensoviel hätten die Athener ausgesandt.

Ob die vierhundert ehemals jährlich ernannten Trierarchen eben darauf

zu beziehen, läfst sich bezweifeln. S. Buch IV, 12.

* Thukyd. IV, 90.

" Xenoph. v. Eink. 2, 2, 5. Vergl. Hipparch. 9, 6. Dafs die Schutz-
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unter den Hopllten mochte die Anzahl derselben nicht grofs

sein; denn manche Athenische Gaue stellten eine grofse An-

zahl bürgerlicher Schwerbewaffneten. Acharnä, freilich kein 2S1

Dorf von Kohlenbrennern, wie man sich vorstellt, sondern

ein bedeutender, durch seiner stämmigen Bewohner einfache

Heldentugend berühmter Ort," gab allein dreitausend.* Desto

mehr Schutzgenossen konnten für die Flotte genommen wer-

den; denn wahrscheinlich hatte Athen in Perikles' Zeit deren

mehr als unter Demetrios dem Phalerer. Dafs sie vorzüglich

auf der Flotte dienten, Ist bekannt.' Nächst diesen nahm man

dazu die sogenannten Besonderswohnenden (ol %w§iq oly.ovvrsg),

worunter man entweder mit den Grammalikern Freigelassene,

oder noch in Sklaverei befindliche, aber abgesondert von Ihren

Herren auf eigene Hand lebende Leute verstehen mufs.'' Be-

denkt man, dafs die Spartaner Heloten mit zu Felde ziehen lle-

fsen, dafs die Thessalischen berlttenenPenesten Leibeigene sind,

dafs als Diener Ihrer Herren Sklaven Immer In grofser Anzahl

Im Kriege waren, die man sogar wieder auslöste,' dafs schon

bei Marathon Sklaven gefochten haben, und später bei Chäro-

nea, welche die Athener für frei erklärten,-^ so kann es nicht

befremden, wenn ein grofser Thell der Ruderer Sklaven waren.

Als etwas besonderes wird bemerkt, dafs die Seeleute der Pa-

ralos lauter Freie sind. ^ In dem glücklichen Seetreffen bei

verwandten öfter mit zu Felde zogen, bemerkt auch Amraonios in

tcroTeXrjg, und mehr Stellen sind von uns hier und da angemerkt. Vergl.

auch zu C. I. Gr. N. l7l.

" Pindar Nem. II, 16.

* Thukyd. II, 20.

' Thukyd. I, l/l3. HI, 16. Schrift v. Athen. Staat 1, 12. Demosth.

Philipp. I, S. 50, 22 und andere.

'' Demosth. a. a. O. und dort H. Wolf, besonders aber Harpokr.

Suid. Phot. in tou? X'^P'^ oiKowtctq. Lex. Seg. S. 31 6. Von einem

Freigelassenen sagt der Redner g. Euerg. und Mnesibul S. Il6l, 15

^wpl? WXSl.

' S. Buch I, 13.

f Dio Chrysost. XV.
^ Thukyd. VIII, 73.
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den Arginusen waren auf der Athenischen Flotte viele Skla-

ven;" wie diesen der Sieg, so gereicht den Athenern zur Ehre,

2S2dafs sie dieselben freimachten und zu Platäern/ Eine Menge

Sklaven wird einem Staate, der Seemacht hat, nicht allein für

nützlich, sondern auch nothwendig erachtet. '^ Ferner hielt

man viele andere um Sold dienende fremde Seeleute, die so

lange blieben als ihnen gefällig war, und wenn der Feind

" Xenoph. Hell I, 6, 17.

* Schol. Aristoph. Frösche 33. vergl. 193. und Schol.. Wolken 6.

Eine deutlichere Beziehung darauf giebt Aristophanes selbst Frösche 706.

Hierzu sagt das jetzt vollständiger als früher herausgegebene Scholion:

Tovg a-vfxfxa-)(r\<ravrag ^ovXovg ^EiWavixog ^Yi<nv iXsuS-spuS-^vat xat lyypa-

^si^ra? w5 lYkaTauTg o-ufJtTroliTEuo-cto-S-ai avToZg, ^legiwj/ tu sitl 'Avtl-

ykvovg rov itpo KaWtov. Antigenes ist der Archon von Olymp.

93, 2. und es geht also aus dieser Stelle sowie aus dem von Bentley

richtig verbesserten Schol. Frösche 732 hervor, dafs des Helianikos

4 Atthis soweit herabreichte. Dafs die Stelle des Helianikos sich auf

,^. ^ die Schlacht bei den Arginusen bezieht, ist demnach jetzt unläugbar,

obgleich die letztere ins folgende Jahr Olymp. 93, 3 unter Kallias ge-

setzt wird (Athen. V, S. 218. A). Helianikos könnte von der Freilas-

sung der Sklaven schon unter dem Jahre Olymp. 93, 2 gesprochen

haben, weil in diesem Jahre der VolksbeschluTs gefafst sein konnte,

wodurch den Sklaven Versprechungen gemacht waren; von solchen

Versprechungen redet Schol. Wolken 6, und nach Diodor XIH, 97

sind schon vor der Schlacht Beschlüsse der Art gefafst worden, wenn
er auch nichts von Versprechungen für die Sklaven sagt. Indessen setzt

der Schol. Frösche 33 die Schlacht bei den Arginusen unter Antigenes,

und auf jeden Fall mufs sie also auf die Grenze beider Jahre gefallen

sein, obgleich die Feldherrn erst nach den Apaturien Olymp. 93, 3.

welche in den vierten Monat fallen, verurtheilt worden sind (Xenoph.

Hell. I, 7, 8). Die Frösche des Aristophanes sind erst im siebenten

Monat des Jahres Olymp. 93, 3 im Gamelion an den Lenäen gegeben.

Sturz Bruchst. d. Hellan. S. 1 19 hat die Stelle des Schol. Frösche 706

ganz mifsverstanden, indem er nicht wufste, dafs Platäer eine Gattung

Athenischer Bürger waren. Das volle Platäische Bürgerrecht wurde in

Athen meines Erachtens erst Olymp. 88, 1 eingeführt; am wenigsten

durfte also jene Stelle, auch ehe das Scholion vollständiger bekannt

geworden, von Sturz auf die Schlacht bei Salamis bezogen werden.

' Xenoph. v. Eink. A, 42. Schrift v. Athen. Staat 1, 11.
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bessern Lohn bot, zu diesem übergingen. So konnten die

Athener bei weitem mehr Schiffe bemannen, als nach der

freien Bevölkerung möglich scheint: Bürger wurden aufser

den heiligen Trieren als Ruderer meist nur im Nothfalle ge-

braucht, unter ihnen zumeist die Theten, am seltensten Ritter

oder gar Pentakosiomedimnen. Endlich prefste man auch in

den Ländern der Bundesgenossen zuweilen Matrosen und liefs

von diesen Staaten Truppen schicken," und zwar von den

unterwürfigen, obgleich diese die Kriegspfllchtigkelt längst

abgekauft hatten.

Die Reiterei wurde aus dem Ritterstande gebildet, aber 283

als Kriegesmacht wuchs sie erst allmählig: die Zahlen hundert

und dreihundert habe ich bereits angeführt; dann sollen nach

dem Schollasten des Aristophanes und Suidas* sechshundert,

endlich zwölfhundert Ritter in Athen gewesen sein, wie Thu-

kydldes und Aeschines die Zahl angeben. Das Verhältnifs der

Reiterei zum Fufsvolk ist bei den Hellenen in der Regel eins

zu zehn, und 1200 Reiter gegen 13,000 Hopliten standen

folglich in ziemlich richtigem Verhältnifs; aber waren alle

zwölfhundert Athener und aus dem Ritterstande? Dafs dieser

1200 Personen enthalten konnte, wird niemand läugnen; ja

wenn er auch weniger enthielt, so konnten doch soviele Reiter

sein, Indem vermuthlich mancher Pentakosiomed/mnos unter

denselben war. Aber Aristophanes rechnet nur 1000 Äitter*"

in dem gleichnamigen Olymp. 88, 4 aufgeführten Stücke; die-

selbe Zahl hatte Philochoros im vierten Buche der Atthis an-

gegeben,'' ohne jedoch zu verkennen, dafs die Anzahl nicht

" S. Buch III, i6.

* Schol. Aristoph. Ritter 624. und daraus Suid. in itttteI'?. Diodor

XIII, 72 gehört hierher nicht mit Sicherheit: da unter seinen 1200

Athenischen Reitern auch Miethtruppen sein können, wie Thessaler. Die

von Zeune z. Xenoph. Hipparch. 9, 3 angeführte Stelle des Harpokration

gehört gar nicht hierher.

' Ritter Vs. 225.

•^ B. Hesych. in hn^^q.
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immer gerade diese war; Demosthenes glebt ebensoviele an,"

284 und Xenophon schlägt vor, um die Reiterei schneller und

leichter auf die tausend Mann zu bringen, welche er offenbar

als gewöhnliche Zahl ansieht, solle man 200 fremde Reiter

halten/ Die Meinung des Petltus,*^ die Schriftsteller hätten

tausend als runde Zahl gebraucht, verwirft Larcher'' mit Recht,

well zwölfhundert nicht weniger rund ist: aber dafs die Ver-

schiedenheit der Angaben daraus entstanden sei, weil vom

Anfang des Peloponnesischen Krieges bis zu Aristophanes'

Rittern sie sich um zweihundert vermindert hätten, wie der-

selbe Gelehrte meinte, ist nicht gedenkbar. Vielmehr glaube

ich wie Schneider,'' unter den zwölfhundert seien die beritte-

nen Bogenschützen mitgerechnet, wie Thukydides ausdrücklich

sagt; ohne diese mögen es tausend gewesen sein, hundert aus

jedem Stamme; letztere waren Athener und Hellenisch be-

waffnet; die zweihundert berittenen Bogenschützen waren ohne

Zweifel wie die zu Fufse Skythen, und in Bezug auf die Rei-

terei als Leichtbewaffnete anzusehen. Als solche ritten sie

vorauf, selbst vor dem Hipparchen ,-^ und es wird In einer

Rede In den Werken des Lysias als etwas Schimpfliches an-

gesehen,^ wenn ein Athener unter den Bogenschützen Reiter-

dienste thut. Dafs Xenophon nichts sagt von fremder Reiterei

zu Athen, sondern diese erst vorschlägt, ist kein Einwurf da-

gegeni^ weil eben diese Bogenschützen als Leichtbewaffnete

nicht in Betracht kommen, wenn von Aufrechthaltung oder

Verbesserung derjenigen Reiterei die Rede ist, welche die

" V. d. Symmor. S. 181, 17.

* Hipparcli. a. a. O.

' Att. Ges. VIII, 1, 2.

'^ In der sonst oberflächlichen Abhandlung vom Ritterstand bei

den Griechen, Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVHI, S. 92.

* Zu Xenoph. Hipparch. a. a. O.

/ Xenoph. Denkw. d. Sokr. III, 3, 1.

s Lysias g. Alkib. XewoTag. II, S. Sß^. Diese Stelle ist entschei-

dend, obgleich die Rede vermuthlich nicht von Lysias, sondern von

einem andern gleichzeitigen ist.
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Bürger bilden. Bogenschützen zu Fiifse führt Thukydides

sechzehnhiindert an; die Redner nur zwölfhiindert: auch diese 285

Verschiedenheit löset sich wohl dadurch, dafs der fremden

Skythlschen Bogenschützen höchstens zwölfhundert waren,"

die andern aber bürgerliche aus den geringern Klassen oder

Schutzverwandte, Leichtbewaffnete, welche auf Schlefsen be-

sonders eingeübt waren. In den Schlachten bei Salamis und

Platää kommen Bogenschützen vor, ehe noch Skythen ange-

schafft waren. Eine Inschrift* enthält eine deutliche Spur,

dafs man fremde und bürgerliche Bogenschützen {^sviy.ovg und

ciTTixovg) unterschied; auch werden In einer andern Inschrift

geraume Zelt vor dem Peloponnesischen Kriege in einer

Todtenllste des Erechtheischen Stammes Bogenschützen aufge-

führt, welche also Bürger gewesen sein müssen.'' Aufser

anderen hatten die Athener biswellen Kretische Bogenschützen

im Sold, welche Thukydides und Pausanlas erwähnen.''

Diesen Kräften angemessen erscheint die thätige Krieges-

macht im Peloponnesischen Kriege, wovon ich einige Beispiele

anführen will. Gleich zu Anfang hatte Perlkles 100 Schiffe

nach dem Peloponnes gesandt, womit fünfzig Korkyräische

Schiffe und andere der Bundesgenossen vereinigt waren; zu

gleicher Zeit gingen drelfsig nach Lokris, während Attika

selbst vertheldigt werden mufste.' Ebenso zog im zweiten

Jahre, indefs die Feinde im Lande waren, Perlkles mit hundert

« Vergl. Buch II, 11.

* C. I. Gr. K 80.

' C. I, Gr. N. l65. Die Bogenschützen, welche in einer Todten-

liste aus den Zeiten des Peloponnesischen Krieges C. I, Gr. N. l7l

vorkommen, sind dagegen für nicht bürgerliche zu halten; s. die Anm.

Bd. I, S. 305 f. Andere Erwähnungen von Bogenschützen in den In-

schriften übergehe ich, weil sie nichts aussagen, was Anführung ver-

diente; doch bemerke ich, dafs sie in einer weiter unten (Cap. 22)

besprochenen Vor -Euklidischen Inschrift bei Rangabe N. 265 u. 266

mit Peltasten zusammen vorkommen, wo davon nur TOX übrig ist

(T0X20TAI).
•^ Thukyd. VI, 25. 43. vergl. VII, 57. Paus. I, 29, 5.

-^ Thuk. II, 24-26.

I. 24
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Altischen, fünfzig Lesblschen und Chilschen Trieren, mit

2:6 4000 Hopliten und 300 Reitern nach Epidauros. Im vierten

Jahre desselben Krieges, als die Lesbier abgefallen waren,

sandte man vierzig Trieren gegen diese, zu gleicher Zeit

drelfsig gegen den Peloponnes, und rüstete noch hundert, um
einen Angriff auf Attika abzuwenden: diese wurden mit Athe-

nern, aufser den Rittern und Pentakoslomedimnen, und mit

Schutzverwandten bemannt. " Zu Ende des Sommers wurden

noch tausend Hopliten gen Lesbos geschickt, welche selbst

rudernd die Schiffe dahin führten.^ Thukydides bemerkt, dafs

damals die in Thätigkelt befindliche Schlffzahl sehr grofs ge-

wesen sei, gröfser aber noch zu Anfang des Krieges, als hun-

dert Schiffe Attika, Salamis und Euböa deckten, hundert beim

Peloponnes waren, und fünfzig bei Potidäa und sonst aufge-

stellt, zusammen 250: aufserdem 4600 Hopliten vor Potidäa,

1600 jedoch nur einige Zeit, und ebensoviele Diener dersel-

ben." Hier fmden wir also ohne die in Attika gebliebenen

Landtruppen 60,000 Mann in Thätigkelt. Nicht geringer war

die Unternehmung nach Sicillen.'' Ungeachtet in Hellas der

Krieg fortgeführt wurde, beschlossen die Athener, unter NIkias

und Alklblades sechzig Schiffe nach Sicilien zu schicken: aber

da NIkias die Gröfse des Unternehmens erkennend einsah, dafs

aufser einer grofsen Seemacht Landtruppen erforderlich seien,

und viele eigene und bundesgenossische Hopliten, Bogen-

schützen und Schleuderer, nebst Proviantschiffen und Bäckerelen

mitzunehmen rieth, und aufgefordert vom Volke einen Ent-

wurf vorgelegt hatte: segelten sechzig schnelle Trieren mit

vierzig Soldatenschiffen ab, wozu noch 34 bundesgenossische

Trieren, zwei Rhodische Pentekontoren, ein Pferdeschiff,

und aufser den freiwillig mitschiffenden Fahrzeugen 130 Pro-

viantschiffe mit vielen Handwerksleuten kamen; der Hopli-

ten waren 5100, worunter 700 zu Hopliten gemachte Theten

" Thuk. IL 56. Thuk. III, 3. 7. l6.

* Thuk. III, 18.

' Thuk. III, 17.
'

'' Thuk. VI, 8. 21. 22. 31 ff. 43.
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welche zur Schiffmannscbaft selbst gehörten, und 1500 aus

dem Katalog Athener waren, die andern meist unterwürfige ^S7

Bundesgenossen und wenige Söldner: ferner 480 Bogen-

schützen, worunter 80 Kreter, 700 Rhodische Schleuderer,

120 leichtbewaffnete verbannte Megarer und 30 Reiter. Rech-

net man die Schiffmannschaft der 134 Trieren, einer jeden

nach Abrechnung von 10 dazugehörigen Hopllten" zu 190

Mann, auf die zwei Pentekontoren auch nur 120 Mann, und

die Diener der nicht zur Schiffmannschaft gehörigen Hopllten

und Reiter, so finden wir nahe an 36,000 Mann,* wobei die

Mannschaft der Proviantschiffe und die Arbeltsleute nicht mit-

gezählt sind; sodafs selbst wenn keine Diener der Hopliten

und Reiter gerechnet würden, unsere Berechnung nicht zu

hoch sein kann. Später folgten 250 Reiter ohne Pferde, wel-

che erst in Sicilien sollten beritten gemacht werden, und

30 berittene Bogenschützen.'' Und doch konnte man zu glei-

cher Zeit noch 30 Schiffe nach dem Peloponnes senden,'' und

kleine Flotten waren zerstreut hier und da. Weiterhin wur-

den zur Verstärkung zehn Schiffe unter Eurymedon nach

Sicilien geschickt, und zwanzig zur Blokade des Peloponnes;

bald nachher wieder dreifsig unter Charikles nach dem Pelo-

« S. Buch II, 22.

* Ich rechne:

Mannschaft der Trieren ohne Hopliten . 25,460

Hopliten 5,100

Bogenschützen, Schleuderer, Megarer . . 1,300

Diener der Hopliten (nach Abrechnung der

zu den Trieren gehörigen 1340 Mann) 3,760

Reiter nebst Dienern und 60 Ruderern . 120

Für die Pentekontoren 120

35,860

Warum ich auf die zur Schiffbemannung gehörigen Hopliten keinen

Diener rechne, s. Cap. 21 zu Ende. Die Zahl der Ruderer für ein

Pferdeschiff ist nach den Seeurkunden bestimmt. Dafs jedoch die

ganze Berechnung nicht völlig genau sein wird, versteht sich von selbst.

' Thuk. VI, 94. Vergl. Plutarch Alkib. 20.

'^ Thuk. VI, 105.

24*
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ponnes, und Demoslhenes mit sechzig Athenisclien und fünf

Chilschen Schiffen, ferner mit 1200 Athenischen Hopllten aus

dem Katalog, und andern aus den Inseln: die zu spät ge-

kommenen Thraklschen Peltasten wurden aus Mangel an Sold

wieder zurückgeschickt, andere Truppen aber hier und da noch

eingenommen, auch noch Schiffe angezogen, aber thells wieder

detaschirt. Als Demosthenes und Eurymedon in SIcIlIen an-

kamen, hatten sie 73 Trieren, 5000 Hopllten, eine Anzahl

Hellenischer und barbarischer Wurfsplefsträger, Schleuderer

und Bogenschützen. ° Rechnet man alles zusammen, was nach

Absendung der ersten Flotte nach SIcIlIen ging, Reiter, Ho-

pllten, Leichtbewaffnete und Schiffmannschaft nebst Dienern,

so wird man ohngefdhr 25,000 Mann herausbringen; sodafs

s'ammtllche Kriegsmacht, welche nach SIcIlIen gesandt wurde,

2S8Über 60,000 Mann betrug. Noch nicht einbegriffen sind die

Slclllschen Hülfstruppen, sondern nur die Hellenischen und

Italischen. In der entscheidenden Seeschlacht bei Syrakus

fochten aber nur noch 110 Schiffe und zum Thell sehr

schlechte;* nach derselben waren, wie Thukydides berichtet,'

40,000 Mann übrig, welche zu Lande aufgerieben wurden

;

18,000 wurden getödtet, 7000 in Mass.e gefangen, der Rest

einzeln von den Soldaten als Sklaven behalten oder verkauft.''

Diodor läfst also den Nikolaos noch zu wenig sagen, wenn

er die Athenische Macht in SIcIlIen auf mehr als 200 Schiffe

und über 40,000 Mann anglebt:' er konnte sagen über

60,000 Mann.

Dieser Verlust war der gröfste, welchen die Athener je

erlitten hatten, aber ähnliche kannte man früher schon. In

" Thuk. VIT, 16. 17. 20. 27. 42. Diodor ist ungenauer als Thu-

kydides in seinen Angaben; im Ganzen genommen stimmt er aber

damit überein. S. XII, 84. XIII, 2. 7. 8. 9. H.
* Thuk. VIT, 60.

' Thuk. VII, 75.

'' Diod. XIII, 20.

' Diod. XIII, 21. Manso legt dem Diodor etwas Falsches unter,

und tadelt ihn als übertreibend. S. Sparta Bd. II, S. 455.
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Ägypten, sagt Isolcrates," der einen, wiewohl ungenauen, doch

merkwürdigen Überblick der Niederlagen Athens giebt, gingen

200 Trieren mit der Bemannung zu Grunde, bei Cypern 150,

im Pontos 10,000 eigene und verbündete Hopllten, in Sicilien

40,000 Mann und 240 Trieren, zuletzt im liellespont 200.

Aber die zehn- und fünfweise verloren gegangenen Trieren,

und die zu tausend und zweitausend Umgekommenen, wer

w ollte diese zählen ? Dadurch wurden die Phratrien und

lexiarchischen Bücher mit Fremden angefüllt, um die Bürger- '^^^

zahl wieder zu ergänzen ; die Geschlechter der berühmtesten

Männer, die gröfsten Häuser, welche die innern Unruhen und

Umwälzungen und die Perserkriege hindurch sich gerettet

hatten, wurden ein Opfer der Anstrengungen für die Ober-

herrschaft und starben aus. Kein Staat mochte wohl soviel

Fremde aufgenommen haben als Athen: daher auch frühe jene

Sprachmischung, über welche in der alten Schrift über Athen

geklagt wird: aber nur dadurch konnte es sich halten unge-

achtet so grofser Verluste. Was zunächst die Niederlage in

Sicilien betrifft, so traf diese viele Fremde; der gröfsere Thell

der Bürger war zu Hause: denn die Stadt konnte um so we-

niger enlblöfst werden, da die Spartaner gerade damals, nach-

dem Alklblades aus Sicilien abberufen worden, Dekelela besetz-

ten und fortwährend innebehlelten. Wenn In der Olymp. 92, 1

gleich nach dem Sicillschen Kriege eingeführten Politle nur

5000 Hopllten waren,* so Ist dieses thells allerdings aus dem

Kriegsunglück zu erklären, thells aber auch daraus, dafs The-

ten hier nicht gerechnet sind, indem diese gesetzlich keinen

" 2u|U)uap(^. 29. Worauf sich der Verhist von 10,000 Hopllten

im Pontos bezieht, ist mir unbekannt: doch wohl nicht gar auf die

Hülfstruppen des Kyros, die mit den Athenern nichts zu thun hatten?

Aelian V. H. V, 11 schreibt den Isokrates aus, liifst aber diese Zehn-

tausend weislich weg. Wie Isokrates die 24:0 Schiffe zähle, hat Peri-

zonius zum Aelian richtig gezeigt. Dafs die spätere Bevölkerung von

Athen zusammengelaufenes Gesindel war, bemerkte Cn. Piso richtig,

Tac. Annal. II, 55.

* Thuk. YlII, 97.
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Hoplltendlenst thiin, und um so weniger hier als Hopllten

gerechnet werden konnten, wo es auf eine aristokratische

Verfassung abgesehen war, In welcher die Hopllten die Volks-

versammlung bilden sollten: wefshalb gewifs sogar viele, die

keine Theten waren, ausgeschlossen wurden. Ebendasselbe

gilt von den Dreitausend In der Anarchie," welche Hopllten

waren, aber nicht die einzigen, die es hätten sein können,

sondern ein willkürlich gemachter Ausschufs aus der zurück-

gebliebenen Bürgerzahl. Athen erhielt sich daher In den

nächsten Jahren nach dem Sicilischen Feldzuge ungeachtet

der ungünstigsten Umstände, schlug die Lakedämoner bei Aby-

dos (Olymp. 92, 2) mit 86 Schiffen* und bald darauf zum

290 zweiten Male bei Kyzikos.'" Dann erscheint Alkiblades mit

hundert, und nachher Konon mit siebzig Schiffen;'' und da

diese Flotte nicht glücklich war, rüsteten die Athener Olymp.

93, 2 binnen dreifsig Tagen 110 Schiffe, deren Bemannung

aus allen streitbaren Männern genommen wurde, Sklaven und

Freien ; selbst einige Ritter gingen mit. Hierzu kamen zehn

Samlsche und über dreifsig andere Bundesgenossenschiffe, und

mehre zerstreut aufgestellte wurden herangezogen ; zusammen

waren es über 150, während Konon siebzig bei sich hatte,

wovon freilich dreifsig verloren gegangen.' Die Mannschaft

jener mehr als 150 Schiffe, welche die Schlacht bei den Ar-

ginusen lieferten, macht allein schon über 30,000 Mann; die

der Kononischen Flotte 14,000: zu Hause mufsten noch viele

Streitbare sein. In der Schlacht bei Agospotamol endlich wa-

ren die Athener 180 Trieren, oder 36,000 Mann stärkt

" Xenoph. Hell. II, 3. 12. 13. 4, 2.

* Thuk. VIII, 104. und Diodor XIII unter Olymp. 92, 2.

' Xenoph. Hellen. I, 1. Diodor XIII unter Olymp. 92, 3.

'' Xenoph. Hellen. I, 5. Diodor unter Olymp. 93, 1. 2.

" Xenoph. Hellen. I, 6. Diodor unter Olymp. 93, 3. Ich habe

die Rüstung wohlbedacht in Olymp. 9S, 2 verlegt, unter den Archon

Antigenes (s. oben).

/ Xenoph. Hellen. II, 1, 13. Diodor unter Olymp. 93, 4.
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Selbst nach dem unglücklichen Ende des Peloponnesischen

Krieges erholten sich die Athener bald wieder, und konnten

Olymp. 100, ~ sogar daran denken nach Polybios 100, nach

Diodor 200 Schiffe, 10,000 Hopllten wie jener sagt, wie dieser

20,000 und 500 Reiter zu rüsten." Die Macht des Chares,

Timotheos, Chabrias und Iphikrates war nicht unbedeutend,

wie die Geschichtschreiber zeigen: auch nach dieser Zeit hatte

der Staat dem Isokrates zufolge 200 Trieren; 300 rechnet

Demosthenes in der 106. Olympiade als die Macht, welche

nöthigenfalls aufgestellt werden könne, nebst 1000 Reitern,

und Hopliten soviel man wolle ;^ Lykurg verschaffte dem Staate 291

nach runder Angabe, wie es scheint, sogar 400 seefähige

Trieren;" den Byzantlern halfen die Athener mit nicht weniger

als 120 Schiffen, Hopliten und Geschütz;'' vor der Schlacht

bei Chäroneia beschlofs man 200 Schiffe in See gehen zu

lassen.' Nicht lange vor Olymp. 112, 3 fingen die Athener

auch an Tetreren zu bauen; Olymp. 113, 4 haben sie neben

360 Trieren und 50 Tetreren auch schon 3 Penteren.^ Den-

noch gerleth die Kriegesmacht immer mehr in Verfall, well

die Bürger zum Dienste nicht mehr bereitwillig lieber durch

Söldner den Krieg führen liefsen, während sie zu Hause die

Staatsgelder verschmauseten. Allerdings hielt man auch wäh-

rend des Peloponnesischen Krieges schon geworbene Söldner,

thells auf der Flotte als Ruderer, thells In Dienst getretene

Hopliten oder Schaaren von Leichtbewaffneten, wovon sich

" Diodor XV, 29. Polyb. 11, 62. Vergl. Buch IV, 4.

* Isokr. Areopag. 1. Demosth. v. d. Symraor. S. 181, 17. S. 183, 15.

S. 186, 8.

" S. Meurs. Fort. Alt. VII. und besonders den dritten Volks-

beschlufs hinter der Lebensbeschreibung der zehn Redner. Nähere

amtliche Angaben s. in dem Werke über die Seeurkunden S. 79.

•^ Unsicherer Volksbeschl. d. Byz. b. Demosth. v. d. Krone S. 256.

' Unsicherer Volksbeschl. b. Demosth. v. d. Krone S. 290 oben.

^ S. über die Seeurkunden S. 79 und über die Anfänge des Baues

der gröfseren Schiffe S. 75. Auch die Perser bedienten sich der Pen-

teren schon unter Artaxerxes Ochos (Diod. XVI. 44. unter Olymp. 107, 2).
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häufige Beispiele finden; aber Grundsatz war es noch nicht

geworden, den Söldnern den Krieg zu überlassen. Isokrates"

klagt zur Zeit des Bundesgenossenkrieges, man übe sich nicht

mehr selbst, sondern vaterlandlose Leute, Überläufer und andere

Verbrecher gebrauche man, welche sogleich gegen Athen

ziehen würden, wenn ihnen jemand mehr biete: dies that man

in einer Zeit, wo die Kosten der Verwaltung kaum bestritten

werden konnten, da ehemals, als Silber und Gold in Fülle

auf der Burg war, die Bürger selbst dienten. Zehntausend,

zwanzigtausend Söldner pflegten geschrieben zu stehen, aber

es war eine papierne Macht, und ein leerer Volksbeschlufs

zog mit einem Feldherrn aus: man wählte zehn Feldherrn,

zehn Taxiarchen, zehn Phylarchen, zwei Hipparchen; aber

aufser einem safsen alle zu Hause, und leiteten mit den Opfer-

vorstehern Festzüge und Opfer. Jeder Feldherr hatte zwel-

oder dreimal einen Prozefs auf Leben und Tod, überwunden

mit seinen Söldnern und durch Kabale angeklagt: dies zu

292 vermeiden räth Demosthenes, den vierten Theil des stehenden

Heeres, zu welchem er den Vorschlag that, aus Bürgern zu

bilden. Nicht zu gedenken , dafs oft sogar ein fremder An-

führer der Söldner selber der Feldherr war^ dafs man niemals

zur rechten Zeit mit den Rüstungen fertig, und der Krieg

strategisch schlecht geführt wurde.* Die gröfste Söldnermacht,

welche Athen in diesen Zelten zusammenbrachte gegen Phi-

lippos, war nach Demosthenes' Angabe 15,000 Miethlinge

nebst 2000 Reitern, aufgestellt von den Euböern, Achäern,

Korinthern, Thebanern, Megarern, Leukadlern, Korkyräern,

ohne die bürgerliche Macht dieser Staaten:" andere mufste

Athen auf eigene Kosten halten.

" Supuap^. l6.

* Demosth. Philipp. I, S. 45. 47. 53.

" Demosth. v. d. Krone S. 306. und daraus Plularch Leben des

Demosth. 17. Geringer ist die Angabe in dem Volksbeschlufs I. hinter

der Lebensbeschreibung der zehn Redner und bei Aesch. ,g. Ktesiph.

S. 4 88. vergl. S. 536. Aeschines giebt darum weniger an, well er die

Thebanischen Söldner nicht mitrechnet.
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Die Gröfse des Heeres zu Lande mufs in Bezug auf die

Menschenzalil, wo von Hopliten und Reitern die Rede Ist,

immer auf das Doppelte derjenigen Zahl geschätzt werden,

welche von den Schriftstellern angegeben wird. Der Hopllte

hat einen Diener (v-üYi^sTYig, a-xsvoipo^og), welcher Ihm Gepäck,

Proviant, auch den Schild trägt, der Reiter einen Knecht,

welcher das Pferd besorgt (iTnronoixog)." Diese Einrichtung er-

leichterte den Dienst des Kriegers, mufste aber nolhwendlg

ein ungeheures Marodiren erzeugen. Für die Schiffsoldaten,

welche zur Bemannung der Fahrzeuge selbst gehören, rechne

ich keine Diener; sie bedurften nur weniger Dienstleistungen,

die von der Schiffbedienung geleistet werden konnten, und

wurden sie bei Landungen gebraucht, so konnten ihnen Diener

aus den Seeleuten gegeben werden. Dafs die Landheere übri-

gens einen grofsen Trofs von Wagen und Eseln* und von

Marketendern hatten, versteht sich von selbst.

22. In alten Zelten erhielten die Truppen keinen Sold,

aufser wenn Fremde für einen fremden Zweck sich verdingten,

wie zuerst die Karer, und unter den Hellenen besonders die

schweizermäfsigen Arkader thaten. Perlkles führte es in Athen 293

zuerst ein, die bürgerlichen Soldaten zu besolden." Unter

zweierlei Namen wurde Zahlung geleistet: erstlich für die

Mühe des Dienstes Löhnung (jxtr^'og), welche der Soldat zu-

rücklegen konnte, ausgenommen was er auf Waffen und Klei-

dung verwenden mufste; dann für die Verpflegung (anrYi^eriou,

a-iTci^Hsiccy o-Tro?), welche selten in Natur geleistet wurde. Da

die Soldaten meist freie Bürger waren, glaubte man gut be-

zahlen zu müssen: die gefährlichste Kunst, von freien Men-

schen tapfer geübt, sollte ihren Mann nähren, welcher durch

sie das Leben selbst auf das Spiel setzte: nur die Feldherren

und Anführer waren verhältnifsmäfslg schlecht bezahlt, weil

ihr Abstand von dem gemeinen Soldaten nicht so grofs als

" Thuk. III, 17. VII, 75. 78. Xenoph. Hell II, 4. vergl. Barthel.

Anachars. Bd. II, S. l45.

* Xenoph. Ökon. 8, l4. und häufig in den Geschichtschieibern.

" Ulpian zu Demosth. nepl a-vvxd^. S. 50. A.
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heutzutage war, die Ehre als Entschädigung angesehen wurde,

und Beute und Contributionen den Feldherrn bereichern konn-

ten. Gewöhnh'ch wurde der Sold In Golde, von den Athenern

jedoch vermuthlich meistens in ihrem eigenen Silber bezahlt;"

zugleich mit demselben aber die Verpflegungsgelder, welche

bei den Alten eben defshalb nicht immer von der Löhnung

oder dem Solde gehörig unterschieden werden, und darum

auch von uns nicht vollkommen unterschieden werden können.

Niemals betrug der Sold eines Hopliten weniger als zwei

Obolen täglich, und ebensoviel die Verpflegung: noch in De-

mosthenes' Zeitalter war dieses der gewöhnliche Mafsstab,

indem der Redner monatlich zehn Drachmen Verpflegungs-

gelder für den Hopliten, und dreifsig Drachmen für den Reiter

rechnet. Beides zusammen betrug folglich auf den Hopliten

täglich vier Obolen; der Diener wurde nicht immer besonders

besoldet. Das Leben eines Soldaten wird um dieses Ansatzes

willen sprichwörtlich das Vierobolenleben (TST^Mßo?,ov ßlog)

294 genannt. * Indessen zahlte man häufig mehr. Im Anfange

des Peloponnesischen Krieges erhielten die Hopliten, welche

Potidäa belagerten, jeder täglich zwei Drachmen, eine für

sich, die andere für den Diener," wobei ohne Zweifel die

Löhnung zu drei Obolen gerechnet war, und ebenso hoch die

Verpflegung. In Aristophanes Acharnern'' kommen Thraker

vor, welche zwei Drachmen Lohn fordern, natürlich mit Ein-

rechnung der Verpflegung: die Thraker, welche Im Sicilischen

" Die Athenischen Anführer erhielten aus dem Schatze öfter Gold,

wie die Schatzrechnungen lehren; ob sie es unverwechselt als Sold

gaben, kann man nicht wissen.

* Eustath. z. Odyss. S. 1405. z. IL S. 951. Rom. Ausg. Eine

Stelle des Komikers Theopomp, wo von einer Bezahlung mit zwei

Obolen die Rede ist, kann hlofs vom Solde, ohne Verj)llegung ver-

standen werden. S. Buch I, 21. In einer Vor-Euklidischen sehr ver-

stümmelten Inschrift bei Rangabe Antt. Hell. N. 275. S. 357 kommen

Bogenschützen und gleich darauf vier Obolen vor; wahrscheinlich sind

letztere die Zahlung für erstere; aber ob mit oder ohne Verpflegung?

' Thuk. III, 17. worauf sich PoUux IV, 165 bezieht
'

•* Vs. 158. Das Stück gehört in Olymp. 88, 3.
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Kriege aus Mangel an Geld wieder ziirückgescliickt wurden,

sollten täglich eine Drachme erhalten;" so wurde die ganze

Mannschaft In diesem Feldzuge besoldet. Rechnet man hier-

bei wieder die Hälfte für Sold, die andere für Verpflegung,

so betrug jedes von beiden drei Obolen. Der jüngere Kyros

gab den unter ihm dienenden Hellenen anfangs monatlich einen

Dareikos, nachher anderthalb;* nach dem zehnfachen AVerthe

des Goldes gegen Silber beträgt jenes zwanzig, dieses dreifslg

Drachmen Silbers; aber das Gold konnte im Verkehr gewifs

höher ausgebracht werden. Seuthes gab monatlich einen Ky-

zikener, den Lochagen das Doppelte, dem Feldherrn das Vier-

fache:" auch sonst wird dieselbe Goldmünze als monatlicher

Sold angeführt;'' die Doppelung und Vervierfachung desselben

für die Anführer war vermuthlich ganz allgemein, wie Thim-

bron den Gemeinen monatlich einen Dareikos, und den An-

führern in demselben Verhältnifs wie Seuthes mehr bot;' ja 295

selbst gemeine Söldner, wenn sie sich besonders auszeichneten,

erhielten von solchen, die sie zu kirren verstanden, zwei-,

drei- und vierfachen Sold {^^i\jLoi^iav ^ r^ißct^iau , TST^aixoi^iav)J

In diesen Fällen ist übrigens die Verpflegung, ohne dafs es

gesagt wird, einbegriffen. Nach der Zerstörung von Mantlnea,

als einem Beschlufs der Spartaner und Bundesgenossen gemäfs

ein Heer aufgerichtet werden sollte, wurde es freigestellt,

Geld statt Truppen zu geben, für den Mann täglich drei

Aeglnäische Obolen, und das Vierfache für den Reiter:"^ drei

Aeginäische Obolen aber sind fünf Attische oder im herab-

gegangnen Fufse doch 4-g- Attische, welche hier offenbar für

Sold und Verpflegung zusammen gegeben werden. In den

Zeiten des Peloponnesischen Krieges wird aber für Verpflegung

" Thuk. VII, 27- -

* Xenoph. Feldz. d. Kyr. I, 3, 21.

' Xenoph. ebendas. VII, 3, 19. vergl. VII, 6, 1.

•^ Xenoph. ebendas. V, 6, 12.

* Xenoph. ebendas. VII, 6, 1.

/ Xenoph. Hellen. VI, 1, 4.

« Xenoph. Hellen. V, 2, l4 (21 Sehn.).
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allein soviel ausbedungen. Denn in dem Bündnifs der Athener,

Argiver, Mantineer und Eleer wurde festgesetzt, die Hülfe

leistende Macht solle ihre zu Hülfe geschickten Truppen auf

dreifsig Tage mit Lebensmitteln versehen; blieben letztere

länger, so solle der Staat, welchem sie helfen, dem Fufsvolk

täglich drei Aeginäische Obolen, dem Reiter das Doppelte

zur Verpflegung (a-7Tou) reichen." Ich (ü§e noch eine Ver-

muthung über den Sold im Heere Alexander's des Grofsen

in Asien bei. In diesem gab es einfach und doppelt besoldete

{pt\xoi^irccg)j und noch eine Mittelstufe: wer den mittleren Sold

erhielt, hiefs SsyccTTary^^og.^ Dieser Ausdruck kann nur von

monatlichem, nicht jährlichem Solde verstanden werden, da der

Sold gewöhnlich monatlich gezahlt und berechnet wird; auch

kann man dabei nicht an Goldstater denken, weil sich keine

darauf gegründete Ansicht bilden läfst, die irgend wahrschein-

lich wäre: wohl aber, glaube ich, kann man die Sache erklä-

ren, wenn monatlicher Sold und Silberstater angenommen

werden. Das Makedonische Silbergeld hat seit Alexander At-

tischen Fufs, und der Stater beträgt hiernach vier Attische

Drachmen; der mittlere Sold betrug also manatlich 40 Drachmen,

der doppelte über 40 Drachmen. Es scheint am natürlichsten

anzunehmen, der einfache habe monatlich 30 Drachmen, täg-

lich Eine, mit EInschlufs der Verpflegung betragen und also

der doppelte 60 Drachmen monatlich; weniger wahrschein-

lich Ist mir die übrigens nicht unmögliche Bestimmung der

" Thuk. V, 47.

* Arrian Feldz. d. Kyr. VII, 23, 5. Aus der richtigen Bemerkung,

dafs der Soldat gewöhnlich vier Obolen, zwei Drittel der Drachme,

erhielt, wird das Wort ^rjuoiptTy]? in Beziehung auf den Sold falsch

erklärt im Lex. Seg. S. 242; bei Suidas in ^ijuotptrrj? steht zugleich das

Bichtige und das Falsche (auch noch mit der falschen Lesart rpiwßo-

Xov statt TeTpwßolo»/) , letzteres auch beim Schol. des Lucian in den

Stellen, die in der Pariser Ausgabe des Steph. Thes. L. Gr. Bd. II,

S. 1503 erwogen sind. Es ist aus dem über ^tpoipia Gesagten und

aus Arrian an sich klar, dafs 8^i/xoipiT*j5 derjenige ist, welcher doppel-

ten Sold empfing.
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drei Stufen auf 25, 40 und 30 Drachmen. Man kann voraus-

setzen, dafs Alexander seine Krieger in Asien gut bezahlte;

eine Drachme täglich als einfacher Sold ist aber ein reich-

licher Lohn. Aus den vorstehenden Angaben erhellt übrigens

zugleich, dafs der Reiter im Verhältnifs zum Fufsvolk sehr ver-

schieden behandelt wurde, indem Löhnung und Verpflegung

bald das Doppelte, bald das Dreifache oder Vierfache betrug:

in Athen war das Dreifache Regel; wenn der Hoplite zwei

Obolen Verpflegung erhielt, empfing der Reiter eine Drachme."

Auch bei den Römern galt das letztere Verhältnifs.*

Der Soldat zu Lande wurde, wie diese Beispiele zeigen, 296

am besten im Peloponnesischen Kriege besoldet; späterhin und

besonders in den Philippischen Zeiten gab man weniger, weil

die Menge der Abenteurer und Miethlinge gewachsen war,

und der wohlhabende Bürger selten diente, der mehr hätte

erhalten müssen, um ehrlich und reichlich zu leben. Der

Sold der Schiffbedienung schwankte gleichfalls, scheint aber

keinesweges in dem Grade, wie der Sold der Landmacht, ab-

genommen zu haben, sondern war erst gröfser, wurde geringer,

und dann wieder etwas höher. Gewöhnlich wird er für die

ganzen Schiffe angegeben, wefshalb es nothwendig ist, hier

zugleich von der Stärke der Mannschaft auf einer Triere zu

reden. Bei der Seemacht wie bei den Landtruppen unter-

scheidet man Lohn und Verpflegung oder Slteresion;'^ letzte-

res wurde auch hier häufig in Geld gegeben,'^ und zwar vom
Staate selbst, obgleich, wenn die Feldherrn kein Geld hatten,

der Trierarch wohl Vorschufs leistete oder aus freiem Willen

das Seevolk auf eigene Kosten dingte.' Demosthenes rech-

net als Verpflegungsgelder für eine Triere monatlich zwanzig

" Demosth. Philipp. I, S. 47.

* Lipsius Milit. Rom. V, l6.

' Demosth. g. Polykl. S. 1209, 12.

«^ Rede g. Timoth. S. 1187, 21. Demosth. g. Polykl. S. 1223, 19.

S. 1224, 1.

' Letzteres zum Beispiel in dem Falle bei Demosth. g. Polykl,

S, 1208, 15.
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Minen," welches unter der Voraussetzung, dafs 200 Mann auf

einer Trlere einer wie der andere bezahlt wurden, oder viel-

mehr der zweihundertfache Sold eines Gemeinen zur Bezahlung

der ganzen Mannschaft erforderlich war, auf einen Mann zwei

Obolen beträgt, soviel als ein gemeiner Landsoldat nach De-

mosthenes' Entwurf erhalten sollte. Da nun die Löhnung

und die Verpflegungsgelder gleich ,zu sein pflegten, so erhielt

der gemeine Seemann damals für beides vier Obolen, wie die

297Paraliten in Friedenszeiten/ Dagegen gaben die Athener im

Anfange des Peloponnesischen Krieges der Schiffmannschaft

täglich sogar eine Drachme ;'^ ebensoviel im Sicillschen Krie-

geszuge, wo die Trierarchen den Thraniten und gewissen

Dienern des Schiffes, als dem Steuermann und dergleichen,

noch besondere Zulagen spendeten.'' Rechnet man wieder auf

200 Mann, so betrug der monatliche Sold ein Talent: daher

die Egestäer, um den Krieg gegen Syrakus zu entzünden,

als monatlichen Sold für sechzig Schiffe sechzig Talente nach

Athen sandten. ' In der Regel aber gaben die Athener schon

damals nur drei Obolen, offenbar für Sold und Verpflegung

zusammen: wurde eine Drachme gegeben, so geschah es um
vorzüglichen Eifer und Zulauf hervorzubringen. So versprach

TIssaphernes in Sparta den Seeleuten täglich eine Attische

Drachme und hielt anfangs Wort (Olymp. 92, 1); nachher

aber, von Alkiblades aufgehetzt, wollte er nur drei Obolen

geben, bis der König die ganze Drachme genehmigt hätte,

da ja das des Seewesens seit lange wohl erfahrene Athen

gleichfalls nur drei Obolen, und zwar nicht aus Armuth zahlte,

sondern damit aufser anderem nicht das Schiffvolk aus Über-

flufs übermüthig Aufwand auf Dinge machte, wodurch der

Körper geschwächt würde: indessen verstand er sich dazu,

statt drei Obolen täglich für einen Mann, monatlich für fünf

" Philipp. I, S. 47. 48.

• S. Buch II, 16.

• Tliuk. III, 17.

** Thuk. VI, 31 mit Schol. ^

• Thuk. VI, 8.
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Schiffe drei Talente zu geben, also 36 Minen für eines, oder

für jeden Mann, die Trlere zu zweihundert gerechnet, monat-

lich 18 Drachmen, auf den Tag S^Obolen." Der Vertrag

zwischen Sparta und Perslen hatte nur drei Obolen festge- 298

setzt,* und TIssaphernes gab das übrige blofs als Zulage und

ohne königliche Genehmigung. Auch später, als die Sparta-

ner von Kyros dem Jüngern eine Drachme forderten, und

dieses Ansinnen dadurch unterstützten, dafs die Athenischen

Seeleute dann zu Ihnen übergehen würden, well sie nur die

Hälfte erhielten, berief sich dieser auf den Vertrag, wonach

" Thuk. VIII, 45. 29. Die letztere Stelle haben Palmerius und

Düker einzig richtig verstanden; die Anmerkung des letztern ist die

lesenswürdigste. Offenbar ist nämlich zu schreiben: lg yap ttsi/te muj

Tpta TuXavTa e^l^qv tou jmyjvoj, und die Worte xat TrsvTvjxovra sind ein

unverständiger Zusatz aus III, 26. Das vorhergehende ojuw? ^l napa

7rsi/T8 vavg Tiksov av^pl exaarw yj Tpef? oßoXot wfxoXoyYi^ria-av enthält den-

selben Sinn, indem itupa ttIvts offenbar heifst: je auf fünf Schiffe:

zwar ist dieser Gebrauch des Trapa nicht gewöhnlich, aber er scheint

doch nicht unmöglich zu sein. Auch das Nachfolgende, xal roTg aXkoigj

oa-(jf TtXelov; v^s? ^crat/ toutou tou dptSrfJiov, xara rov avTov Xoyov l^tSoro,

beweiset die Richtigkeit der Verbesserung; der Sinn dieser Worte ist

nämlich, wenn die Zahl der Schiffe einer Flottenabtheilung sich nicht

mit 5 dividiren liefs, zum Beispiel wenn sie acht Schiffe hatte, so

sollten die überschüssigen nach demselben Verhältnifs bezahlt werden:

erhielten fünf Schiffe drei Talente oder 180 Minen, so erhielten drei

108 Minen. Indessen ist zuzugeben, dafs Trapa rcsvrs vaug überflüssig

ist, und Krüger's Vorschlag zur Tilgung dieser Worte hat mir viel

Ansprechendes. Die Ansicht dagegen, je auf das fünfte Schiff ab-

wechselnd sei die ganze den Tagessold von drei Obolen übersteigende

Summe gegeben worden, enthält einen sehr unpraktischen Gedanken.

Als Grund, wefshalb diese wunderliche Vertheilung soll bestimmt wor-

den sein, wird angefühlt, dafs 3~- Obolen sich nicht hätten auszahlen

lassen. Freilich konnte man -|- Obolen nicht zahlen; aber gesetzt auch,

der Sold sei täglich ausgezahlt worden, konnte man ja viel passender

täglich 3 Obolen zahlen und jeden fünften Tag die Zulage von — Ob.

x5=~ oder 3 Obolen. Es ist jedoch gar nicht daran zu denken, dafs

der Sold täglich bezahlt worden; in der Regel zahlte man monatlich.

* Vom Vertrag s. Thuk. VIII, 5. Dafs darin nur drei Obolen
festgesetzt waren, erhellt aus Xenoph. Hellen. I, 5, 3.

I
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das Schiff nur drelfsig Minen monatlich erhalten sollte, oder

der Mann täglich drei Obolen: doch liefs Kyros sich erbitten,

jedem Schiffer einen Obolos Zulage zu geben, sodafs er täg-

lich vier hatte. " Hier sind 200 Mann auf die Triere gerech-

net. Übrigens empfingen die Seeleute zu Anfange, wenn sie

gedungen wurden, Geschenke als Handgeld und Vorschüsse,

machten überhaupt bedeutende Ansprüche, und waren schwer

zu halten. Reisegelder wurden häufig den Abgehenden, zu

Wasser oder zu Lande, besonders von Privatpersonen ge-

geben.*

Die bisherigen Angaben über den Sold stimmen dahin

überein, dafs auf einer Triere 200 Mann zu besolden waren:

und zwar nicht Schiffer oder Matrosen allein, sondern die

Seesoldaten eingerechnet, indem nirgends von einer besondern

Zahlung für diese die Rede ist, und letztere unter dem See-

yolk offenbar einbegriffen werden, wenn die Alten vom Solde

der Schiffleute reden. Da jedoch Zweifel erregt worden, ob

eine Triere soviel Mannschaft habe, scheint es nothwendig,

noch einiges zur Bestätigung unserer Annahme beizubringen.

Nach Herodot diente Klelnias Alklblades' Sohn in dem Treffen

299 bei Salamis mit einer eigenen Triere und 200 Mann.*" Der-

selbe Schriftsteller'' berechnet die Mannschaft des Xerxes auf

1207 Schiffen zu 241,400 Mann, indem er auf jedes zweihundert

zählt als regelmäfsige Zahl mit Einschlufs der dazu gehörigen

herkömmlichen Anzahl von heimischen Seesoldaten oder Epi-

baten; die aufserdem auf jedem Schiffe befindlichen drelfsig

Epibaten gehörten nicht zur herkömmlichen Bemannung, son-

dern waren zu der bereits vollständigen Mannschaft noch aus

den Persern, Medern und Sakern hinzugefügt. Piaton entwirft

*» Xenoph. Hellen. I, 5, 3. h. Plutarch Lysander 4. Alkib. 35.

* Demosth. g, Polykl. S. 1208, 16. S. 1212, 9. 19. von der trie-

rarch. Krone S. 1231, 10. Thuk. VI, 31. Lysias f. Mantith. S. 579.

' Herodot VIII, 17.

•^ VII, 184. vergl. 96. Düker zu Thuk. VIII, 29 tadelt mit Unrecht

den Meibom (de fabrica triremium), dafs er die besondets angeführten

drelfsig Epibaten nicht in Anschlag bringe.
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imKrltlas" eine Kriegesmacht der Atlanllker, nach der damals

gewöhnlichen Art, aufser dafs er Streitwagen hinzufügt, welche

schon in dem Zeltalter zwischen den Perserkriegen und dem

Peloponnesischen Kriege nur noch als eine Seltenheit vor-

kommen: von den 60,000 Loosen, in welche er das Land eln-

thellt, mufs jedes aufser den Wagen und ihrer Bemannung

zwei Hopliten, zwei Bogenschützen, zwei Schleuderer, drei

Leichtbewaffnete zum Steinwerfen und ebensoviel zum Wurf-

spiefswerfen, endlich für die Bemannung (;rAy'^ct'jUrt) von 1200

Schiffen vier Seeleute stellen, welches auf jedes wieder zwei-

hundert macht. Eine einzige Nachricht aus dem Alterthum

stimmt hiermit nicht zusammen. In dem rhetorischen Wör-
terbuche nämlich* wird die Bemannung einer Pentekontoros

auf fünfzig Mann oder einen Lochos angegeben, die der Triere

aber auf 300 Mann oder sechs Lochen: es ist möglich, dafs

die Rudermannschaft der Trieren In sechs Lochen gethellt

war, jede Reihe auf jeder Seite als einen Lochos angesehen;

aber dafs jeder 50 Mann betragen habe, ist gewifs falsch;

eher ohngefahr 25 Mann, wie der Lochos häufig war, sodafs

etwa fünfzig die übrige Mannschaft ausmachten. Aber, sagt 300

man, wenn 200 Mann , auf jeder Triere waren, wie konnte

denn der Sold der Mannschaft gerade das Zweihundertfache

dessen sein, was der Gemeine bekam, bei einer Drachme Sold

des Gemeinen monatlich ein Talent, bei drei Obolen die

Hälfte? Mufsten nicht die Befehlshaber und geschickten See-

leute mehr als gemeine Ruderer erhalten? Hierauf antworte

ich folgendes. Ein für allemal war bei der Schifflöhnung

nach den Lohnverträgen angenommen, dafs die Löhnung einer

Triere das Zweihundertfache des gewöhnlichen Soldes sei:

gedenkbar aber, ja sogar wahrscheinlich ist es, dafs die Ge-

ringsten auf dem Schiffe weniger als den gewöhnlichen

Sold empfingen, und die ersten mehr, sodafs der jenen ge-

machte Abzug die Zulage dieser ersetzte. Der Scholiast des

" S. 119. A ff.

* Lex. Seg. S. 298.

I. 25
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Arislophanes" beliauptet namenillcli, die Thalamlten halten

wenlo:er Lohn erhalten, well sie die kleinsten Ruder, folellch

die lolchteste Arbelt hatten: die Thranlten dagegen hatten

wegen der schwereren Ruder die gröfste Mühseligkeit, und

erhielten defshalb im Sicilischen Feldzuge besondere Zulagen

von den Trierarchen, sowie einige andere auf dem Schiffe,

verniuthlich der Steuermann, der Proreus und ähnliche. Aber

dafs ihr rcgelniäfslger Sold höher gewesen sei, sagt weder

Thukydides noch sein Erklärer,* worauf man sich berufen hat.

W^ar aber auch der Sold nach dem Range verschieden, so

können wir doch den verschiedenen Betrag für jede Gattung

Seevolk nicht herausbringen. Wie es sich indefs hiermit auch

verhalten haben mag, so steht fest, dafs die Schiffmannschaft

der Triere regelmäfslg 200 Mann stark war; es kann sich nur

noch darum handeln, wieviele davon Seesoldaten waren, und

wieviele zur Bedienung des Schiffes gehörten. Betrachten

wir dieses genauer.

Die Trieren sind von zweierlei Art, entweder schnelle

301 (rayjlai) oder Soldatenschlffe (crr^uriuiTiSsg, oTrXiruyoüyol): diese

sind mit Landtruppen überfüllt, welche zum Übersetzen ein-

genommen worden, und defshalb unbehülfllch, daher sie nur

im Nothfalle und schlechter fochten ;*" jene enthalten blofs die

zur Bewegung und Vertheidigung des Schiffes nothwendige

Mannschaft (TrXr'ow/^«). Die auf den Soldatenschiffen aufser

der sonstigen Mannschaft befindlichen Truppen werden, wie

jeder Reisende zur See, Epibaten genannt. Wieviel solcher

auf einer Triere waren, lehren einige Beispiele. So sandten

die Thebaner auf zwei Trieren 300 Mann nach Pagasä.'' Nach

Sicllien schickten die Athener auf einmal 134 Trieren nebst

zwei Rhodischen Pentekontoren-, von den Trieren waren hun-

dert Attische, nämlich 60 schnelle und 40 Soldatenschiffe:

" Achain. 1106.

* VI, 31.

" Ein Beispiel giebt Thuk. I, 11 6.

** Xcnoph. Hellen. V, 4, 56. Es waren 300 Bürger, die als Epi-

baten auf den Trieren waren, keine Ruderer.
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nach Abrechnung von 700 Hopllten, die als eigentliche See-

soldaten mitgingen, wurden auf den 40 Soldatenschiffen der

Athener, vielleicht auch auf einer Anzahl der fremden Schiffe,

4400 Hopliten und 1300 andere Krieger übergeschifft," im

Ganzen 5700 Mann ohne etwanige Diener; sodafs leicht weit

über 100 Hopliten und andere Krieger auf jedes Schiff kamen.

Häufig wurden aber auch viel weniger Hopliten auf den Schiffen

übergesetzt; '^ fand man es nöthig viele Schiffe zu senden und

wenig Landmacht, so ergab es sich von selbst, dafs nur wenige

Hopliten auf eine Triere zur Übersetzung kamen. Selten

setzen sich Hopliten selbst über, indem sie zugleich Ruderer

sind (av-s^iTcci).'' Die Bemannung der schnellen Trieren aber

besteht aus zweierlei Menschen, den zur Vertheldigung der-

selben bestimmten Soldaten, welche ebenfalls Epibaten und

zwar im engeren Sinne heifsen , und den Matrosen. Diese

Epibaten werden von den Landsoldaten, seien es Hopliten,

Peltasten, Reiter, bestimmt unterschieden,'' und gehören zum
Schiffe: will man aber die gewöhnliche Zahl verstärken, so

können noch Landsoldaten hinziigethan werden, wie die dreifsig

" Thuk. VI, 43. Dafs eine genaue Berechnung nicht möglich ist,

liegt schon in dem Gesagten.

* So 2000 Hopliten auf AO Schiffen (Thuk. I, 6l) ; 4000 Hopliten

auf 100 Schiffen (Thukyd. II, 56); 2000 Hopliten auf 60 Schiffen

(Thuk. III, 91); 1000 Hopliten auf 30 Schiffen (Thuk. I, 57); 2000

Hopliten auf 75 Schiffen (Thuk. I, 29) ; 2000 Hopliten auf 80 Schiffen

(Thuk. IV, 42): von 50 Hopliten bis auf 25 herab auf je ein Schiff.

In einer Inschrift bei Rangabe N. 265— 266, aus Vor-Euklidischer Zeit,

ist von 30 Trieren die Rede; so verstümmelt sie ist, scheint sie doch

Z. l4 ff. sich ohngefähr so herstellen zu lassen:

[7ikBva-avT(j}]v S's h tavTaiq Tai[c] vava-lv 'AS"*]-

|[vatww SV exacTTV)]] t-^ yyjV itsvzs fj\v [IJ^ l^eXai/xw-

^v - -, Ix - - S'J^ oirXtTaL Tsrr^^apaJytovTa hv Ixa-

[^CTTV] T'^ VYit xaraj (^vXag, To^[]oTai Ssjxa, TreXröaTa-

[^i _ _ _ _ 'AS-yjJvatwv xul iCiv [^uJpfJi"^"'' ^- ^- ^^•

Dafs auch hier meist Landtruppen verstanden sind, ist nicht zweifelhaft.

*• Thuk. III, 18. vergl. VI, 91.

** Xenoph. Hellen. I, 2, 4.

25*
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auf jeder Triere von Xerxes' Flotte. Die Matrosen, worunter

Ich alle Schiffmannschaft aufser den Soldaten verstehe, helfsea

biswellen Diener (uTrv^prm), bis wellen Schlffleute (vccvrcti); Im

engeren Sinne aber werden die Ruderer (sgzTcti^ xMnr^.ürai)

von den Dienern und Schiffleuten unterschieden, und diese

begreifen nur diejenigen, welche beim Steuer, Segeln, Tauwerk,

302 Pumpen und dergleichen beschäftigt sind. Die Ruderer end-

lich waren dreierlei, Thraniten, Zyglten und Thalamiten.

Wenn nun die regelmäfsige Bemannung der schnellen Trieren

200 Mann stark war, wie verthellt man diese? Meibom rech-

net 180 Ruderer, In drei Reihen, sodafs auf jeder Seite jeder

Reihe drelfsig gewesen wären. Diese Annahme schien mir

früher zu hoch, besonders weil die übrige Bedienung des

Schiffes noch eine ganze Anzahl Leute erforderte: man denke

nur an den Steuermann, den Proreus, den Keleustes, den

Trieraules, den Nauphylax, die Tolcharchen, Diopen, den

Eschareus; und wieviele andere brauchte man sonst gewifs

noch! Überdies Ist Melbom's Vorstellung von den Penteren

entlehnt, welchen Polybios 300 Ruderer und 120 Streiter

giebt, jene in fünf Reihen zu 60 Mann, auf jeder Seite 30;

aber sein Grund, wefshalb er in den Längenraum der Triere,

welchen er auf 105 Fufs anschlägt, ebenSovIele Ruderer ein-

pfercht, als in den gröfsern der Pentere von 150 Fufs, Ist

willkürlich. Es schien mir daher die Rudermannschaft nicht

über 130 bis 140 Mann betragen zu haben, wenn zumal für

die übrige Bedienung und für die Epibaten eine Zahl übrig

bleiben sollte. Auf den Penteren steht die Rudermannschaft

zu den Seesoldaten im Verhältnlfs von fünf zu zwei: auf einem

Funfzigruderer sind nach Herodot" aufser den 50 Ruderknech-

ten noch 30 andere, gewifs meist Streiter, weil die übrige

Bedienung hier geringer sein mufste, wahrscheinlich nur etwa

zehn Mann stark, sodafs das Verhältnlfs der Ruderer zu den

Streitern wieder fünf zu zwei wäre; rechnete man also aufser

20 andern Seeleuten auf eine Triere 130 bis 140 Ruderer

VIT, 18/S.
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und 40 bis 60 Epibaten, so sclnenen verLältnlfsmäfsig schon

viele Ruderer angenommen. Indessen sind diese Zweifel an

Melbom's Behauptung durch die neugefundenen Inschriften

vom Seewesen im Wesentlichen nicht gerechtfertigt worden.

Aus diesen nämlich steht fest, dafs auf der Triere 62 Thra-

niten, 58 oder 54 Zygiten und 54 Thalamiten waren, zusam-

men 170 bis 174 Ruderer in den drei Reihen; aufserdem war

noch für 30 Personen, als nicht zur Rudermannschaft gehörige

Seeleute und Epibaten (tts^Ii'sm) gesorgt, damit auch sie aufser

der Ordnung zum Rudern verwandt werden könnten:" Avomit

die gesammte Mannschaft von 200 erschöpft ist. Was nun

die Bedienung des Schiffes aufser den Ruderern betrifft, so

kann diese zu grofsem Theil von den Ruderern besorgt wor-

den sein, die nicht immer alle durch Rudern beschäftigt waren;

und war die Zahl der Seesoldaten kleiner als 30, so bleibt

sogar für die Bedienung nach Abzug der Soldaten und der

zur Lenkung, Befehligung und Beaufsichtigung des Schiffes

und der Mannschaft erforderlichen Seeleute^ eine Anzahl übrig.

Und in der That ist die Zahl der zu dem Schiffe gehörigen

Krieger in dem Mafse vermindert worden, als die Kunst des

Seegefechtes stieg. In der grofsen Seeschlacht bei Sybota,

zwischen den Korinthern und Korkyräern, der gröfsten, welche

bis dahin von Hellenen gegen einander geliefert worden, ganz

kurz vor dem Peloponnesischen Kriege, fochten viele Hopllten,

Bogenschützen und Wurfspiefsträger vom Verdeck: Thukydides

bemerkt aber dabei, dies sei noch die alte kunstlose Art des

Seegefechts gewesen, nach Art einer Landschlacht; man habe

" S. zu den Seeurkunden S. H7 ff. Ich habe daselbst 54 Zygiten

angenommen; Ussing Inscr. Gr. inedd. S. 66 nimmt aber 58 Zygiten

an aus der Stelle, die ich daselbst S. 118 besprochen habe, und viel-

leicht hat er Recbt.

* Ob diese Befehlshaber unter der Zahl 200 einbegriffen waren,

habe ich in dem Buche über das Seewesen S. 123 bezweifelt. Man
kann hierüber verschieden urtheilen; auf jeden Fall ist zuzugeben, dafs

die Zahl 200 eben nur eine runde Summe ist, wie man sie bei Über-

schlägen annimmt.
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mit Muth und Kraft, nicht mit Kunst (ts%uyi, sTrtrTYjU'/;) ge-

kämpft; man verstand nicht zu manoeuvriren." Die Chler,

303 als sie, von Persien abgefallen, 100 Schiffe rüsteten, gaben

40 vermögende Bürger als Epibaten auf jede Triere;* hier

haben wir wie auf Xerxes' Flotte noch ein Beispiel starker

Soldatenmannschaft auf den Schiffen. Aber auffallend gering

Ist schon bei Salamis die Besatzung der Attischen Trieren;

denn nach Plutarch" fochten damals nur 18 Mann vom Verdeck,

unter diesen vier Bogenschützen, die andern schwerbewaffnet.

Die Athener hatten also schon lange vor dem Peloponnesischen

Kriege die Soldatenmannschaft auf den Schiffen vermindert;

und der Kunst vertrauend scheinen sie später noch weniger

Epibaten angewandt zu haben. Übereinstimmende Angaben

führen dahin, dafs im Peloponnesischen Kriege nur zehn schwer-

bewaffnete Epibaten auf einer Triere zu sein pflegten.'' Die

700 thetischen Hopllten, welche als die zur Bemannung der

Schiffe gehörigen Epibaten von Thukydides* unter den Trup-

pen, die nach Sicilien überschifften, besonders genannt wer-

den, scheinen die Besatzung der sechzig schnell segelnden

Trieren gewesen zu sein, welche er in derselben Stelle an-

führt; hier kommen also auch nur 11 bis. 12 auf eine Triere.

In den Schlachten kämpften die Ruderer durch Bewegun-

gen und Ruderschlag, die Epibaten mit Pfeilen und Wurf-

spiefsen in die Ferne, mit Speeren und Schwertern in der

Nähe.-^ Man glaube aber nicht, dafs die Rudermannschaft zum

Kampfe ganz unbrauchbar war. Isokrates^ freilich, wo er

darüber klagt, dafs jetzt Fremde als Streiter, Bürger als Ruderer

" Thuk. I, 49.

* Herodot VI, 45.

' Themistoki. l4.

-^ 300 auf 30 Schiffen (Thuk. III, 95 vergl. mit III, 91. 94), 400

auf 40 Schiffen (Thuk. II, 102 vergl. mit II, 80 und 92; desgleichen

Thuk. IV, 101 vergl. mit IV, 76).

' VI, 43.

/ Vergl. zum Beispiel Thuk. I, 49. Diodor XIII, 46.

^ üSujupa;^. 16.
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dienten, bemerkt, bei Landungen tbäten jene Hoplllendlenst,

diese stiegen mit dem Ruderkissen ans Land; aber man be-

waffnete bisweilen die Ruderer, um sie zu Lande dienen zu

lassen, sowie es eben anging, namentlich mit leichten Schil-

den, und sie konnten so als Leichtbewaffnete, Peltasten, Bo-

genschützen angewandt werden: wie Demosthenes der Feldherr

die Thraniten und Zyglten zu Lande gebrauchte, und nur die

Thalamiten auf den Schiffen llefs;" wie Thrasyllos 5000 See-

leute von seinen 50 Trieren zu Peltasten machte.'^ Eine

vollkommen regelmäfslge Bewaffnung hielten die Alten ohne-

hin nicht für nöthig: selbst die Hopllten zu Lande und zur 304

See waren nicht ganz gleichförmig bewaffnet. Wie könnte

sonst das Mährchen entstanden sein, welches Herodot erzählt

von einem Hopllten In der Schlacht bei Platää, der einen

Anker mit sich geführt habe, um sich an der Erde zu be-

festigen," oder ein Epibate statt des Speeres sich einer Lan-

zensichel (Bo^vS^iTrai'ou) bedienen, wie Piaton "^ berichtet?

Gewöhnlich wurde der Land- und Seemacht Löhnung

und Verpflegung zugleich bezahlt: blieb etwas rückständig, so

pflegte es die Löhnung zu sein, aber die Verpflegnngsgelder

wurden als das Nothwendige zuerst geleistet. Als Timotheos

gegen Korkyra zog, hatten die MIethlInge dreimonatliche Ver-

pflegung voraus erhalten, aber noch keinen Sold, sodafs zu

fürchten Avar, sie würden zum Feinde übergehen, wenn er

ihnen nicht dadurch, dafs er Ihnen die voraus empfangenen

Verpflegungsgelder schenkte, eine grofse Meinung von seinen

Hülfsquellen beigebracht hätte.' Ein anderes Beispiel führt

Demosthenes^ an, wo der Trierarch für seine Mannschaft nur

Verpflegung erhalten hatte, Sold aber die ganze Zelt seiner

Trierarchle hindurch nur für zwei Monate. Hierher gehört

" Thuk. IV, 9. 32.

* Xenoph. Hellen. I, 2, 1. vergl. I, 1, 24.

^ Herodot IX, 74.

«^ Ladies S. 183. D.

' Aristotelische Ökon. II, 23.

/ G. Polykl. S. 1209, 12.
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auch der nicht zur Ausführung gekommene Vorschlag des-

selben Staatsmannes In der ersten Philippischen Rede, Er

wollte eine bleibende Macht haben, welche den Krieg gegen

den Makedoner ohne Unterlafs führte, zehn Schiffe, welche

jährlich 40 Talente, 2000 Mann Fufsvolk, welche ebensoviel,

und 200 Reiter, welche jährlich zwölf Talente kosten sollten;

aber es soll Ihnen dieses nur als VerpHegungsgeld gezahlt

werden; Sold will er Ihnen nicht reichen lassen, sondern sie

sollen dafür die unbeschränkte Erlaubnlfs erhalten Beute zu

305 machen. Dies Ist ein merkwürdiger Gedanke, der seines glei-

chen In keinem Hellenischen Schriftsteller hat, als Entwurf

einer Frelschaar, welche sich selbst besoldet, und zugleich

eines stehenden Heeres, aber freilich nur für den Kriegs-

zustand. Ein stehendes Heer In Friedenszeiten hätte nicht

nur die Finanzen zu Grunde gerichtet, wenn es besoldet ge-

wesen wäre, sondern würde auch, hätte es aus Bürgern be-

standen, zu einer Soldatenherrschaft geführt haben, wie die

Tausend, welche In Argos ausschllefsllch den Waffenübungea

sich widmen mufsten und dafür besoldet wurden, die Ober-

herrschaft an sich rissen, und die Demokratie In eine Oligarchie

verwandelten." Die Hellenen sahen wohl ein, dafs ein stehen-

des Heer gröfsere Fertigkeit In den Kriegskünsten erlange;

aber sie konnten es Ihrer Verfassungen wegen nicht einführen,

da sie weder das Platonische Ideal des Staates, in welchem

das philosophisch und sittlich gebildete stehende Heer an der

Spitze der Regierung Ist, erreichen konnten, noch zu der

morgenländlschen, im fernen Alterthum allgemein verbreiteten

Kastenform zurückkehren mochten, nach welcher auch Attika

ehemals eine Kriegerkaste gehabt hatte, noch endlich den

Druck der Soldatenherrschaft ertragen. Nicht anders dachten

die Römer: selbst nachdem sie in eine barbarische Soldaten-

despotie verfallen waren, schien es dennoch unanständig, dafs

ein gewapnetes Heer wie zur Beherrschung des Volkes in

" Diodor XII, 75. 80. Thuk. V, 81. Pausan. U, 20. Aristot.

Polit. V, 4.
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der Hauptstadt w'are; und um den Anstand zu beobachten,

welchem alle alten Formen und der Senat selbst Ihre Fort-

dauer verdankten, trugen die kaiserlichen Garden in Rom die

bürgerliche Toga; Helme und Schilde wurden im Zeughaus

aufbewahrt." Übrigens ist es unsern Ansichten nach befrem-

dend, dafs die Soldaten gerade für die Verpflegung am ersten

Geld erhielten, und den Sold sogar nach Demosthenes' Ent-

wurf gar nicht erhalten sollten, da es natürlicher scheint, dafs

man ihnen den Sold gegeben, und die Verpflegung auf dem 306

Wege der Requisition und Einquartierung bestritten hätte.

Aber die erstere war zu weitläuftig und in Feindes Land zu

schwierig, wenn sie regelmäfsig betrieben werden sollte; die

letztere kommt bei den Hellenen sehr selten vor. Theils war

sie unnöthig, da der Krieg meistens in der guten Jahreszelt

geführt wurde, und das Leben in Lagern In einem so milden

Klima gesund und angenehm war; theils strategisch unzulässig

im feindlichen, und den politischen Grundsätzen gemäfs in

befreundetem Lande. Die Alten konnten ebensowenig wie

England als freie Völker sich einer Einrichtung unterwerfen,

von welcher die mannigfachste Bedrückung und Ungerechtig-

keit unzertrennlich ist, und welche die Freiheit selbst gefähr-

det; bei der gröfsern Ungebundenheit der Sitten zumal in

Rücksicht der sinnlichen Liebe zu VV^elbern und Knaben, bei

der reizbaren Leidenschaftlichkeit, dem Mangel an Mannszucht

in den Heeren, und den grofsen Ansprüchen, welche der Krie-

ger machte, würden Mord, Empörungen, Umwälzungen noth-

wendige Folgen davon gewesen sein. Bei befreundeten Staaten

mufste erst angefragt werden, ob ein marschlrendes Heer oder

Schiffmannschaft auch nur in die Stadt aufgenommen werden

sollte, welches man sehr häufig verweigerte; gestattete man

es, so wurde alles baar bezahlt. Als Athen den Thebanern

ein Hülfsheer sandte, nahmen sie dasselbe so freundlich auf,

dafs als Hopllten und Reiter sich aufsen gelagert hatten, die

Thebaner sie in ihre Häuser aufnahmen; aber wie prahlt

" S. Lipsius zu Tac. Gesch. I, 38.
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Demostlienes damit, dafs alles ruhig abgegangen sei! Die drei

schönsten Lobsprüche für euch, sagt er," zeigten die Thebaner

an jenem Tage den Hellenen, den einen der Tapferkeit, den

andern der Gerechtigkeit, den dritten der Mafsigung; was bei

ihnen und allen am meisten bewacht wird, Kinder und Weiber,

in eure Gewalt gebend bewiesen sie, dafs sie eurer Enthalt-

samkeit vollkommen vertrauten: und darin hatten sie richtig

geurthellt; denn nachdem das Heer eingezogen war, führte

307 niemand irgend eine Klage über euch, nicht einmal ungerechter

\YeIse. Die Perser verfuhren allerdings anders; auf Ihrem

Heereszuge nach Hellas lagerten sie zwar auf freiem Felde,

wurden aber von den Einwohnern beköstigt: die Aufnahme

und Speisung des Xerxischen Heeres kostete allein den Tha-

siern für ihre am festen Lande gelegenen Ortschaften 400

Talente, welche vom gemeinen Wesen bezahlt wurden, so-

dafs nicht die Einzelnen unmittelbar die Last trugen; und

mit Recht sagte jener Abderlte, die ganze Stadt würde zu

Grunde gegangen sein, wenn Xerxes aufser dem Hauptmahl

das Frühstück bei ihnen hätte einnehmen Avollen/ Ebenso

verpflegte Datames der Perser seine Truppen aus Feindes

Land/ Die Römer belästigten die Länder sehr durch ihre

Heere, vorzüglich mit Winterquartieren ; die Prätoren schäm-

ten sich nicht, mit Geld von einer oder der andern. Stadt

abgefunden, dafür eine andere zu belasten; diese Bestechungen

sind das sogenannte Vectigal praetorium, woraus später das

Epidemeticum entstand/

Mochte die Verpflegung In Natur oder In Geld gereicht

werden, so war es eine nothwendige Pflicht des Feldherrn für

die Verproviantlrung zu sorgen, zumal für Seefahrten, wo

man nicht täglich einkaufen konnte. Gewöhnlich bildete sich

ein grofser Markt, wo Heere standen oder erwartet wurden

;

" V. d. Krone S. 299 unten.

* Herodüt VII, 118 ff.

' Aristotelische Ökon. II, 24.

"^ Burmann de Vect. pop. Rom. XII. Eine ähnliche Schändlichkeit

erwähnt Tacitus Gesch. I, 66.
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hier versorgten sich die Soldaten, und ihre Diener und Last-

vieh führten den Miindvorrath auf dem Marsche nach: Marke-

tender und Handwerker folgten des eigenen Gewinnes wegen;

der Perser Datames hatte sogar eigene in seinem Dienste, um
Anthell an Ihrem Vorthell zu haben, und erlaubte keinem

andern die Ausübung dieser Gewerbe." Bei grofsen Heeren

mufste die Sorge für die Lebensmittel ins Grofse gehen: dem

Hellenischen Heer bei Platää folgten grofse Proviantkolonnen

aus dem Peloponnes, deren Besorgung die Diener hatten,^ 30S

wie dem Persischen ganze Flotten von Frachtschiffen : der

vorsichtige NIkias gab es als unerläfsllches Erfordernifs bei

der Unternehmung des Sicilischen Feldzuges an, von Attika

aus Weizen und geröstete Gerste nach Sicilien zu schaffen

und besoldete Backer mitzunehmen, welche mit Zwang aus

den Mühlen ausgehoben würden:" die Proviantflotte versam-

melte sich bei Korkyra, 30 Getreideschiffe mit den Bäckern

und andern Handwerkern, als Steinmetzen und ZlmmeiJeuten,

und den Geräthschaften zum Belagerungsbau, ferner 100 klei-

nere Schiffe, welche den Frachtschiffen gezwungen folgten,

und viele andere des Handels wegen dem Heere nachziehende

gröfsere und kleinere."' Ohne Zweifel aber kauften die Solda-

ten auch bei solchen Einrichtungen vom Staate oder von den

Einzelnen Ihren Bedarf, für dessen Herbeischaffung jener nur

Sorge hatte, ohne ihn umsonst zu liefern, wenn nicht etwa

kein SIteresIon bezahlt wurde. Als TImotheos Samos bela-

gerte, waren die Lebensmittel knapp geworden, well soviele

" Aristot. Okon. a. a. O.

* Heiüdot IX, 39. vergl. 50.

' Thuk. VI, 22. wo die Bäcker r[vayy.ac-\ikvoi e'jUjuicrS-ot heifsen, weil

sie zwar besoldet werden, aber mit Gewalt ausgehoben werden müssen.

Der gute Mann, welchem dieser Ausdruck Schwierigkeiten machte,

wufste nicht, wieviele Menschen gezwungen um Sold dienen. lipo?

p6po5 erklärt Düker richtig pro rata portione; aber es bezieht sich nicht

auf das Verhältnifs zum Getreide, sondern darauf, dafs nach Verhältnifs

gleich viele aus jeder Mühle sollten genommen werden, Ix twi; juuTuw-

vwj/ JTpog juspog.

«^ Thuk. VI, 30. 44.
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Fremde zuströmten: er verbot daher gemahlen Getreide feil

zu haben, und erlaubte überhaupt nicht Getreide unter einem

Medimnos, und Flüssiges unter einem Metretes zu verkaufen

;

so wurden die Fremden genöthigt, ihre Lebensmittel mitzu-

bringen, und verkauften, wenn sie etwas übrig behielten; die

Taxiarchen aber und Lochagen kauften im Grofsen und ver-

theilten unter die Soldaten," natürlich gegen Bezahlung oder

309 Abrechnung: ebenso müssen wir uns die Sache bei dem Sici-

lischen Feldzuge und in ähnlichen Fällen denken. Wurde
die Verpflegung in Natur gereicht, was bei der Schiffmann-

schaft gewöhnlicher sein mochte als bei Landsoldaten; so er-

hielten die Anführer das Siteresion, und kauften dafür ein.

Die Trierarchen gaben ihren Untergebenen Gerstengraupen

0X(pira), Käse und Zwiebeln* oder Knoblauch, welchen man

in Netzen mitführte ;" aus den Graupen wurde ihnen die Maza

gebacken,'' mit Wasser und Öl,' und wollte man die Ruderer

recht ftifrig machen, Wein hlnelngethan.-^ Vermuthlich wurde

jedem täglich eine Chönix Graupen gegeben: ein Komiker

sagt freilich von einem Menschen, der in einem Tage 2-|- Me-

dimnen zu essen vorglebt, er verzehre den Mundvorrath einer

langen Triere,^ ungeachtet jene Mahlzeit, nur 120 Chöniken

sind; aber wer wird vom Spafsmacher die Genauigkeit eines

Proviantamtes fordern? Ptolemäos gab den Rhodiern zur Ge-

treidezumessung für zehn Trieren 20,000 Artaben,* wahr-

scheinlich Weizen, also zehn Artaben jährlich für einen Mann,

wenn man 200 auf die Triere rechnet; dies beträgt, wenn

grofse Artaben gemeint sind, die unter den Ptolemäern ge-

" Aristot. Ökon. II, 23. Polyän. III, 10, 10.

* Plutarch v. Ruhm d. Athen. 6.

" Daher das Sprichwort axopo^ov h ^ixrvoig, s. Suid. in a-xopolioiq.

^ Schol. Aristoph. Frösche 1105.

' Hesych. und Zonaras in /Jta^a.

/ Thuk. III, 49. vergl. Scheffer Mil. nav. IV, 1. Diese \i.'3X,(l ist

die oiyouTTtt bei Athen. III, S. 114. F.

s Athen. X, S. 4l5. C.
'

* Polyb. V, 89.
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bräiichlich gewesen zu sein scheinen, " 360 Altische Chöniken,

also auf den Tag die gewöhnliche Nahrung von einer Chönix.

Den Betrag des Sohles und der Verpflegung für ein

Kriegesjahr zu berechnen ist nur alsdann möglich, wenn aufser

der St'ärke des Eleeres und der Höhe des Soldes die Länge

des Feldzuges bekannt ist. Sobald dieser beendigt war, hörte

die Bezahlung auf; selbst MIethtruppen erhielten nicht immer

fortlaufende Löhnung, sondern mit Unterbrechung/ Li frühern 310

Zeiten führte man mit den Lakedämonern vier bis fünf Monate

Krieg; aber Philippos machte keinen Unterschied zwischen

Sommer und Winter.^ Doch mufsten schon im Peloponnesi-

schen Kriege Heere im Winter bezahlt werden, wie in Sicillen

und sonst; und Perlkles pflegte regelmäfsig 60 Schiffe acht

Monate in See zu halten und zu besolden:'' schon diese koste-

ten jährlich 480 Talente, wenn der Mann täglich eine Drachme

erhielt. Wie konnte aber Athen die Löhnung und Verpfle-

gung für mehr als 60,000 Mann im Sicilischen Kriege auf-

bringen, da diese über 3600 Talente in einem Jahre kosten

mufsten, das Ist über 5,400,000 Thlr., welche nach den da-

maligen Preisen über sechzehn Millionen gleich geschätzt

werden können? Kein Wunder also, dafs ungeachtet der

hohen Tribute und der Bedrückung der Bundesgenossen, wenn

auch die selbständigen unter diesen ihre Truppen etwa selbst

besoldeten, sehr bald Geldmangel entstand: kein Wunder,

wenn Perlkles, als er im Anfange des Krieges eine gleich

grofse Macht, aber nicht das volle Jahr hindurch hielt, den

Schatz anzugreifen genöthlgt war.

23. Die Kriegesausgaben wurden endlich durch die Aus-

rüstung der Flotten und Anschaffung des Geräthes und Ge-

schützes und den Belagerungsbau beträchtlich vermehrt. Aufser

den in Friedenszeiten gebauten Schiffen pflegte man, sobald

ein wichtiger Krieg befürchtet wurde, aufserordentlich zu

" S. Buch I, 15.

* Ein Beispiel Thuk VIII, 45.

*• Demosth. Philipp. III, S. 123.

-^ Plutarch Perikl. 11.
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bauen ; und sollten übrigens fertige Scbiffe auslaufen, so wurde

immer noch vieles zur vollkommenen Ausrüstung erfordert,

was thells der Staat unmittelbar, thells der Trierarch für ihn

zu leisten hatte: auch mufsten aufser den schnellen Trieren

viele Transportschiffe (6?.HCiSsg), Hülfsbote (vTTYj^sriy.a ttacIu),

und Schiffe zum Übersetzen der Reiterei (iTrrrayooycc ttaoT«)

geschafft werden, welche letztere, wiewohl die Griechen schon

gegen Troja Pferde mitgenommen, und die Perser viele solche

Schiffe Im Kriege gegen Hellas gebraucht hatten, in Athen

311 doch erst Im zweiten Jahre des Peloponnesischen Krieges

eingerichtet und nachher oft angewandt wurden." Nur selten

hatte man eine völlig ausgerüstete schlagfertige Flotte, wie

jene, welche Olymp. 87, 2 durch einen Volksbeschlufs auf-

gestellt wurde, vermöge dessen alljährlich die hundert besten

Trieren ausgesucht werden sollten, denen man sogleich Trie-

rarchen zugab, damit auf den Fall eines Angriffes von der

See Attika vertheldigt werden könnte; womit die Zurücklegung

von 1000 Talenten für denselben Zweck verbunden wurde.*

Ähnliches geschah in Rücksicht der Schiffe auch später wie-

der." Denn eine besondere Fürsorge widmete man dem Schutze

des eigenen Landes (ipv?MHrj ry^g ^/jJj^ug); hierüber wurde in

den Volksversammlungen regelmäfsig verhandelt und es war

den dafür zu treffenden Mafsregeln ein bedeutender Vorzug

eingeräumt."^ Der Belagerungsbau war besonders kostspielig,

" Thuk. IT, 5G. IV, 42. VI, 43. und sonst, Demosth. Philipp. I,

S. 46, 5. Plutarch Perikl. 35. Von den Persern Diodor XI, 3. He-

rodot VII, 97.

* Thuk. II, 24. VIII, 15. Aesch. Trspi TrapaTrpecrß. S. 336. Andok.

V. Frieden S. 92. Suid. in aßucrcroc. Ich erkenne diese Schatzabtheilung

Beilage V (A) Z. 6. Die Geldsumme wurde ein für allemal, nicht, wie

Einige es mifsverstanden, jährlich zurückgelegt.

' S, zu den Seeurkunden S. 80 f.

^ S. zu den Seeurkunden S. 467 f. wo zu schreiben: Xenophon

(Memor. Sokr. III, 6, 10). Über die Sache und den Ausdruck im

Allgemeinen vergl. noch Harpokr. Phot. in xvpta IxxXvjcr/a, Platon

Rep. III, S. 388. A. Menex. S. 238. B. Aristot. Rhet. I, 4. und beson-

ders den Erythräischen BeschluTs bei Curtius Anecd. Delph. S. 8i
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fla viel Zimmerung und Mauerwerk und dafür Handwerker

erfordert wurden; man brauchte frühzeitig Maschinerie zum

Angriff und zur Vertheldigung, nicht nur Im Peloponnesischen

Kriege, sondern schon vorher, wie Miltiades vor Faros, und

Perikles vor Samos; wenngleich die Hellenische Belagerungs-

kunst erst unter Demetrios dem Pollorketen Ihren Gipfel

erreichte. Dafs für Geschofse beträchtliche Auslagen gemacht

wurden, erhellt aus mehren Stellen der Alten: in Rücksicht

auf Athen erinnere ich an die beiden Volksbeschlüsse, " durch

welche Demochares und Lykurg belobt wurden, jener weil

er Waffen, Geschofse und Maschinen angeschafft, dieser, weil

er gleichfalls Waffen und 50,000 Geschofse auf die Burg

gebracht habe. Einige, jedoch dürftige Nachrichten über Ma-

schinen und Geschofse liefern die Attischen Inschriften.^

24. Rechnet man alles dieses, so läfst sich leicht er-

messen, wie ungeheuer die gesammten Kosten eines Krieges

sein mufsten, seit Perikles den Sold eingeführt hatte, wogegen

In frühern Zelten die Erbauung der Flotte und Anschaffung

der Geräthe das einzige war, was dem Staate Aufwand ver-

ursachte. Die Geldbufse von fünfzig Talenten, in welche

Miltiades wegen des mifslungenen Zuges gen Paros mit siebzig 312

Schiffen verurthellt worden war, konnte daher gar wohl Scha-

denersatz für die Kosten sein, wie Nepos*" meint, wenn jene

welcher mit den Worten endigt: raura ^i elvai, elg ^v'kaxYiv ry]g TtoXsw;;

diese sind ebenso zu fassen, wie ich die ähnlichen in den Seeurkun-

den erklärt habe.

° Hinter dem Leben der zehn Redner, U. III. S. auch unten

Buch III, 19.

^ S. über die Seeurkunden S. 109 ff. Katapulten kommen auch in

der Attischen Inschrift bei Ussing Inscr. Gr. inedd. N. 57 etliche Jahr-

hunderte vor Chr. vor, ofy)ßoXoi, ßeXv] ^uo-xa, xptoi, 7rupe[]xßo>.a]] in der

Ephem. archäol. N. 966. Die TrupsxßoXa sind besonders merkwürdig,

da wie bei unseren Feuerwaffen oder Raketen Blitz und Knall (ßpovTy])

derselben erwähnt wird (Alex. Aphrod. Probl. I, 38). Ferner gehören

zum Geschützwesen die c-wpaxoi xaranakxwv (Beil. XIV. 12. h) und

TogeujuaTwi; (in einer der zu Beil. XV. B gegebenen Inschriften).

^ Wliltiad. 7.

k
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Summe nicht eine gewöhnliche ohne Rücksicht auf Schaden-

ersatz verhängte Strafe gewesen wäre. Die Belagerung von

Sanios Olymp. 84, 4 scheint nach Diodor 200 Talente gekostet

zu haben; denn soviel Contributlon nahm Perlkles als Ersatz

der Kosten;" aber der Olympische Zeus mufs hier sehr gnädig

gerechnet haben: denn eine neunmonatliche Belagerung zu

"VS'^asser und zu Lande, bei welcher nach den Thukydideischen

Angaben nicht weniger als 199 Trieren, wenigstens theilweise

eine Zeitlang beschäftigt waren, erzeugte offenbar gröfsern

Aufwand, sodafs Isokrates' undNepos'* Angabe, 1200 Talente

seien dazu verwandt worden, nichts weniger als übertrieben

scheint. Aber die Ausgaben des Peloponnesischen Krieges

sind die aufserordentlichsten in der Geschichte Athens. Neh-

men wir nur sechsmonatlichen Sold für die zu Anfang des

Krieges aufgestellten Schiffe, so kosteten sie 1500 Talente:

wobei die Belagerungstruppen von Potidäa nicht eingerechnet

sind. Diese Belagerung war äufserst kostspielig, Sommers

und Winters zwei Jahre fortgesetzt; Thukydides rechnet die

Kosten auf zweitausend, Isokrates auf 2400 Talente, '^ wovon

Perikles einen Theil aus dem Schatze nahm.'' Zur Belagerung

313 von Mytilene mufste eine besondere Kriegsteuer von 200 Ta-

lenten ausgeschrieben v/erden, und man sandte zwölf Schiffe

" Diodor XII, 28. vergl. Thuk. I, 117.

* Thuk. I, 116. 117. Isokr. v. Umtausch S. 69. Nepos Timoth. 1.

* Thuk. II,. 70. wo die Lesart ^iXia gewifs falsch ist, Isokr. v.

Umtausch S. 70 Orell. Ausg. Diodor (XII, 46) rechnet die Kosten

etliche Monate vor der Übergabe auf mehr als 1000 Talente.

'' Thuk. III, 17. II, 13. Nach letzterer Stelle wurden für die

Propyläen und die anderen Bauwerke und für Potidäa 3700 Talente

aus dem Schatz genommen, Diodor (XII, 40) giebt ungenauer 4000

Talente an. Barthelemy rechnet auf die Kunstwerke und Bauten

3000 Talente, und 700 Talente auf den Anfang der Belagerung (Anach.

Bd. I, S. 334 Deutsch. Lbers.); diese Annahme ist aber willkürlich:

Potidäa und die Kunstunternehmungen konnten über 5000 Talente

kosten; jene 3700 Talente sind nur Zuschufs aus dem Schatze, ohne

das, was aus den laufenden Einkünften bestritten wurde.,
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aus, um Gelder von den Bundesgenossen einzutreiben." Keine

Unternehmung jedoch überstieg die Kräfte des Athenischen

Staates in höherem Grade als die Sicilische. Der jährliche

Sold allein betrug, wie wir gesehen haben, 3600 Talente,

fast das Doppelte der jährlichen Einkünfte, wenn man ihren

höchsten Anschlag nimmt, und was kostete der übrige Auf-

wand noch! Daher trat frühe drückender Mangel an Geld und

Lebensmitteln ein: die Unterstützungsgelder der Egestäer wa-

ren unbedeutend, 60 Talente gleich Anfangs als monatlicher

Sold für 60 Schiffe, später noch 30 Talente;* Beute war

wenig zu machen, wiewohl davon einmal 100 Talente ein-

kamen/ die Sendungen von Athen von Olymp. 91, 2 an

waren ziemlich gering, Olymp. 91, 2 namentlich 300 Talente,

aufser einer kleineren für die abgehenden Schiffe gezahlten

Summe, Olymp. 91, 3 durch Eurymedon 20 Talente, später

vielleicht 120 Talente.'' Nur ein glücklicher Erfolg hätte

Athen in den Stand setzen können, den ungeheuren Sold zu

decken, dessen Einführung allein es möglich gemacht hatte,

so grofse Plane zu fassen. Wäre der Kriegersold von Perikles

nicht aufgebracht worden, so würde Athen den Peloponnesi-

schen Krieg nicht so lange geführt haben; die jugendliche

Einbildungskraft des Alkiblades und anderer Redner von seiner

Farbe hätte den schon früher in Umlauf gesetzten zwar er-

habenen aber dennoch träumerischen Gedanken nicht auf-

nehmen und ausbilden können, in Sicillen einen Posten zu

erwerben, von welchem aus Karthago und Libyen, Italien

oder Tyrrhenien, und endlich der Peloponnes unterworfen 314

" Thuk. in, 19.

* Diodür XIII, 6.

" Diodor ebendas.

•^ S. Beilage IL D. e. 63. f. 65. mit der Anmerkung zu Z. 63 ; fer-

ner Thuk. VII, 16 von Eurymedon. Diodor XIII, 8 giebt jedoch für

diese Sendung l40 Talente an, sodafs man annehmen kann, es seien

120 Talente von Demosthenes nachgebracht, welcher später abging

(Thuk. VII, 20).

I. 26
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werden sollten;" der grofse Haufe und der Soldat war gerade

defshalb zu diesem Zuge so geneigt, weil er für den Augen-

blick Geld zu erhalten, und Eroberungen zu machen hoffte,

woraus ihm eine ununterbrochene Löhnung würde gegeben

" Thuk. VI, 15. 90. Isokr. ^vfifiax- 29. Plutarch Alkib. 17. Pe-

rikles 20. Wenn in Aristoph. Rittern (Olymp. 88, 4) Vs. 174 und 1299

ein Plan auf Karthago angedeutet scheint, so beruht dies meines Er-

achtens auf falscher Lesart. Vs. 174 erheischt der Sinn Xa^x/j^oi/a oder

Kak-xYi^ova. (beide Formen finden sich in den Attischen Tributregistern):

denn es ist nach dem Zusammenhange nächst Angabe der Inseln der

ohngefähre Umfang der Attischen Bundesgenossenschaft bezeichnet, der

überschaut werden soll, indem von Athen aus das eine Auge auf Ka-

rien, das andere auf Chalkedon gerichtet wird; dies ist eben alles das,

was der Wursthändler künftig zu verkaufen haben werde, wie es

gleich nachher heifst. Hier von Karthago zu sprechen wäre nicht

witzig sondern albern. In der andern Stelle las der Schob wie seine

Erklärung zeigt KaX-^vi^ova, und es ist sehr bedenklich hier an einen

Plan des Hyperbolos zu denken, Karthago mit 100 Trieren anzugreifen.

Auch der thörichtste Phantast konnte nicht vorschlagen Karthago an-

zugreifen, ehe Sicilien genommen wäre; von Sicilien ist aber gar nicht

die Rede: und es ist in der Aristophanischen Stelle nicht die mindeste

Spur vorhanden, dafs Aristophanes auf ein sehr gewagtes Unternehmen

anspiele: spräche er von einem solchen, so würde er es lächerlich ge-

macht oder mindestens als etwas Gefährliches und Übertriebenes be-

zeichnet haben. Ganz im Gegentheil ist aber die sehr ausführliche

Stelle blofs darauf berechnet zu sagen, einem so elenden Menschen

wie Hyperbolos solle man auch nicht Eine Triere anvertrauen. Nach

Chalkedon mochte Hyperbolos einen grofsen Zug unternehmen wollen,

um im Pontos etwas auszuführen, vielleicht gegen Heraklea; bald her-

nach, Olymp. 89, 1, schifft Laches, obwohl nur mit 10 Schiffen, in

jene Gegend (Thuk, IV, 75). Aus Plutarch geht nur hervor, dafs auch

bei Perikles' Lebzeiten schon träumerische Plane auf Sicilien und wei-

terhin auf Karthago und die übrigen obgenannten Länder ausgeheckt

waren; dafs von Hyperbolos steht nirgends. Immerhin mögen sich

aber auf solche Plane die Worte des Perikles bei Thuk. I, l44 im

Anfange beziehen, wie Krüger Dionys. Historiogr. S. 272 vermuthet.

Die Ausführung meines Freundes v. Leutsch im Rhein. Museum von

Welcker und Näke. 2. Jahrg. (1834) S. 125 ff. zu Gunsten der Lesart

Kap)(Yi^ova bei Aristophanes überzeugt mich nicht.
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wer(^en können." Auch in Demostlienes' Zeltalter wurde noch

viel aufgewandt, vorzüglich aus den Vermögensteuern, aber

mit vielem Gelde wenig bewirkt. Ein vergeblicher Zug nach

Pylä kostete mit dem Privataufwand über 200 Talente:* Iso-

krates*" klagt nach dem Bundesgenossenkriege über den Verlust

von mehr als 1000 Talenten, welche man fremden Söldnern

gegeben; Demosthenes'^ über das Wegwerfen von mehr als

1500 Talenten, welche, wie Aeschlnes bemerkt, nicht auf die

Soldaten, sondern auf der Feldherrn prahlerischen Prunk ver-

wandt worden, während man die bundesgenossischen Städte

und die Schiffe verlor. Der Staat war durch Theorlken arm

geworden, indefs Einzelne sich bereichert hatten; es fehlte

in den Kassen an Marschgeldern auch nur für einen Tag:*

und waren Kriegsgelder zusammengebracht, so überstieg die

Schlechtigkeit ihrer Verwaltung allen Glauben, worüber man

sich mehr verwundern müfste, wenn nicht derselbe Fall in

allen Zelten wiederkehrte. Anführer oder Demagogen, welche

Sold für Truppen erhielten, zogen ihn für leere Stellen,-^

wie ehemals in neuern Zeiten die Hauptleute für sogenannte 315

Blinde: wefshalb man Personen absandte, um zu untersuchen,

ob soviel Söldner da wären, als die Feldherrn angaben: aber

diese Untersucher liefsen sich bestechen.^ Die Trierarchen

° Thuk. VI, 24.

* Demosth. Trept izapunpBcrß. S. 367, 21.

" Isokr. Areopag. 4.

'^ Demosth. Olynth. III, S. 36, 8. (und daraus nspl cruvTag. S. 174,

11). Aeschin. nspl nupanpsaß. S. 249.

' Demosth. g. Aristokr. S. 690.

/ Dies ist fxi<r3-o(^opet\/ sv tw §evtxw xtvaTg ^wpat?, Aeschin. g.

Ktesiph. S. 556. Andere betrogen die Soldaten, wie Memnon von

Rhodos und der schuftige Kleomenes : s. Aristot. Ökon. II, 29. 39.

^ Diese sind s^srao-xai, Aesch. g. Timarch. S. 131. nepl napanpsa-ß.

S. 339. Etym. M. S. 386, 10. Lex. Seg. S. 2.52. Auf die Exetasten

scheint auch die Stelle in der Rede Trspt o-uvragsco? S. l67, 17 bezüg-

lich: auch C. I. Gr. N. 106 verstehe ich jetzt dieselben, obwohl ich

sonst anderer Meinung war. Anderer Orten bezeichnet der Name

l^eracTTat andere Beamte.

26*
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sollen selbst früher, schon in den Zelten des Komikers Arlsto-

phanes, den Sold eines Thelles der Mannschaft veruntreut,

und die nicht besetzten Riiderlöcher ihrer Schiffe verstopft

haben, damit man nicht sähe, dafs zu wenig Ruderer darauf

seien." Die Feldherrn, ein Chares und seines gleichen, ver-

prafsten Indefs die Staatsgelder, in Schwelgerei jeder Art

ausgezeichnet. Wenn In einer einfachen und kräftigen Zeit

schon, da Buhlerinnen noch anstöfsig waren, Themistokles sich

nicht scheute mit einem ganzen Wagen voll Morgens durch

den Kerameikos hinzufahren,* so ist begreiflich, wie Alkibiades,

dessen Privatleben bei allen seinen aufserordentlichen Geistes-

kräften voll der äufsersten Sittenverderbnifs und Verachtung

alles Heiligen ist, Dirnen im Kriege herumführen und zur

Befriedigung seiner Selbstsucht 200 Talente unterschlagen

konnte, wie wenigstens seine Feinde Ihm nachsagten;' dafs

Chabrias nach Theopomp seiner Schwelgerei wegen nicht

konnte In Athen bleiben, dafs demselben zufolge Chares Flö-

ten- und Kitharspielerinnen und selbst die gemeinsten Dirnen

Im Felde hatte, und das Geld zu Dingen verbrauchte, die dem

Kriege fremd waren. Aber die Athener nahmen es nicht mehr

übel, da sie selber ebenso lebten, die Jüngern mit Flöten-

spielerinnen und Buhlerinnen, die altern beim Würfelspiel;

da das Volk zu öffentlichen Gastereien und Flelschausthellungen

316 mehr brauchte als zur Staatsverwaltung; da es von demselben

Chares mit 60 Talenten, die er von Delphi hatte, beim Sie-

gesfeste für die gewonnene Schlacht über Philipp's Söldner

sich auf dem Markte speisen llefs."' Theopomp ist als tadel-

süchtig verschrieen, weil er den verderbten Geist einer ver-

derbten Zeit nach der Wahrheit schilderte; denn die meisten

sind geneigt, alles von der schönsten Seite anzusehen, zumal

aus der Ferne, wo alle Leidenschaft schwelgt, und das Wohl-

wollen, welches dem menschlichen Herzen eingepflanzt ist,

" Schol. Aristoph. Frieden 1233.

* Heraklides b. Athen. XII, S. 553. D.
,

* Lysias g. Alkib. Xemora^. I, S. 548.

"^ Theopomp. b. Athen. XII, S. 532. B ff.
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niclit von unmittelbar gegenwärtigen Erfalirnngen Lügen ge-

straft wird: aber Ehre dem Geschlcbtschrelber, welcher den

eitlen Schein vom Wesen zu trennen versteht, und gleich

dem Richter der Unterwelt, die Seelen nackt und alles Pom-

pes und Gepränges entkleidet vor seinen Richterstuhl zieht.

Ein ehrenvolles Andenken verdient TImotheos Konon's

Sohn, als Kriegsheld seinem Vater ähnlich, und unter allen

Athenischen Feldherren derjenige, welcher mit dem geringsten

Aufwände des Staats seine Unternehmungen zu machen wufste,

ohne die Bundesgenossen zu belästigen und durch Erpressungen

sich und sein Vaterland verhafst zu machen. Ich übergehe

seine übrigen Verdienste, welche unten M'erden berührt wer-

den; aber seine Kunst ein Heer zu nähren darf nicht unbe-

merkt gelassen werden. TImotheos erhielt gewöhnlich zu

Anfang der Feldzüge vom Staate wenig oder nichts, es trat

der äufserste Mangel beim Heere ein; aber er gewann doch

die Kriege, und bezahlte die Soldaten vollständig." Vierund-

zwanzig Staaten unterwarf er mit geringerem Aufwände, als

im Peloponnesischen Kriege die Belagerung von Melos ver-

ursacht hatte;* die Belagerung von Potidäa, welche unter

Perikles so grofse Summen gekostet hatte, führte er mit selbst

angeschafftem Gelde und Beiträgen der Thrakischen Städte;"

nach Nepos erwarb er im Kriege gegen Kotys 1200 Talente 317

Beutegelder.'' In dem Feldziige gegen Olynth erschuf er, da

er kein Silbergeld hatte, ein Scheingeld von Kupfer, und reizte

die Händler zur Annahme desselben dadurch, dafs er ihnen

versprach, sie sollten die Waaren Im Lande und die Beute,

welche sie kaufen würden, mit derselben Münzsorte bezahlen

dürfen, und sich zur Einlösung dessen, was sie übrig behiel-

ten, verpflichtete." Auf dem Zuge um den Peloponnes nach

Korkyra war gleichfalls grofser Mangel: denn TImotheos hatte

" Isokr. v. Umtausch S. 72. Orell. Ausg.

* Isokr. ebendas. S. 70.

*" Isokr. v. Umtausch S. 70.

•^ Nep. Timoth. I.

' Aristotelische Ökon. II, 2, 23. Polyän. III, 10, i,
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nur dreizehn Talente empfangen:" er nöthlgte die Trierarclicn,

jeden sieben Minen als Sold zu geben, wofür er sein eigenes

Vermögen verpfändete;* als er keinen Sold mehr zahlen konnte,

schenkte er den Truppen das vorausbezahlte SIteresIon für drei

Monate, damit sie glauben sollten, er erwarte grofse Summen,

welche nur die ungünstige Witterung zurückhielte;" unter-

dessen verlangte er von Athen Gelder für seine grofse Flotte.''

Er und Iphikrates zahlten aber auch hier theilweise aus der

Beute.' Endlich besoldete Timotheos 30 Trieren und 8000

Peltasten, womit er Samos eilf Monate belagerte, blofs aus

Feindes Land, wogegen Perikles nur mit grofsem Aufwand

Samos hatte einnehmen können.-^

•

" Isokr. a. a. O. S. 68.

* Demosth. Rede g. Timoth. S. 1187. 1188.

* Aristot. Ökon. a. a. O.

'^ Xenoph. Hellen. V, 4, 66.

' Diodor XV, 47. vergl. XVI, 57. Xenoph. Hellen. VI, 2, 23 er-

zählt zwar die Geschichte, welche Diodor beiden zuschreibt, nur von

Iphikrates, und ohne Zweifel richtiger; aber im Allgemeinen kann ge-

wifs dasselbe von Timotheos behauptet werden, dafs er auch damals

sich durch Beute half.

f Isokr. a. a. O. S. 6^, Aristot. Ökon. a. a. O. Polyän I, 10, 5. 9.

J



Drittes Buch.

1. J_/le Athenischen Staatseinkünfte waren wie dieAiis-3lS

gaben theils regehiiäfsige zur Deckung der laufenden Kosten

im Friedenszustande, theils aufserordentllche zur Vorbereitung

und Führung des Krieges. Indem wir die Betrachtung der-

selben beginnen," drängt sich zuerst die Frage auf, welche 319

Arten der Einkünfte und Abgaben den Hellenen die besten

und erträglichsten schienen. Unter allen Abgaben widerstreiten

nicht nur im Allgemeinen, sondern auch nach den Grundsätzen

der Alten keine mehr dem Gefühle der Freiheit als persönliche

Steuern; in Athen war es anerkannt, dafs nicht vom Körper,

sondern vom Vermögen gesteuert werden müsse :^ aber auch

° An Vorarbeit für diese Untersuchung fehlte es mir beinahe ganz,

aufser dem was über die Liturgien von andern geschrieben worden und

was Manso (Sparta Th. II, S. 4^3— 505) in Bezug auf das Zeitalter

des Peloponnesischen Krieges beigebracht hat: die Irrthümer der letz-

teren Abhandlung habe ich bisweilen berührt, andere mit Stillschweigen

übergangen. Als eine merkwürdige Erscheinung nenne ich: De l'eco-

nomie des anciens gouvernemens comparee ä celle des gouvernemens

modernes, par Mr. Prevost, Memoire lu dans l'assemblee publique de

l'Academie royale des sciences et belles-lettres de Prusse, du 5. Juin

1783. Berlin 1783. 8. Der in andern Fächern achtungswürdige Ver-

fasser wirft sich aus Mangel an Kenntnissen mit grofser Seichtigkeit

ins leere Allgemeine, und verliert sich in eitlen Betrachtungen ohne

allen Werth und Grund. Ich entsinne mich nicht, in dieser iVbhand-

lung irgend etwas Erhebliches gelesen zu haben, es müfste denn der

wahrhaft antixenophontische, sonst recht bürgerfreundliche Vorschlag

sein, eine Anzahl Sonntage in Werktage zu verwandeln, um dem Wohl-

stande des Volkes zu Hülfe zu kommen!
* Demosth. g. Androt. S. 609, 23.
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das Vermögen der Bürger wurde nur im Nothfalle besteuert,

oder unter einer ehrenvollen Form. In Athen und gewifs in

allen übrigen Hellenischen Freistaaten erhob man keine un-

mittelbare Steuer vom Elgenthum, aufser etwa von Sklaven,

und die aufserordentllche Kriegsteuer nebst den Liturgien,

w^elche letztere als Ehrensache angesehen wurden; eine regel-

mäfslge Grundsteuer oder Zehnten (^shccty,) gab es in Frei-

staaten nicht," und abgerechnet die heiligen und Staatsgüter

läfst sich nur in der ältesten Geschichte Attika's eine Zins-

pfllchtlgkelt des Grundbesitzes nachweisen, aber nicht an das

gemeine Wesen, sondern an den Adel als Grundelgenthümer:

ebenso wenig kannte man eine Häusersteuer, wie man durch

Mlfsverstand einer Stelle eines alten Schriftstellers glaubte.*

320 Die beliebtesten und besten Einkünfte mufsten die von öffent-

lichen Gütern oder Domänen sein: aufser diesen hatte man

indlrecte Steuern, welche alle, und directe, welche die Frem-

den trafen; sodann Gerichts- und Strafgelder. Athen erfand

sich aber noch eine eigenthümliche Quelle regelmäfslger Ein-

" Piaton Gesetze XII, S. 955. D will freilich die Staatsbedürfnisse

durch elg<^opdq decken, da er keine Zölle hat (VIII, S. 847. B. 850. B).

Zu diesem Behufe will er sowohl Vermögens- als Ertragsverzeichnisse

einführen.

* S. unten 3. Eine einzige Stelle, woraus man eine Grundsteuer

könnte herleiten wollen, will ich hier berühren. In der Inschrift C. I.

Gr. N. 101, wonach vermöge eines Beschlusses des Gaues Piräeus dem

Kallidamas aus Chollidä gewisse Ehrenbezeigungen und Gerechtsame

zuerkannt werden, stehen folgende Worte: rsXetv ^h avtov ra aurct

TiXi] ev TW ^YifX'^j ansp av xal Ilstpa'sig, xat pyj exkeyeiv Trap' avrov rov

^T^ixap-^ov To lyKTYiTLxov. Hlcraus erhellt, dafs wer in einem ihm frem-

den Gau Grundeigenthum halte, für die lyxrirjcrif eine Abgabe erlegen

mufste; aber dieses ist eine Abgabe an den Gau, nicht an den Staat,

und zwar gerade darum erlegt, weil der Eigenthümer kein Mitglied

dieser bestimmten Gemeine ist. Was die tsXyi betrifft, so beziehen

sich diese hier lediglich auf die Gemeinesteuern an den Gau, welcher

nur hierüber Beschlufs fassen konnte. Nur in tyrannisch regierten

Staaten hatte man eine Häuser- und Grundsteuer. Mehr vom t«Xo5

wird im vierten Buche vorkommen.
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künfte, die Tribute der Bundesgenossen, welche Anfangs ein

Hauptmiltel seiner Macht, später eine Mltiirsache seines Ver-

derbens wurden. Alle ordentlichen Athenischen Einkünfte

können wir daher auf folgende vier Klassen zurückführen:

Gefälle (rsAv^), thells von Domänen mit Einschlufs der Berg-

werke, thells Zölle und Accise und einige Gewerbe- und

Personensteuern auf Fremde und von Sklaven; Strafgelder

(jijjLYjxura) nebst Gerichtsgeldern und Einkünften von einge-

zogenen Gütern 0Y,ixio7r^a-a); Tribute der Verbündeten oder

Unterthanen (cf^o^oi), und ordentliche Staatsleistungen

(XsiTov^yiai kyHVHkioi). Hierunter sind ziemlich alle die Arten

der Einkünfte begriffen, welche Aristophanes" dem Athenischen

Staate zuschreibt, wenn er Gefälle (rsXyj), die andern Hun-

dertstel (jag ctXXag l}ictTor7ag)y Tribute, Prytaneia, worin er mit

dichterischer Ungenauigkeit die Strafgelder einschliefst, Märkte,

Häfen, Demloprata nennt; nur eine Gattung noch führt er an,

über welche sich keine bestimmte Auskunft geben läfst. Auch

die andern Hellenischen Staaten hatten aufser den Tributen

dieselben Arten der Einkünfte; selbst die Liturgien, welche

bisweilen als etwas den Athenern Elgenthümliches angesehen

worden, und die aufserordentllchen Vermögensteuern waren

wenigstens den Demokratien allen und selbst gewissen Aristo-

kratien oder Oligarchien gemeinschaftlich. Aristoteles* redet 321

ganz allgemein davon, dafs unter der Volksherrschaft die Vor-

nehmen gedrückt seien, indem man entweder ihr Vermögen

verthelle, oder durch die Liturgien ihre Einkünfte. Dafs die

Attischen Pflanzstädte, wie Potidäa, Vermögensteuern hatten,

° Wesp. 657 ff. wo ptcrS^oug Schwierigkeit macht. Vielleicht sind

darunter Löhnungen zu verstehen, welche Athen aufser den Tributen

für seine Soldaten von fremden Staaten bezieht, wie zum Beispiel im

Sicilischen Kriege von den Egestäern: doch könnten auch die Pacht-

gelder von Ländereien gemeint sein, da ptcr^ot statt pio-S-wcrsi? nicht

ungriechisch ist. An die /xicrS^ou? Tpi»]pap^tac (Xenoph. Okon. 2, 6)

kann man nicht denken, da diese Aristophanes seinem Zwecke nach

ebenso wenig als die ei$(j)opa nennen konnte.

* Polit. V, 4, 3. Sehn. (V, 5.)
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dafs wir in Byzanz, dessen Bevölkerung zum Thell Athenisch

war, Liturgien finden," in SIphnos Vermögensteuer, Choregie

und andere Staatsleistungen,* in Keos Choregie," mag am

wenigsten befremden; aber auch Aegina hatte schon vor den

Perserkriegen Choregie,'' und Mytilene In den Zelten des Pe-

loponnesischen Krieges,^ Theben unter Pelopidas und Epami-

nondas,^ zeltig auch Orchomenos;^ in Rhodos leisteten die

Reichen wie zu Athen die Trierarchie, und erhielten die Kosten

theilweise von den Armern erstattet, welche dadurch ihre

Schuldner wurden, wie in Athen bei der vorzuschiefsenden

Vermögensteuer (vr^osigcpo^a);'' endlich finden wir die Litur-

322 gieneinrichtung in den Hellenischen Städten Kleinasiens weit

verbreitet.

Was wir von den Arten der Einkünfte In den Helleni-

schen Freistaaten gesagt haben, bestätigt die Einleitung zu

dem angeblich Aristotelischen Buche von der Staatswirthschaft.'

Der Verfasser unterscheidet eine vierfache Ökonomie, die kö-

nigliche, satrapische, politische und Privatökonomie: die erste

nennt er die gröfste und einfachste, die dritte die mannig-

fachste und leichteste, die letzte die mannigfachste und kleinste.

Der königlichen glebt er vier Theile, das Münzwesen, die

Ausfuhr, die Einfuhr und den Aufwand* in Rücksicht der

Münze müsse sie erwägen, was für Geld zu schlagen und

wann es wohlfeiler oder theurer zu machen: in Rücksicht der

Ausfuhr und Einfuhr, welche Dinge und wann in Natur als

" Unsicherer Volksbeschl. bei Demosth. v. d. Krone S. 265, 10.

* Isükr. Aeginet. 17.

' C. I. Gr. N. 2363 nebst Anm.
«^ Herodot V, 83.

« Antiphon v.Herod.Ermord. S. 744. Von dieser Stelle s. Buch IV, 5.

/ Plutarch Arislid. 1.

e C. I. Gr. N. 1579. 1580.

* Aristot. Polit. V, 4. Sehn.

* Auch der Verfasser der Rhetorik an Alexander Cap. 3. S. l425. b

Bekk. handelt von Finanzen (ntpl Tropwj'): was er sagt, ist jedoch

nicht umfassend genug, um es in Betracht zu ziehen: noch weniger

nehme ich auf die untergeschobene Wiederholung S. 1446. b Rücksicht.
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Abgabe der Satrapen und als Lieferung derselben an den

König" anzunehmen und umzusetzen vortheilhaft sei; in Rück-

sicht des Aufwandes, welcher Thell desselben abzuschaffen sei

und wann, und ob der König mit Geld oder mit Naturalien

bezahlen solle. Die satrapische Wirthschaft hat sechs Arten

der Einkünfte, vom Lande, von den eigenthümlichen Erzeug-

nissen in dem Boden desselben, von den Emporien,* den

Gefällen (^cxTro tsXmu), vom Vieh, von dem Übrigen. Die erste

und beste ist nämlich die Grundsteuer oder Zehnten (incpo-

§101'/ Ss>{ciT-/i); die andere von eigenthümlichen Landeserzeug-

nissen, als Gold, Silber, Kupfer und dergleichen; die dritte

bezieht sich auf Hafenzölle und andere Emporlalgefälle; die

vierte begreift die Zölle auf dem Lande und Marktgefälle

(«TTo Tuju HccTa yYjU TS Hcci ayoociiuov rsXüüu); die fünfte die Ab-

gaben vom Viehstand oder Blutzehnten {inixct^nla, hzy.uTY^,

worunter nicht etwa Weidegeld für das Recht auf gemeinen

Triften Vieh zu halten, sondern eine Vermögensteuer vom 323

Vieh selbst zu verstehen ist, wie Dionysios der ältere, Tyrann

von Syrakus, diese mit fast unglaublicher Härte und Unver-

schämtheit erhob;'' unter der sechsten versteht der Verfasser

Kopfsteuer (i.7ri;fS(paXaiou) und Gewerbesteuer ('y^si^oouu^iou).

Über die politische Ökonomie, welche ^hier vorzüglich uns

angeht, ist der Verfasser sehr kurz; für das beste Einkommen

hält er hier den Ertrag von den besonderen Landeserzeugnis-

sen, vorzüglich also auch aus den Bergwerken, welche man dem

über die satrapische Wirthschaft Gesagten zufolge vorzüglich

hier zu verstehen hat, sodann den Ertrag von den Emporien

" Tayri ist die festgesetzte Abgabe an den König. Hesych. -ray^:

ßcccriXixv] Jwpsa, xul r^ crvva^ig (nicht etwa auwra^i?) twi/ npog to ^vji;

dvayKalwv. Unrichtige Erklärungen übergehe ich; gegen eine solche s.

G. C. Lewis im Philological Museum v. J. 1838. N. I. S. 129-

* Ich lese dno kjxnoplujv.

' Vergl. Lex. Seg. S. 247.

•^ In der Aristotelischen Ökon. II, 2, 20 wird die Sache ausführ-

lich erzählt.
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und dergleichen," endlich von den gewöhnlichen Dingen (ano

TMv syHvtiXiMv). Bei diesem vieldeutigen Ausdruck hat man

theils an den Census, theils an die ordentlichen Liturgien

gedacht, oder durch Verbesserung nachhelfen wollen;* offen-

bar aber ist darunter der gewöhnliche Verkehr im Lande ver-

standen, wovon indirecte Steuern erhoben werden; sowie

hernach bei der Privatökonomie nach dem besten Einkommen

von Grund und Boden das vom übrigen Gewöhnlichen (utto

rüov cc?.?Mu syy,v>i?.Yi!AaT'jji^) y nämlich dem einträglichen Handel

324 und Wandel, und nach diesem von zinsbarem Gelde genannt

wird. So abgerissen diese Bemerkungen sind, so erhellt doch

im Allgemeinen, dafs die Einkünfte von öffentlichen Gütern

und die indirecten Steuern für die besten der politischen

Staatswirthschaft, zu welcher die Ökonomie der Hellenischen

Freistaaten gehört, gehalten werden: den Nachthell der letztern

für die Sittlichkeit, welcher in unsern Tagen öfter hervor-

gehoben worden ist, erkannten die Alten nicht an, und wenn

sie, wie im Alterthum, mäfsig sind, kann er nicht bedeutend

sein. Der Mensch findet überall Gelegenheit, Böses zu thun,

und wird die eine weggenommen, wird er eine andere suchen;

man befördert die Tugend schlecht, wenn man das Laster

* 'Atto IjutTTopiwv xat ^t' dywvwv. Das Letzte ist offenbar verderbt:

denn an die öffentlichen Spiele zu denken, weil diese mit Märkten

verbunden zu sein pflegten, ist offenbar unstatthaft. Heeren (Ideen

Bd. III, S. 333) will ayopwv, Schneider «yopatwv lesen; aber dann müfste

^la ausgestrichen werden. Ich vermuthe ^taj/wj/wi/, und denke an

Durchfuhrzölle (^loywyiov Polyb. IV, 52. ^layujyixa tsXyi Strab. IV, S.

192), welche, weil sie die Einwohner nicht treffen, allerdings für sehr

vorzüglich in der politischen Ökonomie gelten konnten.

* S. bes. Schneiders Vorrede, dessen Vermuthung lyxTy)uaTwi/ alles

gegen sich hat. Die politische Ökonomie ist die Staatswirthschaft der

Städte, welche als solche, und ohne Rücksicht auf Satrapen oder Kö-

nige, denen sie unterworfen sein können, übrigens freie Gemeinen

sind: in diesen kann die Grundsteuer nach den Grundsätzen der Alten,

abgesehen von einzelnen Theorien, wahrhaftig nicht als eine der bes-

sern Einkünfte angesehen werden. Zudem mufs er auch im folgenden

wieder eyxxrijxdTuv schreiben, wo es gar keinen Sinn giebt.
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unmöglich macht. Dagegen galt die unmittelbare Besteuerung

des Bodens, der Gewerbthätigkeit oder gar des Leibes, Noth-

falle ausgenommen In Hellas für tyrannisch, und es wurde

als ein Theil der Freiheit angesehen, dafs das Eigenthum des

Bürgers, sein Geschäft und Körper nicht zinspflichtig sei,

aufser durch Selbstbesteuerung, ohne welche keine Freiheit

gedenkbar Ist. Am schimpflichsten war die Kopfsteuer, welche

nur Sklaven Ihrem Tyrannen erlegten oder dessen Stellver-

treter dem Satrapen, nur Unterjochte dem Bezwinger, wie

die Einwohner der Provinzen dem siegreichen Rom." 7,WIe

der Acker," sagt Tertulllan,* „weniger Werth hat, wenn er

steuerpflichtig Ist, so sind die Häupter der Menschen verach-

teter, wenn sie Kopfgeld zahlen: denn dies sind Merkmale

der Gefangenschaft." AVessen Haupt nicht frei Ist, der mufs

es freilich versteuern, damit es Ihm nicht genommen werde;

wenn Kondalos der Statthalter des Mausolos von den Lyklern,

die gerne lange Haare trugen, ein Kopfgeld verlangte, falls

sie nicht geschoren sein wollten, um für den König die an-

geblich verlangten Haare zu Perücken zu liefern," so war die 325

Forderung wirklich noch sehr gnädig. Er konnte mit gleichem

Rechte statt der Haare Köpfe fordern oder Geld dafür, um

andere zu kaufen; denn der grofse König war aller Köpfe

einziger Eigenthümer.

2. Unter dem Namen Gefall (rh.og) wird bald weniger

bald mehr begriffen; beinahe jede Abgabe aufser Gerichts-

und Strafgeldern wird so genannt: hier, wo Liturgien und

Vermögensteuern nicht in Betracht kommen, befassen wir

" Cic. an Attic. V, l6. Einzelne Ausnahmen giebt es freilich; wie

die Athener in Potidäa bei einer Vermögensteuer diejenigen, die kein

Gtundeigenthum besafsen, auf zwei Minen taxirten (IT. Buch der Aristot.

Ökon. 2, 5), also ihren Leib versteuern liefsen.

* TertuU. Apolog. 13. Die Indiction nach Capitibus, welche seit

Diocletian, wie es scheint, vorzüglich drückend aber seit Constantin I.

im Römischen Reiche war, ist keine Kopfsteuer, sondern eine Abgabe

vom Grundeigenthum, Viehstand und Sklaven.

«• Aristot. Ökon. II, 2, l4.
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darunter alle Einkünfte vom Staatsgute, von den Zöllen in

Häfen und auf Märkten, und die Personen- und Gerwerbe-

steuern. Alles Vermögen war entweder in den Händen der

Einzelnen, oder gehörte Gesellschaften, Gemeinen, Tempeln

oder dem Staate selbst: man findet auch, dafs Gaue das

Eigenlhum gewisser Tempelgüter haben, wie der Gau Piräeus

das Theseion und andere heilige Grundstücke besitzt: und

ebenso mufs der Staat selber als Eigenthümer mancher heiliger

Güter betrachtet werden: sodafs heiliges und Staats-Gut häufig

zusammenfällt. Von welcher Art jedoch das Anrecht an solche

heilige Sachen immer gewesen sein mag, so blieb die erste

Bestimmung der Domäne jeder Gottheit (rqxsvog), dafs daraus

die Opfer und der übrige Aufwand bestritten werden sollten,

zu welchem Behufe sie verpachtet war," wenn nicht etwa ein

darauf haftender Fluch den Anbau verbot. Übrigens bestanden

die Güter des Staates und der Gemeinen oder Tempel theils

in Triften zur Viehweide, theils in Forsten, welchen be-

stimmte Aufseher (vXm^o)) vorstanden,* theils in Ackerland,

Häusern, Salzwerken, Gewässern, '^ Bergwerken und

326 dergleichen mehr. W^ieviel solche der Athenische Staat aufser

den Gütern der Tempel und einzelner Gemeirien hatte, wissea

wir nicht; die ehemaligen Domänen der Könige waren schwer-

lich nach der Abschaffung des Königthums an den Staat ge-

fallen, sondern wahrscheinlich Privatelgenthum der Frtmilie

geblieben; durch Einziehung, Eroberung und alten Besitz waren

" Harpokr. u. a. in dnd juto-B'wfxaTwv , auf Isokr.. Areopag. 11 be-

züglich. Beispiele finden sich in Inschriften hier und da.

* Aristot. Polit. VI, 5, 4. Sehn. (VI, 8.)

' Die Attische Tempelbehörde von Delos verpachtet .Meeresge-

wässer, sei es in Rücksicht des Salzgewinnes oder der Fischerei, nach

der Inschrift in meiner Erklärung einer Attischen Urkunde über das

Vermögen des Apollinischen Heiligthums auf Delos (Schriften der Aka-

demie V. J. 1834) Cap. 9. vergl. Cap. 16 am Schlufs. Ein Beispiel von

Gewässern als Eigenthum heiliger Anstalten giebt Strabo XIV, S. 642.

auf Asien bezüglich. Fischerei und Salzverkauf gehörten in Byzanz

ursprünglich dem Staate, wie aus Aristot. Ökon. II, 2, 3 geschlossen

werden kann.
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zwar viele Grundstücke Staatseigenthum, aber man verkaufte

auch gern das Eingezogene, und verlor das Eroberte. Ohne

Zweifel waren alle heiligen und nicht heiligen Gemeine- und

Staatsgüter (Uod um ona oder Sriixoncc) in Erbpacht oder Zeit-

pacht gegeben, jedoch so, dafs das dem Staate zukommende

Gefäll, inwiefern es nicht in einer vertragsmäfsig fest be-

stimmten Geldsumme bestand, einem Generalpachter überlassen

wurde. Am deutlichsten erhellt dieses aus dem Beispiele des

Kephisios bei Andokides:" dieser hatte nämlich vom Staate

eine Pacht übernommen, vermöge deren er neunzig Minen

Abgabe von denen, die öffentliches Land bauten, einsammelte;

ebenso findet sich in Orchomenos ein Generalpachter des

Hutgeldes (i^oiAMi'Yig, scripturarius)'^ wie im Römischen Reiche,

welcher von den Einzelnen das Gefall einzieht. Aus Bequem-

lichkeit und um keiner besoldeten Stellen zu bedürfen, zieht

der Staat keine Einkünfte unmittelbar ein, mit Ausschlufs der

aufserordentlichen Kriegsteuern und Strafgelder und der keiner

Unsicherheit unterworfenen Pachtsummen; wogegen bei Tem-

pel- und Gemeinegütern keine Generalpacht des Gefälles

gefunden wird. Übrigens scheint in Athen die Abgabe ge-

wöhnlich in Geld bestimmt gewesen zu sein, aufser bei

zehntpflichtigen Gütern des Staates, der Tempel oder Gemei- 327

nen; aber den ihm zustehenden Fruchtzehnten verkaufte der

Staat an Generalpachter.'' Sonst waren Pachtabgaben in Früch-

ten sehr häufig im Alterthum; wie sie in den Herakleischen

* V. d. Myst. S. A5. Kri^iCiog fjihv ovrocl npiafxsvog wi/rjy Ix

Tou S'yjfjiocrtou tag Ix rauTV]? enncuprciag twi/ sv ty] yy] (nämlich S'yjpocria)

yewpj/ouvTwv evsvyjxovra pvag exXe^ag ^ ov xarsßaks Tr\ itoXsi xai

ecpuyei'. st yctp y\Käzv ^ eoaosT a.v sv tw §uA.u. yap vofxog ovrwg etYs,

xvpiav elvai Tyji/ |^tsJ ßovXriv, og av izpLajxsvog rsXog juv] xaTaßaX.v], ^stv

dg xo ^uXoi/. 'El/ rri yr^ wird angezweifelt, scheint aber unverdächtig;

Sluiter's Vermuthungen sind ganz unstatthaft.

* C. I. Gr. N. 1569. a. Vergl. auch über das Hutgeld C. I. Gr.

N. 1537. und sonst. Ein Hutgeld, welches die Epidaurier an Apoll zu

zahlen verpflichtet sind, kommt Thuk. V, 53 vor.

" Die einzige Erwähnung eines dem Staate gehörigen Zehnten ist

mir bis jetzt Beil. III, §. 3 vorgekommen.

I
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Urkunden vorkommen, welche die vom Staate selbst geschehene

Verpachtung des Tempelgutes des Dionysos und der Athena

Polias enthalten. Die Dauer der Pacht war sehr verschieden:

die Orchomenier gestalteten die Weidegerechtigkeit in dem
uns erhaltenen Falle auf vier Jahre; die Attische Behörde des

Delischen Tempels in Olymp. 86, 3 und 4 und der Gau PIräeus

verpachten gewisse Besitzungen auf zehn, der Gau Aexone

auf vierzig Jahre." In einer sehr verstümmelten Urkunde,

wonach Güter des Staates selbst verpachtet werden,* erkennt

man noch, dafs die Verpachtung auf fünfundzwanzig Jahre ge-

schah. Sonst wissen wir gerade über die Verpachtung der

Staatsländereien am wenigsten: ein Beispiel indefs aufser dem

aus Andokides angeführten giebt Aellan," indem er erzählt,

dafs Athen die öffentlichen Ländereien des Eubölschen Chalkis

verpachtet hatte, mit Ausschlufs der der Athena geweihten

und natürlich des den Kleruchen überlassenen Landes: die Ur-

kunden darüber standen zu Athen vor der königlichen Halle.

Über manche Sachen dieser Art waren besondere Behörden

gesetzt, wie über die heiligen Ölbäume (jxo^lai)^ deren Früchte

auch in Pacht gegeben wurden, die aus dem Areopag genomme-

nen Aufseher (ßTnixsXYjTcci, kmyvuoixovsg).'^ Die Einforderung der

* Orchomenische Inschrift C. I. Gr. N. 4569. a. Inschrift über das

Delische Tempelgut in meiner Erklärung einer Attischen Urkunde über das

Vermögen des Apoll. Heiligthums auf Delos (a. a. O.) Cäp. 9. Piräeische

Urkunde C. I. Gr. N. 103, und Urkunde der Aexoner C. I. Gr. N. 9^.

* Ephera. archäol. N. 157.

' V. H. VI, 1. Eine Erwähnung der Einkünfte von öffentlichen

Ländereien in Attika kann auch bei Thuk. VI, 91 zu Ende in den Wor-
ten OTTO yr^q gefunden werden : allein man kann daselbst auch die Ein-

künfte der Privatleute von ihren Grundstücken verstehen.

'^ Lysias Vertheid. uTi^p tou cryjxou S. 260. vergl. Markl. dazu S. 269.

282. Das Gesetz des Kaisers Hadrian, betreffend die Einlieferung eines

Drittels oder Achtels vom Ertrage des Ölbaues (C. I. Gr. N. 355) be-

zieht sich nicht auf Staatsgüter, sondern auf Privateigenthum, wovon
zum öffentlichen Gebrauch jener Theil gegen Bezahlung abgegeben wer-

den mufs. Es ist also Zwangsverkauf an den Athenischen Staat, wie

im Römischen Reiche mit VV^ein und Getreide in den Kaiserzeiten

(vergl. Burmann de vect. P. R. 3).
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Pachtgelder für die Tempelgüter hat nach Demosthenes" der 328

Demarch, welches sich jedoch wohl zun'achst und nach der

Regel auf Elgenthum der Gaue bezieht; andere wurden von

den Staatsbeamten, Staats- und Tempelbehörden besorgt, je

nachdem jedem das Elgenthum zustand.

H'auser nennt Xenophon ausdrücklich unter den Gegen-

ständen, welche man dem Staate abpachte;* auch die Tempel-

hatten Häuser, welche sie verpachteten, zum Thell aus Schen-

kungen oder Einziehungen, wie der Tempel Apolls zu Delos

solche mit seinen übrigen Domänen vermlethete oder ver-

pachtete:'' und ebenso andere Gemeinen, namentlich die Gaue,

in ihren Grundstücken.'' Die Mendäer, sagt der unbekannte

Verfasser des Büchleins von der Ökonomie," verwandten die

Gefälle von den Häfen und andere zur Verwaltung; die von

Länderelen und Häusern zogen sie nicht ein, sondern schrieben

diejenigen auf, welche sie halten; wenn sie aber Geld brauch-

ten, erhoben sie es von diesen Schuldnern, welche gewannen,

indem sie unterdessen das Geld zinslos benutzt hatten. Hier- 329

aus hat man eine Grund- und Häusersteuer erschllefsen wollen:

offenbar ist aber nur von öffentlichen Grundstücken die Rede,

w^elche der Staat verpachtete, sodafs er jedoch das Pachtgeld

ohne Zinsen stehen llefs, um nöthlgenfalls desto mehr zu haben

und zugleich den Pachtern gröfsere Vorlhelle zu verschaffen.

Übrigens geschah zu Athen die Verpachtung der Häuser

an Unternehmer (vuvhXy.^oi): der Name bezeichnet Wirthe

° G. Euhiilid. S. 1318, 20, Inwiefern auch von den Naukraren,

an deren Stelle die Demarchen getreten, Ähnliches behauptet werden

könne, davon s. Buch IV, 6.

* V. Einkomm. h. TSjuievv], tspa, olxlaq. Das mittlere Wort ist

dunkel. Sollte man etwa auch das aus Opfern gebildete Einkommen

verpachtet haben, und dieses durch ispa (sacra, Tempel oder Opfer)

angedeutet sein? Zum mindesten war so das Theater verpachtet, "wel-

ches gewissermafsen auch ein Ileiligthum ist.

* Beilage VII, §. 4. 10. und die Inschrift in meiner Abh. über die

Attische Urkunde vom Vermögen des Delischen Tempels a. a. O.

•^ Wie C. I. Gr. N. 103.

• IT, 2, 21. Schneid. Ausg.

I. 27
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(arTci^fxo'u%oi)y Indem sie nachher die Häuser Gastwlrthen gleich

im Einzelnen wieder vermietheten. " Ebendahin cleutet wohl

der sonderbare Ausdruck der Grammatiker,* dafs mit derselben

Benennung {yuvy^AY,oci) Leute bezeichnet würden, welche ge-

dungen seien für die Einziehung des MIethgeldes der Häuser

zu sorgen; es wurde ihnen nämlich als Unternehmern die

Aftervermlethung überlassen, wovon sie Ihren Gewinn zogen:

und insofern konnten sie als gedungene Diener des Elgen-

thümers angesehen werden. Dafs die Häuserpachter an den

Staat Prylanienwelse zahlten, nicht monatweise, ist bereits

bemerkt worden:" ob aber jede Prytanle, oder nur In einigen

Prytanien, wie die übrigen Gefällpächter, mag dahin gestellt

bleiben.

Alle diese Pachtungen wurden durch Versteigerung den

melstbletenden überlassen, und zu diesem Behufe die Pacht-

bedingungen vorher auf Stein geschrieben ausgestellt: später

konnte man die Namen der pachtenden zuschreiben, sodafs

die öffentlich bekannt gemachte Urkunde zugleich als Pacht-

vertrag galt, oder eine besondere Urkunde darüber aufsetzen.

Etliche Attische Pachturkunden sind ganz oder In Bruchstücken

auf uns gekommen; darunter beziehen sich zwei, welche am

besten erhalten sind, auf Länderelen von Gauen, eine auf

330 Elgenthum eines Stammes. In denselben werden aufser der

Zeit der Verpachtung vorzüglich die Bedingungen über die

Art der Benutzung, wenn der Zuschlag schon erfolgt ist die

Pachtsumme, ferner die Sicherstellung der Pachtsumme durch

Apotimema oder Bürgen, und die Fristen bestimmt. In wel-

chen letztere zu erlegen sei. So wird In der Urkunde von

Aexone'' der Monat Hekatombäon, der erste des Jahres, zur

Zahlung bestimmt; in der vom Piräeus' ist festgesetzt, die

" Vergl. oben Buch I, 24.

* Harpokr. Suid. Ammon. Lex Seg. S. 282. Lex. rhet. bei der

Engl. Ausgabe des Photios S. 673. u. a.

' I, 24.

•^ C. I. Gr. N. 9i.

* C. I. Gr. N. 103. Eine neue Abschrift derselben ist in der Eng-

lischen Übersetzung dieses Werkes S. 467 der zweiten Ausgabe vom
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H'älfte solle im Hekatombäon, die andere im Poseideon, dem

sechsten Monat, erlegt werden; in dem Bruchstück über die

von einem Stamme geschehene Verpachtung" ist die Erlegung

des Geldes auf drei Fristen, den Anfang des Jahres und den

siebenten und eilften Monat, Gamelion und Thargelion, zu

gleichen Theilen vorgeschrieben. In der ersten und zweiten

Urkunde wird bemerkt, wenn eine aufserordentliche Steuer

(sigipo^cc) von dem Grundstück oder seiner Schätzung (rliJiYjxu)

zu zahlen sei, habe diese der Eigenthümer zu tragen; und in

der ersten wird überdies festgestellt, wenn Feinde den Pach-

ter von dem Grundstücke entfernt hielten oder Schaden an-

richteten, solle dem Eigenthümer die Hälfte des Ertrages (statt

der Pachtsumme) zukommen. Auf dieselbe Art, wie andere

Grundstücke, wurden die Theater verpachtet, wovon eine

PIräelsche Inschrift* ein Zeugnifs ablegt. Nach dieser mufs

der Theaterpachter das Gebäude in baulichem Stande erhalten; 331

sein Einkommen ist natürlich das Eintrittsgeld. Das Pacht-

geld, welches das PIräelsche Theater abwarf, war in dem uns

überlieferten Falle 3300 Drachmen ; der Gau PIräeus als Eigen-

thümer erkennt den Pachtern, welche ihrer vier sind, und

dem Theläos, welcher gemacht, dafs es 300 Drachmen mehr als

zuvor abwarf, Zweigkränze zu. Eine Anführung verdienen

aufserdem zinsbare Gelder, welche zwar nicht der Staat, aber

Tempel und Gemeinen besafsen. So hatte, um nur einige

Beispiele anzuführen, der Delische Gott viel baares Geld an

Staaten und Wechsler oder andere Privatleute ausgeliehen;"

in Korkyra finden wir eine bedeutende Summe geweiht, um

Steine mitgelheilt; sie liefert verschiedene Lesarten, die zum Theil mit

den von uns in den Add. gegebenen übereinstimmen, jedoch für den

wesentlichen Inhalt nichts ändern.

" C. I. Gr. N. 104.

* C. I. Gr. N. 102. In der Minuskel der Inschrift ist hinter TL^M^

p statt PH zu lesen.

" Attische Urkunde über das Vermögen des Delischen Tempels,

in den Schriften der Akademie a. a. O. Beilagen VII, §. 8. VII. B.

XV, §. 8.

27*



420 Buch III, 2. 3.

aus den Zinsen dem Dionysos Spiele zu hallen," und der Del-

phische Tempel scheint nach Demosthenes gleichfalls Geld

verliehen zu haben. '^ Von zinsbaren Geldern der Gemeinen

glebt der Gau Plotheia ein Beispiel."

3. Die Bergwerke {fjlruXXa) des Attischen Staates

sind thells einheimische, theils auswärtige. Die erstem sind

332 die Silbergruben von Laurion,'' aus welchen Athen's Seemacht

von Themlstokles zuerst zu einer bedeutenden Höhe erhoben

wurde, sodafs ihnen der Staat vorzüglich viel verdankt. Sie

erstreckten sich von Küste zu Küste in einem Strich von

anderthalb deutschen Meilen, von Anaphlystos bis Thorikos

;

ihr Betrieb hatte früh angefangen, scheint zu Themlstokles'

Zelten sehr ergiebig gewesen zu sein, wurde aber schon im

Zeitalter des Sokrates und Xenophon minder einträglich, und

hatte in Strabo's Jahrhundert soweit aufgehört, dafs allein

noch der herausgeschaffte Berg und die Schlacken benutzt

wurden, ohne dafs welter gegraben wurde. Die Erze ent-

hielten Silber mit Blei, vielleicht auch Kupfer, und aufserdem

Zink, aber kein Gold, wenigstens nicht soviel, dafs die Alten

bei ihrem unvollkommenen Verfahren der Scheidung es mit

Vortheil hätten ausscheiden können; bei Thorikos brachen

unächte Smaragde; nicht minder schätzenswerth war der darin

vorkommende Zinnober und das Attische Sil, ein geachteter

Farbenstoff. Man baute sie mit Schächten, Stollen und durch

Abbauen ganzer Massen, sodafs allein Bergfesten (jxea-oy.^ivdig)

" C. I. Gr. N. 1845.

* Demosth. g. Meid. S. 561. in der Geschichte der Alkmäoniden.

*Ex Aelcj)«!/ bezeichHet nämlich daselbst kaum etwas anderes als das

Delphische Heiligthum. Übrigens weifs Herodot V, 62 ff. nichts von

dieser Sache.

^ C. I. Gr. N. 82.

^ Von diesen habe ich in den Abhandlungen der Berlin. Akad. d.

Wiss, vom Jahr 1815 ausführlich gehandelt: dort stehen die Beweise

zu dem, was ich über die Laurischen Bergwerke hier auszugsweise

und mit Weglassung vieler Einzelheiten berührt habe. Auch Zusätze

zu jener Abhandlung scheinen hier nicht am Orte zu sein, und sind

daher fast ganz vermieden.
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stellen gelassen wurden; die Hüttenarbeit scheint im Ganzen

genommen dieselbe gewesen zu sein wie bei andern Berg-

werken des Alterthums. Elgenthümer der Bergwerke war

das Yolk oder der Staat: aber niemals betrieb er selber auf

seine Rechnung den Bergbau, noch überliefs er Bergwerke

wie andere Grundstücke in Zeitpacht," sondern alle waren an

Privatpersonen in Erbpacht gegeben, welche durch Erbschaft,

Verkauf,'^ kurz jede Art rechtlicher Übertragung auf einen

andern überging. Die Poleten besorgten den Verkauf der

Bergstücke, das heifst, des Rechtes zu bauen: für dieses wurde

ein für allemal ein Kaufpreis erlegt, aufser welchem der Inhaber

den vierundzwanzigsten Theil der Ausbeute als fortwährende

Abgabe zu bezahlen verpflichtet Ist. Die Kaufpreise wurden

unmittelbar an den Staat bezahlt: die Metallrente war ohne

Zweifel In Generalpacht gegeben. Der Betrag der Einkünfte,

welche beide abwarfen, aufser welchen aber der Staat noch

vom Markte und den öffentlichen Gebäuden Vortheil zog,

mufste sehr verschieden sein, je nachdem mehr oder weniger 333

Bergstücke In einem Jahre vererbpachtet, und reichere oder

ärmere Erze gefunden wurden, oder der Bergbau fleifsiger

oder nachläfsiger betrieben ward: in Sokrates' Zeit brachten

sie weniger ein als früher; als Themistokles den Athenern den

Vorschlag that, die Bergwerksgelder zum Schiffbau anzuwen-

den, statt dafs sie vorher an das Volk vertheilt wurden, scheint

das jährliche Staatseinkommen aus den Bergwerken zwischen

dreifsig und vierzig Talenten betragen zu haben: wiewohl

die Nachrichten darüber äufserst ungenau und unbestimmt

lauten. Zum Besitz der Gruben waren nur Bürger und Iso-

telen berechtigt; die Zahl der Inhaber war offenbar beträchtlich

" In der Abb. über die Lauiischen Bergwerke S. 27 (des beson-

deren Abdruckes) Z. 22 ist bemerkt, dafs die Römer eine Zeitlang

anders verfuhren : sie gaben nämlich die Bergwerke, ehe sie der Staat

selbst betrieb, in Zeitpacht; ist dort „Erbpacht" gedruckt, so

weiset schon der Zusammenhang nach, dafs „Zeitpacht" zu schrei-

ben sei.

* S. hierüber besonders die Urkunden C. I. Gr. N. 162. l63.

I
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und sie werden als eine besondere Klasse der Erwerbenden

angesehen wie die Ackerbauer; thells besafsen sie viele Stücke,

theils nur einzelne; auch finden sich mehre zusammen als In-

haber einer Grube. Der gewöhnliche Kaufpreis war ein Talent

oder etwas darüber; alte verlassene Gruben, die wieder neu

betrieben werden sollten, sind dagegen sehr wohlfeil verkauft

worden: in einem überlieferten Beispiele betrug dei* Kaufpreis

einer solchen wahrscheinlich etwa 150 Drachmen." Die Hand-

arbeit geschah durch Sklaven, entweder eigene oder gemlethete,

deren eine grofse Menge in den Bergwerken beschäftigt war;

hierdurch wurde der Bergbau minder kostspielig, aber die

Kunst in ihrer Ausbildung gehemmt. Die Sicherheit des Be-

sitzes war durch scharfe Gesetze wohl gegründet; die Rechte

des Staates wurden strenge wahrgenommen. Athen hatte ein

Berggesetz (jxs-aXXmog vcixog) und ein bestimmtes Verfahren

bei Rechtshändeln in Bergsachen (ßly.cci iJLsraXXty,cci)j welche zu

gröfserer Begünstigung der Bergbauer in den Demosthenischen

Zeiten zu den monatlichen gehörten. Auch waren die Berg-

werke frei von aufserordentlichen Steuern, und verpflichteten

nicht zu Liturgien, noch gingen sie beim Umtausch des Ver-

mögens über; nicht, weil dadurch der Bergbau hätte befördert

werden sollen, sondern weil sie als Elgenthum des Staates

angesehen wurden, welches gegen eine bestimmte Abgabe

genutzt werde, wie die Zölle von den Generalpachtern, und

nur freies Elgenthum, nicht zinsbarer Besitz zu Liturgien

und aufserordentlichen Steuern verpflichtet. Wie es mit den

334 Steinbrüchen sich verhielt, in welchen schöne Marmorar-

ten* brachen, und welche die Alten '^ ebenfalls zu den Berg-

werken zählen, habe ich nirgends gefunden.

Dafs Athen sich die Bergwerke aller unterworfenen Bundes-

genossen angemafst habe, können wir nach der ganzen Art seines

Verfahrens nicht annehmen: diese blieben in der Regel Elgenthum

" C. I. Gr. N. 162, 18 mit der Anm.
* Caryophilus de marmoribus S. 4 ff,

' Z. B. Strabo IX, S. 399. PoUux VII, 100.
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derer, welchen sie vor fler Athenischen Oberherrschaft gehört

hatten. Aber die Bergwerke In Thrake scheinen unmittelbar

von Athen abgehangen zu haben, und wurden wahrscheinlich

auf dieselbe Welse wie die Athenischen benutzt, wiewohl es

an bestimmten Nachrichten fehlt. Die Thrakischen Goldberg-

werke hatten mit den Thasischen zuerst die Phönlker betrie-

ben, dann die Parischen Thasler. Die Goldbergwerke von

Skapte Hyle auf dem festen Lande trugen dem Staate von

Thasos jährlich achtzig Talente ein, weniger die Thasischen,

jedoch soviel, dafs die Thasler bei völliger Steuerfreiheit der

Grundstücke aus den Bergwerken der Insel und des festen

Landes, mit EInrechnung der Zölle aus den Emporlen und

vielleicht der Pachtgelder aus Länderelen In Thrake 200 bis

300 Talente jährliches Einkommen hatten." Als die Athener

sich in Thrake festgesetzt hatten, gerlelhen sie mit den Tha-

slern in Streit über die Bergwerke und Emporlen des festen

Landes, welche sie verlangten: KImon nahm ihnen In einem

Seetreffen 33 Schiffe, belagerte und eroberte Im dritten Jahre

(Olymp. 79, 1) die Stadt, und erwarb seinem Vaterlande die

Küste mit den Goldgruben.* So hatten sie nicht allein Skapte

Hyle, sondern auch andere Städte, welche den Thaslern am

festen Lande gehört und wofür diese auch bei Xerxes' Zuge

die Verpflegungskosten getragen hatten:" hierzu gehört Stryme, 335

ein Thasischer Handelsplatz,'' um welchen sich später, als die

Athenische Macht in jenen Gegenden gebrochen war, Thasos

mit Maronela stritt;' dann ohne Zweifel Galepsos und ösyme,

Pflanzstädte der Thasler;^ desgleichen Dalos, ebenfalls ein

Thasischer Ort, zwischen Neapolis und dem Nestos, woselbst

" So ist Herodot VI, 46 zu fassen.

* Plutarch Kimon l4. Thuk. I, 100. 101. Diodor XI, 70. Vergl.

Beilage XX die allgemeinen Bemerkungen Abschn. V.

' Herodot VII, 118.

'' Herodot VII, 108. Suid. in STpujuvi.

* Brief des Philippos in der angeblich Demosthenischen Rede.

f Thuk. IV, 107. Vergl. über Galepsos Beilage XX. im Verzeich-

nifs der Städte.
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die Athener in derselben Zeit, in welche der Anfang des

Kampfes gegen Thasos fällt (Olymp. 78, 2),° mit den Edonern

sehr unglücklich um die Goldbergwerke kriegten.* Krenides

hingegen scheinen die Thasier in frühern Zeiten nicht besessen

zu haben, wiewohl sie in der 105. Olympiade es besetzten.

Sehr wahrscheinlich nun zogen die Athener, wie vorher Tha-

sos, die Einkünfte aller dieser Orte und der Goldbergwerke:

letztere mochten zum Thell Athenern in Erbpacht gegeben,

thells die alten Besitzer darin gelassen sein. Wüfsten wir

soviele Namen Thraklscher Bergwerksinhaber als Laurischer

auf uns gekommen sind, so würden wir hierüber bestimmter

urthellen können: allein nur von Thukydides ist bekannt, dafs

er Goldgruben in Thrake besafs.'^ Aber auch von diesem bleibt

zweifelhaft, wie er dazu gekommen sei. Lagen sie zu Skapte

Hyle, wo Thukydides wenigstens einige Zeit in der Verban-

nung lebte, schrieb und nach einer der Überlieferungen starb,''

nachdem die Athener es schon verloren hatten, so können sie

nicht aus der Erbschaft der Thrakischen Königstochter Hege-

336 sipyle herrühren," von welcher Thukydides abstammte: denn

Skapte Hyle war nicht Thrakisch, sondern Thasisch: eher

konnten sie von Athen erworben sein, nachdem Kimon, Thu-

kydides' naher Verwandter, das Land erobert hatte: aber am

wahrscheinlichsten ist, dafs Thukydides mit einer Hellenischen

oder hellenisirten Epikleros von Skapte Hyle sie angeheirathet

hatte.^

" Krüger hist. philol. Studien S. l44 ff.

* Herodot IX, 75. Vergl. Thuk. I, 100. IV, 102. Diodor XI, 70.

XII, 68. Pausan. I, 29,^.
' Thuk. IV, 105.

'^ Phitarch Kimon 4. und in dem Buche de exilio, Marcellinus

Leben des Thuk. S. 724. 729- in d. Leipz. Ausg. des Thuk. v. J. 1804.

Vergl. Röscher Thuk. S. 100.

' Dies meinen Plutarch und Marcellin S. 722. bei welchen sich je-

doch, da diese Schrift ein Gemische von Nachrichten ist, auch die ^ndere

Meinung findet. Hegesipyle war die Gemahlin des Miltiades des jungem.

•^ Marcellin. S. 723. 'H^ayero ^k ywuixa dito SxaTTTyjc uXy]^ r^g

0pfxy|5 nkov<rlav cr^o^pa xai iiexciXku x6XT*]|i6V*)v Iv r^ 0p?xy|.
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4. Die Zölle wurden thells vom Emporium tlieils von

den Märkten (ktv zixtto^Iov neu ayo^cig) erhoben: mit jenem

Worte werden die Orte des zur See geführten Grofshandels

bezeichnet, und was daselbst erhoben wird, sind Einfuhr- und

Ausfuhrzölle, nebst dem, was etwa für das Liegen fremder

Schiffe im Hafen bezahlt wird; der Markt dagegen wird vom

Landmanne und von den Kleinhändlern (^ayo^caci, y^ciTTY^Xot) be-

sorgt, und die Einkünfte davon sind die Abgaben vom Ver-

kauften, welches Im Lande verbraucht wird, und was für das

Verkaufsrecht auf dem Markte erlegt werden mufs.'* Letzteres

wurde wohl allein von Fremden bezahlt, und die Bürger konn-

ten ohne Abgaben dafür handeln: auch hatten Einzelne eine

Befreiung von den Zöllen, vermuthllch jedoch allein für ihren

Verbrauch: und nur wenige können sie gehabt haben, indem

Demosthenes von der Abgabenfreiheit (uTiXsici) überhaupt aus-

sagt, sie entziehe den öffentlichen Einkünften nichts, da dieselbe

doch, an viele gegeben, die Zollpacht hätte herabdrücken müssen.*

Sonst unterlag alle Einfuhr und Ausfuhr dem niedrigen Zoll 337

von zwei vom Hundert oder dem Funfzigstel (TrsMrv^Äroo-ryf) : die

Grammatiker*" sagen ausdrücklich, dafs alle aus der Fremde in

dem PIräeus einkommenden Waaren diesem unterworfen sind:

von dem eingeführten Getreide, Farbematerial, verarbeiteten

Waaren, als wollenen Gewändern, Trinkgeräthen und andern

Gefäfsen, erhellt es aus Zeugnissen;'^ von ausgeführtem Horn-

" Von dem Unterschied der Kaufleute (ejUTropuv) und Kleinhändler

handelt Salmasius weitläuftig in dem Buche de usuris. Ich führe nur

eine Hauptstelle Plat. v. Staat II, S. 370. E. ff. an. Ob es wirklich

zweierlei Emporien gegeben habe, für Fremde und Einheimische (^evi-

y.ov und aatixav)^ wie Lex. Seg. S. 208 steht, ist mir unklar. Ebendas.

S. 255 in iTrijusXrjTai ist aus Harpokralion 'Attixoi; zu schreiben. 'JEjui-

TcopLov 'Attixoi/ kommt öfter im Demosthenes vor.

* Demosth. g. Lept. §. 21. Wolf. Ausg. Vergl. von der Zollfreiheit

auch Buch I^ 15,

" Etym. in nsvT/ixoa-ToXoyovfj.Bvov , Lex. Seg. S. 297. Lex. Seg.

S. 192, 30. Harpokralion, Pollux und Photios haben nichts Bedeuten-

des über den Funfzigstel.

-^ Beil. XVm. Rede g. Neära S. 1353, 23. Dem. g. Meid. S. 558, 16.
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Vieh, ja sogar solchem, welches zu einer Athenischen Theorie

gehörte, aus der Sandwicher Steinschrift:" und hätte nicht

von aller Ausfuhr der Funfzigstel erlegt werden müssen, wie

könnte Demosthenes sich auf die Bücher der Pentekostologen

berufen, um zu beweisen, dafs ein von Athen ausgelaufenes

Schiff nur für 5500 Drachmen Waare geladen hätte?* Waf-

fen, behauptet Ulpian,*" hätten zollfrei eingeführt werden dür-

fen; gewifs, wenn der Krieger sie als Rüstung trug, aber

schwerlich, wenn sie als verkäufliche Waare eingebracht wur-

den: Ulpian's Zeugnisse beweisen gewöhnlich nichts, weil sie

blofse Schlüsse aus mifsverstandenen Stellen seines Demosthe-

nes sind. Von der Einfuhr, und Ausfuhr zu Lande ist mir

aufser einer unten zu berührenden Stelle nichts vorgekommen;

und sie konnte nur gering sein, da Hellas und namentlich

Attika die meiste Verbindung und den stärksten Verkehr zur

See hatte. Von eingehenden Waaren wurde das Gefall beim

Ausladen entrichtet;'' von ausgehenden also vermuthlich beim

338 Einladen, und zwar an die sogenannten Pentekostologen,'

nicht in Natur, sondern in Geld, wie die Sandwicher Stein-

schrift und der Umstand beweisen, dafs der Waarenwerth in

den Zollbüchern verzeichnet war. Da der Getreidezoll (t^su-

TYiXOTTYt Tov (TiTO'j) , wclcher sich blofs auf Einfuhr bezieht,

wenigstens bisweilen einzeln verpachtet war,-^ so mufs der

Funfzigstel manchmal nach den allgemeinsten Unterschieden

der Waaren an mehre Generalpachter vereinzelt verkauft wor-

den sein. Wieviel der Staat jährlich aus dem Funfzigstel

einnahm, ist schwierig zu bestimmen. Betrug die Einfuhr des

Getreides jährlich etwa eine Million Medimnen, wie oben

" Beilage VII, §. 5.

* Demosth. g. Phorm. S. 909.

<• Zu Demosth. g. Meid. a. a. O.

«^ Demosth. Paragr. g. Lakrit. S. 9^2, 25 f. Plaut. Trinumm. IV, 4, 15.

wo jedoch auch Römische Sitte gemeint sein kann.

' Aufser andern schon in anderer Hinsicht angeführten Stellen

vergl. über diese Athen. II, S. 49. C.

•^ Rede g. Neär. a. a. O.
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angenommen worden, und reclinet man den Medimnos im

Durchschnitt zu drei Drachmen, Aviewohl nicht bekannt ist,

nach welchen Grunds'ätzen die Schätzung geschah: so erhielt

der Pachter des Getreidezolles jährlich zehn Talente, wovon

ein Theil fiir seine Mühe, die Erhebungskosten und den Ge-

winn abgezogen werden mufs. Von den übrigen Dingen

läfst sich wenig sagen. Die einzige Stelle über den Betrag

des Funfzigstels findet sich bei Andokides von den Mysterien,"

läfst aber soviel Zweifel in der Erklärung zu, dafs wir ge- 339

nöthigt sind, ihn selbst sprechen zu lassen. „Dieser Agyrrhios

hier," so lauten seine Worte, ,,der vortrefflich gebildete Mann,

war das dritte Jahr vor dieser Zeit der Hauptpachter des

Funfzigstels, und hatte ihn für dreifsig Talente gekauft. An-

theil hatten daran mit ihm alle diese, welche um ihn herum

sich versammelten unter der weifsen Pappel: ihr wisset, wel-

cher Art die Leute sind: die mir defshalb dort sich versammelt

* S. 65 ff. Die Stelle hat Reiske grofsentheils richtig verbessert,

und neuerlich Bekker. Vergl. Valck. Diatr. Eiirip. S. 293 und in

Sluiters Lect. Andoc. S. 158 f. Statt Argyrios mufs offenbar Agyrrhios

gesetzt werden; ap-xwv stq ist in ap;^wi/y]C zu verwandeln, dann j^et-

sa-^ov 5' auTw zu schreiben und >.eux/]v. Tono; ist als Glossem aus-

zutilgen, und Qvq zu lesen, hernach aus Handschriften oXiyov statt

okiyov. Die Worte w; TtoXkov a^iov sind Erklärung zu oXov^ und ich

halte sie für Glossem. Statt j/i/wuat scheint die Lesart yvovTzq das

Richtige. Andere Verbesserungen übergehe ich, da sie schon anerkannt

sind. 'App(^wi/v]? ist aus dieser Stelle in die Grammatiker übergegangen.

Etym. und Lex. Seg. S. 202. ap;)^wi/y^g, o ap^wv wf^? ourti/osoui/, näm-

lich Ttpayuarog, zum Beispiel TeXoug. Hesych. *Ap^wi/v]?* o itpoy]yovfxsvog

epyoXdßwv, wie richtig verbessert worden ist. Hierher gehört auch der

'nBVTrixoa-rap-)(og (wie ein Freund verbessert hat statt nsvrrixdvrap^^og) Lex.

Seg. S. 297. ap;(^wv t^5 TrevT/jxocrTy]? tou tsXovg xa.1 tZv WEVTyjxocrTwi/

(schreibe TrsvTvjxocrTwi'wi^). Kürzer, aber in der Sache dieselbe, ist die

Erklärung des Photios, wo ebenfalls falsch nevTrixovrap-x^oi; steht. Was
die in der folgenden Behandlung der Stelle vorgeschlagene Verbesse-

rung e§ statt ^vo betrifft, welche Reiske zuerst angegeben, so ist die-

selbe um so weniger kühn, da die Handschriften auch rpia, haben; die

Ziffern 6, 3, 2 konnten nach beiderlei Schreibart, der mit F, P und B,

und der mit PI, ||| und II, leicht verwechselt werden.
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zu haben scheinen, damit ihnen beides zu Thell werde, Geld

zu empfangen, wenn sie nicht überbieten, und wird der Fünf-

zigste! wohlfeil verkauft, Theil daran zu haben. Da sie aber

zwei (nach anderer Lesart drei) Talente gewonnen hatten,

erkannten sie, was für eine Sache es sei, und machten sich

alle zusammen, und indem sie den andern Anthell gaben,

kauften sie denselben wiederum für dreifsig Talente. Da nun

niemand ein Gegengebot that, trat ich im Rathe auf, überbot,

bis ich für 36 Talente ihn erhielt. Nachdem ich aber diese

beseitigt und euch Bürgen gestellt hatte, liefs Ich die Gelder

einnehmen, und erlegte sie dem Staate, und ich selbst hatte

keinen Schaden, sondern wir Theilnehmer gewannen auch

noch ein weniges, ich machte aber, dafs diese von dem Eurlgen

nicht sechs Talente Silbers unter sich thellen konnten." Hier-

nach wurde die Pacht von Gesellschaften übernommen ; eine

solche hatte Agyrrhios, und nachher Andokides: an der Spitze

340 derselben stand ein Hauptpachter {ä^^/ßw^g) , welcher den

Namen dazu hergab. Sie wurde durch die Poleten unter

Vorbehalt der Genehmigung des Rathes bei der weifsen Pappel

an den melstbietenden versteigert; aber hier ist von keinem

einzelnen Thelle, sondern vom Funfzigstel überhaupt die Rede,

welchen also jene Leute damals zusammen, nicht in einzelne

Thelle getrennt, gepachtet hatten. Agyrrhios hatte die Pacht

im dritten Jahre vor der Haltung der Rede; im folgenden

übernahm sie Andokides, Indem er sie dem Agyrrhios entzog,

und wurde dann im nächsten von dessen Anhang in den

Rechtshandel von den Mysterien verwickelt. Fälschlich dachte

man an eine dreijährige Pacht, welches der Ausdruck des

Schriftstellers nicht gestattet. *" Freilich sagt Andokides, wie

gewöhnlich gelesen wurde, Agyrrhios und seine Gesellschaft

hätten zwei (oder drei) Talente gewonnen; er selbst bietet

sechs Talente mehr als jene, konnte aber, wenn er nicht

" Für dreijährige Pachtsumme nahm es de Pauw Rech, philos,

Bd. I, S. 356. für einjährige Manso Sparta Bd. II, S. 304. Tpirov Itoq

heilst nach häufigem Sprachgebrauch das dritte Jahr vorher.



Buch III, 4. 429

offenbaren Schaden haben wollte, nicht mehr bieten als höch-

stens was Agyrrhios' Gesellschaft bei der vorigen Pachtung

gegeben und gewonnen hatte: daher man denn glauben könnte,

jene zwei Talente seien jähriger Gewinn, sodafs Agyrrhios'

Gesellschaft in drei Jahren sechs Talente gewonnen hätte bei

einem Pachtgelde von drelfsig, welches dann dreijähriges Pacht-

geld sein müfste, indem Andokides den dreijährigen Vorthell

zu diesem Pachtgelde zuschlagend bis auf 36 Talente ginge.

Aber der gewöhnliche Sprachgebrauch erlaubt, eine für das

dritte Jahr vor der Rede übernommene Pachtung hier zu finden,

nicht eine dreijährige, und kein Redner konnte so sprechen,

dafs er das Pachtgeld dreijährig, den Gewinn der Pachter aber

nur für ein Jahr angab, ohne den Unterschied zu bezeichnen.

Man verbessere vielmehr die ohnehin unsichere Zahl, und

schreibe für den Gewinn der Pachtgesellschaft des Agyrrhios

sechs Talente. Wäre nun dieser Gewinn und das Pachtgeld 341

dreijährig gewesen, so würde der Funfzigstel aufserordentllch

gering sein, zumal Im Verhältnlfs der Getreideeinfuhr, welche

doch nicht den gröfsten Theil des Ganzen ausmacht; die

übrige Einfuhr und die Ausfuhr an Vieh und andern Lebens-

mitteln, gesalzenen Fischen und Fleisch, Öl, Wein, Honig,

Häuten, Lederwerk, Holz, Metallen und andern Mineralien,

Gefäfsen, Salben, Tauwerk und aller Art zu verarbeitender

Stoffe und verarbeiteter \Vaaren mufsten den Betrag des Ge-

treidezolles bei weitem übersteigen, auch die Sklaven nicht

wenig einbringen, auf welche, wie bei den Römischen Zöllen,

die Abgabe gleichfalls erhoben wurde." Und betrug der

Funfzigstel, die Erhebungskosten mit eingerechnet, nur etwa

fünfzehn bis sechzehn Talente jährlich, so wären nicht mehr

Waaren aus- und eingeführt worden, als für 750 bis 800 Ta-

lente, welches offenbar zu wenig ist. Hierzu kommt, dafs

dasjenige Gefall, von welchem wir allein sicher wissen, auf

wieviele Zeit die Gefällpacht übernommen wurde, nämlich die

Hurensteuer, nur jährlich verpachtet wird: wir müssen also

" Lex. Seg. S. 29\

I
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von der Generalpacht der übrigen Gefalle dasselbe voraus-

setzen und nach den Worten des Andokides selbst annehmen,

der Funfzigstel habe dem Staate jährlich 30 bis 36 Talente

abgeworfen: sodafs die Einfuhr und Ausfuhr, wenn der Gewinn

der Pachtung und die Erhebungskosten mit in Anschlag ge-

bracht werden, etwa 2000 Talente (drei Millionen Thaler)

betrug." Indessen war dieses in einer Zeit, da Athen nicht

blühte, nämlich in den ersten Jahren nach der Anarchie: und

in guter Zeit mochte der Zoll viel einträglicher sein. Ander-

wärts waren die Zölle nicht weniger ergiebig, ja an einigen

Orten viel einträglicher. In Makedonien wurde der Hafenzoll

gewöhnlich für zwanzig Talente verpachtet: Kallistratos brachte

342 das Pachtgeld auf vierzig Talente, indem er das Stellen der

Bürgschaft erleichterte; denn da vor ihm jeder wenigstens ein

Talent verbürgen mufste, was nur Reiche konnten, erlaubte

er, dafs nur für den dritten Theil Bürgschaft geleistet werde,

oder für welchen Theil auch immer Bürgschaft leistend, einer

den Machthaber überreden könnte ihm die Pachtung zu über-

lassen. * Hier ist offenbar von jährlicher Pacht die Rede.

Der Hafenzoll von Rhodos betrug vor Olymp. 153, 4 jährlich

eine Million Drachmen (über 166 Talente); als er gesunken

war, noch immer 150,000 Drachmen (25 Talente).'' Kerso-

bleptes von Thrake hatte, w^enn der Handel nicht gestört war,

aus den Emporien 300 Talente jährlicher Einkünfte.'' Ob
übrigens Athen auch auswärts Emporialgefälle erhob, zum

Beispiel von den Thasischen Emporien, welche es sich an-

geeignet hatte, oder ob dieselben den zinsbaren oder kleruchi-

schen Staaten überlassen wurden, lasse ich hier dahin gestellt.

Dagegen mufsten nothwendig auch zu Lande Grenzzölle gegen

Megaris und Böotien eingerichtet sein, sowie in gewissen

" Barthelemy Anach. Bd. IV, S. 447 der Deutschen Übers, be-

rechnet die jährliche Ausfuhr und Einfuhr nicht sehr verschieden auf

zehn Millionen Liv.

* Aristot. Ökon. II, 2, 22.

' Polyb. XXXI, 7, 12.

«* Demosth. g. Aristokr. S. 657, 9.
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Zeiten gegen diese Länder eine völlige Sperre bestand: in-

dessen läfst sich nichts Bestimmtes nachweisen. Von Oropos

an der Grenze von Attika und Böotien wird erzählt," die

Einwohner seien alle Räuber und Zöllner, und pachteten den

Zoll auch von dem, was bei ihnen eingeführt werden sollte

(rs?Muoüri ya^ y.cci ra fXiXkovra Tr^og avTovg stguysrS-ca) , Men-

schen von der übermäfsigsten Habsucht. Dies kann man aller-

dings auf einen Grenzzoll beziehen, den bald die Böoter, bald

die Athener daselbst genommen hätten: aber da Oropos zu-

gleich an der See liegt, und namentlich die Euböische Einfuhr

nach Attika ehemals über Oropos ging, so bleibt auch jene

Deutung unsicher. Noch bleibt das Bedenken, wefshalb der

Verfasser gerade dies hervorhebt, die Oropier pachteten sogar

den Zoll von demjenigen, was bei ihnen eingeführt werden

sollte, als ob es etwas Ungewöhnliches und Übermäfsiges sei,

wenn ein Einfuhrzoll erhoben werden solle, da doch Einfuhr-

zölle mindestens ebenso gewöhnlich als Ausfuhrzölle waren.

Diese Schwierigkeit ist auf folgende W^eise zu heben. Nicht

das wird als etwas Besonderes angemerkt, dafs ein Eingangs-

zoll in Oropos bestand, sondern dafs Oropier selber die Er-

hebung eines Eingangszolles zu pachten pflegten, der von

einem oberherrlichen Staate ihnen zum Nachtheil auferlegt

war und die Verzehrenden bedrückte. Übrigens scheint es

aufser dem Funfzigstel wohl auch noch andere Eingangs- oder

Ausgangssteuern gegeben zu haben, wovon eine Spur in einer

Inschrift vorkommt.'^

5. Aufser dem auf Einfuhr und Ausfuhr gelegten Funf-

zigstel mag vermuthlich noch ein besonderer Hafenzoll

erhoben worden sein für den Gebrauch der grofse Kosten 343

" Dikäarch in der Beschreibung von Hellas, und bei ihm Xe-

non's Verse.

* C. I. Gr. N. 73. c. A. Bd. I, S. 89^, wo eine Erhebung von vier

Obolen vorkommt, wie es scheint beim Eingange von Chalkis nach

Hestiaea; und etwas Ähnliches scheint im Yorhergehenden gesagt ge-

wesen zu sein vom Eingange aus Oropos nach Hestiaea, und vom
Eingange nach Oropos. Ein Näheres läfst sich nicht mehr erkennen.
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verursachenden Hafen, es mochte nun ausgeladen werden oder

nicht: sowie wir wissen, dafs von den Niederlagen und Kauf-

häusern eine Abgabe erlegt wurde für die Erlaubnifs die

TV^aaren daselbst aufzubehalten." Hafenzoll (lyj.ijxiviov) und

Hafenzöllner (IaXiixzuittui) werden öfter genannt. Letztere

scheinen jedoch von Pollux* für einerlei mit den Pentekosto-

logen gehalten zu werden; wie die Pentekostologen in Athen,

so untersuchen die Hafenzöllner im Bosporos und anderwärts,

desgleichen die Römischen portItores die Waaren, und schätzen

und verzeichnen sie in ihren Büchern i*^ unläugbar ist endlich

Hafenzoll ein allgemeiner Ausdruck, der auch Einfuhr- und

Ausfuhrzölle begreift, wie beim Hafenzoll der Rhodier. Hier-

aus folgt jedoch keinesweges, dafs nicht besonderer Zoll für

die Benutzung des Hafens erlegt wurde. Zwei Spuren führen

mich dahin, einen solchen anzunehmen. Eupolis'' spricht in

einem abgerissenen Bruchstück von einem Hafenzoll, welchen

man erlegen müsse, ehe man einsteige, mag dieser nun für

die Person oder für die Sachen, welche der Person gehörten,

erlegt worden sein. In der Schrift vom Athenischen Staate'

" Aus Xenophon's Vorschlägen (v. Einkomm. 3) wird man berech-

tigt, dieses als herkömmlich anzunehmen.

* 111, 132. Andere Stellen der Grammatiker, zum Beispiel Lex.

Seg. S. 251 sagen nichts Bestimmtes über die Ellimenisten aus.

'• Demosth. g. Phorm. S. 917, 10. Vergl. Jul. Afric. Cest. S. 30i
'^ Im Autolykos bei Pollux IX, 30. 'EXXtjuswioi/ ^owai Tcpiv e^sßjjvat

(TZ ^iX. Etsß^vai kann offenbar nur vom Einsteigen ins Schiff genommen

werden, wie schon Kühn bemerkt.

* 1, 17. Schneider (Opusc. Xenoph. S. 9^) hält diesen Hundertstel

für einen Zoll, an dessen Stelle nachher der Zwanzigstel getreten sei.

Dieses sowohl als Manso's Darstellimg (Sparta Bd. II, S, 4^6) kann

ich nicht billigen. Was den Zwanzigstel betrifft, von welchem ich

das Wahre gleich unten (Cap. 6) gelehrt habe, so hielt denselben auch

Manso S. 502 für einen erhöhten Piräeischen Waarenzoll, aber seine

Zusammenstellungen sind ungegründet. Unter anderm nimmt er an,

die Athener hätten den Bundesgenossen nur die von Alkibiades ge-

machte Erhöhung der Tribute, welche fälschlich auf 300 Talente an-

gegeben wird, erlassen, und statt dessen von ihnen Zoll im Piräeus
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wird bemerkt, die Nothwendigkeit, dafs die Bundesgenossen in 344

Athen ihr Recht suchen müfsten, vermehre die Einträglichkeit

erhoben. Allein der Piräeische Zoll wird ja nicht allein von Bundesge-

nossen, sondern von allen Handeltreibenden, auch Athenern und Nicht-

bundesgenossen erhoben, und wer nöthigte denn die Bundesgenossen

mit ihren Waaren nach dem Pircäeus zu kommen? Offenbar würde

Athen durch den höhern Zoll im Piräeus der eigenen Zufuhr und der

Wohlfeilheit geschadet haben: was man gewifs nicht wollen konnte.

Der Zwanzigstel wurde gar nicht im Piräeus erhoben, sondern in den

Ländern der Verbündeten. Manso berechnet ferner vom Betrage des

Funfzigstels ausgehend den erhöhten Zoll auf neunzig Talente: wie

konnten aber die Athener einen neunzig Talente abwerfenden Zoll,

der obendrein zum Theil schon vorher gegeben wurde, statt der grofse

Einkünfte gewährenden Tribute einführen, um ihr Einkommen zu ver-

mehren, welches dadurch gerade vermindert wurde? Doch genug von

diesem Mifsverständnifs. Hiermit fällt übrigens ein Hauptgrund unseres

Schneider, dafs die Schrift vom Staate der Athener nicht Xenophontisch

sondern älter sei. Ich habe mich aber dennoch seit langer Zeit über-

zeugt, dafs diese Schrift nicht von Xenophon, ebensowenig aber spätem

Ursprungs sei, sondern vielmehr älter als Xenophon und aus den Zei-

ten des Peloponnesischen Krieges, und ich bin in dieser Ansicht vor-

züglich durch die trefflichen Bemerkungen von Röscher Thuk. S. 248

und besonders S. 526 ff. bestärkt worden. Habe ich es ehemals für

möglich gehalten, dafs die in der Schrift vorkommenden Yerhältnisse,

namentlich die Gerichtsunterlhänigkeit derBundesgenossen und derName

<j)opoi (2, 1 und 3, 5. statt des späteren o-wra^ng) auch in die Xeno-

phontische Zeit pafsten, so lege ich auf diese ohnehin nicht wahr-

scheinliche Möglichkeit noch weniger Gewicht als früher, obwohl nicht

zu läugnen ist, dafs spätere und nicht genaue Schriftsteller den allge-

meinen Namen <j)o'pot auch auf die spätem Beiträge (cruvTageij) anwen-

den konnten. Die in der Schrift dargelegten Zustände entsprechen

vollkommen der Zeit des Peloponnesischen Krieges. Nach näherer

Untersuchung habe ich weder die Ansichten noch die Sprache und

den Stil Xenophontisch gefunden; die Schrift, eine der geistreichsten

aus dem Alterthum, wie Röscher mit Recht bemerkt, übersteigt den

politischen Horizont des Xenophon; sie ist das Werk eines Athenischen

Oligarchen von grofser Bildung, Thukydideischer Objectivität der po-

litischen Betrachtung, durchdringendem Verstand und feinem Humor,

aber ohne Gemüth, welches den meisten Oligarchen fehlt. Keinem

scheint sie mir angemessener zu sein als dem Kritias, dem Sohne

I. 28

ß

]S'
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345 des Hundertstels (snaTOTTYi) im PIr'aeus. Man ist nicht be-

rechtigt anzunehmen, dafs dieser Hundertstel ein Einfuhrzoll

des Kalläschros, dessen prosaische Politien ebenso nnzweifelhaft sind

als seine dichterischen. Indem ich nachsuchte, ob diese Vermuthun«»

sich etwa durch ein äufseres Zeugnifs unterstützen liefse, fiel mir auf,

was Polhix VIII, 25 von Kritias sagt: o ^' aCrog (s^yi) xal Sia^txa^siv

To ^i oXov Tou 6T0UC ^ixu^siv. In der Schrift vom Staate der Athener

bedeutet nun zwar ^la^ixa^eiv nicht an sich ^ixa^Biv ^l oXov tou sTOvg,

sondern es ist 3, 4 ff. theils in der gewöhnlichen Bedeutung der Dia-

dikasie, theils schlechtweg statt ^lxol^siv gebraucht, wie schon Platner

Att. Proz. und Klagen Thl. II, S. 18 bemerkt hat; aber es ist auch

gar nicht denkbar, dafs von irgend Einem ^la^ixai^siv in der Bedeutung

gebraucht sei „das ganze Jahr hindurch richten", und es konnte diese

Bedeutung nicht einmal vorhanden zu sein scheinen, wenn nicht in

einer Stelle dem Worte ^la^ixd^siv der Zusatz ^i oXou tou 6tou5 oder

ein ähnlicher beigefügt war: denn es war zwar möglich sich vorzu-

stellen ^la^ixcL^sLv heifse „durch eine ganze gewisse Zeit hindurch

richten"; aber dafs diese Zeit gerade ein Jahr sei, liefs sich ohne einen

näheren Zusatz nicht annehmen. Eine Stelle der Art ist nun 3, 6;

ich setze sie hierher, ohne mich auf die unwesentlichen Bedenklich-

keiten über die Lesart einzulassen: 4>eps S'yj tolwv, tuvtu ovx olso-^s

vpi^vat ^ la^ixa^siv aitavra; ei-naTu) yctp tig, ors ov XP^^ auTo'St SmS't-

xd^eo-^cLi.' 61 ^' cLv ofJLoXoysTv ^£t öTravra
^.f^^''^'- ^i-ccl ixä^eiv , dvdyxf\

^i IviauTOu. wc; ou^s vvv ^i IviauTou ^ixa^ovttq ina.pxovo'iv. Frei-

lich heifst hier ^ta^ixa^eiv nicht an sich ^C oXov tcu stou; ^ixu^sii;,

sondern ^la^ixu^eiv ist hier statt ^ixd^siv gesetzt, und da zu dvdyxri ^l

IvmuTou aus dem Vorhergehenden ^La^ixa^eiv wieder zuzudenken ist, so

ist dies ^i eviuvtov ^la^ixa^eiv soviel als §i' eviavrov ^ixdl^siv: was auch

daraus klar ist, dafs der Verfasser gleich hernach in gleicher Beziehung

sagt ^t' IvtauTou ^ixd^ovreQ. Es kann aber, wie gesagt, ^la^ixd^uv für

sich allein nimmermehr irgendwo statt ^i oXov tou hovq ^ixd^siv ge-

sagt gewesen sein, sondern es mufs hier ein Mifsverständnifs obwalten,

welches gerade aus dieser Stelle der Schrift vom Staate der Athener

erklärlich scheint. Aus ihr konnte ein älterer Grammatiker die Be-

merkung gebildet haben, dem Kritias bedeute ^la^ixd^eiv ^i hiavrov

soviel als ^t oXov tou stou; ^ixu^biv; diesen altern benutzend mag

PoUux diese Erklärung, was ihm leicht zuzutrauen ist, auf das nackte

^la^ud^eiv übertragen haben: denn es scheint mir nicht zu bezweifeln,

dafs er die Stelle des Kritias nicht vor sich hatte, sondern seine Be-

merkung sich auf einen altern Grammatiker stützt. Es ist daher
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sei, welcher in gewisser Zeit statt des Funfzigstels erhoben 346

worden, da wir sowohl aus der frühern Zeit des Andokides,

gleichgültig, ob zur Zeit des Pollux die Schrift unter den Xenophon-

tischen stand; unter diesen fand sie allerdings Diogenes Laertius (II, 57),

wenn er als Xenophontisch nennt ^Ky-qa-ikdov ts xai 'AS-vjvatwv y.ai ha-

x£^aifJLOVLxv noXiTsiav, r\v (|)y]crii/ oux üvai ^zvo^wToq o Mayyyj? AvjuvjTptog.

Geht die letztere Bemerkung blofs auf den Staat der Lakedämoner,

wie man gewöhnlich und wohl mit Recht annimmt, so ist daraus nicht

zu schliefsen, dafs Demetrios die Schrift vom Staate der Athener für

Xenophontisch gehallen habe, sondern eher dafs sie zu der Zeit des

Demetrios noch nicht unter den Xenophontischen stand und daher ein

Zweifel an ihr«m Xenophontischen Ursprung gar nicht von ihm ge-

äufsert werden konnte. Bruchstücke aus einer prosaischen Politie

der Athener von Kritias werden übrigens sonst nirgends angeführt;

was Bach und C. Müller dahin gezogen haben, kann aus andern Schrif-

ten des Kritias entlehnt sein. In Rücksicht des Dialektes ist es be-

merkenswerth, dafs in der Schrift durchgängig crui;, nicht |ui/, und tt

statt des altern ercr gefunden wird, gerade umgekehrt als bei Thuky-

dides; in einem wohl erhaltenen Bruchstücke des Kritias aus dem Staate

der Lakedämoner bei Athen. XI, S. 463. F steht aber ebenso GexTaXt-

xo'c. Die geschichtliche oder vielmehr politische Darstelluugsweise des

Kritias kennen wir nicht so, dafs sie hier in Betracht gezogen werden

könnte: im Staate der Lakedämoner scheint er freilich den Bruchstücken

nach in Rücksicht des Stoffes seine Aufmerksamkeit auf andere Din^e

gerichtet zu haben als worauf der Verfasser der vorliegenden Schrift

über den Staat der Athener sein Augenmerk hat; aber natürlich mufsten

einem Athener, wenn er über Athen schrieb, sich ganz andere Ge-

sichtspunkte darbieten als für eine Schrift über Sparta. Wenn man
die Schrift für Xenophontisch hielt, so befremdete, was der Verfasser

von den Angriffen der Komödie sagt (2, 18): Kuif/w^eiv S"' au xai xcfxwf

Xkytiv rov fikv S^^juoi/ oux scSo-ti/, iva fxv] avroi a.xov(i}a-i xaxw?' i^ia. Ss xs-

XsvovcnVy £t ri; zivct ßouXETctt, eu etS'oTs? oxi ov^i tou ^^'pou laTiv ouS'k

Tou 7r>.y]^ou5 o xwfxw^oujusvog w? i-ni to ttoT-u, äXh! yj Ttkovaio^ i^ yzvvaXoi;

r[ ^vvdfxzvog' okiyoi §6 xivtq twv TrsvyiTwi' xat tuv S'vjjuotixws/ xwpwS'ouyTai,

xai ou^' ovTOiy iav juv] ^la itoXvTtpayjxoa-vvriv xal ^ta to ^yjrstv

rcXsov TL sx^^" '^°^ ^i^pou. Denn das letztere schien nach des

Aristophanes Angriff gegen Sokrates in den Wolken (Olymp. 89, 1)

in Xenophon's Munde auffallend. Da nun Kritias ebenfalls zu den

Genossen und Freunden oder Schülern des Sokrates gehörte, so könnte

man diese Stelle auch gegen ihn als muthmafslichen Verfasser der

28*
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dessen und des Agyrrhios Zollpacht gleich In die ersten Jahre

nach der Anarchie fällt, als aus der Demosthenischen den

Schrift gellend machen. Indessen zweifle ich, dafs die Verspottung

des Sokrates einen Mann wie Kritias, dem grofse Pietät schwerlich

eigen war, von einer objectiv wahren Behauptung abhalten konnte.

Wäre die Schrift noch älter als Olymp. 89, 1. so üele dies Bedenken

von selbst weg; und Schneider und Röscher behaupten wirklich, sie

sei nicht jünger als Olymp. 88, 4. vorzüglich weil der Verfasser sagt,

die Athener litten nicht, dafs in der Komödie der Demos verspottet

werde, und weil Aristophanes in den Rittern (Olymp. 89, 1) gerade

den Demos als Person spottweise auf die Bühne gebracht habe. Um-
gekehrt schliefst Th. Bergk (in Schmidt's Zeitschrift f, Gesch.' Wiss.

Bd. II, S. 210) aus denselben Grundlagen, das W^erkchen sei jünger

als die Ritter des Aristophanes; denn ein ausdrückliches Verbot gegen

Verspottung des Demos sei nicht wahrscheinlich, und es müsse sich

also jene Angabe in der Schrift auf einen einzelnen Fall beziehen, in

welchem die Verspottung des Demos Gelegenheit gegeben habe zu

einer Anklage oder Beschwerde, wie sie Kleon gegen Aristophanes

wegen der Ritter erhoben habe. Meines Erachtens läfst sich aus der

in Rede stehenden Stelle der Schrift in Vergleich mit Aristophanes'

Rittern eine Zeitbestimmung der Schrift nicht ableiten, sondern sie

kann vor oder nach den Rittern verfafst sein. Schon in den Babylo-

niern (Olymp. 88, 2) hatte Aristophanes übel vom Staate gesprochen

(Acharn. 502 und Schol.) und war schon damals von Kleon defshalb

angegriffen worden (Aiistoph. ebendas. und Vs. 377 ff.): daher ver-

wahrt er sich in den Acharnern (Olymp. 88, 3) so stark, er greife

nicht den Staat an, sondern Einzelne (Vs. 51 4. 515): schon jener An-

griff auf die Freiheit der Komödie durch den Volksfreund Kleon und

seine Partei konnte zu dem Urtheile der Schrift, man liefse den Demos

nicht angreifen, berechtigen: denn Staat und Demos ist in der Demo-

kratie einerlei, und jene Verwahrung des Aristophanes selbst zeigt,

dafs die von Röscher gesetzte Unterscheidung beider nicht dürfte ge-

macht worden sein, wie auch Schol. Acharn. 377 in dieser Sache dieser

Unterscheidung entgegen ist. Dafs erst in den Rittern der Demos
als Person auf die Bühne gebracht und verspottet wurde, scheint

mir keinen wesentlichen Unterschied gegen die Verspottung des Staates

in den Babyloniern zu begründen; denn eine poetische Personitication

konnte doch nicht als ein vorzüglich belastender Grund angesehen

werden. Was der Verfasser der Schrift vom Staate der Athener über

die Freiheit der Angriffe der Komödie auf Einzelne sagt, ist als ein
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Funfzlgstel angeführt finden, und eine Veränderung ohne

Beweis nicht vorausgesetzt werden kann. Warum sollte nicht

ein Hafenzoll erhohen worden sein, welcher ein Hunderlsiel

von der Ladung und also auch von dem, was einer als EpI-

bate ein- oder ausführte, gewesen wäre? Je mehr Fremde

nach Athen kommen, desto lebhafter wird der Verkehr; es

kommen mehr Schiffe an, auch ohne Einfuhr zu bringen: so

wird der Hafenzoll durch die Fremden vermehrt. Indessen

allgemeines Urtheil richtig, wenn auch bereits vorübergehende Beschrän-

kungen stattgefunden hatten; es gilt auch hier, dafs die Ausnahmen die

Hegel bestätigen. Schon unter dem Archon Morychides Olymp. 85, 1

wurde ein Volksbeschlufs nzpl tou ju»| xwfxw^elv gefafst, derselbe aber

Olymp. 85, A unter Euthymenes wieder aufgehoben (Schob Acharn. 67);

diesen halte ich für denselben, welchen nach den Schoben zum Ari-

stophanes Antimachos gegeben hatte, p») S'stw xwutjj^eti/ l§ ovofxaTo^ (Schol.

Acharn. 11^9. vergl. Diogenian VIII, 71. Suidas u. a,), sodafs die Be-

hauptung in einem andern Sätzchen des Schol. er sei Chorege gewesen

als er jenen Beschlufs durchgesetzt, als irrig beseitigt würde, da des

Antimachos Choregie, von welcher dort gesprochen wird, freilich viel

später fallen mufs. Olymp. 91, -|- wurde von neuem ein ähnlicher Be-

schlufs des Syrakosios auf Betrieb des Alkibiades durchgesetzt (Schol.

Aristoph, Vögel 1297. vergl. Meineke Hist. crit. comm. Gr. Bd. 1, S. AO f.),

der aber gewifs nicht lange gültig war: und überhaupt wurden solche

Gesetze gewifs nicht strenge gehandhabt. Nach dem Schol. Aristoph.

Wolken 31 soll es früher verboten gewesen sein den Archon zu ver-

spotten, nnd dies wird so angeführt, als ob es zur Zeit der Aufführung

der Wolken gegolten habe. Diese Nachricht erinnert uns daran, dafs

die Beschwerde des Kleon über die Babylonier des Aristophanes sich

namentlich auch auf die Verspottung der dp-^wv xXr^pwTwv xal ^siporo-

vvjTwi/ bezogen zu haben scheint (Schol. Acharn. 377). Dafs ein be-

sonderes Gesetz den obersten Archon gegen die Verspottung in der

Komödie sicherte, möchte ich weder behaupten noch verneinen; einen

gewissen Schutz hatte jeder bekränzte Archon schon durch ein allge-

meines Gesetz (Demoslh. g. Meid. S. 524), und dies liefs sich allerdings

auch auf das xaxw? dneiv in der Komödie anwenden. Ijbrigens sah

ich später, dafs Wachsmuth (Hellen. Alterthumsk. aus d. Gesichtsp. d.

Staates, 2. Ausg. Bd. I, S. 798) die Frage aufwirft, ob Krilias der Ver-

fasser der beiden Politien unter Xenophon's Namen sei: diese Aus-

dehnung auf die Lakonische Politie ist unrichtig.
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gebe ich diese Ansicht nur als Vermuthung: wir wissen vom

Hundertstel wenig Gewisses; Aristophanes redet von vielen

Hundertsteln, die Athen erhoben habe," welche nach dem

Schollasten die Staaten für die Gefälle (tsAvj) bezahlen, eine

Erklärung, welche dunkler ist als das Erklärte. Glaublich ist

347 aber, dafs diese geringe Abgabe in Attika bei manchen Dingen

stattfand, und wir werden sogleich darauf zurückkommen.

Einkünfte vom Markte werden sowohl in Attika als in

andern Hellenischen Ländern genannt,*^ und als etwas Bedeu-

tendes angesehen, sodafs sie nicht etwa blofs von einem Stand-

gelde herkommen konnten. Vielmehr waren sie eine Accise

von dem, was auf den Märkten verkauft wurde r*^ ein eigenes

agoranomisches Gesetz hatte die Gefälle für die Gegenstände

bestimmt, und zwar sehr Ins Einzelne, zum Beispiel verschie-

den für Fische, verschieden für Aale.'' Ob diese Abgabe an

den Thoren oder auf dem Markte erhoben wurde, finde ich

nicht geradehin ausgesprochen; Zöllner waren aber dafür

34S aufgestellt. Dahin leitet die Erzählung bei Zenobios und

andern Sprichwörlersammlern' von einem angeblichen Bauern

Leukon. Dieser that nämlich, wie behauptet wird, Honig-

schläuche In Tragkörbe, worauf oben Gerste lag, und brachte

sie nach Athen, wo er alles für Gerste ausgab: der Esel

.fiel, die Zöllner fanden. Indem sie hülfreiche Hand leisten

Avollten, den Honig, und nahmen denselben weg. Diese

Geschichte Ist zwar vermuthlich ersonnen, und sie begegnete

Iselnem Leukon: Leukon war ein Athenischer Komiker, viel-

" Wesp. 656.

* Xenoph. v. Einkomm. 4, 49. Aristoph. Acham. 896. Demosth.

Olynth. I, S. 15, 20.

<^ Schol. Aristoph. a. a. O. erklärt dyopa(; r&koi; durch raXo? uTrip

wv l7rw>.y]o-ac, nachdem er vorausgeschickt hat: e^oc riv to naXaioVy wf

xal iLtfeYpt Tou vvv, TovQ ev r^ äyopa itinpaa-xovrui; riXog StSofat xolg \o-

yio-Tai?, d. h. den Agoranomen nach dem Schol. zu Vs. 720.

'' Schol. B zu Iliad. (j), 203: xal su tw dyopavofxixia ^h vojuu *AS7]-

Vttt'wv StscTa'X.Tai ^^S-uwi^ xat sy^eXxjuiv tsXvj.

' Zenob. I, 74. Mich. Apost. II, 68. Vergl. Diogenian und Suid.

Bd. I, S. 98. Küst.
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leicht Agnon's Sohn," des Eupolls, Anstophanes und Phere-

krates Zeitgenosse, und hatte des Bauern Mifsgeschick In einem

Stücke, der schlauchtragende Esel genannt, auf die Bühne ge-

bracht: doch thut dieses Ihrer Beweiskraft keinen Eintrag,

indem sie, wenn auch auf keine vorgekommene Thatsache

gegründet, wenigstens nach den bestehenden Verhältnissen

in Athen mufste vorkommen können, um Gegenstand eines

Schauspiels zu werden. Die Erzählung führt zugleich auf

Erhebung des Zolles an den Thoren ; und in der That wird

ein Thorzoll (Sia7rv?uoi>)^ zu Athen erwähnt, der doch schwer-

lich von der Person erhoben worden sein kann. Indessen Ist

nicht In Abrede zu stellen, dafs auch auf dem Markte selbst

eine Steuer erhoben wurde, wohin schon die Erwähnung eines

agoranomischen Gesetzes führt und die Angabe eines Scho-

liasten, dafs die Agoranomen, die er Logisten nennt, auch in

späteren Zeiten diese Steuer erhoben ; was jedoch in Athen

gewifs nicht von diesen unmittelbar, sondern durch Unter-

bediente geschah. Auch Gemeinen aufser dem Staate erhoben

auf den Märkten, welche mit ihren Festen verbunden waren,

eine Marktsteuer (ayo^cccrrifiov)-/ hier kann man an eine andere

Erhebung als auf dem Markte selbst gar nicht denken. Verschie-

den von der Marktsteuer ist die Kaufsteuer Qttüüuiou^ inwuia).

" Suid. in Asuxwv und besonders Toup Emend. in Suid. Th. II,

S. 252 Leipz. Ausg. gegen die Ausleger. Von seinem Zeitalter vergl.

unter anderen Athen, VIII, S. 343. C. Seine ^pdropeg führen Athenäos,

Hesychios und Suidas, letzterer noch den *Ovof dcrxo^dpog an, wofür

man sonst zwei Stücke ^Ovoc und *Ao-xo(j)opoc annahm. Seine ^pdropsQ

kommen auch in der Didaskalie zum Aristophanischen Frieden vor,

mit dem und den Schmeichlern des Eupolis sie zugleich aufgeführt

wurden.

* Hesych. AiaitvXiov (wie nach richtiger Verbesserung geschrieben

wird): x'&Xog ti Trap' ^A&Tqvaioiq ovtoik; Ixalsiro. in einer andern Be-

deutung kommt ^lanvXLov vor als Durchgangszoll für eine Leiche,

welchen ein Unterstatthalter des Mausolos für gestorbene Soldaten

erhob, Aristot. Ökon. II, 2, l4.

' Beschlufs der Mesogeier Ephem. archäol. 369. Curtius Inscr.

Att. N. 1.
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welche die Grammatiker" namentlich aus Is'äos erwähnen,

ohne darüber genau Bescheid zu wissen. Ilarpokratlon ver-

niuthet, es sei der Fünftel (^ Trs/^iTrrv; ) , von welchem als

einer Abgabe er anderwärts her Kunde gehabt zu haben scheint,

und andere schreiben es Ihm nach. Eine so hohe Steuer

beim Kaufe Irgend welcher Gegenstände ist unglaublich;

die Byzantler legten selbst als Mafsregel der Noth nur eine

Kaufsteuer von einem Zehntel auf.* Richtig dagegen Ist die

Angabe eines anderen Grammatikers,'^ dafs unter der Kauf-

steuer gewisse Hundertstel begriffen sind, gleich der Römi-

schen centesima rerum venalium oder auctionum: urkundlich''

\ wissen wir, dafs beim Verkauf von Grundstücken der Hundert-

stel erlegt wurde, ohne Zweifel in allen Fällen, nicht blofs bei

Versteigerungen.

6. Aufser diesen regelmäfsigen Gefällen erhob Athen von

Olymp. 91, 4 ab anstatt der von den Bundesgenossen bisher

bezahlten Tribute den Zwanzigstel (siy,0TTY,) von der Aus-

fuhr und Einfuhr zur See In den Staaten der unterwürfigen

Verbündeten, indem sie dadurch mehr aufzubringen hofften,

als durch die unmittelbare Besteuerung der Staaten.' Natür-

349 lieh waren auch diese Zölle verpachtet: die Einnehmer heifsen

" Harpokr. Etym. M. Suid. Phavorin. Lex. Seg. S. 255. Pollux

VIT, 15. Nicht hierher gehörig ist die Bedeutung, welche Phrynichos

S. 40, 7 der Lex. Seg. angiebt.

* Aristot. Ökon. 11, 2, 3.

* Lex. Seg. S. 255. *E7rwi'ta xcu xy]puxeia: enwvia fiev ra. sitl rj] wv^

ifpoqKUTaßalXofxsva, lüQitep üxoc-tai Tiveg ' x>]pux£ia ^h tcl tw xyjpuxi ^i^o~

jusva vnsp rov xvjpuTTeiv tu tsKy] TriTTpacrxopEva. Die xrjpuxsta fänden

hiernach beim Verkauf der Gefälle statt; sie sind aber ohne Zweifel

bei allen Versteigerungen gegeben worden. Mir scheint rsXy] sei aus-

zustreichen; dagegen kann man es hinter Trpo^xaTaßaXXojueva einfügen.

'' Beilage XVIL
' Thuk. VII, 28. Das Nähere s. in den allgemeinen Bemerkungen

über die Tributlisten Abschn. IIL Auf diesen Zwanzigstel und den

gleich hernach angeführten Byzantischen Sundzoll bezieht sich Lex.

Seg. S. 185, 21. AexttTK] xcd £ixo(rT>j: ol *A^vatQi Ix twi/ vrimwxwv rai^Ta

tkafJißavQv.
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Elkostologen (sly.oTToXoyot),^ "Wenn Aristophanes noch in den

Fröschen (Olymp. 93, 3) auf einen unseligen Eikostologen

loszieht, der W^aaren, welche auszuführen verboten war, aus

Aegina nach Epidauros schickte, so könnte man schliefsen, dafs

diese Einrichtung nicht wieder aufgehoben worden sei, son-

dern bis zum Ende des Peloponnesischen Krieges fortgedauert

habe; da sich indessen diese Ansicht nicht aufrechthalten

läfst, weil sich ein Beispiel dagegen findet, so halte ich dafür,*

der Zwanzigstel auf Aegina sei ein für Aegina selbst erhobe-

ner Zoll für Ausfuhr und Einfuhr, mag er nun schon vor

der Verwandelung der Tribute in den Zwanzigstel daselbst

bestanden haben und mit dieser Verwandelung nur an die

Athener abgetreten worden sein, sodafs er nach Wiederher-

stellung der Tribute an Aegina zurückfiel, oder mag der von

den Athenern statt des Tributs erhobene Zoll nachher in

Aegina als Steuer an den Staat beibehalten worden sein. Ein

Zwanzigstel als Abgabe an den Staat von Aegina kann auch

nicht befremden, da ein solcher selbst in einem Attischen

Gau vorzukommen scheint." Eine blofse Erpressung war der

Athenische Zehntel (Bshcctyi) bei Byzanz. Seine erste Ein-

richtung fällt in Olymp. 92, 2. als Alkibiades, Thrasyllos und

die übrigen Attischen Feldherren, welche von Kyzikos kamen,

Chrysopolls im Gebiete von Chalkedon befestigen llefsen

;

daselbst wurde ein Zehnthaus (^sttursvTYioiop) erbaut, und

dreifsig Schiffe unter zwei Feldherren aufgestellt, um die

Schiffe zu zehnten, welche aus dem Pontos kamen, wie Xeno-

phon erzählt.'' Polyblos spricht von den nach dem schwarzen

Meere fahrenden Schiffen: ohne Zweifel haben beide Recht,

indem von beiden Ladungen, sowohl der in den Pontos, als

der aus dem Pontos geführten, der Zehntel erlegt wurde.

" Pollux IX, 30. Aristoph. Frösche 366.

* S. die allgemeinen Bemerkungen zu den Tributlisten a. a. O.

^ C. I. Gr. N. 89.

•^ Hellen. Gesch. I, 1, l4. womit Diodor XII, 64 übereinstimmt.

In der Zeitbestimmung folge ich der Rechnung bei Sievers Comm. bist,

de Xenoph. Hell. S. 104.
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Dafs er grofse Einkünfte gewährte, Ist leicht zu erachten:

theils war der Ansatz hoch, thells die Seestrafse sehr befahren.

Byzanz, sagt Polyblos," hatte am Meere die gelegensten Orte

inne; gegen dessen Willen konnte man weder in den Pontes

noch heraus fahren wegen der besondern Strömungen In der

Meerenge; defshalb Ist es weit glücklicher angelegt als Chal-

kedon, die Stadt der Blinden, welche für den ersten Anschein

gleich vortheilhaft gelegen scheint: viele Häute, die meisten

und besten Sklaven kamen aus dem Pontos, dann Honig,

Wachs, Gesalzenes; Ol und jegliche Gattung W^elns werden

aus Hellas nach dem schwarzen Meere geführt; Getreide läfst

es bald ab, bald wird es dahin eingeführt. Die gute Fahrt

350 aber, bemerkt derselbe Geschichtschreiber, war einzig bei Bus

und Chrysopolis; defshalb hatten die Athener auf Alklbiades'

Rath dort die Zollstätte gewählt. Durch die Niederlage bei

Aegospotamoi wurde auch dieser Zoll Ihnen entzogen; um
die 97. Olympiade stellte Ihn Thrasybul wieder her, und ver-

pachtete ihn.* Damals gab er den Athenern grofse Hülfsmittel

zur Kriegführung; der Friede des Antaikidas (Olymp. 98, 2)

bewirkte wahrscheinlich wieder die Aufhebung: und lange

hernach erst (Olymp. 139) führten die Byzantier selbst aus

Geldverlegenheit jenen Durchfahrtzoll (^BiccyMytou, ircc^cty^yiov)

ein, welcher den Krieg der Rhodler gegen sie veranlafste.'

" Polyb. IV, 38. und nachher 43. 44.

* Xenoph. Hellen. Gesch. IV, 8, 27. 31. Demosth. g. Lept. §. 48.

und daselbst Ulpian und die Anmerkungen von Wolf.

' Polyb. im Folgenden, vergl, Heyne de Byzant. S. 15ff. Die

Benennung Staywyiov kommt bei Polyb. IV, 52, 5. die andere wapa-

yiayiov bei demselben IV, 47, 3 vor. Auch in der Stelle des Komikers

Philippides in der SwEXTrXsoucra bei PoUux IX, 30 wird xapaywyiov

ein solcher Zoll sein, obgleich die Worte na^aywyiov, civ Ix^spy)?, cij-

wpagojutai auf Ausfuhrzoll führen könnten: aber man kann nicht wissen,

ob nicht ex-f)epy]C in dem dortigen Zusammenhange eine ganz andere

Bedeutung hatte. Ausführen ist eigentlich l^aysif, nicht Ixcjjspsii/.

Einen nöthigen an die Zollstätte zu fahren heifst «apaywytct^eii', Polyb.

IV, 44. 46. III, 2.
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Wo von Zehntstätlen oder Zehnthäusern (Bsycc7£VTY,^tccy

Bsy.ccTYi}xyia) die Re<le ist," sind immer Seezölle zu verstehen, zu

deren Behuf diese eigenen Anlagen erforderlich waren; daher

deren Errichtung Pollux nur als etwas bisweilen geschehenes

erwähnt. Werden aber Zehntpachter und Zehnteinnehmer

(SsyaTüüvccit SsHctTY,Xoyot , Ssy.ursvTui) genannt,* so kann dabei

an verschiedene Zehnten gedacht werden. Erstlich hatte man
Zehnten von den Früchten der Ländereien. Wie diese Abgabe

in der satrapischen Verwaltung als ein besonderer Theil der

Einkünfte aufgeführt wird, wie sie im tyrannisch beherrschten

Asien allgemein verbreitet war, wahrscheinlich sogar die 351

älteste Steuer an die Könige, wie Rom von unterworfenen

Ländern Zehnten erhob; so war in Hellas derselbe sehr häufig,

aber nur als Abgabe von einem nicht freien Besitz, indem

man für die Nutzung den Zehnten erlegt. Dem gemäfs for-

dert der Tyrann den Zehnten von seinen Unterthanen, weil

er Herr des gesammten Landes ist, welches er sich unter-

worfen hat. Von dieser Art sind die Sicilischen Zehnten,

welche vor der Römischen Herrschaft schon den Königen er-

legt wurden, von dieser viele im eigentlichen Hellas, wie der

Getreidezehnten von Kranon in Thessalien. " So machte

Pisistratos als angemafster Eigenthümer des Landes oder Ty-

rann alle Attischen Grundstücke der Bürger zehntpflichtig,

und sich dadurch als Despoten verhafst; obgleich er, wie ihm

ein Sophist in einem erdichteten Briefe unterlegt, die Ausrede

nehmen konnte, nicht für ihn den Tyrannen, sondern zur

« Pollux VIII, 132.

' Zehnipachter sind ^sxaTwmi, Einnehmer ^EKaTyjXoyoi: beide

waren oft eins: ^exareuTai scheint beide bezeichnen zu können. Vergl.

Harpokr. in ^exaTsuras und ^sxaryjXoj/o;, Demosth. g. Aristokr. S. 679, 26.

Pollux IX, 28. Hesychios in ^ExarvjXoyot, Etym. in ^exareuTyjpio»/ , wo
jedoch alles durch einander geworfen wird. Den Zehnten erheben

ist ^sxanvsiv. Aristophanes bei Pollux IX, 31. IXXipvi^stf ^ ^Exa-

reusif : daher Hesych. ^exareuatv, TeXwvsiv, um andere Grammatiker zu

übergehen.

' Polyän II, 34.
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Bestreitung der Opfer, der übrigen Verwaltung und der Krie-

geskosten werde der Zehnten bezahlt. " Die PIsistratIden

ermäfsigten die Steuer auf den Zwanzigstel/ Wie nun aber

im Verhältnlfs zum Tyrannen alle Grundstücke zehntpfllchtig

sind, so sind in dem Freistaate manche dieser Abgabe unter-

worfen, weil sie kein freies Eigenthum des Besitzers, sondern

ihm nur zur Nutzung überlassen sind. So hatte der Atheni-

sche Staat Zehnten von Domänen;" so besonders die Tempel,

wovon viele Beispiele vorhanden sind, wie der Delische Gott

viele Zehnten aus den Kykladen zog,'' wie in Ithaka Artemis

352 von einem Grundstücke den Zehnten erhielt, dessen Besitzer

ihren Tempel in baulichem Stande zu erhalten verpflichtet

war,' und Xenophon in Skillus einst ebendieselbe Einrichtung

getroffen hatte. Solche Verpflichtungen entstanden gröfsten-

theils durch die Frömmigkeit Einzelner, welche der Gottheit

Güter helligten, also zum Eigenthum gaben, jedoch die Be-

nutzung selbst behielten gegen eine Abgabe: auch konnten

die Götter durch Eroberung in das Zehntrecht kommen. So

versprachen die Hellenen nach glücklicher Beendigung des

Persischen Krieges alle Staaten, welche dem Feinde Beistand

geleistet hatten, dem Delphischen Gotte zu zehnten,^ das ist,

ihre Grundstücke zehntpflichtig zu machen. In Athen erhielt

ferner die Schutzgöttin den Zehnten von der Beute und den

" Von diesem Zehnten s. Meursius Pisistrat. 6. 7. 9. Den erson-

nenen Brief liefert Diog. L. in Solon's Leben.

* EixocTTv] Twi' yi-yvofxsvwvj Thuk. VI, 54. In der freien Verfassung

Athens findet sich nichts dergleichen. Dafs die Römischen Zehnten

den Attischen nachgebildet seien, ist eine wunderliche Ansicht von

Burmann de vect. P. R. IL und V.

^ S. oben Buch III, 2.

'' Spanheim z. Kallim. Hymn. auf Delos 278. Corsini Not. Gr.

Diss. VI, S. CXVL
* C. I. Gr. N. 1926. Dieselbe Inschrift setzte Xenophon in Skillus

(Feldz. d. Kyr. V, 3, 3) ; die von Ithaka ist davon eine ziemlich späte

Nachahmung, aber erdichtet ist sie nicht.

/ HerodotVII, 132. DiodorXI, 3. Polyb. IX, 33. Von Theben.

Vergl, Xenoph. Hellen. Gesch. VI, 3, 9.
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Kaperprisen, " desgleichen von gewissen Geldstrafen/ während

andere ganz den Tempeln zufielen, endlich von manchen oder

allen eingezogenen Gütern." Die Zehnten der Göttin wer-

den mit den Funfzigsteln anderer Götter und der Stamm-

heroen {Itvmv'jjjloi) zusammen erwähnt;"' letztere mögen ähnliche

Abzüge gewesen sein, und sind mit dem Zolle des Funfzigstels

nicht zu verwechseln.

7. Unter den unmittelbaren und persönlichen Steuern 353

ist das Schutzgeld der ansässigen Fremden (jxstoihiov) die be-

kannteste; etwas dem Athenischen Staate kelnesweges eigen-

thümllches, sondern an vielen Orten,' vermuthllch überall

eingeführtes, wo überhaupt Schutzverwandte geduldet wurden,

was in Sparta entweder gar nicht oder mit sehr grofser Be-

schränkung^ der Fall war. Eine bestimmte Anzahl von Tagen

konnte ein Fremder {^zvog) in Athen unbesteuert leben (als

Trci^sTTiSYiixog) ; überschreitet er diese Zelt, so wird er als Schutz-

verwandter oder ansässiger Fremder {jxLroiHog oder ^Lvog fxiroiy.og)

betrachtet und dem Schutzgeld unterworfen.^ In Athen zahlte

" Demosth. g. Timokr. S. 74 1, 3. Diodor XI, 62. Lysias g. Po-

lystrat. S. 686. Harpokr. in ^exarsusn/. Vergl. Paciaudi Mon. Pelop.

Bd. I, S. 172 ff. Lakemacher Ant. Gr. sacr. S. 409. Was Ulpian zu

Demosth. Mid. über Zehnten der Göttin sagt, die Aristophon als ^o-

poXoyog an sich behalten, ist auf jeden Fall verwirrtes Gerede; s. davon

meine Abhandlung über zwei Attische Rechnungsurkunden in den

Schriften der Akademie vom J. 1846, S. 25 des bes. Abdruckes.

* Vergl. zum Beispiel Demosth. g. Makart. S. 1074, 24.

" ürtheilspruch im Leben der zehn Redner S. 226. Andokid. v. d.

Myst. S. 48. Xenoph. Hellen. Gesch. I, 7, 10. Vergl. unten Buch III, l4.

Einen Zehnten der Götter erwähnt Phot. in a^sxaTsuxou?: aber welchen?
'' Demosth. g. Timokr. S. 738, 5. nebst Ulpian.

" Lysias g. Philon S. 873. 880 (von Oropos, welches damals nicht

Attisch war), Lykurg g. Leokr. S. 152. 238 (von Megara), C. I. Gr.

N. 1513 (von Tegea), N. 2360, 10 (von Keos), Demosth. g. Aristokr.

S. 691, 3 (von Aegina) und g. Aphob. »|/eu^ojix. S. 845, 19 (von Megara).

^ Wenn nämlich die e<j)ecmot G. I. Gr. N. 1511 hierher gehören

sollten.

^ Aristophanes v. Byz. bei Boissonade Herodian. Epimer. S. 287.
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jeder Schutzverwandte jährlich zwölf Drachmen nach Eubulos'

und Isäos' Zeugnifs:* die Frauen erlegten letzterem zufolge

sechs Drachmen, wenn nicht ein Sohn da war, welcher es

schon bezahlte; gab aber schon ein Sohn Schutzgeld, so zahlte

die Mutter nicht. Folglich zahlten blofs einzelne Weiber,

deren Familie keinen erwachsenen Mann enthielt; und wie

der Sohn die Mutter frei macht, so ohne Zweifel der Mann
seine Ehefrau. Denn dafs die Weiber der Schutzverwandten

noch besonders hätten bezahlen müssen, ist defshalb unwahr-

scheinlich, weil sonst eine Wittwe, auch wenn ihr Sohn

Schutzgeld erlegte, noch für sich hätte bezahlen müssen; es

wird aber ganz allgemein gesagt, wenn der Sohn zahlte, so

zahlte nicht die Mutter, folglich auch die Wittwe nicht. Das

Schutzgeld war ebenfalls verpachtet, indem Zollpachter (tsXm-

vai) dabei erwähnt werden, wie im Leben des Lykurg, der

einem Zollpachter mit dem Stocke verwies, dafs er den Xeno-

krates anhielt, weil er kein Schutzgeld erlegt hätte,* und bei

den Grammatikern. Einige behaupten, die Erlegung des Schutz-

354 geldes habe dem Patron (7tooTTarY,g) obgelegen,' welches mit

der Eigenschaft desselben, da er gleichsam der Bürge Aes

Schutzverwandten ist, wohl übereinstimmt, kelnesweges aber

mit den Zeugnissen der Alten. Denn man hielt sich an den

Körper des Schutzverwandten selbst, und wurde er bei den

Poleten überwiesen die Bezahlung nicht geleistet zu haben,

so wurde er verkauft.'' Übrigens beweiset Harpokration, dem

" Harpokr. in psToixioi/, vergl. Lex. Seg, S. 280, Hcsych. in fzer-

oixot, Phot. der den Harpokration ausschrieb, in juItoixoi und juetoikui»

>.eiToupymi, Pollux III, 55. ISikephor. z. Synes. de insomn. S. 402.

Die andere Angabe zehn Drachmen bei Hesych, in ^xzxolxiqv und Ammon.

in lO'OTeTv.v]? beruht blofs auf einem Schreibfehler,

* Leben der zehn Redner S. 253. Bd. VL der Tübing. Ausg. auch

Plutarch Flaminin 12. und Photios Biblioth. Cod. 268 im Lykurg. Vergl.

von Xenokrates auch Plutarch's Phokion 29. und St. Croix Abh. über die

Metöken in den Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVII, S. 184 f.

' Petit. II, 5, 1. auch Lex. Seg. S. 298.

'' Harpokr. aus der Rede g. Aristog. I, S. 787, 27. wo ein Beispiel

ist von einem Weibe, welches keinen Mann hat. Der Ort, wo dieses
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Photios abborgt, aus den Komikern noch besonders, dafs

auch die Freigelassenen dies Schutzgeld bezahlten; Menander

aber, fährt er fort, sage in zwei Schauspielen, ,,dafs aufser

den zwölf Drachmen diese noch drei Obolen erlegten, viel-

leicht dem Zollpachter." Nach dem Zusammenhange sind

diese nur die Freigelassenen, wie es Petitus richtig nahm;"

und wie so häufig geschieht, verallgemeinern die Bezahlung

des Triobolon Pollux und Hesychios, indem sie dasselbe auf

alle Schutzverwandte ausdehnen. Auch wissen sie gewifs,

dieser, dafs es dem Zollpachter bestimmt war, jener, dafs es

der Schreiber erhielt: Harpokration's Bescheidenheit beweis't,

dafs kein Grammatiker es gewifs wissen konnte; und wozu

soll ein Schreiber oder gar Zollpachter eigens bezahlt werden,

wenn die Abgabe verpachtet ist? Es mufs daher mit diesem

von Freigelassenen erlegten Triobolon eine andere Bewandt-

nifs haben, worauf ich sogleich kommen werde. Dagegen

hatten manche Schutzverwandte, wie schon des Xenokrates

Geschichte voraussetzt, Befreiung vom Schutzgeld («rsXf<«

jxsroty.lov) j auch ohne Isotelen zu sein, sowohl zu Athen als

anderwärts,* manche sogar von Zöllen'" und andern Leistungen, 355

wie unten erhellen wird: doch scheint diese selten gewesen

zu sein, da wenigstens nach Demosthenes'' von den gewöhn-

lichen Liturgien kaum fünf ausgenommen waren, und was

Diodor' von der Befreiung der Schutzverwandten und Hand-

geschah, ist das 7FooXv]T>]ptov tou fxtroixiov (vergl. hierüber zu der Rede

g. Aiistog. auch Suid. in *AprcrToj/stTwv). Die Poleten hatten den Ver-

kauf, Pollux VIII, 99. vergl. oben Buch II, 3. Ebendaselbst wurde

natüriicli das Schutzgeld selbst versteigert. Was dort TcuXrir-^piov tou

fXEToixiou heifst, wird jxeroiKiov genannt bei Plutarch. Flaminin 12. im

Leben der zehn Redner und bei Photios, wie man aus der Vergleichung

mit der Stelle in der Rede g. Aristog. schliefsen mufs. Dieser Aus-

druck beruht aber wohl auf Mifsverständnifs.

" Att. Ges. II, 6, 7.

* C. I. Gr. N. 87. Demosth. g. Aristokr. S. 6^1, 3.

' Buch I, 15.

«^ G. Lept. §. 16. 17.

' XI, 4i.
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werker durch Themistokles sagt, mufs ein Mlfsverständnifs

sein, welches vielleicht daraus entstand, dafs Themistokles

diesen Stand auf eine andere Weise begünstigt hatte. Darf

man also die Anzahl der Schutzverwandten unter dem Pha-

lerer Demelrios, welche zehntausend betrug, als einen Durch-

schnitt ihrer Menge ansehen, und etwa 1000 zahlende Weiber

rechnen, so hätte das Schutzgeld etwa 21 Talente betragen:

die Freigelassenen sind hierin schon einbegriffen, wenngleich

in der Schrift vom Staate der Athener" jene von den Schutz-

verwandten unterschieden werden.

Xenophon* sagt, dafs viele Sklaven zu halten möglich sei,

werde zugeben, wer sich noch erinnere, wieviel das Sklav en-

ge fäll vor dem Dekelischen Kriege eingetragen habe. In

dieser Zeit entflohen viele, Thukydides rechnet über zwanzig-

tausend: die Seekriege rafften eine Menge weg, und weil sie

aus Attika leicht entfliehen konnten, schränkten die Athener

sich wahrscheinlich ein, oder führten wohl gar Sklaven aus.

Genug, Attika hatte vor dem Dekelischen Kriege mehr Sklaven

als hernach, und dies brachte mehr ein. Wodurch aber?

Etwa blofs durch den Funfzigstel der Einfuhr oder vom Ver-

kauf und Kauf derselben? Dann würde der Ausdruck Skla-

ven gefäll schlecht gewählt sein. Vielmehr scheint eine

Besteuerung der Sklaven selbst stattgefunden zu haben.; und

356 diese wäre dann die einzige unmittelbare und regelmäfsige

Besteuerung von einem Theile des Vermögens der Bürger

aufser den Liturgien, die aber, inwiefern Sklaven nicht blofs

als Sachen, sondern auch als Gesinde betrachtet werden kön-

nen, als eine Gesindesteuer erscheinen kann. Dafs aber eine

solche Sklavensteuer eingeführt war, scheint eben durch das

von den Freigelassenen bezahlte Triobolon bestätigt zu werden.

Viel konnte für einen Sklaven freilich nicht gegeben werden,

wenn nicht das Vermögen derjenigen, welche eine bedeutende

" I, 10.

* V. Einkomm. 4. oa-ov to tkXog typicxs xlav ai/^paTrö^wv npo rlav
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Anzahl hielten, besonders der Bergbauer, zn stark besteuert

werden sollte: aber drei Obolen für den Kopf jährlich war

eine leicht zu ertragende Abgabe. Und diese scheint der

Herr für jeden erlegt zu haben: davon ist jenes Triobolon

vermuthllch die Folge, welches der Freigelassene aufser dem

Schutzgelde erlegte; er zahlt das letztere vermöge seines neuen

Standes, aber der Staat will dasjenige nicht verlieren, was er

vorher von demselben erhalten hatte. Ist diese Ansicht gegrün-

det, und rechnet man 365,000 Sklavenköpfe in Attika, so be-

trug die jährliche Abgabe an den Gefällpachter etwa 30 Talente.

An diesem Beispiele mag man erkennen, wie beschränkt

unsere Kunde selbst des Attischen Alterthums ist: man ver-

tilge die wenigen und unklaren Spuren dieser Sklavensteuer,

und nirgends giebt es davon eine Andeutung. Wieviele ähn-

liche Gefälle und Einkünfte mochte Athen haben, von welchen

wir nichts wissen! In Byzanz zahlten Wahrsager, welche,

wie Isokrates und Luclan zeigen, ein einträgliches Gewerbe

trieben, Quacksalber, Gaukler und dergleichen herumziehende

Wunderkünstler für die Gestattung des Hausirens den dritten

Thell ihres Gewinnes," und auch anderwärts im Alterthume

besteuerte man der Art Leute;* Athen llefs sich von denselben

vermuthllch ebenso eine Abgabe erlegen. So war der Klein-

handel auf dem Markte den Fremden, wozu auch die Schutz-

verwandten gehören, nach einem Solonischen von Aristophon 357

erneuerten Gesetze nicht gestattet; wenn aber Demosthenes

von einer Bandhändlerin sagt, wolle man beweisen, dafs sie

keine Bürgerin sondern eine Fremde sei, so müsse man die

Marktgefälle (rd tsXyi tu h -yj uyo^a) untersuchen und zeigen,

ob sie Fremd engeld zahlte (sl ^suind hsXsi) / so erhellt,

" Aristot. Ökon. ü, 2, 3.

* Casaub. z. Suet. Calig. 40.

' Demosth. g. Eubulid. S. 1308, 9. S. 1309, 5. Dafs das Schutzgeld

unter den ^sviKotg nicht verstanden werden könne, scheint mir klar; dieses

konnte umsoweniger unter den tsXscti toig sv rri ayopa begriffen sein,

wenn die Schutzverwandten als solche nicht die in Rede stehende Markt-

gerechtigkeit hatten.

I. 29
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dafs der Handel auf dem Markte gegen eine besondere Abgabe

allerdings gestattet war. Die schändlichste aller Gewerbe-

steuern ist die Huren Steuer (jto^viy.ov rb.og), welcbe auch

in Rom von Callgula eingeführt wurde, und nicht allein unter

den christlichen Kaisern fortdauerte," sondern zum Schimpf

der Menschheit auch jetzo noch in christlichen Staaten vor-

kommt: in Athen wurde sie vom Rathe, natürlich durch die

Poleten, jährlich verpachtet; die Pachter wufsten sehr genau

alle, welche dieses Gewerbe trieben, "^ sowohl Männer als

"Weiber, indem sogar jene, wie unter Callgula, besteuert

w^aren. Nach einer Stelle des Suidas und Zonaras*" bestimm-

ten die Agoranomen den Preis, welchen jede Hure nehmen

durfte: wenn dies auch unglaublich ist, so enthält es doch

wohl die Wahrheit, dafs die Agoranomen die Höhe ihrer

Steuer bestimmten,'' und dafs die Steuer nach ihrem verschie-

denen Gewinn oder ihrer Gattung verschieden war, wie in

der Anordnung des Callgula.^ Warfen sich Bürgerliche so

weit weg, welches jedoch die Gesetzgebung durch Ausschlle-

fsung derselben von Opfern und Amtern und durch andere

weise Einrichtungen zu verhindern suchte, so traf auch sie die

Besteuerung, ungeachtet die Bürger von ehrlichen Gevk^erben

35S nichts zahlten. Endlich hatte der Staat Einkünfte kleinerer Art,

welche von den Ausgaben zurückfielen, und obgleich sie. keine

Ähnlichkeit mit den andern hier aufgezählten haben, doch nir-

gends besser erwähnt werden können. Hierher gehört das

Hautgeld (Bs^uuTiy.ou) von grofsen Opfern und Speisungen.-^

" Burmann de vect. P. R. XIL Hegewisch über die Römischen

Finanzen S. 213. S. 308 ff,

* Aeschin. g. Timarch. S. 134. 135. Auch diese Pachter sind rzkSvai,

ot lx"X.£j/oucri To riXog. Auf sie bezieht sich vielleicht der Ausdruck

TTopi/oTsXwmt beim Komiker Philonides (Pollux VII, 202 und die Ausl.),

v^iewohl Pollux IX, 29 dieses Wort unter den Schimpfnamen für Zöll-

ner überhaupt anführt.

^ In S'iaj/pajUjua.

«^ So Meier im Att. Prozefs S. 91 f.

' Sueton Calig. 40. Ex capturis prostitutarum, quantum quaeque

uno concubitu mereret.

/ Beilage VUI und VIII, b, nebst den Anm. zu VIII.
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8. Man kann den regelmäfsigen Gefällen des Altisclien

Staates den Vorwurf nicht machen, dafs sie durch ihre Höhe

drückend waren: andere Staaten scheinen viel mehr erhoben

zu haben, wie Kersobleptes im Chersones den Zehnten der

"Waaren nahm," und Leukon König im Bosporos vom aus-

geführten Getreide den Drelfslgstel:* in Babylon unterlag alle

Einfuhr dem Zehnten, welches jedoch vor Alexander längst in

Vergessenheit gerathen war;'" die Lampsakener legten bei einer

Gelegenheit, als viele Trieren und also ein starker Verkauf

von Lebensmitteln erwartet wurden, eine Accise von der

Hälfte des gewöhnlichen Preises auf die VS'^aaren.'' Ob die

Erhebungsart durch Generalpachter, an welche die Gefälle

verkauft wurden,' den Vorlhell des Staates schmälerte, Ist

sehr zweifelhaft; aber diese Einrichtung Ist nicht dem Attischen

V^olke eigen, sondern in allen Hellenischen Ländern, auch in

den Makedonischen Reichen und im Römischen waren die

Gefälle verpachtet, und hat die Verpachtung ihre Nachthelle,

so hat die Erhebung durch Beamte ebenfalls Ihre schwache

Selten. Die Zollpachter bilden, wie AndokIdes lehrt, eine

Verschwörung gegen den Staat, finden diejenigen, welche sie

überbieten wollen, mit Bestechung oder Anthell an der Pach-

tung ab, oder verfolgen sogar die, welche Ihnen die Pacht

entreifsen, wie dem AndokIdes selbst geschah; aber die Con-

currenz wurde gerade in diesem Falle doch nicht aufgehoben.

Anders freilich in demjenigen, welchen Plutarch^ erzählt. Ein 359

Schutzverwandter, der nicht mehr als hundert Stater im Ver-

mögen hatte, verliebt sich In Alklblades und bringt demselben

seine ganze Baarschaft, um Ihn zur Gegenliebe zu bewegen.

Dem edlen Jüngling gefällt die Verliebtheit und Aufopferung

des Mannes; er bittet ihn zu Gaste und nachdem er ihm das

" Demosth. g. Aristokr. S. 679, 24.

* Demosth. g. Lept. §. 26.

' Aristot. Ökon. II, 2, 34.

'^ Ebendas. 2, 7.

* Man sagt xkXri Ix^t^omi, ninpaa-xsiv , dnoixic-^ow , Pollux IX, 34.

/ Alkib. 5.

29*
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Geld zurücl'gegeben, befiehlt er ihm den folgenden Tag die

Gefällpachter zu überbieten, welche er wegen eines besondeni

Grundes hafste. Da der arme Mann sich entschuldigt, weil

die Pachtung eine Sache vieler Talente sei, bedroht er ihn

mit Geifselung; er gehorcht also und bietet am folgenden

Tage beim Verkauf des Gefälles auf dem Marktplatze ein Ta-

lent mehr; Alklblades selbst leistet ihm zum Arger der Zöllner

Bürgschaft. Die Pachtgesellschaft, welche mit der Einnahme

der zweiten Pachtung Schulden von der ersten zu tilgen

pflegte, wird daher rathlos, und bietet dem Menschen Geld,

dafs er abstehe: Alklblades llefs ihn nicht weniger als ein

Talent nehmen.

Zur Verwaltung eines jeden Gefälles gehören dreierlei

Personen, die Pachtenden {rs7Mvcti, Troiufxsvoi oder 'xiucvijlsi'oi to

TSAog, selten imt^ovijlsvoi, aufser bei Pachtung von Grundstücken,

nicht Gefällen), die Bürgen (syyvoi, iyywi-ccl), und Einnehmer

(sHXoyslg)." Der letzte Ausdruck ist zweideutig; bald werden

damit öffentliche Beamte bezeichnet, welche im Namen des

Staates dessen Gehler einziehen, daher auch die den Tribut

erheben, der niemals verpachtet war, mit diesem Namen ge-

nannt werden/ bald bezieht er sich auf diejenigen, welche

im Namen der Generalpachter das Gefäll erheben: welche

von beiden Bedeutungen an jeder Stelle gemeint sei, ist die

360 Sache der Auslegung zu entscheiden. Die Bürgen müssen,

wie schon angeführte Beispiele beweisen, zugleich mit der

Annahme der Pacht gestellt werden: vermuthllch gehörten

sie häufig zu den Theilnehmern am Gewinn. Gröfsere Pach-

tungen übernahmen Gesellschaften, wie Andokides, Lykurg*"

und Plutarch zeigen: an ihrer Spitze steht ein Hauptpachter

" Gesetz des Tiniokrates bei Demoslh. g. Timokr. S. 713, 3, Se-

natoreneid ebendas. S. T'ii, 15.

* Ilarpokr. Suid. in IxXoyni;, Lex. Seg. S. 2A5. Auch sxXiytiv ro

TsXoi; wird auf diese doppeile Weise gebraucht.

* G. Leokr. S. 150. wo eine Klage vorkommt des einen gegen

den andern, dafs er in der Theilnahme am Fünfzigste! von ihm be-

trogen worden. Vergl. auch S. 179.
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{^DyjjjvY^Q, Ts7Mvccoyj^,g). Leute von vornehmer Herkunft, welche

auf ihren Adel hielten, unterzogen sich solchen Geschäften

nicht, vs^ohl aber ordentliche Bürger, seihst Staatsmänner, wie

Agyrrhios der Demagog und Andokides der Kaufmann und

Redner; auch Schutzverwandte konnten Zolipachten überneh-

men, Erbpachten aber, wie den Bergwerkbesitz, nur Bürger

und Isotelen. Sehr häufig erscheint der Zollpachter {rs7MUY^g)

zugleich als Einnehmer; die Einnehmer scheinen gewöhnlich

geringere Thellnehmer an der Pachtung gewesen zu sein,

wiewohl hierzu auch gemiethete Menschen oder Sklaven der

Pachter gebraucht werden mochten; nach den verschiedenen

Gefällen haben sie verschiedene Namen (s?.?.t!Ji,suiTral, Ssy.arri-

Xoyoi, slnoTToXcyoi , 7T£vTY,KOTToXoyQi , oder minder Attisch sly.o-

a-TMi'txi, SsHccrMucii und dergleichen)," sowie ihre Zollslätten

(rsXuüuicCj TrsuTYiXorTO/.oyiu, ^sxuTY,Xoyicc oder Ss>iaTSVTY,atcc und

andere)/ Diese Leute führen ihre Bücher," halten Waaren

und Menschen an;'' ob die später gewöhnliche Versiegelung

der Waaren* schon in den Zeiten des Freistaates eingeführt

war, lasse ich dahingestellt sein: aber alle übrigen Quälereien

des Zollwesens, Ausfragen und Durchforschen, selbst Eröffnen 361

der Briefe fmden wir, letzteres freilich nur in den Römischen

Komödien, die aber meistens doch Athenische Sitte darstellen/

Unterschleif und Schleichhandel konnte aber ebensowenig als

heutzutage vermieden Averden ; in Attika diente dazu wahr-

scheinlich der Diebeshafen (cpoj^uju Xiuyju),^ und dafs die Zöllner

" Vergl. Pierson z. Möris S. i65.

* PoIluxIX, 28. Lex. Seg. S. 239.

' Vergl Buch III, 4. Polliix IX, 31.

•^ Um nur eine Stelle hier zu bemerken, s. Demoslh. g. Meid.

S.559, 18.

' Vergl. Barthel. Anach. Bd. 11, S. 168. Deutscher Übers.

/ Plaut. Trinumm. III, 3, 64. 80. Menächm. I, 2, 8. Terenz

Phorm. I, 2, 100. mit Donat, und Nonius in Telonarios.

^ S. Palmer. Exercitt. S. 639. Lex. Seg. S. 315. „swS-a ol XYiaral

xat xaxovpyoi oppi^ovTai." Die Glosse bezieht sich auf Demosth. g.

Lakrit. S. 932, woraus erhellt, dafs dieser Hafen aufser den Grenzen
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selbst damit sich befafsten, beweiset der Eikostolog bei Aristo-

phanes." Ihre Unreflllchkelten und Bedrückungen zogen ihnen

den schlimmsten Ruf zu:^ der Unwille und Hafs, welchen die

Römischen Zollbedienten erregt hatten, bewog sogar den Staat,

zum Nachthell seiner Einkünfte das Zollwesen in Italien auf-

zuheben." Die rechtlichen Verhältnisse der Zollpachter gegen

den Staat waren durch die Zollpachtgesetze (i'oij,ot rs'>Mviy.Gi)'^

bestimmt; gewifs enthielten diese auch das Nähere wegen der

Zollvergehen. Dafs unverzollte Waaren, welche man einzu-

schwärzen versuchte (drs?Muy,ra, avctTroy^acpcc)/ weggenommen

wurden nach Attischem wie nach Römischem Gesetz, erhellt

schon aus einem oben angeführten Beispiel: da aber gegen

Zollvergehen überhaupt eine Phasis stattfand,^ in welcher die

Strafe meistens schätzbar Ist, so konnte nach Befinden der

Umstände härtere Ahndung eintreten; Bion's des Philosophen

362 Vater wurde wegen eines Zollvergehens, jedoch nicht in Athen,

mit seinem ganzen Hause verkauft."^ Gesetzlich war den Zoll-

pachtern Freiheit vom Kriegsdienste zugestanden,^ damit sie

an der Gefällerhebung nicht verhindert würden: wenn bei

Lykurg Leokrates als Thellhaber am Fünfzigste! zur Entschul-

digung des versäumten Kriegsdienstes sich dieses Grundes

nicht bedient zu haben scheint, ' so mag er besondere Ursachen

des Attischen Emporiums lag; weiteres erhellt aus Demösthenes nicht.

Der Name selbst scheint mir aber das was ich sage wahrscheinlich

zu machen. Wie man die Zöllner täuschen müsse, darüber lul. Afric.

Cest. S. 304.

" S. die Stelle oben Cap. 6,

* PoUux IX, 29. 32.

' Von den Römischen Zöllnern vcrgl. in dieser Hinsicht Cic. ad

Q. Fr. I, 1. Wie fein die Römer das Zollwesen ausgesponnen, lehret

schon Burmann de vect. P. R. V.

«^ Demosth. g. Timokr. S. 739, 29. S. 731, 1.

' Dieser Ausdruck kommt bei Pollux IX, 3 1 vor, jener bei Zenob. I, 74.

/ Pollux VIII, 47.

S Ilafa.Ts\'j)VYi(7dixevog rt navoixiog lirpd^r], Diog. L. IV, 46.

* Rede g. Neära S. 1353. Ulpian z. Mid. S. 685. A.

' Lykurg g. Leokr. S. 179.
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geliabt haben, welche ihn bewogen dies zu übergehen; nament-

lich bezog sich diese Freiheit gewifs nur auf die Personen,

mit welchen der Staat den Vertrag geschlossen hatte, nicht

aber auf alle Theilnehmer.

Die Einzahlung der Pachtgelder (nccrocßo^Yi riXovg, TsXog

HC(Taßa}~Xsiv 3 nnraB'sivcd ^ hiuXvrcci, a-rro^ovvcii, actrußccXksw Tag

HctTccßoXag)" geschah auf dem Rathhause in bestimmten Pry-

tanien.* Hielt der Gefällpachter die Zahlungszeit nicht ein,

so war festgesetzt, dafs er spätestens bis zur neunten Prytanie

zahle: zahlte er auch alsdann nicht, so verdoppelte sich seine

Schuld, und wurde das Doppelte nicht sogleich erlegt, so war

sein Vermögen dem Staate verfallen. Dafs dieses schon vor

den Dreifsigen galt, beweisen folgende Worte des Andokides:*'

„Als die Flotte zu Grunde gegangen war, und die Belagerung

vorfiel, berathschlagtet ihr über Einigkeit, und es gefiel euch

die Ehrlosen ehrlich zu machen, welchen Vorschlag Patro-

kleldes that. Wer aber die Ehrlosen waren, und auf welche 363

W^else jegliche, will ich euch lehren. Die dem Staate Geld

schuldig waren, welche nämlich bei Ablegung der Rechen-

schaft nach Verwaltung von Amtern oder wegen Austreibung

aus dem Besitz (s^ovXm In ihrem ganzen Umfange), oder

wegen angestellter öffentlicher Klagen (die nämlich die Kläger

verloren hatten), oder durch zuerkannte Geldstrafe (i7rißo?Mi)

zu zahlen verpflichtet waren, oder welche vom gemeinen

" PülluxIX, 31. und die Schriftsleller häufig.

* Rede g. Neär. a. a. O.

' Y. d. Myst. S. 35. Über die Aufhebung der Ehrlosigkeit vergl.

Xenoph. Hellen. Gesch. II, 2, 6. über die Bezahlung des Doppelten

Libau. Einl. zu Demosth. g. Timokr. S. 696^ 2. und Demosthenes selbst

S. 705, 1. Was die IgouXa? betrifft, s. unten Cap. 12. Von diesen

Bufsen wesentlich verschieden sind die ImßoXul und was für verlorene

ypa^dg bezahlt wird, wie aus dem unten vorgetragenen jeder selbst

ermessen kann. Lbrigens mufs man mit grofser Wahrscheinlichkeit

(dafs ich nicht sage gewifs, hat gute Gründe) aus Andok. S. 45 f.

schliefsen, das Gesetz über die öffentlichen Schuldner sei unter Euklid

aufgehoben worden: sicher bestand es später wieder und war un-

entbehrlich.
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Wesen Pacht übernommen und den Betrag nicht erlegt, oder

dem Staate Bürgschaft geleistet hatten, diesen stand die Be-

zahlung offen zur neunten Prytanle (y, shtitic y^v stt] T-?,g lvcir-/\g

TTo'jTcii'SKxg); wo nicht, so mufsten sie das Doppelte erlegen,

und iiire Güter wurden verkauft. Dieses war die eine Gat-

tung der Ehrlosigkeit." Nur eines bleibt hier zweifelhaft, ob

die Ehrlosigkeit erst nach nicht erfolgter Zahlung in der

neunten Prytanle eintrat, oder gleich wenn die Zahlung nicht

zu der bestimmten frühern Zeit geleistet worden war. Gewifs

fand letzteres statt: die Ehrlosigkeit trat sogleich ein, wenn

die erste Zahlungsfrist versäumt wurde, weil sonst jeder bis

zur neunten Prytanle würde gezögert haben: und der Schuld-

ner konnte zugleich vermöge einer Schärfung der Strafe

(Tt^ogTiixYjjMt) " in den Kerker geworfen werden. Beides ergiebt

sich aus Demosthenes' Rede gegen TImokrates. Letzterer

hatte ein Gesetz vorgeschlagen, v\elches verbot die öffent-

lichen Schuldner vor der neunten Prytanle zu fesseln; hier-

durch, sagt der Redner,* macht er die Strafschärfung ungültig,

das ist, benimmt den Gerichtshöfen das Recht darauf zu er-

kennen, und macht die öffentlichen Schuldner ehrlich. Offenbar

wird hier die Ehrlosigkeit nebst der Berechtigung zur Straf-

schärfung schon für die Zeit vor der neunten Prytanle gesetzt,

364 und ohnehin war ja Ehrlosigkeit mit dem Begriff eines öffent-

lichen Schuldners untrennbar verbunden: öffentlicher Schuldner

aber wird jeder von dem Tage an, da er hätte zahlen sollen.

Endlich zeigt das Gesetz des TImokrates selbst, dafs vorher

gleich nach Verlauf der ersten Frist der Zahlungspflichtige

gefesselt werden konnte; er ist also schon öffentlicher Schuld-

ner, und demnach ehrlos. Ja die Gefällpachter schlofs TImo-

krates nicht einmal in sein Gesetz ein, sondern wollte auf

sie die alten Gesetze angewandt wissen; er beabsichtigte nur

die Begünstigung einiger Ihm verbundenen Personen, welche

" S. davon unten Cap. 11.

* S. 729, S. Über die Auslegung der Worte: axupa xa TTpo^Tip*]-

luara Trotet, vergl. Herald. Animadv. in Salmas. Obss. ad I. A. et

1\. III, 3, 10.
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Staatsgelder Lelialten hatten," und schlug daher vor, ,,dafs

jeder, der nach bisherigen Gesetzen durch Schärfung der Strafe

zu Fesseln veriirthellt wäre oder künftighin Avürde verurthellt

werden, Bürgen für seine Schuld stellen könne; habe er das

Geld bezahlt, wofür er Bürgen gestellt, so solle er der Fesseln

überhoben sein: wenn aber er oder sein Bürge in der neunten

Prytanle nicht bezahlt habe, so solle der Verbürgte gebunden

werden, des Bürgenden Vermögen aber dem Staate verfallen

sein; jedoch bei den Gefällpachtern, den Bürgen derselben

und den Einnehmern, den Miethern und deren Bürgen, sollte

der Staat nach den bisherigen Verordnungen die Schulden

eintreiben. Wenn aber einer erst in der neunten Prytanle

in Schuld käme, solle er in der neunten [oder zehnten] des

folgenden Jahres bezahlen müssen."^ Die Befiignlfs, den Ge-

fällpachter zu fesseln, selbst ohne einen Richterspruch, welcher

in andern Fällen erfordert wurde, da die Fesseln Strafzusatz

waren, enthält überdies der Eid des Rathes der Fünfhundert:

,,Auch will ich keinen der Athener in Fesseln schlagen, welcher

drei dieselbe Schätzung habende Bürgen stellt, aufser wenn

einer des Staatsverrathes oder der Auflösung der Demokratie 355

überwiesen wird oder ein Gefäll als Pachter, Bürge oder Ein-

nehmer nicht erlegt."'" Der Zweck der Banden war thells die

gröfsere Sicherheit, thells dafs den Schuldnern Furcht vor

Versäumung der Zahlungsfrist eingeflöfst werde, damit der

Staat nicht in Verlegenheit komme; und zur Verhütung leicht-

sinniger Bürgschaft trafen " gleiche Strafen die Bürgen:'' aucb

das Tempelelgenthum schützte man durch ähnliche Gesetze,

" Demosth. hier und da, besonders S. 719, 26 ff.

* Demosth. S. 712, 17 ff. vergl. Libanios in der Vorrede, wo je-

doch, was S. 696, 21. vom Fesseln des Schuldners im zweiten Jahre

in Bezug auf das alte Gesetz gesagt wird, offenbar falsch ist, und

entlehnt aus dem Scldufs des Timokrateischen Gesetzes selbst. In dem
Gesetz scheint r^ ^s^idrrig zu tilgen.

' Demosth. g. Timokr. S. 745, 12 ff. vergl. Andok. v. d. Myst. S.45.

und Demosth. S. 731, 10 f.

"^ Vergl. aufser den bereits vorgekommenen Stellen g. Nikoslrat.

S. 1-254. unten und S. 1255, 1.
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indem wer die Pachtgelder für die L'änderelen der Götter und

Stammheroen nicht za'hlte, selber und sein ganzes Geschlecht

und die Erben ehrlos waren, bis bezahlt wurde." Dafs nun

TImokrates bei seiner Milderung des Hauptgesetzes nicht so-

wohl durch Menschenliebe als durch eine persönliche Absicht

geleitet wurde, erhellt besonders aus der Ausnahme zum Nach-

thell der Gefällpachter; denn da diese, wie Demosthenes*

bemerkt, sogar Schaden haben konnten, so wäre die Anwen-

dung des neuen Gesetzes auf sie am billigsten gewesen: ja

der Staatsmann blieb sich so wenig gleich, dafs er früher

sogar selbst In einem andern Gesetz verordnet hatte, die In

gewissen Klagen Verurthellten sollten gebunden werden bis

sie zahlten." Aus dieser Darstellung geht zugleich hervor,

was von der Stelle des Ulplan'' über diesen Gegenstand zu

halten sei. „Man mufs wissen," sagt er, „dafs die Gefäll-

pachter gleich Anfangs Bürgen stellten, dergestalt dafs, wenn

366 sie bis zur neunten Prytanle nicht bezahlten, entweder jene

oder diese das Doppelte erlegten: und ebendasselbe thaten

alle Schuldner; sobald sie dem Staate schuldig wurden, mufsten

sie Bürgen stellen, dafs sie vor der neunten Prytanle die

Summe erlegen würden, und blieben ehrlos bis sie zahlten.

War aber die neunte Prytanle gekommen, und sie hatten noch

nicht bezahlt, so wurden sie In Banden gelegt, zahlten das

Doppelte, und konnten für dieses keine Bürgen wieder stellen."

Offenbar vermischt der Grammatiker die bestehenden alten

Gesetze und den Vorschlag des TImokrates, welcher obendrein

nicht einmal von Gefäll pachtern gilt: die Bürgen, welche von

letzteren gestellt werden, müssen gleich für die ersten Zah-

lungen auch vor der letzten Frist einstehen; die Ehrlosigkeit

" Demosth. g. Makart S, 1069 unteo.

* S. 738, 20 ff.

' Demosth. S. 720. 721. Es kommt hierbei nicht darauf an, ob

das dortige Gesetz in der jetzigen Form ganz acht ist, da das We-
sentliche auch aus den Worten des Redners hervorgeht.

'' Z. Demosth. g. Timokr. S 449. Ich übergehe deh Suidas und

andere, die nichts Besonderes und Eigenes haben.
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lind die Befiignlfs zur Einkerkerung tritt alsbald nach ver-

säumter erster Frist ein, und mit der neunten Prytanle die

Erlegung des Doppelten, und wenn diese nicht erfolgt, die

Einziehung des Vermögens: wogegen der Vorschlag des Timo-

krates die Staatsschuldner, mit Ausschlufs der Gefällpachter

und Pachter von Grundstücken nebst ihren Bürgen, von den

Fesseln befreit, wenn sie bis zur neunten Prytanie Bürgschaft

aufbringen können, und erst von dieser letzten Frist an Ge-

fängnifs gestattet, ferner aber die Verdoppelung der Geldsumme

bei nicht heiligen, und die Verzehnfachung bei heiligen Gel-

dern, wo letztere als Strafe für das Vergehen gesetzlich be-

stimmt war, gänzlich aufhebt."

Auf welche Prytanien die Zahlungen der Gefällgelder

gesetzt waren, wissen wir nicht. Nach Suidas und Photios*

waren den Gefällpachtern zwei Fristen angesetzt, die erste vor

dem Anfange ihres Geschäftes, dann eine zweite: das in jener 367

Bezahlte heifse die Vorausbezahlung (jr^oHciraßoXYi) , das

Nachbezahlte Zusatzgeld {jr^ogHUTußXYiiMx). Diese Angabe,

welche auf einem altern Zeugnisse beruht, hat viele Wahr-

scheinlichkeit; ebenso wurden in gewissen Fällen Pachtgelder

an die Gaue und Stämme theils in zwei Zahlungen im ersten

und sechsten, theils In dreien, im ersten, siebenten und eilften

Monate erlegt. *" Eine Vorausbezahlung, wenigstens zugleich

mit dem Antritt des Geschäftes, ist kaum zu bezweifeln; die

Nachzahlungen aber waren vielleicht auf mehre Prytanien ver-

thellt. Eine Schwierigkeit entsteht jedoch durch die Art,

wie Demosthenes von jenen Zusatzgeldern (Tr^ogy.uTaßXYiixccrci)

spricht. Denn in der Rede gegen Timokrates'' sagt er zum

Beweise, dafs durch dessen neues Gesetz die Verwaltung ge-

fährdet werde: „Ihr habt eine schöne Verordnung, dafs die-

" Vergl. über diese Punkte noch Demosth. S. 726, 22 ff. S. 728, 1 ff.

S. 730, 1-4. S. 732, 24.

* In TTpoxaraßolrJ. Nach Lex. Seg. (^ix. ovo^jl.) S. 193, 7 ist npo-

xaraßolv]': Trpo tj^? TrpoS-ecrpta? ^i^oixevov.

' S. oben Cap. 2.

'' S. 730. 731.
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jenigen, welche die heiligen und nicht heiligen Gelder Inne

haben, dieselben auf dem Rathhaiise niederlegen sollen; so

dieses nicht geschieht, soll dieselben der Rath nach den Zoll-

pachtgesetzen einfordern. Durch dies Gesetz wird das gemeine

Wesen verwaltet. Denn," fährt er gleich welter fort, „da

die Gelder von den Gefällen zur Verwaltung nicht hinreichen,

so werden die sogenannten Zusatzgelder aus Furcht vor diesem

Gesetze eingezahlt. Wie sollte nun nicht der ganze Staat

aufgelöst werden, vvenn die Zahlungen der Gefälle (c<l roüu

Tikijüv HurußoV.cii) zur Verwaltung nicht hinreichend sind, son-

dern um vieles zu gering, und nicht einmal diese, als gegen

das Ende des Jahres eingehen, weder der Rath aber noch die

Gerichte befugt sein sollen, diejenigen, welche die Zusatzgelder

nicht erlegen, in Banden zu schlagen, sondern diese Bürgen

stellen bis zur neunten Prytanie? Was werden wir in den

acht ersten anfangen?" Hier werden die Zusatzgelder den

Gefällen entgegengesetzt; die Gefällpachtgesetze scheinen auf

36S erstere nur angewandt worden zu sein:" und die Gefälle selbst

gehen vollständig erst gegen das Ende des Jahres ein. Ist

dieses alles richtig, so gestehe ich nicht zu begreifen, was

Zusatzgelder sein können. Unter den heiligen und nicht hei-

ligen Geldern, welche Privatpersonen vom Staate haben, kann

doch nichts anderes verstanden werden als Pachtgelder von

Gefällen und Länderelen und Strafgelder, die man dem Staate

schuldig ist: unter sie müssen nach Demosthenes' eigenen

Worten auch die Zusatzgelder gehören. Dafs letztere Straf-

gelder seien, Ist dem Worte nach unwahrscheinlich: was

sollten sie demnach sein als noch nicht bezahlte Pachtgelder

von Gefällen und Ländereien? Sollte also Demosthenes, wo

er von Gefällen spricht, blofs die voraus bezahlten Summen

verstanden wissen wollen? Dies wäre seltsam, da er zumal

wiederum von den Gefällen sagt, sie gingen vollständig erst

gegen Ende des Jahres ein. Oder sollte diese letztere Be-

merkung in der Voraussetzung gemacht sein, dafs auch die

" Vergl. darüber noch S. 732, 1. 2.
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ersten Zahlungen der Pachter des Staates nun nach TImokrates'

Gesetz erst in der neunten Prytanle erfolgen würden, indem

die Pachter bis dahin Bürgen stellen dürften? Dies wäre eine

unerhörte Sophisterei, da Tlinokrates die Gefällpachter von

den Begünstigungen des neuen Gesetzes namentlich ausschliefst.

Es scheint nichts übrig zu bleiben als anzunehmen, Demosthe-

nes rede ungenau, und die Zusatzgelder seien trotz seiner

Darstellung nichts anderes als die Nachzahlungen im Gegen-

satze gegen die ^rste Zahlung.

9. Die andere Klasse der öffentlichen Einkünfte besteht

in den Gericht- und Strafgeldern. Diese waren keineswcges

unbedeutend; Alkibiades rechnet unter die Vorlheile, welche

Sparta durch die Befestigung von Dekeleia gewinnen würde,

auch den, dafs die Athener die Einkünfte von den Gerichts-p

höfen verlieren würden," indem nämlich bei einem einheimi- 369

sehen Kriege ein Gerichtstillstand eintritt: wäre hier von einer

Kleinigkeit die Rede, so hätte Alkibiades seinen Plan schlecht

unterstützt. Die Einträglichkeit dieser Gelder wurde erhöht

durch die Verpflichtung der Bundesgenossen in Athen Recht ^ c^-^'i^ *ä

zu suchen; und diese Einnahme war wegen der Verwendung

zum Richtersold für die Einzelnen als Zuschufs zu ihrem Le-

bensunterhalt sehr wichtig. Die Gericht- und Strafgelder

nun, welche hier in Betracht kommen, sind erstlich die vier

von Pollux^ zusammen genannten, Parastasis, Epobelie, Pry-

taneia, Parakatabole, von welchen die erste und die dritten im-

mer dem Staate zufallen, die vierte wahrscheinlich in gewis-

sen Fällen, die zweite niemals; aufserdem die Schätzungen der

r. /4.

" Tlmk. VI, 91. Der Scholiast erwähnt hierbei sehr unvollständig

und ungenau die Geldstrafen bei etlichen Rechtshändeln, als der Klage

über Bestechung (S'wpoS'oxtac), Injurien (ußpswg), Sykophantie, Ehe-

bruch, falsche Einschreibung (4;6uS'o^pac|)ta?, worunter wohl \|/su^£yypa-

^v]? gemeint ist), untreue Gesandtschaft {itapaTcpsdßeiag) ^ verlassenen

Kriegsdienst {XzinoaTpatLov) : da doch auf alle diese Vergehen überdies

nach Befinden auch schwerere Strafen als Geldbufsen gelegt werden

konnten.

* VIII, 37.
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Vergehen (TiixriUctTcc), wenn sie in Gelde gesetzt werden, und

die auf verlorne Anklagen gesetzlich bestimmten Bufsen.

Ich rede zuerst von den Prytaneien (Tr^vrauslu). Diese

mufsten bekanntlich beide Parteien vor dem Anfange des Rechts-

handels bei einem Gerichtshofe, nicht aber wenn die Sache

bei einem Diäteten anhängig gemacht war, niederlegen, wie

bei den Römern das Sacramentum; vernachlässigte dieses der

Kläger, so vernichtete die einleitende Behörde (ol algayMyslg)

die Klage: wer die Rechtsache verlor, zahlte beide, dergestalt

dafs seine eigenen verfallen waren, und ebenderselbe dem ge-

winnenden Thelle die seinigen erstattete." Die Höhe derselben

war nach Mafsgabe des in Anspruch genommenen Betrages be-

stimmt: in einer Klage über Summen von hundert bis tausend

370 Drachmen auf drei Drachmen für jeden Thell, bei Suramen

von 1001 bis 10,000 Drachmen auf drelfsig Drachmen,* bei

gröfsern vermuthllch in derselben Fortschreitung. Von Klagen

unter hundert Drachmen wird nichts angegeben; wahrschein-

lich wurden für diese keine Prytaneien erlegt, worauf Valesius

eine von Hesychlos aufbehaltene sprichwörtliche Redensart mit

Recht zu beziehen scheint." Die Angabe des Pollux wird

übrigens durch zwei in gerichtlichen Reden erhaltene Fälle

bestätigt. Kalllmachos beim Isokrates hatte gegen den, welcher

sich mit der paragraphischen Rede vertheldigt, eine 10,000

Drachmen betreffende Klage eingereicht, aber wieder auf-

gegeben, damit er nicht, wenn er den fünften Thell der

Stimmen nicht erhielte, die Epobelie bezahlen müfste: nach'

dem er jedoch die Behörde auf seine Seite gebracht hatte,

wiederholte er die Klage, weil er nunmehr allein die Gefahr

" Demosth. g. Euerg. und Mnesib. i|/eu^oju. in der anzuführenden

Stelle, Pollux VIII, 38. Harpokr. in TrpuTai/eta, und daraus Suid. Phot.

und Schol. Aristoph. Wolken 1139.

* Pollux VIII, 38.

' Hesych. in aveu TrpuTavsiwv, Vales. z. Harpokr. S. 165. d. Gronov.

Ausg. Matthiä dagegen (Mise, philol. Bd. I, S. 262) bezieht dieses

auf die ^Uri xaxwVs'joc: man könnte dabei auch an die Irijurienklage

denken, wovon unten.
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der Prytaneien zu haben glaubte. " Der Beklagte benutzt da-

gegen ein Gesetz des Archlnos, welches, da viele Bürger nach

der Rückkehr des Volkes aus dem PIräeus gegen den Amnestie-

vertrag angeklagt wurden, als ob sie verbunden mit den Aristo-

kraten Unrecht begangen hätten, uto diese gegen boshafte

Klagen zu sichern verordnete, wenn Jemand gegen den Eid

der Amnestie angeklagt würde, so könne er Einrede thun

durch eine Paragraphe, und welcher von beiden alsdann schul-

dig befunden würde, solle dem andern die Epobelle bezahlen.

Der Sprecher aber will beweisen, Kalllmachos handle gegen

die Amnestie, damit der boshafte Kläger nicht blofs die GeAihr

der drelfsig Drachmen habe.* Hier erscheinen die letzten

offenbar als Prytaneien: der Sprecher rechnet aber nur die

einseitigen Prytaneien, welche Kalllmachos nach Verlust des 371

Handels ihm zahlen mufs: die andern, die Kalllmachos bereits

erlegt hat, bringt er nicht in Anschlag, weil er nur einen

Gegensatz bilden will zwischen dem, was noch in beiden

Fällen bezahlt werden müfste, nämlich den dem Gewinnenden

zu erstattenden Prytaneien allein, wenn keine Paragraphe ein-

gelegt würde, und ebendenselben sammt der Epobelle, welche

nach eingelegter Paragraphe auf dem Spiele stehen. Ein anderer

Fall Ist In der unter den Demosthenischen befindlichen Rede

gegen Euergos und Mnesibulos wegen falschen Zeugnisses."

" Paragr. g. Kallimach. 5— 7.

* Ebendas. 1-2. aiich 9 ff.

«^ S. 1158, 20 ff. Veigl. S. Il62, 20. In einer jungem und unbe-

deutenden Handschrift findet sich als verschiedene Lesart an beiden

Stellen die Summe l40.3 Dr. 2 Ob. woraus nichts zu machen ist. Pe-

titus Att. Ges. V, 1, 9 verwirrt alles wie gewöhnlich; Palmerius hat

den richtigen Gesichtspunkt, ohne jedoch die erstere Stelle geheilt zu

haben. In dieser ist statt des lückenhaften •^ikiaq \i\v xal Exaroi/

^pavfjia? xat Tpetc xal §u' o'^oXtji ty^v lic'j^^ikiav zu schreiben: -^ikiaQ

fxkv xai kxarov ^pa-^fxag tv]!/ kutu^ lxy]v, oy^oviKOviu ^'k xctl sxaiov

^pa)(_jxciq xctl rper? xai §u" o^oX^ tv]v 67txßsl/ay. Zu der aus einem

leicht ersichtlichen Grunde von mir angenommenen Wortstellung vergl.

wenigstens in Einer Beziehung Dinarch bei Dionys. v. Halik. im

Leben desselben: p^pucr/ou ^ev o-TarJJpaj o^^öyjxovTÄ xai Siaxocriouff nai
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Der Sprecher war in einer von Theophemos gegen ihn an-

gebrachten Widerklage in Injuriensachen verurthellt worden,

und mufs an den Gewinnenden 1313 Drachmen 2 Oholen

bezahlen: darunter sind ausdrücklich dreifsig Drachmen Pry-

tanelen, und die Epobelle begriffen; die ßufse mufs eine runde

Summe gewesen sein und 1100 Drachmen betragen haben,

wovon die Epobelle 183 Dr. 2 Ob. macht. Demnach verdient

die Meinung einiger Grammatiker," die Prytanelen seien der

372 zehnte Thell der Schätzung, nicht den mindesten Glauben,

zumal da leicht erhellt, wie sie zu diesem Irrthum gekommen

sind. Sie reden nämlich nur vom Kläger als dem Erlegenden,

da doch die Prytanelen von beiden Theilen erlegt wurden: aber

bei einer Klage, durch welche Jemand eine Erbschaft oder

Erbtochter für sich in Anspruch nimmt, findet eine einseilige

Erlegung der sogenannten Parakatabole von Seiten des Kla-

genden statt, welche den zehnten Thell der Schätzung beträgt:

mit dieser verwechseln jene die Prytanelen. Dies zeigen

besonders Suldas und der Schollast des Arlstophanes,'^ dieser

indem er sagt, die Prytanelen, welche den zehnten Thell

der Schätzung betrügen, würden auch Parakatabole genannt,

TTsvTe. über den Rechtsliandel selber s. den Att. Prozefs von Meier

und Schümann S, 6l3 und 653. wo mir die Sache richtig dargestellt

scheint. Anders Heffter Alb. Gerichtsverf. S. 432 ff. der auch die

Rechnung anders anlegt und an dem Mafse der Hauptbufse von 1100

Drachmen Anstofs nimmt. Ich gestehe diesen Anstofs zu theilen; in-

dessen scheint es mir möglich, dafs diese Schätzung eine zusammen-

gesetzte war aus einer Bufse für die erlittene Injurie und aus einer

andern für einen bei der Auspfändung erlittenen Schaden, bei welcher

die Injurie vorgekommen war. Dafs er einen solchen in die Schätzung

der thätlichen Injurie nach subjectiver Ansicht mit einrechnen konnte,

scheint mir unbedenklich, da die Schätzung von seinem Ermessen

abhing.

" Pollux ebendas. Hesych. Ammon. und daraus Thom. M. in TrpuTav.

auch Schol. Aesch. g. Timarch S. 744. Reisk.

* Suid. in 7rapaxaTaßoX>], Schol. Wölk. 1258. Vergl. über diese

Irrthümer auch Petit. Att. Ges. V, 1, 9.
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jener Indem er die Nachricht von der Parakalabole als dem

zehnten Thell der Schätzung auf die Prytanelen In den Wolken

des Arlstophanes anwendet und die Einerlelhelt beider noch

besonders erwähnt. Beide sind so unwissend, dafs sie behaup-

ten können, die Gläubiger hätten bei Klagen auf ihre aus-

stehenden Gelder den zehnten Thell der Summe erlegt, welches

man Prytanelen genannt habe;" wobei eines Thells zu rügen,

dafs sie Immer vom zehnten Thelle reden, andern Theils aber,

dafs sie die Prytanelen nur aus den Wolken des Arlstophanes*

kennen. Indessen hat diese Verwechselung der Prytanelen

mit der Parakatabole einen Grund In dem Sprachgebrauch. Mit

dem letztern Ausdruck wird nämlich Im weltern Sinne jede

beim Gericht niedergelegte Geldsumme genannt, daher der

Etymolog wiederum die Parastasis und Parakatabole für einerlei 373

erklärt r'^ folglich kann man unter der Parakatabole Im allge-

meinern Sinne die Prytanelen mitverstehen, aber sie sind

defshalb nicht dasselbe mit der Parakatabole in engerer Be-

deutung, viel weniger noch wird letztere, wie Maussac glaubte,

unter die Prytanelen gerechnet.

Sehr verwandt mit den Prytanelen Ist die Parastasis (Tvctoa-

(TTUTiQ^ vielleicht auch TrctDuy.uraT-ariq^. So wird der Dläte-

tenlohn genannt,'' von welchem die W^orte des Harpokration

zu verstehen, Parastasis sei eine Drachme, welche von denen

niedergelegt werde, welche Privatrechtshändel führten. Da-

gegen gab es eine andere Parastasis von unbekanntem, aber

wahrscheinlich sehr geringem und in allen Fällen gleichem

Betrag, vielleicht ebenfalls nur eine Drachme, ohne Zweifel

" Schol. Wesp. 657. Suid. in n^maviXov und TrapaxaraßoXyj.

* Vs. 1181. 1257. der Schol. Wölk. 1192 sagt gar, die Prytanelen

seien eine in den öffentlichen Schatz bezahlte Drachme, eine Ver-

wechselung mit der Parastasis.

' Isokr. g. Lochit. 3. mit d. Anm. des Vales. i.. Harpokr. Demosth.

g. Pantänet. S. 978, 20. Harpokr. Phot. und Suid. in 7rapaxaTaßoX>7,

Etym. in napax.uTacjraa-iQ.

'* S. Buch II, 15.

I. 30



466 Buch III, 9.

fiir den Staat," welche nach Aristoteles* von den öffentlichen

Klagen bei den Thesmotheten erlegt wird, wenn ein Fremder

angeklagt wird sich unter die Bürger eingeschlichen zu haben

(Fremdenklage, y^capYi ^suiccc;), oder nach einer solchen Anklage

beschuldigt wird durch Bestechung sich durchgeholfen zu haben

(Bestechungsfremdenklage, y^cccpr, ^Moo^sviag), ferner bei Klagen

auf falsche Einschreibung unter die Staatsschuldner {^^zv^sy^

y^ci(pY,g), falsche Vorladung (\lsv^o}iXYiT£uig), Nachstellung (ßov~

Xsvrsüog), falsche Ausstreichung aus den Staatsschuldnern {äy^cc-

cplov), Ehebruch {jxoi<yjlccg). Dies Ist eine nicht vollständige

Aufzählung der öffentlichen Klagen:" die aufgezählten scheinen

374 nur als Beispiele angeführt, und kaum läfst sich denken, dafs

bei den übrigen vor den Thesmotheten angebrachten Schrift-

klagen (y^acpcilg) und allen andern öffentlichen Klagen die

Parastasis nicht sollte erlegt worden sein. Jedoch scheint

dieselbe blofs der Kläger zur Herausforderung seines Gegners

und Einleitung des Rechtshandels einseitig erlegt zu haben.

Parastasis und Prytanelen zugleich wurden gewifs niemals er-

legt: denn jedes von beiden hat denselben Zweck den Rechts-

handel anhängig zu machen: wohl aber läfst sich untersuchen,

in welchen Fällen die eine oder die andern bezahlt werden

mufsten, welches noch von keinem Schriftsteller geschehen ist.

Abgesehen von der Parastasis der Diäteten behaupten wir also,

dafs bei Privatrechtshändeln (iSlaig hly.utg) keine Parastasis

sondern Prytanelen bezahlt werden mufsten, bei öffentlichen

Klagen aber {pixatg Sr^ixoriacg, yocccpuTg) umgekehrt keine Pry-

tanelen erlegt wurden, sondern nur Parastasis. Die Beispiele

selbst zeigen, dafs Prytanelen in Privatsachen, Parastasis bei

öffentlichen Klagen bezahlt wurden; so jene bei Schuldklagen,

wie Strepslades Gläubiger in den Wolken'' mit der Nleder-

" Woraus die Angabe des Schol. Aristoph. Wölk. 1192. welche

ich kurz vorher angeführt habe, erklärlich scheint.

* Staat d. Athen, bei Harpokr. Phot. in napda-raa-ig, Vergl. Phot,

in TtapaxaTaa-Taa-ig.

' Vergl. Matlhiä Mise, phüol. Bd. I, S. 247 ff. \

•^ Vs. 1257.
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legung der Prytaneien droht. Diese Emrlclitiing entspricht

der Sache- In einer Privatsache fordert der Kläger eine im

Gesetze oder durch seine Schätzung bestimmte Geldsumme

oder Geldeswerth vom Beklagten zu eigenem Vortheii; es ist

daher billig, dafs Gerichtkosten von ihm erlegt werden. Bei 375

öffentlichen Klagen hingegen hätte die Bestimmung der Pry-

taneien grofsen Schwierigkeiten unterlegen, und wäre in vielen

Fällen sogar unmöglich gewesen. War Todesstrafe, Verban-

nung, Einziehung der Güter oder Ehrlosigkeit als Bufse ge-

setzt, so konnte man die Höhe der Prytaneien nicht berechnen,

da diese nach den Geldsummen bestimmt werden; auch sind

die Geldstrafen In öffentlichen Rechtsachen einer zu starken

und häufigen Abänderung unterworfen: wären von diesen Pry-

taneien erlegt worden, so hätten sie nur nach der Schätzung

des Klägers in seiner Klageschrift bestimmt werden können;

dies würde man aber erwähnt finden, wenn es geschehen wäre.

Wenn zum Beispiel Aeschines dem Ktesiphon In seiner Klage

wegen eines falschen Gesetzes (y^caf^r, Tra^uvofxt/jv) die Bufse

auf fünfzig Talente setzt, so hätten die Prytaneia beider Theile

zusammen ein Talent betragen; welche der verlierende Thell

hatte bezahlen müssen: allein davon findet sich nirgends etwas,

obgleich der viel geringere Verlust des Klägers von tausend

Drachmen, welche er erlegen mufste, wenn er den fünften

Thell der Stimmen nicht erhielt, so häufig angeführt wird.

Aufserdem verfolgt der öffentliche Kläger keinen eigenen

Vortheii, und gewinnt er den Handel, so fällt die Bufse nicht

ihm sondern dem Staate, oder wer sonst der Verletzte sein

mag, anheim: es ist daher nicht billig, dafs er Prytaneien

erlege; auch Ist es gegen den Vortheii des Staates, die öffent-

lichen Anklagen durch Prytaneien zu erschweren. Nur die

Strafe der tausend Drachmen wurde dem Kläger auferlegt In

dem angegebenen Falle, damit man von boshafter Klage ab-

schrecke, und in gewissen Fällen etwa noch die Epobelle,

worüber ich unten handeln werde: die Parastasis aber

scheint als eine symbolische Handlung geleistet worden zu

sein, damit die Sache dadurch als anhängig bezeichnet werde.

30*
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Im Übrigen richtet der Staat die öffentlichen Sachen umsonst,

da sie seinen Vortheil betreffen, und wird durch die Bufsen

dafür entschädigt. Jedoch giebt es öffentliche Klagen, von

?76 welchen der Kläger, wenn er der gewinnende Theil ist,

einen Vortheil hat, welchen er zugleich mit dem Verbrechen

verfolgt; in diesem Falle legte der Kläger für seinen Theil

Prytanelen nieder, aber nur der Kläger. So verordnet das

Gesetz, wer Ölbäume ausgrabe, gewisse Stücke ausgenommen,

solle dem Staate eine Bufse von hundert Drachmen für jeden

Baum geben, und das gleiche dem Kläger, „Prytanelen aber

soll der Kläger niederlegen für seinen Theil."" Diese Klage

ist eine öffentliche und zwar eine Phasis, jedoch mit gesetz-

lich bestimmter Bufse: der Vortheil des Ganzen, nicht eines

Einzelnen schien durch die Verminderung des Ölbaues ver-

letzt, und jeder konnte klagen. Indem nun die Niederlegung

der Prytaneien in dem Gesetze besonders bestimmt wird, erken-

nen wir, dafs bei öffentlichen Klagen dieses gewöhnlich nicht

erfordert wurde, weil es sonst nicht ausdrücklich zu verordnen

nöthig gewesen wäre. Aber nur der Kläger mufs sie erlegen,

weil von seiner Seite ein eigener Vortheil mit dem Einreichen

der Klage, falls er dieselbe gewinnt, verbunden ist, sodafs die

Sache seine Privatsache ist: wie das Römische Recht die Ver-

letzung des prätorischen Album zu einer Privatsache (causa

privata) macht, so jedoch dafs jeder klagen kann (in causa

populari). Der Beklagte erlegt aber keine Prytaneien, indem

in Rücksicht seiner die Sache eine blofs öffentliche ist. Ahn-

lich ist das Verhältnifs bei anderen Arten der Phasis, welche

aufser der Entwendung öffentlichen Eigenthums über Handels-,

Zoll- und Bergwerksvergehen, Sykophantie und Vergehungen

gegen Waisen gestattet war: jeder kann hier klagen, auch

der nicht beeinträchtigte. Tritt in der Phasis ein solcher als

Kläger auf, dessen Privatsache die Klage nicht ist, sondern

der dieselbe blofs als Vertreter des Staates übernommen hat,

" ITpuTawsia §^ tiS-stw o ^iwxww tou auTou pipouf, Gesetz 'b. Demosth.

g. Makart. S. 1074, 19.
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so fallt, wenn er den Beklagten überwindet, die Schätzung 377

nicht dem Kläger, sondern dem Beeinträchtigten anheim,"

zum Beispiel, wenn Staatsgut verletzt ist, dem Staate, wenn

Zollunterschleif begangen worden, dem Zollpachter, wenn

Waisengut veruntreut, den "Waisen: folglich konnte ein sol-

cher Kläger keine Prytaneien erlegen, sondern nur Parastasis,

es sei denn, dafs wie in dem vorigen Falle dem gewinnenden

Kläger eine Prämie ausgesetzt ist: damit man nicht leicht-

sinnig klage, hat jedoch der Kläger die Gefahr der tausend

Drachmen und in gewissen Fällen etwa der Epobelie, wenn er

den fünften Theil der Stimmen nicht erhält.* Wie aber, wenn

der Beeinträchtigte selbst als Kläger auftritt? Hier ist zweierlei

gedenkbar. Der eine Phasis begründende Gegenstand leidet

eine doppelte Ansicht, und der Kläger, welchen dieser Ge-

genstand als seine Privatsache anging, konnte in diesem Falle

wählen, welche von beiden er fassen wollte. Sowie nämlich

die thätliche Injurie durch eine Privatklage (pin-^ ccly.lag) und

durch öffentliche Klage (y^c^cpr, vß^sM?) je nach dem Willen

des Klägers gerächt werden konnte, so hatte nach Demosthe-

nes das Gesetz in sehr vielen Fällen absichtlich nicht blofs

gedoppelte, sondern sogar vielfache Arten der Klage zuge-

standen, damit jeder nach seiner Gesinnung und seinen Um-

ständen wählen könnte. Man konnte zum Beispiel über einen

mehr als fünfzig Drachmen betragenden Diebstahl eine Prlvat-

klage, und von öffentlichen Klagen die Schriftklage, die Ab-

führung und Ephegesis, und über Gottlosigkeit eine vierfache

Klage anstellen, und so beinahe über alles andere;" die Rich-

tigkeit dieser Behauptung bezeugt das gesammte Attische

Recht. Ebenso mufste es freistehen, den Gegenstand einer

Phasis, wobei Privatvermögen beeinträchtigt war, wirklich zu

einer Phasis oder öffentlichen Klage zu benutzen, welches der

nicht beeinträchtigte Gegner, wenn er klagen will, immer

" Pollux Vin, 48.

* S. Cap. 12 und 10.

" Demosth. g. Androt. S. 601. Vergl. hierzu besonders Herald.

Anim. IV, 7, 8.
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378thun mufs, oder aber nur eine Privatklage darauf zu gründen,

um zu dem Seinigen zu gelangen. Durch die erstere bringt

der Kläger den Beklagten in gröfsere Gefahr, da nicht allein

eine Geldbufse sondern auch Leibes- und Lebensstrafe Ihm zu-

erkannt werden kann; er selber aber setzt sich der Gefahr der

tausend Drachmen und etwa der Epobelle aus, wenn der fünfte

Thell der Stimmen Ihm fehlt: Im letztern Falle der Privatklage

hat der Beklagte weniger Gefahr, der Kläger aber wenigstens

nicht die Gefahr der tausend Drachmen, sondern nur der Epo-

belle. W^as nun aber die Prytanelen betrifft, so wurden diese

im erstem Falle schwerlich verlangt, indem sich der Beein-

trächtigte ganz als öffentlichen Kläger darstellt und die Geld-

bufse, die er empfängt, ihm auch würde zugefallen sein, wenn

ein anderer geklagt hätte: im letzteren Falle aber wurden

gewifs Prytanelen erfordert, weil die Klage eine reine Privat-

klage geworden ist. Jene doppelte Ansicht erlauben auch die

Klagen gegen Vormünder wegen Beeinträchtigung der Waisen:

Indessen scheint die Behauptung, die gewöhnliche Vormund-

schaftsklage sei auch eine öffentliche gewesen, doch nicht

gegründet, und es scheint In Vormundschaftsachen zwischen

den Privatklagen und den öffentlichen, also auch der Phasis,

ein Unterschied bestanden zu haben, vermöge dessen unter

bestimmten Verhältnissen nur jene, unter andern nur diese

angestellt werden konnte. Pollux" erklärt freilich ausdrück-

lich, dafs die Vormundschaftsklage (^IttYi i7riT^07rY,g) eine öffent-

liche war, und setzt hinzu, jeder auch nicht beeinträchtigte

hätte für die beeinträchtigten Waisen klagen können; doch

nennt er sie anderwärts wieder eine Privatklage.* Der Ver-

fasser eines Artikels des rhetorischen Wörterbuchs sieht die

Klage wegen unterlassener Verpachtung des Waisenvermögens

als Phasis, aber doch als Privatsache an," und dieselbe wird

" VIIT, 35.

* VIII, 31. Heraldus Anim. in Salmas. Obs. III, 4, 5 folgt dieser

Ansicht ebenfalls, dafs die ^txyj IwirpoTTv]; eine Privatklage sei.

*" Lex. Seg. S. 313. vergl. S. 315. Etym. in «Jxxcri;, Phot. in <})aa-iff,

besonders im zweiten Artikel, und Epit. des Harpokr. bei den Ausl.
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von Polliix selbst neben der Vormiindschaftsklage unter den

Privatklagen aufgeführt." Hiernach möchte man urlbellen, in

diesen Fällen habe freie Wahl zw^ischen Privat- und öffent-

licher Klage staltgefunden. Aber von der Vormundschaflsklage

01HYI sTriT^on-Yjg) ist nur nachweisbar, dafs sie eine Privatklage

war. Eine Vormundschaftsklage ist der Rechtshandel des De- 379

mosthenes, welchen die Reden gegen Aphobos darstellen, die

von den Anordnern seiner Werke unter die Privatreden ge-

stellt sind: sollten sich aber diese in einer ganzen Reihe für

Demosthenes' Geschichte so wichtiger Reden getäuscht haben?

Keinesweges; wenn sie auch in andern sich irrten.* Viel-

mehr erhellt aus den Reden selbst, dafs der Rechtshandel keine

öffentliche, sondern eine Privatklage war: Demosthenes be-

klagt sich öfter, dafs er die Gefahr der Epobelie habe, wozu

sein Vermögen eben nur hinreiche, und welche bei ihm eigent-

lich nicht hätte Anwendung finden sollen :*" wäre die Klage

eine öffentliche, namentlich eine Phasis gewesen, so würde

er auch von den überall erwähnten tausend Drachmen reden.

Oder soll etwa bei einer Vormundschaftsklage die Phasis selbst,

die sonst immer eine öffentliche Klage war, eine Privatklage

gewesen sein mit dem einzigen Unterschiede, dafs jeder kla-

gen könnte? So scheint der Verfasser eines Artikels in dem

d. Pollux VIII, 47. Über die ^da-iq in Betreff der Verpachtung des

V^aisenvermngens s. auch das Lex. rhet. bei der Engl. Ausgabe des

Photios S. 668.

" Auf diese Klage sind nämlich die Worte des Pollux VIII, 31

(^t'xyj) juicr^wVswg olxov zu beziehen. Hudtwalcker irrrt, w^enn er (v. d.

Diät. S. l43) die ^t'xv] juicrS-wVsw? oixou für einerlei hält mit einer Klage

auf Bezahlung der Hausmiethe {^lxy] evoixiov), indem ihm der Unterschied

zwischen oixog und oIklcl im Attischen Recht entgangen zu sein scheint.

Was oJxog sei, erkannte Heraldus richtig Anim. in Salmas. Obss. III, 6, 10.

* Wie in den Reden gegen Nikostratos und gegen Theokrines,

die aber beide nicht von Demosthenes sind. Die letztere hielt Kalli-

niachos für Demosthenisch, Dionysios aber rechnet sie mit der Mehrheit

unter Dinarch's Werke, und mit Recht unter die öffentlichen Reden.

S. dessen Leben Dinarch's.

^ S. 834, 25. S. 835, l4. S. 84l, 22. S. 880, 9.
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rlielorisclien Wörlerbuche" die Saclie sich vorgestellt zu Laben,

wenn er die Phasis eine Gattung von öffentlicher und Privat-

klage nennt, und zwar letzteres in Bezug auf die unterlassene

Verpachtung des \VaIsenvermögens: allein wahrscheinlich ist

dieses ein Mlfsverständnifs, welches eben daraus entstand, dafs

derselbe Gegenstand unter gewissen Bedingungen Gegenstand

einer Privalklage oder einer Phasis sein konnte; und der Staat

:SS0 wollte, Vormundschaftsvergehen sollten in gewissen Fällen

als öffentliche Sache angesehen werden können, so gut als

Emporlal-, Zoll- und Bergwerksverbrechen und Sykophantie,

um den W^aisen gröfsern Schutz zu verleihen. Und merk-

würdig ist, dafs Photlos, der in der Hauptsache mit dem

rhetorischen Wörterbuche übereinstimmt, die Phasis über das

W^aisenvermögen zwar der öffentlichen Klage entgegensetzt,

aber sie doch nicht bestimmt Privatklage nennt: sodafs die

Glossensammler, aus deren Wust das Attische Recht herzu-

stellen eine Herkulische oder vielmehr des Sisyphos Arbeit

ist, selbst nicht recht gewufst zu haben scheinen, was sie

sagen sollten. Wir halten dafür, dafs wie im Römischen

Rechte die actio tutelae des Mündels gegen den Vormund mit

beendigter Vormundschaft auf Ersatz des während der Vor-

mundschaft ihm entzogenen und so weiter, eine Privatklage,

und die actio suspecti eines Dritten gegen den pflichtwidrig

handelnden Vormund während der Tutel eine gleichsam öffent-

liche (quasi publica) war, ebenso im Attischen Rechte ein

Unterschied der Klagen gegen die Vormünder stattfand, sodafs

die öffentliche Klage eine Schriftklage iTrir^onY^g oder Phasis

fxnT'^üüTEUjg olitov von Seiten eines Dritten während der Vor-

mundschaft war, die Privatklage aber nichts anderes als die

eigentliche hiHYi kniTDOTTY^g und fMxS'ujTsüüg cihov von Seiten der

Beeinträchtigten nach erlangter Mündigkeit, sodafs in beiden

Fällen keine Wahl gestattet war, in ersterem nicht, weil eine

Klage der Beeinträchtigten nicht denkbar ist, da diese nicht

mündig waren, in letzterem nicht, weil nur dem Beelnträch-

Lex. Seg. S. 313, 20.
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ilgten die Klage zustand;" und die Grammatiker sclieinen

einerseits zu irren, wenn sie die Bihyj iTviT^oTTYfg und iMT^ooTsojg

oiHov als solche und ohne die so eben angegebene n'ähere

Beschränkung als öffentliche Klage oder als Phasis/ und an-

derseits, wenn sie die Phasis in Vormundschaftsachen als eine 3S1

Privalklage ansehen. Anders verhält es sich in Emporialsachen,

namentlich in dem Rechtshandel, welchen die Rede gegen

Dionysodor darstellt. Der beklagte Theil hatte, wie der Klä-

ger andeutet, nicht allein ihn verletzt, sondern auch die Han-

delsgesetze überschritten; es konnte also auf das Emporialver-

gehen durch Phasis geklagt werden : aber die ganze Rede zeigt,

dafs der Gegenstand nur als Privatsache behandelt wird, daher

auch von dem möglichen Verluste der tausend Drachmen nicht

die Rede ist, wohl aber davon, dafs der Kläger, wenn er ver-

liere, die Epobelie könne bezahlen müssen.'" Hier ist es un-

zweifelhaft, dafs der Kläger die W^ahl halte zwischen einer

Phasis und einer Privatklage, und letztere vorzog. In diesem

Rechtshandel wie in dem gegen Aphobos finden wir nun freilich

die Prytaneien nicht erwähnt; dies darf aber nicht Irre machen,

" S. besonders den Attischen Piozefs von Meier und Schömann

S. 293 ff. Auch die Rede des Lysias gegen Diogeiton gehört, wie ich

jetzt anerkenne, in die Kategorie der blofsen Privatklage iTrtTpoTr^c nach

eingetretener Volljährigkeit der klägerischen Partei.

* Man erkennt beim Pollux, welcher die S/xvj l7rtTpo7ri7? eine öffent-

liche nennt (er allein, soviel ich mich entsinne), deutlich genug, wie

er dazu kam. Nachdem er in der Aufzählung der Privatklagen die

^Ur\ InirponriQ und juicr^wcrsw? ctxou aufgeführt hat, kommt er nur bei-

läufig darauf wieder zurück YlII, 35 in den Worten: aTrpoaraa-iov ^s

xara rwv ov vBjxovrwv Trpoo-Taryjv fXSTOixwi;* aXV auTvj fxhv ^yjuocria, w^Trsp

xal Yi Triq iTTtTpoTrl]?* I^^i; yap tw ßovXojxsvt^ ypu^sa^ai rov knirponov vn\p

rwv ß^ixoujutvwi/ op^avwv. Hier fiel ihm zufällig ein, dafs der Vormund

von Jedem verklagt werden konnte, und so glaubte er bemerken zu

müssen, dafs die ^txyj litnponriq eine öffentliche Klage sei; da er doch

vorher selbst anerkannt hatte, sie sei eine Privalklage. Die erste

Nachricht scheint er aus guter Quelle zu haben; die zufällige Bemer-

kung entsprang aus seinem eigenen Haupte.

' S. 1284, 2.
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da deren Verlust und Erstattung etwas war, was kaum als

merkwürdig hervorgehoben werden konnte, indem es in allen

Privatsachen aufser der Sihy, cclyJocg stattfand. Bemerkt doch

382 auch Apollodor In der ersten Rede gegen Stephanos," In einer

Schuldsache, wo die Bezahlung der Prytanelen aus Aristo-

phanes sicher Ist, nur dieses, dafs er die Epobelle obendrein

habe zahlen müssen, Verlust und Erstattung der Prytanelen

stillschweigend voraussetzend.

In besonderem Schutz des Staates stehen die Erbtöchter

(Imy.Xr^oi). Daher wird, wenn jemand eine Erbtochter, wel-

che ein anderer heirathen will, für sich als naher berechtigten

in Anspruch nimmt, von Ihm wie in einer öffentlichen Klage

die Parastasis erlegt.* Eine Art Klagen, die Eisangelie wegen

schlechter Behandlung der Hülflosen, also einer Erbtochter,

der Eltern von Seiten der Kinder, und der Waisen von den

Vormündern (^HccHuorsMg sttihXyioov , ^yovzMv ^ oocpcci'uJv), Avelche

beim Archon stattfand, erleichterte der Staat vor allen der-

gestalt, dafs weder Prytanelen erlegt wurden noch Parastasis;

ja nicht einmal dann, wenn der Kläger keine Stimme erhielt,

war nach Isäos für Ihn Irgend einige Gefahr." Übrigens Ist

dieses eine öffentliche Sache, indem jeder klagen kann, ent-

weder durch Eisangelie'' oder durch gewöhnliche Schriftklage

(y^acpY,):' wenn sie aber Pollux^ unter die Privatsachen rech-

net, so liegt die Ursache hiervon wahrscheinlich wieder darin,

dafs derselbe Gegenstand, welcher jene öffentliche Klage be-

gründet, von dem Betheiligten, zum Beispiel von dem Mündel

nach erreichter Volljährigkeit, auch zu einer Privatklage benutzt

werden konnte. Endlich findet noch eine besondere Ausnahme

" S. 1103, 15. itpoqQ(p\u)v ^^ T>|y l7rwßs>.tai;.

* Andok. v. d. Myst. S. 60.

* Isäos V. Pyrrh. Erbsch. S. 44. 45. und daraus Harpokr. in ei;-

ayytXia.

'^ Isäos a. a. O. Vergl. Demosth. g. Pantän. S 979 ff. Herald. Anim-

adv. in Salmas. Obss. III, l4, 4. Matthiä Mise, philol. S. 234 f.

' Rede g. Theokrin. S. 1332, l4.

/ VIII, 31.
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bei den Klagen wegen tliätliclier Injurien statt. Isolcrates " 3S3

sagt, man könne über thälliche Beleidigung (vß^tg) öffentllcbe

und Privatklagen (y^cccpceg aoci Blnccg) anstellen, ohne Irgend

ein Sacrament {Trcc^ccHaTccßoXr,) niederzulegen, welche Erleich-

terung bei diesen allein stattfinde. Hierin Hegt ein kleiner

Widerspruch mit Isäos, nach welchem blofs die Elsangelle

beim Archon ganz gefahrlos war: nach Isokrates aber ist

wenigstens die Privatinjurienklage vollkommen gefahrlos, wenn

auch nicht die öffentliche, welche durch die tausend Drachmen

gefährlich wird: es müfste denn bei der erstem die Epobelle

eingetreten sein, wenn der Kläger nicht den fünften Thell

der Stimmen erhielt, worüber wir wenigstens durch kein

Zeugnifs unterrichtet sind. Auch war ja keinesweges blofs

bei den Injurien, sondern auch bei jener Elsangelle kein Sa-

crament nöthlg. Doch mögen die beiden Redner einander

widersprechen oder irgendwie vereinigt werden können; soviel

ist gewifs, dafs bei der thätllchen Injurie der Kläger ebenso

wenig als bei dem Falle, wovon Isäos spricht, etwas zur Ein-

leitung der Klage bezahlte: um nach demokratischem, und wir

können kühn sagen, nach wahrhaft menschlichem, zu allge-

meiner Nachahmung empfehlungswürdigem Grundsatz dem

Ärmsten die Möglichkeit zu geben sich gegen den Übermuth

Reicher und Vornehmer zu schützen, wefshalb besonders die

Prytanelen, welche bei andern Privatklagen bezahlt wurden,

von der Privatinjurienklage ausgeschlossen wurden. Dessen

ungeachtet findet sich die Bezahlung der Prytanelen bei der

Injuriensache in der Rede gegen Euergos und Mnesibulos.

Dieser Rechtshandel, dessen wir oben schon Erwähnung ge-

than haben, ist jedoch gemischter Art, woraus die Auflösung

dieser Schwierigkeit gezogen werden kann. Der Sprecher

und sein Gegner Theophemos hatten sich geprügelt: der eine

" G. Lochit. 3. Vergl. Vales. z. Harpokr. in itapaxaraßoX^ Sigon.

R. A. II, 6. Wer von der ^/x/] aixiag und ußpewj ausführlich unter-

richtet sein will, lese Heraldus Obss. et Emend. c. 46— 48. und

dessen Animadv. in Salmas. Obss. ad J. A. et R. II, 9 ff. und III. hier

und da.
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3S4giebt eine Prlvatlnjurienklage (§/;^'/5 ctlxtug) ein, aber der andere

gleichfalls eben eine solche; es ist also eine Widerklage oder

Gegenklage (uvriysucpY,). Letztere war aber, weil dabei bos-

hafte Verfolgung von einer der beiden Parteien gemuthmafst

werden konnte, für beide Theile durch die Epobelie besonders

verpönt," und aus demselben Grunde miifste die der Injurien-

klage gegönnte Vergünstigung ohne Geld eingeleitet zu werden

aufhören, sobald durch die Gegenklage Verdacht der boshaften

ßelangung eintrat. Der erste Kläger, welcher eine einfache

Injurienklage eingiebt, zahlt keine Prytaneien; aber der Ge-

genkläger niufs sie erlegen, und als Folge hiervon dann auch

der erste Kläger, welcher jetzo Beklagter wird. Verliert in

dem Prozefs über die Gegenklage der eine die Sache, so sind

seine Prytaneien dem Staate verfallen, und er mufs dem ge-

winnenden Theile ebendieselben erstatten.

Diese Gelder, Prytaneien und Parastasis, dienen, wie die

Parastasis der Diäteten, als Lohn der Richter: namentlich wird

von den Prytaneien als den Hauptgeldern überliefert, dafs aus

ihnen die Gerichtshöfe besoldet würden.* Man vergleicht

daher die Prytaneien mit den Sportein der Römischen Gerichte,

theiis mit Berufung auf einen Scherz d^s Aristophanes, wel-

cher jedoch nicht erweiset, dafs die Richter zu Athen die

Prytaneien unmittelbar erhielten, wie die Römischen ihre Spor-

SSSteln:'^ an eine Vergleichung jener von den Vornehmen Roms

in Geld oder Essen Ehrenhalber gegebenen Sportein mit der

Speisung im Prytanelon kann nicht gedacht werden. Versteht

man unter Sportein der Gerichte nach Römischer Sitte, was

der Richter unmittelbar erhält, so sind die Prytaneien keine

Sportein; aber sie vertreten deren Stelle mit dem Unterschiede,

" Cap. 10. wenn unsere Ansicht richtig ist.

* Schrift V. Staat d. Athen. I, 16. Polliix VIII, 38. Suidas nnd

Phot. in TTpurai/sta, wo unter den Sechstausend die Richter zu verstehen.

* Schol. Aristoph. Wolken 1139. Suid. in npvTaveZov, Glossen der

Basiliken bei Kühn z. Pollux YIII, 38. Casaub. z. Athen. VI, S. 237. F.

mit Beziehung auf Aristoph. Wolken 1200. Küster und Spanheim z. d.

Wolken 1182.
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dafs sie, wie jetzo oft gescliieht, dem Staate anheim fallen,

und dieser dafür die RIcliter besoldet. Daher werden von

Arlstophanes" die Prytaneien unter die Staatseinkünfte ge-

rechnet, wohin auch Suldas undPhotlos*^ weisen: die Vorsteher

der Gerichtshöfe überwiesen sie der Staatskasse und die Ko-

lakreten zahlten dagegen den Sold der Richter. Denn die

Kolakreten hatten die Speisung Im Prytaneion zu besorgen,

wozu die Prytaneien schon dem Namen nach ursprünglich be-

stimmt waren, als die Klagen noch Im Prytaneion angenommen

und eingeleitet wurden,^ und ebendieselben hatten dann spä-

ter die Austhellung des Rlchtersoldes. Wieviele Rechtsachen

wurden aber erfordert, um den gegen 150 Talente betragenden

Gerichtsold zu bestreiten! In der Schrift vom Staate der

Athener wird zu verstehen gegeben, dafs vorzüglich die Strei-

tigkeiten der Bundesgenossen es möglich machten, aus den

Prytaneien die Richter zu bezahlen; Indessen mufsten doch,

wie oben bemerkt worden, aus andern Quellen Zuschüsse ge-

leistet werden, da nicht gedenkbar Ist, dafs die Prytaneien

auch nur für den Richtersold In Privatsachen zureichten, und

ohnehin der Richtersold nur eine der demokratischen Formen 3S6

war, unter welchen dem Volke die Staatsgelder zum Besten

kommen sollten.

10. Eine andere Art der bei den Gerichten niederzu-

legenden Gelder ist dasjenige, was bei den sehr beschränkten

Appellationen (upzrstg) als Succumbenzgeld bezahlt wird (Tra^ct-

ßoXou)/ worüber wir jedoch nichts genaues wissen. Aber

" S. Buch III, 1.

* UpvcavBiu: npoQo^o^ di; ro ^yjjuocnoi; xaTaTao-o-ojusi/v]. Vergl. Lex.

Seg. S, 192, 17. Valesius z. Maussac's Anm. üb, Harpokr. S. 326. Gron.

Ausg. und Küster z. d. Wolken 1134 haben das Richtige im Allge-

meinen gesehen.

" Dahin deuten Suid. in -npvravBtov und TrapaxaraßoXv], Schol.

Aristoph. Wolken 1139. Von den Kolakreten vergl. Buch II, 6. und

vom Pvichtersolde Buch II, 15.

'' So nannte es Aristoteles, die Spätem TtapaßoXiov, PoUux VIII, 63.

vergl. Salmas. M. U. V. S. 198. Hudtwaicker v. d. Diät. S. 127.
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sehr verwandt damit Ist die Parakatabole, welche von dem-

jenigen erlegt wird, der entweder vom Staate eingezogenes

Vermögen, oder von Einzelnen eine zugesprochene Erbschaft

in Anspruch nimmt (uiMpigßYi-sT) , und verfällt, wenn er vor

Gericht verliert. Wer eingezogene Güter in Anspruch nimmt,

mufs den fünften, wer Erbschaft oder Vermögen der Erbtöch-

ter, den zehnten Theil des in Anspruch genommenen (rowt/

ajxipigßriTovfxivücv) als Parakatabole niederlegen," und zwar bei

Anbringung der Klage oder spätestens bei der vorläufigen

Untersuchung der Sache {avccHotTig).'' Die Ähnlichkeit beider

Fälle mit der Appellation geht daraus hervor, dafs jede Ein-

ziehung der Güter auf einem rechtskräftigen Urtheil beruht,

. und wer an jene Anspruch macht, wenn auch nicht gegen das

Urtheil überhaupt, doch gegen dessen Anwendung auf einen

3S7 bestimmten Gegenstand Einspruch thut; dafs ferner die Para-

katabole In Erbschaftsachen vorzüglich dann erlegt wird, wenn

man sich eine schon einem andern zugesprochene Erbschaft

(^iin^iy.a^öfxBva) zueignen will," sodafs auch hier Einspruch

gegen ein vorhandenes Rechtsurthell stattfindet. Indessen giebt

es auch einige andere Fälle In Erbschaftstreitigkeiten, worin

Parakatabole vorkommt."' Bei beiden Acten der Parakatabole

" Polhix VIII, 39. 32. Harpokr. Suid. Phot. in TrapaxaTaßoXrj, Lex.

Seg. S. 290 (bei Harpokr. mit Berufung auf Lysias, Hyperides und

andere Redner). Vergl. Harpokr. und Suid. in an^iq^Y\xzXv und über

die Erbschaften Pollux VIII, 32. Timäos Plat. Lex. in TrapotxaraßoXy]

und dort Buhnk. Demosth. g. Makart. S. 1051, 20. S. 1054, 27 (aus

einem Gesetz), g. Leochar. S. IO9O unt. S. 1092, 20. Isäos spricht da-

von hier und da. Und hierher gehört wahrscheinlich was Didymos

sagt bei Harpokr. in 7rpo7r£)U7rTa: sicrt yap ot t« TrljuiTTra xZv xi\xr\\xdxfj)v

(er hätte sagen sollen twu a,u<|)tcß/]ToujU6j'w>') itapaxaTaßaXXsa^aL ^acriv,

w? Ava-iag Iv tw xara 'AttoXXo^wpou vTioay]fJialvBi. Alles übrige in diesem

Artikel ist nichtig, wie schon Valesius in den Anmerkungen zu Maussac

bemerkt.

* Vergl. den x\ttischen Prozefs von Meier und Schümann S. 603 f.

* S. Bunsen de jure heredit. Athen. I, 2, 3.

** Meier und Schümann Att. Proz. S. 6I8 ff. Ob auch in andern

Sachen als Erbschaftstreiten Parakatabole vorkam, hängt davon ab, ob

das VV^ort auch in weiterer Bedeutung gesagt werden konnte oder

nicht j s. hiervon oben S. 465. vergl. S. 475.
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entsteht aber die Frage, wer sie erhielt, wenn derjenige,

welcher sie erlegt, den Rechtshandel verlor: und ob mit der-

selben noch andere Gerichtskosten und Strafen verbunden sein

konnten. Um dieses zu beurthellen, mufs folgendes bemerkt

werden. Es glebt dreierlei Gelder, welche bei Rechtshändeln

bezahlt werden müssen: erstlich blofse Gerichtgelder, wie

Prytanela und Parastasis, welche der sachfällige Thell tragen

mufste: sodann Bufsen (niXYiiJLarcc), die in Privatsachen der ge-

winnende Kläger erhält, in öffentlichen der Staat, aufser dafs

bei der Phasis der Beeinträchtigte die Geldbufse empfängt,

und bei gewissen Privatsachen für den Staat eine Bufse hin-

zukommt; endlich Entschädigungen, welche bei gewissen

Rechtshändeln der verlierende Thell dem gewinnenden für

die Gefahr, in welche er den andern gebracht hat, geben

mufs, wie die Epobelie. Von letzterer Art scheint nun die

Parakatabole zu sein, welche offenbar eingeführt war, um
leichtsinnige und habsüchtige Beeinträchtigungen des Staates

und der rechtmäfsigen Erben möglichst zu verhüten: sie mufste

daher demjenigen zufallen, welcher durch die Klage beein-

trächtigt wurde, das helfst bei Ansprüchen auf eingezogene

Güter dem Staate, bei Erbschaftsachen dem Erben. Demnach

mufsten wahrscheinlich von Seiten der Privatleute aufser der

Parakatabole auch die gewöhnlichen Gerichtgelder, wie sie

hätten erlegt werden müssen, wenn keine Parakatabole statt-

gefunden hätte, nach Mafsgabe der Beschaffenheit des Rechts-

handels bezahlt werden: wiewohl hierüber nirgends Auskunft

gefunden wird. Übrigens konnte die Erlegung der Parakata- 3SS

bole nur einseitig sein von Seiten des Klägers, als Strafe des

muthwilllgen Prozessirens."

Auch über die Epobelie (sTrcfjßsXla) mufs etwas gesagt

werden, da in den Schriften der altern Gelehrten hierüber

ebensowenig etwas Klares und Bestimmtes gefunden wird, als

über die andern Gerichtgelder und Geldstrafen.* Diese ist

° S. jedoch von einem besonderen Falle über eine avTiTrctpaxaTotßoXy)

Schömann zu Isäos S. 463.

* Selbst der treffliche Ileraldus Animady. in Sabaas. Obss. III, 4,

(8 — 11) 5 (zu Ende) befriedigt nicht.
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der sechste Thell der Schätzung der Sache (rl^xY^fxct), und defs-

halb so genannt, weil von jeder Drachme der Schätzung ein

Obolos bezahlt werden niufste. Da der Name selbst dieses

aussagt, die besten Grammatiker es bezeugen," und die Im

Demosthenes vorkommenden Beispiele der Epobelle, welche

gleich angePührt werden sollen, es unwidersprechllch erweisen,

so bedarf die Meinung, welche aus unkundigen Schriftstellern

in den Hesychios und Eustathios* übergegangen Ist, dafs die

Epobelle der zehnte Theil gewesen sei, keiner Widerlegung;

sie verdankt ihren Ursprung der Verwechselung mit der Para-

katabole, wie jene ähnliche von den Prytaneien. Den wahren

Gesichtspunkt, unter welchem diese Bufse betrachtet werden

mufs, glebt Harpokratlon an, dafs sie eine durch das Gesetz

bestimmte Zuschätzung (Tr^oQ-lßriua) sei, unabhängig von rich-

terlicher Bestimmung:' wobei die Fragen übrig bleiben, in

welchen Rechtshändeln, von wem, unter welchen Umständen,

womit verbunden, und an wen dieselbe bezahlt worden sei.

Dem Etymologen'^ zufolge war die Epobelle eingeführt, weil

3S9 in Geldsachen viele boshaft angeklagt wurden, besonders in

Bezug auf Bodmerei oder Seezinsverträge: wefshalb das Gesetz

zur Verhütung boshafter Anklage (j-vHOfpavTla) dem Kläger die

Epobelle auferlegt habe: sie müsse von denen bezahlt werden,

die In einer Geldsache (%^Yjxuriy.Yi S'otYi) klagten.' Hierdurch

wird dieselbe Thatsache bezeichnet, welche Isokrates gegen

Kallimachos^ erwähnt, welchem zufolge Archinos nach der

" Harpokr. Etym. Suid. Zonaras in iTTGoßsT^ta, Lex. Seg. S. 255.

Schol. Aesch. g. Timarch S. 744 Reisk. Schol. Plat. Ruhnk. S. 259.

Pollux VIII, 59. 48. IX, 60. Vergl. Salmas. M. U. S. 12 ff.

* Hesych. in sTr^ßsl/a, Eustath. zu Odyss. a, S. l405, 27.

' Harpokr. in 7rpo;Tifjt^'jüiaTa, und daraus Phot.

*' Und daraus Suid. in Irraße^./«.

' Das Nähere über diese ;)^py]juaTtxa5 ^Uag erörtert Schümann Att.

Proz. S. 733 f.

y Im Anfang, vergl. Cap. 15. l6. Dafs sich hierauf die Einführung

der Epobelie gründete, läfst auch die Erwähnung des Archinos beim

Schol. Aesch. schliefsen.
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Regierung der Drelfslgmänner die Epobelle in Reclilshändelii

einführte, in welchen dem Beklagten das Recht der Paragraphe

gegen den Kläger zugestanden wurde, um gegen boshafte

Kläger zu schützen. Genau von dieser Beschaffenheit ist der

Fall, welcher in Demosthenes' Rede gegen Stephanos über

falsches Zeugnlfs" erwähnt wird. Der Sprecher Apollodor

hatte gegen seinen Stiefvater Phormion geklagt wegen einer

Geldsumme, die er von demselben forderte: Phormion wandte

dagegen die Paragraphe ein, und Apollodor wurde, da er den

Handel verlor, zur Epobelle verurthellt. Aber auch ohne

Paragraphe fand die Gefahr der Epobelle in Geldsachen statt,

wie Demosthenes' Rechtshandel gegen seine Vormünder, und

die Klage gegen Dionysodor wegen einer ausgeliehenen und

nicht zurückbezahlten Geldsumme beweiset: desgleichen nach

Pollux bei der Phasis, endlich bei der Gegenklage {avTiy^acpYi).^

Dafs bei Injurlensachen eine Epobelle eingeführt war, ist un-

erweislich. Die Privatklage wegen derselben {^Uyi ulyÄug) hat

zwar allerdings blofs eine Geldstrafe zur Folge, aber sie

unterscheidet sich doch in mehren Punkten wesentlich von

einer gewöhnlichen Geldklage; und der einzige bekannte Fall,

in welchem bei einer Privatklage auf thätllche Beleidigung 390

Epobelle bezahlt wird, welcher in der Rede gegen Euergos

und Mnesibulos erzählt wird, hat die Eigenschaft einer Gegen-

klage, wonach die Epobelle damit verbunden ist. Bei der

öffentlichen Injurienklage (yDcccf)ri vßasüog) ist eine Epobelie

vollends undenkbar: wenn Aeschines gegen Timarch" den Fall

ersinnt, es klage einer gegen seinen Geliebten, der durch

schriftlichen Vertrag Ihm seine Keuschheit verkauft und nicht

Wort gehalten, und dabei für Recht hält, dafs er die Klage

" S. 1103, 15.

* Pollux VIII, A8. 58.

" S. 162. wo die hierher gehörigen Hauptworte sind: ensira ov

xaraXtva-^r^asTai jutcrS'oujusvo; tov ABy]vaLov Ttapa rovg vo^ovg xai TtpoQ-

oi^Xwy untia-iv Ix xou ^txacrTyjptou ov tv])/ Ittw ßs'X.t'ai' jxovov dXXa xal

üXXyiv vßpiv; der hier ersonnene Fall ist Exai'pvjcri? xara crui'Sijxa?,

welche wirklich vorkam. S. Lysias g. Simon S. l47. l'iS.

I. 31
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verliere, und mit dem Tode Lestraft werde, „nicht allein die

Epobelle, sondern auch die thätllche Beleidigung büfsend," so

darf dieses nicht so verstanden werden, als ob der Kläger in

öffentlichen Injuriensachen gewöhnlich die Epobelle bezahlt

habe: denn hier ist keine Injurienklage, sondern eine Klage

über eine Geldsache, welche aber, weil der Vertrag gesetz-

widrig ist, als nichtig verloren gehen mufs; vom Gesichts-

punkte einer Geldsache miifste der Kläger mit der Epobelle

bestraft werden, aber der Redner meint, er müsse wegen der

Verführung und Schmach gegen einen Athenischen Knaben

viel härter büfsen. Überhaupt fand die Epobelle nur in Geld-

sachen statt und in öffentlichen Rechtshändeln nicht, aufser

etwa in der Phasis.

Wer die Epobelle zu zahlen verpflichtet war, kann zwei-

felhaft scheinen, da die Stellen der Grammatiker sich wider-

sprechen und die altem Quellen nicht genug Stoff über diesen

Gegenstand liefern. Durch das Gesetz des Archinos ist jeder

von beiden Theilen, sowohl der Kläger als der eine Paragraphe

391 einwendende, wenn er verurtheilt wird, zur Bezahlung der

Epobelle verpflichtet." Da die Paragraphe der Gegenklage

'ähnelt,* so stimmt hiermit überein, wenn in der Gegenklage,

welche in der Rede gegen Euergos undMnesIbulos über falsches

Zeugnifs vorkommt, der durch die Gegenklage zum Beklagten

gewordene ursprüngliche Kläger, nachdem er in dem Erkennt-

nlfs über die Gegenklage verloren hat, die Epobelle zahlen

mufs; sodafs also in Gegenklagen nicht blofs der Gegenkläger

oder Widerkläger, sondern auch der dadurch beklagte der

Epobelle unterliegt/ Ob in diesen Fällen allein, wegen des

" S. oben Cap. 9.

* PoUux VIII, 58. nach dem Grnndsatz; Reus excipiendo fit actor.

* Im Attischen Prozefs von Meier und Schümann (s. oben Cap. 9)

wird, wie mir scheint, mit Recht in Abrede gestellt, dafs durch das

Urtheil über die Gegenklage auch über die ursprüngliche Klage abge-

urtheilt worden sei; wenn dies gegründet ist, kann die Epobelle nicht

aus der ursprünglichen Klage entsprungen sein.
""
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Verflachtes bösliclier Klage auf der einen und böslicher Ex-

ception oder AVIderklage auf der andern Seite, die Epobelie

beide Theile treffen konnte, oder ob dies auch in andern

Rechtsachen der Fall war, ist unklar. PoIIux behauptet, dafs

bei der Phasis der unterliegende Theil die Epobelie bezahle^

ohne zwischen Kläger und Beklagtem zu unterscheiden: wel-

ches er auch von der Epobelie ganz allgemein aussagt." Und
wirklich, mufs bei einer Phasis der Beklagte so gut als der

Kläger, wenn er die Rechtsache verliert, die Epobelie bezah-

len, so mufs er es ebenso In einer jeden durch die Epobelie

verpönten Geldsache, wenn sie auch nur Privatsache ist, weil

bei der Phasis die Epobelie nur In Bezug auf die Geldsumme

hinzugesetzt ist, welche der beeinträchtigte Theil von dem

Beklagten erhalten soll, also blofs In Bezug auf dasjenige, was

an der Phasis Privatsache Ist. Wir haben zwei Beispiele,

wonach In Privatsachen der Kläger die Epobelie bezahlen

mufste: aus keinem von beiden läfst sich ersehen, dafs der

Beklagte, wenn er verliert, sie nicht erlegen mufs. Darelos

und Pamphilos liehen dem Dionysodor 3000 Drachmen auf

Seezins: dieser handelt gegen den Vertrag und die Handels-

gesetze: nichts desto weniger, sagt der Sprecher, wagt er 392

sich vor Gericht stellen zu lassen, um mich, aufserdem dafs

er mich um das Melnige geprellt hat, noch um die Epobelie,

und diese In seine Herberge zu bringen.* Das Stillschweigen

beweiset hier nicht, dafs der Beklagte, wenn er verlor, die

°' VIII, 48. und 39. Dort heifst es: ^'k py] psTaXaßcoy ro nsfxnrov

fxspog rwv i|/>](})wv Ty]i/ knwßsXiav 7rp 5 w cj)>. tVxavs , wo der Grammatiker

durch npogo^XLa-adveiv das Obendreinverlieren aufser dem Verlust

des Prozesses bezeichnet; ebenso VIII, 5S. 5s dvTLypaxlja.fj.Bvog ju>] xpa-

TYiaaq tvji/ swj^ßeXiav n p gw^Xicxav £. Demostil. g. Steph. ^euS'ojji. 1,

S. 1103, 15, Ttpo QO'pXoiv §s Tvjv sTfxßeXiuv, und Aescli. a. a. O. Ich

erinnere dieses darum, damit nicht jemand glaube, das Ttpo;o<^Xi.a-xdvsLv

setze schon eine andere Bufse voraus. In der andern Stelle des Pollux

(3.9) steht: iTrwßsX/a 5 r^v ro eKrov [xspoi; tov TijuyjjuaTog, w^ziksv

alpe^sig.

* Demosth. g. Dionysod. S. 1284, 2.

31*
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Epobelie nicht erlegte. Demosthenes sagt in der ersten Rede

gegen AphoLos," wenn er verliere, müsse er die Epobelie

bezahlen ungeschätzt (a-ißVi-ou) : verliere Aphobos, so müsse

er erst nach Schätzung der Richter (T</jt»;roi') die Bufse erlegen.

Dieser Ausdruck schliefst kelnesweges aus, dafs Aphobos die

Epobelie könne bezahlen müssen. Demosthenes hatte dem

Aphobos eine Bufse von 600 Minen gesetzt; werde ich ver-

urlhellt, sagt er, so zahle ich 100 Minen Epobelie unge-

schätzt; denn wie er selber den Handel geschätzt hat, bleibt

die Schätzung, und die Epobelie ist dadurch unmittelbar be-

stimmt. Verliert hingegen Aphobos, so wird die Bufse erst

geschätzt, und folglich auch die Epobelie, welche der Schätzung

der Bufse folgt: Demosthenes braucht aber letzteres nicht

hervorzuheben, wenn sich die Bezahlung der Epobelie von

selbst versteht. Auf der anderen Seite leuchtet aber auch

ein, dafs man aus den beiden Beispielen nichts für die Be-

hauptung des Pollux entnehmen kann. Dagegen sagen andere

Grammatiker,* welche sämmllich nur für Einen Zeugen zu

rechnen sind, aus, der Kläger habe die Epobelie an den Be-

klagten erlegt, wenn er die Klage verlor. Streng genommen

verneinen sie nicht bestimmt, dafs auch der Beklagte sie konnte

bezahlen müssen, sondern weil sie ursprünglich zur Verhütung

boshafter Klagen eingeführt war, mochten sie nur an den

393 Kläger denken und daher angeben, wenn dieser verlor, habe

er dem Beklagten zur Entschädigung für die verursachte Ge-

fahr die Epobelie bezahlen müssen. Eine Entscheidung ist

daher aus der Überlieferung nicht möglich; indessen weiche

ich gerne der Meinung bewährter und sachkundiger Forscher,

welche der Ansicht sind, die Epobelie sei in der Regel nur

von dem verlierenden Kläger zu erlegen gewesen;' wofür auch

die Analogie der öffentlichen Klagen spricht, in welcher nur

" S. 834, 25.

* Harpokr. Etym. Suid. Lex. Seg. Schob Plat. Schol. Aesch. a. a« O.
• Att. Proz. v. Meier und Schömann S. 731. Heffter Athen. Ge-

richtsverf. S. 240 ff. Der S. 479, 12-15 von der EpobeHe gebrauchte

Ausdruck ist hiernach nicht von allen Fällen zu verstehen.
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der Kläger das bekannte Succumbenzgchl von 1000 Drachmen

zu zahlen hatte. Übrigens mufste die Epobelle nur alsdann

erlegt werden, wenn man den fünften Thell der Stimmen nicht

erhielt," also für vorzüglich schu|(lig angesehen werden konnte,

gerade wie bei der Zahlung der tausend Drachmen.

Konnte nun die Epobelie mit andern Gericht- oder

Strafgeldern verbunden sein? Sie ist kein Sacrament und wird

nicht vor der Entscheidung niedergelegt, sondern erst nach

dem Verlust der Rechtsache ausgezahlt, wie aus der Deniosthe-

nischen Rede gegen Euergos und Mnesibiilos,'^ aus dem Rechts-

handel gegen Aphobos, und selbst aus Isokrates gegen Kalli-

niachos klar ist: folglich mufs nothwendig zur Einleitung der

Sache ein Sacrament erlegt werden, wie wir denn gewifs

wissen, dafs in dem ersten der drei eben angeführten Privat-

rechtshändel der sachfällige Theil Prytaneien und Epobelie

bezahlte, und In dem letzten jene ebenfalls erlegt waren.
'^

Ferner kann mit der Bezahlung der Epobelie eine Hauptbufse

(TifjL-/iua) verbunden sein; jedoch mufs diese nur vom Reklagten

erlegt werden, und zwar von diesem jederzeit, wenn er ver-

liert; erhält er den fünften Theil der Stimmen nicht, so zahlt

er dazu, insoweit die Epobelie beide Thelle treffen kann, die

Epobelie als Anhängsel, nach dem Betrage eines Sechstels der

Geldsumme, in welche er verurthellt Ist: der Kläger hingegen

zahlt keine Hauptbufse, sondern nur die Epobelie von der-

jenigen, welche er dem Beklagten gesetzt hat, falls er den

fünften Theil der Stimmen nicht erhält. Alles dieses geht

sowohl aus der Natur der Sache, als aus den uns erhaltenen

Rechtshändeln hervor; wenn daher Hesychios aus Didymos

die Epobelie eine der Schätzung des verlorenen Rechtshandels

folgende Bufse nennt,'' so bezieht sich dieses blofs auf die 394

" Isokr. g. Kallimach. 5. Pollux VIII, 48.

* Vergl. Cap. 9.

" S. ebendas.

'^ 'AxoXouS'Ov TW T^'; xara^ix-qg Tipyjjuari o<|)Xy)|ua. Vergl. hierzu Schü-

mann a. a. O. S. 731. Man braucht nicht statt des ungenauen xaraS^/x/]?

mit Salmas. M. U. S. ih. der im übrigen die Stelle richtig so verbessert

h
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Bestimmung der Epobelie nach der Schätzung des Handels,

indem jene für den Kläger nach der Schätzung, welche er

dem Beklagten setzt, sich richtet, für den die Paragraphe ein-

wendenden eben darnach, und für den WIderkläger ebenfalls

nach der Schätzung: hingegen würde man -den Grammatiker

falsch verstehen, wenn man glaubte, die Epobelie sei auch

insofern eine Folge der Schätzung oder Bufse, dafs sie nur

dann bezahlt worden wäre, wenn man die Bufse selbst oder

das Timema hätte bezahlen müssen. Bei der PhasIs endlich

als einer öffentlichen Klage tritt noch ein besonderes Ver-

hältnifs ein, wenn man nicht dem Pollux den Glauben ver-

sagen und die Epobelie von der Phasis ganz ausschllefsen

will. In dieser mufs der Beklagte, wenn er den Rechtshandel

verliert, die Hauptbufse bezahlen; ob er auch, wenn er nicht

den fünften Thell der Stimmen erhält, die Epobelie davon

bezahlen mufste, wissen wir nicht und kann bezweifelt wer-

den; der Kläger mufs, wenn er nicht den fünften Thell der

Stimmen erhalten hat, dem Staate die gewöhnliche Bufse von

tausend Drachmen erlegen," und dann, falls überhaupt Epobelie

hierbei stattfand, auch diese: letztere aus dem Gesichtspunkte

der Geldsache (fy^^Yjxa-iHY) ^ihy^ , erstere.weil es eine öffent-

liche Klage ist. Aber mufs denn beides in jeder Phasis unter

der eben genannten Voraussetzung erlegt werden oder nicht?*

Die Phasis ist nämlich biswellen offenbar eine rein öffentliche

Klage, zum Beispiel, wenn öffentliche Gelder oder von dem

hat, wie wir sie geben, und mit Palmer. z. Hesych. ^/xv]; zu schrei-

ben. Ich übergehe den Wust der übrigen Erklärer zu dieser Stelle

des Hesychiüs.

"Rede g. Theokrin. S. 1323, 19. '

* Schömann Alt. Proz. S, 732 bejaht dies; lleffter Ath. Gerichts-

verf. S. \90 f. stellt dagegen überhaupt in Abrede, dafs bei einer Phasis

ein anderes Succumbenzeeld als das der 1000 Drachmen staltgehabt

habe, und zeiht den Pollux des Irrthums. Bei der grofsen Zweifel-

haftigkeit der Sache habe ich die ganze Untersuchung hypothetisch

gehalten, und gestehe, dafs Heffter's Ansicht mir sehr folgerichtig

scheint.
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Staate noch nicht verkaufte Bergwerke angegriTfen worden, 395

wobei kein Privatmann verletzt ist; bisweilen aber eine aus

fler öffentlichen und Privatklage gemischte, wie wenn wegen

veruntreuten Walsengutes geklagt wird: eine reine Privat-

klage kann sie niemals sein, indem sie dadurch die Eigenschaft

der Phasis verlöre, und eine blofse Geldklage würde auf Er-

stattung des zugefügten Schadens. Ist nun die Phasis eine

rein öffentliche Klage, so hat sie allein eine Bufse an den

Staat zum Zwecke, und hier scheint die Epobelie keine Stelle

zu haben, weil diese nur aus dem Gesichtspunkte der Prlvat-

gehiklage zugefügt werden konnte, wie schon ihre Entstehung

zeigt, um die boshafte Klage dabei, oder wenigstens unter

gewissen Umständen von Selten des Beklagten die boshafte

Vorenthaltung des einem andern zukommenden, zu verpönen.

Auch ist in der Rede gegen Theokrines bei der Phasis wie bei

den übrigen öffentlichen Klagen von Jlpobelie nicht die Rede.

Es ist indessen doch möglich, dafs auch bei mancher Phasis,

welche wirklich öffentlicher Natur war, die Epobelie eintrat,

wenn es sich dabei wie gewöhnlich um Geldeswerth handelte:

denn es war dabei wo nicht immer doch in der Regel dem

Kläger eine Prämie oder ein Anthell an dem eingeklagten

Gegenstande zugesichert; und wie wir gesehen haben, werden

von dem Kläger, dem eine Prämie versichert ist, auch Prytaneien

erlegt. Der Kläger konnte also von dem ihm zukommenden

die Epobelie zu erlegen haben: das Gesetz, auf welches in

der Rede gegen Theokrines Bezug genommen wird, beweiset

dagegen nicht; denn es ist nur ein allgemeines die tausend

Drachmen, in Bezug auf die öffentlichen Klagen überhaupt

und also auch auf die Phasis, betreffendes. Ist aber die Phasis,

auch abgesehen von einer Prämie, gemischter Natur, so ist

des Klägers Zweck zugleich eine Bufse an die beeinträchtigte

Privatperson zur Entschädigung, und eine Bufse an den Staat

als Strafe der Verletzung desselben: hierbei trat wohl, wenn

überhaupt Epobelie bei der Phasis vorkam, in Beziehung auf

erstere die Epobelie ein, und die Strafe der tausend Drachmen

von Selten des Klägers in Beziehung auf die öffentliche
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Eigenschaft der Klage. Benutzt endlich der Beeinträchtigte

eine Sache, die sich für eine Phasis eignete, blofs zu einer

Privatklage, so findet wiederum blofs die Epobelie Anwendung.

Hieraus l'afst sich endlich auch entscheiden, wem die Epobelie

zufiel. Die Grammatiker" sagen, der Beklagte habe sie vom

396 Kläger erhalten, wenn ersterer gewann; woraus von selbst

folgt, wenn der Kläger gewann, habe er sie vom Beklagten

erhalten, inwiefern, wie bei der Paragraphe, der Beklagte zur

Epobelie verpflichtet war. Und dafs in Privatklagen nicht

dem Staate, sondern dem gewinnenden Theile die Epobelie

zufiel, beweisen die uns erhaltenen Reden vollkommen.* Fand

bei der Phasis wirklich Epobelie statt, so konnte sie ebenfalls

nur diesem zufallen. Der Staat kann also an der Epobelie In

keinem Falle Antheil haben.

11. Das Einkommen des Staates von den Gerichten wird

vermehrt durch die Geldbufsen, soweit sie ihm zufallen. Alle

Bufsen heifsen Schätzungen (jiixYiiJLctTu) , worunter man den

Anschlag aller Strafen, auch Ats Schadenersatzes, well er durch

Schätzung (Tifxy]rig) bestimmt wird, und durch Mifsbrauch die

Strafe selbst versteht: wir handeln davon vorzüglich, jedoch

nicht ausschliefslich, nach Heraldus' Anleitung, hei welchem

der Gegenstand umfassend dargestellt Ist, berücksichtigen je-

doch unserm Zwecke gemäfs nur dasjenige, was entweder zum
397 Verständnifs Ats Ganzen noth wendig erforderlich Ist oder mit

den Einkünften des Staates unmittelbar zusammenhängt: wefs-

halb wir die nicht in Gelde bestehenden Schätzungen und

gröfstentheils auch die Lehre vom Schadenersatz gleich als

fremdartig aussondern. Alle Strafen und also auch die Geld-

strafen sind theils durch Gesetze bestimmt, thells unbestimmt,

" Etym. Said. Schob d. Piaton, Lex. Seg. eXa'fjißave §s xr^v Irrwße-

Xiav <})Euyw\/ Trapa tou ^iwxovtc?, et t>]i/ ^ixyji; ani^zvy^v. Der Schob

Aesch. a. a. O. sagt, das Gesetz des Archinos habe bestimmt, die Pry-

taneien kämen dem Richter zu, t»jv ^' Inui^tklav tcS ^*]|üiocriw wEpl

(TTttpa) TOU \nt\ IXovToq. Dies ist offenbar irrig, wie anderes daselbst.

* Rede g. Euerg. und Mnesibul. S. H58. Demosth. g\ Dionysod.

S. 1284, 2.
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tliells endlich zwar bestimmt, aber auf verschiedene Weise,

sodafs der Richter wählen miifste. " Ein Rechtshandel, in

welchem die Bufse im Gesetze bestimmt ist, wird ein un-

schätzbarer (ayuju uTiiJLYiTog) genannt; mufs dieselbe erst ge-

schätzt werden , weil die Gesetze keine feste Bestimmung

enthalten, so helfst er ein schätzbarer (riixYiTog)J In allen

Privatsachen, mit welchen kein Vergehen verbunden ist (Sly.cu

TTüog -ti>u)y sondern welche nur dingliche oder auf Erfüllung

eingegangener Verbindlichkeiten gerichtet sind, fand keine

Schätzung statt.'' Die Klagen, in welchen für irgend etwas

ein Schadenersatz in Anspruch genommen wurde, waren mit

wenigen Ausnahmen insofern schätzbar, als dieser Schade von

dem Kläger geschätzt wurde. So war festgesetzt, wenn der

Schade unwillkürlich zugefügt worden, müsse die einfache

Schätzung, wenn absichtlich, das Doppelte geleistet werden.''

Schlechthin bestimmte das Gesetz auch Strafen in einigen

Privatsachen, welche ein Vergehen enthalten, wie bei wört-

lichen Injurien {HCiy.Yi^o^ia) auf 500 Drachmen." Dagegen in

der Privatklage wegen thätlicher Injurien (ßi-^Vi cäy.lag) war 39S

die Bufse unbestimmt, und sie war also ein schätzbarer Rechts-

handel,^ damit nach Mafsgabe des Grades der Beleidigung der

Kläger und das Gericht die Bufse ermessen könnten; jedoch

durfte sie nur in Geld bestehen.^ In allen Privatsachen fällt

die Bufse dem Kläger anheim, sodafs uns diese welter nichts

angehen; in den öffentlichen Rechtstreiten hingegen erhält

der Staat die Bufse des Beklagten, ausgenommen wenn Geld-

" Herald. An. in Salroas. Obss. ad I. A. et R. III, 1, 2.

* Herald. III, 2. Matlhiä Mise, philol. Bd. I, S. 276-277.

' S. das Nähere in Meier's und Schömann's Att. Proz. S. 184 ff.

'^ Demosth. g. Meid. S. 528 oben.

' Isokr. g. Lochit. 4. Lysias g. Theomnest. S. 354. Vergl. Mat-

lhiä a. a. O. Hudtvvalcker v. d. Diät. S. l49 ff. u. a. Zuletzt hat Meier

in den Anmerkungen zu den Fragm. Lex. rhet. S. XIX einiges Streitige

darüber besprochen.

f Harpokr. in aixt'ag, und was Matthiä beibringt S. 272. 273.

^ Lysias b. Etym. und Suid. in ußptf.
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Sachen von Privatpersonen darein verflochten sind, zum Beispiel

bei der Phasis über Vormundschafts- oder Handelsvergehen,

wobei die Schätzung dem beeinträchtigten Theile zufällt, wenn

der Kläger gewinnt; aufserdem aber kann bei öffentlichen

Sachen statt der Geldstrafe Ehrlosigkeit, Tod und dergleichen

gesetzt werden. Diese öffentlichen Rechtshändel nun sind

thells schätzbar thells unschätzbar; im ersteren Falle schätzt

meistens der Kläger in seiner Klageschrift das Vergehen {t^xu-

TCii, Tiixa) , der Beklagte macht eine Gegenschätzung (riij.a-m,

Tifxa, ccvTiTifxuTcct, vTr'oritxuTcci, cii'<:f'j7ro~tßaTcci); das Gericht aber

entscheidet in der Schätzung (tiixu, activisch), meist dem einen

oder andern beitretend: indessen konnte der Kläger von seiner

höhern Schätzung nachlassend der des Beklagten beitreten und

aus Milde auf diese antragen (j-'jyy^Cfj^Yjroct) ," und die Pxlchter

konnten auf einen besonders gestellten Antrag eine andere

als die des Klägers oder des Beklagten beschllefsen. * Dieses

Verfahren tritt bei vielen öffentlichen Klagen ein, in welchen

es für den Beklagten keine bestimmte Strafen giebt, daher

in der Klageschrift eine Schätzung gestellt wird: jedoch giebt

es Fälle bei solchen Klagen, wo das Gesetz dem Kläger nur

399 die Wahl iäfst zwischen mehren bestimmten Strafen, wie in

der Klage über angenommene Bestechung (youd^^Y, h'J)^iuv) ent-

weder der Tod oder das Zehnfache der angenommenen Summe
gesetzt werden mufs.'" Bei der Phasis war in den meisten

Fällen schon wegen des Schadenersatzes eine Schätzung noth-

wendlg, und wir wissen auch aus Überlieferung, dafs sie

stattfand.'' Bei andern öffentlichen Klagen hingegen findet

keine Schätzung statt, weil die Gesetze schon verfügt haben,

welches bei der Anzeige (zv^zi^ig) meistens der Fall ist. End-

lich mufs von der Schätzung die als Strafschärfung zugefiigle

Zuschätzung (Tr^OhriiXYiixce) unterschieden werden. Diese war

eine Bufse, welche das Gericht in gewissen Fällen, wo Gesetze

" Herald. III, 1, 10.

* S. hierüber besonders Scliömann Alt, Proz. S. 724 f.

' Herald. III, 3, 1.

'' PolluxYllI, 47.
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oder Volksbesclilüsse es erlaubten, nacli Befinden zuthiin konnte,

oder welche unter gewissen Umständen von selbst folgte, wie

die Epobelle. Die Zuschätzung war zum Thell in den Ge-

setzen näher bestimmt: so war dieselbe beim Diebstahl, wenn

er nicht mit dem Tode bestraft wurde, auf fünf Tage und

Nächte Gefängnifs im Block festgesetzt; es hing jedocb vom

Ermessen des Gerichtes ab, ob es dieselbe beifügen oder weg-

lassen wollte."

Inwiefern Privatklagen eine Schätzung zullefsen, ist bereits

angedeutet worden ; nämlich fast bei allen Arten von Schaden-

ersatz, und bei der Privatsache thätlicher Injurien. Von jener

Art ist die Klage über Schadenzufügung (ßXußr.g), die Klage

gegen Vormünder, wenn sie als Privatsache gefafst wird {^ly.Yi

sTTiTaoTrYjg oder eTriTooTtsiccg), und ähnliche: der Kläger macht in

seiner Klageschrift hier eine Schätzung seines Schadens. Als 400

einen solchen Schadenersatz hat Heraldus* mit Recht die

Schätzung von einem Talent angesehen, welche bei Demosthe-

nes gegen Stephanos in der Privatklage wegen falschen Zeug-

nisses (Siy.Yi -^z'jhofxa^Tv^icv) vorkommt. Aber nicht alle Rechts-

händel über Schadenersatz sogar sind schätzbar, sondern in

mehren derselben hat das Gesetz die Bufse schon bestimmt.
'^

Was aber den andern Fall, nämlich die thätllchen Injurien

betrifft, so ist dieser zu merkwürdig, als dafs ich ihn über-

gehen möchte. Es können über dieselben zweierlei Klagen

eingereicht werden, wie nach Römischem Recht, welche in

Rücksicht des Gegenstandes durchaus nicht verschieden sind,

sondern nur in der Form und den Folgen, die öffentliche

" Herahl. III, 2, 9— 14. Die Hauptstclle im Solonischen Gesetz

giebt Deniosth. g. Timokr. S. 733. (vergl. die Erläuterung S. 7^l6, 12),

wonach bei Lysias g. Theomncst. S. 357, 9 \i-y[ ausgestrichen, nicht

aber mit Heraldus und Taylor in \i\v verwandelt werden mufs. Es

sind zwar in dieser Stelle noch andere Schwierigkeiten, welche ich

jetzo absichtlich übergehe, da sie nur durch weitläuftigere Auseinander-

setzungen entfernt werden können.

* III, 1, l4. Die Stelle des Demosth. ist S. 1115, 25.

' Herald. III, 5. Meier und Schömann Att. Proz. S. 187.
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(y^cicpYj vß^s'jjg) und die Privatklage (^Uyi my.iag) , weil durch

die thätliche Injurie entweder der Staat, welcher durch die

Gewaltthat sich und die Freiheit verletzt erkennt, In gewissen

Fällen selbst wenn ein Sklave verletzt wird, oder nur die

Person beleidigt erachtet werden kann, je nach der Ansicht

401 und Willkür des Klägers." Nimmt der Kläger die Sache als

" Merkwürdig ist jedoch, dafs auch die ypa^y] ußpeug bisweilen

für eine Privatsache ausgegeben wird, weil sie eben wie viele andere

öffentliche Klagen nicht unmittelbar, sondern nur niillelbar auf eine

Verletzung des Staates, zunächst aber auf Verletzung eines Einzelnen

sich bezieht. In diesem Sinne kann Demosthenes oder vielmehr bei

ihm Meidias (g. Meid. S. 522 unten) die ^Uri oder genauer ypa<}»] i^ßps-joc

eine V^ia nennen, im Gegensatz gegen die TrpoßoXjj beim Volke, welche

als eine Klage gegen unmittelbare Verletzung des Staates, zum Beispiel

durch Störung eines Festes oder Verletzung geheiligter Personen und

Sachen und der öffentlichen Behörden (vergl. S. 424. 425), angesehen

werden mufs: indem die 7rpoßo>.»] gegen solche ist, die sich gegen das

Volk übelgesinnt betragen oder dasselbe getäuscht haben, daher auch

gegen Sykophanten, Verletzer der dem Staate noch gehörigen Silber-

minen, Diebstahl an öffentlichen Geldern dieselbe gestattet ist. (vergl.

Taylor z. Demosth. g. Meid. S. 562 ff. Reisk. App. crit. Bd. I. Mattbiä

Mise, philol. Bd. I, S. 2 38). Am deutlichsten tritt die Meinung des

Bedners S. 524 hervor, wo er sagt: wer einen Privatmann thätlich oder

mit Worten beleidigt habe, werde durch ypadvji/ ußpew? xat tUriv xa-

KYiyopiag i'^iav belangt, sei es aber gegen einen Thesmothelen geschehen,

so sei der Schuldige mit einem Male gänzlich ehrlos (arifjioc). Auch

hier ist die ypa(j)v] ußpswg als i^t'a angesehen, sei es nun, dafs das aus

den Handschriften zugesetzte i^lav blofs auf ^t'xvjv xuxriyoptaq oder zu-

gleich auch auf ypu^-^iv geht, was sprachlich wohl möglich und v^om

Zusammenhange angezeigt ist. Der Redner verkennt defshalb hier

so wenig als anderwärts, dafs die Klage ußpew^ eine öffentliche Klage

(ypcK^ri) sei, vergl. S. 523, 18. S. 524, 21. S. 528 unten: aber etwas

verwirrt hat er doch allerdings gesprochen, wie ich auch in der Abh.

über Demosthenes gegen Meidias (Schriften der Akad. v. J. 1818)

S. 15 f. bemerkt habe und gleich hernach noch zeigen werde. Eben

daraus, dafs die ypct'^v] ußpew^ die Verletzung einer Privatperson be-

treffen kann und in der Regel betrifft, erklärt sich, wie Dionysios von

Halikarnafs in Dinarch's Leben dessen Rede gegen Proxenos {anokoyia.

ußpewff) unter die Privatreden zählt. In einem andern Sinne findet sich
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Privatsache, so kann der Beklagte nur In eine Geldbufse ver-

urthellt werden, welche dem Kläger zufällt, der hier immer

der Beleidigte sein mufs: wird aber die Sache in einer öffent-

lichen Klage bei den Thesmotheten" anhängig gemacht, wel-

ches auch von einem Nichtbethelllglen geschehen kann, so

erhält die ganze Btifse der Staat, selbst wenn sie Geldstrafe

ist;* es kann aber sogar auf Todesstrafe erkannt werden."

Folglich ist bei der öffentlichen Klage kein Privatvorthell für

den Kläger, sondern sogar die Gefahr mit dem Verluste des

Rechtshandels, wenn er den fünften Theil der Stimmen nicht

erhält, tausend Drachmen zu verlieren, und nur grofser Ilafs

oder grofse Uneigennützigkelt können dazu beweg<!n , eine 402

öffentliche Injurienklage einzugeben. In beiden Klageformen

aber findet eine Schätzung von Seiten des Klägers statt.

ypacj»] ußp6w5 l^la in dem Gesetze bei Demosih. g. Meid. S. 529, 23

(Herald. II, 10, 12), Die fälschlich angefochtenen Worte daselbst,

ocrot ^' av ypai^wvra.i ypy^ag l^iag xara. toi/ vojj.ov, lav Ttg pyj ln£^i\3-yi

V] Itts^iw»/ juv] fjtsTaXaßr] to ttsjutttov fxspo; tZv i|;y](|)w»', dnoriauT^jj -^^iXtug

^pa-^fxug TW ^Yifxoa-iWy enthalten eine Nebenbestiinmunj;, dafs nämlich

auch derjenige, welcher in eigener Sache die ypa^y] vßpewg angestellt

habe, der Strafe der tausend Drachmen unterworfen sei wie wenn ein

Dritter die Klage erhebt; diese Nebenbestimmung ist ebenso passend als

die oben Cap. 9 besprochene, dafs bei einer gewissen Phasis der Klä-

ger Prytaneien zu erlegen habe: denn jenes wie dieses konnte zwei-

felhaft scheinen. Dafs der Gebrauch des l^ia in dem Gesetze von

dem bei Demosthenes selbst verschieden sei, ist klar; denn in dem

Gesetze wird von einer eigenen öffentlichen Klage ußpswj ge-

sprochen, bei Demosthenes selber aber wird die ypacjjv] ußpsw? nicht

etwa blofs in der minder entscheidenden Stelle S. 524, sondern auch

S. 522 unten wie Privatklage im Gegensalze gegen eine öf-

fentliche bezeichnet: und hierin liegt allerdings eine Verwirrung der

Begriffe, da der Redner ja anerkennt, dafs die Klage ußpewg eine

ypacjjy] sei.

" Matthiä Bd. I, S. 247. 2/l9.

* Vergl, aufser Heraldus besonders Demosth. g. Meid. S. 528, 27.

Pollux VIII, 42.

' Lysias b. Etym. und Suid. in ußptf, und mehr bei Meier und

Schömann Att. Proz. S. 319. Vergl. auch Petit. VI, 5, 4.
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12. Um einigermafsen ein Urlhell darüber mögllcli zu

machen, ob der Attische Staat durch Geldstrafen eine bedeu-

tende Einnahme gehabt oder nicht, wird es zweckmäfsig sein,

einige Beispiele derselben anzuführen; eine vollständige Auf-

zählung würde ebenso unnütz als ermüdend sein. Indem wir

zuerst von festbestimmten Geldstrafen thells an die Staatskasse

selbst, theils an Tempelkassen sprechen, bemerken wir voraus,

dafs in den Gesetzen des Solon, weil damals das Geld hoch

in Preise stand, die Geldstrafen einen sehr niedrigen Ansatz

hatten:" zum Beispiel wer an heiligen Orten oder in Gerichts-

höfen oder Amthäusern oder bei einer Theorie oder heiligen

Spielen den andern schimpfte, zahlte nach Solonischen Ge-

setzen dem Beleidigten drei, dem Staate zwei Drachmen: wie

bekanntlich die Geldstrafen im Zwölftafelgesetz ebenfalls un-

bedeutend waren: wogegen später in Athen der einer wört-

lichen Beleidigung nach richterlichem Erkenntnifs schuldig

befundene an den Kläger 500 Drachmen zahlen mufste. Ich

behaupte nicht, dafs letzteres Gesetz an die Stelle des ersteren

getreten sei: aber dafs das erstere einen ganz anderen Mafsstab

der Geldstrafen enthalte als das letztere, ist klar, und letzteres

kann unmöglich so alt als jenes sein. Au§ jener alten Zeit

schreibt sich vermuthllch das Gesetz, wonach drei Drachmen

bezahlen mufste, wer innerhalb des Pelasgikon das Land riutz-

te:* gering nach späterem Mafsstabe war auch die Strafe von

hundert Drachmen, welche der Archon erlegen mufste nach

Solonischer Verordnung, wenn er die Ausfuhr nicht ver-

403 fluchte.'' Von den spätem Zeiten kann man aber im Gegen-

theil behaupten, dafs die Geldstrafen sehr grofs waren. Wenn
die Prytanen nicht vorschriftmäfsig die erste für die Epichei-

rotonie der Gesetze bestimmte Volksversammlung halten, oder

die Proedren darin die verordneten Sachen nicht vortragen,

mufs jeder Prytane tausend, jeder Proedros vierzig Drachmen,

" Plutarch Solon 23.

* Pollux VIIT, 101.

^ Plutarch Solon 24.
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der Atliena heilig zahlen, und es findet gegen sie, wenn sie

nicht gezahlt liaben, die Anzeige (suBsi^iq) wie gegen öffent-

liche Schuldner statt, welche ein Staatsamt bekleiden." Wenn
einer* der Beamten, welche den Mafsen und Gewichten vor-

standen, seine Pflicht versäumte, zahlte er nach einem spätem

Yolksbeschlufs der Demeter undPersephone tausend Drachmen/

"Wer eines Bürgers Güter fälschlich als dem Staate gehörig

aufschreibt, zahlt tausend Drachmen, '^ nach der Analogie natür-

lich nur dann, wenn er den fünften Theil der Stimmen nicht

erhält. Wenn der Demarch seine Pflicht in Rücksicht der Be-

erdigung eines im Gau gefundenen Todten nicht erfüllt, zahlt

er tausend Drachmen an die Staatskasse.'' Beträgt sich ein

Redner im Rathe oder in der Volksversammlung ungeberdig,

kann er bis auf fünfzig Drachmen für jeden Fehler in Geld-

strafe genommen werden, welche nach Befinden auf eine gröfsere

Summe erhöht werden kann;'' die Bufse wird für die Staats-

kasse von den Praktoren eingezogen. Ein Bürger, welcher

mit einer Fremden ehelich zusammenwohnt, mufs, wenn er

überwiesen wird, tausend Drachmen erlegen;^ ein Gesetz,

welches freilich nicht immer ausgeübt wurde. Wer Ölbäume 404

ausgräbt, aufser soviel erlaubt ist, zahlt dem Staate für

jeden hundert Drachmen, wovon ein Zehntel der Athena

° Gesetz bei Demosth. g. Timokr. S. 706, 25. Vergl. Suid. und

Zonar. in ly^Eigt?, Liban. Inh. zu Demosth. g. Androt. dazu Meier's

und Schömann's Att. Proz. S. 243. Heffter Athen. Gerichtsverf. S. 202.

* Beilage XIX, §. 2. Auch die Hera erhielt grofse Bufsen, wie

tausend Drachmen, Demosth. g. Makart. S. 1068, 10. sowie die Epo-

nymen der Stämme. So mufste Theokiines dem Eponymos seines

Stammes 700 Drachmen wegen unrichtiger Rechenschaft zahlen. Rede

g. Theokr. S. 1326, 6.

" Suid. in dfxi>i.opxia, Rede g. Nikostratos unter den Demostheni-

schen S. 1246, 9. Diese Strafe wird erkannt in einer 5/x/] d7roypa^y]g^

wie beim Verlust anderer öffentlichen Klagen. Vergl. Harpokr. in dito-

ypacjjy], wo ein Zweifel gegen die Ächtheit jener Rede.
"^ Demosth. g. Makart. S. 1069, 22.

' Aeschin. g. Timarch S. 59 ff.

/ Demosth. g. Neära S. 1350, 23.
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zurällt. " Ein Weib, welches auf der Strafse sich ungezie-

mend auffuhrt,* zahlt tausend Drachmen. Fährt ein Weib zu

W^agen nach Eleusis, so verfällt sie nach einem Lvkurgischen

Gesetz in ein Talent Bnfse. * Wer einen fremden Tänzer auf

die Bühne brachte, mufste in Phokion's Zeitalter für jeden

tausend Drachmen zahlen, aber nur beim Dionysischen Theater

in der Stadt: Demades brachte deren hundert und zugleich

100,000Drachmcn;'^ andere Geldstrafen von fünfzig und tausend

Drachmen in Bezug auf Fremde im Chor nicht zu erwähnen.'

Bei der Entwendung von öffentlichen Geldern war die Strafe

auf doppelten, bei heiligen Geldern auf zehnfachen Ersatz

_ festgesetzt.^ Wurde jemand beklagt, dafs er eine richterlich

erkannte Bufse nicht geleistet oder einen dem Kläger zuge-

sprochenen Besitz vorenthalten habe, und in dem Rechtshandel

(^Siy.Yi s^ovXYig, actio iudicati) überwiesen, so erhielt der Staat

von dem Beklagten soviel als das dem Kläger zu leistende

betrug;^ nicht minder bei jeder Verurthellung des Beklagten

405 über irgend eine Austreibung aus dem Besitz.* Einen gleichen

" Demosth. g. Makart. S. 1074, 19.

* 'Axocr/jiet. S. Harpokr. in ori ^iXiag, und daraus in andern Glos-

sensammlungen.

' Petit. I, 1, 17.

'' Plytarch Phok. 30. vergl. Petit. Att. Ges. III, 4, 3.

' S. Petit. III, 4, 5.

•^ Demosth. g. Timokr. hier und da.

^ Hiidtvvalcker v. d. Diät. S. 137 ff.

* Hudtwaicker a. a. O. S. 135 Anm. wollte letzteres begründen

durch die Worte des Demosthenes g. Meid. S. 528, 17. ai/ §k fxixpov

itävv Tifx-^uarog a^iov tiq X«ßrj, ßta ^\ touto o^sXyjxai, to Ic-qv tu ^rj-

uocr/w TTposTtjuai' ot j/ojmoi xs'X.euouati; ocovnzp av tw i^iwTrj. Wefshalb

ich diese Begründung verwerfe, geht aus dem Folgenden hervor: aber

die Sache selbst bezweifle ich nicht, weil Vertreibung aus dem Besitz

immer wie Gewalt anzusehen ist, sogar wenn nur ein Gläubiger an

der Besitznahme d^r Hypothek, auf welche er das Pfandrecht hat,

verhindert oder diese Pfändung und Verhinderung nur fingirt wird, und

folglich auch ebenso harte Strafe gegen die Vertreibung aus dem Besitz

eintreten mufs, wie bei gewaltlhätiger Entreifsung. Und dafs bei jeder

^Uyi I|ouX>];, nicht blofs bei der actio iudicati dem Staate eine Bufse
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Vortliell halte die Staatskasse von Verurthellungen auf die

Klage der Gewalt 0l>iYi ßiuiMv);" und hatte jemand einen 406

von dem gleichen Werthe des dem Kläger zu erstattenden zufiel, wol-

len auch die Worte des Harpokr. und Suidas in IgouXvj? ^/xv]: ol ^s

aXovTsq s^ovXY]g xai tw kXo vrt IS'iS'ocrai/ a a^vip ovvro avTov xal

TW ^YifJLocriw xaTSTL^sarav Ta rifxriB evra. Endlich hätte man die

actio iudicati, welche die Folge hatte, dafs ebensoviel an den Staat

gezahlt wie an den Kläger erstattet wurde, nicht mit demselben Namen

^txr] l^ouXv]? nennen können, wenn nicht schon die ursprüngliche ^t'xv]

e^ovXYiQ, die eine wirkliche Austreibung aus dem Besitze war, dieselbe

Folge gehabt hätte. Die Worte des Demosthenes g. Meid, S. 52S, 11

beweisen keinesweges, dafs blofs die actio iudicati eine Bufse an den

Staat zur Folge hatte, sondern der Redner hebt nur diesen einen Punkt

heraus, weil die andern Fälle wegen des Folgenden von der ^ixvi ßiatuiv

keiner besondern Anführung zu bedürfen schienen. Dafs übrigens die

^IxY] s^ovXyiq hier als oux tS/a betrachtet wird, geschieht blofs rück-

sichtlich der Bufse an den Staat; denn dafs sie im übrigen i^ca ist,

wufste Demosthenes sehr wohl. Die Lesart oux;t' Itt. ist allerdings

vorzuziehen ; aber das ovxiri bildet keinen Gegensatz der ^cxy} l^ovXriq

als actio iudicati gegen die ^txvj I^ovXy]/; als actio unde vi, gleich als

ob jene nur ovx i^ia genannt werden konnte, diese aber nicht, sondern

euxer' i^iav nennt Demosthenes die actio iudicati im Gegensatze gegen

den vorhergegangenen Privatrechtshandel, woraus dieselbe entstand.

Ich füge noch hinzu, dafs eine besondere Anwendung der S/xv] l^ouXvjj

die des hypothekarisclien Gläubigers ist gegen den Käufer einer jenem

zur Hypothek gegebenen Sache. S. meine Abhandlung von den Lauri-

schen Bergwerken gegen Ende.

" Harpokr. in ßiaiwv, mit Berufung auf die oben aus Demosthenes

gegen Meidias abgeschriebene Stelle, welche offenbar nicht auf die

^iXY] l|ou>.v]C, sondern ßiaiwv geht, eine andere Art Klage über ge-

waltthätig genommene Sachen, jedoch nur bewegliche, wie Sklaven.

Ein Beispiel derselben giebt Lysias g. Pankleon S. 736. vergl. Piaton

V. d, Ges. XI, S. 9l4. E. Sonderbar genug ist es freilich, dafs nach

Suidas auch die §ix/] e^ouXrig auf bewegliche Dinge, namentlich Sklaven,

bezüglich war; sodafs mau den Unterschied zwischen der ^/xy] ßiatwi;

und s^oüXrig nicht einsieht. Vielleicht lag er darin, dafs die ^tx/j ßiuiuiv

dem Besitzer zustand gegen den, welcher ihm eine bewegliche Sache

gewaltthätig genommen halte, die ^/xv) l^ou^vj? aber dem, welchem die

bewegliche Sache durch ein rechtskräftiges Urtheil zugesprochen war,

gegen den Besitzer, welcher ihm die Besitzergreifung verweigerte, und

I. 32
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Sklaven seinem Herrn entzogen, als ob er ein Freier wäre,

so zahlte er an den Staat die Hälfte der ganzen Riifse;" in

allen drei Fällen, weil der Staat sich für verletzt hielt.

"Wir haben beiläufig schon öfter bemerkt, dafs in allen

öffentlichen Klagen der Kläger, wenn er den fünften Theil der

Stimmen nicht erhält, dem Staate tausend Drachmen schuldig

ist (ro TViiXTTTOv jx^ßoc} TMU ^Y,(pücv fXYj fJLSTaXaßüüv 0(p£iXst ^t7Aug):

welches auch geschehen sollte, wenn er Ale bereits im Gange

betlndllche Klage verllefs: doch wurde letzteres Gesetz nicht

immer gehandhabt, wie das Beispiel des Demosthenes bewei-

set, als er den Rechtshandel gegen Meldlas fallen llefs. * Die

dem hypothekarischen Gläubiger, welcher auf die bewegliche Sache

das Pfandrecht hatte, gegen den Schuldner, welcher ihm die Hypothek

nicht iiberliefs.

" Über diese Sache, welche durch eine Sixv] l^aipatrewg anhängig

gemacht wurde, s. Rede g. Theokr. S. 1327 ff. vergl. das Inhaltver-

zeichnifs und Petit. II, 6, 4. Nach dem Gesetze gehörte hier dem

Staate to ^^Jiicru tou Tiju^jmaTo?, worunter man nicht die Hälfte der dem

Kläger zukommenden Schätzung, sondern die Hälfte der ganzen Bufse

verstehen mufs, sodafs der Staat ebensoviel als der Beschädigte er-

hielt. Dieses ist, wie mich dünkt, durch die Vergleichung der tixY\

l^oTj'X.riff und ßiaiwv ganz klar: Piaton (a. a. 0.) befafst die ^'ixy\ i^ai-

pecTEw? sogar gewissermafsen unter der ßtaiuv, und setzt darauf den

doppelten Ersatz des Schadens.

* S. Taylor's Einl. z. Rede g. Meid. Von dem letztern Punkte,

nämlich von der Strafe für das Fallenlassen der Klage oder den Ver-

gleich in öffentlichen Klagen, handelt besonders Hudtvvalcker v. d. Diät.

S. 159 ff. mit sovieler Umsicht, dafs wir nichts hinzuzufügen wissen.

Nur die S. l68 vorkommenden Worte: „Auch waren Vergleiche im

Gericht selbst erlaubt, und wurden oft auch in peinlichen Klagen mit

Zuthun der Richter selbst zu Stande gebracht," bedürfen einer nähern

Bestimmung. Denn die beiden von Matthiä Bd. I, S. 269 angeführten

Beispiele eines im Gerichte gemachten oder freistehenden Vergleiches

bei Isäos v. Dikäog. Erbsch. S. 98. und Isokr. g. Kallim. l6 sind blofs

in Privatsachen, dort in der ^/xv] r^sv^ofxaprvptov, hier in einer Geld-

klage über 10,000 Drachmen, welche der Kläger für sich in Anspruch

nahm, nicht für den Staat. In der ersten ist zwar der Strafe die

Atimie beigefügt, wodurch aber der Rechtshandel nicht aufhört Privat-

sache zu sein, wie ich an einem andern Oite gezeigt habej in der
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einzige Befreiung von dieser Geldstrafe findet In der Elsangelle 407

beim Archon statt;" bei allen übrigen öffentlichen Rechtsbän-

deln, sie mögen Namen haben, welche sie wollen, gilt sie

allgemein.* In den Alten selbst finden sich häufige Beispiele

und Bestätigungen dieser Behauptung. Demosthenes beweiset

es ausdrücklich von der Schriftklage über thätliche Injurien

(yocc(pr^ vß^soog); aufserdem erhellt es aus den Schriftstellern

in Bezug auf Schriftklage über Gottlosigkeit {y^cttpY^ drsßsiccg)/ -

über Buhlschaft (yocapr, stchoy^tsüüq) ,'' über Gesetzwidrigkeit 408

(y^cc(j)ri 7rc(^uvoij.üov):' und Demosthenes selbst bezieht es auf

alle Schriftklagen , Abführung und dergleichen.-^ Von der

Abführung (^ccnayuoyYj) ^ welches eine andere Gattung öffent-

licher Klage Ist, wird es überdies mehrfach In den Schrift-

stellern bezeugt,^ sowie von der Elsangelle;* von der Phasis

letztem fürchtet der Kläger auch die Atimie (Isokr. 15), aber offenbar

nur wegen der Folgen aus dem Verlust des Prozesses, indem er, wenn
er den fünften Theil der Stimmen nicht erhält, die Epobelie bezahlen

mufs', weil er aber arm ist, diese nicht bezahlen kann, folglich dann

vom gewinnenden Theil durch eine lUr\ IgouXvjc belangt und, in dieser

verurtheilt, Staatschulduer werden wird. Eben dieser Grund ist es,

wefshalb Demosthenes mit dem Verlust der Epobelie in der Privatsache

gegen Apbobos die Ehrlosigkeit fürchtet, S. 834, 29. S. 835, 11.

" S. die oben angeführten Stellen.

* PoUux VIII, 41. Theophrast b. Pollux VIII, 53. und in Rücksicht

des Verlassens der Klage Rede g. Theokrin. S. 1323, l4 ff. Demosth.

g. Meid. S. 529, 23.

"^ Demosth. g. Timokr. S. 702, 5. Piaton Apolog. 5.

*' Demosth. g. Androtion S. 599 unten.

* Demosth. g. Timokr. S. 701, 1 mufs so verstanden werden. Vergl.

auch Leben der zehn Redner S. 248 im Tübing. Plut.

/ G. Androt. S. 601, 20.

s Demosth. g. Aristokr. S. 647, 7. Andok. g. Alkib. S. 120. Pol-

lux VIII, 49. Suid. in ä.]x^iofxia.. Vergl. Lex. Seg. (^tx. ovoi>..) S. 188, 19

in Be^Kug auf die Diebe.

* Ilarpokr. in zUayyzkia. Theophr. a. a. O. Bei der Eisangelie

konnte in den älteren Zeiten sogar auf eine höhere Strafe vom Ge-

richte erkannt werden, wenn der Kläger nicht den fünften Theil der

Stimmen erhielt; wie Meier Fragm. lex. rhet. S. XXXlll aus Harpokr.

32*
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ist es gleichfalls einzeln erweislich," sodafs es für die übrigen

Arten öffentlicher Klage keines besondern Zeugnisses bedarf.

Auch wer durch den Herold feierlich zum Erscheinen als

Zeuge vorgeladen {hXyiTz-J'^sIq , sy.y.?.Yirsv^s)g) nicht erschien,

zahlte tausend Drachmen, wahrscheinlich an den Staat/ Da-

gegen ist irrig, wie bereits Heraldus gezeigt hat, dafs der

im Falle des Ausbleibens (in contumaciam) verurtheilte tau-

send Drachmen hätte bezahlen müssen. '^ Jene in öffentlichen

Klagen festgesetzte Bufse litt jedoch vielleicht in gewissen

Zeiten Abänderungen. In einer verlornen Klage über Gesetz-

widrigkeit nach einem fiellich sehr zweifelhaften Actenstücke

bei Demosthenes"' finden wir, dafs dem Kläger nur fünfhundert

Drachmen Geldstrafe angesetzt worden. Der Kläger, welcher

den fünften Theil der Stimmen nicht erhalten hatte, verfiel

409 zugleich in eine beschränkte Atimie, vermöge welcher er theils

gewisse öffentliche Klagen (yoc^cpYj, aTrayuoyY], sipYiyY,Tig, suBst^ig)

nicht wieder anstellen, theils wenn die Klage auf Gottlosigkeit

war geriehtet gewesen, diesen oder jenen Tempel nicht be-

410 suchen durfte:* ausgenommen bei der Eisangelie, wahrschein-

in slqayye.'Kia in Verbindung mit der Stelle dieses rhetorischen Wörter-

buches (im Anhange zur Englischen Ausgabe des Photios S. 677) ge-

zeigt hat.

" Rede g. Theokr. S. 1323, 19.

* Pollux VIII, 37. Harpokr. Phot. Suid. in xXvjT^psg, Lex. Seg.

S. 272, 10. vergl. den Attischen Prozefs v. Meier und Schümann S. 390.

' S. Hudtwalcker v. d. Diät. S. 98 f. Falsch Matthiä Bd. T, S. 266.

In contumaciam verurtheilt werden heifst spr^Yiv o(p>\stv.

'' V. d. Krone S. 26 1, 20. wo sogar ra; itswaKoc-tag ^pa-^^xag auf

etwas Gewöhnliches deutet.

' Von der Atimie s. Demosth. g. Aristog. I, S. 803, 13. Andok. v.

d. Myst. S. 17 und S. 36. wo wir lernen, dafs diese Atimie blofs eine

theilweise ist, xura npogTa^Lv, das ist, nach einem bestimmten Verbot,

dafs sie dieses oder jenes nicht thun dürften, der eine keine ypctt^i^^

der andere keine ei/^stgi? anstellen, und dergleichen, vergl. auch Schob

Demosth. bei Reiske Bd. II, S. 132. 133. Nach dem Genethlios bei

diesem Grammatiker fand die Atimie des öffentlichen Anklägers nur

dann statt, wenn er in drei Rechtshändeln den fünften Theil der

Stimmen nicht erhalten hatte j weil Andiotion wegen einmaligen Ver-
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lieh nach einer erst später hinziigefiigten Bestimmung des

Gesetzes."

Meistentheils viel höher waren die Schätzungen {ruxYjixara),

welche dem Beklagten gesetzt wurden. In Fällen freilich, wo
der Rath erkannte, Avie bei gewissen Elsangelien, kam der Be-

klagte wohlfeil weg, indem der Rath meist nur bis auf fünf-

hundert Drachmen strafen konnte; aber schien diese Bufse zu

gering, so verwies er die Sache an eine andere Stelle. Ein

Beispiel einer sehr unbedeutenden Strafe giebt der Rechts-

lustes einer solchen Klage nicht ehrlos geworden sei: diese Annahme

ist aber durchaus unstatthaft, und es ist nicht erweislich, dafs Andro-

tion nach dem Verlust der y^ci^Y\ do-zßsiag nicht sei aTi^oq xuto. -npoi;-

Tu^iv geworden, dergestalt, dafs er nicht ferner konnte •ypa<^sa-^ai in

engerm Sinne: und gesetzt auch, der Verlust der Klage habe für ihn

damals diese Folge nicht gehabt, so mufs man wohl bedenken, dafs

in Athen nicht alles geschah, was Rechtens war: das Gesetz konnte

also die Atimie verordnen, und es wurde doch nicht darauf gehalten.

Ebenso ging es ja mit dem Gesetze, welches das Fallenlassen der

öffentlichen Klagen verpönte, wovon eben gesprochen worden. Es

versteht sich übrigens von selbst, dafs, wer die Geldbufse von tausend

Drachmen nicht bezahlte, aufserdem in die den öffentlichen Schuldnern

auferlegte besondere Art der Atimie verfiel. Ob das Fallenlassen einer

öffentlichen Klage unmittelbar Atimie nach sich zog, ist unklar. Aus

Demosth, g. Meid. S. 548, 7 und dort TJlpian, könnte man schliefsen,

dafs das Gesetz die Atimie (aber nur die theilweise in Bezug auf An-

stellung solcher Klagen) festgesetzt habe, wie Heraldus Animadv. VIT,

l6, 20 annimmt, ohne dafs jedoch der Staat darauf hielt: denn der

Kläger, sagt Demosthenes, hat sich durch das Verlassen der Klage

selbst ehrlos gemacht; dafs ihn der Staat dafür erkannte, steht nicht

da. Allein man kann auch die von Hudtvvalcker a. a. O. S. l62 auf-

gestellte Ansicht fassen, der abstehende Kläger sei in die Geldstrafe

von tausend Drachmen verurtheilt worden, und habe sich durch deren

Nichtbezahlung ehrlos gemacht, inwiefern er nun öffentlicher Schuldner

war und also factiscli ehrlos; wenngleich er vielleicht nicht dafür an-

gesehen wurde, weil man allmälig aufgehört hatte die Geldstrafe ein-

zufordern und den Nichtbezahlenden als aerarius zu betrachten.

" PoUux VIII, 53 aus Theophrast. Einiges Unrichtige in Betreff

angenommener anderer Strafschärfungen ist von Schümann Att. Proz.

S. 736 ff. u. a. beseitigt.



502 Buch III, 12.

liandel des Theopbemos; welcher vom Rathe aufser der Zu-

rückgabe dessen, was der Staat von ihm als sein Eigenthum

einfordern llefs, durch Nachgiebigkeit des Kl'agers (a-vyyjji^YTig)

nur In einen Strafzusatz {Tr^ogrlfXY^fxci) von 25 Drachmen ver-

urtheilt wurde." Eine Schätzung von tausend Drachmen wurde

dem Phrynichos wegen der Aufführung seines Schauspiels,

Mllet's Einnahme, auf eine öffentliche Klage zuerkannt.* In

^11 der Klage der Gottlosigkeit (y^acp-zj drsßslccg) setzten die Klä-

ger dem Sokrates den Tod, er selbst eine Geldstrafe von einer,

nachher auf Anrathen seiner Freunde, aber auf eine wenig

empfehlende ^Velse, von drelfsig Minen ; nach andern gar von

25 Drachmen:' eine dafür gewöhnlich zuerkannte Schätzung

scheint 10,000 Drachmen gewesen zu sein:'' bei Anaxagoras

werden fünf Talente genannt,' wiewohl die Erzählungen über

das Unglück dieses Welsen zu Athen nicht alle damit zusam-

menstimmen. Auch in der öffentlichen Injurienklage und als

Strafe der Sykophantie kommt eine Schätzung von 10,000

Drachmen vor.-^ In einer Klage der falschen Vorladung (yocccpy,

•i/s'jhoHKY,rslaQ) waren die Richter geneigt den Tod als Schä-

tzung zu setzen, aber auf Bitten des Klägers wurde diese bis

auf ein Talent gemildert.^ In einer Klage wegen gesetzwidrig

genommener fünf Drachmen Theorikon wurde der Beklagte

• Rede g. Euerg. und Mnesibul. S. 1152. vergl. Pollux VIII, 51.

* HerodotVI, 21, und dort die Ausl.

* Plat. Apol. 28. und dort Fischer.

'^ Beilage VII, §. 9.

' Diog. L. II, 12.

/ Aristoph. Vögel 1046. 1052. Lysias g. Agorat. S. 488.

^ Rede g. Nikostr. S. 1252, 15. In der dort erwähnten Sache

kommen zwar noch andere Punkte, namentlich ein gefährlicher Angriff

auf die Person des Klägers in Betracht; aber die Klage, in welcher

der Beklagte verurtheilt wurde, war doch nichts anderes als eine ypa^*i

4/eu5ox>.y]Tgiac, und es ist also klar, dafs in dieser Todesstrafe er-

kannt werden konnte; denn wäre dies nicht vermöge der Klageform

selbst möglich gewesen, so hätte es durch alle erschw.^renden Neben-

umstände, die dem Gegner nur in der Anklagerede (xaTy]yopia) vorge-

worfen wurden, nicht möglich gemacht werden können.
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auf besondere Fürbitte, also mIMe, mit einem Talent bestraft."

Sehr hohe Geldbufsen setzte man In den Klagen über Gesetz-

widrigkeit (y^ctcj-tYj TToc^ui'cix'Jüi') 3 fünf, zehn, fünfzehn Talente,

wobei jedoch Ermäfsigungen stattfanden, wie von fünfzehn

Talenten auf eines; ja Aeschines setzte dem Ktesiphon eine

Strafe von fünfzig, Lyklnos dem Philokrates von hundert Ta-

lenten;* beide wurden indefs losgesprochen. Eine solche

Anklage war es vielleicht, auf welche Demades in zehn, oder

nach Aelian in hundert Talente verurtheilt wurde, weil er dem

Alexander göttliche Ehren zu erweisen vorgeschlagen hatte;*"'

vermuthllch war ersteres die gerichtlich zuerkannte Bufse, 412

letzteres der ursprüngliche Antrag des Klägers. Die Unrecht-

lichkeit der Staatsmanner, Parteihafs und Lust am Klagen

mufste diese Strafgelder zu einem einträglichen Zweige der

öffentlichen Einkünfte machen. Die Führer des Volkes, selten

von rein sittlichen Grundsätzen geleitet, hoben sich, indem

sie demselben durch Verprassung und Verthellung der Staats-

gelder schmeichelten; die meisten vergafsen, wenn sie ihre

Höhe erreicht hatten, ihren Vortheil so wenig, dafs sie kein

Mittel verschmähten sich zu bereichern: und das Volk freute

sich sie zu verurtheilen und zu stürzen. Welcher grofse Volks-

fuhrer hatte nicht ein trauriges Schicksal? Nicht Mlltlades,

Themistokles, Arlstides, TImotheos, Demosthenes? Glücklich,

wer mit einer grofsen Geldbufse loskam; andere erlitten den

Tod, erlagen der Einziehung Ihrer Güter oder der Verbannung.

Thrasybul, der Sohn des Wiederherstellers der Freiheit, wel-

cher letztere selbst, wäre er nicht zeitig gestorben, zum Tode

verurtheilt worden wäre, mufste zehn Talente Geldbufse er-

legen,'' vermuthllch auf eine Anklage wegen untreu verwalteter

" Hypereides g. Demosth. S. i9 meiner Ausg. vergl. S, 20,

* Diüg. L. im Leben des Theophrast, Dinarch g. Aristog. S. 82. S3.

Rede g. Theokrin. S. 1323, 3. (vergl. S. 1331, 19- S. 1332, 5. 17. 22) und

S. 1336. Demosth. g. Meid. S. 573, 17. Rede g. Neära S. 1347, 10. (vergl.

S. 1348, 1.) Demosth. v. d. Krone, Aeschin. de fals. leg. S. i9S. 199-

' Athen. VI, S. 251. B. Aelian V. H. V, 12.

'^ Demosth. de fals. leg. S. 431, l4.
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Gesandtschaft (y^cccpr, TraoaTt^sTßslag). Kalllas der Fackelträger,

der angeblich mit dem Perserkönig den vorlhellhaftesten und

ehrenvollsten Frieden geschlossen hatte, vermöge dessen, wie

die Hellenen gemeinhin glaubten, kein Kriegsheer bis auf

einen Tagemarsch für Reiterei sich den Küsten nähern, kein

bewaffnetes Fahrzeug der Perser die Hellenischen Meere heim-

suchen durfte, kam dennoch kaum mit dem Leben davon und

mufste bei Ablegung der Rechenschaft, weil er in seiner Ge-

sandtschaft Geschenke genommen zu haben beschuldigt war,

fünfzig Talente Bufse zahlen." Wieviele wurden wegen an-

genommener Bestechung oder Verrathes in grofse Strafen

verurthellt! Kleon zahlte fünf Talente, wohl nicht, wie der

413 Schollast des Aristophanes^ meint, weil er die Ritter beleidigt,

sondern weil er von den Bundesgenossen sich hatte bestechen

lassen, um ihnen Erleichterung der Abgaben zu bewirken;

und um die wahrscheinlich ersonnene Geldbufse des Aristides

von fünfzig Minen wiegen angenommener Bestechung zu über-

gehen, '^ so wurde Timotheos aus demselben Grunde ange-

nommener Geschenke durch eine Anklage auf Verrath belangt

und später wegen derselben Sache bei Ablegung der Rechen-

schaft in eine Geldstrafe von hundert Talenten verurthellt,

wieviel bisher niemals jemand bezahlt hatte; doch wurden

seinem Sohne Konon neun Theile erlassen, und den zehnten

mufste er auf Ausbesserung der Mauern verwenden, welche

" Demosth. a. a. O. S. 428, 28. Über die Gesandtschaft (Olymp.

82, h) vergl. Diodor XII, 4. Herodot VIJ, 151. Plutardi Kim. 13. Pau-

san. I, 8, 3. Die Bildsäule des Kallias unweit der Eponymen (Pausan.

I, 8, 3) ist erst nach der Demostlienischen Zeit gesetzt, wie die des

Lykurg, des Demosthenes und der Friedensgöttin, mit welchen sie zu-

sammenstand (über die Bildsäule der Friedensgöttin s. zu Beilage VIII,

§. 3, 1): dies erhellt aus der Geschichte der Ehrenbezeigungen mit

Sicherheit. S. oben Buch II, 18.

* Acharn. 5. wo besonders Theopomp zu berücksichtigen. Die

Ritter scheinen die Kläger gewesen zu sein, und Kleon zahlte durch

Milderung nur soviel als er genommen hatte. Ohne Zweifel war die

Klage >'pa<j)y) &wpwi;. Vergl. den zweiten Inhalt zu den Riltern.

' Plutarch Aristid. 26.



Buch III, 12. 505

Athen seinem Grofsvater verdankte. " Demosthenes wurde in

der Ilarpalischen Sache durch eine Klage über angenommene

Bestechung {yocecf^ri Suoooou) in eine Geldstrafe von fünfzig Ta-

lenten genommen und ins Gefängnifs geworfen;* eigentlich

hätte er nach dem Gesetz das Zehnfache der angeblich erhal-

tenen Summe bezahlen müssen, aber Avir hören nur von Erle-

gung des Fünffachen, welches er jedoch nicht leisten konnte;"

und auch hiermit stimmen die Angaben über die Summe,

welche Demosthenes empfangen haben sollte, nicht überein:

denn bald werden 30 Talente angegeben, "^ bald aber 20 Talente,

wie DInarch* mit Berufung auf den Areopag 20 Talente Gol-

des (das heifst den Werth von 20 Silbertalenten, in Gold

bezahlt) nennt, und Plutarch^ anglebt, Demosthenes habe 414

20 Talente in einem königlichen goldenen Becher erhalten.

Die ganze Geldstrafe von 50 Talenten, wie Plutarch wahr-

scheinlich richtig erzählt, oder 30 Talente, die er schuldig

gewesen, wie im Leben der zehn Redner und bei Photios

vermuthlich aus Milsverständnlfs gesagt ist, wurden ihm bei

seiner Zurückberufung gegen den Bau eines Altars erlassen.*"

Mlltlades, auf Verrath angeklagt, wurde zu fünfzig Talenten

verurtheilt, nicht als Schadenersatz, wie Nepos unkundig be-

hauptet, sondern nach gewöhnlicher Form durch Schätzung

des Vergehens: die Bufse zahlte sein Sohn.^' Ja früher auch

" Dinarch g. Demosth. S. 11. Isokr, v. Umtausch S. 75. Orell.

Ausg. J^epos Timoth. 3. 4. vergl. Leben der zehn Redner S. 234. 255.

im Tübing. Plut. Die Anklage auf Verrath wurde im Volke gerichtet;

die Klage wird also eine Eisangelie gewesen sein. Die Verurtheilung

erfolgte erst bei einer Wiederaufnahme der Sache in den sv^waig.

* Plutarch Demosth. 26. Dafs es eine ypa^ri Wpwv war, ist aus

der Saclie selbst und aus dem Leben der zehn Redner S. 264 klar.

' Leben der zehn Redner S. 264 und Piiot. Biblioth. cod. 265.

'^ Leben der zehn Redner ebendas. und Phot. Biblioth.

' G. Demosth. S. 40.

•^ Leben des Demosth. 25.

«" Plutarch Demosth. 27. Leben der zehn Redner S. 264 und

Phot. a. a. O.

* Ilcrodot VI, 136. Plutarch Kimon 4. Nepos Kimon 1.
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hatte Mlltiades schon 30 Talente Geldstrafe erlegen müssen."

Kimon selbst wurde wegen angeblicher Versuche zu einer

Staatsveränderung beinahe mit dem Tode bestraft, und konnte

sich glücklich schätzen 50 Talente zu bezahlen.* Der grofse

Perikles war nach dem zweiten Einfall der Spartaner in Attika

schwer beklagt, indem man mit seiner Kriegführung unzufrie-

den war, namentlich mit der Preisgebung des eigenen Landes,

wodurch die Einzelnen so grofsen Schaden litten, und die

Athener ruhten nicht, sagt Thukydides," bis sie denselben in

eine Geldstrafe verurtheilten. Die die gröfste Summe ange-

ben, sprechen, wie Plutarch"' lehrt, von 50 Talenten, welche

die kleinste, von 15 Talenten: jenes war vermuthlich die

Schätzung des Klägers, dieses des Gerichtes. Fünfzig Talente

Geldstrafe wurden auch in den Zeiten des Poliorketen Demetrios

415 gegen Kleomedon erkannt.' Indessen finden wir auch kleinere

Geldstrafen in grofsen Klagen, wie bei der Anklage auf Ver-

rath nur drei Talente.-''

13. Wer eine dem Staate verfallene Geldbufse nicht

bezahlte, wurde unter die öffentlichen Schuldner (rovg r<Z §>;-

[xoTiw ocpsiXourccg) gerechnet, von welchen zwar oben bei Ge-

legenheit der Gefällpachter bereits Einiges beigebracht worden,

hier aber besonders gehandelt werden mufs. Sie sind ver-

schiedener Art, theils Pachter von Staatsgütern oder, deren

Bürgen, oder Käufer, zum Beispiel von Bergwerken,^ oder in

irgend eine öffentliche Geldbufse verurtheilte, oder welche

vom Staate etwas geliehen und nicht zur Zeit zurückgegeben

haben, wie öffentliches Schiffgeräthe aus dem Zeughause;*

" Rede g. Äristogeit. II, S. 802, 18.

* Deniosth. g. Aristokr. S. 688, 25.

' II, 65.

'' Perikl. 35. Unter die erstem gehört der Verfasser der Rede g.

Äristogeit. II, a. a. O. Diodor nennt mit gewöhnlicher Übertreibung

80 Talente, XII, 45.

' Plutarch Demelr. 2-4.

/ Demosth. g. Timokr. S. 740, 15.

^ Demosth. g. Pantän. S. 973, 6.

* Demosth. g. Euerg. nnd Mnesibul. S. Il45, 25.
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ferner diejenigen, welche Pachtgelder oder Geldstrafen, die

helligen Kassen zufielen, nicht bezahlt hatten," wiewohl nicht

vollkommen klar ist, ob auf diese die ganze Scharfe der Ge-

setze gegen Öffentliche Schuldner in allen Zeiten anwendbar

war. Gewifs ist, dafs diejenigen, welche mit Vermögensteuer

(stgifjo^u) rückst'ändig geblieben, weniger streng behandelt

wurden, und ich finde nicht, dafs sie unter den öffentlichen

Schuldnern standen. Wer vom Staate etwas gekauft oder im

Besitze hat, Ist ein persönlicher Schuldner, nicht minder wer

eine Geldstrafe schuldig ist; daher kann gegen diese Ehrlosig-

keit und Gefängnifs nebst andern Mafsregeln angewandt wer-

den : aber die Vermögensteuer ist keine persönliche, sondern

auf dem Vermögen ruhende Schuld, wegen welcher niemand

verhaftet noch irgend nach Art der öffentlichen Schuldner be-

handelt werden kann; sie bleibt daher ausstehen ohne schlimme 4t6

Folgen für den Steuerpflichtigen, bis der Staat ihre endliche

vollständige Beitreibung beschliefst, und dann kann derselbe

sich an das Vermögen des Schuldigen halten, wenn er nicht

bezahlen will.*

Wann einer anfing öffentlicher Schuldner zu sein, bedarf

einer besondern Erörterung. Bei Käufern und Pachtern und

deren Bürgen versteht es sich von selbst, dafs sie öffentliche

Schuldner wurden, sobald die ihnen anberaumte Zahlungsfrist

verstrichen war; schwieriger ist die Entscheidung bei denen,

" Daher die Erlaubnifs wegen einer solchen Geldstrafe das Ver-

mögen eines Bürgers aufzunehmen, s. Beilage XIX, §. 2. Aber die Be-

zahlung des Doppelten nach der neunten Prytanie scheint weder hier

noch in manchen andern Fällen stattgefunden zu haben. In dem

Gesetze bei Demosth. g. Makart. S. 1069, 25 ist gegen die, welche

Pachtgelder von den Grundstücken (rsjLisvy]) der Göttin, der anderen

Gölter und der Eponymen nicht bezahlt haben, Atiraie ihrer selbst,

ihrer Nachkommen und Erben ausgesprochen, bis bezahlt wäre: von

Doppelung der Schuld ist nicht die Rede.

* Die Wahrheit dieser Ansicht erhellt zur Genüge aus Demosth.

g. Androt. S. 6O8-6IO. Vergl. Lysias g. Philokr. S. 832. Insofern haben

auch die Poleten den Verkauf des Vermögens derer, die die Vermögen-

steuer schuldig blieben, Phot. in itwXt^Tat, Suid. in ww^>]t»]V.
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die irgend eine Art Geldstrafe, aus Klagen, Rechenschaften

oder Verurtheilimg entstanden," zu bezahlen hatten: indes-

sen stimmt alles dahin überein, dafs der Verurtheilte gleich

von der Verurtheilung an öffentlicher Schuldner wurde, wenn

er nicht alsbald bezahlte. In Bezug auf die öffentliche Inju-

rienklage (y^acpYj vßosoüg) lautet das Gesetz, wie es in einer

Rede des Aeschines mitgethellt ist,* dahin, wenn der Beklagte

in Geldstrafe verurtheilt worden, solle er eilf Tage nach dem

Urtheil bezahlen, wenn er nicht sogleich bezahlen könne, bis

zur Bezahlung aber eingekerkert werden: in einer anderen

Fassung, wie es in die Rede des Demosthenes gegen Meidlas
'^

eingefügt ist, steht in Einer Beziehung bestimmter, wer einen

Freien injurllrt hatte, solle, wenn er nicht zahle, in Banden

gelegt werden bis er bezahlt hätte. Hier wird vorausgesetzt,

dafs eigentlich nach jeder Verurtheilung sogleich bezahlt wer-

den solle, und der Verurtheilte wird daher alsbald eingeker-

kert:'' der Zusatz, er solle, wenn er nicht auf der Stelle

417 bezahlen könne, ellfTage nachher zahlen, ist nur die Bestim-

mung der äufsersten Frist, nach welcher härter gegen ihn

verfahren wird. Vom ersten bis eilften Tage ist er öffent-

licher Schuldner, weil er zahlungspflichtig i«t: nach dem eilften

wird die Zahlung nicht mehr angenommen wie vorher, son-

dern er verfällt in strenge Bufse, nämlich die gewöhnliche

Zahlung des Doppelten, und erfolgt diese nicht alsbald, Ein-

ziehung der Güter. Bei andern Schuldnern war die äufserste

Frist die neunte Prytanie, und bis dahin konnten sie gefesselt

werden; bei dem in einer öffentlichen Injuriensache Verur-

theilten wird zur Schärfung festgesetzt, dafs schon der eilfte

Tag die äufserste Frist der Zahlung sei, und der Verurtheilte

gefesselt oder wenigstens eingesperrt werden müsse. Sowie

also dieses Gesetz der aufgestellten Ansicht nicht widerstreitet,

so wird dieselbe vollkommen bestätigt durch die ausdrückliche

" Die Arten derselben stellt Andok. v. d. Myst. S. 35 zusammen.

* Aesoh. g. Timarch S. 42.

' S. 529. S. über dieses Gesetz Meier Att. Proz. S. 321 f.

'' Vergl. Demosth. g. Meid. S. 529, 27.
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Bestimmung: öffentlicher Schuldner solle man sein von dem

Tage an, da man verurtheilt worden oder das Gesetz oder

den Volksbeschlufs übertreten habe, («(/>' Y,g av o(pXr\ y, rcccociß^

rov V01J.0V Yj To 4^Yi(piTiJLcc), selbst wenn der Name den Praktoren

nicht angezeigt und nicht eingeschrieben sei." Diese Ver-

ordnung enthält zweierlei Bestimmungen, je nach der Ver-

schiedenheit der Sachen: bei Vergehen, welche nicht erwiesen

sind oder einer Schätzung bedürfen, ist vorerst eben eine

Verurtheilung erforderlich, damit einer öffentlicher Schuldner

werde; ist aber das Vergehen klar und die Bufse gesetzlich

bestimmt, so ist der Übertreter öffentlicher Schuldner von

dem Augenblicke der Übertretung an, und es findet gegen

ihn, wenn er die den öffentlichen Schuldnern benommenen

Rechte ausübt, Anzeige (suSai^ig) statt.* Nicht erst durch

die Einschreibung wird man öffentlicher Schuldner, sondern

diese Ist nur eine Folge. Die Einschreibung aber geschah

für die Staatskasse auf Tafeln Im Tempel der Göttin auf der

Burg mit Bemerkung der Summe," und zwar durch die Prakto- 41S

ren, welche die Einforderung besorgten,"' daher ein auf der

Burg geschriebener {iyyzyDciixuzuog iu uH^onöXzi) immer einen

öffentlichen Schuldner bedeutet. Auch die dem Staate Scbiff-

geräthe schuldig waren, wurden auf einer Tafel verzeichnet.'

Wer der Athena, den andern Göttern und Stammheroen

schuldig war, konnte wie die dem Staate schuldenden und in

denselben Fällen, durch Anzeige 0v^si^ig) belangt werden,-^

ist also ebenfalls als öffentlicher Schuldner angesehen worden;

die Einschreibung solcher geschah bei den Schatzmeistern der

Göttin und der andern Götter und beim König. ^ Die einmal

" Rede g. Theokr. S. 132S, 10. S. 1337, 26 ff.

* Rede g. Theokr. S. 1337. 1338.

•^ Rede g. Aristog. I, S. 79t, 11. Ilarpokr. und Suid. in v^Eu^£j/ypacj)>],

Suid. in i{/£u5£j/^pac|)05 ^ixv] und ay^a^lo-o ^Uy\^ und sonst häufig.

'' S. Buch II, 3.

' Rede g. Energ. und Mnesibul. a. a. O.

/ Rede g. Theokr. S. 1326, 2-6.

^ Vcrgl. Andok. v. d. Myst. S. 36 unten.
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vorkommende Einschreibung der Thesmotheten {lyyoctipYj ^s-

a'jxo^sTwv)^ verbunden mit einer Einschreibung der Praktoren,"

ist nichts anderes als die Aufschreibung oder der Vermerk der

Geldstrafe, welchen die Thesmotheten als Vorsteher des Ge-

richtes in Ihren eigenen Acten machten; diese war die Be-

dingung der andern, welche den Praktoren zukam. Wer nach

der Einschreibung bezahlt hat, wird ausgelöscht, ganz oder

thellweise soviel er bezahlt hat.* Sowie aber gegen den nicht

eingeschriebenen, falls er die Rechte des Epitimos ausübt, die

Anzeige {ßv^si^iQ^ stattfindet, so wird gegen den, welcher

fälschlich ausgelöscht worden, die Schrlftklage des Nlchteln-

geschriebenseins (yocupri dy^cccpiov) erhoben, welche letztere

419 keinesweges überhaupt gegen jeden nicht eingeschriebenen er-

hoben werden konnte.' Wer fälschlich eingeschrieben zu

" Rede g. Aristog. I, S. 778, 18.

* Rede g. Theokr. S. 1338, 8. Ein Beispiel giebt Beil. VII, §. 9.

' Auf die unrechtmäfsig ausgelöschten bezieht die ypacj)*] dypa^cov

der Redner g. Theokr. S. 1337. 1338, 7 — 27 im Gegensatz gegen die

gv§6t|i5 wider den nicht eingeschriebenen, der die Rechte des Epitimos

ausübt; vergl. Harpokr. Suid. Etym. M. in dyca^iov, Lex. Seg. S. 1S4, 2^1.

S. 1.99, 28. S. 331, 21. Schol. Demosth. S. 115. Reisk. Bd. II. PoUux

VIII, 5^. Zonaras in dypa^tov ^ixyj ist verstümmelt. Im Etym. M. und

Lex. Seg. S. 199,28 steht: aypajjiou: el^o? ^Uy](; xard rZn o^jsiXoVtwu

TL TW S'v],uocrt4), xal lyysypafifx&viov |xsi/, aTraXsicfjS-svTwi/ §6 itplv ano^ovixtiy

Iv/oTS Ss xat xara twi/ eyypa^ovrwv Toug py) o^Eikovcag. Der letztere

Zusatz ist offenbar falsch; es mag wohl ursprünglich gestanden ha-

ben xard TWI/ u») eyypa<^ovTu}v tou? o^. S. Meier Alt. Proz. S. 353.

der indefs die Wahrheit der so verbesserten Bemerkung dahin gestellt

sein läfst. Doch sagt dasselbe das rhetorische Wörterbuch im Anhang

zur Engl. Ausgabe des Pholios S. 6Gi: dypa^tov S'/x»]: xoTa tou toi;

o^zckovra tw ^yjpocrtw ^i] lyypd\ljavro<; — Im Verfolge dieses letzteren Ar-

tikels stand vielleicht: xat xard tou toV p»] dito^ovTO. a wcjjeiXev l^a-

XzL\\juvToq (s. Meier Fragm. Lex. rhet. S. VI). Wenn diese Bestimmungen

richtig sein sollten, so fand dieselbe Klage dypa^iov nicht blofs gegen

den ausgelöschten Schuldner, sondern auch gegen den Beamten statt,

der die Einschreibung vernachlässigt oder die unrechtmäfsige Tilgung

verschuldet hatte. Gar nicht auf die Löschung bezieht Hesychios (in



Buch III, 13. 511

sein behauptet, kann dagegen die Klage falscher Einschreibung

(y^acpY, \jysvBsyyoc(cpYi^') erheben, er mag überhaupt nichts schul- 420

dig sein oder weniger als in der Einschreibung angegeben

worden;" hat er bezahlt und wird dennoch nicht gelöscht, so

kann er gegen die dafür verordneten Beamten die Klage der

Nachstellung (yocccpYi ßov?.svTS'jog) erheben: auf beide Klagen,

wenn sie der Kläger gewinnt, erfolgt seine Ausstreichung,

dypa^iov ^/xyj) diese Klage, sondern sagt, die yfct^ri uypa^iov sei gegen

den aus Gunst nicht eingeschriebenen Schuldner eihoben worden: dem

Hesychios pflichtet Hemsterhuis (z. Poll.) bei, und ihm nachschreibend

Wesseling zum Petitus (IV, 9, 19. 20), indem sie den Redner g. Theokr.

ungeachtet seiner ausdrücklichen Berufung auf die Gesetze der absicht-

liclien Rechtsverdrehung beschuldigen. Allein Hemsterhuis bringt nur

schwache Gründe vor; Hesychios oder sein Gewährsmann hat ver-

inulhlich nur aus dem Namen geschlossen, was er lehrt; und so un-

verschämt konnte doch der Redner nicht lügen, zumal da er die

scheinbare Bedeutung des Namens gegen sich halte, von welchem er

aber wissen mufste, dafs das Gesetz demselben einen engeren Sinn

angewiesen halle: ja er führt die Worte des Gesetzes selber an, ort

^lappYi^Yiv Xiyst' hau iiQ twi/ opiikovxwv tw S'i^fjioertw pyj hxrl(rai; lo o^\Y\na,

Tv^ itoXtL l^aXu^^rit uvoLL xar* aviov rag ypa^uq npoq rovq Srsc-jxoBLraQ

Tou dypa^tov. Es wurde dabei offenbar vorausgesetzt, dafs die Tilgung

nicht würde erfolgt sein, wenn der Schuldner sie nicht selbst gemacht

oder veranlafst halte. Wider den nicht eingeschriebenen Schuldner da-

gegen hat, falls er die Rechte des Epitimos ausübt, die Endeixis statt.

Darüber endlich, dafs er nicht eingeschrieben worden, kann gegen ihn

nicht geklagt worden sein, da die Einschreibung Sache der Behörde,

nicht die seinige ist. Gegen die Behörde, welche die Einschreibung

unterlassen oder den Eingeschriebenen fälschlich gelilgt hatte, mufste

freilich unter irgend einer Form eine Klage gestattet sein; dafs aber

diese Form gerade die ypot^i^ dypa^Lov war, wie es nach dem rheto-

rischen Wörlerbuche im Anhange zum Photios und nach der oben

angegebenen Verbesserung der andern Glosse der Fall sein würde,

bleibt unsicher, da es andere Mittel gab die Vergehen der Beamten

zu verfolgen (Schömann im Att. Proz. S. 57-^1): doch findet allerdings

die verwandte ypcn^Y] ßouXeucrewj auch gegen Beamte Anwendung (s. von

den Seeurkunden S. 5^6 ff.).

" S. die Beläge im Att. Proz. S. 338,
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und aufser einer etwani'gen öffentlichen Bufse mufs der Be-

klagte eine der fälschlich eingeschriebenen gleiche Summe an

den Kläger zahlen."

Unmittelbar verbunden mit der Eigenschaft eines öffent-

lichen Schuldners Ist die sogenannte Ehrlosigkeit {unmu) oder

Ausgeschlossenheit vom gemeinen Wesen/ deren verschiedene

Grade zu erörtern nicht hierher gehört. Gefängnifs hingegen

ist keine unmittelbare Folge der öffentlichen Schuld, aufser

wo das Gesetz ausdrücklich es verordnet, wie gegen den in

einer öffentlichen Injurienklage verurthellten Kläger, wovon

eben gesprochen worden, und bei der Elsängelle, wenn der

Beklagte in Geldstrafe verurtheilt worden, nach TimokrateÜ-

schem Gesetz. *" Jedoch konnte, wo das Gesetz das Gefäng-

421 nlfs nicht gebot, durch Strafschärfung (7t^og-'i.ixy,!xct) dieses hin-

zugefügt werden, wenn das Gesetz es erlaubte.'' So wurde

Demosthenes, so Mlltlades ins Gefängnifs geworfen, worin

letzterer starb ;^ nach Diodor, Nepos und andern Römischen

° Das Nähere hiervon s. zu den Seeurkiniden S. 536 ff. Dafs der

Beklagte auch in der ypa(|)V3 y\iz\}'^zyy^a^ri(; die gleiche Summe an den

Kläger habe zahlen müssen, ist dort zwar nicht bewiesen, kann aber

der Analogie nach als sicher angenommen werden. Daselbst ist zu-

gleich die ehemals aus dem Suidas von mir angeführte Meinung be-

seitigt, dafs die j/pacjjvj ßouXsucrsw? auch gegen den habe erhoben werden

können, welcher einen ehemaligen Schuldner, der bezahlt hatte und

gelöscht worden war, wieder eingeschrieben hatte. Ich übergehe die

y^a^Yi i|/eTj^ox\v]Ts7a?, welche Harpokration (und Lex. Seg. S. 317) gleich-

falls auf die Verhältnisse der öffentlichen Schuldner bezieht. Die Fälle,

welche der Grammatiker im Auge hatte, waren zufällig öffentliche

Schuldsachen. Ebenso ging es zu, dafs der Grammatiker Lex. Seg.

S. \d^, 21 die ypa(j)vj v|/su^oxlv]Tsta? sogar auf die falsche Vorladung in

der Klage slg Ipcjjavwi/ xccraaraa-iv einschränkt, aus Demosth. g. Nikostr.

S. 1251. Ich habe diese Klageform anderwärts besonders behandelt.

* Andok. V. d. Myst. S. 35. Rede g. Theokr. S. 1326, 20. g. Neär.

S. 1347, 10. Demosth. g. Timokr. S. 743, 19. g. Androt. S. 603 unten,

Rede g. Aristog. I, S. 771, 6. vergl. Petit. IV, 9, 12- 14.

" Demosth. g. Timokr. S. 721.

«^ S. Cap. 8.

* Herodot. VI, 136. Plutarch Kim, 4. Nepos Miltiad. 7. Kim. 1. u.a.
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Schriftstellern" aiicli dessen Sohn Kimon als Erbe der Schuld

und zur Auslösung des Leichnams seines Vaters, von welcher

ganzen Sache jedoch Plutarch nichts welfs. Des Arlstogelton

Vater soll nachSuIdas* ebenfalls bis an seinen Tod einer öffent-

lichen Schuld wegen im Gefangnlfs gesessen haben und sein

Sohn später statt seiner eingekerkert worden sein; die Stellen

der Redner'^ zeigen aber die Unrichtigkeit dieser Angabe.

Sicherer ist, dafs Lykurg's Söhne in Folge einer gegen den

bereits verstorbenen Vater erhobenen Anklage über Geldver-

waltung Ins Gefängnifs geworfen wurden.'' Platon" spricht

in dem Rechtshandel des Sokrates von den Fesseln, bis die

Schuld bezahlt sei; aber es ist ganz sicher, dafs die Einker-

kerung in der Regel nicht folgte, Indem vom Gefängnifs die

Rede nicht ist, wo es nothwendig hätte erwähnt werden

müssen, wenn es allgemein bei Staatsschuldiiern stattgehabt

hätte. -^ Während der Ehrlosigkeit und des Gefängnisses stand

aufser den in einer öffentlichen Injuriensache veriirtheilten

den öffentlichen Schuldnern die Bezahlung bis zur neunten

Prytanle offen; wurde bis dahin nicht bezahlt, so verdoppelte

sich die Schuld, und hiernächst wurde zur Einziehung des

Vermögens geschritten, um aus demselben den Retrag des

Doppelten herauszuschlagen,^ welches Verfahren jedoch Ti-

mokrates durch ein Gesetz zu beschränken suchte, wie oben'^

gezeigt worden. Ein Beispiel der Verdoppelung glebt die

" Diod. Excerpt. Buch X. Nepos Kim. 1. Val. Max. V, 3. ext. 3.

Justin II, 15. Senec. Contiov. 24. auch der Verfasser der Quintil.

Declamm.
* Im zweiten Artikel 'Apicrxoj/siTwv.

' Erste Rede g. Aristog. S. 787 f. unter den Demosthenischen,

Dinarch g. Aristog. S. 80 und S. 87.

'' S. Meier's Erörterung, de vita Lycurgi S. LV ff.

' Apol. S. 37. B.

•^ Andok. v. d. Myst. S. 35. Rede g. Neär. S. 1347 und in andern

Stellen und vielen bekannten Fällen.

^ Andok. V. d. Myst. und Rede g. Neär. a. a. O. Liban. Inh. z.

Rede I. g. Aristog. Harpokr. in a^ixtou.

* S. Cap. 8.

I. 33
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Rede gegen Tlieokrines ;

" auch kommt dieselbe bei Versaumung

der Zahlungsfrist eines Schuldners vor, welcher ein Bergwerk

gekauft hatte/ Die Harte dieser Gesetze, deren ganze Schreck-

lichkeit in der Rede gegen Neära dargestellt wird, wurde da-

durch vermehrt, dafs die Schuld auf die Söhne als Erben des

422 Vermögens überging: wiewohl um Verbergung oder heim-

liche Entziehung des Vermögens zu verhüten, dieses nölhig

gewesen sein mag: so pflanzt sich also, wenn nicht gerade,

aufser einzelnen Fällen, die Gefangnifsstrafe, doch die Ehr-

losigkeit auf die Kinder fort,*^ bis sie bezahlt haben, was der

Vater schuldig war, wie unter andern Kimon's Beispiel zeigt:''

auch wenn der Vater nicht eingeschrieben und die Einziehung

der Schuldsumme vernachlässigt worden war, wurden nach dem

Gesetze die Kinder Schuldner des Staates;' selbst auf die

Enkel vererbte die Schuld/ Erlassen werden konnte gesetz-

lich keine zuerkannte Geldstrafe^ aufser unter einer Vorbe-

dingung für die Verhandlung darüber, worauf Ich hernach

zurückkomme. Aber es fehlt doch nicht an Beispielen der

Erlassung/' Wollte der Staat diese ohne jene Vorbedingung

zugestehen, so konnte er eine Förmlichkeit zu Hülfe nehmen,

wonach die Schuldsumme bezahlt schien,- ungeachtet sie nicht

" S. 1322, 3.

* Demosth. g. Pantänet. S. 973, 6. vergl. S. 9^8, 8. und den Inhalt

S. 964, 18.

' Rede g. Neära S. 1347, 11. Demosth. g. Androt. S. 603 unten.

Vergl. Petit. IV, 9, 15.

•^ Nepos Kim. 1. Plutarch. Kim. 4. vergl. Demosth. g. Boot. v. Na-

men S. 998, 25.

" Rede g. Theokr. S. 1327, 21 ff. Demosth. g. Makart. S. 1069, 25.

wo von Paclitgeldern der heiligen Grundstücke die Rede ist und die

Atimie auf die ganze Familie und die Erben übergeht.

/ Ebendas. S. 1326, 29 -S, 1327, 4. Vergl. Demosth g. Aphob. II.

Anfang.

^ Petit. IV, 9, 16.

* Plutarch Demetr. 24. Pseudodemosth. IIT. Brief. S. l4S0. Ebenso

wurde den Söhnen des Lykurg die Schuld erlassen, s. Meier de vita

Lycurgi S. LVII ff.
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bezahlt war. Man verdingte nämlich alsdann die Ausrichtung

eines geringen Werkes an den Schuldner gegen die Straf-

summe: so wurde schon in der Zeit des Peloponnesiscben

Krieges dem Phormion, da die Akarnaner ihn als Feldherrn

verlangt hatten, und er seiner Ehrlosigkeit wegen die Anfüh-

rerstelle nicht glaubte annehmen zu können, etwas dem Dio-

nysos zu leistendes zur Lösung seiner Ehrlosigkeit für hundert

Minen, die er dem Staate schuldete, verdungen ;'' und eine

Nachahmung dieses Verfahrens ist jene Verdingung des Baues

eines Altars an Demosthenes.* Dem Konon dem Sohne des

Timotheos wurden dem Nepos zufolge neun Zehnthelle der

Geldstrafe seines Vaters erlassen; den zehnten Theil, nämlich

zehn Talente, sollte er auf Ausbesserung der Kononischen

Mauern verwenden:'' wahrscheinlich hat Nepos die Sache falsch

aufgefafst, und es war dem Konon ein Werk, welches etwa

zehn Talente kosten mochte, für die hundert Talente, die er

schuldete, verdungen. Übrigens durfte ein in der Ehrlosigkeit

befindlicher Schuldner nicht um Erlassung der Schuld und Auf-

hebung der Ehrlosigkeit bitten: that er dieses, so fand die

Anzeige (suSsi^tg) gegen ihn statt; bat ein anderer für ihn,

so war dessen Vermögen verfallen; gab der Proedros dazu

I

" Schol. Aristoph, Frieden 347 nach meiner an sich einleuchtenden

Erklärung, welche Meineke Hist. crit. couim. Gr. Thl. 11, Bd. I, S. 527 L

bekannt gemacht hat. Auf dieselbe Geschichte bezieht' sich die Er-

zählung des Pausanias I, 25^ 12. aber er hat davon eine falsche Vor-

stellung: er meint, Phormion hätte an mehre Privatleute geschuldet,

und der Staat hätte seine Schulden bezahlt. Pausanias weifs also

auch von der Atimie des Phormion nichts, und giebt einen andern

Grund der Ablehnung desselben an. Richtig aber sagt er, dafs die

Athener ihn zum Befehlshaber gewählt hatten; wäre er von den

Akarnanern blofs für ihren eigenen Staat zum Feldherrn gewünscht

worden, so hätte ihn die Atimie nicht an der Annahme hindern kön-

nen. Die Akarnaner hatten gewünscht, dafs Athen den ihnen wohl-

bekannten Phormion zum Befehlshaber der Attischen Heeresmacht

und der damit verbundenen Akarnanischen ernennen möchten,

* S. oben Buch III, 12.

< Nepos Timolh. 4.

33*
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die Epiclieirotonle, so wurde er selber ehrlos. Nur wenn

6000 Athener durch verdeckte Abstimmung mit Tafelchen in

einem Volksbeschlufs erst die Erlaubnifs dazu und die dafür

erforderliche Zusicherung der Straflosigkeit (aSsia) gegeben

hatten, konnte in der Volksversammlung davon gesprochen

werden, ob einem öffentlichen Schuldner die Schuld erlassen,

und derselbe wieder in seinen vorigen Stand eingesetzt wer-

den solle." Endlich war eine Bestimmung von Terminalzah-

lungen (ra^ic)^ gestattet, und kommt sogar aufweitaussehende

Fristen, bis zehn Jahre vor; aber auch um diese beantragen

zu dürfen, war dieselbe Zusicherung der Straflosigkeit im Vor-

aus rföthig.'"

423 14. Als einen besondern Zweig der öffentlichen Ein-

künfte nennt Arlstophanes die eingezogenen und öffentlich

verkauften Güter (§>^,ui07r^ar«),'' über welche in der ersten

Volksversammlung jeder Prytanle dem Volke Nachricht ge-

geben werden mufste.' Die Strafe der Gütereinziehung, so

" Petit. IV, 9, 22, Dies ist die ci^sia Trspt rCöv o^slXovtwv wjts

Xeysiv l^uvai nal l7rtipy](j)i^eii/, Andok. v. d. Myst. S. 36. u. a. Es ist

vorauszusetzen, wenn auf Fürbitte von Königen wie in den Fällen

bei Pseudodemosthenes a. a. O. und Plutarch J)emetr. 24 eine Schuld

erlassen wurde, sei auf Grund dieser Fürbitte die a^sia zuerst nach-

gesucht worden.

* Demosth. g. Timokr. S. 715. Liban. im Inhaltsverzeichnifs zur

ersten Rede g. Aristog. S. 768. Hesychios: id^iQ, >j hnl o^Bikoixsvoit;

^p^'fjiacrt xaTaßoXri. Von den so accordirenden Schuldnern wird raga-

crS-at und xataTa^acBaL gesagt, Thukyd. III, 70. Rede g. Theokr.

S. 1327, 6. Decret f. Methone in der Beilage XXI. vergl. die allg. Be-

merkungen zu den Tributlislen Abschn. IV. wo auch die treffliche Zu-

sammenstellung von Sauppe erwähnt ist. Ein Beispiel dieser Termi-

nalzahlung liefern die Seeurkunden (s. darüber S. 212 der einleitenden

Abhandlung).

" Demosth. g. Timokr. S. 715. mit Beziehung auf ein daselbst an-

geführtes Gesetz,

'' Aristoph. Wesp. 657. und dortSchol. desgleichen Schol. Ritter 103.

L'ber die Tafeln der SyjjuitoTrpaTui/ vergl. Buch II, 8.

' Pollux VIII, 95. Schol. Aesch. Bd. III, S. 739. Lex. rhet. beim

Photios von Porson S. 672 (aus Aristoteles).
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ungerecht sie gegen rlle am Verbreclien unschuldigen Erben

ist, so traurige Folgen sie über die Familien brachte, " endlich

so augenscheinlich sie anreizte zu klagen und zu verurtheilen,

damit der Einzelne und das tyrannische Volk sich durch die-

selbe bereicherten, war doch eine der herkömmlichsten Im

Alterthum, und alle Schrirtsteller, vorzüglich Lysias, liefern

davon Beispiele. Aufser dem bereits erwähnten Verfahren

gegen die öffentlichen Schuldner und deren Bürgen* verordnet

das Gesetz in sehr vielen Fällen die Einziehung des Vermögens

verbunden mit Ehrlosigkeit, Verbannung, Sklaverei oder Tod:

die drei letzteren Strafen ziehen jederzeit zugleich den Ver-

lust des Vermögens nach sich, nicht jedoch die Verweisung

durch ein Scherbenurtheil {oTT^umTixög) , welche von Verban-

nung (cp'jyYi, astip'jylcc) gänzlich verschieden ist. Namentlich

wird die Einziehung der Güter erwähnt bei den wegen ab-

sichtlichen Mordes verurthellten," den vom Areopag verbann-

ten,'' Tempelräubern und Verräthern,' nach tyrannischer Ober- 424

herrschaft strebenden, oder die Volksgewalt auflösenden: wie

Pisistratos' Güter mehre Male an Kallias verkauft wurden: wer

den Tyrannen tödtete, erhielt die Hälfte seiner Güter. ^ VV^er

eine Fremde als Bürgerin an einen Bürger verhelrathet, ist

ehrlos und sein Vermögen verfallen, dessen dritter Theil dem

Kläger zukömmt: heirathet ein Fremder eine Bürgerin, so

wird sein Vermögen und er selber verkauft, und dem Kläger

fällt gleichfalls der dritte Theil zu:^ im Demosthenischen

Zeitalter wurde auch die Fremde verkauft, welche ein Bürger

" Rede g. Neär. S. 1347.

* Aufser dem bei der Gefällpacht bemerkten vergl. Rede g. Niko-

strat. S. 1255, 1.

' Demosth. g. Meid. S. 528. g. Aristokr. S. 634, 23.

'^ Pollux VIII, 99.

' Petit. VIII, 4, 4.

/ Andok. V. d. Myst. S. 49 ff. Petit. III, 2, 15. vergl. auch Xenoph.

Hellen. I, 7, 10. Herod. VI, 121. Nach Euklid galt dies Gesetz in Be-

zug auf Früheres nicht, wohl aber rücksichtlich der spätem Verbrechen.

fc ^ Petit. VI, 1, 5. 6.

I
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geheiralhet hatte, vermuthllch aber nur, wenn sie für bürger-

lich war ausgegeben worden. Schutzverwandte wurden sammt

ihrem Vermögen verkauft, wenn sie die Bürgerrechte ausüblen,

schuldiges Schutzgeld nicht bezahlten oder ohne Patron (n^o-

a-TciTYjg) lebten." Dies sind einzelne Fälle von vielen: es war

ein Lieblingsgeschäft der Athener, Einziehung der Güter zu

veranlassen, und den Schutzverwandten stellte man vorzüglich

nach, wie DIkäarch von seiner Zelt bemerkt:* die Volksver-

fdhrer begünstigten diese Mafsregel, um des Staates und ihre

eigene Einkünfte zu vermehren und dem Haufen Geldaus-

thellungen zu verschaffen, wie Kleon;' In Megara verbannten

sie häufig, um Güter einziehen zu können, und um sich Ihres

Vermögens zu bemächtigen verläumdete man die Reichen bos-

haft und arglistig.'' Habsucht tödtete den Sinn für Recht-

lichkeit; und das Unrecht brachte durch seine natürlichen

425 Folgen Strafe über die Staaten, indem die Menge der Ver-

bannten durch Unruhen und Versuche zur Rückkehr Verder-

ben und Umwälzungen erzeugte. Aufser der Einziehung des

sämmtlichen Vermögens glebt es übrigens noch Fälle, in

welchen nur ein bestimmtes Gut dem Staate zufällt; wie

Bergwerke, welche Privatpersonen Im Besitz hatten, bei Ver-

letzung der Gesetze und der Verpflichtungen wieder an den

Staat kommen,' und Waaren dem Staate verfallen, wenn der

Zoll umgangen, desgleichen wenn mit falschem Mafse gemessen

wird. -^ Endlich fiel vermuthllch das Vermögen derer an den

Staat, welche ohne Erben starben; dieser Fall möchte aber

ebenso selten eingetreten sein als der andere, dafs jemand

" Petit. II, 5, 2 ff.

* Geogr. min. Bd. II, S. 9. (S. l4l. Fuhr), vergl. Dodwell

Diss. S. 6.

' Aristoph. Ritter 103. und Schob wo ouctui/ statt ^uo-twi/ zu

schreiben.

'' Aristot. Polit. V, 4. Sehn. (V, 5.)

' Rede g. Phänipp. S. 1039, 20, Das Nähere habe ich in meiner

Abhandlung über die Laurischen Silbergruben auseinandergesetzt.

f Von jenem s. Buch III, 8. von diesem Beilage XlX, §. 3.
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den Staat zum Erben einsetzte, wie Kallias dem Volke, wenn

er kinderlos stürbe, sein Vermögen vermacbt batte."

Ungeachtet der Häufigkeit der Gütereinziebung scbeint

der Staat wenig wesentllcben Vortbeil davon gebabt zu baben;

wie unsern Staaten die Wegnabme des Kirchengutes meist

wenig gefrommt bat. Bedeutende Summen wurden verscbleu-

dert, wie das Vermögen des Dipbilos von 160 Talenten: in

vielen Fällen geborte ein Theil des Gutes dem Kläger, mei-

stens, wie es aus den angeführten Beispielen scbeint, der dritte;

bei öffentlichen Schuldnern fielen in gewissen Fällen dem,

welcher das Vermögen zum Behuf der Einziehung aufzeich-

nete, drei Theile zu:* doch scheint diefs blofs von versteck-

ten und vom Aufzeichnenden aufgefundenen Gütern zu gelten.

Ein Zehntheil gehörte der Göttin bei deren Vermögen, welche

wegen Verrätherel verurtbeilt waren oder die Volksberrscbaft 426

aufzulösen getrachtet hatten," vermuthllch aber auch von allen

oder den meisten andern eingezogenen Gütern. Mancher Güter

verfielen den Tempeln ganz, sodafs die Staatskasse nichts er-

hielt:'' und wieviel ging dem Staate ungesetzlich durch Un-

terschleif oder wohlfeilen Verkauf verloren! ,,Ihr wisset,"

sagt bei Lysias ein mit der Gütereinziehung bedrohter,* „dafs

ein Theil dieser Güter von diesen (den Gegnern) verschleppt

und bei Seite gebracht wird, und was hohen Werth bat, um
niedrigen Preis losgeschlagen wird." Das gemeine Wesen, be-

merkt er, habe von der Einziehung geringeren Vortbeil, als

wenn die Elgenthümer das Vermögen behielten und davon

die gesetzlichen Leistungen machten. Ferner versteckt der

Verurtbellte sein Vermögen häufig unter anderer Namen, oder

Verwandte und Freunde machen Ansprüche darauf gegen den

" Andokid. g. Alkib. S. 118.

* Rede g. Nikostr. S. 1247. ta rpia juspv], ä Ix twu vo'juwv tw iS'iwtvj

TW dTtoypa\\ja.vrt yiyvzrai.

' Xenoph. Hellen. I, 7, 10. Andok. v. d. Myst. S. 48. Urtheilspruch

im Leben der zehn Redner S. 226.

'^ Beilage VII, §.10 giebt Beispiele.

' G. Poliuch, S. 610.
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Staat: endlich suchte man Mitlekl zu erregen, indem man von

"Waisen, Erbtöchtern, Alter, Armuth, Ernährung der Mutter

und dergleichen sprach," und es Ist ein schöner und lobens-

werther Zug des Attischen Volkes, dafs dieses gewöhnlich

nicht ohne Erfolg geschah, sondern ein Thell der Güter der

Frau oder den Kindern überlassen wurde.* Überhaupt fand

sich gewöhnlich weit weniger als man erwartet hatte, wie

Lyslas' Rede für Arlstophanes' Güter zeigt: war Verdacht der

Verheimlichung, so entstanden daraus neue Anklagen. So, als

Thrasybul's Freund Ergokles sein Vermögen durch Einziehung

verlor, weil er drelfsig Talente Staatsgelder unterschlagen

hatte, aber wenig gefunden wurde, stellte man dessen Schatz-

meister Epikrates vor Gericht, indem man glaubte, dafs bei

diesem das Vermögen versteckt sei.
^

427 15. Bei weitem die bedeutendste Einnahme des Atheni-

schen Staates gewährten die Tribute (cpo^oi), wie von den

Alten selbst anerkannt wird;'' aber sie waren unsicher, well

sie bald ungerecht wurden , und wegen der Kriegsunruhen

und Abfalles der Bundesgenossen häufig schwer oder gar nicht

eingingen.' Vor Arlstides, sagt Pausanlas, -^ war ganz Hellas

frei von Tributen, des Mannes Ruhm durch die Auflagen

schmälernd, welche er den Hellenischen Inseln setzte; wir

zweifeln an beldem, dafs Arlstides' Name litt durch ein Werk,

welches in der ersten Anlage so edel und rechtmäfslg war,

und dafs die Zahlungen, welche Arlstides einführte, ganz neu

sollten gewesen sein. Schon als Sparta noch die Anführung

der Hellenen hatte, wurden gewisse Gelder (a-ocpoocc) für den

Krieg gezahlt, jedoch nicht fortlaufend Jahr für Jahr, sondern

nach dem Bedürfnifs:^ als die Athener in die Stelle der Spar-

" Rede g. Nikostr. S. 1 255.

* Demosth. g. Aphob. I, S, 834, 6.

* Lysias g. Ergokl. und g. Epikrat.

'^ Thuk. I, 122. II, li. III, 13. VI, 91.

' Wie nach dem Sicilischen Kriege.

/ VIII, 52.

f Vergl. Otfr. Müller Dor. Bd. I, S. 180. erste Ausg.
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taner traten, erhielt Aristides von den Hellenen den Aiiftrag

Land und Einkünfte der Staaten zu untersuchen, und nach

jedes Kräften den Beitrag zu bestimmen, welchen er zur An-

schaffung der Flotte und Heeresmacht gegen Perslen leisten

sollte; die Billigkeit des Aristides, die Zufriedenheit mit seiner

Zuthellung, endlich die Armuth, in welcher er blieb und starb,

erwarben ihm für alle Zeiten den Ruf der Gerechtigkeit."

Die Schatzkammer war das Heillgthum zu Delos, woselbst

auch die Versammlungen gehalten wurden, an welchen alle

Bundesgenossen Theil hatten; die Athener hatten nur den

Vorstand und die Verwaltung durch die von ihnen und aus

ihnen ernannten Hellenotamien. Die Beiträge hiefsen gleich

bei der ersten Einrichtung, welche um Olymp. 76, 1 zu fallen

scheint, Tribute ((|)o^o;)/ und betrugen nach der Aristidischen

" Plutarch Aristid. 2h. Nepos Aristid. 3. Aeschin. g. Ktesiph. S. 647.

Demosth. g. Aristokr. S. 690, 1. Diodor XI, 47. uud andere.

* Thuk. I, %. Nep. Aristid. 3. Diod. a. a. O. Dinaich g. Demosth. S. 30.

Die Zeit hat Dodwell (Ann. Thiic. unter Olymp. 77, -f-)
in Olymp. 77, 3

gesetzt, und dieser Berechnung steht wenigstens die Lebenszeit des

Aristides nicht entgegen. Dafs Aristides in Olymp. 77, 3 noch lebte,

kann man nicht verneinen, wenngleich sein Tod neuerlich noch früher

gesetzt worden. Nach einer freilich nicht stark verbürgten Erzählung

(b. Plutarch. Apophth. Begg. et Impp. S. Il6. Tüb. Ausg.) soll Aristides

noch bei der Aufführung der Aeschyleischen Sieben gegen Theben zu-

gegen gewesen sein; diese sind nach der neuerlich von Franz gefun-

denen Didaskalie Olymp. 78, 1 aufgeführt. Die DodwelPsche Berech-

nung beruht jedoch auf einer falschen Grundlage, indem er die von

Isokrates Pauath. 19 angegebene zehnjährige Hegemonie der Spartaner

von den Schlachten bei Salamis und Plataeae bis Olymp. 77, 3. und

die daselbst erwähnte fünfundsechzigjährige Hegemonie der Athener

von da ab bis zur Schlacht bei Aegospotamoi rechnet. Diese Grund-

lage ist durch Dahlmann Forschungen auf dem Gebiete der Gesch.

Bd. I, S. 45, Clinton im sechsten Anhange zum zweiten Bande der

Fast. Hell, und Krüger histor. philol. Studien S. 35 beseitigt worden.

Es ist daher zu Diodor XI, 47 zurückzukehren, welcher die Aristidi-

sche Anordnung der Tribute unter Olymp. 75, 4 setzt. Ich habe indefs

das folgende Jahr vorgezogen, in welchem die Einrichtung auf jeden

Fall erst in Kraft treten konnte. Über die Berechnung der 65 Jahre

der Athenischen Hegemonie von Olymp. 75, 4 oder 76, 1 ab siehe

Buch IlT, 20.
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42S Ausschreibung jährlich 460 Talente :

" schon damals war fest-

gesetzt, wer eine Geldsumme und wer Schiffe geben sollte,*

worunter natürlich bemannte zu verstehen slnd.*^ Alles war

durch freiwillige Übereinkunft für einen gemeinsamen Zweck

angeordnet;'' zur Erhaltung der Freiheit schlössen sich die

kleinen und schwachen Staaten gern an den gröfsern und

kräftigsten an; die Schiffe der Bundesgenossen versammelten

sich bei den Athenern, und denen, die keine Schiffe hatten,

gaben diese sogar welche.' Und ungeachtet der Bezahlung

eines Tributes waren die Bundesgenossen unabhängig (ccCro-

vouoi)/ wie schon ihr Anthell an den Verhandlungen zeigt.

Erst allmälig geriethen sie ganz in die Hände der Athener,

und wurden ihren Bedrückungen und Mlfshandlungen preis-

gegeben, nicht ohne eigene Schuld, indem sie den Kriegsdienst

scheuend Geld und leere Schiffe gaben, und damit öfter im

Rückstande bleibend Lust zum Abfall bekamen, welchen sie

doch nicht durchführen konnten, weil sie Ihrer Macht sich

selbst begeben hatten, und nicht genug vorbereitet waren

gegen die auf ihre Kosten gestärkten Athener.^ Auf der

andern Seite begünstigten letztere, obgleich Anfangs streng

im Einfordern der Mannschaften und Schiffe, den Hang der

Bundesgenossen seit Kimon, der gern leere Schiffe und Geld

von denjenigen nahm, welche nicht selber dienen mochten;

er liefs die Bundesgenossen ruhig Handel und Feldbau treiben,

429 wodurch sie unkriegerisch wurden, und übte dagegen die aus

ihren Beiträgen unterhaltenen Athener im Seewesen, indem

" Thuk. a. a. O. Plutarch Aristid. 2h. Nepos a. a. O. Suidas in

'EWrivorafxiai. Diodor a. a. O. hat fälschlich 560 Talente, obgleich er

XII, 40 die Tribute unter Perikles wieder zu niedrig auf 460 Ta-

lente setzt.

* Thuk. a. a. O.

' Vergl. Thuk. I, 99. Plutarch Kim. 11.

•^ Vergl. aufser den andern Stellen Andok. v. Frieden S. 107.

• Andok, ebendas.

/ Thuk. I, 97.

r Thuk. I, 99.
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sie immer auf den Schiffen waren und die Waffen beinahe

nicht aus den Händen legten." In dem Grade also, wie die

kriegerische Kraft der Bundesgenossen fiel, wuchs die Atheni-

sche, und mit derselben Übermuth und Härte gegen jene;*

die Bezahlung des Tributes wurde nunmehr als eine Pflicht

der Bundesgenossen angesehen, ohne dafs dieselben ferner eine

Stimme Im Rathe hatten ; die Übertragung der Kasse von

Delos nach Athen setzte den Attischen Staat in den unbe-

schränkten Besitz derselben, und zeigte das wahre Verhältnlfs

der Bundesgenossen als tributpflichtiger Unterthanen gegen

den Schutzherrn im vollen Lichte: von nun an gebrauchte

Athen Kräfte und Vermögen derselben zu seinen einseitigen

Absichten und gegen ihr eigenes Wohl und Ihre Freiheit.

Diese Verlegung des Schatzes wird ohne volle Gewifshelt in

Olymp. 79, 4 gesetzt;" was wenigstens damit nicht stimmt, dafs

Aristides bei der Verhandlung darüber noch gelebt haben soll:

und es Ist nicht eben unwahrscheinlich, dafs sie schon einige

Jahre früher stattgefunden hatte. Den Vorwand dazu mufste

die gröfsere Sicherheit vor den Barbaren geben, und er ging

sogar von einem verbündeten Staate selbst, von Samos aus,

welches jedoch ohne Zweifel von Perikles dazu bestimmt war.''

Aristides hatte angeblich das Unternehmen zwar für nützlich,

aber ungerecht erklärt, wie die Verbrennung der Hellenischen

Werfte;' aber wenn er letztere hintertrieben hatte, so soll

er die Übertragung der Delischen Gelder nach Athen, wenig-

stens nach dem Urtheil des Theophrast, nicht ernstlich zu

" Plutarch Kim. H.
* Vergl Diodor XI, 70.

' Dodvvell Ann. Thuc. zu d. J. aus Justin III, 6. vergl. Abschn. III

der allg. Bemerkungen zu den Tributlisten.

^ Plutarch Arislid. 25. Auch die Erzählung des Justin III, 6 kann

man so auslegen, dafs der Schatz von Delos weggelegt worden, um
ihn vor den Barbaren sicher zu stellen, obgleich Justin die Unsicher-

heit desselben auf einen möglichen Abfall der Lakedämoner von dem
Bündnifs gründet.

' Plutarch Themistoki. 20. Arislid. 22. Cic. Off. III, 11.
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verhindern gesonnen gewesen sein, und glaubte in öffentlichen

Dingen nicht der vollkommenen Gerechtigkeit folgen zu müs-

sen. " Die Aufsicht über das nach Athen gebrachte Geld soll

Perikles erhalten haben:* er lehrte das Athenische Volk, dafs

man den Bundesgenossen keine Rechenschaft schuldig sei über

430 diese Beiträge, da man für dieselben Krieg führte und sie

gegen die Barbaren sicher stellte, ohne dafs sie ein Schiff,

ein Rofs, einen Schwerbewaffneten stellten;" dafs man dagegen

Aufwand machen müsse auf dasjenige, was zugleich ewigen

Ruhm und eigenen Vortheil gewähre, auf die Erschaffung

unsterblicher Kunstwerke, die während sie jede Hand In Be-

wegung setzten und beinahe der ganzen Stadt Nahrung gaben,

diese zugleich herrlich schmückten.'' In der That, niemals

hat ein Staatsmann die öffentlichen Einkünfte edler verwandt

als Perikles, und dabei Handel und Gewerbe mehr gehoben,

welche durch die erweiterten Verhältnisse und die gröfsere

Seemacht Athens besonders begünstigt wurden: aber Indem

er das Volk besoldete, auf Seehandel den Reichlhum, und auf

Seemacht das Übergewicht Athens baute, unbekümmert um
die Grundelgenthümer, deren Vermögen er der Verwüstung

preisgab, begründete er die unbeschränkte Volksherrschaft,

welche, wie die Schwächung des Areopagos zeigt, allerdings

in seinem Plane lag, und wozu selbst Aristides und Kimon,

obgleich In Herzen Aristokraten , dem Zeitgeiste weichend

beigetragen hatten. Seit jener Wegnahme des Schatzes bil-

dete sich allmälig das Verhältnifs der Unterwürfigkeit, von

welchem wir nachher reden werden, vollständig aus. Dessen-

ungeachtet scheint Perikles In dem Ansatz der Tribute keine

grofse Veränderung vorgenommen zu haben, da unter ihm

dieselben etwa 600 Talente betrugen:' die 140 Talente, um

" Plutarch Aristid. 25.

* Diodor XII, 38.

' Vergl. hierüber Buch III, l6.

•^ Plutarch Perikl. 12. vergl. Isokr. Xujmpax- 29.

' Thuk. II, 13. Plutarch Aristid. 24. vergl. auch Aristides Plat.

Red. II, Bd. U, S. l49. Jebb. Falsch giebt Diodor (XII, 40) hier
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welche fler Betrag den Arlstidlschen Satz überstieg, konnten 431

leicht grofsentheils durch Hinzukommen neuer Bundesgenossen,

durch Abkauf der Kriegespflichtigkeit und durch Unterwerfung

früher selbständiger hinzugefügt worden sein: worauf wohl

auch die angebliche Erhöhung der Euböischen Tribute durch

Perikles sich bezieht. Von Alklbiades wird in der zweifel-

haften Andokideischen Rede gegen denselben gesagt," er habe

die Athener überredet, statt der Aristidlschen höchst gerechten

Schätzung eine neue zu machen, und dazu mit neun andern

erwählt, den Bundesgenossen im Durchschnitt das Doppelte an-

gesetzt. Wenn auch nicht alles an dieser Behauptung richtig

ist, so läfst sich doch ein bedeutender Antheil des Alkiblades

an der Erhöhung der Tribute nicht läugnen: es gehört dieser

Streich in den Anfang der öffentlichen Laufbahn des Alklbiades,

kurz vor dem Olymp. 89, 3 geschlossenen Frieden des INikias

oder in die Zeit gleich nach dem Friedenschlufs; denn nach

diesem erhoben die Athener jährlich mehr als 1200 Talente,

also wirklich das Doppelte des vorherigen,* und dafs seit der

Zeit dieses Friedens hohe Tribute erhoben wurden, bestätigt

sich aus einzelnen Beispielen:" indessen wurde in diesem Ver-

trag für eine Anzahl Städte der Tribut noch nach Aristidischer

Schätzung ausbedungen. Überhaupt ist es sehr zweifelhaft, ob

die Erhöhung auf einmal und nicht vielmehr allmälig, und

460 Talente an. Die Stelle des Telekleides bei Plularch Perikl. l6

beweiset nicht, dafs Perikles die Tribute bedeutend erhöht oder ver-

mindert habe, sondern nur dafs er die Gewalt ü^er die Anordnung der

Tribute wie über die übrigen Staatsverhältnisse durch seinen grofsen

Einflufs hatte. Vergl. ebendas. 15 zu Anfg. Von den Euböischen Tri-

buten in Bezug auf Perikles vergl. Schob Aristoph. Wölk. 21 4.

° S. Il6. TTpwToy jusy ovv Tzsia-ag vfj.ag toi/ (\ofov Tctig TtoXsa-Lv l§ up-

"X/iQ
Ta^at, Tcv vn 'AptcrretS'ou TravT'jOV ^ixaioTara TirayfJLkvov ^ atpsBelq

sttI todtw ^exarog auTo;, jutaXicrra ^mXaa-iov avTov sxaaTU) twv crufXjuap^wv

l7roiy]c-ei/, und das Folgende weiter unten. Dazu Aristid, Plat. Red. II,

Bd. II, S. 1/|8. Jebb. und das. den Schob (Bd. III, S. 510. Dindorf).

* Aeschin. de fals. leg. S. 337. Andok. Rede v. Frieden S. 93.

*^ Allg. Bemerkungen zu den Tributlisten Abschn. V.
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theilweise schon früher stattgefunden hahe;" es Ist ziemlich

klar, dafs man bald steigerte bald herabliefs, wenn auch Im

Durchschnitt die Summe nach und nach vermehrt worden sein

wird. Hiermit stimmt auch Plutarch* überein. Ihm zufolge

erhöhten nämlich die Volksführer seit Perlkles' Tode den Tribut

allmälig bis auf 1300 Talente, nicht wegen des kriegerischen

Aufwandes, sondern um die Geldspenden, Opfer und derglei-

chen zu bestreiten. Die Erhöhung der Tribute war nach der

Andokidelschen Rede so drückend, dafs viele Bundesgenossen

ihr Vaterland verllefsen und nach Thurll auswanderten: wie

man auch über den Ursprung dieser Rede urthellen möge, so

hat diese Nachricht alle Wahrscheinlichkeit, wenn man sie

nicht auf Auswanderung In Masse bezieht, sondern auf Über-

siedelung Einzelner, die sich durch die Abgaben in ihrem

Vaterlande überbürdet hielten, nach jener Stadt, die schon seit

Olymp. 86, 3 nicht mehr in sicherer Gewalt der Athener war;

auch früher bereits waren die Tribute so drückend, dafs die

Rückstände Abfall verursachten.'' Dagegen wird es auf einer

rhetorischen Übertreibung beruhen, wenn der Schollast des

Arlstides'' sae:t, Alklblades habe die Tribute so erhöht, dafs

die Inselbewohner sie kaum hätten erschwingen können, wenn

432 sie auch ihre eigenen Kinder verkauften. Über die Schätzung

der einzelnen Staaten, welche alle vier Jahre gemacht zu

werden pflegte,' liefern die Schriftsteller welter nichts, als

" Die im Friedensveitrage des Nikias gemachte ausdrückliche Be-

dingung, gewisse Städte sollten den Tribut, wie er unter Aristides war,

bezahlen, läfst sicher voraussetzen, derselbe sei schon damals erhöht

gewesen. Vergl. auch über den ganzen Gegenstand die allgem. Bemer-

kungen zu den Tributlisten a. a. O.

* Aristid. 2-4. Wenn er von Verdreifachung redet, so geht er von

460 Talenten aus, welche verdreifacht 1380 geben; au genaue Verdrei-

fachung ist dabei nicht zu denken. Rangabe Antt. Hell. S. 286 spricht

aus Versehen von Verzehnfachung.

' Thuk. I, 99.

'' Bd. III, S. 510. Dindorf.

' Schrift vom Staate der Athener 3, 5. vergl. allg. Bemerkungen

über die Tributlisten Abschn. IL
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dafs Kythera seit es Athenisch wurde (Olymp. 88, 4) vier

Talente zahlte," und Nymphäon in der Taurlschen Halbinsel

ein Talent.* Desto reichhaltigeren Stoff liefern die verschie-

denartigen Listen der Tribute oder gewisser Tributquoten in

den gröfstentheils erst neuerlich bekannt gewordenen Inschrif-

ten, welche wir in der zwanzigsten Beilage ausführlicher be-

handelt haben. Nach allem, was wir daselbst finden, wird

man das Drückende dieser Auflagen nicht in Abrede stellen

können, da zumal dadurch das Geld allmälig alles aufser Lan-

des und nach Athen wanderte, und die Staaten aufserdem ihre

eigene Bedürfnisse zu bestreiten hatten. Nur einzelne be-

vorzugte Staaten wurden geschont, unter anderen Methone,

welches in einer gewissen Zeit auf die kleine Summe gesetzt

wurde, die der Göttin von dem Tribute zukam. *" Auch in

andern Inschriften sind die Tribute öfter erwähnt, da unzäh-

lige Verhandlungen darüber müssen stattgefunden haben; in

zwei Bruchstücken erkennt man noch einen Beschlufs über

das Verfahren bei Klagen und Streitigkeiten über die Tribute,''

in anderen' nichts wodurch wir einigermafsen näher unter-

richtet würden. An die Stelle dieser Tribute wurde endlich

in Hoffnung eines höheren Ertrages von Olymp. 91, 4 an der

Zwanzigstel eingeführt: wieviel er abwarf, wissen wir nicht,

und er scheint nicht lange bestanden zu haben. -^ Die Schlacht

" Thukyd. IV, 57. vergl. aUg. Bemerkungen über die Tributlisten

Abschn. VI.

* Krateros bei Harpokr. und Phot. in Nufi^atoi/, vergl. dieselben

allg. Bemerkungen Abschn. VI.

* Beilage XXI. vergl. allgem. Bemerkungen über die Tributlisten

Abschn. V.

'' C. I. Gr. N. 75. (wozu vergl. die Add.) Bangabe Antt. Hell.

N. 279. vergl. über diese Streitigkeiten die Schrift vom Staate der

Athener 3, 5.

* Inschrift über Thera, welche ich in dem Verzeichnifs der tribut-

zahlenden Städte unter Thera theilweise hergestellt habe, bei Ran»abe

Antt. Hell. N. 269. und die Inschriften bei ebendems, N. 263— 264.

265-266.
f S. oben Cap. 6.
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bei Aegospotamoi machte der Trlbutpfliclitiglceit vor der Hand

ein Ende; daher die zur Verwaltung dieser Gelder ehemals

433 geschaffene Behörde der Hellenotamlen aufgehoben wurde."

Dagegen erhoben die Spartaner von den unterworfenen Bun-

desgenossen seit dieser Zeit jährlich mehr als tausend Talente

Tribut/

16. Auch vor der Anarchie zahlten nicht alle Bundes-

genossen Tribut, sondern sowohl in dieser Hinsicht als in

andern war die Athenische Bundesgenossenschaft sehr ver-

schieden. Manche haben nur Dienstvertrage mit Athen, und

liefern Lohntruppen, wie die Schweizer unter den Hellenen

die Arkader, ferner die Akarnaner, die Kreter; andere sind

den Athenern durch bestimmte Bündnisse zu Verlheldigung

und Angriff {zmixayja oder a-'jy.ixcc^ic<) frei verbunden für eine

gewisse Zeit, aus Neigung oder wegen des eigenen Vortheils,

wie Argos häufig, und gleich im Anfange des Peloponnesi-

schen Krieges Korkyra, Zakynthos, die Messenier von Naupa-

ktos, die Platäer:" Verbindungen, welche nach Ablauf der

bestimmten Jahre aufgelöst sind, wenn sie nicht erneuert

werden, und womit niemals die Zahlung eines Tributes ver-

bunden war. Hier kommen nur die immerwährenden Bundes-

genossen in Betracht, welche sich in selbständige (aCTcvcfxoi)

und unterwürfige {CnYfy.ooi) theilen. Ohne Zweifel halten die

erstem, um von dem Unterschiede zwischen beiden das

"Wichtigste zu nennen, die volle Gerichtsbarkeit; die unter-

würfigen hingegen müssen in Athen ihr Recht verfolgen.''

Worin jedoch diese Beschränkung letzterer bestand, hat noch

niemand untersucht. Wir müssen zuerst bemerken, dafs

* S. Buch II, 7. woselbst und Cap. 3 das Nöthige von der Ein-

sammlung nnd Verwaltung der Tribute beigebracht worden.

* DiodorXlV, 10.

' Vergl Thuk. II, 9. VI, 85. VII, 57.

^ Einiges hierüber hat zusammen mit anderem über die ^Uaq dno

o-ujußoXu»/ schon Valesius S. 333 f. der Anmerkungen zu Maussac über

Harpokr. gesammelt.



Buch III, 16. 529

Casauboniis" blofs durch Mlfsverstand einer Stelle des Alhenäos 434

auf den Gedanken gerieth, Athenische Neslarchen, dergleichen

" Z. Athen. IX, S. 407. B. xaS'* ov Ss ^^povov ^akaa-c-oxpatovvrsg

A^Yi atoL dvYjyov sig ucttv rag vvjo-iwTtxa? ^ixag. 'Avyjj/oi; heifst nicht

traduxerunt, wie Casauhonus übersetzt, sondern evocabant, und der

Sinn ist: „zur Zeit als die Athener die Rechtshändel der Inselbowohner

in Athen schlichteten." Lber den Ausdruck di/ayeiv vergl. Hudtvvalcker

V. d. Diät. S. 123. dessen Stellen jedoch nicht vollkommen ähnlich sind.

Die Grammatiker begreifen, einer sogar mit Berufung auf Aristoteles,

diese Rechtshändel unter den Sixat? dito avfißoXwv, Lex. Seg. S. 436, 1.

Hesych. Bd. I, S. 4S9; Pollux Vlil, 63 nennt jedoch die Bundesgenossen

im Allgemeinen, nicht bestimmt die unterwürfigen. Inwiefern sich jene

Behauptung rechtfertigen lasse, zeigt Schömann Att. Prozefs S. 777 ff.

Auf jeden Fall war das Verhältnifs der unterwürfigen Bundesgenossen

zu Athen in Ansehung der Gerichtsbarkeit von dem gewöhnlichen Be-

griffe der ^Lxai dito crujußoXwj/ verschieden, da letzterer eine gewisse

Reciprocität enthielt: und wenn Bürger unterwürfiger Staaten gegen

ebensolche und gar gegen ihre eigene Mitbürger in Athen Recht suchen

mufsten, so konnte auf diese Abhängigkeit der Ausdruck nur sehr mifs-

bräuchlich und gezwungen angewandt werden. Aus den altern Quellen

geht nicht hervor, dafs dieses Verhältnifs unter den ^Uaig dito crufjßo-

\(jiv begriffen gewesen. Bei Thukydides 1,77 sagen die Athener: xcd

ekaa-aovfxsvoi, yap sv taig ^vfj.ßo\aiai(; npog rovg ^vfjifxa'^ovg ^ixaig xal jcap*

^fiLv avToig SV rotg ofxoloig voj^oig itoiria-avts.g Tag xp/cret? ^iko^txuv S'o-

xovuBv. Hierin hat man einen Beweis finden wollen, dafs der Gerichts-

zwang der Bundesgenossen unter den ^ixaig dito erupßoXwi/ begriffen

sei, welche durch den Ausdruck ^vußoXutai ^Uai bezeichnet würden

(vergl. unter anderen Platner Att. Prozefs und Klagen Bd. I, S. 111).

Ich kann mich aber nicht überreden, dafs ^u|ußo>.a/a ^/xv] eine ^Ur\

dito ^upPoXw»; sei, sondern mufs ^ufxßo'X.ai'a S/xy], wie Frühere gethan

haben, für eine Si'xyj über crujußoXaia halten, wohin der Ausdruck zu-

nächst weist; und so hat es auch der Scholiast verstanden, wenn er

die Worte Iv taXg avvakXayuaTixaig ^ptla.ig zur Erklärung anwendet.

Der Sinn der ganzen Stelle ist so bestritten, dafs sich aus derselben

nur schwer etwas über die Bedeutung dieses Ausdruckes entnehmen

läfst; wie aber auch l>.ao-o-oupsi/ot verstanden werden mag, in welchem

die Hauptschwierigkeit liegt, kann man auf keinen Fall aus dem Zu-

sammenhang beweisen, dafs ^u/jtßoXatai ^t'xat hier ^t'xai dno lujußolwv

und darunter die lediglich zu Athen entschiedenen Prozesse der unter-

würfigen Bundesgenossen verstanden seien. Im C. I. Gr. N. 86 erscheinen,

I. 34
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es unter diesem Namen keine je gegeben hat, hätten ehemals

die Rechtshändel der Inselbewohner geschlichtet, und nachher,

so verstümmelt aucli die Inschrift ist, doch unstreitig 5txat ä.no SufjißoXwi/

zwiscr.en Athen und den Phaseliten; aber die Inschrift ist aus der Ztit

nach Euklid, wo an Unterwürfigkeit der Phaseliten unter Alhen nicl.t

mehr zu denken ist. Ziemlich bestimmt spricht die Stelle des An-

tiphon V. Herod. Ermord. S. 745 dafür, die S'/xat «tto ^ujuß oX-ov seien

von den /u Athen gefiihrten Prozessen der Bundesgenossen verschieden.

Der Redner sagt von seinem Vater, er wohne gern in Aenos, oux aTroo-xe-

cm ys Twi/ El? T/jv TzoXiv ov^zvoq ou^'' Iripag ttoXb'jjq noXtTYig yEyevriusvoi;,

WiTCsp ETspouc opu TOD? fxsv slg Tyji/ TiTtsipov iovrag Xai oixovvrag sv roTq

TtoXsixioig TOI? vuBTspOLg xai ^ixaq ano ^uußoXwi/ uutv S'ixa^opiei'out,-, ovVs

«beuvwi; To nXri^og to ujUtTspoi;, tovg §' oiovq vusTg fj.iawv cvKo^avTag.

Schümann S. 778 wendet dagegen ein, es liege hierin nicht, dsifs diese

Leute nicht auch in ihrer Heimath mit Athenern hätten ^Ixag ano

^ujutßo'Xwi' führen können, sondern nur, dafs sie es in den fremden

Ländern um so mehr thun, weil sie dort den Athenern recht lästig

werden wollen, und durch keine Furcht zurückgehalten werden. Aher

welcher Vortheil wäre denn dem Kläger dadurch erwachsen, wenn er

aufser Landes ging und dennoch die von dort aus angestellte Klage

keine andere Art der Entscheidung hätte zur Folge haben können als

w^enn er zu Hause blieb? Noch weiter geht Plalner S. 11 2 f. indem

er auf das Wort TtoXz\XLovg ein besonderes Gewicht legt: denn das

AVohnen unter den Feinden könne nicht das ^ixa^scr^at cctto cruußoXwi;

zur Folge haben, weil man nur mit befreundeten Staaten crujußoXa er-

richtete; der Sinn sei also: Sie wohnten zwar unter den Feinden, be-

langten aber die Athener auf den Grund der Verträge ihres (früheren)

Vaterlandes. Aber welches sind denn diese Verträge? Die, wonach

die Prozesse seines alten Vaterlandes in Athen entschieden werden.

Was hätte es ihm also geholfen, wenn er auf den Grund der Verträge

seines Vaterlandes geklagt hätte und also der Willkür der Athener

Preis gegeben gewesen wäre? Auch mufs man das folgende beachten:

o\>^\ dsu^wK TO ttI^Soc to upsTspoi/ u. s. vv. was weder für Schömann's

noch für Platner's Erklärung spricht: mein Vater, sag^ er, llieht nicht

das Urtheil der Athener, wie jene, welche aufser Landes gehen, und

dann ^Uag dno crupßo'Xwi/ anstellen. W^ären die ^ixai ano cv\x^oXwv

hier gleich den in Athen ausschliefslich abgeurlheilten Prozessen der

unterwürfigen Bundesgenossen, so verlöre jener Zusatz seine Bedeutung.

Kurz, nur unter der Voraussetzung, dafs jene mehr Sicherheit des

Rechtes holen, hat die Stelle des Antiphon einen Sinn. Das Wort
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als diesen die Gewalt genommen worden, die Streitigkeifen

in Athen geführt werden müssen; vielmehr war, sobald den

verbündeten Staaten die Gerlciitsbarkeit genommen war, diese

sogleich den Athenischen Gerichtshöfen übergehen worden:

das Master zu dieser Einrichtung, durch welche Athen den

grofsten EInflufs und eine tyrannische Macht über die Ver-

bündeten erhielt, nahm man wahrscheinlich von andern Helle-

nischen Staaten, welche Unterthanen hatten, wie Theben, Ells,

Argos. Aber bei der Entlegenheit vieler Länder konnte un-

möglich jede Kleinigkeit in Athen anhängig gemacht werden;

man mufs annehmen, dafs jeder unterwürfige Staat eine nie-

dere Gerichtsbarkeit hatte, Athen nur die höhere: wie sollte

man von Rhodos oder Byzanz wegen eines Rechtshandels von

50 oder 100 Drachmen nach Athen gereist sein? In Privat-

sachen war vermuthlich eine Summe bestimmt, über welche

das bundesgenossische Untergericht nicht entscheiden konnte;

gröfsere Geldsachen kamen nach Athen: daher durch den Ge-

richtsbann der höhere Ertrag der Prylaneien," die nur bei

Privatsachen erlegt wurden. Weit wichtiger aber für die an 435

Freiheit gewöhnten Hellenen, wie für alle freien Bürger, sind

die öffentlichen und peinlichen Sachen ; diese entschied Athen

gewifs grofsenlhells, und die wenigen bestimmten Angaben,

welche uns aufbehalten sind, beziehen sich auf solche Rechts-

händel. So spricht Isokrates^ von Todesurthellen gegen die

r:oXsfj.iQvg halte ich nur für eine etwas starke rhetorische Bezeichnung:

die Orte, welche damit gemeint sind, können vorübergehend Krieges-

feinde der Athener und ihnen abgeneigt gewesen sein und doch Ver-

träge mit den Athenern gehabt haben, die in Zeiten der äufserlich

wiederhergestellten Einigkeit wieder in Kraft traten. Denn damals

wechselte Feindschaft und Freundschaft sehr oft und rasch. Was
Aristoteles, auf den sich einer der Grammatiker beruft, gesagt haben

mag, kann man nicht mit Sicherheit wissen.

" Schritt V. Staate der Athen. I, I6. Ich ziehe hierher auch die

Stelle des Thuk, I, 77. in welcher liegt, dafs in Athen die ^vfjßoXatav

^ixai der Athener mit den Bundesgenossen gerichtet wurden; s. die

vorhergehende Anmerkung.
* Pauath. 24.

34*
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Bundesgenossen: der Rechtsbandel des Thaslers Hegemon Im

Zeltalter des Alklbiades war ohne Zweifel ein öffentlicher;"

und die Rede des Antiphon von Herodes' Ermordung ist eine

Verlheidigung eines peinlich belangten Mytilenäers nach dem

Abfall dieses Staates, wodurch er unterwürfig und mit Kleruchen

436 besetzt wurde. Aus letzterer lernen wir, dafs kein unter-

worfener Staat das Recht hatte einen Beklagten mit dem Tode

zu bestrafen ohne die Athener,* aber es mufste daselbst noth-

" Was für ein Rechtshandel der des Hegemon von Thasos (Cha-

mäleon b. Athen, a. a. O.) war, ist uiigewifs: nicht unwahrscheinlich

könnte man ihn aber für eine ypu^iq ußpswg gegen den etwas grobkör-

nigen Witz des Paroden halten, der sogar in Thällichkeiten überging,

sodafs Hegemon, wir wissen nicht wo, sich erlaubte, von der Bühne

Steine nach der Orchestra zu werfen : bei einer solchen Gelegenheit

konnte es wohl zu Thatlichkeiten kommen. Dafs die Klage eine

öffentliche war, läfst sich aus der Erzählung selber schliefsen. Es

hatte einer, vielleicht ein Thasier, dem Hegemon eine Klage angehangen

und ihn nach Athen gebracht (oder geladen); Hegemon setzte die

Dionysischen Künstler in Bewegung, und sie zogen vereint zu Alki-

hiades mit der Bitte, dieser möge dem Hegemon helfen: worauf be-

kanntlich Alkibiades die im Metroon befindliche Klage auslöschte. Für

eine Privatklage scheint dieses Parteimachen «und das ganze Ansinnen

an Alkibiades zu bedeutend. Auch bedient sich Chamäleon dreimal

des für die öffentlichen Klagen gewöhnlichen Ausdruckes: ypai|/a|U6-

vog xiq xai tov Hj/vjuova '^lxr^v — ottou twi; ^ixwu r\aa.v al ypa^ai — tou

ty\v S't'xyjv j/pctif/afj si; ou : wiewohl freilich ypu^ta-^oii und ypa.^r\ zuwei-

len auch von Privatklagen gebraucht wird. Aus der Öffenllichen Aus-

stellung der Klage folgt die Eigenschaft der öffentlichen Klage nicht

(s. Schömann Alt. Proz. S. 605), auch nicht aus dem Orte der Aus-

stellung, wiewohl das Beispiel der Klage gegen Sokrates, die gleich-

falls im Metroon sogar noch später zu linden war (Diog. L. II, 4o),

zeigt, dafs dort öffentliche Klagen geschiiebeu standen. Dafs übrigens

die ganze Schauspiclerschaft aufgeboten wurde, bestärkt mich in der

obigen Vermuthung, der Rechtshandel sei aus einer theatralischen Vor-

stellung entsprungen.

* S. 727. ou^e TToXet (einem unterwürfigen Staate wie Mytilene)

s^sariv aysu A^rjvaiwj/ ov'^Lva S'avaTw ^jjjuiiwcrai. Helos der Sprecher

dieser Rede ist der Sohn eines der alten Einwohner von Mylilene; dies

zeigt die Geschichte seines Vaters (S. 7'i2~7'i6), der zur Zeit des
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weiif^iger Weise die VoruiUersncluing statt haben;" wobei

die in dem Staate angesetzten Attischen Behörden mitwirken

mochten.* Nächstdem miifsten die selbständigen Rundesge-

nossen Selbstbestimmung über Krieg und Frieden, und Antheil

an den Beschlüssen haben, wenigstens der Form nach, obgleich

die Athenische Übermacht auch diesem die Bedeutung nahm;

die unterwürfigen folgten gesetzmäfsig dem Willen der Athe-

ner. Ihre eigenen Staatsbehörden hatten beide: wollte man's

von den Unterwürfigen bezweifeln, so beweisen wir es mit

den Dellschen Archonten, welche in Olymp. 86 und 100 •— 101

vorkommen, wo doch Athen Delos so In seiner Gewalt hatte,

dafs es Im Besitz des Heiligthumes war und dieses durch seine

Behörden verwalten liefs. Indessen setzte Athen allerdings

auch eigene Archonten bei den unterwürfigen Bundesgenossen.

Diese kann man den Harmosten der Spartaner vergleichen.''

Abfalles in Mytilene war und daselbst seine Kinder und sein Vermögen

zu jener Zeit hatte, späterhin aber nach Äenos zog. S. 7^t3 steht von

den Kindern und dem Vermögen desselben: Uava, yap riv ra Ivsp^^upa,

a. sip^sTo avTov, ot ts Trai^sg xal rd p^p^'uaxa: es ist nämlich die alte

Lesart ei)(_no wieder herzustellen, wofür Ueiske ohne etwas zu bemer-

ken 6t;)^£Te gesetzt hat, nur mit einem Stern die Änderung bezeichnend;

die Kinder und das Vermögen des Mannes waren nämlich nicht zu

Athen, wie Reiske meinte, sondern zu Mytilene; ebendefswegen, sagt der

Redner, hätte sein Vater Mytilene nicht verlassen können, weil man

dort diese Pfänder von ihm hatte. Der Sohn Helos rechnet sich

S. 71.^ unter die Fremden, S. 737 nennt er den Ephialtes tov ujutrepov

noXiTYiv; ebenso S. 739. ot 'E'X.T^.vjvoTaju/ai ol vjj.'srspoL.

" Dies erhellt aus derselben Antiphontischen Rede S. 719 ff. indem

das Verhör und die Folterung, überhaupt die ganze Untersuchung vor-

läufig in Mytilene angestellt war: wozu Heffter Ath. Gerichtsverf S. 86

die richtige Bemerkung macht, dafs die Folterung in der Regel aufser-

gerichtlich von den Parteien vorgenommen wurde.

* Auf diese beziehe ich die Stelle bei Antiphon S. 727.

*" Harpokr. enicxonoi' 'Avtic})wv Iv tw Trspt tou Atv^twv <j)opou, xal

Iv TW xara AaicnroS'tou • ol Trap' 'AS'yjvatwv zIq rag uttvjxoou? ttoXsi? Itpi-

cy.i^aü-Ba.L ta. Trap' Ixuatoiq TrsjUTro'jusi/ot, litiCKOitoi xcd ^vkaxzQ Ixa'X.ouvTO,

ou; ol Aaxuvsf apjLioo-Tai; Vk^yov. ©socjjpaaTOC yoZv Iv TrpwTu twv TtoXixi-

xwv Twi; TTpoj xaipouc ^i/\criv outw • IIoXXw yap xaXkiov xara yz t/jv tou
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437 So war Polystralos," einer der Vlerluindert, ein Arrlion In

Oropos gewesen; wir finden solche schon vor dem Pelopon-

neslschen Kriege In dem unterwürfigen Samos;* einen noch

in Aeschlnes' Zelten in Andros." Aufserdem hatten sie im

Kriege Athenische Befehlshaber oder Phrurarchen in den Städ-

ten, nebst Besatzungen, wenn es nöthig schien. Von jenen

Archonten kennen wir namentlich die Episkopen; sie hatte

Antiphon in der Rede vom Tribut der Lindier und in der

gegen Lalspodlas erwähnt,"' und sie kommen^ zusammen mit

den Phrurarchen auch in Inschriften" vor; beide hatten offen-

bar bedeutenden Einflufs. Ferner finden wir In diesen Staaten

die sogenannten Geheimen (hjvtxtoI), welche im Dunkeln,

wir wissen nicht was wirkten^ Dafs solche Attische Behörden

auch in den selbständigen Staaten waren, Ist unerweislich:

ausgenommen dafs ihre Kriegesmacht von einem Athenischen

Feldherrn befehligt wurde. ^ Beide Arten der Bundesgenossen

verwalteten ohne Zweifel das Innere Aes Staates frei und konn-

ten Beschlüsse fassen, die unterwürfigen freilich nur in einem

Ihnen überlassenen beschränkten Kreise: dafs jeder Beschlufs

ovoauTog S-so-iw, wg ot Aaxwi/s? apfxoa-Tug ^ac-x^ovrsg sig rag ttoAeij TrsjUTreti/,

oJx litic-xonovg ouS'e ^vXaxag, w? 'Ai^rivatoi. Abgekürzt steht der Artikel

im Suidas. Der Name <pvXa^ kommt im Thuk. IV, 104 von dem Athe-

nischen Befehlshaber in Amphipolis vor.

" Lysias f. Polystr. S. 569.

* Thuk. I, 115.

" Aeschin. g. Timarch S, 127. Auf solche Archonten bezieht sich

ohne Zweifel auch die Slelle von Mytilene bei Antiphon v. Herodes'

Ermord. S. 727. nicht auf die Behörden in Athen selbst, und das

Bruchstück eines Gesetzes b. Aristoph. Vögel 1049: iai/ ^i rig l^sXaui/y)

Tovg ap)(_ovrag xal pyj S"£p^y]Tat xara ty\v a-tri'kYiv.

'' llurpokr. und Suid. in ema-nonoi oder litiCKOTtog, vergl. Schol.

Aristoph. Vögel 1023. Im Lex. Seg. S. 254 heifsen sie ImcrxsTrrai.

' C. I. Gr. N. 73. und wie ich glaube N. 73. b. in den Add. des

ersten Bandes.

•^ Lex. Seg S. 273. KpuTTTyJ: oip)(^ Tig vno tCjv 'A^yjvat'wu TrsjuTrousi/r)

Big Tovg uTiyjxoouc, tva xpu(j)a IrriTs'X.ea'wo't. xa s^w yivofxzva. ^la touto yap

xal HpvTTTol IxXi^S-yjcra»/.

'^ Wie das Beispiel von Chios zeigt, Thuk. VIII, 9.
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der letzfern einer Bestätigung von Allien oder den Aulsclien

Behörden erfordert hätte," Ist unglaublich. Die Tributpflich-

tigkeit war schon ursprünglich mit der Selbständigkeit nicht 433

nnvereinbar, nnd auch später ist sie mit Abhängigkeit oder

Unterwürfigkeit nicht schlechthin einerlei; aber die selbstän-

digen Bundesgenossen der Athener v\aren in der Regel tribut-

frei, und mufsten nur Schiffe mit Mannschaft stellen {ovy^

VTTOTsXslg ipo^o'jj i'Civg 8s. TTCi^zyjovrsQ: vu'jti y,«i ov (pc^oj xjizv.y.ooi'.

vz'jn> nct^oyr^ ccvtouoij,oi) , die unterwürfigen aber Tribut zahlen

(C7rars}.s7g j cpc^ov v-orsXii^).'' Doch ist dabei nicht zu über-

sehen, dafs die unterwürfigen Bundesgenossen trotz dem Tribut

bald auch zum Dienste auf den Flotten oder zu Lande ange-

zogen wurden. So bemerkt Thukydides'^ beim Anfange des

Peloponnesischen Krieges gerade in Bezug auf die unterwür-

figen Bundesgenossen, sie hätten Landtruppen und Geld ge-

liefert; Milesler,'^ und deren sogar 2000 Hopllten, Andrler,

Karystier, ' Methonäer,-^ und Bundesgenossen überhaupt,^ wer-

den In demselben Kriege als Truppenabtheilungen erwähnt,

welche den Athenern Hülfe leisten; auch nach Sicili<*n folgten

ihnen unterwürfige Bundesgenossen:^' und vor der Schlacht bei

den Arginusen wurden den Bundesgenossen aufser Samos über

30 Schiffe abgeprefst und jedermann genöthigt einzusteigen.'

" Man schliefse dieses nicht aus dem Delischen Volksbeschlufs

C. I. Gr. N. 2270; denn dieser ist aus der Zeit, da Delos mit Athenern

selbst als Kleruchen besetzt war, und üUerdies ist die darin vorkom-

mende Nachsuchung um Bestätigung eine freiwillige, nicht nothvveudige.

* Thuk. VII, 57. II, 9. VI, 85.

' II, 9.

•^ Thuk. IV, 42. 56. 54.

' Thuk. IV, 42.

f Thuk. IV, 129.

s Thuk. V, 2. vergl. IV, SZ.

* Thuk. VI, 4.5. VII, 20.

' Xenoph. Hell. I, 6, 25. Sehn. Vielleicht sind Mannschaften der

Bundesgenossen auch in der Inschrift bei Rangabe N. 265 — 266 ge-

nannt, von welcher ich in einer Anmerkung zu Buch II, 22 gespro-

chen habe.
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Die Athener pflegten den Bundesgenossen Heereszug anzu-

sagen (rT^Pcriai/ snccyysXXstt');" was allerdings auch auf die un-

terwürfigen zu beziehen scheint: aber man nahm, wie Thu-

kydldes sagt, was und wieviel man von diesen bekommen

konnte und was zum Kriege tauglich war/ woraus man schlie-

fsen kann, dafs sie zum Kriegesdienste meistens nicht regel-

mäfsig organisirt waren. Dieser Dienst war theils nur er-

zwungen, theils sandten die Staaten jene Truppen aus gutem

Willen, und schwerlich auf eigene Kosten, sondern die Löh-

nung derselben wird von Athen geleistet worden sein:' so

konnte denn Plutarch'' den Perikles im Allgemeinen richtig

sagen lassen, die Bundesgenossen lieferten kein Schiff, kein

Bofs, keinen Schwerbewaffneten. Denn der Tribut war nicht

blofs statt der leeren Schiffe, sondern zum Abkauf der Trup-

penleistung eingeführt. ' Selbständigkeit endlich mit Tribut-

pflichtigkeit an Athen nach Aristidischem Ansätze und ohne

Bundesgenossenschaft mit demselben wurde in dem Frieden

des Niklas Olymp. 89, 3 den damals nicht in der Gewalt der

Athener, also nicht In der Bundesgenossenschaft befindlichen

Städten Argilos, Stagiros, Akanthos, Skolos, Olynth und

Spartolos versichert; sie sollen weder der Athener noch der

Lakedämoner Bundesgenossen (^vi^ixu^oi) sein, und es wird

den Athenern nur überlassen, sie zur Bundesgenossenschaft

mit freiwilliger Zustimmung und ohne Waffengewalt zu be-

wegen, indem bewaffnete Angriffe ausdrücklich verboten wer-

den. Jenes Verhältnifs wurde auch auf Mekyberna, Sana und

" Thuk. YII, 17. Auch gehört hierher das auroS-ev (Ix twi» |uju-

pa^j^wv) xuTaXoyovg TtoLeia-Bai, Thuk. VI, 27.

* Thuk, VII, 20: vy]<7twTwi/ oc-ot; IxaaTa^oSey oXov t tjv itXsiaToig

^p>]0-acrS-ai, aal Ix xZv aXXwv ^upjuio^^wj/ Twi/ ijTryjxowv, et noBev xi ü-^ov

iTTiTyjSetoi; Iq xov Ttoksy.ov, ^ujUTTOpiVai/TSf.

* Die Unterscheidung der uTrxjxowv und der fxia-^o^opoiv bei Thuk.

VIT, 57 beweiset hiergegen nichts, wie man hei näherer Überlegung

leicht einsehen wird. -^

•^ Perikl. 12.

' Plutarch Kim. 11. Thuk. I, 99.
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Singos, die nocli in den Händen der Athener und in der Bun-

desgenossenscbaft waren, ausgedehnt." Es ist merkwürdig,

dafs hier für die autonomen eine Tributzahlung festgesetzt

wird, ohne dafs defshalb die Zahlenden Bundesgenossen wer-

den sollen; ja man könnte hieraus schllefsen wollen, die tri-

butpflichtigen Bundesgenossen seien wie die autonomen eben

als Bundesgenossen (^vuixay^oi) aufser der Tributzahlung auch

noch zu anderen Leistungen, namentlich zu Truppenstellung

vertragsmäfsig verpflichtet gewesen, was wir so eben in

Abrede stellten, und damit jene Thrakischen tributpflichtigen

autonomen nicht hierzu verpflichtet wären, sei bestimmt, sie

sollten nicht Bundesgenossen der Athener sein. Dies ist je-

doch nur scheinbar. Jene autonomen tributpflichtigen Staaten,

die aufser der Attischen Bundesgenossenschaft stehen sollten,

erhielten eine für sie eigens erfundene mittlere und zwitter-

hafte Stellung, aus welcher kelnesweges folgt, dafs die tribut-

pflichtigen Bundesgenossen zu Truppenstellung bundesmäfsig

verpflichtet waren. Das Sachverhältnlfs ist folgendes. Durch

die für jene Thrakischen Städte erfundene Form der Selb-

ständigkeit mit Tributpflichtigkeit ohne Bundesgenossenschaft

wurden diese sowohl von den selbständigen als von den un-

terwürfigen Bundesgenossen unterschieden. Die selbständigen

Bundesgenossen zahlten nicht Tribut, sie waren aber ver-

pflichtet Kriegesmacht zu stellen, well sie Bundesgenossen

waren: jene autonomen Städte aber sollten nicht Bundesge-

nossen sein, wenn sie nicht wollten, und sollten also den

" Thuk. V, 18: Mrjxußepvatoug ^h xai "^avalov; xal ^lyyoLLovQ olx.i.Xv

Ta$ TtoXeig Toig eauTwv xa3-a7psp 'OXui/S'ioi xal 'Axai/S-toi. Dies kann ich

mir so verstehen, dafs diesen drei Städten dieselben Bedingungen be-

willigt worden, wie den Olynthiern und Akanthiern: ebenso hat es

auch Arnold gefafst. Dafs hierbei nur auf Olynth und Akanthos eine

Zurückbeziehung genommen wird, nicht auch auf Argilos und die übri-

gen, mag iu besonderen Verhältnissen gegründet sein. Die Bestimmung,

welche den freiwilligen Beitritt zur Attischen Bundesgenossenschaft

betrifft, ist damit, dafs jene drei Städte schon zum Bunde gehören,

nicht unvereinbar; vielmehr wird dadurch ihr Verharren im Bunde in

ihr Belieben gestellt.
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Athenern keine Heeresmacht stellen. Die unterwürfigen Bun-

desgenossen der Athener sind nicht selbständig; sie haben In

ihren Staaten Athenische Behörden, Befehlshaber, auch häufig

Besatzungen, sind dem Gerichtsbann unterworfen, zahlen Tri-

but, müssen sich es gefallen lassen, dafs sie im Nolhfalle un-

geachtet der abgekauften Dienstpflicht zum Kriegsdienste ge-

nöthlgt werden, oder leisten freiwilligen Zuzug: jene Städte

zahlen zwar Tribut, aber sie sind in allen übrigen Beziehungen

frei und helfen weder den Athenern noch den Gegnern der-

selben. Kurz, die tributpflichtigen autonomen in Thrake sind

gar nicht Bundesgenossen der Athener; sie zahlen nur den

geringen Arlstidischen Tribut, zur Abfindung gegen Athen

dem sie früher unterworfen gewesen waren. Wenn ihnen

aber freigelassen Ist wieder In die Attische Bundesgenossen-

schaft zu treten, so mufste durch diesen Zutritt allerdings

eine wesentliche Veränderung der Stellung entstehen: und

worin diese bestand, ist nicht schwer zu sagen. Sie wurden

dann entweder selbständige oder unterwürfige Bundesgenossen:

in beiden Fällen wurden sie des Schutzes der Athener thell-

haft; Im ersteren behielten sie die Selbständigkeit, mufsten

aber bundesmäfsig Heeresmacht stellen,, und wurden dann,

wenn folgerecht verfahren wurde, frei von Tribut; im letztern

zahlten sie den Tribut, wie ihn die Athener festzusetzen be-

liebten, nahmen Behörden, Befehlshaber, Truppen der Athener

auf^ unterwarfen sich dem Gerichtszwange, und liefsen sich

gefallen, was sich nicht abwenden llefs, dafs sie wohl auch

einmal zum Dienste genöthigt wurden, oder gaben freiwillig

Truppen. Übrigens bildete sich die Verschiedenheit dieser

Verhältnisse auf geschichtlichem Wege: unterwürfig wurden

diejenigen, welche entweder ursprünglich statt der Krleges-

pfllchtigkeit Tribut zu zahlen sich erboten halten, oder nach-

439 her ihre zu leistende Kriegesmacht In Tribut verwandeln

liefsen, oder ihre Kriegesmacht zum Kampfe gegen Athen

gebrauchend überwunden wurden; selbständig ohne Tribut

blieben nur die, bei welchen das Gegentheil dieser drei Fälle

stattfand ; Selbständigkeit mit Tributpflichtigkeit erhielten

J
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einige, die tributpflichtig gewesen waren und unterwürfig,

aber durch einen besondern Vertrag zwischen Sparta und

Athen die Unabhängigkeit erhalten sollten, ohne dafs den

Athenern der früher bezogene Tribut ganz abgedungen würde.

Auch kann den Athenern eine Entschuldigung nicht versagt

werden, dafs sie von denen, die keine Kriegsdienste thaten,

nicht allein Tribut nahmen, sondern Ihnen selbst die Gerichts-

barkeit entzogen; sie gaben jenen von dem, was Athen Ihnen

erhielt oder schaffte," und diese verdienten sie nicht, wenn

sie die Waffen nicht tragen wollten. Dafs sie aber viele

selbständige allmälig unterwarfen, gereicht ihnen allerdings

zum Vorwurf, wiewohl die Verbindung ohne diese Gewalt-

strelche viel früher würde aufgelöst worden sein. Noch be-

merken wir, dafs die Selbständigkeit schlechthin Freiheit (lAsv-

S-f^j/«), die Unterwürfigkeit aber rhetorischer Weise oder mit

einem das Wesen der Sache stark bezeichnenden Ausdrucke

Knechtschaft (ScvXsia, y.a-aSovXMcrig) genannt wlrd,^ welche

mit der Verwandlung der Einwohner in Sklaven ((xuSoa7ToSiT!Ji.og)

nicht überall gleich gesetzt werden darf. Vorzüglich konnte

man dann von knechtischer Unterwürfigkeit sprechen, wenn

die Bürger nicht nur der Selbständigkeit beraubt, sondern

ihnen zugleich das Vermögen genommen und neuen Colonisten

gegeben wurde, von welchen die alten Einwohner, wenn sie

nicht auswanderten, als Pachter in einer Abhängigkeit wa-

ren, welche dem Zustande der Heloten oder Penesten wenig

nachgiebt.

Beim Ausbruch des Peloponnesischen Krieges waren nur

drei verbündete Staaten der Athener noch selbständig, Chios

undaufLesbos Mytilene und Methymna; *" viele andere, welche

vorher unabhängig gewesen waren , wie Thasos und Samos, 440

hatten Flotte und Freiheit verloren; der erste Staat, welcher

" Isokr. Panath. 25.

* Thuk. 1, 9S. III, 10. V, 9. 92. VI, 76. 77. 80. Isokr. ISujui^a^. I6.

Diodor XV, 19. Plutarch Kim. 11. und sonst häulig. Vergl. die Schrift

vom Staate d. Athen. 1, 18.

' Thuk. II, 9. III, 10. VI, 85. vergl. VII, 57.
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in eine knechtlsclie Unterwürfigkeit gebracht wurde, war das

abgefallene Naxos, welches wahrscheinlich bisher nicht einmal

Tribut gezahlt, sondern Schiffe gestellt hatte, wie bei Salamis."

In dasselbe Verhältnlfs traten die übrigen Kykladen, mit Aus-

schlufs der Spartanischen Melos, und der von einigen gleich-

falls unter die Kykladen gerechneten Thera.* Der Mittelpunkt

dieser Inseln war die heilige Delos, durch alten Götterdienst

ehrwürdig allen Hellenen, und einst der Sitz einer Amphl-

ktyonle; auf diese scheinen die Athener frühe Ansprüche ge-

gehabt zu haben, wenigstens auf das Helligthum, da schon

Erysichthon Kekrops'*" Sohn religiöser Feierlichkeiten wegen

hingezogen sein sollte, und PIsIstratos eine Reinigung der

Insel machte:'^ der Besitz mochte Ihnen vorzüglich wichtig

sein, seitdem sie nach der Oberherrschaft strebten, für deren

Erlangung die Religion ein mächtiges Förderungsmittel Ist.

Von Dellschen "VN-^ahrsagern llefs sich Athen die Gewalt über

die Meere prophezeien;' bald eignete es sich das Apollinische

Helligthum ganz zu, liefs wiederholte Reinigungen von Delos

vornehmen, verjagte Olymp. 89, 2 die alten Einwohner unter

dem Vorwande der Ünrelnigkelt und besetzte das Eiland mit

Athenern, weil jene Im Verdacht der Anhänglichkeit an Sparta

441 waren, mufste jedoch dieselben auf Gehelfs des Orakels wie-

derherstellen.-^ Um den Einflufs zu schwächen, welchen Athen

" Herodot VIII, 46. Von seiner Unterwerfung Thuk. I, 98. h^ov-

\w^Y\ Ttapoi To xaS'eaTYixog: wobei ich nicht an Sklaverei, sondern an

vollkommene Abhängigkeit denke, indem die Naxier Tribut zahlen

mufslen und die Selbständigkeit verloren, welches bisher noch nicht

erhört gewesen. 'E^ouXwS-yj sagt Thiikydides absichtlich zum Unter-

schied von dem vorhergehenden dv^pano^ia-ai. Vielleicht wurden auch

damals schon als Besatzung Kleruchen nach Naxos gesandt, deren

Pachter die Naxier etwa wurden.

* Thuk. II, 9.

• Pausan. I, 18. 31. Phanoderaos b. Athen. IX, S. 392. D.

'' Herodot I, 64.

' Semos der Delier b. Athen. VIII, S. 331. F.

/ Thuk. I, 8. III, 104. V, 1. Till, 108. V, 32. Pausan. IV, 27.

Diüdor XII, 73. 77.
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durch den Besitz des Tempels auf die Gemüther hatte oder

haben konnte, wäre es den Spartanern nicht unvortheilhaft

gewesen, ihnen diesen zu entziehen; und nur aus Mangel an

Staatsklugheit konnte sich der König von Lakedämon, Pausa-

nlas des Plelstoanax Sohn, während er Athen eingeschlossen

hielt, erlauben, die Bitte der Delier um Zurückgabe ihres

Helllgthums schnöde und höhnisch abzuweisen:" daher die

Athener im ungestörten durch ihre Amphlktyonen verwalteten

Besitz blieben, welchen sie auch nicht verloren, als Olymp.

108, 3 oder kurz hernach die Deller bei dem Pyläischen Am-
phiktyonenrath ihre Rechte geltend zu machen suchten gegen

Athen, dessen Vertheidigung Hypereides als Sachwalter (o-uV-

BiHog) in der oft angeführten Dellschen Rede führte/ Aufser

dieser Inselgruppe gehörten zu den unterwürfigen Bundesge-

nossen alle übrigen Inseln, welche eingeschlossen sind durch

eine von Byzanz auslaufende, an der Europäischen Küste bis

Kythera beim Vorgebirge Malela, und von daselbst nordwärts

von Kreta über Karpathos und Rhodos bis Doris gezogene,

von hier aber nördlich an der Asiatischen Küste bis Chalkedon

gehende Linie;'" abgerechnet die oben angezeigten selbstän-

" Plutarch Lakon. Apophthegm. mit der Berichtigung von Dorvill.

de Delo Mise. Obss. Bd. Vil, Th. 1.

* Demoslli. v. d. Krone S. 271 f. Leben der zehn Redner im

Aeschines, Apollon. im Leben des Aeschines, Schob Hermog. S. 389.

Ausführlicher handle ich inervon und von dem ganzen Verhältnifs

Athens zum Apollinischen Tempel auf Delos in der Erklärung einer

Attischen Urkunde, welche in diesen Gegenstand einschlägt, Schriften

der Akad. v. J. 1834. Kleine Nachträge dazu, die ich liefern könnte,

würden hier nicht an ihrem Orte sein; zu wesentlichen Abänderungen

des dort auseinandergesetzten haben mich abweichende Behauptungen

anderer nicht bestimmen können. Namentlich ist die Aufstellung, der

Rechtstreit, von welchem hier die Rede ist, sei nicht vor den Pyläi-

schen Amphlktyonen, sondern bei den Delischen, einer Athenischen

Verwaltungsbehörde, verhandelt worden, kaum einer Widerlegung

würdig.

*" Dies ist der Inhalt der Thukydideischen Bestimmungen in bereits

angeführten Stellen.
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digen Staaten, und die Lakonischen Inseln, von welchen Ky-

thera erst Olymp. 88, 4. Melos erst Olymp. 91, 1 nach hart-

nackiger Vertheldigung In die Gewalt der Athener kam;"

Tliera mufs schon früher, vor Melos unterworfen worden sein.*

442 Viele waren durch alte Macht und Relchthum ausgezeichnet,

wie die kykladlsche Faros," die metallreiche Thasos, die blü-

hende und starke Samos,"' deren Einwohner nach der SIcIlIschen

Niederlage die Selbständigkeit erhielten,' dann Rhodos, Aegina,

welches Olymp. 80, 4 tributpflichtig gemacht wurde, ^ und

Euböa, dessen fünf Hauptstädte Chalkis, Eretria, Karystos,

Styra und HIstiäa, alle unter Athenischer BoLmäfsIgkelt stan-

den,^ zum Theil mit Colonlsten besetzt: und waren auch die

kleinern Inseln für sich jede unbedeutend, so machten sie doch

zusammen nicht wenig aus, wenn alles in dem angegebenen

Umkreis liegende bis zu den fernem Inselchen Karpathos,

Kasos und Chalke, ^ die in die Bundesgenossen eingeschlossen

waren, zusammengerechnet wird. Unter die Unterthanen rech-

net Thukydides ferner die Küste von Karlen, die den Karern

angrenzenden Dorer, lonien, den Ilellespont und die Helle-

nischen Landschaften in Thrake,' worunter ansehnliche und

wichtige Städte, wie Halikarnafs, Knidos, Milet, welches einst

gegen Dareios achtzig Schiffe gestellt hatte, ''^ und den Athenern

Fufsvolk lieferte, Ephesos, Kolophon, durch seine Reitermacht

berühmt, Teos, Priene, Erylhrä und andere. lonien überhaupt

" Von ersterem Thuk. IV, 5'i. vergl. VIT, 57.

* S. das Verzeichnifs der tributpllichtigen Städte in den Beilagen.

" Herodot VJ, 132. Nepos Milt. 7. Steph. Byz. aus Ephoros.

'^ Thuk. VIII, 73. 76. Samos stellte gegen Dareios Hyslaspes' Sohn

einst sechzig Schiffe, wie die Chier hundert, die Lesbier siebzig. He-

rodot VI, 8.

' Thuk. VIII, 21.

/ DiodorXl, 75. Thuk. I, 108.

^ Thuk. VI, 76. 80. VII, 57.

* Von beiden letztern vergl. Schob Thuk. II, 9.

' Thuk. II, 9. vergl. VI, 77.

* Herodot VI, 8.
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lieferte den Athenern sehr belrächlllche Einkünfte." Ich nenne

noch Kyme, ,AbyJos, Lampsakos, Parlon, Klos, Kyzikos, Pro- ^43

konnesos, Chalkedon, Byzanz/ Selymbrla, Perliithos, die Thra-

kische Halbinsel, die Tbrakische und Makedonische Südküste

mit ihren Landzungen und Vorgebirgen, wo die bedeutenden

Städte Abdera, Amphipolls, Olynth, Akanthos, Torone, Mende,

Skione, Potidäa,'" unter welchen Amphipolis wegen der Ein-

künfte und des Schiffbauholzes den Athenern besonders wich-

tig war."' Die ehemalige Zinsbarkeit Makedoniens wird In

spätem Reden noch erwähnt.' Endlich gehört zu den Atti-

schen Unterlhanen auch das Böotische Oropos.-^ Doch eine

vollständigere Aufzählung als wir ans den Schriftstellern und

aus blofser Vermuthung geben können, liefern die Tribut-

inschriften, die in den Beilagen mitgethellt sind; aus den all-

gemeinen Bemerkungen über dieselben wird man zugleich die

Eintheilung sämmtllcher zinspflichtigen Staaten in gewisse

Provinzen und Rubriken kennen lernen, und ebendaselbst wer-

den wir auch erwägen, warum manche Orte, deren Erwähnung

man erwarten sollte, wie Delos, Amphipolis, Oropos nicht in

den Listen erscheinen. Wiewohl nun Athen selbst in den

Zeiten seiner Bliithe nicht immer eines jeden der unterthänigen

Staaten ganz versichert sein konnte, so erkennt man doch,

dafs soviele Unterlhanen keine geringe Macht begründeten,

und wenn lason bei Xenoplion^ verächtlich von den Inselchen

spricht, welche Athen Einkünfte lieferten, so leidet dieses auf

" Tlmk. III, 31.

^ Von diesem Thuk. I, 11 7. Xenoph. Anab. VII, 1,27. und an-

dere häufig.

" Von dessen Zinspüichligkeit eine deutliche Stelle Thuk. T, 56.

vor dem Abfalle.

'' Thuk. IV, 108. Von den Chalkidischen Städten vergl. auch

Thuk. I, .57. 58. wo auch noch die Bolliäer genannt weiden.

' Rede. v. lialonnes. S. 79, 20. und in der Rede Trpog 4>iX. Ittio-t.

S. 156, 17.

/ Thuk. II, 23.

e Hellen. Gesch. VI, 1, 4.
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die früheren Zelten wahrlich keine Anwendung. Arlstophanes

rechnet In den Wespen" (Olymp. 89, 2) tausend zinspfllchtige

Städte, und gründet darauf einen scherzhaften Vorschlag zur

Krnährung der Athenischen Bürger, wenn nämlich einer jeden

aufgegehen würde, derei> zwanzig zu unterhalten; Beweises

genug, dafs tausend hier nicht viele heifsen soll, wie der

^444 Griechische Erklärer im Anfange seiner Anmerkung sagt. Nach

den vorhandenen Tributlisten können jedoch soviele Städte

oder Staaten, welche einzeln an Athen gezahlt hätten, nicht

angenommen werden: wieviele solcher etwa möchten gewesen

sein, und wie Arlstophanes zur Angabe jener Anzahl gekom-

men sein dürfte, habe Ich im sechsten Abschnitte der allge-

meinen Bemerkungen zu den Tributlisten erwogen. Hier

bemerke Ich nur, dafs nicht jede Stadt einzeln, sondern häufig

mehre auf Einen Namen zahlten, und bald mehre verbunden,

bald wieder die einen von den andern abgezweigt wurden,

letzteres wohl besonders, um noch mehr Tribut herauszu-

schlagen
;

je nachdem man nun mehre unter Einem Posten

rechnete oder nicht, mufste die Zählung ein sehr verschiedenes

Ergebnlfs liefern. Ich stelle mit Übergehung dessen, was

aus den Listen erhellt, nur Einiges aus den Schriftstellern

zusammen, wozu die Inschriften, aus denen ich das Meiste

hier nicht anführe, die weiteren Beläge geben. Die Gram-

matiker führen zwei Reden des Antiphon an, die eine über

den Tribut der LIndler,* die andere über den Tribut von

Samothrake.'' Antiphon war ein Gegner des Alklbiades, gegen

" Wespen 795.

* Harpokr. in enta-KOTCoij dnsntuVj axTa, sTvayytXla, "npoQ^opdy awi^-

yopoi^ rpißwvsvofxsvoL, 'AjLt^t7ro>.t?, wo statt AHNAIßN mit Valesius zu

schreiben AINAIQN.
* Harpokr. und Snid. in «TroTö^tc, Harpokr. in Ixkoys'iq, asi^ äno-

^i^ojusvoi, a-vvTsXug^ Suid. in l^ajuo^pax/j; Priscian Bd. II, S. 292. Krehl.

nach meiner Verbesserung 'Avri^dv 2a|uo^j:axtxw, welche Sich aus der

Münchner Handschrift ergiebt (s. Spengel in dem Anhange zu Varro

de L. L. S. 630).
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welchen er eine Rede hielt, und dessen Zurückherufung unter

der Regierung der Vierhundert er zu verhindern suchte; wo-

durch die Vermuthung begründet wird, dafs diese Reden gegen

die von Alklblades gemachte Erhöhung der Tribute gerichtet

waren, da die Bundesgenossen äufserst unzufrieden sich an

Antiphon als Feind des Alklblades wenden mochten. Da von 445

Antiphon's beiden eben genannten Reden die eine von dem

Tribut der LIndler handelte, so erkennt man, dafs nicht die

ganze Insel Rhodos zusammen zahlte, obgleich ihre drei Haupt-

städte, Lindos, lalysos und Kamiros, auch ehe die Gesammt-

stadt Rhodos gegründet war, in enger Verbindung standen;

die Inschriften bestätigen nicht nur dies, sondern sie zeigen

sogar, dafs kleine LIndlsche Orte selbst von Lindos wieder,

und schon vor Alklblades' Staatsverwaltung, abgetrennt waren:

sodafs um so mehr zu Alklblades' Zeiten wegen Überbürdung

der LIndler gerechte Klagen mochten geführt werden. Aus

der andern Rede des Antiphon, der Samothrakischen, ist ein

Bruchstück vorhanden, woraus man erkennt, dafs die Samo-

thraker selbst die sprechenden sind, indem sie von ihrer Vor-

geschichte erzählen:" sie reden übrigens gegen eine Ihnen

auferlegte Last, wie sich von selbst versteht. In derselben

Rede aber kam etwas vor von solchen, welche den Tribut

zusammen bezahlten (crvuTsXs7g)y^ desgleichen von der Abtren-

nung und Sonderung derselben, sodafs sie einzeln bezahlen

" Es ist sonderbar, dafs man die Stelle bei Suid. in ^a\xo^paKr\

nicht als Bruchstück des Antiphon erkannt hat: xul yap ol t»]»/ apvvjv

otxv]0-ai/T6C (1. oix/cai/Tsc) T>]y vi^croi/ rjcrai; ^ufXLoi' l| wi; T^fXBig syevofxe^a'

xaTwxtVS'vjcrav ^h uvuyxYi, oux sniBvfxia. t^? vvjo-ou. I^sttso-oi/ yap vtio Tucav-

vuv ex 2a|uou, xat Tujj^yi l;)^pr)cravTO rauTv] , xul Xeiav "KaßovreQ dno t»]5

©paxv]? a{{)ixvoiji'Tat hg ryjv vyiaov. Zur Geschichte vergl. Heraklides

Bruchst. 21. Ausg. v. Köler, Pausan. VII, 4. Lex. Seg. S. 305, 9. Eustath.

und Villois. Schol. zu II. v, 13. w, 78.

* Harpokr. "^wr^Xsti;' ol a-vv^anavmrzq xat cvvzig^Epovreg' to ^s

rrpayjua crvvTkXzia xaXsirat, w^ eo-riv tvpeiv h tu 'AvTt<j)wi/T05 Ttspl tou

Sajuoi&paxwt/ cj)opou.

I. 35
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miifsten («7ror«J:?). " Wir gewinnen also aus dieser Rede

diese zwei für die Geschichte der Tribute wesentliche Be-

griffe und Ausdrücke; ob aber diese Ausdrücke nur in ent-

fernterer Beziehung, oder In einer auf Samothrake's Tribut

dort vorkamen, läfst sich nicht ermessen: doch ist letzteres

nicht undenkbar, indem beabsichtigt sein konnte, einen kleinen

Ort auf Samothrake selbst, oder einen den Samothrakern etwa

gehörigen Platz auf dem festen Lande abzutrennen.*

446 17. Obgleich die Niederlage bei Aegospotamol die Athe-

ner aller Bundesgenossen, selbst der Inseln Lemnos, Imbros

und Skyros"^ beraubt hatte, so erwarben sie doch allmälig wie-

der neue, indem zehn Jahre später (Olymp. 96, 2) der Bund

zwischen Athen, Böotien, Korinth und Argos die Verbündeten

der Spartaner, namentlich Euböa und die Chalkidler in Thrake,

zum Abfall bewog; Konon's Sieg bei Knidos verschaffte ihnen

Samos, Methone, Pydna und Potidäa nebst zwanzig andern

Städten, darunter Kos, Nisyros, Teos, Chlos, Ephesos, Myti-

lene, Erythra; Diodor nennt auch die Kykladen überhaupt,

und sogar Kythera;'' dem Thrasybul wird die Eroberung von

ganz Lesbos zugeschrieben; dieser stellte auch die Athenische

Macht im Hellespont, und sogar den, Sundzoll bei Byzanz

(Olymp. 97, 1) wieder her; der gröfste Theil der Asiatisch-

Hellenischen Küste, die meisten Inseln, selbst das ferne Rhodos

folgten der Athenischen Herrschaft. Wiewohl wir nun über

die Verhältnisse der Bundesgenossen zu x\then in diesem Zeit-

alter nicht genau unterrichtet sind, so zweifeln wir doch

kelnesweges, dafs wieder grofsentheils die alten eintraten,

Tributpflichtigkeit und eine gewisse Abhängigkeit wie vorher;

" Harpokr. (Suid. Zonar.) ^Anora^iQ • to X"P'^ md^^ai tov; 7rp«

Tepoi; aXkY\koiQ a-vvTtrayfxevovg ei? to vttots.\£lv tov ujpia-fxsvov <^opov. A«

TiAwi/ ev TW TTspi Tou i'ttjuto^paxwu <})Opou.

* Yergl. über Verbindung und Trennung der Tributpflichtigen

allg. Bemerkungen zu den Tributlisten Abschn. VI.

* Andok. Rede v. Frieden S. 95.

*' Dinarch g. Demosth. S. 11. Diodor unter Olymp. 96, 2 und

Ausleger.
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Athen übte seine Seeherrschaft von neuem aus, und beinahe

ganz Hellas war ihm unterwürfig, wie spater nach Timotheos'

Feldzügen:" aber der unselige Friede des Antalkidas (Olymp.

98, 2) liefs den Athenern nur ihre alten eigenthümlichen Inseln

Lemnos, Imbros und Skyros; Asien mit Einschlufs von Kla-

zomen'ä, und Kypros wurden Persisch, alle übrigen St'ädte und

Inseln unabhängig.^ Nicht einmal der Thrakische Chersones 447

und die Colonien blieben den Athenern; ihr Grundbesitz im

fremden Lande, und sogar ihre Schuldforderungen gingen

verloren. ' Die Spartaner verletzten zwar diesen Vertrag bald,

aber mehr zu eigenem als der Athener Vortheil, indem die

Hellenen sich noch Immer an die Spartaner hielten. Erst seit

Olymp. 100, 3 gelang es den Athenern durch eine glückliche

Zusammenkunft von Umständen und ein kluges und menschen-

freundliches Benehmen, ihre Macht für eine Zeit lang neu zu

begründen, worüber wir unserem Zwecke gemäfs nur weniges

hinzusetzen: denn nur von einer ausführlichen Geschichte der

Hellenen wird man eine genaue Aufzählung aller die Bundes-

genossenschaft der Athener betreffenden Thalsachen verlangen.

Nachdem Athen in dem gedachten Jahre unter Nausinikos die

edelsten Anstrengungen gemacht hatte, um Theben gegen die

Spartaner zu unterstützen, und die Kadmea von der fremden

Besatzung zu befreien, und die Plane der Spartaner mifslungen

waren; fielen schon Olymp. 100, -|- Byzanz, Chios, MytIIene

und Rhodos zu Athen ab,'' und es entstand ein neuer Bund,

welcher allmälig wuchs: ganz Euböa mit Ausschlufs des den

Spartanern treu ergebenen Histiäa trat auf seine Seite;' Pe-

parethos, Skiathos und andere kleine Inseln unterwarf Cha-

brias;^ die durch denselben gewonnene Seeschlacht bei Naxos

" Isokr. Areopag. 5.

* Xenoph. Hellen. V, 1, 28. Diodor XIV, HO. Isokr. Sujujuax- 22.

Vergl. die Andokideische Rede v. Frieden S. 95. 96.

' Andok. Rede v. Frieden S. 96. Vergl. S. 107.

«^ Diodor XV, 28.

' Diodor ebendas. 30.

^ Diodor ebendas.

35*
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(Olymp. 101, 1) entschied Athens Übermacht auf dem Meere,

während auch zu Lande die Spartaner wenig Glück hatten."

Bald setzten sich die Athener auch In Thrake wieder fester

seit der Einnahme von Abdera; wiewohl der mächtigste Staat

Olynth Lakonisch war: und westlich dehnte sich ihre Macht

448 bis Korkyra aus. Der Olymp. 101, 2 von Artaxerxes unter

den Hellenen vermittelte Friede, wodurch von neuem allen

die Selbständigkeit versichert wurde, blieb unwirksam; die

Spartaner überllefsen sogar nach der Einnahme von Korkyra

und Timotheos' Sieg bei Leukas den Athenern die Anführung

(riysixoi'la) zur See vollkommen; der Friede von Olymp. 102, 1

(14. Skiroph.) brach mit der folgenden Schlacht bei Leuktra

die Kräfte der Spartaner noch mehr, und Olymp. 102, 4 wurde

den Athenern von Ihnen gleicher Antheil an der Hegemonie

zu Wasser und zu Lande zugestanden;* die Olymp. 104, 1

erfolgte Einnahme von Torone und Potidäa" gab Athen In

Thrake ein grofses Gewicht. So erstreckte sich dessen Macht

wieder vom Thrakischen Bosporos bis Rhodos über die Inseln

und einen Theil der Städte am festen Lande. Das Verdienst

ihr Vaterland so bedeutend gehoben zu haben gebührt vor-

züglich den Feldherrn Chabrias, Iphlkrates, Timotheos Konon's

Sohn und dem Redner Kallistratos ; besonders erwarb Timo-

theos kein geringes Lob theils wegen seiner Kriegsthaten,

thells wegen der Gewandtheit in Erwerbung der Bundesge-

nossen,'' denen er sogar die Epiroten, Akarnaner, Chaoner,

gewifs jedoch ohne Tributpflichtigkeit zufügte;' ihm wird es

zugeschrieben, dafs 75 selbständige Staaten den bundesgenossi-

* Diodor XV, 35. und die Ausl. Über die Zeit der Schlacht bei

Naxos s. Clinton F. H.

* Diodor XV, 38. Nepos Timoth. 2. Isokr. v. Umtausch S. 69.

Orell. Von dem Vertrag Olymp. 102, 4 s. Xenoph. Hellen. VII, 1.

Diodor XV, 67.

' Diodor XV, 81. und die Ausl.

** Hauptstellen sind Xenoph. Hellen. Gesch. V, 4, 64 ff. Diodor

XV, 36. 47 ff. und Nepos.

* Nepos und Diodor.



Buch m, 17. 549

sehen Rath zu Athen bildeten. " Seinen Ruhm erhöht die

Beredtsamkeit des Isokrates, der ihn, wie Polybios und Panätios

den Sciplo, als Freund auf seinen Feldzügen begleitete, und

ihm Briefe und Berichte an die Athener schrieb, dessen Bild- 449

nifs auch der Feldherr in Eleusis geweiht hatte:* das spät

gefundene Stück der Rede vom Umtausch " setzt dem unglück-

lichen Helden ein Denkmal, wodurch der Leser für die grofse

Langeweile des Übrigen einigermafsen entschädigt wird. Nach

ihm hat niemals ein Feldherr soviele und mächtige Städte mit

Gewalt genommen als Timotheos, der nicht weniger als 24

eroberte, und solche, wodurch zum Theil die ganze umlie-

gende Gegend in die Gewalt der Athener kam; unter welchen

Korkyra, Samos, Sestos, Krithote, Potidäa und Torone na-

mentlich von Isokrates aufgeführt werden: Korkyra hatte selbst

damals noch achtzig Trieren. Auch lenkte er den Gesichts-

punkt der Athener wieder auf den Chersones, welchen sie

vernachlässigt hatten. Dabei war er milde gegen die Bundes-

genossen, selbst gegen Feinde, gegen Gefangene; seine Kriegs-

zucht war musterhaft; unter ihm wufste man nichts von Ver-

bannungen, von Abschlachten oder Verjagen der Einwohner,

Auflösung der Verfassungen oder Zerstörung der Städte.

Die neue Bundesgenossenschaft der Athener, wie dieselbe

seit Olymp. 100, 4 bestand, war Anfangs auf mildere Grund-

sätze gebaut als die alte. Die Staaten, vertragsmäfsig selb-

ständig, bildeten zu Athen einen Bundesrath (o-vuiB^iou)
,''

worin sie ohne Unterschied Sitz und Stimme hatten, unter

dem Vorsitz und der Anführung Athens: auch Theben liefs

sich daher aufnehmen. Der Name eines Synedrion, welcher

durch die Makedonische Regierungsform überall hin verbreitet

wurde, ist hier nicht zum erstenmale gebraucht; Herodot'

" Aeschin. nspi itapanpea-ß. S. 247. Diodor (XV, 30) nennt un-

genau 70.

* Leben der zehn Redner S. 237. 24l.

' S. 66 ff. Orell.

'^ Diodor XV, 28.

• Vin, 75. 79.
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sclion bedient sich dessen von einem bundesgenossischen Krlegs-

rathe, DIodor" von dem unter Spartaks Anführung gehaltenen

450 Bundesrathe (hoivou a-wL^^iov ruov "EiX'Ky^v^/^v) und von dem altern

Bundesrathe der Athener; der Amphlktyonenrath und andere

Bundesrathe/ der Areopag und andere berathende Versammlun-

gen wurden in Demosthenes' Zeltalter so genannt. Gleichzeitig

mit der Einrichtung dieses Bundesrathes hoben die Athener

ihre Kleruchien auf, und machten das Gesetz, dafs kein Athener

aufser Attika Landbau treiben sollte," um dadurch den Bun-

desgenossen zu zeigen, wie sehr sie die ehemalige Ungerech-

tigkeit bereuten. Um den verhafsten Namen der Tribute,

welche wieder eingeführt wurden, zu mildern, gaben ihnen

die Athener den Namen der Beiträge (crvi'-ci^sig),'^ dessen Er-

finder Kalllstratos war: woraus hinlänglich erhellt, dafs er

gerade jetzo aufkam. Indem Olymp. 100, 4 dieser Redner mit

Timotheos und Chabrias Feldherr wurde,* wie später (Olymp.

101, 4) mit Chabrias und Iphlkrates, nicht wegen kriegerischer

Eigenschaften, sondern wegen seiner Staatsklugheit, ^ welche

" Xr, 55 und 70.

* Vergl. Demosth. v. d. Krone S. 232^ 49. Aeschin. g. Ktesiph.

S. 445. 446. S. 513. S. 645. und sonst häufig. Ich füge noch für den

Sprachgebrauch hei Lex. Seg. S. 302. 2ui/s^poi: ot dno tZv o-ujujua^wv

psTa Twi/ 'A^»]i/aiwv ßovXsvofxsvoi nspt twv irpuynarwv.

' Diodor XV, 29.

'' Amtlich findet sich dieser Name in einer Inschrift (Bullett.

dell' Inst, di corrisp. arch. 1835. S. 2l4. Davidoff, Reisen Bd. II. An-

hang S. XXXV. Twj; Q-vwd^z'jiv Twi» IX Ascrßw) aus der Zeit des Chares,

Charidemos und Phokion. Aufs^rdem s. Plutarch Solen 15. Harpokr.

Phot. in aui/Tagig, Etym. M. S. 736, 9. vergl. Lex. Seg. S. 300. Im

Isokrates kommen die c-owa^Biq öfter vor, wie Areop. 1. Su/ujua;^. 13.

vom Umtausch S. 70. Orell. wo er die a-wra^sig rag dno 0p«xyjc unter

Timotheos anführt, wie bei Demosth. g. Timoth. S. 1199 ebenfalls die

cruvTaget? unter Timotheos vorkommen. Im Panath. 44 verbindet er

cvvraB,sig xal ^opovg, scheint aber vorzüglich die alten ^opovq hier im

Auge zu haben. Alle Stellen, wo die a-wra^sig genannt werden, anzu-

führen ist zwecklos.

' Diodor XV, 29.

f Xenoph. Hellen. VI, 3 zu Ende, wo er ihn nennt su notka hti-

XY^tiov o^Ttt, wie sicher zu verbessern.
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in dieser Zeit einem Feldherrn vorzüglich vonnöthen war.

Indessen dauerte die Mäfslgung der Athener nicht an, und die

Bundesgenossen aufser Theben, welches mit Athen nur frei

verbunden war, geriethen wieder in die alte bedrängte Lage;

die Athener legten Besatzungen in die Städte;" der Tribut

wurde wieder Zw^angsache; und insofern konnte er von spä-

teren Schriftstellern'^ mit dem alten Namen (cfw^og) belegt

werden; Isokrates bemerkt ausdrücklich," dafs man die Staaten 451

nöthige die Beiträge (rvu-a^stg) an Athen zu zahlen, wefshalb

man wie in alten Zeiten Flotten zur Beitreibung aussandte,''

und sie zwinge Bundesgesandte zu schicken, und man wird

folglich von Selbständigkeit nicht viel reden wollen. Auch

scheinen die Athener die Tribute willkürlich bestimmt zu

haben, selbst später noch, als ihre Macht bereits stark er-

schüttert war: worüber eine freilich sehr unklare Stelle in

der Rede gegen Theokrines ist. Vermulhlich wollten einige

Bundesgenossen erleichtert sein, worauf sich wohl derBeschlufs

bezog, welchen Automedon zu Gunsten der Tenedier schrieb,

Theokrines aber Anfangs als gesetzwidrig umstofsen wollte.

Einen ähnlichen verfafste Thukydides zu Gunsten der Aenler

in Thrake, welche wie im Peloponnesischen Kriege, also auch

in den Philippischen Zeiten noch zinsbar waren. Da dieses

vom Beitrag (crvurcc^ig) handelnde Gesetz von Charinos und

Theokrines gleichfalls als gesetzwidrig angegriffen und vom

Yolke verworfen wurde, mufsten die Aenier soviel Beitrag

zahlen als sie dem Chares früher gegeben: worauf sie abfielen

" Isokr. Sujujuap^. 6.

* So Aelian V. H. IT, 10 in einer Geschichte ans Timotheos' Zeit,

und etwa der unkundige Scholiast des Aeschines g. Timarch, welchen

Bekker in den Schriften der xVkad. vom J. 1S36 herausgegeben hat,

S. 2i4. wiewohl was er sagt kaum auf die o-wra^eii; pafst.

^ 2ufjif;iap^. 11. welche Rede gegen das Ende des Bundesgenossen-

krieges fällt.

'' Plutarch Phok. 7. Diese Nachricht über die VYia-iuirixag cwra^Biq

gehört in die Zeiten des Chabrias.
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und eine barbarische Besatzung einnahmen." Auf diese neuen

452 Tribute bezieht sich lason bei Xenophon. * Dafs mit der

wachsenden Macht und dem Übermuthe der Athener auch der

Gerichtzwang wieder eingeführt wurde, dafür fehlen alle Be-

weise und jegliche Spur; Isokrates in der Panathenäischen

Rede'' spricht von der Aburtheilung der Rechtshändel der

Bundesgenossen und den Verurthellungen derselben als von

't einer alten Sache, und ist auch diese Rede sehr spät (um

453 Olymp. 109, 2) geschrieben, so ist darin doch durchaus keine

Andeutung zu finden, dafs dieser Gerichtsbann in der neuen

Bundesgenossenschaft der Athener auch nur irgendwann eine

Zeitlang bestanden hätte. Aber hiervon abgesehen erhellt aus

den Folgen selbst, dafs den Verbündeten die wahre Selbstän-

digkeit genommen und eine Bedrückung an ihre Stelle getreten

war, welcher sich die Unterthanen zu entziehen strebten.

Schon seit Olymp. 104, 1 hatten sich Chios, Byzanz und Rho-

dos mit Epamlnondas im Verhältnifs gesetzt;'' sie fielen end-

lich Olymp. 105, 3 förmlich ab nebst den Koern, welche seit

Olymp. 103, 3 sich gehoben hatten:' Byzanz erstrebte sich

" Rede g. Theokr. S. 1333. 1334. wo wieder herzustellen o 0ou-

xu^t^T]? sine. Von der Zinsbarkeit der Aenier in frühern Zeiten, sowie

der Tenedier, vergl, Thuk. VII, 57. und die Tributlisten.

* Hell. VI, 1, 4. (12. Sehn.) xat ^p-^naal yz ^i/ttou dxoq ijfxaff d^^o-

V(j)TBpoig ^p^a^ai (nämlich gegen die Athener gehalten) fxvi elq vricv^pia

dnoßXinovTag y dXK* »JTreipwTixa s^vTq xapnovfjLsvovg. navxa yap ^rjTrou xa

xvxXw ^opov ^epst, orav TaysuyjTat tö xara ©sTraXiav. Der Ausdruck

<j)opoff ist hier nicht von den an die Athener bezahlten Tributen ge-

braucht, sondern von den Tributen der Länder, auf welche Jason sein

Augenmerk richtet.

* Cap. 23. 24. Tag ts ^Uag xeil rag xplarsig ra? Iv^a^s yiyvojxhag

•totg cvfXfxd.)(^oig j und dann: otov xal vui;, ^i» jutvTjcrSfwo-t twi' dyuvuv twv

roTg (TVfj.fxa)(^oig li/^aS's ytvofxkvwvj tig Icrriv outwj a(J)u»]f, ogrig ov)(^ eup»;-

trei Ttpog tout' ai/xsiTrsiV, ort Ttkztovg AuxB^aifiovioi twv 'EXXyji/uj; axpnovg

ditEXToma-i Ttav wap' ^fxtvj l| ou t^v itoXiv oixovyLSVj dg dyZva xal xpiciv

xaraorai/Twi/.

'^ Diodor XV, 79. und dort Wessel. ^

' Diodor XV 76.
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sogar eine eigene Herrschaft, und hatte nach dem Bundesge-

nossenkriege noch Chalkedon und Selymbrla inne, die beide

einst Athenisch waren, und nach den Friedensverträgen das

eine königlich, das andere selbständig sein sollten." Dieser

Krieg dauerte drei Jahre, bis Olymp. 106, -|-. richtete die Ein-

künfte der Athener durch grofsen Aufwand, Verlust der Tri-

bute, Verwüstung der Attischen Inseln zu Grunde, und endigte

mit der Selbständigkeit der Abgefallenen. Während dieses

Krieges gingen auch mehre Thrakische Bundesgenossen ver-

loren; theils wurden sie selbständig, wie Amphlpolis, theils

von Philippos ihnen entrissen, wie die den Olynthiern gege-

benen Städte Pydna und Potidäa: so mufsten beim Ausbruch

des heiligen Krieges (Olymp. 106, 2) die Einkünfte aus den

Tributen sehr geschmälert sein. Später wurden die Euböischen

Städte durch den Makedoner abwendig gemacht, die übrigen

Besitzungen in Thrake und der Chersones genommen ; der

Staat verlor allmälig jene 75 Städte, welche Timotheos in

den Bundesrath zusammengebracht hatte, und 150 Schiffe dazu 454

mit grofsen Geldsummen.* Ganz ohne Bundesgenossen war

jedoch Athen niemals bis zu seiner völligen Unterdrückung:

aber es konnte dieselben in den letzten Zeiten weder schützen

noch behaupten; selbst Seeräuber machten ihnen den Besitz

streitig, und man kämpfte nicht allein mehr um die selbstän-

digen Staaten, sondern um die eigenthümlichsten Inseln der

Athener, da Philipp selbst Lemnos, Imbros und Skyros angriff.*

Über den Betrag der Tribute aus den letzten Zeiten seit dem
Ausbruche des Bundesgenossenkrieges sind wir am wenigsten

unterrichtet. Ohne mich bei der auf einem Mlfsverständnifs be-

ruhenden Angabe aufzuhalten, als hätten sie noch unter Lykurg

1200 Talente betragen, mache ich aufmerksam auf Ihre Gering-

fügigkeit zu der Zeit, als Demosthenes gegen Philipp auf-

trat, nach dem Bundesgenossenkriege zu Ende von Olymp. 106.

" Demosth. v. d. Freih. d. Rhod. S. 198.

* Aeschin. wspi wapaTip. S. 247.

" Aeschin. ntpi nupanp. S. 251.
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Damals waren nur die schwächsten Inseln Athen zugethan,

nicht Chios, nicht Rhodos, nicht Korkyra; der ganze Beitrag

(crxju-a^ig) machte nur Aö Talente aus, welche noch obendrein

schon zum Voraus erhoben waren:" Demoslhenes erwarb spä-

ter mächtigere Bundesgenossen, die Euböer, Achaer, Korinlher,

Thebaner, Megarer, Leukadler, Korkyräer,* deren Beiträge aber

natürlich mehr auf ihrem freien Willen beruhten als die der

früheren Verbündeten. Aeschines spricht von den unglücklichen

Inselbewohnern, welche zu Chares' Zelten sechzig Talente

jährlichen Beitrag (Tw-a^ig) hätten zahlen müssen.' Vielleicht

wuchsen diese Einkünfte später wieder auf l30 und sogar auf

400 Talente, wiewohl wir dies nicht erweisen, sondern nur

zur Erklärung einer Stelle In der vierten Philippischen Rede

annehmen können, von welcher Ich unten reden werde:'' auch

455 kann man dahin ziehen, dafs dem Demosthenes das Verdienst

zugeschrieben wird, von den Bundesgenossen über 500 Talente

Beiträge (tvi/-«^?/? y^^^Yifxaruüu) erworben zu haben.' Über die

Verthellung im Einzelnen wissen wir nichts, als dafs In Phi-

lippos' Zelten Eretria und Oreos auf Euböa zehn Talente, wie

es scheint zusammen, unter dem Namen der Beiträge (rwra^sig)

zahlten, welche nach Aeschines' Erzählung durch Demoslhenes'

Schuld verloren gegangen sein sollen. Dieser Redner-^ über-

" Demqsth. v. d. Krone S. 305.

* Demosth. ebendas. Der Volksbeschlufs hinter dem Leben der

zehn Pvedner S. 276 läfst die Leukadier und Korkyräer weg, und nennt

dafür noch die Byzantier (von denen indefs Demosthenes schon früher

gesprochen hat), Lokrer, Messenier.

' Aeschin. Trepi napanp. S. 250.

'' S. Cap. 19.

' Volksbeschhifs a. a. O.

/ G. Ktesiph. S. 482— >'j97. Ich bemerke zum Schlufs dieses Ge-

genstandes, dafs die Stelle des Hypereides in der Delischen Rede b.

Harpokr. in awra^Lq: '^vvtu^iv Iv tw rtupovri ov^bvl ^l^ovtsq, Yiustg S's

TTOTE ij^iwo-ajUE»/ Xßßsti^, nicht etwa von allen Bundesgenossen zu ver-

stehen ist, sondern vermuthlich auf die Delier sich bezieht, welche

zur Zeit jener Rede frei waren, früher aber wenigstens als Besitzer

von Rheneia zahlten.
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liefert nämlich, nach den ihm unglaublichen Angaben des Chal-

kldiers Kalllas habe zu Chalkis ein Euböischer Bundesrath

(tvusSoiou) bestanden, welcher vierzig Talente Beiträge (tvu-

rcx^tg) aufbrachte; ferner ein anderer aller Achäer und der

Megarer, welcher sechzig Talente Beiträge gehabt; derselbe

Kallias habe noch von vielen andern Rüstungen anderer Staa-

ten gesprochen, und dafs alle sich zu Athen in einen gemein-

samen Bundesrath bilden und unter Athens Anführung gegen

Makedonien in Thätigkeit treten wollten. Mittelst dieser Vor-

spiegelungen habe Athen auf Demosthenes' Betrieb den Ere-

triern und Orelten den Beitrag erlassen, damit beide zu dem

Euböischen Bundesrath in Chalkis beitragen konnten, Chalkis

selbst aber sollte nicht mehr zu dem Athenischen Bundesrath

gehören noch dahin Beitrag zahlen; dadurch habe Kallias Euböa

unabhängig machen wollen, wefshalb er die Bildung des Bun-

desrathes zu Chalkis betrieben habe; Demosthenes aber, zur

Unterstützung dieser Sache bestochen, habe drei Talente er-

halten, eines von Chalkis durch Kallias, und eines von jeder

der beiden andern Städte. Da die Beiträge so bedeutend

waren, so konnten damals wieder leicht etliche hundert Ta-

lente eingehen.

18. Wir haben bisher einen Gegenstand übergangen,

welcher zur Einsicht in die bundesgenossischen Verhältnisse 456

der Athener wesentlich ist, und wegen seines Einflusses auf

das Vermögen des Volkes in einer Geschichte der Attischen

Staatshaushaltung nicht fehlen darf; wir meinen die Attischen

Kleruchlen, von welchen wir, ohne Vollständigkeit zu beab-

sichtigen, weniges nachtragen wollen, hoffend, ein anderer

werde die Untersuchung weiter fortführen." Von jeher wurde

es als Eroberungsrecht betrachtet, die Länderelen der Bezwun-

genen in Loose oder erbliche Grundstücke (yJ.Y^^oi) zu ver-

theilen; auf diese Weise bevölkerten die Hellenen viele vorher

von Barbaren besetzte Städte und Landschaften, wie Athen

" De discrimine vocabulorum xkY]pov)(^og , aitoixoqy eifoino; handelt

mein Freund Vömel, Frankf. a. M. 1839. 4.
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das den Edonern entrissene Amphipolis: aber diese Art der

Kleruchle hatte nie etwas Auffallendes oder Hartscheinendes,

weil nur die Barbaren, welche zur Sklaverei geboren schienen,

dabei beeinträchtigt wurden. Seltener war dieses Verfahren

von Hellenen gegen Hellenen; ein gröfseres* Beispiel jedoch als

irgend ein anderes gaben die Dorer bei der Rückkehr der

Herakliden im Peloponnes, da sie die alten Einwohner grofsen-

theils vertrieben und sich in den Besitz ihrer Güter setzten,

an welche sie kein anderes Recht hatten als was Eroberung

giebt: ebenso eigneten sich die Thessallschen Ritter die Lan-

derelen der alten Einwohner, der Penesten zu, welche ihre

Leibeigenen und Erbpachter ihrer Güter wurden, wie in Kreta

und Lakedämon durch die Eroberung ein ähnliches Verhältnifs

gegen die Klaroten, Heloten, Messenier, und in Rom gegen

die Clienten entstand. Offenbar waren hier die Elgenthümer

der neuen Landloose nichts anderes als Kleruchen, ihr Besitz

Kleruchle;'' und den Athenern geschieht Unrecht, wenn man

ihnen die Erfindung dieses Verfahrens vorwirft, welches viel-

mehr ein Überbleibsel der alten Rohheit gegen überwundene

Feinde ist, auffallender in einem Zeitalter, da die Völker, nicht

mehr in Masse wandernd, sich gesetzt hatten, und wegen der

457 Härte gegen Stammverwandte; im übrigen von anderer Colo-

nien Ausführung sowenig verschieden, dafs Polybios, Dlony-

sios und andere die Römischen Colonisten Kleruchen nennen

können. Aufser dem unversönlichen Hafs gegen Feinde war

übermäfsige Bevölkerung und Armuth der Bürger Tür Athen

die nächste Veranlassung das alte Verfahren der Eroberer bei-

zubehalten; als aber die bundesgenossischen Verhältnisse sich

ausgebildet hatten, traten Gründe der Staatsklugheit hinzu: die

Verthellung des Landes wurde als abschreckende Strafe für

den Abfall benutzt, und man erkannte, dafs die Herrschaft,

wie Machlavell vortrefflich darlegt, nicht besser und wohlfeiler

erhalten werden könne, als durch Anlegung von Colonien,

* Über den Namen vergl. Harpokr. Phot. Suid. Lex. Seg. S. 267.

und andere.



Buch III, 18. 557

welche aus eigenem Vorthelle die eroberten Länder zu erhalten

streben müssen: doch llefs Leidenschaft und Habsucht über-

sehen, dafs ein dauernder Hafs gegen die Unterdrücker ent-

zündet werde, dessen Folgen Athen schwer fühlte. Wahr
ist, was Isokrates ** sagt, dafs die Athener zur Bewachung der

Plätze Kleruchen in die verödeten Städte setzten ; aber er

verschwelgt, dafs sie selber jene Städte verödet hatten; und

dafs sie dabei ohne Eigennutz gehandelt hätten, wird ihm

niemand glauben. Oder ist es kein Eigennutz, wenn ein

Staat auf Kosten anderer seine ärmeren Bürger mit Grund-

stücken begabt? Ärmere aber wurden vorzüglich in den Besitz

der Landloose gesetzt, und der Staat versah sie mit Waffen

und Reisegeld.* Indessen wurden die Grundstücke an eine

bestimmte Anzahl Bürger durchs Loos verthellt," ohne Zweifel

so, dafs alle, welche an dem Vorthelle Antheil haben wollten,

sich freiwillig meldeten, und alsdann das Loos entschied, wer

etwas erhielte oder leer ausginge; wollte ein Reicher als Mit-

bewerber auftreten, so mufste es ihm freistehen: an ein Loosen

der Bürger insgesammt, wodurch sie gezwungen worden wären

Kleruchen zu werden, kann bei der Vortheilhaftlgkeit der Sache 458

nicht gedacht werden. Übrigens finden wir das erste Beispiel

Athenischer Kleruchien schon vor den Perserkriegen, indem

die Grundstücke der Ritter (l-n-Troßorcti) von Chalkis in Euböa

4000 Athenischen Bürgern übergeben wurden mit Zurückbe-

haltung anderer Tür Götter und Staat.'' Diese kehrten un-

mittelbar vor der Marathonischen Schlacht nach Athen zurück;

aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie aber doch später

wieder ihre Ländereien eingenommen haben, wenn meine gleich

hernach aufgestellte Vermuthung über ihr Erscheinen als Chal-

kidler In den Schlachten bei Artemision und Platää gegründet

ist. Im Peloponnesischen Kriege kommt jedoch Chalkis nicht

« Panegyr. S. 85. Hall. Ausg.

* Liban. Einl. zu Demosth. v. Chersones.

' Thuk. III, 50. Plutarch Perikl. 34.

'^ Herodot V, 77. VI, 100. Aelian V. H. VI, 1. wo jedoch falsche

Lesarten sind: denn im Herodot ist sicherlich nichts zu verändern.

I
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mehr als Klenichenstaat vor, sondern wird unter den zins-

pflichtfgen Bundesgenossen, getrennt von den kleruchlschen

Colonlen aufgeführt:" wie diese Umwandelung entstanden sei,

welfs ich nicht; nur soviel erhellt, dafs die Ritter nicht ganz

vertilgt, sondern die gefangen genommenen gegen Lösegeld

frei gelassen worden waren, und dafs zu Perlkles' Zeilen und

bei seinem bekannten Angriff auf Euböa wieder HIppoboten

in Chalkis sich befanden und von ihm vertrieben wurden, doch

ohne dafs von Gründung eines Kleruchenstaales die Rede

wäre:* vielleicht sind die von Perlkles vertriebenen HIppo-

boten thells die Nachkommen der alten thells sogar die Atti-

schen Kleruchen selbst, welche abgefallen sein konnten, und

nach deren Vertreibung mochte Chalkis als ein gewöhnlicher,

nicht kleruchlscher, unterwürfiger Staat behandelt werden.

Nächstdem wurden unter Kimon die Doloper und Pelasger

auf Skyros zu Sklaven gemacht, und die Insel mit Kleruchen

besetzt;" auf dieselbe Weise gehörten den Athenern Lemnos

und Imbros. Am häufigsten wurde die Länderverthellung seit

der Perlklelschen Staatsverwaltung: Perikles selbst und seine

Nachfolger, Alklbiades, Kleon und andere Staatsmänner kirrten

das dürftige Volk damit,"' und wie sehr die Sache dem gemei-

nen Athener am Herzen lag, zeigt der Aristophanische Stre-

psiades, der beim Namen der Geometrie gleich an Vermessen

des Kleruchenlandes denkt.' So wurde Olymp. 83, 4 Hlstläa

in Euböa Kleruchen übergeben,-^ später Potidäa, dessen Ein-

459 wohner vertrieben wurden, und beim Ausbruche des Peloponne-

sischen Krieges Aegina mit Verjagung des Dorischen Volkes ;'^

" Thuk. VIT, 57. vergl. VI, 76.

* Plutarch Perikl. 23. Der Staat von Chalkis blieb nach dieser

Stelle bestehen, während Histiäa ganz kleruchisch wurde.

' Thuk. I, 98. Diodor XI, 60 Nepos Kimon 2.

'' Plutarch a. a. O. Vergl. Aristoph. Wesp. 7l4.

' Wölk. 203. und dort Schol. nebst d. Ausl.

/ Thuk. I, 114. vergl. VII, 57. Diodor XII, 22. vergl. Plutarch

Perikl. 23.

s Thuk. II, 27. Diodor XII, 44.



Buch III, 18. 559

Delos mufste zwar wieder geräumt werden, und wurde erst spä-

ter den Athenern ganz überlassen, als es beinahe verödet war:

aber Lesbos vertheilten sie mit Ausnahme von MeLhymna nach

dem Abfall der Mytilenäer; In Sklone wurden die erwachsenen

Männer gemordet, ^Veiber und Kinder zu Sklaven gemacht,

und die Platäer als landlose Athenische Bürger in den Besitz

der Stadt gesetzt;" die Melier brachte man In Sklaverei und

übergab Kleruchen Ihre Güter. '^ Auf Perlkles' Betrieb wurden

noch viele andere Kleruchen ausgesandt: er schickte tausend

Mann nach dem Chersones, 500 nach Naxos, 250 nach Andros,

tausend nach Thrake, ohne zu rechnen, wieviele nach Aegina,

Thurll und andern Orten gingen ;'^ in Euböa, welches wegen

der Nähe den Athenern die gröfsten Vorthelle liefern konnte,

zog man offenbar viel Land an sich:'' daher Aeschlnes be-

hauptet,* zur Zelt nach dem Frieden des NIklas hätte Athen

den Chersones, Naxos und Euböa gehabt; von letzterem ül^er

zwei Drittel, wie in der Andokidelschen Rede vom Frieden^

bezeugt wird. Dafs mit dem Treffen bei Aegospotamol die

Kleruchlen verloren gingen, ist gewlfs;^ aber sobald sie konn-

ten, setzten die Athener neue ein; in der 100. Olymplade

waren sie wegen derselben noch sehr verhafst und nahmen 460

sie defshalb auf einmal zurück:'' aber das Verbot irgend eines

Grundbesitzes der Athener aufser Attika blieb nicht lange

in Kraft. Demosthenes spricht in der 106. Olymplade von

" Thuk. V, 32. Diodor XII, 76. Vergl. Isokr. Panegyr. S. 85. 86.

* Thuk. V. zu Ende.

' Plutaich Perikl. 11.

'' Vergl Schol. Aristoph. Wölk. 3l4. Demosth. Lept. 95. und dort

Wolf. Morus z. Isokr. Paneg. 31.

' IIspJ Ttapanp. S. 337.

/ S. y3. Hier ist an eigenthümlichen Besitz, nicht an blofse Un-

terwürfigkeit zu denken, wie die Sache selbst lehrt. Vergl. auch

Aristoph. Wesp. 7l4.

^ Vergl. Xenoph. Denkw. d. Sokr. II, 8, 1. Die Stelle II, 7, 2

geht nicht deutlich auf auswärtigen kleruchischen Besitz.

* Diodor XV, 23. 29.
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kleruchischem Vermögen;'' man schickte Olymp. 106, 4 Kle-

ruchen nach dem Chersones, und nachdem diese das Land

verlassen hatten, um Olymp. 109, -|- wieder neue, welche von

einigen Städten zugelassen, von den Kardianern aber ausge-

schlossen wurden.* Samos wurde unter dem Archon Arlsto-

demos Olymp. 107, 1 mit 2000 Kleruchen besetzt,'' nicht ohne

Widerspruch derer, welche von den bessern Grundsätzen ge-

leitet wurden;'' vielleicht waren auch schon Olymp. 104, 4

unter dem Archon NIkophemos Kleruchen dahin gesandt.

Welches war aber das Verhältnlfs der Kleruchenstaaten

gegen Athen? Blieben die Kleruchen Attische Bürger, und

wenn sie dieses blieben, waren sie zugleich Bürger einer be-

sondern von den Kleruchen gebildeten Volksgemeine? Gab

es eine solche, war sie dann als Athenischer Bundesgenosse

zu betrachten, und auf welche Weise, selbständig oder unter-

thänlg? Diese Fragen lassen sich theils sicher thells mit grofser

« n. o-ujufxop. S. 182, 16.

* Diodor XVJ, 34. Demosth. v. Cherson. S. 9i, 15. Brief d. Phi-

lipp, b. Demosth. S. 163, 5. Liban. Einleit. z. Rede v. Cherson. Die

Unterscheidung beider Sendungen von Kleruchen hat Vömel gemacht,

Prolegg. in Philipp. I. et Olynth. §. 27 und §. 18. Prolegg. in Or. de

Halonn. §. 12.

' Strabo XIV, S. 638. Heraklid. Polit. 10. Diog. L. X, 1. Diodor

XVIII, 8. Aeschin. g. Timarch S. 78. Zenob. II, 28. Ich folge in der

ersteren Zeitbestimmung dem Philochoros bei Dionysios im Dinarch

S. 118, 39. Sylb. Von den damals ausgesandten Kleruchen spricht

auch sicher Aeschines g. Timarch S. 78, was aus der Zeit dieser Rede

leicht zu ermessen ist. Die andere Angabe von der Aussendung unter

dem Archon Nikophemos giebt der Schol. Aeschin. S. 731. Bd. III.

Reisk. Vielleicht ist diese Angabe ganz irrig. Diodor XVIII, 18 stimmt

mit keiner von beiden, wenn er von der Vertreibung der Samier bis

zu ihrer Olymp. Il4, 2 erfolgten Wiedereinsetzung durch Perdikkas

43 Jahre rechnet; wenn die Lesart richtig ist, mufs er etwa von Olymp.

103, 3 ab gerechnet haben, in welches Jahr Vömel die Einnahme von

Samos oder dessen Befreiung durch Timotheos (Demosth. v. d. Freiheit

d. Rhodier S. 193. Isokr. v. Umtausch S. 69' Orell.) setzt ; wozu frei-

lich die Worte des Diodor übel passen.

«* Aristot Rhet. U. 6.
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Walirschemllchkelt lösen. Dafs die Kleruchen Athenische Bür-

ger blieben, kann keinem Zweifel unterworfen sein, man mag

auf die Absicht Athens bei Stiftung der Kleruchien oder auf

die Gründe sehen, welche Einzelne bestimmen konnten, Kle-

ruchien zu übernehmen. Athen konnte nur den Zweck haben, 461

die armen Bürger begütert zu machen und wichtige Posten

oder Länder für sich zu besetzen: hätten aber die Kleruchen

aufgehört Bürger zu sein, so wäre der Vortheil für Athen

selbst verloren gegangen; die Kleruchenstaaten wären dann

Colonien gewesen, welche in keinem engeren Verhältnifs mit

Athen gestanden hätten als etwa die loner in Asien und auf

den Inseln, welche zwar von Athen ausgegangen waren, aber

den Zusammenhang mit demselben bald unterbrochen hatten.

Und wer würde sein Bürgerrecht, welches so hoch geschätzt

wurde, gegen den Besitz eines Grundstückes aufgeopfert haben

auf die Gefahr, wenn Krieg oder Vertrag die alten Herren

zurückführte, nicht allein ohne Eigenthum, sondern sogar ohne

Vaterland zu sein? Aeschines spricht von einem, der mit den

Kleruchen nach Samos gezogen, nur wie von einem abwesen-

den Athener;" Demosthenes rechnet das kleruchische Vermögen

unter das iVtlische.'^ Arlstophanes der Dichter oder sein Ge-

nosse Kallistratos oder beide hatten als Athenische Bürger

zugleich ein Loos in Aegina; '^ jener Eutheros, der seine aus-

wärtigen Güter verloren hat und sich beklagt, dafs sein Vater

k

" Aescliin. g. Timarch S. 78.

* Demosth. n. crujuju. S. 182, l6.

' Schollen zu Aristoph, Acharn. 652. Vergl. Leben des Aristoph.

S. l4. Küst. Der eine Scholiast sagt, niemand habe erzählt, dafs Ari-

stophanes Besitz auf Aegina gehabt: aber was im Leben des Aristo-

phanes steht, spricht sehr dafür, dafs Aristophanes selber auf Aegina

eine Besitzung hatte, und Theagenes in den AtyivriTixotg (beim Schob

Plat. Bekk. S. 331) behauptete, er sei Kleruche auf Aegina gewesen.

Von Kallistratos sagt der Schob bestimmt dasselbe. Ich sehe auch in

der That kein Bedenken dagegen, dafs beide Kleruchen von Aegina

gewesen seien, sodafs dieser Punkt nicht in Betracht käme bei der

Frage, ob Aristophanes in den Acharnern aus seiner oder aus des Kal-

listratos Person spreche.

I. 36
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in Attika selbst ihm nichts hinterlassen," war Bürger und

Kleruche. Ebenso scheint Demosthenes die Einwohner von

Lemnos und Imbros als Athenische Bürger anzusehen;* und

wenn Arlston Platon's Vater als Kleruche nach Aegina ging

und Piaton dort wie nicht unwahrscheinlich geboren wurde

(Olymp. 87, 3), wenn Neokles Epikur's Vater mit den Kle-

462 ruchen nach Samos zog,*^ und sein Sohn daselbst erzogen

wurde, so waren doch Piaton und Epikur mit ihren Vätern

Athenische Bürger, gehören jener zum Gau Kollytos, dieser

zum Gau Gargettos, und sind zu Athen Einheimische. Die

Lemnier v6n Myrina und dIeLemnIer überhaupt gehören zu den

Attischen Stämmen. '' Als Salamis in später Zeit vom Atti-

schen Staate getrennt einen Kleruchenstaat bildete, sind die

Salamlnier dennoch Attische Bürger aus verschiedenen Gauen;'

ebenso die Dellschen Kleruchen.-^ Dessenungeachtet aber bil-

deten die Kleruchen In den von Ihnen ausschllefsllch besetzten

Städten eine besondere Volksgemeine, welches man schon

allein aus dem allgemeinen Geiste der Hellenen schllefsen

kann, nach welchem sich jedes Ortes Einwohner zu einer be-

sondern ihre eigene Verwaltung habenden Gemeinschaft bilde-

ten: und da die Kleruchen ganz wie Colonlen anzusehen sind,

welche dem Mutterstaate nur fester verbunden als die altern,

so müssen sie nothwendig einen eigenen Staat gebildet haben,

daher sie mit einem besondern Städlenamen genannt werden,

als Hlstläer, Chalkidler, Aeglneten, Lemnier, Salamlnier (ich

meine die spätem, nicht in der Zelt, da Salamis Gau von

Attika war) und dergleichen mehr;^ wiewohl sie bisweilen

" Xenoph. Denkw. d. Sokr. II, 8, 1.

* Demosth. g. Philipp. I, S. 49, 2S.

' Phavorin bei Diog. L. III, 2. Heraklides b. dems. X, 1. Von Epikur

auch Cic. de N. D. I, 26. Cicero übersetzt x\r\^ov-)(o<; durch agripeta.

«^ C. I. Gr. N. 168. b. Rangabe Antt. Hell. N. 307. 309.

* C. I. Gr. N. 108.

/ C. I. Gr. N. 2270.

e Thuk. V, 74. VII, 57. Herod. VIII, 1, 46. Pausan. V, 23. CT. Gr.

N. 168. b. und die Inschriften bei Rangabe a. a. O. desgleichen C. I. Gr.

N. 108. und die Tribullisten.
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auch Athener helfsen, wie namentlich „Athener in Myrina,"

„Volk der Athener in Delos,"" oder ,,dle Athener, welche

Delos bewohnen:"'^ denn das Hellenische Staatsrecht gestattete,

dafs einer Bürger mehrer Staaten sei;'^ sogar sämmtllche Bür-

ger eines Staates erhielten oft das Bürgerrecht in einem andern.

Wie aber, wenn die Kleruchen, wie in Mytilene, die Güter

nicht selbst übernehmen, sondern verpachten? Bildeten sie

auch alsdann eine besondere Colonie? Nachdem nämlich My-

tilene abgefallen und wieder überwunden war, wurden etwas

über tausend der Angesehenen hingerichtet, die kleinen Städte

der Mytilener auf dem festen Lande getrennt von Lesbos und

zu den unterthänigen Bundesgenossen der Athener geschlagen,

den Mytilenern aber selbst kein Tribut auferlegt, sondern das

Land in 3000 Loose vertheilt, deren 300 als Zehnten den

Göttern, und die übrigen den nach Lesbos abgeschickten Kle-

ruchen gegeben wurden: jedoch wurde die Nutzung des Lan-

des den Lesbiern überlassen gegen ein Pachtgeld von zwei

Winen für jedes Loos.'' Wiewohl nun nach Thukydides die 463

Kleruchen allerdings hingesandt wurden, so ist doch nicht

glaublich, dafs 2700 Athener daselbst verblieben wären, da sie

sonst schwerlich das ganze Land den Lesbiern zur Pachtung

würden überlassen haben; gewifs kehrten viele wieder heim:

aber ein Theil derselben mufste als Besatzung zurückbleiben,

und vermuthlich bildeten diese mit den alten Einwohnern die

" C. I. Gr. N. 2155. 2270.

* C. I. Gr. N. 2286 ff. vergl. auch in den Add. N. 2283. b. d. wo
ar ^^uo? 'A^rivaLwv xul ot Tvji; vric-ov xctroiKovvregj aus der Zeit der Rö-

merherrschaft.

* Nach einer oben Buch 11, 13 angeführten Vermuthung kommt

sogar ein Fall vor, dafs an Kleruchen wie an die in Athen befind-

lichen Bürger Theorikon bezahlt wurde.

'^ Thuk. III, 50. Antiphon v. Herod. Ermord. S. 744. Von den

Städtchen am festen Lande sagt das Angeführte Thukydides ausdrück-

lich a. a. O. vergl. IV, 52. Doch können wir in den Tributlisten nichts

Bestimmtes von diesen nachweisen. Strabo XIII, S. 600 begreift dar-

unter Troia; vielleicht gehört Sige dazu, Sigeion gewifs nicht, welches

lange vor Mytileae's Fall Tribut zahlte.

36*
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Volksgemelne. Aus der Natur der Kleruchenslaaten läfst sich

endlich folgern, dafs ungeachtet deren Bürger auch Athenische

Bürger waren, sie dennoch in einer grofsen Abhängigkeit vom

Mutterstaate lebten. Erstlich waren die Religionsanstalten der

Kleruchen nebst deren Priesterthümern an die Athenl$chen

gebunden, wie ursprünglich die Religion aller Colonien vom

Mutterstaate abhing. Ferner hinderte den Athenischen Staat

nichts, grofse Grundstücke in den kleruchischen und andern

unterwürfigen Orten als öffentliches Elgenlhum zurück zu be-

halten, entweder als den Göttern geheiligt, wie in Chalkis

und Mytilene, oder dem Athenischen Staate selbst gehörig,

wie gleichfalls in Chalkis und vermuthlich in Rücksicht der

Bergwerke in Thrake. ° Eine eigene Kriegesmacht konnte

ein Kleruchenstaat der Natur der Sache nach nicht haben,

sondern mufste hierin ganz von Athen abhängig sein: daher

haben die Chalkidischen Kleruchen keine eigenen Schiffe bei

Artemision und Salamis, sondern bemannen zwanzig Atheni-

sche Trieren,* wozu gerade die 4000 Kleruchen hinlänglich

waren; dieselben erhielten früher von Athen Befehle zu Kriegs-

unternehmungen. " Dafs jedoch diese kleruchischen Athener

besondere Heeresabtheilungen bildeten, scheint nicht zu be-

zweifeln; sie sind daher auch in den Todtenlisten besonders

verzeichnet.'' Ihre Kriegsbefehlshaber wurden ohne Zweifel

von Athen aus bestimmt; durften sie auch Ihre eigenthüm-

lichen Archonten selbst wählen, so hatten sie doch von Athen

464 gesandte Aufseher, wie die andern Colonien.' Ferner mufste

" Vergl. Buch III, 2 und 3.

* Herodot a. a. O.

' Herodot VI, 100.

^ C. I. Gr. N. 168. b. Rangabe Antt. Hellen. N. 307. 309. Bei

Thuk. V, 74 sind die Aeginetischen Kleruchen in der Zahl der Gefal-

lenen mit den Athenern zusammengenommen; aber daraus folgt nicht,

dafs sie keine besondere Heeresablheilung gebildet hätten und dafs sie

in den Listen nicht besonders verzeichnet gewesen, sondern eher das

Gegenlheil.

' Unter andern kommt häufig in späteren Zeiten der ^pimeletes

von Delüs vor; s. zu G. I. Gr. N. 2286. und Ähnliches bestand gewifs
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es als eine Bereclitlgiing, nicht als Verpflichlung angesehen

werden, dafs die Gerichtsbarkeit über Kleruchen nur den Athe-

nischen Gerichten zukomme, weil sonst der Kleruche sich eines

wesentlichen Rechtes des Athenischen Bürgers begeben hätte.

Und was wir aus Antiphon von der beschränkten Gerichts-

barkeit der Mytilener nach dem Abfall sagten, beweiset ge-

radezu, dafs Athen die hohe Gerichtsbarkeit In Kleruchenstaaten

hatte, und nicht blofs über die Kleruchen sondern auch über

die alten Einwohner, welche noch am ersten von den Athe-

nischen Kleruchen hätten gerichtet werden können. Auf diese

Weise mufsten solche Staaten, wiewohl auf ganz verschiede-

nem Wege, in ebenso grofse Abhängigkeit kommen als die

unterthänigen Bundesgenossen, nur mit dem Unterschiede, dafs

sie Bürger enthielten, welche in Athen selbst alle Bürger-

rechte ausüben konnten. Nur dieses kann auf den ersten An-

blick zweifelhaft scheinen, ob sie tributpflichtig waren oder

nicht. Thukydides schwelgt gerade hier. Indem er bei allen

andern Staaten immer angiebt, ob sie Tribut gegeben oder

Kriegesmacht gestellt hätten. Sicher leisteten die Kleruchen

als Bürger Kriegsdienste für Athen, die sonst durch den Tri-

but eigentlich abgekauft waren; aber es ist dennoch möglich,

dafs einzelne Staaten auch Tribut liefern mufsten. Indem sie

bei der Übernahme des Vermögens der alten Einwohner zu-

gleich Ihre Verpflichtungen übernahmen oder auch neue Ihnen

auferlegt wurden. Mytilene war vor seinem Abfall nicht

tributpflichtig; die dortigen Kleruchen waren es auch nicht,

indem Thukydides, während er ausdrücklich sagt, den Lesblern

sei kein Tribut auferlegt worden, nicht würde verschwiegen

haben, dafs den dortigen Athenern diese Last obgelegen: es sei

denn, dafs sie etwa eine Quote der Pacht, zum Beispiel einen

Zehnten, welcher schon eine Summe von neun Talenten be-

tragen haben würde, hätten an Athen abgeben müssen, nicht

als Tribut, sondern unter anderem Namen und Titel. Dagegen

früher schon. Hierher gehören die Athenischen Behörden in Mytilene

bei Antiphon, die ich oben erwähnt habe.
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steht aus den Tributlisten fest, dafs andere Kleriiclienstaaien

Tribut zahlten, namentlich Lemnos, Inibros, HIstlaea, Melos;

es hat daher kein Bedenken, vorkommende Tribute auch von

Aegina und anderen Staaten auf Zelten zu beziehen, da sie

bereits kleruchisch waren, wenn irgend welche Gründe auf

diese Zeitbestimmung führen. Dafs Chalkis, welches Thuky-

465 dides als tributpflichtig nennt, im Peloponnesischen Kriege

nicht mehr als Kleruchenstaat erscheint, habe ich schon be-

merkt, und diese Stadt kann daher hierbei nicht in Betracht

kommen.

19. Aus den bisher dargestellten regelmafslgen Einkünf-

ten, unabhängig von den Staatsleistungen und aufserordent-

lichen Steuern, würde sich die Summe der jährlichen

Einnahme des Attischen Staates bilden lassen, wenn jeder

einzelne Posten für die verschiedenen Zeltalter bestimmbar

wäre: da dieses aber nicht überall möglich ist, müssen wir

zufrieden sein, die wenigen Angaben der Alten beurtheilend

zusammen zu stellen. Wir verweilen nicht bei der von Pe-

tltus, Salmaslus, Meursius und andern aufgestellten Behauptung,

die Attischen Staatseinkünfte hätten jährlich 6000 Talente

betragen, sondern wenden uns sogleich an die Angabe des

Xenophon," welchem zufolge beim Ausbruch des Peloponne-

sischen Krieges aus dem Inlande und Auslande, nämlich von

den Bundesgenossen, nicht weniger als tausend Talente oder

anderthalb Millionen Thaler eingingen. Xenophon hält dies

offenbar schon für äufserst bedeutend; und rechnet man die

Tribute, wie sie von Xenophon für jene Zeit genommen sein

mochten, zu 600 Talenten, so blieben für die inländischen

Einkünfte 400 Talente, welches sowohl zu den Kräften des

Landes als zu den nothwendigen regelmafslgen Ausgaben in

ziemlich gutem Verhältnlfs steht. Sonderbar aber widerspricht

der Nachricht des Geschichtschreibers Arlstophanes der Dich-

ter, wenn er In den Wespen* (Olymp. 89, 2) alle Einkünfte

" Feldz. d. Kyr. VII, 1,27.

* Vs. 657 ff.
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zusammen, Jedoch ohne die Staatsleistungen, welche in keine

öffentliche Kasse Hiefsen, auf nahe zweitausend Talente schätzt.

Arlstophanes rechnet nun allerdings vieles, was Xenophon

vielleicht übersehen mochte, als Gerichts- und Strafgelder

nebst dem Erlös aus den eingezogenen Gütern; indessen reicht

dieses nicht hin, einen so grofsen Unterschied in den Angaben

zu begründen, und eine zu grofse Übertreibung des Aristo- 466

phanes läfst sich füglich nicht annehmen. So bleibt nichts

übrig als vorauszusetzen, die Erhöhung der Tribute, welche

in den Rednern so angeführt wird, als sei sie eine Folge

des Friedens des Nikias gewesen, sei thellweise bereits früher

und vielleicht allmällg gemacht worden. Betrug der erhöhte

Tribut, wie gezeigt worden, allein schon 1200 Talente und

darüber, und rechnet man dazu, was Xenophon, wie gesagt,

vielleicht überging, so könnte man etwa bis auf 1800 Talente

kommen. Wie sehr diese ansehnlichen Einkünfte fallen mufsten,

als die Übermacht Athens gebrochen war, bedarf keiner Er-

innerung: nach dem Treffen bei Aegospotamoi gingen keine

Tribute ein, der Verkehr war unbedeutend, selbst die Häuser

zu Athen standen leer: der Staat konnte die kleinsten Schulden

nicht abtragen, und mufste sich um weniger Talente willen

Repressalien von Böotien gefallen lassen. Indessen haben wir

bis auf Lykurg keine bestimmten Angaben mehr, aufser in der

vierten Philippischen Rede, welche zwar nicht Demosthenisch

ist, aber doch nicht vernachlässigt werden darf, weil bestimmte

Nachrichten selbst in einer untergeschobenen Rede irgend einen

Grund haben. „Es war einmal," wird daselbst gesagt," „und

vor noch nicht langer Zeit der Fall bei uns, dafs der Staat

nicht über 130 Talente Einkünfte hatte," und hernach wird

hinzugefügt, das Glück habe darauf die öffentlichen Einkünfte

vermehrt, und statt 100 Talente gingen nun 400 Talente ein.

Kaum ist es gedenkbar, dafs das Einkommen jemals bis auf

130 Talente gesunken sein sollte, zumal da Lykurg im De-

mosthenlschen Zeitalter die Einkünfte wieder auf 1200 Talente
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vermelirt haben soll: vielleicht aber hatte der Verfasser dieser

Bede irgend eine Stelle vor sich, welche er mifsverstand, und

worin von den Tributen die Rede war: diese konnten einmal

130 Talente, nachher wieder 400 Talente betragen haben;

467 und unter Lykurg möchte letzteres gewesen sein, Indem sonst

nicht begreiflich wäre, wie er die Einkünfte ohne bedeutende

Tribute so sehr hätte heben können. Doch müssen wir uns

bescheiden, hierüber nicht mit Bestimmtheit urtheilen zu kön-

nen; auch stimmen allerdings die Angaben des Demosthenes

und Aeschines über die Tribute der spätem Zeit nicht mit

unserer Annahme zusammen, wenn nicht diese wieder sich auf

andere Jahre beziehen. Denn was Demosthenes und Aeschines

sagen, kann auf die Zeit des Bundesgenossenkrieges, auf die

nächstfolgende dann die Erzählung von 130 Talenten, und auf

die Zeit von Olymp. 109, 4 oder 110, 1 an, In welche sich der

Verfasser der vierten Philippischen Rede versetzt hat, die Nach-

richt von 400 Talenten bezogen werden. In Olymp. 105 und

106 scheinen die Einkünfte am meisten gelitten zu haben,"

thells wegen des Abfalls der Bundesgenossen, thells wegen

gehemmten Verkehrs: hierauf bezieht sich in der Xenophon-

tischen Schrift vom Einkommen* die Klage über die Abnahme

mehrer Zweige des öffentlichen Einkommens durch den Krieg;

nach Isokrates*^ halten die Athener damals Mangel an den

täglichen Bedürfnissen, machten zur Besoldung der Fremden

Erpressungen, und richteten die Verbündeten zu Grunde; und

nur durch Frieden, meint er, würde der Wohlstand wieder

zunehmen, Kriegsteuer und Trierarchle aufhören, Landbau,

Handel, Schiffahrt blühen, die Einkünfte sich verdoppeln, und

Kaufleute, Fremde und Schutzverwandte, von welchen die

Stadt leer sei, sich vermehren. Wenn Demosthenes '' bald

darauf (Olymp. 106, 3) Athens Reichthümer denen aller übrigen

Staaten beinahe gleichsetzt, so bezieht sich dieses keinesweges

* Vergl. Demosth. g. Lept. §. 21. 95. gesprochen Olymp. 106, 2.

* 5, 12. vergl. über die Zeit Buch IV, 21.

* Sujujua;)^. l6. geschrieben Olymp. 106, 1.
""

'' IT. c-upp. S. 185, 2. ^
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auf (las Staatseinkommen, sondern auf das Gesammtvermögen

des Volkes.

Als ein achter Finanzkünstler, fast der einzige, welchen 468

das Alterthum kennt, erscheint der Redner Lykurg, ein Mann

von den strengsten Grundsätzen, so abgehärtet, dafs er nach

alter Sokratischer W^else baarfufs ging, dabei einsichtsvoll,

thätig, sparsam ohne Knauserei, in jeder Rücksicht edel ge-

sinnt, rechtlich soweit, dafs er wenigstens nicht nahm, son-

dern nur gab, wie jener Sykophant von ihm ein Talent er-

hielt, damit er seine Frau nicht verklagte wegen Übertretung

eines von ihm selber gegebenen Gesetzes, wodurch er freilich

dem Staate die Bufse entzog." Dennoch mufsten seine Söhne

in Folge einer nach seinem Tode erhobenen Anklage gegen

ihn ins Gefängnifs wandern.^ Er widmete sich vorzüglich

der Finanzvervvaltung, aber auch andern öffentlichen Geschäften,

zuletzt zugleich den auswärtigen Angelegenheiten;'" die Staats-

einkünfte besorgte er durch drei fünfjährige Zeilräume {ttsv-

TccsTYi^ihag) y*^ das heifst altem Sprachgebrauche gemäfs zwölf

Jahre,* die ersten vier Jahre für sich, die übrigen unter anderer

Namen, aber doch so, dafs bekannt war, er sei eigentlich der

Vorsteher der öffentlichen Einkünfte.-^ Sein Sohn Habron war

" Taylor z. Lykurg S. 11 4. Bfl IV, Reisk. Lykurg's Entschul-

digung in der Volksversammlung s. bei Plutarch, Vergl. d. Nikias und

Crassus 1.

^ S. Buch III, 13.

*" Vergl. den unächten Demosth. Brief 3.

*^ Volksbeschliifs beim Leben der zehn Redner S. 278. Leben des

Lykurg, ebendas. S. 250. Photios Cod. 26S. der den unächten Plutarch

besonders benutzt hat, und daher nicht immer von uns besonders an-

geführt wird.

' Diodor XVI, 88. Wesseling nimmt (z. Diodor und z. Petit. Att.

Ges.IlI, 2, 33) fünfzehn Jahre an, sicher unrichtig. Vergl. oben Buch II, 6.

f Vergl. Ruch II, 6. Hier bemerke ich aufserdem folgendes. Im

Leben der zehn Bedner heifst es S. 251: to juW TtpwTov aip80£t\* avTog,

tnsira tuv ^tXwv sniypayljafXEvog Tiva avrog eTrotvjcraTo tjji/ ^LotxY\<nv. Ob-

gleich das wiederholte avTog unangenehm ist, darf doch nichts geändert

werden. Der Sinn ist: Er führte zuerst selbst gewählt, dann indem
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zur Zeit, da die bekannte Inschrift vom Mauernbau abgefafst

wurde, Vorsteher der Verwaltung;" es Hegt nahe, wie mehre

thun, diesen als einen derer anzusehen, welche Lykurg vor-

geschoben hatte, um unter ihrem Namen die Verwaltung

fortzuführen; doch ist es nicht sicher, dafs die Inschrift vom

Mauernbau nicht vielmehr nach dem Tode des Lykurg falle.*

W^ann Lykurg's Verwaltung anfing und aufhörte, wissen wir

zwar nicht, und Diodor, wenn er von derselben bei Gelegen-

heit der Schlacht von Chäronea als vergangen spricht, kann

dafür kein vollgültiger Zeuge sein, da er eben nur bei diesem

Anlafs anbringen wollte, dafs Lykurg durch sein Finanzamt

sich ausgezeichnet hatte; wir glauben aber nicht ohne Gründe,

dafs er nicht vor Olymp. 109, 3 eintrat. '^ In öfter abgelegten

469 Rechnungen bestand er ehrenvoll;'' der Verlust der Rechen-

schaft, welche er vor seinem Tode aufstellen liefs, wovon

vermuthlich etliche in den Beilagen^ mitgetheilte Bruchstücke

erhalten sind, seiner Rede über die Verwaltung (rrs^) Sioihyi-

crsüog) und seiner Vertheidigungsrede (a7ro?.oyiriJ,og wi/ tvsttoXI-

rsvrai)/ in welcher er, wie mir scheint, seine aufgestellte

er einen seiner Freunde den Namen dazu hergaben liefs, unter dessen

Namen selbst die Verwaltung. 'Eiitiypa^sc-Bai vom Vorschieben

durch Simulation oder Aufstellen zu einem Zwecke ist nicht gegen

den Sprachgebrauch. Natürlich veranlafste Lykurg einen seiner Freunde

sich um das Amt zu bewerben, und unterstützte mit seiner Partei die

Wahl; dadurch erreichte er jene Vorschiebung.

" ''Aßpwi; Avxovpyov BovTu^Yig. So steht auf dem Steine, nicht

Avxovpyog Boura^v]?, wie bei Ussing Inscr. inedd. S. 66 aus Versehen

gesagt ist; s. desselben Berichtigung, Zeitschr. f. Alt. AViss. IS^lS. N. 62.

* S. die Bedenken Buch II, 8.

' Vergl. zu Beilage VIII. Von den Vorgängern des Lykurg, na-

mentlich von Aphobelos, rede ich mit Absicht nicht.

'' Volksbeschl. a. a. O. S. 279-

' VIII. und VIII. b.

/ tjber die verschiedenen Reden des Lykurg zur Vertheidigung

seiner Verwaltung s. besonders Meier de vita Lycurgi S. CXXXV ff.

auch S. CXXXIII f. Der dnoXoyic-ixoi; wi; TrsTroXtrsuTat , \Vorin nament-

lich das ^epfjiaTtxoi/ vorkam, ist zwar nicht sicher die Rede, welche er
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Rechenschaft rechtfertigte gegen die Angriffe seines Feindes

Menesächmos," und worin er bis auf kleine Einzelheiten, wie

das Hautgeld einging, dieser Verlust ist für die Geschichte

des Attischen Finanzwesens unersetzlich. Lykurg schaffte, als

ihm die Kriegsrüstungen übertragen worden {yjiQo-ovY,ß'Big int

TYfi rov TTQAzixo'j TTa^ocTHsvYjg) ,^ vlcle Waffen und 50,000 Ge-

schosse an, welche nach der Burg gebracht wurden; er rüstete

400 Schiffe, theils neue, thells durch Ausbesserung alter; llefs

goldenes und silbernes Pompgeräthe, goldne Siegesgöttinnen,

goldnen Schmuck für hundert Korbträgerinnen machen;" baute

und bepflanzte das Gymnasium im Lykeion, errichtete die

Ringeschule daselbst, vollendete viele angefangene Gebäude,

die Schiffhäuser, das Zeughaus, das Dionysische Theater, dieses

als Vorsteher (iTrtTmrv^?) dieses Baues,"' die Panathenälsche

Rennbahn, und schmückte die Stadt mit vielen andern Wer-

ken.' W^as er hiervon in seiner' Eigenschaft als Vorsteher

der öffentlichen Einkünfte, was unter andern Titeln ausführte,

ist ziemlich gleichgültig; das meiste wirkte er aber ohne Zwei-

fel während seiner zwölfjährigen Verwaltung. Selbst während

der vier Jahre, da er in eigenem Namen die Stelle versah,

kann er davon vieles geleitet haben: denn der Vorsteher der

Verwaltung wirkte gemeinschaftlich mit den Vorstehern der

öffentlichen Bauwerke;-^ das Gesetz ferner, welches verbot,

kurz vor seinem Ende gegen Menesächmos hielt, aber ich glaube auch

nicht, dafs die Gründe, welche wider diese Meinung gellend gemacht

worden (s. Kiefsling Fragm. Lyc. S. 73), das Gegentheil erweisen.

" Leben der zehn Redner S. 255.

* Volksbeschl. für Lykurg S. 278. Leben der zehn Redner H. 251.

Vergl. Pausan. I, 29, l6. Phot. im Lykurg.

•^ Vergl. zu Beilage VIIL b. zweite Fläche.

'^ Leben der zehn Redner S. 251: xat to sv Aioi/ucrou Bsatpov eni~

cTTaTwi/ hiXevTYia-B. Es ist hkXzc-e zu lesen, wie Pausanias a. a. O. von

derselben Sache iTrsTsXecre sagt. Hinter li; möchte ich Atjuivaif einsetzen,

obwohl auch kv Alovvctov erträglich ist.

' Volksbeschl. beim Leben der zehn Redner, Leben der zehn Red-

ner S. 251. Phot. a.a.O. Pausan. I, 29.

f S. Buch IL 6.
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dafs einer zwei Amter (a:^y^cig) in Einem Jahre bekleide, hin-

derte keinesweges, dafs einem Beamten, der ein jähriges oder

gar vierjähriges Amt hatte, commissarische Geschäfte (sttiue-

?,sicci) übertragen wurden;" endlich führte Lykurg ja acht

Jahre die Verwaltung unter fremdem Namen, und konnte also

während dieser Zeit sogar wirklich jährige Amter bekleiden,

ohne dafs gegen das Gesetz verstofsen wurde/ Er brachte

die Einkünfte wieder auf 1200 Talente," nicht die Tribute,

wie Meursius und seine Nachfolger annahmen;'' der Verfasser

der Lebensbeschreibung der zehn Redner fügt hinzu, vorher

hätten sie 60 Talente betragen, an deren Stelle man 600,

470 Meursius aber 460 Talente setzen wollte, letzterer wieder an

die Tribute, und zwar an Aristides' Ausschreibung denkend!

Mir ist das Wahrscheinlichste, dafs der unverständige Sammler

selbst oder ein Halbgelehrter, der seinen Schriftsteller ergän-

zen wollte, jene 60 Talente Beiträge der Bundesgenossen, von

welchen Aeschines spricht, im Kopfe gehabt habe. Übrigens

bin ich überzeugt, dafs Lykurg keinen Schatz sammelte. Pau-

sanlas glaubte es freilich; aber der Volksbeschlufs zu Gunsten

des Lykurg sagt nur, er habe vom Volke dazu gewählt vieles

"W'^erthvolle (jtoXXa y^oYjxarct) auf die Burg zusammengebracht,

worunter nur die im Verfolge daselbst genannten Gegenstände,

goldner Schmuck für die Göttin und die Korbträgerinnen,

goldne NIken, goldne und silberne Pompgeräthe gemeint sind.

Statt einen Schatz zu sammeln, machte man Spenden aus den

" Meier de vita Lycurgi S. XIX.

* Hypereides bei Longin (Rhett, v. Walz Bd. IX, S. 545) sagt

von Lykurg: ovrog eßl'j) fAv c-wcjjpoi'w?, Ta)^^£lg ^s snl tTj ^totxyjcrsi twv

^pvjjuaT'jOV Eups Tcopovg, wxo^'opyjcrs ^s to BsuTpov, to w^stov, vswpia, Tptrjpsig

iTToiyjVaTo , Xfjuevag. Man kann hieraus wegen der Zweideutigkeit der

Satzverbindung nicht sicher schliefsen, dafs Hypereides alle diese Be-

sorgungen des Lykurg seiner Vorsteherschaft der öffentlichen Einkünfte

beilege; aber die Worte machen doch den Eindruck, dafs er dies

wirklich thue.

' Leben der zehn Redner S. 254.

^ Meurs. Fort. Alt. S. 55. Barthel. Anach. Bd. IV, S. 331. Deutsch.

Übers. Manso Sparta Bd. II, S. 498.
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Überschüssen, und nur dasjenige blieb auf der Burg, was in

Geräthe oder Kunstwerke und Weihgeschenke verarbeitet war.

Wie er aber die Einkünfte hob, und durch welche Mafsregeln,

ist unbekannt; indessen darf man auf der andern Seite 1200

Talente in dieser Zeit, da vieles baare Geld in Umlauf war,

nicht mehr so hoch anschlagen als unter Perikles. Wegen
seines besondern Zutrauens hatte Lykurg auch von Einzelnen

Gelder in Verwahrung, welche er dem Staate in Zeiten des

Bedürfnisses ohne Zinsen vorschofs: nach dem Volksbeschlufs

betrugen diese 650 Talente, nach dem Leben der zehn Redner

nur 250 Talente:" ersteres Ist wahrscheinlicher. Die Summe

aller Gelder, welche er als eingenommen und verausgabt ver-

rechnete, wird verschieden angegeben. Der unter dem Archon

Anaxikrates Olymp. 118, 2 verfafste Volksbeschlufs des Stra-

tokies nennt* 18,900 Talente; aber im Leben der zehn Redner

werden eben daraus nur 18,650 Talente angeführt. Die Stelle

im Leben der zehn Redner ist offenbar von anderer Hand 471

eingesetzt, und schon defshalb weniger glaubwürdig als der

Text des Volksbeschlusses, welcher die Urschrift für jene An-

gabe ist, und die Zahl 650 statt 900 kann durch ein Versehen

aus der im Volksbeschlufs gleich hernach vorkommenden Summe
des vorgeschossenen fremden Geldes entstanden sein, welche

gerade soviel beträgt. Sicherer ist es daher, bei der Angabe

des Volksbeschlusses zu verharren. W^iederum wird die ganze

Summe nur auf 14,000 Talente angegeben:" diese Zahl scheint

jedoch blofs durch ohngefähre Rechnung gefunden, indem man

1200 jährlich eingenommene Talente zwölfmal nahm, wodurch

14,400 Talente herauskommen, und die 400 ungenau wegliefs

;

wogegen der Volksbeschlufs des Stratokies sich auf amtliche

Schriften, gewifs auf die von Lykurg selbst abgelegte und

öffentlich ausgestellte Abrechnung stützen mufs: denn dafs in

" S. 251. Die Verschiedenheit entstand wohl dadurch, dafs in dem

Volksbeschlufs PHP Tokavxa stand, welches der Verfasser des Lebens

der zehn liedner oder schon sein Gewährsmann für HHP verlas.

* S. 278.

•^ Leben der zehn Redner S. 25\. Phot. a. a. O.
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einer öffentlichen Urkunde die Zahl blofs durch ohngefähren

Überschlag gefunden wäre, etwa gar Indem man 1200 Talente

durch Fünfzehn vervielfältigt hätte, als ob Lykurg fünfzehn

Jahre die Verwaltung gehabt hätte, ist nicht anzunehmen.

Nur stimmt freilich die Angabe des Volksbeschlusses nicht

damit überein, dafs unter Lykurg die jährlichen Einkünfte

1200 Talente betrugen, wenn er, wie gewifs ist, nur zwölf

Jahre verwaltete. Da er auch fremdes Geld verrechnete,

welches nachher wieder zurückbezahlt wurde, so konnte aller-

dings, wenn das verbrauchte Vorgeschossene mit unter die

Ausgaben gezählt wurde, und ebenso dasjenige, womit es dann

wieder erstattet ward, die Summe des Verausgabten beträcht-

lich vergröfsert werden; indessen hilft weder dieses der Schwie-

rigkeit genügend ab noch irgend eine andere mir bekannte

Ansicht, und es mufs also dahin gestellt bleiben, wie die ver-

schiedenen Angaben zu vereinigen seien. Noch verdient eine

Stelle des Pausanias Berücksichtigung. Dieser" überliefert in

seiner Herodotischen Räthselsprache, Lykurg habe 6500 Talente

mehr als Perikles In den Schatz gebracht: er meint hiermit,

472 was Lykurg eingenommen und ausgegeben. Nach Isokrates

sammelte Perikles 8000 Talente; rechnet Pausanlas vielleicht

aus einer genauem Angabe 7900 Talente als gesammelt von

Perikles, so würde er dem Lykurg die Sammlung von 14,400

Talenten zuschreiben, welche Zahl dann blofs durch ohnge-

fähren Überschlag gefunden wäre, wie oben bemerkt worden.

Anders läfst sich Pausanias' Angabe nicht wohl begreifen.

Lykurg's Nachfolger in der Verwaltung war sein Gegner

Menesächmos, und aus demselben Zeitalter wird noch Diony-

sios als Vorsteher der Verwaltung (o sm -y^q Biciy.r,TS'jjg^

genannt, gegen welchen Dinarch schrieb.* Auch Demetrios

der Phalerer wird defshalb gelobt, dafs er die Einkünfte des

Staates vermehrt habe,*" nach Olymp. 115, 3. in einem Zeit-

• I, 29.

• Dionys. v. Halik. im Leben des Dinarch.

• Diog. L. V, 75.
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alter, wo Athen schon ziemlich unbedeutend war. Wir wissen

nicht, wieviel Glauben Duris von Samos" verdient, wenn er

Athens jährliches Einkommen unter demselben noch auf 1200

Talente anglebt. Später mufste man sparsam sein, um dem

gemeinen Wesen durchzuhelfen: nach einem Volksbeschlufs*

w^ar Demochares Laches' Sohn der erste, welcher die Ver-

waltung einschränkte und das Vorhandene zurathe hielt; eben-

derselbe erwarb dem Volke von aufsen Geschenke, von Lysi-

machos 30, und wieder 100, von Ptolemäos 50, von Antlpater

20 Talente. So mufste das ehemals grofse Volk bei Königen

betteln gehen.

20. Aus dem Überschufs der öffentlichen Einkünfte, be-

sonders den Tributen, entstand In den altern Zellen der Schatz,

welcher Anfangs ausschllefsllch , nachher vorzugsweise zur

Kriegführung bestimmt war. Er wurde auf der Burg in der

Nachzelle (cTvirSoScixog) eines Alhenatempels aufbewahrt/ aber

welches Tempels? Der Griechische Erklärer zu Arlstophanes' 473

Reichthum versichert, des Tempels der sogenannten Pollas.

Verstand er darunter den, welcher der alte Tempel der Pollas,

bei dem vorzüglich kundigen und genauen Philochoros auch

schlechtweg, und zwar in Bezug auf Olymp. 118, der Tempel

der Pollas heifst, '' ich meine den dreifachen der Athenäa, des

Erechtheus und der Pandrosos, welcher jetzt nach Herodot und

Pausanlas gewöhnlich Erechthelon genannt wird, so befand

er sich in Irrthum. Dieser Tempel wurde nach Herodot's

und Pausanias' zuverlässigem Zeugnifs von den Persern unter

Xerxes verbrannt; Olymp. 92, 4 bis 93, 2 war er noch im Bau*

" Bei Athen. XII, S. 5'l2. C.

* Hinter dem Leben der zehn Bedner S. 276,

' Harpokr. Suid. Hesych. Etym. Phot. (zweimal) in omaSro^ofxog,

Aristoph. Plut. i\9^L Rede tt. ctvvtu^. S. 170. Demoslh. g. Timokr.

S. 743, 1. und dort Ulpian S. 822. Schol. Demoslh. Bd. II, 54. Reisk.

Lucian Tim. 53. auch Lex. Seg. S. 286. wo vom heiligen Gelde ge-

sprochen wird.

-^ S. Otfr. Müller de Min. Pol. S. 22.

• C. L Gr. N. 160. Rangabe Antt. HeU. ISf. 56 ff.
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und gerleth im nächsten Jahre wieder in Brand," und über-

dies hat er, wie seine schönen Reste zeigen, keine Nachzelle.

Zu keiner Zeit also kann In einer Nachzelle des eigentlichen

Tempels der Polias der Schatz gelegen haben, welcher vor

den Perserkriegen nicht vorhanden war, sondern erst seit der

Übertragung der Kasse von Delos, man müfste denn die von

den Schatzmeistern verwalteten helligen Kostbarkeiten, welche

vor Xerxes' Einnahme von Athen dort waren bewahrt worden,

Schatz nennen wollen. Nothwendig mufs daher die Nachzelle

des grofsen Tempels verstanden werden, der gemeinhin Par-

thenon helfst; seitdem dieser erbaut war, bewahrte man vor-

züglich In dessen Nachzelle den Schatz/ Im Zellalter des

Demosthenes brannte diese Nachzelle ab;*" wo man, ehe sie

wiederhergestellt war, das unterbrachte, was damals dort auf-

bewahrt zu werden pflegte, Ist kein Gegenstand einer Unter-

suchung. In den Urkunden kommt diese Nachzelle selten vor:

doch verordnet ein Volksbeschlufs aus Olymp. 90, "^ die neu

eingesetzten Schatzmeister der andern Götter sollten die Schätze

verwalten auf der Burg in dem Opisthodomos; ein anderer kurz

nach jenem gefafster' bestimmt näher, die Gelder der Athenäa

sollten daselbst rechts, die der andern Götter links verwaltet

oder aufbewahrt werden; in der Schatzrechnung von Olymp.

88, 3-^ werden 30 Talente aus dem Opisthodomos bezahlt,

und in der Urkunde der Schatzmeister der Athena und der

" Xenoph. Hellen. I, 6,1. vergl. zu C. I. Gr. N. 160.

* Dafs es weiter auf der Burg keinen Opisthodomos gegeben habe,

davon s. C. I. Gr. Bd. I, S. 177 f. daher auch niemals der 0|)istho-

domos noch eine nähere Bezeichnung erhält. Hierüber mehr zuzufügen

finde ich für jetzt nicht nöthig. Ein angeblicher ^ricravpog zu Athen

kommt bei Harpokr. Suid. Phot. in Ilo'kv'yvwrog vor; schon mehre haben

aber gesehen, dafs die Lesart falsch ist: es ist ©yjcretw oder Orjo-eu?

ispt^ zu schreiben.

' Demosth. g. Timokr. a. a. O. und daselbst ülpian.

«^ Beilage III. §. 6.

• Beilage IV. ^

f Schriften der Akad. v. J. 1846.
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andern Götter von Olymp. 96^ 3 " finden sich unbedeutende

Weihgeschenke aus dem Opisthodomos verzeichnet, während

in den früheren Übergab - Urkunden , soweit wir sie kennen,

nichts dergleichen aus dem Opisthodomos erwähnt wird, son-

dern die Weihgeschenke werden nur unter den Rubriken des

Proneion, Hekatompedos und Parthenon aufgeführt. Eine von

mir angestellte Berechnung hat mich gelehrt, dafs für einen

Schatz von sogar 10,000 Talenten gemünzten Silbers der

Opisthodomos vollkommen zureichte und noch hinlänglicher

Raum für den Retrieb der Geschäfte übrig blieb. Dennoch

diente nicht der Opisthodomos allein zur Aufbewahrung der

Gelder; auch der Parthenon* selbst, das ist das zwischen dem

Hekatompedos im engsten Sinne und dem Opisthodomos be-

legene Ädyton*" wurde dazu benutzt. Der ganze Schatz zerfiel

° Beilage XII. §. 46, An einen andern Opisthodomos kann auch

hier nicht gedacht werden.

* Beilage V (A) Z. i5 und vermulhlich Beilage VI (B) Z. 26. Ich

habe C. I. Gr. Bd. T, S. 178 freigelassen hierbei an nngeprägtes Metall

zu denken; nach der Beschaffenheit der Stellen entscheide ich mich

jetzt für geprägtes Geld.

* Der Parthenon ist neuerlich vielmehr für den bedeutenden Raum
erklärt worden, welcher gewöhnlich als Opisthodomos gilt; und es

lassen sich allerdings dafür einige Gründe anführen. Aber man nuifs

dabei voraussetzen, dafs in gleichzeitigen am tl ich en Urkunden,
in denen eine feste Terminologie vorauszusetzen ist, dennoch zwei

verschiedene Nanien, Parthenon und Opisthodomos, für denselben Raum
gebraucht worden seien; dafs Parthenon der Raum geheifsen habe, wo
die Bildsäule der Göttin gerade nicht stand; dafs der Parthenon, wel-

cher nichts desto weniger das Adyton bleiben soll, nunmehr in ein

Hinterhaus verwiesen wird, also in ein Anhängsel, da doch das Adyton

die Haiiptsaclie des Tempels ist; endlich dafs, da der Opisthodomos

das eigentliche Geschäftslocal ist, die täglichen Geschäfte nach dieser

Ansicht gerade im Adyton wären betrieben worden, was dessen Begriffe

widerstrebt. Freilich soll hinter dem als Parthenon angenommenen

Opisthodomos noch ein kleinerer Raum liegen, der im engeren Sinne

Opisthodomos gewesen; aber dafs dieser Opisthodomos im engeren

Sinne das Geschäftslocal oder gar Schatzhaus gewesen, wird von dem
Urheber der neuesten Ansicht selber nicht behauptet. Diese Umstände

halten mich ab, jener Meinung beizutreten.

I. 37
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in verschiedene Abthellungen, wie der Allienäa Pollas," der

Aihenäa Nike;* auch wird Athenäa schlechthin genannt.
*"

Welche BewandLnifs es aber mit diesen Ahtheilungen habe,

ist zu ermessen kaum möglich, zumal da man über diese beson-

deren Abtheilungen durch Volksbeschlufs wie über alle anderen

Gelder verfiigle."' Vielleicht flössen In den Schatz der Pollas

die besonderen Einkünfte des alten Pollastempels aus den hei-

ligen Grundstücken derselben, die Zehnten der Göttin von

jenen, die ihr zufallenden Geldstrafen, die an sie fallende Quote

der Tribute, ' und dergleichen mehr; In den Schatz der Nike

die Zehnten der Beute: doch können auch noch andere Gel-

der dahin gewlesen worden sein. Dafs nun diese Gelder hellige

oder geweiht waren, Ist an sich klar. Aber man Ist überdies

genöthigt anzuerkennen, dafs fast der ganze Staatschatz der

Athenäa geweiht war. Der Volksbeschlufs aus Olymp. 90 In

der dritten Beilage schreibt vor, es sollten nunmehr die den

Göttern schuldigen Summen bezahlt werden, nachdem der

Athenäa die beschlossenen 3000 Talente Attisches Silbergeld

auf die Burg gebracht worden. Man wird die Athener nicht

für so thöricht halten, dafs sie beschlossen hätten der Athenäa

3000 Talente gemünztes Silber aus blofser Frömmigkeit zu

weihen; vielmehr nachdem durch früheren Krieg der Staatschatz

mit Ausschlufs einer besonders vorbehaltenen Summe von

1000 Talenten so erschöpft war, dafs man bei den Göttern

lieh, sammelte man für denselben wieder seit dem Frieden des

" Beilage I. Pryt 1. 2. C. I. Gr. N. 156. Vielleicht beruht auf

dieser Schalzabtheilung der Irrthum des Schob Aristoph. als ob eiu

Opislhodomos des Pollastempels Ort des Schatzes gewesen.

* Urkunde aus Olymp. 88, 3 ff. (a. a. O.) S. 51. Beilage I. Pryt. 1.

Beilage V (A) Z. 15. C. I. Gr. N. 156, wo UoXid^og xal Ntxr]? zusam-

mengefafst sind.

" C. I. Gr. N. l48. §. 8 und 10. Die verstümmelten Stellen Beilage

VI (B) Z. 21 und in der Urkunde von Olymp. 8S, 3 ff. beweisen da-

für nicht.

'^ Vergl. zum Beispiel Beilage I. Überschrift und Pryt. 1. 2.

' Allg. Bemerkungen zu den Tributlisten Abschn. V.
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NIklas (Olymp. 89, 3), und besclilofs an die andern Götter,

aufser der Athenäa, zurückzuzahlen, wenn erst ein Schatz von

3000 Talenten wieder zusammengebracht sein würde. Wenn
man um Olymp. 90 auf der Burg, vom Staatschatz unterschie-

den, 3000 Talente der Athenäa als volles Elgenlhum geweiht

hätte, so würde man doch annehmen müssen. In der blühend-

sten Zelt Athens, unmittelbar vor dem Peloponnesischen Kriege,

sei das Eigenthum der Athenäa auf der liurg In baarem Gelde

nicht minder beträchtlich gewesen, sondern werde ebenfalls

aus vielen tausend Talenten solcher heiliger Gelder bestanden

haben: aber aufser der In der Weihung so grofser Geldsum-

men liegenden Thorhelt welfs Perlkles" von so bedeutenden

vom Staatschatz geschiedenen Geldern auf der Burg nichts,

sondern nur von 6000 Talenten Sllbergeld, die natürlich der

Staatschatz sind, von 500 Talenten daselbst In Weihgeschen-

ken und Geräthen, dem Golde an der grofsen Bildsäule der

Athenäa, und dem, was In anderen Tempeln aufser der Burg

werthvolles vorhanden war. Kurz, jene bis In Olymp. 90 der

Athenäa auf die Burg gebrachten 3000 Talente sind der eigent-

liche Staatschatz selbst oder der gröfste Thell desselben, ob-

gleich sie der Athenäa geweiht sind, und dienten zur Erstattung

des geweihten, was früher verbraucht wonlen war; und jene

6000 Talente des Staatschatzes, die vor Ausbruch des Pelo-

ponnesischen Krieges noch vorhanden waren, sind ebenso

gut wie jene 3000 Talente grofsen thells der Athenäa geweiht

gewesen. Mit andern ^Vorten: der Schatz der Athenäa Ist

der eigentliche Staatschatz selbst oder der gröfste Thell des-

selben. Die Weihung Ist nur eine Form; dafs die Gelder

geweiht waren, sagt daher Perlkles freilich nicht, well er nur

das Wesen der Sache im Auge hat: und Athens Schirmherrin

ist zu gnädig gegen die Stadt, als dafs sie das Ihr geweihte

Geld nicht für den Nothfall zum Schutze des Staates ablassen

sollte. Indessen scheint mir doch nicht alles auf die Burg

gebrachte Geld zu dem geweihten Schatze zu gehören, sondern

Thuk. II, 13.

37*
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vieles auf die Burg an die Schatzmeister der Göttin abgeliefert

worden zu sein, worüber freier als über geweihtes verfügt

werden konnte: dahin möchten namentlich die Jahreseinkünfte

gehören, aus welchen öfter von den Schatzmeistern auf der

Burg gezahlt wurde:" wenn freilich unter dieser Rubrik auch

aus den besonderen Schatzabtheilungen der Pollas und der

Nike bezahlt wird,* so scheint dies widersprechend, da wir

diese als geweiht ansehen müssen; aber der Widerspruch löst

sich, wenn man setzt, Zahlungen für Feste der Athenäa hätten

herkömmlicher Welse aus den laufenden Einkünften dieser

Schätze thellweise bestritten werden dürfen: und in der That

ist ein Thell dieser Zahlungen ausdrücklich für die Panathenäen

bestimmt, ein anderer für die Kelterei in der ersten Prytanie,

in welche dieses Fest fällt, an welchem die Reiter vorzüglich

parafllrten. Auch führt der Umstand, dafs in der zweiten

Beilage für manche Zahlungen erst Sicherheit {aSBiu) beschlos-

sen werden mufste, zu andern aber dies nicht erforderlich war,

auf wesentliche Unterschiede der Schatzgelder. Wie mir scheint,

war der Schatz thells ein beweglicher, der jederzeit wieder

angegriffen werden konnte, oder dessen Gelder nur zeltweise

in den Schatz abgeliefert waren, theils ein fester oder con-

solidirter, und nur der letztere war der Form nach geweiht,

weil er bis für die äufsersten Fälle unangreifbar sein sollte.

Diese Unangreifbarkeit konnte auch noch näher bestimmt wer-

den, indem der einzige Fall angegeben wurde, wofür die Ver-

wendung unter näheren Förmlichkelten gestattet wäre, wie

bei dem gleich hernach anzuführenden Schatze von 1000 Ta-

lenten, welcher Olymp. 87, 2 abgesondert wurde; auch dieser

kann übrigens gar wohl geweiht gewesen sein. Um den ge-

weihten Schatz wie einen eisernen Bestand desto sicherer zu

stellen, war Zurückerstatlung des daraus entnommenen, nach

der Urkunde von Olymp. 88, 3 — 89, 2 sogar mit einem ge-

ringen ZInse eingeführt: was man unmöglich blofs auf solche

" Wie Beilage I. V. VI.

* Beilage I. Piyt. 1. 2.
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GeMer beziehen kann, welche Elgenthum der Athenäa Im

strengsten Sinne waren, sondern es ist von dem geweihten

Slaalschatze zu verstehen: denn die Summen, welche mit Be-

rechnung der Zinsen während einzelner Jahre ausgezahlt wor-

den, sind so grofs, dafs man, wenn man sie nicht als Zahlungen

des Staatschatzes ansieht, für die durch eine Reihe von Jahren

fortgesetzten Zahlungen der Art genölhigt sein würde einen

gewaltigen vom Staatschatze verschiedenen Tempelschatz an-

zunehmen," welches oben als unmöglich erschien. Dafs aber

solche Zahlungen, in der Form von Anleihen, wirklich viele

Jahre fortwährten, werden wir sogleich sehen, und es Ist nur

zufällig, dafs wir von anderen Jahren keine Zinsrechnungen

bei diesen Zahlungen haben. Auch Ist die mit der Zinsbe-

rechnung versehene Urkunde in der Gröfse der Summen und

im Übrigen so ähnlich den anderen Jahresrechnungen der

Schatzmeister über die Ausgaben, dafs man leicht erkennt, sie

sei eine Rechnung über die Ausgaben des Staatschalzes, nur

mit einer Zinsrechnung verbunden, die In den anderen mit

Ausnahme eines einzigen Falles fehlt, weil bei Abfassung der

Urkunde von Olymp. 88, 3 ff. die Logisten mitwirkten, die

anderen Urkunden aber von den Schatzmeistern allein ohne

die Logisten verfafst sind. Übrigens wird diese Zurückerstat-

tung und Zinszahlung nur bei Verwendungen gewisser Art

stattgefunden haben; was auf die Tempel der Göttin, wohl

auch was auf die Propyläen verwandt wurde, galt als verwandt

für die Göttin selbst, und konnte aus dem geweihten Schatze

ersatzlos bestritten werden. Der erwähnte gewlssermafsen

nur formelle Zins war aber jener Urkunde zufolge nacb Ver-

hältnifs des gangbaren Zinsfufses sehr gering, nämlich monat-

lich ^ vom Hundert oder jährlich l-~ vom Hundert, welches

ich als einen Zehnten von dem nicht ungewöhnlichen Zins von

monatlich 1 vom Hundert erkläre.* Durch diesen fand sich

" S. die Urkunde von Olymp. 88, 3 - 89, 2 in den Schriften der

Akad. V. J. 1846.

* S. die Abhandlung über zwei Attische Rechnungsurkunden (a.a.O.)

S. 24 f. des besonderen Abdruckes. Den Zinsfufs selber halte schon

Rangabe ausgemittelt.
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das Staatsgewissen mit sich und der Göttin ab. Eine gleiche

Zinsberechnung findet sich auch in der Urkunde von Olymp.

91, 2:" daselbst wird aber diese Zahlung besonders als Anleihe

bezeichnet, was gewöhnlich nicht geschieht, und es mag hier-

mit noch eine besondere Bewandtnifs haben, die wir nicht er-

messen können: denn überhaupt mache ich mich nicht anhei-

schig alle Schwierigkeiten zu lösen, welche sich über diesen

Gegenstand erheben lassen.* Ein höherer Zins wurde ver-

muthllch auch nicht an die anderen Götter vom Staate bezahlt.

Es ist zu bedauern, dafs von einer ellfjährigen Berechnung

des den Göttern schuldigen nebst Zinsen nur ein geringes

Bruchstück" auf uns gekommen ist: in diesem war thells von

Geldern der Pollas und der Nike, thells von allen Göttern

die Rede, und es ist mir wahrscheinlich, dafs diese Rechnung

etwa Olymp. 90, 2— 3 aufgestellt wurde, und die ellf Jahre

von da an rückwärts zu rechnen sind. Indem damals die schul-

digen Gelder, namentlich an die anderen Götter, aus dazu

angewiesenen 200 Talenten bezahlt wurden.'' Eine weitere

Sicherstellung der besonders fest angelegten Schatzgelder wurde

dadurch bewirkt, dafs auf ihre Verwendung nicht angetragen

werden konnte, ehe für den Antrag Sicherheit (äSsicc), das

heifst eine Indemnity-BIlI gegeben war. Das erste Beispiel

der Art finden wir Olymp. 87, 2 in Betreff der abgesonderten

1000 Talente; und Olymp. 90, 3 wurde beschlossen, dafs nach

Abrechnung gewisser zu bestimmten heiligen Zwecken ange-

wiesener Gelder die übrigen Gelder der Athenäa, welche

schon auf der Burg wären oder später dahin (nämlich eben

in den Schatz der Athenäa) gebracht werden würden, nicht

sollten angegriffen werden können, aufser eine Kleinigkeit

" Beilage II. D. a.

' Dahin rechne ich, dafs Beilage II. D. b Geld ausgeliehen wird

ohne Berechnung der Zinsen. Ob dies blofse Nachlässigkeit der Ab-

fassung ist? Von der a^sict rede ich bei diesem Punkte absichtlich

nicht; diese mag bei jenem Posten nicht erforderlich gewesen sein.

' C. I. Gr. N. 156. vergl. über die Zeit die Add.

** Beilage IV.
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davon für dieselben Zwecke im Nollifalle, und zu anderen

Zwecken nur nach vorher beschlossener Sicherheit. " Dafs

dennoch bis zu Ende des Peloponnesischen Krieges alles auf-

gebraucht wurde und mittelst eines vollständigen Jiankbruches

weder Kapital noch Zinsen in den Schatz zurückkamen, bedarf

keines ßewelses. Übrigens wurden, soviel ich einsehe, alle

Scbatzgelder ohne Unterschied der Abtheilungen durch die

Schatzmeister der heiligen Gelder der Athenäa bezahlt und

verrechnet; diese und mit ihnen die Schatzmeister der anderen

Gölter, als letztere Ijehörde angeordnet war, öffnen, schilefsen

und versiegeln die Thüren der Nachzelle/ Einer Angabe der

Grammatiker zufolge, welche nach Eustathios auf dem zuver-

lässigen Arlstophanes von Byzanz beruht, hatte der Epislates

der Prytanen die Schlüssel des Tempels oder der Tempel

(beides wird gesagt), worin die öffentlichen Gehler lagen."

Bezieht sich dieses auf den Burgschatz, so mufsten die Schlüssel

von dem Epistates in seinem Amtslocal, wenn sie nicht ge-

braucht wurden, und vorzüglich die Nacht über, verwahrt

worden sein. In einer sehr trüben Quelle'' finden wir, dem

Epistates seien die Schlüssel der Burg und alle Staatsgelder

anvertraut gewesen. Wie es sich auch mit den Schlüsseln

verhalten mag, was ziemlich gleichgültig ist, so kann der täg-

lich wechselnde Epistates der Prytanen, der ohnehin genug

beschäftigt war, in keiner Zeit mit der Verwaltung des Schatzes

betraut gewesen sein.

Vor Perlkles ist kein Schatz von baarem Gelde in Athen 474

nachweisbar, und die Vertheilung der Bergwerksgelder bis auf

Themistokles beweiset, dafs an Aufsammeln nicht gedacht

wurde: aufserdem konnte Athen keinen bedeutenden Schatz

" S. zu Beilage IL A. l4, und IV (B).

* Beilage III, §. 6.

' Eust.üh. zu Odyss. p, S. 1827, 52. Pollux VIII, 96. Suidas in

sTTtaTctT^?, Etym. M. in Ittia-vatai. Ganz schleclit ist die Glosse Lex.

Seg. S. 188, 22: 'ETricTTccT/js' ^Ska^ tm xolvwv jj^pyjjuarwv xal l7riTyjpy]T)]?

"^ Inhalt zu Demosth. g. Androt. S. 590, 21.
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sammeln, wenn ihm keine Bunrlesgenossen zu Gebote standen.

Erst seit der Übertragung der Kasse von Dolos finden wir

jenen Schatz, der zumal in Verhältnlfs zu den Preisen der

475 Dinge aiifserordentllch bedeutend war, und dem Staate er-

spriefslich ; hatte er den Nachthell, dafs vieles baare Geld da-

durch aufser Umlauf gesetzt wurde, so gewährte dies dem

Staate und den Ärmern den Vorthell, dafs die Preise nicht

so hoch steigen und mit wenigem Gelde grofse Dinge geleistet

werden konnten. Als der Schatz nach Athen gebracht wurde,

hatte er höchstens sechzehn Jahre bestanden; es konnten folg-

lich nur 7360 Talente in denselben eingegangen sein, wovon

in den Kriegsjahren vieles wieder ausgegeben sein mufste:

sicher unrichtig spricht daher Diodor" von beinahe 8000 Ta-

lenten, welche man von Delos nach Athen gebracht habe, und

anderwärts von 10,000 Talenten oder darüber.* Nach Isokra-

tes *" hatte Perlkles 8000 Talente in die Burg gebracht, ohne

das Heilige (Weihgeschenke und reine Tempelgelder) zu rech-

nen; genauer möchte die Zahl 7900 sein, welcher Pausanlas

zu folgen scheint:'' hiernach kann die Summe, welche von

Delos nach Athen gebracht wurde, nicht über 1800 Talente

betragen haben. Denn es ist sicher, dafs die gröfste Summe
des Schatzes unter Perlkles, welche aus dem von Delos Über-

tragenen und dem Zugesammelten entstanden war, 9700 Ta-

lente in gemünztem Silber betrug:' wofür Isokrates und DIodor

in einer andern Stelle ungenau 10,000 Talente setzen. •'^ De-

476 mosthenes^ rechnet, dafs während Athens 4ojährIgen Vorstandes

" XII, 38.

* XII, 54. XIII, 21.

* 2u|Ujua^. 40.

"^ S. Cap. 19.

' Thuk. II, 13.

f Isokr. 2ujui|uiax. 23. Diodor XII, 40.

^ Olynth. III, S. 35, 6. daraus in der unächten Rede Trept c-vvxoJc,.

S. 174, 2. Er rechnet von Olymp. 75, 4 oder 76, 1 bis Olymp. 87, 1.

indem er von der anerkannten nnd mit gutem Willen der Bundesge-

nossen (twi/ *E>.XrJvwv exovTwi;) geführten Hegemonie spricht. Demosthe-
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vor dem Peloponnesischen Kriege mehr als 10,000 Talente in

die Burg gebracht worden seien, ganz richlig. Indem er auch

das ungemünzte Gohl und Silber In Anschlag bringt, von

welchem wir hernach reden wollen. Beim Anfange des ge-

nannten Krieges waren Indefs von der höchsten Summe bereits

viele Talente verbraucht für den x\ufbau der Propyläen und

die Belagerung von Potldäa,** und nach Thukydides blofs

6000 Talente übrig, von welchen Olymp. 87, 2 jene tausend

Talente als ein besonderer Schatz (als ^^uiosrcc) nebst hundert

Schiffen abgesondert wurden, die nur, wenn Attika durch eine

feindliche Flotte bedroht wäre, durften angegriffen werden.*

Die grofsen Ausgaben der nächsten Jahre bis zu Olymp. 88, 1

zehrten offenbar den gröfsten Thell des Schatzes mit Ausnahme

jener unantastbaren Summe auf, vorzüglich die Rüstungen des

letztgenannten Jahres," wefshalb noch in demselben gegen den

I

nes Philipp Ilf, S. 11 6, 21 giebt dagegen wieder 73 Jahre der Hege-

monie; diese kommen heraus von Olymp. 75, 4 bis Olymp. 9^^ 4. beide

Grenzjahre eingerechnet. Andokides v. Frieden S. 107 rechnet 85 Jahre

der wachsenden Blüthe Athens, offenbar von der Schlacht bei Marathon

Olymp. 72, 3 bis Olymp. 9S, 4. was man freilich nach dem Zusam-

menhange seiner Erzählung nicht erwartet. Isokrates (Panath. 19) giebt

der Herrschaft der Athener 65 Jahre, von Olymp. 75, 4 oder 76, 1 bis

zum Abfall der Bundesgenossen nach der Sicilischen Niederlage Olymp.

92, 1 zählend (Krüger bist, philol. Studien S. 35). Noch andere Zahlen,

namentlich 70, 68 erwägt Clinton Fast. Hell, im sechsten Anhange des

zweiten Bandes; unter diejenigen, welche die Zahl 70 angeben, die

nur als runde zu nehmen ist, rechnet er, wie mir scheint, mit Recht

auch Isokr. Paneg. 30 (S. 85 der Hall. Ausg.) ; obwohl die Stelle nicht

bestimmt von der Hegemonie spricht und auch andern Schwierigkeiten

unterliegt.

" Die Angabe, zu Anfang von Olymp. 86, 3 seien nur noch l470

Drachmen in dem Athenischen Staatschatze gewesen (Rangabe Antt.

Hell. S. 168 und S. 208), beruht auf der Verwechselung einer Kasse

von Vorstehern eines öffentlichen W^erkes mit dem Staatschatz. S. Bei-

lage XVJ, 2.

* S. Buch n, 25 gegen Ende, und zu Beilage V (A). wo Z. 6 dieser

besondere Schatz vorkommt.
« Thuk. HI, 17.
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Winter eine Kriegsteiier von 200 Talenten wegen der Bela-

gerung von Mytilene ausgeschrieben wurde." Erst seit dem

Frieden des NIklas gelang es den Athenern wieder, mehr

Gelder aufzusammeln, nachdem die Tribute bedeutend erhöht,

und zunächst keine so aufserordentliche Kriegsrüstungen nö-

thig waren.

Andokides in der Rede vom Frieden und Aeschines,* der

diese benutzt hat, erschöpfen sich zur Empfehlung des Frie-

dens in der Aufzählung der Vorthelle, welche Athen von

demselben jederzeit gehabt habe, und mengen weniger wohl

477 mit absichtlicher Verdrehung als vielmehr aus Unwissenheit

in der altern Geschichte, alle Dinge so durcheinander, dafs es

schwierig ist, aus diesem Gewebe verwirrter Angaben das

Wahre auszusondern. Folgendes ist der wesentliche Inhalt

dessen, was sie über den Schatz sagen, wiewohl sie die Zeit-

bestimmungen ungenauer als wir angeben: in dem auf drelfsig

Jahre geschlossenen, aber nur vierzehn Jahre gehaltenen

Waffenstillstand oder Frieden zwischen Athen und Sparta

nach dem Aeglnetischen Kriege (Olymp. 83, 3) bis zum Pelo-

ponneslschen'' habe man tausend Talente in den Schatz gelegt,

welche gesetzlich zurückgelegt oder ausgenommen {I^cu^stcc)

sein sollten, desgleichen hundert Trieren gebaut,'' und was sie

alles noch erzählen; welches Geld aber nicht im Frieden, son-

dern im Anfange des Krieges zurückgelegt wurde, wie bereits

gezeigt worden;' es wird von den Rednern desto sonderbarer

hervorgehoben, da sie vielmehr hier hätten erzählen müssen,

wieviel Perikles während jener Zeit gesammelt hatte! Wäh-

rend des Friedens des NIklas, welcher Olymp. 89, 3 auf fünfzig

Jahre geschlossen, aber nicht ordentlich gehalten und im

" Thuk. III, 19.

* Andok. S. 91 ff. Aeschin. n, nuparcp. S. 3J4 ff.

" Diodor unter diesem Jahr, und dort Wess. Thuk. II, 2. Plutaich

Perikl. 24.

'^ S. Andok. S. 93.

' Auch Petit. IV, 10, 8 hat das Richtige gesehen. Scaliger's Än-

derung der 1000 Talente in 2000 ist ebenso willkürlich als falsch.
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siebenten Jahre durch den Angriff auf Sicillen (Olymp. 91, 1)

gänzlich aufgelöst wurde, seien bekanntlich, bis Athen durch

die Arglver verleitet wieder Krieg angefangen habe, 7000 Ta-

lente gemünzten Geldes auf die Burg gekommen." Hiervon

ist weiter nichts bekannt, was gerade die Gröfse der Summe

betrifft; aber die Nachricht scheint doch im Ganzen Glauben

zu verdienen, wenn die Angabe auch nur eine ohngefähre und

das letzte Tausend nicht voll zu nehmen sein dürfte. Leicht

konnten jährlich etwa tausend Talente zurückgelegt werden,

da jährlich über 1200 Talente Tribut eingingen: auch bemerkt

Thukydides,* der Staat habe sich während des Waffenstill-

standes nicht allein an waffenfähiger Mannschaft wieder auf- 478

genommen, sondern auch Schätze gesammelt. Nur In diese

Zeit pafst der in der dritten Beilage mitgetheilte Volksbeschlufs,

nach welchem die heiligen Gelder zurückbezahlt werden soll-

ten, weil die beschlossenen 3000 Talente für die Athenäa auf

die Burg gebracht seien. Schon Perikles hatte den Athenern

vorgeschlagen, im Nothfalle aufser dem Staatschatz das In

W^eihgeschenken, Geräthen und anderem Schmuck auf der Burg

befindliche edle Metall und das Gold und die Kleinodien an-

derer Tempel anzugreifen, aber das genommene später zu

erstalten; ersteres wird In Olymp. 87 bis 89 geschehen sein:

vom Ende Olymp. 89, 3 an begann man wieder zu sammeln,

und um Olymp. 90, 2— 3. In welche man jenen Volksbeschlufs

setzen kann, mochten 3000 Talente beisammen sein, worauf

dann an die Ueimzahlung des den andern Göttern Schuldigen

gedacht wurde, nachdem eilf Jahre lang, wie wir gesehen,

Zinsen berechnet worden. Hierzu waren, wie schon bemerkt,

für alle Götter aufser der Athenäa 200 Talente angewiesen;

der Hauptschatz der Athenäa selbst aber war gleich dem con-

solldlrten Staatschatz, und jene 3000 Talente, welche ihr nach

der Burg gebracht wurden, dienten eben zum ersten Ersätze

° Reiske z. Aeschin. will siebenhundert!

* VI, 26. av£t>.y]'(j)6i Yi TtoXig kuvri^v-h; j^pyj^arwi' aS^poicrtv. Vergl. die

Rede des Nikias Thuk. VI, 12.



588 Buch III, 20.

des aus dem consolidlrten Haiiplschatz fiülier entnommenen,*

oder was einerlei ist, des der Athenäa schuldigen Geldes. Die

Zeitbestimmung für jenen Volksbeschlufs ist nun freilich nach

der Art, wie sie gefunden worden, nicht sicher: indessen kann

sie aus einem Grunde, der anderwärts erörtert Ist,* nicht weit

fehlen, und wir befolgen sie daher. Wenn nun aber wirklich

bis zu dem Sicilischen Kriege gegen 70Ö0 Talente gesammelt

waren, so befremdet es, dafs, während die Schatzrechnungen

für mehre der In Betracht kommenden Jahre verhältnlfsmälsig

nicht sehr grofse Jahresausgaben aus dem Schatze nachweisen,

dennoch gegen Ende dieses Krieges und gleich hernach wenig

Geld mehr vorhanden war. Ich will Indessen versuchen eine

Vorstellung zu geben, wie dennoch jene grofse Summe all-

mällg verbraucht sein könne. Man kann wohl annehmen, dafs

in den drei Jahren Olymp. 89, 4 bis 90, 2 von dem auf die

Burg gebrachten Gelde wieder etwa 600 Talente zu den Aus-

gaben angewiesen worden. Aber Olymp. 90, 3 sind nach der

Schatzrechnung'" nicht viel über 55 Talente verausgabt. Von
Olymp. 90, 4 kennen wir die Jahresausgabe aus dem Schatze

nicht; wir wollen aber 100 Talente setzen. Olymp. 91, 1.

von welchem Jahre wir die Rechnung besitzen, sind den ersten

Posten abgerechnet alle Zahlungen für den Sicilischen Zug

geleistet, theils an Antimachos, theils an die Feldherrn: leider

fehlen aber die Beträge der Posten des an die Feldherrn be-

zahlten, die vermuthllch grofse Summen erhalten hatten, da

" Rangabe sieht sie dagegen als Ersatz einer reiaen und wahren

Anleihe aus einem vom Staatschatze verschiedenen Tempelschatze an

(Antt. Hell. S. 208); dafs ein so grofser vom Staatschatze verschie-

dener Tempelschatz nicht da gewesen sein könne, habe ich schon

gezeigt.

* Ich meine den in Beilage III (A) und IV (B) erscheinenden

Wechsel der Form ta\xiaci und runtaig, der um diese Zeit fällt; s. zu

Beilage IV (B).

' Beilage II. A. Die Rechnungen der drei folgenden Jahre stehen

ebendaselbst B. C. D.
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sie zu der ganzen Rüstung bevollmächtigt worden waren:"

doch wir werden sehr hoch rechnen, wenn wir für die Rü-

stungen und den nach Sicillen mitgenommenen Sohl 3000 Ta-

lente setzen. War viel mitgenommen, so erklärt sich dann

leichter, warum Olymp. 91, 2 nach der Schatzrechnung nicht

viel über 353 Talente aus dem Schatze verausgabt sind, wor-

unter 300 Talente für das Heer In SIcIlIen, die einzige Geld-

sendung dahin In diesem Jahre, die wir ausThukydides kennen.*

In Oiymp. 91, 3. von welchem Jahre keine Schalzrechnung

vorliegt, sind bedeutende Gehlsendungen nach Sicllien nicht

gemacht, soviel wir aus den Schriftstellern wissen ;*" aber die

Rüstungen mufsten doch viel kosten, da unter Eurymedon,

Demos ihenes und Charlkles 100 Schiffe nebst vielen Land-

truppen abgingen,'^ und mittlerweile war Dekeleia vom Feinde

besetzt worden, wodurch dem Schatze neue Ausgaben entstehen

konnten: wir werd.en also für dieses Jahr wohl 1000 Talente

Schatzausgabe annehmen dürfen. Diese Annahmen ergeben

aber bis dahin doch Immer erst ohngefähr 5100 Talente. Den-

noch Ist von Unzulänglichkeit der Geldmittel schon In diesem

Jahre die Rede, und man machte selbst In der Kriegesmacht

durch Helmsendung der Thraklschen Söldner wegen der ein-

getretenen Geldverlegenheit Einschränkungen. ' Es Ist aller-

dings möglich, dafs dieser Geldmangel kein absoluter war,

sondern dafs man glaubte, auch aufser den besonders zurück-

gelegten 1000 Talenten für den Fall eines Seeangriffes auf

Athen, dürfe der Schatz nicht ganz erschöpft werden: man

mag also annehmen, auch damals seien aufser jenen 1000 Ta-

lenten noch etwa 1500 Talente übrig gewesen. Man setze,

in Olymp. 91, 4 seien wieder 1000 Talente aus dem Schatz

" Thuk. VI, 26. Leider hat sich Thukydides da, wo man es er-

warten konnte (VI, 31), nicht über die Giöfse des Staatsaufwandes auf

die Rüstungen erklärt.

* S. zu Beilage II. D.

* Vergl. Buch IT, gegen Ende.

'^ Thuk. VII, 17. 20.

' Thuk. VII, 27-29.
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genommen, so blieben noch 500 Talente für Olymp. 92, 1

übrig. Und wirklich waren Olymp. 92, 1 und 2, wenn nnsere

Zeitbestimmungen für die fünfte und sechste Urkunde in den

Beilagen nicht trügen, aufser den besonders zurückgelegten

1000 Talenten noch Schatzgelder vorhanden, die aus den frü-

hereji Jahren übernommen waren. Aber bald nach Anfang

des Jahres Olymp. 92, 1. als Chlos abgefallen war, griff nian

sogar den seit Olymp. 87, 2 erhaltenen besonderen Schatz der

1000 Talente an;" es kann also damals wenigstens nicht mehr

viel im übrigen Schatze gewesen sein: und dafs die alten

Medischen lleilräge verbraucht worden, ohne dafs dagegen

Yermögensteuern eingezahlt wurden, deutet der Weiberchor

479 in der Lysistrate des Aristophanes (Olymp. 92, 1) an.* Ich

gestehe, dafs diese Verrechnung der 7000 Talente mich noch

keines weges befriedigt, und ich würde mich gar nicht auf eine

solche eingelassen haben, wenn nicht gera<le aus den Jahren,

in welchen sie verwendet sein müssen, mehre Schalzrechnun-

gen auf uns gekommen wären. Denn Ich wollte die Schwie-

rigkeiten nicht verbergen, welche daraus erwachsen, dafs jene

Rechnungen nur so geringe Ausgaben aus dem Schatze nach-

weisen: ich wollte vielmehr hieran das Geständnifs knüpfen,

dafs mir daraus der Verdacht entstanden 'sei, die vorliegenden

Rechnungen der Schatzmeister der heiligen Gehler der Athenaa

iimfafsten nicht alle Ausgaben aus dem ganzen Burgschatze.

Aber bei vielseitiger Überlegung des Gegenstandes ist es mir

nicht gelungen eine Ansicht zu bilden, welche die Schwierig-

keiten löste. In die man sich bei Verfolgung jenes Verdachtes

verwickeln würde: eher möchte Ich des Andokides Angabe,

die Aeschines nachspricht, für übertrieben halten: doch darf

Ich zur Rechtfertigung der grofsen Summen, deren Zahlung

» Thuk. VIIT, 15. Schob Äiistoph. Lysistr. 173, der als den Ar-

chen, linier welchem man anfing diese Summe anzugreifen, ausdrück-

lich Kallias nennt aus Philochoros; es ist der Archon, welcher dem

Kleokrilos folgt, Olymp. 92, 1. im Jahre da die Lysistrate aufgeführt

wurde. Vergl. über das Angreifen dieser Gelder Beilage V.

* Lysistr. 655.
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aus dem Schätze ich für mehre Jahre angenommen habe, nicht

unbemerkt lassen, dafs ein Bruchstück von der Burg, wel-

ches sich durch die Fassung als Schatzrechuung herausstellt,"

allerdings eine Summe von mindestens 1267 Talenten enthält,

welche die Siimme einer Jahresrechnung zu sein scheint. In-

dem ich die Erwägung über jene 70i)0 Talente hiermit ab-

breche, füge Ich noch wenige Worte über den Schatz seit

Olymp. 92 zu. Es ist bereits gesagt Avorden, dafs Olymp.

92, 1 und 2 noch alte Schatzgelder aufser den zurückgelegten

4000 Talenten vorhanden waren; aber vieles zahlten die Schatz-

meister aus den laufenden Einkünften (i^t rtjov i-srs'i'xv),'' und

in Olymp. 92, 3 sind aus diesen alle Zahlungen geleistet." In

den nächsten drei Jahren finden wir ebenfalls Zahlungen aus

dem Schatze,"' während man zugleich Olymp. 93, 2 goldne

Niken einschmolz;' ja nach Olymp. 93, 4 wird von den Schatz-

meistern für ein Bauwerk die Summe von 44 Talenten und

etwas darüber gezahlt.-^ Mit dem Treffen bei Aegospotamol

schliefst die Geschichte des Schatzes; nach demselben scheint

Athen grofsentheils, wie man zu sagen pflegf, aus der Hand

in den Mund gelebt zu haben; die Theorlkenwuth verzehrte

was zurückgelegt werden konnte, und die Häufigkeit der Ver-

mögensteuern beweist die Unzulänglichkeit der regelmäfsigen

Einkünfte. Wer daher von einem grofsen Athenischen Schatz

unter Lykurg träumen kann, mufs die Verhältnisse und das öf-

fentliche Leben Athens in jenem Zeltalter nicht erkannt haben.

Der gröfste Theil des Schatzes bestand In Attischem Sil-

bergeld; doch finden wir hier und da in Rechnungen, auch

" Beilage XT, 4.

* Beilage V. VI.

* Beilage I.

«^ C. I. Gr. N. l48 (nach uns Olymp. 92, 4); N. \h9 (nach uns

Olymp. 93, 1 und Anfang von 93, 2); Rangabe Amt Hell. N. 56 ff.

(aus Olymp. 93, 2), wo Empfangnahmen von Geldern erwähnt sind,

welche die Schatzmeister verabfolgt hatten.

' S. Buch IV, 19.

f Beilage XVI, 3.
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des Schatzes, fremdes Silbergeld und verscliiedene Goldsorten.

Dafs auch ungeprägtes Gold und Silber, thells in Barren,"

tliells verarbeitet auf der Burg war, Gefäfse und Schmuck der

Bildsäulen, ist gewlfs. Perlkles bei Thukydides "^ versichert

im Anfange des Peloponnesischen Krieges, auf der Burg seien

nicht weniger als 500 Talente ungeprägten Goldes und Silbers

an öffentlichen und Prlvatwelhgcschenken, helligen Geräthen

für die Aufzüge und Spiele, Medlscher Beute und ähnlichem;

desgleichen nicht wenig in den andern Tempeln. An der

Bildsäule der Göttin waren aufserdem mindestens 40 Talente

reines Gold, welches abgenommen werden konnte; der ^Yerth

desselben nach der mindesten Schätzung betrug 400 Talente

4S0 Silbers: denn die Meinung,' dafs jene 40 Talente blofs Silber-

werth seien, läfst sich nicht annehmen, da ausdrücklich von

Goldgewicht gesprochen wird. Ja noch genauer als der Thu-

kydideische Perlkles scheint Phlloclioros (Ue Masse des Goldes

anzugeben, wenn er 44 Talente nennt, welches nach dem Ver-

hältnifs von 1 : 13 nicht weniger als 572 Talente Silbers be-

trägt. Zu bedauern ist der Verlust des Polemonischen Werkes

über die Weihgeschenke auf der Burg;'' indessen lassen sich

eine bedeutende Anzahl Kleinodien, aufser dem was Meursius

gesammelt hat, aus den Verzeichnissen aufführen, die wir in

" Vergl. von diesen Beilage V. VI.

* II, li.

' Biese hat Heyne vermuthungsvveise aufgestellt Ant. Aufs. St.

i, 192. aber nach Thukydides' Ausdruck scheint mir kein Zweifel

möglich. Ich übergehe die Ausleger dieses Geschichlschreibers und

andere, welche hiervon ausführlicher als nöthig ist gesprochen haben,

und bemerke nur, dafs Quatreniere de Qiiincy in dem schätzbaren

Werke über den Olympischen Jupiter mit uns übereinstimmt. Man

vergleiche noch zu den Angaben des Thukydides Plularch Perikl. 31.

de vit. aer. alien. 2. Diodor nennt (XII, 40) nach seiner Gewohnheit

lieber mehr, nändich 50 Talente, als Gewicht des Goldes der Bildsäule,

wozu Suidas in ^ei^'iag zu vergleichen. Die Stelle des Philochoros

ist beim Schol. Aristoph. Frieden 604. woraus Scaliger geschöpft hat

'OXujiTr. dvayp. Olymp. 87, 4. - •

'' S. Meurs. Cecrop. 2.
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den Beilagen mitgethellt haben; aber ihre Aufzählung wäre

hier ein Überflufs, und man darf sich nicht einkommen lassen,

aus jenen Listen etwa dem Perlkies nachrechnen oder Ihn

Lügen strafen zu wollen, sondern wir müssen zugeben, dafs

wir In jenen Listen nicht alles verzeichnet finden, was Perlkles

gemeint hat." Später tliat Lykurg vieles hinzu: anderes ver-

änderte man, zum Beispiel Kränze und Filialen, deren viele

auf der Burg waren :^ aber weiterhin wurde manches verschleu-

dert oder gestohlen, wie Lachares der Tyrann den Schmuck

der Göttin und die goldnen Schilde entwandte.

2L Bisher betrachteten wir die eigentlichen Einkünfte

(tt^o^oBoi) des Staates; die Stelle derselben vertreten aber auch

die öffentlichen Leistungen oder Liturgien (Xsi-cv^ylui), welche

demselben Ausgaben ersparen, wiewohl in anderer Beziehung

Demosthenes'" bemerkt, die Liturgien ständen nicht In Ver-

bindung mit den Einkünften. Dieses ist der einzige Gegen-

stand in dem Kreise der Finanzsachen, welcher einer genauem

Untersuchung unterworfen worden in den Wolfischen Vor-

erinnerungen zu Demosthenes' Rede gegen Leptines,'' auch

mit Benutzung der altern Schriftsteller; wir werden uns In

manchen Punkten hierauf berufen müssen, in den meisten aber

unsern eigenen Gang gehen; die Irrlhümer unserer Vorgänger 431

werden wir meist stillschweigend oder mit kurzer Andeutung

widerlegen, was auch in Rücksicht des Herausgebers der Rede

" Rangabe Antt Hell. S. 159 ff. hat eine solche Bechnung auf die

Vor -Euklidischen Urkunden gegründet angestellt, und findet den Ge-

sammtbetrag der Weihgeschenke im grofsen Buigtempel, das Gold zum
Zehnfachen des Silbers gerechnet, nur wenig über 17 Talente. Es

kommt nicht darauf an, ob alle Positionen richtig sind: denn eine

genaue Rechnung kann man doch nicht machen, da nicht alles gewo-

gen ist und nicht alle Gewichte vollkommen erhalten sind. Der gröfste

Theil der verzeichneten Gegenstände ist übrigens erst nach Perikles

hinzugekommen, und kommt also für Perikles nicht in Betracht.

^ Veigl, Demosth. g. Androt. S. 616 und die Beilagen an vie-

len Stellen.

' G. Leplin. §.21 der Ausg. von Fr. Aug. Wolf.

-'S. LXXXV— CXXV.
I. 38
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gegen Leptlnes um so unbefangener geschehen kann, da er

selbst gesieht Fehler begangen zu haben.**

Die Liturgien waren, wie ich schon gezeigt habe,* den

Athenern nicht elgenthümllch, aber sie halten sie seit früher

Zelt. Schon in der Geschichte des Pisistratiden HIppIas finden

wir Choregle, Hesllase, diese unter dem Namen der Phylarchle;

ebenso die Trierarchle," welche auch bei der Erz'dhlung, wie

Themlstokles aus den Bergwerksgeldern Schiffe anschaffte, zu

Grunde liegt,'' wenngleich die Schriftsteller sie nicht nament-

lich nennen; und dafs das Solonische Gesetz schon den Um-
tausch bestimmte, beweist, dafs selbst damals die Liturgien

eingeführt waren. Der Name bezeichnet einen Dienst für das

gemeine Wesen {XY^'irov y Xy^tov^ Xs7tou)/ auch einen solchen,

welchen der gedungene oder dem Staate eigene Diener (utt-^-

DST'/ig, Sr^j-oTiog) leistet: woraus allein schon geschlossen wer-

den kann, dafs zu den Liturgien nur unmittelbar geleistete

Dienste gehören, wie Choregle, Trierarchie und dergleichen,

nicht aber die Vermögensteuer (sigcpo^a), wie schon Heraldus-^

bemerkt. Die Alten unterscheiden, wo sie genau sprechen,

die Liturgien und Vermögensteuern ;^ Waisen sind von allen

" Analekten H. I. gegen Ende. Ich mufs hierbei anmerken, dafs

meine Untersuchungen längst beendigt waren, ehe dieses Ge.ständnifs

und das damit verbundene Versprechen die Irrlhümer zu verbessern

bekannt gemacht wurde.

* Buch 111, 1.

' S- Wolf S. LXXXVIII.
'^ S. Buch IV, 12. vergl. I, 19 und die dort angeführte Ab-

handlung.

' Wolf S. LXXXVr, vergl. Lex. Seg. S. 277. und das rhetorische

Wörterhuch im Anhange zur Englischen Ausgabe des Photios S. 672.

AinovpyBiv ist den Grammatikern üq ro ^»^juocrioi; Ifya^eaSaij tw ^y^po-

CrtU VJTYipBTstv.

f Anim. in Salmas. Obss, ad I. A. et R. VI, 1, 7.

^ Rede g. Euerg. und Mnesib. S. 1155, 22. wo unter den Litur-

gien die Trierarchie milbegriffen ist, vergl. S. Il46 oben. Ebenso

unterscheidet Isokrates deutlich SujujLia;)^. 40 zu Ende, und vom Um-
tausch S. 80. Orell.
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Liturgien frei, aber nicht von der Vermögensteuer:" wer er- 482

kennt hierin nicht die gänzliche Verschiedenheit der Pjegrirfe?

Nur der Vorschufs der Ver niögensteuer für andere (~^csiqi.J>cocc)

wurde als eine von der Vermögensteuer selbst wesentlich ver-

schiedene Leistung als Liturgie angesehen: daher der Dcmo-

sthenische Sprecher gegen Polykles sagen kann, er hätte nicht

nöthig gehabt, Vorschufs zu leisten, weil er Trierarch gewesen

wäre, und das Gesetz von gleichzeitiger Leistung zweier Li-

turgien befreite:* hätte aber die Vermögensteuer selbst als

Liturgie gegolten, so wären alle Choregen, Trierarchen, Gym-
nasiarchen und übrigen Liturgen von derselben befreit ge-

wesen, welches offenbar falsch ist. Indem man aber dennoch

die Vermögensteuer unter die Liturgien rechnete, hat man

sich die Erklärung dieser Widersprüche unmöglich gemacht

und sie daher lieber nicht berührt. iilofs der unwissende

Ulplan'' kann als Zeuge für jene Zusammenfjissung angeführt

werden; und etliche schielende Ausdrücke In den alten Schrift-

stellern, wonach die Vermögensteuern könnten Liturgien ge-

nannt scheinen, mögen sie nicht bestätigen, weil, wo nichts

auf genaue Unterscheidung ankommt, jeder Dienst und jede

Übernahme eines Geschäftes mit diesem Worte bezeichnet

wird, wie jede Beisteuer, jede Unterstützung, jeder Kosten-

aufwand durch eine Erweiterung der Wortbedeutung Chorea^ie

genannt wurde."' Am schicklichsten kann man übrigens die

Liturgien im Allgemeinen mit den heutigen Naturallieferungen

oder Naturalleistungen vergleichen, wiewohl nicht allein die

Gegenstände sehr verschieden sind, sondern die Vergleichung 433

sogar auf manche Punkte nicht pafst. Auch halten die Liturgien

" S. Buch IV, 1. 11.

* Demosth. g. Polykl. S. 1209, 2. Vergl. auch Rede g. Phänipp.

S. 10/16, 20-24.

' Z. Lept. §. 24. und sonst.

•^ Wie man in jeder Sache sagen kann, )(_opriyi]aaL rivi S'airai/ac

und dergl. Das stärkste Beispiel der Art ist beim Demoslh. v. d. Krone

S. 261 in einem sogenannten Katalog, wo auch die trierarchische Bei-

steuer p^opyjyia genannt wird.

38*
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der Hellenen darin etwas viel Schöneres und Edleres, dafs sie

eine ehrenvolle Sache waren:" hierdurch brachten sie dem

Staate einen Nutzen, welcher nur in den alten Demokratien

möglich war, wo der Wetteifer Wunder that: man leistete

gewöhnlich mehr als das Gesetz vorschrieb; knauserte einer, so

beschimpfte er sich: der Staat bedurfte keiner besoldeten Be-

hörden, keiner Unternehmer; er brauchte diesen keinen Ge-

winn, beiden nicht die unrechtmäfsigen Vorthelle zukommen

zu lassen, welche Beamte und Lieferanten ziehen. Der Nach-

thell, dafs die schnelle Besorgung der Seerüstungen durch die

Lllurgienverfassung verhindert wurde, trat erst später ein,

als der Eifer erkaltet war; In bessern Zeiten wurde jedes

Hindernifs rasch überwunden. Aber eine gerechte Vertheilung

war allerdings schwer zu machen: während sich der eine er-

schöpfte, that ein anderer wenig oder nichts, obgleich sein

Vermögen nicht geringer war. Endlich war darin den Bür-

gern Anlafs zu ruhmsüchtigem und unnützem Aufwand und

zu einer verderblichen Bewerbung um die Volksgunst gege-

ben:* und Aristoteles" meint nicht mit Unrecht, man müsse

kostspielige und unnütze Liturgien, Choregie, Lampadarchle

und dergleichen sowenig dulden, dafs man sogar die, welche

sich freiwillig dazu anheischig machten, von Staatswegen ver-

hindern sollte.

Die meisten Staatsleistungen sind gewöhnliche (iynvyJ.iot

484 XstTov^ 7/««)'' oder regelmäfsige; eine aufserordentliche Ist die

" Aristot. Nikom. Eth. IV, 5. Xenoph. Off. Mag. Eq. 1, 26. Isokr.

Areopag. 20. Vergl. Wolf S. CXVII. Anm.
* So trieb Alkibiades den Aufwand auf Choregie, Gymnasiarchie

und Trierarchie sehr weit. Isokr. itspl tov ^^vy. 15. Dies ist das

xarakiirovpysiVj xaTa^opYiyeiv des Vermiigens: aber man konnte ebenso

gut, ohne dem Staale zu dienen, xaTa^su^orpo^sii/ und xaS-innoTpo^iiv,

' Polit. V, 7, 11. Sehn. (8.)

•^ Lex. Seg. S. 250 erklärt den Ausdruck so: al xut sviuvtov yivo-

fXBvaiy oiov -^opr^yiat, yv^vaa-iuf^^iai xal hpCiv nspio^oi (Archetheorie). In

dem Worte lyxvxXiog liegt nicht etwa, dafs sie Jahr für Jahr umgehen:

lyxvxXiov wird alles Gewöhnliche genannt.
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Triernrclile und der Vorschufs der Vermögensteuer, wiewohl

wir lelzfere hier übergehen und mit der Betrachtung der Steuer

selbst verbinden. Einen besonderen Namen für die aufser-

or(]entlichen giebt es nicht: Reiske ersann die Benennung der

befohlenen Liturgien (jroogray.-cti Xsi-ovoyiai) , um eine Stelle

in einem unsichern Byzantischen Volksbeschlufs zu verbessern,

durch welchen den Athenern Freiheit von gewissen Liturgien

in Byzanz gegeben wird;" allein es hat keine Wahrschein-

lichkeit, dafs die aufserordentlichen Leistungen gemeint sein

sollten, da wenigstens in Athen von diesen keine Frellieit

gegeben wurde, sondern nur von den regelm'dfslgen, und über-

dies würde die Verbesserung, v\^enn auch die aulserordentlichen

Leistungen gemeint wären, sehr zweifelhaft bleiben. Die ge-

wöhnlichen Liturgien nun, welche hier betrachtet werden sol-

len, sind vorzüglich Choregle, Gymnaslarchie und Stammspeisung

(IrrtuTtg):^ eine vierte ist die Archetheorie, '^ welche zwar an

sich nicht unwichtig ist, aber bei der Einfachheit der Sache

keiner ausführlichen Behandlung bedarf: wir bemerken nur,

dafs zur letztern der Staat wie zur Trierarchie bedeutenden

Zuschufs gab,'' oder statt desselben hellige Kassen:' welches

auch von Gymnaslarchie und Choregle ein unbedeutender

Schriftsteller^ ohne Beweis behauptet. Man hatte aber auch

noch andere Liturgien, wie für die Arrhephorle, für den Kampf

der Euandrie an den Panathen'aen,^ die Trierarchie für festliche

" Demosth. v. d. Krone S. 256, 10.

* Wolf S. LXXXVII.
' S. die Stellen bei Wolf S. XG. und über die Theoren Inschriften

hier und da; ausführlich behandelt den Gegenstand Meier in einem

Programm über die Theorien. (Halle 1837. ^i.)

'* S. Buch II, 6.

' Beil. YII, §. 5. S. daselbst auch über die Ärchetheorie des Nikias.

^ Der namenlose Verfasser des Inh. z. Meid. S. 510. Reisk.

« Andok. g. Alkib. S. 13 3. Harpokr. Suid. Phot. in euav^pta, Lex.

Seg. S. 257, 13. u. a. Erschöpfend handelt davon Meier in seinen An-

docideis V, 12. S. 117 f. wozu ich noch aus der Panathenaischen Inschrift

Ephem. archäol. N. 136 die Stelle unter den i'tx/jTyjptoig hinter den Pyr-

rhichisten hinzufüge: H euai/^pta ^vkrj vixoSo-y| ßovq.
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SeegefecLtspIele. Endlich geliören zu den Liturgien gewisse

4S5 Dienstleistungen bei Pompacifzügen , welche von den Schutz-

verwandten gethan wurden. Die Verbindlichkeit zu denselben,

mit Ausschlufs der zuletzt genannten Dienstleistungen, ruhte

auf dem Vermögen; ein Vermögen von 46 Minen, ja von

einem oder zwei Talenten verpflichtete zu keiner Liturgie,"

wiewohl man davon leben konnte und Vermögensteuer zahlen

mufste; erst etwa von drei Talenten konnte man angezogen

werden, wenn man nicht freiwillig von geringerem Vermögen

Liturgie leistete.* Gesellschaften (Tvurh.siut) fanden bei den

regelmäfsigen Liturgien nicht statt,'" aufser dafs Olymp. 92, 1

unter dem Archon Kallias, nach der Erschöpfung durch den

Sicilischen Krieg vermöge eines Volksbeschlusses gestattet

wurde, es könnten zwei zusammen die Choregie leisten.''

Den Leistenden ernennt der Stamm, welcher mit dem Ein-

zelnen den Siegesruhm theilt, und daher auf der Inschrift des

Dreifufses als Sieger genannt wird; diese Ernennung mufste

nach einer gewissen Ordnung gehen; doch konnte, besonders

wenn die Choregen fehlten, einer zweien Stämmen zugleich

dienen.* Die Liturgien der Schutzverwandten aber waren

von den bürgerlichen ganz abgesondert. ' Nach Demosthenes-^

erforderten die regelmäfsigen Liturgien jährlich nur etwa

sechzig Männer, welches kaum glaublich ist, da schon für eine

einzige Speisung der Stämme zehn Hestiatoren erfordert wur-

486 den , bei Chören jeder Art immer mehre miteinander wett-

eiferten, und jeder Stamm in der Regel einen Choregen für

" Isäos v. Hagn. Erbsch. S. 292. (von welcher Stelle s. Buch I, 20.)

Demosth. g. Äphob. I, S. 833, 22.

* Solche Fälle s. Buch IV, 15 von der Trierarchie, wenn sie wirk-

lich richtig sind.

* Demosth. g. Lept. §. 19.

•^ Schol, Aristoph. Frösche 406. womit man den Platonios verbin-

den kann vor Küsler's Aristophanes S. XT.

' C. I. Gr. N. 216. Antiphon it. tou x°P' ^- ^68. De^nosth. g. Lept.

S. 467, 27. und dort die altern Ausleger bei Ulpian.

/ G. Lept. §. 18. und das. Wolf.
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eine Feierlichkeit zu stellen hatte," welches nicht minder von

der Gyainaslarchle gilt. Glaubte übrigens ein zur Leistung

gezogener, dafs ein anderer statt seiner hätte ernannt werden

sollen, so konnte er das Rechtsmittel des Umtausches ergrei-

fen, wie bei der Trlerarchie; und damit keiner übermäfsig

belastet würde, verordnete ein altes Gesetz, dafs man nur ein

Jahr über das andere zu Liturgien verpllichtet sei;* keiner

brauchte zu gleicher Zeit zwei Liturgien zu leisten,'' woraus

von selbst folgt, was auch bezeugt Ist,'' dafs die Trierarchen

für die Zeit ihrer Trlerarchie frei von den regelmäfsigen Li-

turgien sind: die \Yaisen sind von allen Liturgien bis zur

YolljMhrlgkelt und ein Jahr länger befreit (ccT£Xs7g).' Aufser-

dem gab man von den regelmäfsigen Liturgien Befreiung als

Belohnung oder Ehrenbezeigung, und auf diese bezieht sich

Demosthenes,^ wenn er behauptet, Bürger wären etwa fünf

oder sechs, Schutzgenossen nicht fünf frei, doch wolle er, um
viel zu sagen, zehn setzen. Leptlnes hob Olymp. 106, 1 alle

Liturgienfreiheit auf, sowohl der Bürger als Schutzverwandten 437

" Dies läfst sich schon aus den von Sigon. R. A. IV, 9 zusam-

meugostellten Stellen schliefseu, und wird von den Verfassern der In-

haltverzeiclmisse z. Meid, und in Bezug auf die grofsen Dionysien von

XJlpian z. Lept. §. 24 ausdrücklich gesagt.

* Demosth. g. Lept. §. 7. (S. 459, 12. Beisk.)

' Demosth. g. Polykl. S. 1209 oben.

'^ Demosth. g. Lept. §. I6. (S. 462, 23) welcher auch nach Wolfs
richtiger Erklärung doch nicht mehr beweiset, g. Meid. S. 5G5^ 3. Dafs

die Trierarchie leistenden, wenn sie nicht mehr dieses thun, zu Litur-

gien anderer Art angehalten werden können, versteht sich von selbst,

und es finden sich viele Beispiele, die wohl nicht alle aus freivviUiger

Leistung zu erklären sein werden. Eine freiwillige Choregie war die

des Ilypereides in einem Jahre, da er Trierarch war; es wird dabei

ausdrücklich bemerkt, die andern (nämlich Trierarchen) seien frei

gewesen. S. die Stellen zu den Seeurkunden S. 189.

' Von der Atelie überhaupt s. Wolf S. LXXI folg. oben Buch T, 15.

und was sonst bei jedem Punkte von uns beigebracht worden, als

Buch III, 4. Buch IV, 1. 10. 11.

/ Lept. §. 17.
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und Isotelen, verbot sogar die Bewerbung darum und die

zukünftige Ertheilung; aber die im folgenden Jahre gehaltene

Rede des Demosthenes brachte die Vernichtung des Leptinel-

schen Vorschlages zuwejje."

22. Unter den regelmäfsigen, s'ämmtlich zur Feier von

Festlichkeiten und zur Ergetzung des Volkes bestimmten Li-

turgien wird die Choregie als die bedeutendste angesehen.

Der Chorege hatte die Sorge für den Chor In den Schauspie-

len, sowohl tragischen und satyrischen als komischen (rDccyuj"

^o7g, y.Mixojhotg) , ferner für die lyrischen Chöre von Männern

oder Knaben, Pyrrhichisten, kyklischen Tänzern, Flötenspielern

(%ooyiys7i' CiuSouTiu oder avhDiy.olg ^/jo^oig , ircuyiv oder TvaihiHolg

yjD^clg, nyQciyjTToig, x'jxXiw %oow, a-u/.YiTCiig avhDCiTn>) und der-

gleichen mehr: wogegen es unerweislich ist, dafs bei Schau-

spielen der Chorege den Aufwand des gesammten Spieles hätte

bestreiten müssen, wie bereits Heraldus* gegen Salmasius be-

merkt hat. Der Staat selbst leistete unmittelbar vieles für

das Schauspiel, wie mehre Stellen der Alten beweisen, und

manches hatte der Theaterpachter zu stellen, wofür Ihm das

Eintrittgeld zufiel. Wieviel jedoch der Chorege aufser dem

Chor zu leisten hatte, Ist mir unklar. Wären die Schauspieler

vom Choregen besorgt worden, so würde der Staat dieselben

den Choregen zugetheilt haben; aber sie wurden nicht den

4SS Choregen, sondern den Dichtern zugeloost:" auch wird öfter

erwähnt, dafs dieser oder jener Schauspieler diesem oder jenem

Dichter besonders diente; überdies lehrte der Dichter die Schau-

spieler unabhängig vom Clioregen ein, ganz anders aber ver-

hielt es sich mit der EInlehrung des Chores. Es Ist mir daher

auch sehr zweifelhaft, dafs der Chorege die Garderobe der

" Dio Chrysost. or. Rhod. XXXI. Bd. I, S. 635. Reisk.

* Anim. in Salmas. Obss. ad. I. A. et R. VI, 8, 2 ff.

' Hesych. Suid. Phot. in vefxyjVst? uTroxpirwi/. Jeder Dichter erhielt

durchs Loos drei Schauspieler; offenbar nach vorgängiger Prüfung der-

selben: denn ein Schauspieler, heifst es, welcher den Sieg davon ge-

tragen hatte, wurde für das nächste Mal ohne neue Beurtheilung zu-

genommen.
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Schauspieler habe liefern müssen. " Die von den Stämmen

gestellten Choregen wurden vom Archon den Dichtern ziige-

thellt, welches man Chor geben nennt;* hiernächst mufste

der Chorege den von ihm zusammengebrachten Chor durch

" Auf die Stelle des Philarch Phok. 19 kann icli kein grofses Ge-

wicht legen. Der Anfang derselben lautet: xai ttots ^swuei/ojv xaivovq

•tpayw^ovQ 'A^yjvaiwi/ o )us>/ rpayw^og tigievuL jueXXwv ßaa-ikt^og rcpoQ'Kmov

*jT6t xai xexoa-UYifxsvaQ noXkuQ itoXvTsXCiQ ona^ovi; tov ^opviyov: worüber

der Tragöde vor den Ohren der Zuschauer in Streit mit dem Choregen

gerathen sein soll. Es ist darin die doppelte Ungereimtheit, dafs der

Tragöde im Augenblick des Auftretens erst die Maske oder das Costume

der Königin verlangen soll, und dann eine köstlich geschmückte Die-

nerschaft: hat man auch das Erstere dadurch zu entfernen gesucht, dafs

man nach npog'j^Ttov ein Komma setzte, damit ßaa: Trpo^wTroi/ von sigikvai

abhänge, wogegen die Wortstellung streitet, so bleibt doch die zweite

Ungereimtheit. Denn wie kann der Schauspieler im Augenblicke for-

dern, was lange vorher hätte vorbereitet werden müssen? Das Ge-

schichtchen kann sich also nicht so zugetragen haben, wie es erzählt

wird. Ferner macht hier der Tpayw^oq an den Choregen eine Forde-

rung, die nur der 7roiy]T»|? machen kann, der rpayw^oQ aber ist nicht der

TToivjTy]?, aufser inwiefern der Dichter selbst als Spielender auftritt. Ich

vermuthe, ein Vorfall, der sich lange vor der Aufführung zwischen

dem Dichter und dem Choregen ergeben hatte, war Anlafs geworden

zu der lustigen Erzählung. Der Dichter hatte für seine Königin xsxo-

«Tjuvjjuisi/ag noXXaq tzoXvtbXwq cna^ovg verlangt, der Chorege sie verweigert:

diese konnte der Dichter als einen Nebenchor ansehen und daher von

dem Choregen aufser dem schon gestellten Chore verlangen, und wie-

derum der Chorege verweigern, weil er nicht anerkannte, dafs diese

Dienerinnen Chor seien, und weil er nur das leisten wollte, wozu er

verpflichtet war. Aus Aristoph. Frieden 1022 erhellt allerdings, dafs

der Chorege auch Gegenstände der Bühne geliefert habe, zum Beispiel

ein erforderliches Schaf, wie C. Fr. Hermann de distrib. person. inter

histiiones in tragoed. Gr. S. 65 hervorgehoben hat. Im Verfolge dieses

Capitels komme ich auf den in Rede stehenden Punkt, dafs der Cho-

rege nicht die Kosten des ganzen Spieles habe tragen müssen, noch

ein und das andere Mal zurück.

* Xopoi/ ^i^oi/ai, und dem entsprechend von Seiten des Dichters

•^opov "kaßziv. Vergl. Plat. v. Staat II, zu Ende, und dort Schob ferner

von d. Ges. VII, S. 817. D. Aristoph. Frösche 94. Casaub. z. Athen. XIV,

S. 638. F.
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einen Lehrer (^/^oooSi^ary.aXoQ) unterrichten lassen und diesen

dafür bezahlen: die Lehrer selbst waren vorgeschlagene, und

die Choregen erhielten sie, wie Antiphon lehrt, durchs Loos,

ohne Zweifel so, dafs das Loos, wie bei der Wahl des Flö-

tenspielers, nur entschied, In welcher Ordnung man auswählen

dürfte, indem jeder Stamm und Chorege gern den besten haben

4S9 wollte;" jedoch findet sich auch, dafs der Chorege sich einen

nicht vorgeschlagenen Chorlehrer wählte.* Die Anschaffung

der zu lehrenden Sänger oder Musiker lag gleichfalls dem

Choregen ab; bei Knabenchören war diese oft mit grofsen

Schwierigkelten verbunden, well die Eltern ihre Kinder ungern

hergaben, sodafs die Choregen Strafen androhten oder mit

Gewalt Pfänder nahmen;*" welches nicht allein In Athen, son-

dern auch anderwärts nöthig war: noch im Augustischen Zeit-

alter wird den Chorbesorgern im Karischen Stratonikea die

Vollmacht gegeben, den Eltern die Kinder abzuzwingen."' Die

Ursache der Verweigerung war Besorgnifs der Verführung,

wefshalb das Solonische Gesetz für die Choregen wenigstens

der Knabenchöre das gesetzte Alter von mehr als vierzig Jahren

vorschrieb;' welches jedoch auch bei diesen schon vor der

Anarchie keine Anwendung fand. Der Chor diente ferner

nicht umsonst, sowenig als die Schauspieler, wie man^ von

den einheimischen Künstlern angenommen hat: das Attische

Volk llefs sich für Tanzen, Singen und Laufen so gut bezah-

len^ als die Fremden; der Chorege mufste gute die Stimme

stärkende Speisen und dazu bereitete Getränke geben,'* wenn

" Demosth. g. Meid. S. 519. Aristoph. Vögel l404. Antiphon n.

xov x°P' S. 767. 768. Vergl. Petit. HI, 4, 2.

* Demosth. g. Meid. S. 553.

" Antiphon a. a. O.

«^ C. I. Gr. N. 2715.

' Aeschin. g. Timarch S. 39-

/ Wolf S. XCIII. Anm.
*' Schrift v. Staate d. Athen. I, 13.

* Plutarch v. Ruhm d. Athen. 6. Antiphon tt. tou ^j^op. und der

Inhalt dieser Rede. Von der Nahrung des Chores s. auch den Unge-
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sein Chor bestehen sollte, und überhaupt den Chor während

der Lehre nähren. Für die Feierlichkeit selbst gab er, wie

die Archetheoren, den Schmuck, die heilige mit Gold verzierte

und kostbare Kleidung für sich und den Chor, goldne Kränze,"

beim Schauspiel die Chormasken und dergleichen. Auch den 490

Platz für die Schule mufste der Chorege stellen, in seinem

eiofenen oder einem andern Hause :^ mehre Leute waren zur

Bedienung erforderlich: wie der Sprecher beim Antiphon vier

Menschen zur Besorgung des Chores anstellte, deren einer

allein zum Einkaufe dessen bestimmt war, was der Lehrer den

Knaben für zuträglich hielt. Wer das Hinlängliche nicht

leistete, wurde von den Behörden dazu angehalten." Dem-

nach begründete die Choregle allerdings einen bedeutenden

Aufwand, aber verschieden nach der Gattung der Spiele. Der

Chor von Flötenspielern kostete anerkannt mehr als der tra-

gische,"' woraus schon folgt, dafs der Chorege nicht das ganze

Schauspiel besorgte; der komische Chor weniger als der tra-

gische, indem es für gemein galt, bei jenem grofsen Aufwand

an Gold, Purpur und dergleichen zu machen.' Demosthenes-^

sagt bei Erwähnung des Geschenkes, welches das Volk Aristi-

des' Sohne Lysimachos gegeben hatte, jeder würde lieber den

dritten Thell desselben als die Liturgienfreiheit annehmen:

dies Geschenk war bedeutend; aber wir kennen den Werth

des Eubölschen Grundeigen thums zu wenig, um sicher her-

auszubringen, wieviel er davon Einkünfte hatte; indessen glaube

ich nicht, dafs der dritte Theil seiner Einkünfte von jenem

nannten vor Demosth. Meid, und Ulpian z. Lept. §. 24. Auch in Kor-

kyra und gewifs überall gab man den Chören und Musikern Verpflegung

in Natur oder Geld (criTyjpscrta) ; s. C, I. Gr. N. 1845.

" Demosth. g. Meid. S. 51^. 520. 531. Antiphanes b. Athen. III,

S. 103. F. Ul[.ian a. a. O. vergl. Herald, a. a. O. 5.

'' Antiphon in der angef. Rede.

' Xenoph. Hieron 9, ^t.

•^ Demosth. g. Meid. S. SG'S, 6.

' Herald. VI, 8, 5.

f Demosth. g. Lept. §. ^S.
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Geschenke melir als 1200 Drachmen betrug: und soviel möch-

ten denn die ordentlichen Liturgien, ein Jahr Ins andere ge-

rechnet, einem reichen Manne jährlich kaum gekostet haben,

wenn er gerade soviel thun wollte als nöthig war, oder wenig

darüber. Der Aristophanes " des Lyslas hatte für zwei Chore-

glen In Tragödien für sich und seinen Vater 5000 Drachmen

aufgewandt In Zeit von vier oder fünf Jahren, In welchen er

zugleich drei Jahre TrIerarch war: dieser überschritt offenbar

491 schon das gesetzliche Mafs. Aber ein glänzendes Beispiel

eines übertriebenen Aufwandes giebt der Sprecher In einer

andern Rede desselben Schriftstellers/ Dieser war unter dem

Archon Theopomp (Olymp. 92, 2) nach der Prüfung {hoy.t}j.uruc)

achtzehnjährig Chorege geworden, und hatte 3000 Drachmen

für einen Tragödenchor ausgegeben; In demselben Jahre drei

Monate hernach für einen Männerchor, mit welchem er siegte,

2000 Drachmen; gleich Im folgenden Jahre unter dem Archon

Glauklppos (Olymp. 92, 3) für einen Chor unbärtiger Pyrrhl-

chisten 800 Drachmen zu den grofsen Panathenäen, und In

demselben Jahre zu den grofsen DIonysIen für einen Männer-

chor, mit welchem er siegte, nebst der Weihung des Drelfufses,

welcher gewöhnlich auf einem mit einer Ins'chrift versehenen

Denkmal aufgestellt wurde, 5000 Drachmen; gleich hierauf

unter dem Archon DIokles (Olymp. 92, 4) an den kleinen Pana-

thenäen für einen kyklischen Chor 300 Drachmen: Angaben,

welche zugleich das Verhältnlfs der Kosten für die verschie-

denen Spiele andeuten. Ebenderselbe war sieben Jahre TrIe-

rarch von Olymp. 92, 2 bis Olymp. 93, 4. und wandte sechs

Talente auf; zahlte in dieser Zeit, obgleich als TrIerarch ab-

wesend, zwei Vermögensteuern, die eine von 3000 Drachmen,

die andere von 4000 Drachmen; war unter Alexlas (Olymp.

93, 4) Gymnasiarch an den Prometheen, und siegte, indem

er 1200 Drachmen ausgab; ein Knabenchor kostete ihm bald

" Lys. f. Äristoph. Güter S. G\2. vergl. S. G^Z.

* 'h-noX. ^wpo^. S. 698 ff. Petitus Alt. Ges. III, 4, 1 hat diese

Stelle mit gewöhnlichem Unglück behandelt, worüber auch andere ihn

bereits getadelt haben.
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hernach über 1500 Drachmen ; und unter dem Archon Euklei-

des (Olymp. 94, 2) siegte er mit Komöden, wozu er die

"Welhiing des Gerälhes eingerechnet 1600 Drachmen brauchte,

wandte als Cliorege für unbärtige Pyrrhicliisten zu Aen kleinen

Panathenäen 700 Drachmen auf; siegte mit seiner 'friere in

einem Seegefechtsplele bei Sunion mit einer Ausgabe von

lüOO Drachmen; zu Arrhephorle, Archelheorie und dergleichen

wandte er obendrein über 3000 Drachmen auf. Die Summe 492

der Kosten in neun Jahren beträgt 10 Talente 3600 Drachmen

oder 15,900 Tblr. Unläugbar brachte dieser Mann grofse

Opfer: aber um keine falsche Begriffe von den Staatslasten

zu bekommen, mufs man sich deutlich machen, dafs er mehr

leistete als er verbunden war, mag es nun Ruhmsucht gewe-

sen sein oder Begierde ein grofses Vermögen edel zu gebrau-

chen: dafs die Summen übertrieben sein können, wollen wir

nicht einmal In Anschlag bringen. Er war erstlich nicht ver-

pflichtet gleich Im ersten Jahre nach der Prüfung Liturgien

zu leisten; nicht verpflichtet In einem Jahre mehre regelmälsige

Liturgien zu besorgen; nicht verpflichtet mehre Jahre ohne

Unterbrechung sich denselben zu widmen; nicht verpflichtet

regelmäfslge Liturgien neben der Trierarchie zu leisten, welche

ihn von jenen hätte befreien können ; nicht verpflichtet sieben

Jahre Trierarch zu sein, wozu man nur alle drei Jahre an-

gehallen werde konnte;" ja nach der Trierarchie konnte er

ein Jahr von allen Liturgien frei sein. Kurz der Sprecher

übertreibt nicht im mindesten, wenn er behauptet, er habe

den Gesetzen gemäfs nicht den vierten Theil leisten müssen.

Doch um beim vierten Thelle stehen zu bleiben, welcher

3975 Thlr. beträgt; so übersehe man nicht, dafs unter den

neun Jahren sieben schwere Kriegsjahre sind, in welchen zwei

Vermögensteuern erhoben wurden; ferner, dafs das Vermögen

des Mannes sehr beträchtlich sein mufste, da er soviel auf-

wandte, und besonders weil er lange Trierarch war. Nehmen

wir, was gewifs keine Überschätzung Ist, sein Vermögen zu

" Auo ery] xa.raXnt<Ji>, Isäos v. Apollod. Erbsch. S. 184.
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zwanzig Talenten an: Demosthenes' väterliches trlerarchisches

Vermögen betrug fünfzehn Talente, viele andere besafsen aber

das Doppelte, Dreifache, Vielfache dieser Summe: so würde

unser Sprecher, eines Ins andere gerechnet, von einem Ver-

mögen von 30,000 Thirn. jährlich 460 Thir. haben bezahlen

müssen. Wer dieses viel findet, dem antworte ich etwas

493 spitzfindig, es sei gerade soviel, als müfste heutzutage ein

Bürger nicht nur nichts an den Staat bezahlen, sondern er-

hielte zu solchem Vermögen jährlich noch etwa 1200 Thlr.

geschenkt. Rechnet man nämlich von jener Summe nur

24,000 Thlr. als zinsbares Vermögen, so hatte der Besitzer,

da das Vermögen sich Im Durchschnitt zu zwölf vom Hundert

verzinste, jährlich 2880 Thlr. Einkünfte, wovon er etwa den

sechsten Theil abgab: wogegen wer jetzo 24,000 Thlr. zins-

bares Vermögen hat, höchstens 1200 Thlr. Einkünfte zieht;

und was konnte einer mit jenen fünf Sechsthellen, welche ihm

übrig blieben, bei der Niedrigkeit der Preise leisten? Er konnte

grofsen Aufwand machen, ohne sie aufzubrauchen. So löset

sich das grofse Wunder ungeheurer Abgaben der Athenischen

Bürger in nichts auf; um dieses gleich hier zu zeigen, haben

wir die ganze Stelle des Lyslas, auch dasjenige, was die Cho-

regle nicht angeht, schon an dieser Stelle In Betracht gezogen.

Jedes Zeltalter mufs aus sich selbst beurlhellt werden;, was

In dem einen unbegreiflich scheint, ist in dem andern ganz

natürlich.

Durch den Verlust des Peloponnesischen Krieges mit der

Schlacht bei Aegospotamoi (Olymp. 93, 4) und die Herrschaft

der Drelfsigmänner erhielt Athens Wohlstand einen gleich

empfindlichen Stofs als seine Macht, indem Handel, Miethen,

Verkehr sanken, und alles ausländische Grundeigenthum ver-

loren ging. Kein Wunder also dafs, als Arlstopjianes den

Aeoloslkon gab und den zweiten Plutos (Olymp. 97, 4), die

Choregen für den komischen Chor ausgingen," welche unter

" 'Ensktnov ol y^opviyot, Platonios v. d. Komödie S. XI. Leben d.

Aristophan. S. XIV. vergl. zu dem Ausdruck Demosth. g. Lept. §. 18.
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Euklid (Olymp. 94, 2) noch nicht fehlten:" aus einem andern

Grund verschwand die Parahase aus der Komödie: so blieb

der Chor, einzelne Ausnahmen der mittleren Komödie abge-

rechnet,* welche sich aus freiwillig übernommener Choregie

erklären lassen, nur als unbedeutend mllhandelnde Person

stehen, wie er im zweiten Plutos in höchst untergeordneter

Rolle erscheint, und man legte, wo es der Gang des Stückes

erforderte, nicht mit der Fabel verbundene Gesänge ein, für

welche eine besondere Choregie nicht scheint erforderlich

gewesen zu sein: in welcher Art der Chor auch noch in der

neuern Komödie, namentlich im Menander erschien." Die

Aufhebung der Choregie wird von dem Griechischen Erklärer

des Arislophanes*' dem KInesIas zugeschrieben, welchem die 494

Komödie sehr beschwerlich gefallen war: die Komödie ging

jciloch nicht mit dem Chor zugleich unter, ein neuer Beweis

für die Behauptung, dafs der Chorege nicht das gesammte

Spiel, sondern vorzüglich nur den Chor besorgt habe. De-

moslhenes gegen Leptlnes^ fürchtet keinen Mangel an Chore-

gen; allein seine eigenen Reden, ja seine eigenen Lebens-

umslände beweisen, dafs in seiner Zeit die Choregen nicht

vollständig gestellt wurden: der Pandlonische Stamm hatte

seit oder vor drei Jahren, ehe Demoslhenes die Rede gegen

Meidias schrieb, oder vielmehr bis in das dritte Jahr^ keinen

" S. kurz vorher. Zwei Beispiele der Choregie für Komödie nach

Euklid geben die Inschriften C. I. Gr. N. 2iy und N. 228. und ich

möchte nicht behaupten, dafs sie nicht auch nach Olymp. 97 noch oft

vorkam, wie schon angedeutet ist.

* Meineke Hist. crit. com. Gr. Bd. I, S. 301 f.

' Franz Hllter de Aristoph. Flut. S. 12 ff. Meineke a. a. O. S. 44l.

'' Frösche 406.

' A. a. O.

^ Demosth. g. Meid. S. 518 f. Volksbeschlufs 1. hinter dem Leben

der zehn Redner. Demosthenes sagt: Ittsi^v] yap ov xa^6crT/;xoToc p^o-

pYiyou T^ Hav^LOvi^i (pvX^ Tp/roi; Irog TOUTi, Trapoucrvjc ^h rr^Q IxxXyjcrtaf

u. s.w. Hier ist der Ausdruck rpiTov stoi; tcvtI zweideutig; denn er

besagt sowohl seit drei Jahren von diesem ab gerechnet oder,

was gewöhnlich dasselbe ist, ins dritte Jahr (Aescliines tt. napurcp.
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geliefert, bis zwischen dem Archon und den Stammvorste-

bern Slreit entstand und Demostbenes die Choregle freiwillig

S. 3l4), als auch vor drei Jahren (Demosth. Olynth. III, S. 29, 21

und sonst). Letztere Erklärung haben nächst H. Wolf, Böhnecke For-

schunoen Bd. I, S. 50. Westermann Zeitschrift für Alt. Wiss. 1845.

S. 684. Vömel ebendas. 18 '«6. S. 131 vorgezogen. Hieibei wird von

Böhnecke vorausgesetzt, im dritten Jahre sie die Rede geschrieben,

im zweiten Demosthenes Chorege gewesen, im ersten ernannt worden;

wogegen schon Vömel bemerkt hat, es sei nicht anzunehmen, dafs die

Ernennung zur Choregie ein Jahr früher stattgefunden habe, und es ist

vielmehr einzig wahrscheinlich, sie sei in dem Anfange des Jahres,

für welches sie zu leisten war, von demselben Archon gemacht wor-

den, der hernach die Feier des Festes (der Dionysien) leitete. Man
müfste also mit Vörnel zwischen dem bürgerlichen Jahre der geleisteten

Choregie des Demosthenes und dem der Abfassung der Rede ein gan-

zes bürgerliches Jahr setzen; wozu ich mich nicht entschliefsen kann.

Mit der ersteren Erklärung hat es aber in diesem Falle eine ganz

eigene Bevvandmifs, indem für denselben die Ausdrücke „seit drei Jahren

von diesem ab gerechnet" und „ins dritte Jahr" nicht wie gewöhnlich

ohne weiteres gleichbedeutend sind. Die Abfassung der Rede gegen

Meidias fällt nämlich in ein späteres bürgerliches Jahr als der Vorfall,

von welchem die in Frage stehenden Worte handeln; fafst man nun

die Worte so, dafs sroq tovtI das laufende Ja,hr bezeichne, in wel-
chem die Rede geschrieben worden, so wird dadurch die Er-

klärung „ins dritte Jahr" ausgeschlossen und es bleibt nur die Formel

„seit drei Jahren" noch anwendbar: aber es ergäbe sich aus ihrer An-

wendung das Seltsame, dafs die Zeit, seit welcher der Pandionische

Stamm keinen Choregen gestellt halte, bis in das Jahr berechnet wäre,

da Demosthenes schrieb, während sie vielmehr nur bis dahin zu be-

rechnen war, wo die Thatsache geschehen, von welcher die Stelle

handelt. Dagegen ist die Formel „seit drei Jahren" gleichbedeutend

mit der anderen „ins drille Jahr", wenn die Thatsache, von welcher

die Rede ist, und die Abfassung der Rede in dasselbe Jahr fallen: da

nun aber hier sicher das Gegentheil stattfindet, so scheint die Erklärung

„ins dritte Jahr" nicht zulässig zu sein, weil sie einen AViderspruch

mit dem sicheren Satze enthält, dafs die Abfassung der Rede nicht

in dasselbe Jahr gehört wie die besprochene Thatsache. Der Verfasser

des Inhaltes zur Mid. S. 510, 24 hat dennoch die Stelle so verstanden,

dafs der Pandionische Stamm damals zum dritten Male nacheinander

oder „ins dritte Jahr" keinen Choregen gestellt habe. Mit allgemeinen
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übernalim. Olymp. 127, 2 finden wir sogar den Staat als Clio-

regen für den Pandlonischen und HIppothontlschen Stamm, und

zwar beidemal als Sieger, im Knaben- und Männerchor.

"

23. Die Gymnaslarchle der Athener war in den Zelten

der Römischen Kaiser thells jährlichen, theils zwölf oder drei-

Gründen wie diese, „der Pandionische Stamm sei reich gewesen, im

Demosthenischen Zeilalter habe man gerne Staatsleistungen gemacht"

und dergleichen, kann man diese Erklärung nicht widerlegen, und ich

gestehe, dafs ich mich von der Auffassung jenes Verfassers nicht so

leicht losmachen kann: sie empfiehlt sich besonders durch die Wort-

stellung, da Demosthenes, wenn er rpirov sroq tovtI in dem Sinne ,,vor

drei Jahren" genommen hätte, wenigstens viel besser geschrieben haben

würde: ETrei^rj yap rplrov 'irog touti, ov xaSscrT. u. s. w. Die Erklärung

jenes Verfassers läfst sich aber nur halten, wenn man die Rechnung

nicht von dem laufenden Jahre, da die Rede geschrieben wurde, son-

dern von dem aus macht, in welchem die in der Stelle besprochene

Thatsache sich eräugnete, unter diesem Jahre also nicht das der

Abfassung der Rede, sondern das der Thatsache versteht. ''Rroq tovtI

ist allerdings an sich und in jener Redeweise gewöhnlich das laufende

Jahr, in welchem man spricht, das unmittelbar gegenwärtige: aber für den

erzählten Vorfall war eben das damalige das unmittelbar gegenwärtige und

laufende, und indem sich Demosthenes lebhaft in die Zeit jenes Vorfalles

zurückversetzte, konnte er sagen, der Pandionische Stamm habe bis in

dieses dritte damals laufende Jahr keinen Choregen gestellt. Bei

der Unsicherheit der Auslegung habe ich im Obigen die Wahl zwischen al-

len Möglichkeiten gelassen. Auffallend ist es, dafs auch die Lesart Tsrctp-

Toy oder gar xpirov >] rirapTov (vergl. Olynth. III. a. a. O.) gefunden wird.

" C. I. Gr. N. 225. 226. Mehr choregische Inschriften, soviel deren

bis dahin bekannt waren, habe ich C. I. Gr. N. 211—228 (mit Aus-

nahme von N. 21 4) zusammengestellt, wozu auch in den Add. N. 226. b.

gehört. Diesen sind noch beizufügen die bei Rangabe Antt. Hellen.

N. 55 (auch im Bullet, des Inst. f. archäol. Corresp. 1840. S. l4l und

früher unvollständiger und unverständlich C. I. Gr. N. 1037), bei dem-

selben Revue archeol. (Paris 1845) Bd. II, S. 366, welches letztere

Stück sich auf dramatische Spiele bezieht, ferner bei Leake Travels

in North. Gr. N. 58. Wordsworth Athens and Attica S. l4l, Pittakis

l'ancienne Ath. S. 44, wovon das C. I. Gr. N. 215 herausgegebene ein

schlecht abgeschriebenes Bruchstück zu sein scheint. Eine sehr alte

choregische Inschrift der Art ist auch das Epigramm für den Sieg des

Hipponikos und der Akamantis Simonid. Fr. N. 205. Schneidew.

I. 39
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zehn monal liehen Gymnasiarchen übertragen, welche die Auf-

sicht der Übungschulen und der unter der Anleitung der

Lehrer (y^ßfCio-rai, Trcahoroißai) vorzunehmenden Übungen hat-

ten." Die letztere Gyninaslarchie kennen wir nur aus jungen

Inschriften; jährliche Gymnasiarchen aber finden wir auch

495 damals noch über die Epheben gesetzt/ welche In den helligen

Spielen um die Preise kämpften, namentlich im Fackellauf.

"

Ob die jährlichen und die monatlichen gleichzeitig und neben-

einander bestanden oder nicht, mag dahin gestellt bleiben;

vielleicht übernahm biswellen einer für das ganze Jahr die

monatliche Gyninaslarchie. Wie es aber in den altern Zeiten,

etwa denen des Perikles und Demosthenes, mit der Besorgung

und Oberaufsicht der Gymnasien überhaupt gehalten wurde,

darüber sind wir nicht unterrichtet: Gymnasiarchen als Ma-

gistrate, welche eine allgemeine Oberaufsicht und Besorgung

jener Übungschulen gehabt hätten, sind für die älteren Zelten

nicht deutlich nachzuweisen, man müfste denn die In einem

gleich hernach anzuführenden Gesetze vorkommenden Gymna-

siarchen in Bezug auf die Hermäen für Magistrate halten, und

eine und die andere Stelle, die sich nicht nothwendig auf eine

wirkliche Beamtenstelle {a^yj,) bezieht, ebenfalls hierher rech-

nen wollen. Wie es sich aber auch hiermit verhalten mag,

so handeln wir hier nur von der Gymnaslarchle, inwiefern sie

" Van Dale Diss. ad Marm. S. 584 ff. Die Beweise werden von

den Inschriften- geliefert, C. I. Gr. N. 267. 268 (vvof» jedoch nur acht

verzeichnet sind; s. das. die Anm.). 270. 272. 276.

* C. I. Gr. N. 21h. und in den Add. N. 274. b. Ein jährlicher

Gymnasiarch tw 'Epu^ kommt N. 255 vor; wohl auch N. 254 ist ein

jähriger gemeint; wahrscheinlich an beiden Orten vor den Kaiserzeiten.

Ebenfalls vor den Kaiserzeiten fällt der jährliche Gymnasiarch des At-

tischen Kleruchenstaates Salamis C. I. Gr. N. 108.

*" Eine Inschrift, womit einer der Epheben, der im Fackellauf ge-

siegt hatte, eine Lampas weiht, steht C.l.Gr. N. 243. Ebenso sind die

Sieger im Fackellauf C. I. Gr. N. 244 als Epheben zu nehmen. Auch
Lex. Seg. S. 228, 13 bezieht den Fackellauf auf Epheben. C. I. Gr.

N. 242 heifsen diese Fackelläufer Xafxnu^KrruL Aufserdem wird das

Spiel noch C.l.Gr. N. 250. 257. 287. in Attischen Inschriften erwähnt.
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Liturgie ist. Von diesen liturgischen Gymnasiarclien ist iin-

erwelsllcb, dafs sie die Besorgung der Übungschulen überhaupt

gehabt hätten. Nur Ulpian" behauptet in Bezug hierauf, der

Gymnaslarch habe denen, welche auf gemeine Kosten sich

salben wollten, das Öl in einem gefüllten Krater geben müssen;

aber wie leicht konnte einer der Verfasser des Gemisches meist

halbwahrer oder ganz ungereimter Bemerkungen, w^elches den

Namen des Ulpian trägt, etwas herausgreifen und verallgemei-

nern, was nur von spätem Zelten und vielleicht auch von

diesen nur sehr bedingt galt, oder wenn es auf frühere bezüg-

lich war, höchstens von denen, welche sich für heilige Spiele

übten? Unterscheiden wir daher, was nicht Immer hinlänglich

geschehen Ist, die alte liturgische Gymnaslarchie und die amt-

liche vielleicht nur spätere; erstere bezieht sich nur auf die

Besorgung gewisser heiligen Spiele. W^as halte nun dieser

Gymnaslarch zu leisten? Das Ol, sagt man aus Ulpian; dies

ist jedoch noch zweifelhaft, da den Inschriften nach an mehren

Orten im Hellenischen Alterlhum das öl den Gymnasiarchen,

die freilich hier nicht gerade LIturgen waren, geliefert wurde,

selbst in Athen unter liadrlan,* und nur einzelne Gymnasiar-

chen in manchen Zelten freiwillig Öl gaben, wovon Beispiele

anzuführen überflüssig ist. Vermuthungswelse setzet Wolf
den Staub hinzu; aber wichtiger scheint doch, was wir ohne

Vermulhung wissen, dafs der Gymnaslarch diejenigen, welche

sich für die Wettrennen der Feslfeler übten, ernähren und

besolden mufste;" eine nicht unbedeutende Last, da die Kära-

" Z. Lept. §. 24.

* Tauronienitanische Inschriften C. I. Gr. N. 56Ai. 5642. Attische

N. 355 (die hierher gehört, wenn auch der Gebrauch des Öles für die

Gymnasien nicht ausdrückhch benannt ist), Salaminische N. 108 (vergl.

das. die Add.). Mehr über den Gegenstand giebt Krause, Gymnastik

und Agonislik d. Hellen. Bd. I, S. 186 ff.

' Schrift v. Staate d. Athen. 1, 13, Xenophon v. Einkommen 4, 52.

Bestimmt genug ist von mir die Liturgie hier und schon kurz vorher

auf Feslfeier beschränkt worden, während andere dies versäumt haben

zu thun; ich hebe dies heraus, weil es nicht erkannt worden. Übrigens

39*
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496 pfer gut genährt sein wollten. Wenn der Gymnasiarch die

Unterbaltniig dieser Personen leisten mufste, so war es un-

streitig auch angemessen, dafs Ihm eine gewisse Macht und

Zucht gegen sie zustand, so lange er für sie zu sorgen hatte,

und es scheint mir daher unbedenklich, auf die liturgische

Gymnaslarchle Stellen zu beziehen, welche die Ausübung sol-

cher Zucht und die Aufrecbthaltung guter Sitten betreffen."

Mit der Feier des Spieles war übrigens ohne Zweifel die Aus-

schmückung des Kampfplatzes für die Feier nebst mancherlei

andern Anstalten verbunden, wodurch neue Kosten veranlafst

wurden. Wo nicht die einzige, doch sicher die vorzüglichste

und kostspieligste Art der Gymnasiarchie Ist die Lampadarchie.*

Der Fackellauf zu Fufse war eine gewöhnliche Feierlichkeit;

zu Pferde v/urd« er in Sokrates' Zeiten In Athen zum ersten

Male gehalten:" die Kunst bestand aufser anderem darin, dafs

man zugleich am schnellsten laufe und die Fackel nicht ver-

löschen lasse, welches bei Pechfackeln, wie wir sie haben,

leicht Ist, schwierig aber bei den kerzenähnlichen Wachs-

fackeln der Alten; diese wurden, wie Bildwerke zeigen, auf

ist das Stadium das älteste Spiel, und es ist daher nicht zu verwun-

dern, dafs sich, wie die Beispiele und der Ausdruck rpi^siv in der

Schrift vom Staate der Athen, zeigt, die Liturgie blofs auf NVettren-

nen bezieht.

" So im Dialog Axiochos Cap. 8. Eryxias Cap. 21. Ausg. von

Fischer, Gesetz hei Aeschin. g. Timarch S. 38. we»n man nicht alle

diese Stellen auf Gymnasiarchen als Magistrate beziehen will.

* Aristot. Polit. V, 7, 11. Sehn. (8.) Haase in der Hall. Encyklop.

der Wiss. und Künste Art. Paläslrik S. 388 f. sieht sie als die einzige

an; s. hiervon gleich hernach.

* Piaton V. Staate im Anfg. Der Fackellauf heifst XctjUTrac, XajuTra-

Jyj^pojoita, XafiTta^Yi^opia, Xauita'^ov)(oq ayuiv. Man sehe darüber Meursii

Graecia feriata, Castellan. de Fest. Gr. van Dale a. a. O. S. 504. Caylus

Bec. d' Anliq. Bd. I, S. XVII ff Schneider zu Xenoph. v. Eink. S. 170.

Bahr in der Hall. Encyklop. d. Wiss. und Künste, Art. Fackellauf,

Haase ehendas. Art. Palästrik, Alex. Herm. Müller's Panathenaica,

Krause Gymnastik und Agonistik der Hellenen an verschiedenen

Stellen, u. a.
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einem Llchttnlger aufgesteckt gelragen, welcher mit einer

die Hand gegen das abtriefende Wachs schützenden Scheibe

versehen war. Da die Festlichkeit bei Nacht gefeiert wnrde,

war eine Erleuchtung des Kampfplatzes nothwendig. Besonders

Licht- oder Feuergöttern hielt man Fackelspiele; in Athen wa-

ren deren in älteren Zeiten fünf eingeführt, an den Ileph'asteen,

deren Gott auch an den Apaturien von herrlich gekleideten

Männern mit Fackeln In den Händen verehrt wurde, welche

sie am heiligen Heerde anzündeten, zum Danke für den Ge-

brauch des Feuers; an den Prometheen beim äufsern Kera-

meikos in der Akademie; an den Panathenäen, vielleicht jedoch

nur an den grofsen, weil Athena als Göttin der Künste zu-

gleich Feuergötlin Ist, die Begleiterin des Hephästos, auch zu

Korinth mit Fackellauf verehrt;" an den Bendldeen, wo Artemis 497

" Harpokr. in "kuiXTräg und dort Vales. Suid. in Xunnd^og, Schol.

Aristoph. Frösche 131 und daraus Snid. und Etym. M. in KspafXEixof,

Lex. Seg. S. 277. und S. 228 in yv^vaa-iap-^oi, Phot. in Xauncl^og und

XafjTfa?, Aristoph. Frösche lliy. u. Schol. Von dem Fackelspiel für

Hephästos als Hellenischem Gebrauch s. auch Herodot VllI, 95. von

dem Promelheischen Pausan. I, 30. von dem Korinthischen der Athena

Schol. Pind. Olymp. XllI, 56. Auch anderwärts kommt, um dies bei

Korinth im Vorbeigehen zu erwähnen, Fackelspiel vor, wie in Byzanz

C. I. Gr. N. 2034 (Xaixnaq dvrß'^v) , in Keos C. I. Gr. N. 2360, 31.

Neapel (s. zu C. I. Gr. N. 287), Syros an dem Feste der Fackelträgerin

Demeter (C. I. Gn N. 2347. c). Dafs übrigens das Panathenäische ;/}

Fackelspiel blofs an den grofsen Panathenäen gehallen wurde, scheint
\ 4

ans dem ungenannten, freilich nicht besonders unterrichteten Verfasser

des Inhaltes z. Mid. S. 510 zu schliefsen, da dieser nur für das grofse

Fest Gymnasiarchen kennt. Ich lasse die Richtigkeit dieser Einschrän-

kung dahingestellt sein^ kann sie aber nicht widerlegen: aus den Glos-

sen der Grammatiker über Kepajustxof folgt nicht das Gegentheil, wie

Herrn. Alex. Müller, Panathenaica S. 56 behauptet. Gymnasiarchen für

die grofsen Panathenäen kommen in zwei gleich hernach zu erwäh-

nenden Inschriften vor, und das Spiel "kuixitd^i in einem Panathenaischen

Siegerverzeichnifs im archäol. Int. Blatt der A. L. Z. 1835. N. 3 und

bei Wordsworth Athens and Attica S. I6O. desgleichen in einer anderen

Panathenaischen Inschrift Ephem. archäol. N. 136. Gewöhnlich nennen die

Grammatiker zusammen diese drei Feste, die Ilephästeen, Prometheen
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Ben(]Is als Monclgöttiti erscheint;" endlich an den jährlichen

Spielen des Feuergottes Pan/ Erst In späten Kaiserzelten

kommt ein Gymnaslarch für Fackellauf der Anthesterien vor."

Für alle jene fünf, wie es scheint, mufsten Gyninasiarchen sor-

gen, obgleich Beispiele davon für die zwei letztgenannten der-

selben fehlen; da W^ettelfer stattfinden sollte, wurde aus jedem

Stamme einer ernannt'' für jedes Fest. Ob noch für andere

Spiele als den Fackellauf Gymnasiarchie als Liturgie geleistet

wurde, steht in Zweifel: in einem Gesetze' werden allerdings

die Gymnasiarchen in Bezug auf das Fest der Hermäen ge-

nannt, aber es ist nicht ganz sicher ob als Liturgen; und

wenn sie Liturgen waren, so kann diese Leistung nicht an-

sehnlich gewesen sein.-^ Die Gymnasiarchen gehörten kelnes-

und Panathenäen (nicht bestimmt die grofsen), wie man vermuthet hat

weil die Fackelläufe an diesen drei Festen alle im Kerameikos gehal-

ten wurden (Etym. M. in Kepajmstxo?).

" Platon a. a. O. Man hat zwar den Fackellauf in dieser Stelle

auf die kleinen Panathenäen bezogen, welche auf die Bendideen un-

mittelbar folgen sollen; aber schon Corsini zeigt, dafs jene so gut wie

die grofsen in dem Hekatombäon gefeiert wurden und folglich nicht

hierher gehören. Vergl. zu Beilage I. Pryt. 2. . Aufserdera ist es nicht

dem geringsten Zweifel unterworfen, dafs das Gespräch, welches So-

krates am folgenden Tage erzählt, am Feste der Bendideen gehalten

sein soll, und folglich der Fackellauf an diesem gefeiert war.

* HerodotVI, 105. Pliot. in Xajxndg, Lex. Seg. S. 228, 11.

* Inschrift bei Hofs von den Demen N. 29. •
'^ Inh. z. Mid. a. a. O. .

' Aeschines g. Timarch S. 38. In der Inschrift des Attischen Kle-

ruchenstaates auf Salamis C. I. Gr. N. 108 kommt ein jährlicher durch

Cheirotonie ernannter Gymnasiarch vor, der auch die Hermäen besorgt

hat; dieser kann nicht als Liturg angesehen werden. Ein jähriger

Gymnasiarch der Athener für den Hermes ist schon oben aus G. I. Gr.

N. 325 erwähnt, wie es scheint aus der Zeit vor der Kaiserherrschaft.

In den Kaiserzeiten kommen aber aufser den zwölf gewöhulichen

Gymnasiarchen auch noch andere zwölf für den Hermes vor C. I. Gr.

K. 270. II, 22 ff. Ohne Zweifel sind diese für die Knaben.

•^ Das Lex. Seg. S. 228 erklärt yviJLvacriap)(_oi durch ot ap^^^ovrej

Twi/ Xaixna^o^pofxLuv für Prometheus, Hephästos und Pan, als ob diese

die einzigen wären.
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weges linier die unbeJeutenflerii LiLurgen; ein kyklisclier (^lior

oder Pyrrluchlsten scheinen In der Regel wohlfeiler gekommen

zn sein. Eine Inschrift des Pandlonlschen Stammes, aus der

nächsten Zelt nach den Drelfslgmännern, stellt die Sieger In

der Gymnaslarchle für die Prometheen und Ilephästeen mit

denen zusammen, welche an den Thargellen und DIonysIen

mit einem Männer- oder Knabenchor gesiegt; den einen wie

den andern hielt der Stamm gleicher Ehre werth." Isaos*

stellt die Gymnaslarchle für Fackellauf neben Trierarchle, Ver-

mögensteuer in der Klasse der Dreihundert und Choregle für

Tragödie; Aristoteles rechnet dieselbe mit der Choregie unter

die kostspieligen und unnützen Leistungen. Alkibiades und

Nikias, die wegen ihres grofsen Aufwandes auf Liturgien

ausgezeichnet werden, leisteten Gymnaslarchle;" der Sprecher

beim Isäos von Apollodor's Erbschaft rühmt sich seiner ehren-

vollen Gymnaslarchle für die Hephästeen. '' Nach Lyslas'

kostete eine siegreiche Gymnaslarchle für die Prometheen

1200 Drachmen. Auch die Gymnasiarchen, welche gesiegt

hatten, weihten Denkmäler, wie die Choregen. Eine Lischrift

von einem Denkmal der.Art betrifft einen Sieg der Akamantls

" C. I. Gr. N. 213.

* Isäos V. Philoktem. Erbsch. S. 154. wo der Ausdruck lautet:

yv}j.vac-iap-x_sLv \a\xna.'^L^ wozu vergl. Xenoph. v. Eink. a. a. O. h xaX<;

XapTracri yujuvacrtctpp^oujusvoi.

*^ Isükr. Trept tou ^suy. 15. Plutarch in der Vergleichung des Nikias

und Crassus Cap. 1.

•^ Isäos S. 184 oben. Diese Gymnasiaichie der Hephästeen erwähnt

auch Andokides v. d. Myst. S. 65 als von ihm geleistet, nebst der

Archelheorie nach dem Isthmos und Olympia; ein Sieg des Andokides

mit einer Lampas, also eben durch Gymnasiarchie, wird erwähnt in

der Rede g. Alkib. S, 133. Wieder ein anderer Sieg desselben wurde

mit einer suai/^p/a an den Panathenäen erlangt (g. Alkib. a. a. O.), ein

anderer mit einem Knabenchore an den Dionysien (G. I. Gr. N. 213),

und ein von diesem doch wohl verschiedener mit einem Dithyrambus

oder kyklischen Chor (Leben der zehn Redner S. 229).

' S. Cap. 22.
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im Fackellaiif an den grofsen Panalhenäen Olymp. 108, 3."

Eine andere Inschrift Ist von einem Denkmale erhallen, wel-

ches geweiht war von dem gewesenen Gymnasiarchen der

Kekropis für die grofsen Panathen'aen von Olymp. 110, 3.

nachdem seine Stammgenossen ihn bekränzt hatten:* wahr-

scheinlich hatte auch er gesiegt. Dieser ähnlich Ist die In-

schrift von einem Weihgeschenke der gewesenen Gymnasiar-

chen für die Lampas der Anthesterlen aus später Kaiserzelt.
*"

Die Stammspeisung (srTiccrig) wird von einem aus dem

Stamme genommenen Bewirther (zTTiuruo^) getragen. Hört

man den Harpokration,'' so wäre hierzu, wenn nicht ein Frei-

williger auftrat, durchs Loos ernannt worden, welches aus der

Rede des Demosthenes gegen Meldias erhellen soll, in wel-

cher aber nichts davon steht. Mir scheint, es sei ein falscher

Schlufs aus demjenigen, was In jener Rede von der Aufstel-

lung der Choregen, der freiwilligen Choregle des Demosthe-

nes und der durchs Loos bestimmten Ordnung In der Wahl
des Chorlehrers gesagt wird.' Die Bewirther wurden übri-

gens ohne Zweifel wie andere Liturgen nach dem Vermögen

und einer uns unbekannten Ordnung ernannt,-^ da durchs

tö^ Loos solche Last niemanden konnte auferlegt werden. Die

Gastmale, welche vermöge dieser Liturgie bestritten wurden,

sind verschieden von den grofsen Volkspeisungen, deren Ko-

sten die Theorikenkasse trug; blofs Gastmale an den Stamm-

festen (cpvXsrua hiiTrva)^^ eingeführt aus heiligen Zwecken

und zur Erhaltung einer freundlichen Gemeinschaft unter den

Bürgern des Stammes, und angemessen dem Geiste der De-

« S. zu Beilage XXI.

* C. I. Gr. N. 251.

' Bei Rofs a. a. O.

^ Harpokr. in ecrrtaToop.

' Demosth. g. Meid. S. 518. 519.

f Dies ist ^kpziv lo-Tiaropa, Demosth. g. Boot. V. Namen S. 996^ 24.

Das Bewirthen selbst ist t<rvia.v t^V <j)U>cif]i>, Demosth. g. Meid. S. 565, 10.

e Athen. V, S. 185. C.
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mokratle. " Leckereien wurden vennuthllch nicht vorgesetzt,

aber Fleisch, wie aus PoUux* und aus der Analogie ähnlicher

Speisungen geschlossen werden kann. Rechnet man zwei-

tausend Gäste, und einen jeden zu zwei Obolen, was eher

zu wenig als zu viel sein möchte, so kann man die Kosten

einer Stammspeisung auf beinahe siebenhundert Drachmen

anschlagen.

« Vergl. Herald, a. a. O. II, 1, 12.

* III, 67.



Viertes Buch.

^- 1. J-Jle aufserordentllchen Einkünfte des Allienisclien

Staats, deren Betracbtung wir folgen lassen, waren iheils für

jeden vorkommenden Fall gesetzlich oder herkömmlich be-

stimmt, thells auf willkürliche nicht in der Verfassung ge-

gründete Mafsregeln gebaut, durch welche der Staat Geld-

verlegenheiten zu decken suchte. Die ersteren sind zwiefach,

thells eine bestimmte und zwar unmittelbare Steuer, theils

Liturgien: die Einsicht in beide setzt eine Erörterung über

das Volksvermögen und die Schätzung von Attika voraus, ohne

welche jede Untersuchung über diese Gegenstände dürftig,

unklar und unfruchtbar bleibt; eine Erörterung, die mit nicht

geringen Schwierigkeiten verknüpft Ist, da. so wenige, so un-

vollständige und unbestimmte Angaben auf uns gekommen

sind. Am schicklichsten wird dieselbe gleich bei der Ver-

mögen Steuer (sigcpo^a) vorgenommen, mit welcher die Be-

stimmung des Volksvermögens in der genauesten Verbindung

steht. Es schien nämlich das grofse Bedürfnifs, welches die

Kriege verursachten, auf keine Weise besser befriedigt wer-

den zu können als durch Vermögensteuern; aber eben daraus

läfst sich schllefsen, dafs diese nicht in das entfernteste Alter-

thum gehören. Vor dem Peloponnesischen Kriege hatte Athen

keinen Grund häufige und bedeutende Vermögensteuern zu

erheben; die Bürger dienten lange umsonst, die Schiffe wur-

den durch die Trierarchie ausgerüstet; die Belagerungskunst

4 machte wenig Kosten, weil sie einfach war: als hierauf der

Sold eingeführt worden, und die Kriege mehr kosteten, bestritt

man den Aufwand aus den Tributen. Man könnte daher
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zweifeln, ob vor dem bezeichneten Zeiträume irgend eine

unmittelbare Steuer In Athen erhoben wurde, es mülste denn

dieses unter dem Namen eines Schatzungsgefalles (-zXog) ge-

schehen sein, wovon wir zwar fast gänzlich ununterrichtet sind,

was aber doch biswellen geschehen zu sein scheint, well alle

Einrichtungen dazu bestanden und die Frage nach der Scha-

tzungsleistung herkömmlich war. Doch hiervon später:" ge-

wifs ist aber, dafs die erste geschichtlich verzeichnete aufser-

ordentllche Vermögensteuer (slgcpo^a) von 200 Talenten durch

die Belagerung von Mytilene Olymp. 88, 1 veranlafst war.

Dies bezeugt Thukydides* ausdrücklich; und er meint nicht

etwa blofs die erste Vermögensteuer im Peloponnesischen

Kriege, sondern schlechthin die erste. Indem er bei der Ge-

nauigkeit seines Vortrags jenes würde näher bezeichnet haben.

Wenn nun dennoch nicht in Abrede gestellt werden kann,

dafs bereits vorher unmittelbare Steuern dieser Art erhoben

worden, so bleibt, um den Thukydides zu retten, nur übrig

anzunehmen, diese früher etwa unter anderem Namen erho-

benen Steuern seien veraltet und vergessen gewesen, seit der

Zeit aber, da die Athener von den Bundesgenossen Tribut

zogen, seien sie nicht mehr vorgekommen, was auch ganz

natürlich ist; wie das Römische Tributum seit der Unterwer-

fung Makedoniens nachgelassen wurde. Nach jener ersten

Erhebung scheint indefs die Vermögensteuer schnell nach

" Buch IV, 5 und 6.

* III, 19: JlpoQ^BOjxsvoi §s Ol 'AB-YivcuoL -^pYifxartjiv sg Trji/ TroXiopxlav

xal avTol sgBveyxovTeg tots TrpwToi/ Ig^opoiv ^laxocria TaXavTU, l^£7rs)ui|/ai;

xal int rovg ^ujUjUö'p^ou? dpyvpoXoyovg vau? ^exa x. t. X. Der Nachdruck

liegt vermöge der Wortstellung auf sg(popav, und es kann nicht also

der Sinn sein, damals hätten sie zuerst 2ü0 Talente als £ig(^opa erho-

ben, früher nur weniger. Die Beschränkung, welche ich nachher ge-

macht habe, auf die Zeit seit der Einführung der Tribute, fand ich

nachher auch bei Nissen, Zeitschrift f. Alt. Wiss. 18.38. N. 90. und bei

Meier in der Encyklop. d. Wiss, und Künste Art. Eisphora: wenn der

erstere aber diese Beschränkung in dem Worte avTol angedeutet finden

will, so mufs ich dies bestreiten.
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einander wiederholt worden zu sein, da Arlstoptianes" schon

Olymp. 88, 4 davon als von einer gewöhnlichen Sache redet:

zu andern Zwecken aber als zur Kriegführung wurde In Athen

nicht leicht eine Vermögensteuer ausgeschrieben, es müfste

denn gewesen sein, weil die Verwaltungsgelder schon für den

Krieg verbraucht worden wären, und durch Vermögensteuer

wieder hätten ersetzt werden müssen, oder um Anleihen zu

tilgen, wie nach der Herrschaft der Dreifsigmänner geschah,

oder um wichtige Werke zu vollenden : wie vom Archon

Themistokles an bis zum Archon Kephisodoros, Olymp. 108, 2

bis 114, 2 eine jährliche Vermögensteuer von zehn Talenten

für den Bau des Zeughauses und der Schiffhäuser erhoben

wurde i*^ was doch eigentlich auch für die Kriegesmacht ge-

schah. In andern Demokratien schrieb man selbst um die

Besoldungen in Friedenszeiten zu bestreiten Vermögensteuern

saus.*" Jenem Zwecke gemäfs hatten die Feldherrn die Be-

sorgung dieser Steuer, nachdem sie durch Volksbeschlufs ange-

ordnet war, und den Vorstand des Gerichtshofes, welcher die

dahin einschlagenden Streitigkeiten schlichtete,'' zum Beispiel

wenn einer zu hoch angesetzt war, was besonders aus Bos-

heit und Hafs frühzeitig geschah.' Übrigens' war von der Ver-

mögensteuer keine Befreiung der Bürger möglich, obgleich ein

Beispiel vorkommt, dafs sie Schutzverwandten gegeben wlrd,-^

" Ritter 922. Auch bei Antiphon Tetral. A. ß. gegen Ende ist

von der Zahlung vieler und grofser il^t^opCjtf die Rede. Eine ii(;^opa

dito Tou Tijuvjjmaroc, für den Krieg, vor Euklid, kommt in einem Bruch-

stücke eines Beschlusses bei Rangabe Antt. Hellen. N. 268. Ephem.

archäol. N. 158 vor.

* Inschrift in der Ephem. archäol. N. 350. Curtius de porlub. Ath.

S. 47. Über den Bau des Zeughauses s. zu den Seeurkunden S. 69 ff.

Dafs die Steuer etwas länger gezahlt wurde als der Hauplbau der

Skeuothek nach uns dauerte, erklärt sich leicht, ohne dafs wir dar-

über sprechen.

' Aristot. Polit. VI, 3, 3. Sehn. (5.)

«^ Wolf Prolegg. in Lept. S. XCIV.
* Aristoph. a. a. O.

^ S. unten Cap. 10.
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welchen sie als Fremden eher gestattet werden konnte: weder

die neuen noch die alten Gesetze erlaubten jene nach De-

moslhenes, nicht einmal für die Nachkommen des Ilarmodios

und Aristogeilon." Die angebliche Befreiung der Kaufleute

kann nicht angenommen werden;* die Waisen waren zwar von

den Liturgien, aber nicht von Vermögensteuern ausgenom-

men.^ Demosthenes zahlte sie als AVaise, und wäre dies nur

freiwillig geschehen, was aber ohnehin nicht denkbar ist, so

würde er nicht verfehlt haben, wo er seine Hegemonie Iq

der Steuerklasse während seiner Minderjährigkeit rühmt,'' die-

sen Umstand hervorzuheben. Auch die Trierarchen müssen

diese Abgabe zahlen,' und können sich gesetzlich nur vom

Vorschufs der Vermögensteuer befreien;^ um so mehr sind

andere Vermögende, wenn sie nicht Trierarchie leisten müssen,

der Vermögensteuer unterworfen, sodafs alle Liturgiepflichti-

gen dazu verbunden sind, wenn sie auch nicht zur Trierarchie

angezogen werden können;^ ja es liegt In der Natur der

Sache, dafs jeder, der nicht für völlig dürftig galt, selbst 6

wenn er nicht liturgienfähig war, Vermögensteuer zahlte.

2. Wieviel der Staat vom Vermögen des Einzelnen

nahm, wieviel aufgebracht werden konnte, wenn ein bestimm-

ter Theil desselben eingefordert wurde, und nach welchen

Grundsätzen die Besteuerung geschah, kann ohne Kenntnifs

des Volksvermögens nicht klar werden. Zuerst sei die Frage

erlaubt, ob in Athen wohl jene Sorge für die Mehrung des

Volksvermögens, welche heutzutage die Regierungen, gleichviel

" Demosth. g. Lept. §. 15. (S. 462, 15.) §. 22. (S. 465, 1.)

* S. Buch I, 15.

' Vergl. Herald. An im. VI, 1, 7.

fl G. Meid. S. 565. Ein anderes Beispiel für Waisen bezahlter

Vermögensleuer giebt Isäos bei Dionys. Is. S. 108, 5. nach der guten

Erklärung von Reiske Or, Graec. Bd. VII, S. 331.

' Xenoph. Okon. 2, 6, Lysias a-itok. S'wpo^. S. 698 ff. für Aristoph.

Vermögen S. ^li. Demosth. g. Lept. §. 24. (S. 465, 25.)

/ S.Buch III, 21.

^ Demosth. g. Lept. ebendas.
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ob mit Erfolg oder nicbt, übernommen baben, ein Geslcbts-

punkt fler Staatsverwaltung gewesen sei, und welcbe Quellen

des Wohlstandes Attika gehabt habe. Um diesen Gegenstand

wenigstens zu berühren, bemerke ich Folgendes. Nirgends

mufste die Wichtigkeit des Wohlstandes der Bürger einleuch-

tender sein als in einer Demokratie, in welcher nicht allein

von der Armuth viele Unruhen und Gewaltthaten zu befiirc h-

ten waren, oder durch Ernährung der Unbemittelten eine

grofse Last auf das gemeine Wesen fiel, sondern auch, wenn

Verarmung einrifs, die Möglichkeit der Staatsleistungen ge-

fährdet wurde. Durch diese nützte der Relchthum der Bürger

dem Staate viel unmittelbarer als in irgend einer andern Ver-

fassung. „Man mufs," sagt der Sprecher bei Lysias, " ,,dieses

für die sicherste Einnahme des Staates halten, dafs das Ver-

mögen freiwillig zu öffentlichen Leistungen verwandt wird.

Wenn ihr also guten Ralh befolgt, so werdet ihr für unser Ver-

mögen nicht weniger besorgt sein als für euer eigenes, indem

ihr wohl wisset, dafs ihr alles das unsrige werdet gebrauchen

können. Ich glaube ihr Avisset wohl alle, dafs ich ein besserer

Verwalter des meinigen bin als welche die Staatsgüter ver-

walten; wenn ihr mich arm machet, so werdet ihr zugleich

euch selbst beeinträchtigen, und andere werden auch dieses

7 wie anderes mehr schon verschlingen." Diese Bemerkung,

dafs jeder seines Vermögens bester Verwalter sei, scheint den

Athenern und andern Staaten des Hellenischen Alterlhums,

mit Ausnahme von Sparta, eingeleuchtet zu haben; man glaubte,

jeder werde schon selber sorgen, künstliche Mittel seien nicht

nöthlg. Aber dagegen geschah auch nichts, was dem Wohl-

stande hinderlich gewesen wäre, in den bessern Zelten des

Attischen Staates, aufser dafs die Liturgien, wenn sie falsch

vertheilt wurden, zerstörend einwirkten; die Steuern traten

fast blofs in Kriegszeiten ein, Zölle und Accise waren gering.

Attika zog seinen Wohlstand aus dem Landbau und der Vieh-

zucht, den Gewerben und dem Handel. Zur Begünstigung

Lys. «TToX. Scopol. S. 704.
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des Handels geschah alles, was man fiiir zuträglich hielt: der

Kleinhandel oder die Kramerei war zwar nicht ehrenvoll, aber

gesetzlich sollte er niemanden Schande bringen." Der Land-

bau stand in Ansehen, uud einzelne Theile desselben wurden

durch Gesetze gesichert, wie der Ollvenbaii; der Bergbau

blühte, soviel die Umstände erlaubten, die Viehzucht war nicht

mit Abgaben belastet, wie in despotisch regierten Staaten.

Die Gewerbe fanden in Athen nirgends Hindernlfs,^ obgleich

die Handarbeit dabei den Bürger herabsetzte; und In wenigen

Staaten blühten sie so wie in Athen. Nach sehr alten Ge- 8

setzen wurden Landstreicher nicht geduldet, die von keinem

Geschäfte lebten; jeder sollte nachweisen, wovon er sich er-

nähre;*" gegen die müfsigen Armen konnte die Klage der Un-

thätlgkeit {hiy.Yi oc^yiug) erhoben werden;'' selbst müfsige Skla-

ven {n^yo\ oiHi-ui) sollten dem Gesetze nach nicht gehalten

werden.' Die Eltern waren verpflichtet Ihre Kinder irgend

einen Erwerbzweig erlernen zu lassen, oder sie hatten keine

Ansprüche darauf, im Alter von ihnen ernährt zu werden.-^

Leider wurden freilich diese Gesetze, wie zu geschehen pflegt,

bei steigender Entwickelung des Staates nicht mehr befolgt,

und durch die Kriege und das Gerichlwesen wurden viele

Hände der Arbelt entzogen; der Lohndienst in der Volks-

versammlung, in den Gerichtshöfen, im Heere und auf den

Schiffen wurde als ein Gewerbe angesehen, welches dem

Staate um so weniger nachtheilig schien, da der Aufwand

lange Zeit grofsentheils aus dem Vermögen des Auslandes be-

stritten wurde.

" Petit. Att. Ges. V, 6, 5.

* Vergl. Buch T, 9.

«• Herodotll, 177. Diodor I, 77.

'^ Vergl. Petit. V, 6, 1. Meier Att. Prozefs S. 299. und dazu noch

Dionysios v. Halik. in den neuerlich gefundenen Auszügen der Rom.

Archäol. XX, 2. Plutarch Apophth. Lac. S. 207. (Tüb. Ausg. Bd. VIII.)

Lex. rhet. bei der Engl. Ausgabe des Photios S. X. der Ausg. v. Meier

mit dessen Anmerkung.

' Petit. II, 6, 12.

f Petit. II, 4, 13. 16.
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3. Um von dem Volksvermögen Attlka's sich einen Be-

griff zu bilden, ist zuvörderst nothwendig, Beispiele vom Ver-

mögen Einzelner, wenn sie auch der Natur der Sache nach

nicht vollkommen verbürgt werden können, so zusammen zu

stellen, dafs erhelle, was etwa ein geringes, was ein mäfsiges

oder grofses Vermögen gewesen sei, vorzüglich in Bezug auf

die Zeiten von Perlkles bis Alexander. Früherhin war natür-

lich der Reichthum, nach Silherwerlh berechnet, viel geringer.

Die Alkmäoniden waren von jeher ein vornehmes und reiches

Haus in Athen, besonders aber wurde es im Solonischen Zeit-

alter durch Alkm'don Megakles' Sohn gehoben, weil Krösos

ihm soviel Gold schenkte, als er wegtragen konnte, und noch

einmal ebensoviel. " Hierdurch mochte er etwa fünf Talente

Goldes erhalten haben, die höchstens 70 Talente Silbers be-

9 trugen: sein früheres Vermögen war vermuthlich nicht der

dritte oder vierte Theil dieser Summe: wenn er aber bei die-

sem Vermögen alle seine Mitbürger damals leicht übertreffen

mochte, so würde dieses doch später nicht mehr der Fall ge-

wesen sein. Dagegen finden wir aus dem bezeichneten Zeit-

alter selbst viele Angaben eines kleinen Vermögens: wieviele

hatten weniger als ein Talent, ja weniger als zehn Minen;

wovon wir kein Beispiel anführen, well Armuth überall zu

Hause Ist. Wer ein Talent besafs, konnte davon zwar leben,

sodafs er nicht gerade unter die Dürftigen gehörte, aber gering

war dieses Vermögen doch immer; Häuser von einem oder

zwei Talenten (olfioi raXavTicuoiy StTuXauroi), welche zahlreich

waren, gaben daher noch keine Liturgie.* Häuser von drei,

vier, fünf Talenten werden öfter erwähnt: so hatte Aeschlnes

der Redner ein Erbtheil von fünf Talenten, und erwarb dazu

selbst noch mehr, wie nach Demosthenes zwei Talente, welche

ihm die Anführer der Symmorlen gegeben hatten. *" Ein

Beispiel eines Vermögens von beinahe vier Talenten liefert

" Herodot VI, 125. und dort d. Ausl.

* Buch III, 21.

« Demosth. v. d, Krone S. 329, 15.
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Isäos," wo der Sprecher angiebt, er habe ein Landgut von

fünfzig Minen In Oenoe, eines In Prospalla von dreifsig Minen,

ein Haus in der Stadt von zwanzig Minen, die Erbschaft von

Hagnias von zwei Talenten, zusammen drei Talente vierzig

Minen. Stratokies und sein Bruder beim Isäos* erhielten von 10

ihrem Vater nur soviel als zu Ihrer Ernährung hinlänglich

war, wovon sie aber keine Liturgie leisten konnten; Strato-

kies bekam aber durch Adoption seiner Tochter ein Vermögen

von mehr als 2-^ Talenten, und erwarb sich während neun-

jährigen Besitzes dadurch 5-^ Talente, theils in Kapitalien und

vorhandenen Naturerzeugnissen und Vieh, theils in Grund-

stücken und Geräthen, welches mit dem Vermögen der Toch-

ter acht Talente ausmacht. Kritobul's Vermögen wird von

Xenophon*^ auf 500 Minen (8-|- Talente) und darüber angeschla-

gen; er gilt für einen reichen Mann. TImokrates besafs mehr

als zehn Talente;'' Dikäogenes hatte achtzig Minen jährlicher

Einkünfte," welches etwa ellf Talente Vermögen voraussetzt,

und als etwas Bedeutendes angesehen wird. DIodotos bei

Lyslas,-^ ein mäfsiger Kaufmann, besafs fünf Talente Silbers,

die er dem bestimmten Vormund seiner Kinder haar einhän-

digte, hatte 7|- Talente auf Seezins, und tausend oder zwei-

tausend Drachmen Im Chersones, hinterllefs aufserdem der

Frau 2000 Drachmen und dreifsig Kyzikener; hierzu kommt

noch das Geräthe, und vielleicht Grundbesitz Im Chersones,

" Von Ha£n. Erbsch, S. 294. nach der Lesart von Bekker aus den

Handschriften, Oxf. Ausg. S. 159. Des Sprechers Vermögen soll um
110 Minen geringer sein als das Vermögen des Stratokies. Stratokies'

Vermögen betrug aber 330 Minen; folglich mufste des Sprechers Ver-

mögen 220 Minen machen, wie es nach der neuen Lesart ist, die ohne

Handschriften sich nicht hätte ermitteln lassen.

* Ebendas. S. 292 ff. vergl. Buch I, 20.

^ Ökon. 2.

"^ Demosth. g. Onetor I, S. 866 unten.

' Isäos von Dikäog. Erbsch. S. 110.

•^ G. Diogeiton S. 894 ff. Bei dem Posten im Chersones ist eine

doppelte Lesart -x^Lkiai; und ^ig)(_L\ia; vorhanden; letztere hat man wegen

der Stelle S. 902 vorgezogen.

L 40
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woher die Familie jährlich Getreide erhielt: alles zusammen

glebt wenigstens vierzehn Talente. Demosthenes' Vater hin-

terliefs vierzehn Talente, die Mutter hatte fünfzig Minen

Mitgift: sodals das Vermögen des Sohnes In den Schatzimgs-

reglstern auf fünfzehn Talente berechnet war." Hierunter war

folgende Verlassenschaft einbegriffen: zwei Werkstätten mit

drelfsig Schwertfegern und zwanzig Stuhlmachern, ein zu

zwölf vom Hundert ausgeliehenes Talent, zusammenberechnet

auf vier Talente fünfzig Minen, deren jährlicher Ertrag fünfzig

11 Minen war; ferner an Elfenbein, Eisen und Holz gegen achtzig

Minen, an Firnifs und Erz siebzig Minen; ein Haus von drei-

fslg Minen; Geräthe, Trinkgefäfse, Gold, Kleider, Schmuck

der Mutter an hundert Minen, baares Geld achtzig Minen, auf

Seezins siebzig Minen, sonst noch ausgeliehen 106 Minen;

zusammen gegen vierzehn Talente. Noch nicht gerechnet sind

die Sklavinnen.* Phänippos' besafs ein Grenzstück In Kythe-

ron, mindestens von vierzig Stadien im Umfang, dessen Ertrag

jährlich mehr als tausend Medimnen Gerste und 800 Metreten

Wein waren, von welchen er in theuern Zeiten, da die Gerste

achtzehn, der Wein zwölf Drachmen kostete, 27,600 Drachmen

Einnahme hatte: rechnet man davon nur den vierten Thell als

gewöhnlichen Preis, wiewohl der Redner den dritten Theil

annimmt, so erhielt er davon regelmäfsig 7000 Drachmen:

aufserdem verkaufte er jährlich etwa für vierzig Minen Holz

daraus. Er hatte also etwa 110 Minen jährliches Einkommen,

woraus man sein Vermögen nach dem gewöhnlichen ZInsfufse

von zwölf vom Hundert mindestens auf fünfzehn Talente an-

schlagen kann: dabei Ist aber der Werth des Grundvermögens

sehr gering angenommen, und weit geringer als nach dem

oben angenommenen Durchschnitt.'' Wer soviel hatte, konnte

schon für ziemlich reich gelten, weil die Zinsen so hoch, und die

Preise der Dinge so gering waren. Viele Athener waren indefs

" Demosth. g. Aphob. S. 8l4. 815.

* S. 828, 2.

" S. die Rede g. Phänippos S. 10-40. und dort Reisk«.

'* Vergl. Buch I, 12 und 15.
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bei weitem begüterter. Onetor besafs nach Demostbenes" mehr

als drelfsig Talente; ebensoviel soll Ergokles durch Unterscbleif

erworben haben/ Nicht geringer kann das Vermögen des Iso-

krates gewesen sein, der gt'gen hundert Schüler gehabt, und von

jedem zehn Minen, von Tiniotheos ein Talent, von Euagoras

zwanzig Talente erhalten hatte." Konon hinterliefs gegen

vierzig Talente, wovon er 5000 Stater (ohngefähr 100,000

Drachmen) der Äthena und dem Delphischen Apoll vermachte,

10,000 Drachmen einem Verwandten, drei Talente seinem

Bruder; dem Sohne Timotheos blieben siebzehn Talente:'' 12

vielleicht aber Ist hier nur das haare Geld gemeint, und die

Familie scheint von Alters her viel Grundelgenthum besessen

zu haben.' Stephanos Thallos' Sohn galt für einen Mann

von mehr als fünfzig Talenten Vermögen , hinterliefs jedoch

nur ellf Talente,^ wahrscheinlich weil er durch lockeres Leben

viel durchgebracht hatte. Ebenso wurde Ischomachos bei seinen

Lebzelten auf mehr als siebzig Talente geschätzt, doch erhielt

nach seinem Tode jeder der beiden Söhne nur zehn Talente:^

aber Schmeichler und Schmarotzer hatten sein Vermögen ver-

zehrt,^ und man kann nicht verwundert sein, dafs er weulger

hinterliefs als man glaubte dafs er bes'afse, sondern nur wie

Xenophon ' diesen Mann, wenn wirklich derselbe gemeint ist,

als Muster eines Haushalters aufführen kann. Gleich grofs

war das Vermögen des berühmten Wechslers Pasion, eines

eingebürgerten Fremden, der an Grundstücken etwa zwanzig

Talente besafs, darunter eine Schlldwerkstätte mit Sklaven,

welche jährlich ein Talent abwarf, und aufserdem 50 Talente

" G. Onetor S. 867, 1.

* Lysias g. Pliilokr. S. 828.

• Leben der zehn Redner.

•^ Lysias f. Aristoph. Vermögen S. 639.

' Plutarch Solon 15.

/ Lysias a. a. O. S. 648.

e Lysias a. a. O. S. 647.

* Heraklides b. Athen. Xll, S. 537. D.
' Ökon. 6 ff.

40*
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eigenes ausgeliehenes Geld, wobei noch ellf Talente fremdes

waren." Seine Häuser allein trugen jährlich drelfslg Minen

Mlelhe, seine Wechselbude gab einen jährlichen Ertrag von

hundert Minen. Die Hälfte seines Vermögens erbte sein Sohn

Apollodor, der für sich und seinen Bruder dem Staate viel

13 aufopferte und verschwenderisch lebte;* obgleich er also in

zwanzig Jahren mehr als vierzig Talente eingenommen haben

soll, Ist es doch natürlich, wenn er endlich, als er eine grofse

Geldbufse zahlen sollte, nur noch drei Talente besafs,*^ zumal

da er viele Rechtshändel führte, wie wir aus Demosthenes'

"Werken sehen.

Unter den reichsten Familien nenne Ich zuerst das Haus

des NIklas. NIklas NIkeratos' Sohn der Kydantide, der un-

glückliche Feldherr, war ausgezeichnet durch grofses Vermö-

gen,'' wovon er edlen Aufwand für Staat und Götter machte;

dieser ist es , welchen Athenäos den vorzüglich reichen der

Hellenen nennt; dieser, dessen Besitz an Sklaven und Berg-

werken so bedeutend war, dafs er nach Xenophon der erstem

allein in diesen tausend hatte. " Dafs dieser von Xenophon

bezeichnet werde, bedarf keines Beweises, da aus ihm selbst

erhellt, er rede von einem Manne aus den Sokratlschen Zeiten:

sein Vermögen aber wurde auf hundert Talente geschätzt,

grofsenthells in beweglichem Gute. ^ Sein Sohn NIkeratos

wird beinahe der erste Athener an Ansehen und Reichthum

" Demosth. g. Phorm. S. 9^^5. 496. 'Ev oZv toi? TrevTvjxovra TaXa.vxoi(;

macht hier eine Hauptschwierigkeit, welche die Ausleger nicht zu be-

rühren belieben. Dem Sinne nach mufs es heifsen, mit den fünfzig

eigenen Talenten hätte er noch eilf fremde verliehen; der treffliche

Heraldus (II, 5, 13 ff.) will daher lesen avv ouv: vielleicht aber kann

Iv beibehalten werden, in dem Sinne; unter den fünfzig eigenen Ta-

lenten, zwischen denselben, gleichsam untergemiscbt.
* Demosth. a. a. O. S. 956 ff.

' Rede g. Neära S. 1354, l6.

«^ Thuk. VII, 86.

• Athen. VI, S. 272. E. Xenoph. Denkw. d. Sokr. Yi, 5, 2. v.

Eink. 4, l4. Plutarch Nik. 4. Vergl. oben Buch I, 13.

^ Lysias f. Aristoph, Vermögen S. 648.
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genannt, iind fiel unter den Drelfsif^männern, weil sie sein

Vermöf^cn zur Hinrichtung einlud (Olymp. 94, 1)." Bei sei-

nem Tode behauptete er weder Gold noch Silber zu hinter-

lassen, an liegenden Gründen und anderem Vermögen aber

erhielt sein Sohn NIkias vierzehn Talente/ Dessen Sohn ist 14

der bei Demosthenes'' und In den Seeurkunden vorkommende

NIkeralos, welcher kinderlos war; dafs er noch bedeutendes

Vermögen besafs, zeigen seine Trierarchien. Noch ausgezeich-

neter durch Adel und Reichthum war das Geschlecht der Hip-

ponlkos und Kallias, welche von Triptolemos ihre Abstam-

mung herleiteten, und eine in der Familie erbliche Würde des

" Diodor XIV, 5. vergl. Xenoph. HeH. II, 3, 18. Lysias g. Poliuch.

S, 602. Plutarch es. carn. II, 4.

* Lysias f. Aristoph. Güter a. a. O. Diese Rede fällt in Olymp. 98.

welches zu merken, um die verschiedenen Personen aus dieser Familie

nicht zu verwechseln.

' G. Meid. S. 567, 24. und öfter. Mehr von ihm und der ganzen

Familie s. zu den Seeurkunden S. 247. Nikias von Pergase der Ver-

schwender (Athen. XII, S. 537. C. Aelian V. H. IV, 23) gehört nicht zu

dieser Familie, wie die Verschiedenheit des Gaues zeigt. Erst nämlich

seitdem ermittelt ist, dafs die Familie des berühmten Nikias zu den

Kydantiden gehört (s. zu den Seeurkunden S. 246 f. und die weiteren

Bestätigungen, welche ich Beilage II. zu A. 13 angemerkt habe), lassen

sich die dazu gehörigen Personen von anderen sicher unterscheiden.

Von den früheren Gelehrten, welche diese Familie berührt haben, hat

sich Ste-Croix (Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVIII, S. l65. 172.)

besonders verwirrt, indem er mit unglaublicher Flüchtigkeit die Stellen

des Xenophon und Athenäos von Nikias dem Feldherrn, welcher in

Sicilien hingerichtet wurde, auf dessen Enkel Nikias bezieht, und von

diesem behauptet er sei kinderlos gewesen, mit Berufung auf Demo-

sthenes g. Meid, wo der Urenkel Nikeratos kinderlos genannt wird.

Markland (z. Lysias f. Aristoph. Güter) hält den kinderlosen Nikeratos

für den, der Olymp. 94, 1 hingerichtet wurde, und verwickelt sich da-

durch in nicht zu hebende Schwierigkeiten, wiewohl er mit einer

ungereimten Verbesserung helfen will: aber der eine ist des andern

Grofsvater: der ältere starb Olymp. 94, 1. und keinesweges kinderlos,

der jüngere lebte noch zur Zeit des Rechtshandels g. Meid, und viel

später. Auch Spalding (z. Mid.) und Reiske (hist. Register z.Deraosth.)

haben diese beiden verwechselt.
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15 Fackelträgers (Bci^ov%oQ), In den Eleusinischen Mysterien hat-

ten." Der erste bekannte dieses Geschlechtes ist jener Hip-

ponikos, welchen wir den ersten nennen wollen, der kurz vor

der Solonischen Staatsverbesseriing (Olymp. 46) viel Land mit

geliehenem Gelde gekauft haben soll,^ wenn nicht etwa der

Neid seiner Landsleute dieses erfand, um ihm eine unrecht-

liche Erwerbung seines Reichthums aufzubürden, welche hierin

ausgesprochen ist. Vermuthlich war dessen Bruder Phänippos,

der Vater Kalllas' des ersten; dieser Kallias besafs viel, kaufte

Pisistratos' Güter, so oft er verjagt wurde, '^ machte grofsen

Aufwand auf Pferdezucht, siegte in den Olympischen Spielen,

gab seinen Töchtern grofse Mitgaben und allen dreien die

Freiheit sich unter den Athenern zu Gatten auszusuchen, wel-

chen sie wollten. Dessen Sohn Hipponlkos der zweite, ge-

nannt Amnion, soll noch reicher geworden sein durch die

Schätze eines Persischen Feldherrn, welche der Eretrier DIo-

mnestos bei dem ersten Einfall der Perser In Hellas (Olymp.

72, 3) an sich gebracht, und beim zweiten dem Hipponlkos

in Verwahrung gegeben hatte, welcher sie, da alle Eretrier

gefangen nach Asien geführt worden waren, nicht mehr zurück

geben konnte:'' eine Erzählung, welche Glauben verdient, da

sogar der Name des Eretriers genannt ist. Sein Sohn ist

Kallias der zweite, der Fackelträger, von seinem grofsen Reich-

thum Lakkoplutos genannt; er heifst der reichste der Athener,*

.und sein Vermögen wurde auf 200 Talente geschätzt;-^ er

" Xenoph. Hell. VI, 3, 2. Andok. v. d. Myst. S. 57 ff. und sonst in

der Geschichte Kallias' des zweiten. Vergl. über die Fortpflanzung

dieser Würde in bestimmten Familien besonders C. I. Gr. N. 385.

* Plutarch Solon 15.

' Herodot VI, 121.

'^ Heraklides der Pontische b. Athen. XII, S. 536. F. Nicht zu

dieser Familie gehörig scheint Hipponlkos Strulhon's Sohn, aus dem

Akamantischen Stamme, ohngefähr in dem Zeitalter des eben genann-

ten Hipponikos, bekannt aus dem Epigramm Fragm. Simonid. N. 205.

Schneidew.

' Plutarch Aristid. 25.

^ Lysias f. Aristoph. Vermögen S. 649 f.
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war Gesandter an den Persischen Hof, und zahlte bei dieser

Gelegenlielt dem Staate fnnfzlg Talente Geldstrafe." Dafs er

Lei Maralhon, v\ o er allerdings focht, von einem Perser einen 16

in einer Grube liegenden Schatz angezeigt erhalten, dessen

er, nachdem er jenen getödtet, sich bemächtigt, soll ihm sei-

nen Beinamen erworben haben, gleicht aber einem IMährchen,

welches aus diesem Beinamen und der von seinem Vater über-

lieferten Geschichte entstand, zumal da statt des Marathon Ischen

Treffens auch wieder das Salaminische mit Veränderung der

Erzählung genannt wird. '^ Das grofse Vermögen ging über

auf seinen Sohn HIpponikos den dritten, dessen Frau später

mit Perlkles verheirathet war; an Geschlecht und Reichthum

wird auch er unter die ersten der Hellenen gezählt." Er hatte

nach Xenophon 600 Sklaven in den Bergwerken, und soll

sogar vom Staate die Erlaubnifs verlangt und erhalten haben,

für seine Schätze ein Haus auf der Burg zu erbauen, weil sie

bei ihm nicht sicher genug wären, welches ihm nachher auf

Erinnerung seiner Freunde leid geworden sei. ^ Seine an

Alklbiades vermählte Tochter erhielt zehn Talente Mitgift,

wieviel niemals ein Hellene gegeben hatte; zehn andere sollten

hinzugefügt werden, wenn sie einen Sohn geboren hätte.' HIp-

ponikos fiel als Feldherr In dem Treffen bei Delion (Olymp. 89),

und ihm folgte Kallias der dritte, der Fackelträger, welcher

seines Vaters Vermögen als Jüngling angetreten haben mufs,

bekannt wegen seines Reichthums und seiner Freigebigkeit;

ihm halfen Sophisten, Schmeichler und Dirnen sein Gut auf-

zehren; als Feldherr (Olymp. 96, 4) verbrauchte er wabr-

" S. Buch III, 12.

* Die Stellen sind Plutarch Aristid. 5. Schob Aristoph. Wolken GS.

Hesych. Suid. und Phot. in AccxkottIouto?. Verschieden von diesem

Kallias dem Daduchen ist Kallias des Lysimachides Sohn von Athen,

der sich ebenfalls in den Perserkriegen bereichert hatte (Pausan.

X, 18, 1).

" Andok. v. d. Myst. S. 64. Isokr. tt. tou ^Euy. 13. Plutarch Alkib. 8.

'' Heraklides a. a. O.

' Plutarch Alkibiad. a. a. O. Andok. g. Alkibiad. S. 117.
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scheinlich eher das Seinige, als dafs er erworben hätte; auch

mochte die Spartanische Proxenie von ihm mit Aufwand ge-

führt werden. Um Olymp. 98 war seine Schätzung nicht mehr

zwei Talente; und im hohen Alter, nachdem er noch Olymp.

17 102, 2 als Gesandter nach Sparta gegangen war, starb er in

Dürftigkeit." Sein Sohn Hipponikos der vierte konnte daher

wenig mehr haben. Ob Kallias Kalliades' Sohn, der dem Ze-

non 100 Minen Lehrgeld gab,* und also ebenfalls reich ge-

wesen sein mufs, aus dieser Familie war, läfst sich nicht ent-

scheiden; aber nicht hierher gehört jener reiche Kallias, von

geringer Herkunft, welcher sein Vermögen durch Bergbau

erworben hatte und für Kimon die grofse Bufse des Miltiades

zahlte. '^ Des Alkibiades Vermögen, der mit dem vornehmen

" Von den Vermögensumständen des heruntergekommenen Kallias

s. Heraklid. a. a. O. Lysias a. a. O. (in Olymp. 96.) Aelian V. H. IV,

i6. 23. und an diesen Stellen vergl. Peiizon. Über ihn als Feldherrn,

Gesandten, Daduchen und Spartanischen Proxenos s. Xenoph. Hellen.

IV, 5, 13. V, 4, 22. VI, 3, 2 ff. im Gastmal besonders Cap. 8 und für

die letzte Stelle der Hellenika zur Zeitbestimmung Diodor XV, 51. und

dort die Ausl. Auf die spätere Armuth dieses vornehmen und eitlen

Fackelträgers bezieht sich der Spott des Iphikrates bei Aristot. Rhet.

III, 2. Am bekanntesten ist er aus Piaton. Von der Familie haben

viele gehandelt, besonders Perizon. zu Aelian V. H. XIV, l6. Larcher

zu Herodot VI, 121, Küster zu Aristoph. Vögeln 284. und die Fischer

zu Plat. Äpol. 4. anführt; wir haben hier nur beibringen wollen, was

zur Einsicht in ihren Reichthum und zur Unterscheidung der verschie-

denen Personen gehört.

* Plat. Alkib. I, S. 119. A. und dort Buttm.

' Phitarch Kimon 4. Nepos Kimon 1. u. a. Auch Dion Chrysost.

LXXIII, 6 nennt ihn ai/Jpa ramivov. Ich kann ihn daher nicht für den

hochadelichen Lakkoplutos halten, obwohl man den Umstand, dafs

Hipponikos der Sohn des letzteren viele Sklaven in den Bergwerken

hatte, damit combinirt hat, dafs derjenige Kallias, welcher Kimon's

Schwester Elpinike heirathete, sein Vermögen durch Bergbau erworben

haben soll. Der Name Kallias ist in Athen zu häufig, als dafs diese

Combination genügte, der ich eine andere viel wahrscheinlichere ent-

gegensetze. V^ir kennen einen Athenischen Bergwerksbesiizer Kallias,

der um Olymp. 9S, 4 die Bereitung des Zinnobers erfand (Theophr. v.
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Kallias doppelt verwandt, war sehr bedeutend. Zwar betrug

sein angestammtes Gut nur 300 Plelhren Landes, obgleich

Kleinias, einer seiner Vorfahren," unter denen genannt wird,

die Solons Seisachtheia unredlich zur Vergröfserung ihres

Grundelgenthums benutzten;* und der Schmuck seiner Mutler

Deinomache wird von Sokrates beim Piaton, oder wer immer

den ersten Alkibiades verfafst haben mag, nur auf 50 Minen 18

(1200 Thir.) geschätzt; aber er hatte gewifs doch viel ande-

res, da sein Vater Kleinias sogar mit einer eigenen von ihm

selbst bemannten Triere gegen die Perser focht; und als Feld-

herr durch vier oder fünf Jahre mufs er nicht wenig erwor-

ben haben, indem ihm die Staaten gerne das Doppelte von

dem gaben was andern: sein Vermögen wurde daher auf mehr

als 100 Talente angeschlagen, und wenn er weniger hinter-

liefs als er von seinen Vormündern empfangen hatte," so

erklärt sich dieses nur aus seiner Schwelgerei und Verschwen-

dung und dem aufserordentlichen Glückeswechsel seines Le-

bens. Überhaupt waren Feldherrnstellen und Staatsverwaltung

in der Regel der Weg zum Reichthum. Themistokles hatte

nicht drei Talente im Vermögen, ehe er Staatsgeschäfte er-

griff; er machte sich aber kein Gewissen daraus für die gute

Sache Geld zu nehmen, wie er von Euböa zu einem untadeligen

d. Steinen 103. Plin. XXXIII, 37): dieser wird ein Nachkomme jenes

gemeinen reichen Mannes gewesen sein. Wie dieser Fabrikant ein

Zeitgenosse des verschwenderischen Kallias des Daduchen war, ebenso

war der Mann der Elpinike ein Zeitgenosse des Lakkoplutos, und so

wenig als man den Erfinder des Zinnobers für den Sohn des Hippo-

nikos III. wird halten wollen, ebenso wenig ist der Gatte der Elpinike

der Sohn des Hipponikos II.

" Man könnte ihn für seinen Urgrofsvater halten; dies ist jedoch

falsch: denn sein Urgrofsvater hiefs Alkibiades (Isokr. tt. rov ^£vy. 10).

^ Plat. Alkib. I, S. 123. C. Plutarch Solon 15. Was die doppelte

Verwandtschaft betrifft, so war Alkibiades dem Geschlechte des Hip-

ponikos irgendwie durch Abstammung verbunden (Demosth. g. Meid.

S. 561, 20. vergl. meine Explicatt. Find. S. 302), und er selbst hatte

die Schwester des Kallias zur Frau.

'' Lysias v. Aristoph. Verm. S. 65^.
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Zwecke 30 Talente erhielt, wovon er 25 Talente unterschlug,

weil er mit fünfen seine Absicht schon erreicht hatte:" als er

geächtet nach Asien flüchtete, rettete er einen Thell seiner

Habe durch Freunde, und doch bellef sich, was der Staat ein-

zog, nach Kritlas und Tlieopomp auf 100 Talente, nach andern

noch darüber, nach Theophrast auf 80 Talente.* Kleon der

Gerber war so verschuldet, dafs nichts vom Seinigen unver-

pfändet war, ehe er Volksführer wurde; seine berüchtigte

Habsucht erwarb ihm 50, nach einer andern Lesart 100 Ta-

lente." Von Demosthenes ist gewifs übertrieben, was DInarch''

behauptet, er habe durch Persische und andere Bestechung

allmällg 150 Talente erhalten, nicht minder was Hypereldes'

ihm wie dem Demades zur Last legt, es habe jeder von beiden

aus Volksbeschlüssen und Proxenlen (die sie nämlich durch

ihre Anträge ausgewirkt), über 60 Talente gewonnen; da er

doch kein Grundelgenthum besafs, und nicht einmal, als er

19 wegen der Harpallschen Sache verurthellt worden war, die

Bufse erlegen konnte. Aus desselben Zeltalter erwähne ich

noch den Diphllos, aus dessen eingezogenem Vermögen 160

Talente herausgeschlagen wurden.-^ Dem Epikrates schrieb

das Gerede der Leute, wie Lykurg erzählte, ein Vermögen

von 600 Talenten zu.^

Wenn diese Angaben auch nicht hinreichen, das Volks-

vermögen in einer bestimmten Zahl auszudrücken, so können

sie doch im Allgemeinen das Urlhell rechtfertigen, dafs es

verhältnifsmäfsig dem damaligen Zustande von Hellas nicht

gering gewesen. Gerade in dieser Beziehung aber stellt

« Herodot VIII, 4, 5.

* Plutarch Themistoki 25. Aelian. V. H. X, 17.

* Aelian a. a. O. und dort Perizon.

«^ G. Deinosth. S. 50. 51.

* G. Demosth. S. 19 meines Textes.

^ Leben der zehn Redner im Lykurg. Vergl. oben Buch I, 7.

und meine öfter erwähnte Abhandlung über die Silbergruben von

Laurion.

^ Harpokr. und Suid. in *E7«xpaTyjc.
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Demoslhenes" die Kräfte Athens fast allen übrigen Staaten

gleich. Indessen scheint das Vermögen in den bessern Zelten

ziemlich vertheilt gewesen zu sein, das heifst, die meisten

halten nur soviel sie brauchten; keiner war so arm, dafs er

den Staat durch Betteln beschämte;* aus Gunstbewerbung

theilte jedoch der Reiche dem Armen mit, wieKimon: wenn

gesagt wird, der grofse Haufe sei arm (7riuY,g)/ so will dieses

nach Hellenischem Sprachgebrauche noch nicht heifsen, die

meisten seien von Vermögen ganz enlblöfst. Auch das Grund-

elgenthum war ziemlich vertheilt; selbst Reiche, ein Alki-

biades, ein Aristophanes, "^ besafsen nur 300 Plethren oder

etwas mehr; erst in Demosthenes' Zeiten finden wir Klage

darüber, dafs Einzelne zu viele oder sehr grofse Grundstücke

an sich brächten,' wovon Phänippos ein Beispiel ist und Pasion 20

der Wechsler. Als nach dem Sturze der Dreifsigmänner das

Volk zurückkehrte, waren doch nicht mehr als 5000 Bürger

ohne Land,^ die aber zum Thell anderes Vermögen besitzen

mochten. Später scheinen viele In grofse Armuth versunken

zu sein, während wenige sich hoben: doch erreichte der Reich-

thum Einzelner keinen solchen Grad wie In den Makedoni-

schen Despotien und im Römischen Staate, daher Cicero^

50 Talente zumal zu Athen in Alexanders Zeitalter für eine

grofse Summe Geldes erklären kann. Als AntIpater Olymp.

114, 2 das volle Bürgerrecht (ttoXitsiu) allen Athenern nahm,

die keine 2000 Drachmen besafsen, soll dieses Mlfsgeschick

12,000 Männer betroffen haben,* sodafs nur etwa 9000 soviel

" n. a-vufx. S. 185, 2. vergl g. Androt. S. 6l7, 12. Thuk. I, 80. II, 40.

* Isokr. Areo[)ag. 38.

" Schrift vom Staate der Athen. Xenophon vom Einkommen.
•^ Bei Lysias, s. Buch I, 11.

' Buch I, 12.

•/ Dionys. Hai. Lys. S. 92. 44. Sylb.

«- Tusc. V, 32.

* Buch I, 7. AVas de Bruyn de peregr. cond. ap. Ath. S. 33 über

diese Sache gegen Westermann sagt, erledigt sich von selbst, wenn
man erwägt, was das volle Bürgerrecht besagen will.
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gehabt h'atten: unter Kassander reichten zehn Minen zur Be-

hauptung des vollen Bürgerrechtes hin." Diese Ansätze sind

so niedrig, dafs man geneigt sein möchte, sie nicht als An-

schläge des gesammten Vermögens anzusehen, sondern als

bestimmte Theile desselben zum Behuf der' Besteuerung, was

Solon's und Nausinlkos' Schätzung war; aber auch dieses Ist

•wieder ungedenkbar, weil alsdann zuviel Vermögen erforder-

lich gewesen wäre, um das Bürgerrecht zu behalten; daher

man jene Sätze wirklich fiir Vermögensanschläge halten und

daraus schllefsen mufs, Athen sei sehr heruntergekommen ge-

wesen. Für die altern Zelten würde es wichtig sein zu wissen,

wieviel Vermögen erfordert wurde, um unter die 5000 Ho-

pllten während der Regierung der Vierhundert aufgenommen

zu werden: allein wir wissen nur im Allgemeinen, dafs Kör-

perkraft und Wohlhabenheit dazu gehörte.*

21 4. Über die Gesammtheit des Attischen Volksvermögens

glebt Polyblos*" eine für den Anschein sehr befriedigende An-

gabe. Phylarch hatte erzählt, Kleomenes habe vor dem Treffen

bei Sellasia aus der Beute von Megalopolis 6000 Talente zu-

sammengebracht: diese Summe, mit welcher der Spartaner-

könig dem Polyblos zufolge den Ptolemäos an Aufwand und

Zurüstungen hätte überbieten können, will unser Geschicht-

schreiber nicht gelten lassen; zu jener Zeit, behauptet er, als

der Peloponnes ausgesogen gewesen, habe daraus gewifs nicht

soviel aufgebracht werden können als in der seinigen, da dieses

Land glücklich sei, und doch könne man die Körper abgerech-

net jetzo sammt dem Geräthe nicht 6000 Talente zusammen-

bringen. „Wer hat nicht von den Athenern erzählt," fährt

er fort, „dafs in den Zeitläuften, als sie gemeinsam mit den

Thebanern zum Kriege gegen die Lakedämoner schritten, und

10,000 Soldaten aussandten und 100 Trieren bemannten, dafs

sie damals sich entschlossen, vom Vermögen («tto t>jv u^iccg)

" Diodor XVIII, 74.

* Thuk. VIII, 65, vergl. 97.

' II, 62. vergl. 63.
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die Kriegsteiiern zu geben , und das Land und ganz Altika

und die Häuser, desgleichen die ganze Habe schätzten, und

dessen ungeachtet die ganze Schätzung des Vermögens (to

arvfXTTuv TiuYjMc TY,g cc^Iccq) 250 Talente weniger als 6000 be-

trug." Wie Ste-Croix" hierbei an Olymp. 103, 2 denken

kann, ist unbegreiflich: Polybios bezeichnet deutlich genug die

neue Schätzung unter dem Archon Nausinikos Olymp. 100, 3.

In diesem Jahre verbanden sich die Alhener mit Theben, als

des Spartaners Sphodrias Anschlag auf den Piräeus mifslungen

war, befestigten diesen Hafen, bauten neue Schiffe und halfen

den Thebanern mit aller Kraft: Demophon kam den letztern 23

mit 5000 Hopliten und 500 Reitern zu Hülfe, und man be-

schlofs nach Diodor, der dieses nach seiner Gewohnheit erst

unter dem folgenden Jahre erzählt und die Zahlen immer

übertreibt, 20,000 Hopliten, 500 Reiter und 200 Schiffe zu

rüsten, unter Anführung des Timotheos, Chabrias und Kalll-

stratos: der erste Erfolg war die Übergabe der Kadmeischen

Burg an die Thebaner. * Kaum scheint eine genauere Angabe

über unsern Gegenstand wünschenswerth; Polybios, der ge-

naueste, urtheilsfähigste Schriftsteller, liefert uns eine Bestim-

mung des Volksvermögens für einen gegebenen Zeitpunkt,

und zwar nach der Schätzung, folglich auf Urkunden gestützt,

die wenigstens seiner Vorgänger einer kannte, welcher aus

der ersten Quelle schöpfte: auch kann kein Zweifel obwalten,

dafs er d^s gesammte Vermögen meine, da er die Schätzung

des Werthes der Ländereien von ganz Attika ('^Moug) und

der Häuser nicht allein, sondern auch der übrigen Habe (t>j?

XoiTTYJg ovulag) nennt. Selbst Demosthenes, ziemlich überein-

stimmend, rechnet die Schätzung des Landes (7'nj.Y^uct TYJg %M§ctg)

" Abh. über Attika's Bevölkerung Denkschr. d. Akad. Bd. XLVIII,

S. 1^18. Derselbe beruft sich wegen der Schätzung von 6000 Talenten

auch auf Anaximenes: ein grobes Versehen, welches daraus entstand,

dafs im Suidas und Photios der aus Harpokration ausgeschriebene Ar-

tikel oTi k^axig-^iXiu nach dem o xarooS-ei; vofxo; eingefügt ist und mit

ihm fälschlich scheint zusammenzuhängen. Küster trennte sie schon.

* Xeuoph. Hellen. V, 4, 34 ff. Diodor XV, 25-29.
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auf 6000 Talente," desgleichen Philochoros im zehnten Buche

über Anika.* Harpokration'' bemerkt, dafs unter der Schätzung

(jl;xY;jj.a) das Kapital zu verstehen sei; daher an j'ahrliche Ein-

künfte zu denken unmöglich wäre, selbst wenn wir nicht

wülsten, dafs sich diese niemals so hoch beliefen.'' Aber wie

wichtig immer das Ansehen des Polybios, und wie scheinbar

23 die Übereinstimmung der andern Schriftsteller sein mag, so

glaube ich doch den vortrefflichen Geschichtschreiber mit star-

ken Gründen des Irrthums überführen zu können,' indem ich

erstlich zeige, dafs 5750 Talente von dem aus andern Um-
ständen zu erschliefsenden Volksvermögen Attika's ein zu ge-

ringer Theil sei, als dafs man sagen könnte, es sei eine nur

zu niedrig ausgefallene Schätzung, wobei die Bürger viel ver-

heimlicht hätten, und zweitens im Verfolg der Untersuchung

nachweise, wie Polybios zu diesem Irrthum kam, und wie

sowohl die andern Stellen als die Angabe, welche er mifs-

verstand, genommen werden müssen.

Das Vermögen ist nach dem Ausdrucke des Attischen

Rechtes theils offenbares theils nicht offenbares (ovt/« (pccvsoa

und d(pau-^g), das ist unbewegliches oder bewegliches; unter

letzterem ist Geld, Geräthe, Sklaven und, dergleichen begrif-

fen.-^ Das unbewegliche Vermögen besteht in den Häusern

" n. cvfjin. S. 183, 5. S. 186, 18. in Olymp. 106, 3.

* Harpokr. a. a. O. In der Handschrift des Demosthenes, welche

Harpokration hatte, standen durch Schreibfehler 8000 Talente.

* In Ti/myjjua.

'' Und doch konnten die jährlichen Einkünfte hierunter verstehen

wollen Meursius (Fort. Att. S. 51), Petitus (Att. Ges. III, 2, 33), Sal-

masius (Mod. Usur. I, S. 28), und aufser andern selbst Winkelmann,

welchen Heyne antiq. Aufs. I, S. 205 berichtigt hat.

' Thoms de Phylarchi vita S. 45 f. meint, Polybios habe sich nicht

geirrt, sondern das rijuvjjua in demselben Sinne wie ich verstanden.

„Desto besser," könnte ich sagen. Aber leider sprechen hiergegen nicht

allein die Worte des Polybios, sondern auch der Zweck, um dessen

willen er die ganze Sache ausgeführt hat.

^ Harpokr. *A<^avrig oucrm xat (jjotvspa: dj>uvYii fxkv >] h ^pi^pact xcd

cwjuacrt xai <rx£U£(n, ^ai/epa ^i *j eyyziog. u. a. m.
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und Ländereien: die Bergwerke können nicht in Betracht

kommen, well von Ihnen, als vererbpachtetem Staatsgut, keine

Vermögenstener oder Liturgie bezahlt wird. Das Getreide-

land allein betrug wie es scheint über eine Million Plethren,

und da ein Plelhron durchschnittlich dürfte zu 50 Drachmen

geschätzt werden," so war der Werth desselben schon über

8000 Talente. Rechnet man hiervon auch 500 Talente für

Staatselgenthum ab, so übersteigt doch schon das steuerbare

Getreideland die Zahl des Polyblos bedeutend; und für den

übrigen Thell des Landes, inwiefern er im Besitz der Privat-

leute oder steuerbarer Gemeinwesen, wohin auch die Gaue

gehören, befindlich ist, darf man doch wohl mindestens soviel

zurechnen, dafs das Landelgenthum auf 9000 Talente kommt.

Ferner hatte Athen über 10,000 Häuser aufser den Gebäuden 24

auf Höfen, in Dörfern und Landstädten:* rechnet man sie im

Durchschnitt zu zehn Minen, welches nach den bekannten

Werthen nicht zuviel ist, so erhalten wir die Summe von

mehr als 1600 Talenten, wozu man für die Gebäude aufser

Athen nach einer äufserst niedrigen Annahme 400 Talente

hinzuthun darf, sodafs allein das unbewegliche Vermögen bei-

nahe das Doppelte von Polyblos' Angabe beträgt. Nehmen

wir sodann 360,000 Sklaven, und den Werth eines jeden nur

zu einer Mine an,'^ so erhalten wir die Summe von 6000 Ta-

lenten. Bei einer Reiterei von 1200 Mann und ebensovielen

Knechten, bei der Lust der Jünglinge zur Pferdezucht und

dem Aufwand auf Prachtrosse und Renner, den manche der

heiligen Spiele wegen machten, wie Alkiblades, der auf ein-

mal sieben Wagen nach den Olympischen Spielen sandte, ''

endlich da auch der Landmann Pferde brauchte, werden wir

sehr wenig rechnen, wenn wir 3000 Pferde annehmen, und

im Durchschnitt eines zu fünf Minen/ welches 250 Talente

" S. BuchT, 15 und 11.

* Buch I, 12.

' Vergl. Buch I, 7. 13.

'^ Thuk. VI, 15. 16.

' Buch I, 14.
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beträgt: dazu nur 1000 Maulthlergespanne zu sechs Minen,

zusammen 100 Talente; alles Rindvieh, Schafe, Ziegen und

Schweine wollen wir nur zu 250 Talenten anschlagen. Das

vorräthlge und ausgeliehene Geld war nicht unbedeutend,

wenn ein Wechsler wie Pasion blofs fünfzig Talente eigenes

auf Zinsen und Lykurg 650 Talente anvertrautes bei sich

hatte." Wieviel war aber verarbeitet und zinslos an Geräthen

von Gold, Silber und Erz niedergelegt, wieviel an allerlei

Waaren! Schon in Arlstophanes' des Komikers Zelten war

der Gebrauch des Silbers zu Hausgeräthe häufig, und wuchs

25 allmällg dergestalt, dafs man das Silber, um wohlfeilere Ge-

fäfse zu haben , wenn man theure nicht bezahlen konnte, bis

zur Dünne einer Haut trieb, daher ein Komiker von Gefäfsen

redet, die vier oder zwei Drachmen, oder gar nur zehn Obolen

wogen.* Alles übrige Hausgeräthe {ßnmXa, o-xevyj), selbst

Kleidungstücke und Frauenschmuck, wurde bei der Schätzung

des Vermögens in Anschlag gebracht, wie man an der Ver-

anschlagung des Demosthenischen Vermögens sieht; und dieses

war ansehnlich, da man nicht allein zum Wohnen, Essen und

Schlafen, sondern in guten Häusern auch zu allerlei Gewer-

ben, als zum ^Veben, Backen und dergleichen, Anstalten hatte."

Demosthenes' Vater hinterllefs an Gerälhe, Trinkgefäfsen, Gold,

Kleidungstücken und Schmuck der Frau 100 Minen, welche

unter dts Sohnes Vermögensansatz in dem Steuerkataster ge-

hören; eines Anderen Geräthe war mehr als zwanzig Minen

werth; das dem Staate verfallene Gerälhe jenes Arlstophanes

wurde für mehr als 1000 Drachmen, vielleicht unter der Hälfte

des Werthes verkauft; Gold und Gewänder waren in der Mit-

gift mäfsiger Leute zu zehn Minen veranschlagt;'' Alkibiades'

Mutter hatte für fünfzig Minen Schmuck. Doch um nicht

jede Kleinigkeit zu erwähnen und viele Angaben der Redner

« Buch III, 19.

* Athen. VI, S. 229. F ff.

«• Vergl. Xenoph. Ökon. 9, 6.

^ Rede g. Nikostr. S. 1251, 15. Lysias v. AristoplL Verm. S. 635.

Demüsth. g. Spud. S. 1036, 10.
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ZU übergehen, erinnere ich nur an die Schiffe, deren Werth

nicht gering gewesen sein kann. Alles dieses zusanimen-

genomnien könnte man das Volksvermögen, wie es in der

Schätzung berechnet wurde, auf nicht weniger als 20,000 Ta-

lente anschlagen, wobei das baare Geld nebst allem beweg-

lichen Vermögen aufser Sklaven und Vieh offenbar äufserst

niedrig zu 2400 Talenten angenommen ist: nicht als ob wir

dasselbe nicht höher schätzten; sondern um zu zeigen, dafs 26

Polyblos auf jeden Fall sich täuschte, haben wq'r überall die

niedrigsten Angaben zu Grunde gelegt. Gillles," welchen

jene Annahme gleichfalls nicht befriedigte, glaubte unter den

5750 Talenten blofs die Grundstücke begriffen. Indem man

das Übrige doch versteckt habe, und eine Berechnung dessel-

ben nicht möglich gewesen sei: allein dies widerspricht den

Worten des Schriftstellers geradezu, und gesetzt auch dafs

mancher etwas verbarg, so konnte dieses im Ganzen wenig

ausmachen, da man der Erbschaften und Rechtshändel wegen

nicht wagen konnte zu wenig anzugeben, manche, um vor-

nehmer zu scheinen, sogar mehr angaben als sie hatten, und

überhaupt die Schätzung, wie das Demosthenische Vermögen

zeigt, genau gemacht wurde: am wenigsten aber können wir

uns bei der Meinung des Engländers beruhigen, das Attische

Volksvermögen sei etwa 12,000 Talente gewesen. Selbst für

das Grundvermögen Ist die Polybische Zahl so gering, dafs

eher 12,000 Talente und mehr als dessen Werlh angenommen

werden könnten. Um kurz zu sein, Polyblos giebt die Schä-

tzung (ri!A.Y,ixu) von Attika sehr genau auf 5750 Talente an;

dies ist die Schätzung des gesummten Vermögens, aber nicht

der Werlh: er wufste nur wieviel die Schätzung des gesamm-

ten Vermögens betrug, aber er kannte die Grundsätze nicht,

wonach dieselbe gefunden wurde, und hielt sie fälschlich für

den Werth des Vermögens. Die Schätzung unter Nausinikos

" Belrachtungen über d. Gesch. Sitten und Char. d. Giiech. S. 24.

Deutsch, ibeis. Von einer im J. 18.35 ans Licht getretenen Bestimmung

des Allischen Volksvermögens durch ein sogenanntes theoretisches Dia-

gramm erlaube icli mir nur zu sagen, dafs ich sie gelesen habe.

I. 4i
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war nämlich, wie gezeigt werden wird, ein bestimmter Tbeil

des Vermögens, welcher als besteuerungsfähig angesehen

wurde: dieser war verschieden, in der ersten Klasse der fünfte,

In den niedrigem ein geringerer Theil; sehr kleines Vermögen

war in die Schätzung ohne Zweifel nicht einmal aufgenom-

^Tmen." Folglich war das Volksvermögen weit über das Fünf-

fache der Schätzung, und kann ohne das steuerfreie Staatsgut

auf 30 bis 40,000 Talente angeschlagen werden ; die jähr-

lichen Einkünfte davon waren mindestens doppelt so grofs, als

eine gleiche Summe heutzutage gewähren würde, und folg-

lich jede Steuer höchstens halb so bedeutend als sie erscheint,

oder vielmehr noch weit geringer, weil der Besitzer eines

mäfsigen Vermögens von fünf oder sechs Talenten die Zinsen

desselben zum Lebensunterhalt ohne grofsen Aufwand kaum

verbrauchen konnte. Gegen die aufgestellte Ansicht läfst sich

übrigens nichts einwenden, als etwa aus einer noch unbenutz-

ten Stelle des Aristophanes in den Ekklesiazusen, * welche in

Olymp. 96, -|- gesetzt werden können. Euripides, vermuthllch

der jüngere Tragiker, hatte kurz vorher den Vorschlag gethan,

einen Vlerzlgstel als Vermögensteuer zu erheben, womit man

500 Talente aufbringen wollte; er wurde darob bald vergöt-

tert, nachher aber geschmäht, als die Mafsregel nicht zureichte.

Warum sie nicht genügte, wissen wir nicht: entweder konn-

ten die Steuerpflichtigen nicht zahlen, weil Attika sich vom
Peloponnesischen Kriege noch nicht erholt hatte, oder er

hatte den Anschlag zu hoch gemacht, wobei jedoch der Irr-

thum nicht sehr grofs sein konnte, da die Erfahrung schon

mufste gelehrt haben, auf wieviel Vermögen man im Allge-

meinen rechnen durfte: daher ersteres wahrscheinlicher ist.

Offenbar hatte er das Steuerkapital auf 20,000 Talente ge-

schätzt. Dafs aber das Steuerkapital hier mit dem Vermögen

einerlei sei, kann nicht erwiesen werden; es mochte nur einen

" Vergl Buch IV, 9 zu Ende.

* Vs. 818 ff. An eine Einkommensteuer ist nicht zu denken, wie

Spanlieim de U. et P. N. Bd. II, S. 551. und Burmaim de vect. P.

l\. V. meiulen.
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bestimmten Thell des Vermögens enthalten, der jedoch anders

als unter Naiislnlkos berechnet wurde, zum Beispiel wie in

der Solonischen Schätzung so, dafs die erste Klasse mit ihrem 2S

ganzen Vermögen, die zweite mit -|-, die dritte mit — ein-

getragen wurde; eine Einrichtung, wonach man bei ohngefähr

35,000 Talenten Vermögen leicht auf eine nahe an 20,000

Talente betragende Schätzung kommen konnte. Doch es Ist

Zeit, die Einrichtung der Athenischen Schätzung genauer zu

beleuchten.

5. Wie vor Solon Athen In Rücksicht der Steuern ein-

gerichtet war, kann nicht genau erforscht werden. Als gewifs

sehe ich an, dafs vor Ihm nicht alle vier Stämme Antheil an

den Hoheitsrechten halten; die Hopleten waren der herrschende

Adel, ihnen unterworfen die Landbauer {Ts}Ioi>Tsg oder in der

amtlich gewordenen Form, deren Erklärung schwierig Ist,

TsXUi'Tsg) mit Ausnahme einzelner vornehmer und heiliger Ge-

schlechter, die Hirten (AIjiho^yjq) und Handwerker ('A^-y««^-^?)
:

*

die Hopleten bilden den Staat vorzugsweise; Ihnen steuern

" Von diesen s. meine Vorrede zum Verzeichnifs der Voiles, der

Beil. Univ. Sommer 1812. Später, von Hüllmann an (Anfänge d. Giiech.

Gesch. S. 239 ff) ist dieser Gegenstand vielfältig behandelt worden;

was ich weiter darüber zu sagen hatte, ist C. I. Gr. N. 3665 zusam-

mengefafst. Dafs Te'kiovreQ der amih'che Name des einen Stammes sei,

ist mittlerweile noch durch den Zeu; TeX^wv bestätigt worden (s. allg.

Bemerkungen zu den Tributregistern in dem Städteverzeichnifs unter

2ua}/j/s>.^c). Nur in Rücksicht der bei Plutarch Solon 13 vorkommen-

den IxTvjuopot, die allerdings aus dem alten Verhältnifs der Unterwür-

figkeit durch weitere Verarmung scheinen hervorgegangen zu sein, trage

ich hier eine andere Meinung vor. Die entgegengesetzten Angaben der

Alten darüber hat schon Schümann de comitt. Ath. S. 362 zusammen-

gestellt und sich dafür erklärt, sie hätten nicht einen Sechstheil des

Ertrages an den Eigenthümer des Bodens abgegeben , sondern diesen

Sechstheil empfangen. Dieses halte auch ich jetzt für das Richtige;

es überzeugt mich davon das Verhältnifs der Italischen partiarii

nach Cato de R. R. 136, welches von Rudorff (Vorrede z. Verzeichnifs

der Vorlesungen der Berliner Univ. Sommer 1846) sehr schön erör-

tert worden.

41*
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die unterworfenen Landbauer, wie In Indien dem Könige, und

gle sind wie Penesten oder Cllenten Leibeigene, Theten Im

ursprünglichen Sinne," ohne Landeigenthum, welches gröl'sten-

thells den Hopleten gehörte. Die letztern dienen gewapnet,

und stellen Ihre Knechte Ins Feld, wie die Thessalischcn Rit-

ter: zur Erhaltung des Staates In Friedenszelten war wenig

oder nichts erforderlich, und der Krieg war zu gering, um
ein künstliches Gebäude von Finanzen zu erfordern. Die

29 Tempel und Priester wurden aus helligen Ländereien, Grund-

zehnten, Opfern, die Rechtspflege aus Ehrengeschenken (yz^ct)

für jeden Spruch unterhalten. Erst die Solonische Verfassung,

•wie es scheint, hob das alte Unterthänigkeltsverhältnifs, welches

mit der Sklaverei nicht zu verwechseln Ist, nachdem es schon

längst ermäfslgt sein mochte, gänzlich auf; sie gab allen

Freien, das helfst allen vier Stämmen Anthell an der Verfassung,

bestimmte aber Ihre Rechte verschieden nach der Schatzungr

(jifXYiixcij census), wodurch die Staatsform der Demokratie ge-

nähert wurde, ohne eine volle Demokratie zu sein. Denn Solon

setzte gegen dieselbe ein Gegengewicht In dem Areopag, wie

er ihn einrichtete: dieser war ein aristokratisches Element,

nicht zwar In dem Sinne der ursprünglichen Adelsaristokratie,

aber als ein aus den gewählten und Im Amte bewährten Ar-

chonten gebildeter Rath, also In dem Sinne einer Aristokratie

der Tugend und der Einsicht; und dadurch dafs die vierte

Klasse nur Stimmrecht In der Volksversammlung und Anthell

an den Gerichten erhielt, aber keine obrigkeitlichen Würden
bekleiden konnte, wurde den obern Vermögensklassen ein

Vorzug eingeräumt, durch welchen die Verfassung vorwiegend

timokratisch wurde. Doch ohne die übrige Bedeutung der

Solonischen Klasseneinrichtung ergründen zu wollen, fragen

wir nach ihrem Wesen In Bezug auf die Schätzung und öffent-

lichen Leistungen,

* So stellt diese Dionys. Archaeol. II, S. 84. Sylb. mit Recht

zusammen.
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Solon macliie vier Klassen (7iiJ.Y,uc<rc: , tb/.y^ ," wie später

Piaton In den Gesetzen,* dessen Bestimmungen jedoch sehr

verschieden sind. Die erste waren die Pentakosiomedimnen,

das heifst, die an Trockenem «nd Flüssigem oOO Mafse, an

Trockenem Medimnen, an Flüssigem Metreten, von eigenem

Lande ernteten. Zur zweiten nahm er diejenigen, welche

300 Mafse ernteten und ein Pferd ernähren könnten, nämlich

ein Streltrofs (imtog noXsjxirrYfüiog), wozu ein anderes für einen

Knecht gehört, und natürlich brauchten dieselben auch ein

Ackergespann: diese heifsen Ritter (Ittttv;?, Itz-ccBcc -sXoCursg).

Die dritte Klasse sind die Zenglten (^svy7-ca), und ihreScha-30

tzung nennt man die Zeiigitenschatzung (^svyirtcu ts?.£7i'),

worunter nicht etwa eine besondere Abgabe vom Ackervieh

verstanden werden darf, wie man aus Pollux glauben könnte:

ihr Name kommt vom Halten eines Ackergespanns (^svyog),

seien es wie gewöhnlich Mäuler, oder Arbeitspferde oder

Ochsen: der Ertrag derselben wird insgemein auf 200 Mafse

des Trockenen und Flüssigen angegeben. Die letzte Klasse

sind die Theten, welche weniger haben als die Zeugitenscha-

tzung. '^ Die Pentakosiomedimnen, sagt Pollux, verwandten auf

" Letztein Ausdruck geben Harpokr. Schol. Demosth. Suid. in innas

und andere; der erstere ist sehr gewöhnlich.

* V, S. 744. C. VI, S. 755. E.

* Plutarch Solon 18. wo bei der dritten Klasse durch einen Schreib-

fehler steht Ol? jUfcTpov yji/ avvafx^or'spwv rpiaxocriwv statt ^laxoo-twv, von

Heinr. Stephanus aus Pollux richtig verbessert: cruvaf^^oTspwi/ geht auf

die Mafse beides, des Trockenen und Flüssigen, wie zum Beispiel

Lex. Seg. S. 298 in TrsvTaxocrtOjUs^ijoti/ot: nBvTUxoiria jusTpa cruva|U(|)W ^i^pa

xai vypd. Plutarch giebt das Richtige in der Vergl. d. Arislid. u. Cato 1.

mit der Bemerkung, die Yermögensumstände seien damals noch mäfsig

gewesen. Aufserdem s. Pollux VII, 129. 130. Suid. in initai; und ittttsi";,

Phot. in innaq, wo im ersten Artikel lächerlicli Innstt; und innaq als

verschiedene Klassen angegeben werden, Inhalt z. Aristoph. Rittern,

Schol. Plat. Ruhnk. S. 184. Schol. Demosth. Bd. II, S. 55. Reisk. Etym.

in ^yjTsta, I^ikephoros Gregor, z. Synesios, Zonaras in Ix TtjunijuaTuv,

Harpokr. in ittttix;, welche alle dieselbe Ordnung angeben, der letzte

mit Berufuns auf Arislot. Staat d. Athen, auch Schol. Thuk. III, l6.
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das gemeine M'^esen (ai'Yi?ATHou ig ro SyiIxotiou) ein Talent, die

zweiten drelfsig Minen, die dritten zehn Minen, die Theten

nichts." So weit gehen die sichersten und übereinstimmend-

sten Angaben. Offenbarer Irrthum ist es, wenn etliche Gram-

31 matiker nur von drei Ordnungen (rä^sri) reden und gerade

die Zeugiten auslassen;* wenn in einem Zusätze zur Aristo-

telischen PolItik'^ der Ritterstand zur dritten, die Zeugiten

aber zur zweiten Klasse gemacht werden, welches den Zeug-

nissen aller Schriftsteller'' entgegen ist, die die Ritter stets

nach den Pentakoslomedimnen aufführen, und sogar dem gleich

anzuführenden Gesetz: denn dafs nach einer Inschrift auf der

Burg ' Anthemion DIphilos' Sohn aus der Thetenschätzung

(ß-Y,TiHou T&?.og) gleich in die Ritterklasse erhoben wird, be-

weiset nichts, weil einer durch Erbschaft oder irgend einen

Glücksfall schnell so reich werden konnte, dafs er aus der

untersten in die zweite Klasse versetzt wurde. Nicht ein Irr-

thum des Schriftstellers, sondern des Schreibers scheint es zu

sein, wenn Suidas den Rittern 400 Mafse zuschreibt, zumal

da die Scholiasten des Aristophanes und Demosthenes,^ welche

denselben Text wie Suidas haben, nur darin von ihm abwei-

chen, dafs sie das richtige, die Zahl dreihu-ndert geben: daher

Relske keine Rücksicht verdient, wenn er dem Plutarch im

Solon durch Veränderung der Lesart die Meinung zuschreiben

Hesychios (in Innai;) ist verstümmelt. Ferner s. Lex. Seg. S. 260. 26l,

267. 298. und über ^ivyic-iov Pollux VllI, 130. 132. Suid. Phot. Elym.

Lex. Seg. S. 260. 26l. und Hesych. In mehren derselben steht fälsch-

lich ^ivyYi<riov. Dafs ^suyoc meist Maulthiere seien, lehren die Redner,

zum Beispiel Isäos v. Dikäog. Erbsch. S. Il6. v. Philoktem. Erbsch.

S. l40. Von allen drei Arten der Thiere sprechen Etym. und Phot. in

^euyo;, Lex. Seg. S. 260. wenn man sie zusammennimmt.

" Pollux ist benutzt vom Schol. Plat. Ruhnk. S. 184. Ruhnk.

* Elym. und Phot. im ^euyiVtov, Schol. Arist. Ritter 624.

' II, 9, 4. Sehn. (12. Bekk.) Das ganze Capitel hat Göttling mit

Recht für untergeschoben erklärt.

'^ Zum Beispiel Thuk. lU, l6.

' Pollux VUI, 131.

f Schol. Aristoph. Ritter 624. Schol. Demosth. Bd. II, S. 85. Reisk.
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will, die Ritler Latten 400 Mafse, die Zeiigiten aber 300 Mafse

gehabt: Syneslos" nennt die zweite Klasse statt Ritter sogar

geradezu Trlakoslomedlninen. Aber auch die von allen Schrift-

stellern bewährte Angabe, die Zeiigiten hätten 200 Mafse ge-

habt, wage ich zu verwerfen, nicht well es unglaublich wäre,

dafs alle, die weniger als 200 Mafse hatten, Theten gewesen

wären: eher defshalb, weil der Abstand der Zeugiten von

200 Mafsen und der Ritter von 300 Mafsen zu gering ist 32

gegen den andern der Ritter von den Pentakosiomedimnen:

sondern weil ein bei Demosthenes aufbehaltenes Gesetz* auf

eine andere Restimmung führt. Dieses verfügt, wieviel Aus-

steuer jeder aus den drei obern Klassen einer Verwandten aus

der letzten Klasse geben soll, wenn er sie nicht heirathen

will: der Pentakosiomedimne mufs ihr 500 Drachmen geben,

der Ritter 300 Drachmen; beide also gleich viel Drachmen

als sie Mafse ernten; der Zeugite aber giebt nur 150 Drach-

men. Hiernach halte ich mich überzeugt, dafs der Zeugiten

Vermögen blofs einen Grundertrag von 150 Mafsen voraus-

setzte. Wer unter 150 Mafsen hat, gehört zu den Theten;

wer l50 bis 299, zu den Zeugiten; von 300 bis 499 gehen

die Ritter; von 500 und darüber die Pentakosiomedimnen.

Die neuern Schriftsteller erzählen mit gemüthlicher Ruhe,

wieviel diese Klassen nach Pollux an den Staat steuerten, ohne

der darin liegenden Ungereimtheit sich bewufst zu werden."

\Vir möchten wohl wissen, wofür jene Abgaben von einem

Talente, dreifsig Minen, zehn Minen, gehalten werden sollten.

Etwa für eine regelmäfsige Steuer In die Staatskasse? Aber

dann müfsten die jährlichen Einkünfte der Athener sehr grofs

gewesen sein, da sie doch niemals über 2000 Talente betrugen;

" De Insomn. S. l46. B.

* Demosth. g. Makart. S. 1067 f. vergl. Harpokr. in ^IJte; und

em^ixoq, Diüdor XII, 18.

'^ Auch Budäus (de asse et partibus eius V, S. 530. Gryph.) macht

sowohl hier als bei der Schätzung von 6000 Talenten Unordnung und

Verwirrung: da er mit sich selber nicht auf dem Reinen war, tappt er

nach Aufklärung umher, ohne zum Zwecke zu gelangen.
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wenn man nicht mit Salmasliis annehmen will, Athen habe

jährlich 6000 Talente Elnkünfle gehabt, wovon 2000 Talente

aus den Quellen flössen, die Arlstophanes in den Wespen
33 anglebt, und 4000 Talente aus den Schätzungen der Bürger;

eine Behauptung, die zu grundlos und lächerlich ist, als dafs

sie Widerlegung verdiente. Oder sollen jene Summen für

die Liturgien verwandt werden? Hierzu pafst der Ausdruck

des Pollux gut; aber es ist ungedenkbar, dafs der Staat be-

stimmte, wieviel Geld einer bei seiner Liturgie sollte aufgehen

lassen: es war festgesetzt, was bei jeder Liturgie geleistet

werden mufste, wieviel Sänger oder Flötenspieler der Chorege

stellen, wie er dieselben unterhalten, wie schmücken solle,

und ähnlich bei den übrigen Staatsleistungen; was es dem

Leistenden kostete, war gleichgültig: der eine mochte es durch

kluge Einrichtung wohlfeil haben, der andere aus Unverstand

viel Geld umsonst wegwerfen, ohne mehr zu leisten: der

Staat erreichte folglich, wenn er eine Geldbestimmung machte,

nicht einmal seinen Zweck, nicht zu gedenken, dafs in Solon's

Zeiten die Liturgien soviel nicht kosten konnten, und dafs von

den spätem nicht die Rede ist. Oder soll endlich jener Ansatz

für die aufserordentlichen Steuern sein? Jiine aufserordentliche

Steuer konnte in Solon's Zeiten so hoch nicht sein als die

von Pollux angegebenen Summen; sie konnte ferner nicht so

erhoben werden, dafs klassenweise jeder dasselbe bezahlte,

zum Beispiel jeder Pentakosiomedimne ein Talent, er mochte

nun blofs 500 Medimnen ernten oder 5000, welches die

augenfälligste Thorheit gewesen wäre: es konnten ferner von

derselben die nicht ausgeschlossen sein, welche nicht zehn

Minen zu geben im Stande waren. Wer mag glauben, dafs

alle diejenigen Theten (capite censi) gewesen, die nicht zehn

Minen (250 Thlr.) steuerten, dafs dieses der niedrigste Ansatz

der Steuer gewesen sei, und zwar vom blofsen Grundeigen-

thum? Endlich wurde keine aufserordentliche Steuer so er-

hoben, dafs ein für alle mal bestimmt gewesen wäre, welche

Summe jeder geben sollte: sie wird nach dem Bedürfnifs aus-

geschrieben ; ist dieses grofs, wird mehr, ist es gering, weniger
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gefordert. Es läfst sich also nicht ausmitteln, wohin Jene 34

grofse Abgabe, von welcher Pollux spricht, zu beziehen: da-

mit aber auch der Ungläubigste von der Grundlosigkeit der-

selben sich überzeuge, stelle er noch diese kleine Überlegung

an. In Solon's Zeiten kostete der Medimnos Getreide eine

Drachme; " war der Metretes Ol theurer, so kostete dagegen

der gemeine ^Vein weniger;'^ sodafs im Durchschnitt ein Mafs

Früchte nur zu einer Drachme gerechnet werden kann. Der

Pentakosiomedimne ist folglich nach seinem Grundeigenthum

auf 500 Drachmen Einkünfte geschätzt, und soll davon ein

Talent geben, also das Zwölffache des Ertrages, und die übri-

gen je nach ihrem Verhältnifs ähnlich! Oder sollte etwa nicht

der Ertrag, sondern die Aussaat unter den 500, 300, 150

Mafsen verstanden sein, wie im Mosaischen Gesetz schon

Bestimmungen nach der Aussaat gemacht werden? Hiervon

sagt kein alter Schriftsteller etwas, wie doch ungenaue Lehrer

der Alterthümer behaupten; überdies ist ausdrücklich von Ma-

fsen auch des Flüssigen die Rede, bei welchem keine Aussaat

staltfindet: endlich würde diese Aussaat zu grofs sein, da so-

gar später noch Alkibiades, der gewifs ein Pentakosiomedimne

war, nur 300 Plethren Landes besafs ; und wie könnte man

sich wiederum vorstellen, alle wären Theten gewesen, die

nicht 150 Mafse Aussaat für ihre Ländereien gebraucht hät-

ten? Auf keine Weise bewährt sich die Angabe des Pollux.

Verwerfen wir sie also schlechthin, oder enthält sie eine ver-

borgene Wahrheit? Gewifs; aber diese Ist durch ein grobes

Mifsverständnifs fast unerkennbar gemacht.

Betrachten wir zunächst, was die Solonische Klassenein-

richtung In Rücksicht der Verpflichtungen der Bürger bedeu-

tete. Sowie die Rechte derselben nach den Klassen verschieden

waren, ebenso die Leistungen. Unter diese gehört zuerst die

Kriegespflichtigkelt in verschiedenen Abstufungen. Die Theten 35

sollen nach einer verlorenen Stelle des Aristophanes keine

" Buch I, 15.

* Buch I, 16.
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Kriegsdienste gethan haben," wie die letzte Klasse bei den

Kömern: mag dieses In alten Zeiten der Fall gewesen sein,

so kann man doch unbedenklich annehmen, dafs sie bald als

Leichtbewaffnete (\//t?.ol) und als Seeleute dienten; ja sie wur-

den In der Noth Hopliten,* wie sogar der Schutzverwandten

viele, ohne jedoch verpflichtet zu sein, daher der Staat sie in

diesem Falle bewaffnen mufste; Tliukydides'^ nennt Hopliten

die Theten waren, setzt ihnen aber die verpflichteten Hopliten

aus der Stammliste (o7rATro:r ly. y.ctrci}.oyo'j^ entgegen. Die Masse

der zum Hoplitendlenst verbundenen waren offenbar die Zeu-

giten; über Ihnen stehen die Ritter, deren Name schon be-

sagt, dafs sie zum Ritterdienste verpflichtet waren, wenn sie

auch nicht immer dazu genommen wurden, und ihre Tüchtig-

keit vorher zu erweisen hatten. Von den Pentakoslomedimnen

wissen wir nichts; aber die Natur der Sache lehrt, dafs ihnen

vorzüglich Befehlshaberstellen, und die Trierarchle, welche zu-

gleich ein Kriegsdienst ist, zukommen mufsten. Ferner wur-

den wohl nach diesen Klassenschatzungen die übrigen Liturgien

geleistet, wiewohl die Austhellung nicht bekannt ist. Endlich

zweifle ich kelnesweges, dafs zugleich mit der Schätzung ein

Ansatz bestimmt war, nach welchem Im vorkommenden Falle

eine aufserordentliche Steuer erhoben wurde; aber eine re-

gelmäfsige Erhebung fand nicht statt, Indem wir sonst gewifs

Bestimmteres darüber wüfsten;'' und die Einführung der Ver-

mögensteuer, so spät von Thukydides angemerkt wie etwas

36 neues, beweist zugleich, wie selten auch nur aufserordentllch

eine solche Erhebung vorher war. Der Ausdruck Schätzung
leisten {rsy.Btv rsXoc) kommt zwar so oft vor, dafs daraus auf

eine regelmäfsig erhobene Abgabe könnte geschlossen wer-

den, zumal da bisweilen noch bestimmter gesagt a^ Ird Rilter-

" Harpokr. in ^^reg, vergl. Phot. in ^iBvg.

* Antiphon b. Harpokr. a. a. O. enthält eine Andentung davon in

den Worten: touj Brirag anavrag oiiKiraq Troiijo-ai.

' VI, ki.

^ Auch Budäus a. a. O. S. 534 erkannte, dafs keine regelmafsige

unmittelbare Steuer (tributum) in Athen bezahlt wurde.
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Schätzung oder Zeugitenschatzung leisten (iTnra^a und

iTTTTiHoi' Tßksiv y <^svyiTtou TzXiiv , slg iTTTtctBci rsXs7i') ; aber man

spricht auch von der Schätzung der Theten und ihrem

Schätzung leisten (^^^TlHOl> rsXog, S-YiTihcu rsXs7i')," und diese

zahlten doch gewifs keine Steuer, selbst nach Pollux: wenn

die Vermögenl(>sen in Potidäa ihren Leib zu einem bestimm-

ten Werthe versteuerten/ so ist dieses etwas Eigenthümiiches,

und fand aufserdem nur bei aufserordentlichen Auflagen statt.

Jener Sprachgebrauch aber ist leicht erklärlich, indem dasselbe

Wort, was Schätzung bezeichnet, überhaupt eine Ordnung

oder Klasse, und was Schätzung leisten, zugleich das blofse

Gehören zu einer Klasse bedeutet. " Aufserdem heifst die

Schatzungsleistung (t£}.s7u ro tO.gq) nicht die Erlegung eines

bestimmten regelmäfsigen Gefälls, sondern die Erfüllung aller

derer Pflichten, welche eine bestimmte Schatzungsklasse auf-

erlegt, namentlich des Kriegsdienstes und der Liturgien, mit

der aufserordentlichen Vermögensteuer; Xenophon'' führt alles

an, was der Staat an Aufwand von einem Bürger verlangt, 37

" S. über diese Ausdrücke, um die Grammatiker zu übergehen,

Demosth. g. Timokr. S, 745, 13. Isäos v. ApoUod. Erbsch. S. 185. altes

Gesetz bei Demosth. g. Makart. S. 1067, 28. Inschrift b. Pollux YIII, 131.

Dinarcli g. Aristog. S. 86. und sonst hier und da.

* Aristotelische Ökon. II, 2, 5. Schneid.

* Daher eg av^pa? Ts'X.st'v, e? Botwrou? relestv in demselben Sinne

Herodot VI, 108. Daher T'cXoq von einer Truppenabtheilung, besonders

Reiterei. Wie tsTlsii;, so im Lateinischen censeri.

'^ Ökon. 2, 6. sTt 5s xai ty[\> noXiv alc-Bdvojxai la. \xkv ^^yj c-oi npog-

TüTToucrai/ \xzyaXa TsXsti/, t7r7roTpocj)ias ts (für die Reiterei zu den

Festen) xat ^o^ryia.q xaX yvfxvac-iap'^taQ xal Ttpoc-TUTstag (ein unverständ-

licher Ausdruck, der sich nicht auf das Patronat der Schutzgenossen

beziehen kann, wohl aber auf die scrrtacrtg, welche auch ^vXap^la

heifst, Wolf z. Lept. S. LXXXVIII), ^v §e 5v| itoXsjjiOQ yLtfrirai, oT^'' ort xai

TpiYipap->^ia(; jUtcrS'Ou; xat Biq^opa; TocrauTa? croi Ttpo^Ta^oucrii/, ocra; cru ou

pa^iuiQ vTcotaeig. Den Bogriff von TtXog fafst sehr gut Lex. Seg. S. 308.

TsXv] : ou fjiovov Ta rolg TsXwi/ai? xaraßaXXojLiei/a, aWa xat tu a.vctX(j}-

para. Xajjißai/STai xai ml aTryjpTicrjUs v« 7ppaj/|JiaTi yj epyw r\ ito-

Xejuw. Daher auch aTeXvJc und atiXua. von der Liturgienfreiheit, und

woXuTeXyJg. Vergl. Phot. in tkXog u. a.
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und was Ihn drücken kann, aber von einem regelmäfsigen Ge-

fäll schwelgt er, obgleich er einen Ausdruck gebraucht, der

ihn gleich daran hätte erinnern müssen, wenn es dergleichen

gegeben hätte. Nur wenn irgend eine Stelle vorkäme, wo
die Schatzungsabgabe den Liturgien und der aufserordentllchen

Steuer bestimmt entgegengesetzt würde, könnte man jene für

regelmäfsig halten ; aber ich habe vergeblich darnach gesucht.

Wenn bei Antiphon" das Erlegen von Gefällen (^Hurctn^ivca

tsXyi) der Choregie entgegengestellt wird, so spricht ein My-

tilenäer von seinem Vater, welcher einer der ihrer Ländereien

beraubten war, die freilich ein Pachtgefäll an die Athener zah-

len , nämlich zwei Minen für jedes Loos,* für Ihren eigenen

Staat aber Liturgien leisten. Piaton giebt für die vierfache

Klasseneintheilung In seinem Staate In den Gesetzen als Grund

an, dafs darnach die obrigkeitlichen Würden, die Eisphora und

die Verthellungen {Stai-oixcci) sollten eingerichtet werden: seine

Eisphora Ist auch keine ein für alle mal bestimmte; aber aller-

dings Ist sie von anderer Art als die Attische, weil daraus

die gewöhnlichen Staatsbedürfnisse gedeckt werden müssen

;

besonders erwähnt er aber die Eisphora für den Krieg, die er

mit den Liturgien zusammenstellt.'' Wozu endlich Athen In

3S den altern Zeiten eine jährliche Steuer hätte erheben sollen,

da die Staatseinkünfte zum Thell an die Bürger vertheilt wur-

den, namentlich die Bergwerksgelder, Ist schwer einzusehen.

Eine Abgabe nach der Schätzung können wir daher In

der Solonischen Klasseneinrichtung nur für vorkommende

" V. Herod. Ermord. S. 744. 'Errst §•* vfxsig rovg alriovq toutwv

Ixo'X.oto'aTe , hv oig oux l^aivzTO wv o Ijuo? Traxyjp, rotq ^ aWoii; MurtXy]-

vatoiff a^eiav l^wxars oIksiv t/jv cr^jTspctv avToiv (indem sie ihnen gegen

Pachtgeld ihr Land üherliefsen), ovx. scttiv o,ti vaTspov aurw r]uapTy]Tat

TW Ijww Trarpt, ouS'' o,Tt ov itntOLY\ta.i Twy ^sovtu)!', ovV r]<;tivoq "Ksirovpyiag

>j TToXig £v^£ri<; yiykvr\Ta.i eure r^ ujutsTspa (so ist zu lesen) oute r\ Muti-

>^r]'aiwv, aXka xul ^opYiyiag s-^op-^yei (im Mytilenäischen Kleruchen-

5taate) xal tLXyi xaTSTiBet (an die Athener).

* S. Buch HI, 18. vergl. über die Person III, l6. Anm.

" Gesetze XII, S.9''i9. C über letztem ; vom andern s. oben Buchlll, 1.
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äüfserst seltene Fälle annelimen: Ihre Bestimmung war eine

Nebensache; die Hauptsache waren die Kriegespflichtigkelt,

die Liturgien und die A.bmessung der Reglerungsrechte. Um
aber einzusehen, wie für jene vorkommenden Fälle der Ansatz

gemaclit war, müssen wir eine Bemerkung über den Begriff

des Schatzungsanschlages (riixrjjLu) vorausschicken. Mit

diesem Worte verbindet der Sprachgebrauch eine sehr ver-

schiedene Fiedeutung: jeder Anschlag des Werthes einer Sache

helfst so, der Anschlag des Vermögens, der Anschlag einer

Geldbufse, der Anschlag einer Steuer, kurz alles was geschätzt

ist; aber ebenso gut konnte ein Thell des Vermögens, wel-

cher dazu dient die Steuer abzumessen, so genannt werden.

Solon gab jeder der Klassen, aufser den Theten, einen be-

stimmten Schatzungsanschlag oder TImema, und auch die Klas-

sen selbst helfsen so (nr-a^u TifXY,fMircc) bei Piaton und sonst

überall: dieser Schalzungsanschlag, welchen wir das Steuer-

kapital nennen wollen, Ist mit dem Vermögensanschlag nicht

schlechthin einerlei, und von der Steuer sehr verschieden.

Die Grammatiker hatten sich vom TImema als Steuerkapital

keinen Begriff gebildet; wie sie es anderwärts mit dem Ver-

mögensanschlag selbst verwechseln, so hielt Pollux dasselbe

für die Abgabe, und gerleth so In einen gewaltigen Irrthum."

Man kann der Klasseneinrichtung des Solon In Bezug auf die

unmittelbare Besteuerung keinen vernünftigen Sinn abge-

winnen, als wenn man diesen Gesichtspunkt fafst, aber dann

" Parreidt Disput, de Symmor. S. 12 f. vergl. S. l6. ist der Mei-

nung, Pollux habe die Sache gerade so gemeint, wie ich sie darstelle,

und ihm stimmt Schömann Antt. iur, publ. Gr. S. 522 bei. Ich könnte

auch hier wieder wie oben bei Polybios sagen: „Desto besser!" Aber

ich kann mich nicht überzeugen, dafs dvaXiaxsLv dq to ^yjuoVtoj/ soviel

ist als ,,das Steuerka[)ital declariren oder eintragen lassen." Der hierzu

verglichene Ausdruck eU^ipsiv , welchen Demosthenes allerdings vom
Steuerkapital selbst gebraucht (s. unten Gap. 7 und 10), konnte wohl

noch von einer Angabe des Steuerkapitals, der Eintragung in die Steuer-

listen, gebraucht werden; aber wie weit ist davon noch dvakiaxeLv dg

TO ^Yijxoaiov entfernt!



654 Buch IV, 5.

erlcennt man seine Weisheit. Solon schätzle den Werth des

Medimnos auf eine Drachme;" wollte er nun aus dem Ertrage

39 das Grundvermögen jeder Klasse finden, so mufste er die An-

zahl der iMedImnen oder Ihnen gleich geachteten Mafse des

Flüssigen als die Zinsen des Grundkapitals ansehen, so jedoch,

dafs er nur den reinen Ertrag, den etwa ein Pachter liefert,

zum Mafsstabe nahm. Wir müssen jene 500, 300, 150 Mafse

als reinen Ertrag ansehen, hergenommen von demjenigen, was

ein Gut als Pachtzins abwirft: dafs aber die Pacht In Nalur-

erzeugnlssen, nicht In Geld besteht, wird niemand befremden

;

dies findet sich selbst später sehr häufig, und konnte damals

bei der geringen Masse des in Umlauf befindlichen Geldes

nicht anders sein. Für den wievielten Thell des Vermögens

konnte aber Solon diesen reinen Ertrag nehmen? Wir hören,

dafs man in alten Zelten wohlfeil verpachtete: noch im Isäos

lesen wir von einem Gute, welches zu acht vom Hundert in

Pacht gegeben ist.* Nicht ohne Grund können wir daher

annehmen, Solon, dessen Absicht es sein mufste, wohlfeile

Pachten zu befördern, habe den reinen Ertrag als den zwölften

Thell des Werthes des Grundelgenthums angesehen wissen

wollen, oder als 8-^ vom Hundert, und darnach das Vermögen

eines Pentakosiomedimnen auf ein Talent, das Ist auf das

Zwölffache seiner Einkünfte festgesetzt. Dieser Rechnung

zufolge betrug das Grundelgenthum eines Ritters 3600, eines

Zeugilen 1800 Drachmen. Aber Solon setzt ja das Steuer-

kapital des Ritters nur auf 3000, des Zeuglten nur auf 1000

Drachmen. Ganz recht: denn je geringer die Einkünfte sind,

desto weniger im Verhältnifs mufs der Staat von dem gleich

40 grofsen Thell der Einkünfte eines Bürgers nehmen, weil jeder

für sich und seine Familie erst Lebensunterhalt haben mufs,

und der Ärmere gegen den Reichern leidet, wenn er in glei-

chem Verhältnifs und nach demselben Ansätze besteuert wird.

Dieser dem Solon, dem menschenfreundlichen Gesetzgeber,

" Plutarch Solon 23.

* Buch I, 24.
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angemessene Grundsatz kann aber auf doppelte Weise ausge-

führt werden: entweder indem die geringere Klasse von ihrem

Vermögen einen kleineren Theil als die höhere abgieht, zum

Beispiel die erste 3- vom Hundert, die zweite
-J-,

die dritte -3-;

oder indem die Steuerkapitale selbst so angesetzt werden, dafs

bei den niedern Klassen nur ein Theil des Vermögens als

steuerbar angesehen wird. Die erstere Art erschwert die

Übersicht, die andere ist weit verständiger; der Staat kennt

die Summe des gesammten Steuerkapitals und sein Ijedürfnifs,

und kann mit einem Überblick bestimmen, der wievielte Theil

des Steuerkapitals eingefordert werden müsse. Diese Einrich-

tung scheint in Athen stets gegolten zu haben, seit Solon sie

lehrte. Der Pentakoslomedimne wird nach Solon's Klassenein-

richtung mit seinem ganzen fruchttragenden Grundvermögen

in den Kataster eingetragen, der Ritter mit -|-, der Zeugite

mit -|- desselben; alle zahlen aber denselben Theil des Steuer-

kapitals, wenn eine Auflage gemacht wird. Gesetzt die Ge-

sammtschatzung oder die Summe aller Steuerkapitale betrug

3000 Talente, und der Staat bedurfte sechzig Talente, so

mufste ein Funfzigstel erhoben werden, und die Verthellung

geschah dann so, wie folgende Tafel lehrt:

Klasse. Einkommen, Grundvermögen. Sleuerkapilal. Steuer von ^,

Pentakosiom. 500 Drachm. 6OOO Drachm. 6OOO Drachm. 120Drachm.

Bitter. 300 Drachm. 3600 Drachm. 3000 Drachm. 60 Drachm.

Zeusiten. 150 Drachm. 1800 Drachm. 1000 Drachm. 20 Drachm.

Eine scbönere Verthellung ist kaum gedenkbar. Übrigens

l'afst sich hierbei eine Verschiedenheit der Abgaben in einer

und ebenderselben Klasse denken, ja sie Ist wahrscheinlich, je

nach Mafsgabe des Vermögens, jedoch so, dafs in jeder Klasse 41

das Steuerkapital nach demselben Verhältuifs bestimmt wurde,

wie folgende Tafel lehrt:

Klasse.
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V, r^- 1
Gnindvermö-

, ^ , Steuer von
Klasse. Einkommen. Davon steuerbar. Stcucrliapltal. i

450 Dr. 5400 Dr. Fünf Sechstel. 4500 Dr. 90 Dr.

Riller. ^ 400 Dr. 4S00 Dr. Fünf Sechstel. 4000 Dr. 80 Dr.

300 Dr. 3600 Dr. Fünf Sechstel. 3000 Dr. 60 Dr.

250 Dr. 3000 Dr. Fünf Nenntel. i666j-Dr. 33^ Dr.

Zeugiten. «j 200 Dr. 2/iOO Dr. Fünf Neuntel. 1333^ Dr. 26| Dr.

150 Dr. ISOO Dr. Fünf Neuntel. 1000 Dr. 20 Dr.

Die Solonische Klassenverfassung war nur auf das frucht-

tragende Land berechnet: als aber die Vermögensteuern Im

Peloponnesischen Kriege sich häuften, konnten unmöglich die

Landelgenthümer ausschllefsllch besteuert werden, zumal da

gerade sie damals In der bedrängtesten Lage waren; zugleich

waren die Ansätze nicht mehr passend, weil das Vermögen

sich gemehrt hatte. Nur bei einer Besteuerung, welcher auch

das bewegliche Vermögen unterlag, ist jene Drohung in den

Rittern des Arlstophanes" gedenkbar, man wolle machen, dafs

einer unter die Reichen eingeschrieben werde, damit Ihn die

Vermögensteuern zu Grunde richteten; und jener Vorschlag

des EurIpIdes, welcher um Olymp. 96, -^ gemacht wurde, durch

Erhebung des Vierzigstels 500 Talente aufzubringen, ist nur

bei einem Steuerkapital gedenkbar, welches nicht allein zu-

gleich das bewegliche Vermögen umfafste, sondern worin auch

die Klassenansätze ganz verändert waren, weil den Solonischen

Sätzen gemäfs 20,000 Bürger fast lauter Pentakosiomedimnen

sein mufsten, wenn das Steuerkapital sich so hoch belaufen

sollte: dagegen konnte dieses Steuerkapital wohl stattfinden,

wenn man sämmtliches bewegliche und unbewegliche Vermö-

42 gen zusammenrechnend davon das Steuerbare nach Solonischen

Grundsätzen nahm. Die alten Namen blieben Indefs bestehen:

nicht nur Olymp. 88, 1.* da die von Thukydides als erste be-

zeichnete Steuer ausgeschrieben wurde, sondern noch später

finden wir Pentakosiomedimnen und Ritter als Stand; in den

" Vs. 923.

* Thuk, III, 16 kommen in diesem Jahre die benannten Klassen-

namen vor.
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Rittern des Aristophanes (Olymp. 88, 4) spielen eben diese

eine Rolle als Volksklasse, nicht blofs als Reiter wie in De-

mosthenes' Zeit; die Erwähnung der Ritter bei Xenophon in

Bezug auf Olymp. 93, -|- kann zwar auf die als Reiter einge-

schriebenen, aber auch auf den Ritterstand bezogen werden."

Seit Euklid (Olymp. 94, 2) sind diese Klassen in ihrem gan-

zen Umfange, soviel mir bekannt ist, nicht mehr sicher nach-

zuweisen. Die bei Lysias * genannten Pentakosiomedimnen

mögen aus den Zelten vor Euklid angeführt sein; beim De-

mosthenes'^ kommen die vier Klassen nur in einem alten Ge-

setze vor, welches in Bezug auf die Epikleren noch gelten

konnte, wenn auch nicht alle jene Klassen noch bestanden;

man konnte das alte Gesetz, wie man zu thun pflegt, durch

Auslegung auf neue Einrichtungen anwenden. Doch für das

Fortbestehen einer Bezeichnung, welche der Solonischen gleich

war, spricht die Stelle in der Rede des Isäos von Apollodor's

Erbschaft, "^ worin gesagt wird, Apollodor, der Adoptivvater

des Vertheidigten, ,,habe nicht so wie Pronapes gehandelt,

nämlich nur eine kleine Schätzung angegeben, und doch, als

zahle er Ritterschatzung, auf obrigkeitliche Würden Anspruch

gemacht;" denn Pronapes lebte zur Zeit da jene Rede ge- 43

halten wurde, um Olymp. 106. Da indefs niemals bei Gele-

genheit der Vermögensteuer, wie sie seit Nausinikos bestand,

und namentlich nicht bei der Verschiedenheit der Besteuerung

und bei der Symmorienverfassung von jenen Solonischen Na-

men eine Spur vorkommt, so kann ich mich nicht überzeugen,

dafs sie damals noch in vollem Gebrauche waren; es mag

aber der Census einer der neuen Klassen als Rlttercensus im

gemeinen Leben angesehen und bezeichnet worden sein, weil

" Xenoph. Hell.!, 6, 2h. Sehn, vergl. für die Auslegung Thuk. a.a.O.

* Haipokr. in Trsi/raxoo-toju.

' G. Makart. S. 1067 f.

''-V. Apollod. Erbsch. S. 185. «ai pv^v xat axrcoq *AnoXXo^wpo; ov)(^^

wsnsp Hpovdnrig, aitsypclypuro jueu Tt|xy]|ua jutxpoi/, wj imta^a Ss TsXwt; ap-

)(£tv *]giou Tag ap^a'g. Vergl. über den Pronapes S. 171. und über die

Zeit der Rede Schömann.

I. 42
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darnach die Berechtigung zum Reiterdlenst und einiges andere

abgemessen wurde." Übrigens liegt noch eine andere Schwie-

rigkeit in dieser Stelle, dafs nämlich luttcrschatzung für die

Bewerbung um obrigkeitliche Würden erforderlich sei. Es

scheint nicht unangemessen, hierüber einige Bemerkungen ein-

zuflechten. Die Art, wie die höheren Behörden, namentlich

die vorzugsweise sogenannten Archonten ernannt wurden, ist

im Laufe der Zeiten und mit dem Wachslhume der Freiheit

und Gleichheit öfter verändert worden. Das erbliche König-

thum wurde nach Kodros in die Archontenwiirde nur dadurch

verwandelt, dafs der König verantwortlich (vTrsV'd-vi'og) gemacht

wurde;* übrigens blieb die Würde auf Kodros' Sohn Medon

übergehend erblich in der königlichen Familie der Neliden

oder Kodriden; es scheint dabei in der Regel und mit be-

stimmten gegründeten Ausnahmen eine Wahl aus der Familie

" Sieveis Gesch. Griechenlands vom Ende des Pelop. Krieges S. 96

findet die Vermögensklasse der imreiQ und vielleicht der ^suyiTat auch

in einer Panathenaischen Inschrift aus der Zeit der Ptolemäer bei Words-

worth Athens and Atlica S. 160. Diese Inschrift ist dieselbe, welche

aus Rossens Abschrift von Franz im archaol. Int, Bl. der A. L. Z. 18J5.

N. 3 herausgegeben ist. Die Wettkämpfe der Attischen InnsTg sind

dort mit den Phylarchen zusamniengenannt, und es ist also augen-

scheinlich, dafs nicht die Ritter als Vermögensklasse, sondern" als Rei-

ter, an deren Spitze die Phylarchen standen, zu verstehen sind. Ganz

ebenso verhält es sich mit der Erwähnung der InnsTq in einer Inschrift

derselben Art und desselben Zeitalters, welche ich in den Annali delP

Inst, di corrisp. archeol. Bd. I. (1829.) S. 157 ff. herausgegeben habe;

s. daselbst S. 159- Anders würde sich die Sache stellen, wenn die

Wordsworlh'sche Ergänzung in der erstgenannten Inschrift [ex twu

^guyJiTwv richtig wäre: dies ist aber nicht der Fall, sondern [Ix twi/

noXjiTuv zu schreiben; dies erhellt schon aus der Rossischen Abschrift

Z. 21, aus der Inschrift in den Annali S. l6l. Z. 56, wo Ix t[wJi/ no-

"Kirix^Sjv dafür steht, und aus einer ganz ähnlichen bei Piltakis l'anc.

Ath. S. 106, wo [IxJ Twu noXiruv axc/fju^TTtov. Bei Xenophon Hip-

parch. 9, 3 bedeutet to Innixov tikziv nicht „Ritterschatzung zahlen,"

sondern statt des Reiterdienstes, wozu einer verpflichtet ist, Reiter-

geld bezahlen, sodafs man sich loskaufen konnte.

* Pausan. IV. 5.
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nicht stattgefunden zu haben, sondern Nachfolge nach dem Erb-

recht, und diese lebenslänglichen Archonten werden häufig

noch selber von den Schriftstellern Könige genannt. Hier-

nächst wurde die Dauer der höchsten Archontenwürde auf

zehn Jahre beschränkt, die Würde verblieb aber dennoch der

alten königlichen Familie bis auf Eryxlas den letzten der Me-

dontlden. Hiermit miifste nothwendig Wahl verbunden sein

aus den Gliedern der berechtigten Familie, und von dieser

Zelt an läfst sich dasjenige sicher und allgemein behaupten,

was der Redner gegen Neära" bis auf Theseus zurück setzt,

das Volk habe den König (oder vielmehr Archon) aus den

Vornehmen oder Auserlesenen nach der Tugend (1^ Tr^oy.^i-üJt/

aar duSoctycc^lui') durch Clieirotonle erwählt. Die hierauf

folgenden jährigen neun Archonten wurden durch Chelrotonle

aus dem auch die alte königliche Familie enthaltenden Adel

gewählt,* in welcher Reihe Solon der Kodride " und seine

Amtsgenossen als die letzten anzusehen sind. Nach Solonl-

scher Verfassung aber waren die höheren Beamtenstellen nicht

mehr blofs dem Adel, sondern allen Bürgern von gewisser

Schätzung zugänglich, und die Th.eten ausgeschlossen, wie

der angebliche Aristoteles'' und andere lehren: die Ernennung

geschah durch Wahl (ctiDsrig),' welche mit Chelrotonle einerlei

ist, unstreitig jedoch die der neun Archonten nur aus den

Pentakoslomedimnen, wie man aus der nächst folgenden Er-

nennungsform schliefsen mufs. Wahrscheinlich nämlich hat

Kleisthenes die Bestimmung der Ernennungsfähigkeit unver-

ändert gelassen, aber die Wahl In das demokratische Loos

verändert. So wurden denn die neun Archonten damals, als

Arlslides diese W^ürde bekleidete (Olymp. 72, 4), aus den

" S. 1370, 16.

* mps^Yicrav Ig EuTTCtTpi^wi/, Eiiseb. Chron. S. 4l. Seal.

" Uipi^Y] app^coi;, Plutarch Solon iA. Alpucr^ai ist im richtigen

Sprachgebrauche dem Erloosen entgegengesetzt.

'^ Polit. II, 9, 4. Sehn. (12. Bekk.)

' Ebendas.

42*
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Pentakosiomedimnen erloost." Daher die Frage bei der Anakrl-

sls der neun Archonten, und überliaupt bei obrigkelillchen Stel-

len, ob der Bewerber das Tlmenia habe, ob er die Steuern

zahle,* das ist hier wieder, ob er in dem Stande, den die Bewer-

ber haben müssen, eingeschrieben sei, die Liturgien verwalte und

vorkommende aufserordentllche Steuern zahle. So mufsten na-

mentlich die Schatzmeister der Göttin und die der anderen Göt-

ter Pentakoslomedimnen sein.'" Arlstides endlich gab nach der

Platäischen Schlacht allen Athenern ohne Unterschied des Ver-

mögens das Recht zu obrigkeitlichen Würden,'' welches sie in

den Schlachten mit ihrem Blute erkauft hatten; die Ernennung

44 geschah aber fortwährend durchs Loos. DInarch spricht von je-

ner Frage nach der Steuerzahlung (sItutcäy, rsXsl) so allgemein,

dafs man nicht recht sehen kann, ob sie noch wirklich stattfand;

und im Demosthenes gegen Eubulldes kommt sie wenigstens

nicht vor, was freilich nicht genug beweiset, indem sie dem

Zwecke gem'afs dort ausgelassen sein kann.' Theogenes, edel-

geboren aber arm, Ist Archon König Im Demosthenischen

Zeitalter.-^ Endlich behauptet bei Lyslas der dürftige und

schwache Mann (aSvuuTOQ) , welcher vom Staate die Armen-

unterstützung verlangt, und durch die ganze Darstellung seiner

Umstände hinlänglich zeigt, er gehöre in die letzte Klasse der

" Plutarch Aristid. 1. Auch der Polemarch in der Marathonischen

Schlacht Kallimachos wird von Herodot VI, 109 ausdrücklich xuapc^

Xa^wv genannt; wogegen Pausan. I, 15 falsch von ihm yjpyjTO sagt.

* Et To Ttfxrjfjia ecTLv auTw, et ra ts>.v] tsTls?, Pollux VIII, 86, Lex.

rhet. hinter der Engl. Ausgabe des Photios S. 670. Dinarch g. Aristog.

S. 86. welcher S. 87 als T&Xog offenbar die aufserordentllche Steuer

(Ei5tj)opa) bezeichnet. Der Kriegsdienst wird hier vom tsXoq ausge-

nommen, und der W^ichtigkeit der Sache wegen besonders darnach

gefragt, was nicht befremden kann, da das reXoc ohnehin nur die

Waffengattung bestimmt, aber daraus nicht ersehen werden kann, ob

einer auch zu Felde gewesen.

' Buch II, 5.

'' Plutarch Aristid. 22. wo davon nicht gut alpsta-^ai gesagt ist.

' S. 1319, 20 ff.

f Rede g. Neära S. 1369, 16.
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Unvermögenden," dieser behauptet dennoch, wenn er nicht

einen fehlerhaften Körper h'atte, würden seine Gegner Ihn

nicht verhindern können, um die Würde eines der neun Ar-

chonten zu loosen, und beklagt sein Schicksal, dafs es der

höchsten Ehrenstellen ihn beraube,* nämlich die Schwächlich- 45

keit seines Körpers, welche ein HIndernifs bei der Bewerbung

um die Archontenwürde war, nicht der Mangel des \'ermögens.

Demnach können wir die Aussage des Isäos doch nur auf solche

Stellen, wie die der Schatzmeister waren, beziehen, zu wel-

chen vernünftiger Weise Immer eine gewisse Schätzung erfor-

derlich war, damit der Staat ein Unterpfand der Treue hätte.''

Aufserdem mag zugegeben werden, dafs die Frage, ob der

" S. Lysias Ttepl tov ci^vv. S. 743 ff.

* S. 7^9. xuiToi st Touro netcrsL rivag ujuwv, w ßGU^v], rt ps xw'X.uet

xkripova^ai rwv Ivvia. dp'^ovTwvi und nachher S. 750. ov yap ^vjttou tov

avTov vueiQ fjisv w? ^wausvov d^a.ipYic-£cr^s ro ^i^ofxsvov, ot ^s (seine

Gegner) w; d^warov owa xXvjpoucrS-ai xwXva-ovaiv. S. 756. Ittsi^v] j/ap,

w ßouXv], xwv fxsyicrrwv dp)(_wv o S'a/juwt/ dnecTspYicsv rjnag, und hernach:

TTw? ovv QVK av ^BikaioxaTOQ 6iy]i/, st Twi; \).\v xaXkiariov xal jusyto-Twi/ Sta

Ty]i/ a-vfji(^opdv dnedxeprifXivog styji/. Petit. III, 2. bei dem Gesetz über die

Anakrisis der Archonten (S. 239 ff. der alten Ausg.) lehrt, dafs Voll-

kommenheit des Körpers nöthig war zur Archontenwürde, natürlich

der Opfer wegen, die sie zu verrichten hatten; aber sonderbar ist es,

dafs er nicht einsah, es habe nach Aristides jeder aus jeder Vermö-

gensklasse Archon werden können, und sich einbildete, Aristides' Gesetz

sei wieder aufgehoben worden.

" Ich mufs hier noch etwas auf die Berechtigung zur Staatsver-

waltung durch die Schätzung bezügliches aus Hermogenes erwähnen.

Dieser sagt (Tsp^»/. p/jrop. S. 35): TrpsaßsvovTog tov TrsvvjTog o nXovcrioq

l-ySpoij wi^ iiqrivsyxs vofxov, tov etcrw ttsvts raXavX'xv ova-tav xtxrrifxsvov pq

no'knivscrBaL juvj^s \LysLVj woraus der Rhetor dann weiter schliefst.

S. wieder S. 36. und die hierauf bezüglichen Steilen des MarcelHnus

bei Meursius F. A, IV. Diesen Ausdruck hat Meursius auf Athen be-

zogen, und in eine geschichtliche Thatsache verwandelt; offenbar ist

es aber ein von Hermogenes erdichteter Fall; und wenn er zu dem-

selben auch durch etwas Geschichtliches veranlafst gewesen sein sollte,

so läfst sich davon doch kein Nutzen ziehen, weil weder Zeit noch

Ort für diese Geschichte gefunden werden kann.
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durchs Loos ernannte Bewerber die Steuern zahle, allerdings

auch seit Arlstides noch stattfand, jedoch nur Insofern als der

Bewerber zu Steuern verpflichtet war, aber ohne Anwendung

auf die, welche ein zu geringes Vermögen hatten als dafs sie

zu Steuern wären angezogen worden.

6. Zum Behufe der Schätzung waren in Hellas, wie Im

Persischen Reiche und in Ägypten, Kataster (dn-oyocupa)) her-

kömmlich, welche an verschiedenen Orten nach verschiedenen

Grundsätzen angelegt wurden. In Athen galt eine Selbst-

schätzung, bei welcher ohne Zweifel wie In Potidäa eine be-

richtigende Nachschätzung (vTto-ifXYiTiQ)" eintreten konnte: in

altern Zelten aber waren niedrige Angaben wenig zu befürch-

ten, well jeder gerne begütert scheinen wollte, wie Isokrates*

von der Zeit seines Knabenalters lehrt, um den Anfang des

Peloponnesischen Krieges ; dagegen zur Zeit da er die Rede

vom Umtausche schrieb (Olymp. 106, 3), führte der Schein

des Relchthums zu grofsen Verlusten, und ungeachtet Ver-

bergung des Vermögens um alles bringen konnte, gaben

46 manche sowenig als möglich an. Da aber das Vermögen der

Einzelnen dem Glückeswechsel unterworfen ist, mufsten die

Bürger öfter aus einer Klasse in die andere versetzt werden:

daher wurde in einigen Staaten jährlich, in gröfsern alle zwei

oder vier Jahre eine neue Schätzung gemacht, '^ und die Ver-

setzung (^ävcca-vurct^iq')'^ vorgenommen. Weil überdies das

Gesammtvermögen Aes Volkes sich ändern kann, können die

Klassenansätze selbst und die ganze EInthellung unzweckmäfsig

werden, besonders wenn das Geld häufiger und wohlfeiler

" S. von dem Ausdruck Schneider z. Aristot. Ökon. II, 2, 5.

* Isükr. v. Umtausche S. 85 f. Orell.

' Aristot. Polit. V, 7, 6. Sehn. (8.)

^ So hiefs sie in den Altischen Symmorien nach Suidas, vergl.

Lex. Seg. S. 1S4, 31 (woselbst ^la tui/ ^laypajXfjLaTwv oder ähnlich zu

verbessern). Zonaras S. 182. Harpokration, Suidas und Zonaras (S. 205)

in dvaa-wra^ai; j dieses aus der Rede des Hypereides xara no>.u£uxTou

(vom Diagramm), Die Erklärung der Grammatiker von dvac-vvTclB,ag ist

aber wunderlich.
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wird; welshalb Aristoteles vorschreibt, den Betrag der ge-

samniten Volkschatziing (ro tt^t^^o? tov y.oivov -t\xY,jxccTog) mit

den Klassenansälzen zu vergleichen und letztere darnach zu

berichtigen. Endlich wird blofs das Grundvermögen, und

sogar nur das fruchttragende Land, wie in Aen Solonischen

Klassen, oder das Gesammtvermögen zur Besteuerung gezogen,

und folglich nur ein Grundkaiaster oder ein allgemeiner Ver-

mögenskataster angefertigt. Piaton verlangt in den Gesetzen"

beides, erstlich ein Verzelchnlfs aller Grundstücke, dann aber

ein besonderes alles übrigen Vermögens. Athen hatte aufser

dem Grundkataster einen allgemeinen Vermögenskataster; der

erstere war älter, und mufs spätestens mit der Solonischen

Verfassung entstanden sein. Weder in Athen noch im Pla-

tonischen Staatsentwurf hat aber dieser Grundkataster den

Zweck unserer Hypolhekenbücher: denn es kann nicht erwie-

sen werden, dafs in Athen die Schulden auf Grundstücke in

ein öffentliches Buch eingetragen waren, sondern der Gläu-

biger wurde, wenn er wollte, durch die vor dem verpfändeten 47

Grundstücke aufgestellten Säulen oder Tafeln sicher gestellt;

nur in Chlos können wir für die mittleren Zeiten öffentliche

Schuldbücher besonders nachweisen,^ wiewohl sie nach Theo-

phrasf an mehren Orten gebräuchlich gewesen zu sein schei-

nen, und wir sie wenigstens später in Aphrodisias finden.''

Die Staatsgüter in den Grundkataster aufzunehmen, konnte

keine Veranlassung sein; hingegen die Güter anderer Gemei-

nen, namentlich der Gaue, und wenigstens derjenigen Tempel,

wetche nicht den ganzen Staat angingen, sondern kleinere

Gemeinen, mufsten darin enthalten sein: denn die Gemeine-

güter waren wenigstens in den Zelten nach Euklid und sicher

um Olymp. 108, 4 ihrem Anschlage gemäfs bei aufserordent-

« V, S. 741. C. S. 745. A.

* Aristüt. Ökon. 11,2, 12.

' Bei Slob. Serm. XLIV, 22. S. 202. Gaisf.

•^ C, I. Gr. Bd. II, S. 5 37 f. Dieses ;)^p£w<j>u>.axiov kommt häufig in

den Inschriften von Aphrodisias vor, sowohl in denen, welche S. 537 ff.

stehen als denen, die in den Add. nachgetragen sind.
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liehen Auflagen steuerbar." Unlex die Staatsgüter gehören

gewlssermafsen die Bergwerke, welche in Erbpacht gegeben

waren; folglich konnten auch diese nicht in den Grundkataster

kommen. Die Anfertigung dieses Grundkatasters und dessen

Bewahrung hatten vor Kleisthenes vermuthlich die 48 Naukra-

ren, denen die Erhebung der Steuern (slgcfwoca) zugeschrieben

wird/ das ist jener seltenen Schatzungsgefälle im alten Athen,

wenn sie erhoben werden mufsten. Als an deren Stelle die

Demarchen getreten waren, machten diese die Listen der

Grundstücke In jedem Gau.*" Aus einer falschen Lesart beim

Schollasten des Aristophanes, welche statt der Grundstücke
Schulden setzt, könnte zwar scheinen, die Demarchen hätten

nicht jene, sondern diese eingetragen: allein nirgendsher ist

4S welter bekannt, dafs Schuldregister in den Gauen gehalten

wurden, und wenn der Demarch als Polizeibeamter auspfän-

dete oder die Pfändenden in die Häuser führte,'' so folgt

daraus nichts für Schuldregister. Der Demarch hat mit dem

Schuldenwesen nichts zu thun, als dafs er die Schulden an

" 'Atto twv p^wpiwv Tou Ttjuy))uaTO? C. I. Gr. N. 103. elg^opa -ünsp tou

p^wp^ou elg T)]i; iioXiv N. 93 in Olymp. 108, 4. ,

* Hesych. in vavxkapoi: otriveq «(j)' Ixacrrv]? 'XJ'^pctg rag elgipopag 1^-

iXeyov. Ammon. in vauxXrjpoi xcu vavxpapot und Thom. M. in vavxpapof

ot ügTcpuTTOfxevoL ra ^Y]}xoa-ia p^py^juara ^ xTyJjuaTa. Pollux VIII, 108 spricht

durcheinander von Demarchen und Naukraren, und sagt, unbestimmt

von welchen beider: la; S' eig^opdg Tag xctra. Svjuoug ^u^siporovovv ouxot

xai ra Ig aurwi/ uvaX(jifxara, welches im Vergleich mit Hesych. auf .die

Naukraren zu beziehen scheint. Man mufs jedoch gestehen, dafs diese

Angaben alle sehr oberflächlich sind, und auch blofs auf Gemeinegelder

und Verwaltung des Gemeinevermögens bezogen werden können; vergl.

Platner Beitr. zur Kenntnifs des Att. Rechts S. 220.

• Harpokr. in ^rjfJ.ap-^oi: ovroi ^h xa? d-noypa^as InoLovvro xwi;

exaa-Tu (1. sv sxacrxw) ^rjut^) p^wptooi;; daraus Suid. welcher liest: xwj/ npog-

oi/xwi/ exacrxw ^iguw ^wptwv: npcgovTwv that er selber hinzu, weil in seiner

Handschrift schon sv fehlte. Im Schol. Aristoph. Wölk. 37 stand sonst

ol ^8 &>])uap^ot ovToi xa^ dnoypft^ag eiroiovwo xwi/ Iv Exacrro) S'rjpw p^pewv:

wofür jetzt von W. Dindorf aus einer Handschrift ^wpiwv verbessert ist.

'' Harpokr. Suid. Hesych. Schol. Aristoph. Lex. Seg. S. 242.
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den Gau einforderte " und zur Eintreibung von Staatsgeldern

gebraucht werden mochte. * Später wurde der allgemeine

Yermögenskataster eingeführt, welcher bei der Schätzung des

Nauslnikos zu Grunde liegt: wobei die Verheimlichung des

Vermögens freiem Spielraum hatte.'" Aufser den Ländereien

und Häusern wurden die zinsbaren Kapitalien und das todt

liegende Geld, die Sklaven, rohe und verarbeitete Erzeugnisse,

Vielibestand, Hausgeräthe, kurz alles Geld oder Geldeswerth

veranschlagt, wie man sich leicht überzeugen kann, wenn man

die Verlassenschaft des alten Demoslhenes'' mit dem Vermö-

gens- und Schatzungsanschlage des Sohnes vergleichen will.

Nach der Natur der Sache konnten in diesen Kataster auch

die Schutzvervi'andten eingetragen werden, obgleich sie, Pro-

xenen und Isotelen ausgenommen, in einem Grundkataster

keinen Platz fanden; aber ihr Kataster war gewifs jederzeit 49

ein besonderer, wie, als die Symmorlen in der Vermögensteuer

eingeführt wurden, die Schutzverwandten abgesonderte Sym-

morlen bildeten: denn sie wurden auf andern Fufs als die

Bürger besteuert. Eine besondere Betrachtung verdient, wie

es in dem Vermögenskataster mit der Mitgift gehalten wurde

und wer dieselbe versteuerte. Sie machte einen beträchtlichen

" Buch IT, 3. III, 2.

* Dahin gehört auch, dafs der Demarch das Vermögen der öffent-

lichen Schuldner zum Behufe der Einziehung aufgezeichnet haben soll.

Etym. in ^riuap-^oQ: 'AnByputpsto rag oxxriaq Bxda-rtjj npog ra S'yjjuocria

o<j)>.>]fjaTa, vergl. Lex. Seg. S. 2 37. Zonaras S. 4y4. der sich auf Chry-

sippos beruft. Ausführlicher Lex. Seg. S. 119. in dnoycdihsiv: Tou juij

ßovXofxsvov IxTtvBiv To 0(})'Xv]jua, 0(j)eiXet, ^inXovTai ro Q(p\rijj.a, xal o

^yjfiapp^o? avv Toit; ßovXBvraLQ tovtov sl^nparrsi xal dnoypa^sTai auTou

T»|v ovaiav xal svB^vpid^BL. xal touto xaXetrat dnoypd^siv. indessen ist

bekannt, dafs auch jedem andern Bürger dieses frei stand, und der

Demarch war vermuthiich nur dann damit beschäftigt, wenn kein an-

derer da war.

" Vergl. von vielen Stellen nur Isäos v. Apollodor's Erbscli. S. 187.

V. Dikäog. Erbsch. S. HO. 111. Aeschin. g. Timarch S. 117.

'' Demosth. g. Aphob. I, S. 8l6. Von den Sklaven vergl. Isokr.

Trapez. 25. Vom Vieh versteht es sich von selbst.
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Thell des beweglichen Vermögens aus; sogar bei ärmlichen

Leuten 10, 20, 25 Minen, nicht selten 30, wieviel der Staat

den Töchtern des Aristldes g«Tb, aber auch 40, 50, 60, 80,

100, 120 Minen;" HIpponlkos' Tochter erhielt zehn Talente

gleich, und zehn andere wurden versprochen; doch gab nach

Demosthenes * nicht leicht ein Athener fünf Talente, welche

indefs Pasion's WIttwe dem Phornilon zugebracht zu haben

behauptete; Mitgaben von fünf oder zehn und mehr Talenten

bei Lucian " und den Komikern muls man dem freigebig spen-

denden Scherze zuschreiben. Bedenkt man nun, dafs gewöhn-

lich der Ehegatte für die Mitgift durch ein Unterpfand Sicherheit

stellen mufste, wenn sie ihm eingehändigt wurde,'' und dafs

derjenige, welcher das Unterpfand hat, die Einkünfte von

demselben zu beziehen pflegt; so könnte man glauben, nicht

der Ehemann, sondern der ausstattende Verwandte habe die

50 Mitgift versteuert. Aber diese Ansicht ist unhaltbar. Der

Ehegatte erhielt die Mitgift eben defshalb, damit er die Nutz-

niefsung davon hätte; wird sie ihm nicht eingehändigt, so

erhält er davon die Zinsen. ' Gab er also ein Unterpfand

dafür, so mufste ihm doch dessen Ertrag verbleiben, und also

er die Mllgift versteuern. Dieses wird bestätigt aus dem

Yerhältnifs der Mitgift zum Vermögen des Sohnes. Lebt die

Mutter nach dem Tode des Vaters im Hause mit dem Sohne,

so folgt die Mitgift beim Umtausch gesetzlich dem Vermögen

" Isäos v. Kiron's Erbsch. S. 199. v. Ilagn. Erbsch. S. 292. v. Me-

nekl. Erbsch. S. 212. 213. Orell. Platonische Briefe XIII, S. 36 1 E.

Rede g. Neära S. 1362,9. Lysias Äpol. f. Mantilh. S. 11 6. Demosth.

g, Spu(i. S. 1029, 24. Isäos V. Dikäog. Erbsch. S. 104. Lysias g. Dio-

geit. S. 896. 897. Demosth. g. Äphob. I, S. 8l4 ff. g. Onetor I. II. hier

und da, g. Boot. v. d. Mitgift S. 1009, 28. g. Aphobos w. falsch.

Zeugn. S. 858, 25. g. Boot. v. d. Mitgift S. 1015, 23. g. Aphob. I,

S. 834, 13. II, S. 840, 12 ff. Von Aristides' Töchtern s. Buch II, 18.

* G. Stephanos i>. 1110, 4. S. 1124, 2. S. 1112, 19-

" Dial. merelr. 4. Bei Plautus Cist. II, 3, 19 zwanzig Talente.

'^ Harpokr. in dnorlfXYivu, Lex. Seg. S. 201. vergl. zu C. L Gr. N. 530.

* Demosth. g. Onetor I, S. 866, 4.
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des Sohnes;" folglich gehört sie zu dem steuerbaren Vermö-

gen des Sohnes. Ebenso ist In Demosthenes' Vermögensan-

schlag von fünfzehn Talenten, wonach seine Schätzung bestimmt

wurde, die Mitgift der Mutter eingerechnet/

7. Wir kommen nach diesen Bemerkungen über die ver-

schiedenen Vermögenskataster auf die Olymp. 100, 3 gemachte

neue Schätzung unter dem Archon Nausinlkos, einen Haupt-

punkt In dem Attischen Steuerwesen, wovon zwar nur eine

dunkle unzusammenh'angende Sage zu uns herübergeklungen

ist, der aber, wenn die erhaltenen, vielleicht anfangs nicht

zusammengehörig scheinenden Nachrichten verbunden werden,

dennoch geschichtliche Klarheit erhalten kann. An den Anfang

der Untersuchung setzen wir eine Stelle aus den Reden gegen

Aphobos, worin Demosthenes zum Reweise, dafs sein Vater

ihm ein ansehnliches Vermögen hinterlassen habe, folgendes

sagt: ,,DIe Vormünder setzten an für mich In die Symmorle

für jede 25 Minen 500 Drachmen einzutragen, soviel als TI-

motheos Konon's Sohn und diejenigen, welche die höchsten

Anschläge haben, eintrugen," welches mit etwas verkürztem

und weniger genauem Ausdruck öfter wiederholt wird." Dem- 51

zufolge hat man angenommen, Demosthenes' Vormünder hätten

" Rede g. Phänipp. S. 1047, 10-15.
* S. oben Cap. 3.

' G. Aphob. I, S. 815, 10. Et? ydp Ty]i/ crvfXfxoptav vnsp ejjlov crui/s-

Ttt^avTO xara rcii; ttsvts xal etxocri fxvaq Ttsvraxoc-lai; ^pa^aag £i;(j)spstv,

ocovitzp Tipo^eo? Koi/wvo? xal ol ra ^tyicta x=xTy]Usi/oi Tiurjuara iiq-

gcbEpoi/. II, 8. 8 J6, 25. "^Ert ^s xal amoq ^Ac})oßo? psTa twp eruuETrtTpoTrwi/

T-M TToXsi TO tz\y\^o(; Twi^ xaxakzi^^kvt'jiv ypyjjuaTjou lju<|)avs;' sTtotr^a-Bv^ vy^'

uova fjts tJ]? (r\)]x\x.opiaq xarctar'qa-ai; oux inl jxixpoiQ TiuYi^aa-iv , akX' snl

TKjlixouTOic, wqre xaxa Tag ttsvts xal blxoo-i fJLvag icBvraxoa-iag dg(^ip£iv.

G. Aphüb. w. fdsch. Zeugn. S. 862, 7. ''Ort TrevTsxat'^sxa TaXdvToiv ovcrtag

fjioi KaraksL(pS-£to-Y\g tou fisv olxov oux EjuttV^wcrs , Ssxa S' stv] juera tw»/

cwi-nirpoTt-^v ^Lu-^zipic-ag ttpog \x\v ryjy a\}\x\xopLav UTrsp Tratte; owog Ijuou

wsvTS ixvug c-ovixaS^oLT &\g^'sp£iv^ ocovitzp Ti^xo^iog o Kovwvog xal ol rä.

Hiyia-TOL xEXTyjfxei/oi xifji-^ixaxa dg'i^spov' ^povov S^ roaovxov tu p^pv]uaTa

ravTOL iTTiTpoTreuVag, uTrsp wj/ TjjXixauTJ^v avxog tlg^opav Y[^i<avzv e^s^spsti»

u. s. w.
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als Vermögensteuer (sigcf:>oou) den fünften Thell des Vermögens

erlegt, oder auch den fünften Tliell der jährlichen Einkünfte:"

ersteres möchte nach einer oberflächlichen Ansicht aus der

Stelle hervorzugehen scheinen; letzterem fehlt es an aller

Begründung. Denn vom fünften Theile des Vermögens, nicht

der Einkünfte, spricht der Redner. Die Zeit aber. In welche

diese Abgabe fallen soll, wird um Olymp. 103 gesetzt. Indem

die Reden gegen Aphobos Olymp. 104, 1 gehalten wären.

Aber dieser Schlufs ist falsch. Demosthenes spricht von der

Eintragung In die Symmorie als einer Sache, welche von

seinen Vormündern zu einer Zeit geschah, als sein Vermögen

noch fünfzehn Talente betrug, welches nur Im Anfange der

Vormundschaft sein konnte; wäre die Eintragung später ge-

schehen, so würden sie nicht mehr soviel angegeben haben,

da sie das Vermögen allmälig verschleuderten oder an sich

zogen. Demosthenes war ferner zehn Jahre als Waise An-

52 führer einer Synmiorie, * nämlich durch die zehn Jahre seiner

Unmündigkeit, und zwar nicht etwa einer der trlerarchischen

Symmorien, sondern der Vermögensteuer; denn V\^aisen lei-

steten keine Trierarchie, und in der zweiten Rede gegen

Aphobos spricht er ausdrücklich von An-führung der Symmorie

der Vermögensteuer, welche er unter der Vormundschaft ge-

tragen habe. Nun aber starb Demosthenes' Vater, als der

Sohn sieben Jahre alt war. Geboren wurde der Sohn nach

der Angabe im Leben der zehn Redner und beim Photios

Olymp. 98, 4 unter dem Archon Dexitheos, wie andere sagen

Olymp. 99, 4." doch Ist die Zeit seiner Geburt vielfach be-

stritten. Geben wir, um auf eine Untersuchung hierüber

nicht einzugehen, zu es sei eines der mittlem Jahre das Rich-

tige, wiewohl ich geneigt bin seine Geburt näher dem ersteren

als dem letzteren Jahre zu setzen; so begann der Waisenstand,

die Vormundschaft des Sohnes und die zehnjährige Anführung

" lleiald. VI, 1, 7. Wolf z. Lept. S. XCIX. besonders Anm. 80.

* Demosth. g. Meid. S. 565, 12.

' S. Wolf S. LXn f.
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der Symmorle nicht lange nach der Einführung der Schätzung

des Nausinlkos, und auf diese bezieht sich, was Demosthenes

sagt. Allein wer wird glauben, dafs damals, ja dafs in irgend

einem freien Staate jemals eine Vermögensteuer von zwanzig

vom Hundert erlegt worden sei? Kam diese öfter, so wäre ja

das Vermögen der Bürger in Kurzem entweder ganz vernichtet

worden oder zu einem sehr geringen Betrage eingeschrumpft,

wie es in Syrakus unter Dionysios in fünf Jahren durch Steuern

aufging." Um andere Gründe, welche der Leser selbst aus

dem Folgenden ziehen kann, hier zu übergehen, bemerke ich

nur, dafs nach Demosthenes die Athener nicht gerne eine

grofse Vermögensteuer bewilligten, und dafs eine ungeheure

Summe eingegangen sein würde, wenn der fünfte Theil des

Vermögens wäre erhoben worden, da im Gegentheil jene

Auflage unter Nausinikos nicht viel über 300 Talente ein-

brachte.* Demosthenes trug indefs allerdings zur Symmorie 53

den fünften Theil seines sämmtlichen Vermögens bei (sigscf^s^su

slg TYiU crvfxiJLO^iciv) , welches er ungenau auch beitragen

schlechthin oder steuern nennt (slgcpLsii/), nämlich je von

2500 Drachmen 500; aber dieses ist nicht Abgabe, sondern

Steuerkapital (tiuyi!j.c{). ,,Von fünfzehn Talenten Vermögen,"

sagt er, ,,beträgt das Steuerkapital oder der Schatzungsansclilag

drei Talente: solche Steuer glaubten sie (die Vormünder für

mich) geben zu müssen," nämlich soviel als daraus folgt.''

Der Schatzungsanschlag (jiixy,ixci) ist hier vom Vermögen genau

gesondert, aber ebenso deutlich von der Abgabe. Denn wie-

viel Abgabe zahlte Demosthenes? Die Vormünder hatten ihrer

eigenen Angabe zufolge In den zehn Jahren der Vormundschaft

" Aristot. Polit. V, 9, 5. Sehn. (11. Bekk.)

* Demosth. g. Andiot. S. 606, 27.

' Dies ist offenbar der Sinn der Worte g. Aphob. T, S. 815, 26.

^yjXov jmsi/ xoivMV xat Ix toutwv lo-vl to ttI^S-o? rr^Q ouaiac« TTEi/TExatS'exa

taXavrwv j/ap rpia TctXavTa Ttjuiv]jua. tuvtyiv riB,tovv Blgt^ipziv Ty]v bIq-

^Qpav. Hierauf bezieht sich in den Grammatikern die nichts sagende

Erklärung, man nenne auch Tiuyjjua to Ix tS^j ovalag üg^eponevov itctp

sKöo-Tou, zum Beispiel Phot. S. 433.
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für aiifserordentllche Steuern achtzehn Minen bezahlt, ° also

betrugen die Steuern dieser Jahre alle zusammen, nicht etwa

eine einzelne, den zehnten Theil des Schatzungsanschlages

oder den fünfzigsten des Vermögens.

In der Schätzung des Nausinikos wurden also, wie diese

einfache Zusammenstellung lehrt, nach dem Muster der Solo-

nischen drei Dinge bemerkt, das Vermögen selbst (cvria), das

davon steuerbare oder der Schatzungsanschlag (jiixYjxa), endlich

die darnach bestimmte Abgabe {zU^odcc Im engern Sinne).

Der Anschlag des Vermögens wurde durch Schätzung aller

beweglichen und unbeweglichen Güter gewonnen; der Scha-

54 tzungsanschlag oder das Steuerkapital war nur ein gewisser

Theil desselben, und zwar in der höchsten Klasse, worin Ti-

motheos und Demoslhenes, der fünfte Theil, In den andern

aber ein geringerer, indem Demosthenes ausdrücklich sagt,

nur die, welche die höchsten Schatzungsanschläge hätten,

wären mit 500 Drachmen für 25 Minen angesetzt. Nehmen

wir zum Beispiel vier Klassen an, und gehen wir von der

Vermuthung aus, 25 Minen sei als das niedrigste zu besteuernde

Vermögen angenommen worden, wovon ich unten noch be-

sonders rede, so erhalten wir eine sehr« angemessene und nicht

unwahrscheinliche Abstufung zur verhältnifsmäfsigen Erleich-

terung der minder begüterten, wenn wir setzen, für je 25

Minen habe man In der vierten Klasse 2, in der dritten 3,

in der zweiten 4, In der ersten wie sicher Ist 5 Minen, oder

8, 12, 16, 20 vom Hundert als Schätzung eingetragen.*

IV" G. Aphob. I, S. 825, 7. tU^o^ac; ^' üqz\fY\vo-^Bvai Xoyl^ovrui ^voi]

^Bovcaq BLxoa-i pvag. Ich bemerke beiläufig: von regelmäfsiger Bezah-

lung eines Schatzungsgefälles (tsXo?) ist nicht die Rede bei Erwähnung

der Abrechnung der Vormünder; ein starker Beweis, dafs eine solche

in Athen nicht bestand.

* Ich mufs ausdrücklich erinnern, dafs ich vier Klassen nur bei-

spielsweise setze; doch scheint mir allerdings das Richtige damit ge-

troffen zu sein. Die Abstufung der Quoten ^= -|-, 5T= —— ^= -^
6y, 8—,

^= -^7- habe ich statt einer früheren beispielsweise gewählten (-g-, -*-,

-f, nj) vorgezogen, und halte diese sogar für die wirkliche; die Unter-

schiede sind übrigens nicht grofs.
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Übrigens trugen diejenigen derselben Klasse, welche verschie-

denes Vermögen hatten, nicht gleichviel Schätzung ein, son-

dern nur denselben Theil ihres Vermögens, in der ersten

Klasse je von 25 Minen fünf: also wer fünfzehn Talente hatte

drei, wer 25 Talente besafs fünf, wer 50 Talente zehn: denn

delshalb hat Demosthenes drei Talente Schatzungsanschlag,

weil von 25 Minen fünf als Steuerkapital in seiner Klasse

gelten. Von dem Steuerkapital aber gab bei jeglicher Aus-

schreibung jeder denselben Theil ; der wievielte Theil genom-

men werden mufste, konnte leicht beurtheilt werden, da die

Summe aller bürgerlichen Schätzungen bekannt Avar, welche

damals 5750 Talente betrug. Setzen wir beispielsweise als

das niedrigste der dritten Klasse zwei Talente, der zweiten

Klasse sechs Talente, der ersten zwölf Talente; so fiel, wenn

ein Zwanzigstel erhoben werden sollte, die Besteuerung so

aus, wie folgende Tafel zeigt:

Klassen.

Erste von

12 Tal. und

darüber.

Zweite von

6 Tal. u. dar-

über, unter

12 Tal.

Dritte von

2 Tal. u. dar-

über, unter

6 Tal.

Vierte von

25 Minen und

darüber, unter
i

2 Tal.

Davon Steuer-
% . ,

I

Steuerkapilal.

20 vom 100 Talente.

Hundert. 20 Talente.

10 Talente.

3 Talente.

2 Talente 2\ Minen.

16 vom 1 Tal. /l5 Min. 60 Dr.

Vermögen.

500 Tal.

100 Tal.

50 Tal.

15 Tal.

12 Tal.

11 Tal.

10 Tal. Hundert. 1 Tal. 36 Min.

8 Tal.

7 Tal.

6 Tal.

5 Tal. 12 vom
4 Tal. Hundert.

3 Tal.

2f Tal.

2 Tal.

1-^Tal. 8 vom

1 Tal. Hundert.

45 Min.

30 Min.

25 Min.

1 Tal. l6Min. SO Dr.

1 Tal. 7 Min. 20 Dr.

57 Min. 60 Dr.

36 Min.

28 Min. 80 Dr.

21 Min. 60 Dr.

18 Min.

14 Min. 40 Dr.

7 Min. 20 Dr.

4 Min. 80 Dr.

3 Min. 60 Dr.

2 Min. 40 Dr.

2 Min.
'

Vermögensrcuer 55
von -5-,

20'

5 Talente.

1 Talent.

30 Minen.

9 Min.

720 Dr.

528 Dr.

480 Dr.

38 i Dr.

336 Dr.

288 Dr.

180 Dr.

1/|4 Dr.

108 Dr.

90 Dr.

72 Dr.

36 Dr.

24 Dr.

18 Dr.

12 Dr.

10 Dr.
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Man wird eine solche Einrichtung nicht für zu scharfsinnig

halten für einen gebildeten Staat, in welchem man seit dem

Peloponnesischen Kriege viele Erfahrungen über die Vermö-

gensteuer hatte machen können, und dessen Finanzen nicht

defshalb schlecht wurden, weil es an politischem Verstände

fehlte, sondern weil der Staat mehr wollte als er konnte,

weil Leidenschaften Einzelner und der Menge das Gute stör-

ten, und das Bessere oft nicht gewollt wurde: aber unter

Nausinikos fehlte es weder in den äufsern noch innern Ver-

hältnissen an dem besten Willen.

Wer sich nicht begnügt das Thatsächliche zu wissen,

sondern auch noch die Gründe desselben erforschen will, wird

fragen, warum in dieser Schätzung nicht, wie in der Soloni-

schen, bei der ersten Klasse das Ganze zur Grundlage der pro-

gressiven Steuer gemacht worden, sondern durchweg nur Quo-

ten, und zwar für die höchste Steuerklasse der fünfte Theil.

Zunächst kann man auf den Gedanken kommen, diese in die

Steuerrollen eingetragenen Quoten als das Höchste anzusehen,

was im äufsersten Nothfalle gefordert werden könne." Diese

Ansicht ist jedoch nicht haltbar. Zwar nennt Demosthenes"^

allerdings das Schatzungskapital von 6000 Talenten die Hülfs-

quelle («(/)o^w>]) des Staates für den Krieg, pocht sehr darauf

sogar gegenüber dem Golde des Perserkönigs, und meint, die

Vorfahren des Königs, die bei Marathon gefochten, wüfsten

am besten, dafs die Athener für ihr Land oder seinen Werth
kämpfen würden, und so lange Athen siegreich sei, werde ihm

das Geld nicht fehlen; diese ganze' Darstellung ist aber viel

zu allgemein gehalten, als dafs man daraus schliefsen könnte,

er habe das Schatzungskapital als eine Hülfsquelle angesehen,

die ganz und bis zur Erschöpfung und zwar auf einmal an-

gewandt werden könne, und nicht vielmehr blofs für die

Quelle, aus der man schöpfen könne. Ich habe schon kurz

vorher bemerkt und werde es gleich nochmals zeigen, dafs

" Parreidt a. a. O. S. 15 ff.

* Von den Symmor. S. 1S6.
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die Athener niemals an so grofse Vermögensteuern dachten;

hätten sie ein Höchstes in der Erhebung der Schätzung aus-

drücken wollen, würden sie nicht his auf 5750 oder 6000 Talente

gegangen sein, die man in Demoslhenes' Zeiten auch schwer-

lich in einem Jalire jemals brauchen konnte. Man bedenke

ferner, dafs unter Lykiirg's Verwaltung die jährlichen Ein-

künfte des Staates etwa 1200 Talente betrugen; um Olymp. 100

waren sie gewifs geringer: doch wollen wir sie auch für da-

mals so hoch setzen: wer wird nun glauben, dafs man es für

möglich gehalten habe jemals eine Vermögensteuer zu erheben,

welche das Fünffache der jährlichen Staatseinkünfte betrüge?

Endlich mufs doch das Höchste einer Vermögensteuer noch

immer kleiner sein als die Masse des in Umlauf belindllchen

Geldes; und dafs in Attika über 6000 Talente baares Geld in

Umlauf gewesen, ist nicht denkbar. Man mufs also andere

Gründe gehabt haben, wefshalb man Quoten des Vermögens

statt des Ganzen der Besteuerung unterlegte. Man kann da-

bei nicht daran denken, dafs man nur etwa das ertrao-fählire
' Do

Vermögen habe besteuern wollen; denn aufserdem dafs dann

gröfsere Quoten hätten genommen werden müssen, war es

der Demokratie nicht angemessen nur das Ertragfähige zu

besteuern, da gerade die Reichen dann von Vielem nicht ge-

steuert hätten: auch wäre es ja in jenem Falle einfacher ge-

wesen, das nicht ertragfähige Vermögen gar nicht in den

Kataster zu ziehen. Ich denke vielmehr Folgendes wird ge-

nügen. Für die Sache an sich ist es gleichgültig, ob vom

ganzen Vermögen ein geringerer Procentsatz als Steuer er-

hoben werde oder von einer Quote des Vermögens ein höhe-

rer; aber der Finanzmann mufs die Steuer so einrichten, dafs

sie einen guten Schein habe. Ein besserer Schein entstand

aber, wenn man sagte, es solle auch bei den Reichsten nicht

das gesammte Vermögen als steuerpflichtig angesehen werden,

sondern nur ein Theil desselben; der jene Schätzung einrich-

tete, konnte gewifs darauf rechnen, dafs er seinen Vorschlag

unter dieser Form besser durchbringe. W^arum aber gerade

der so und so vielte Theil des Vermögens als steuerpflichtig

I. 43
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genommen wurde, dieses zu erklären kann man eigentlich nicht

mehr fordern, da es zu sehr im Gebiete des Arbiträren liegt.

Indessen finde ich es wahrscheinlich, dafs das Steuerkapital

der untersten Klasse ohngefähr dem Ertrage ihres Vermögens

nach niedrigem Anschlage dieses Ertrages gleich war: wie

beruhigend mufste es für die Betroffenen sein, wenn sie hör-

ten, sie sollten nur von dem Ertrage ihres Vermögens steuern?

Und ging man von einem Steuerkapital von acht Procent bei

der letzten Klasse aus und steigerte dasselbe für jede höhere

Klasse je um vier Procent, wie In obiger Tafel angenommen Ist,

so kam man bei vier Klassen für die erste gerade auf die zwan-

zig Procent oder den fünften Thell des Vermögens als Steuer-

kapital. Es wurde hierdurch die Vermögensteuer einer pro-

gressiven Einkommensteuer ähnlich, mit der Verschiedenheit,

dafs die Schatzungsquoten der höchsten Klassen Ihr Einkommen

überstiegen und das Einkommen von der Arbelt nicht In Betracht

kam, und also diese Steuer keine reine Einkommensteuer war,

sondern gewissermafsen zusammengesetzt aus Vermögen- und

Einkommensteuer. Übrigens behielt die neue Schatzungsweise

den oben nachgewiesenen Vortheil der Übersichtlichkeit bei

Erhebung einer Steuer von der Solonischen bei, indem in den

verschiedenen Klassen verschiedene Quoten des Vermögens das

Steuerkapital bildeten, und von diesem Steuerkapital in allen

Klassen derselbe Procentsatz erhoben wurde.

8. Da beide Arten der Schätzung, über welche einige

genauere Nachrichten aufbehalten sind, die Solonische aus

Olymp. 46 und die von Nausinikos aus Olymp. 100, den nach-

gewiesenen Unterschied des Steuerkapitals vom Vermögen

56 haben, so können wir annehmen, dafs dieses etwas in Athen

bleibendes war, und nur die Bestimmungsweise wechselte.

War um Olymp. 88, 1 das gesammte Sleuerkapltal von Attika

jenes, welches Euripides in Olymp. 96 bei dem Vorschlag zur

Erhebung einer Vermögensteuer zu Grunde legte, nämlich

20,000 Talente; so mufste die erste Vermögensteuer, wie sie

Thukydides anglebt, ein Hundertstel (sy.ccroa-TYi) sein, da sie

200 Talente eintrug, wie jene von Euripides vorgeschlagene
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von 500 Talenten ein Vierzigstel (TBcrixa^cty.orrY,): doch ist es

freilich nicht v/ahrscheinlich, dafs in den beiden Zeiten die

Gesammtschatzung von Attika dieselbe war. Bei Aristophanes

kommt in den Ekklesiaziisen" in Olymp. 96 ein Fünfhundert-

stel {TtsvTccy.orioTTYi') vor, vermuthlich eine kleine Vermögen-

steuer, welche damals zur Deckung der Ausgaben erhoben

wurde, und höchstens vierzig Talente einbringen konnte. Aber

damals kam das Steiierkapital, wenn es sich wirklich so hoch

belief, dem Vermögen viel näher als unter Nausinikos, wo es

nur 5750 Talente betrug. Nach dieser neuen Besteuerungsart

berechnet Demosthenes, * indem er das Steuerkapital immer

rund zu 6000 Talenten anschlägt, den Hundertstel zu 60, den

Funfzigstel (7tsvTY,y.0T-Y^ zu 120 Talenten. „Soll ich setzen,"

fügt er hinzu, „dafs ihr den Zwölftel {^uj^sHctTYi) abgäbet,

500 Talente? Aber das würdet ihr nicht über euch gewinnen."

Man erkennt hier unwidersprechlich , dafs die Athener damals

nicht bis auf den zwölften Theil Äts Schatzungsanschlages

sich besteuerten, welches doch selbst für die Reichsten nur

i— Procent vom Vermögen war, für die übrigen weit weniger.

Drei Vermögensteuern sind bekannt, welche sich nach der Schä-

tzung des Nausinikos bestimmt berechnen lassen. Die eine wurde 57

ein Jahr nach der Demosthenischen Rede von den Symmo-

rien auferlegt, in welcher das Steuerkapital zu 6000 Talenten

angegeben wird, als die Athener Olymp. 106, 4 im Monat

Mämakterion wegen Philipp's Belagerung von Heräon Teichos

beschlossen vierzig Schiffe zu bemannen und sechzig Talente

Vermögensteuer zu erheben ;'^ sie war ein Hundertstel (sy,a-

° Vs. ^9d. Die Stelle ist freilich sehr unklar, aber die Lesart

ohne Zweifei richtig: Et pv) twi/ Ijuwv T»]v Trevraxoc-tocrTi^j/ xaxsS-yjxag

T'^ TtdXei, und twi» hwv, wie Tyrwhitt schrieb, ganz nichtig. Vermuth-

lich bezieht sich die Rede des jungen Mannes auf Zwangsmittel, welche

demjenigen, der für einen andern die Steuer erlegt hatte, gegen diesen

seinen Schuldner damals gestattet worden. Auf den Scholiasten nehme

ich absichtlich nicht Rücksicht.

* n. o-u/iju. S. 185, 18.

' Demosth. Olynth. III, S. 29, 20.

43*
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roarTYi), welchen der Redner gerade so hoch rechnet, das ist

bei den Reichsten ~ vom Hundert des Vermögens. Eine an-

dere ist die funfiindzwanzigjährlge Steuer von jährlich zehn

Talenten für den Bau des Zeughauses und der Schiffhäuser; "

diese war ein Sechshundertstel {l^ay^oTioT-Y^). Eine dritte ist

die Steuer unter Nausinikos, welche etwas über 300 Talente

eintrug. Diese mufs folglich ein Zwanzigstel (scnorrYi) gewe-

sen sein.* Freilich kann es befremden, dafs der Hundertstel

nicht blofs o7-~^ der Zwanzigstel nicht blofs 287-j- Talente

eintrug, da die Schätzung nach Polybios genau 5750 Talente

ausmachte; allein man mufs bedenken, dafs auch die Schutz-

verwandten steuerten, die in dieser Schätzung nicht einbe-

griffen sind; diese deckten nicht nur, was an den 10, 60,

300 Talenten fehlte, sondern mufsten noch einen bedeutenden

Überschufs geben, wefshalb man mit Zuversicht so rechnen

konnte, als wäre das Steuerkapital 6000 Talente. Diese Ver-

mögensteuern waren also nicht übermäfsig. Die Vormünder

5S des Demosthenes zahlten in zehn Jahren für ihn nur den zehn-

ten Theil seines Steuerkapitals oder den Funfzigstel seines

Vermögens, nämlich 18 Minen ;'^ sein Vermögen verzinste sich

aber, wenn man auch einen Sechstel als unzinsbar abrechnet,

immer noch mit zehn vom Hundert: eins' vom Hundert des

Vermögens ist folglich erst j^ seiner Einkünfte. Oder um die

Sache noch auffallender zu stellen, während er in zehn Jah-

ren von seinem Vermögen zwei vom Hundert abgab, brachte

dasselbe, wäre es rnäfsig gut verwaltet worden, in dieser Zeit

" S. oben Buch IV, 1.

* Demosth. g. Androt. S. 6 17, 22 nennt zwar mit Rücksicht auf

Einforderung der Steuern von Nausinikos das ^exaxeustv, und mit den-

selben Worten g. Timokr. S. 758, 4. Aber dies ist ein allgemeiner

Ausdruck, wenn man eine Besteuerung oder Steuererhebung gehässig

bezeichnen will. Hat jedoch einer Lust, dies Wort beim Worte zu

halten, so bedenke er, dafs zugleich dabei steht ^inXai; itpuTrovreq rag

eU^opciQj und dafs ein doppelt eingeforderter Zwanzigstel freilich ein

Zehntel ist. x

' Buch IV, 7.
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100 Procent ein. Wie verstummt hier das Gerede von den

übermäfslgen Abgaben der Athenischen Bürger, zumal wenn
man die geringen Ansätze der Zölle und die Wohlfellbelt der

ersten Lebensbedürfnisse bedenkt, wodurch man in den Stand

gesetzt war von wenigem zu leben! Ging man dessen unge-

achtet mit Abneigung auf Vermögensteuern ein, wie man

vorzüglich aus den Olynthlschen Reden und der Rede vom
Chersones sieht, so darf man sich darüber nicht wundern, weil

niemand gerne sich selbst besteuert; verfiel dennoch das Ver-

mögen des Volkes, so lagen die Ursachen in andern Umstän-

den, deren Betrachtung nicht hierher gehört. Allerdings finden

wir einzeln grofse Abgaben als Vermögensteuer angeführt,

wie im Lysias eine von drelfsig, eine andere von vierzig Mi-

nen; aber der grofse Aufwand des Mannes beweiset sein be-

trächtliches Vermögen," zu welchem sich die Abgabe ganz

mäfsig verhalten konnte, zumal da sie nur zweimal kam. Ari-

stophanes bei demselben Redner gab gleichfalls vierzig Minen

Vermögensteuer: aber nicht für sich allein, sondern auch für 59

seinen Vater, nicht auf einmal, sondern für viele Auflagen,

und in Zeiten grofser Anstrengung, die vier oder fünf Jahre

nach dem Siege bei Knidos (Olymp. 96, 3); und dals Arlsto-

phanes, Lysias mag verbergen wie er will, sehr reich gewesen

sein mufs, zeigen die Choregie, welche er für seinen Vater

und sich leistete, die dreljäbrige Trierarchie, worauf er achtzig

Minen verwandte, ferner die Thatsachen, dafs er für fünf Ta-

lente Grundstücke kaufte und vieles Geräthe besafs, 100 Minen

auf eine Fahrt nach Siclllen (für eine Gesandtschaft an Dio-

nyslos), 30,000 Drachmen auf die Hülfsüotte für die Kyprier

und Euagoras aufwandte, vermuthllch von Euagoras in Kypros,

wo sein Vater ansäfsig war, gut bezahlt.* Wir wollen hier-

mit nicht in Abrede stellen, dafs mancher freiwillig mehr

gab als seine Kräfte erlaubten, viele durch zu hohe Schätzun-

gen, Trierarchie und andere Liturgien gedrückt wurden, wäh-

" S. Buch III, 22.

* Lysias f. Aristoph. Verm. S. 642 ff. vergl. S. 633 ff. und S. 637.
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rend andere ihr Vermögen verbargen, wie jener DIkäogenes

bei Is'äos von achtzig Minen Einkünften zu vielen Vermögen-

Steuern nichts beitrug, well er sein Vermögen verheimlichte,

aufser einmal freiwillig drei Minen;" endlich dafs eine öftere

Wiederholung der Steuer In kurzer Zeit, zumal wenn, wie

nach der Anarchie, die Erwerbquellen verslegt waren, eine

grofse Landplage war:* woraus sich die Klagen über den

Druck der Vermögensteuern hinlänglich erklären.

9. Unter Nauslnikos Olymp. 100, 3 wurden zum Behufe

der Vermögensteuer die sogenannten Symmorien (collegla oder

Gesellschaften)" eingeführt, wie die Sache selbst zeigt in der

Absicht, durch solidarische Verpflichtung gröfsercr Gemein-

schaften die Steuerpflichtigkeit der Einzelnen genauer festzu-

setzen und den Eingang der Steuern zu sichern, nöthlgenfalls

auch die nicht rechtzeitig eingegangenen Steuern durch die

Reichsten vorschiefsen zu lassen. Diese Symmorien der Ver-

60 mögensteuer meint Harpokration,'' wenn er aus Philochoros

die Einrichtung der Symmorien unter Nauslnikos anführt, in-

dem die Symmorien der Trierarchle später eingeführt wurden;

und Demosthenes wurde gleich nach seinem siebenten Jahre,

auf jeden Fall nicht lange nach Olymp. iOO, 3 Anführer einer

Symmorie. ' Nachdem sie einmal aufgekommen waren, dauer-

ten sie ununterbrochen fort, wenigstens bis zur 108. Olym-

piade, vermuthlich aber wie die trierarchlschen Symmorien weit

länger. Demosthenes' zehnjährige Anführung in den Sym-

morien der Vermögensteuer erweiset ihr Bestehen bis in die

103. Olymp, hinein. Auch in der Zeit, in welche der Rechts-

handel gegen Meidias fällt, frühestens Olymp. 106, 4. nach

" Isäos V. Dikäog. Erbsch. S. 109-111.
* Vergl. Lysias g. Ergoki. S. 818. 819.

' Vergl. Herald. VI, 2, 4. über den Namen, der auch bei anderen

Arten Gesellschaften öfter vorkommt.
"^ In o-ujUjMop/a, und daraus im Wesentlichen Etym. M. Phot. Suid.

Schol. Demosth. Bd. II, S. 55. Reisk. im Anhang, endlich Scaliger OXupw.

avayp. welche ich defshalb weiter nicht anführen werde.

' S. oben Buch IV, 7.
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anderen erst in irgend einem Jahre von Olymp. 107, bestan-

den sie noch, da Demosthenes von Meidias sagt, er sei bis

auf den heutigen Tag noch nicht Anführer einer Symmorie

geworden." Ob sie Olymp. 107, 4 noch galten, wird ge-

zweifelt,* w^ell Demosthenes in der zweiten Olynthischen

Rede*" den Athenern sagt, früher hätten sie nach Symmorien

gesteuert, jetzt verwalteten sie den Staat nach Symmorien:

aber diese AYorte beweisen gerade die Gültigkeit derselben

in jener Zeit. Eine Einrichtung wie die Symmorien bekommt

nämlich sehr leicht einen grofsen EinHufs auf die Staatsver-

waltung, weil die verschiedenen Klassen des Vermögens und

überhaupt die darin gesetzten Volksabtheilungen Parteien er-

zeugen; diese können aber nur wirksam sein, so lange die

Abtheilung besteht. Well daher, Avie Demosthenes spöttisch

sagt, der Staat nach Symmorien regiert wird, müssen die Sym- 61

morien gesetzlich eingerichtet gewesen sein. Aber sie steuer-

ten ja nicht darnach. Freilich, weil man keine Lust zu Ver-

mögensteuern hatte: Demosthenes will, wie die ganze Rede

zeigt, eine Steuer bewirken, aber weil er keine Geneigtheit

sieht, sagt er spöttisch, die Symmorienverfassung habe ihre

ganze Bedeutung verloren, und statt dafs Steuern darnach

erhoben werden sollten, benutze man sie blofs zu politischen

Händeln. Fiele die Rede gegen Böotos vom Namen in das

erste Jahr von Olymp. 108. wie man angenommen hat, so

hätten wir einen Wahrscheinlichkeitsgrund dafür, dafs auch

Demosth. g. Meid. S. 565, 19.

* Wolf S. XCVIII. Anm.
' S. 26, 21. TtpoTspov fxsv yap, w ai/^ps? 'A^rivatot , tlgej)sptre xara

a-vfXfxopiai; , vvvl ^e ttoXitsuso-Ss xara a-vfxixopiag. Daraus Trspt cruvTat,

S. 172, 1. In Niebulu's Vorlrägen über die alte Geschichte Bd. II,

S. 44l liest man: „Demosthenes sagt selbst: ehemals zogt ihr ins Feld

nach den Phylen, vvv TcoXinvsa-Bs xara ^vkag," worauf und angeblich

auf mehre Stellen eine wichtige Entdeckung über die Attische Staats-

verfassung gegründet wird. Diese fällt damit weg, dafs ihr Ausgangs-

punkt auf einem etwas starken Gedächtnifsfehler beruht.
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damals die Symmorlen der Vermögensteuer noch bestanden,

da sie darin" wie es scheint der Trierarchle entgegengesetzt

vorkommen; allein jene Rede gehört vielmehr In Olymp. 107 1*^

" S. 997, 1. Ich sage wie es scheint; denn ganz sicher ist die

Entgegensetzung nicht.

* Corsini F. A. Bd. IV, S. 30. welchem Wolf S. CIX f. Anm. ob-

wohl mit unbestimmterem Ausdrucke folgt, setzt die Bede in Olymp.

108, 1. Dionysios im Dinarch setzt die Geburt des Dinarch ohngefähr

unter dem Archon Nikophemos Olymp. Iü4, 4. und giebt S, 119, 2

Sylb, an, zur Zeit der Bede gegen Böotos vom Namen habe Dinarch

dreizehn Jahre gehabt, weil diese Bede des Auszuges der Athener gen

Pylae als eines neuerlich vorgekommenen gedenke, und dieser Inl Qov~

juij^ou ap^ovTog falle. Man hat dafür den 13. Archon nach Nikophe-

mos genommen, von Olymp. 108, 1. welcher nach den gewöhnlichen

Fasten Theophilos heifst; und dieser sein Name steht urkundlich fest

(C. I. Gr. N. 155. Seeurkunde X. d. 130. S. 385). In der Archonten-

liste bei Dionysios kurz vorher (S. 115 am Ende) heifst er falsch

0£ojMvy]Toj. Aber S. 117, 9 sagt Dionysios, er habe in den Betrach-

tungen über Demosthenes gezeigt, dafs die Bede vom Namen unter

dem Archon Thessalos oder unter Apollodor, Olymp. 107, 2— 3 ge-

schrieben sei. Die leichteste Veränderung jenes Gcupifj^ou ist die in

©ou^>jjuou, welcher Archon des Jahres Olymp. Iü6, 4 ist; und zwar

ist dies die richtige, urkundlich erwiesene Form seines Namens (C. I. Gr.

N. 230. Seeurkunde V. d. 63. S. 3^0. vergl. Beilage XIV. 12. o), wofür

in dem Verzeichnisse des Dionysios S. 115 wie bei Diodor XVI, 32

Eudemos steht, und bei Dionysios an Ammans S. 121 Theodemos.

Aber hierdurch entsteht freilich die Schwierigkeit, dafs nunmehr das

dreizehnte Jahr völlig falsch ist, und dafs Dionysios mit sich selber

in Widerspruch stände, da er die Bede in Olymp. 107, 2—3 setzt.

Die Verwirrung wird noch dadurch gesteigert, dafs in der Bede vom

Namen der Zug gen Pylae gar nicht vorkommt, sondern statt dessen

der gen Tamynae als ein solcher, der allerdings neuerlich sich begeben

hatte (vvv , ots sig Tafxvvag irap^X^ov ot aXkoi S. 999, 8. wo jedoch

vui/ nicht nothwendig von einer ganz nahen Vergangenheit zu nehmen

ist). Will man nun, wie ich ehemals selber glauble thun zu müssen,

bei Dionysios verbessern t?]? üq Tajuuvag (statt IluXaf) Igo^ou ysys-

vy]|U6i/y]C, und nachher die Lücke y[
^' dg , . . ^A2nf\vaiuiv l^olog nicht mit

IluXaf, sondern Ta^ivvag ausfüllen, so hätte Dionysios den Auszug

nach Tamynae in Olymp. 106, 4 gesetzt. Die Erwägung aber, dafs

um Olymp. 106, 4 wirklich ein Zug nach Pylae stattfand, hat mich
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doch zweifle ich keinesweges, dafs diese Steiierverfassiing auch

noch Olymp. 108 und yiel länger galt. Übrigens halten Pe-

titus und die ihm folgen, die Symmorien in der Vermögen-

steuer gar nicht anerkannt; Wolf hat das Verdienst, nach

Heraldus' Vorgang die Einführung der Symmorien hierbei

bemerkt, und die Stellen, welche von den Symmorien der 62

Vermögensteuer und den andern der Trierarchie handeln, aus-

einandergesondert zu haben." Aber die Hauptfrage, wie die

auf einen anderen Gedanken geführt, welchen ich mit Vergnügen dem

Wesentlichen nach von Böhnecke Forschungen Bd. I, S. 42 (vergl.

S. 2t) vorweggenommen sehe. Dionysios scheint nämlich in dieser

Stelle aus Versehen statt des Euböischen Zuges den Pyläischen im

Sinne zu haben, und setzt diesen mit Recht unter Thudemos: das

dreizehnte Jahr ist nun aber freilich nicht mehr erklärlich und dürfte

von einem Schreiber herrühren, der, weil Thudemos in dem vorauf-

gehenden Ärchontenverzeichnisse sich nicht fand (denn es steht dafür

Eudemos), den Theomnetos, wie statt Theophilos steht, für den ge-

meinlen hielt, oder es ist mit Krüger zu Clinton S. l44 H statt IT

{oy^Qov statt Tpt^xai^sxaTov) zu schreiben. Bei dieser Ansicht von der

Sache kann die Bestimmung der Zeit der Rede nur noch nach der

anderen Angabe des Dionysios auf Olymp. 107, 7- gemacht werden.

Clinton (F. H.) und Brückner (König Philipp S. 332 ff) haben statt

QovfXTq^ov ohne Weiteres den Thessalos in der Stelle des Dionysios

setzen wollen. Was die Schlacht bei Tamynae betrifft, die in der

Rede vom Namen vorkommt, so können wir aus der Erwähnung der-

selben keine Zeitbestimmung entnehmen, da sie selber einer Zeilbe-

stimmung bedarf, und ich schweige von ihr um so lieber, da nicht von

ihr gehandelt werden kann, ohne die Zeit der Rede gegen Meidias zu

berühren, worüber sehr abweichende Meinungen vorhanden sind, deren

Prüfung nicht ohne grofse Weitläuftigkeit möglich ist. Die früher von

mir angenommene Zeit der Rede gegen Böotos vom Namen Olymp.

107, 1 gründete sich auf eine Voraussetzung, die ich jetzt aufgegeben

habe, und fällt somit weg. Vef^l. auch zu den Seeurkunden S. 22 f.

" Dafs in den Symmorien der Vermögensteuer meist dieselben

Personen wie in denen der Trierarchie sein mufsten, habe ich zu

den Seeurkunden S. 178 bemerkt; aber ebendaselbst habe ich die

Schwierigkeiten berührt, welche abhalten beide Arien von Symmorien

für dieselben zu halten. Aufser dem vom Waisenvermögen angeführ-

ten setze ich zu, dafs in den trierarchischen Symmorien doch auch
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Symmorlen der Vermögensteuer beschaffen waren, wird von

ihm, wiewohl mit scheinbarer Klarheit und Einfachheit, doch

so beantwortet, dafs wir uns dabei, nachdem wir alle Verhält-

nisse in Bezug auf die Vermögensteuer, und namentlich die

Schätzung untersucht hatten, nicht beruhigen konnten.

Die einzige ausführliche Erzählung über die Einrichtung

findet sich bei dem unwissenden Erklärer des Demosthenes,

"

welchen wir herkömmlich Ulplan nennen, in einer Stelle zur

zweiten Olynthischen Rede, worin man mit Wolf den ersten

Theil von dem zweiten, aber als älter,* absondern mufs. „Je-

der der zehn Stämme," heifst es, ,,mufste 120 aus seinem

Mittel angeben, welche die reichsten wären; diese theilten

sich in zwei Theile, sodafs die sechzig reichsten besonders

waren, welche letztere in Zeiten der Eile für die andern sech-

zig ärmern den Vorschufs zu machen hätten, und hinterher

63 von diesen die Steuer mit Mufse erheben könnten. Diese

sechzig helfsen eine Symmorie." Im zweiten, angeflickten

Theile wird gesagt: da jeder der zehn Stämme 120 angegeben

habe, so wären die sämmtllchen LIturgen, wie sie hier ge-

nannt werden, 1200 gewesen; diese hätte man in zwei Ab-

theilungen eingetheilt, jede von 600 Köpfen oder zehn Sym-

morlen; jede dieser beiden grofsen Abtheilungen habe man

wieder In zwei kleinere getrennt, deren jede 300 Köpfe oder

fünf Symmorien hatte; die einen 300 waren die reichsten,

welche vor den andern oder für dieselben die Steuer entrich-

nicht die Körperschaften, Stämme, Gaue und andere, können angezogen

worden sein, die ohne Zweifel Eisphora zahlten. Auffallend ist es

zwar, dafs Seeurk. N. XIV, S. 465 der Feldherr für die Symmorien
ohne nähere Bezeichnung „der trierarchischen" genannt ist; aber dies

beweiset doch nicht, dafs es nur Eine Art Symmorien gegeben habe.

" S. 3.3. Ausg. d. Hieron. AVolf. Vergl. F. A. Wolf S. XCV.
* Wolf meinte als jünger, was ich, das Richtigere ohne Wei-

teres unterlegend, stillschweigend verbesserte, bis ich sah, dafs ich auf

Verstehen dieser Bescheidenheit nicht rechnen könne. K. H. Lachmann,

Gesch. Griechen], vom Ende des Pelop. Krieg, bis Alex. d. Gr. Bd. I,

S. 255 bestreitet die ganze Sonderung beider Theile.



Buch IV, 9. 683

teten (jr^ong'nl^soou tmu a?.XMu)^ und die andern 300 in allen

Dingen in ihrer Gewalt hatten und ihnen gehorsam. Soweit

das einigermafsen Verständige; was welter beigebracht wird,

ist ungereimt zugleich und nicht zu unserem Zwecke gehörig.

Hiernach scheinen zwei sich gleich geordnete Klassen von

300 gesetzt zu werden, welche ohngefähr gleich reich wären,

und für zwei andere gleich ärmere Vorschiifs leisteten. Ks

ist aber keine Ursache gedenkbar, warum die 600 Reichsten

in zwei dergleichen Abtheilungen sollten gebracht worden

sein, wenn sie übrigens sich gleich gestellt waren; vielmehr

müssen die ersten 300 als die reichsten " eine höhere Klasse

gewesen sein; daher auch un ter d en Dreihundert steuern

soviel ist als unter denen, die am meisten leisten.^

Die einzige Stelle, woraus man schliefsen könnte, zwei Klassen

von 300 wären sich gleichgeordnet, Ist die angeHihrte in der

zweiten Olynthlschen Rede," woraus überhaupt Ulplan seine

Ansicht gebildet hat und noch manches andere Falsche er-

schliefst: ,,Früher zahltet Ihr Vermögensteuern (sigs(p'-^c-s) nach

Symmorlen; jetzt aber verwaltet ihr den Staat nach Symmo-

rien; ein Redner ist der Anführer jedes von beiden Thellcn,

und unter ihm ein Feldherr, und die zu schreien bereit sind, 64

die Dreihundert. Ihr andern aber seid zugethellt die einen

zu diesen, die andern zu jenen." Wir gestehen diese Stelle

nicht sicher erklären zu können; doch kann man sie so ver-

stehen, zwei Klassen von verschiedenem Relchthum seien die

höchsten gewesen, und zwischen diesen seien häufig politische

Mlfshelligkeiten eingetreten, da eine Elfersucht der zweiten

Klasse gegen die erste natürlich die meisten Ansprüche ma-

chende leicht entstehen und sich hieraus eine auf die wichti-

geren Staatsverhältnisse, sowohl auf Beschlüsse als besonders

auch auf Wahlen erstreckende Partelung bilden konnte. Dafs

" Demosth. v. d. Krone S. 285, 18.

* Isäos V. Philokt. Erbsch. S. 15/4. Rede g. Phänipp. S. 1046, 20.

S. 1039, 17. Was Lex. Seg. S. 306 über die Dreihundert hat, ist ganz

unbestimmt.

* S. 26. und daraus w. crui^rag. mit einigen Veränderungen.
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die zwei streitenden Partelen die Symmorlen der Vermögen-

steuer einerseits und die Symmorlen der Trierarchle ander-

seits seien," kann ich nicht zugeben; denn es ist ja ausdrück-

lich der Gegensatz gemacht gegen das Zahlen der Eisphora

oder Vermögensteuer. Wären die beiden Parteien die Ver-

mögensteuerklasse und die trierarchische, so würde der Redner

haben sagen müssen: ,, früher steuertet ihr und leistetet Trier-

archie nach Symmorien." Oder ist überhaupt nicht von zwei-

fachen Dreihundert die Rede, sondern Ist die Spaltung innerhalb

derselben Dreihundert? Aber wie es sich auch Immer hiermit

verhalten mag, so ist es unglaublich, dafs zwölfhundert die

einzigen Steuernden gewesen, und kann am wenigsten auf das

Zeugnifs eines Ulpian angenommen werden. Die Stellen der

Alten und der Grammatiker sind äufserst unbestimmt; bei

mehren weifs man nicht einmal, ob sie von den Zwölfhundert

der Vermögensteuer oder der Trierarchle handeln;* die Tau-

send, welche Harpokration aus Lysias und Isäos anführt und

für einerlei mit den Zwölfhundert hält als runde Zahl, können

weder auf die Symmorlen der Vermögensteuer seit Nauslnlkos,

noch auf die Symmorien der Trierarchle füglich bezogen wer-

den," da Lysias wahrscheinlich Olymp. l'OO, -|- starb.'' Phl-

lochoros handelte von den Symmorien unter Nauslnlkos im

fünften Buche der Atthis,' von den Zwölfhundert aber Im

sechsten,-^ also ganz gesondert, sodafs er diese vielmehr bei

der später eingeführten Trierarchle nach Symmorien erwähnt

55 zu haben scheint. Isokrates^ nennt aber allerdings die Zwölf-

" Parreidt a. a. O. S. 22.

* Wie bei Harpokr, in avuixopicc (obgleich hier die Symmorien

des Nausinikos die der Vermögensteuer sind) und ^^Xioc ^laxöcrioi.

*^ Letzteres glaubte Wolf S. CX. Anm.
'' Taylor Leben des Lysias S. 150. Bd. VL Reisk. u. a. m.

' Harpokr. und daraus Phot. Suid. und Etyni. in crujutjuopta.

^ Harpokr. in ^IXioi ^laxoc-ioi.

^ V. Umtausch S. 80. Orell. dg ^e touc ^taxoa-iovg xal ^^ikiovg rovQ

tig<^6povra(; xal Xsnovpyovvrag ov juovoi/ avTOv Trapsp^st?, dXka, xal rov

vlov • Tptff jxh Ti^Yi rtTpiYipap)(rixare^ rag ^* aXXttf Xsnovpylctg woXutsXsot«-
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hundert die Steuernden und Lilurgleleistenden, in einem Zu-

sammenhange, worin man an alle Liturgien, vorzüglich auch

die Trierarchie denken kann: sodafs zwölfliundert alle Steuern

vom Vermögen, alle Liturgien mit Einschlufs der Trierarchie

müfsten getragen hahen: aber auch diese Stelle beweiset noch

nichts, indem ein Redner auf solche Art gar wohl diejenigen

bezeichnen kann, welche einen besondern Ausschufs bilden als

die Reichern, die am meisten steuern, und an welche sich der

Staat In jedem Falle zuerst hält. Und so sehr dergleichen

Angaben den in Verlegenheit setzen, der alles in die nolh-

wendige Überelnstlmniung zu bringen bemüht ist, so sind die

Gründe, aufser den Zwölfhundert alle andere als steuerbar an-

zusehen, welche nicht ganz unbedeutendes Vermögen besitzen,

doch zu überwiegend, als dafs davon könnte abgegangen wer-

den. Gesetzt es zahlten nur 1200 Reiche die Vermögensteuern,

so folgen daraus lauter Ungereimtheiten. Nach der Rede gegen

Leptines Olymp. 106, 2. als die Symmorlen der Vermögen-

steuer bestanden, leisteten die Reichen zugleich Trierarchie

und Vermögensteuer; " wären also nur 1200 Vermögensteuer

zahlende gewesen, so hätten, da auch der Trierarchen zwölf-

hundert sind, blofs die Trierarchen Vermögensteuer gezahlt,

welches offenbar thöricht Ist: Demosthenes sagt selbst, auch

diejenigen steuerten, welche zu arm für die Trierarchie wären.

Und wie sollten nur zwölfhundert soviel besitzen, dafs sie

steuern könnten, wenn doch Olymp. 94 nur 5000 Bürger ohne

Landeigenthum waren, und Olymp. 114, 2 noch 9000 Bürger

über 2000 Drachmen hatten?'* Wie freigebig würde ferner

die Volksversammlung mit Vermögensteuern gewesen sein, 66

wenn alle Last auf zwölfhunderten gelegen hätte? Endlich

ist, wie erwiesen worden, die Vermögensteuer ein bestimmter

Thell der Gesammtschatzung von Nauslnikos her, und wird

als solcher von Demosthenes in der Rede von den Symmorlen

pov XeXeLTovpyriKare xal xukXiov wi/ ol vofxot Ttpo^rarrovcriv. Ahnlich

Harpokr. in y(JXioi xaX ^laxou-ioL: ot xul IXeiToup^oui/.

" S. oben Cap. 1.

* S. Cap. 3.
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stets berechnet;" damals aber (Olymp. 106, 3) bestanden die

Symmorien der Vermögensteuer. Die Gesammtschatzung von

5750 oder 6000 Talenten war aber nicht das Vermögen von

etwa 1200 Bürgern, sondern Schätzung des ganzen Landes

(jlixY^ixa TYjg <yjj)3ug) nach Demosthenes und Polyblos, wenn-

gleich Ulplan * aus der allerdings dunklen und schwierigen

Auseinandersetzung des Demosthenes in der Rede von den

Symmorien schliefst, es sei nur die Schätzung von den 1200

Trierarchen: ja es läfst sich durch Rechnung erweisen, dafs

zwölfhundert nicht im Besitze der Gesammtschatzung sein

konnten, wenn anders eine schon an sich widersinnige Sache

der Widerlegung bedarf. Demosthenes ist in der höchsten

Klasse, worin diejenigen sind, welche die gröfsten Schätzungen

haben; seine Schätzung betrug aber nur drei Talente. Ange-

nommen nun, es seien vier Klassen gewesen, welche zusammen

1200 Köpfe hatten, und jede Klasse habe etwa 300 Steuer-

pflichtige gehabt, dafs ferner In der höchsten Klasse im Durch-

schnitt auf einen mehr Schätzung gekommen sei als auf

Demosthenes, zum Beispiel fünf Talente, welches schon ein

Vermögen von 25 Talenten auf jeden voraussetzt; so be-

67 trug die Gesammtschatzung der ers.ten dreihundert nur

1500 Talente. Offenbar können nun die drei anderen Klas-

sen, je zu 300 Köpfen gerechnet, nicht dreimal 1500 Ta-

lente haben, well nicht nur ihr Vermögen geringer Ist son-

dern auch die Schätzung ein kleinerer Thell des Vermögens.
•"

Man rechne wie man wolle, nehme mehr oder weniger Klassen,

niemals kann man 6000 Talente auf 1200 Menschen heraus-

rechnen, wenn in der höchsten Klasse Leute sind, deren

Schätzung nur drei Talente betragt, man müfste denn ganz

" S. Cap. h. 7. 8.

* S. l4l. Tyji/ Se ovaiav Tjji/ tui/ '^ikioiv xal ^laxocluv Tpirjpap^^wj/

TETiju^crS^at ^yjcri raXavTwv i^axig)(_ikL(j3v. Ich werde auf diesen Gegen-

stand Cap. 12. bei der Trierarcliie wieder zurückkommen. Budäus hält

zwar a.a.O. S. 559. 6000 Talente für Gesammtschatzung, aber S. 540 ff.

immer wieder für Schätzung der Zwölfhundert.

' Buch IV, 7.
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unstatthafte und übertriebene Annahmen voraussetzen. Fast

lustig ist die Berechnung des Budäus." Er hält die Zwölf-

bundert nur für die oberste Klasse, in welcher Demosthenes

gewesen, und nimmt an, andere hätten gröfsere Schätzungen

gehabt, zum Beispiel vierhundert im Durchschnitt drei Talente,

andere vierhundert vier Talente, und andere vierhundert acht

Talente, welches zusammen 6000 Talente giebt. Aber wenn

ja nur 1200 das ganze Schatzungskapital besäfsen, so müfsten

alle Klassen der Schätzung in diesen 1200 aufgehen; und

war Demosthenes' Klasse die, welche die höchsten Schätzungen

hatte, so mufs es geringere gegeben haben, und zwar,^ wenn

zwölfhundert die ganze Schätzung besäfsen, so niüfsten die

geringeren Klassen Klassen der Zwölfhundert gewesen sein.

So fällt des trefflichen Mannes Überschlag zusammen. Viel-

mehr mufsten also aufser den Zwölfhundert viele andere steuern,

deren Vermögen geringer war, die aber in der Gesammtscha-

tzung angesetzt waren. Hiervon findet sich auch eine nicht

verächtliche Spur. Androtion zog rückständige Steuern von

der Auflage unter Nausinikos ein, von vierzehn Talenten

sieben: es waren aber kleine Summen, wohl bei keinem über

eine Mine, sagt Demosthenes, von einem etwas über 70, von

einem andern 34 Drachmen.* Allerdings sind darunter Per- 6S

sonen, die sogar Theilnehmer an Trierarchien waren, wie

Leptines von Koile und Kallikrates des Eupheros Sohn;" was

also von diesen eingezogen war, können nur Reste gewe-

sen sein, wegen deren sie vielleicht in Streit gelegen hat-

ten. Aber die meisten Posten waren doch wohl Steuern

von geringen Leuten, die sogar, weil sie nicht zahlen konnten,

sich gefallen lassen mufsten von Androtion schimpflich behan-

delt und wider Recht ins Gefängnifs gesetzt zu werden. Und

da Androtion sieben Talente einzog, von keinem aber über

" A. a. O. S. 542.

* Demosth. g. Androt. S. 606 f. besonders S. 611, 21. In der Rede

g. Timokr. S. 75 1^ 4 werden nur fünf Talente angegeben, obgleich sonst

in beiden ohngefähr dasselbe steht.

' S. von diesen das Buch über die Seeurkunden S. 240 f. und S. 242.
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eine Mine, so miifs er mindestens von 400 bis 600 Menschen

Steuern eingetrieben baben. Reebnet man nun, dafs die an-

dern sieben Talente gleichfalls meistens kleine Posten waren,

welches kaum anders angenommen werden kann, so waren

fast 1200 Rückständige herausgebracht, die doch nicht gerade

die 1200 Reichen sein werden, sondern meist Bürger von ge-

ringer Schätzung, die selbst weniges mit Mühe zahlten. Hierzu

kommt, dafs die Gemeinegüter der Vermögensleuer unter-

worfen waren , was wir bis zu Olymp. 108, 4 zurück nach-

weisen können; und es ist kein Grund vorhanden es für die

frühere Zeit nicht anzunehmen: die Gemeinen, Stämme und

Gaue, können aber doch schwerlich als Personen in den Zwölf-

hunderten enthalten gewesen sein. Dasselbe gilt von vielen

anderen Körperschaften, welche Vermögen besafsen, namentlich

von den Geschlechtern, thiasotlschen und eranischen Gesell-

schaften. Um also zum Schlüsse zu gelangen: die 1200 Reich-

sten waren die eigentlichen Glieder der Symmorien oder die

Symmorlten selbst; aber aufser den Schätzungen der Symmo-

rlten mufste eine Menge kleiner Schätzungen In die Symmo-

rien verlheilt oder ihnen zugetheilt sein, wahrscheinlich so,

dafs die Symmorien ohngefähr gleiche Theile der Schätzung

69 enthielten, so wie Demosthenes in IJezug auf das Seewesen die

Schätzung vertheilen will." Ohne eine ohngefahre Gleichheit

der Schätzungen jeder Symmorie läfst sich eine wohlgeordnete

Einrichtung nicht denken: diese Gleichheit liefs sich leicht

erreichen, wenn die 120, welche jeder Stamm lieferte, nicht

wie man nach Ulpian glauben möchte In zwei Symmorien

verbunden blieben; wie in den trierarchlschen Gesellschaften

verband man wahrscheinlich mit Absicht Leute verschiedener

Stämme zu Einer Symmorie,* well man es für zweckmäfsig

hielt, für beide Steuerverhältnisse die Stammverbindung auf-

zulösen, und dasselbe Ist dann auch auf die zugetheilten kleine-

ren Schätzungen anzuwenden. Es waren nach Ulpian zwanzig

• S. Cap. 13.

* S. zu den Seeurkunden S. 186.
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Symmorlen; davon mufste also jede ohngefähr 300 Talente

Schätzung haben: jede konnte wieder in Fünftel, jegliches

Fünftel In Drittel gethellt sein, sodafs 300 Abtheilungen wa-

ren, wie Demosthenes 100 Abthellungen macht. Doch konnten

der Abthellungen auch wenigere genügen. Die 300 Reichsten

konnten nun die Vorsteher dieser Abthellungen sein, nächst

diesen als die nächst Reichen 300 andere, und noch zweimal

300 als die Reichsten nach diesen, und diese Zwölfhundert

zusammen ein Ganzes bilden, welches die Angelegenheiten der

Symmorlen leitete, und unter diesen wieder die 300 Reichsten

ebenso: die Kleinen, welche Ihnen zugethellt w^aren, kamen

nicht welter dabei in Betracht, well die Reichern überall vor

den RIfs treten mufsten und die Besorgung des Ganzen hatten.

So wenigstens erhält die Symmorlenverfassung einen vernünf-

tigen Sinn, und die Angaben der Alten lassen sich elnlger-

mafsen vereinigen : kann ein anderer die Sache besser aufklären,

so soll es uns erfreulich sein.

Dafs die Dreihundert Vorsteher der Symmorlen waren in

gewissem Sinne, läfst sich nicht bezweifeln; ob aber die so-

genannten Anführer der Symm o ri en (Y,y£fJt,oi>sg a-viJLjj.oaiMu)"

dieselben sind, oder nur in ihnen enthalten, lasse ich dahin

gestellt sein. Auf jeden Fall sind sie die Reichsten, wie bei

der Trierarchle den Anführern die zweiten und dritten ent-

gegengesetzt werden.* Die Symmoriarchen bei Hyperei- 70

des*" sind entweder dieselben mit den Anführern oder mit den

Aufsehern der Symmorlen {i7ri}xzXY,Tcug t(2v cr'jfj,iJ,02i'Mu)^

welche in der Trierarchle vorkommen, und gewifs auch bei

den Symmorlen der Vermögensteuer waren; doch scheint es

" S. von ihnen IV, 7. und Harpokr. Suid. in Tqyefxoiv c-vfxuopiagj

wiewohl in diesem Artikel die Erwähnung der Rede des Demosthenes

gegen Ktesiphon zu den Symmorien nicht der Eisphora sondern der

Trierarchle gehört.

* Demosth. v. d. Krone S. 260, 20.

' Pollux III, 53. Touc ^e ap^ovrag twi/ crujujuoptTwi/ kclI crvixfxopiapycti

*T7r6pEi^»)g 6ipv]xev. Heraldus (VI, 2, 8) hält den Symmoriarchen für den

allerersten, der am meisten beitrug, was nicht hinlänglich begründet ist

I. 44
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mir zweifelliaft, ob das von Hypereldes gebrauchte Wort ein

amtlicher Name war. Wie diese Vorsteher nun die Ange-

legenheiten der Symmorlen lenkten und besorgten, wissen

wir nicht: es Hegt aber in der Natur der Saclie, dafs sie die

Versammlungen und Verhandlungen der Symmorllen leiteten.

Ohne Zweifel hatten sie das Diagramm Ihrer Symmorlen, worin

bestimmt war, wieviel jeder im Verhältnifs gegen die übrigen

zahlte, sowohl bei der Vermögensteuer als In den trlerarchl-

schen Symmorlen: ob aber die Anfertlger desselben (Siuyoa-

<pziQi i-nriyDUipii'^^) wieder andere, oder ein Ausschufs aus den

Symmorienvorstehern sind, Ist unbekannt: wäre Hypereldes'

Rede gegen Polyeuktos vom Diagramm, oder Lysias' Rede von

der Vermögensteuer, die freilich vor die Symmorlenverfassung

Tallt, uns erhalten, so würden wir über die Schätzung und

andere einschlagende Punkte mehr Licht haben." Die Ein-

schreibung selber in die Symmorlen, auf den Grund der ge-

schehenen Schätzung, stand den Feldherrn zu.* Die Ersten der

Symmorlen hatten zugleich die Last, nöthlgenfalls Steuervor-

schufs {7t^osic;(.po^ci) zu leisten, welches Ulplan seinen zweifachen

Dreihundert zuschreibt, am sichersten aber von einfachen Drei-

hundert behauptet werden kann:*" gleichwie heutzutage ge-

zwungene Anleihen von Reichen geleistet werden müssen,

w^omit man den Steuervorschufs füglich vergleichen kann, ohne

71 das Unterscheidende beider zu verkennen. Nicht immer wurde

" Harpokr. in ^lap/pßjujua , wo zu merken die AVorle Trpo? ty[v xL

lXY\a-iv Tri? ova-ta^j und daraus Said, in ^mj/paupa, ^laypan^ara, ^laypct-

<j)£u,-, §ia}/pacf)y)', auch Lex. Seg. S. 2,J6. 24 1. Harpokr. in lmypa(pBL(;j

Zonaras in ^laypaufxa und lniypa(peigy Lex. rhet. bei der Engl. Ausgabe

des Photios S. 670. Eber die Rede des Hypereldes vergl. zu den See-

urkunden S. 249. und oben Cap. 6.

* Demosth. g. Boot, vom Namen S. 997. Anfg. Vergl. Buch IV, 1.

Dafs die ^laypa^SLq Schreiber der Feldherrn gewesen, ist eine unbe-

gründete Vermuthung; Schreibern einer Behörde steht solche Vollmacht

nicht zu.

' Rede g. Phänipp. S. 1046, 20 f. Dies nennt Demosth. w. o-ujufx.

S. 185, l4. fJLspoQ Twv ovrtav vn\p kavTov nai Twi» XotTrwi^ TcpoeigzveyxsXv.

Ähnlich ist das dXKrikiyyvov im Byzantinischen Reiche.
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aber Steuervorschufs verlangt; unter Nausinikos trieb das ge-

meine Wesen die Auflage von den Steuerpflicbtlgen selbst

ein, welches das Beispiel des Androlion beweiset, wenn er

Rückstände erhob; statt dafs, wo Steuervorschufs stattfand,

der ihn geleistet hatte, selber das Vorgeschossene für sich

wieder eintrieb." Dafs Steuervorschufs geleistet werden sollte,

wurde bisweilen erst durch Volksbeschlufs bestimmt '^ und die-

jenigen von dem Rathe eingereicht, welche für ihre Gauge-

nossen sowohl als die übrigen im Gau Grundelgenthum ha-/

benden (rovg iyHsy.-Yjfxivovo) den Vorschufs leisten sollten. Der

Sprecher in der Rede gegen Polykles hatte Grundelgenthum

in drei Gauen, und wurde von allen dreien zum Steuervor-

schufs vorgeschlagen, ungeachtet er, weil er Trierarch war,

ihn zu leisten keine Verpflichtung hatte. Wie sich übrigens

in diesem Falle die Gaue zu den Symmorien verhielten, ist

nicht genau auszumitteln und für unsere Untersuchungen gleich-

gültig: denn es folgt aus dem Ebengesagten in keiner Weise,

dafs die Symmorien mit den Stämmen übereinstimmten, und

es ist sogar nicht unglaublich, dafs in dem angegebenen Falle

ganz unabhängig von der Symmorienverfassung ein besonderes

Verfahren angeordnet war, da besondere Umstände zu aufser-

ordentlichen Mafsregcln veranlassen: aber soviel ist aus diesem

Beispiele klar, dafs bisweilen das Grundelgenthum nach (ien

Gauen versteuert wurde, welches mit der übrigen Einrichtung

der Schätzung nicht unverträglich ist. Ebenso mufste in Po-

tidäa von jedem Grundstücke der Besitzer in dem Gau steuern,

worin das Grundstück lag, nicht für alle zusamimen in dem,

worin er eingeschrieben war, weil nur so die Armern mit

Sicherheit nachschätzen konnten, ob einer richtig angesetzt

sei.*" Es versteht sich von selbst, dafs auf Wiedererstattung

des Vorschusses geklagt werden konnte.*^ Für die Bezahlung

" Demoslh. g. Polykl. S. 1209, h.

* Ebendas. S. 1208, 25.

" Aristot. Ökon. II, 2, 5. und dort Schneider.

•^ Hierher gehört Demosth. g. Pantänet. S. 877, 19. oiv -npouq^o^av

y.y\ xopi ^»)Tai, wenn einer den Vorschufs nicht erstattet erhält.

44*
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72 der Steuer überhaupt haftete das Vermögen, welches der Staat

einziehen konnte." Auch fand, wenn sich einer glaubte be-

schweren zu können, dafs er mit Unrecht unter die Dreihun-

dert gebracht sei, die den Vorschufs leisteten, und ein anderer

fügllcher an seine Stelle gesetzt werden könne, das Rechts-

mittel des Umtausches Anwendung, worauf sich die Rede gegen

Phänippos bezieht.

Zwei Punkte haben wir absichtlich bis an das Ende dieser

Untersuchungen aufgespart. Der eine ist, warum denn in der

Schätzung des Nauslnlkos die Bestimmung des Steuerkapitales

von dem einfachen Satze der 2500 Drachmen ausgehe, und

73 festgesetzt sei, Avieviel in einer Klasse von dieser Summe zum

Schatzungsanschlage gehöre.* Hiervon kann Ich keinen andern

Grund finden, als dafs 2500 Drachmen das niedrigste Vermö-

gen war, welches bei der Besteuerung in Betracht kam, sodafs

bestimmt wurde, wieviel einer Schatzungsanschlag haben sollte,

wenn er nur 2500 Drachmen Vermögen hatte, und so fort,

wenn er mehr hatte, wieviel er haben sollte von je 2500

Drachmen; worein sich die oben angenommene Abstufung der

Klassenquoten —^ ^, ^, ^ sehr angemessen fügt. Als Anti-

pater das volle Bürgerrecht nach dem Vermögen bestimmte,

war der niedrigste Ansatz dafür 2000 Drachmen, welches gut

zu unserer Annahme stimmt. Zwar behauptet Demosthenes,''

da sein Haus vorher Trierarchie und grofse Vermögensteuern

geleistet habe, könne er jetzo, nachdem er von seinen Vor-

mündern nur 31 Minen und das Haus des Vaters empfangen

habe, wegen der schaamlosen Betrügerei derselben nicht ein-

mal mehr kleine beitragen: allein einen solchen im Gefühle

des Schmerzes und Bewufstsein des erlittenen Unrechtes ge-

sprochenen Ausdruck kann man so genau nicht nehmen, um

" Demoslh. g. Androt. S. 609, 23. und g. Timokr. S. 752. Hierher

gehört auch Phot. und Suid. in TrwXyjryj?: U7r5xsti/T0 Sk Tolf TrwXijrat^ xat

ocrot xo ^laypa^ev dpyvpiov hv ttoXs/xw jli»| sigs^epovi nicht hierher die

späte Inschrift C. I. Gr. N. 354.

* S. Buch IV, 7.

' G. Aphob. I, S. 833, 24. vergl. S. 825, 6.
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daraus zu schllefsen, von solchem Vermögen hätte man nicht

steuern müssen. Die andere Frage ist diese, warum Demo-

slhenes" in zwei Stellen ermahne, dafs alle steuern sollten,

jeder nach seinem Vermögen im Verlialtnifs, wenn dieses, wie

wir angenommen haben, für die nur einigermafsen begüterten

nach der bestehenden Schatzungseinrichtung schon stattfand.

Da es das leidige Schicksal des Älterthumsforschers ist, überall 74

nur gelegentlich etwas ablauschen zu müssen, so kann er solche

Andeutungen oft nicht erklären, weil es dem Schriftsteller

nicht beliebte für die Nachwelt zu schreiben; indessen giebt

unser Redner soviel zu verstehen, den einen überlasse man

die Verwaltung, die andern nöthlge man Trierarchle, Steuern,

Kriegsdienst zu leisten, und er verlangt, nicht zu erlauben,

dafs die einen nur immer zum Nachtheil der andern Beschlüsse

fafsten, weil so der leidende Theil immer würde lässig sein

und nicht soviel thun als man verlange.* Aber wer sind denn

diese, welche den Staat verwalten? Gerade, wie er eben vor-

her gesagt hat, die Dreihundert in den Symmorien, welche

Partelungen bilden. Wenn also nicht von allen gesteuert

wird, scheinen gerade diese nicht zu steuern, und wenn diese

es nicht thaten, so war das Unordnung, nicht verfassungs-

mäfslg. Es scheint beinahe, als hätten die Reichsten in den

Symmorien durch Mlfsbräuche damals die Last auf die Armern

gewälzt, gerade wie es in den trierarchischen Gesellschaf-

ten glng.^

10. Wir haben bisher von den Liturgien und der Steuer

der Bürger gehandelt, welche von allen geleistet wurden, selbst

wenn sie aufserhalb lebten, jedoch nur von dem Vermögen,

" Olynth. I, S. 15, 1. ^Eo-ti §»] Xoiitov^ oTjuiai, navraq ÜQ^speiVy av

TtoWCjv ^sYj TTolXa, ai/ oXiywv okiya.. Olynth. II, S. 27. besonders in den

AVorten: Xky^ ^y\ xs(|)aXatoi/, ituviaq £i$(j)spsty a({) wi; ixac-Toq s^ei to Io-qv.

To tcrov kann natürlich nur heifsen Einer wie der andere im

Verhältnifs; aber Abstufungen dürften durch diesen Ausdruck nicht

ausgeschlossen sein.

* Olynth. II. a. a. O.

• S. Cap. 13.
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welches sie in Attika besafsen;" dafs auch die Eingebürgerten

(^YiixoTTctYiTci), Wie Paslon der reiche Wechsler und Apollodor

dessen Sohn, Liturgien leisteten und steuerten und In den

Symmorlen waren, aufser inwiefern sie von den rcgelmäfslgen

Liturgien* durch Atelle wie Leukon König in Bosporos be-

freit waren, verdient kaum angemerkt zu werden, und wenn

Harpokrallon'^ aus Hypereldes anführt, auch diese seien in den

75 trlerarchlschen Symmorlen gewesen, so Ist diese Bemerkung

entweder rein zufällig oder dadurch veranlafst, dafs dieselben

nicht in allen Abtheilungen, sondern zwar nothwendig In

Stamm und Gau, aber nicht nothwendig in ein Geschlecht

und eine Phratrie eingeschrieben waren, obgleich ihre Ein-

schreibung in eine Phratrie gestattet war. Aufser den Bürgern

hatten aber die Schutzverwandten (ßi-oixci) und die Isotelen

(jxiToiy.oi /totsasTc) Liturgien, welche, wenigstens die der ersteren,

von den bürgerlichen unterschieden werden, '^ und Vermögen-

steuern. Von den Liturgien, namentlich der Choregle, wird

den Schutzverwandten wie den Bürgern Freiheit gegeben;'

ja es findet sich ein Fall aus der Jugendzeit des Demoslhenes,

in welchem Sidonischen Bürgern, die in Athen Schutzverwandte

sind, sogar von der Vermögensteuer Befreiung gegeben wird.^

Wir wissen indefs von diesen Leistungen der Schutzverwandten

nur wenig; ihre Choregle soll nach dem Zeugnifs des Aristo-

phanischen Scholiasten^ an den Lenden stattgefunden haben:

" Demoslh. g. Lept. §. 3t. (S. h69, 5.) vergl. §. 25. (S. 466, 10 ff.)

* Dafs übrigens Abwesende, die nnr Ehrenhalber zu Bürgern ge-

macht wurden, wie Leukon, auch nicht Trierarchie leisteten, halte ich

für unzweifelhaft; und ich möchte auch sehr bezweifeln, dafs solche,

selbst wenn sie Kapitalien in Athen hatten, zur Eisphora angezogen

wurden. Anders freilich in Bezug auf Grundeigenthum.
' In crujujuop/a.

^ Daher jueTotxwi; Xmov^yiai und TtoXitmaX Xeirovpyiai.

' Demosth. g. Lept. §. 15 ff. (S. 462, 13 ff.) §. 50. (S. 475, 23 ff.)

C. 1. Gr. N. 87.

^ C. 1. Gr. a, a. O. Vergl. über die areXeif jtxETOtxouf, wie sie Pol-

lux (III, 56) nennt, auch Buch III, 7. 21.

^ Plut. 954. wo die Zweifel von Hemsterhuis unbedeutend sind.
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Lysias spricht" von allen Choregien, welche er geleistet habe,

also verschiedenartigen; aber da er Isotele war, vermulhlich

schon von seinem Vater her, so beweiset dies nichts dafür, dafs

die gewöhnlichen Schatzverwandten mehre Choregien gehabt

hätten. Von Gymnaslarchle der Schiitzverwandten ist nichts

bekannt, Trierarchie derselben äufserst selten;* alle Glaubwür-

digkeit hat aber die aus einem älteren Erklärer geschöpfte

Nachricht bei Ulpian,'' dafs bei ihnen eine Speisung (sTrictrig)

wie bei den Stämmen eingeführt war, da sie ihren eigenen

Zeus (ZsvQ fj.sToly.iog) und eigene Religionsgebräuche hatten,

also auch ihre Feste, woran solche Speisungen zu sein pflegten.

Endlich gehören hierher die Skaphephorie,'' die Hydriaphorle 76

und Skladephorle, geringe und ehrenrührige Dienste der Schutz-

verwandten. Was die Vermögensteuern betrifft, so rühmt sich

Lysias' der Schutzverwandle oder Isotele, viele getragen zu

haben, und sie werden öfter bei Gelegenheit der Schutzver-

wandten erwähnt;^ aus Inschriften erwähne Ich als Beispiele

guter Zahler, die darob besonders belobt werden, den Nlkander

von Ilion, Polyzelos von Ephesos,^ Euxenides von Phaseiis.*

Die Schutzverwandten im engeren Sinne, also ohne die Isote-

len, bildeten eigene Symmorien (^fxsToiHtHug a-'Jixjxootug) y' wel-

che Schatzmeister hatten, und von dazu verordneten Personen

(zTTty^mpHg) wurde eines jeglichen Beitrag festgestellt,'*^ natür-

lich nur von ihrem in Attika befindlichen Vermögen. Wieviel

" G. Eratosth. S. 396.

* S. zu den Seeurkunden S. 170.

' Z. Lept. §. 15.

'^ Lex. Seg. S. 280. S. 304. und andere.

' A. a. O.

/ Z. B. Lysias g. d. Kornhändler S. 720.

^ Ephcm. archäol. N. 350 (Curtius de portiib. Ath. S. 47).

* Ussing Inscr. Gr. inedd. N. 57. Die Stelle von Kleonymos dem

Kreter bei Isäos v. Dikäog. Erbsch. S. 11 1 gehört nicht streng hierher,

da dort von einem freiwilligen Beitrage die Rede ist.

' Hypereid. b. Poilux VIII, l44. Dafs ich die Isotelen ausgesclilos-

sen habe, darüber s. gleich nachher.

* Harpokr. in iTiiypa^et?, Isokrat. Trapezit. 21.
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aber die Abgabe im Ganzen bei einem gewissen Ansätze be-

tragen babe, läfst sieb nicbt ausmitteln; und in den verscbie-

denen Zeiten war die Gesammlscbalziing der Scbutzverwaridten

gewifs sebr verscbleden, weil sie nicbt in Athen festsafsen.

Vermutblicb war der gröfsle Theil arm; Beispiele relcber sind

Dlnarcb der Redner, Kepbalos und seine Söhne Polemarcb

und Lysias:" die letztern hatten nicbt nur drei Häuser und

120 Sklaven, sondern Lysias aufser Silber- und anderem Ge-

räthe und Fabrikwaaren an baarem Gelde drei Talente Silbers,

400 Kyzlkener und 100 Darelken; den Polemarcb und andere

reiche liefsen die Drelfsigmänner hinrichten, um ihr Vermögen

einzuziehen. Auf keinen Fall konnte eine grofse Summe von

denselben zusammengebracht werden, weil sie ihr Vermögen

leicht verbergen konnten und manche wie natürlich Übeln

Willen halten,* so strenge auch die Gesetze gegen die Ver-

77bergung sein mochten. Übrigens wurden sie härter angezogen

als die Bürger, daher Demosthenes von den unglückseligen

Scbutzverwandten spricht: namentlich trugen sie bei der Steuer

unter Nauslnikos den sechsten Theil bei," welches so erzählt

wird, dafs man daraus sieht, es sei mehr als was die ärmern

Bürger zahlten. Die Steuer unter Nauslnikos war aber ein

Zwanzigstel, und sollten wohl, während die Bürger einen Zwan-

zigstel gaben, die Scbutzverwandten den Sechstel erlegt haben

von dem Schatzungsanschlage? Dies ist unwahrscheinlich: er-

bob man von der Schätzung der Bürger einen Zwanzigstel,

so wird aucb von der Schätzung der Schutzverwandten nicht

mehr erhoben worden sein, indem die Ungerechtigkeit und

Härte zu augenscbeinlicb gewesen wäre: mit Ste-Croix'' an

" Von Dinarch s. Dionys. Hai. im Leben des Dinarch; von den

andern Piaton Staat im Anfg. Lys. g. Eratosth. S. 386 ff.

* Lys. g. d. Komhändler a. a. O.

* Demosth. g. Androt. S. 6l2. oben: irpo^i^xetv «utw to txrov [xspoq

elg^ipeiv pera twi; jweToixcdv. Vergl. S. 609.-untßn, wo rovg TaXatwwpoufi

HBToixovg.

'' Denkschr. d. Akad. d. Inschr. Bd. XLVffl, S. 185. in der Ab^

handlung über die Schutzverwandten.
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den sechsten Theil des Vermögens selbst zu denken, ist nicht

minder ungereimt, als wenn man den fünften Theil bei Bür-

gern für Abgabe hält. Beitragen (slgcj^s^sw) helfst nicht

blofs Steuer zahlen, sondern ein gewisses Sleuerkapilal für

sich In die Symmorie eintragen lassen;" die Bürger der ersten

Klasse setzten den fünften Theil des Vermögens als Steuer-

kapital ein; die andern weniger: die Schutzverwandten aber

scheinen unter Nausinikos Insgesammt mit dem sechsten Thelle

ihres Vermögens geschätzt worden zu sein, welches für den

bei weitem gröfsern Theil vermuthlich sehr drückend war.

Ob genau ein Sechstel gemeint sei, oder wie ich von der

zweiten Klasse der Bürger vermulhet habe 16 vom Hundert,

welches nahe ein Sechstel Ist, lasse ich dahin gestellt sein.

Indessen scheint dieser Ansatz nicht fest gewesen, sondern

über die Steuer der Schutzverwandlen jedesmal besonders be-

schlossen worden zu sein.'^

Eine begünstigte Gattung der Schutzverwandtschaft Ist

die Isotelie, deren Wesen aus Mangel an Quellen nicht voll-

kommen klar Ist. Die Isotelen (iVo-sAsT^-, nicht amtlich cij.0-

rsV.zigy stehen mit den Proxenen den Bürgern zunächst ohne

Bürger zu sein. Sie sind weder In den Stämmen und Gauen 73

noch In Phratrien und Geschlechtern eingeschrieben; sie sind

der Gerichtsbarkelt des Polemarchen wie andere Fremde und

Schutzverwandte mit den Proxenen unterworfen:'' daher man

sich billig verwundern mufs, wie ein scharfsinniger Gelehrter

daran denken konnte, sie hätten Stimmrecht und Zutritt zur

Staatsverwaltung gehabt.' Nur ein Bürger kann In der Volks-

versammlung stimmen, und mufs dann In Stamm und Gau

I

" S. oben Cap. 7.

* Volksbeschhifs bei Ussing Inscr. Gr. inedd. N. 57 aus der Zeit

der zwölf Stämme, wo etwa zu ergänzen: [tJö? ts tlq^o^aq u.n\aa-a.(;,

oa-ag l\\i]Yi(^icrai S^po? [^sicsi'ej/xstjv tou? justo/xou?, [npoBvfxwg üjqivrivo^zv,

" PoUux III, 56. Man kann über sie im Allgemeinen die genannte

Abhandlung von Ste-Croix vergleichen.

«^ PoUux YIII, 91.

' Wolf S. LXIX f.
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eingetragen sein; ebenso wenig konnte ein Isotele in den

Gerichtshöfen sitzen. Ammonios und Thomas mögen immer-

hin behaupten, sie hätten aufser den obrigkeitlichen Würden
alle Rechte eines Bürgers gehabt; niemand kann ihnen Glau-

ben beimessen, aufser wenn sie unter den Würden (rw a^yjiv)

gegen den gewöhnlichen Gebrauch das Stimmrecht und Rich-

ten (-0 iy.H///iria^siu y.ai hiy.a^siv) einbegriffen. Doch hatten

sie allerdings in mancher Beziehung Vorrechte. Sie konnten

zu compromissarischen Diäleten genommen werden;" aber dafs

sie öffentliche Di'ateten hätten werden können, ist nicht denk-

bar und es giebt davon kein Beispiel.* Da sie gewifs keinen

Patron (77^or-u-Y,Q) brauchten, welches ohne Zeugnifs sich von

selbst versieht, so konnten sie unmittelbar mit dem Volke und

den Behörden verhandeln, ohne jedoch defshalb in der Volks-

versammlung stimmen zu können. Sie hatten ferner offenbar

das Recht des Grundeigenthums und Grubenbesitzes. ' In

Rücksicht der Leistungen und Steuern waren sie, wie ihr

Name zeigt, den Bürgern gleichgestellt: sie zahlten kein

79 Schutzgeld, noch leisteten sie irgend was von den Schutz-

verwandten gefordert wurde,'' sondern was der Bürger:' wo-

" Demoslh. g. Phorm. S. 912 unten. Vergl. Hudtwalcker v. d. Diät.

S. 2. welcher zugleich S, 40 f. aus Suidas wahrscheinlich macht, dafs

Fremde nicht öffentliche Diäteten werden konnten. Ein Isotele ist

aber doch immer noch hlofser Schutzverwandter und insofern Frem-

der. Vergl. auch Meier v. d. Diät. S. 4 und 11.

* Wir haben zwei Listen der öffentlichen Diäteten, die eine,

welche Rofs v. d. Demen N. 5 herausgegeben hat, die andere C. I. Gr.

N. 172. welches Stück Bergk dafür erkannt hat, was vor Erscheinen

der ersteren zu sehen unmöglich war: beide enthalten nur Bürger nach

Stämmen geordnet.

^ Buch 1,24. 111,3.

'^ Harpokr. in to-oreXrjc.

' Dies ist das tsXo? wptcrjuevo«/, wovon Suid. in Io-oteX»]? spricht,

nämlich ein bestimmtes nach der Schätzung, im vorkommenden Falle.

Die übrigen Stellen der Grammatiker und Neuera s. bei Wolf S. LXX.

Sehr gut Lex. Seg. S. 267. 'Io-otsXsk: jueToixoi ra fxkv ^svtxa TeX)] |üi>j

xskovvTtSj tu 5i ifcra toXg da-roTs teXovvTeg. Vergl. auch Phot
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von sie nach derselben Art wie die Bürger Befreiung erhalten

konnfcn, da das Gesetz des Leptlnes ausdrücklich die Befreiung

der Isotelen crwlilmt. Sie müssen also in die Scliatzungen

der Bürger eingelragen worden sein, um so mehr wenn sie

Grundefgenthum Lesafsen: hiernach gaben sie die Vermögen-

Steuern, und nicht nach dem Ansalze der Schulzverwandlen.

Was (Ue Liturgien betrifft, so waren sie von den niedrigen

der Schutzverwandten gewifs befreit; sie möchten in dieser

Rücksicht sowohl als in Bezug auf den Kriegsdienst den Stäm-

men zugethellt gewesen sein. Ob übrigens der Isotele, wie

behauptet wird," die Ehre habe theuer bezahlen müssen, oder

weniger als der Schutzverwandte erlegt habe,'^ darüber scheint

ein bestimmtes Urtheil unzuläfsig, indem nach den verschie-

denen Verhältnissen das eine oder andere stattfinden konnte:

einleuchtend Ist jedoch, dafs bei Vermögensteuern die Mehr-

heit der Bürger, denen die Isotelen gleichstanden, leichter

angesetzt war als die Schutzverwandlen. Genaueres über

die Verhältnisse der Isotelen in Rücksicht der Leistungen

war in der leider verlorenen Rede des Isäos gegen Elpagoras

enthalten."

11. Gehen wir nun auf die aufserordentliche Liturgie

der Trierarchie über, welche, obgleich von altern Gelehrten

vielfältig behandelt,'' und durch Wolfs Untersuchungen der 80

Klarheit näher gebracht, dennoch einer neuen Betrachtung

unterworfen werden mufste, um auszumitteln, was derLeistende

dem Staate schuldig war, welche Veränderungen sie in den

verschiedenen Zelträumen erlitt, und wann diese vorgenommen

" Wolf S. LXIX.

* Vergl. Ste-Croix S. 190.

* Harpokr. in tcroTsXv]?.

'^ Ich nenne hier den sonst so lichtvollen Sigonius (de Bep. Ath.

IV, 4), den überall verworrenen Petitus (Alt. Ges. lil, 4), Budaus (de

asse et pari, eius V, S. 5 31 ff.), Scheffer (Mil. nav. II, 4. und beson-

ders VI, 6), Tourreil (Anmerkungen zu seiner Lbers. der Rede v. d.

Krone, in seinen Werken, Par. 1721. Bd. IV, S. 501 ff.) und Barthelemy

(Anach. Bd. IV, S. 332 ff. d. Deutsch. Übers.).
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worden, endlicli wie sich die Leistungen zu der Schätzung

verhielten. Diese Liturgie hetrlfft die Rüstung und Besorgung

der Krlegscliiffe: wem sie übertragen Ist, der heifst vermöge

derselben Trlerarcb," und folgt dem Schiffe jederzeit entweder

selbst, oder, was einerlei Ist, durch einen Stellvertreter, wel-

ches nicht Immer gehörig bemerkt worden. Die Einrichtung

selbst gewährte zwar dem Staate durch den Wetteifer grofse

Vortheile: aber da die gute Gelegenheit bei der Kriegführung

nur einmal zu kommen pflegt und ergriffen sein will, und

nicht auf die Langsamkeit und Saumseligkeit der Kriegfüh-

renden wartet, so ging wegen der mit der Trierarchle noth-

wendlg verbundenen Weitläuftlgkelt des Geschäftes der gün-

stige Zeitpunkt häufig verloren;* und Indem die Vertheilung

der Lasten grofsentheils nach falschen Grundsätzen gemacht

wurde, bis Demosthenes die einzig richtige Bestimmung nach

der Schätzung einführte, wurden manche über die Mafsen

bedrückt. Dem erstem Nachtheile wich man bisweilen da-

durch aus, dafs Trierarchen zum Voraus bestimmt wurden,

vorzüglich In den altern Zelten: hierher kann man schon die-

jenigen ziehen, welchen Themistokles den Schiffbau übertragen

81 hatte;" ferner die festbestimmten Trierarchen für die hundert

gegen einen Seeangriff auf Attika Olymp. 87, 2 aufgestellten

Schiffe, welche stets fertig In Bereitschaft gehallen werden

sollten;'' endlich die 400 jährlichen Trierarchen In der alten

Schrift vom Staate der Athener.^ Diese Einrichtung dauerte

auch länger fort.-^ Olymp. 107, 1. als Demosthenes die erste

" Vergl. die nähere Bestimmung zu den Seeurkunden S. l67.

* Demoslh. Philipp. T, S. 50, 18.

' Polyän Strateg. I, 30, 5. Die andern diese Sache betreffenden

Stellen und was sonst darüber zu sagen, s. in meiner Abhandlung über

die Laurischen Silbergruben.

«^ Thuk. II, 24.

' 3, 4. Da ich diese Schrift jetzt in die Zeit des Peloponnesi-

schen Krieges setze, so bin ich nicht veranlafst, erst davon zu spre-

chen, dafs diese Trierarchen nicht in spätere Zeiten gehören.

^ S. zu den Seeurkunden S. 168.
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Philippische Rede hielt, bestimmte man die Trierarchen erst,

wenn eine Flotte soflle in Thätfgkeit gesetzt werden;" doch

findet man später wieder fest bestimmte Trierarchen, oder

Zutheilung der Schiffe an bestimmte Symmorien.'^ Bestellt

wurden die Trierarchen von den Feldherrn, welche auch als

die gesetzliche Behörde für Kriegessachen die trlerarchischen

Rechlshändel vor den Gerichtshof brachten. '^ Die Leistungen

wurden ohne Zweifel nach den jedesmaligen Gesetzen durch

ein trierarchisches Diagramm bestimmt. Glaubte jemand zu

stark belastet zu sein gegen einen andern, welcher eher die

Liturgie leisten könne als er, so stand ihm der Umtausch frei;

im äufsersten Falle wandte man sich flehend an das Volk, oder

floh zum Altare der Artemis in Munychla.'' Die Säumigen

konnten von denjenigen, welchen die Beschleunigung der Sache

und die Absendung der Flotte oblag (anoT-oXslg), gebunden

werden.'"^ Dagegen wurden denen, welche ihre Schiffe zuerst

vom Stapel gebracht, oder sich sonst Verdienste erworben

hatten, trierarchische Kronen zuerkannt,^ wefshalb einer dem

andern den Rang abzulaufen suchte. Der Trierarch war ge-

setzlich frei von den andern Liturgien^ mit EInschlufs des 82

Steuervorschusses. Die Dauer der Trlerarchle Ist nach dem

Gesetze ein Jahr, nach welchem der ernannte Nachfolger (Bici-

Bo^og) eintritt; dieser mufs, wenn das Schiff abwesend ist,

zu demselben abgehen, und das Schiff und des Vorgängers

" Demosth. a. a. O.

* S. zu den Seeurkiinden a. a. O.
*• Schob Aristoph. Ritter 908. Demosth. g. Lakrlt. S. 940, 16. g.

Boot. V. Namen S. 997, 2. Suidas in r,yi\).ovia ^txuarripiov 1. Artikel.

'^ Demosth. v. d. Krone S. 262, 15. und dort Ulpian. Vergl. über

den Ort Lysias g. Agorat, S. 460.

' Demosth. a. a. O. nnd dort Taylor, desgleichen v. d, trierarch.

Krone S. 1229, 6. wo dieses durch Volksbeschlufs gegen die bestimmt

wird, welche ihr Schiff nicht vor dem letzten des Monates an den

Hafendamm (^wua) gebracht hätten. Von den dnoaroXsvcn vergl, See-

urkunde XIV. b. 20. in dem Volksbeschlufs.

^ S. zu den Seeurkunden S. 171.

«^ BuchIIL21.
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Verpflichtungen übernehmen, bei harten Strafen für den Wei-
gerungsfall: hat jemand über die Zeit Trierarchle geleistet,

so kann er die Kosten der Trierarchie, welche er nicht mehr

zu leisten verpflichtet war (rou iTTtr^tv^jr^^y^v^w^To?), seinem Nach-

folger berechnen." Auflösung der Trierarchie (r^tY,^cvg narcc-

avtiq) tritt ein nach dem Gesetz, wenn der Feldherr keinen

Sold bezahlt, desgleichen wenn das Schiff im Piräeus einge-

laufen ist, weil alsdann die Mannschaft nicht mehr zusammen-

gehalten werden kann.* Wie man übrigens zu den Liturgien

überhaupt nur ein Jahr über das andere verpflichtet war,' so

konnte wenigstens in den letzten Zeiten des Isäos'' der Bürger

nur nach zweijähriger Ruhe zur Trierarchie gezogen werden,

obgleich von dieser Begünstigung mancher keinen Gebrauch

machte.'' Freiheit von der Trierarchie fand vermöge der alten

noch Olymp. 106, 2. als Demoslhenes gegen Leptines sprach,

gültigen Gesetze durchaus nicht statt, nicht einmal für die

Nachkommen des Harmodios und Aristogeiton, ausgenommen

83 für die neun Archonten als höchste Staatsbehörde:^ wobei es

sich von selbst versteht, dafs alle eine unfreiwillige Befreiung

hatten, deren Vermögen nach jedesmaligen Gesetzen zu gering

für Trierarchie war, und dafs Demosthenes diejenigen Be-

freiungen nicht rechnet, welche nicht persönlich, sondern in

gesetzlich bestimmten Umständen begründet waren, und deren

" Demosth. g. Polykl. Hierauf bezieht sich Lex. Seg. (Six. ovofx.)

S. 19 ^ 30. rpirifdp)(Yiixa: orav o Tpivipup^^oq Ttepia-aov St^ujcri toT? vavTaiq;

eine äufserst schlechte Erklärung, aber nicht zu schlecht für den Samm-
ler dieses Wörterbüchleins. Die Sache heifst iTriTpiyjpap^yjfjta, nicht

Tptyjpap^^yjjuia. Besser drücken sich Harpokration und Photios in xpirjpap-

p^vjpa aus.

* Demosth. ebendas. S. 1209. Vergl. Tsokr. g. Kallimach. 23.

' *EiViavro\f ^laXmwy, sagt Demosth. g. Lept. S. Buch III, 21,

'^ Isäos V. ApoUodor's Erbsch. S. 184. Suo errj xuTuXinwv. Vergl.

auch Buch III, 22.

' Über das Verhällnifs zur Zeit der Symmorien in dieser Beziehung

s. zu den Seeurkunden S. 175 f.

/ Demosth. g. Lept. §. 15. (S. 462, 15.) §. 22. (S. 464, 2$.) §. 23.

(S. 465, 18.)
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Aufhebung nicht einmal in Leptines' Plane lag, indem dieses

der Redner nicht würde unberührt gelassen haben. Demostlie-

nes glebt in der IXede von den Symmorien," welche Olynip.

106, 3 gehallen wurde, die Fälle an, unter welchen ein Bür-

ger oder dessen Verniögen der trierarchischen Leistung nicht

mehr unterworfen ist. Hierher gehört, wenn einer unfähig

(dSvi'ciTOQ) Ist, worunter gewils nicht körperliche Untaiigllch-

keit* zu verstehen, die doch nur vom persönlichen Dienste,

aber nicht vom Beitragen in den Symmorien befreien konnte,

sondern Unzulänglichkeit des Vermögens, indem ein Mann

von trierarchischem Vermögen durch Unglücksfälle herunter-

gekommen sein konnte; sodann das Vermögen der Erbtöchter

{l-ixy^YOMv) , Waisenvermögen (oo^aviy.a) , kleruchisches Ver-

mögen {y.XY,oo'jyj}{c{) y und Gemeinvermögen, {y.oiv(/jviy.a)i für

welche Befreiungen zusammen er 800 Köpfe von den 2000

abrechnet, die er in die trierarchischen Symmorien bringen

will. Das Vermögen der Erbtöchter konnte nur so lange

frei sein als kein Mann sich im Genüsse oder Besitze dessel-

ben befand: war die Erbtochter verheirathet, so mufste natür-

lich ihr Ehegatte als Nutzniefser, so lange keine mündigen

Söhne vorhanden waren, die Lasten desselben tragen, sowie

von der Mitgift; hatte die Erbtochter Söhne, so kamen diese,

selbst wenn der Vater oder die Mutter oder beide noch lebten.

" S. 182, l4. Dafs die folgenden Worte nentral sind, zeigt opfa-

vtxwy; wiüe ein Masculin gemeint, so stünde opcjjauui/, während die

besten Handschriften, unter anderen die Handschrift S, op^avixf^v haben.

Dafs iTTfxXvj'pwi; gesagt ist, nicht iTrtxXyjptxuJi/ , daraus folgt noch nicht,

dafs anch op^avwv geschrieben war. Pollux fafst die Sache richtig so,

auch Harpokralion in xlripoup^oi: aber derselbe in xoivwi/jxwi; nahm dies

schlecht masculinisch. Es ist zu verstehen ^pyj'juiaTa. Vergl. Pollux VIII,

134. 136. Photios und Suidas in >CkY\po\j-^oi und xoti»«yixoi> haben nur

den Harpokralion ausgeschrieben.

* Stände nicht blufs a^ui/arog, sondern a^maxot; tu crwjuaTi, wie

bei Xenoph. Hi[)parch. 9, 3. dann wäre freilich von körperlicher Un-
tauglichkeit die Rede: die Stelle des Xenophon ist daher unserer Er-

klärung, welcher auch Parreidt de Symmor. S. 29 beistimmt, nicht mit

Recht entgegengesetzt worden.
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in den Besitz des epiklerischen Vermögens, sobald sie in das

für alle Bürger ohne Unterschied gleich bestimmte Alter der

Mündigkeit getreten (i-mhUrzg rßtZvTsg) und in das Lexlarchi-

kon eingeschrieben waren. " Die Waisen waren von allen

Liturgien frei während der Minderjährigkeit und ein Jahr

(darüber;* daher Demosthenes die zehn Jahre, da er unter Vor-

mundschaft stand, nur Vermögensteuer zahlte, aber keine Li-

turgie, auch keine Trierarchie leistete, ungeachtet sein Haus

ein trierarchisches war'^ und er selbst nach seiner Mündigkeit

Trierarch wurde. Unter dem kleruchischen Vermögen ver-

steht Harpokration wohl richtig das Eigenlhum derer, welche

von Staatswegen als Kleruchen ausgesandt worden, und ab-

wesend In öffentlichen Angelegenheiten nicht konnten Trier-

archie leisten; ich vermuthe jedoch, dafs nur das Vermögen

befreit war, welches als mitgenommen bemerkt wurde: hinter-

llefsen sie zu Hause in Athen noch soviel Vermögen, dafs sie

davon in den Symmorien beitragen konnten, so sehe Ich nicht

ein, wefshalb dieses sollte frei gewesen sein, da die Kleruchen

Bürger waren. Der Einwand, es könne nicht von dem nach aus-

wärts mitgenommenen Vermögen die Rede sein, weil es sich

von selbst verstehe, dafs dieses nicht habe zur Trierarchie

verpflichten können, verrückt den Gesichtspunkt: Demosthenes

will nicht eigentlich angeben, welches Vermögen von Trier-

archie frei sei, sondern durch welche Verhältnisse Ausfälle in

der Leistung der Trierarchie entstehen könnten; und solche

entstanden aufser den gesetzlichen Befreiungen dann, wenn

durch Aussendung von Kleruchen Vermögen aufser Landes

ging, sowie dadurch, dafs einer unvermögend geworden | wel-

chen letzteren Fall Demosthenes ja auch anführt, ungeachtet

sich ja auch dieses von selbst verstand, dafs wer nicht genug

Vermögen habe, nicht in die Symmorle gehöre. Was Ge-

meinvermögen sei, kann zweifelhaft scheinen; Pollux'' lehrt,

* S. die Stellen in meiner Abhandlung über die Ephebie.

* Lysias g. Diogeiton S. 908.

' Demosth. g. Aphob. S. 833, 26. Vergl. Lncian Lob d. Demosth. 11.

*' VIII, 13^1. wo damit verbunden aMjurjT« ;^p»jjLtaTa, xaX xoiva, litU
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dafs es ein gerichtlicher Ausdruck war, und stellt ihn zusam-

men mit andern Wörtern, die ein gemeinsames, nicht ver-

theiites Elgenthum bezeichnen: wodurch wenig gewonnen

wird. Am wahrscheinlichsten ist die Vermuthung bei Harpo-

kratlon, es sei die Rede von Brüdern, deren Vermögen noch

nicht unter sie vertheilt sei, von welchem zwar der Vater die

Liturgie hätte leisten können, die Söhne aber einzeln Trier-

archie zu tragen aufser Stand wären." Vielleicht, setzt er

hinzu, sei es auch von solchen, die eine freiwillige Verbindung

zum Handel oder zu sonst einem Zwecke eingegangen hätten,

deren jeder nicht die ganze Schätzung des gemeinsamen Ver-

mögens habe; ist aber gedenkbar, dafs solche dadurch irgend

eine Befreiung erlangen konnten, da ja alsdann jeder sein

Vermögen vereinzelt oder ganz in solche Verbindungen hätte

stecken können, um sich den Leistungen zu entziehen? Es

ist vielmehr der Sache angemessen, dafs jeder, welcher Anthell

an dem Gesammtvermögen einer Gesellschaft hatte, seinen

Anthell in seiner Schätzung miteinrechnen und also davon

steuern mufste, ebenso gut als heutzutage von Acllen; es

kann also dieser Anthell auch nicht bei der Verpflichtung zur

Trierarchle unberücksichtigt geblieben sein, inwiefern bei der

Trierarchie das Vermögen in Betracht kam: und mehr oder

minder genau kam es dabei immer in Betracht. Gesetzt es

hätte jemand in sechs Gesellschaften je zwei Talente stecken

gehabt, sollten diesem Manne diese zwölf Talente nicht zu

seinem Vermögen gerechnet werden? Endlich bedarf es kaum

der Bemerkung, dafs Bergwerke, da sie vom Umtausch aus- 85

geschlossen sind, nicht zur Trierarchie verpflichten.

Eine nicht zu übergehende Eigenheit ist die Rechnungs-

pfllchtigkeit der Trierarchen,* über welche man sich verwun-

dert, wenn man bei Aeschines die Bemerkung hinzugesetzt

findet, der Trierarch wende anerkannter Mafsen sein eigenes

" Vergl. Rede g. Euerg. und Mnesib, S. Il49, 20. i^pofXYiv auroi/,

TTOTSpa f.ispeptcrpsi/05 sl'v] npog tov d^zX^oVy rj xoivy] ova-la sIyj avToXg: und

gleich hernach: ort vtvsfxrifx&voi; eirj.

* Aeschin. g. Ktesiph. S. 407 f. Demosth. g. Polykl. S. 1222, 11.

I. 45
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Vermögen für das gemeine Wesen auf: doch mindert sich das

Erstaunen und man erkennt, dafs das Gesetz dieses weise und

nothwendig verordnet habe, sobald man bedenkt. In wie man-

nigfaltiger Beziehung der Trlerarch zu dem Staate stand in

Rücksicht auf Geld und Geldeswerth. Er erhielt vom Staate

das Kriegscbiff, zu Zelten auch das Geräthe: wie sollte hier-

über nicht Rechenschaft gefordert worden sein? Er erhielt

Gelder aus den Staatskassen, sei es zur Besoldung der Schiffer

und Soldaten oder zu andern Bedürfnissen, wie wir bei De-

mosthenes jedem Trierarchen dreifsig Minen ausgezahlt finden,

und gleiche Summe schon Olymp. 92, 3 in einer Inschrift als

einem Trierarchen gegeben angeführt wird;" wie schon in

Themlstokles' Zellalter einer Anzahl Reicher jedem ein Talent

aus den Bergwerkseinkünften gegeben wurde, um Schiffe zu

bauen und auszurüsten. Der Trlerarch zahlte der gesammten

Mannschaft Sold und Verpflegungsgelder, die der Feldherr ihm

zu reichen hatte, ^ oder lieferte die Lebensmittel,'^ natürlich

auf Staatskosten. Auch Schatzmeister der Trierarchen werden

genannt,'' die zur Rechnungsführung bestimmt waren, wie-

86 wohl wir nicht sicher wissen, ob jeder Trlerarch, oder nur die

der helligen Trieren solche hatten: wenn der Sprecher in der

Rede g^gen Polykles'' selbst die Rechnung über die Kosten

seiner Trierarchle führte, kann daraus eben nicht geschlossen

werden, dafs er keinen Schatzmeister hatte. Dafs aber die

heiligen Trieren rechnungspfllchllge Trierarchen hatten, wäre

noch natürlicher, wenn der Staat hier der Liturgie leistende

wäre;-^ solche Trierarchen ^ wären dann nur Stellvertreter des

" Demosth. v. d. trlerarch. Krone S. 1231, 13. Beilage I, Pryt. 9.

Vergl. auch Beilage Vll, §. 5.

* Demosth. g. Polykl. S. 1209, 10.

* Plutarch v. Ruhm d. Athener 6.

** Eupolis b. Harpokr, in raptai, um die ihn ausschrieben zu über-

gehen. Vergl Buch II, 6.

' Demosth. g. PolykL S. 1216, 15.

/ Ulpian z. Demosth. Meid. S. 686. Wolf. Ausg.

* Damit niemand zweifle, dafs wirklich auch die heiligen Trieren

Trierarchen hatten, führe ich an den Trierarchen der Salaminischen
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Staates als Befehlshaber und Beamte. Indessen halte ich die

Behauptung, für die heiligen Trieren sei der Staat Trierarch

gewesen, nicht für haltbar;" die Rechnungspfliciitigkelt der

Trierarchen heiliger Trieren war also nicht gröfser als die

der andern, aufser inwiefern sie zu besondern aufser dem

gewöhnlichen Kreise der Trierarchie liegenden Leistungen

Geld erhielten; und die Schatzmeister der heiligen Trieren,

welche unabhängig von den Kosten der Trierarchie öffentliche

Gelder verwalteten, waren natürlich besonders verantwortlich,

wenn sie auch nicht immer gerade als die Rechnunglegenden

erschienen. Ferner waren alle Trierarchen gewifs verpflichtet

bei einem gegen sie erhobenen Anstände nachzuweisen, dafs

sie die gesetzlichen Leistungen gemacht hätten. Endlich kam

der Fall, wiewohl selten vor, dafs der Trierarch vom Staate

auch das nicht erhielt, was er erhalten sollte, sondern dafs er

alles aus dem Seinigen bestritt; aber auch für diesen Fall w^ar

die Rechenschaft nicht aufgehoben. Was Demostheries in der

Rede von der Krone ^ behauptet, niemand sei für das rechen-

schaftpflichtig, was er aus dem Seinigen aufgewandt hahe, ist

an sich ganz richtig; aber es folgt daraus nicht, dafs Aufwand

aus dem Eigenen von Rechenschaft befreite, und es ist auch,

im Vorübergehen gesagt, eitel Sophisterei, wenn Demosthenes

aus jenem Grundsatze ableitet, Ktesiphon habe nicht gegen

das Gesetz verstofsen, welches verbietet den Rechnungspflich-

tigen zu bekränzen, well er ihn nicht für das zu bekränzen

vorgeschlagen habe, wofür er rechnungspflichtig sei, sondern

für das, was er aus seinem Eigenen aufgewandt und geschenkt:

vielmehr liefse sich, wenn es hierher gehörte, vollständig

zeigen, dafs die Anklage des Aeschines gegen Ktesiphon in

Triere bei Plutarch Themistoki. 7. der Paralos bei Isäos v. Dikäog.

Eibsch. S. 90. der Delischen Theoris Beilage VII, §. 5. Vergl. auch zu

den Seeurkunden S. 169. Überhaupt kann kein Kriegschiff ohne Trie-

rarchen sein: denn er ist nicht allein derjenige, der die Kosten giebt,

sondern jederzeit zugleich Kriegsbefehlshaber, Schiffkapitän.

* S. zu den Seeurkunden S. l68 ff.

* S. 264.

45*
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diesem Punkte der Form nach völlig richtig war. Um nur

Eines anzuführen, was für unsere Sache, ganz abgesehen von

dem Zwecke des Redners für Ktesiphon, von Bedeutung ist,

so konnte es vorkommen, dafs einer nachwies, er habe von

dem Seinigen vieles aufgewandt, während er an einer andern

Stelle vieles unterschlagen hatte; es war also erforderlich

Rechenschaft abzulegen, damit erhellte, man habe nichts er-

halten oder das Erhaltene verwandt, selbst wenn man zugelegt

zu haben behauptete. Dieses findet auf die Trierarchle volle

Anwendung: jeder Trierarch mufste von dem Seinigen zule-

gen; dennoch war er nach den ausdrücklichsten Zeugnissen

des Aeschines und der Demosthenischen Rede gegen Polykles

rechnungspfllchtlg. Hatte ein Trierarch auch gar nichts er-

halten, so mufste er dennoch Rechenschaft ablegen; es mufste

nämlich bei dem Rechnungshofe jeder Beamte, der nichts vom

Staate empfangen zu haben behauptete, und also auch der in

Hinsicht der Rechenschaft den Beamten gleichgestellte Trie-

rarch, nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes einreichen

oder einschreiben, ,,dafs er nichts vom Staate erhalten noch

verwandt habe" (on ovt s\ctßou oCSsu rr^g TroXs^g olr «i/v^'Aodt«),
"

damit wer da wollte dagegen auftreten könnte. „Ohne Re-

chenschaft, ohne tFntersuchung, ohne Prüfung ist nichts von

allen Dingen im Staate," sagt Aeschines, nachdem er diese

Gesetzesstelle angeführt hat, vollkommen wahr.

12. Die Trierarchle, welche schon in Hippias' Zeiten

erwähnt wird,^ ^'"g ehemals wahrscheinlich in den 48 Solo-

87 nischen und 50 Kllslhenischen Naukarien nach einer bestimm-

ten Ordnung herum, indem jede ein Schiff stellen mufste;*"

" Aesch. g. Ktesiph. S. 4l4. Ich habe diese Bemerkungen zur Be-

richlignng dessen zugefügt, was Parreidt de Symin. (S. 31 f.) aufge-

stellt hat, wie einiges Andere, wobei ich nicht angegeben habe, was

mich zu näherer Ausführung veranlafste.

* Aristot. Ökon. II, 2, 4.

•^ S. Buch II, 21. NaJxpapoi sind eigentlich Schiffherrn (vauxXij-

pot) oder deren Stellvertreter; dafs aber mit diesem Namen die Vor-

steher der politischen Gemeinschaften, an deren Stelle nachher die Gaue
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sodafs auf jeglichen der zehn Stämme die Trlerarchie für fünf

Kriegschiffe kam; als aber die Seemacht allmällg bis auf 200

Schiffe vermehrt wurde, welche Zahl zur Zeit der Salamini-

schen Schlacht In ThäLigkelt war, vervielfältigten sich die

Trierarchen. Lange aber hatte jedes Schiff nur Einen Trie-

rarchen; später wurde gestattet, dafs zwei als Trierarchen

(rvuTQiYiQctoyjji, (TVvT^iY,octoy^p\jvT£g) zusammenträten, um die Ko-

sten zu theilen: einer derselben war dann auf dem Schiffe an

beider Statt, oder jeder von beiden die Hälfte Äes Jahres."

'Wann dieses zuerst erlaubt wurde, wird nicht überliefert: da

jedoch Olymp. 92, 1 nach der Sicillschen Niederlage das Zu-

sammentreten zweier zur Choregie erlaubt ward,* und aus

traten, benannt wurden, scheint so zugegangen zu sein. Die Atheni-

schen Bürger waren zuerst in 48, nachher in 50 Körperschaften ge-

theilt, deren jede einem Schiffe zugetheilt war, welches sie bemannen

mufsle; einer aus der Gesellschaft aber, und zwar ein Reicher, mufste

entwedei: allein oder mit Unlerslützung der übrigen abwechselnd das

Schiff ausrüsten, und war so für diese Zeit der Schiffherr (vaux>.*]po?,

vauxpapoc), die ihm zugelheilte Gesellschaft aber die Naukarie oder

]Saukrarie (Nauklerie), deren Vorsteher er natürlich war. Photios ver-

gleicht gut Naukarien und Symmorien. Die Ableitung des Wortes

vauxXy]po; von i/atw , welche Einigen gefallt, läfst sich durch nichts

rechtfertigen; denn vauxXvjpoc; ist nicht einmal, wie man nur aus einer

ungenauen Angabe des Pollux schliefsen könnte, ein Hauseigen-

thümer, welche Bedeutung das Wort denn doch haben müfste, wenn

es vom Wohnen herkäme und zngleich der politische Gebrauch des

Wortes aus dieser Etymologie erklärt werden sollte, sondern va\)iCK.r\^oi

ist nur einer, der ein ganzes Haus gemietliet hat, um Aftermiether darin

aufzunehmen, s, oben Buch I, 24. III, 2. wo auch von einer angeblichen

andern Bedeutung gesprochen ist. Diese letztern Bedeutungen, wenn

man anders sie für zwei verschiedene gelten lassen will, sind durch

Übertragung der ursprünglichen von Schiffen auf Häuser sehr natür-

lich zu erklären, wie schon andere gelehrt haben: daher sogar vauXov

vom Gelde gebraucht wird, was man für Wohnung zahlt.

° Demosth. g. Polykl. S. 1219 oben, S. 1227 zu Ende.

* Buch HI, 21. Manso (Sparta Bd. II, S. 501) kennt auch vier

Trierarchen auf ein Schiff, indem er Nachrichten, die in keiner Ver-

bindung stehen, willkürlich in Zusammenhang setzt.
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früherer Zelt kein Beispiel noch irgend eine Spur gemein-

schaftlich von mehren geleisteter Liturgien bekannt ist, so

möchte vermuLhllch damals für die kostspieligere Trierarchie

dasselbe wie für die Choregle eingeräumt worden sein. Die

älteste Nachricht von gemeinschaftlicher Trierarchie zweier

oder Syntrierarchie fällt in Olymp. 92, 2. indem Lysias von

der Syntrierarchie spricht, welche der Vormund den Kindern

83 des Olymp. 92, 2 bei Kphesos unter Thrasyllos umgekommenen

DIodotos berechnete:" die nächste bei Isokrates* gehört ins

Jahr der Schlacht bei Aegospotamoi Olymp. 93, 4. und auf

ebendieselbe Form der Trierarchie ist eine Stelle im Xeno-

phon*^ zu ziehen, welche die Zeiten vor Olymp. 95, 1 betrifft.

Dieser Gebrauch dauerte sehr lange fort: als Demoslhenes

den Rechtshandel gegen Aphobos angefangen hatte, Olymp,

104, 1 finden wir noch Syntrierarchie,'' nicht minder Olymp,

104,4.' ja noch Olymp. 105,3, In letzteres Jahr fällt näm-

lich der Eubölsche Krieg, worin die Athener eine Partei gegen

die andere und gegen Theben unterstützten,-^ und es waren

" Lysias g. Diogeit. S. 907— 909. Die Zeilbestimmung ergiebt sich

aus S. 89'i'-897. vergl. mit Xenoph. Hellen. I, 2. wozu s. unsere An-

merkung zu Beilage I, Pryt. 9.

' Isokr. g. Kallimach. 23.

' S. Cap. 15 zu Ende.

'' Demosth. g. Meid. S. 56^4, 20. vergl. g. Aphob. II, S. 840, 26 ff.

g. Meid, S. 539 unten.

' Demosth. g. Polykl. S. 1218, l4. vergl. S. 1219 oben und Z. 18.

auch S. 1227.

> Diüdor XVI, 7. Hierher gehört auch Demosth. Olynth. I, S. 11

(vergl Schob Aristid. S. 298. Dindf.). g. Androt. S. 597, 1 8. f. Megalop.

S. 205, 25. V. Cherson. S. 108, 12. g. Meid. S. 570, 23. ots tjjv eitl

©rjßaiou; e^o^oi; dq "Evßoiav inoiua-^s vustg. Aristid. Panath. Bd. I,

S. 179. J<'bb. Dl|>ian sagt zur Meid, a. a, O. richtig: syiveTo yap xal

^la Tov JlXovTup^ov ETgpa (e|oSo5); denn es ist dort nicht der spatere

Zug zu Gunsten des Plularch gemeint, sondern der von Olymp. 105, 3.

Bei dem späteren Zuge war Meidias Trierarch seines Schiffes auf seine

Kosten, bei dem früheren Schatzmeister der Paralos. Ohne Grund

verbessert den Ulpian Spalding (z. Meid. S. 131), den ich nur so
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in Athen damals zuerst, weil die gesetzlichen ausgingen, frei-

willige Trierarchen: " Demoslhenes aber als einer derselben

hatte einen Syntrierarchen Phllinos. ^ Obgleich dieses nun

freiwillige Leistung war, so wurde doch ohne Zweifel die

damals bestehende Form zu Grunde gelegt: auch werden in

der Rede gegen Euergos und Mnesibulos " in einer auf Olymp.

105, 4 bezüglichen Thatsache zwei Syntrierarchen Theophe-

mos und Demochares genannt, die von einer früheren Trie-

rarchie dem Staate noch Sciuffgeräthe schuldig waren, und

wahrscheinlich nicht lange vorher Syntrierarchie geleistet hat-

ten.'' Dafs endlich selbst nach Einführung der Symmorien

noch zwei Syntrierarchen für die unmittelbare Besorgung der

Trierarchie vorkommen, kann nicht befremden. Kaum bedarf

es jedoch der Bemerkung, dafs die Syntrierarchie zweier meist

nur eine Aushülfe war, wenn man nicht genug Reiche hatte,

welche für sich allein Trierarchen sein konnten, nnd es kom-

men viele Beispiele zwischen Olymp. 92, 1 und 105, 3 vor,

wo einer allein Trierarchie leistete: unter welchen ich nur

an die Trierarchie des Apollodor In Olymp. 104, 3' und an

zwei Stellen des Isäos erinnern will, worin in Bezug auf

diesen Zeitraum Trierarchie Einzelner und Syntrierarchie als

gleichzeitig erwähnt wird:-^ doch bezeichnet Apollodor hin-

veistehen kann, dafs er glaubte, es seien zwei Feldzüge für Plutarch

unternommen worden; er scheint sich aber die Sache nicht klar ge-

dacht zu haben.

" Demoslh. v. d. Krone S. 25.9, 12. g. Meid. S. 566, 25.

* Demosth. g. Meid. S. 566, 2h.

' S. Il''i5, 22 ff. wo noX^'j xpo^ov (S. Il/|6, 20) nur verhältnifs-

mäfsig genommen werden darf, und keine sehr lange Zeit bezeich-

nen kann.

'' Ein anderes Beispiel der Syntrierarchie zweier, wahrscheinlich

ohngefähr aus dieser Zeit, s. Seeurkunde N. III. b.

' Demoslh. g. Polykl.

. -^ V. Dikäog. Erbsch. S. 110. ä\Xä fxr^v tp'.Yifdpx^^ Too-ouTtdv xctra-

0"TaS-6vTuv out' avrog iTpiyjpap^Tjcrsv ouS' Irtp« o-ujußsßXrjXS»' Iv TOi<; TOi-

ouTotc xaipolq (nach der Anarchie). 5)u|utßaX>.6tv ist von der Syntrierar-

chie, vergl. cnjfxßaXecr^at bei Lysias g. Diogeit. S. 908. 909. Ferner
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länglich, dafs er eigentlich für einen Syntrierarchen mit ge-

dient habe."

90 Über die Leistungen, welche der Trierarch bis Olymp.

105, 3 zu machen hatte, kann wenig Zweifel obwalten. Von

jeher lieferte der Staat das Schiff: als Tliemistokles aus den

Bergwerksgeldern Schiffe bauen liefs zum Aginetischeii Kriege,

wurde zwar der Bau nebst der ganzen Ausrüstung hundert

Reichen, das heifst, den dazu ernannten Trierarchen übergeben,

aber ^ie wurden für den Bau bezahlt, indem nach Polyän jeder

ein Talent erhielt. Themistokles' Gesetz verordnete jährlich

zwanzig neue Schiffe zu bauen; und man setzte von Seiten

des Staates den Schiffbau fort, so weit wir den Gegenstand

im freien Athen verfolgen können. * Alle Schiffe auf den

Werften des Staates waren sein Eigenthum; sehr reiche Pri-

vatleute hatten zwar eigene Trieren, zum Beispiel Kleinias,

welcher mit einer solchen bei Artemision focht; aber gerade

dafs besonders bemerkt wird,'' er sei mit einer eigenen Triere

ausgezogen, beweiset, dafs der Staat gesetzmäfsig sie lieferte:

die, welche Privatleute hatten, bauten sie entweder freiwillig

für den Staat als Geschenk oder zu eigenem Gebrauche, zum

Kapern oder ähnlichen Zwecken, oder zum Verkauf. Ebenso

verhielt es sich im Peloponnesischen Kriege. Jene hundert

Trieren, welche dem Volksbeschlufs gemäfs dafür, wenn Attika

zu Wasser bedroht würde, seit Olymp. 87, 2 in Bereitschaft

gehalten wurden, waren offenbar vom Staate geschaffte Schiffe,

und man setzte für die fertigen bestimmte Trierarchen.'' In

derselbe Isäos v. Apollod. Erbsch. S. 184. o fxh yoip 7raTj|p aurou —
Tpiyipap;^wt; toi/ Tcuvra. ^povov ^isTeXecrsj/, oux Ix crujujuopt'af rr,v vavv ttoii]-

causvog wgmp oi vvv (seit Olymp. 105, 4), aXV Ix xZv auTOu ^anctvwVf

ou5i hevrspog avTog w» akXa xarapovac.

" Demosth. g. Polykl. S. 1219, 9.

* Vergl. über den Schiffbau Buch If, 19.

' Herodot VIII, 17. Plutarch Alkib. 1.

•^ Nur so kann Thukyd. II, 24 genommen worden.
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Aristophanes' Rittern," Olymp. 88, 4. droht Kleon seinem

Gegner ihn zum Trlerarclien zu machen und zu bewirken,

dafs er ein altes Schiff, worauf er durch beständige Ausbes-

serung viel aufwenden müsse, und einen faulen Mast erhalte:

Rumpf und Mast wurden also damals geliefert. Bei dem Feld- 91

zuge nach SIcilien Olymp. 91, 2 gab der Staat aufser dem

Solde die leeren Schiffe, die Trierarchen alles Schiffgerälhe,

und freiwillige Zulagen;* und wenn nach dem Treffen bei

Aegospotamoi Olymp. 93, 4 ein Trierarch sich rühmt" das

Schiff gerettet zu haben, wer erkennt nicht, dafs von Rettung

eines Staatsgutes die Rede ist? Die Zahlung des Soldes rech-

net sich ebenderselbe mit seinem Bruder zusammen als eine

rein freiwillige Leistung an. Folglich zahlte der Staat in

diesen Zeiten Sold und Verpflegung, und gab den Rumpf des

Schiffes nebst dem Mast: der Trierarch stellte aber höchstens

das Geräthe'^und mufste, wie Kleon's Drohung zeigt, das

Schiff in gutem Stande erhalten. Auch für die folgende Zeit

bis Olymp. 105, 3 läfst sich höchstens soviel und nicht ein-

mal durchaus soviel annehmen; wiewohl der ungenaue Ausdruck

der Alten, die immer mehr bei ihren Lesern voraussetzen als

wir wissen, die spätem Schriftsteller von dem ungeschickten

Ulpian bis auf den scharfsichtigen Herausgeber der Rede gegen

Leptines in Verwirrung gebracht hat. Demosthenes gegen

Meldlas' sagt, als er Trierarch gewesen, Olymp. 104, 1. hät-

ten die Trierarchen allen Aufwand gehabt und die Mannschaft

(^nXYiOMiJLUTct) stellen müssen; und hört man den Ulpian zu

" Vs. 908 ff. Es versteht sich von selbst, dafs hier mir von Aus-

besserung auf der Fahrt und bei der Rückgabe die Rede ist: wenig-

stens der Ordnung nach mufste das Schiff dem Trierarchen seefähig

übergeben werden.

* Thukyd. VI, 31.

" Isokr. g. Kallimach. 23.

'' Ich sage höchstens; denn dafs auch schon in den Zeiten des

Peloponnesischen Krieges Geräthe gegeben werden konnten, lälst sich

nicht bestimmt in Abrede stellen.

• S. 564, 22.
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dieser Stelle," so hätte der Staat manchmal das Geräthe und

die Seeleute, manchmal gar nichts, sonrlern der Trierarch alles

gegeben: also auch das Schiff, Sold, Verpflegung, wie man

daraus schliefsen müfste. Die Sache verliält sich aber so.

Ulpian hat wie gewöhnlich keinen Gewährsmann, sondern

folgert mit einer merkwürdigen Logik alles dieses erst aus

den Demosthenischen Worten. Aber Demoslhenes, wenn er

vom ganzen Aufwand redet, spricht im Gegensatz gegen die

92 spätere Form der Trierarchie durch Gesellschaften. Als diese

bestanden, gab das gemeine Wesen das Geräthe und besorgte

die Gestellung der Mannschaft, und aufserdem liefs sich der

dem Schiffe folgende Trierarch Beiträge aus der Gesellschaft

liefern: folglich hatte dieser nicht den ganzen Aufwand. Wenn
ferner vom ganzen Aufwände gesprochen wird, so versteht

sich, dafs nur derjenige ganze Aufwand gemeint sein kann,

welcher überhaupt herkömmlich war: Sold nebst Verpflegung

und den Rumpf des Schiffes lieferte aber der Staat jederzeit,

sowohl vor Demosthenes' Trierarchie als unter den Symmo-

rien; an jene konnte also kein Zuhörer des Demosthenes

denken. Kurz Demosthenes nennt den ganzen Aufwand nichts

anderes als die etwanige Lieferung des Geräthes, falls der

Staat keines gab, wie er doch sollte, die Unterhaltung des

Schiffes und die Anschaffung der Mannschaft, welche letztere

aber der Trierarch nicht etwa aus der Fremde anwerben, son-

dern blofs aus der einheimischen Bevölkerung auslesen mufste,

was theils Mühe und Verdriefslichkeit, theils für Einzelne

Handgeld kostete: auch das Geräthe wurde namentlich in

Olymp. 104, -^ gesetzlich vom Staate geliefert.* Dafs nun

jenes der Sinn des Redners sein müsse, erhellt theils aus den

Kosten der Demoslhenischen Trierarchie, theils aus der Rede

gegen Polykles. Als Demosthenes aus dem Knabenalter her-

aus war und seine Vormünder zu verfolgen anfing, wollte

" S. 6S0. A.

* Dafs dieses auch früher schon, wiewohl nicht immer und auch

nicht vollständig geschehen, s. zu den Seeurkunden S. 201 f.
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Thrasylochos der Bruder des Meldlas ihn zum Umtausch oder

Annahme der Trierarchle nölhlgen: Demosthenes nahm Anfangs

jenen unter Vorbehalt seiner Ansprüche an die Vormünder an,

besann sich jedoch gleich darauf aus einem Grunde, der nicht

hierher gehört, anders und übernahm lieher die Trierarcliie, wel-

che für zwanzig Minen an einen Unternehmer gegeben war:"

es war aber Synlrierarchie,'^ sodafs die ganze Trierarchie vierzig 93

Minen kostete. Wie kann man sich aber vorstellen, dafs eine

Trierarchie nur soviel kosten konnte, wenn auch Schiff und

Sold und Verpflegung vom Trierarchen hätten geleistet wer-

den müssen, da Sold und Verpflegung für einen einzigen

Monat schon vierzig Minen erforderten? Die Rede gegen

Polykles ferner, welche auf Olymp. 104,-^ bezüglich Ist, ent-

hält die deutlichsten Nachrichten über die damals gesetzlichen

Leistungen. Von Lieferung des Schiffes ist nicht entfernt

die Rede, sondern die Trierarchen müssen es nur In die See

bringen {hcc^zX-asiv)." Die Bemannung wird aus dem Gau ge-

stellt, aber da sie aufser wenigen und schwachen nicht kommt,

" Demoslh. g. Meid. S. 5^9 f. g. Aphob. 11, S. 8^0 f. Dieser Thra-

sylochos war drei Jahre später Olymp. 104, 4 selbst Trierarch. Rede

g. Polykl. S. 1222.

* Demoslh. g. Meid. S. 5Gh^ 20. xayw \xsv xax IxstVou? touc ^poi/ou;

lTptr]pap;i(^oui/, suSvg Ix irai'Swv l^e^-^wK, ots crui/^uo ^psv ol Tptvfpap-

^ot U.S.W. Auch hier hat Ulpian wieder feine Schlüsse gemacht,

indem er (S. 660. E — G) eine Syntelie von dreien annimmt, deren

jeder zwanzig Minen gegeben habe, damit doch ja ein Talent heraus-

komme, weil anderwärts einmal vorkommt, für ein Talent habe man

die Trierarcliie an Unternehmer gegeben! Als ob dieses ein stehender

Preis gewesen wäre, und Demosthenes nicht deutlich genug sagte, dafs

ihrer zwei die Trierarchie leisteten ! Auch Spalding z. Meid. S.' 4 i hat

sich irre führen lassen. Die Worte g. Meid. S. 5'iO, 18. ocou tjjj/

Tpiyjpßpj^t'a»/ vjo-ai/ juejutcrS^xxoTsc beziehen sich übrigens auf Thrasylochos

und Meidias, welcher letztere seinem Bruder als Helfershelfer beisteht

und keinen weitern Antheil an der Trierarchie hat, Meidias war nicht

eher Trierarch als bis die Gesellschaften eingeführt waren, wie De-

mosthenes S. 564 lehrt.

' S. 1207, 13.
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mielliet Apollodor freiwillig eigene Seeleute;" auch zahlt er

ihnen freiwillig den Sold, well die Feldherrn ihm nur die

Yerpflegnngsgelder und innerhalb siebzehn Monate zweimonat-

lichen Sold geliefert hatten:* endlich macht er noch viel

andern Aufwand, wozu er nicht verpflichtet Ist, Indem er an

94 verschiedenen Orten die Seeleute neu mielhet." Er stellte

auch das Geräthe selbst,'' welches einige analere ebenfalls tha-

ten,' die es daher ihren Nachfolgern vermietheten: aber andere

hatten In dieser Zeit Geräthe vom Staate, und in der Rede

von der trierarchlschen Krone, ^ welche sich auf dieselbe Trle-

rarchie bezieht, wird deutlich gesagt, der Staat müsse es geben,

welches auch daraus erhellt, dafs Olymp. 105, 4 schuldiges

Geräthe aus früherer Zeit den Trierarchen abgefordert wird.^

Weil Apollodor eigenes Geräthe hat, kann er vom Nachfolger

verlangen, dafs er entweder neues mitbringe oder das alte

von Ihm erstehe: '' In Rücksicht des Schiffes selbst ist nirgends

von Abkaufen oder Abmiethen eine Spur, sondern Apollodor

verlangt von seinem Nachfolger blofs die gesetzliche Über-

nahme desselben, damit er endlich die schon zu lange gelei-

stete Trierarchle los werde. Es bedarf folglich kaum der

Wiederholung, dafs damals nur die Unterhaltung und Aus-

besserung des Schiffes und Geräthes vom Trierarchen gesetz-

lich, andere Ausgaben dagegen blofs freiwillig geleistet wurden

;

doch war jenes keine Kleinigkeit, da man häufig schadhafte

Schiffe erhielt, und auf den Seefahrten und in Schlachten

vieles zu Grunde ging. Und wie hart einer mitgenommen

werden konnte, wenn er reich und ehrgeizig und etwa gar

ein neuer Bürger war, wie Apollodor Paslon's Sohn; davon

« S. 1208.

* S. 1209.

' S. 1210 ff.

'' S. 1208, 17. S. 1217, 15.

' S. 1219 unten.

/ S. 1229, 15.

<" Rede g. Energ. und Mnesibul. S. Il46.

* G. Polykl. S. 1215.
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ist freilich dieser selbst ein merkwürdiges Beispiel, da seine

Angaben mehr das Gepräge der Walirhelt tragen als Phor-

mlon's Behauptung, Apollodor habe als Trierarch und Chorege

aus eigenem Vermögen nicht einmal soviel geleistet als sich

bei zwanzig Minen Einkünften gehöre:" so ganz entgegen- 95

gesetzte Aufserungen enthält derselbe Demosthenes, wenn

anders beide Reden von ihm verfafst sind. Andere wiederum

machten sich die Sache leichter, und leisteten nur das Noth-

wendlgste: und schon vor den Symmorien fingen die Trierar-

chen an Ihre Trierarchle gegen eine gewisse Summe einem

Unternehmer zu geben, wovon Thrasylochos das älteste unter

den bekannten Beispielen Ist, in Olymp. 104, 1. Ein anderer

Fall kommt Olymp. 104, 4 vor, wieder bei demselben Manne,*

und wieviel man damals ohngefähr gab, haben wir bereits

gesehen. Es versteht sich von selbst, dafs man sie dem Min-

destfordernden überliefs;'^ und nicht allein der schlechtem

Leistung wegen, sondern auch defshalb war diese üble Sitte

schädlich, weil die Unternehmer durch Kaperei Repressalien

gegen den Staat veranlafsten. "^ Bei Verlusten fiel daher die

Schuld nicht mit Unrecht auf diejenigen, welche ihre Trierar-

chle verpachtet hatten, und die Verpachtung konnte als Ver-

lassung des Postens Q.snrora^iov) angesehen werden,' weil der

Trierarch verpflichtet war auf dem Schiffe zu sein und den

Befehl zu führen, sogar über die Eplbaten.-^

Ehe wir welter gehen, sei es erlaubt, an das Gesagte

anknüpfend zum voraus zu erinnern, dafs auch nach Olymp.

105, 3 der Rumpf des Schiffes nicht von den Trierarchen oder

Symmorien geliefert wurde, sondern die Kriegschiffe In der

Regel öffentliche waren, wie sie Xenophon in der Schrift vom

" Demosth. f. Phorm. S. 95S f.

* Demosth. g. Polykl. S. 1222, 26.

• Demosth. v. d. trierarch. Krone S. 1230, 5.

-^ Ebendas. S. 1231 f.

' Ebendas. S. 1230.

f Letzteres ist aus Demosth. g. Polykl. S. 1220, 13 zu schliefsen,

versteht sich übrigens auch von selbst.
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Einkommen ausdrücklich nennt;" obgleich wir wohl wissen,

pedafs einzelne Bürger dem Staale Trieren schenkten. Da näm-

lich gerade In dieser spätem Zeit die Trlerarchle oft erst

angekündigt und die Trierarchen erst ernannt wurden, wenn

der Kriegszng schon nahe bevorstand,* so konnte ja der Trie-

rarch unmöglich ein neues Schiff bauen; Ihm aber zuzumuthen

eines zu kaufen, wäre thöricht gewesen, da die Besitzer, um
einen zu ängstigen oder zu prellen, willkürlich die höchsten

Preise hätten setzen können, wenn nicht etwa der Staat zwang

für einen bestimmten Preis zu verkaufen; abgerechnet dafs

von einem solchen Kauf, der fast alljährlich hätte vorkommen

müssen, nicht die geringste Spur in den Alten ist. Oder

soll etwa derjenige, welcher ein neues Schiff gebaut hat, es

seinem Nachfolger umsonst überlassen haben? Eine solche

Ungleichheit in der Vertheilung der Irlerarchischen Lasten Ist

ungedenkbar. Wozu hat ferner der Rath der Fünfhundert

die Sorge über den Schiffbau mit den Trlerenbauern," wozu

haben diese ihre Kasse vom Staate, wenn die Trierarchen ihre

Schiffe lieferten? Wozu baute man um Olymp. 106, -^ von

Staatswegen neue Trieren, wie wir aus Demosthenes' Rede

gegen Androtlon sehen, und verordnete sogar, dafs der Rath

seinen Kranz nicht erhalten solle, wenn die Schiffe nicht ge-

baut wären? Wissen wir nicht von Eubulos, dafs er als

Staatsbeamter den Schiffbau besorgte,'' von Lykurg, dafs er

400 Trieren beschaffte, thells alte bessernd, theils neue an-

schaffend?^ Noch mehr: nach dem Demosthenischen Vorschlag

über die Symmprien werden die Schiffe als schon fertig vor-

ausgesetzt und den Symmorien durchs Loos zugelhellt, wie

" Cap. 3. ^Yifxocia.1 rpt-^peig.

* Demosth. Philipp. I, S. 50, 19.

* S. Buch II, 19. vergl. auch II, 6. Dafs der Bau auf öffentliche

Kosten geschah, zeigt besonders Demosth. g. Androt. S. 599^ 13.

«^ Buch II, 7.

' Buch m, 19.
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das Gerätbe:" dieser Vorschlag gründet sich aber auf das Be- 97

stehende, welches dadurch nur besser geregelt werden soll.

Blofs zwei Stellen könnte einer anführen, der die Lieferung

des Schiffrnmpfes annehmen wollte. Erstlich behauptet näm-

lich Ulplan,* der Tiierarch hätte bisweilen nur das Schiff ge-

geben, welches aber ein fehlerhafter Schlufs des Erklärers aus

der Rede gf'gen Meidias ist, worin gesagt wird, bei der Sym-

morienverfassung habe der Staat Mannschaft und Gerälhe ge-

geben i'^ also, folgert er und mit ihm die neuern Schriftsteller,

gaben die Trierarchen das Schiff. Es kommt hier wieder

dasjenige In Anwendung, was wir bereits oben über diesen

Gegenstand bemerkt haben: sodafs wir nicht nöthig haben,

diese Schliifsfolge ausführlicher zu würdigen. Bedenklicher

möchte der Ausdruck des Isäos'' von einem Athener scheinen,

,,der nicht aus der Symmorie, wie die jetzigen Trierarchen,

sondern auf eigene Kosten das Schiff habe machen lassen"

(rYiif vaCv TTor/irciixsi'og) ; sodafs also sowohl früher als unter den

Symmorien die Trierarchen die Schiffe geliefert hätten. Das

Schi ffmachen mufs aber hier schon defshalb eine andere

Bedeutung haben, weil, wie bereits erwiesen worden, an Lie-

ferung des Rumpfes von Seiten der Trierarchen vor der Zeit

der Symmorien nicht gedacht werden kann. Ein Schiff

machen lassen kann freilich heifsen ein neues Schiff

bauen lassen,' aber es mufs nicht; sondern der Ausdruck

ist ein allgemeiner, dem sein Umfang erst von den Verhält- 93

nissen, wobei er gebraucht ist, angewiesen wird. Niemals

" Demosth. S. 183 oben: eira crt»j/x'X.v]p wo-ai c-vfj.fxopla «rwfjtaTui»

ixdarri T^v izBvTexai^sxavai'av. Z. 24. rag rptyjpetf, ag av 'ixuaroi, Xap^wjri,

«apEo-xsuao-fXEva? Trapap^etu.

* Z. Meid. S. 6S2. A.

* Demosth. S. 564 unten, und S. 565 oben.

'^ V Apollod. Erbsch. S. 184.

* So in der Rede g. Androt. wo Tptvjpsi? rtouta-B'ai soviel ist als

Ktuväg zpi^peig TroisicrS-ai, weil dort von neuen Trieren die Rede ist,

und auch sonst ebenso. S. zu den Seeurkunden S. 194. und Urkunde

XIV. 6. 45. vergl. XIII. a. 13.



720 Buch IV, 12. 13.

nun erhielt der Trlerarcb ein segelfertiges Schiff: man glebt

demselben den Rumpf; dann baut er daran, bessert aus, was

schadhaft ist, befestigt das Geräthe, auch die Verzierungen,"

und setzt es vollkommen in Stand. Biese Arbeit ist so be-

deutend, dafs ich nicht wüfste, wefshalb sie nicht mit dem

Worte des Schlffmachens bezeichnet werden konnte:* denn

erst dadurch wird das Schiff fertig hingestellt. Ohne uns

also durch diese Stelle abhalten zu lassen, behaupten wir, je-

derzeit habe der Staat, wie Sold und Verpflegung, also auch

das leere Schiff gestellt, und alle Veränderungen in den trie-

rarchischen Leistungen bezögen sich blofs auf die Lieferung

des Geräthes und die Art und Weise der Zusammenbringung

der Mannschaften.
'^

13. \Venn Ulpian'' erzählt, aufser zwei Trierarchen seien

auch drei, auch sechzehn (nach falscher Lesart zehn) Männer

zusammengetreten, so hat man mit Unrecht hieraus eine be-

99 sondere Art der Trierarchle bilden zu müssen geglaubt, da

* Vergl. Thuk. VI, 31.

* Ebenso gut könnte es vawtYiyi^araa-^ai heifsen, da gebessert, ge-

flickt und allerlei angeheftet wird, und doch sagt man dieses auch von

neuen Schiffen. Das blofse Ausbessern ist iTrto-xsua^Eii/, z. B. in dem
Volksbeschl. b. Leben der zehn Redner S. 278. und in der Schrift vom
Staate d. Athen. 3. et rig Tyji/ vavv juy) Ittio-xsuc^ei, welches gleichfalls

von Trierarchen zu verstehen ist: denn in diesen AVorlen wird von

der Pflicht der schon bestellten Trierarchen, im Folgenden von der

Bestellung neuer und ihren Rechtshändeln gesprochen. Tr,v vavv mit

dem Artikel deutet auf ein bestimmtes Schiff, welches einem zukommt,

und beweiset vorzüglich, dafs es auf die Trierarchen gehe.

" Näheres über die Leistungen der Trierarchen, nach Anleitung

der Urkunden, ist in dem Werke über das Seewesen S, iy4 ff. gege-

ben, wodurch die hier bereits früher von mir aufgestellten Ergebnisse

im Wesentlichen bestätigt worden sind: ich habe mit Absicht daraus

in diesen Theil der Staalshaushaltung, welcher die Trierarchie betrifft,

mit Ausnahme einiger Verweisungen nichts übertragen, damit jedes

der beiden Werke seine Selbständigkeit behalte.

'^ G. Meid. S. 681. G. S. 682. B. Offenbar ist die von Wolf S. CIU
verworfene Vermuthung des Petitus ork Si exxaiJexa statt ori SV xaI

^ix(t richtig, wie aus Ulpian's nächster Anmerkung erhellt.
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Ulplan selber diese Meinung nur so giebt, als ob in den

Symmorien der Zwölfhundert bald drei, bald sechzehn, bald

irgend eine andere Zahl die Trierarchie eines Schiffes besorgt

hatten;" vielmehr mufste man ihm zufolge diese Verbindungen

gleich unter die Symmorien bringen, zumal da sogar im An-

fang der Symmorien noch zwei zusammen Trierarchen waren

nach alter Art, welches aus der Rede gegen Euergos und

Mnesibulos* und aus der Rede gegen Timokrates" hervorgeht.

Indessen giebt es In den Schriftstellern keinen Beweis dafür,

dafs drei zusammen die Trierarchie geleistet; vermuthlich hat

Ulpian die erstere Zahl blofs ersonnen, um begreiflich zu

machen, wie Demosthenes für eine Trierarchie nur zwanzig

Minen hätte zahlen können, da er sich einbildete, eine ver-

pachtete Trierarchie habe jederzeit ein Talent gekostet, un-

geachtet theils kein bleibender Preis gedenkbar ist, indem er

nach den Umständen und nach den Hoffnungen der Unter-

nehmer schwanken mufste, theils unwidersprechllch Demosthe-

nes nur mit einem, nicht mit zweien zusammen die Trierarchie

leistete,'' und zwar lange vor Einführung der Gesellschaften,

Olymp. 104, 1. Nur die Inschriften leiten auch auf drei Trie-

rarchen, ungewifs jedoch ob vor oder erst In den Gesellschaf-

ten.' Unmittelbar an die abgehandelte Form der Syntrierarchie

schliefst sich nun die Einführung der Symmorien an. Olymp.

105, 3 nämlich hatte man, weil auf gesetzlichem Wege keine 100

oder nicht genug Trierarchen aufgestellt werden konnten, sich

genöthigt gesehen, freiwillige Trierarchen aufzubieten.^ Da

" S. 682. B. yiXioi yap xal tiaxoa-ioi rjcrai/ ot Tuig rpir\pap-^iai(;

a(j)wpicrju6i'0i. TouTwt; ^\ Xoinov *j crwBxxal^sxa rriv Tpiyjpyj lirkYifovv ^ avv-

xp£tg *] oVo t^yjTroTe. Was er sonst hinzusetzt, ist mit Ungereimtheiten

gemischt.

* S. 1162 unten, vergl. S. 1148— 1154 in Bezug auf den Zusam-

menhang der Sache und die Zeit.

' S. 703, 14-22. Vergl. zu den Seeurkunden S. 179.

'^ S. Cap. 12.

' S. zu den Seeurkunden S. 185.

^ S. oben Cap. 12.

I. 46
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aber diese natürlich nur für das laufende Jahr hinreichten,

mufste auf eine neue Einrichtung für das folgende gedacht

werden, und well nicht zu hoffen war, auf die bisherige Art

zum Ziele zu gelangen, setzte man gerade jetzt wohl zwölf-

bundert Thellnehmer (Tt^i^-fXsTc) In Symmorien verlheilt, welche

die Trierarchle bestreiten solllen. In dem Falle, welchen die

Rede gegen Euergos und Mnesibulos behandelt, waren die Trie-

rarchen schon nach Symmorlen geordnet: die In den Symmorlen

geleistete Trierarchle des Sprechers fiel aber unter den Archon

101 Agathokles Olymp. 105, 4. " Doch wurden damals aus den

Symmorlen bisweilen noch zwei zusammen zu Trierarchen

ernannt, um die Leistung unmittelbar zu besorgen. Früher

findet sich keine Spur von Symmorlen; höchst wahrscheinlich

ist demnach dieses Jahr das erste. In welchem sie in Thä-

tlgkelt traten. In der Rede des Isäos von Apollodor's Erb-

" Demosth. g. Euerg. und Mnesib. S. H52, 18. Vergl. Petit. Att.

Ges. III, 4, 10. Vom Syntrierarchen s, S. 1162 unten. Die damals

von dem Sprecher als Syntrierarchen gemachte Leistung kostete ihm

soviel, dafs er die zur Bufse an seinen Gegner bestimmte Geldsumme,

dreizehn Minen und darüber, dazu verbrauchte, S. 1154. Ich mufs

hierbei noch eine Stelle entkräften, welche d^n Schein hervorbringen

könnte, auch vor Olymp. 105, 4 hätten schon Symmorlen bestanden.

Dies ist die oben bei der Syntrierarchie angeführte in der Rede g.

Euerg. und Mnesib. S. Il45, 2!. Ay]|u(o;^ap»]C ^e o üaiavieuc Iv ry] crujtx-

fiofila. (i3V xat o^BiXwv t^ noXti crxsuy] juexa 0so(j)y]uou toutou'i, cvvroLYjpap-

^OQ ytvojjLivoq. Es ist bereits bemerkt worden, dafs die Syntrierarchie

dieser beiden nicht lange vor Olymp. 105, 4 fallen mufste: nun aber

ist Demochares ein Mitglied der Symmorie Olymp. 105, 4. und er

möchte also auch die frühere Syntrierarchie in der Symmorie geleistet

zu haben scheinen, wodurch die Symmorlen älter würden. Was hin-

dert aber anzunehmen, dafs Demochares vorher Syntrierarch war, und

erst Olymp. 105, 4 in dte Symmorie gesetzt wurde? Dies ist um so

wahrscheinlicher, ja gewifs, da von ihm allein gesagt wird, er sei in

der Symmorie gewesen, Theophemos aber nicht als Mitglied der Sym-

morie genannt wird: hätten beide jene Trierarchie aus der Symmorie

geleistet, so mufste auch Theophemos in derselben Symmorie wie De-

mochares sein, wovon aber aus den Worten des Redners das Gegen-

theil geschlossen werden mufs.



Buch IV, 13. 723

Schaft," die mir später, aber auf keinen Fall früher gesetzt

werden kann, in der Olymp. 106, 2 gehaltenen Rede gegen

Lepllnes, * in der Olymp. 106, 3 gesprochenen über die Sym-

morlen nnd der nicht viel späteren Rede gegen Meidlas ist

diese Einrichtung als eine bestehende anerkannt. Das Gesetz

des Perlander, wodurch nach der Rede gegen Euergos und

Mneslbulos" die trierarchlschen Symmorlen eingeführt wur-

den, ist dem gemäfs unstreitig das erste und ursprüngliche

über diesen Gegenstand.

Die zwölfhundert Theilnehmer (c-ucrsAsT?)'' waren ord-

nungsmäfslg die Reichsten nach der Schätzung, und unter ihnen

bestand wie bei den Symmorlen der Vermögensteuer ein Aus-

schufs von dreihundert, noch zur Zeit als Demosthenes diese

Symmorlenverfassung aufhob.' Sämmlllche TheMnehmer wa-

ren in zwanzig Symmorlen oder Klassen gelhellt :^ In diesen

trat eine Anzahl Mitglieder zur Stellung eines Schiffes zu-

sammen, welche eine Synlelie (j-wriXsta) helfst. ^ Eine solche 102

bestand oft aus fünf oder sechs Köpfen, '' sodafs eine Symmo-
rle von sechzig Personen zwölf oder zehn Schiffe besorgen

konnte, aber auch aus fünfzehn, sodafs eine Symmorle von

" S. 184. Wolf S. CIX will die Rede in Olymp. 105 setzen;

Scliömann S. 55^ setzt sie in Olymp. 106, -|-. Will man sie aber auch

früher setzen, so kann man nach den von Schömann benutzten Daten

nicht leicht über Olymp. 105, 4 zurückkommen, da man die Geburt

des Sprechers nur etwa vier Jahre früher als Schömann setzen kann,

und sonach die Rede statt nach den Pythien von Olymp. 106, 3. nach

denen von Olymp. 105, 3 fallen könnte.

* §.19. (S. 463, 24.)

^ S. 11 45.

** Demosth. g. Meid. S. 564 unten, v. d. Symm. S. 182, 17. nnd die

Grammatiker hier und da, Harpokr. Suid. Phot. Lex. Scg. S. 238. 300.

auch S. 192, 3. welcher Artikel jedoch sehr schlecht ist.

" Dinarch g. Demosth. S, 33. vergi. unten Gap, l4.

/ Demosth. v. d. Symm. S. 182, 19.

^ Von diesem Worte s. Demosth. g. Meid, und g. Lept. a. a. O.

Harpokr. und Etym. in cvvrsXsLq,

'' Hypereides b. Harpokr. in av\i\xo^ia.^ verderbt von Petit. III, 4, 7.

46*
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sechzig Personen nur vier Schiffe hatte: eine solche kleinere

Abtheilung von fünfzehn Personen, welche nach Hypereides*

wieder selbst Symniorie helfst, war in gewisser Zeit gesetz-

lich. Am sonderbarsten aber ist, dafs ehe Demosthenes das

neue Gesetz über die Trierarchie nach der Schätzung ein-

führte, als die alte Symmorienverfassung noch bestand,* nach

dem Gesetze zu einem Schiffe sechzehn Personen von fünf-

undzwanzig bis vierzig Jahren aufgerufen wurden aus den

Syntelien," welche sechzehn die Leistung zu gleichen Theilen

' Ebendas.

* Dies Bestehen erhellt aus der Rede v. d. Krone S. 329, 17.

S. 260, 21.

' Gesetz bei Demosth. v. d. Krone S. 26l unten: Viaxakoyoq. Toug

Tptvjpapp^ouc xaXziaSrai Im tif\v Tptyjpy] cruvExxai^exa Ix tu»»/ iv roXq 'X0Y015

crui'Tg'X.Eiwi' ano stxocrt xai ttIvts Itwi/ eij T6TTapaxoi/Ta, ini laov tv^ yo-

py)yta ;^pw|U6vouf. Vergl. S. 260, 27. S. 26l, 3. I6. Die Zahl I6 erkennt

Demosthenes in beiden erstem Stellen in der Rede selbst an; um so

weniger kann es helfen den Katalog für untergeschoben zu erklären,

wogegen ich auch zu den Seeurkunden S. 182 spreche, ohne dort auf

die Worte des Demosthenes Rücksicht zu nehmen. Xoprjyia ist hier

Leistung im allgemeinen Sinne, Aber unauflöslich ist die Schwierig-

keit in dem Worte %v roTg Xo-^ok;^ die auch F.« A. Wolf S. CXII. nicht

beseitigen konnte. Gewifs ist, dafs Xo-^oq nicht allein eine kriegerische

Abtheilung bezeichne, sondern auch eine bürgerliche, wenn nicht aus

Xenophon (Hieron. 9, 5), bei welchem es noch auf kriegerische Ab-

theilung bezogen werden kann, doch aus Aristoteles (Polit, V, 7, 11.

Sehn. 8. Bekk.) : tou \ikv ovv ^yi xkimsa-^ai rd xoiva >] napci^oa-iQ yiyvs-

cij(a TW«/ yprifxuTwv Trapoi/Twv navrwv xwv ttoA-Itwi/, xai oj/Tfi/pama xara

iJ)paTptac xolI Xo-^ovg xa.1 ^vkaq tt^ic-^wa-av. Ebenso kommen bei Eusta-

thios die Locliiten in demselben Zusammenhange vor. Vergl. die von

F. A. Wolf angeführte Stelle aus dem Buche des Salmasius, Mise.

Defens. p. Salmas. ad I, A. et R. S. 135. worin jedoch etwas ganz

Unbefriedigendes und Verkehrtes herauskommt. Hier. Wolf meint, es

sei weiter zu untersuchen, was ttoXitixo^ und rptyjpapp^txot Xo)(^ol ge-

wesen, und hält sie bei Demosthenes für einerlei mit den Symmorien,

welches das einzige ist, womit man aushelfen kann. Ich füge noch

hinzu, dafs, wie schon bemerkt, die Symmorien der Trierarchie damals

wirklich bestanden: und wenn bei Demosth. g. Boot. v. Namen S. 997, 1.

in Olymp. 107 der Trierarch den Symmorien entgegengesetzt wird, wie
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trugen. Da diese Zahl in die Verfassung der zwanzig Sym-

niorlen zu sechzig Köpfen nicht pafst, mufs man entweder

eine gänzliche Veränderung der Innern Elntheilung der zwölf-

hundert Thellnehmer annehmen, welche nicht wahrscheinlich

Ist, oder eine Vermehrung der Anzahl auf 1280, oder Irgend

eine andere Auskunft treffen. Sollte man nicht, da wir nur 103

einen Thell des Gesetzes hahen, annehmen dürfen, es seien

noch wesentliche Zusätze dabei gewesen, welche den Sinn

erst aufklärten? Sollten nicht etwa die Syntellen zwar nur

fünfzehn Mann stark gewesen sein, wie sie nach Hypereldes

waren, wenngleich sie bei letzterem Symmorlen helfsen, aber

zu diesen fünfzehn aus einer andern Syntelle absichtlich einer

als Thellnehmer hinzugefügt worden sein, um unrechtliches

Verfahren der fünfzehn verbundenen Genossen zu verhüten

und ihnen gleichsam zum Gegenschreiber zu dienen?" Den

Vorstand der Symmorlen hatten übrigens die Reichsten, wel-

che die Trlerarchie vorzüglich treffen sollte, nämlich die An-

führer der Symmorlen (Y^ysixc^sg tmu (tvixjxookZv),^ sodann die

Aufseher (iTriueXriTcci tmv j-vixfxo^i'jüv)/ welche schon dem Namen

nach die Verwaltung besorgten, zugleich aber Trierarchen der

Symmorlen sein konnten, und ohne Zweifel auch aus den

Reichsten genommen wurden.'' Was die Leistungen betrifft,

schweigen wir vom Stellen des Schiffrumpfes, von Sold und

Verpflegung, welche schon beseitigt worden; In Rücksicht des

Geräthes und der Stellung der Mannschaft aber finden wir

die befriedigendsten Nachrichten. Schon ehe die Symmorlen 104

es scheint, so geschieht dies blofs defshalb, weil die Symmorlen der

Vermögensteuer als die altern und hauptsächlichsten angesehen wer-

den, obgleich auch in der Trierarchie damals Symmorlen waren.

" Ausführlicher handle ich von der Zahl der Thellnehmer (awr»-

XtTg) aus der drillen Form der Trlerarchie /ai den Seeurkunden S. 17^—
183. und nach den Inschriften S. 187 f. wo man auch die Zahl 7 für

Syntellen findet.

* Demosth. v. d. Krone S. 329, 17. S. 260, 21.

' Rede g. Euerg. und Mnesib. S. Il45, 15. 20. S. Il46, 10.

'^ Über die Zahl der Vorsteher s. zu den Seeurkunden S. 178 f.



726 Buch IV, 13.

eingeführt wurden, gab nämllcli der Staat das Geräthe, ob-

gleich Einige eigenes gebrauchten;" Olymp. 105, 4 aber war

gerade dadurch Irn Zeughause keines mehr vorhanden, sondern

das alte rückständig bei frühern Trierarchen, und selbst im

Plräeus weder Segel- noch Tauwerk in hinlänglicher Menge

käuflich. Daher wurde vermöge eines Beschlusses des Chäre-

demos das ausstehende Schiffgeräthe eingefordert, und die

Namen der Schuldner von den Werftvorslehern den Symmo-

rienaufsehern und den zur Abfahrt bestellten Trierarchen *

übergeben. Das Gesetz des Perlander hatte verordnet, dafs

die Symmorlenaufseher und jene Trierarchen die Namen derer,

welche Geräthe schuldig wären, von den Werftvorstehern

annehmen sollten, und noch ein anderer Beschlufs des Vol-

kes, dafs die Schuldenden an die Einzelnen verlheilt werden

sollten, damit diese die Einforderung von jenen bewirkten:

die Schuldner waren auf Tafeln eingegraben; die Streitigkei-

ten über die Schiffgeräthe wurden von den mit Abseiidung

der Flotte beauftragten (ci7roTToXs7g) und den Werftvorstehern

vor den Gerichtshof gebracht. Wer Schiffgeräthe empfangen

hatte, mufste es entweder zu Athen oder seinem aus der

Symmorie nachgesandten Nachfolger abliefern nach dem Vcr-

zelchnlfs (ßiay^uwxa t'SJv a-y.svtvu)." Damals war Einziehung

des Vermögens darauf gesetzt, wenn einer das Geräthe nicht

abliefere oder das eigene nicht käuflich überlasse; pfänden

konnte wahrscheinlich jederzeit der Nachfolger den Schuldigen.

Aus allem diesem in der Rede gegen Euergos und Mnesibulos

Vorgetragenen'' ist offenbar, dafs das Geräthe den Symmorien

105 vom Staate geliefert wurde; ebenso will Demosthenes In der

Rede von den Symmorien, ' das ausstehende Geräthe solle ein-

gefordert, nach dem Verzeichnlfs unter die grofsen Symmorien,

" Rede g. Euerg. und Mnesib. S. 11 45. Il46.

* Toif TpiYipap^oK; roig IxiiKsovc-i tot8. Reiske's oux IxttXsouo-i ist

höchst sonderbar.

* Über diesen Ausdruck s. zu den Seeurkunden S. 204.

•^ S. 1145-1152.
' S. 183, 17 ff.
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und von diesen in ihre Abtlielliingen verlheilt werden, und

diese sollen dann die Schiffe gerüstet stellen. Derselbe lehrt

in der Rede gegen Meldlas, " dafs der Staat den Syntelieu das

Gerälhe und die ßeniannung lieferte. Sonach lag den Leisten-

den nur die Ausbesserung des Schiffes und Geräthes, und die

Erhaltung beider nebst der Befestigung des letztern ob. Aber

aucli dieser Leistung entzogen sich die Trierarchen, das heifst

die Reichsten, welche für Ihre Syntelle den Dienst leisten

sollten, indem sie die Trierarchle für ein Talent an einen

Unternehmer gaben, und die ganze Summe von ihren Genos-

sen sich bezahlen liefsen, sodafs manche in AYahrhelt nichts

leisteten und noch durch die Trierarchle von den andern Li-

turgien Freiheit hatten.* Warum die Verpachtung theurer

war als früher, da mehr von den Trierarchen gefordert wurde,

kann Verwunderung erregen; doch davon unten.

Die Symmorien scheinen überhaupt eingerissener Unord-

nung wegen frühzeitig Ihren Zweck verfehlt zu haben. Olymp.

106, 3 machte daher Demosthenes'^ einen Vorschlag zur Ver-

besserung der Symmorieuverfassung, dessen wesentlicher Lihalt

folgender ist. Statt 1200 soll man 2000 Köpfe nehmen, da-

mit nach Abrechnung aller, welche aus irgend einem Rechts-

grunde ausfallen, sicher zwölfhundert übrig blieben;'' diese

" S. 564 unten, S. 565 oben.

* Demosth. g. Meid. a. a. O. vergl. v. d. Krone S. 260— 262.

' V. d. Symm. S. 182 ff.

'^ Unter jenen 2000 sind auch die begriffen, welche aus irgend

einem Grunde, namenllich wegen gesetzlicher Befreiung, nicht angezo-

gen werden konnten. Es kann hiernach scheinen, alle, welche zwar

von der Trierarchie Befreiung hatten, aber bei der Vermögensteuer

zahlen mufsten, seien dennoch in den Symmorien der Trierarchie ge-

wesen, sodafs die Symmorien der Trierarchie und der Vermögensteuer

dieselben wären. Dies folgt jedoch nicht. Man halte eben früher

1200 Personen für die Symmorien der Trierarchie bezeichnet, darunter

aber viele, die, wenn es an die Leistung ging, ausschieden, weil sie

durch Unfälle ärmer geworden, oder weil welche davon als Kleruchen

weggingen, oder durch Todesfälle das Vermögen an unverheirathete

Epikleren, an Waisen oder an Erben fiel, die dasselbe gemeinsam
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sollen, wie bisher, In zwanzig Symmorien zu sechzig Mitglie-

dern eingetheilt werden, jede aber wieder in fünf Abtheilun-

106 gen je zu zwölf Köpfen, sodafs den reichsten in jeder Ab-

theilung minder reiche beigeordnet würden, und im Ganzen

hundert kleine Symmorien entständen." Die Zahl der Trieren

soll dreihundert sein in zwanzig Abtheilungen je von fünfzehn

Schiffen, sodafs von jedem Hundert, dem ersten, zweiten und

dritten, welche zu verschiedener Zeit nach einander aufgebo-

ten werden sollten und defshalb so genannt werden, jede grofse

Symmorie fünf erhielte, jede kleine eines, im Ganzen jede

grofse fünfzehn, jede kleine drei Schiffe. Ferner soll die

ganze Schätzung des Landes von 6000 Talenten, „damit auch

das Geld geordnet sei," in hundert Theile zu sechzig Talenten

getheilt werden, wovon fünf Theile auf jede grofse, einer auf

jede kleine Symmorie käme, damit wenn hundert Trieren er-

fordert würden, sechzig Talente Schätzung den Kostenbetrag

lieferten und zwölf Trierarchen wären auf ein Schiff; wenn

aber 200 Trieren, dreifsig Talente auf ein Schiff gingen und

sechs Trierarchen; wenn 300 Trieren, zwanzig Talente die

Kosten steuerten und vier Trierarchen wären. Hier ist eine

von den meisten übergangene Schwierigkjeit in Rücksicht der

Schätzung, welche nur so gelöst werden kann. Da 6000 Ta-

lente die Schätzung des ganzen Landes und aller schatzungs-

fählgen Bürger ist, nicht blofs der Zwölfhundert, wie Budäus

besafsen und einzeln genommen zur Trierarchie zu unvermögend wa-

ren (s. oben Cap. 11). Daher will Demosthenes 2000 bezeichnet wis-

sen, von denen aber nur 1200 wirklich in die trierarchischen Symmorien

kommen. Die, welche wegen der angegebenen Gründe ausfielen, sind

ja eben nicht in den Symmorien, und man hatte sich früher nur ver-

rechnet, wenn man sie in dieselben hatte ziehen wollen, ohne dafs

man auf Ersatz für sie gedacht hatte. Auf diesen Ersatz ist die Ver-

mehrung bis zu 2000 berechnet.

" Vergl. Kleidemos bei Phot. in muxpap/a, der gerade 100 Sym-

morien für seine Zeit anführt. Den Ausdruck grofse Symmorien
gebraucht der Redner selber S. 183, 9 und 21: es bedarf daher keiner

Entschuldigung, dafs ich die kleineren Abtheilungen kleine Symmorien

nenne; vergl. auch zu den Seeurkunden S. 180—183.
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bei Erklärung dieser Stelle annimmt," in den Symmorien der

Trierarchie aber wirklich nur zwölfhundert sind, so kann die

Vertheilung der Schätzung auf die Symmorien nicht für die

Kosten der Trierarchie gemacht sein, sondern nur für das-

jenige, was der Staat selber zur Rüstung der Flotte und zum

Unterhalt und Sold der Mannschaft gab: auch hätte der Red-

ner, wenn die 6000 Talente das Schatzungskapital der Zwölf-

bundert gewesen wären, vernünftigerweise davon dort sprechen 107

müssen, wo er von der EInthellung der letztern redet; er

mufste daselbst sagen, sie sollten so eingethellt werden, dafs

jede der Symmorien gleich viel Geld, nämlich jede der klei-

nen sechzig Talente hätte. Folglich entwirft der Redner hier

nur einen Plan für die Vertheilung der Vermögensteuer nach

der Schätzung, in Übereinstimmung mit den Symmorien der

Trierarchie, damit aus dem jeder trierarchiscben Symmorie zu-

fallenden Thelle der Vermögensteuer aller Aufwand bestritten

werde, den nicht die Trierarchen leisten: ein Vorschlag, wo-

durch die Einrichtung des Seewesens erst den rechten Nach-

druck bekommen mufste, indem es an Sold und VerpHegung

und dem übrigen vom Staate zu leistenden häufig mangelte.

Das Wesentlichste dieser Vertheilung der Vermögensteuer Ist

die Thellung in hundert gleiche Thelle, die Zuthellung der-

selben zu den trierarchiscben Abtheilungen und die regel-

mäfsige Steigerung der Beiträge, je nachdem 100, 200 oder

300 Schiffe gerüstet werden sollen; die hinzugefügten Be-

merkungen über die Anzahl der Trierarchen für jedes Schiff

je nach der Anzahl der aufgestellten Schiffe dienen blofs zur

Hervorhebung des Parallelismus zwischen der trierarchiscben

Abthellung und den zugethellten Quoten der Schätzung, und

sind kelnesweges so zu nehmen, als ob die genannte Scha-

tzungsquote die Schätzung der genannten Anzahl von Trie-

rarchen sei. Ferner soll das ausstehende öffentliche Geräthe

in demselben Verhältnlfs nach dem Diagramm '^ in die trierar-

" De asse et partibus eius V, S. 534 ff. Vergl. oben Cap. 9.

* Über dieses Diagramm und die verschiedenen trierarchischen

Diagramme s. zu den Seeurkunden S. 204. 209.
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chischen Symmorien vertheilt werden, indem jeder grofsen

Symmorle ein verhältnlfsm'afslger Thell der Schuldner" zuge-

wiesen wird, und diese die einzufordernden Schulden wieder

zu gleichen Theilen den kleinen Symmorien zuweist. Auch

sollen die Feldherrn die Schiffswerfte in zehn Theile theilen,

mit Rücksicht darauf, dafs je dreifsig nahe gelegene Schiffhäuser

zusammenkämen: auf diesen Zehntheil der Werfte von dreifsig

Schiffhäusern sollen also dann zwei Symmorien und dreifsig

Schiffe kommen. Hierauf giebt der Redner an , wie die Be-

mannung (7r}.Yi^'jjTtg) der Schiffe geordnet werden soll. Es

sollen nämlich jenen Zehnthellen der Werfte die Stämme zu-

geloost werden, sowie für jeglichen dieser Werfttheile jeglicher

Taxiarch; sodafs auf zwei Symmorien und dreifsig Schiffe ein

Stamm komme. Der Ort, welchen jeder Stamm durchs Loos

erhallen, soll unter seine Drittel (r^iT-vg) verloost werden,

sodafs auf jedes Drittel zehn Schiffe kommen, und man wisse,

wohin jeder Stamm und jedes Drittel des Stammes gewiesen

sei. Hierdurch wird die Bemannung der Flotte geordnet.*

« XpvJcTTwv, wie die beste Handschrift S hat (S. 183, 22). Vergl.

zu den Seeurkunden S. 20-4.

^ S. 1 83, 28 ff. In dieser ganzen Stelle ist nicht von der Trierar-

chie und den trierarchischeu Symmorien die Rede, wovon ja oben ge-

handelt war, sondern von der Zutheilung der Mannschaft zu den Schiffen

und Symmorien: diese Mannschaft bot man, wie bekannt, xara ^vi\d<;

auf. Der Redner erklärt sich hierüber ganz deutlich S. 123, 28. wXij-

pwcrt^ Si xai aa^-^g oBev Icrat xal pa^f'a, jmstc? raura Xsyu. Wären die

Symmorien der Trierarchie in Lbereinstimmung mit den Stämmen ge-

bildet gewesen, sodafs aus jedem Stamme zwei Symmorien genommen

worden, und wäre von den Stämmen blofs in einer solchen Beziehung

auf diese Symmorien hier die Rede, so wäre die ganze Ver!heilung

der Stämme, wie sie Demosthenes hier macht, theils nicht an ihrer

Stelle, da schon oben bei den Symmorien davon hätte gesprochen

werden müssen, theils wäre sie überflüssig. Denn hätte jeder Stamm

zwei Symmorien gehabt, so wäre in der Vertheilung der Symmorien

schon die Vertheilung der Stämme enthalten gewesen; die Darstellung

Jiiätte überdies den Fehler, dafs Demosthenes da, wo er von der Ver-

theilung der Symmorien spricht, nicht gleich gesagt hätte, je die zwei
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Wir haben keine Kunde davon, dafs diese guten Ralhschläge

alle in Ausführung kamen, wohl aber, dafs die Trierarcble

immer mehr in Verfall gerlelli, ehe Demostbenes das spätere

Gesetz über die Trierarchle nach der Schätzung gab, w'^eil er

sah, dafs das Seewesen, vorzüglich in den Gesellschaften der

Sechzehn, zu Grunde ging, dafs die Reichen von dem verh'alt-

nlfsmäfslg geringen Aufwand sich frei machten, die mittel-

mäfslg oder geringen Besitz habenden ihr Vermögen allm'dllg

aufopferten, indem sie ohne Unterschied des Vermögens gleich

beitrugen: die Rüstungen wurden nicht zur rechten Zeit fertig, lOS

Symrhorien jedes Stammes sollten verbunden werden. Die Worte, iva.

u}(n cvfxfjiopiut. §uo, Tpivjpeii,* Tpiaxoi/Ta, ^vXy] fJ-iUy zeigen auch deutlich

durch die beobachtete Folge, dafs die Zutheilung des Stammes ganz

verschieden ist von der Zutheilung der Symmorien: Demoslhenes setzt

die zwei Symmorien zuerst, den Stamm zulet/t, weil die Zutheilung

des Stammes eine ganz neue ist. Lbrigens ist zu den Seeurkunden

S. 186 (vergl. S. 194) bewiesen, dafs die trierarchischen Symmorien

nicht mit den Stämmen übereinstimmten, und der Grund davon oben

Cap. 9 angegeben: auch hierdurch erledigt sich die falsche Ansicht, als

ob die Verlheilung der Stämme in dieser Stelle sich auf Vertheilung

der Symmorien beziehe. Hiernach läfst sich denn die Stelle S. 1S4, 5

erst richtig beurtheilen. Noch Bekker liest wie Keiske: bTt enixkvi-

pwaai Tat; ^vXag^ tqv Ss rptyipapp^ov 'ixucTov xaS-' exaarov vBwpiov. Der

Ausdruck ve.wpiov ist zwar vieldeutig (s. zu den Seeurkunden S. 64 f.)

:

hier kann 'ixaarov viupiov dem Zusammenhanse nach nichts anderesauer nier Kann maarov v£wp

sein als ein Zehntheil der Werfte, was Demoslhenes unmillelhar mit

TouTwi/ IxacTTu) Twi/ TOTt'jiv Und glcicli hernach mit tZv oXwv vswpiwv sv

fiepo; bezeichnet; unmöglich dagegen kann hier ein einzelnes Schiff-

haus (i/6w;otxo;) für Ein Schiff unter viupiov gemeint sein. Auf einen

solchen Zehnlheil kommen aber zwei Symmorien, und selbst auf das

einzelne Schiffhaus mindestens vier Trieiarchen nach der Berechnungs-

weise des Redners. Tptrfpapp^oi; ist daher falsch; denn was Schäfer

ersonnen und Parreidt de symm. S. 45 gebilligt hat, rov §8 Tp. 'ixaa-TOv

stehe statt twi/ ^h Tpiripap-^wv Ixacrroug, ist nicht zulässig. Vömel hat

in der Pariser Ausgabe mit Recht aus der Handschrift 2 und dem yp.

.einer anderen ra^lap-^ov aufgenommen; der Taxiarch als Befehlshaber

der Taxis, welche jeder Stamm stellt, ist allein hier an seinem Orte.

Was Amersfoordt über die Demosthenische Symroorienverfassung sagt,

hat Parreidt S. 43 ff. schon gewürdigt und wird von mir übergangen.
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und der Staat verlor die Gelegenheit." Diese letztere Folge

schlechter Einrichtung wird schon in der ersten Philippischen

Rede* von ihm gerügt; und daraus sowohl als aus der Er-

schöpfung der Kräfte entstand die neue Nothwendigkelt frei-

williger Trierarchen. Wir haben die erste freiwillige Trie-

rarchle (zTriSoTtg) schon kennen gelernt: eine zweite begab sich

nach Demosthenes gegen Meldias für die Flotte gen Olynthos,"

eine dritte für den Krieg In Euböa, in welchem das Treffen bei

Tamynae unter Phoklon geliefert wurde; damals haben viele dem

Staate Trieren geschenkt.'' Diese dritte freiwillige Trierarchie

" Demosth. v. d. Krone S. 260. Der Ausdruck aTsXsig aTro nixpwv

dvaXwjJLarwv yiyvoixsvovQ erlaubt eine zwiefache Erklärung. Es könnte ge-

meint sein, wie es mehre fassen, sie hätten sich durch kleine Ausgaben

frei gemacht, indem sie wegen des kleinen Beitrages zur Trierarchie

Liturgienfreiheit hatten, während sie Trierarchie leisteten, oder auch

indem sie, während sie in der Symmorie Trierarchie leisteten, eigent-

lich sich durch die kleinen Beiträge in der Symmorie so gut als frei

von der Trierarchie machten. Allein hierin liegt erstlich ein gewisser

Widerspruch, indem sie, wenn sie kleine Ausgaben hatten, doch nicht

ganz frei waren: dann hätte doch zugesetzt werden müssen, wovon

sie sich frei machten, und statt arto wäre ^la besser gewesen. Ich

fasse daher die Worte so: „sie machten sich frei von dem für ihr

Vermögen verhältnifsmäfsig geringen Aufwand," indem sie, wie gezeigt

worden , öfter von ihren Genossen die ganzen Kosten sich bezahlen

liefsen und nichts beitrugen. Man sagt zwar gewöhnlich aTeXr]? tivoj,

aber in einer ungewöhnlichen Redensart, wie diese hier mit dem Zu-

sätze fxixpwv eci/aXw|uaTwv, konnte der Redner der Deutlichkeit wegen

dno zusetzen. Auch die Stellung des uno juixpwv dvaXwfxaT^jjv zwischen

dxEkeiq und yiyvouLvovQ spricht für diesen Sinn.

* S. 50.

«^ Demosth. g. Meid. S. 566.

"^ Demosth. g. Meid. S. 566— 56S. Tptvjpyj Ini^ovvai bezieht sich

auf das Schiff selber, was ich ehemals zwar nicht in Abrede gestellt,

aber docli für zweifelhaft gehalten habe. Vergl. jetzt zu den Seeur-

kunden S. 196. auch S. 189. 190. An der letzten Stelle habe ich von

der Schenkung der Trieren für den Euböischen Krieg näher gehandelt.

Auch Demosthenes soll nach und nach drei Trieren geschenkt haben,

und zwar die erste eben zur Zeit desselben Euböischen Krieges (Volks-

beschl. I. hinter dem Leben der zehn Redner).
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eräugnete sich unmittelbar vor der Zeit als Demosthenes von

Meidlas an den grofsen Dionysien beleidigt wurde, und die

Rede gegen denselben verfafste," deren Zeit so bestritten ist, 109

dafs sie oder der Rechtshandel, worauf sie sich bezieht, von

Olymp. 106, 4 bis Olymp. 107, 4 in verschiedene Jahre ge-

setzt wird.* Ich bemerke hierbei nur, dafs das Gefecht bei HO

" S. 566, 28. wo vZv zu merken, und S. 567, l6.

* Vergl. F. A. Wolf S. CVIII. auch S. LXII. Petitus III, 4, 7 ging

noch ein Jahr weiter zurück, in Olymp. 106, 3. Ich vermeide hier in

die neueren Untersuchungen, von mir selber an gerechnet, einzugehen,

weil hierzu grofse Ausführlichkeit erforderlich wäre; doch kann ich

nicht umhin zu bemerken, dafs ich noch nicht von der Unrichtigkeit

meiner Behau [)tung überzeugt bin, Demosthenes sei um Olymp. 98, 4

geboren, wonach die Rede gegen TVIeidias um Olymp. 106, 4 zu setzen:

diese Annahme über das Geburtsjahr des Demosthenes scheint auch

Hypereides zu bestätigen nach einer Bemerkung von Bergk (Zeitschr.

f. Alt. Wiss. 1849. S. 232), welche mir sich ebenfalls dargeboten halte.

Für eine möglichst frühe Setzung der Rede spricht das Zeugnifs bei

Demosth. g. Meid. S. 54l. Demosthenes hatte nach dem Rechtshandel

gegen die Vormünder dem Meidias eine Klage über wörtliche Injurien

(^Uy[ xaxYiyopiuQ) angehängt wegen der Beleidigung, welche Meidias

ihm und den Seinigen gerade in der Zeit zugefügt hatte, als der Rechts-

handel gegen Aphobos vor den Gerichtshof gebracht werden sollte:

Meidias wurde, da er nicht erschienen war, von dem Diäteten in con-

tumaciam verurtheilt, da er aber die Bufse nicht zahlte, erhob De-

mosthenes gegen ihn eine actio iudicati (BUyi l^ouXyjc), acht Jahre vor

der TTpoßoTuv] gegen Meidias wegen der Beleidigung an den Dionysien.

Rechnet man nun z. B. von Olymp. 107, 4 acht Jahre zurück, so kommt

man in Olymp. 105, 4: dafs aber zwischen dem Rechtshandel gegen

Aphobos und der Eiligabe der ^/xyj IgouXyj? soviele Zeit, bis Olymp.

105, 4 verilossen, ist trotz der vorgekommenen Dilationen (S. 54l, 23)

nicht wahrscheinlich, da /der Hau[)tprozefs vor einem Diäteten verhan-

delt worden, und es ist hiergegen kaum geltend zu machen, dafs ja

auch die nachfolgende actio iudicati in den nächsten acht Jahren noch

nicht zum Spruche gekommen war, wie der Redner sagt. Übrigens

glaubt Wolf, die Zeit da die Rede geschrieben worden sei von der

Zeit des Rechtshandels zu unterscheiden, weil in der Rede Begeben-

heiten erwähnt würden, welche sich nach der von Wolf angenomme-

nen Zeit des Rechtshandels eräugnet hätten. Diese Vorstellung ist
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Tamynae" und andere mit diesem Euböischen Zuge In Verbin-

dung stellende Thatsachen öfter und zwar so erw'ahnt werden,

dafs sie von dem Olymp. 109, 4 in Euböa gemachten Feldzuge,

womit man sie verwechseln könnte, vollkommen geschieden

sind. Plularch von Eretria hatte nämlich die Athener zu

Hülfe gerufen,'^ und da er eine Partei in Athen hatte, zu

welcher auch Meldias gehörte," wurde er gegen den Rath des

Demosthenes unterstützt, welcher selbst in der Olymp. 108, 3

gehaltenen Rede vom Frieden'^ dagegen gewesen zu sein sich

rühmt; und Phokion als Anführer abgesandt gewann jenes

Treffen gegen die Philippischen und Phokischen Söldner.

Nachher wurde Plutarch der Eretrier selbst wieder von Pho-

kion verjagt,' weil er mit Hegesilaos dem Athener das Volk

betrog und Euböa zum Abfall reizte, wefshalb Hegesilaos vor

111 Gericht gestellt wurde :-^ die freie Verfassung Euböa's wurde

wieder hergestellt, und das Euböische Volk regierte sich eine

Zeitlang selbst, bis Uneinigkeiten entstanden, welche sich mit

aber unhaltbar, wie leicht gezeigt werden kann, und es ist überhaupt

ungegründet, dafs Demosthenes die Rede gegen Meidias bedeutend

später schrieb als der Handel vorfiel; vielmehr ist die Rede bald nach

der 7rpoßo7v.>j vor dem Vergleiche mit Meidias- verfafst, wefshalb sie

unvollendet von ihm liegen gelassen wurde.

" Aeschin. n. j^apaitp. S. 332 ff. (Olymp. 109, 2.) und g. Ktesiph.

S. 480 ff. Am ausführlichsten davon -ist Plutarch Phok. 12. 13. Aber

eine genaue Zeilbestimmung kann aus ihm nicht hergenommen werden,

weil er im Folgenden alles kurz zusammenzieht; ich bemerke nur,

dafs die Phok. 14 erwähnte Absendung des Chares nach dem Helles-

pont nicht auf die Olymp. Iü6, 4 geschehene (Diodor XVI, 34) zu

beziehen, sondern der Geschichtschreiber von weit späteren Begeben-

heiten spricht. Auf denselben Krieg, in welchem das Treffen bei

Tamynae vorfiel, bezieht sich auch die Rede g. Neära S. 1346, l4.

aber es ist nicht klar, ob auf den Anfang oder nicht vielmehr auf eine

spätere Zeit desselben.

* Aeschin. S. 480. Plutarch a. a. O.

' Demosth. g. Meid. S. 579, 2. Vergl. S. 550 unten.

•* S. 58, 3.

' Plutarch Phok. 13.

/ Demosth. w. napanp. S. 434, l4. und dort Ulpian S. 390. D.
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der Einsetzung dreier von Philippos begünstigten Tyrannen,

Illpparcb, Alltomedon und Kleltarcb, und in Oreos des Pblli-

stldes endigten, wie Demostbenes in der dritten Phlb'ppiscben

Olymp. 109, 3 gehaltenen Rede" erzählt: diese Tyrannen selbst

aber wurden endlich auf Betrieb des Demostbenes'^ von den

Athenern verjagt, und Kleitarcb von Phokion Olymp. 109, 4

geschlagen." Der Zug, für welchen die dritte freiwillige Lei-

stung gemacht wurde, fiel dagegen schon in Olymp. 106 — 107.

Was aber die zweite freiwillige Leistung für den Zug genOlyn-

tbos betrifft, so war diese nicht lange vor der dritten für jenen

Euböiscben eingetreten: denn die Reiter, welche in Euböa ge-

dient hatten, gingen von da unmittelbar nach Olynlhos ab;''

sodafs der Olynthische Krieg noch fortdauerte als der Euböische

beendigt war. Ausgeschlossen wird hierdurch der Krieg des 112

TImotheos gegen Olynth, welchen dieser Feldherr noch mit

Makedonischer Hülfe führte," schon vor der ersten freiwilligen

Trierarchie von Olymp. 105, 3. nämlich Olymp. 104, 1. als er

Torone und Potidäa einnahm,-^ Städte, welche den Olynlhiern

sehr am Herzen lagen. ^ Der Umstand, dafs Charidemos als

er von den Athenern den Olynthiern zu Hülfe gesandt wurde,

" S. 125. vergl. v. d. Krone S. 248, l6. S. 32'l, 16. Von Philisti-

des s. Demosth. Philipp. III, S. 119,22. S. 126, 3 ff. v. d. Kr. S. 248, 15.

S. 252, 17 ff.

* Demosth. v. d. Krone S. 252.

* Diodor XVI, 74. Wesseling zu dieser Stelle sah die Verschie-

denheit beider von Phokion gewonnenen Treffen, aber er verwirrt sich

selbst, sowie die Ausleger des Geschichtschreibers Phitarch, wenn sie

Phok. 13 KXetTap^ov statt IlXovTap-^ov schreiben wollen, um andere

zu übergehen, welciie die ganz verschiedenen Geschichten des Plutarch

und Kleitarch verwecbseln.

'' Demosth. g. Meid. S. 578 oben.

' Demostb. Olyntb. II, S. 22. IVIehr darüber giebt Rehdantz vitt.

Iphicr. Chabr. Timoth. S. 133 f Auch später waren die Athener mit

Olynth noch verfeindet, welches sich mit Pbilipp Olymp. 105, 3 ver-

bunden hatte und von ihm begünstigt wurde. Diodor ebendas. und Li-

banios Inhalt zu Demosth. Olynth. I.

/ Diodor XV, 81.

^ Diodor XVI, 8.
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nach Philochoros" Olymp. 107, 4 unter dem Archon Kallima-

chos, 150 Reiter bei sich hatte, Ist allerdings In auffallender

Übereinstimmung mit dem In der Rede gegen Meidias erwähn-

ten Abgange der Reiter aus Euböa nach Olynth; man kann

daher vermuthen, die vor dem Eubölschen Zuge für den Olyn-

thlschen geleisteten freiwilligen Trlerarchlen habe man für die

Flotte aufgeboten, welche nach Phllochoros Olymp. 107, 4. vor

der Sendung des Charldemos, mit Chares nach Olynth abge-

gangen war: aber wie schwach eine solche Grundlage sei,

kann man schon daran erkennen, dafs auch bald nach Charl-

demos wieder mit einer andern Flotte 300 Reiter nach Olynth

gesandt wurden;* es könnte also auch vor den bekannten Zügen

nach Olynth schon ein anderer vorgekommen sein, auf wel-

chen sich die Rede gegen Meidias bezöge. '^ Auch diejenigen,

welche die Rede gegen Meidias erst in Olymp. 107, 3 oder 4

setzen, müssen die zweite freiwillige Trierarchle schon in

Olymp. 107, 2 rücken.*' Eines weiteren Eingehens in diese

Streitfragen kann ich hier mich enthalten, da sie für unseren

Gegenstand ohne Belang sind.

14. Demosthenes, indem er die gerügten Mängel der

Symmorlenverfassung einsah, gab endlich als Vorsteher des

Seewesens {imT-arrig rov uuvtixov) die vernünftigste Verfassung

der Trierarchle in einem neuen Gesetze, verschmähend die

Bestechungen, welche ihm die Anführer und übrigen Reichen

der Symmorlen boten, und bestand die Klage des Gesetzwid-

rigen {y^a^Yj Tta^ccvoixoov) y welche Patrokles von Phlya gegen

" Bei Dionysios v. Halik. Brief an Ammäus S. 122. Sylb.

* Phllochoros ebendas.

* Gegen die Setzung der Rede gegen Meidias und eines Zuges

zu Hülfe der Olynthier schon in Olymp. 106 wird freilich Demosthe-

nes g. Arislokr. S. 656, 25 geltend gemacht, und dies ist kein unbe-

deutender Einwand ; doch weifs ich nicht, ob er völlig entscheidend sei.

'' So Böhnecke, Forschungen Bd. I, S. 731, welcher dann den

Zug des Chares nach Olynth in das Ende des Sommers Olymp. 107, 3

setzt (vergl. S. 732), und die Probole des Meidias in das nächste Jahr;

so C. Fr. Hermann, Epicrisis quaestionis de Demosthenis anno natali

S. 9. welcher die Rede gegen Meidias in Olymp. 107, 4 setzt.
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ihn erhoben hatte." Die Symmorien in der Gestalt, wie sie 113

bisher bestanrlen hatten, und die bisherigen Syntelien, deren

Mitglieder selbst den Namen der Trierarchen abgelegt halten

und sich Theilnehmer oder Zusammenschlefsende (o-ju-s/.a7gy

nannten, wurden aufgehoben, und die Leistungen auf die Schä-

tzung zurückgeriihrt. Die Trierarchen wurden nach den Wor-
ten des Gesetzes für eine Triere je nach ihrem Vermögen der

Schätzung gemäfs genommen, sodafs auf zehn Talente eine

Triere kam; wer auf eine gröfsere Summe geschätzt Avar,

wurde nach demselben Verhältnlfs zur Trierarchie angezogen

bis auf drei Trieren und ein Dienstboot (vTTYiCsrttidi^) ; die aber

weniger als zehn Talente hatten, sollten in Syntelien zusam-

mentreten, bis zehn Talente herauskämen.* Der Ausdruck,

" Demosth. v. d. Krone S, 260. 2G\. Von dem Amte, worin De-

mosthenes die Sache ausführte, s. Aeschin. g. Ktesiph. S. 6l4, Die

Behörde, an welche das Gesetz kam, war der Ralh, welcher es an

das Volk brachte (nach dem an sich glaubwürdigen, wenn auch unsichern

Actenslücke bei Demosth. v. d. Krone S. 26 1, 17), wo es in mehren

Volksversammlungen behandelt wurde (Dinarch g. Demosth. S. 33).

Statt sigyji/ayxs voyiov ilt; To Tptyjpap^j^ixoc in der Rede von der Krone ist

nach S. 32y und einer Handschrift zu lesen: eZ^^'i/syxe vojuoi/ T^ir\pap-^i-

xov: welches ich erinnere, damit man nicht glaube, es habe eine Be-

hörde oder ein Amtslocal unter dem Namen to Tptrjpapp/ixoi/ gegeben.

Den Ausdruck xptvjpap^txo? vc\xo(; hat aus der Stelle S. 62^ Apsines, in

den Rhetoren von Walz Bd. IX, S. 468 entnommen.

* Demosth. ebendas. S. 262 oben: KaTaXoyo;. Touc Tpiv]pap;5^ouc

atpstcrSat ml Ty]i/ rpivjpy] ano tr^Q ovaiai; xara TLur^crtVj äno rakuvr-jov ^ixW

hoiv ^h TtXsiovwv r^ ovaia aTroTSTijuvjusvyj v] ^py]paTwi/, xara tov avaXoyia-fJiov

ew? rpiwv itXoiwv xal UTryjpgTtxou v\ Xsnovpyia sVtw • xara tvji/ ctuTyji/ §i

dvoCkoylav Icttw xat oiQ iXaTTwv ovaia Icrri twi' ^exa TaXavTtav slg cruvTe-

Xeluv a-wayofXBvoiQ dg ra ^exa. rakavTa. Ich bemerke hier wegen eines

abweichenden Textes, dessen Herausgeber jedoch unterdessen zum

Richtigen zurückgekehrt ist, dafs die amtliche Attische Form ist Tpiyj-

pap^oc und yvfjivaa-iap-^^oq, nicht xpiyjpap^v];, j/Ujuvacriap;^»]?: dies beweisen

die Inschriften, z. B. Beilage I. und Vll. Hypereides gebrauchte aller-

dings die Form cnjjujuopiap^j^^y]?, und in dem Gesetz bei Aeschines gegen

Timarch S. 38. 39 findet sich j/u|xyacrtBp^v;5; welche Bewandtnifs es mit

dem letzteren Falle habe, lasse ich dahin gestellt.

I. 47
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obgleich gpgen das Ende des Gesetzes ungenau, zeigt deut-

lich, dafs die zehn Talente nicht Vermögen schlechlhln, son-

dern in die Schätzung eingetragenes Vermögen seien, wie es

schon Biidäus nahm. " Galt also noch die Schätzung von

Nauslnlkos, welche noch Olymp. 106, 3 den Vorschlägen in

der Rede von den Symmorlen zu Grunde gelegt wird, so

mufste, wer 50 Talente Verniögen besafs, eine Trlere besorgen,

wer löO Talente und darüber, wie Dlphllos, drei Trieren und

nach Verhällnlfs noch ein Dienstboot; um jedoch die Last

114 nicht übergrofs werden zu lassen, war dieses als das höchste

gesetzt, selbst für die Reichsten, sodafs wer 500 Talente Ver-

mögen halte, doch nicht mehr zu leisten brauchte: besafs einer

wenig Vermögen, so trug er nach seiner Schätzung bei, wel-

che, je weniger er hatte, ein desto geringerer Thell des Ver-

mögens war. Hierdurch wurde eine grofse Veränderung be-

wirkt. Alle, die überhaupt ein steuerhares Vermögen halten,

wurden nun angezogen; aber die Armern, die vorher sehr

gedrückt waren unter den Zwölfhundert, wurden doch erleich-

tert, welches die Absicht des Demosthenes war;* und wer

sonst ein Sechzehntel zur Trierarchie eines Schiffes beitrug,

wurde wohl, wie Demosthenes selbst anmerkt, jetzo Trierarch

zweier i'^ wenn er nämlich zwanzig Talente Steuerkapital hatte:

von solchen, die noch höher geschätzt waren, sagt Demo-

sthenes nichts, und es scheint beinahe, als ob damals höhere

Schätzungen nicht vorhanden gewesen seien, wiewohl im

Gesetz auf höhere gerechnet war, und, wenn die Angaben

richtig gemacht wurden, auch höhere mufsten da gewesen sein.

Die Folgen waren, wie Demosthenes sagt, höchst erspriefsllch

;

in dem ganzen Kriege, worin nach dem neuen Gesetze verfah-

ren wurde, flehte kein Trierarch zum Volke, flüchtete keiner

zum Altar der Munychlschen Artemis, wurde keiner gebunden;

keine Triere ging dem Staate verloren, oder blieb auf den

* A. a. O. S. 543.

* S. v. d. Krone S. 260-262.
' Ebendas. S. 261, 2. vergl. S. 260, 27.
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Werften liegen, weil sie nicht konnte In See gebracht wer-

den: Avas früher geschehen, da die Armern der Leistung nicht

gewachsen waren. Wieviel die Tricrarchen leisten niufsten,

erfahren wir von den Schriftstellern nicht; ohne Zweifel aber

dasselbe wie zur Zeit der alten Symmorien :" und wurde die

Verlheilung wirklich so gemacht, wie das Gesetz verordnete,

und die Reihe herum durch die ganze Schätzung Trierarchle

geleistet, ohne dafs man immer nur wieder dieselben Reichen

anzog, so konnte sie nicht drückend sein. Rechnen wir dafs

sie, wie vorher, höchstens ein Talent kostete, so betrug die 115

Gesammtauslage der Trierarchen für 100, 200, 300 Trieren

ebensoviele Talente, oder ^, ^, ^ von der Schätzung, das

ist für die erste Klasse -j-, -j, 1 vom Hundert des Vermögens,

für die Armern nach Verhällnifs weniger, von den jährlichen

Einkünften aber, wenn sie auch nur als der zehnte Theil des

Yermögens angesehen werden, 3-|-, 6-|-, 10 vom Hundert bei

den Reichsten. Man kann aber rechnen, dafs Athen damals

nur zwischen 100 und 200 Trieren wirklich in Thätlckeit

hatte, 300 wenigstens äufserst selten, wenngleich die Red-

ner gerne von den 300 Trieren sprechen: sodafs diese Krieges-

last Im Durchschnitt für die reichste Klasse nur zwischen ~-

und
-f-

vom Hundert des Vermögens betrug. Vermuthlich

war die Anordnung des Demosthenes, wie in dem früheren

Vorschlage über die Symmorlenverfassung, auch jetzo auf 300

Trieren berechnet,* wenn auch der Staat mehr Schiffe besafs:

" Aus den Seeurkunden bestätigt es sich, dafs die Leistungen auch

in der s[>äteren Zeit nach Demosthenes' Gesetz und so weit -herab

jene Urkunden reichen, dieselben wie vor diesem Gesetze waren; die

einleitende Abhandlung Cap. XIII weiset hierüber das Erforderliche

nach, wenn auch nicht bei jeder Angabe die Zeit, worauf sie sich be-

zieht, von uns ausgedrückt ist. Auch sind daselbst Cap. XII, S. 189 ff.

aus den Inschriften die Fälle aufgeführt, welche sich auf die Trierarchie

seit dem Gesetze des Demosthenes beziehen.

* Aeschin. g. Ktesiph. S. 6l4 sagt nach gewöhnlicher Lesart in

Bezug auf dieses Gesetz von Demosthenes: vojuo^eryjo-a? ntpl twi/ xpia-

xoa-iwv vEwv. Aber vewi/ fehlt in einer Anzahl von Handschriften und

stellt sich dadurch als Glossem heraus. Ilepi twi/ Tptaxoctwv ist hier

47*
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also miifsten wieder 300 persönlich dienende Trlerarchen erfor-

derlich sein. Die Hauptlast fiel hierbei natürlich auf die An-

führer der vorigen Symmorien und die ihnen nächsten Zweiten

und Dritten, von welchen Demosthenes sagt, sie hätten ihm

gerne viel gegeben, um das Gesetz zu hintertreiben," oder

was dasselbe Ist auf die bisherigen Dreihundert, wie Hype-

reides beweist.* Dafs die Dreihundert nach dem neuen Ge-

setze noch als Körperschaft bestehen blieben, ist nicht klar:

116 doch Ist nicht zu bezweifeln, dafs neue Symmorien und An-

führer derselben gesetzt wurden,*" und In diesen Symmorien

gesagt, wie bei Dinarch g. Demosth. S. 33 von derselben Sache tov

Tcepl Tptyjpapp^uv vouoi/, wo unmittelbar vorher die Dreihundert genannt

sind. Aeschines konnte das Gesetz mit dem Namen Trspt r!av rpiaxo-

cr/wv bezeichnen, weil es vorzüglich diese traf. Wird nun vewi; gestri-

chen, so fehlt der Beweis, dafs das Gesetz auf 300 Schiffe berechnet

w^ar; aber dies ist dennoch wahrscheinlich.

" V. d. Krone S. 260, 21. Yergl. Dinarch g. Demosth. S. 33. wo
die Bestechungen der Dreihundert angeführt werden. Wolf S. CXV
sah nach Corsini richtig, dafs von derselben Sache bei Dinarch die

Rede ist, wovon Demosthenes spricht: w^orin wir aber abweichen, das

überlasse ich der Betrachtung des Lesers.

* Hypereid. b. Harpokr. in crufxpop/a. Die Stelle des Hypereides

beweist nicht, dafs nach dem Gesetze des Demosthenes die Dreihun-

dert als Trierarchen eingesetzt wurden, sondern nur, dafs auf die

vorigen Dreihundert als die Reichsten die Hauptlast fiel: so mufs man

sie nehmen, wenn man sie im Zusammenhange der Demosthenischen

Einrichtung und der eigenen Worte des Demosthenes fafst. Pollux

VIII, 100 sagt freilich: ^iXiot xal ^laxocrioi: «tto toutwv rjo-av ot

\eLTOvpyovvT£(;' Ay))uioo-3-3vr)C §8 vofiov ypaxliag üvtl toctoutw»' rpiaxoa-iovg

Tovq TrXoucriwTaTou? iTTotyjo-ev: aber es ist nach dem Sinne des Gesetzes

einleuchtend, dafs diese Angabe nur das eine Wahre enthält, auf die

Dreihundert, welche die ersten der Zwölfhundert gewesen, sei nun-

mehr die Hauptlast gefallen. Vergl. zu den Seeurkunden S. 1S3. Die

Dreihundert, welche Demosthenes v. d. Krone S. 285, 17 in der auf

Olymp. 110 bezüglichen Erzählung anführt, können die Dreihundert der

Vermögensteuerklassen sein: wenigstens läfst sich das Gegentheil nicht

beweisen.

' Die Stelle des Demosthenes von der Krone S. 329, 17. wonach

Aeschines von den Anführern der Sjonmorien bestochen worden, kann
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können allerdings auch wieder die 300 Reichsten mit ver-

mehrter Verpflichtung vorangestellt w^orden sein und also auch

noch wie vorher eine Körperschaft gebildet haben.

Demosthenes rühmt seine Unbestechlichkeit bei der Ein-

führung dieses Gesetzes, Dinarch wirft ihm das schändlichste

und geldsüchtigste Benehmen dabei vor; Demosthenes preiset

den glücklichsten Erfolg, Aeschines glaubt ihm bewiesen zu

haben, dafs er dadurch dem Staate die Trierarchen von fünf-

undsechzig schnellsegelnden Trieren entzogen habe." Wem
soll die Nachwelt glauben, welche ein Urtheil aus den Be-

richten lügenhafter Redner bilden will? Mich dünkt, für De-

mosthenes stimmt die Sache selbst und die öffentliche Meinung

über sein ganzes Staatsleben. Statt uns hierüber weiter zu

verbreiten, wollen wir noch den Zeitpunkt zu bestimmen

suchen, wann das Gesetz gegeben wurde. Diese Untersuchung

ist sehr verwickelt. Nach der Urkunde in der Demosthenischen

Rede von der Krone war das Gesetz den sechzehnten Boedro-

mlon unter dem Archon Polykles gegeben.'^ Hallen wir diese

Urkunde für acht, so entsteht die Frage, in welches Jahr der

pseudeponyme Archon Polykles falle. Corsini ' setzt ihn in

Olymp. 109, 4. welches von Nikomachos benannt ist; entblöfst

man aber seine sehr verwirrte BewelsPührung von dem Wort-

schwall, so erkennt man ihre Schwäche. Olymp. 109, 4. unter

dem pseudeponymen Archon Neokles oder Nikokles, wurde

nach einer anderen Urkunde in derselben Rede unter der Pry-

tanie des Hippothontischen Stammes am letzten Boedromion

von Aristophon vorgeschlagen, weggenommene Schiffe von

nur auf die Zeit nach dem Gesetze des Demosthenes bezogen werden:

folglich waren damals Symmorien, und dafs noch in den letzten Jahren

des Demosthenes Syntelien und Symmorien bestanden, erhellt aus den

Inschriften; s. zu den Seeurkunden S. 193 f.

" S. Dinarch und Aeschines a. a. O.

* Demosth. v. d. Krone S. 26l.

* F. A. Bd. I, S. 352. Er verwirrt sich aber, und diese Verwir-

rung führte Wolfen in die Irre, sodafs er Olymp. 109, 3. in welchem

Süsigenes Eponymos war, als Corsini's Bestimmung angiebt, S. CXIII f.
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Philippos zurückzufordern," welche nach Phillpp's Angabe den

von ihm belagerten Selymbrianern hätten zu Hülfe kommen

sollen: diesen Pseudeponymos setzte Corslnl In Olymp. 109, 4.

Nun Ist das Gesetz des Demosthenes am sechzehnten Boedro-

mion unter dem Vorsitze desselben Stammes gemacht, folglich

117 soll Polykles In demselben Jahre Archon gewesen sein. Es

erhellt aber weiter nichts als dafs In dem Jahre des Polykles der

Hippothontlsche Stamm die dritte Prylanle halte, und ebenso

Olymp. 109, 4. jedoch nur wenn beide Jahre gemeine waren:

war das Jahr, worin Polykles pseudeponymer Archon ist, ein

Schalljahr, so Ist nicht einmal diese Übereinstimmung sicher,

sondern derselbe Stamm konnte dann in diesem Jahre die

zweite Prylanle haben. Setzt man den pseudeponymen Archon

Polykles ein Jahr später als den Neokles oder INikokles, und

setzt man dieses spätere Jahr als ein Schaltjahr, so verschwin-

det also selbst die Übereinstimmung der Prylanienziffer. Aber

auch wenn wir mit Ideler's Metonischem Kanon das Jahr

Olymp. 110, 1 (das nächste nach dem von CorsinI gesetzten

des Neokles oder NIkokles) als ein Gemeinjahr anerkennen,

folgt aus jenerÜberelnslimmung der Prylanienziffer noch nicht,

dafs die beiden Pseudeponymen In ein ui;d dasselbe Jahr ge-

hören: denn warum soll der Hippothontlsche Stamm nicht in

zwei nahe gelegenen, ja in zwei unmittelbar auf einander fol-

genden Jahren dieselbe Prylanle erloost haben? Diese Mög-

lichkeit ist unbestreitbar; und nur auf die Möglichkeit kommt

es hier an/ So finden wir, dafs der Alantische Stamm oft

* Demosth. v. d. Krone S. 250.

* Ich bemerke dies wegen Böhnecke's Darstellung, Forschungen

Bd. I, S. ^i9i. worin wie bei einer Wette 9 gegen 1 gesetzt wird,

dafs der Hippothonlische Stamm nicht zwei Jahre nacheinander die

dritte Prytanie erloost habe. Übrigens setzt Böhnecke mit Clinton

die Belagerung von Selymbria später als die von Byzanz, und auch

jene in Olymp. 110, 1, Für uuseren Gegenstand ist dies gleichgültig;

doch mufs ich sagen, dafs ich hiervon nicht überzeugt worden bin.

Krüger's Behauptung, die Ordnung der Sachen (ordo rerum) spreche

dagegen, ist mir noch einleuchtend, und die Behauptung, Philochoros
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die erste Stelle erhielt, obgleich er nicht nothwendig der

erste sein miifste;" und niemand kann in Abrede stellen, dafs

ihn dieses Glück auch zwei Jahre nacheinander treffen konnte.

Zweitens behauptet CorsinI, Demosthenes habe das Gesetz vor

dem Kriege mit Philipp gemacht, der Olymp. 110, 1 ausgebro-

chen sei, folglich müsse es in das angenommene Jahr fallen.

Allein ich finde keinen Beweis dafür, dafs vor dem Kriege

schon das Gesetz gemacht worden, wenn von Ihm unter dem

Kriege der Byzantlsche mit gemeint ist. Petitus * dagegen

setzt den Archon Polykles in Olymp. liO, 2. Olymp. 110, 1

greift nämlich Philipp Perinthos und Byzanz an; bei dieser

Gelegenheit rüsteten nach Phllochoros die Athener auf De-

mosthenes' Betrieb, der die Volksbeschlüsse verfafste, eine

Flotte, und verfolgten die Rüstungen auch im folgenden Jahre.

Demosthenes nun, nachdem er erzählt hat, dafs durch seinen

Rath Byzanz und der Chersones gerettet worden, nennt das

trierarchlsche Gesetz als dasjenige, womit er demnächst dem

Staate genützt habe.'^ Petitas' Annahme scheint daher nicht 118

ohne Grund. Allein wir können auch annehmen, dafs das

Gesetz Olymp. 110, 1 Im Boedromlon, das Ist im Herbste,

ohngefähr im September, gegeben wurde. Philipp griff dem

Phllochoros zufolge Perinthos unter dem Archon Theophrast

Olymp. 110, 1 an, und als diese Unternehmung mifslang, die

beweise, dafs Philipp zuerst Perinthos, dann Byzanz (nicht aber

zuerst Selynibria), belagert habe, ist ungegründet. Philochoros sagt

dieses nur in Bezug auf das Jahr Olymp. 110, 1: es kann also sehr

wohl schon im vorhergehenden Jahre Selymbria angegriffen worden sein.

" Der Aiantischc Stamm halte zwar den Vorzug, dafs sein Chor

niemals der letzte sein sollte (Plutarch Qu. symp. 1, 10): aber in der

Erloosung der Prytahien stand er den übrigen völlig gleich, und konnte

sogar der letzte sein. Ein Beispiel giebt das fredich unsichere Acteu-

stück bei Demosth, v. d. Krone S. 288.

* Att. Ges. 111, 4, 8.

' Philochor. S. 75. 76 der Sammlung v. Lenz und Siebeiis, vergl.

dazu die Bemerkung in dem Buche von den Seeurkunden S. 189.

Demosth. v. d. Krone S. 260, h. ßouXo|^at Tot'vuv htavtk^tXv, i^ a tou-

TWV e^^C IwoXlTgUOfi»]!'.
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Stadt Byzanz: es scheint aber, dafs dieses gleich im Anfange

dieses bürgerlichen Jahres geschah, oder schon zu Ende des

vorigen, Olymp. 109, 4. wenn auch Phllochoros, der die

ersten Anfänge entweder gar nicht oder unter Olymp. 109, 4"

ganz abgesondert von den Begebenheiten des folgenden Jahres

erzählt haben kann, unter Olymp. 110, 1 mit der Erzählung

ganz von Neuem angehoben haben möchte. Man könnte auch

anwenden wollen, was besonders von Diodor gilt, dafs die

Geschlchlschrelber das natürliche Jahr von Frühling zu Früh-

ling rechnen, und wenn sie das natürliche Jahr n)It einem

Archon bezeichnen, oder was einerlei ist einem bürgerlichen

Jahre vergleichen wollen, vernünftiger Weise dasjenige bür-

gerliche Jahr wählen müssen, dessen drei Vierthelle mit dem

natürlichen übereinstimmen, nicht das vorhergehende, welches

damit nur ein Vierteljahr gemein hat: aber für Phllochoros

scheint dies nicht zu gelten, da dieser genau annalistisch er-

zählt zu haben scheint, was in jedem bürgerlichen Jahre ge-

schehen war. So stellen sich die Sachen, wenn wir die

Achtheit der in Betracht kommenden Urkunden annehmen.

Beseitigt man aber diese als untergeschoben, so bleibt kein

Mittel zur Zeitbestimmung für das Gesetz des Demosthenes

übrig als die sichere Thalsache, dafs das Gesetz nicht früher

gemacht war als nachdem man sich auf Demosthenes' Betrieb

der Byzantier anzunehmen entschlossen hatte; und ich finde es

am wahrscheinlichsten, dafs es schon in dem Kriege für Byzanz

in Gültigkeit getreten:^ sodafs es doch Immer am wahrschein-

lichsten In Olymp. 110, 1. nicht 110, 2 zu setzen sein dürfte.

Wie lange übrigens das Gesetz unverändert galt, wissen wir

nicht, da über die späteren Zeiten bestimmte Nachrichten in

den Schriftstellern fehlen: in der Rede von der Krone (Olymp.

112, 3), worin soviel darüber gesagt wird, ist weder bemerkt,

dafs es noch gelte, noch dafs es aufgehoben oder was anderes

" Auch Böhnecke nimmt an, die Angriffe Philipp's auf Perinthos

und Byzanz und Athens Hülfeleistung haben schon Olymp. 109, 4 be-

gonnen (a. a. O. S. 270. 474. 658. 737).

* Vergl. zu den Seeurkunden S. 189 f. 442.
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an seine Stelle gesetzt sei. Indessen soll nach derselben Rede 119

Aescliines, von den Anrdhrern der Symmorlen bestochen, das

Gesetz verdorben haben;" und auffallend Ist es allerdings, dafs

" Demosth. v. d. Krone S. 329, l6: ^iraXavTOv ^' sl-^sq spavov S^wpsai/

napa twu vjj/ejuovwv twi» crujujuociwi/, £(j) oiq e/.ujuvji'W rou tf.irjfaf^txov voij.ov.

Dafs iXujuyJi'u einen erfolglosen Angriff gegen das Gesetz bezeichne,

ist nicht wahrscheiidich: denn die Führer der Symmorien werden nicht

für einen solchen zwei Talente bezahlt haben, weder nachher noch

vorher. Man kann daher diese Stelle auch nicht auf die Zeit beziehen,

da Dernoslhenes das Gesetz vorschlug und vor Gericht in dem Rechts-

handel darüber obsiegte. Aeschines sagt g. Ktesiph. S. 6\^: ra ^s -nspl

tuQ xptyjpet? xai tovq rpiYipap)^ovQ dpnayuaTa Tic av anoxpv^iai y^povoQ

tvvaiT av, OTS i/OfioSeTy^ca? Trepi rwv Tpiaxoa-lwv [ytuv] xal cavxcv itiiaag

ABy]vaiovi; IntcTuT/iv xa^ai tov vavrixov ^^vj'X.t^p^Syji; vn Ijuou I^KjxovTa

xal Tcsvrs vswv ra^vvamovawv Tptvjpapp^ouc v^ripr^nsvog^ TtXsiov Tr,g itoXeioq

iqfiwv a(j)av/^wv vavTixo\> x. r. X. Obenhin betrachtet kann es scheinen,

der hier von Aeschines angeblich geführte Beweis sei damals geführt

worden als Demosthenes das Gesetz gab. Aber dafs Demosthenes dem

Staate die Trierarchen für 65 Trieren durch das Gesetz geraubt habe

(v^YlpYifx&vog), konnte doch nicht eher nachgewiesen werden, als bis das

Gesetz in Ausführung gekommen war, also auch nicht eher als bis

das Gericht für den Demosthenes entschieden hatte: denn ehe die

Trierarchen nach dem neuen Gesetze ernannt waren, liefs sich der

Erfolg unmöglich erkennen. Aeschines sagt auch ausdrücklich ucfjyjpyj-

psvo?, als von einem thatsächlich vollendeten, nicht erst eben eintre-

tenden oder bevorstehenden; w^ogegen das folgende a.<pavi^'j]v nichts

beweiset, welches nur darum im Präsens steht, weil der Inhalt dieses

Particips gleichzeitig ist mit dem d<paipsicrBai oder a<))y)py]o-^ai. Folglich

mufs Aeschines, nachdem das Gesetz schon ausgeführt war, gegen

dasselbe aufgetreten sein, und ^^yikkyxBrig geht auf eine spätere Zeit

als vo|jto^3Ty]cra? und itücag: Demosthenes, nachdem er das Ge-

setz /rüÄer gegeben hatte, wurde später überwiesen, dafs er

damit geschadet habe. Auch die Alten haben es so angesehen, dafs

Aeschines das schon in Wirksamkeit befindliche Gesetz angegriffen

habe; denn dies ist der Sinn des Problems bei Apsines rk-^vri pyjx.

Bd. IX, S. 46s. Walz: Alcr^ivrig dvsXwv Tijuapyov ypai^ei dvaipziv toi/

Tptrjpapj^jxov vofxov: doch haben sie die Verbindung mit dem Timarchi-

schen Handel erdichtet. Diese unabhängig von irgend einer entgegen-

gesetzten Aufserung geschriebenen Bemerkungen mögen zugleich gegen

Bake genügen, dessen übereilten Angriff schon C. Fr, Hermann (Gott.
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Demosthenes auch nicht von ferne andeutet, das Gesetz sei

noch in Gültigkeit oder es zeige noch immer seine gute Fol-

gen und man sei damit zufrieden: daher ich vermullie, dafs

wenn auch die Grundsätze desselben nicht aufgegeben waren,

doch besondere abändernde Bestimmungen bereits wieder durch

ein oder das andere neue Gesetz gemacht waren.

15. Wenn aus dem Bisherigen erhellt, dafs selbst die

kostspieligste der Leistungen, die Trierarchie, bei richtiger

Verlheilung und guler Ordnung nicht drückend sein konnte,

zumal im Verbal tnifs zur Höhe des Zinsfufses; so wurde sie

dagegen wie jede Abgabe unerträglich, wenn die Lasten auf

eine falsche und ungerechte Weise ausgelheilt waren, und

erschöpfte das Vermögen, wenn einer aus Ehrgeiz oder Va-

terlandsliebe mehr übernahm. Dies thaten aber viele: die

Reichen wurden daher durch die Liturgien ärmer;" und durch

zu grofse Freigebigkeit verdarben sie auch das Volk, wie

Apollodor Pasion's Sohn als Trierarch die Seeleute ganz ver-

wöhnt haben soll.* Kein Wunder also, wenn der übertrei-

bende Komiker,' um die Unsicherheit und Vergänglichkeit

aller Güter zu beweisen, welche man noch nicht zwischen

den Zähnen hat, um sie dem Magen zuzuführen, daran erin-

nert, dafs die Vermögensteuer den baaren Vorralh erschöpfen

könne, der Chorege seinem Chor goldne Kleider gebe und

nachher Lumpen trage, der Trierarch aus Verzweiflung sich

aufhänge. Aber auch in unsern Tagen sind unter veränderten

Verhältnissen und in ganz anderer Gestalt ähnliche Erscheinun-

gen hervorgetreten: hätten die Allen unser Einquartierungs-

gel. Anzeigen 1849. N. 100. S. 1037. 1039) gewürdigt hat. Übrigens

vergl. zu den Seeurkunden S. 183. wo bei der Stelle des Aeschines

S. blA statt S. 214 zu schreiben. In demselben Buche S. 191 f. ist

zugleich bemerkt, dafs in den Inschriften sich nichts finde, was gegen

die Forttlaner des Deniosthenischen Grundsatzes im Allgemeinen in

der folgenden Zeit spräche.

" Schrift vom Staate d. Athen. I, 13.

* Demoslh. g. Polykl. S. 1217, 20.

* Antiphanes b. Athen. III, S. 103. F.
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wesen, unsere Kriegsfuhren, Lieferungen, gezwungene Anleihen

und dergleichen, bei welchen unvermeidlich grofse Ungerech-

tigkeiten begangen, die Lasten unverhällnirsmafsig verllieilt,

und die Armen häufis: furchtbar bedrückt werden, Indels die

Reichen und Vornehmen frei bleiben, ebenso wie wir ihre

Liturgien gekannt, sie würden noch mehr davor gezittert 1^0

haben als einer vor diesen zittern könnte, zumal da weniger

rechtliche Hülfe als Im Alterthum vergönnt Ist. Hätten wir

immer dieselhe Öffentlichkeit der Verwaltung und Verhand-

lungen wie Hellas gehabt, dessen Redner wir lesen, so würden

der Nachwelt ebenso schöne Geschichten überliefert werden,

als uns von den Liturgien übrig geblieben sind: und hätte

man für die Kriegslasten, besonders für die Beqiiartierung, den

Umtausch der Athener, so möchten soviel Gerichtshöfe als

Athen hatte, für eine Stadt von gleichem Umfange zur Schlich-

tung der Rechtshändel kaum zureichen.

Was die Trierarchle betrifft, so führen die Angaben der

Alten, ungeachtet die Leistungen In verschiedenen Zelten ver-

schieden waren, alle doch dahin, dals eine ganze nicht unter

vierzig IMInen noch über ein Talent, also durchschnittlich

fünfzig Minen, eine halbe aber zwischen zwanzig und drellsig

Minen kostete, es sei denn dafs einer wie Apollodor auch

Sold zahlte oder sonst entweder zuviel leistete oder schlecht

wirthschaftete. " Eine dreijährige Trierarchle nach dem Treffen

bei Knidos kostete dem Lysias* zufolge achtzig Minen, jährlich

also im Durchschnitt 26-|- Minen; dies war vermuthllch nur

eine halbe oder Syn trierarchle: die Trierarchle zweier zusam-

men in den letzten Zeiten des Peloponnesischen Krieges kostete

48, jedem 24 Minen, '^ die In Unternehmung gegebene halbe

Trierarchle des Demosthenes 20 Minen, zu einer Zeit, da der

Staat wenig leistete.'' Wenn später, obgleich der Staat etwas

" Vergl. über die Kosten der Trierarchle zu den Seeurkunden

S. 205 ff. besonders S. 208.

* F. Aristoph. Vermögen S. 633. S. 643.

' Lysias g. Diogeit. S. 90 7-- 909.
^ S. oben Cap. 12.
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mehr leistete, nämlich Gestellung der Mannschaft und des

Geräthes, welches früher wenigstens öfter nicht von ihm ge-

liefert wurde, eine verpachtete ganze Trierarchie doch ein

Talent kostete," so läfst sich dieses daraus erklären, dafs die

Unternehmer, welche früher auf Prisen gerechnet halten und

121 defshalb weniger forderten, durch Schaden mochten klug ge-

worden sein, und dafs das Gerälhe mochte unvollständig und

schadhaft, die Schiffe aber vieler Ausbesserung bedürftig sein/

Eine siebenjährige ganze Trierarchie aus früherer Zelt (Olymp.

92, 2 bis Olymp. 93, 4) hatte dem Sprecher bei Lysias sechs

Talente gekostet, also 5l-j Minen auf ein Jahr." In welchem

Verhältnifs aber die Leistung zum Vermögen stand, ehe das

Gesetz die richtige Auslheilung machte, lälst sich um so we-

niger bestimmen, da eine gleichmäfsige auf Grundsätze ge-

gründete Ansetzung nicht gemacht war. Man kann daher nur

fragen, von welchem Vermögen an der Bürger trierarchle-

pHIchtlg wurde; aber auch hierüber finden wir keine feste

Bestimmung. Apollodor der Trierarch hatte jährlich zwei

Talente Einkünfte,'' Demosthenes' trierarchlepfllchliges Haus

fünfzehn Talente Vermögen,' welches wenigstens neunzig

Minen Einkünfte gab: und dafs einer bei achtzig Minen Ein-

künften, welche etwa ellf Talente Vermögen voraussetzen,

keine Trierarchie leistete, rügt Isäos.-^ Kritobul bei Xeno-

phon^ hatte über 500 Minen im Vermögen, wobei man ihm.

" S. Cap. 12. 13.

* Vergl. hierüber auch zu den Seeurkunden S. i^S f.

' Buch III, 22.

«^ Buch IV, 3.

' Ebendas.

/ V. Dikäog. Erbsch. S. 110.

^ Okon. 2, 6. tpiripctp^iai; juucr^ouf. An Sold ist hier nicht zu den-

ken. Rechnet man den Sold ohne Verpflegung auch nur auf zwanzig

Minen monatlich, da doch öfter dreifsig gegeben wurden, so ergäbe sich

schon eine Summe, wie sie niemals ein Trierarch bezahlte noch zahlen

konnte; auch haben wir hinlänglich erwiesen, der Trierarch sei niemals

zur Soldzahlung verpflichtet gewesen, und wäre Sold gemeint, so müTste

CS vauTw;» |JUcrS-ouj, nicht Tpiyjpap^^iaff heifsen.
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Wie Sokrates meint, aiifser anderem auch Lohn der Trierarchle,

und zwar in der Mehrzahl aufbürden würde, wenn Krieg ent-

stände; das helfst, man wird ihn zur Syntrierarchle ziehen,

welche ohngefähr zwölf Jahre, ehe Sokrates starb, schon ein-

geführt war, und auch damals bestand als Xenophon dies 122

schrieb; Lohn heifst es, weil ein Trierarch, der die Ausgaben

nicht unmittelbar macht und nicht persönlich dient, an den

andern eine Zahlung für dessen Leistungen macht. Von kleine-

rem trierarchiepfllchtigem Vermögen kenne ich kein Beispiel;

und da ein Vermögen von einem oder zwei Talenten nicht ein-

mal zu irgend einer Liturgie verpflichtete," so darf man seine

Verwunderung über Isäos* zu erkennen geben, wenn er be-

hauptet, manche hatten bei geringerem Vermögen als achtzig

Minen Trierarchie geleistet. Beruht dies nicht auf rednerischer

Übertreibung oder auf Täuschung von Seiten Reicher, die ihr

Vermögen verbergend den Schein grofser Aufopferung haben

wollten; so waren es Ehrgeizige oder Grofsdenkende, welche

keinen Anstand nahmen, von kleinem Besitzthum einen be-

trächtlichen Theil in einer Syntrierarchie dem Staate darzu-

bringen. Eben dieses gilt von dem Sprecher bei demselben

Redner, '^ der angeblich von etwa 83 Minen Vermögen Gym-

nasiarchie leistete.

16. Am Schlüsse der Betrachtungen über die Liturgien

stehe etwas von dem sogenannten Umtausch (durlBoj-ni). Damit

der Ärmere, besonders wer durch Unglücksfälle Verminderung

seines Vermögens erlitten hatte,'' von der ungerecht aufge-

bürdeten Last befreit, der Reiche aber nicht leistungslos wäre,

indefs jener gedrückt würde; war gesetzlich, dals der zu

einer Leistung ernannte einem andern, welchen er übergangen

glaubte, ungeachtet derselbe eher als er die Leistung über-

nehmen könnte, die Liturgie zuschieben, oder wenn dieser 123

sie nicht annehmen wollte, einen Vermögenstausch anmuthen

" S. Buch III, 2t.

* V. Dikäog. Erbsch. a. a. O.

' V. Menekl. Erbsch. S. 219-223. Orell.

'' Rede g. Phänipp. S. 1039. 1040.
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konnte, sorlafs nach geschehener Umtauschung der Anbietende

aus dem eingetauschten Vermögen die Liturgie leistete, und

der, welchem der Tausch angeboten worden, nicht welter zu

der Liturgie verpfllchlet war." Solon* halte diese zwar vielen

Schwierigkelten unterliegende, aber gerechte und zweckmäfsige

Einrichtung geujacht, in welcher eine grofse Hülfe gegen

willkürliche r>e<lrückung lag; das Bestreben jedem zu seinem

Rechte zu verhelfen und die Armern zu schützen herrschte In

der Solonischen Gesetzgebung vor, ohne die heutzutage bis-

weilen vorkommende Rücksicht auf Unbequemlichkeiten, wel-

che aus den Mitteln zur Erreichung des Zweckes entspringen

möchten. Am häufigsten kam der Antrag des Umtausches bei

der Trierarchie vor, nicht selten bei der Choregie;' er fand

ebenso bei allen übrigen Leistungen statt, und bei der Ver-

niögensteuer Insofern, als einer sich beschwerte gegen einen

andern In einer höhern Klasse, namentlich unter den Drei-

hundert zu sein. '^ Der Umtausch wurde alljiihrlich in den

vorkommenden Fällen den zur Leistung vorgeschlagenen von

den liehörden gestattet, und zwar bei Trierarchie und Ver-

mögensteuer von den Feldherren,' zu grofser Verzögerung

der Kriegsangelegenhellen. Verstand sich derjenige, welchem

der Umlausch angeboten wurde, sofort zu der Leistung statt

des Anbietenden, so fand, wie sich von selbst versteht, ein

weiteres Verfahren nicht statt; verstand sich jener nicht zur

Leistung, so nahm er eben dadurch den angebotenen Umtausch

" Suid. in avTt^ocrtg, Lex. Seg. S. 197. Ulpian z. Mid. S. 660. A.

Lex. rhet. bei der Engl. Ausgabe des Phot, S. 663 (verslümmelt).

* Rede g. Phäni[)p. im Anfg.

* Xenoph. Okon. 7, 3. Lysias r. rov a^vv, S. 745. Demosth. g.

Lept. §. 109. (S. 4y6, 20.) g. Meid. S. 565, 8.

'^ Hede g. Phänipp. besonders S. 1046, 24. woraus ziemlich erhellt,

dafs sich die Sache in der Rede auf den Steuervorschufs beziehe. Vergl.

über die Versetzung aus einer Klasse in die andere durch Umtausch

auch den Inhalt zu dieser Rede.

' Schrift V. Staate d. Athen. 3, 4. Demosth. Philipp. I, S. 50, 20.

Rede g. Phänipp. S. 1040. Vergl. Suidas in i^ys^ovlct 5.-xacrTyjpioü im

ersten Artikel.
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an (uuTs^'jü>!s), das heifst, er ging darauf ein." Der Umtausch

wurde aber in diesem Falle keinesweges sofort vollzogen,

sondern es wurde nunmehr erst ein Verfiihren darüber ein-

geleitet, um zu entscheiden, welche von beiden Parteien ihrem

Yermögenslande nach sich im Rechte befinde. Der Anbietende

legte alsbald auf das Vermögen des Gegners Beschlag und 124

versiegelte sein Haus, wenn dieser die Leistung nicht über-

nehmen wollte; dem andern stand dasselbe frei: hierauf be-

schwuren beide, sie wollten ihr Vermögen richtig angeben,

und mufsten binnen drei Tagen nach dem Schwur einander

das beiderseitige Inventarium {ciTrocpccriq)'' zustellen, auf wel-

ches die weitere Untersuchung gegründet wurde." Da der

Handel lediglich Privatsache und Gegenstand einer Diadikasie

war, so konnten die Parteien sich vor dem Spruche noch je-

derzeit einigen; also konnte der, welchem der Umtausch an-

geboten war, auch nach der Annahme Aqs Umtausches und

nach geschehener Versiegelung und anderen Vorverhandlungen

die Annahme des Umtausches durch Annahme der Leistung

wieder aufheben, wie Demosthenes that. '' That jener dieses

nicht, so wurde die Sache In einer Diadikasie vor Gericht

entschieden, ' Sprach das Gericht gegen den Anbietenden,

so war der angebotene Umtausch nichtig: auf diese Art gewann

Isokrates durch seinen Sohn Aphareus gegen Megakleldes, der

" So sagt Demosthenes g. Aphob. IT, S. 840, 28 und S. S^il, 4 aW-
toiYiv lind avTs^wxa vom Eingehen auf den Umtausch, der ihm ange-

boten war.

* Lber die d-no^ciaK; (nicht a7roj/pac|)>|) Rede g.Phänipp. S. 1039. 104.3.

* Vergi. über das Verfahren in Beireff des Inventariums lieffter

Ath. Gerichtsverf S. .379.

•* S. gegen Aphob. II, S. 8/|l. g. Meid. S. 540.

* Rede g, Phänipp. Vergl. die Schrift v. Staate d. Athen, a. a. O.

wo von der Diadikasie zwischen den aufgestelllen Trierarchen die

Rede ist, worunter freilich auch Rechtslreile über Schiffgeräthe und

dergleichen mit einbegriffen sein können; s. die Rede g. Euerg. und

Mnesib. S. 11 48, 17 ff. Suidas in ^ta^ixacria, Lex. rhet. bei der Engl.

Ausgabe des Photios S. 66S. Lex. Seg. S. 186, 12. wo die Fassung so

schlecht ist, dafs man kaum mehr erkennt, was gemeint war.
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ihm den Umtausch angeboten hatte. Wurde aber zum Vor-

thell des Anbietenden entschieden, indem der Gerichtshof er-

kannte, dafs die Leistung vielmehr dem zukomme, welchem

der Umtausch angeboten war, so hatte letzterer entweder

die Leistung zu machen oder den Umtausch zu vollziehen,

damit der Anbietende jene aus dem Vermögen des Gegners

mache: dergestalt übernahm Isokrates, nachdem das Gericht

entschieden hatte, dafs ihm die Leistung zukomme," die dritte

Trierarchle unter den dreien von ihm und seinem Sohne ge-

leisteten,* als Lysimachos ihm den Umtausch angeboten hatte:

worauf sich die unfruchtbare und unmäfsig gedehnte Rede

vom Umlausch bezieht.

Alles unbewegliche und bewegliche Vermögen ging beim

Umtausch über, mit Ausschlufs der Bergwerke, *" weil diese

" Isokr. V. Umtausch 2. d. Hall. Ausg. syvwcrav IjuvjV elvcti t>]v \u~

Tovpytav. Vollbrecht de antidosi S. 11 hat richtig eingesehen, dafs das

richterliche Erkenntnifs sich unmittelbar nicht auf Verpflichtung zum

Umtausch bezog, sondern auf die Verpflichtung zur Leistung, und nur

insofern auf den Umtausch, als der Provocirte die Leistung nicht machen

wollte, die ihm zuerkannt worden: je nachdem der einen oder der

andern Partei die Leistung zuerkannt wurde, war dann der Umtausch

für zulässig erklärt oder verworfen. W^enn jedoch Vollbrecht behaup-

tet, „Omnes de eo iudices decrevisse putant, num bona permutanda

essent necne," so ist dies in Bezug auf mich und meine Ansicht über

den letzten Rechtshandel des Isokrates ein Mifsverständnifs , da ich

schon früher hinlänglich ausgedrückt hatte, dafs es dem verurtheilten

Provocirten freigestanden habe die Leistung oder den Umtausch zu

machen, und dafs Isokrates in Folge des Verlustes des Rechtshandels

die Trierarchie geleistet habe. Jenes Mifsverständnifs hat bereits Schö-

mann in Schneidewin's Philologus Jahrg. I, S. 725 nachgewiesen. In

Vollbrecht's Erwiderung gegen Schömann, Philologus Jahrg. II, S. l68 f.

wird mir nochmals beigelegt, was ich niemals gesagt habe; und ich

kann auch nach dieser Erwiderung nicht einsehen, dafs Schömann

Unrecht hatte, wenn er von einem Mifsverständnifs sprach.

* Isokr. ebendas. S. SO. Grell. Vergl. Leben der zehn Redner

S. 240. 244. Dionys. v. Halik. Leben d. Dinarch zu Ende. Aphareus als

Trierarch kommt auch in der Rede g. Euerg. und Mnesib. S. Il48 vor.

" Rede g. Phänipp. S. 1044. Vergl. meine Abhandlung über die

Silbergruben von Laurion.
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als schon besonders besteuertes Vermögen von den aiifser- 125

ordentl leben Steuern und den Leistungen frei sind. Dagegen

behauptet Wesseling zum Petitus, alle Kechtshändel , und

Fr. Aug. Wolf mit Verwunderung, alle bürgerlichen Rechts-

händel der Tauschenden seien vom einen auf den andern über-

tragen worden: beides ist zu ungereimt, um dem Attischen

Rechte aufgebürdet zu werden. Von den öffentlichen Recht-

streiten ist dieses ohne weiteres klar. Demoslhenes und Thra-

sylochos sollen Ihr Vermögen tauschen; Demosthenes habe

einen schwebenden Rechtshandel wegen GesetzwMrlgkelt

:

wenn also Demosthenes nachher zum Tode verurthellt wird,

soll Thrasylochos sterben! Daran dachte wohl freilich nie-

mand; aber gesetzt Demosthenes werde in fünfzig Talente

Geldstrafe verurlhellt, soll dann vielleicht Thrasylochos diese

bezahlen, wenn er dessen unfähig ist, etwa gar Ins Gefängnifs

kommen, und was alles sonst folgt? Unmöglich; das Gesetz

kann nicht einen andern strafen als den, der gefehlt hat. Nicht

anders ist es mit Privatsachen. VV^enn Thrasylochos, weil er

den Kalljas geprügelt oder Ihm einen Schaden an seinem Elgen-

thum angerichtet hat, vor dem Umtausche verklagt und nach

demselben in eine Geldbufse an Kalllas oder In Schadenersatz

verurlhellt wird, so mufs Thrasylochos die Bufse oder den

Schadenersatz zahlen, nicht der, welcher mit ihm getauscht

hat, weil die Strafe eine persönliche ist. Oder Thrasylochos

habe einen Privatrechtshandel über Bergwerksachen; da die

Bergwerke ein vom Umtausch ausgeschlossener Besitz sind,

so kann der Rechtshandel beim Umtausch nicht auf Demo-

sthenes übergehen. Nun setzen wir aber einen andern Fall.

Demosthenes hat eine Klage gegen Aphobos, dafs dieser ihm

Schaden an seinem Vermögen gelhan, und verlangt zehn Ta-

lente Ersatz; er tauscht während des Rechtstreites sein Ver-

mögen mit Thrasylochos: hier ist es der Sache angemessen,

dafs auch der Rechtsanspruch und also der Rechtshandel auf

Thrasylochos übergehe, der ihn nun fortführen oder fallen

lassen kann. Mit andern Worten: Der gesetzliche Grund- 126

satz Ist, dafs die Umtauschenden ihr Vermögen aufser den

I. 48
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Bergwerken, mit allen darauf bezüglichen Ansprüchen und

Forderungen wechseln, desgleichen mit allen daran haftenden

Lasten, besonders auch, wie die Rede gegen Phänfppos zeigt,

mit den Schulden." Dies gilt von jedem andern Übergehen

des Vermögens selbst ohne Umtausch: Aver durch Erbschaft

ein Vermögen übernimmt, übernimmt zugleich die darauf be-

züglichen Rechte und Verpflichtungen, und ebenso der Um-
tauschende. Der einzige Fall, aus welchem man das überge-

hen der Rechtshändel beim Umtausch geschlossen hat, beweiset

gerade nur das Gesagte. Als Demosthenes' Klage gegen die

Vormünder, von welchen er Ersatz verlangte dessen, was sie

Ihm von seinem Vermögen vorenthalten hatten. In vier oder

fünf Tagen sollte vor den Gerichtshof gebracht werden; trug

in böswilligem EInverständnIfs mit den Vormündern Thrasy-

lochos ihm den Umtausch an, damit Demosthenes entweder

wenn er Ihn annähme, nicht welter gegen die Vormünder

rechten könnte, weil diese Rechtshändel, wie der Redner aus-

drücklich sagt, auf den Umtauschenden übergingen, oder damit

derselbe die Liturgie leisten müfste und dadurch vollends zu

Grunde gerichtet würde.* Demosthenes nahm, ohne dafs er

die schlechten Künste und Absichten seiner Gegner in Er-

wägung gezogen hatte, den Umtausch an, jedoch mit Vorbehalt

seiner Ansprüche an die Vormünder, In Hoffnung eine Dia-

dikasie zu erlangen, durch deren Entscheidung mittelst richter-

lichen Urthells Ihm der Vorbehalt sollte zugestanden werden:

da er aber hierzu nicht gelangte und die Zeit drängte, hob

er den Umtausch auf und leistete die Trierarchle, um den

Rechtshandel gegen die Vormünder nicht aufzugeben, denen

der Gegner die Rechtstreite bereits sogar erlassen hatte;"

" Vergl. Heffter Ath. Gerichtsverf. S. 380 ff. welcher mit mir nicht

allein in dem Einzelnen, sondern auch im Princip übereinstimmt.

* G. Aphob. II, S. 840 unten: ti;' tl \x\v awitoiriv^ m»} ^§£*1 fioi TrpoC

avTouf ai/Ti^txsii/, wj xai Twf ^rxwi/ toutuj; tou civxi^owoi yivofikv(j3i>.

*" Ebendas. S. 840 f. g. Meid. S. 559 f. Die erstere Stelle lautet:

wg yap tuq ^ixaj ravrag sfxsXXov eigisvai xur auTwi/ (gegen die Vormün-

der), oivri^oo-tv kn l\i\ napea^Bva.<rav , iv tl fJih ai/Ti^o/>)i;, jüd] l^£t>] fiot
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WOZU dieser jedoch nicht berechtigt sein konnte, ehe der

Umtausch vollzogen war.

Ttpog avTOvg dvri^iKstv^ w? aul twv ^ikZv toutwv tou avri^ovTog yti;ojusi/wv,

si §s fxy]^sv TouTwy (das heifst nichts von dem, was zur Annahme des

Umtausches gehört) Trotoc'i^v, tV Ix ßpa^siui; oucr/a? XsiTOvpywv ttavTa-na.-

civ a.vaipe^eLY]v' xal icvr avTOtt; UTr^psT/jcre ©pacruXo^o^ o ^Avayvpaa-iog.

w Tovrwv ov^hv sv^vixr,3-sig ai'Ts^wxa jusv, aTrexTLS/cra S't , wf ^taStxacr/aj

rsvB,ousvog. ov tuvwi/ os TauT^j;, tui/ vpoi/coi/ vnoyvu}v ovtwv^ iva \xy\ cts-

py]S-w Twv ^ixuJi;, dniTLua Tyjv XeiToupj/tai', UTroSsJt; tv]!/ eixtav xal ray-uwov

wavra, ßcu'X.ojusvoj ei'c vuag sigeX^reLv tag Tvpog Tovroval ^ixag. Die im

oben gesagten enthaltene Erklärung dieser Stelle bestreitet Yullbrecht

de antidosi S. 9 f. und giebt dafür eine andere. Er hat gegen die

unsrige drei Gründe geltend gemacht: erstlich, Demosthenes habe den

von uns angenommenen Vorbehalt nicht gemacht, da ja die Plane der

Gegner, wie er selber sagt, nicht von ihm berücksichtigt worden;

zweitens, ein solcher Vorbehalt sei nicht Gegenstand einer Diadikasie;

drittens, der Vorbehalt hätte von ihm nicht gemacht werden können,

weil er gesetzlich unzulässig gewesen, Demosthenes also ihn nicht

habe erlangen können. Diese Gründe habe ich im Verfolge des Textes

beseitigt; und was den zweiten Punkt betrifft, so hatte Platner Att.

Proz. und Klagen Bd. II, S. 19 schon das Erforderliche bemerkt. VoU-

brechl's Ansicht ist dagegen diese: Thrasylochos hatte kurz vor dem

Zeitpunkte, welcher für die Abfahrt der Flotte festgesetzt war, dem

Demosthenes den Umtausch angetragen, Demosthenes aber die ihm

angetragene Leistung (munus oblatum) unter der Bedingung angenommen,

dafs die Richter in einer Diadikasie entschieden, welcher von beiden

die Trierarchie zu leisten habe (utri munus praestandum esset); diese

Bedingung hatte Thrasylochos angenommen, die Feldherren aber ge-

standen dem Demosthenes die verlangte Klage nicht zu, damit die

Abfahrt nicht verzögert würde (Demostheni quam postulabat actionem

non dederunt, ne profeclioni mora imponeretur); daher leistete Demo-

sthenes die Trierarchie, damit ihm die Bechtshändel gegen die Vor-

münder nicht verloren gingen. Aber jene Bedingung oder Clausel, unter

welcher Demosthenes die Trierarchie zu leisten soll angenommen haben,

und womit Thrasylochos soll einverstanden gewesen sein, ist eine ein-

fältige Bedingung oder Clausel, weil es sich von selbst verstand, dafs

Demosthenes die Trierarchie nur zu leisten hatte, wenn sie ihm ge-

richtlich zugesprochen wurde, und dafs er sie dann, um den Umtausch

zu vermeiden, leisten müsse; und wollte man sagen, die angebliche

Übereinkunft des Demosthenes mit Thrasylochos habe den Zweck

48*
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Wenn wir aufgestellt haben, alle auf das Vermögen be-

züglichen Ansprüche und Forderungen seien dem Grundsatze

gehabt, von vorne herein den Umtausch dnrch das Versprechen des

Demoslhenes, er werde im Falle eines gegen ihn ausfallenden richter-

lichen Erkenntnisses sofort die Trierarchie leisten, zu beseitigen, so

mufs dagegen bemerkt werden, dafs Thrasylochos auf eine solche

Übereinkunft nicht würde eingegangen sein, weil er dabei keinen Vor-

theil gehabt, sondern dem Gegner nur eine erwünschte Erleichterung,

nämlich die Aufhebung des diesem beschwerlichen Umlauschverfahreus,

würde zugestanden liaben, und dafs Thrasylochos durch dieses Ziige-

ständnifs sogar die richterliche Entscheidung darüber, ob ihm oder dem

Demosthenes die Trierarchie zukomme, unmöglich gemacht hätte, sodafs

die vorausgesetzte Übereinkunft einen inneren Widerspruch enthält.

Denn die Anbietung und Annahme des Umtausches ist eine nothwen-

dige Voraussetzung der Diadikasie darüber, wem die Trierarchie zu-

komme, und nur auf die Verhandlungen, welche der Umtausch erfordert,

kann sich die Diadikasie und der Spruch über sie gründen; wird also

,das Umtauschverfahren aufgehoben, so ist jene Diadikasie und somit

ein Spruch darüber nicht mehr möglich. Will der Provocirte das ein-

geleitete Umtauschverfahren vor erfolgtem Spruche aufheben, so kann

er dies nur dadurch, dafs er die Trierarchie nachträglich schlechthin,

das heifst ohne Beziehung auf einen etvvanigen zukünftigen Urlheil-

spruch annimmt. Doch es bedarf dieser Betraolitungen nicht einmal,

um Vollbrecht's Vorstellung zu widerlegen; sie widerlegt sich schon

aus dem Thatsächlichen. Denn die Behauptung, Demosthenes habe in

dem Zeitpunkte, von welchem die Rede ist, die Trierarchie unter einer

Bedingung oder Clausel angenommen, ist unrichtig: er hatte damals

die Trierarchie gar nicht angenommen, weder mit noch ohne Clausel,

sondern im Gegentheil den Umtausch, und diesen mit einer Clausel:

dies sagt der Redner ausdrücklich; die Trierarchie nahm er erst später

an. Ferner sollen die Strategen dem Demosthenes die verlangte Dia-

dikasie (nicht Klage) darüber, wer von beiden die Trierarchie zu leisten

hätte, verweigert haben, damit die Abfahrt nicht verzögert würde: diese

Diadikasie konnte aber dem Provocirten nicht verweigert werden, weil

ohne den über sie zu erlassenden Spruch der Provucirte sowenig zur

Übernahme der Trierarchie als zur Vollziehung des Umtausches gehallen

war, sondern erst in Folge der Diadikasie einer von beiden Theilen die

Trierarchie leistete, deren Leistung dem Staate nothvvendig war. End-

lich ist von uns im Verfolge des Textes vollständig bewiesen, dafs

der Ausdruck des Demosthenes twv yjfiov^v vnoyvujv ovtwi» sich nicht
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gemäfs beim Umtausche übergegangen, so kann es befremden,

dafs hierbei von einem Vorbehalte die Rede ist; ja da De-

moslhenes zu versteljen giebt, er habe die Plane seiner Gegner

bei seinen Handlungen in dieser Sache gar nicht in Erwägung

und Überlegung genommen, so kann es scheinen, er wider-

spreche sich selbst, da der von uns bezeichnete Vorbehalt sich

auf die Absicht der Gegenpartei beziehe, Ihm die Rechtshändel

gegen die Vormünder aus der Hand zu spielen. Letzteres

ist aber nur scheinbar. Demoslhenes sagt nur, er habe sich

bei seiner Handlungswelse durchaus nicht durch die boshaften

Anschläge seiner Gegner bestimmen lassen, nicht etwa Künsten

Künste entgegengesetzt; er habe nur nach Lage der Sache

gehandelt; er habe den Umtausch angenommen, natürlich im

Bewufstsein, dafs sein gegenwärtiges Vermögen zu gering sei,

um befürchten zu müssen, er werde in diesem Handel den

kürzern ziehen: aber er habe sich die Rechtshändel gegen die

Vormünder vorbehalten, weil er eben fest entschlossen war

diese durchzuführen, und auch ohne dafs er von den Planen

seiner Gegner unterrichtet gewesen wäre, wohl wufste, er

würde sie beim Umtausch aufopfern müssen, falls er nicht

einen Vorbehalt erlangte. Er sagt: ,,Ich nahm zwar den

Umtausch an, machte aber eine Clausel, in Hoffnung eine

Diadikasie zu erlangen; da Ich sie aber nicht erlangte und die

Zeit drängte, leistete ich die Liturgie, um der Rechtshändel

nicht beraubt zu werden." Die Clausel war also eine solche,

wodurch eine Beschränkung des Umtausches erreicht werden

sollte, und er hat sie gemacht in Hoffnung eine DIadlkasie

zu erlangen; er leistet aber nachher doch die Trierarchle,

weil er die DIadlkasie nicht erlangt hat, und in Folge dessen

und bei der Kürze der Zeit, sein Recht an den Klagen zu

verlieren fürchtet. Diese Furcht Ist eine Folge dessen, dafs

er die DIadlkasie nicht erlangt hat; durch die DIadlkasie hatte

er also die Klagen zu erhalten gehofft; die Clausel aber war

auf die A-bsendung der Flotte, sondern auf die Einführung der Rechts-

händel gegen die Vormünder in den Gerichtshof beziehe.
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es, um welcher willen er auf eine DIadikasIe gehofft hatte:

folglich war der Inhalt der Clausel die Erhaltung oder was

einerlei ist der Vorbehalt der Klagen bei dem angenommenen

Umlaiisch: und behauptet Demosthenes dennoch, er habe auf

die Künste seiner Gegner keine Rücksicht genommen, so folgt

also daraus nur, dafs er unabhängig von jenen Künsten schon

von selber die Clausel gemacht hatte, wodurch der Plan der

Gegner vereitelt werden konnte. Aber, sagt man, wenn das

Gesetz den Übergang der das Vermögen betreffenden Rechts-

händel beim Umtausch verordnete, wie konnte denn überhaupt

ein Vorbehalt hierüber gestaltet sein? Die Antwort ist ganz

einfach: wir kennen den Übergang solcher Rechtshändel beim

Umtausch nur aus diesem Beispiele des Umtausches, den Thra-

sylochos dem Demosthenes angeboten hatte, und aus eben

diesem sehen wir, dafs ein Vorbehalt möglich war. Diesen

zu gestatten war gewifs sehr weise; es sind sehr viele Fälle

denkbar, wo die Gestattung eines Vorbehaltes höchst billig

war. Aber ob er gültig sei, darüber wird der Gesetzgeber

richterliche Entscheidung angeordnet haben: wonach die Gül-

tigkeit zu beurtheilen war, wissen wir nicht. Auch ist es

nicht von Bedeutung für uns, ob der Antrag des Demosthenes

auf Vorbehalt statthaft war oder nicht, da hiervon die Frage,

ob Vorbehalte möglich waren oder nicht, keinesweges abhängt:

Demosthenes konnte allerdings, zumal in solcher Jugend, auch

einen unstatthaften Antrag stellen, wie zu allen Zeiten auch

von verständigen Leuten in Rechtstreitigkelten geschieht, und

seine Angabe, er habe die DIadikasIe nicht erlangt, läfst ver-

muthen, dafs gleich der Vorstand des Gerichtshofes auf den

Antrag nicht eingegangen sei. Übrigens war ein solcher An-

trag keine Klage; keiner von beiden Theilen war Kläger oder

Beklagter, sondern beide machten Anspruch auf einen Gegen-

stand (rifxcpsTßri-ovu) y indem der eine behauptete, der letztere

solle ihm verbleiben, der andere er solle auf ihn übergehen,

und es war demnach der Vorbehalt durch eine DIadikasIe im

strengen Sinne des Wortes zu entscheiden. Nur von dieser

DIadlkasie über den Vorbehalt kann das von Demosthenes
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gesagte verstanden werden; nicht aber kann, wie Hier. Wolf

meint, unter der Diadlkasie die Führung des Rechtstreites

gegen die Vormünder gemeint sein: denn dieser war keine

Diadlkasie im eigentlichen Sinne, und es konnte von diesem

nicht gesagt werden, was der Redner sagt, er habe dazu nicht

gelangen können, da ja dieser Rechtslreit schon eben zur

endlichen Aburthellung verhandelt wurde. Eher könnte man

zweifeln, ob die berührte Diadlkasie eine besondere oder einer-

lei mit der über den Umtausch überhaupt sei; indessen ist

ohne Zweifel die erstere Ansicht die richtige. Denn nach

dem Attischen Gerichtsverfahren konnte nicht über zwei Dinge

zugleich, über die Gültigkeit des Umtausches und über einen

Yorbehalt, entschieden werden; war also, wie es Avirkllch ist,

ein Yorbehalt gemacht, so mufste zuerst dieser anerkannt

oder verworfen werden, da das Erkenntnifs über Umtausch

oder Leistung ganz anders ausfallen mufste, je nachdem der

Vorbehalt gültig war oder nicht; erst nachher konnte die

Diadlkasie über den Umtausch oder die Leistung erfolgen, und

bezog sich dann entweder auf das Vermögen mit Ausschlufs

des Vorbehaltenen, wenn der Vorbehalt genehmigt war, oder

auf das ganze Vermögen ohne Vorbehalt. Es läfst sich den-

ken, dafs auch nach der Diadlkasie über den Umtausch, wenn

letzterer wirklich vollzogen worden war, neue Diadikasien

entstanden, wenn sich noch Vermögenstheile oder aus dem

Vermögen filefsende Rechtsansprüche fanden, welche vorher

nicht angegeben waren, und beide Partelen diese beanspruchten;

aber solche Prozesse mufsten sehr selten sein, da es in der

Natur der Verhältnisse gegründet ist, dafs der Umtausch selten

vollzogen wurde:" der Provocirte, wenn er verlor, leistete

natürlich lieber die Liturgie, als dafs er sein Vermögen auf-

gab und das des Anbietenden übernahm. Endlich kann noch

ein Bedenken entstehen, wie Demosthenes sagen könne, er

habe, da er die Diadlkasie über den Vorbehalt nicht erlangt

" Aus Lysias tt. tou a^war. S. 745 folgt dies zwar nicht, wie

man behauptet hat, wohl aber aus der Natur der Verhältnisse.
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halle, indem die Zeit drängte oder, wie er sich eigentlich aus-

drückt, die Zeiten nahe waren (t'mi' y^^cpuuu v~oyvMi> oWoui'), die

Trlerarclile geleistet, um nicht der Rechtshändel gegen die Vor-

münder verlustig zu gehen. Wofür waren die Zellen nahe? Man
hat an die Zeit gedacht, da die Trierarchle zu leisten war, oder

was ohngefähr dasselbe ist, da das Schiff auslaufen sollte, für

welches sie zu leisten war. Dies Ist aber unrichtig: es war

für Demoslhenes ohne Bedeutung, wie nahe oder ferne diese

Zeit war. So lange über den Umtausch nicht entschieden wor-

den, war Demoslhenes nicht genölhlgt die Trierarchle zu über-

nehmen, und er konnte der Sache ganz ruhig zusehen, wie

dringend auch das Auslaufen des Schiffes war: die Schuld der

Yerzögerung traf nicht Ihn, sondern den Gegner Thrasylochos,

welcher die Trierarchle auf ihn wälzen wollte, und die Feld-

herren, wenn diese die DIadikasie über den Umtausch verzö-

gerten. Auch sagt ja der Redner nicht, er habe wegen des

Dranges oder der Kürze oder Nähe der Zeit die Trierarchle

geleistet, ,,damit das Schiff auslaufen könnte," sondern ,,damit

er der Rechtshän<lel nicht verlustig würde;" die Nähe der

Zeit bezieht sich also auf die letzteren, und von diesen hatte

er ja gerade wenige Worte vorher auch gesagt, dafs sie zur

Zell, da ihm der Umtausch angeboten wurde, eben sollten

vor den Gerichtshof kommen, in vier oder fünf Tagen, wie

er in der Rede gegen Meldias näher bestimmt. W^ell also

die Entscheidung über diese Rechtshändel so nahe bevorstand,

leistet er, um sicher zu sein, dafs er die Rechtshändel behalte,

lieber gleich die Trierarchle; denn die Bestätigung des Vor-

behaltes hatte er mittlerweile nicht erlangen können, und die

DIadikasie über den Umtausch selbst konnte und wollte er nicht

abwarten, da er zumal den Umtausch nur mit der Clausel

angenommen hatte, deren Genehmigung er nicht hatte erlan-

gen können. Aber so lange die Gültigkeit des Umtausches

nicht gerichtlich anerkannt war, ist doch, sollte man denken,

Demoslhenes immer noch im sicheren Besitze seiner Vermö-

gensrechte, und konnte also seine Rechtshändel verfolgen; er

konnte also mit der Übernahme der Trierarchie zur Rettung
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seiner Reclitsliändel warten, bis im ungünstigen Falle In der

DIadlkasie über den Umtausch gegen ihn entsclileden war.

Diese Ansicht Ist vielleicht gegründet. Aber Denioslhenes

wollte ganz sicher gehen; sobald er also sah, er erreiche den

Yorbehalt nicht, rettete er die Rechtshändel diirch sofortige

Übernahme der Trierarchie; dies konnte er, da es auf genaue

Darlegung des Sachverhältnisses hier gar nicht ankam, allge-

mein mit dem Ausdrucke bezeichnen, er habe die Trierarchie

geleistet, um der Rechtshändel nicht verlustig zu gehen. Je-

doch Ist es auch denkbar, dafs die Vormünder und Thrasylochos

die sofortige Einstellung des Verfahrens in diesen Rechtshän-

deln und die Aussetzung des Spruches beantragen und auch

erreichen konnten, weil ihm der Umtausch angeboten sei; ja

es Ist sogar möglich, dafs ein solcher Antrag In den Gesetzen

oder dem Gerichtsgebrauche begründet war. War dies aber

auch nicht, so konnte er nicht wissen, wieviel die Gegner durch

svkophan tische Künste gegen Ihn erreichen könnten; wieweit

sie gingen, sieht man schon daraus, dafs Thrasylochos den

Vormündern bereits vor dem Spruche die Klagen erlassen

hatte, als wäre der Umtausch schon vollzogen, und als wäre

er schon Resitzer des Demosthenischen Vermögens! In dieser

Handlung liegt sogar bereits die Voraussetzung, dafs Demo-

sthenes seiner Rechtshändel durch den angebotenen Umtausch

verlustig sei, und das sicherste Mittel sie zu retten und allen

Kabalen den Weg abzuschneiden war auf jeden Fall die Über-

nahme der Trierarchie.

17. Ungeachtet aller Einkünfte und Ilülfsquellen gerleth 127

Athen wie andere Hellenische Staaten oft wegen kleiner Re-

dürfnlsse In die drückendste Verlegenheit, weil man übel

berechnete, und das Vorhandene selten zu Rathe gehalten

wurde." So konnte Athen nach der Anarchie, als das gemeine

W^esen ganz erschöpft war, den Röotern nicht zwei Talente

bezahlen, sondern mufste sich defshalb Feindseligkelten ge-

fallen lassen;* wie später die Thebaner selbst, weil sie nicht

* Beispiele von Einschränkung s. Thuk. YIII, 4. und oben Buch III, 19.

* Lysias g. Nikomach. S. 86O.
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fünf Talente aufzutreiben im Stande waren, ihre Burg nicht

von den Fremden zurückerhielten, und ein Heereszug der ge-

sammten Arkader aus Mangel an neun Talenten seinen Zweck

verfehlte." Um so weniger darf es befremden, dafs die Hel-

lenischen Staaten sich nach anderen als den bereits angeführten

Hülfsmltteln umsahen, vorzüglich zur Bestreitung der Kriege.

Hierher gehören die Persischen Subsidien, welche besonders

Sparta gegen Athen zog;* das letztere erhielt selten, wie

durch Alklbiades und Konon, Unterstützung von dem grofsen

Könige oder dessen Satrapen: in den Kämpfen gegen Make-

donien, als es der Staatsklugheit angemessen war den Athenern

mit Geld zu Hülfe zu kommen, verweigerte es der Sklaven-

könig in einem groben barbarischen Schreiben, und bot zu

spät 300 Talente, als man nicht mehr wagte sie anzunehmen.'

Ein grofses Hülfsmlttel gewährte die Beute, da nach dem

alten Völkerrechte die Körper der Gefangenen, ihre Weiber,

Kinder, Sklaven und ihr sämmtliches Vermögen, unbewegliches

wie bewegliches, dem Sieger gehörte, und nur durch beson-

12S dere Verträge mildere Bedingungen erlangt wurden, zum

Beispiel dafs dem Volke einer bezwungenen Stadt erlaubt

ward, den Männern mit einem Kleide, den ^Weibern mit zweien

abzuziehen und ein bestimmtes Reisegeld mitzunehmen,'' oder

dafs das bezwungene Volk eine starke Contrlbutlon zahlte,

oder sein Grundeigenthum gegen einen Pachtzins zur Bear-

beitung behielt. Häufig zahlte man aus der Beute die Truppen:

man verkaufte das Eroberte alsbald; so lösten die Athenischen

Feldherren aus neun dem DIonysIos abgenommenen Trieren

sechzig Talente, auch das Heilige nicht schonend.' Als Re-

pressalien bediente man sich des Menschenfanges (ai/S§o~

° Aeschin. g. Ktesiph. S. 633.

* Über 5000 Talente; s. Buch I, 3. Dies geschah seit Olymp. 91,

4

wohin Andokides v. Frieden S. lOi weiset, vergl. Thuk. YIII, 5.

' Aeschin. a. a. O. S. 632 f. Vergl. Dinarch g. Demosth. S. l4.

woselbst wohl dieselbe Sache gemeint ist.

'' Thuk. II, 70. Diodor XII, A6.
'

' Diodor XY, 47. XVI, 57.
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?.Y,4ylcc, du^^oXY^4^iop),° und gab gegen Staaten sowohl als Ein-

zelne Kaperberechtigungen (tvXcci^ o-uX«). * Über das

Genommene hielt man ein Prisengericht ;" der zehnte Theil

davon gehörte der Göttin, "^ das übrige mufste thells den Ka-

pernden selbst gehören, unter gewissen Umständen fiel es

aber dem Staate zu,' und der Erlös war häufig bedeutend.

So war ein Naukratitlsches Schiff, welches das Gericht dem

Staate zugesprochen hatte, zu 9— Talenten angeschlagen.-^ Die

Co n trib u tion e n, welche man eroberten Staaten auferlegte,

waren nicht gering: Perikles erhob von Samos 80 und 200

Talente als Strafe und Ersatz der Kriegskosten, ^ wozu sie je-

doch nicht hinreichen konnten; bisweilen wurden sie nicht

vom ganzen Staate, sondern von Einzelnen genommen, deren

Grundsätze dem Machthaber mifsfällig waren.* Überhaupt 129

aber hatten diese Contributlonen häufig die Eigenschaft ganz

willkürlicher Erpressungen von Freund und Feind: man schickte

Schiffe aus, um Geldsummen zusammenzubringen (aoyvao/.oysTuj

BccrixoXoysiu),' nicht etwa blofs gesetzliche Tribute, sondern

besondere Summen, wodurch die unglücklichen Inselbewohner

verarmten; Alkiblades, der eine vorzügliche Gewandtheit darin

hatte, und dem sie am liebsten gaben, erhob aus Karlen hundert

Talente.'^ Wie Seeräuber zogen die Athener umher, um die

Kriegskosten zu bestreiten; und nicht allein in spätem Zeiten,

sondern schon Mlltlades unternahm einen Raubzug nach Faros,

um hundert Talente zu erhaschen.' Auch legten sie wegen

" S. Petit. Att. Ges. Vir, 1, 17. Lex. Seg. S. 213.

* Vergl. über das cvXaq ^l^ovul z.B. Denioslh. g. Lakrit. S. 931, 23.

^ Vergl. Salmas. M. U. S. 211 ff. Liban. Jnh. zu Demosth. g. Timokr.

S. 694, 20.

'' S. Buch III, 6.

' Demosth. g. Timokr. und Liban. a. a. O.

/ Demosth. g. Timokr. S. 6.96, 5. iA. S. 703, 15.

^ Diodor XII, 27. 28. Thiik. I, 117.

'' Ein Beispiel Diodor XIII, 47.

' S. allg. Bemerkungen zu den Tributlisten Abschn. II.

* Xenoph. Hellen. Gesch. I, 4, 9. Sehn.

' Herodot VI, 133.
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besonderer Vergelien den Staaten Geldstrafen auf, wie den

Meilern oder nach einer minder gesicherten Lesart den Te-

nlern, weil sie Seer'äciber aiifgenoiiimen hallen, zehn Talente,

die mit Gewalt belgelrieben wurden." INIcht unergiebig wa-

ren endlich dem Staate die häufig in der Volksversammlung*

gemachten Aufforderungen zu freiwilligen Beiträgen (Itt^-

Sörsig) in Geld, Waffen oder Schiffen, welche, weil sie den

Weg zur Volksgunst bahnten und viele dem Vaterlande alles

gerne opferten, andere aus dessen Macht eigenen Vorthell

hofften, von Bürgern und Fremden, solchen zumal die nach

dem Bürgerrechte angelten, grofsartig gegeben wurden. Die

freiwilligen Trierarchlen, die früheren grofsen Aufopferungen

für die Unternehmung nach Sicilien, sind bereits oben er-

130 wähnt worden; Pasion der Wechsler gab aus seiner Werk-

stätte 1000 Schilde, und fünf Trieren, die er auf seine Kosten

bemannen llefs;'^ Chrysippos schenkte dem Staate, da Alexan-

der gegen Theben zog, ein Talent, und später zum Getreide-

kauf ebensoviel;"' Aristophanes Nikophemos' Sohn spendete zu

einer nach Kypros bestimmten Unternehmung 30,000 Drach-

men;' Nausikles, Feldherr der Hopllten, zahlte In Imbros den

Sold an 2000 Mann, ohne vom Volke Jirstattung zu fordern,

Charldemos und DIotimos, zwei andere Anführer, gaben 800

Schilde umsonst;^ Demosthenes leistete nicht allein freiwillige

Liturgien und wandte Geld auf für öffentliche Werke und

Unternehmungen, sondern gab bei verschiedenen Gelegenheiten

drei Trieren, einmal acht Talente, später zum Mauernbau drei

Talente, nach der Schlacht bei Chäronea ein Talent, und für

" Bede g. Theokrin. S. 1339, 21-28.
* Demosth. g. Meid. S. 567. Plutarch Alkib. 10. Theophr. Char. 22.

Athen. IV, S. l68. E. Plutarch Phok. 9.

' Demosth. g. Sleph. S. 1127, 12.

•^ Denioslh. g. Phorm. S. 918 unten.

* Lysias f. Aristoph. Vermögen S. 6'lA.

f Demosth. v. d. Krone S. 265. vorausgesetzt die Glaubwürdigkeit

der Volksbeschlüsse.
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den Getreiflekauf ein anderes." Da man nach einem so grofsen

Mafsstabe zu nehmen gewohnt war, kann Isäos* dem Dikäoge-

nes, einem jNIann von achtzig Minen Einkünften, mit Recht

vorwerfen, nur 300 Drachmen, weniger als Kleonymos der

Kreier, gegeben zu haben. Auffallend Ist es, dafs nicht allein

für die Kriege oder um dem Mangel des Volkes an Getreide

abzuhelfen, sondern sogar zu Opfern freiwillige Beiträge ver-

langt wurden. '^ Versprochene freiwillige Beiträge begründen

eine Schuld.''

18. Von den übrigen Mafsregeln, wodurch die Hellenen

einer augenblicklichen Verlegenheit des Staates abzuhelfen

suchten, und deren das unächte aber glaubwürdige zweite

Buch der Aristotelischen Ökonomik eine ziemliche Anzahl,

zum Thell gemeine Gaunereien und Schurkenstreiche anführt, i3i

hebe ich mit Übergehung vieler anderen die wichtigsten und

merkwürdigsten heraus. Das allgemeinste und sittlichste dieser

Mittel ist die Anleihe, welche im Alterthum keine so be-

deutende Rolle spielte als in den neuern Zeiten, einmal weil

das Zutrauen nicht grofs war, dann weil die Höhe des Zlns-

fufses der Staatsanleihe ein grofses Hindernifs In den Weg
legte, endlich weil das Finanzwesen nicht die Festigkeit und

Künstlichkeit hatte, welche hierzu erfordert wird: wefshalb

man das Nothwendige wo möglich lieber gleich durch eine

Vermögensteuer aufbrachte, als dafs man die Summe borgte

und später mit beinahe unerschwinglichen Zinsen wieder zu-

rückzahlte. Doch findet man Beispiele von Anleihen verschie-

dener Art, von fremden Staaten und deren Einwohnern, oder

von den Einwohnern des eigenen Staates, vom heiligen oder

nicht heiligen Vermögen, zinsbar oder unzinsbar, mit oder ohne

Hypothek, freiwillige oder gezwungene, gegen ein ausgehän-

digtes Scheingeld oder ohne ein solches. Die Anleihe, bei

welcher die Einwohner des Staates selbst Gläubiger waren,

" Volksbeschl. beim Leben der zehn Redner S. 275 f.

* V. Dikäog. Erbsch. S. 111.

' Plutaich Phük. 9.

'^ S. zu den Seeurkunden S. 200. 21 4.
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wurde am meisten ausgeübt, weil sie das wenigste Zutrauei

erfordert und am leichtesten bewerkstelligt wird; reicbeSchutz-

genossen boten sich dem Staate bisweilen aus freien Stücken'

als Gläubiger an: doch durften sie dabei keinen Sprachfehler

machen, der das Attische Ohr verletzte, wenn sie nicht ab-

gewiesen sein wollten." Anleihen eines Staates von einem

Bürger eines andern linden sich hier und da.* Sparta gab

den Samiern, die ihr Vaterland wieder zu erobern strebten,

eine Summe, die von ihnen vermöge eines Staatsbeschlusses

auf eine Weise zusammengebracht wurde, die uns drollig

vorkommt, den ernsthaften Spartanern aber gewifs sehr ernst-

haft schien, Indem die Einwohner nebst ihren Sklaven und

dem Vieh einen Tag fasten, und jeglicher soviel, als er ver-

132 zehrt haben würde, zu der Gabe beitragen mufsten,'^ für

welche wohl keine Zurückbezahlung verlangt wurde. Den

üreifsigmännern In Athen lieh derselbe Staat hundert Talente;

das Volk, sei es aus Rechtlichkeit, wie Demosthenes behaup-

tet, oder aus Furcht vor den Drohungen der Spartaner, tilgte

diese Schuld durch eine allgemeine Vermögensteuer, obgleich

einige nicht ohne Schein des Rechtes verlangten, die ange-

liehen hätten, sollten auch zurückzahlen.'' Bei dieser Anleihe

war ohne Zweifel weder Zins noch Unterpfand. Anleihen

vom heiligen oder Tempelvermögen sind besonders häufig;

aufser den Anleihen, welche Athen bei seinen Tempeln machte/

erwähne ich, dafs der Delische unter Athen stehende Tempel

nicht allein an Privatleute, sondern an sehr viele Staaten zins-

bare Summen ausgeliehen hatte. -^ Als eine unzinsbare Anlellie

" Photio's und Suidas in ^eptu.

* C. I. Gr. N. 1569. a. 2335.

' Aristot. Ökon. II, 2, 9. Plutarch (v. Untersch. d. Freundes und

Schmeichlers 33) erzählt dasselbe von einer Getreidesendung der Spar-

taner an die Smyrnäer. Sollte die heroische Mafsregel wiederholt

worden sein, oder ist eines von beiden nicht wahr?
'^ Demosth. g. Lept; §. 10. 11. Isokr. Areopag. 28. Lysias g. Nikora.

S. 860. Xenoph. Hell. II, 4, 19. Plutarch Lysand. 21.

' S. Buch III, 20.

/ Beilage VII, §. 2. 6.
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von Privatleuten kann man die bei Lykurg niedergelegten und

von Ihm zur Verwaltung vorgeschossenen Summen betrachten.

Von Hypothek oder Pfand bei Staatsanleihen finden sich nur

wenige Beispiele. Memnon von Rhodos, Herr von Lampsakos,

wies die Gläubiger auf die nächst fälligen Staatseinkünfte an,

desgleichen auf Anrathen des Chabrias Tachos der Agypter-

könig:" die Oreiten auf Euböa sollen dem Demosthenes für

eine zinsbare Schuld die öffentlichen Einkünfte verpfändet

haben,* und In Orchomenos scheint für eine Anleihe die Vieh-

weide einem Elateier zur Hypothek gegeben worden zu sein." 133

Gezwungene Anleihen sind alle diejenigen, welche durch

Volksbeschlufs oder tyrannischen Befehl bestimmten Personen

auferlegt werden, weil sie entweder besonders reich oder im

Besitze derjenigen Gegenstände sind, auf welche die Anleihe

gegründet wird. Eine solche Ist gewissermafsen der Steuer-

vorschufs der Athenischen Reichen,"' obwohl nicht der Staat

Schuldner Ist, sondern die geringern Steuerpflichtigen. Die

Chier machten eine blofs die Kapitalisten treffende Anleihe,

indem sie befahlen, die Schuldner sollten alle an Privatleute

schuldigen Kapitalien an den Staat bezahlen, welcher sich ver-

pflichtete aus den öffentlichen Einkünften so lange die Zinsen

zu geben, bis er Im Stande wäre die Kapitalien abzutragen.'

Der ältere Dionysios und Tachos verlangten das ungeprägte

Gold und Silber als Anleihe; die Mendäer, um Geld zum
Kriege gegen Olynth zu erhalten, beschlossen, dafs jeder seine

Sklaven aufser einem weiblichen und einem männlichen ver-

kaufe, um aus dem Erlöse dem Staate eine Anleihe zu geben;

die Klazomenler liefsen sich von den Privatleuten durch Volks-

beschlufs alles Ol, welches dort häufig erzeugt wird, gegen

Zins vorschiefsen, um der Getreidenoth abzuhelfen ; die Ephe-

ser verboten den Weibern Gold zu tragen, und befahlen, was

" Aristot. Ökon. II, 2, 29. 25. Veigl. Polyän. V, 11, 5.

* Aeschin. g. Klesiph. S. 4^6.

" S. zu C. I. Gr. N. 1569. a.

«^ S. Buch IV, 9.

' Aristot. Ökon. II, 2, 12.
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sie hätten, dem Staate als Anleihe abzuliefern." Die Kla-

zomenier waren ihren Miethlriippen zwanzig Talente Sohl

schuldig, und verzinsten sie den Anführern jährlich mit vier

Talenten; so gaben sie ohne Nutzen immer Geld aus und

134 gelangten niclit zur Tilgung der Schuld. Sie schlugen daher

zwanzig Talente eisernes Geld, welchem willkürlich Silber-

werth beigelegt wurde, vertlieillen dieses nach Verhällnifs an

die Reichsten, und llefsen sich gleichviel in Silber bezahlen,

womit sie die Schuld abtrugen.'^ Da das Eisen, in Umlauf

gesetzt, das Silber ersetzte, wurde die Masse des haaren Gel-

des nicht vermindert; im Staate that die eiserne Münze den-

selben Dienst, und was an Silber vorhanden war konnte für

den auswärtigen Verkehr benutzt werden. Insofern war

ihnen das Eisen was heutzutage Papiergeld. Aber der Staat

zahlte zugleich Zinsen an diejenigen, deren Silber er erhalten

hatte, und lösete das Eisen allmällg gegen Silber ein: so er-

scheinen diese eisernen Zeichen zugleich als Schuldscheine.

Die Zinsen mufsten natürlich geringer sein; wahrscheinlich

gab man weniger als nach gewöhnlichem ZInsfufse, weil die

Gläubiger doch zugleich das gültige Scheingeld hatten: wenn

der Staat zehn vom Hundert bezahlte, so konnte er mit den

vier Talenten, die vorher den Anführern jährlich gegeben

wurden, zugleich die Zinsen und in weniger als acht Jahren

das Kapital zahlen. Übrigens gaben die Staaten, was kaum

der Erinnerung bedarf, so gut als Privatleute Schuldverschrei-

bungen, welche thells bei Privatleuten," besonders Wechslern,

theils, wenn heilige Kassen Gläubiger waren, in Tempeln und

sonst niedergelegt wurden.''
^

19. Ein betrügerisches, nur für den Augenblick wirksame^,

in den Folgen verderbliches FInanzhülfsmIttel war das Prä-

gen schlechter Geldsorten. Viele Hellenische Staaten,

sagte schon Solon, bedienten sich ohne Verheimlichung eines

• Aristot. Ökon.II, 2, 20. 25. (vergl. Polyän V, 11, 5.) 21. 16. 19.

* Alistot. Ökon. II, 2, 16.

' C. I. Gr. N. 1569. •
'

«* Beilage III, §. 5.
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Sllbergeldes mit Zusatz von Blei oder Kupfer," wodurch zwar 135

der Inländische Verkehr und der Staat selber keinen Nachthell

hatte, welches aber für ausländischen Gebrauch entweder ganz

unbrauchbar war oder stark verlor. Selten jedoch wurde ein

Staat zum absichtlichen Falschmünzer, wie der ältere DIonysIos,

der alle schlechten Künste mit frecher Stirn ausübte. Um eine

Anleihe, welche er zum Schiffbau von den Bürgern gemacht

hatte, zurückzuzahlen, drang er den Gläubigern Zinngeld auf,

welches nach Pollux, der vermuthllch dem Aristoteles In der

Verfassung der Syrakuser folgt, vier Drachmen galt und nur

eine werth war. ^ Als derselbe ein andermal eine zurückge-

forderte Anleihe nicht bezahlen konnte, befahl er bei Todes-

strafe alles Silber einzuliefern, prägte dasselbe, und gab einer

Drachme den Werth von zweien, nach welchem er das Schul-

dige bezahlte. '^ Eine ähnliche Schlechtigkeit hatte schon HIppIas

der PIsIstratIde In Athen gewagt. Er verrief die gangbare

Silbermünze und llefs sich dieselbe zu einem bestimmten Werth
abliefern; als man nachher über ein neues Gepräge überein-

gekommen war, gab er dasselbe Silber zu höherem Werthe

aus als es eingetauscht war."' Das freie Athen dagegen hielt

viel auf sein feines, überall vollgültiges Sllbergeld, und ob-

gleich späterhin Schrot und Korn sich etwas verringerte, zog

der Staat, der selber auf das Falschmünzen den Tod gesetzt

hatte,' niemals Vorlhell von der Verfälschung der Silbermünze. 135

Dagegen prägte Athen unter dem Archon Antigenes Olymp.

93, 2. als der Staat in Geldverlegenheit war, weil er grofse

" Demosth. g. Meid. S. 766, 10. Vergl. Xenoph. v. Eiokommen 3.

.
* Aristot. Ökon. II, 2, 20. Pollux VIII, 79. Dafs der ältere Dionys

gemeint sei, zeigt die Besiegung der Reginer, welche Olymp. ^8, 2 fällt.

Vergl. DiodorXlV, 111.

' Dies ist der Sinn der Worte in Aristot. Ökon. Beide Geschich-

ten sind ganz verschieden, da sie von einem und demselben Schrift-

steller zusammengestellt werden. Salmasius (M. U. S. 247) mischt sie

zusammen, und verstümmelt die Worte des Pollux willkürlich.

•^ So ist Aristot. Ökon. II, 2, 4 zu nehmen.

' Demosth. g. Lept. S. 508, 13. g. Timokr. S. 765 unten.

I. ^ 49
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Rüstungen machte, aus eingeschmolzenen Siegesgöttinnen

schlechte Goldstücke;" und gleich im folgenden Jahre nach

der Prägung dieses kupfrigen Goldes, unter dem Archon

Kallias Olymp. 93, 3. schlug man Kupfergeld,* welches später

verrufen wurde." Gewifs sollte dieses Kupfer die kleineren

Silberstücke vom Obolos an abwärts vertreten, und nicht

seinem wahren Werthe nach, indem es sonst scliwerlich wäre

verrufen worden. Aufserdem hatte Athen eine stets gültige

Kupfermünze, den Chalküs, der -g- Obolos galt, und die Lepta;

diese schon ältere Kupfermünze führte vielleicht zuerst der

wegen einer Kupferprägung namhaft gewordene Staatsmann

und elegische Dichter DIonysios der Eherne ein,'' welcher

Olymp. 84, 1 als einer der Anführer der Kolonie nach Thurli

ging,' und folglich kaum als Urheber jener Olymp. 93 ge-

" S. Blich I, 6. Dahin zielt auch Demetrios tt. spjuv]»/. §. 281. und

daraus Quintilian I. O. IX, 2, 92. „Victonis utendum esse."

* Schol. Aristoph. Frösche 737.

*" Aristoph. Ekkles. 810 ff. Die Ausleger des Aristophanes und

Eckhel (s. oben Buch 1,6) haben die kupfiige Goldmünze und das

Kupfergeld verwechselt: legt man die Worte des Aristophanes richtig

aus, so findet man, dafs der Dichter von jener in den Fröschen, von

diesem in den Ekklesiazusen rede: auch unterscheidet beide die Ver-

schiedenheit der Jahre, welche der Scholiast aus guter Quelle angiebt,

nämlich für die kupfrige Goldmünze, welche Aristophanes selber in

den Fröschen to xcttvov ^pva-iov und nachher spottweise novr,pd ^akxia

nennt, den Archon Antigenes zu Vs. 732, und für das wirkliche Kupfer-

geld den Archon Kallias zu Vs. 737. wo er sagt, Aristophanes meine

unter den novYipoi(; ^aXnioiq die schlechte Goldnüinze, dann aber hin-

zufügt: ^vvaiTO S UV xal to ^aXxovv (vo^uicrpa) Xsysiv' Itti yap KaXXtou

^aXxoxjv vojuto-jua Ixott*] : er meint natürlich den Kallias nach Antigenes,

weil unter diesem Kallias die Frösche aufgeführt waren.

•^ Athen. XV, S. 669. D.

* Plutarch Nikias 5. Hier wird ein Hieron genannt, oi/jjp re^pufjL-

plvof ETTt T^q olxlaQ Tou Ntxi'ou, TTspt TS ypuiifjaxu xal jjovo-ixyjv f^yjc-xyjuEi/of

Vit auTcu, Tcpo^TtQiovfxevog 5' vioQ elvat Atoi/uo-/ou tou yaXxou npo^ayopsv-

^ei/Tog, ou xal TrotyjjuaTa crw^ETai xai Tyj; tlg 'ItaXiav anoixiaq ^yzy.(i}v ys-

vojmevog sxTio-e ©ouptoug. Es ist einleuchtend, dafs nicht der unbedeutende

und spätere Hieron Führer der Kolonie war, sondern sein angeblicher

I
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machten Münzeinrichtungen angesehen werden kann. Um end-

lich die spateren Athenischen Kupfermünzen zu übergehen,

erinnere ich noch an die zur Aushülfe gemachte Kupfermünze

des Timotheos, welche wie ein vollgeltendes Papiergeld anzu-

sehen ist; ihr Werth war dadurch gesichert, dafs der Feldherr 137

sie an Silbers Statt annahm und den Rest einzulösen ver-

sprach.
"

Die Einführung aller schlechten Münzsorten hat ihren

Grund theils in Betrug, theils in dem Mangel an edlem Me-

tall, theils endlich in der Überzeugung, das edle Metall sei

eine Quelle der Verderbnifs und müsse daher im Innern nicht

im Umlauf sein. Aus dieser letzten Ursache setzt Piaton in

seinem zweiten Staate nach Dorischem Vorbilde ein inländi-

sches, den Auswärtigen gänzlich werthloses Geld (i'oimtixcc

s7rt%<M§iou), welchem der Staat durch sein Ansehen die Geltung

giebt, und neben demselben ein nicht im Umlauf befindliches,

vom Staate unter Beschlufs gehaltenes allgemein gültiges (y.oi-

vov 'FuX'r^viy,cv vofMTfjiu) , für die Reisen aufser Landes und die

Kriegführung.* Dies ist nicht blofser Gedanke, sondern war

in Sparta verwirklicht.'" Schon zu den Zeiten des Trolanischen

Krieges war Silber und Gold im Peloponnes wohl bekannt,

und namentlich besafs von beldem der Achäischc Spartaner

Menelaos; aber das feine Gold blieb lange selten:'' Silber

Vater Dionysios, was auch aus Phot. in QovpioadvTziq erhellt, wo t«

"yiaXxL^il Aiovva-L(j^ eine leicht zu verbessernde falsche Lesart ist. Es

ist aber defshalb nicht xal o q t^?, noch auch, was ich für besser hielte,

05 xal Tr^i; zu schreiben, sondern nach acht Hellenischer Weise weicht

Plutarch aus der relativen Structur in die absolute aus, weil die Hel-

lenen fortgesetzte relative Structuren zu vermeiden pflegen. Vergl. auch

metrol. Unters. S. S'liO. Von der Dichtkunst des Mannes s. Aristot.

Rhet.III, 2. Athen. XV, S.669.E. S. 702. C. X, S.443.D. XIII, S.602.

C. und Osann Beitr. z. Gr. und Rom. Litt. Gesch. Bd. I.

" S. oben Buch II, 2-4.

* Gesetze V, S. 742. A.

" In der folgenden Darstellung weiche ich von Manso (Sparta I, 1.

S. 162) etwas ab: ich überlasse dem Leser die Beurtheilung.

•^ S. Buch I, 3.

49*
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Jedoch mufste bei den Hellenen so gut als bei andern Völkern

das allgemeinste Tauschmittel sein, da dasselbe beinahe überall

vorhanden war; nur war es in altern Zelten nicht geprägt,

sondern in Barren oder Stäben von gewissem Gewicht in

Umlauf. Die Dorer aber, ein Bergvolk, welches keinen Handel

trieb, hatten gewifs wenig edles Metall; und da es zugleich

ein in der Gesinnung gegründeter Volksgrundsatz war, der

durch die sogenannte Lykurgische Gesetzgebung dauernd be-

festigt wurde, den Verkehr mit andern Volkstämmen möglichst

abzuschneiden, verbot man lange ehe Geld geprägt war den

13S Gebrauch des Silbers und Goldes als Tauschmittel, wefshalb

keines oder wenig ins Land kam. Wäre dies nicht frühzeitig

geschehen, so hätte man nicht dem Lykurg die Untersagung

des Silbers und Goldes zuschreiben können; einer späten Ein-

richtung konnte ein so alter Name nicht untergelegt werden.

Also war in Sparta nur das unedle Metall als allgemeines

Tauschmittel zugelassen, und weil man vorzüglich Eisen im

Lande gewann, bediente man sich eiserner Stäbe (oßsXol, oßs^

XiTHoi), die vielleicht mit einer Marke versehen waren; wäh-

rend anderwärts Kupferstäbe " oder Stäbe von Silber galten,

woher der Obolos oder Splefs, und die Di;achme, das heifst

soviel eine Hand fassen kann, den Namen erhielt. Als hernach

Pheldon das Stabgeld verdrängte* und das gemünzte einführte,

prägten auch die Spartaner ihr Eisen zu grofsen und rohen

Münzen, und entweder nahm man hierzu, wie der Verfasser des

Eryxlas behauptet, die zu anderem Gebrauch untaugliche Masse,

etwa solche, die heutzutage zu Kanonenkugeln verbraucht wird,

oder man machte selbst das bessere Eisen, wie andere sagen,

durch Abkühlung der heifsen Masse in Essig weich und zum

Umschmieden untauglich. Seitdem aber Sparta nach äufserer

Macht strebte, bedurfte es eines auswärts gültigen Geldes; sie

gingen vor die Thüren der Perser, legten den Inselbewohnern

" Plutarch Lysander 17. Vergl. über Obolos die Buch I, 15 an-

geführten Stellen.

* Vergl. Etym. in oßeXla-xog,
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Tribute auf, zehnteten alle Hellenen: besonders durch Lysander

kam viel edles Metall ins Land, und wie wir aus dem Plato-

nischen ersten Alkibiades lernen, besafsen die Reichen viel

Gold und Silber, da nichts mehr herausging: aber gerade da-

mals wurde das Verbot des Privatgebrauches der edlen Metalle

wiederholt, und Todesstrafe daraufgesetzt, wenn Jemand Gold

oder Silber besäfse: der Staat blieb gesetzlich ausschliefsllcher 139

Inhaber des edlen Metalls, wie in dem Platonischen Staatsent-

wurf: ein hinlänglicher Beweis, dafs dieses ein uraltes Herkom-

men der Spartaner war:" wiewohl es gleich in den nächsten

Zeiten wieder vernachlässigt wurde, weil es unmöglich ist,

ein solches Gebot aufrecht zu erhalten, wenn die Menschen

einmal des Goldes Reiz und Glanz kennen gelernt haben.

Hier war also die eiserne Münze in altem Gebrauch und sitt-

lichen Ansichten gegründet. Eine ganz andere Bewandtnifs

hatte es mit dem eisernen Gelde der Byzantier, welches dem

Klazomenischen ähnlich, nur nicht wie dieses zugleich Schuld-

schein ist. Byzanz war ungeachtet seiner günstigen Lage für

den Handel und seines fruchtbaren Landes die meiste Zeit in

traurigen Umständen. Die Persischen, der Peloponnesische,

die Philippischen Kriege, und die Bundesgenossenschaft der

Athener nebst den Tributen an sie mufsten es hart treffen;

mit den umwohnenden Barbaren lag es beständig im Kampfe

und konnte sie weder durch Gewalt noch Tribut abhalten:

zu den übrigen Kriegsübeln kam das Tantalische, dafs, wenn
mit Mühe und Aufwand eine reiche Ernte auf den ergiebigen

Fluren stand, die Feinde sie zerstörten, oder einsammelten

was jene gesät hatten; bis sie den Galllern grofse GeschenTce

und späterhin hohen Tribut zahlten, damit ihre Felder nicht

verwüstet würden.* Dieses Unheil nöthigte zu vielen aufser-

" Alles dieses erhellt aus Zusammenstellung folgender Stellen:

Plutarch Lysand. 17. Lakon. Apophthegm. Lykurg. 9. 30. Polyb. VI, 49.

Pollux VII, 105. IX, 79. Xenoph. St. d. Lak. 7. Porphyr, de abstin. III,

S. 350. Eryxias 24. Vergl. Salmas. Usur. S. 320.

' Polyb. IV, 45. 46. Liv. XXXVIII, 16. Vergl. Herodian III, 1 und
andere über die Fruchtbarkeit des Landes und gute Lage.
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ordentlichen Mafsregeln und endlich zur Erhebung des Durch-

fahrtzolles, der Ryzanz Olymp. 140, 1 in den Krieg mit Rhodos

140 verwIckeUe. Unter die frühem Mittel sich aus der Verlegen-

heit zu helfen gehört die Einführung der Eisenmünze für den

inländischen Umlauf, damit sie das Silber zum auswärtigen

Handel, zur Kriegführung und zu den Tributen gebrauchen

könnten. Sie war in den Zeiten des Peloponnesischen Krie-

ges gültig, und hiefs mit Dorischem Namen Sldareos, wie das

kleine Kupfergeld der Athener Chalküs. " Da sie dünn und

werthlos war,* so scheint sie blofs ein starkes einseitig be-

zeichnetes Eisenblech gewesen zu sein. Andere Geldzeichen

aufser den metallenen kennen die Hellenen nicht. Wir fühlen

keine Lust die Schriftsteller' zu widerlegen, welche von dem

ledernen Gehle der Lakedämoner berichten: eine Fahel, die

man nicht, wie es Salmasius"' mit einer Stelle des Plinius thut,

durch schlechte Verbesserungen der Schriftsteller entfernen,

sondern als Irrthum verwerfen mufs. Eben dahin gehört die

Ledermiinze der Römer vor Numa: aber Karthago hatte ein

solches Scheingeld, indem etwas Unbekanntes von der Gröfse

eines Staters in ein mit dem Staatsinsiegel bezeichnetes Leder

eingewickelt die Stelle des Metalles vertrat.'

20. Das heilige Vermögen wurde von den Hellenischen

Freistaaten sehr in Ehren gehalten, wenn man auch etwa

141 fremde Tempel angriff, wie die Phokier thaten und die Arka-

der in Olympia,-^ nicht ohne Mifsbilligung aller Hellenen und

" Aristoph. Wölk. 250. Piaton der Komiker b. Schol. Aristoph. a.a.O.

Strattis b. Pollux IX, 7S.

* Aetttoi», eka^tarov itavTwv xctl ^avkorarovy Schol. Aristoph. a. a. O.

Pollux a. a. O. (vergl. YII, 105.) Hesych. in cri^opsoi. ^EXä^ia-rov gehl

nicht auf Kleinheit, sondern auf Werlhlosigkeit nach einem schon von

andern bemerklen Sprachgebrauche auch der Attischen Schriftsteller.

Diese eiserne Münze kommt auch bei Arislid. Plat. Red. II, Bd. II, S. l45.

Jebb. vor.

* S. die Stellen bei Fischer z. Eryxias a. a. O.

'' Usur. S. 464 ff.

' S. davon Salmas. a. a. O. S. 463 f. Fischer a. a. O.

/ Xenoph. Hellen. VII, 4, 33 ff.
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selbst vieler ihrer Mitbürger; die Athener lieben zwar von

den Tempeln, und Perikles rieth, selbst das bewegliche Gold

an der Bildsäule der Alhena abzunehmen, aber mit dem Ver-

sprechen der Wiedererstattung: " nur rohe Tyrannen, die alles

Helligen spotteten, nur Dionysios, Lachares und ihres gleichen

erlaubten sich mit oder ohne Witzelei den Tempelraub. Aber

wenn die Hellenen im Ganzen genommen bis in die Zeiten

des gänzlichen Verfalles Ehrfurcht vor den Göttern hegten,

so ist doch die Einziehung heiliger Güter ein Hellenischer

Gedanke. Auf Chabrias' Rath kündigte Tachos den Ägypti-

schen Priestern an, dafs seiner Geldnoth wegen ein Theil der

Heillgthümer und Priesterstellen müfste aufgehoben v/erden;

da jeder wollte, dafs sein Helligthum bestehen bliebe, gaben

sie ihm besonders Geld; er nahm es aber nicht von einzelnen,

sondern von allen, und liefs sie alsdann alle bestehen, beschränkte

aber ihren Aufwand auf den zehnten Theil, und verlangte die

übrigen neun Zehntel als gezwungene Anleihe bis zum Ende

des Krieges, während er zugleich demselben Athener folgend

eine Häusersteuer, eine Kopfsteuer, eine Getreidesteuer von

einem Obolos für jede Artabe verkauften Korns vom Verkäufer

und ebensoviel vom Käufer, und eine Einkommensteuer von

zehn vom Hundert von den Schiffern, Werkstätten habenden

und den andern Gewerbetreibenden erhob.* Ebenso drohte

Kleomenes Alexanders Satrap in Ägypten mit Verminderung

der Heillgthümer und Priester, und erhielt auf dieselbe Art

wie Tachos viel Geld von denselben, weil jeder das seinige

erhalten wollte." Ein besonders beliebtes, auch den Athenern

wohlbekanntes Mittel Geld zu erhalten war die Aneignung»i42

des Alleinhandels mit gewissen Waaren, wovon wir im ersten

Buche gesprochen haben.'' Einen Schein des Rechtes hatte

die Mafsregel des Tyrannen HIppIas, dafs er, um Geld zu er-

balten, die auf die Strafse überhängenden Theile der Häuser

" Thuk. 11, 13. Vergl. Buch III, 20.

* Aristot. Ökon. II, 2, 25.

' Ebendas. 33.

'' S. Cap. 9.



776 Buch IV, 20.

im obern Stockwerk, Erker und Balkone, vorspringende Trep-

pen und Geländer und nach aufsen geöffnete Thüren verkaufen

llefs, weil die Strafse öffentliches Elgenthum war, und nicht

hatte verbaut werden sollen: die Besitzer kauften sie wieder

an sich, und er lösete eine bedeutende Summe." Mit gleichem

Zweck und Erfolg that ebendasselbe später die Volksversamm-

lung auf Iphlkrates' Anrathen.* Ein schändlicher Streich war

es, wenn Hipplas für einen mäfsigen Preis von der Trierarchle,

Choregie und andern Liturgien befreite, welche dann auf den

übrigen lasteten.' Die Byzantier'' verkauften in Geldverlegen-

heit die keine Frucht tragenden Staatsgüter, worunter unge-

bautes Land nebst Waldungen und dergleichen zu verstehen,

für immer, die fruchttragenden aber zum Gebrauche für eine

bestimmte Zeit, dergestalt dafs sie eigentlich nur den Pacht-

zins auf eine Reihe von Jahren vorausnahmen: dasselbe geschah

mit den Gütern heiliger Gesellschaften und der Phratrien oder

Patren (^lUTMTiy.u hui Trar^tüoriy.ci), besonders mit dem, was in

den liegenden Gründen der Privatleute eingeschlossen Avar,

weil deren Elgenthümer gut dafür bezahlten; wogegen die

143 Gesellschaften zur Entschädigung öffentliche Grundstücke am

Gymnasium, Markt und Hafen, die Verkaufplätze, die See-

fischerei und den Salzverkauf erhielten. Von Gauklern, Wahr-

sagern, Quacksalbern und dergleichen beschlofs man den drit-

ten Theil ihres Erwerbes zu erheben; das Wechselgeschäft,

welches, wenn damals das •eiserne Geld bestand, eine beson-

dere Wichtigkeit haben mufste, wurde einer einzigen Bank

verpachtet; von anderen durfte keiner Geld kaufen noch ein

* Aristot. Ökon. II, 2, 4.

* Polyän III, 9, 30.

' Aristot. Ökon. a. a. O.

'^ S, Aristot. Ökon. II, 2, 3. T«)üiIj/») ^yjpocrttt sind Staatsgüter, wel«5he

nicht mit Tempeln vereinigt waren; sonst wären sie tepa. Nach aka-

xortSkioLv füge ich, um einen Sinn zu gewinnen, das Wort e^wxav ein,

und tilge Vk nach rplrov. Aber auch so scheint die Stelle noch nicht

in Ordnung zu sein; sodafs unsere Erzählung nicht ganz sicher ist
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anderer verkaufen, bei Verlust der Summen. Auch das Bür-

gerrecht wurde für Geld gegeben; da nämlich das Gesetz

verlangte, dafs der Bürger von Vater und Mutter her eben-

bürtig sei, wurde denen, die nur von einer Seite bürgerlicher

Abkunft waren, gegen die Erlegung von dreifsig Minen das

Bürgerrecht ertheilt. Da mehre Schutzverwandte Gehl auf

Grundstücke verliehen hatten, aber gesetzlich nicht zum Besitz

derselben gelangen konnten, gaben sie ihnen das Recht die

Grundstücke in Besitz zu nehmen, wenn sie den dritten Thell

des Kapitals dem Staate erlegten. In Getreidenoth hielten

sie die aus dem Pontos kommenden Schiffe an, und da die

Kaufleute sich endlich über den Verzug beschwerten, weil sie

so lange bleiben mufsten, um den Byzantiern einzeln Getreide

zu verkaufen, gaben sie ihnen zur Entschädigung einen Zins

von zehn vom Hundert: um diesen wieder herauszuschlagen

legten sie darauf eine Kaufsteuer von gleichem Betrage."

21. Die Mängel der Attischen Finanzen blieben klar-

blickenden Männern des Alterthums nicht verborgen: inson-

derheit war offenbar, dafs sie auf aufsen gegründet waren;

die Lenker des Staates erkannten die Ungerechtigkeit gegen

die Bundesgenossen und verwarfen sie, aber sie glaubten durch

die Armuth der Athenischen Volksmasse dazu gezwungen zu 144

sein.* Hierdurch veranlafst verfafste Xenophon" das Büchlein

vom Einkommen oder von den Quellen des Wohlstandes (ttsoi

Tio^uju) am Abende seines Lebens, wahrscheinlich In Olymp.

106, 1. nachdem das Verbannungsurtheil gegen Ihn auf Eubu-

los' Antrieb aufgehoben worden; und er scheint zu Gunsten

des Eubulos selbst geschrieben zu haben, dessen Friedens-

liebe, Theorlkenwulh und Sorge für das Volk, wodurch er so

° Dies ist der Sinn der Erzählung, welche Salmasius M. U. S. 219

gänzlich mifsverstanden hat.

* Xenoph. v. Eink. Anfg.

' Ihm belasse ich die Schrift, da ich keine sichere Gründe gegen

ihn als Verfasser, wohl aber manche für den Xenophontischen Ursprung

habe; obgleich volle Sicherheit des letzteren fehlt.
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grofse Liebe gewann, diese Sclirift sehr angemessen ist. " Er

145 betrachtet, ob die Athener nicht aus dem eigenen Lande könnten

" Dafs die Schrift für Eubulos geschrieben sei, hat unser ehrwür-

diger Freund Schneider S. 151 mit vieler Wahrscheinlichkeit zuerst

bemerkt, und Weiske's wunderliche Zeitbestimmung (Olymp. Sy, 3)

sowohl in der Abhandinng S. 137 ff. als in den Anmerkungen hin-

länglich widerlegt. Was ich vor Erscheinung der Schneiderschen Aus-

gabe über die Zeit des Schriftchens niedergeschrieben halle, stimmt

mit der Schneiderschen Untersuchung meist zusammen; da jedoch einige

Abweichungen zwischen uns sind, will ich meine Meinung kürzlich

darlegen. Aus 2, 7 und 6, 1 erhellt, dafs der Verfasser kein Verbann-

ter mehr sei: und ich wollte, Schneider (zu 4, 43) hätte sich nicht

von Weiske verführen lassen, die Schrift für in Skillus oder Korinth

geschrieben zu hallen, weil darin Thorikos nordwärts, Anaphlystos

südwärts gesetzt wird, welches im Peloponnes nicht besser als in Athen

gesagt werden kann. Wir wissen nun freilich die Zeit der Zurück-

berufung des Xenophon nicht, noch wie lange er in Athen blieb: denn

er soll in Korinth gestorben sein: aber mich dünkt, dafs Eubulos vor

Olymp. 102 oder 103 keinen Einthifs haben konnte, und eher möchte

man die Sache später setzen. Aus der Zeit von Olymp. 100 an ent-

hält die Schrift folfjende Thatsachen: die freiwillige Wahl Athens zum

Vorstand auf der See (5, 6), die freiwillige Anerkennung der Atheni-

schen Hegemonie über Theben von Seiten der Thebaner selbst (5, 7),

nachdem letztere AVohlthaten von Athen empfangen, beides aus Olymp.

100, \ (s. Buch III, 17 über beides; anders Schneider S. 173); Sparta

überläfst, weil es von Athen unterstützt worden, diesem mit der He-

gemonie es zu hallen wie es ihm gefiele (5, 7), aus Olymp. 102, 4

(Xenoph. Hellen. VII, 1. Diodor XV, 67. vergl. Schneider S. 174), als

Athen die S[)artaner gegen Epaminondas' Lbermacht unterstützt halte;

Athen hilft den Arkadern unter dem sonst nicht vorkommenden Athe-

nischen Feldherrn Lysistratos (3, 7), welches erst seit der Olymp. 103, 3

geschlossenen Bundesgenossenschaft geschehen sein kann (vergl Xenoph.

Hellen. VII, 4, 2 ff. Diodor XV, 77. Schneider S. 150). Ferner gehört

hierher der Feldzug unter Hegesilaos, der in dem Treffen bei Manlinea

befehligte (Diog. L. im Leben des Xenophon, Schneider S. 150), aus

Olymp. 104, 2. denn der Feldzug gegen Plutarch in Euböa, bei welcher

Gelegenheit Hegesilaos zum Tode verurlheilt wurde, ist nicht hierher

zu ziehen, fiel auch nicht, wie Schneider (S. 138. S. 150) meint, in

Olymp. 105, 3. sondern viel später (s. Buch IV, 13). Dje in Hellas

herrschende Verwirrung (5, 8) setzt derselbe (S. 174) richtig nach der



Buch IV, 21. 779

Nahrung^ g^nug erhalten, und findet dazu das Land vortrefflich,

dessen HImrnel milde, dessen Boden zur Erzlelung der edelsten

Mantineischen Schlacht. Unmiltelbar vor der Abfas.sung der Schrift

ging ein Krieg her, und ein Friedenschlufs, wodurch Ruhe auf der See

hergestellt wurde (4, 40. 5, 12. welche letztere Stelle keinesweges die

Forldauer des Landkrieges erweiset, sondern nur von den üblen Folgen

des vergangenen Krieges zu verstehen ist) : hierunter kann also der

Friede nach dem Treffen von Mantinea (Olymp. 104, 2) nicht ver-

standen werden; eher der Friede mit Philippos Olymp. 105, 2 (Dio-

dorXVf, 4); am wahrscheinlichsten finde ich aber, dafs der Friede,

welcher Olymp. 106, 1 den Bundesgenossenkiieg beendigle, gemeint sei,

weil durch diesen Krieg gerade die Finanzen sehr erschüttert worden

waren (s. Buch IIT, ly), und durch diesen Frieden die Sicherheit des

Meeres zurückgeführt wurde: beides stimmt vorzüglich mit 5, 12. In

diesem Jahre also ist meiner Meinung nach die Schrift verfafst: in

derselben Zeit arbeilet Isokrates in der Rede vom Frieden eben dahin

wohin Xenophon, und klagt ebenso über den Verlust der Einkünfte;

endlich stimmt der Zweck des ganzen Buches, die Lage der Athener

zu verbessern ohne die Bundesgenossen zu drücken, gerade zu dieser

bedrängten Zeit und zu dem Frieden mit denselben; da endlich schon von

Schneider (z. Xenoph. Hellen. S. X) erwiesen worden, dafs Xenophon

Olymp. 10.5, 4 noch lebte, so brauchen wir dessen Leben nur noch um
ein Jahr zu verlängern. Dagegen wollte Schulz (iiber d. Epilog d.

Kyrop. S. 27) und nach ihm Schneider (S. 1.3y f. S. 174 f) die Schrift

noch unter Olymp. 106, 2 herabrücken, weil sie den Phokischen Krieg

darin erwähnt finden; allein ich glaube im Gegentheil, dafs sich er-

weisen lasse, der Verfasser habe vor dem Phokischen Kriege geschrie-

ben. Die in Frage stehende Stelle (5, 9) sagt nämlich aus: wollten

die Athener mit Gesandtschaften, ohne Krieg, ernsthaft dafür sorgen,

dafs der Delphische Temj)el wieder wie vorher autonom würde, so

würden sie alle Hellenen auf ihrer Seite haben gegen diejenigen,

welche es versucht hätten den Tem[)el einzunehmen, nachdem die

Phokier ihn aufgegeben (IxXinovTwv twi; 4>ü)xscoi/). Die Phokier hatten

Olymp. 106, 2 den Del{»hischen Tempel eingenommen, und da sie den

ganzen heiligen Krieg hindurch meistens im Vorlheil waren, erst all-

mälig die Plünderung des Tempels vollendet, in dessen Besitze sie bis

zur Beendigung des Krieges Olymp. 108, 3 blieben, wovon man sich

leicht überzeugen kann, wenn man den Diodor XVI, *23— 59 nachlesen

will, vergl. Demosth. tt. itapanp. S, 356, 17. Da nun Xenophon's Worte

nicht erst Olymp. 108, 3 geschrieben sein können, so müssen sie vor



780 Buch IV, 21.

Früclite vorzüglich geeignet, und wo er nicht besäet werden

iann, durch Erz und Gestein noch reicher Ist; auch das Meer

ist ergiebig, und zu Lande und zu Wasser kann von Atllka

aus der Handel vorlhelihaft betrieben werden: von den Barbaren,

Olymp. 106, 2 gehören: denn ausdrücklich steht ja da, die Phokier

hätten den Tempel verlassen ; auch wenn einer sagen wollte, IxKmdvriav

hiefse, sie seien schwach geworden, hätten nachgelassen,

so bleibt die Ansicht dieselbe. Warum werden aber gerade die Phokier

hier erwähnt? Diese Sache verhält sich so. Der Tempel zu Delphi

war nach der Hellenen Lbereinkunft ein autonomes Heiligthum, dessen

Vorstand nur der A.mphiktyonenrath und die heilige Volksversammlung

zu Delphi bildeten; aber die Phokier machten von jeher Ansprüche,

dafs ihnen der Vorstand gebühre, wie sie ihn auch gehabt hätten

(Diodor XVI, 2,3), welches sie aus dem Homer (Ilias ß, 518) begrün-

deten: Ansprüche, die eben nach Diodor Olymp. Iü6, 2 wieder hervor-

gesucht und geltend gemacht wurden, wozu die Spartaner einwilligten

und halfen (Diodor XVI, 29). In Kimon's Zeiten hatten die letztern

den Tempel den Delphern gegeben, das heifst autonom gemacht; aber

Athen übergab ihn gleich darauf den Phokiern (Thuk. I, 112); im Frie-

den des Nikias (Olymp. 89, 3) wurde dem Heiligthum zu Delphi, dem

Apolltempel und der Stadt selbst nebst dem Gebiet die Autonomie,

eigene Gerichtsbarkeit und Freiheit von allem Tribut an andere ver-

tragsmäfsig versichert (Thuk. V, 18), nachdem' in dem vorhergehenden

Waffenstillstände wenigstens der freie Gebrauch des Tempels und

Orakels ausgemacht und Hülfe gegen die Tempelräuber versprochen

worden (Thuk. IV, 118): in Bezug auf erstem Artikel dieses Waffen-

stillstandes lud Sparta namentlich Böotien und Phokis zum Beitritt

ein. Aber die Phokier mochten ihre Ansprüche öfter wiederholen, J>is

sie endlich abliefsen, wie Xenophon sagt. Olymp. 106. vor der Er-

neuerung derselben spielten die Thebaner die Hauptrolle im Ainphi-

ktyonenrath: durch sie wurden die Spartaner in die ungeheure Geld-

strafe von 500 Talenten und nachher ins Doppelte verurtheilt (Diodor

XVI, 25. 29); Theben lenkte damals noch alles, und Sparta und Athen

traten gegen dasselbe und aus Hafs gegen Theben auf die Seite der

Phokier. Es ist daher, zumal da Xenophon so kleinlaut und verdeckt

von der Sache spricht, mehr als wahrscheinlich, dafs gerade die The-

baner die sind, welche versucht halten, den Tempel an sich zu reifsen,

und zwar vor Olymp. IO6, 2. Von den in diesem Jahre erneuerten

nnd mit Gewalt geltend gemachten Ansprüchen der Phokier weifs unser

Schriftsteller nicht das Mindeste und hat davon sogar keine Ahnung.
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von welchen andere Staaten soviel zu erdulden hatten, braucht

Attika der Entfernung wegen nichts zu fürchten. Er macht 146

Yorschläge, wie aufser den Gütern, die der eigene Boden von

selbst zuwachsen läfst, durch zweckmäfsige Einrichtungen thells

der Wohlstand Im Allgemeinen verbessert, thells Einkünfte

erzielt werden könnten, aus welchen die bedürftigen Bürger

unterstützt würden; Vorschläge, die schwerlich mit Vorlhell

ausführbar waren, so wohlwollend auch die Gesinnungen sein

mögen, aus welchen sie hervorgingen. Der erste" bezieht 147

sich auf die Schutzgenossen; sie nähren sich selbst und bringen

noch Schutzgeld ein, welches das schönste Einkommen gewährt;

der Staat besoldet sie nicht: sie müssen daher begünstigt wer-

den, welches dadurch hinlänglich geschieht, wenn man sie von

etlichen ehrenrührigen Leistungen, die dem Staate keinen Vor-

thell bringen, befreit, und vom Hoplltendienste, da es ohnehin

besser sei, dafs Athener allein als mit ihnen Lyder, Phryger,

Syrer und ähnliche Barbaren zu Felde zögen, und es den

Athenern ehrenvoll sein würde in (fen Schlachten mehr auf

sich selbst zu vertrauen als auf Fremde: auch solle man Ihnen

Anthell am Ritterdienste* und wenigstens denen, die würdig

schienen, wenn sie den Staat darum bäten, die Erlaubnifs

Häuser zu bauen geben, um die leeren Baustellen anzuwen- 14S

den, und Beschützer der Schutzgenossen {iJ.zToiHocpvXa>isg) an-

stellen, mit bestimmten Ehrenbezeigungen für die, welche

mehr Schutzgenossen In die Stadt bringen würden; wodurch

sie nicht allein wohlgesinnter werden, sondern auch alle Va-

terlandslosen nach Athens Schutzgenossenschaft sich sehnen

würden. Uns gemahnt dies als hätte einer, ehe die Israeliten

den Christen bürgerlich und politisch gleichgestellt worden,

mit denselben Gründen die Schutzjudenschaft zu denselben

Begünstigungen empfehlen wollen. Nicht als ob wir der Be-

drückung der Schutzverwandten oder in den heutigen Staaten

" Cap. 2.

* Der Vorschlag, 200 fremde Reiter aufzustellen, bei Xenophon
Hipparch. 9, 3 gehört streng genommen nicht hierher; wohl aber kommt
er ebendas. 9, 4 darauf, Schutzgenossen zu diesem Dienste zuzulassen.
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der der Juden das Wort reden wollten: denn dafs die eine

wie die andere ungerecht und unvernünftig war, habe ich

niemals verkannt: ich will nur auf das Verkehrte aufmerksam

machen, einer Klasse von Einwohnern dieselben Rechte oder

noch gröfsere als den Bürgern zuzugestehen, ohne ihr diesel-

ben Pflichten aufzuerlegen. Folgten die Athener Xenophon's

Rath, so war Athens Wohlstand sogar von innen gefährdet.

Die Bürger fielen dann in den Schlachten, während die Schutz-

genossen Ihr Leben Im Sichern hatten; die Bürger mufstea

ihren Erwerb vernachlässigen, ihr Vermögen zusetzen, Indefs

die Schulzverwandten allen Handel, alle Gewerbe, zuletzt auch

das Grundeigen thum an sich gerissen hätten, und in den Be-

sitz aller Relchthümer auf Kosten der Bürger gekommen wären.

149 Immerhin mochte eine verhältnifsmäfsige Anzahl Schutzver-

wandter dem Handel, den Gewerben und den Staatseinkünften

förderlich sein; aber höhere Rücksichten konnten nicht gestat-

ten, sie In dem von Xenophon vorgeschlagenen Grade zu

begünstigen. Ohnehin traten öfter Zeitverhältnisse ein, welche

eine Einbürgerung von Schutzverwandten In Masse herbei-

führten: hierdurch wurde ihnen der Attische Staat, wie der

moderne den Juden, auf geraderem W^ge gerecht als durch

Begünstigungen, wie sie unser Schriftsteller vorschlägt; ob

jedoch zum wahren Vortheil des Ganzen, mufs für Athen den-

noch In Zweifel gestellt werden. Denn schwerlich gereichte

es dem Staate zum Vortheil, dafs der kernhafte alte Stamm

der Kekropiden zu grofsem Theil ausstarb und Fremde an

seine Stelle traten.

Uniäugbar sind Athens Vortheile für den Handel" durch

seine günstige Lage, die schönen und sichern Häfen und ein

gutes Geld, welches überall Aufgeld glebt, sodafs der Kauf-

mann nicht wie anderer Orten auch wider Willen Rückfracht

nehmen mufs, obwohl er auch diese fand, sondern baares Geld

ausführen kann. Die Vorschläge zur Verbesserung des Han-

dels, welche unser Schriftsteller anglebt, bestehen thells darin,

Xenoph. Cap. 3.



Buch IV, 21. 783

dafs man den Vorstehern der Gerichte über Handelsachen

Preise setze, um deren Beschleunigung zu befördern, wofür

später durch die monatlichen Rechtshändel wirklich gesorgt

wurde;" und dafs den Kaufleuten und Schiffern besondere

Ehren erwiesen werden sollten, damit mehre kämen, wodurch

Ausfuhr und Einfuhr und der Verkauf, sowie der Arbeitslohn 150

und die Gefälle vermehrt werden würden. Thells verlangt

unser Schriftsteller eigene eines Vorschusses bedürfende An-

stalten, überzeugt dafs die Athener, welche zu Heereszügen

und KriegsHotten so oft beigesteuert und vielen Aufwand

gemacht hätten ohne sichere Aussicht auf einen guten Erfolg

für den Staat und mit der Gewifsheit das Gegebene niemals

wieder zu erhalten, gerne hierzu beitragen würden. Es sollen

öffentliche Gasthöfe und Niederlaghäuser aufser den schon

vorhandenen für Schiffer und Kaufleute erbaut werden, nicht

minder Kaufhäuser und öffentliche Handelschiffe, die gleich

anderem öffentlichen Gute gegen Bürgschaft vermlethet wür-

den. Der Verfasser setzt hierbei voraus, der Ertrag, werde

für jeden täglich drei Obolen abwerfen, sodafs die Thellnehmer

von Ihrem gegebenen Vorschufs sehr grofse Zinsen erhielten:

wer zehn Minen gab, erhielt dann beinahe zwanzig vom Hun-

dert (vuvTi>tov G-y^sSou i7ri7rs[ji.7rroi') , genau auf 360 Tage 180

Drachmen; wer fünf Minen, empfing mehr als den dritten Thell

des Kapitals als Zins {IttI-oitov); die meisten aber würden jähr-

lich mehr als Ihr Kapital erhalten, zum Beispiel wer eine

Mine gäbe, beinahe das Doppelte, und zwar In der eigenen

Stadt, welches das sicherste und beständigste zu sein scheine.

Auch Auswärtige, wenn man sie für Ihre Beiträge zu bestän-

digen V\''ohlthälern ernennen und Ihre Namen eingraben lassen

wollte, vielleicht Staaten sogar, Könige, Tyrannen und Sa-

trapen würden wohl beitragen. Unklares Ist in dieser ganzen

Darstellung nichts, aber unbegründet beinahe alles. Xenophon

setzt ungleiche Beiträge voraus, je nach Verschiedenheit des

Vermögens, den Grundsätzen einer Vermögensteuer gemäfs,

S. oben Buch I, 9.
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dagegen aber gleiche Verthellung des Einkommens, damit die

Armeren untersHitzt würden: den Ansatz von drei Obolen

scheint er defshalb gewählt zu haben, weil soviel zur nolh-

151 dürftigen Nahrung hinreicht; auch kommen drei Obolen als

ein nicht ungewöhnlicher jedoch geringerer Tagelohn vor, und

ebensoviel betrugen manche Besoldungen, wie der Richter-

und Volksversammlungsold; von der Bezahlung des Richter-

soldes selbst ist aber ebensowenig die Rede als von einem

Schifferlohn, sondern von einer für einen Vorschufs jährlich

entstehenden Rente, welche mit Erträgen des Bodmereigeschäf-

tes bezeichnet oder verglichen und mit diesen in Bezug auf

die öffentlichen Handelschiffe in der That ganz einerlei ist."

"Wo aber liegt die Gewährleistung, dafs die Anstalten jedem

Theilnehmer täglich drei Obolen abwerfen werden? Und wenn

der Staat mittelst dieses Planes einen bedeutenden Theil des

Handels und Erwerbes an sich zog, was sollte aus dem Han-

del und Erwerb der Privaten werden? Auch hier erbaut der

Philosoph den Athenern ein Luftschlofs.

Der wichtigste und ausführlichste Theil der kleinen Schrift

ist die Abhandlung über die Siiberbergwerke. * Nach dem

Verfasser sind die Attischen Gruben une,rschöpflich ; sie sind

bearbeitet seit undenklichen Zeiten, und was bereits benutzt

ist, macht doch nur einen Theil der silberhaltigen Hügel:

" Salmasius M. U. Cap. I verstrickt sich in ein Gewebe von Irr-

thümern, wenn er dieses Triobolon al^ Richtersold ansieht, von wel-

chem er aber die Pentakosiomedimnen und Theten (letztere hatten

gerade den Hauptvortheil davon) ausschliefst: auch abgerechnet dafs

dann to rpiwßoXov stehen müfste, ist die ganze Erklärung so unver-

nünftig, dafs man nicht begreifen kann, wie er darauf kommen konnte.

Mit Recht sagt von einem Theil dieser Untersuchung Heraldus sein

glorreicher Lberwinder (Animadv. in Salm. Obss. 111, 15, 17): Som-

nium est hominis harum rerum, etiam quum vigilat, nihil scieutis.

Heraldus (ebendas. II, 20, 2) widerlegt die Träume des Salmasius, hält

aber selber wunderlich (§. 3) mvTixov für salarium nauticum (§. 4), da

CS offenbar mit Salmasius vom Seezinse zu nehmen, wie auch Schneider

gegen Weiske bemerkt.

* Cap. 4.
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durch erweiterte Arbelt wird der silberhaltige Ort nicht be-

schrankter, sondern der Raum vermehrt sich sogar, indem 152

immer mehr entdeckt wird. Als die meisten Menschen darin

arbeiteten, fehlte es niemals an Beschäftigung; auch jetzo

vermindert niemand die Arbeiter, sondern setzt im Gegen-

thell neue zu. Das Silber verliert seinen Werth nicht durch

die Vermehrung, weil sein Gebrauch mannigfach Ist, und

niemand zuviel bekommen kann; hat auch das Gold denselben

Nutzen, so Ist doch gewifs, dafs, wenn dasselbe in Menge

erscheint, es wohlfeiler wird, das Silber aber eben dadurch

theurer. Obgleich nun der Staat sieht, dafs* viele Privatleute

aus den Bergwerken sich bereichern. Indem sie durch Ver-

pachtung von jedem darin arbeitenden Sklaven täglich einen

Obolos reinen Gewinn erhalten, ahmt er dennoch das Beispiel

nicht nach; er könnte sich aber ein dauerndes Einkommen

erwerben, wenn er öffentliche Sklaven anschaffte, soviele bis

auf einen Athener drei kämen, also etwa 60,000, und diese

gleich anderem öffentlichen Eigenthum gegen Bürgschaft ver-

miethete: Gefahr sei dabei nicht, indem die Sklaven, wenn

sie mit dem öffentlichen Siegel gezeichnet seien, nicht leicht

entwandt und ausgeführt werden könnten; die Concurrenz

anderer Vermiether werde dem Staate nicht schaden. Zuerst

sollen 1200 Sklaven gekauft werden; aus dem Ertrage derselben

könne in fünf bis sechs Jahren die Anzahl auf 6000 gebracht

werden," welche ein jährliches Einkommen von sechzig Ta-

lenten geben: davon mögen zwanzig Talente zum Ankauf

neuer Sklaven, vierzig aber für andere Ausgaben benutzt

werden. Hätte man 10,000 Sklaven, so wären die Einkünfte

hundert Talente; dafs aber viel mehr könnten angeschafft und

ernährt werden, bewiesen die Zelten vor dem Dekelischen

Kriege. Auch möge man neue Werke unternehmen, welches

freilich gefährlich sei in Rücksicht der Kosten, weil der eine

viel, der andere nichts finden könne: damit aber die Gefahr

nicht auf einen falle, solle man den zehn Stämmen eine gleiche 153

" S. oben Buch I, 13.
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Anzahl Sklaven geben; jeder Stamm fange neue Werke an,

Glück und Unglück aber mögen sie gemeinschaftlich tragen;

dafs alle unglücklich sein sollten, lasse sich nach den bishe-

rigen Erfahrungen nicht erwarten. Eben solche Gesellschaf-

ten könnten auch Privatleute bilden; welches später geschah.

Alle diese Vorschläge konnten unmöglich Ihren Zweck errei-

chen: es Ist unglaublich, dafs aufser den Privatsklaven 60,000

öffentliche Sklaven den Bergbau lange mit Vorthell würden

betrieben haben, sondern der Staat oder die Einzelnen würden

bald zu Schaden gekommen sein; dafs des Verfassers Vorstel-

lung von der Unerschöpflichkeit der Gruben Einbildung sei,

hat spätere Erfahrung bewiesen; nicht zu gedenken, dafs In

schlimmen Zeitläuften die Kornpreise viel zu hoch waren als

dafs der Bergbau, zumal da die Alten die Ausscheidung des

edlen Metalls schlecht verstanden, sollte vorthellhaft geblieben

sein: daher viele zurückkamen und das Graben in der Erde

zuletzt aufgegeben wurde." Verständig bemerkt übrigens der

Verfasser, man müsse nicht alles auf einmal ausführen wollen,

weil cinesthells zuviel Vorschufs erfordert, anderntheils wie

die Arbeit theurer und schlechter wird, wenn viele zugleich

gewisser Arbeiter bedürfen, ebenso der .Sklavenpreis zu hoch

werden und man schlechtere Sklaven bekommen würde: wo-

gegen, wenn eines nach dem andern vorgenommen werde,

die Einkünfte des einen schon wieder zur Ausführung des

andern könnten benutzt werden. Glaube man, dafs wegen

der Im vergangenen Kriege erhobenen Vermögensteuern von

den Privatleuten nichts könne beigetragen werden, so bestreite

man die Verwaltung zunächst von den geringern Einkünften,

wie sie Im letzten Kriege waren, und verwende den Über-

schufs, welcher durch den Frieden, die Sorge für die Schutz-

154 verwandten und den zunehmenden Handel entstehe, auf diese

Anstalten. Auch für die Zeit eines Krieges würden letzlere

nicht eitel sein sondern vielmehr vorthellhaft, Indem der Staat

" Die Beweise zu allem diesem liefert meine Abhandlung über die

Laurischeu Gruben.
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mit den Mensclien viele Scluffe bemannen und eine gröfsere

Landmacht aufstellen könne; die Bergwerke seien, da sie be-

reits einige IJefestlgungen hätten, leicht noch vollständiger zu

decken, und thells durch Ihre Lage selbst, thells well ein

Feind aus Mangel an Lebensmitteln sich dort nicht lange zu

halten noch sie zu benutzen Im Stande wäre, einem Angriffe

wenig ausgesetzt. Endlich würde das gemeine Wesen nicht

blofs durch das Metall, sondern da eine grofse Menschenmenge

bei den Bergwerken zusammenkommen würde, auch vom Markte,

von den öffentlichen Gebäuden und vielem andern Einkünfte

ziehen, und die Grundstücke möchten daselbst einen ebenso

grofsen Werlh bekommen als In der Nähe der Stadt; durch

vermehrte Nahrung würden die Bürger folgsamer, ordentlicher,

kriegerischer werden, Indem sie täglichen Lohn erhalten könn-

ten für Übung in den Gymnasien, Besatzungs- und Streifdienst

und dergleichen.

Unter allen Vorschlägen ist die Ermahnung zum Frieden'*

im Allgemeinen der unbestrittenste, aber dieser Schrift nicht

elgenthümllch, sondern zugleich von Isokrates gemacht, und

von den Rednern bis zum Überdrufs wiederholt, thells sehr

zur Unzeit: ja die verächtliche Friedenspartei zu Athen in

der allernächsten Zeit, nach dem Ausdrucke des Demosthenes

,,diese Trefflichen, welche wider das Vaterland den Frie-

den wahren In Hoffnung auf zukünftigen Gewinn,"* trägt einen

grofsen Theil der Schuld des Unterganges der Freiheit aller

Hellenen wie des Unterganges der Macht und politischen Be-

deutung Athens ; sie hat den Staat an seine Feinde verrathen,

welche ihre Freunde waren, während der edle und grofsher-

zige Demosthenes, unverwandt den Blick auf den alten Ruhm
und die Ehre Athens gerichtet, seinem Vaterlande die Rolle

des Vorkämpfers für die Hellenische Freiheit gegen die von

Norden her drohende Despotie zutheilte. Athens Wohlstand,

" Cap. 5.

* Ty]5 vvv £ipy]i/y)C, ^i/ ovTOL xaxu T>]? itarpi^oQ Tyjpoucriv ot ;)^p»]crToi

em 'zaXq fAeXkova-aig skTtlaiv, v. d. Krone S. 255.
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sagt der Verfasser der Schrift vom Einkommen, wird durch Frie-

den mehr gehohen werden als der irgend eines andern Staates;

alle Schiffer und Kaufleute, alle die viel Getreide, viele und

feine Weine, viel Öl, viele Schafzucht haben, alle die mit

Geistesgaben oder Geld Erwerb suchen, Handwerker, Künst-

ler, Sophisten, Philosophen, Dichter, Schauspieler, Tänzer und

andere die der Dichtkunst dienen, alle Liebhaber heiliger und

nicht heiliger Dinge, die anzuschauen oder anzuhören werth,

alle die schnell etwas kaufen oder absetzen wollen, werden

155 sich nach Athen wenden. Der Vorstand oder die AnführunsrD
der Hellenen wird dem Staate leichter durch Milde im Frieden

als mit Befehdung und Zwang erhalten; im Kriege werden

nicht allein einige Einkünfte geringer, sondern die eingehen-

den selbst eben dafür verbraucht: jederzeit erwarb der Staat

im Frieden viel, und gab im Kriege viel aus; nur Beeinträch-

tigungen räche man mit bewaffneter Hand, welches leicht ist,

weil der Beleidiger, sobald man nicht selber andern Unrecht

zugefügt hat, keine Bundesgenossen haben wird. Befolgt man

diese Ralhschläge, " so wird der Staat die Liebe der Hellenen,

Sicherheit und Ruhm sich erwerben, das Volk überflüssige

Nahrung haben, die Reichen werden von den Kriegskosten

frei, die Feste noch prächtiger gefeiert, die Tempel neu ge-

macht, Mauern und Werfte gebessert werden, Priester, Rath,

Behörden, Ritter das Herkömmliche empfangen. Alles aber

werde mit den Göttern angefangen, und das Orakel zu Delphi

und Dodona befragt: „denn mit Gott gehen alle Geschäfte

zum Bessern und Zuträglichem vorwärts dem Staate allezeit."

Der fromme Schlufs versöhnt den Leser mit dem Sokratischen

Greise ungeachtet der vielen Schwächen des Büchleins; wollte

Gott, dafs alle Staatsmänner vor jedem Werke dem Xenophon

gleich an ihn dächten! Nur freilich ist es mit dem Beten allein

nicht gethan; und kaum mag man es unserem Schriftsteller

verzeihen, dafs er die Athener nicht ermahnt, bei ihren Festen

sparsamer zu sein, sondern ihnen sogar mit der Hoffnung

" Cap. 6.
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scbmeichelt, sie könnten ihm folgend ihre eigene und der

Götter Hofhaltung noch prächtiger einrichten. Aber dieser

^Viinsch fliefst aus dem Innersten seines Herzens; seine eigene

Gemülhstlmnuing kam der Neigung seines Gönners und dem

verderblichen Hange des Athenischen Volkes entgegen.

22. Überschaut man das ganze Gebäude der Attischen 156

Staatshaushaltung, welcher Sparta und Kreta ausgenommen

die Verwaltung der andern Hellenischen Freistaaten mehr oder

weniger ähnelte, so erkennt man, dafs vieles klug und zweck-

mäfslg berechnet und eingerichtet war, und dafs es an Er-

fahrung und Einsicht nicht mangelte, auch manche Verhältnisse

ausgebildeter waren als in manchen der heutigen Staaten; ja

dafs auch die Fehler mit Tugenden zusammenhingen und schwer

entfernt werden konnten, wenn nicht die Freiheit, aller Tu-

genden Quell, gefährdet werden sollte. Die Hellenen waren

weder arm noch gleichgültig gegen Reichthum; aber die im

Umlauf begriffene Masse des edlen Metalls hatte noch keine

solche Gröfse erreicht, wie in neuern Zelten in den Euro-

päischen Staaten, daher mit wenigem Gelde viel geleistet

wurde; und da das Vermögen einen hohen Ertrag gab, konnte

der Einzelne für den Staat verhältnlfsmäfsig viel leisten, ohne

das Vermögen selbst anzugreifen. Übrigens waren die Finan-

zen einfach und kunstlos; man sorgte selten über das laufende

Jahr hinaus, wenn nicht grofse Hülfsmlttel für grofse Plane

zu Gebote standen, wie bei den Tributen; über Veruntreuung

und Unterschleif dachte man leichtsinnig; ohne seine Kräfte

zu kennen, gab man auf einmal viel aus, und gerieth hernach

in Verlegenheit; die Vielköpfigkeit der Volksversammlung be-

schränkte die Künste der Staatsmänner und melstenthells auch

kräftige und durchgreifende Mafsregeln. Athen machte einen

edlen Aufwand auf die Verehrung der Götter, auf bleibende

Denkmäler erhabener Gesinnungen, grofser Thaten und voll-

kommen ausgebildeten Kunstsinnes; Auge und Ohr schaute

und vernahm das Herrlichste, was der schaffende Geist er-

zeugen kann: aber auch der Bauch, der unterste der Stände

im Menschen, wollte Befriedigung. So gewöhnte man die
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Bürger durch Spenden und Besoldungen In Friedenszeilen an

Trägheit und an den Gedanken, der Staat sei verpflichtet sie

zu ernähren: und da selbst der Geringste hierdurch Lust und

Mufse zur Staatsverwaltung bekam, war dieses ein Beförde-

rungsmittel der Pöbelherrschaft; es wurde eine Aufgabe der

157 Staatsmänner, wie sie vom öffentlichen Gute und Einkommen,

nicht durch den eigenen Flelfs und Erwerb, die Volksmasse

unterhalten und bereichern könnten. Indem man das gemeine

Wesen gleichsam als ein gemeinschaftliches Privatelgenthum

ansah, dessen Ertrag unter die Einzelnen niüfste verthellt

werden. Und doch scheinen Spenden und Besoldungen nir-

gends weniger nothwendig als In Staaten, Avorin Sklaverei

herkömmlich Ist. Die Entwürdigung des gröfsern Thells der

Bevölkerung erlaubt den Herrn auf Kosten desselben und mit

dessen Kräften einen leichtern Erwerb ihres Unterhaltes und

glebt Ihnen Mufse zur Verwaltung des Staates: dagegen wo
keine Sklaven sind, kann nicht so leicht der Erwerbende zu-

gleich regieren und der Regierende erwerben, sondern dieser

mufs vom Staate ernährt werden, was Piaton bereits in seinem

Entwurf des vollkommenen Staates wollte. Weniger Ent-

schuldigung bedarf der Kriegersold, welchen Athen früh ein-

geführt hatte: aber dieser sowohl als die übrigen Krieges-

anstrengungen überstiegen die Innern Kräfte des Staates; die

Verschwendung zu Hause, der Aufwand Im Felde, die schlechte

Verwaltung hier und dort erzeugte die Bedrückung der Bun-

desgenossen, deren Tribufpfllchtigkeit Athen verbalst machte:

um seine auf aufsen gegründete Macht zu erhalten, mufste es

Unrecht auf Unrecht häufen, und durch harte Strafen ab-

schrecken, oder einem Mächtigern die Rolle abtreten, welche

zu spielen unter allen Hellenen Athen doch am würdigsten

war, und zu welcher die Umstände selbst diesen Staat ge-

drängt und hingeführt hatten. Da aber das unnatürliche

Zwangsverhältnlfs nur eine Zeltlang dauern, eine freiwillige

Verbindung aber unter den Hellenen wenig Kraft gewinnen

konnte, aufser auf kurze Zelt, wie gegen Perslen: so mufste

Athen und mit ihm Hellas untergehen, wenn auch Philipp von
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Makedonien nicht gekommen wäre, weil irgend ein anderer

an ihnen zum Philipp geworden sein würde. Am meisten

Lob verdient unter den Einkünften des Staates das Zollwesen,

weil diese Abgabe niäfsig und billig angesetzt war: wogegen 15S

die ungeheuren Strafgelder, obgleich dem Staate eine ergiebige

Quelle, zu ungerechten Verurtheilungen anreizten: vollends

die Strafe der Gülereinzlehung wurde das furchtbarste Schwert

in der Hand wilder und leichtfertiger Volksführer gegen die

Reichen und Angesehenen, zumal wenn der Erlös dem Volke

selbst unmittelbar vertheilt wurde. Die Liturgien erzeugten

bei grofsem Nutzen nicht geringen Nachtheil, weil keine ver-

hältnifsmäfsige Vertheüung dabei zu sein pflegte: Vaterlands-

liebe, Religion und Begeisterung, und nicht minder der Ehrgeiz

brachte zwar grofse Aufopferungen für den Staat hervor; aber

jene erloschen allmälig, dieser hatte, weil er ebenso gut zum

Laster als zu edlen Thaten führt, nicht selten sogar nach-

theilige Folgen.

Wir verkennen nicht das Grofse und Erhabene in der

Geschichte der Hellenen: wir geben zu, dafs manches besser

war als in unsern Staaten, besser als in dem bis zum Abscheu

verderbten Römischen Reiche, in dem knechtisch niederge-

beugten Morgenlande; aber vieles war auch schlechter als das

Ünsrige. Nur die Einseitigkeit oder Oberflächlichkeit schaut

überall Ideale im Alterthum; die Lobpreisung des Vergangenen

und Unzufriedenheit mit der Mitwelt ist häufig blofs in einer

Verstimmung des Gemüthes gegründet oder in Selbstsucht,

welche die umgebende Gegenwart gering achtet, und nur die

alten Heroen für würdige Genossen ihrer eingebildeten eigenen

Grofse hält. Es glebt Rückseiten, weniger schön als die ge-

wöhnlich herausgekehrten; betrachtet das Innere des Helle-

nischen Lebens im Staate und In den Familienverhältnissen:

ihr werdet selbst in den edelsten Stämmen, zu welchen Athen

ohne allen Zweifel gerechnet werden mufs, ein tiefes sittliches

Verderben bis Ins innerste Mark des Volkes eingedrungen

finden. Wenn die freien Staatsformen und die kleinen un-

abhängigen Massen, In welche die Völker zersplittert waren,
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das Leben tief und mannigfach aufregten, wurden sie zugleich

159 Anlafs unzähliger Leidenschaften, Verwirrungen und Bosheiten :

und rechnet man die grofsen Geister ab, die In der Tiefe Ihres

Gemülhes eine Welt einschliefsend sich selbst genug waren,

so erkennt man, dafs die Menge der Liebe und des Trostes

entbehrte, die eine reinere Religion in die Herzen der Men-

schen gegossen hat. Die Hellenen waren im Glänze der Kunst

und in der Bliithe der Freiheit unglücklicher als die meisten

glauben; sie trugen den Keim des Unterganges In sich selbst,

und der Baum mufste umgehauen werden, als er faul geworden.

Die Bildung gröfserer Staatenmassen in verfassungsmäfsigen

Monarchien, worin den Leidenschaften Einzelner minderer Spiel-

raum vergönnt, gröfsere Festigkeit der Reglerungsgrundsätze

möglich gemacht, und mehr Sicherheit von aufsen und Ruhe

von innen gegeben ist, erscheint als ein wesentlicher Fortschritt

des gebildeten Menschengeschlechtes, wenn anders jenes rege

Leben des Einzelnen, jene Freisinnigkeit und Grofsherzigkelt,

jener unversöhnliche Hafs gegen Unterdrückung und Knecht-

schaft und Willkür der Machthaber, die den Hellenen auszeich-

neten, uns nicht fremd bleiben, sondern mit freudigem Auf-

schwung sich erheben und befestigen werden. Wenn aber dieser

Stamm verdorrt, wird die Axt auch an seine Wurzel gelegt.
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